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Erste Sitzung
im Ständehausezu Düsseldorf,am Konntag den 18. Aouemucr1881.

Nach Beendigung des in den Hauptkirchen beider Konfessioueu abgehaltenen Gottesdienstes
versammelte,, sich um 12^/4 Uhr die Mitglieder des Landtages im Sitzungssaale des Ständehanses,

Von einer Deputation geleitet trat der Königliche Landtags-Kommissar, Herr Ober-
Präsident der Nhcinprovinz Dr. von Bardeleben, in den Saal und eröffnete den 27. Pro-
vinzial-Landtag mit folgender Ansprache:

Meine hochgeehrten Herreu!

Se, Majestät unser Allergnädigster Kaiser und König haben mittelst Allerhöchster Ordre
vom 17. Oktober d. I. die Zusammeuberufung des Landtags der Rheinprovinz auf den heutigen
Tag zu befehlen geruht.

Die Dauer der Sitzungen ist ans 14 Tage bestimmt worden. Zum Laudtags-Marschall
haben Se. Majestät den Herrn Fürsten zu Wied zu ernennen geruht und zum Stellvertreter
des Marschalls den Herrn Freiherr« von Solemacher-Antweiler, nachdem der bisherige
Vice-Landtags-Marschall Herr Freiherr von Oehr-Schweppenburg in Folge seines leidenden
Gesundheitszustaudeö geuöthigt gewesen ist, zu meiuem uud ganz gewiß nicht minder zn Ihrer
Aller lebhaftestem Bedauern um die Entbindung von dem Amte zu bitten, welches er eiue Reihe
vou Jahren hindurch mit größter Auszeichnung geführt hat.

Wenn ich heute im Allerhöchsten Auftrage in Ihre Mitte trete, um die Landtags-Sitzung
zu eröffne,,, so kann ich es mir nicht versage,,, zunächst meiner Freude darüber Ausdruck zu geben,
die Stände der Nheinprovinz, welche seit dem Brandunglück des Jahres 1871 ein Jahrzehnt
hindurch ihres eigenen Heims entbehren mußte», jetzt wieder in dein au anderer Stelle prächtig
aufgebauten eigenen Stänbehause versammelt zu sehen. Mit deu Mitteln, meine verehrten Herren,
welche Sie für diesen Zweck in richtiger Würdigung der Verhältnisse in reichlichem Maße zu
bewilligen sich nicht gescheut haben, ist, wie sie sich überzeugt haben werden, in der That ein
eben so schöner und großartiger, als zweckmäßiger Ban errichtet worden, welcher unsrer ganzen
Provinz zum Ruhme gereichen wird.

Die Vorlagen, meine Herren, welche Ihrer Berathung und Beschlußfassung Seitens der
Königlichen Staatsrcgierung unterbreitet werden, sind im Allerhöchsten PropositionS-Dekret vom
31. Oktober d. I. enthalten. Neben einigen Ersatzwahlen für verstorbene oder ausgeschiedene
Mitglieder der Deputation für das Heimathsivesen uud zwei Bezirkstommissioueu zur Entscheidung
der Reklamationen bei der klassifizirten Einkommenstener und der Klassensteuer, welche Sie zu voll¬
ziehe,, aufgefordert werden, enthält das Allerhöchste Propositions-Dekret drei Punkte.



Der erste und wichtigste Punkt knüpft an den bekannten von Schorlemer'schcn Antrag
und den auf Grund dieses Antrages gefaßten Beschluß des Hauses der Abgeordneten vom
December 1879 an, betreffend den Erlaß eines Gesetzes über die Vererbung der Landgüter in der
Provinz Westfalen und in den Rheinischen Kreisen Rccs, Essen, Duisburg und Mülheim an der
Ruhr. Sie werden nnnmehr Beschluß zu fassen haben, ineine Herren, ob auch in der Rhein¬
provinz ein Bedürfniß nach anderwciter Regelung der Erbfolge anzuerkennen fei und bejahenden
Falls, in welcher Art diesem Bedürfniß Rechnung getragen werden könne.

Den zweiten Punkt des Propositions-Dekrets betreffend, so ist Ihnen nicht uubekannt, daß
von vielen Seiten und schon seit langer Zeit über die aus der noch bestehenden französischen
Gesetzgebung hervorgehende Erschwerung der Zuchtsticihaltung in den Gemeinden und die dadurch
bewirkte Schädigung der landwirthschaftlichen Interessen Klage geführt worden ist. Die Königliche
Staatsregicrung hat die Aufhebung der betreffenden Bestimmung in dem franzöfifchcu Gesetze vom
11. ^rirnlliro des Jahres VII der Republik in Aussicht genommen, Sie werden jetzt aufgefordert,
darüber Beschluß zu fassen, ob der Aufhebung diefer gesetzlichenBestimmung, welche bekanntlich
verbietet, die Kosten der'Gemeinde-Stierhaltung auf das Oemeindebndget zu übernehmen, irgend
welche Bedenken entgegenstehen, namentlich auch Bedenken in der Richtung, daß jenes französische
Gesetz nicht nur das Verbot der Zuchtsticrhaltnng enthält, sondern daneben auch nach der anderen
Seite den Gemeinden eine Haubhabe bietet, um die Kosten der Znchtsticrhaltung auf die
Interessenten zu vertheilen.

Der dritte Gegenstand des Propositious-Dckrets endlich betrifft die der Provinzial-Vcr-
tretnng zugewiesene Mitwirkung bei der Untervcrthcilung der nach dem Gesetze über die Kriegs¬
leistungen vom 13. Juni 1873 etwa auszuschreibeuden Landliefernngen auf die Kreise, uud es
bleibt Ihrer Beschlußfassung in dieser Beziehung anheimgegeben, entweder einen Ausschuß von
6 bis 10 Personen auf 6 Jahre für diesen Zweck zu wählen, oder aber die der Provinzial-Ver-
tretung zustehende Mitwirkung auf den Provinzial»Verwaltungsrath zu übertragen.

Neben diesen Vorlagen, welche im Allerhöchsten Propositions-Dekretc erwähnt sind, werben
Ihnen die Vorlagen Ihres Ausschusses, des Provinzial-Verwaltungsraths, zugehen, welche mit Rück¬
sicht auf die stets fortschreitende Ausdehnung uud die immer größer werdende Bedeutung der
provinzialständifchcu Verwaltung recht zahlreich und zum Theil vou besonderer Wichtigkeit sind.
Ich erlaube mir in dieser Beziehung, Sie mir darauf aufmerksam zu machen, daß, da die Wahl¬
periode des gegcnwärtiqen Landes-Direktors sich ihrem Ende nähert, Sie jetzt wieder berufen sein
werden, die Wahl eines Landes-Direktors zu treffen.

Meine geehrten Herren! Meine Unterstützung bei Ihren Arbeiten ist Ihnen gesichert, ich
werde mich freuen, Ihnen alle gcwünfchten Aufschlüsse zu ertheile», und ich wünsche von ganzem
Herzen, daß Ihre Thätigkeit auch in der jetzt beginnenden Sitzung für unsere schöne Provinz von
reichstem Nutzen und Segen sein möge. Indem ich hiermit Ihnen, hochgeehrter Herr Landtags-
Marschall, das Allerhöchste Propositions-Dekret und gleichzeitig auch den Allerhöchsten Laudtags-
Abschied für die zum Provinzial-Landtage des Jahres 187U verfammelt gewesenen Stände zu
überreichen mich beehre, erkläre ich nunmehr im Namen Sr. Majestät des Kaifers und Königs
den 27. Rheinischen Proviuzial-Landtag für eröffnet."

Landtags-Marfchall'.

Se. Majestät, unser Allergnädigster Kaifer und König lebe hoch! hoch! hoch!
(Die Versammlung stimmt begeistert in das Hoch ein.)



Meine Herreu! Es geschah mit einem Gefühl ganz besonderer Freudigkeit, wenn ich Sie
eben aufgefordert habe, das Hoch auf unseren Allergnädigsten Kaiser und König auszubringen.
Diese Freudigkeit, das werden Sie wohl verstehen, entspringt aus dem Gefühl das ich habe, und
welches Sie Alle mit mir theilen werden, daß der diesjährige Provinzial-Landtag, der 27. Provinzial-
Landtag der Nheinprovinz, berufen ist, im Aeußern und Innern die Provinzial-Verwaltung der
Rheinprovinz zu krönen. Im Aeußern durch Vollendung unseres schönen Ständehauses. Meine
Herren, ich möchte Sie hierbei erinnern an das, was unser geehrter Referent damals über den
Ausbau des Ständehauses so schön gesagt hat, mit welcher Begeisterung er für das ewig Schöne
eingetreten ist und gewünscht hat, daß die Stände der Nheinprovinz, von dieser Begeisterung
getragen, beschließen möchten, größere Geldmittel für dieses Denkmal der Baukunst zu gewähren.
Heute ist unser Ständehans vollendet. Sie, meine Herren, weihen es ein. Ich sagte: Mit einer
ganz besonderen Freudigkeit habe ich dieses Hoch auf deu Kaiser hier ausgebracht, denn meine
Herren, unser Allergnädigster Kaiser und König ist uus ein leuchtendes Vorbild in Allem, was wir
thun, vor Allem aber in dem Geist, in dem er Seine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen
in allen Dingen zu erfüllen bestrebt ist und zu erfüllen weiß. Mein innigster Wunsch ist es, daß
dieser Geist der Pflichterfüllung immer in diesen Räumen, in Allen, die berufen sind, in der
Provinzial-Verwaltnng mitzuwirken in diesem schöneu Gebäude, auch das innere Schöne darstelle.
Er hat bisher in der Provinzial-Verwaltung gewaltet und ich hoffe zu Gott, daß er nach dem
Vorbild unseres Allergnädigsten Herrn auch ferner darin walten werde. Was den innern Ausbau
der Verwaltung, meine Herren, betrifft, so ist der Provinzial-Verwaltungsrath bemüht gewesen, die
letzten größeren — organisatorischen Arbeiten, besonders die Erweiterung der Thätigkeit der Provinzial-
Hülfskasse für diese Session vorzubereiten, und hoffe ich, daß dieses Werk zum Segen der Provinz
durch Ihren Beschluß vollendet werden möge und dies nannte ich den Ausbau nach Junen,

Meine Herren! Wie beim Anfang jedes Landtages, so muß ich auch diesmal Sie bitten,
mir, dem durch Königliches Vertraue» das schwierige Amt des Landtags-Marschalls wieder zuge-
falleu ist, mit Nachsicht und Vertrauen entgegenzukommen. Mit diesem Vertrauen auf Ihre Hülfe,
auf Ihre Unterstützung und auf Ihre Mitwirkung in der schwierigen Aufgabe, die mir zu Theil
geworden ist, trete ich in die nene Session des 27. Provinzial-Lcmdtages ein.

Meine Herren! Zunächst habe ich eiuige geschäftliche Dinge zu erledigen und zwar die
Ernennung der Protokollführer. Ich bitte die Herreu Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven
und Herrn Pelzer das Protokoll zu übernehmen und bitte Herrn Pelzer für heute das Protokoll
zu führen. Ich ersuche Herrn Grafen von Mirbach, die Führung des Journals zu übernehmen.

Dann habe ich die Pflicht, meine Herren, die traurige Pflicht, Ihnen diejenigen Mitglieder
zu nennen, die uns durch deu Tod in der Zwischenzeit entrissen worden sind, es sind dies Freiherr
von Schirp, Bürgermeister Ghmnich und Stadtverordneter Cäsar. Ich fordere Sie auf, meine
Herren, zu Ehren des Andenkens dieser Mitglieder, sich von Ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Meine Herren! Ich habe nun den Allerhöchsten Landtags-Abschied und die Allerhöchste
Landtags-Proposition zu verlesen; ich bitte Sie, sich von Ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Der Landtags-Abschied lautet also: (Wird verlesen.)
Sodann habe ich die Allerhöchsten ProPositionen zu verlesen, die also lauten: (Wird verlesen.)
Die Abdrücke der beiden Allerhöchsten Erlasse werden Ihnen nach Herstellung des Druckes

behändigt werden.
Die weitere Behandlung der Königlichen Propositionen werde ich Ihnen morgen mittheilen.

Nunmehr würden wir zur Bildung der Ausschüsse übergehen. Ich habe Ihnen hierzu Folgendes



mitzutheilen. Wie schon im letzten Landtag, so habe ich mich auch dieses Mal bei der Bildung
der Ausschüsse ganz an die Organisation unserer provinzialständischen Verwaltung angelehnt, so daß
die Arbeiten in den Ausschüssenmit den Arbeiten in den Abtheilungen unserer Provinzial-
Verwaltung zusammenfallen. Meine Herren, ich habe nur eine Veränderung getroffen, nämlich
die, daß ich den I. und IV. Ausschuß zu einem Ausschuß vereinigt habe und zwar deshalb, weil
schon in dem letzten Landtag die organisatorischen Angelegenheitensowohl, wie die Kassen-Angelegen¬
heiten, zwischen dem I, und IV. Ausschuß hin und hergeschoben und dadurch Geschäftsstockuugcn
hervorgerufenwurden. Ich habe den I. und IV. Ausfchußauch noch deswegenvereinigt, weil der
Provinzial-Vcrwaltungsralh Ihnen grade eine Organisation vorschlägt, nach welcher die bisher
getrennt gewesenen Kassen zusammenfalle»dadurch, daß die Hülfskasse eine andere Organisation
bekomme« soll. Natürlich habe ich diesen Ausschuß auch auf die doppelteZahl der Mitglieder
gestellt. Eudlich habe ich, wie in dem letzten Landtag, einen VI. Ausschuß gebildet für besondere
Angelegenheiten,der vor Allein die gefetzlicheuVorlagen, wie Sie solche in dem Propositious-Detret
gehört haben, in Vorprüfung und Vorbearbeitung zu nehmen hätte. Was mm die Ausschüsse
selbst betrifft, so habe ich folgendermaßcudie Herren in die Ausschüsse vertheilt:

Wenn die Herreu so freuudlichsein wollen für sich zu uotiren, in welchem AusschusseSie
sind — Sie werden das gedruckte Formular morgen oder übermorgen zugestellt bekommen. —
I. und IV. combiuirter Ausschuß: Vorsitzender Freiherr von Solemachcr-Antweiler,
Mitglieder: Graf zu Westerholt, Freiherr Eugeu von Loö, Freiherr von Eynatten, Freiherr
Clemens von Lo«, Graf Franz von Spee, Graf von Mirbach, Graf von Vcißel, Graf
Wilhelm von Hoensbroech, Graf Wilderich von Spee, Pclzer, Eourth, Lautz, Dietze,
von Eynern, Ientges, Nels, Marcus. Waldthausen, Croon, Numpel, Trapp, Horster,
Maas, Freiherr Felix von Loö, Breuer, Karcher, Rautenstrauch, Limbourg und Schlick.

Für den II. Ausschußhatte ich die Absicht gehabt, dem Herrn Freiherr» von E erde den
Vorsitz zu übergeben,aber auf seineu besondern Wuusch habe ich das nicht gethan und deu Vorsitz,
dem Freiherr« von Geyr-Müddersheim übertragen. Mitglieder sind: Freiherr von Lavalette,
Freiherr von Bourscheidt, Graf vou Fürstenberg, Hcuser, Sahler, von Grand-Ry, von
Werner, Troost, Iagenberg, Reinhard, Strunk, Reusch und Aretz.

III. Ausschuß:Vorsitzender Herr von Heister, Mitglieder: Freiherr von Fürstenberg,
Gimborn, Freiherr von Dalwigt, Freiherr von Fürstenberg-Borbeck, von Scheibler, I.
Kaesen, Bremig, vom Hövel, Eonze, Friederichs, Theiscu, Weidt, Wolters, Böuniger^
Kockerols.

V. Ausschuß: VorsitzenderFreiherr von Frentz, Mitglieder: Freiherr von Spies,
Graf von Nesselrode, Freiherr von Fürstenberg-Hci ligenhoveu, Dncttor Seul, Kreuzberg,
Nadermacher, Röchling, Nosen, von Monschaw, Wunderlich, Mund, vou Bonuiug-
hauscn, Hermann und Mattonet.

VI. Ausschuß: VorsitzenderDirektor Seul Mitglieder: Freiherr Eugen vou Los,
Freiherr von Ecrde, Graf Wilderich von Spee, von Heister, Bremig, Pclzer, Eourth,
von Eynern, Freiherr Felix vou Loö, Wolters, Mund und Wunderlich.

Die Beamten der provinzialständischenVerwaltung, die an den Sitzungen der Ausschüsse
auf Erfordern ihrer Vorsitzenden Theil nehmen würden, sind in dem I. und IV. Ausschuß: Landes-
Direktor Freiherr von Landsberg, Direktor der Feuer-Societät, Lanorath a. D, Seul, Landes¬
rath Klein, Oberbürgermeistera. D. Hammers, Landcs-Vaurath Dreliug, in dem II. Ausschuß
Landcsrath von Metzen, im III. Ausschuß Landesrath Klein und Landes-Baurath Dreling,



im V. Ausschuß Lcmdesrath Fritzen, Lcmdesrath Klausener, Landes-Bauratb Sachse und Landes-
Baurath Guinbert, im VI, Ausschuß die Justitiare Landesräthe Fritzen, Klein und Klausener.

Ich darf wohl hieran anschließend die Herren Vorsitzenden ersuchen, vielleicht schon morgen
früh die Constituirung der Ausschüsse vorzunehmen. Ich werde jetzt die Vorlagen, die von Seiten
des Provinzial-Verwaltungsraths an die Ausschüsse gehen und ihre Vertheiln»«, mittheilen. Sie
werden auch dieses heute oder morgen gedruckt in Ihren Händen haben. Also zunächst an den
combinirten I. und IV. Ausschuß: — ich werde diese Bezeichnung beibehalten —:

Verwaltungs-Bericht für das Jahr 1879.
Desgleichen für das Jahr 1880.
Referat, betreffend die Verlegung des Etats- und Rechnungsjahres.
Referat, betreffend die nähere Verbindung der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse mit der

ständischen Centralstelle.
Referat, betreffend den Erlaß des Gesetzes über die Errichtung von Landeskultur-Renten-

baukeu vom 13. Mai 1879.

Etat des Provinzial-Landtags, des Provinzial-VcrwaltnugSraths und der provinzial-
ständischen Ceutralverwaltuugs-Vehörde für die Etats-Jahre vom 1. April 1882 bis 31. März
1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Etat der Direktion der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse für die Etatsjahre vom 1. April
1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referat, betreffend die Ausführung des auf den Antrag von Eynern und Genossen
bezüglich der Einstellung von Fonds und Rechnungs-Ueberschüsscn in den Etat, sowie bezüglich der
Bildung eines eisernen Bestandes gefaßten Beschlusses des Provinzial-Laudtags vom 3. Mai 1879.

Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten der niederen landwirtschaftlichen Schulen,
sowie für die Unterstützung sonstiger landwirtschaftlicher Zwecke für die Etatsjahre vom 1. April
1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Etat für die Verwaltung des Ritterguts Desdorf für die Etatsjahre vom 1. April 1882
bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Etat für die Verwaltung des Fonds zur Gewährung von Entschädigungen für auf poli¬
zeiliche Anordnung getödtetes Rindvieh, Pferde u. s. w. für die Etatsjahre vom I, April 1882
bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten, welche die Unterstützung milder Stiftungen :c.,
die Förderung von Kunst und Wissenschaft betreffen, für die Etatöperiode vom 1. April 1882 bis
31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referat, betreffend die Anstellnngs-Verhältnisfe des zeitigen Fcner-Societäts-Direklors.

Etat der Rheinischen Provinzial - Feuer - Societät für die Etatsjahre vom 1. Januar
1882 bis 31. December 1882 und vom 1. Januar 1883 bis 31. December 1883.

Haupt-Etat der provinzialstäudischeu Verwaltung der Nheinprooinz für die Etatsjahre
vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Etat der EentralkasseuVerwaltung für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März
1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referat, betreffend die Petitionen des General-Agenten der Lebens-Versichcruugs- und
Crsparnißbllnk in Stuttgart, Fr. W. Raiffcifen zu Heddesdorf, um Herbeiführung einer Verbindung
mit genannter Bank zum Zwecke der Lebcns-Vcrsicherung der provinzialstänoischen Beamten, sowie



der Bürgermeister des Regierungs-Bezirks Trier und des Kreises Adcnau um Errichtung
einer Proviuzial-Wittwen- und Waiscnkasse für die Hinterbliebenen der ständischen und Kommunal-
beamlen und der durch Artikel 25 der Novelle zur Landgemeinde-Ordnung vom 25. Mai 1856
verheißenen Provinzial-Pensionskasse für die Bürgermeister.

Referat zu dem Entwurf ciueS Reglements, betreffend die Pensionirung der provinzial-
ständischen Beamten in der Nheinprovinz, einschließlich der Beamten der Provinzial-Feucr-Societät,

Referat, betreffend das Reglement über die Tagegelder und Reifekosten der provinzial-
ständischen Beamten.

Referat, betreffend die Darbringung einer Hochzeitsgabe Seitens des Provinzial-Verbandes
der Rheinprovinz bei Gelegenheit der Vermählung Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Wilhelm
von Preußen.

Referat, betreffend die Feststellung eines Provinzial-Wappens für die Rheinprovinz,
Referat, betreffend die Wahl des Landes-Direktors.
Etat für die Verwendung des Ziusgewiuns des Rheinischen Meliorationsfonds für die

Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Etat für die Verwendung des Zinsgcwinns der Rheinischen Proviuzial-Hülfskasse (Stände¬
fonds) für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis
31. März 1884.

Referat, betreffend die Bewilligung einer nochmaligen Subvention aus dem Ständefonds
an die Genossenschaft zur Ncgulirung des Alfbachthales.

Referat, betreffend den Neubau der Hofgebäude auf dem Rittergute Desdorf.

Referat, betreffend die Bewilligung eines Beitrags von jährlich 5000 M. auf zehn
hintereiuandcrfolgcnde Jahre aus dem Ständcfonds zu den auf 600 000 M. veranschlagteu Kosten
der Restauration der Willibrodi-Kirche zu Wefcl.

Referat, betreffend die Bewilligung eines Beitrages von 15 000 M. ans dem Ständefonds
zu den Kosten der Wiederherstellung der St, Anna-Pfarrkirche in Düren.

Referat, betreffend die Bewilligung eines Beitrags von 10 000 M. aus dem Ständefonds
z» den Kosten der Wiederherstellung der Schloßkirche in Meisenheim.

Referat, betreffend die Petition des Vorstandes der Rheinisch-Westfälischen Anstalt für
Epileptische „Bethcl" bei Bielefeld anf Bewilligung eines laufenden Zuschusses aus prooinzial-
ständischen Fonds auch für die neue Etatspcriode, fowie eines außerordentlichen Zuschusses von
10 000 M. für «anderwcrb.

Referat, betreffend den Bau vou Provinzial-Mufeen in Bonn und Trier.
Referat, betreffend die Bewilligung einer Unterstützung an die Hagclbeschädigten im

Kreife Euskirchen.
Referat, betreffend die Bewilligung einer Beihülfe von 39 000 M. zu den Kosten der

Regulirung der unteren Niers von Geldern bis zur Landcsgrenze, sowie zur Wiederherstellung des
Nierstanals.

Referat, betreffend die Bewilligung außerordentlicher Geldmittel zur Unterstützung der
Wiederherstellung der vom Froste zerstörten Obstbanmpflanzungen in der Rheinprovinz.

Referat, betreffend den Antrag der Stadt Mülheim a. d. Ruhr auf Bewilligung eines
Zuschusses von 6000 M. auf vorläufig fünf Jahre zu den Kosten der Errichtung einer Vaugewert-
und Maschinenbauschule.



Referat, betreffend den Antrag auf Bewilligung eines Betrages von 25 000 M. aus dem
Ständcfonds als Beitrag zur Beschaffung eines Vereinshauscs in Bonn für den landwirthschaft-
lichen Verein für Rheinprcußcn.

Referat, betreffend die Bewilligung einer fortlaufenden Unterstützung an die Wittwe des
verstorbenen Feucr-Societäts-Inspettors Zchelauske,

Referat zu den Anträgen der Städte Köln und Aachen wegen Abänderung des fcithcrigen
Vcrtheilungs-Maßstcibcs zur Aufbringung der Beiträge zur Verzinsung und Amortisation der Obli¬
gationen-Anleihen der Rhcinvrovinz.

Referat, betreffend die in der Rhcinvrovinz zur Erhebung gelangende Provinzial-Umlage.
Referat, betreffend den Antrag der Stadt Kettwig auf Fortgcwähruug eiues Zuschusses

für die dortigen Armen von jährlich 100 M,
Referat, betreffend die Unterstützung der Wittwe des verstorbenen Landtags-Kastellans

Pcsch Hierselbst.
Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über den Etat des Provinzial-Landtags, des

Provinzial-Verwaltungsraths, und der provinzialständischcn Ceutral-Verwaltungs-Aehörde für die
Jahre 1878, 1879 und 1880,

Antrag auf Dcchargiruug der Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben beim Haupt-
Etat der provinzialstäudischcn Verwaltung pro 1878.

Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über die Einnahmen und Ausgaben bei der
Centralkasscn-Verwllltung und dem Krcisfonds pro 1879 und 1880.

Dechargirung der Rechnungen über den Bau der Irrenanstalten zu Andernach, Bonn,
Düren, Grafenbcrg und Merzig.

Dechargirung der Rechnung über die allgemeinen Ausgaben des Irrcnanstalts-Baufonds.
Dechargirung der Rechnung über die Einnahmen des Irrenanstalts-Vaufonds.
Dechargirung der Rechnung über die Kosten der Verlegung und Erweiterung der Prouinzial-

Blindenanstalt zu Düreu.
Dechargirung der Rechnung über die Kosten des Neubaues des Ständehauses.
Dechargirung'der Rechnungen über die Viehcntschädigungs-Fonds pro 1878 und 1879.
Dechargirung der Rechnungen der Rheinischen Provinzial - Feuer - Societät pro 1877,

1878 und 1879.

Dechargirung der Rechnungen der Rheinischen Provinzial-Hülfstasse pro 1878 und 1879.
Dcchargiruug der Rcchuungcu über die Fonds zur Unterstützung milder Stiftungen lc.

und zur Förderung von Kunst und Wissenschaft pro 1879 und 1880.
Dechargirung der Rechnungen über die Fonds zur Unterstützung niederer laudwirthschaftlichcr

Schulen, sowie sonstiger landwirtschaftlicher Zwecke pro 1879 und 1880.
Dechargirung der Rechnungen über die Verwaltung des Rittergutes Desdorf pro 1879

und 1880.

A« den II. Ausschuß geht:

Etat der Verwaltung des Landarmenwescns der Nhcinprovinz für die Etatsjahre vom
1, April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1881.

Etat der Staats - Ncbcufonvs (Polizeistrafgeldcrfonds und Ehrenbreitstciner allgemeiner
Armenfonds) für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 mw vom 1. April
1883 bis 31. März 1884.
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Etat über dir Kosten der Unterbringung verwahrloster Kinder in Gemäßheit des Gesetzes
uom 13. März 1878 fiir die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 3l. März 1883 und vom
1, April 1883 bis 31, März 1884.

Referat, betreffend die bisherige Verwaltung der dem Polizeistrafgelderfonds zugehörigen
Kapitalien und ihre gesetzliche Begründung.

Referat, betreffend die Zuweisung des sogenannten Brauweiler Nebcnfonds an den Polizei-
strafgclderfonds des Regierungsbezirks Köln.

Antrag auf Dechargirung der Landarmen-Rechnungen pro 1878 und 1879.
Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über die Kosten der Zwangserziehung ver«

wahrloster Kinder pro 1879 und 1880.
Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über die Polizeistrafgelderfonds und den Ehren-

breitsteiuer allgemeinen Armcnfonds pro 1878 und 1879.

An den III Ausschuß geht:
Etat für das Irrenwcsen nebst den Spezial-Etats jür die Provinzial-Irrenanstalten zu

Andernach, Bonn, Düren, Grafeuberg uud Merzig, sowie für die Provinzial-Anstalt Siegburg für
die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Etat für das Taubstummenwesen, einschließlichdes Etats der Provinzial-Taubstummenanstalten
zu Brühl, Kempen, Neuwicd und Trier für die Etatsjahre vom 1 April 1882 bis 31. März 1883
und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Etat für die Provinzial-Blindenaustalt zu Düren für die Etatsjahre vom 1. April 1882
bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Etat für das Hebammenwesen, einschließlich des Spezial-Etats für die Hebammen-Lehr¬
anstalt zu Köln für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April
1883 bis 31. März 1884.

Etat der Provinzial-Arbcitsanstalt zu Brauweilcr für die Etatsjahre vom 1. April 1882
bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Etat des Landarmenhauses zu Trier für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März
1883 und vom 1. April 1883 bis 31. Mär; 1884.

Referat, betreffend den Neubau einer Taubstummenschule uud den Umbau des sogenannten
Männergebäudes im Landarmcnhause zu Trier.

Referat, betreffend die Erhöhung des Penfionssatzes für diejenigen Schülerinnen, welche sich
auf eigene Kosten in der Provinzial-Hebammen-Lehranstalt zu Köln als Hebammen auszubilden wünschen.

Referat, betreffend die Nothwendigkeit der Erweiterung der Prouinzial-Hebammen-Lehranstalt
zu Köln und Antrag auf Bewilligung der erforderlichen Baumittel aus dem Ständefonds.

Referat, betreffend die Verwendung des aus dem Verkaufe des Siegburger Irrenanstalts-
Iuventars herrührenden Kapitals von 42 439 M

Referat, betreffend Ankauf einer Grundparzelle für die Provinzial-Irrenanstalt zu Grafenberg.
Referat, betreffend die Errichtung einer Gasanstalt zur Herstellung des Leuchtgases für die

Provinzial-Irrenanstalt bei Bonn.
Referat, betreffend die Fortgewayrnng einer Unterstützung an die Wittwe des Landarmen-

Haus-Direltors Blum zu Trier.
Referat, betreffend die Gewährung einer Unterstützung an die Wittwe des verstorbenen

Direktors Müller der Arbeits-Anstalt zu Brauweiler.
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Referat über die Bewilligung einer fortlaufenden Unterstützung an ehemalige Bedienstete
der Irrenanstalt zu Siegburg und zwar:

an den früheren Wärter Köudgeu,
„ „ „ Hausknecht Gesfer,
„ „ „ Hausarbeitcr Nonn und
„ die Wittwe des Pförtners Kolb.

Referat über die Gewährung einer fortlaufenden Unterstützung an die Wärterin Magdalene
Steinebach bei der Provinzial-Irrcnaustalt zu Düren,

Referat, betreffend die Penfionirung von Auffeheru der Provinzial - Arbeitsaustalt zu
Brauweiler.

Referat, betreffend die Bewilligung von Unterstützungen an Hinlerbliebcne von Beamten
der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler.

Referat, betreffend die Gewährung eiuer einmaligen Unterstützung vou 5NN M. au den
Maurermeister Schuch der Arbeitsanstalt Brauweiler.

Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler pro 18??, 1878
und 1879.

Dechargirung der Rechnungen des Landarmenhaufes zu Trier pro 18?8 und 18?9.
Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Grafenberg pro 18??, 1878

und 1879.

Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Merzig pro 1878 und 1879.
Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Düreu pro 1878 und 1879.
Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Andernach pro 1878 und 1879.
Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Anstalt zu Siegburg pro 187? und 1878.
Dechargirung der Rechnungen für die Provinzial-Taubstummenfouds und Anstalten pro

1878 und 1879.

Decbargirung der Spezial-Baurechnungen über die Vergrößerung der Taubstummenanstalten
zu Vrühl und Neuwied.

Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Vlindenanstalt zu Düren Pro 1878 und 1879.
Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Hebammen-Lehraustalt zu Köln pro 1878

und 1879.
An den V. Ausschußgeht:

Etat für die Provinzialstraßen-Verwaltung für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis
31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Etat über den Nebenfonds der Straßen-Verwaltung zur Uuterstützung der Wittwen vou
Provinzialstraßcn-Aufsehern und Wärtern für die Etats-Jahre vom 1. April 1882 bis 31. März
1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referat, betreffend Feststellung der Bedingungen für die-Benutzung der Provinzialstraßen
Neuel-Ovcrath und Köln-Olpe zur Anlage einer Sekundärbahu vou Troisdorf nach Ründeroch.

Referat, betreffend die Anlage einer Seknndärbahn auf der Provinzialstraßc vou Brohl
nach Tönnisstein.

Referat, betreffend den Ausbau des linksseitigen Zufuhrwegeö zur Moselbrückc bei Als für
Rechnung des Provinzial-Straßenfonds.

Referat, betreffend den Ausbau einer Straße von Roßbach nach Reustadl (durch das
Wiedbachthal) für Rechnung des Provinzialstraßen-Neubaufonds.

2'
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Referat, betreffend den gegenwärtigen Stand der Verhandlungen bezüglich der Verlegung
der Durchfahrt in Strombcrg, im Zuge der Bingen-Trarbacher Proviuzialstraße.

Referat, betreffend die Uebernahme der Prämienstraße von Nideggeu nach Schmidt auf
den Provinzial-Slraßenfouds.

Referat, betreffend die Uebernahme der Prämienstraße von St. Vith über Nodt nach
Poteaux und der Prämienstraße von Schirm über Maldingen bis zur Belgischen Grenze bei Beho
unter die Provinzialstraßen.

Referat, betreffend die Uebernahme der Prämienstraße von Speicher nach Gindorf unter
die Provinzialstraßen.

Referat, betreffend die Uebernahme der Prämienstraße von Daan nach Uelmcn unter die
Provinzialstraßen

Referat, betreffend die Uebernahme der Prämienstraße von Merzig uach Waldwies unter
die Proviuzialstraßen.

Referat, betreffeud die beantragte Anfnahme der Prämienstraße von Vcrukastel nach
Zeltiugen unter die Provinzialstraßen.

Referat, betreffend die Uebernahme der von der Gemeinde Wegberg ausgebauten Strecke
der Dülten-Wegberger Prämienstraße auf den Provinzial-Straßenfonds.

Dcchargirung der Nechunngen über die Provinzialstraßen-Verwaltung pro 187? und 1878.
Dechargiruug der Rechnungen über den Unterstützungsfonds der Wittweu von Chaussee-

Aufsehern und Wärtern pro 1877, 1878, 1879 und 1880.
Dechargiruug der Rechnung über den bei der Straßen-Verwaltung aus dem Erlöse für

verkaufte Grundstücke gebildeten Sammelfonds pro 1879/80.
Dechargiruug der Nechuuug über den Fonds zu Provinzialstraßen-Neubanten und Umbauten

pro 1879.
Dechargiruug der Rechuuug über den Fonds zur Zahlung von Chaussee-Rcnbau-Prämien

für Kunststraßen pro 1879 und 1880.

An den VI. Ausschuß geht:

Gutachtliche Aeußerung zu der Anfrage der Königlichen Staats-Regierung, ob der Auf¬
hebung der auf dem linken Nheinufer noch bestehenden Bestimmung 6 des ß. II des Gesetzes vom
11. ?rini2.ii'L VII. (1. December 1798), welche es verbietet, die Kosten für die Stierhaltung auf
das Gemeindebudget zu übernehmen, Bedenken entgegenstehen.

Meine Herren! Ich brauche wohl nicht hinzuzusetzen, nachdem Sie diese Zahl von Vor¬
lagen des Provinzial-Verwaltungsrathes an den Landtag gehört haben, daß die Arbeitsmasse für
de» Provinzial-Landtag eine ganz gewaltige ist und daß uns eine kurze Zeit bemesfen ist, um diese
zu bewältigen. Ich denke aber, daß eine Verlängerung des Landtags um eine Woche stattfinden
wird, denn fönst ist es ganz unmöglich, die Arbeiten zu erledigen. Besonders groß ist die Aufgabe
für den kombinirten I. und IV. Ausschuß. Deswegen glaube ich, daß die nächsten Tage sehr
benutzt werden müssen von allen Ausschüssen, um möglichst viel für die bald stattfindcndeu Plenar¬
sitzungen fertig zu stellen. Ich habe noch die eine Bitte an die Herren Vorsitzenden der Ausschüsse
zu richten, — die Herren möchten freundlichst dafür Sorge tragen, daß die Vorlagen möglichst in
derselben Reihenfolge in den Ausschüssen fertig gestellt werden, damit sie auch in der richtigen
Folge, im logischen Zusammenhange, von allen Ausschüssen wieder ins Plenum gelangen.
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Dem V. Ausschuß theile ich noch den Herrn Freiherr« vonEerde zu, da er sich besonders
sür die Prouinzialstraßen-Verwaltung interessirt. Für den Etat der Provinzialstraßen-Verwaltnng
und für die Setundärbahnen auch Herrn von Heister demselben Ausschuß.

Ich brauche wohl nicht mehr, meine Herren, auf §. 4 unserer Geschäftsordnung zu
verweisen, wonach ich, wenn Anträge von Seiten der Mitglieder des Hauses gestellt werden sollten,
Sie bitten muh, dieselben in den ersten vierzehn Tagen einzubringen, da in der dritten Woche keine
Anträge mehr angenommen werden dürfen, außer natürlich denjenigen, die der Provinzial-Ver-
waltungsrath, in Folge von Anträgen oder spät eingegangenen Borlagen, etwa einbringen muß.

Dann habe ich noch mitzutheilen, daß ich nach Ihrem Wunsche, wie im letzten Landtage,
die Einrichtung eines stenographischen Bureaus vorgenommen habe. Es ist mit dem Chef unseres
stenographischen Bureaus ein Vertrag abgeschlossenworden, wonach er sich verpflichtet hat, den
folgenden Tag schon wo möglich die Reden vom vorhergehenden Tage den einzelnen Rednern zur
Korrektur zuzustellen, fo daß gleich nachher der Druck der stenographischen Berichte vorgenommen
werden kaun. Dann habe ich noch zu sagen, daß ich Veranlassung genommen habe, schon vor
Zusammentritt des Provinzial-Laudtages Allen, meine Herren, den Vcrwaltungs-Bericht sowie die
Haupt-Etats zustellen zu lassen, damit Sie Gelegenheit hatten, sich über den ganzen Gang der
Verwaltung in den letzten Jahren vollständig zu orientiren, ehe Sie hier zusammenkamen.

Meine Herreu! Ich habe Ihnen noch in einer wichtigen Sache eine Mittheilung zu machen,
und zwar im Anschluß an das, was ich dem letzten Provinzial-Landtage vor seinem Auseinander-
gehen versprochen habe. Es wurde damals, wenn ich nicht irre, von 41 Mitgliedern des Provinzial-
Landtagcs die Bitte an mich gerichtet, ich möchte als Ihr Landtags-Marschall und Vorsitzender
nochmals an Se. Majestät unferen Allergnädigsten Kaiser und König die Bitte richten, dem Provin¬
zial-Landtage die Öffentlichkeit der Verhandlungen zn gewähren. Meine Herren! Ich bin dieser
Verpflichtung nachgekommen und frage die Herren, ob Sie wünschen, daß ich meine Immediat«
Eingabe verlese und die darauf mir gegebene Antwort? (Stimmen: Jawohl!)

(Die Inunediat-Eingabe des Landtags-Marfchalls vom 14. Oktober 188 l und die hierauf
Seitens des Herru Ministers des Innern nnterm 9 November 1881 in Folge Allerhöchster
Ermächtigung ertheilte Antwort werden verlesen.)

Meine Herren! Ich hielt imich verpflichtet, Ihnen dies gleich in der ersten Sitzung
mitzutheilen, weil natürlich die Frage an mich gelangen würde, was ich in dieser Beziehung
gethan hätte.

Abgeordneter von Eyneru: Meine Herren! Gegenüber den Punkten, die in dem
Schreiben des Ministers des Innern angeführt find, ist ja vollständig anzuerkennen, daß eine
Gesetzesänderung getroffen werden muß, um eine Einrichtung in der vorgeschlagenen Richtung zn
ermöglichen. Ich möchte nun wünschen, daß auch der jetzt versammelte Provinzial-Landlag in
seinen Bemühungen, die Oeffentlichteit für die Verhandlungen zu erreichen, fortfährt und daß er
den Ncrwaltungörath bittet, einen Antrag vorzubereiten, der dem Provinzial-Landtage zur Annahme
gegeben werde, um bei dem Minister des Innern die Vorlegung eines Gesetzes für den nächsten
preußifchen Landtag nach diefer Richtung hin befchließen zu lassen.

Landtags-Marfchall: Wenn Sie darüber einen formulirten Antrag an mich gelangen
lassen, unterstützt von der nöthigen Zahl Mitglieder, so werde ich ihn in weiteren geschäftlichen
Gang bringen.

Meine Herren! Ich habe Ihnen vorhin gesagt, wir haben den inneren Ausbau unserer
Verwaltung diesmal zu krönen durch die Vollendung deren Organisation. Hierzu waren, neben
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allen laufenden Geschäften, ganz besonders große vorbereitende Arbeiten zu erledigen, die ganz außer¬
ordentliche Anstrengungen verlangten. Ich mochte allen Männern, die in treuer Hingebung mit
mir zusammen gearbeitet haben, meinen persönlicheu Dank aussprechen, allen Mitgliedern des Provin-
zilll-Verwaltungsrathes und unseren vorzüglichen Beamten, Vor Allem möchte ich aber noch ein
Wort hinzusetzen betreffs unseres verehrten Vice-Marschalls, Freiherrn von Gehr, der durch seine
Gesundheit nicht mehr im Stande war, sein Amt zu führen. Ich personlich bin ihm für die Art
und Weise, wie er mich vertreten hat in Zeiten meines längeren Krankseins, wie er mich, der ich
als junger Mann, ohne alle Borkenntnisse in diese schwierige Stellung eintrat, in die Geschäfte
eingeführt hat, zum wärmsten Dank verpflichtet, und möchte hier vor Ihnen, meine Herren, diefem
meinem Dank Ausdruck verleihe». Es ist für mich eine große Freude, daß Seine Majestät der
Kaiser und König dem Freiherrn von Solemacher-Antweiler dieses Amt nunmehr übertragen
haben, mit dem ich schon viele Jahre im Provinzial-Verwaltungsrath Hand in Hand zusammen
gearbeitet habe. Meine Herren, ich bitte Sie noch einmal, mir mit Ihrer Nachsicht und Ihrem
Vertrauen, mit dem Sie mich zu allen Zeiten erfreut haben, auch jetzt eutgegeuzukommen und mir
dasselbe in der jetzigen Session des Provinzial-Landtages zu bewahren.

Die nächste Sitzung findet morgen 12 Uhr statt und möchte ich die Herren Vorsitzenden
der Ausschüsse bitten, für morgen früh die Ausschüsse zu berufen zur Konstituiruug und Verthei-
lnug der Arbeiten.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Ich bitte die geehrte»
Herren Mitglieder des vereinigten I. und IV. Ausschusses, sich morgen früh um 9^ Uhr im
Ausschnß-Zimmer hier eiufiuden zu wollen.

Abgeordneter von Heister: Ich bitte die Mitglieder des lll. Ausschusses, morgen um
11 Uhr zur Konstituiruug erscheinen zu wollen.

Abgeordneter Freiherr von Frcntz: Die geehrten Mitglieder des V. Ausschusses ersuche
ich, um '/»l l Uhr zur Konstituirnng im Ausschuß-Zimmer gefälligst erscheinen zu wolleu.

Laudtags-Marschall: Ich bitte die Herrn, morgen um 12 Uhr hier zusammcu zu
trete,,, uud würde ich dann die Behandlung des Propositions-Dekrets und der übrige» geschäftliche«
Eingänge Ihnen hier mittheilen. Meine Herren' die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung l'/s Uhr.)

Zweite Sitzung
im Kiändchausc zu Düsseldorf, am Montag den 14. Zlovemoer 1881.

Beginn: 12 Uhr Mittags.

Landtags- Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Zunächst schreiten
wir zur Verlesung des Protokolls der ersten Sitzung.

(Das Protokoll wird verlesen.)
Ich frage, ob Jemand zu dem Protokoll etwas zu bemerken hat? Ist dies nicht der

Fall, so —



15

Abgeordneter Nöchling: Es ist noch ei» viertes Mitglied seit dem letzten Landtage ver¬
sterben, Herr Wilhelm Härtung,

Landtags-Marschalli Wir werden dieses Mitgliedes in der heutigen Sitzung gedenken.
Wenn sonst keine Bemerkungen mehr zu dem Protokoll gemacht werden, dann erkläre ich Namens
des Landtags das Protokoll für genehmigt.

Wie wir so eben gehört haben, ist noch eiu Mitglied des Provinzial-Lanbtags verstorben,
nämlich Herr Wilhelm Härtung, Ich bitte die Versammlung, sich in ehrendem Andenken auch
dieses Mitgliedes von Ihren Sitzeu zu erheben. (Geschieht.)

Sodann, meine Herren, möchte ich noch, was die Ausschüsse betrifft, mittheilen, daß ich
eine kleine Veränderung mit zwei Herreu vorgenommen habe, welche in ihren Ausschüssen wechseln,
Herr vom Hövel geht zum V. Ausschuß über und Herr Radermacher geht vom V. Ausschuß
zum III. Ausschuß über.

Sodann habe ich den Herren noch ein Schreiben des Herrn Landtags-Kommisfarius mit¬
zutheilen, daß Se. Durchlaucht der Fürst vou Hatzfeld-Wilbenburg seine Abwesenheit bis auf
Weiteres entschuldigt hat, außerdem, daß der Abgeordnete von Grand-Rh aus Eupen angezeigt
hat, daß er vor dem 15. d, M, hier nicht werde eintreffen tonnen, Herr Freiherr von Fürstcnberg-
Borbeck hat mir mitgetheilt, daß er im Laufe dieser Woche zu einer Audienz zu Sr, Majestät
unserem Allergnädigsten Kaiser und König befohlen ist uno deswegen in den ersten Tagen uoch uicht
den Sitzungen beiwohnen kann.

Sodann habe ich noch ciue Einladung von Seiten der Direktion der Gesellschaft„Verein"
Hierselbst bekannt zu gebeu, welche durch ihren Vorsitzenden, Herrn Westphal, die Mitglieder des
Landtages einladet, während der Dauer des Landtags ihr Vcreinslokal zu besuchen.

Wie ich Ihnen schon gestern mitgetheilt habe, meine Herren, werde ich in der heutigen
Sitzung die geschäftliche Behandlung des Allerhöchsten Propositious-Dekrets mittheilen. Unter der
ersten Nummer ist die Wahl eines Mitgliedes zur Deputation für das Heimathswesen in Aussicht
genommen, an Stelle des verstorbenen Bürgermeisters Ghmnich. Diese Wahlsache wird, wie alle
Wahlsachen, in der 3. Woche zur Erledigung kommen. Der zweite Punkt der Königlichen Pro¬
Position ist die Behandlung des Gesetz-Entwurfes betreffend die Regelung der Erbfolge auf den
Bauerhöfen. Diefer Gesetz-Entwurf wird in den VI. Ausschuß verwiesen. Der dritte Punkt ist
die Behandlung des Gesetzes vom 11. I>iinuir6 des Jahres VII. über die Zuchtstierhaltung auf
dem linken Rheinnfer. Auch dieser Gegenstand geht an den VI. Ausschuß. Der vierte Punkt
behandelt die Untervertheilung der nach ß. 16 des Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni
1873 etwa auszuschreibenden Landliefcrungcn auf die Kreise, und bestimmt, daß der Landtag ent¬
weder die Wahl eines Ausschusses von 6 bis 10 Mitgliedern auf die Dauer von 6 Jahren vor¬
zunehmen ooer die in Rede stehende Mitwirkung auf den Provinzial-Verwaltungsrath zu übertragen
habe. Ich verweife diese Angelegenheit an den I. Ausschuß.

Außerdem siud noch nach Nr. 5 der Königlichen Proposition zwei Ersatz-Wahlen zu
thätige» für die Bezirks - Kommissionen zur Entscheidung der Reklamationen bei der klassisizirten
Einkommensteuer und der Klassensteuer.

Abgeordneter Ientges: In unserm Regierungsbezirk Düsseldorf ist in diesem Iabr auch
ein Mitglied mit Tode abgegangen, es ist unser langjähriger Kollege Herr Wilhelm von Ehnern.
Ich müßte mich sehr täuschen, ob nicht auch ein anderes Mitglied mit Tode abgegangen ist. Ich
bin im Augenblicke nicht hinreichend informirt. Herr Wilhelm von Ehnern war gewählt und
ist mit Tode abgegangen.
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Laudtags-Marfchall: So viel ich mich entsinne, ist Herr Wilhelm von Ehnern
vor dem letzten Landtass verstorben.

Abgeordneter Ientges: Er war Mitglied der Kommission, und müßte ich mich sehr
täuschen, wenn er nicht, als er sein Mandat für den Landtag niederlegte, den Wunsch geäußert hat,
in der Kommission fort zu bleiben, und auch Mitglied derselben gewesen ist, als er verstarb.

Landtags-Marschall: Diese Wahlen werden Seitens des Landtags immer gcthätigt
auf Anregung des Herrn Landtags - K'ommissarius, Also würde ich diese Frage, die Sie an mich
richten, zunächst mit dem Herrn Lanotags-Kommissarius mündlich besprechen, wenn Sie so freundlich
sein wollen, mich daran zu erinnern. Diese Wcchlangclegenheit würde auch bei den andern Wahl-
sachen behandelt werden.

Dann habe ich Ihnen folgende Eingänge von Seiten des Herrn Landtags-Kommissars
mitzutheilen, zunächst folgendes Schreiben:

„Ew. Durchlaucht beehre ich mich die von den Vorstehern der Königlichen Staats«
Archive zu Koblenz und Düsseldorf über die Verwendung der Seitens des 26. Rheini¬
schen Provinzial Landtags zur bessern Dotiruug der Staats-Archive bchnfs Beschaffung
von Urkuurcu-Material uud Erweiterung der Bibliothek bewilligten Beihülfe von je
600 Mark jährlich für die Jahre 1879 und 1880 mir vorgelegten und diesseits
kalkulatorisch geprüften Rechnungen nebst zugebörigcu Belägen hierbei mit dem Ersuchen
ganz ergebenst zu übersenden, solche zur Kenntuiß des Provinzial-Landtags gefälligst
bringen zu wollen.

Der nltim« 1880 bei dem Staats-Archiv in Koblenz verbliebene Bestand
von 74 Mark 19 Pf. wird in die Berechnung pro 1881 übernommen werden".

Diese Sache gebt an den I. und IV. Ausschuß.
Das zweite Schriftstück beschäftigt sich mit derselben Sache, insofern jenes für die Ver¬

gangenheit, dieses für die Zukunft gilt. Es lautet:
„Die Vorstände der Königliche« Staats-Archive Düsseldorf und Koblenz haben die
Erneuerung der Seitens des 21. Rheinischen Proviuzial-Landtags znr bessern Dotirung
der Staats-Archive behufs Beschaffung von Urkunden-Material und Erweiteruug der
Bibliothek, aus den Ziusübcrschüsseu der Prouiuzial-Hülfskasse bewilligten Beihülfe
von 600 Mark jährlich für jedes der beiden Staats-Archive in Antrag gebracht",

und wird diese weitere Bewilligung bei dein Landtag beantragt. Auch diese Sache geht an den
I. und IV. Ausschuß.

Das nächste Schriftstück des Herrn Laudtags-Kommifsarius, das ich Ihnen vorzulegen
habe, betrifft Nr. 2 des Allerhöchsten Propofitions-Detrets vom 31. v. Mts,, die Regelung der
Erbfolge in den Baucrhöfcn in den Rheinischen Kreisen Rees, Essen, Duisburg und Mülheim an
der Ruhr nach dem Freiherr von Schorleincr'schcn Gesctz-Eutwurf; es geht an den VI. Ausschuß.

Das nächste Schriftstück des Herrn Landtags-Kommissarius lautet:
„Euer Durchlaucht beehre ich mich mit Bezug auf das dem Proviuzial-Landtage
zugehende Allerhöchste Propositions - Dekret vom 31. Oktober d. I. »nb Nr. 4,
betreffend die den Provinzial-Ständcn zugewiefeue Mitwirkung bei der Unterverthcilung
der nach §. 16 des Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 (R.-
G,-Bl. S. 129) etwa auszuschreibenden Landlicfcrungeu (tz. 17 Abs. 4. 5 a. a. O.)
auf die Kreise, — hierbei Auszug aus einem Erlasse des Herrn Minister des Kriegs,
des Innern und der Finanzen vom 23. Mär; 1880 zu gefälliger Kenntnißnahme mit
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dem Ersuchenganz ergebenst zu übersenden, die Beschlußfassung des Proviuzial-Landtags
herbeizuführenund von dem Ergebnissemich benachrichtigen zu wollen".

Dieses Schriftstückgeht an den I. Ausschuß im Anschluß an das Propositions-Dekret.
Ferner ist mir eine Zuschrift von dem Herrn Ober-Präsidenten zugegangen,betreffenddie

Wahl an Stelle des verstorbenenHerrn Bürgermeisters Ohmnich, auch im Anschlüsse an das
Propositions-Dekret;als Wahlsachespater zu behandeln.

Ferner ist mir ein Schreiben zugegangenvon dem Herrn Landtags-Kommissarius,betreffend
den Rcstllurationsbau der Willibrodi-Kirchezu Wesel, wozu Se. Majestät aus Allerhöchst Dero
Dispositionsfondsdie Summe von 270 000 Mark in 6 Jahresraten zu je 45 000 Mark bewilligt
haben, es wird beantragt, daß der Provinzial-Landtag 50 000 Mark hierzu bewilligenmöge.

Die Sache geht an den I. und IV. Ausschuß zu Nr. 2? der von dem Provinzial-
Verwaltungsrath dem Landtag gemachten Vorlage.

Meine Herren! Ehe ich in die Behandlung der mir hier vorliegendenPetitionen eingehe,
möchte ich für die neuen Mitglieder noch einmal daran erinnern, daß solche Petitionen, welche
nicht von einem Mitglied des Landtages zu der ihrigen gemachtund von zwei Mitgliedern unter¬
stützt werden, fallen und nicht behandelt werden und daß nur solche an die Ausschüsse gehen, die
Unterstützungfinden. Solche Petitionen, welche Angelegenheitenbetreffen, die von Seiten des
Provinzial-Verwaltnngsraths schon an den Landtag gelangt sind, werden nur als Anlagen bei
dieser betreffendenNummer behandelt; ich werde dieselbeneinfach an die Ausschüsse verweisen.
Die erste Petition geht von Seiten des Vorstandes des Vereins der Bürgermeister der Rhein-
Provinz aus. Dieselben bitten, eine Pensionskassefür sämmtliche Bürgermeister der Rheinprovin;
errichten zu wollen. Es ist diese Petition von Seiten des Vorsitzenden des Vereins an den Herrn
Landes-Direktor gelangt; der Herr Landes-Direttor hat sie mir übermittelt. Der Provinzial-
Verwaltungsrath bat über diese Sache in Beantwortung früherer, in dieser Angelegenheitihm
zugegangenerSchriftstückeIhnen eine Vorlage unter Nr. 1? gemacht; die Petition wird also als
Anlage zu Nr. l? im I. Ausschuß behandelt werden. Auf Wunschdes Herrn Wunderlich theile
ich ihn für diefe Sache dem I. Ausschußzu.

Es liegt mir eine Petition von dem Vorstandder Itterbach'er Meliorations-Genossenschaft
vor, sie ist von dem Bürgermeister des BürgermeisteramtsHilden gezeichnet.Diese Petition bezieht
sich auf einen Bescheid,der von Seiten des Provinzial-Verwaltnngsraths dem Bürgermeisteramt
zugekommen ist auf eine an den Verwaltnngsrath gegangenePetition. Diese Petition wünschte,
daß eine Summe von 1800 Mark, welche diese Meliorations-Genossenschaftdem Rheinischen
Meliorationsfonds fchuldet, erlassen würde. Der Provinzial-Vcrwaltuugsrath hat in einer früheren
Sitzung ablehnenden Bescheid beschlossen.Nun wendet sich die Meliorations-Genossenschaftan den
Provinzial Landtag, indem sie sagt, sie könne sich bei dein ablehnendenBescheiddes Provinzial-
Verwaltnngsraths nicht beruhigen, und bittet nunmehr den Provinzial-Landtag, daß die der Pro-
vinzial-Hülfskasseresp, dem Rheinischen Meliorationsfonds verschuldete Summe von 1800 Mark
ihr erlassen würde. Ich frage, ob einer der Herren diese Angelegenheit zu der seinigcu
machen will.

Abgeordnetervon Heister: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Herr von Heister macht sie zu der seinigeu; wird sie unter¬

stützt? (Geschieht.)
Sie ist genügendunterstützt,geht also an den I. nnd IV. Ausschuß.
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Es liegt mir hier eine Petition vor aus Burgbrohl, betreffenddie Bewilligung eines
Zufchusfeszu den Kosten der Restauration einer Bildsäule, die in der Gemeinde Burgbrohl steht.
Die Vertreter der GemeindeBurgbrohl wünschen, daß der Provinzial-Landtag einen Zuschußvon
wenigstens600 Mark gewähre. Nein, die Restanration wird 600 Mark kosten, sie erbitten dazu
einen Zuschuß des Provinzial-Landtags, um den Sockel dieser Statue wieder herzustellen. Ich
frage, ob Jemand diesen Antrag zu dem seinigen macht.

AbgeordneterWunderlich: Ich mache ihn zu dem meinigen.
Landtags-Marschall: Herr Wunderlich macht ihn zu dem seinigen; wird er unter¬

stützt? (Geschieht.)
Er ist unterstützt,geht also an den I. und IV. Ausschuß.
Es liegt hier eine Petition vor mit allen Akten und Zeichnungen von Cornelimünster:

Petition um Gewährung einer Beihülfe aus dem Provinzialfonds zur Restauration der ehemaligen
Benediktiner-Abteikirche in Cornelimünster. Ich frage, ob Jemand die Petition zu der seinigen
machenwill?

AbgeordneterKockerols: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Herr Kockerols macht sie zu der seinigen. Wird sie unter¬

stützt? (Geschieht.)
Sie wird genügendunterstütztund geht somit an den I. und IV. Ausschuß.
Es liegen hier zwei Petitionen vor um Aufnahme in den Stand der Städte. Die eine

ist die Petition der GemeindeAlteneffen um Aufnahme in den ständischen Verband der Städte.
Ich frage, ob Jemand diese Petition zu der seinigen macht?

AbgeordneterMaas: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Wird die Petition unterstützt? (Geschieht.)
Sie ist genügendunterstütztund geht an den VI. Ausschuß.
Der zweite ist von der GemeindeLobberich, Herr Banniger macht sie zu der seinigen

und wer unterstütztsie? (Die Unterstützungerfolgt.)
Sie ist genügendunterstütztund geht alfo auch an den VI. Ausschuß.
AbgeordneterBönniger: Ich wünsche dem VI. Ausschuß in dieser Angelegenheit zu¬

getheilt zu werden.
Landtags-Marschall: Herr Bönniger wird auf seinen Wunschdem VI. Ausschuß

für diese Angelegenheit zugetheilt.
Es ist hier eine Petition einer Oberwärterin Katharine Krause, welche 20 Jahre

lang treu gedient hat in den Provinzial-Irren-Heilanstalten Sicgburg und Andernach. Sie hat
eine reglementsmäßigePension erhalten, welche nicht sehr hoch ist. In Folge des schweren Dienstes
hat sie ihr Augenlicht verloren, wenigstensbeinahe verloren, und sie muß Hülfe haben. Es ist die
Pension, die der Provinzial-Verwaltnngsrath nicht höher bemessen konnte, sehr niedrig gestellt, sie
hat nach 20 jähriger Dienstzeit, glaube ich, nur 600 Mark, und da sie fremde Hülfe haben muß,
ist es sehr schwer für sie, durchzukommen.Ich frage, ob einer der Herren diese Petition zu der
seinigen macht?

AbgeordneterBremig: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Herr Bremig macht sie zu der feinigen. Wirb sie unter¬

stützt?, (Geschieht.)
Sie ist genügendunterstütztund geht an den III. Ausschuß.
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Es liegt hier eine Petition vor: Bitte der Vertreter der Gemeindendes Brohlthals um
Erlaubniß, die Provinzialstraße von Arohl nach Oberzissen zur Anlegung einer schmalspurigen
Eisenbahn benutzen zu dürfen. Ich frage, ob diese Petition von einem der Herren Abgeordneten
zu der seinigengemacht wird?

AbgeordneterFrhr. vonFrentz: Ich mache sie zu der meinigen.
Land tags-Marschall: Herr v. Frentz macht sie zu der seinigen. Wird sie unter¬

stützt? (Geschieht,)
Sie findet Unterstützungund geht an den V. Ausschuß im Anschluß an das bezügliche

Neferat des Provinzial-Verwaltungsraths. Ich habe jetzt noch mitzutheilen eine Petition aus der
Bürgermeisterei Antweiler: Bitte um Uebernahme der den Gemeinden Antweiler, Eichenbach,
Müsch und Wershofen zur Last fallenden Grunderwerbskostenzum Bau der Provinzialstraße
Müsch-Schuld. Ich frage, ob Jemand diefe Petition zu der feinigenmachen will?

AbgeordneterKreuzberg: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Herr Kreuzberg macht sie zu der seinigen. Wird sie unter¬

stützt? (Geschieht.)
Die Petition wird unterstütztund geht an den V. Ausschuß.
Dann liegt hier ein Antrag der Stadtverordneten-Versammlungzu Montjoie auf Ueber¬

nahme der Au- und Roerstraße in Montjoie. Ich frage, ob einer der Herren die Sache zu der
seinigen macht?

AbgeordneterMattonet: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Herr Mattonet macht sie zu der seinigen. Wird sie unter¬

stützt. (Geschieht.)
Sie findet Unterstützungund geht an den V. Ausschuß.
Meine Herren! Das wären die Petitionen, die ich Ihnen für heute mitzutheilenhabe.
Nunmehr würde ich Ihnen vorschlagen, daß wir am Mittwoch die nächste Sitzung haben

und zwar wieder um 12 Uhr, so daß morgen und übermorgenfrüh die Ausschüsse arbeiten können.
Morgen und übermorgenfrüh würden die Ausschüssetagen, und um 12 Uhr die Sitzung statt¬
finden. Meine Herren, alfo Mittwoch um 12 Uhr ist die nächste Sitzung.

(Schluß der Sitzung um 1^ Uhr.)

Dritte Sitzung
im Stiindchause zu Düsseldorf,am Mittwoch den 16. Uovemtm 1881.

Beginn: 12 Uhr Mittags.

Landtags-Marschall: Meine Herren, die Sitzung ist eröffnet. Wir verlefen zunächst
das Protokoll der vorigen Sitzung, ich bitte den Protokollführer, es zu verlesen. (Geschieht.)

Ist etwas gegen das Protokoll der letzten Sitzung zu erinnern? — Ich konstatire, daß
kein Widersprucherfolgt und erkläre es für genehmigt.

3»
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Meine Herren! Zunächst habe ich Ihnen mitzutheilen, daß der Vorstand des Malkastens
mich ersucht hat, die Mitglieder des Landtags einzuladen, den Malkasten besuchenzu wollen;
ebenso der Vorstand des Proviuzial-Klubbs im AreidenbacherHof.

Dann habe ich Ihnen noch über die Ausschüsse zu sagen, daß auf Wunsch des Herrn
Nöchliug derselbe dem I. und IV. Ausschuß für die Behandlung der Untervertheilnng der Pro-
vinzial-Umlagenauf die Kreife und Herr Maas dem VI. Ausschuß für den Schorlemer'schen
Gesetzentwurf zugetheiltworden ist.

Von Seiten des Herrn Lanbtags-Kommissarinsist mir ein Schreibe» zugegangen, nach
welchem er mich ersucht, ihn täglich durch kurze Berichte über die Verhandlungen des Provinzial-
Landtags in Kenntniß zu setzen. Das wird geschehen. Außerdem habe ich von dem Herrn
Landtags-Kommissariusfolgendes Schreiben erhalten:

„Euer Durchlaucht beehre ich mich crgebeust zu benachrichtigen,daß der Herr
Fürst zu Solms-Brcmnfels den Geheimen Sanitätsrath und Rittergutsbesitzer Dr. Mooren
hiersclbst, zufolge der beigefügten Vollmacht vom 10, d. M., mit feiner Vertretung
auf dem gegenwärtigenRheinischen Provinzial-Landtage beauftragt hat, und daß ich
den p. Mooren heute eingeladenhabe, an den Verhandlungen des Landtags Theil zu
nehmen."

Es liegt mir hier ein Antrag von Herrn Ientges und Genossen mit etwa 15 oder 20
Unterschriftenvor, der alfo lautet:

„Gemäß §. 4 der Anleihe-Bedingungender noch im Umlaufe befindlichen 4'/2°/u Obli¬
gationen der Rhcinprovinz hat der Provinzial-Landtag das Recht, den Tilgungs-Fonds
dieser Anleihen zu verstärken, sowie sämmtlichenoch umlaufendeObligationen zu kün¬
digen. Die Unterzeichneten beantragen:

Der hohe Landtag wolle in Ausübung vorstehendenRechtes die Konvertirnng
der sämmtlichennoch im Umlaufe befindlichen 4^°/o Obligationen der Rhein-
Provinz in 4°/» beschließen und dazu die Allerhöchste Genehmigung nachsuchen,
sowie den Provinzial-Verwaltungsrath mit allen an diesen Beschlußsich knüpfen¬
den weiteren Maßnahmen beauftragen".

Ich würde diefen Antrag zunächst an den Provinzial-Verwaltnngsrath verweisen, wenn
dieser sich nicht schon ausgiebig mit der Frage beschäftigt hätte; ich verweise ihn daher an den
I. und IV. Ausfchuß.

Soeben wird mir ein Antrag von Eynern und Genossen mit etwa 30 Unterschriften
vorgelegt,der alfo lautet:

„Unter Hinweis auf die in dem Schreiben des Ministers des Innern, Herrn
von Puttkamer, ä. ä. Berlin, 9. November 1881 an Se. Durchlaucht den Herrn
Landtags-Marschallniedergelegten,von diesem in der Sitzung des Provinzial-Landtags
vom 13. curr. zur Kenntniß der Provinzialstände gebrachtenErwägungen,

nach welchen
vie Königliche Staatsregiernng die Bewilligung der Oeffentlichkeitder Verhandlungen
des Provinzial-Landtags der Rheinprovinz abhängig machen zu müssen glaubt von
einer nur auf dem Wege der Gesetzgebungzu ermöglichenden Aufhebung der Bestim¬
mungen des ß. 36 des Gesetzes wegen Anordnung der Provinzialstände für die Rhein¬
provinz vom 27. Mai 1824;
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ersucht der in Düsseldorf versammelte27. Provinzial-Landtag der Rheinprovinz
den Provinzial-Verwaltungsrath,

bei der Königlichen Staatsregierung vorstelligzu werden:
dieselbe möge die von ihr zur Erreichung der Öffentlichkeit der Verhand¬

lungen als erforderlich erachteten gesetzgeberischenSchritte jedenfalls bis vor
Zusammentritt des nächsten Provinzial-Landtags zur Erledigung bringen".

Da zu diesem Antrage der Provinzial-Verwaltungsrath keine Stellung zu nehmen braucht,
so verweise ich ihn ebenfalls direkt an den VI. Ausschuß. Herr von Ehnern hat das Wort.

Abgeordneter von Ehnern: Ich habe diesen Antrag in dem vereinigten I. und IV.
Ausschuß cirtulircn lassen; derselbe hat dort eine so genügende Anzahl von Unterschriftengefunden,
daß ich geglaubt habe, es sei überflüssig, ihn noch weiter hier in der Plenarsitzung cirkuliren zu
lassen. Sollten aber einzelne der Herren wünschen,den Antrag noch zu unterschreiben,so möchte
ich im Interesse der Sache bitten, daß sie dasselbe thun, da ja eine größere Anzahl von Unter¬
schriften immerhin die Wirkung diefes Antrags erhöhen wird.

Landtags-Marschall: Es liegen mir hier 3 Petitionen vor aus den Gemeinden
Silvingeu, Mondorf, Düsdors und Fürweiler wegen der Straße von Merzig über Walbwies nach
Hilbringen an die Grenze. Ich frage, ob diese Angelegenheitvon einem der Herren Abgeordneten
zu der seinigengemachtwird.

AbgeordneterLautz: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Herr Lautz macht sie zu der seinigen. Wird sie genügend

unterstützt? (Geschieht.)
Sie ist genügendunterstütztund geht an den V. Ausschuß. Ich habe hier eine Petition

vorliegen von der Wittwe des Inspektors Bürger von der Feuer-Societät. Sie ersucht den
Provinzial-Landtag,ihre jährliche Unterstützungzu erhöhen, da sie wegen ihres Leidens und wegen
der hohen Preise nicht durchkommen könne. Ich frage, ob einer der Herren diese Petition zu der
seinigeumacht.

AbgeordneterSeul: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: HerrSeul macht sie zu der seinigen.Wird sie untrstützt?(Geschieht.)
Sie wird unterstütztund geht an den I. und IV. Ausschuß.
Es liegt mir hier eine Petition vor aus der Gemeinde Herchen. Bürgermeister und

Gemeinderath der Bürgermeisterei Herchen bitten um Entlastung von der Unterhaltungspflichtder
im Zuge der Weyerbufch-Herchen'er Bezirtsstraße befindlichen Siegbrücke. Ich frage, ob einer der
Herren Abgeordnetendie Sache zu der seinigen macht.

AbgeordneterFreiherr Eugen von Loe: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Freiherr von Loe macht sie zu der seinigen. Wird sie

unterstützt? (Geschieht.)
Sie wird unterstütztund geht an den V. Ausschuß.
AbgeordneterFreiherr Eugen von Lo8: Darf ich bitten, mich für diese Sache dem

V. Ausschußzuweisen zu wollen?
Landtags-Marschall: Herr Freiherr Eugen von Loö wirb hierfür dem V. Ausschuß

zugetheilt.
Es liegt mir eine Petition der Stadt Köln vor, betreffenddie Aufnahme-Bedingungen

von geisteskranken Pfleglingen in den Irrenanstalten. Ich frage, ab einer der Herren Abgeordneten
diese Petiton zu der seinigen macht.
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AbgeordneterKaesen: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Herr Kaesen macht sie zu derseinigeu. wird sie unterstützt? (Geschieht.)
Sie wird unterstütztund geht an den III. Ausschuß,
Die nächste Petition ist von dem Konnt« der Vretzenheim-Nheinoöllerhütte-Eisenbahn,unter¬

schriebenPhilippi und Cetto aus Stromberg bei Kreuznach, und betrifft die Anlage einer
Sekundärbahn im Güldeubachthal. Ich frage, ob einer der Herren die Sache zu der seinigen macht.

AbgeordneterSahler: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Herr Sahler macht diese Sache zu der seinigen, wirb sie

unterstützt? (Geschieht.)
Sie wird unterstütztund geht an den V. Ausschußzur Behandlung im Anschluß an die

übrigen Sekundärbahn-Vorlagen.
Demnächst liegen mir 3 Petitionenvor betreffend die Ausgleichung von Kosten des Krieges von

1870/71, die erste ist die des Bürgermeisters von Zülpich, im Kreise Euskirchen, auf nachträgliche
Vergütung von Kriegsleistungen aus den Jahren 1870/71 im Betrage von 7945 Mark. Ich
frage, ob einer der Herren Abgeordnetendiese Sache zu der seinigenmacht.

Vice°Landtags«Marschall,Freiherr von Solemacher-Antweiler: Ich mache sie zu der
meinigen.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher-Antweiler macht sie zu der
seinigen,wird sie unterstützt? (Geschieht.)

Sie wird unterstütztund geht an den I. und IV. Ausschuß.
Die zweite Petition ist die des Bürgermeisters von Alsweiler, im Kreise St. Wendel, auf

nachträgliche Vergütung von Kriegsleistungen aus den Jahren 1870/71 zum Betrage von 9763 Mark
10 Pf. Ich frage, ob einer der Herren Abgeordnetendiese Sache zu der seinigenmacht.

AbgeordneterLautz: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Herr Lautz macht sie zu der seinigen, wird sie unterstützt? (Geschieht.)
Sie wird unterstütztund geht an den I. und IV. Ausschuß.
Die dritte Petition endlich ist diejenigeder Stadt St. Johann und betrifft dieselbe Sache

und zwar mit der Summe von 6683 Mark 9 Pf. Ich frage, ob diese Petition über Ausgleichung
von Kriegsleistuugenvon einem der Herren Abgeordnetenzu der seinigengemachtwird.

AbgeordneterRöchling: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Herr Röchling macht sie zu der seinigen, wird sie unterstützt?

(Geschieht.)
Sie wird unterstütztund geht an den I. und IV. Ausschuß.
Die nächste Petition ist von der Gartenbau-GesellschaftFlora zu Köln und betrifft einen

Zuschuß zu der Gartenbauschule aus den Mitteln des Ständefonds und zwar zur Höhe von
5000 M, um diese Gartenbauschule erhalten zu können. Ich frage, ob einer der Herren
Abgeordnetendie Sache zu der feinigenmacht.

AbgeordneterGraf von Nesselrode: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Herr Graf von Nefselrode macht sie zu der seinigen, wird

sie unterstützt? (Geschieht.)
Sie wird unterstütztund geht an den I, und IV. Ausschuß.
Die nächste Petition geht aus vom Bürgermeister Werners zu Düren und bittet um

den Ankauf von 3 Morgen Landes von Seiten des Provinzial-Landtags und um eine jährliche
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Unterstützung von 3000 M. zur Anlage eines Obstmuttergartens und Schulgartens. Ich frage,
ob einer der Herren Abgeordneten die Sache zu der seinigen macht,

Abgeordneter Limbourg: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Herr Limbourg macht die Sache zu der seinigen, wird sie

unterstützt? (Geschieht.)
Sie wird unterstützt und geht an den I. und IV. Ausschuß.
Im Anschluß hieran theile ich mit, daß ich ein Schreiben des Herrn Emil Hoesch aus

Düren erhalten habe, in welchem er sagt, daß er in Betreff der Obstzucht eine Denkschrift ent¬
worfen habe, die er beilege, und daß er auch bereit sei, hierherzukommen, um mündlich noch weiter
über die Obstzucht Aufschluß zu geben. Ich lege dies Schreiben als Anlage zum vorhergehend
behandelten Schriftstück, es ist zugleich mit Nr. 34 unserer Eingänge zu behandeln, der Vorlage
von Seiten des Proviuzial-Verwaltungsraths über die Schäden des Frostes an den Obstbaum-
Pflanzungen in der Rheiuprovinz und der Bitte um Unterstützuug uou Seiten des Provinzial-Landtags.

Es liegt mir hier eine Petition des Herrn Overbeck, betreffend die Unterstützung feiner
Forellenzucht-Anstalt zu Winkelsmühle, im Kreise Mettnmuu, vor. Die Herren kennen schon diese
Forellenzucht-Anstalt, uud der Landtag hat schon früher einmal Uuterstütznng dazu gewährt.
Der Provinzial-Verwaltungsrath hat sich mit dieser Sache in seiner Sitzung vom 3/5. Oktober
d. I. beschäftigt und beschlossen,die Petition ohne Beigabe eines Referats auf dem geschäftsordnungs¬
mäßigen Wege an den Provinzial - Landtag gelangen zu lassen, er hat also kein Votum
dazu gefaßt. Ich frage, ob einer der Herren Abgeordneten dicfc Petition zu der feinigen macht.

Abgeordneter Courth: Ich mache sie zu der meinigcn.
Landtags-Marschall: Herr Courth macht sie zu der seinigen, wird sie unterstützt?

(Geschieht,) Sie wird unterstützt und geht an den I. uno IV. Ausschuß.
Es liegt mir hier eine Petition aus Speicher vor, betreffend einen Antrag des Gemeinde¬

raths von Speicher um Uebernahme der Kosten der in der Irrenanstalt internirten Geisteskranken
als Provinziallast, und gerichtet an den Abgeordneten Limbourg mit der Bitte, diesen Antrag
in der nächsten Sitzung des Provinzial-Landtags unterstützen zu Wolleu.

Herr Limbourg hat diesen Antrag zu dem seinigen gemacht und Herr Th eisen und
Herr Nels haben diesen Antrag unterstützt, ich muß aber bemerken, daß diese Angelegenheit nicht
zur Kompetenz des Landtags, sondern vor den Verwaltungsrath gehört, als einfache Unterstützung
zu behandeln ist, als Kommunal-Unterstützung. Sind die Herren, welche die Petition unterstützt
haben, damit einverstanden, daß sie an den Verwaltungsrath abgegeben wird?

Abgeordneter Theisen: Ich bin damit einverstanden, daß die Petition an den Provinzial-
Verwaltungsrath abgegeben wird.

Abgeordneter Nels: Ich bin ebenfalls damit einverstanden.
Landtags-Marschall: Die Sache geht also an den Provinzial-Verwaltungsrath zur

geschäftsmäßigen Erledigung.
Es liegen mir 4 Petitionen vor, die eine aus der Bürgermeisterei Siegburg, die zweite

aus Ründeroth, die dritte aus Engelstirchcn und die vierte aus Ovcrath, betreffend die Aggcrthal-
bahn. Ich verweise diese Petitionen im Anschluß an Nr. 96 unserer Vorlagen an den V. Ausschuß.

Abgeordneter von Eynern: Ich möchte bitten, mich für diese Sache dem V. Ausschuß
zuzutheilen.

Landtags-Marschall: Herr von Eynern wird für diese Sekundärbahnfragc dem
V. Ausschuß zugetheilt.
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Abgeordneter Ientgcs: Für diese Frage möchte auch ich dem V. Ausschuß zugetheilt werden.
Landtags-Marschall: Herr Ientges wird dem V. Ausschuß für diese Frage zugetheilt.
Die nächste Petition ist aus Bernkastel und betrifft Beihülfe aus Provinzialfonds zu

den Baukosten der Zweigbahn von dem Bahnhof Wengerohr der Moselbahn nach Bernkastel.
Diese Angelegenheithat uns schon öfter vorgelegen,und auch den Provinzial-Verwaltnngsrath sehr
eingehend beschäftigt, so daß sie genügend instruirt ist und auch Vorakten darüber vorliegen. Ich
frage, ob einer der Herren Abgeordnetendiefe Petition zu der seiuigen machen will.

AbgeordneterHerrmann: Ich mache sie zu der meinigcn.
Landtags-Marschall: AbgeordneterHerrmann macht sie zu der seinigen. Wird sie

unterstützt? (Geschieht.)
Sie wird unterstütztund geht an den V. Ausschuß.
Es liegt sodann hier eine Petition aus Dabringhausen und Wermelskirchenvor: Ehr¬

erbietigstesGesuch der Gemeinden Wermelskirchenund Dhünn um Gewährung einer Chaussee-
Neubauprämie für den chausseemäßigenAusbau des Weges von Wermelskirchennach Dhünn
sowie um demnächstige Uebernahmeder Unterhaltung dieses Weges auf den Provinzialfonds.

Meine Herren! Diese Sache ist datirt vom 4. November und erst vorgesternhier ein¬
gegangen. Sie ist noch gar nicht instruirt, und hat dem Provinzial-Berwaltungsrath auch noch
nicht vorgelegen. Ich frage, ob wir sie dennoch im V. Ausschußbehandeln wollen, glaube aber,
es wird besser sein, sie dem Provinzial-Berwaltungsrath zu überweisen, um sie vorzubereiten; sie
ist für jetzt zu spät eingegangen. Sind Sie damit einverstanden, daß sie dem Provinzial-Ber¬
waltungsrath überwiesenwird?

AbgeordneterTroost: Darf ich mir die Frage erlauben, ob sie dann in dieser Session
auch noch im Plenum zur Verhandlung kommen wird?

Landtags-Marschall: Das ist Wohl nicht möglich,
AbgeordneterTroost: Dann möchte ich bitten, daß die Sache dem Ausschußüberwiesen

wird, wenn sie auch etwas verspätet eingelaufen ist; die Sache ist von großer Wichtigkeit für
diese Gegend.

Landtags-Marschall: Der AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Ich interessiremich auch sehr für den Ausbau diefer Straße, aber

die geschäftlicheBehandlung wird nicht anders zu machen sein, als Durchlaucht eben vorgetragen
hat; die Sache muß vorher vou Techniker«instruirt und bearbeitet werden, sie kann nicht eher im
Ausschusse bearbeitet werden. Der Ausschuß würde nichts anderes thun können, als sie unter
diesen Modalitäten an den Provinzial-Berwaltungsrath verweisen, was auf dasselbe hinauskommt,
als wenn sie heute an den Provinzial-Verwaltungsrath geht.

Abgeordneter Troost: Dann muß ich auf meinen Antrag verzichten. Ich kann nicht
begreifen, daß die Sache so spät eingegangenist, ich habe schon vor 14 Tagen Abschrift der
Eingabe erhalten.

Landtags-Marschall: Ich kann mich durch das Datum und den Präsentations-Vermerk
ausweisen, baß sie nicht früher hat vorgelegt weiden können. — Der Abgeordnetevon Eynern
hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Diese Chaussee hat auch für mich Interesse,
und ich würde es sehr beklagen, wenn durch einen Formfehler, durch zu spätes Einreichen dieser
Petition, die Angelegenheit um 2 Jahre zurückgesetztwerden müßte. Ich möchte den Herrn Landtags-
Marschall ersuchen, zu erwägen, ob es nicht doch möglich sein wird, den Provinzial-Verwaltungsrath
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jetzt schon mit einer Berathung dieser Petition zu betrauen, um dann noch in dieser Session deS
Landtages die Petition auch durch den Ausschuß und später durch den Landtag berathen zu lassen.
Es ist wirklich eine sehr weuig wiinscheuswerthe Sache, daß der Formfehler, der stattge¬
funden hat, nun eine so wichtige Angelegenheit geradezu um 2 Jahre zurücksetzt. Wenn das zu
beseitigen wäre durch eine auszuübende mildere Praxis, dann möchte ich wohl bitten, daß es in
diesem Falle geschieht.

Landtags-Marschall: Ich kann dem Herrn von Eynern nur erwidern, daß von
einer milderen Paxis keine Rede sein kann, denn diese Petition muß, wenn sie an den Ausschuß
gelangt, sowohl von unseren Technikern, den Ober-Vaubeamten, als auch von den Lokaltechnikern
ganz genau geprüft werden, die ganze Strecke muß begangen werben, es muß also erst eine Unter¬
suchung stattfinden, ehe darüber überhaupt ein Vorschlag gemacht werden kann. Hätte die Sache
an den Landtag gelangen sollen, so hätte diese Vorlage mindestens vor 3 Monaten hierher an den
Provinzial-Verwaltungsrath gelangen müssen, um geschäftsordnnngsmäßig behandelt werden zu
können; es ist eine absolute Unmöglichkeit, sie jetzt schon zu behandeln. — Der Abgeordnete Graf
von Nesselrode hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Nesselrode: Ich glaube dem Herrn Landtags-Marschall anheim¬
stellen zu sollen, ob nicht in diesem dringenden Falle es doch auf folgende Weise zu machen wäre:
Wenn jetzt diese Petition dem Ausschusse überwiesen wird, so wäre der Ausschuß in der Lage, die¬
selbe doch prüfen zu können, dabei entweder zu sagen, er schlüge dem hohen Hause vor, die Sache
zu acceptiren, oder aber, wenn der Provinzial-Verwaltnngsrath später die Sache genehmigen wird,
dann ihm die Vefugniß durch das hohe Haus zu geben, der Petition zu deferiren. Ich glaube, dadurch
würde nichts präjndicirt, im Gegentheil, es würde das, was Herr von Eynern wünfcht,
erreicht werden können, daß eben keine 2jährige Periode dazwischen liegt, um über diesen
Gegenstand befinden zu können.

Landtags-Marschall: Der Abgeordnete Lautz hat das Wort.
Abgeordneter Lautz: Meine Herren! Es ist hervorgehoben worden, daß es sich gerade um

eine sehr wichtige Angelegenheit handelt Das ist für mich ein Motiv, die Bitte an Sie zu
richten, die Sache heute noch nicht an den Ausfchuß zu überweisen. Wenn die Sache jetzt im Aus¬
schussegeprüft werden soll, dann wird es geschehen lediglich nach den einseitigen Gerichten der
Herren Interessenten, und das wollen Sie Alle gewiß nicht. Um überhaupt eine Ansicht feststellen
zu können, ob die Sache nützlich und nothwendig ist, muß vorher eine ganz eingehende, unabhängige
Prüfung stattfinden. Die Prüfung, welche seitens der Herren Interessenten stattgefunden hat, mag
recht eingehend fein, aber es werden auch auf der andern Seite in's Gewicht fallende Momente
erwogen werden müssen. Sie werden mit mir einverstanden fein, daß, wenn es fich um Ausgabe
großer Geldsummen handelt, dieser Instruktionen vorhergehen müssen, welche eine unabhängige und
sichere Beurtheilung der Sache ermöglichen,

Landtags-Marschall: Der Abgeordnete von Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Ich kann mich wirklich bei dieser Auffassung der Mitglieder

des Verwaltuugsraths in dieser Angelegenheit nicht beruhigen. Die Petition ist nicht rechtzeitig ein¬
gereicht, sie ist aber aus Unteuntniß mit dem Geschäftsgänge der Provinzial-Verwaltuug nicht recht¬
zeitig eingereicht worden. Wenn man gewußt hätte, daß eine solche Prüfung vorher stattfinden
müßte, fo würden sich die Interessenten gewiß bemüht haben, den richtigen Zeitpunkt zu finden.
Nun steht die Sache so: Durch diese unabweisbare Unteuntniß der Interessenten wird die Sache
2 Jahre lang vertagt, ich möchte deshalb wirtlich bitten, daß der Vorschlag des Herrn Grafen
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von Nesselrode angenommen wird, daß dann wenigstens der Ausschuß seine Ansicht ausspricht,
und event, auch der Provinzial-Landtag, und daß bann der Provinzial-Landtag den Provinzial-
Verwaltungsrath ermächtigt, nach seinem Crmessen, wenn er nach näherer Prüfung der Sache die
ausgesprochene Ansicht des Provinzial-Landtags für richtig erkennt, diejenigen Verfügungen zu treffen,
welche im Wunsche der Petenten liegen und zur Ausführung dieses wichtigen Weges die Möglichkeit
gewähren.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich möchte Sie als Ihr Vorsitzender und als
Vorfitzender des Verwaltungsraths vor diefcm Wege doch etwas warnen. Wir haben eine große
Verwaltnngs-Organisation durchgeführt und stehen jetzt auf einem ganz anderen Boden, als früher,
als folche Anträge überhaupt erst an uns gelangten, nachdem sie von dem Staatsbeamten vorgeprüft
worden waren. Früher war es ganz unmöglich, daß eine solche Petition überhaupt direkt an uns
kam, sondern sie wurde von der Staatsbehörde, von den Beamten, vorgeprüft an den Landtag ein¬
gebracht. Jetzt kommt direkt von den Interessenten ein Antrag an uus, es hat noch keine technifche
Prüfung stattfinden können, und wenn der Provinzial-Landtag beschließenwollte, eine solche ungeprüfte
Sache dem Provinzial-Verwaltuugsrath und den Beamten zur Verwaltung zu übergeben, so würde
das für beide Theile fehr große Bedenken und große Schwierigkeiten haben. Ich glaube, diejenigen
Männer, welche nachher die Verantwortung tragen muffen in der Verwaltung, müssen auch vor
der Uebernahme gehört werben, und deshalb, meine Herren, möchte ich Sie bitten, davon Abstand
zu nehmen und die Sache dem Ausfchuß nicht zu überweifen, fonbern sie zunächst dem Provinzial-
Verwaltungsrath zur Berathung zu übergeben, das heißt, ich möchte Sie nicht bitten, ich habe es
ja zu überweisen, aber ich möchte bitten, daß die beiden Herren, welche sich für diefe Angelegenheit
intereffiren, von ihrem Antrage abgehen. — Das Wort hat der Abgeordnete von Grand-Ry.

Abgeordneter von Grand-Ry: Die Ausführungen, die der Herr Abgeordnete von
Eynern foebeu gemacht hat, und an feinen Antrag knüpft, erfchweren, wie mir fcheint, wefentlich
die Annahme desselben. Wenn es gestattet wäre, auö Nnbctanntschaft mit Reglements oder
Gesetzen die Nichtbeachtung derfelben zu rechtfertigen, wäre dann die Durchführung der Reglements
oder Gesetze überhaupt noch gesichert? Es scheint mir aber in diesem Augenblick noch nothwendig,
auf einen einzelnen Punkt aufmerkfam zu machen. Nach den mir gewordenen Mittheilungen liegt
das Material durchaus nicht komplett vor, d. h. es ist, fo viel ich höre, gar kein Kostenanfchlag da.

(Landtags-Marschall: Er liegt vor.)
Ist das falsch, so würde dieser Punkt nicht mehr maßgebend sein, es würde sonst der

Ausschuß gar nicht in der Lage sein, eingehend die Sache zu prüfen. Durch die Bemerkung des
Herrn Vorsitzenden ist dieser Punkt zwar beseitigt, der erste aber, den ich angeführt habe, bleibt
fortbestehen, und ich möchte warnen, diesen Weg gegenüber dem Reglement zu betreten.

Landtags-Marschall: Der Abgeordnete Graf von Nesselrode hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Nesselrode: Ich sehe in der That nicht ein, welche Bedenken

man dagegen haben kann, diese Angelegenheit der Kommission zu überweisen. Was entsteht praktisch
dadurch? Findet die Kommission, die darüber beräth, daß die Sache sehr wichtig ist, daß sie aber
noch nicht genügend aufgeklärt ist, so wird die Kommission jedenfalls dem Provinzial-Ausfchuß die
Angelegenheit zur näheren Aufklärung überweifen. Ich glaube, daß diefer Punkt nicht genug von
einzelnen der Herren Vorredner hervorgehoben worden ist. Der Zeitersparnis^ wegen ist es noth¬
wendig, einen Beschluß zu extrahiren, mein Wunsch geht bloß dahin, die Sache möglichst rasch zu
erledigen, und das wird auf diesem Wege, der ja gar nicht präjudizirt, erreicht. Wenn jetzt die
Kommission die Sache beräth, so sind wir noch immer in der Lage, zu sagen, sie eigne sich nicht
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für einen Beschluß, weil der Provinzial-Verwaltungsrath noch nicht darüber gehört ist. Ich glaube, daß
es aus praktischen Rücksichten doch zweckmäßig wäre, die Sache jetzt einer Kommission zu überweisen

Landtags-Marschall: Der Abgeordnete Troost hat das Wort.
Abgeordneter Troost: Meine Herren! Ich mochte Sie bitten, zunächst zu berücksichtigen,

daß es sich nicht um den Ban einer Straße handelt, sondern um eine Unterstützung zum Bau
einer Straße, und die Akten, welche die betreffenden Bürgermeister eingereicht haben, werben die
Nothwendigkeit und die Nützlichkeit dieses Weges dargelegt haben. Ich meine also, wenn eine
Unterstützung erbeten wird, so könnte man doch darüber schlüssigwerden. Die Sache ist wirklich
zu bedeutend für die ganze Gegend. Der Ort ist an die Eisenbahn angeschlossen worden, und die
Eristenz sehr großer Gemeinden hängt von dem recht raschen Bau dieser Straße ab. Ich möchte
deshalb recht dringend bitten, daß wir einen Modus finden, und es scheint mir derjenige des Herrn
Grafen von Nesselrode sehr geeignet zu sein, um die Sache möglichst in dieser Session zur
Erledigung zu bringen.

Landtags-Marschall: Ich muß Herrn Troost zunächst erwidern, daß das, was er
eben gesagt hat, nicht ganz mit dem Wortlaute der Petition übereinstimmt. Das Gesuch geht dahin:
„hochgeneigtcst beschließen zu wollen, daß den Gemeinden Dhünn und Wermelskirchen für den
chausseemäßigen Ausbau des Weges von Wermelskirchen nach Sonne nach den vorliegenden Pro»
jctten die höchst zulässige Chaussee-Neubauprämie gewährt und daß die Unterhaltung dieses Weges
nach dem vollendeten Ausbau auf den Provinzialstraßenfonds übernommen werde". Das ist also
ganz etwas anderes. - Herr von Solemacher hat das Wort.

Vice-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Wenn die Sache so läge,
wie der Kollege Troost zuerst erwähnt hat, so gehörte sie nicht vor den Landtag, sondern einfach
vor den Landes-Direktor und wäre von diesem zu erledigen, wenn sie aber so liegt, wie hier eben
verlesen worden ist, was wohl das Nichtigere sein wird, dann gehört sie allerdings vor den
Landtag, indem der Landtag sich durch eine Resolution den Beschluß über den Neubau von
Straßen ausdrücklich vorbehalten hat. Ich vermag aber trotzdem nicht einzusehen, wie das
geringste Bedenken obwalten kann, dem Antrag des Herrn Grafen von Nesselrode zu willfahren.
Wenn Gefahr wäre daß der V. Ausschuß oder nachher das Plenum des Landtags einen direkten
Beschluß über den Ausbau faßte und die Uebernahme beschlösse, ohne daß die Sache gehörig
instrnirt wäre, dann natürlich würde die Sache ganz anders liegen, aber eine derartige Gefahr
liegt nicht vor denn wenn der Ausschuß beantragt und der Landtag beschließt, die Sache dem
Provinzial«Verwaltungsrathe zu überweisen, und gleichzeitig den Provinzial-Verwaltungsrath
ermächtigt, nachdem die Sache hinlänglich geprüft und nachher auch ordeutlich ausgeführt ist, die
Uebernahme auszusprechen, wenn also der Landtag im Voraus sein Mandat auf den Verwaltungs¬
rath überträgt so sehe ich nicht ein, warum der Verwaltungsrath dem irgendwie widersprechen
sollte; er würde dies nur dankbar acceptiren, und ich vermag nicht einzusehen, wie die Sache
darunter leiden soll. . ^. .

Landtags-Marschall: Ich frage HerrnTroost,ob er die Sache noch zu der seimgenmacht?
Abgeordneter Troost: Ich war im Begriff einen solchen Antrag zu stellen und möchte

um die Unterstützung des Antrages von Solemacher bitten.
Landtags-Marschall: Herr Abgeordneter Freiherr Eugen von Los hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Eugen von Loe: Dem Antrage des Herrn von Solemacher

kann ich nicht beistimmen. Bei der Angelegenheit, die uns vorliegt und von großer Wichtigkeit
ist, handelt es sich um die Uebernahme einer Straße, und da es hier, wie es mir scheint, eine

4'
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ziemlich kostspielige Straße sein wird, so wollen wir uns die Beschlußfassung selbst vorbehalten,
nach eingehenderPrüfung. Diese eingehende Prüfung können wir heute absolut nicht vornehmen,
das dazu nöthige Material liegt uns nicht vor, es liegt uns nicht vor das Gutachten des Pro-
vinzial-Verwaltungsrathes, es liegt nus nicht vor das Gutachten der technischen Beamten. Meine
Herren, wir sind keineswegs in der Lage, uns irgendwie nach einer Richtung auszusprechen. Ich
meine, wir sollten uns die Beschlußfassung vorbehalten und nicht für die Zukunft ein Präcedenz
schaffen, welchesbedenklich wäre.

Landtags-Marschall: Herr AbgeordneterFreiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Die Uebernahmeeiner Straße hängt von zwei Momenten

ab, erstens, ob sie bezüglich ihrer Lage und ihrer Verlehrsoerhältnissedazu geeignet ist, und zweitens,
ob die Bedingungen erfüllt sind, welche die Provinzial-Verwaltung an die definitiveUebernahme
der Straße knüpft. Den ersten Fall könnten wir im Ausschuß,wenn die Sache jetzt in denselben
käme, eben so gut berathen und feststellen,als wenn sie über zwei Jahre hineinkommt, indem wir
über das Straßennetz, die Verkehrsverhältuisse:c. auch jetzt uns Aufklärung schaffen tonnen.
Erkennen wir es nach dieser Prüfung als richtig au, daß die Straße übernommenwerden foll, so
tonnen wir dies auch schon jetzt mit der Modifikation aussprechen, daß sie nur dann übernommen
werden soll, wenn die technischenBedingungen später erfüllt sind. Sonach tonnte meines Erachten«
die Angelegenheit recht wohl an den Ausschuß kommen.

Landtags-Marschall: Ich möchte, um die Sache abzukürzen, die beiden Herren, die
sich noch zum Worte gemeldet haben, Herrn Troost, der schon öfter in der Sache gesprochen hat,
und Herrn von Eynern fragen, ob es ihnen recht ist, day folgendermaßenverfahren wirb: Herr
Troost macht die Sache zu der feinigen, sie wird unterstützt und dann verweise ich sie an den
Ausschuß, um von einer Debatte jetzt abzusehen, bis die Angelegenheitvom Ausschuß zurückkommt.

AbgeordneterTroost: Ich bin damit einverstandenuud bitte, mich für diesen Fall dem
Ausschuß zutheilen zu wollen.

Abgeordnetervon Eynern: Das ist alfo die Annahme des Antrags des Herrn Grafen
von Nesselrode.

Landtags-Marschall: Hier ist nicht von Annahme der Anträge die Rede, denn nach
der Geschäfts-Ordnung hat der Vorsitzendedie Verweisung an die Ausschüssezu bestimmen, ich
wollte aber Ihre Meinung in der Sache hören.

Abgeordnetervon Eynern: Ich möchte fragen, was der Ausschuß damit machen soll
soll mit einer gutachtlichenAeußerung die Sache an den Proviuzial-Verwaltungsrath gehen?

Landtags-Marschall: Das findet sich im Ausschuß. Herr Troost macht die Sache
zu der seinigen, sie wird unterstütztund geht an den Ausschuß.

Abgeordnetervon Eynern: Ich möchte doch nicht in dieser Sache auf das Wort ver¬
zichten, ich bedaure, daß der Gang der Verhandlungen etwas länger wird, aber es ist eine Frage
von außerordentlichgroßer prinzipieller Bedeutung. Die Schwierigkeit in der ganzen Frage liegt
ja auch fchließlich darin, daß der nächsteLandtag erst in zwei Jahren zusammeutritt,und daß wir,
Herr Troost und ich und die anderen Herren, für die Beschlußfassungjetzt plädircn, um keine
Stockung in dem Bau dieser Straße eintreten zn lassen. Wenn wir anerkennen, daß durch die
Geschäftsformder nur zweijährigenBerufung des Landtags eine Stockung in der Selbstverwaltung,
und in ihren ausführenden Beschlüssen eintritt, dann können wir nur einen Weg gehen, wir können
entweder, um diese Stockung für die Folge zu vermeiden, den Provinzial-Verwaltungsrath mit
erweitertenVollmachtenversehe», wie Herr Graf vou Nesselrode vorgeschlagenhat, oder wir
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müssen, um diese Stockungen zu vermeiden, die wir vermeiden müssen, weil sie der Entwicklung
der Provinz in allerschärfster Weise hinderlich sind, eine häufigere Zusammenberufung des Landtags
beantragen. Ich glaube, einer dieser wichtigen Fälle, um diese Frage zur Entscheidung zu bringen,
ist hiermit vorliegend; es werden im Laufe der Verhandlungen des Landtags noch andere Fälle
nach dieser Richtung sich geltend machen. Ich möchte hervorheben, daß die Anregung, die von
unserer Seite gegeben worden ist und die Herr Graf von Nesselrode aufgegriffen hat, von
Bedeutung für etwaige Beschlüsse und Anträge ist, die nach dieser Seite hin schon vorbereitet werden.

Landtags-Marschall: Der Abgeordnete Lautz hat das Wort.

Abgeordneter Lautz: Meine Herren! Ich glaube, der Abgeordnete von Grand-Rh hat,
was die prinzipielle Seite der Zache angeht, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich frage Sie,
meine Herren, wohin es führen soll, wenn bei Beginn des Landtags eine Menge von Anträgen
an uns herantritt, zu dcreu Prüfung absolut keine Zeit vorhcmoen ist. Deshalb möchte ich fehr
wünschen, daß durch die hentigen Verhandlungen es dahin gebracht würde, daß die Herren, die
Anträge an den Landtag zu stellen haben, zur rechten Zeit sich besinnen und die nöthigen Vor¬
bereitungen zur rechten Zeit treffen. Der Herr Abgeordnete für Barmen und die anderen Herren
werben gewiß fchon vor Wochen in der Lage gewesen sein, sich für diesen Weg zu interessiren, es
wäre jedenfalls ein Leichtes gewesen, schon vor Wochen wenigstens den Provinzial-Verwaltungs-
rath mit der Sache zu befassen, und wir würden in diesem Falle die nöthigen Vorbereitungen
haben treffen können. Andererseits bin ich meinestheils gern bereit, den Herrn Interessenten, die
da sagen, daß die Sache von der größten Wichtigkeit für sie sei, zu helfen, und erlaube ich mir,
Ihnen nach dieser Richtung einen Vorschlag zu unterbreiten. Wenn Sie darauf verzichten, den
letzten Theil des Antrags fchon heute in Aussicht zu nehmen, den projektirten Weg zur Provinzial-
Straße zu machen, und nur den Antrag auf Bewilligung einer Prämie stellen, dann kann die
Sache einfach an den Provinzial-Verwaltungsrath gehen. Ich glaube, wenn in dieser Weise die
Herren einen modifizirten Antrag einreichen wollten, so würden wir den Gesichtspunkten, welche
Herr von Granb-Nh und ich und andere Herreu vertreten, gerecht, und doch auf der anderen
Seite der Sache helfen.

Landtags-Marschall: Mit diesem Antrage würde ich auch einverstanden sein.

Abgeordneter Freiherr don Frentz: Ich möchte noch unmaßgeblich darauf aufmerksam
machen, daß der Ausschuß, wenn er die Sache überwiesen erhält, doch nicht anders kann, als
wieder an den hohen Landtag berichten. Es wird also jedenfalls die Sache im Plenum nochmals
zur Sprache kommen, und möchte ich deshalb beantragen, die Debatte heute nicht zu weit auszu¬
dehnen. Die Sache wird sich auf diese Weise am allereinfachsten erledigen.

Landtags-Marfchall: Das Wort hat Herr von Grand-Ry.

Abgeordneter von Grand-Ry: Meine Herren! Ich kann mich den Ausführungen des
Herrn Lautz durchaus anfchließen, ich halte es für fehr bedenklich, den Ausführungen des Herrn
von Eynern in der ganzen Sache zu folgen. Herr von Eynern hat ganz weitsichtige Pläne
an diese Angelegenheit angeknüpft, er hat die häufigere Berufung der Provinzialstände, eine Aende¬
rung der Geschäfts-Ordnung, in Aussicht gestellt. Meine Herren, an eine untergeordnete Sache
solche Pläne zu knüpfen, halte ich für ungerechtfertigt, und möchte daher glauben, daß dem durch¬
aus ungefährlichen Antrage Lautz, der einen durchaus geeigneten Ausweg bietet, beizutreten, und
nicht die Wege zu gehen seien, die anderweit vorgezeichnet worden sind.

Landtags-Marschall: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Lautz.
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AbgeordneterLautz: Zur Abkürzung der Sache möchte ich noch einmal bitten» daß Sie
den Vorschlag acceptiren,die Sache an den Ausschußzu verweisen, und bitte ich gleichzeitig, den
Verhandlungen des Ausschusses in dieser Angelegenheit beiwohnenzu dürfen. (Rufe: Schluß.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Sie bringen mich, da ich dieses zu bestimmen
habe, in eine unangenehme Lage, und möchte ich Ihnen gern entgegenkommen. Nach meiner
Ansicht ist es das richtigere, daß die Sache nicht an den Ausschuß geht, und bin ich mit dem,
was Herr Lautz sagt, vollständig einverstanden;da aber einige Herren so sehr dafür sind, daß die
Sache im Ausschusse behandelt werde, so will ich, um Ihnen entgegenzukommen, sie an den Aus¬
schuß verweisen und theile ich Herrn Troost dem V. Ausschuß für diese Sache zu. Es geschieht
dies also, obwohl ich prinzipiell gegen die Uebcrweisung bin. Der Ausschuß wird uus nachher über
die Sache berichten, und auch die generelleFrage kann dann bei dieser Sache besprochen werden,
wenn dieselbe vom Ausschußwieder an den Landtag gelangt.

Ich habe hier eine Petition von Herrn Friedrich Nettesheim, Sekretär des historischen
Vereins für Geldern und nächste Umgebung. Er will eine Geschichte der Stadt und des Amtes
Geldern herausgeben und ersucht um Unterstützung von Seiten des Provinzial-Landtags. Die
ersten Bände hat er mit überschickt. Ich frage, ob einer der Herren Abgeordnetendiese Petition
zu der seinigenmacht.

Freiherr von Eerde: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Eerde macht sie zu der seinigen. Wird

sie unterstützt? (Geschieht.)
Sie wird unterstütztund geht an den I. und IV. Ausschuß.
Ich habe sodann eine Petition hier vorliegen von Seiten des Landraths von Neuwied,

Herrn von Runkel, welche dahin geht, für die GemeindeUrbach eine Unterstützungvon etwa
500 Mark zu erwirken für die durch den Milzbrand geschädigtenEingesessenender Gemeinde
Urbach. Ich frage, ob einer der Herreu Abgeordnetendiese Petition zu der seinigen macht.

AbgeordneterRadermacher: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Herr Radermacher macht sie zu der seinigen. Wird sie unter¬

stützt? (Geschieht.)
Sie wird unterstütztund geht an den I. und IV. Ausfchuß.
Es liegt fodann hier vor eine Petition der GemeindeÄleckhausen,im Kreise Dann, um

Bewilligung einer Beihülfe von 4000 Mark zu den auf 7000 Mark veranschlagtenKosten einer
Wasserleitung. Die Pläne liegen ebenfalls vor. Ich frage, ob einer der Herren die Petition
zu der feinigenmachenwill.

AbgeordneterLautz: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Herr Lautz macht sie zu der seinigen. Wird sie unterstützt?

(Geschieht.)
Sie wird unterstütztund geht an den I. und IV. Ausfchuß.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Ich bitte um das Wort zur Geschäftsordnung.
Landtags-Marschall: Herr Freiherr Felix von Loö hat das Wort zur

Geschäftsordnung.
Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Ich mochte den Herrn Landtags-Marschallbitten,

etwa« Erbarmen mit dem I. und IV. Ausschußzu haben, wir werden sonst die Nacht dazu nehmen
müssen, wenn wir Alles erledigen sollen, wir kommen wirklich nicht durch. (Rufe: Sehr wahr!)
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Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich kann nur darauf antworten, daß es, wie
ich Ihnen schon sagte, bei der Vertheilung an die Ausschüsse ganz nach dem Inhalte der Petitionen
geht, und daß ich also diesmal wegen der organisatorischen Arbeiten, die gleichzeitig den I. und
IV. Ausschuß hätten beschäftigen müssen, diese Zusammenstellung des I. und IV. Ausschusses vor¬
genommen habe. Ich verkenne entschieden nicht, daß die Mitglieder des I. und IV. Ausschusses
ganz außerordentlich viel zu thun haben, besonders dadurch, daß die meisten Petitionen, welche an
die Hülfskassc, an den Ständefonds sich richten oder landwirthschaftlicher Natur sind, an den
I. und IV. Ausschuß gehen, während sie früher im IV. Ausschuß behandelt wurden. Wenn es
sich herausstellt, daß der I. und IV. Ausschuß die Arbeiten nicht bewältigen kann, dann würde ich
mir vorbehalten, nachher eine Verweisung von Petitioneu von einem Ausschuß an den anderen vor«
zunehmen, einstweilen möchte ich aber die richtige geschäftlicheVertheilung aufrecht erhalten. Ich
glaube, Herr Freiherr Felix von Loü wird auch einsehen, daß dies richtig ist.

Es liegt hier ferner eine Petition der Gemeinde Crudenburg, im Kreise Rees, um einen
Zuschuß von 2000 Mark aus Provinzialfonds zu den auf 4000 Mark veranschlagten Kosten der
Herstellung des im Winter 1880/81 durch einen Dammbruch zerstörten Lippe-Deiches. Ich frage,
ob einer der Herreu Abgeordneten diese Petition zu der seiuigeu machen will,

Abgeordneter Maas: Ich mache sie zu der meiuigcu.
Landtags-Marschall: Herr Maas macht sie zu der seinigen, wird sie unterstützt?

(Geschieht.)
Sie wird unterstützt und geht an den I. und IV. Ausschuß. (Heiterkeit.)
Ferner habe ich hier eine Petition der Znsammenlcgungs-Interessenten von Klein-Alten-

städten, vorgelegt Seitens des Landraths des Kreises Wetzlar:
1. um Bewilligung einer Beihülfe von 2500 M. zu den Kosten des Ausbaues des

Wege- und Grabennetzes in dortiger Gemeinde;
2, um Gewährung eines Darlehns für den gleiche» Zweck und zu ermäßigten Zinfcn.
Es handelt sich hierbei um Flurwcge, nicht um einen größeren Gemeindewcg. Der

Proviuzial-Verwaltungsmth hat sich mit dieser Angelegenheit befaßt uud in seiner Sitzung vom
12. November d. I. beschlossen, das Gesuch s,ä 1 dem Provinzial-Lcmdtagc vorzulegen, bezüglich
des Gesuches aä 2 aber die Interessenten an die Direktion der Provinzial-Hülfskasse zu verweisen.

Ich frage, ob einer der Herren Abgeordneten diese Petition zu der seinigen macht.
Abgeordneter von Heister: Ich kenne die Petition nicht, aber wir wollen sie doch nicht

ohne Weiteres fallen lassen, ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Herr von Heister macht sie zu der seinigen. Wird sie unter¬

stützt? (Geschieht.)
Sie wird unterstützt und geht an den V. Ausschuß.
Es ist ein Antrag durch Vermittlung des Herrn Ober-Präsidenten der Rheinprovinz an

uns gelangt, durch die Königliche Regierung in Düsseldorf befürwortet, welcher dahin geht, eine
Beihülfe von 5000 M aus Provinzialmittcln zur Anlage eines auf 7000 M. verauschlagten
Rhcindciches bei Wicsdorf gewähren zu wollen. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat fich mit
dieser Angelegenheit befaßt und befchlosscn, den Autrag dem Provinzial-Landtag zur Entscheidung
vorzulegen. Ich frage, ob einer der Herren Abgeordneten diese Sache zu der seinigeu macht.

Abgeordneter Freiherr von Fürstcnberg-Heiligenhoven: Ich mache sie zu der mciuigeu.
Landtags-Marschall: Herr Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg-Hciligen-

hoven macht diese Petition zu der seinigeu. Wird sie unterstützt? (Geschieht.)
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Diese Sache wird genügendunterstütztund geht an den I. und IV. Ausschuß.
Sodann ist eine Petition des Kirchcnuorstandesvon Heinsberg an den Provinzial-Ver-

waltungsrath eingegangen, zur Weiterführung der Restaurationsarbeiten an der St. Gangolphs-
kirche daselbst eine Beihülfe aus Provinzialmitteln von 20 000 Mark bei dem Provinzial-Landtage
zu beantragen. — Der Provinzial-Verwaltungsrath hat, wie ich schon sagte, diese Angelegenheit
behandelt und in seiner Sitzung vom 11. November d. I. beschlossen, die Petition an den Pro¬
vinzial-Landtaggelangen zu lassen mit dem Bemerken,daß die eingereichtenPläne für die Restau¬
ration eines Bauwerkes von der kunsthistorischen Bedeutung der Kirche zu Heinsberg als genügend
nicht erachtet werden können, dem Kircheuvorstandevielmehr anheim zu geben sei, vorerst noch
durch einen renommirten, im Gebiete der gothischenArchitektur bewährtenArchitekten, einen Restau«
rations-Entwurf anfertigen zu lassen uud vorzulegen.

Ich frage, ob einer der Herren Abgeordnetendiese Petition zu der seinigen macht.
AbgeordneterFreiherr von Scheibler: Ich mache diese Petition zu der meinigen,
Laudtags-Marschall: Herr Freiherr von Scheibler macht die Petition zu der

seinigen. Wird sie unterstützt? (Geschieht.)
Die Petition wird genügendunterstütztund geht an den I. und IV. Ausschuß.
AbgeordneterFreiherr von Schcibler: Ich bitte, mich für diese Angelegenheitdem I.

und IV. Ausschuß zuzuweisen.
Landtags-Maischall: Ich theile den Herrn AbgeordnetenFreiherrn von Scheibler

für diese Angelegenheit dem I. und IV. Ausschuß zu.
AbgeordneterFreiherr von Fürstenberg: Ich möchte bitten, mich für die Sache, welche

vorher vorgetragen worden ist, dem I. und IV. Ausschuß zuzutheilen.
Landtags-Marschall: Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg wird für die An¬

gelegenheit des Rheindeicheöbei Wiesdorf dem I. und IV. Ausfchußzugewiesen.
Es liegt mir eine Petition vor von Hauuebach :c. über Fortführung der Verbindungswege

von Brohl, Mendig, Ahrweiler :c. nach Hannebach. Es ist dies eine Sache, die den Provinzial-
Verwaltungsrath und, wie ich mich erinnere, auch den Provinzial-Landtag schon beschäftigt hat. —
Ich frage, ob einer der Herren Abgeordnetendiese Petition zu der seinigenmacht.

Abgeordneter Kreuzbcrg: Ich mache diese Sache zu der meinigen.
LandtagS-Marschall: Herr AbgeordneterKreuzberg macht diese Petition zu der

seiuigen. Wird sie unterstützt? (Geschieht.)
Sie sind et Unterstützungund geht an den V. Ausschuß.
Endlich habe ich noch eine Petition vorzulegen,welche von einem brandbeschädigten Bäcker¬

meister W. Brei dbach zu Salzig im Kreise St. Goar hierher gelangt ist, dessen Wohnhaus durch
FeuerSbruustzerstört worden ist und der mit einem Entschädigungsanspruchvon 3496 Mark auf¬
trat. Es wurde ihm aber nicht so viel gewährt; die Sache wurde vom Provinzial-Verwaltungsrath
behandelt. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat sich in der Sitzung vom 5. Oktober d. I. mit
dieser Petition befaßt und beschlossen,dieselbe ohne Beigabe eines Referats auf geschäftsordnungs¬
mäßigem Wege an den Provinzial-Landtag gelangen zu lassen, ich habe mir aber als Vorsitzender
vorbehalten, Ihnen die einschlägigenBestimmungen des Feuer-Societäts-Neglcments mitzutheilen,
da nach meiner Ansicht diese Angelegenheit nicht zur Kompetenz des Provinzial-Landtags gehört.
Nach §. 105 des Feucr-Societäts-Reglementssteht bei Streitigkeiten zwischen der Provinzial-Feuer-
Societäts-Direttion und dem Versicherten,sie mögen die Aufnahme der Versicherung, den Beginn
derselben, die Festsetzung der Versicherungssumme,oder die Erfüllung des Versicherungsvertrags
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bttreffen, dem Beteiligten nach seiner Wahl binnen einer präklusivischen Frist von sechs Wochen
nach Insinuation der betreffenden Verfügungen der Rekurs an den Provinzial-Verwaltungsrath
oder der Rechtsweg offen. Von der einmal getroffenen Wahl kann nicht wieder abgegangen werden.
Die Mittheilung der Entscheidung des Provinzial-Verwaltungöraths erfolgt entweder zu Protokoll
oder durch Zusendungen gegen Insinuations-Dokument.

Wegen der Prämien ist nur der Rekurs zulässig.
Bei den Bestimmungen dieses Paragraphen glaube ich, daß diese Angelegcuhcit durch die

Entscheidung des Provinzial-Vcrwaltungsrathcs endgültig erledigt ist und werde ich den betreffenden
Petenten darnach bescheiden. Diese Angelegenheit kommt hier also nicht zur Behandlung.

Abgeordneter Nadermacher: Ich möchte bitten, mich für die Behandlung der Petition
des Herrn Landraths von Runkel, betreffend die Milzbrand-Entschädigung für die Gemeinde
Urbach, dem I. und IV. Ausschuß zuzutheilen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Radermacher wird für die Behandlung
dieser Frage dein I. und IV. Ausschuß zugetheilt.

Meine Herren! Die Petitionen, die mir vorliegen, habe ich Ihnen sämmtlich mitgetheilt.
Der Abgeordnete Friederichs hat das Wort,
Abgeordneter Friederichs: Ich möchte bitten, mich für die Sckundär-Bahn-Angelegenheit

dem V. Ausschuß zuzutheilen.
Landtags-Marschall: Ich theile den Abgeordneten Friederichs für die Selundärbahn-

Angelegcnheit dem V. Ausschuß zu. Dann schließe ich die heutige Sitzung und bitte die Herren,
Samstag um 11 Uhr wieder hier erscheinen zu wollen, damit morgen und übermorgen die Aus¬
schüssedurcharbeiten können und möglichst viel fertig stellen.

Die Tagcs-Qrdnung würde ich später vertheilen lassen.
Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung 1 Uhr 35 Minuten.)

Vierte Sitzung
im Stiindchmlse zu Düsseldorf, am Samstag den 19. ztovemver 1881.

Beginn: 11 Uhr Vormittags.

Tages-Qrdnung:
Vcrwaltungs-Bericht für das Jahr 1879 und 1880.

Referent: Abgeordneter Dietze. (Druckstüct I. 1 und 2.)
Referat, betreffend die Verlegung des Etats- und Rechnungsjahres.

Referent: Abgeordneter Croon. (Druckstück I. 3.)
Etat des Provinzial-Landtags, des Provinzial-Verwaltungsraths und der provinzial-
ständischen Central-Vcrwaltungsbehörde für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis
31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referent: Abgeordneter von Eynern. (Drnckstück I. <>.)
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4. Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten der niederen landwirthschaftlichen Schulen,
sowie für die Unterstützung sonstiger landwirthschaftlicherZwecke für die Etatsjahre
vom 1. April 1882 bis 31, März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31 März 1884.

Referent: AbgeordneterLimbourg. (Druckstück IV. 9.)
5. Etat für die Verwaltung des Ritterguts Dcsdorf für die Etatöjahrc vom 1. April

1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.
Referent: AbgeordneterFreiherr von Eynattcn. (Druckstück IV. 10.)

6. Etat für die Verwaltung des Fonds zur Gewährung von Entschädigungenfür auf
polizeiliche Anordnung getödtetesRindvieh, Pferde u. s. w. für die Etatsjahre vom
1. April 1882 bis 31. März 1883 uud vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referent: AbgeordneterFreiherr von Eynatteu. (Druckstück IV. 11.)
?. Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten, welche die Unterstützung milder

Stiftungen :c., die Förderung von Kunst und Wissenschaftbetreffen, für die Etats¬
periode vom 1. April i882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis
31. März 1884.

Referent: AbgeordneterKarcher. (Druckstück IV. 12.)
8. Etat für das Hebammenwesen,einschließlich des Spezial-Etats für die Hebammen-

Lehranstalt zu Köln für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und
vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referent: Abgeordneter Frhr. von Fürstenbcrg-Gimborn. (Druckstück III. 67.)
9. Referat, betreffend die Erhöhung des Pensionssatzcs für diejenigen Schülerinnen,

welche sich auf eigene Kosten in der Provinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Köln als
Hebammen auszubilden wünschen.

Referent: AbgeordneterB. von Heister. (Druckstück III. 71.)
10. Referat, betreffend die Nothwendigkeitder Erweiterung der Provinzial-Hebammen-

Lehranstalt zu Köln und Antrag auf Bewilligung der erforderlichenBaumittel aus
dem Ständefonds.

Referent: AbgeordneterBönniger. (Druckstück III. 72.)

Landtags-Marschall: Die Sitzung ist eröffnet. Wir verlesen zunächst das Protokoll
der letzten Sitzung; ich bitte den Herrn Protokollführer,dasfelbe zu verlesen. (Geschieht.)

Ist von einem der Herren Abgeordnetennoch Etwas zu dem Protokoll zu bemerken?—
Es ist dies nicht der Fall, ich erkläre das Protokoll der letzten Sitzung für genehmigt.

Zunächst habe ich dem Hause mitzutheilen, daß heute Morgen wieder eine traurige
Nachricht an uns gelangt ist, das langjährige Mitglied, Graf Schaesberg, ist gestorben. Ich
bitte die Versammlung, sich zum ehrenden Andenken des Verstorbenen von ihren Sitzen zu
erheben. (Geschieht.)

Ich habe gehört, daß die Beisetzung Montag Vormittag stattfinden wird. Da voraus¬
sichtlich viele Mitglieder des 2. Standes an der Beisetzung Theil nehmen werden, so werde ich
bei der Ansetzung der Sitzung des Provinzial-Landtags darauf Rücksicht nehmen und Ihnen vor¬
schlagen, die Sitzung um 4 Uhr Nachmittags zu halten. Herr Freiherr von Solemacher
hat das Wort.
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Vice-Landtags-Marschatl,Freiherr von Solemach er-Antw eiler: Ich bitte die Herren
Mitglieder des 2. Standes, nach Schluß der heutigen Sitzung gütigst zu einer kurzen Besprechung
hier, auf dieser Seite des Saales, zusammentretenzu wollen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist mir zunächst vom kombinirten I. und
IV. Ausschuß der Antrag Ientges und Genossenüber die Konvertirung der 4^/2°/« Rheinprovinz-
Obligationen in 4°/o wieder zugegangen. Der I. und IV. Ausschuß hat, da der Provinzial-
Verwaltungsrath noch nicht Stellung zu dieser wichtigenSache genommenhat, an mich die Bitte
gestellt, den Antrag Ientges dem Provinzial-Verwaltuugsrath zur Berathung überweisen zu
wollen und diese Berathung, in einem Referat zusammengestellt,balbthunlichst an den I. und
IV. Ausschuß zurückgelangen zu lassen, um noch in diesem Landtag eine Beschlußfassungüber den
Antrag herbeiführenzu können. Meine Herren! Der Proviniial-Verwaltungsrath wird demzufolge
Montag Vormittag 10^/2 Uhr zusammentreten, um diese Angelegenheitund noch einige andere
zu behandeln.

Sodaun habe ich eine Zuschrift von dem Herrn Landtags-Kommissariuserhalten, betreffend
die Frage des Anschlusses der landrechtlichen Kreise der Nheiuprovinz an die Landschaftder Provinz
Westfalen. Meine Herren! Die Vorlage ist noch nicht ganz vollstäugig, es fehlen unter Anderem
die Statuten der Landfchaft, welche eben verändert weiden sollen, die Mittheilung der Paragraphen,
welche verändert werden sollen, und die vorgeschlagenenAbänderungen.Der Herr Ober-Präsident sagt mir
am Schluß feines Schreibens zu, daß er die nöthigen Exemplaredieses Statuts noch kommen lassen und
mir dann zur Vertheilungübergeben werde. Ich verweise diese Angelegenheit zunächst an den VI. Aus¬
schuß, um die rechtlicheFrage zu prüfen, und bitte den Herrn Vorsitzendendes VI. Ausschusses
nach der Prüfung mit dem Votum des Ausschussesdie Angelegenheit an mich zurückgelangen zu
lassen, damit ich sie dann zur Prüfung der finanziellenSeite der Angelegenheitan den I. und
IV. Ausschuß gelangen lasse. Ich sage dies hier gleich, damit die Sache nicht erst wieder durch
die Plenarsitzunghindurchgeführtwerden muß, sie geht also zunächst an den VI. Ausschuß,

Es sind mir feiner von dem Herrn Landtags'Kommissariusdie Verzeichnisse der ein-
kounnensteuerpflichtigen Einwohner der RegierungsbezirkeAachenund Trier zugegangenim Anschlich
an die in Nr, 5 des Allerhöchsten Propositions-Dctrets vom 31. v. M. angeordneten Erfatzwahlen
je eines Mitgliedes der Vezirks-Kommifionen.Diese Aktenstücke würde ich vor der Wahl offen
legen, resp, die Herren aus den Regierungsbezirkenbitten, die Akten einzusehen, um dann die Vor¬
schläge machen zu können.

Sodann habe ich noch folgende Eingänge von Seiten des Provinzial-Vewaltuugsraths
mitzutheilen,die bei der Eröffnung des Provinzial-Landtags noch nicht fertig gestellt waren, zunächst:

Referat, betreffend den Stand des Gmndwasserö im Keller der Taubstummenschulezu
Kempen; geht an den III. Ausschuß;

Referat, betreffenddie Betheiligung des Provinzial-Verbandes der Rheinprovinz an der
im Jahre 1882 zu Berlin stattfindendenallgemeinen deutfchen Ausstellungauf dem Gebiete der
Hygiene und des Rettungswesens; geht ebenfalls an den III. Ausschuß;

Antrag auf Dechargirung der Rechnung über die allgemeinenÄedürfnißfonds der Pro-
vinzial-Irrenanstalten pro 1879; geht an den III. Ausschuß;

Antrag auf Dechargirung der Baurechnnng über die Instandsetzungder Direktor-Wohnung
im Landarmenhausezu Trier; geht ebenfalls an den III. Ausschuß;

Referat, betreffend den Antrag ans Uebernahme der Kommunalstraße von Steele nach
Gelsenkirchen uuter die Proviuzialstraßen; geht an den V. Ausschuß,und
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Antrag auf Dechargirung der Rechnung über den Fonds zur Zahluug von Kreis< und
Kommunal-Wegebau-Unterstützungen pro 1879; geht ebenfalls an den V. Ausschuß,

Sodann ist mir ein Antrag von Seiten der Herren Heufer und Genossen zugegangen:
derselbe hat 19 Unterschriftenund lautet:

„Der hohe Provinzial-Landtagwolle beschließen, die Königliche Regierung zu ersucheu,
der Landesvertretungbaldmöglichst die Vorlage eines Gesetzentwurfszu machen,dahin:

daß die dem Eigenthümer zufallenden Versicherungsgelderfür abgebrannte oder durch
Brand beschädigte Gebäude, wenn diese Gelder nicht statutengemäßzur Wiederher¬
stellung der Gebäude verwendet werden müssenoder verwendet worden sind, dem
Hypotheken-Gläubigerfür seiue eingetrageneForderung nach der gesetzlichenRang¬
ordnung haften".

Folgen die Gründe. Im verweise den Antrag an den I. und IV. Ausschuß.
AbgeordneterSeul: Ich bitte, mich für diese Frage dem Ausschußzuweisen zu wollen.
Landtags-Marschall: Herr Direktor Seul wird dem I. und IV. Ausschuß für

diese Frage zugewiesen. Ich bemerke im Allgemeinenbei diesen Zuweisungen,daß diejenigen Abge¬
ordneten, welche nachträglichauf ihren Wunschden Ausschüssenzugewiesenwerden, dort kein Stimm¬
recht haben, daß sie aber ihre Meinungen und ihre Wünsche dort aussprcchenkönne». Ich habe
vergessen, Ihnen dies bei den früheren Zuweisunqen mitzutheilen,aber diese Praxis hat stets bestanden.

Es sind mir folgendePetitionen noch zugegangen,zunächst:
Petition um Bewilligung eines Zuschusses an die höhere Lehranstalt für Textil-Industrie

zu Erefeld Seitens des Proviuzial-Landtages; Herr Ientges hat diesen Antrag zu dem seinigen
gemacht,ich frage, ob dieser Antrag unterstütztwird. (Geschieht.)

Er findet genügende Unterstützung und geht an den I. und IV. Ausschuß.
Es ist mir sodann eine Petition zugegangen vo» Seiten der Gesellschaftfür Rheinische

Geschichtsknnde zu Köln mit folgender Bitte:
„Die hohen Provinzialständc wollen den Bestrebungen der Gesellschaft für Rheiuische
Geschichtskundedadurch ihre volle Anerkennung schenken,daß sie dem Vorstandederselben
eine den weiten Zielen und dcu schwierigen Unternehmungender Gesellschaft entsprechende
regelmäßigeSubvention schon jetzt Hochgeneigtestzur Verfügung stellen".

Es sind zugleich eine Anzahl von Denkschriften — ich glaube 25 Denkschriften — über
die Aufgaben der Gesellschaftfür Rheinische Geschichtstundenur zugesandt worden; ich bitte
diejenigenMitglieder, welche sich für die Sache intereffiren, sich auf dem Bureau die Denkschrift
abholen zu wollen. Ich frage, ob einer der Herren Abgeordnetendiese Sache zu der seinigen macht.

AbgeordneterMarcus: Ich mache diese Sache zu der meinigeu.
Landtags-Marschall: Herr Marcus macht diese Sache zu der seinigen, wird sie

unterstützt? (Geschieht.)
Sie wird unterstütztund geht an den III. Ausschuß.
Ich bemerke, daß allerdings die Sache eher an den I. und IV. Ausschuß gehen sollte, aber

ich möchte diesen nicht zu sehr belasten und bitte den III, Ausschuß, diese Frage zu behandeln. (Bravo!)
Es liegt mir eine Bittschrift aus Walobröl vor, betreffend die Errichtung einer land-

wirthschaftlichen Winterschulezu Waldbröl. So viel ich weiß, geht die Petition um diese Winter¬
schule außerhalb des Nahmeus der Qrganisatiou der Winterschulen,wie sie vom laudwirthschaftlichen
Verein intendirt und vom ProvinzialVerwaltungsrath aus dem ihm dazu gewährtenFonds unter-
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stützt worden ist, ich frage aber, ob einer der Herren diese Petition um Errichtung einer laud-
wirthschaftlichen Winterschulezu Waldbröl zu der seinigen macht.

AbgeordneterLimbourg: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marfchall: Herr Limbourg macht sie zu der seinigcn,wird sie unterstützt?

(Geschieht.)
Sie findet Unterstützungund geht ebenfalls, obgleich in den I. und IV. Ausschuß gehörig,

an den III. Ausschuß. (Bravo!)
Sodann liegt mir eine Petition vor, betreffenddie Hergabe von Chauffee'n zum Bau

der Sekundärbahn vonCall nach Hellenthal. Herr von Werner hat diese Petition zu der seinigen
gemacht, ich frage, ob diese Petition Unterstützungfindet. (Gefchieht.)

Sie findet Unterstützungund geht an den V. Ausschuß.
Herr von Werner wird auf feinen Wunsch dem V.Ausschuß für diese Angelegenheit zugetheilt.
AbgeordneterGraf von Beißet: Dürfte ich bitten, für diese Sache mich auch dem Aus«

schuß zuzutheilen?
Landtags-Marfchall: Graf von Beißel wird auf feinen Wunschanch dem V. Aus¬

schuß zugetheilt.
Dann liegt mir hier eine Petition vor, die an den AbgeordnetenStrunt gerichtet ist,

betreffend Anträge auf Errichtung einer Sieg-Brücke an der Beucl-Overatb'er Provinzialstraße
zwischenSiegburg und Siegburg-Mülldorf. Die Angelegenheit hat schon den vorigen Landtag
beschäftigt und ist von demselben abschlägig beschicken worden. Die Petition ist an Herrn Strunt
gerichtet; ich frage, ob Herr Strunk diefe Petition zu der seiuigenmacht.

AbgeordneterStrunk: Ja!
Landtags-Marfchall: Herr Strunk macht sie zu der seinigen, wird sie unterstützt?

(Geschieht)
Sie wird unterstütztund geht an den V. Ausschuß,
Abgeordneter:Strunk: Ich wünsche für diefe Angelegenheit dem V. Ausfchußzugewiesen

zu werden.
Landtags-Marfchall: Herr Strunk wird für diese Angelegenheit dem Ausschuß

zugewiesen.
Sodann ist mir eine Petition zugegangen,betreffenddie Michaelskapelleauf dem Godes-

berg, erbaut von dem Kurfürsten Clemens im Jahre 1699. Die Kapelle war früher Godes-
berg als Pfarrkirche zugewiesen und ist in fehr schlechtembaulichenZustande; man bittet um eine
Unterstützung aus Provinzialfonds. Ich frage, ob einer der Herren diefe Petition zu der feinigen macht.

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich mache sie zu der meinigen,
Landtags-Marschall: Graf von Hoensbroech macht sie zu der seinigen, wird sie

unterstützt? (Geschieht.)
Sie findet Unterstützungund geht an den III. Ausfchuß.
Sodaun liegt mir eine Petition vor:
„Antrag des Bürgermeisters zu Eupen auf Uebernahmeder „Markt- und Kirchstraße"in

Enpcn auf den Provinzialstraßcnfonds/' Diese Angelegenheithat dem Provinzial-Verwaltungsrath
vorgelegenund wurde, ohne weiter Stellung dazu zunehmen, beschlossen,dem Provinzial-Landtag
dieselbe als Petition vorzulegen. Ich frage, ob einer der Herren Abgeordnetendiefe Petition aus
Eupen zu der feinigenmacht.

AbgeordneterFreiherr von Scheibler: Ich mache sie zu der meinigen.
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Landtags-Marfchall: Herr von Scheibler macht sie zu der seinigen, wird sie
unterstützt? (Geschieht.)

Sie findet Unterstützung und geht an den V. Ausschuß.
Abgeordneter Freiherr von Scheibler: Ich bitte, mich dem Ausschuß zuzuweisen.

Landtags-Marschall: Herr von Scheiblei wird für die vorhcrgenannte Angelegen¬
heit dem Ausschuß überwiesen.

Wir treten in die Tages-Ordnung ein, zunächst:
Referat des I. und IV. Ausschuß, betreffend den Bericht des Provinzial-Ver-

waltuugsraths über die Ergebnisse der provinzialständischen Verwaltung pro 1879 und
1880. Referent ist Herr Abgeordneter Dietze.

Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Der I. und IV. Ausschuß hat mir den
Auftrag ertheilt, das Referat über den Bericht des Rheinischen Provinzial-Verwaltungsraths über
die Ergebnisse der provinzialständischen Verwaltung pro 1879 und 1880 im Namen des Ausschusses
und gleichzeitig im Namen des Provinzial-Verwaltungsraths zu erstatte«. Die beiden Berichte
liegen Ihnen gedruckt vor, und zwar der vom Jahre 1879 schon seit vielen Monaten, der vom
Jahre 1880 seit mehreren Wochen. Wenn nun auch unterstellt werden darf, daß die sämmtlichen
Mitglieder des hohen Hauses sich iu vollständiger Kenntniß dieses Berichts befinden, fo ist doch
früher stets der Bericht hier darum erstattet worden, um jedem Mitgliede Gelegenheit zu geben,
vielleicht bei dem einen oder anderen Gegenstände der verschiedenen Abtheilungen seine Wünsche in
Bezug auf eine andere Aufstellung zum Ausdruck zu bringen. Ich gestatte mir also, das Referat
über den Verwaltungs-Bericht, wie es im I. und IV. Ausschuß angenommen worden ist, nunmehr
vorzutragen:

„Die provinzialständische Selbstverwaltung hat in Ausdehnung und Erweiterung ihrer
Gcfchäfte von Jahr zu Jahr zugenommen; von Landtag zu Landtag haben sich dieselben vermehrt;
immer mehr haben sie die Arbeitstraft der einzelnen Mitglieder angespannt; aber in dem Bewußtsein,
im Dienste der Provinz für deren Interesse und Wohlergehen, für deren Blüthe zu arbeiten, haben
sich stets Männer gefunden, sowohl im Provinzial-Landtag, als in dem von ihm gewählten Pro«
vinzial-Verwaltungsrath, die in Aufopferung ihrer eigenen Angelegenheiten nach Kräften bemüht
waren, die übernommene Aufgabe zu erreichen.

Wie sich die Geschäfte seit dem 26. Rheinischen ProvinzialLandtage gestaltet haben, wie
sie im Auftrage dieses Landtages vom Prcvinzial-Verwaltungsrath, seinein Organe, abgewickelt
und gefördert worden sind, ist in den den Mitgliedern des hohen Landtags zugestellten Verwaltung«-
Berichten pro 1879 und 1880 dargelegt,

Es kanu nicht Aufgabe der Ausschüsse sein, den Verwaltungs-Bericht anders, als in
kurzen Zügen, mit seinen Hauptzahlen vorzuführen; die Einzelheiten finden sich auf über 320 Druck¬
seiten klar nnd durchsichtig dargestellt; der hohe Landtag möge daraus ersehen, daß die Verwaltung
das volle Sonnenlicht ertragen kann, wenngleich, zu ihrem eigenen Bedauern, die Oeffentlichkeit
unserer Verhandlungen aus inneren Gründen, die in dem Gesetz vom Jahre 1824 liegen, Aller¬
höchsten Orts noch nicht hat bewilligt werden können.

Aus dem Verwaltungö-Bericht pro 1879 sind die folgenden wesentlichen Daten und
Zahlen hervorzuheben:

1. Die von Ihnen gewählte Deputation beglückwünschteam 11, Juni 1879 Ihre Maje¬
stäten den Kaiser und die Kaiserin bei Gelegenheit der Allerhöchsten goldenen Hochzeitöfeier.
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2. Ueber die Oeffentlichkeit der Landtags-Sitzungen wurde die Allerhöchste Entscheidung
vorbehalten.

3. Die Ausgleichung der Kriegsleistungen pro 1870/71 aus Staatsfonds wurde abgelehnt.
4. Die Neuwahl des Provinzial-Verwaltungsraths wurde am 30. April 1879 vollzogen.

Derselbe hatte im Laufe des Jahres 10 Sitzungen von zusammen 25 Tagen und
berieth darin 705 Sachen. Derselbe bezog am 2. December 1879 das soweit fertig¬
gestellte neue Ständehaus.

5. Die Eingänge bei der Central-Verwaltung steigerten sich in 1879 auf 42 882 Gcschäfts-
stüÄe, während dieselben nur 4 Jahre früher, in 1875 nur 14 428 betrugen.

6. Bei dem Spezial-Etat des Provinzial-Landtags, des Provinzial-VerwaltungsrathS und
der proviuzialstäudischen Eentral-Verwaltungsbehörde verblieb ein Bestand von
5021 M. 6« Pf.

Bei der Central-Kassenverwaltung betrug die Eiunahme 7 603 999 M. 40 Pf.
„ Ausgabe . 7 497 280 „ 45 „

also Baarbestand . . 106 718 M. 95 Pf.
Einnahmerest . . 13 291 „ 38 „
Ausgabcrest . . 26 549^,, 65 „

sonach disponibler Bestand . 7^ 93 460 M. 68 Pf"

Aus dem Bestände von Effekten wurden nach dem Beschlusse des Provinzial-
Landtags die Hannovcr-Altenbecken'er und Berlin-Görlitz'er Eisenbahn-Prioritäten, welche

-dem Proviuzialfonds überwiesen waren, zum Course von 95"/« verkauft.

Allgemeine Provinzial-Umlage erfolgte nach den direkten Staats «Steuern im
Betrage von 3 000 000 Mark.

Der Provinzialfonds betrug Ende 1879:
im Nominalwerthe.........2 048 799 M. — Pf.
„ Courswerthe von.........1 999 923 „ 45 „

Der Kreisfonds in Baar und Effekten
nach dem Nennwerth.........2 710 665 M. 82 Pf.
erfuhr daher eine Zunahme von..... 405 285 „ 56 „

7. Für das Landarmen- und Korrigendenwefcn mußten in 1879 327 734 M. 42 Pf.
aufgewandt werden.

Gegen den Etat mehr.......... 50 734 „ 42 „
8. Die durchschnittlicheBevölkerung der Arbeitsanstalt in Brauwcilcr betrug 1122 Köpfe.

Der Etat mußte um 3229 M. 47 Pf. incl. Restausgaben überschritten werden.
9. Im Landarmenhause zu Trier befanden sich Ende 1879: 402 Personen.

An dem Etat der Anstalt wurden 12 472 M. 08 Pf. erspart.
10. Die Gesammtsumme der bis zum Schlüsse des Jahres 1879 unterzubringen gewefenen

verwahrlosten Kinder betrug 88. Der Zuschuß aus der provinzialständischeu Central-
kasfe für deren Unterbringung betrug 27 675 Mark. Bei diesen beiden Positionen
waren die Überschreitungen nicht vorherzusehen; sie liegen wesentlich in den allgemeinen
ungünstigen Zeitverhältnissen, deren Wirkungen seitdem zugenommen haben,

11. Von den Provinzial-Irrenanstalten muß leider lonstatirt werden, daß dieselben überfüllt
find und die Eröffnung der Anstalt in Bonn eine Nothwendigkeit geworden ist.
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Die Kosten derselben sind innerhalb des Etats geblieben und kann im Wesentlichen nur
konstatirt werden, daß die Verpflegung des einzelnen Kranken sich in der Rheinprovinz
billiger gestellt hat, als in anderen Provinzen, wobei die Verpflegung derselben viel¬
leicht eine bessere war. Die bauliche Fertigstellung dieser Anstalten ist nunmehr
vollendet.

12. Das Stammvermögcn der Provinzial - Hülfskasse betrug nlt. 1879: 1936 170 Mark,
Im Uebrigen kann nur auf die genauen Zahlen des Vcrwaltungsberichts Bezug
genommen werden.

Der Ständefonds hatte Ende 1879 einen Bestand von 473 532 M. und der
Zinsgewinn des Meliorationsfonds, der zur Verfügung der Prouinzialstände steht, betrug
10 944 M., worauf Bewilligungen in gleicher Höhe zugesagt sind

13. Ueber die Angelegenheiten der niedern landwirthschaftlichen Schulen ist hauptsächlich
zu berichten, daß am 5, Oktober die neuen Winterschulen eingerichtet wurden.

14. Durch das Statut der Wilhelm-Augusta-Stiftung für taubstumme Kinder der Rhein¬
provinz wurden 50 000 M. zur Verfügung gestellt zum Bestcu der Erziehung und
Ausbildung taubstummer Kinder aller Konfessionen der Rheinprovinz und davon 2
neue Schulen errichtet und zwar in Esten und Elberfeld.

15. Bei der Provinzial-Feuer-Societät ist das Versicherungs-Kapital um 81173 439 M.
gestiegen und wird wegen der übrigen Zahlen auf den ausführlichen Bericht der
Societät verwiesen.

Im Geschäftsjahr 1880 hatte der Provinzial-Verwaltungsrath 6 Sitzungen mit
einer Gesammtdauer von 18 Tagen, in denen 601 Sachen berathen wurden. Es wurde
von demselben eine Finanz-Kommission gewählt, die sich außer mit den laufenden finan¬
ziellen Angelegenheiten wefentlich mit der Bearbeitung der Frage der Verbindung
der Central-Kasse mit der Provinzial-Hülfskasse beschäftigte, um aus diesen vereinigten
Kassen ein größeres provinzielles Geld-Institut zu bilden, worüber dem Landtage in
dieser Session bestimmte Vorlagen zugehen werden.

16. Der Eingang der Geschäftsstückebei der Central - Verwaltungsbehörde stieg in diesem
Jahre auf 46 844 Stücke und bei der ständischen Centralkasse auf etwa 30 000.

17. Der Zuschuß bei dem Spezial-Etat des Provinzial - Landtags, des Provinzial-Ver-
waltungsraths und der provinzialständischen Central - Verwaltungsbehörde betrug
262 789 M.

18. Bei der Central-Kassenverwaltnng war ein Vorschuß von 12 523 M. Die Ausgabe
bei derselben betrug 7 890 366 M.

19. Vom Provinzial-Verwaltungsrathe wurde beschlösse», die Verlegung des Anfangs des
Etatsjahres vom 1. Januar auf den 1. April vorzuschlagen.

20. Die von Ihnen gewünschte Mittheilung über die Kosten der Einführung der neuen
Kreisordnung ist im Wesentlichen dahin zusammen zu fassen, daß die Ansammlung des
Fonds einstweilen noch nicht genügt, die Kosten der Einführung bestreiten zu können.

21. Der Bestand des Provinzialfonds beträgt 2 787 049 M., der sich nach dem Cours-
werth höher stellt.

Dagegen lasten auf demselben 742149 M., so daß derselbe in Wirklichkeit
2 093 252 M. beträgt.
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22. Der Kreisfonds beträgt 3 154 28? M. Derselbe erfuhr also durch Zinsen und
Rente eine Zunahme von 443 621 M.

23. Die Verwaltung des Landarmenwesensund die ZwangserziehungverwahrlosterKinder
hat auch in 1880 weit mehr Zuschüsse erfordert, als etatsmäßig vorherzuseheu war.
Allem bei dem Landarmenwesen mußten extraordinär zur Deckung des Defizits
119 495 M. verausgabt werden.

24. Ueber die Verwaltung der Provinzial-Irrenanstalten kann nur wiederholt werden, was
darüber iu 1879 gesagt ist und wird hier auf den ausführlichenBericht verwiesen.

Für das Landarmenhaus zu Trier wird dem hoheu Landtage eine Vorlage
zugehen, wonach die Errichtung eines neueu Männer-Hauses, an Stelle des baufälligen,
nothwendig geworden ist.

Ebenso wegen der Erbauung einer neuen Taubstummenanstaltin Trier.
25. Die Provinzial-Hülfskasseangehend, wird auf die im Bericht enthaltenen Zahlen ver¬

wiesen. Der Stammfonds betrug Ende 1880: 2 044 530 M. Neber die Vereinigung
der Centralkassemit der Provinzial-Hülfskassewird Ihnen besondere Vorlage in dieser
Session zugehen,worauf schon eben hingewiesen wurde.

26. Im Meliorationsfonds blieben nlt. 1880: 6023 M. vorhanden, worauf Ausgabe-
Bewilligungen von gleicher Höhe beruhen.

27. Zur Erbauung von Provinzial-Museen zu Bonn und Trier sind die Verhandlungen
über Zuschüsse der Staats-Verwaltung noch nicht abgeschlossenund wird darüber seiner
Zeit weiter berichtetwerden. ,

28. Wegen der Straßen-Verwaltung wird auf den ausführliche», gedrucktenBericht Bezug
genommen.

Im Wesentlichen erhellt aus den Etats und aus den dem Landtage zur Decharge vor¬
gelegtenRechnungen,daß die Nechnnngs-Verhältnisseauf allen Gebieten annähernd stabile geworden
sind mit Ausnahmeder Ausgabenfür das Landarmenwesen und die Unterbringungverwahrloster Kinder.

Landtags-Marschall: Hat Jemand noch über den Verwaltungsbericht etwas zu
sagen? — Der AbgeordneteCourth hat das Wort.

AbgeordneterCourth: Meine Herren! Es ist Ihnen bekannt, daß in der vorigen
Sitzung Herr von Eynern und ich den Antrag eingebrachthatten, die Kreisrente zum Zwecke
der allgemeinen Provinzial - Bedürfnisse in den Etat einzustellen, um dadurch die Umlagen in
entsprechendem Maße zu vermindern. Sie haben nun in dem gegenwärtigenVerwaltungsbericht
auf Seite 14 und 15 eine Uebersicht, wie die Sache sich stellen würde nach den Ermittelungen
des Provinzial-Verwaltungsraths. Wenn auch die Kosten, die hier auf Grund der Ermittelungen
angenommenworden sind, mir etwas hoch erscheinen — ich beziehe mich in dieser Hinsicht auf die
amtlichen Mittheilungen, die mir auf meiuen Auskunftswuuschgemacht worden waren — so würde
doch, selbst als richtig angenommen,daß auf 1000 Seelen ungefähr 200 Mark erfordert würden —
ich betone nochmals, wie ich damals gethan habe, daß es sich in unserer Provinz nur um Durch¬
führung der Kreisausschüsse handelt — nach meiner Rechnung von Ende dieses Jahres ab etwa
in 4 Jahren diese Summe durch Ansammlungerreicht sein. Herr von Eynern und ich waren
gesonnen, da in 4 Jahren die Krcisordnung noch nicht durchgeführtfein wird, eventuell einen
Antrag einzubringen,nunmehr wenigstensdoch die Hälfte der Kreisrente einzusetzen.

Es würde dann die andere Hälfte immer noch zuwachsen, ebenso die Zinsen des ange¬
sammeltenKapitals, nnd es würde doch eine so angemessene Verstärkungdes Kreisfonds eintreten,
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daß, bis die Kreisordnung für unsere Provinz durchgeführt sein wird, die nöthige Summe vorhan¬
den sein würde, um meines Erachtens selbst etwas weit bemessenen Bedürfnissen zu genügen.

Wir haben nun gesehen, daß im Haupt-Etat vorgesehen ist, daß die Kreisrente dazu
dienen soll, um einen etwaigen Ausfall im Haupt-Etat zu decken. Sie finden dieses auf Seite 3
und 5 des Haupt-Etats. Ich wollte mir nun die Frage erlauben, ob der Etat so bemessen ist,
daß die Möglichkeit nahe liegt, daß etwa die Kreisrente dazu herangezogen werden müßte. Wenn
die Posten sehr reichlich bemessen wären, würden wir unseren Antrag einbringen, wenn uns aber
versichert würbe, daß sogar fast die Wahrscheinlichkeit vorliege, daß wirklich auf den Kreisfonds
zurückgegriffen werden müßte, so würden wir den Antrag nicht einbringen.

Landtags-Marschall: Abgeordneter Dietze hat das Wort.
Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herren, ich habe zu den beiden Verwaltungs¬

berichten darauf hinweisen müssen, daß gerade das Landarmenwesen und die Unterbringung der
verwahrlosten Kinder diejenigen beiden Positionen sind, die sich unmöglich vorher feststellen noch
vorhersehen lassen. Mit Rücksicht darauf hat eben der Provinzial-Verwaltungsrath bei Aufstellung
des Etats geglaubt, Vorsorge dahin treffen zu sollen, daß, um die Umlagen nicht größer zu machen,
die einzustellende Kreisrente ihm erhalten bliebe, um eventuell daraus das Defizit, was nach unserer
Ansicht mehr wie wahrscheinlich entstehen wird, decken zu tonnen. Würde ein derartiger Antrag
eingebracht, so könnte er nur ein unmaßgeblicher sein, in Bezug auf die Beschlußfassung darüber.
Es würbe ja jedenfalls der Antrag nicht statthaben können, wenn die 300 000 Mark, wie es leider
vorauszusehen ist, wegen der Ausgaben auf dem Konto der Landarmen, verwendet werden müssen.
Ich möchte glauben, daß die Herren Antragsteller für diesen Etat wohl thun, den Antrag nicht
einzubringen, um den balanzirenden Etat nicht in's Schwanken zu bringen.

Abgeordneter Courth: Letzteres ist nicht unsere Absicht. Ich bin meinerseits durch die
eben gehörte Erklärung vollständig befriedigt und werde hiernach den beabsichtigten Antrag nicht
einbringen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Conze hat das Wort.
Abgeordneter Conze: In den früheren Verwaltungs - Berichten ist bei der Mittheilung

über die Frequenz der Irrenanstalten die Zahl der Kranken getheilt nach den Pensionsfätzcn mit¬
getheilt worden. So sind noch in dem Verwaltungs - Bericht pro 1879 die Pensionssätze der 1.,
2., 3. und 4. Klasse besonders aufgeführt und dann die Pfleglinge besonders. In dem Verwal¬
tung«-Bericht für das Jahr 1880 ist nur die Frequenz im Ganzen angegeben, die Zahl sämmt¬
licher Kranken ohne Theilung nach Pensionssätzen. Nach dem Beschluß des Provinzial-Landtags
ist der Pflegesatz für die Pfleglinge auf eine Mark zurückversetzt und schon damals ist darauf
hingewiesen worden, daß die wahrscheinliche Folge dieser Ermäßigung eine stetige Zunahme der
Pfleglinge sein würde. Der Verwaltungs-Bericht von 1879 beweist, daß sich die Zahl Verdoppelthat.

Auf meine Anfrage ist mir mitgetheilt worden, das dasselbe Verhältniß sich fortgesetzt,
und daß die schon verdoppelte Zahl bis Ende 1880 noch einmal sich verdoppelt hat. Angesichts
dieser Thatsache glaube ich, daß der hohe Landtag alle Veranlassung hat, auf diese Zunahme der
Pfleglinge ein festes Augenmerk zu richten und durch eine spezielle Mittheilung im Verwaltungs-
Berichte einem jeden Abgeordneten möglich zu machen, sich darüber ein Urtheil zu bilden, inwiefern
die Zunahme der Pfleglinge angemessen erscheint, um die ursprüngliche Abficht bei der Gründung
des jetzigen Irrenwesens, daß die Anstalt vorwiegend Heilzwecken dienen solle, aufrecht zu erhalten.
Um dieses zu ermöglichen, erlaube ich mir die Bitte, in dem Verwaltungs-Bericht, wie dies früher
geschehenist, die Zahl der Kranken spezificirt nach Pensionssätzen mitzutheilen. Ich stelle keinen
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besonderen Antrag; ich glaube, daß, wenn meine Bemerkung zu Protokoll aufgenommenwürde,
meinem Wunschedamit genügt würde.

Landtags-Marschall: Ich kann dem Herrn AbgeordnetenConze darauf antworten,
daß in der letzten Sitzung des Provinzial-Verwaltungsraths von dem betreffenden Dezernenteneine
Zusammenstellungüber die augenblickliche Frequenz eer Anstalten vorgelegt worden ist und der
Provinzial-Verwaltungsrath beschlossen hat, daß diese Zusammenstellungim Druck an sämmtliche
Mitglieder des Provinzial-Landtags vertheilt werden solle. Ich glaube, daß dadurch schon ein
großer Theil dessen, was der Herr AbgeordneteConze anstrebt, erreicht werden wird, und Sie
vollständigüber den Stand dieser Angelegenheitinstruirt werden. Wünscht sonst noch Jemand das
Wort zu dieser Angelegenheit?

Ich schließe die Diskussion, da sich Niemand mehr zum Wort meldet. Es sind keine
Anträge im Verwaltungs-Bericht enthalten, denn für diejenigen Anträge, welche darin hätten Auf¬
nahme finden können, sind besondere Borlagen von Seiten des Provinzial-Verwaltungsraths ein¬
gegangen,weil sie eine zu große Wichtigkeit haben, um im Verwaltungs-Aerichtabgethan zu werden.
Damit wäre diese Sache erledigt.

Der zweite Gegenstand ist Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffendden Antrag des
Provinzial-Verwaltungsraths auf Verlegung des Etats- und Rechnungsjahres. Referent ist der
Herr AbgeordneteCroon.

Referent AbgeordneterCroon: Referat des I. und IV. Ausschusses an den Provinzial-
Landtag, betreffendden Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths auf Verlegung des Etats- und
Rechnungsjahres.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat in einem motivirten Referate beim Provinzial-Land-
tage beantragt, derselbe wolle:

1. beschließen, das Etats- und Rechnungsjahr für die gesummte provinzialständische Ver¬
waltung ausschließlich der Provinzial-Feuer-Societät vom 1. April 1882 ab auf den
Zeitraum vom 1, April bis 31. März mit der Maßgabe zu verlegen, daß das erste
Quartal des Kalenderjahres 1882 mit dem Etats- und Rechnungsjahr 1881 ver¬
einigt wird;

2. den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, eine entsprechende Verlegung des in den
Geschäftsinstruktionenund Reglements auf Grund des seitherigen Etatsjahres fest¬
gestellten Termins für die Aufstellung der Finalabschlüsseund die Rechnungslegung
herbeizuführen

Der kombinirteI. und IV. Ausschuß ist in eine Prüfung der vom Provinzial-Verwal-
tungsrathe für den Antrag geltend gemachten Gründe eingetreten und hat dieselben in allen Theilen
nur für zutreffenderachtenkönnen.

Nachdemder größte Theil der bedeutenderenKommunal-Verbiindeder Provinz der vom
Staate ergriffenen Initiative auf Verlegung des Etatsjahres in der für die ständische Verwaltung
beantragtenWeise bereits gefolgt, erscheint es nur zweckmäßig,daß die diesseitige Verwaltung diesem
Vorgehen sich anschließe. Der I. und IV. Ausschuß beantragt daher auch seinerseits:

„der hohe Landtag wolle dem gestellten Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths
entsprechen".

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des I. und IV. Ausschusses die
Generaldiskussion. Es meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich die Diskussionund bringe
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die Angelegenheit zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren, die dagegen sind, sich zu erheben.
(Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Wir kommen zum nächsten Punkt unserer Tagesordnung: Referat des I. und IV. Aus¬

schusses,betreffendden Etat des Provinzial-Landtags, des Provinzial-Verwaltungsraths und der
provinzialständischenCentral-Verwaltungsbehörde für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis
31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referent ist der Abgeordnetevon Eynern.
Referent Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Das Referat des I. und IV. Aus¬

schusses lautet wie folgt: Der bezogene Etat ist am 3/5. Oktober 1881 vom Verwaltungsrath
aufgestelltworden und liegt dem hohen Laubtage in Nr. I, 6 der Drucksachen vor. Nach dieser
Aufstellungbeträgt der Etat in Einnahme und Ausgabe M. 290 090 und erfordert einen Zuschuß
aus dem Haupt-Etat von ............ M. 272540

Pro 1879/80 betrug dieser Zuschuß . . „ 299 550

jetzt also weniger . . M. 2? 010
Bei Erkrankung des Herrn Landes-Direktors wohnte Herr Landesrath Fritzen und bei

einzelnenPositionen Herr Laudes-Baurath Dreling am 16. c. der General-Diskussiondes Etats
bei, und gaben beide Herren die gewünschten Erläuterungen und Aufklärungen.

Der Ausschuß diskutirte zunächst über die Gründe, welche die Ermäßigung des Etats
herbeigeführt,und gewann dabei die Ueberzeugung, daß die von dem Provinzial-Verwaltungsrath
aufgestellten, diese Ermäßigungen wesentlich beeinflußt habenden Gesichtspunkte, nach welchen
verschiedene Gehaltspositionendurch die stattgefunden Personalunion der Verwaltung der ständifchen
Centralkasse mit der Verwaltung der Provinzial-Hülfskaffevon ersterer auf letztere zu übertragen
feien, durchaus zutreffendseien, Es betrifft dies die Ausgabe-Positionen

L, 2
v, 5, 6, 7, 8

im Gesammtbetragevon M. 32 900.
Eine fernere Ermäßigung der Ausgabe-Positioueuhat stattgefunde»durch Miethausfall, als

Folge der Verlegung der Bureaus in das Ständehaus, iu Höhe von M. 16 200.
Demgegenüber steht aber die vorgesehene Ausgabe für Unterhaltung des neuen Stände-

Hauses 8nK 3d und o in Höhe von M. 5600.
Eine wesentliche Verminderung der Ausgabe-Position hat bei Abtheilung a. Provinzial-

Landtag, stattgefunden. Für die Kosten des Provinzial-Landtags sind anzunehmenM. 50 000 —
welche sich auf zwei Jahre vertheilen. Da voraussichtlich während der Etatsperiode 1882/84 nur
ein Landtag einberufen wird, so ist in dieselbe die Hälfte dieser Kosten eingestellt, gegen den
vorigen Etat eine Ersparniß von M. 11 000.

Eine kleine Erhöhung in den Einnahme-Positionen hat stattgefundenbei Tit. IV und V,
welche zu keinen BemerkungenVeranlassung gaben.

Bei der Berathung der einzelnenPositionen wurden die dem gedruckten Etat angefügten
Bemerkungenim Wesentlichen als genügendangesehen und ergab sich sodann das Folgende:

Einnahme:
Die Positionen I bis V wurden ohne Diskussiongenehmigt.
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Ausgabe.
Ebenso aä ^,, L I und II,

0 I ^
L 1, 3, 4, 5, 6, ?, 8.

bei L 2 und späterhin bei v 5, 6, ?, 8 wurde auf die darüber gemachten einleitendenMit-
theilungen hingewiesen.

0. Die Mehrforderung von M. 3300 wird auf Grund der beigedruckten Bemerkungen,
welche eine eingehende Erläuterung durch Herrn Landes-Baurath Dreling erfuhren, zur Annahme
empfohlen.

Ebenso bei 0 2, v 2, 4, V 3.
Bei III. Andere persönliche Ausgaben,2, wurde die Erhöhungder Position um M. 1500 —

nach den mündlichen Erläuterungen genehmigt,das Gleiche war der Fall bei IV Nr. 2ä, ß, K, i; —
bei den übrigen Positionen dieses Titels wurde mitgetheilt, daß Nr. 21 „Heizung der Bureaus"
auf Grund einer theoretischen Berechnung aufgestelltsei.

Nach diesen Berathungen schlägt demnach der vereinigte I. und IV. Ausschuß vor, den
vorgelegtenEtat in Einnahme und Ausgabe auf M. 290 090 feststellen und zu demselben einen
Zuschußaus dem Hauptetat von M. 272 540 bewilligenzu wollen.

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des I. und IV. Ausschusses die
General-Diskussion,— Es meldet sich in der General-DiskussionNiemand zum Wort, dann würden
wir in die Spezial-Diskussioneintreten, und ich würde fragen, ob vielleicht die veränderten Posi¬
tionen, die in dem Referat besondersangeführt sind, der Reihe nach einzeln durchgenommen werden
sollen. Der Herr Abgeordnete Conze hat das Wort.

AbgeordneterConze: Ich erlaube mir den Antrag zu stellen, daß wir nach der ein¬
gehendenBerathung, die in dem Ausschußstattgefundenhat, diesen Etat en Klne annehmen.

Landtags-Marschall: Es ist ein Antrag auf «n dloo-Annahmegestellt worden. Erfolgt
ein Widerspruchgegen diesen Antrag? — Ich konstatire,daß kein Widersprucherfolgt, und erkläre
hiermit den Etat für sn Kloo genehmigt.

Der folgende Punkt der Tagesordnung ist: Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend
den Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten der niederen landwirthschaftlichen Schulen, sowie
für die Unterstützungsonstigerlandwirtschaftlicher Zwecke für die Etatsjahre vom 1. April 1882
bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884. Referent ist der Herr Ab¬
geordneteLimbourg.

Referent Abgeordneter Limbourg: Referat über den Etat für die Verwaltung der
Angelegenheitender niederen landwirthschaftlichenSchulen, sowie für die Unterstützung sonstiger
landwirthschaftlicherZwecke für die Etatsjahre 1882/84.

Der 26. Provinzial-Landtaghat einen glücklichenGriff gethan; er hat die nöthigeSumme
dem Provinzial-Verwaltungsrathe zur Disposition gestellt, um ein Netz von landwirthschaftlichen
Schulen über die ganze Provinz auszubreiten,welche sich einer angemessenenFrequenz schon jetzt erfreuen.

Gewiß kann sich Niemand, der irgendwie mit den ländlichen Verhältnissen, der Noth und
der Unwissenheitdes größten Theiles des kleinen Bauernstandes bekannt ist, der vollen Ueber¬
zeugung der außerordentlichenVortheile, welche die landwirthschaftlichenWinterfchulen bringen
muffen, verschließen;der Bauer selbst ist heutzutage von dieser Ueberzeugungdurchdrungen, und
bewerbensich eine Menge Gemeinden um Erhalt solcher, einem dringenden Bedürfnisseentsprechenden
Institutionen, so daß der Provinzial-Landtag gewiß dasselbe zu befriedigenermöglichen wird.
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Ausschuß I. und IV. empfiehltdem hohen Landtage, dem vorliegendenEtat, der in Ein«
nähme und Ausgabe mit einer Summe von 70 000 M. balancirt, die Genehmigungzu ertheilen.

Landtag s-Marschall: Ich eroffne über diesen Antrag die General-Diskussion.— Es
meldet sich Niemand zum Wort. Dann schließe ich die General-Diskussionund bringe den Etat,
wenn Sie damit einverstandensind, su, dloo zur Abstimmung. Sind Sie damit einverstanden?—
Ich konstatire,daß kein Widersprucherfolgt, und erkläre den Etat für en Kloo genehmigt.

Es kommt jetzt das Referat des I. und IV. Ausschuß, betreffendden Etat für die Ver¬
waltung des Rittergutes Desdorf für die Etatsjahre vom 1, April 1882 bis 31. März 1883
und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884, Referent ist der Abgeordnete Freiherr
von Eynatten,

Referent AbgeordneterFreiherr von Eynatten: Das Rittergut Desdorf ist seit dem
letzten Landtage neu verpachtetworden, und zwar für den Betrag von 5100 Mark, den Sie hier
im Etat finden. Es macht dies für den Morgen Ackerland 10 Thlr., also 30 Mark, und für die
Gesammtflächefür den Morgen 25 Mark. Da dies für die dortige Gegend eine hohe Pacht ist
so würde wohl gegen den Etat Nichts weiter zu erinnern sein. Die Pacht ist, wie die Herren
wohl wissen werden, bisher verwendet worden, um die Oekonomie-Gebäude,die Stallung, den
Pferde- und Kuhstall zu unterhalten. Das Gut ist angetreten mit den mangelhaftestenGebäuden,
und die Herstellungvon Pferde- und Kuhstall sind aus den eingehenden Pachten bezahlt worden.
Mit diesem Jahre ist diese Restauration vollendet und geht nunmehr die Pacht in die Einnahme
der Provinz über. Der Antrag des Ausschusses lautet:

Der vereinigte I. und IV. Ausschuß hat bei Berathung dieses, in der Sitzung des
Provinzial-Verwaltungsrathes vom 9/12. Februar festgestelltenEtats Nichts zu erinnern
gefundenund beantragt daher:

Das hohe Haus wolle denselbengenehmigen.
Landtags-Marschall: Ich eröffne die General-Diskussion, Herr Abgeordneter

Ientges hat das Wort.
AbgeordneterIentges: Aus deu Ausführungen des Herrn Referenten dürften diejenigen

Mitglieder des hohen Hauses, welche nicht mit den näheren Verhältnissen des Gutes Desdorf
bekannt find, vielleicht den Schluß ziehen, daß man damit eine besondersbrillante Acquisition
gemachthabe. Ich möchte diejenigen,welche nicht mit den Verhältnissenbekannt sind, darauf auf¬
merksam machen, daß für Reparaturen der Gebäude bis jetzt 29 600 Mark und an weiterhin noch
erforderlichenKosten 42 000 Mark ausgegeben werden mußten, daß damit die hohe Pacht von
länger als 8 Jahren in Anspruchgenommenwird.

Referent Abgeordneter Freiherr von Eynatten: Ich wollte dem Herrn Ientges
erwidern, daß diese Bemerkung wohl richtiger bei einer späteren Gelegenheit — bei Berathung
über die Vorlage „die neuen Gebäude von Desdorf" betreffend— Veranlassung zur Besprechung
geben würde Das ist nur der Etat; er hat bloß mit der Pacht, mit der Einnahme, zu thun, es
handelt sich bloß darum, ob man die Pacht für geeignethält oder nicht.

AbgeordneterIentges: Ich wollte dem gegenübernur hervorheben, daß die hohe Pacht
des Grundstücksdie Vermuthung hervorrufen könnte, daß hier eine brillante Acquisitiongemacht
sei. Ich konstatire,daß die Reparaturkosteneine ganz bedeutende Höhe erreicht haben.

Landtags-Marschall: Ich möchte fragen, ob Herr Ientges die GeschichtedeS
Gutes kennt.
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AbgeordneterIentges: Die ist mir bekannt. Ich sagte nur, es könnte der Schluß
gezogen werben, daß es eine gute Acquisitionsei. Ich bin überzeugt, daß der Herr Referent mit
mir die Ansicht theilt, daß es ein Danaergeschenk gewesen ist.

Referent Abgeordneter Freiherr von Eynatten: Wenn das Gut Desdorf in den
Händen eines Privatbesitzers wäre, so würde dieser dort ganz kleine landwirthschaftlicheGebäude
errichten, oder er würde, was noch besser wäre, die Gebäude ganz herunterreißen und das Gut
parzellenweiseverpachten. Das Gut ist in den Besitz der Provinz übergegangenunter der Bedin¬
gung, daß dort Gebäude errichtet werden sollen, welche gleichzeitig zur Aufnahme und zur Unter¬
haltung von Waisenkindern,bis zum Ertrage des Gutes, dienen sollen, und deshalb sind dort
Gebäude aufgerichtet worden, die man bei einem ganz gewöhnlichen landwirthschaftliche«Betriebe
nicht aufführen würde. Es sollen daselbst sechs bis zehn Kinder mitunterhalten weroen. Das Haus,
welchesdort gebaut werden soll, ist veranschlagtzu ca. 24 000 Mark, ein gewöhnliches Bauern¬
haus würde man vielleicht für 6 bis 7000 Mark hinbauen tonnen, die Provinz hat das Gut
unter diesen Bedingungen angetreten, es sind dies ganz andere Verhältnisse.

^andtags-Marschall: Meine Herren! Ist die Sache hiermit erledigt? Ich frage, ob
Sie damit einverstanden sind, daß dieser Etat auch sn Klo« genehmigtwird. — Ich konstatire,
daß kein Widersprucherfolgt und erkläre den Etat für genehmigt.

Es folgt jetzt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend den Etat der Verwaltung
der Fonds zur Gewährung von Entschädigungenfür getödtetesRindvieh, Pferde :c, für die Etats¬
jahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884. —
Referent ist der Herr Abgeordnetevon Eynatten.

Referent AbgeordneterFreiherr von Eynatten: Der Voranschlagdes Verwaltungsraths
hat dem vereinigtenAusschußkeine besondere Veranlassung zu Bemerkungengegeben. Auf Seite 7
finden die Herren, daß der Verwaltungsrath, um den Anschlag für Pferde herauszurcchnen,eine
ganz genaue Aufstellunggemachthat, wieviel Pferde im Raume der letzten 6 Jahre wegen Krank¬
heiten in der Provinz getödtet worden sind, und da finden sich ganz merkwürdige Differenzen. Im
Jahre 1880 wurden z. B. nur 68 Pferde getödtet,dagegen im Jahre 1876: 216. Diese Differenz
beruht in der bekannten,hier schon öfter besprochenen Kalamität, der Kalamität der Verbreituug
der Rotzkrankheit, namentlich oder fast allein in den Bergwertöbezirken,wo von den Grubenbesitzern
die gehörigenVorsichtsmaßregelnselten oder niemals getroffenwerden. Der Beamte der Provinz
hat behauptet, diese Unterschiede seien jedesmal darin zu suchen: wenn die Regierung ernste Ver¬
fügungen erlasse,dann sei die Krankheit weniger verbreitet, und wenn von Seiten der Regierung,
also in Saarbrücken und in Essen, kein gehöriger Nachdruck darauf gelegt weree, dann habe auf
einmal wieder eine furchtbare Verbreitung stattgefunden. Diese Erwägungen haben dem vereinigten
Ausschuß Veranlassung zn folgendemReferat gegeben:

Die vereinigten Ausschüsse Nr, I. und IV. haben bei Berathung dieses, in der Sitzung

des Verwaltnngsrathcs vom ^"^^' 1^ festgestellten Etats Nichts zu erinnern gefunden.

Dieselben beantragen daher:
1. das hohe Haus wolle denselben genehmigen;
2. dem Verwaltnngsrathe aufgeben,an den Herrn Minister die auf Grund langjähriger

Erfahrungen gestützte Bitte zu richten, daß die bestehenden gesetzlichen Maßregeln, betreffend
die Verhinderung der Verbreitung der Rotzkraukheit unter den in Bergwerks-Distritten
arbeitenden Pferden mit größter Strenge aufrecht erhalten werden möchten.
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Landtags-Marschall: Meine Herren! Zunächst eröffne ich die General-Diskussion über
die beiden Anträge. Meldet sich Jemand zum Wort? Der Herr Abgeordnete Waldthausen
hat das Wort.

Abgeordneter Waldthausen: Ich möchte bitten, Essen auszuschließen. Mir ist nicht
bekannt, daß derartige Fälle dort vorgekommen sind; das vorhin Gesagte bezieht sich wohl nur auf
die Königliche Verwaltung in Saarbrücken. Die Königliche Verwaltung hat bei uns Nichts zu
sagen, wir besorgen das allein. (Heiterkeit.)

Landtags-Marschall: Ich glaube, daß ich auf den sehr ausgezeichneten Vortrag des
Herrn Waldthausen über die Sache im vorigen Landtage hinweisen kann, in welchem auseinander¬
gesetzt worden ist, wie sehr gut im Essen'er Bezirk dafür gesorgt worden ist, der Rotzkrankheit
zuvorzukommen, deren Einschleppuug zu verhüten.

Referent Abgeordneter Freiherr von Eynatten: Ich kann nur erwidern, daß ich mich
auf das beziehen kann, was der Beamte der Provinz gefagt hat. Er hat uns vorgetragen, daß
auch im dortigen Bezirk Fälle vorgekommen feien. Ich weiß es nicht.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich bringe die einzelnen Anträge zur
Abstimmung, wenn Niemand weiter das Wort ergreifen will: „Das hohe Haus wolle den Etat
genehmigen". Wünfchen Sie eu dloo-Annahme? (Stimmen: Ja!)

Dann erkläre ich, nachdem ich konstatirt habe, daß kein Widerspruch erfolgt, den Etat
für en bin« genehmigt.

Der zweite Antrag geht dahin: Dem Verwaltungsrath aufzugeben, an den Herrn
Minister die — auf Grund langjähriger Erfahrungen gestützte — Bitte zu richten, daß die
bestehenden gesetzlichen Maßregeln, — betreffend die Verhinderung der Verbreitung der Notz-
krankheit unter den in Bergwerks-Distrikten arbeitenden Pferden — mit größter Strenge aufrecht
erhalten werden möchten.

Es erfolgt kein Widerspruch, ich erkläre den Antrag eben falls für einstimmig genehmigt.
Es folgt jetzt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend den Etat für die Ver¬

waltung der Angelegenheiten, welche die Unterstützung milder Stiftungen :c., die Förderung von
Kunst und Wissenschaft angehen. Referent ist Herr Abgeordneter Karcher.

Referent Abgeordneter Karcher: Meine Herren! In dem Etat ist dieselbe Summe auf¬
genommen, welche bereits in früheren Perioden bewilligt worden ist. Der Ausschuß I nnd IV hat
sich mit der Aufstellung des Etats eiustimmig einverstanden erklärt, und gestattet sich daher, den
Provinzial-Landtag zu bitten, demselben seine Zustimmung zu ertheilen.

Landtags-Marschall: Der Etat enthält auch nur 2 Positionen, Ich eröffne über diesen
Etat die General-Diskussiou. — Herr von Eynern hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Dieser Etat scheidet aus den Einnahmen der
Central-Kassenverwaltung 20 000 M. aus und stellt diese 20 000 M. zur freien Verfügung des Provinzial-
Verwaltungsraths für die in §, 4, Pos. 5 und 6 des Dotations-Gesetzes vom 8. Juli 1875 angegebenen
Bestimmungen. Die 20 000 M. werden verwendet zur Unterstützung milder Stiftungen, Nettungs-,
Idioten- und anderer Wohlthätigkeits-Anstalten, wie dieses hier auf Seite 2 des Etats dargestellt
ist. Ich bin nun weit entfernt davon, diese Vertrauenssumme, welche wir dein Provinzial-Ver-
waltnugsrathe übergeben, irgendwie bemängeln zu wollen, ich halte eine solche Zuwendung für
wünschenswerth, und bewillige sie auch schon deshalb gerne, weil wir in den Provinzial-Verwaltungs-
rath alles Vertrauen setzen können, daß er dieses Geld gut und zweckentsprechend verwaltet, wie
wir denn auch im Allgemeinen nach dem, was wir vorhin von dem Mitgliede des Verwaltung«-
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raths, Herrn Dietze, über die Wirksamkeit des Provinzial-Vcrwaltnngsrathö gehört haben, alles
Vertrauen weiter in denselben setzen können. (Abgeordneter Dietze: Hört! Hört!)

Nach dem hört! hört! des Herrn Dietze muß ich sagen, daß das Vertrauen, welches er
von uns beansprucht, ihn selbst in erster Linie ehrt. Nun, meine Herren, glaube ich aber, daß
wir diese 20 000 Mark für die nächste« Etatsjahre, nicht für die Etatsjahre, die jetzt hier in
Betracht kommen, wohl aber für die Etatsjahre von 1884/85 und 1885/86 auf den Ständefondö
anweisen und damit die Eentral-Kassenvcrwaltung und die Umlagen um soviel entlasten können.
Der Ständefonds hat am 1. Januar 1881 eine Höhe von 610 451 Mark 54 Pf. erreicht, und
wird anwachsen und zu unserer Verfügung stehen für die Etatjahre 1882/83 und 1883/84, wie
Sie später aus dem Referate, welches ich vorzulegen habe, entnehme« werden, bis auf den Betrag
von über 1000 000 Mark. Da nun der Zweck, wofür der Ständcfoudö zu verwenden ist, zu¬
sammen fällt oder ziemlich zusammen fällt mit den Zwecken, für welche diese 20 000 Mark aus der
Central-Kasfcnvcrwaltung bestimmt sind, so erlaube ich mir den Autrag zu stellen, die in diesen Etat
eingesetzte Snmmc von 20 000 Mark für die Etatspcriode 1884/85 und 1885/86 uud für die
folgenden Etatsjahre auf den Etat des Ständefondö anzuweisen. Jetzt soll es natürlich so bleiben;
diesen Etat greife ich deshalb nicht an.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Lautz hat das Wort.
Abgeordneter Lautz: Es wird von Seiten des Herrn Vorredners verlaugt, daß wir heute

schon im Voraus einen Beschluß fassen sollen für die Etatsjahre 1884/85. Mein geehrter
Herr Nachbar in Verbindung mit dem Herrn Vorredner hatte früher schon einen prinzipiellen
Antrag eingebracht, den Ständefonds zur Deckung von Bedürfnissen zu verwenden. Für dieses
Etatsjahr ist der Antrag zurückgezogen worden aus der vou deu Antragstellern gewonnenen
Ueberzeugung, daß möglicherweise eiu Theil des Ziusgewinus der Provinzial-Hülfskasse zur Deckung
anderer Ansprüche verwendet werden müsse. Meine Herreu, ich verzichte auf daö Wort zu Guusten des
Herrn von Solemacher, ich glaube, ich irre mich, es ist früher von dem Kreisfonds die Rede gewesen.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemach er: Zunächst tonstatire ich, was Herr

von Ey »ern auch zum Schlüsse noch einmal wiederholt hat, daß es sich in seinem Antrag nur um
etwas handeln soll, was nach mehreren Jahren Platz greifen, was also auf den hier vorliegenden
Etat nicht angewendet werden soll. Die Beurtheilung der Frage, ob der Ständefondö nach
2 Jahren daö vertragen kann, wird am Besten wohl erst in 2 Jahren erfolgen können, denn,
meine Herreu, wenn auch Herr von Ehnern auf die momentane Höhe des Ständefonds hinweist,
so hat er doch vielleicht iu dem Moment nicht eine Addition der Summen gemacht, die auf diesen
Ständefonds anzuweisen in den letzte« Tageu von dem vereinigten I. und IV. Ausschuß Ihueu
vorzuschlagen beschlossenworden. Ich habe eine solche Addition gemacht und möchte jetzt schon
sagen, daß von dem Ständefondö so gut wie uichtö übrig bleiben wird. Deshalb möchte ich bitten,
den Antrag vorläufig nicht anzuuchmcn, indem zweckmäßigerweise erst daö nächste Mal darüber
gesprochen werden kann. Dann aber, meine Herren, hat in dem letzten Landtage Freiherr
Felix von Loö den Antrag vorgelegt, deu Ständefondö theilweise in den laufenden Etat ein¬
zureihen, der Landtag hat aber diesen Antrag abgelehnt, weil der Ständefonds für ganz bestimmte
Zwecke, gemeinuützige Zwecke, da wäre. Trotzdem hat der Provinzial-Verwaltuugörath bei Auf¬
stellung des Ihnen heut vorliegenden Etats das, was Herr von Eynern jetzt beantragt, bereits
in Erwägung gezogen, es hat aber der Vorschlag, der gemacht wird, aus folgendem, sehr einfachen
Grunde nicht zur Ausführung gebracht werden können. Schlagen Sie gefälligst Seite 28 des
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braunen Buches auf, da heißt es in dem Gesetze, betreffenddie Ausführung der Zß. 5 und 6 des
Gesetzes vom 30. April 1873, wegen der Dotation der Provinzial- und Kreisverbände, daß die
Dotationsrente für folgende Zwecke überwiesensei, und da befindetsich unter Nr. 6:

„Leistungen von Zuschüssenfür Vereine, welche der Kunst und Wissenschaftdienen,
desgleichen für öffentliche Sammlungen, welche diese Zwecke verfolgen, Erhaltung und
Ergänzung von Landes-Bibliotheken,Unterhaltung von Denkmälern".

Das ist nun gerade der Titel, für den der Etat hier aufgestelltist; gesetzlich,d. h. nach
dem Dotationsgesctzliegt uns die Verpflichtungob, dem nachzukommen.

Landtags-Marschall: Herr von Ehnern hat das Wort.
Abgeordnetervon Ehnern: Gesetzlich liegt uns absolut keine Verpflichtung vor, dem

Provinzial'Verwaltungsrath 20 000 Mark für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen; wir können
sie zur Verfügung stellen, aber eine Verpflichtung, sie zur Verfügung zu stellen, liegt nicht vor,
und wenn wir einen anderen Fonds haben, oer zu demselben Zweck bestimmt ist, wie die in dem
Absatz 6 des betreffendenParagraphen angeführte Bestimmung, dann liegt gesetzlichfür uns kein
Hinderniß vor, diese 20 000 Mark auf diesen Fonds anzuweisen. Nun, meiue Herren, geht mein
Antrag ja auf das hinaus, was Herr vou Solemachcr ausgeführt hat, daß nur für die nächsten
Etats-Aufstellungenund die folgendendiese Abänderungengetroffen werden sollen. Ich halte doch
für unbedingt nothwendig, daß jetzt dieser Beschluß gefaßt und der Verwaltungsrath darauf hin¬
gewiesen wird, die nächste Etats-Aufstellung in dieser Weise zu machen, weil sonst derselbeEtat
uns für die nächste Periode wieder vorliegen würde und wir dann den ganzen Etat umwerfen
und verändern müßten, wenn wir einen dahin gehende»Beschluß fassen wollten. Ganz unzweifel¬
haft muß dieser Beschluß gefaßt werden, anlehnend an die heutige Etats-Berathung. Nun, meine
Herren, fagt Herr von Solemacher, er habe eine Addition gemacht, nach der schon über die
ganze Summe verfügt sei, die im Ständefonds enthalten fei, verfügt fei durch den I. und IV.
Ausschuß. Ja, meine Herren, die Anträge, die der I. und IV. Ausschußstellen wird, namentlich
in Bezug auf die Museen, sind noch lange nicht im Plenum genehmigt. Der I. und IV. Ausschuß,
so groß wie er ist, und wenn er auch die Hälfte der Versammlung umfaßt, kann immerhin über¬
stimmt werden, und ich habe große Hoffnung, daß er in dem einen oder andern Beschlusse überstimmt
werden wird und daß die Addition des Herrn vo« Solemacher, die er in Bezug auf diese Verwendung
gemacht hat, sich nicht als richtig erweisen wird. Wenn wir diese 20 000 Mark einstellen, so
geben wir bei dieser EntschließungAnlaß, etwas vorsichtigermit diesen großen Summen, wie sie
beantragt werden, zu verfahren. Also, meine Herren, die Sache ist doch wohl der Mühe werth,
in Erwägung gezogen zu werden, doch will ich meinen Antrag gern dahin modifiziren,daß er nicht
heute zu einem festen Beschlußdes Landtags erhoben wird, sondern daß wir diesen Antrag dem
Herrn Laudtags-Marschatlund Provinzial-Verwaltungsrath überweisen, um ihn bei der demnächstigen
Etats-Aufstellungin Erwägung zu ziehen, damit wir 20 000 Mark an Provinzial-Umlagenfparen.
Wir wollen mit kleinen Summen anfangen und kommen dann, hoffe ich, zu größeren.

Landtags-Marschall: Das Wort zur thatsächlichenBerichtigung hat Herr Freiherr
von Solemacher.

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher: Ich glaube recht deutlich gesagt zu
haben, daß es sich nur darum handle, daß Ihnen der I. und IV. Ausschuß bereits Bewilligungen
vorschlägt, welche zusammenaddirt diese Summe nahezu erschöpfen. Daß ich gefagt haben sollte,
daß solche Beschlüsse gefaßt wären, das wird im Ernst mir Niemand zutrauen.

Landtags-Marschall: Herr von Ehnern hat das Wort.
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Abgeordnetervon Eynern: Wenn Herr von Solemacher die Freundlichkeit haben wird,
das Stenogramm meiner Rede nachzulesen, so wird er finden, daß ich das in keiner Weise gesagt habe,

Landtags-Marschall: Ich muß konstatiren, daß ich dasselbe gehört habe, was Herr
Freiherr von Solemach er gehört hat.

Abgeordnetervon Eynern: Dann möchte ich auch den Herrn Landtags-Marschallbitten,
nachzulesen.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr Felix von Loö hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Formell stehe ich auf dem Standpunkte des

Herrn von Eynern. Wir sind, wenn auch aline», 6 des Z. 4. des Dotatious-Gesetzes uns die
Fürsorgefür diese Zwecke anweist, doch nicht verpflichtet,dem ProvinzialVerwaltungsrath 20 000 M.
zur Verfügung zu stellen, materiell stehe ich auf einem andern Standpunkt. Ich glaube doch, daß
im Laufe von 2 Jahren, während welcher der Landtag nicht zusammenkommt,Fälle eintreten
können, in denen ein wirkliches Bedürfniß vorliegt, daß die Wissenschaft, Kunst und ähnliche Zwecke
unterstützt werden müssen, und zu solchen Zwecken muß der Provinzial-Verwaltnngsrath eine
bescheideneSumme zur Verfügung haben; eine große wünsche ich auch nicht, aber ich glaube, für
die ganze Provinz sind 20 000 Mark eine bescheidene Summe. Wieviel uns überhaupt aus dem
Ständefonds übrig bleiben wird, das allerdings wissen wir nicht. Wir haben in dem Ausschuß
mit dem großen Muthe gearbeitet, den der Vorsitzendeuns empfohlenhat, uud wir haben weit¬
gehende Anträge gestellt, die ganz gewiß hier noch einmal zur Verhandlung kommen werden, da,
wie ich nicht zweifle, Herr von Eynern dieselben Anträge, die er dort gestellt hat, in weit¬
gehender Weise auch hier wiederholen wird. Mein Bedenken gegen den Antrag des Herrn
von Eynern ist hauptsächlichdas, daß wir uns nicht präkludiren sollen. Wenn wir überhaupt
keinen bindenden Beschluß für die zweite Etatsperiode fassen, wenn wir nur eine Direktive geben,
so binden wir gewissermaßenweniger, als wenn wir andere Landtage in die Lage bringen, den
heutigen Landtag zu desavouiren. Das thut mau nicht gern; behalten wir freie Hand, das ist
das Prinzip, das wir immer vertreten haben, und daö, ich meine, wir auch heute vertreten follen.
Ich bin gegen den Antrag des Herrn von Eynern.

Landtags-Marschall: Ich möchte zu dem, was Herr von Eynern gesagt hat, auch
von meinem Standpunkt Ihnen ein paar Worte sagen. Zunächst halte ich dafür, daß nach dem
Dotations-Gesetz eine gesetzliche Verpflichtung vorliegt, eine gewisse Summe für diese Leistungen,
für Zuschüsse an Vereine, die der Kunst und Wissenschaft dienen «., einzusetzen. Sie finden das
unter Nr. 6 auf Seite 28 unseres braunen Buches. Wenn Herr von Eynern vorschlägt, diese
Summe auf den Ständefonds zu übernehmen,so glaube ich, daß das dem Gesetz widerspricht,denn
der Ständefondö steht zu bestimmtenZwecken dem Prooinzial-Landtage zur Verfügung. Dieser
kann allerdings dem Provinzial-Vcrwaltungsrath davon Summen bestimmen, über die der Ver¬
waltnngsrath Beschluß faßt im Laufe der Etats-Periode, wie er das schon öfter gethan hat, ich
glaube aber, daß in unserm Etat nach dieser gesetzlichenBestimmung eine Summe aus der Dota¬
tionsrente vorkommenmuß, über welche der Provinzial-Verwaltungsrath verfügen kann zu Gunsten
von Kuust und Wissenschaft. Sie können ja die Summe anders normiren, wie Sie wollen. Aber
was die Bestrebungen fclbst betrifft, die wir mit diesem Gelde unterstützensollen, so glaube ich,
daß es sehr nachtheiligfür dieselben wäre, wenn der Provinzial-Landtag allein über diese Summen
verfügen wollte, denn sehr häufig mnß schnell geholfen werden, und das kann nur durch den Pro¬
vinzial-Verwaltungsrath geschehen. ^ Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.

Abgeordnetervon Heister: Ich verzichte darauf.
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Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Ich will über die Auffassung nicht streiten, ob wir eine

gesetzlicheVerpflichtunghaben, eine bestimmteSumme fiir einen Zweck, der in dem Dotations-
gesetze angegebenist, in den Etat eiuzustellen. Herrn von Loö möchte ich bemerken: Ich glaube,
er hat meinen Antrag nicht ganz nach meiner Intention verstanden. Es handelt sich darum:
heute stehen 20 000 Mark für diesen Zweck im Haupt-Etat. Ich will diese 20 000 Mark dem
Provinzial-Verwaltungsrath belassen, ich will sie aber aus dem Haupt-Etat heraus in den Etat
des Ständefonds hineinfetzen. (Stimmen: Geht nicht!)

Landtags-Marfchall: Ja, meine Herren, der Antrag des Herrn von Ehnern würde
sich nicht auf die jetzige Etats-Periode beziehen, sondern würde ein Antrag sein, der von dem Pro¬
vinzial-Verwaltungsrath im Laufe dieser Etats-Periode zu behandelnwäre, und über den Vorschläge
an den nächsten Landtag zu machen wären. Ist der Herr Antragsteller damit einverstanden, so
wird dieser Antrag im Provinzial-Verwaltungsrath im Laufe der Etats-Periode behandelt und bei
Aufstellungdes nächstenEtats wieder zur Frage kommen.

Der Herr Abgeordnete Felix von Lo8 hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Lo8: Es würde über den Antrag des Herrn von

Ehnern beschlossenwerden müssen.
Landtags-Marschall: Ich glaube, wir weiden im nächsten Landtage darüber zn

beschließen haben. Er trifft nicht die jetzige Etats-Periode, fomit ist die geschäftsordnungsmäßige
Frage erledigt.

Erfolgt noch ein Widerspruch gegeu den Etat, der hier vorliegt? Sind Sie damit ein¬
verstanden, daß er eu, dloo genehmigtwird? — Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich ton-
statire, daß kein Widerspruch erfolgt und erkläre den vorliegendenEtat für ou dloo genehmigt.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses,betreffeudErhöhung des Pensioussatzes für
diejenigenSchülerinnen, welche sich auf eigene Kosten in der Hebammen-Lehranstaltzu Köln aus¬
zubilden wünschen.

Referent ist der Herr Abgeordnetevon Heister.
Meine Herren! Ich habe die Reihenfolge in der Tagesordnung etwas verändert — ich

habe vergessen,Ihnen dieses mitzutheilen — weil diese beiden Angelegenheitenvor dem Etat
kommen müssen. Im Etat kommen die Positionen schon so vor, wie sie Ihnen vom Verwaltungs¬
rathe vorgeschlagen werden, also müssen Sie erst über die Positionen nach den einzelnen Referaten
entscheiden. Es kommt also jetzt nicht Nr. 8, sondern erst Nr. 9 und 10 und dann Nr. 8. Es
kommt also zunächst Nr. 9 zur Erledigung. Der Referent Herr Abgeordneter von Heister
hat das Wort.

Referent Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Da sich der Ausschuß in der
Hauptsache dem Referate des Provinzial-Verwaltungsrathes augeschlosfen hat, werde ich dasselbe
wohl zunächst verlesen müssen:

„Auf Grund des ß. 3 des Reglements für die Provinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Köln
vom 31. Oktober 1872 ist der Pensionssatzfür jede aus der Provinz über die etatsmäßige Zahl
in die Provinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Köln aufzunehmendeSchülerin vorläufig auf 300 M.
pro Kursus festgesetztworden.

Nachdem durch das Gesetz vom 28. Mai 1875 „betreffenddie Verpflichtungzur Unter«
stützung hilfsbedürftiger Hebammenbezirke :c." die Unterstützung armer Hebammenbezirkeauf die
Kreisverbändeübergegangen ist, wurde von dem Provinzial-Landtage in der Sitzung vom 9. Sep-
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jede in die Provinzial-Hebammen-LehranstalteintretendeHebammen-Schülerinfür die Ausbilbungs-
kosten die Summe von 300 Mark pro Kursus zn entrichtenhabe, wobei die früher bestandenen
Freistellen in Wegfall kamen.

Bei der Festsetzung dieses Pensionssatzeswar eine Zahl von 56 Schülerinnen pro Kursus
zu Grunde gelegt worden.

Da indessen die Räumlichkeiten der Anstalt zur Aufnahmeeiner solchen Zahl von Schülerinnen
nicht ausreichendwaren, ferner auch die KöniglichenRegierungen sich übereinstimmenddahin aus¬
gesprochen hatten, daß die Zahl der jährlich auszubildendenHebammen vorläufig um ein Drittel
vermindert werden könne, weil das Bedürfniß au Hebammen nicht unwesentlichüberschrittensei,
so hat der Provinzial-Verwaltungsrath in seiuer Sitzung vom 23/25. Februar 1880 beschlossen,
die Zahl der jährlich aufzunehmendenHebammen von 112 auf 80 herabzusetzen.

Wenn schon bei der Zahl von 112 Schülerinnen die Kosten der Ausbildungeiner Hebamme
die Summe von ca. 500 Mark erreichten und mithin den Peusionssatz von 300 Mark bei weitem über¬
schritten, so gestaltetesich dieses Verhältniß in Folge der Verminderung der Schülerinuenzcchluoch
wesentlich ungünstiger, weil die Kosten der meisten Ausgabetitel, wieBesoldung, Heizung, Beleuchtung,
Unterhaltung der Gebäude :c. vou der Zahl der aufgeuoinmenen Schülerinnen nicht berührt wnrden.

Der Provinzial - Verwaltungsrath erachtet unter diesen Umständen für angezeigt, die
Pensionslostenfür diejenige« Schüleriuneu, welche sich auf eigene Kostenausbilden lassen, vou
300 auf 400 Mark zu erhöhen, dagegen den Satz für diejenigen Schülerinnen, welche auf Kosten
der Gemeindenund beziehentlich der Kreisverbände ausgebildet weiden, auf 300 Mark bestehen
zu lassen.

Für diese Maßregel spricht insbesondereauch uoch der Umstand, daß ein solcher Andrang
von Hebammeuschülerinuenstattfindet, daß bei jedem Termine fast zwei Drittel der sich meldenden
Kandidatinnen mit Rücksicht auf die Raum-Verhältnisfe der Anstalt zurückgewiesenwerden müssen.

Es empfiehlt sich um so mehr, durch eine Erhöhung des Pensionssatzesauf die Vermin¬
derung der Zahl der Hebammenschülerinnen einzuwirken, als, wie schon erwähnt, das Bedürfniß an
ausgebildetenHebammen in hiesiger Provinz bereits wesentlich überschrittenist.

Unter diesen Umständenbeehrt der Proviuzial-Verwaltnngsrath sich den Autrag zu stellen:
„Der hohe Landtag wolle auf Grund des ß. 3 des Reglements für die Provinzial-
Hebammen-Lehranstalt zu Köln vom 31. Oktober 1872 den Peusionssatzfür solche
Schülerinnen, welche sich ans eigene Kostenausbilden lassen, von 300 auf 400 Mark
pro Kursus erhöhen".

Hierzu hat der Ausschuß folgendenBeschlußgefaßt:
„In Erwägung, daß schon bei der frühereu Zahl von 112 Schülerinnen die Kosten
der Ausbildung einer Hebamme den Pensionssatz von 300 Mark bedeutend überschritten,
und daß nach Verminderung dieser Zahl auf 80 Schülerinnen bei den unverminderten
Generalkostcndie Ausbildung eiuer Hebamme noch sehr viel theurer zu stehen kommt;

in fernerer Erwägung, daß das Bedürfniß an Hebammen zur Zeit nicht unbe¬
trächtlich überschrittenist, daß aber den jetzt auf Kosten der Gemeinden resp, der Kreis-
verbände auszubildendenarmen Schülerinnen früher Freistellenverliehen werden konnten,
deshalb die Kosten der Ausbildung von Schülerinnen der letzten Kategoriekaum erhöht
werden können, schließt sich der III, Ausschuß dem Antrage des Prouinzial-Verwaltnngs-
rathes an und befürwortet dessen Genehmigungbei dem hohen Landtage".
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Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die General-Diskussion. —
Es meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich die General-Diskussion und bringe den Antrag
zur Abstimmung, Ich bitte diejenigen, welche gegen diesen Antrag sind, sich zu erheben. — Der
Antrag ist einstimmig angenommen.

Es folgt jetzt die letzte Nummer der Tages-Ordnung: Referat des III. Ausschusses,
betreffend die Erweiterung der Provinzial-Hebammen-Lehranstalt zu Köln. Referent ist Herr Abge¬
ordneter Bönniger.

Referent Abgeordneter Bönniger: Das Referat des Provinzial-Verwaltungsrathes ist
von Seiten des Ausschusses angenommen worden,

Landtags-Marschall: Ich frage, ob das Referat des Provinzial - Verwaltungsrathes,
oder nur das des Ausschusses verlesen werden soll. (Stimmen: Nur das Referat des Ausschusses.)

Referent Abgeordneter Bönniger (liest): „Referat des III. Ausschusses, betreffend die
Eweiterung der Provinzial-Hebammen-Lehranstalt zu Köln: Das Referat des Provinzial-
Verwaltuugsraths an den Provinzial-Landtag, betreffend die Erweiterung der Provinzial-Hebammen-
Lehranstalt zu Köln, wurde vom III. Ausschüsse nach reiflicher Prüfung angenommen und beau-
tragt, die Summe von 27 000 Mark aus dem Stände>onds zu entuehmen, um die nothwendigen
Um- und Neubauten zu ermöglichen."

Der III. Ausschuß gestattet sich daher, dem hohen Provinzial-Landtage den Antrag zu
unterbreiten:

„Der hohe Landtag wolle dem Projekte einer Erweiterung der Hebammen-Lehr¬
anstalt zu Köln seine Zustimmung ertheileu uno zur Ausführung desselben die Summe
von 27 000 Mark aus dem zur Verfügung der Provinzialstände stehenden Ständefonds
bewilligen."

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion — Herr
Kaesen hat das Wort.

Abgeordneter Kaesen: Es wird dem hohen Landtage sonderbar erscheinen, daß in dem¬
selben Momente, wo eine Neduktiou der Schülerinnen in dem Hebammen-Institute vorgeschlagen und
beschlossenworden ist, zugleich eine Erweiterung der Schule beschlossen worden ist. Der Baubcamlc
hat aber eine solche Auskunft über diese«, vor 14 Jahren von Seiten der Königlichen Staats-
rcgierung errichtete und von Seiten des jetzigen Direktors geleitete Institut gegeben, daß der
III. Ausschuß sich nicht hat erwehren können, diesem Antrage auf Erweiterung des Gebäudes bei¬
zustimmen. Das Gebäude soll iu sehr vielen Beziehungen in einem sehr trostlosen Zustande sein,
obwohl es, wie gesagt, erst vor 14 Jahren von Seiten der Königlichen Regierung errichtet
worden ist.

Landtags-Marschall: Die Hauptsache ist bei diesem Gebäude, daß die Schulräumlich¬
keiten viel zu klein sind; selbst wenn die 2chülcrinnenzahl vermindert werden wird, ist das Gebäude
deunoch uicht geräumig genug, eine Vergrößerung ist also durchaus nothwendig.

Ich frage, ob noch einer der Herren Abgeordneten das Wort ergreifen will, sonst schließe
ich die General-Diskussion und bringe den Antrag des III. Ausschusses zur Abstimmung. Ich
bitte Diejenigen, welche dagegen sind, sich zu erheben. — Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Es kommt jetzt das Referat des III. Ausschusses, betreffend de» Etat für das Hebammenwesen
einschließlich des Etats für die Provinzial-Heoammen-Lehranstalt zu Köln für die Etatsjahre vom
1. April 1882 bis 31. März 1888 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884. Referent ist
Herr Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg-Gimborn. ......
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Referent Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg'Gimborn: Meine Herren! Der von
dem 'Provinzial - Verwaltungsrath in Vorschlag gebrachte Betrag stimmt im Allgemeinen mit dem
des vorigjährigcn Etats iiberein. Etwaige Abweichungen sind dadurch entstanden, worüber das
Referat Nr, 9 spricht, dnrch Ausfall von Schülerinnen und Wegfall von Remunerationen, welche
den Beamten und Bedienten gegeben worden sind und in Zukunft wegfallen sollen. Die übrigen
Beträge sind nach dem 3jährigen Turnus oder Durchschnitt in Ansatz gebracht. Der III. Ausschuß
stimmt dem vom Provinzial-Verwaltungsrath aufgestellten Etat für das Hebammenwcfen einschließ¬
lich des Etats für die Provinzial-Hebammen-Lehrcmstalt zu Köln bei. und empfiehlt dem hohen
Landtage denfelben zur Genehmigung.

Landtags-Marschall: Ich eröffne hierüber die Diskussion. — Ich frage, ob die
einzelnen Positionen des Etats verlesen werden sollen, (Stimmen! Nein!)

Sie wollen en dloo-Annahme des Etats? (Stimmen: Jawohl!)
Ich konstatire, daß kein Widerspruch erfolgt und erkläre den Etat des Hebammenwefcns

»ach dem Antrage des III Ausschusses für en bloo genehmigt.
Hiermit schließt die Tagesordnung der heutigen Sitzung, Ich wiederhole, meine Herren,

die nächste Sitzung ist Montag Nachmittag 4 Uhr und am Vormittag 10^2 Uhr Sitzung des
Provinzial-Verwaltungsraihs. Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Ich möchte die Herren Vorsitzenden der Ausschüsse bitten,
Mittheilung über ihre Eintbeilung der Geschäfte für die 2 nächsten Tage, für Montag und
Dienstag zu machen. Es find sehr viel Mitglieder, welche dem VI. und dem I. und IV. Aus¬
schusseaugehören. Im VI. Ausschüsse kommt der sehr wichtige Schorlemer'sche Gcsctzcntwnrf
zur Berathung. Dann haben sich noch sehr viele Mitglieder dem I. und IV., dem VI. mw dem¬
jenigen Ausschusse zutheilen lassen, welcher über die Sekundärbahnen berathen soll. Ich möchte
die Herren Vorsitzenden bitten, es so einzurichten, daß die Sitzungen nicht zusammen falle».

Landtags-Marschall: Will einer der Herren Vorsitzenden über diese Sache sprechen?
Herr Direktor Seul hat das Wort.

Abgeordneter Seul: Der VI. Ausschuß wird über den Schorlemer'schen Entwurf am
nächsten Dienstag 10 V? Uhr Sitzung halten, nachdem der V. Ausschuß vorher über die Sekundär¬
bahnen berathen hat, fodaß eine Kollision nicht eintritt.

Abgeordneter Freiherr von Frentz: Der V. Ausschuß wird Dienstag Morgen 9 Uhr über
die Sekundärbahnen berathen.

Landtags-Marschall: Also der V. Ausschuß hält Dienstag Morgen 9 Uhr Sitzung
und, nachdem diese Berathung geschloffen ist, der VI. Ausschuß über den Schorlemer'schen
Antrag. Ich theile Herrn Freiherrn von Solem acher auf feinen Wuusch noch dem V. Ausschuß
für die Frage der Sekundärbahnen zu. Die Sitzung ist gefchlossen. ' ,

(Schluß der Sitzung 1^ Uhr.)

',
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Fünfte Sitzung
im MndelMse zu Düsseldorf, am Wontag den 2l. Uovcmoer1881.

Beginn: 4 Uhr Nachmittags.

Tages-Drdnung:
1. Referat zu dem Entwurf eines Reglement«,betreffenddie Pensionirung der provinzial-

ständifchcn Beamten in der Rhcinprovinz, einschließlich der Beamten der Provinzial-
Feuer-Soeietät,

Referent: AbgeordneterMarkus. (Druckstück I. 18.)
2. Referat, betreffenddas Reglement über die Tagegelder und Reisekosten der provinzial-

ständischen Beamten.
Referent: AbgeordneterMarcuö. (Druckstück I. 19.)

3. Referat, betreffenddie Petitionen des General-Agentender Lebens-Versicherungs-und
Ersparnißbant in Stuttgart, Fr. W. Raiffeisen zu Heddeödorf, um Herbeiführung
einer Verbindung mit genannter Bank znin Zwecke der Lebens-Versicherungder pro-
uinzialständischcn Beamten,

sowie
der Bürgermeister des RegierungsbezirksTrier und des Kreises Aocnau um Errich¬
tung einer Provinzial-Wittweu- und Waisentassefür die Hinterbliebenender ständischen
und Kommunalbeamten und der durch Artikel 25 der Novelle zur Landgemeinde-Ord¬
nung vom 25. Mai 1856 verheißenenProoinzial-Pensionstassefür die Bürgermeister.

Referent: AbgeordneterDietze. (Druckstück I. 1?.)
4. Referat, betreffend die Darbringung einer HochzeitsgabeSeitens des Prooiuzial-Ver-

bandes der Rheinprovinz bei Gelegenheitder Vermählung Seiner Königlichen Hoheit
des Prinzen Wilhelm von Preußen.

Referent: AbgeordneterFreiherr von Eynatten. (Druckstück I. 20.)
5. Etat für das Irrenwcsen nebst den Spezial-Etats für die Provinzial-Irrenaustaltcn zu

Andernach, Bonn, Düren, Grafenberg und Merzig, fowie für die Provinzial-Anstalt
Siegburg für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom
1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referent: AbgeordneterKaeseu. (Druckstück III. 64.)
6. Etat des «andarmenwesenö zu Trier für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis

31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.
Referent: AbgeordneterFreiherr von Scheibler. (Druckstück III. 69.)

7. Etat der Provinzial-Arbeitöanstalt zu Brauweiler für die Etatsjahre vom 1. April
1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referent: AbgeordneterKockerols. (Druckstück III. 68.)
8. Referat über die Bewilligung einer forllaufenden Unterstützungan ehemaligeBedien¬

stete der Irrenanstalt zu Siegburg und zwar:
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an den früheren Wärter Köudgen,
„ „ „ Hausknecht Gcsser,
„ ,, „ Hauöarbeiter Nonn und
„ die Wittwe des Pförtners Kolb.

Referent: Abgeordneter Kockerols (DruckstückIII, ?8.)
9. Referat, betreffend die Peusionirung von Aufsehern der Provinzial-ArbeitSanstalt zu

Brauwciler.

Referent: Abgeordneter Kockerols (Druckstück III. 80,)
10. Referat, betreffend die Bewilligung von Unterstützuugen an Hinterbliebene von Beamten

der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauweiler.
Referent: Abgeordneter Kockerols. (Druckstück III. 81.)

11. Referat, betreffend die Gewährung einer einmaligen Unterstützung von 500 M. an
den Maurermeister Schuch der Arbeilsaustalt Ärauwciler.

Referent: Abgeordneter Kockerols. (Druckstück III. 82.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir verlesen zunächst
das Protokoll der vorigen Sitzung. (Geschieht)

Ist gegen das Protokoll noch etwas zu bemerken? — Es ist dies nicht der Fall, ich
erkläre daö Protokoll für genehmigt.

Zunächst habe ich Ihnen folgende geschäftliche Mittheilungen zu machen: Von Seiten des
Herrn Lanotags-Kommissarius ist mir ein Schreiben zugegangen, mit welchem die Nachwcisungen
über die Verwendung des Orundsteucr-Deckungsfonds mitgetheilt wcrocu; ich verweise diese Ange¬
legenheit an den III. Ausschuß statt an den I. und IV. Ausschuß.

Dann sind 85 Exemplare des Statuts der Landschaft der Provinz Westfalen, welches
eben zur Vertheiluug gelangt ist, von Seiten des Herrn Landtags-Kommissarius eingegangen.

Sodann ist mir ein Schreiben ;ugegaugen vou dem Bürgermeister von Stoppenberg,
wonach derselbe an den Provinzial-Vcrwaltungsrath, zu Händen des Herrn Landesrath Fritzen, schreibt:

„Euer Hochwohlgeboreu beehre ich mich gehorsamst anzuzeigen, daß ich den diesseitigen
Antrag, Aufnahme des Weges vou Stcele uach Gelsculirchcn unter die Provinzial-
straßen betreffend, hiermit vorläufig zurückziehe".

Die Angelegenheit ist an den V. Ausschuß gegangen, wird aber jetzt zurückgezogen; das
Schreiben geht also an den V. Ausschuß und wird hier die Zurücknahme nur erwähnt werden.

Abgeordneter Freiherr von Frentz: Die Sache ist dem V.Ausschuß bereits zugeschrieben.
Landtags-Marschall: Das Schreibe» wird dem V. Ausschuß zugeschrieben, wird dort

behandelt und dann einfach im Plenum hier mitgetheilt werden. Sodann liegt eine Petition vor
der Vertretungen der Bürgermeistereien Vussem, Weycr uud Tondorf, um Ucberuahme der
Noggendorf-Tondorf'er Ocmeiude-Chaussecauf den Provinzial-Straßcnfonos. Diese Angelegenheit hat,
soviel ich „,ich erinnere, schon früher den Landtag beschäftigt uud ist abgewiesen worden; sie
kommt wieder vou Reucm, die Sache ist vollständig instruirt, ich frage, ob eiuer der Herreu
Abgeordneten diese Petition auf Uebernahme der Noggendorf-Tondorf'cr Gemciude-Ehaussee auf deu
Provinzial-Straßenfonos zu der seinigen macht.

Abgeordneter Graf von Beißet: Ich mache sie zu der meiuigen.
Landtags-Marschall: Graf vou Beißet macht sie zu der seinigcu, wird sie unterstützt?

(Geschieht.)



Sie wird unterstützt und geht an den V. Ausschuß.
Sodann liesst mir hier ein Protest aus Lobberich vor: Protest gegen das Gesuch der

Gemeinde Lobberich, in den Stand der Städte erhoben zu werden, (Heiterkeit.)
Der Antrag, um Aufnahme liegt dem VI. Ausschuß vor, ich verweise also dieseu Protest

ebenfalls an den VI. Ausschuß.
Sodaun liegen mir hier zwei Petitionen vor, die eine von dem Sparkassen ° Rcndanten

Remkes in Crefeld, und die andere von dem Bürgermeister a, D. Pasch zu Beckum bei Crefeld,
beide in derselben Angelegenheit Sie haben von bereits gekündigten Nheinproviuz-Obligationen
Zinscoupons präseutirt und gezahlt erhalten, als sie aber den Talon eingereicht haben, ist ihnen
mitgetheilt worden, daß die betreffenden Nnmmern ausgeloost seien. Sie haben dadurch einen
bedeutenden Zinsverlust erlitten, der wahrscheinlich die betreffenden Herren selbst betrifft, oa sie das
der Kasse ersetze« müssen. Herr Abgeordneter Courth, Sie haben mir eine Sache zugestellt, ich
frage, ob Sie dicfe Petition zu der Ihrigen machen?

Abgeordneter Courth: Jawohl!
Landtllsss-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courth macht die Petition des Bürger¬

meisters a. D. Pasch zu der seinigen, wird sie unterstützt? (Geschieht.) Sie wird unterstützt und
geht an den I. und IV. Ausschuß.

Ich frage, ob einer der Herren Abgeordneten die Petition des Sparkassen ° Rendanten
Remtes zu Crefeld zu der feinigen macht.

Abgeordneter Ientges: Ich mache sie zu der meinigen.

Landtags-Marschall: Herr Abgeordneter Ientges macht diese Petition zu der seinigeu,
wird sie unterstützt? (Geschieht.) Sie findet Unterstützung uud geht an den I. und IV. Ausschuß.

Sodann habe ich folgenden Antrag, von Herrn von Eynern und Genoffen uulerzeichnet,
hier vorliegen. Er ist von 33 Mitgliedern des Landtag« unterzeichnet und lautet folgendermaßen:

„Die unterzcichuetcnMitglieder des 27. rheinischen Prouinzial-Landtags beehren
sich, dem Herrn Landtags-Marschall folgenden Antrag zur Vorlage und Genehmigung
durch den Provinzial-Landtag zu überreichen:

„„Hoher Provinzial-Landtag möge aus den für die Etatsjahre 1882/83 bis
1883/84 disponiblen Beträgen des Ständcfonds eine Summe bis zu 50 000
Mark — fünfzigtausend Mark — bewilligen, um bis zur Höhe dieses Betrages
die künstlerische Ausschmückuug des Ständchauses zu bewirten.
Hoher Provinzial-Landtag mösse dem Provinzial-Verwaltungsrath die Ausführung
dieses Beschlusses übertragen""

Wie ssesagt, ist der Antrag von Herrn von Ehnern und 33 Mitgliedern unterzeichnet,
er geht an den I. und IV. Ausschuß.

Auf Wunfch des Herrn Abgeordneten von Werner wird derselbe dem V. Ausschuß für
die Aggerthlllbahn-Angelessenheit zugetheilt.

Wir treten nunmehr in die Tages-Ordmmg ein und kommen zunächst zu oem Referat zu
dem Entwürfe eines Reglements, betreffend die Pensionirung der provinzialstäudischeu Beamten
iu der Nheinprooinz, einschließlich der Beamten der Provinzial-Feuer-Societät. Referent ist der Herr
Abgeordnete Marcus. Ich muß noch zur Tages^Ordnung eine Bemerkung machen. In Rr. 12
der Tages-Ordnung kommt ein Fehler vor, ich setze deswegen diese Nummer von der heutigen
Tages-Ordnung ab.
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(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz,)
Referent Abgeordneter Marcus: Meine Herren! Die Bestimmungen über die Pensionirnng

der provinzialständischen Beamten der Rbeinprovinz, welche von dem Provinzial Landtag im Jahre
1874 festgestellt worden sind, entsprechen nicht mehr in allen Punkten den Bedürfnissen und Ver¬
hältnissen, die bei der Entwicklung dn provinzialständischen Verwaltung sich gelteud gemacht haben.
Die Grundlage der genannten Bestimmungen war das Staats-Oesetz vom 27. März 1872, betreffend
die Pensionirnng der unmittelbaren Staatsbeamten, indeß der §. 2 unserer Bestimmungen statnirt
eine sehr wesentliche Abweichung von dem Staats-Oesetz, indem nach demselben nur diejenigen pro¬
vinzialständischen Beamten, welche definitiv angestellt sind, einen PensionsAnsprnch haben, während
die Beamten, welche unter dem Vorbehalte des Widerrufs oder der Kündigung angestellt sind, auch
dann nicht pensionsberechtigt sein sollen, wenn sie etatsmäßige Stellen bekleiden; das Staats-Gesetz
hat diese Ausnahmen nicht. Die mannigfaltigen Unznträglichkeiten, die aus dieser Bestimmung resul-
tiren, sind in den Motiven, die von dem Provinzial-Verwaltungsrath dem Entwurf eiues neuen
Reglements beigegebeu worden sind, des Weiteren ausgeführt Inzwischen würde es sich doch nicht
empfehlen, allen uuter dem Vorbehalt des Widerrufs oder der Kündigung angestellten Beamten
von vornherein und ohne alle Ausnahme Pensionsberechtigung beizulegen, es soll dieser Kategorie
von Beamten gegenüber die Einräumung vou Peusionsberechtigung in allen Fällen von der
Bestimmung des Provinzial^Verwaltungsraths abhäugig sein. Weiter bedürfte die Kategorien-Bezeich¬
nung der Beamten, die in ß. 3 nnd 4 unserer Bestimmungen enthalten sind, also z, A. die Bestim¬
mung über „die auf Zeit gewählten ständischen Ober-Beamten" „Subaltern-Beamten", zur Ver¬
meidung von Zweifeln, die in dieser Beziehung mannigfaltig hervorgetreten sind, einer näheren
Präzisirung. Auch bezüglich der Bestimmungeu iu Bezug auf deu Dieust, den provinzialständische
Beamte vor ihrem Eintritt in den Dienst der Provinz durchgemacht haben, sei es in mittelbarem
oder uumittelbarem Staatsdienst, oder ständischem oder Kommunal-Dienst, fehlten in diesem Statut
vollständig normirenoe Festsetzungen und traten dadurch sehr viele Zweifel und Unznträglichkeiten
ein. Schließlich ist noch zu erwähnen, daß iu deu iu Rede stehenden Nestimmnngen vom Jahre
1874 vollständig Bestimmungen über das Verfahren fehlen, welches eingeleitet werden soll, wenn
eine Pensionirnng von Amtswegen herbeiznführcn ist. Um diesen verschiedenenAnforderungen an ein
PcnsionSgesetzfür die provinzialständischenBeamten der Rheinprouinz zu genügen, hat der Provinzial-
Verwaltungsrath das Reglement entworfen, welches Ihnen unter Nr, 18 der Drucksachen vorgelegt ist.
Dasselbe schließt sich im Wesentlichen auch an die Aestimmnngen des Staats-Pensionsgesetzes vom
Jahre 1872 an und läßt Aenderungen nur da eintreten, wo die Eigenthümlichkeit des provinzial¬
ständischen Dienstes solche wünschenswerth und nothwendig erscheinen läßt. Der I. und IV. Aus¬
schuß hat sich eingehend mit der Berathung dieses Reglemeuts-Entwurses befaßt, und habe ich die
Ehre, Ihnen Namens des I. und IV. Ausschusses das Referat jetzt vorzutragen, welches über diese
Angelegenheit beschlossenworden ist. Das Referat lautet folgendermaßen:

„Mit einem Referate vom 4 Oktober 1881 hat der Provinzial-Verwaltungsrath dem
Provinzial-Landtage den Entwurf eines Reglements, betreffend die Pensionirnng der prouinzial-
ständifchen Beamten iu der Rbeinprovinz, einschließlichder Beamten der Provinzial-Fener-Socictät
zur Beschlußfassung unterbreitet. Der I. und IV. Ausschuß, welchem dieses Reglement znr Be¬
rathung überwiesen worden ist, hat in seiner Sitzmig vom 17. November dasselbe einer eingehenden
Prüfung unttrzogen. Das Ergebniß dieser Prüfung war im Allgemeinen Uebereinstimmung mit
den Grundsätzen uud Paragraphen des Reglements, und nur bei einzelnen Bestimmungen beschloß
der I. und IV. Ausschuß die nachstehenden Aenderungen:

8'
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1. in ß. 3 aliuLll 2 soll an Stelle des Provinzial-Verwaltungsrathes dem Proviuzial-
Landtage die Bewilligung vorbehalten werden. Dies alin««. würde sich danach fol¬
gendermaßen gestalten:

„Es kann diesen Beamten jedoch anch dann, wenn diese Voraussetzungen nicht
zutreffen, bei ihrer Versetzung in den Nnhestand eine Pension bis auf die Höhe
der durch dieses Neglciueut normirtcn Sätze vom Provinzial-Landtage bewilligt
werden".

2. In §. 5 soll aliiiLll 3 folgende Fassung erhalten:
„In dem in §. 2 erwähnten Falle beträgt die Pension in der Regel 20/80, im
Falle des §, 4 höchstens 20/80 des vorbczcichneteu Dieusteintommcns".

3. In Z. 6 litt. u. bei der Anführung der zufälligen Dieusteintuufte, zur Vermeidung
von Zweifeln, auch „Reisekosteu-Eutschädigiiugcu" erwähnt werden. Demnach würde
litt. «. lautcu:

„o. Bloß zufällige Dieustciuküuftc, wie widerrufliche Tantiemen, Kommissions-
gebühren, Reisekosten-Entschädigungen, außerordentliche Remunerationen, Gratifi¬
kationen und dergleichen kommen nicht zur Berechnung".

4. In ß. 7 Älinoa 2 soll der die Möglichkeit von Mißverständnissen nicht ausschließende
Ausdruck „von dem letzteren Zeitpunkte an" ersetzt werden durch „vom Tage dieses
Eintrittes an" nnd danach das alin««. 2 folgende Fassung erhalten:

„Hat die Verpflichtung erst nach dem Eintritte in den ständischen Dienst statt¬
gefunden, so wird die Dienstzeit von dem Tage dieses Eintritts an gerechnet".

5. In §. 15 soll am Schlüsse von aline«. 3 statt „Pcnsionirung" gesetzt werden „einst¬
weilige Enthebung vom Dienste unter Gewährung einer dem Betrage des Pcnsions-
Anspruches entsprechenden Entschädigung". Demnach würde das «linea 3 lauten:

„Tritt eiu Pcusionsfall der letztereu Art ein, wenn der Provinzial-Landtag nicht
versammelt ist, so kann der Provinzial-Verwaltungsrath provisorisch und vor¬
behaltlich der demnächstigen Oenehmignng des Landtags die einstweilige Ent¬
hebung vom Dienste unter Gewährung einer dem Betrage des Pensionsanspruches
entsprechenden Entschädigung beschließen".

6. Im ß. 20 a1iir«2.2 soll statt „fallen demfelbcn zur Last" gesetzt werdeu: „können dem¬
selben zur Last gelegt werden". Demnach würde dieses «lineu, sich folgendermaßen
gestalten:

„die baaren Auslagen für die durch die Schuld des zu peusionirendem Beamten
veranlaßten erfolglosen Ermittelungen können demselben zur Last gelegt werden"-

Der' I. und IV. Ausschuß beebrt sich demnach dem hohen Landtage die Annahme des in
Rede stehenden Reglements unter Einschaltung der vorerwähnten sechs Abänderungen zu empfehlen."

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Sie haben das Referat des I. und
IV. Ausschusses gehört, ich stelle nunmehr das ganze Reglement, wie es aus der Berathung her¬
vorgegangen ist, zur General-Diskussion. Herr von Werner hat das Wort.

Abgeordneter von Werner: Ich möchte mir zu ß. 3 eine kleine Bemerkung erlauben.
Vice-Landtags-Marschall (den Redner unterbrechend): Ich hatte die General-Dis¬

kussion eröffuet. Zur General-Diskussion meldet sich Niemand, ich schließe die General-Diskussion,
wir gehen nunmehr zu deu einzelnen Paragraphen über, Paragraph 1 und 2 werden Ihnen
unverändert vorgeschlagen. Wenn kein Widerspruch erfolgt, nehme ich an, daß §. I und 2 in der
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Vorliegenden Fassung genehmigt sind, sie stimmen ganz genau mit dem Staats-Gesetze überein. Zu
§. 3 hat das Wort Herr von Werner.

Abgeordneter von Werner: Alinea 2 des Z. 3, welcher von den unter dem Vorbehalte
des Widerrufs oder der Kündigung angestellten Beamten handelt, soll in der angegebenen Weise
dahin abgeändert werden, daß dem Provinzial-Landtag, nicht dem Prooinzial Verwaltungsrath, aus«
nahmsweise die Bewilligung einer Pension zustehen soll. Dabei wäre jedoch der Zusatz erwünscht,
der auch nachher in §. 4 angegeben ist, daß, wenn der Provinzial-Landtag nicht versammelt ist,
dann der Provinzial-Verwaltungsrath provisorisch Vorsorge treffen kann. Es würde das namentlich
für die Unterbeamten erwünscht sein, die sonst unter Umständen vielleicht lange, bis zur Zusammen»
berufung des nächsten Provinzial-Landtages, warten müßten.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Marcns: Ich habe nichts dagegen zu bemerken, wenn die Ver¬

sammlung damit einverstanden ist; es würde der Vorschlag des Herrn von Werner allerdings
Wohl im Interesse einer vorläufigen raschen Erledigung sein und da, wie Herr von Werner
sagte, in dem folgenden Paragraphen auch schon statuirt ist, daß der Provinzial-Verwaltungsrath
Provisorisch, vorbehaltlich der Genehmigung des Landtags, eine Pcnfionirung eintreten lassen kann,
so wäre es nahe liegend, daß man dies auch hier einfüge. Ich habe von meinem Standpunkte
aus nichts dagegen zu fagen,

Vice-Landtags-Marschall: Also wie würden Sie es normirt wünschen, darf ich um
die präzisirte Fassung bitten?

Abgeordneter von Werner- Ich möchte einfach den Zusatz in alinea 2 des §. 4:
„Wenn der Provinzial-Landtag nicht versammelt ist, so kann der Provinzial-Verwaltungsrath pro¬
visorisch Vorsorge treffen". Es würde das derselbe Zusatz sein, der in §. 4 in anderen ähn¬
lichen Fällen ebenfalls vorgesehen ist. Es beruht meiu Vorschlag auf der Aenderung, die von
Seiten des Ausschusses gemacht worden ist, der ich meinerseits ganz zustimme, daß nicht dem Pro¬
vinzial-Verwaltungsrath, sondern dem Provinzial-Landtag die eventuelle Bewilligung überlassen sein
soll, woran sich eben diese Aemertnng wohl anknüpfen müßte.

Vice-Landtags-Marschall: Ich möchte Herrn von Werner darauf aufmerksam
Machen, daß, soweit ich die Sache übersehe, das zweite «lines, des §. 4 hier bereits Anwendung
findet, denn es heißt dort: „Wird außer dem im Paragraphen 2 bezeichneten Falle :c.", also trifft
das alius«, auf ß. 3 bereits zu.

Abgeordneter von Werner: Es scheint mir dies doch nicht zuzutreffen, diese Worte beziehen
sich auf §. 2, aber nicht auf ß. 3, in 8- 3 würde also diese Lücke bestehen, wie es zu halten sei,
wenn während der Zwischenzeit von einem Pioviuzial-Landtag zum anderen ein derartiger Fall
eintritt und zwar bei den unter dem Vorbehalte des Widerrufs oder der Kündigung angestellten
Beamten. §. 2 handelt von anderen Beamten, er handelt davon, daß wenn die Dienstuufähigkeit
die Folge einer Krankheit, Verwundung oder sonstigen Beschädigung ist, welche der Beamte bei
Ausübung des provinzialständischen Dienstes oder aus Veranlassung desselben ohne eigene Ver¬
schuldung sich zugezogen hat, die Pensionsberechtigung auch bei kürzerer als lUjährige Dienstzeit
eintreten soll. Ich glaube deshalb doch, daß der von mir beantragte Zusatz nicht überflüssig ist,

Vice-Landtags-Marschall: Ich bitte den Herrn Referenten, zu verlesen, wie sich nun¬
mehr der Paragraph gestalten würde.

Referent Abgeordneter Marcus: Konform mit der Bestimmung in tz. 15 würde man
sagen können: „Es kann diesen Beamten jedoch auch dann, wenn diese Voraussetzungen nicht
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zutreffen, bei ihrer Versetzung in den Ruhestand eine Pension bis auf Höhe der durch dieses Regle¬
ment normirten Sätze vom Provinzial-Landtag bewilligt werden. Ist der Provinzial-Landtag nicht
versammelt, so kann, bis dieser zusammengetreten ist, der Provinzial-Verwaltungsrath eine dem
Pcnsiousanspruch entsprechende Entschädigung vorläufig bewilligen.

Vice-Landtags-Marfchall: Es würbe wohl am einfachsten sein, die Fassung des
alineg. 2 des ß, 4 zu nehmen: „Wenn der Provinzial-Landtag nicht versammelt ist, so kaun der
Provinzial-Verwaltungsrath provisorisch Vorsorge treffen,

Abgeordneter von Werner: Jawohl.
Vice-Landtags-Marschall: Wenn kein Widerspruch erfolgt, so nehme ich an, daß dies

genehmigt ist. Wir gehen nunmehr zu ß. 4 über, derselbe ist unverändert. Zu ß. 5 ist eine
Aenderung vorgeschlagen.

Referent Abgeordneter Marcus: In dem in §. 2 erwähnten Falle betragen die Pen¬
sionen in der Regel 20/80. — Der §. 2 sagt:

„Ist die Dienstunfähigkeit die Folge einer Krankheit, Verwundung oder sonstigen Be¬
schädigung, welche der Beamte bei Ausübung des provinzialständischen Dienstes oder
aus Veranlassung desselben ohne eigene Verschuldung sich zugezogen hat, so tritt die
Pensions-Berechtigung auck bei kürzerer, als zehnjähriger Dienstzeit ein".

Da hat man sich gesagt, es können doch so bedeutende Fälle großartiger Aufopferung des
Einzelnen im provinzialständischen Dienst eintreten, daß es doch wohl nicht angemessen wäre, in
einem solchen außerordentlichen Falle die Pcnsionirung, wie es hier in dem Entwurf des Regle¬
ments steht, von vorne herein auf das Maximum von 20/80 zu bestimmen; man dachte, es konnten
Fälle eintreten, wo es die Billigkeit und die Rücksicht auf die That, um die es sich haubelt,
erfordern, weiter zu gehen, und deshalb ist gesagt worden:

„In dem im §. 2 erwähnten Falle beträgt die Pension in der Regel 20/80, im
Falle des tz. 4 höchstens 20/80 des vorbezcichneten Diensteinkommcns".

Es handelt sich bei dem Vorschlage des Ausschusses um Ausuahmefälle; man will sich die
Hand freihalten, in solchen außerordentlichen Fällen auch etwas Außerordentliches thun zu köunen.

Vice-Landtags-Marschall: In §. 6 soll bei o der Zusatz „Reisekosten-Entschädigungen"
gemacht werden. Der Herr Abgeordnete Ientges hat das Wort.

Abgeordneter Ientges: Es ist eben zu ß. 3 derselbe Zusatz beliebt worden wie in Z 4.
Ich stimme ganz mit dem Herrn Vice-Marschall übcrein, daß es zweckmäßig ist, diesen Zusatz zu
machen, aber es würde eigenthümlich lauten, wenn sich in zwei aufeinander folgenden Paragraphen
derselbe Satz wiederholte, ohne daß irgendwie ein Zusatz gemacht würde. Ich würde deshalb in
stylistischer Hinsicht beantragen, bei ß, 4 hinzuzufügen:

„Wenn der Provinzial-Landtag nicht versammelt ist, so kann der Provinzial-Verwal-
tungsratu auch in diesem Falle provisorisch Vorsorge treffen".

Es ist ein Statut, welches gedrucktwird und an welchem, wenn es hier festgesetztist, nichts
geändert werden kann. Wenn man die Paragraphen hintereinander läse, so würde es eigenthümlich lauten.

Vice-Landtags-Marschall: Es scheint mir dies eine entschiedene Verbesserung, icb
bitte den Herrn Referenten, es aufzunehmen. Wir sind bei ß. 6. Zu § 6 ist der Zusatz:
„Reisekosten-Entschädigungen" gemacht worden. Wünscht Jemand das Wort zu §. 6?

In ß. 7 soll der Ausdruck „von dem letzteren Zeitpunkte an" ersetzt werden durch „vom
Tage dieses Eintritts an". Der Herr Referent hat das Wort.
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Referent Abgeordneter Marcus: Der ursprüngliche Ausdruck könnte Zweifel erregen, die
Zache ist nicht ganz deutlich fixirt; alle Zweifel schwinden aber, wenn statt „von dem letzteren
Zeitpunkte an" gesagt wird: „vom Tage dieses Eintritts au". Dann ist kein Bedenken mehr, und
ich glaube, dann ist das, was man will, ganz präzise ausgesprochen.

Vice-«audtags-Marschall: Dann ist der Paragraph auch genehmigt. Zu §, 8 wird
keiue Aenderung vorgeschlagen, zu ß, 9 ebensowenig, zu ß. 10 ebensowenig, zn § 1l auch nicht.
Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort,

Abgeordneter Courth: Zu ß, 11 erlaube ich nur folgenden Zusatz.Antrag zu stellen:
Der hohe Landtag wolle folgende zusätzlicheVcstimunmg beschließen:

„Findet die Beschäftigung des Beamten vorübergchcud gegen Tagegelder oder eine
anderweite Entschädigung statt, so wird dcmselbcu die Pension für die ersten sechs
Monate dieser Beschäftigung unverkürzt, dagegen vom siebenten Monat ab nur zu dem
nach der vorstehenden Bestimmung zuläfsigeu Netrage gewährt."

Ich werde mir erlauben, den Antrag gleich zu überreichen.
Meine Herren! Unfer neues Pcnsions-Neglement fchließt sich vollständig, im Wesentlichen

wenigstens an das Preußische Gesetz über die Pcusionirung der uninittelbaren Staatsbeamten an.
Dieses Gesetz hat nun Vorsorge getroffen, die ich auch für die Provinz in der zusätzlichen
Bestimmung getroffen wünsche Meine Herren! Diese Bestimmung schneidet eine Reihe von
Differenzen ab. In ß. 11 heißt es bis jetzt:

Das Recht auf den Bezug der Pension ruht, wcun und so lange ein Pensionär im
Reichs«, Staats-, ständischen oder Gemeinde-Dienste ein Dieusteiukommeu bezieht, inso¬
weit als der Betrag dieses neuen Diensteinlommens unter Hinzurechnung der Pension
den Betrag des von dem Beamten vor der Pensiouirung bezogenen Dicnsteinkommcns
übersteigt".

Es ist hier also im Allgemeinen bloß von Dienstcintommen die Rede und es wird immer
offen bleiben, was uutcr Dieusteintommen zu verstehen ist: ist darunter das Einkommen aus einer
festen Stelle zu verstehen oder fallen darunter auch solche Dicusteiuküuftc, die aus kommissarischer
oder vorläufiger Befchäftigung refultiren. Meine Herren! ich halte den Zufatz wirklich für eine
wesentliche Verbesserung, um spätere mögliche Differenzen abzufchneiden. Das Neichsgesetz vom
21. März 1873 enthält auch gerade dieselbe Aestimmuug, wie das Gesetz über die Peusiouiruug
der preußifchen uumittelbaren Staatsbeamten von, vorhergehenden Jahre, und mau hat dabei auch
dort überlegt, daß diese Bestimmung zn etwas gut sei. Unsere Pensionen find nicht ärmlicher bemessen,
als die des Staates und des Reiches. Im Reiche wird sogar, wo Wartegcld vorgesehen ist, diese

Bestimmung vom 21. März 1873 nochmals ausdrücklich für die auf Wartegeld gefetzten Beamten
wiederholt. Ich sehe nicht ein, weshalb wir einer solchenBestimmung aus dem Wege gehen solle»,
Es wird einer unserer Beamten, der pensionirt ist, will ich annehmen, im Ministerinn, zu einem
hohen Diensteinkommen beschäftigt, das Kommissorium würde sich vielleicht Jahre laug durchziehen,
und es würde danu fraglich sein, ob von der von uus zu gewährenden Pension Etwas eingehalten
werden könnte. Mein Antrag ist eine entschiedeneVerbesserung, ich bitte Sie, demselben zuzustimmen.

Viee-Landtags-Marschall: Meine Herren, es scheint mir sehr schwer, über eine
derartige Sache hier im Plenum Beschluß zu fassen. Ich bin erfreut, daß der Autrag schriftlich
eingereicht wird und halte es für zweckmäßig, daß wir die Sache heute vou der Berathung
absetzen und sie noch einmal im Ausschuß dnrchberathen, denn das Nedigiren im Plenum erscheint
laum angänglich.
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(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Es würde diese Angelegenheit mit dem gestellten Antrag an

den I. und IV. Ansschuß zurückgehen. Der Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich glaube, wenn wir in dieser Weise verfahren,

so können wir ack inünitiuin verhandeln und uns in Permanenz erklären, es kann bei jedem Gesetz
hier ein Antrag wieder zu einem Paragraphen eingebracht werden; wenn dadurch alles wieder in
die Kommission zu neuer Vorberathnng zurückgehen soll, so weiß ich nicht, wann hier die General-
Debatte beginnen soll. Wenn die Materie auch eine große Bedeutung hat, was ich gar nicht
bestreiten will, so müssen wir uns doch jetzt mit der Vorlage beschäftigen und uns darüber klar werden.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Eourth hat das Wort.
Abgeordneter Eourtb: Ich hatte diese Frage in dem I. und IV. Ausschuß angeregt, fand

aber damit keinen Beifall. Nachdem ich mich überzeugt hatte, daß auch das Reichsgesetz diese
Bestimmung enthalte, gerade wie das preußische Gesetz, so habe ich im Interesse der Sache
geglaubt, im Plenum auf diesen Antrag znrückkommen zu müssen.

Referent Abgeordneter Marcus: Im Ausschuß ist dieser Antrag abgelehnt worden.
Landtags. Marschall: Meine Herren! Es erfolgt dagegen Widerspruch, daß die An¬

gelegenheit an den Ausschuß zurückverwiesen wird; ich glaube auch, wir können die Sache hier
weiter behandeln. Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordneter von Grand-Ry: Es möchte vielleicht der Ausweg zu finden sein, daß dieser
einzelne Paragraph dem Ausschuß zur nochmaligen Berathung überwiesen würde, in Betreff der
übrigen Paragraphen aber, bei denen sich wohl keine Anständc finden dürften, die Berathung
weiter fortgeführt werde; fo würde die Vorlage im Großen uno Ganzen zur Erledigung kommen
und der Fortgang der Geschäfte gefördert werden.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Marcus: Die Zurückoerwcisung des Paragraphen an den Ausschuß

könnte nicht von großer Bedeutung sein, denn in dem Ausschuß ist der Antrag abgelehnt worden.
Landtags- Marsch all: Meine Herren! Der Antrag lautet folgendermaßen:

„Findet die Beschäftigung des Beamten vorübergehend gegen Tagegelder oder eine
andcrwcite Entschädigung statt, so wird demselben die Pension für die ersten sechs
Monate dieser Beschäftigung unverkürzt, dagegen vom siebenten Monat ab nur zu dem
nach der vorstehenden Bestimmung zulässigen Betrage gewährt".

Den §. 11 hatten Sie wohl angenommen? Herr Freiherr von Solemacher hat
das Wort. '

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Sole m acher: Meine Herren! Es ist ja ganz
klar, daß in jcoem Moment der Berathung von jedem Mitgliedc hier Amendemcnts eingebracht
werden können und daß, wenn es sich um Sachen handelt, welche hier wesentlich von unserer
Üognition abhängen, dieselben auch eingehend hier geprüft werden. Hier liegt Ihnen jedoch eine
spezielle Sache, hier liegt ein Pensions - Reglement für unsere Beamten vor, welches in zahllosen
Konferenzen zwischen dem Landes-Direktor und den Beamten festgestellt worden ist. Nun möchte
ich nicht, daß hier ein Beschluß gefaßt wird, ohne daß die Beamten und der Landes-Direktor mit
ihren etwaigen Bedenken darüber gehört werden Hätten wir die Beamten und den Landes-Direktor
unter uns sitzen, so würden wir die Angelegenheit in dein Plenum erledigen können; da dies aber
nicht anders zu ermöglichen ist, als wenn wir die Sache in den Ausschuß zurückverweisen, so bin
ich dazu gekommen, die Sache noch einmal an den Ausschuß zurück zu verweisen.
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Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich stimme dem Herrn von Solemacher
vollständig bei. Einen so wichtigen Zusatz im Pensions ° Reglement können wir nicht durch eine
Art von Improvisation hier berathen, ein solcher Zusatz muß von allen Seiten in der Kommission
erwogen werden. Wenn unsere Geschäfts - Ordnung darin fehlt und uns keine Möglichkeit giebt,
so müssen wir eine neue Geschäfts-Ordnung oder eine neue Bestimmung durch den Herrn Land-
tags-Marschall uns erbitten. Ich glaube, wenn der Herr Landtags-Marschall das ganze Reglement
heute zur Durchberathung in erster Lesung zuläßt, und dann eine zweite Lesung anberaumt und
M dieser zweiten Lesung der Antrag Courth nach vorheriger Berathung in der Kommission wieder
eingebracht wirb, so wird auf diese Weise eine sachgemäße Prüfung ermöglicht, die hier in dem
Plenum unmöglich ist. Ich glaube, daß der Herr Abgeordnete von Grand-Ry einen desfallsigen
Antrag gestellt hat.

Landtags-Marschall: Ich möchte dazu bemerken, daß ich erst in diesem Augenblickein
die Diskussion hier eingetreten bin und den Vorsitz übernommen und nicht genau gewußt habe, um
was es sich handelte. Dadurch wurde es mir in dem ersten Augenblickeschwer, mich zu orientiren.
Wie ich jetzt den ß. 11 und den vorgesehenen Zusatz lese, so glaube ich, daß der Vorschlag des
Herrn von Eynern allerdings der entsprechende ist, und daß wir in erster Berathung diese Ange¬
legenheit behandeln und dann in zweiter Lesung über diesen Paragraphen noch einmal sprechen, nachdem
wir die Beamten im Ausschußgehört haben. Der Herr AbgeordneteFreiherr von E erde hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich wollte mir eben zu bemerken erlauben, baß der
Herr Referent erklärt hat, die Sache sei im Ausschuß behandelt worden. Im Ausschuß war der
Antrag des Herrn Abgeordneten gestellt worden, auch waren im Ausschuß die Herren Verwaltungs-
Bcamten zugegen und haben sich da erklären können; also ist die Angelegenheit eigentlich doch
schon erschöpfend behandelt worden und könnte hier vollständig zur Berathung kommen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courth hat daö Wort.
Abgeordneter Courth: Ich muß aufrichtig gestehen, daß der Antrag in dem Ausschuß

meines Erachtens nicht — wie soll ich mich ausdrücken — so gewürdigt worden ist, wie es seine
Tragweite wohl verdiente. Man hat gemeint, daß man ähnliche Bestimmungen durch Verein¬
barung würde treffen tonnen. So ist mir, wie mir erinnerlich, entgegnet worden, aber das
traf in der That die Sache nicht. Es handelt sich hier nicht um eine Vereinbarung, sondern
um eine generelle Bestimmung, durch die jeder Pensionär kraft Reglements soll getroffen werden.
Ich glaube, es würde sich empfehlen, die Beamten, die von der Sache betroffen werden, auch zu
hören, ich zweifle aber keinen Augenblick, daß jetzt schon ein neues Eintreten in die Berathung
meinein Antrage nur günstig sein wird, da eben das preußische Gesetz, und, wie gesagt, auch das
Neichsgesctz eine desfallsige Bestimmung enthält und mit gutem Gruude.

Landtags-Marschall: Nach dem, was ich gehört habe, möchte ich glauben, daß es am
besten ist, daß wir bei dem bleiben, was ich eben gesagt habe: Wir führen die Berathung durch,
und ß. 11 mit den Zusätzen geht nochmals an den Ausschuß und wird in zweiter Lesung hier
wieder behandelt. Nun kommt §. 12.

Referent Abgeordneter Marcus: ß. 12 ist unverändert geblieben, dem Staatsgesetz
entsprechend.

Landtags-Marschall: Ist zu dem §. 12 noch etwas zu bemerke»? — Wenu dies
nicht der Fall ist, so erkläre ich den §. 12 für genehmigt. Wir kommen zu dem ß. 13.
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NefercntAbgcordneter Marcus: Der F. 13 ist auch konformdem Staatsgesctz und nicht verändert.
Landtags-Marschall: Ist hier etwas zu bemerken? — Ich erkläre auch den ß, 13

für genehmigt.
Referent Abgeordneter Marcus: ß. 14 entspricht auch dem Staatsgesetz.
Landtags-Marschall: Ist gegen die Fassung des §. 14 etwas zu bemerken? — Ich

erkläre auch diesen Paragraphen für genehmigt. Es folgt Z. 15.
Referent Abgeordneter Marcus: Hier soll es am Ende nuu heißen: „so kann der Pro-

vinzial-Verwaltungsrath provisorisch und vorbehaltlich der demnächstigeu Genehmigung des Landtags
die einstweilige Enthebung vom Dienste unter Gewährung einer dem Betrage des Pensions-
Anspruchs entsprechenden Entschädigung beschließen". Hier ist eine Veränderung eigentlich nur in
einem Worte fiir wiinschenswerth erachtet worden; man hat sich gesagt: wenn der Provinzial-
Verwaltungsrath eiue Pensionirung beschließt, so kaun es zu Uuzuträglichkeiten führen, wenn der
Landtag die Pensionnung nicht aufrecht erhält, man hat deshalb einen Ausweg gesucht und vor¬
geschlagen: „so kann der ProvinziabVerwaltungsrath provisorisch und vorbehaltlich der demnächstigen
Genehmigung des Landtags die einstweilige Enthebung vom Dienste unter Gewährung einer dem
Betrage des Pensions-Anspruches entsprechenden Entschädigung beschließen". Auf diese Weise ist
Nichts präjudizirt.

Landtags-Marschall: Sind Sie mit dieser Aenderung und mit dem Paragraphen mit
dieser Veränderung einverstanden? — Es erfolgt kein Widerspruch, ich erkläre den veränderten
Paragraphen für genehmigt. Wir kommen zu dem §. 16.

Referent Abgeordneter Marcus: Der Z. 16 ist unverändert geblieben.
Landtags-Marschall: Ist bei §. 16 etwas zu bemerken? — Da es uicht geschieht,

so erkläre ich ihn für genehmigt.
Referent Abgeordneter Marcus: §. 1? ist ebenfalls nicht geändert.
Landtags-Marschall: Wenn kein Widerspruch erfolgt, so erkläre ich ihn für genehmigt.
Referent Abgeordneter Marcus: ß. 18 ist ebenfalls unverändert geblieben.
Landtags-Marschall: Es erfolgt kein Widerspruch, ich erkläre ihn für genehmigt.

Wir kommen zu dem ß. 19.
Referent Abgeordneter Marcus: ß. 19 ist ebenfalls unverändert geblieben.
Landtags-Marschall: Ist zu diesem Paragraphen etwas zu bemerken? — Ich erkläre

ihn für genehmigt. Wir gehen über zu tz. 20.
Referent Abgeordneter Marcus: Bei dem ß. 20 ist eine Aenderung eingetreten. Da heißt es:

„Die geschlossenenAkten werben dem Proviuzial-Verwaltuugsrathe beziehungsweise dem
Provinzial-Landtage (Z. 15) zur Euscheiduug vorgelegt. Die baaren Auslagen für die
durch die Schuld des zu pcnsionirenbeu Beamten veranlaßten crfolglofen Ermittelunge»
fallen demselben zur Last".

Statt dessen soll gesagt werden: können demselben zur Last gelegt weiden". Man hat sich gesagt:
es können Fälle eintreten, wo ein Beamter Kon«, üäs und in vollster Ueberzeugung seines Rechtes
den für ihn am Ende doch nutzlos verlaufenden Rechtsweg einschlägt. Unter solchenUmständen könnte
es als eine Härte erscheinen, ihm die Kosten des Verfahrens auferlegen zu müssen. Das Recht
bleibt gewahrt, nur soll es nicht von vorn herein für alle Fälle so bestimmt werden.

Landtags-Marschall: Sind Sie mit dem Paragraphen nnd der vorgeschlagenen
Aenderung einverstanden? — Es erfolgt kein Widerspruch, so erkläre ich ihn für genehmigt. Wir
kommen zu dem §.21.
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Referent Abgeordneter Marcus: Hier ist Nichts geändert.
Landtags -Marsch all: Es erfolgt kein Widerspruch, ich erkläre den Paragraphen für

genehmigt.
Referent Abgeordneter Marcus: Bei ß. 22 ist ebenfalls Nichts geändert.
Landtags-Marfchall: Ist etwas dabei zu bemerken? — Ich erkläre den Paragraphen

für genehmigt.
Referent Abgeordneter Marcus: Bei §, 23 ist ebenfalls Nichts geändert.
Landtags-Marfchall: So erkläre ich ihn ebenfalls, wenn kein Widerspruch erfolgt, für

genehmigt. Wir kommen zu den Schlußbestimmungen. §. 24.
Referent Abgeordneter Marcus: Nichts geändert.
Landtags-Marfchall: §. 25.
Referent Abgeordneter Marcus: Ebenso Nichts geändert.
Landtags-Marfchall: ß. 26
Referent Abgeordneter Marcus: Auch Nichts geändert.
Landtags-Marfchall: Also in den 3 letzten Paragraphen ist auch Nichts geändert.

Sind Sie mit diesen 3 Paragraphen einverstanden? — So erkläre ich sie für genehmigt. Ich
frage, ob zu dem ganzen Reglement noch etwas zu bemerken ist. — Da es nicht geschieht, so
erkläre ich das ganze Reglement vorbehaltlich der zweiten Lesung des ß. II für genehmigt.

Wir kommen zu dem folgenden Punkte der Tagesordnung. Referat des I. und IV. Aus¬
schusses, betreffend das Reglement über die Tagegelder und Reisekosten der provinzialständischcn
Beamten. Referent ist der Herr Abgeordnete Marcus.

Referent Abgeordneter Marcns: Das am 3. Januar 1874 festgestellte Reglement über
die Tagegelder und Reisekosten der proviuzialständischen Beamten bestimmt, daß die Diäten und
Reisekosten-Vergütung der Oeamteu der proviuzialständischen Verwaltuug, nach dem für die Staats-
Beamtcn geltenden Gesetze vom 24. März 1873 stattfinden soll. Inzwischen ist das erwähnte
Gesetz vom 24 März 1873 durch eiue Allerhöchste Verordnung vom 15. April 1870 bezüglich
der Markrechnuug und des Metermaßes modifizirt worden, und es erscheint nun sehr wünschens¬
wert!), daß unser betreffendes Reglement auch in dieser Weise abgeändert wird. Dann fehlen
außerdem in diefein ältern Reglement von !8?4 noch mehrere Kategorien von Beamten, welche
durch die weitere Ausdehnung der provinzialstänoischeu Verwaltung neu hinzugetreten sind. Das
unter Nr. 19 der Drucksachen von dem Provinzial-Verwaltungsrath oorgelegte neue Reglement
unterscheidet sich von dem allen nun nach diesen zwei Richtungen: 1, durch die Umrechnung der
Sätze iu Mark und in Metermaß und 2, durch die Einreihung der Beamten-Kategorien, welche in
dein Gesetze nicht enthalten sind und durch die genaue Klasfifizirung einiger weniger, die unbe¬
stimmter darin enthalten waren. Rücksichtlichder Beamten der Feuer-Societät ist zu bemerken,
daß dieses neue Reglement keine Anwendung auf fie findet, da in dem Reglement der «^euer-Societät
das, was wir jetzt für die proviniialständischen Beamten im Allgemeinen beabsichtigen, schon einge¬
führt ist. Der I, und IV. Ausschuß hat sich mit dieser Sache eingehend beschäftigt, uud ich habe
die Ehre, dessen Referat Ihnen jetzt vorzutragen:

Mit einem Referate vom 5. Oktober 1880 hat der Provinzial-Vcrwaltuugsrath den
Entwurf eines Reglements über die Tagegelder und Reisekosten der provinzialständifchcn Beamten
vorgelegt. Der vereinigte 1. und IV. Ausschuß, welchem dieses Reglement zur Berathung über¬
wiesen worden ist, hat in seiner Sitzuug vom 17. November cr. dasselbe einer eingehendenPrüfung
unterzogen. In dieser Berathung erklärte sich der 1. und IV. Ausschuß mit diesem Reglement

9»
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einverstanden und beschloß nur, um etwaige Mißverständnisse auszuschließen, dem §. 3 die folgende
Fassung zu geben:

„Als Vergütung an Reise- und Nebenkosten erhalten die Beamten, die kein Fuhr-
losten-Aversum beziehen, die den vorstehenden Feststellungen entsprechenden Sätze nach
den Bestimmungen iu ß. 4 der Verordnung vom 15. April 1876".

Es sollte durch diese Fassung des ß. 3 vermieden werden, daß ein Beamter nicht Reise¬
kosten liquidire, während er für die Reisen, die er zu machen hat, ein Fuhrkosten-Aversum bekommt.
Es ist dies zwar nach dem Sinne des Paragraphen ausgeschlossen, die nähere Fassung dieser
Bestimmung in dem Reglement ist aber doch wünschenswerth; deshalb erlaubt sich der I. und IV.
Ausschuß, Ihnen diesen Zusatz vorzuschlagen. Danach beehrt sich der I. und IV. Ausschuß,
dem hohen Landtage die Annahme des in Rede stehenden Reglements mit der vorerwähnten
Fassung des ß, 3 zu empfehlen.

Landtags-Marschall: Ich eröffne die General-Diskussion. Der Herr Abgeordnete von
Werner hat das Wort.

Abgeordneter von Werner: Der vorliegende Entwurf, meine Herren, hat sich einer
großen Kürze befleißigt, und das ist gewiß kein Fehler. Weuu diese Kürze aber nur dadurch
erreicht werden kann, daß nicht auf ein, fondern auf zwei Gesetze Bezug genommen wird, von denen
das letztere wieder gewisse Modifikationen des ersteren enthält, so dürfte doch die Frage entstehen,
ob nicht dadurch das Verständniß im Allgemeinen und die Orieutiruug für diejenigen, für welche
das Reglement bestimmt ist, erschwert wird. Die Allerhöchste Verordnung vom 15. April 1876
bezieht sich auf das Gesetz vom 24. März 1873, indem es einzelne Paragraphen desselben ändert,
andere bestehen läßt. Der Entwurf des neuen Reglements bezieht sich wieder auf beide Gesetze
unter Aufstellung weiterer Modalitäten, Ich glaube, daß dadurch die Uebersicht im Allgemeinen
erschwert wird, da oft an drei verschiedenen Stellen nachgesehen werden muß, um das richtige
Verständniß zu erreichen. Unter diesen Umständen möchte ich mir die Frage erlauben, ohne einen
besonderen Antrag zu stellen, ob es nicht zweckmäßig erscheinen möchte, das neue Reglement in
bestimmten Paragraphen zusammenzustellen, wodurch aller Unklarheit vorgebeugt und Jeder, den
es angeht, in die Lage gesetzt würde, sich ohne Weiteres zu orientiren.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Meine Herren! Dieses Reglement bezieht sich nur

auf die provinzialständifchen Beamten, Ich möchte einen Antrag dahin stellen, daß sich dasselbe
auch auf die Reisekosten und Diäten des Provinzial-Verwaltungsraths und der Mitglieder der
Deputation für das Heimathsweseu beziehen foll. Im Staate ist das Reglement für alle Liqui¬
dationen maßgebend und ich möchte, daß in dicfer Beziehung auch hier eine Gleichheit eintrete.
Zur weiteren Begründung habe ich Nichts hinzuzusetzen.

Landtags-Marschall: Herr von Weruer hat den Antrag gestellt, daß der ß. 4 der
Allerhöchsten Verordnung vom 15. April 1876 nicht hier bezogen werbe, sondern daß die einzelnen
Bestimmungen in geordneter Reihenfolge wörtlich angeführt werden. Der Herr Abgeordnete von
Werner hat das Wort.

Abgeordneter von Werner: Ja ganz präzise, so daß diese Zusammenstellung eine voll¬
ständige Codificirung der einzelnen Paragraphen bildet.

Referent Abgeordneter Marcus: Das wäre im Wesentlichen eine redaktionelle Aenderung.
Landtags-Marschall: Es wäre wohl dagegen Nichts zu erinnern. Der Herr Referent

hat das Wort.
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Referent Abgeordneter Marcus: Die Königliche Verordnung vom Jahre 1876 hat
keine materielle Aenderung des Gesetzes vom Jahre 1873 getroffen, fondern ist nur eine Umrech¬
nung der Meilen in Meter und der Geldbeträge von Thalern und Grofchen in Mark. Natürlich
kommen einzelne Bestimmungen vor, die damit zusammenhängen, aber eine materielle Aenderung
ist es nicht.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solcmacher hat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Sole mach er: Ich wollte uur sagen, daß der

Antrag des Herru Freiherrn von Eerde mir vollständig unverständlich ist. Es hanoelt sich jetzt um
das Reglement über die Tagegelder und Reisekosten der provinzialständischeu Beamten; was darin
bezüglich des Prooinzial-Berwaltungsraths zu sagen ist, ist mir unverständlich, der Provinzial-
Verwaltungsrath hat ganz genau dieselben Reisekosten und Diäten, wie die Mitglieder des Provinzial-
Landtags, und da von den Laudtags-Mitglicdern hier nicht die Rede ist, so ist es auch nicht
nöthig, den Provinzial-Verwaltungsrath mit hineinzusetzen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde : Es ist eben meine Ansicht, daß alle derartige Berechnungen

von jetzt ab, alle durch die Bank, nach Kilometern gemacht weiden sollen. Wir rechnen z. B.
bei der Heimaths^Deputation nach Meilen und bekommen pro Meile 10 Groschen. Ich weiß
dies ganz bestimmt, uud ich möchte wünschen, daß die Berechnung nach Meilen überall wegfalle.
Das ist nur mein Wunsch; ich lege zwar keinen besondern Werth darauf, aber ich halte es
für praktisch.

Landtags-Marschall: Könnten wir das vielleicht dem nächsten Landtage vorlegen?
Es hat damit keine Eile, ich müßte den Antrag jetzt zurückverweisen, weil ich im Augenblicke nicht
weiß, welche gesetzlichen Bestimmungen in dieser Hinsicht bestehen und abzuändern wären, es
würde die Aenderung auch die Mitglieder des Provinzial-Landtags betreffen. Der Herr Abgeordnete
Freiherr Felix von Loö hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Meine Herren! Die Bemerkungen des Herrn
Abgeordneten von Werner haben fachlich etwas für sich, aber ich halte es für bedeuklich, wenn
wir feinen Antrag heute anuehmen wollen. In dem früheren Reglement war auf das Staatsgesetz
vom 24. März 1873 auch schon Bezug genommen, und darauf verwiesen, das hat keine Schwie¬
rigkeiten gemacht. Sie haben gehört, daß die neuen Aenderungen sich nur darauf beziehe», daß die
Berechnung eine andere geworden ist in Betreff der Mark und Kilometer. Ich glaube, wir lassen
es dabei, denn wenn wir den Vorschlag des Herrn von Werner annehmen, wovor ich warnen
will, so müssen wir die neue Redaktion nochmal hier durchberathen. Es muß ein neuer Entwurf
gemacht werdeu, wir muffen ihn in der Kommission und hier uou Neuem durchberatheu. Ich
meine, es sind doch Herren und Männer, die mit Gesetzen umzugehen wissen, die dieses Gesetz hier
auslegen und anzuwenden haben. Ich meine, wir können uns darauf beschränken,

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Werner hat das Wort.
Abgeordneter von Werner: Meine Herren! Wenn Sie die Verordnung vom 15. April

18?6 nachlesenArtikel 1, so werden Sie finden, daß die ßß. 1, 4, 6, 7 und I I des Gesetzes vom
24. Mär; 1873 abgeändert werden. Die anderen Paragraphen bleiben wieder bestehen. Meine
Herren! das kann nur Veranlassung zu einer gewissen Unsicherheit geben. Einzelne Bestim¬
mungen bleiben, andere werden aufgehoben. Ich glaube deshalb, daß eine ganz bestimmte Kodi-
ficirung durchaus angemessen sein könnte. Wenn dann eine zweite Lesung nochmal nöthig sein
würde, fo würde das nicht so schlimm sein. Das könnte wohl geschehen, es könnten dem Ausschuß
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diese Paragraphen zusammengestellt vorgelegt werden. Es würde dies den großen Vorzug haben,
daß spateren Unsicherheiten und Ungewißheiten dadurch vorgebeugt würde.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Pelzer hat das Wort.

Abgeordneter Pelz er: Meine Herren! Ich wollte nur gegen den Antrag des Herrn
Freiherrn von Eerde darauf aufmerksam machen, daß die Reisekosten für die Mitglieder des
Provinzial-Landtags auf ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmungen beruhen und zwar auf dem Gesetze
wegen Anordnung der Provinzialstände für die Rheinprovinz vom 27. März 1824. Da heißt es:

„Die Landtags-Abgeordneten sollen angemessene Reisekosten und Tagegelder erhalten.
Das Weitere hierüber, sowie wegen der allgemeinen durch den Landtag veranlaßten
Kosten, wird die besondere Verordnung (§. 4) festsetzen".

Dorauf folgt dann eine Königliche Verordnung wegen der nach dem Gesetze vom 27. März
1824 vorbehaltcnen Bestimmungen für die Rheinprovinz und darin ist durch Königliche Verordnung
auch die Höhe dieser Reisekosten festgesetztworden. Ich vermuthe, daß noch heute die Höhe der
Reisekosten auf Königlicher Verordnung beruht, und daß wir nicht in der Lage sind, im Wege eines
Reglements, wie wir es für die Beamten thnn, derartige Abänderungen hier zu treffen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Marcus: Ich wollte nur sagen, daß der Ausschuß ganz der An¬

sicht des Herrn Felix von Loe war, und daß in der Praxis bis jetzt die Beziehung auf die
fchon erlasseneu Staatsgesetze, und die Allerhöchste Erläuterung dazu, keine Schwierigkeiten gemacht
hat, und daß dieselbe daher gar keinem Bedenken unterliegt; deshalb hat sich der Ausschuß dem
Wortlaut des vorgelegten Entwurfes angeschlossen,

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Felix von Los hat das Wort.

Abgeordneter Felix von Los: Meine Herren! Ich habe Ihnen nicht viel zu sagen.
Wenn wir das hier vornehmen wollen, was der Abgeordnete Herr von Werner will, dann
nimmt das ziemlich viel Zeit in Anspruch, und ich glaube, daß es uns nicht so leicht sein wird,
diese Arbeit zu machen, da wir die Fälle praktisch übersehen müssen. Der Verwaltungsrath wird
im Laufe der Zeit viel besser in der Lage sein, das Gesetz zu erklären und in richtiger Weise
anzuwenden. Sollte der Fall im Laufe der Jahre vorkommen, dann könnten wir an den Ver-
waltungörath die Bitte lichten, die Zusammenstellung zu machen und dem Proviuzial-Landtag seine
Erfahrungen darüber mitzutheilen. Heute glaube ich, daß wir nicht in der Lage sind, das zn thun.

Landtags-Marschall: Herr von Solemacher hat das Wort.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher: Was den von Herrn von Wernir
gestellten Antrag betrifft, so kann ich mich nur dem anschließe«, was der Herr Freiher Felix
von Loö gesagt hat. Was der Herr Abgeordnete Pelzer gemgt hat, beruht auf einem Irrthum.
Durch Königliche Verordnung waren die Diäten der Mitglieder des Provinzial-Landtags auf
3 Thlr. und die Reisekosten auf den hohen Satz der Landwege festgesetzt. Der Landtag hat vor
ungefähr 15 Jahren die Abänderung beschlossen, daß die Diäten auf 4 Thlr. gleich 12 Mark
gesetzt sind und bei Landwegen Meilengelder zur Anrechnung kommen, wo aber Eisenbahnen und
Dampfschiffe sind, der gewöhnliche Satz von 10 Sgr. — 1 Mark pro Meile zur Berechnung gelangt.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich wollte mir erlauben, den Antrag zu formuliren,

und zwar als Zusatz zu 8- 13: Die in §. 4 der Verordnung vom 15. April....
Landtags-Marschall (den Redner unterbrechend): Es sind hier nur 5 Paragraphen.
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Abgeordneter Freiherr von Eerde: Dann wird es ß. <i. Darf ich mir erlauben, den
Antrag zu verlesen: Die im §, 4 der Verordnung vom 15. April 1876 . . . (Verliest.)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Lautz hat das Wort.
Abgeordneter Lautz: Wenn der Antrag des Herrn von Eerde angenommen würde, so

müßt? auch die Ueberschrift des Entwurfs eine ganz andere werden. Es müßte heißen: Reglement
über die Tagegelder uud Reisekosten der provinzialständischcn Beamten und des Provinzial-
Verwaltungsraths.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Ich gebe dem Herrn von Eerde anheim, ob es nicht der

einfachste Weg ist, wenn er seinen Wunsch erfüllt sehen will, ihn in eine Resolution zu fassen, die
ganz unabhängig von dieser Vorlage hier vom Landtag beschlossenwerden könnte.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Mit Bezug ans die Bemerkung des Herrn von

Heister verzichte ich auf meinen Antrag.
Landtags-Marschall: Dann würde der Antrag des Herrn Freiherrn von Eerde

zurückgezogen sein und eine besondere Resolution darüber vorbehalten bleiben. Ich kann nicht
leugnen, daß mir persönlich dieser Antrag sehr sympathisch ist, da ich auch lein Freuud der Ver-
Weisung von einem Gesetz auf das andere bin. Ich glaube aber, daß es vielleicht, wie Herr
Freiherr von Lo« schon ausgeführt hat, in dieser Angelegenheit besser wäre, vorläufig keine Aen¬
derungen hier zu beschließen, da wir es hier nur mit Beamten zu thu» haben, die jederzeit in der
Lage sind, die Gesetzcs-Paragraphen nachzuschlagen. Ich glaube also, daß es mit diesem Reglement
keine weiteren Schwierigkeiten haben wird und möchte Herrn von Werner anheimgeben, vielleicht
seinen sonst von mir als berechtigt anerkannten Antrag zurückzuziehen.

Abgeordneter von Werner: Ich verzichte darauf, eiueu besoudcrn Antrag zu stellen,
Landtags'Marschall: Dann wären die Anträge, welche zu diesem Reglement über

die Diäten und Reisekosten der provinzialständischcn Beamten gestellt sind, zurückgezogen. Ich bitte
nun, die Ueberschrift und den ß. 1 zu verlesen.

Referent Abgeordneter Marcus: Die Überschrift würde sein, wie die frühere: „Regle¬
ment über die Tagegelder uud Reisekosten der provinzialständischcn Beamten".

Unter Aufhebung des in der Sitzung des Rheinischen Provinzial-Laudlags vom 3. Juni
1874 beschlossenenReglements wird über die Tagegelder und die Reisekostender provinzialständischcn
Beamten in der Rheinprovinz Folgendes angeordnet: ß. 1. Die Diäten- und Reisekosten-Vergütung
der Beamten der provinzialständischeu Verwaltung der Rheinprovinz findet nach dem beiliegenden,
für die Staatsbeamten geltenden Gesetze vom 24. März 1873 (G.-S. S. 122), beziehungsweise
nach der beiliegenden Allerhöchsten Verordnung vom 15. April 1876 (G.-S. S. 10?) unter nach¬
stehenden Modalitäten statt.

Landtags-Marschall: Ist gegen diesen Paragraphen etwas zu bemerken? — Ich
erkläre ihn für genehmigt.

Referent Abgeordneter Marcus: §. 2. Der Landes-Direktor, die bei der Ccntralstelle
angestellten Oberbeamtcn, sowie die mit den Funktionen der Oberbeamtcn bei der Centralstclle
beschäftigten Hülfsarbeitcr, die Direktoren der Irren-Anstalten, der Direktor der Provinzial-Hülfs-
kasfe und der Direktor der Hebammen-Lehranstalt erhalten den sud Nr. IV des tz. 1 der Verordnung
vom 15. April 1876 normirten Tagegelder-Satz von 12 Mark; die Direktoren der Arbeitsanstalt
zu Brauweiler, des Landarmenhauses zu Trier, der Blindenanstalt zu Düren und der Taub-
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stummenschulen, die ständischen Wegebau-Inspektoren, — insofern dieselben nach den bestehenden
Bestimmungen zur Liquidiruug von Diäten berechtigt sind, — die Geistlichen, Aerzte, Inspektoren,
Verwalter und Ncndanten der Provinzial-Institute den unter Nr. V des §. 1 der gedachten Ver-
ordnung aufgeführten Satz von 9 Mark; die in der ständischen Central-Bchörde respektive in deren
Auftrag beschäftigten Hülfs-Techniker, sewie die Sekretariats- und Kassen-Beamten der proviuzial-
ständifchen Lentralstelle und der Provinzial - Hülfstasse den unter Nr. V resp, den unter Nr. VI
des ß. 1 dieser Verordnung aufgeführten Satz von 9 Mark resp, von 6 Mark nach Beschlußfassung
des Provinzial-Verwaltungsraths; die Kanzleibeamten der Zentralstelle und der Proviuzial-Hülfskasse
und andere Beamte, welche nicht zu den Unterbeamten zu zählen sind, den unter Nr.Vl festgesetzten
Satz von 6 Mark und sämmtliche Unterbeamte, zn welchen auch die Provinzialstraßen Aufseher und
Wärter gehören, den unter Nr. VIII des vorgedachten ß, 1 festgestellten Tagegeldersatz von 3 Mark.

Landtags -Marsch all: Ist gegen diesen Paragraphen etwas zu bemerken? — Ich
erkläre ihn für genehmigt. Wir kommen zu ß. 3.

Referent Abgeordneter Marcus: Z. 3 würde nach dem Vorschlage des I und IV. Aus-
fchusscs eine kurze Einschaltung bekommen: Als Vergütung an Reise» und Nebenkosten erhalten die
Beamten, die lein Fuhrkosten-Aversum beziehen, die den vorstehenden Feststellungen entsprechenden
Sätze nach den Bestimmungen im 8- 4 der Verordnung vom 15, April 1876.

Landtags- Marschall: Sind Sie mit diesen Paragraphen und der vom Ausschuß vor¬
geschlagenen Aenderung einverstanden? Es erfolgt kein Widerspruch, so erkläre ich den Paragraphen
mit der Aenderung für genehmigt. Wir kommen zn ß. 4,

Referent Abgeordneter Marcus: §.4. Die Bestimmungen im ß. 73 des Feuer-Societäts -
Reglements hinsichtlich der den Feuer-Societäts-Aeamteu zu gewährenden Tagegelder- und Reise¬
kosten werden durch gegenwärtiges Reglement nicht berührt.

Diese Berührung findet deshalb nicht statt, weil die Beamten der Feuer-Societät, wie
ich fchon vorhin bemerkte, bereits ein neues Reglement haben,

Landtags-Marschall: Ist gegen diesen Paragraphen etwas zn bemerken? Da dies
nicht der Fall ist, so erkläre ich ihn für genehmigt.

Referent Abgeordneter Marcus: tz 5. Dieses Reglement tritt nach der Genehmigung
durch den Provinzial-Landtag sofort in Kraft.

Landtags-Marschall: Ist gegen diesen Paragraphen etwas zu bemerken? Ich erkläre
auch diesen Paragraphen für genehmigt und, wenn kein Widerspruch erfolgt, das ganze Reglement
über die Tagegelder und Reisekosten der provinzialständischcn Beamten.

Es folgt der nächste Punkt der Tagesordnung, das Referat des I. und IV. Ausschusses,
betreffend die Fürsorge für die Hinterbliebenen von provinzialständischcn und Kommuual-Beamten.
Referent ist der Herr Abgeordnete Dietze.

Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Bereits im vorigen Landtage, dem 26,,
hat die Angelegenheit Sie beschäftigt, welche so eben genannt worden ist. Es handelt sich um
eine Petition des General-Agenten der Lebens - Versicherungs - und Ersparniß-Bank in Stuttgart,
F. W. Naifseisen zu Hcddesdorf, um Herbeiführung einer Verbindung mit genannter Bank zum
Zwecke der Lebens - Versicherung der provinzialständischcn Beamten, sowie der Bürgermeister des
Regierungsbezirks Trier und des Kreises Adenau um Errichtung einer Provinzial - Wittwen - und
Waisenkasse für die Hinterbliebenen der ständischen und Kommuual-Beamten und der dnrch Artikel
25 der Novelle zur Landgemeinde-Ordnung vom 25. Mai 1856 verheißenen Provinzial-Pensions-
kasse für die Bürgermeister.
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Diese Angelegenheitlag Ihnen, wie eben mitgetheilt, vor 2 Jahren vor, Kurz vor
Schluß des Landtages erst wurde sie eingereicht, und bei der Wichtigkeit der Materie haben Sie
damals beschlossen,die Beschlußfassung über die Frage bezüglich der Fürsorge für die Hinterbliebenen
der provinzialständischen Beamten auszusetzen, bis die Regelung der Fürsorge für die Beamten des
DeutschenReiches auf dem Wege der Reichs-Gesetzgebuug erfolgt ist, und dem Provinzial-Verwal-
wngsrathe zu überlassen, nach erfolgter Regelung dieser Frage durch die Reichs-Gesetzgebuug
>n weitere Erwägung dieser Angelegenheitwieder einzutreten. Es wurde dann ferner beschlossen,
die Petenlcn im Sinne dieses Entscheides zu benachrichtigen. Inzwischen ist nun das Reichsgesetz
«gangen und am 20. April 1881 Allerhöchst vollzogen und im Neichsgesetzblatt publizirt worden.

Dieses Gesetz verpflichtet die Rcichsbeamten der Civil-Verwaltung im Eingangs - Para¬
graphen, Wittwen- und Waisengeld-Beiträgezur Reichskasse zu zahlen, welche im §. 3 des Gesetzes
auf jährlich drei Prozent des pensionsfähigenDienstcinkommens,des Wartegeldes oder der Pension
nüt der Maßgabe normirt sind, daß der die Iahressumme von 9000 Mark des pensionsfähigen
Dieusteinkommcnsoder Wartegeldes und von 5000 Mark der Pension übersteigende Betrag nicht
beitragspflichtig ist. Mit Rücksicht auf diese Bestimmungen erscheint es nicht angängig, die Regelung
der Fürsorge für die Hinterbliebenender hiesigen Provinzialbeamten, wie Solches in dem Referate
dom 1. December vor. Jahres eventuell in Aussichtgenommenwar, im Anschluß an das bezügliche
Neichsgesetz herbeizuführen. Der provinzialständischen Verwaltung würde die Berechtigung fehlen,
den bereits angestelltenprovinzialständischen Beamten die Verpflichtungzur Zahlung von Wittwen-
und Waisengeld Beiträgen zur provinzialständischen Kasse aufzuerlegen; daß diese Beamten sich
zur freiwilligen Uebernahmeso hoher Beiträge, wie solche das erwähnteNeichsgesetz verlangt, aber
nicht bereit finden lassen würden, dürfte einer näheren Darlegung wohl kaum bedürfen.

Unter solchen Umständenwird nur erübrigen, die Fürsorge für die Hinterbliebenen der
Provinzialbeamtenin anderer Weise anzustreben und hat der Provinzial-VerwaltungsrathErmittelungen
darüber angeordnet, welche Kostendie Seitens der zur Vorberathnng dieser Angelegenheit gewählten
Kominission nach Inhalt des Protokolls über die Sitzung vom 12. April 1880 (Anlage III des
Referats vom 1. December 1880) in VorschlaggebrachteRegelung der Fürsorge für die Hinter¬
bliebenender Provinzial-Beamten im Anschluß an das Gesetz, betreffenddie Peusiouirung der
Wittwen und Waisen der Beamten und Lehrer in Elsaß-Lothringen vom 24. December 1873
(Gesetzblatt für Elsaß-LothringenS. 515) für den Provinzial-Verband veranlassenwürde, wenn
Wittwen- und Waisengeld-Beiträgevon den Beamten, wie es nach diesen: Gesetze der Fall ist, nicht
"erlangt werden.

Die angeordnetenErmittelungen haben binnen kurzer Zeit indessen nicht zum Abschluß
gebrachtwerden können. Dem Provinzial-Landtagcbezüglich der Fürsorge für die Hinterbliebenen
ber Provinzial-Beamten schon während der jetzigen Session formulirte Vorschläge zu unter¬
breiten, sieht sich der Provinzial - Verwaltungsrath sonach zu seinemBedauern nicht in der Lage;
derselbe muß sich diese Vorschläge vielmehr bis zu einer späteren Zusammenkuuftdes Provinzial-
Landtag« vorbehalten.

Meine Herren! Der Provinzial - Verwaltungsrath hat die schwerwiegende Angelegenheit,
welche von dem größten Interesse für die nachgelassenen Wittwen uno Waisen unserer provinzial¬
ständischen Beamten ist, gewiß nicht außer Acht gelassen, er hat sich aber sagen müssen, daß das
Reichsgescn so hohe Sätze für die Beitragspflicht enthält, daß es unmöglichist, dies Gesetz als
Grundlage der Regelung zu nehmen und Ihnen überhaupt schon jetzt formulirte Vorschläge zu
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macheu. Aus diesen Gründen, meine Herren, hat sich der I. und IV. Ausschuß zu folgendem
Referate an Sie vereinigt:

„Schon dem vorigen im Jahre 1879 versammelt gewesenen26. RheinischenProvinzial-
Landtage haben die beiden ersten vorstehend rnbrizirten Petitionen zur Beschlußfassungvorgelegen;
sie konnten damals der Kürze der Zeit wegen nicht zur Berathung gelangen und wurde beschlossen,
die Petitionen dem Provinzial-Verwaltungsrathe zur Vorbereitung zu überweisenmit dem Anheim¬
geben, dem nächstenLandtage in der angeregten Frage Vorschlägezu machen

Nach eingehenden Ermittelungen bat sich der Provinzial-Verwaltungsrath diesem Auftrage
unterzogen, und sind die Ergebnisse der eingehendsten Diskussionen über diese schwierige Materie
niedergelegt in dem Referat I. 17 des Provinzial-VerwaltungsrathS an den Provinzial-Landtag
ä. 6. Düsseldorf den 1. December 1880. Das Resultat der Berathung gipfelte in dem Antrage:
die Beschlußfassungüber diese Frage für die Provinzial-Beamtm :c. so lauge auszusetzen,bis die
Regelungfür die Beamten des deutschen Reichs auf dem Wege der Reichsgesetzgebungerfolgt ist, und

2. die Petitionen nach diesen Ausführungen ablehnend beantworten zu wollen.
Inzwischen ist das erwartete Reichsgesetz, betreffend die Fürsorge für die Wittwen und

Waisen der Reichsbeamten unter dem 20, April 1881 Allerhöchstvollzogen und im Reichsgesetz-
blatte publizirt worden. Die Gründe, welche den Provinzial-Verwaltungsrath veranlassen, noch
weitere Ermittelungen anzustellen und seine Vorschlägeeiner späteren Zusammenkunftdes Provin-
zilll-Landtags vorzubehalten, sind in einem zusätzlichen Referat zu I. 17 ä. ä. Düsseldorf den
7. September 1881 ausführlich dargelegt.

Die Ausschüsse erkannten die Gründe an, welche den Provinzial-Vcrwaltungsrath geleitet
haben, eine bestimmteVorlage im Sinne der Petitionen zunächst zu verschieben, und erklärten sich
einverstanden,die Petenten, desgleichendie Bürgermeister der Landgemeindenin der Rheinprovinz,
in diesem Sinne zu bescheiden,"

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diese Anträge die General-Diskussion. —
Es meldet sich Niemand zum Wort Dann schließe ich die Diskussionund bringe die Anträge zur
Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die gegen die Anträge sind, sich zu erheben. — Die Anträge
sind einstimmigangenommen.

Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffenddie Darbringung einer Hoch¬
zeitsgabe Seitens des Provinzial-Verbanbes der Nhcinprovinz bei Gelegenheit der Vermählung
Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Wilhelm von Preußen Referent ist der Herr Abgeordnete
Freiherr von Ehnatten.

Referent Abgeordneter Freiherr von Ehnatten: Der eingehende Bericht über die
Schritte, welche der Verwaltungsrath in dieser Angelegenheitgethan hat, liegt den Herren unter
I. 20 vor. Bei diesem Gegenstandeso allgemeinenInteresses setze ich den Bericht als allgemein
bekannt voraus und würde, wenn kein Widerspruch erfolgt, nur das Referat des Ausschusses
vortragen. (Zustimmung.)

Dasselbe lautet:
„Die vereinigten Ausschüsse Nr. I und IV haben das Vorgehen des Provinzial-Verwal-

tungsraths in dieser Angelegenheiteinstimmigund vollkommen gebilligt.
Erfreut, daß die Gefühle der Verehruug und Theilnahme der Provinz bei dieser Gelegenheit

durch einen, dem Königöhauseso nahestehenden Vermittler — dem an die Spitze einer Deputation
getretenen— Landtags-MarschallFürsten zu Wird, au Allerhöchster Stelle zum Ausdruck gelangt
sind, stellen dieselben den Antrag:
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„Das Hohe Haus wolle den beiden Vorschlägen des Verwaltungsrathes die Geneh'
migung ertheilen".

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. — Es meldet
sich Niemand zum Wort, so habe, ich meine Herren, selbst noch persönlich meinen Dank auszn-
sprechen, in welcher Weise Sie durch die Worte des Ausschusses meiner gedacht haben, und ich
freue mich, Ihnen mittheilen zu könueu, daß ich Ihnen, so weit die Arbeiten an dem Pokal
gediehen sind, die Versicherung geben kann, daß ich glaube, wie er nicht nur für alle Zeit ein
würdiger Ausdruck der Treue und Ergebenbeit der Rheinprovinz, sondern auch des Kunstsinns
derselben sein wird. Ich glaube, unser Pokal wird ein Meisterwerk dcr Kunstindustric, der Golb-
schmiedekunst, für alle Zeiten werden. Ich möchte noch hinzusetzen, daß zu meinem größten Be¬
dauern Ihnen weder der Pokal selbst noch ei» kleiner Abguß vorgelegt werden kann, daß aber
Morgen, bei Gelegenheit unseres Festes, hier im Lesezimmer oder in einem der anstoßendem Räume
die architektonischeZeichnung des Pokals, sowie die bisher fertig gestellten Zeichnungen, welche Herr
Fritz Noeber gemacht hat, ausgestellt werden sollen. Außerdem kann ich Ihnen mittheilen, daß
zu Schluß des Landtages wahrscheinlich der goldene Kelch mit dem am oberen Rande schon getrie¬
benen Fries, den Sie in der Beschreibung finden, also mit dem obersten Fries des Corpus, der,
als geographischer, den Rhein mit seinen Nebenflüssen in allegorischen Figureu darstellen soll,
vorgezeigt werden kann — Da sich Niemand mehr zum Wort gemeldet hat, so schließe ich die
Diskussion und biite diejenigen Herren, welche gegen den Nutrag sind, sich zu erheben. (Geschiebt nicht.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen und hiermit diese Sache erledigt.
Es ist mir soeben von Sr. Durchlaucht dem Fürsten zu Salm-Dhck ein Antrag ein¬

gereicht, welcher also lautet:
„Der 27. Provinzial-Landtag wolle beschließen, aus Veranlassung der glücklichen

Rückkunft Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin in die Rheinprovinz und der
Rettung aus schwerer Krankheit Allerhöchstderselben die freudige Theilnahme der Provinz
in einer Aorefse ausmdrückeu".

Meine Herren! Heute ist Ihre Majestät nach Koblenz zurückgekehrt und ich glaube, baß
dieser Autrag bei uus Allen warmen Widerhall findet, daß Sie Alle die wärmste, innigste Freude
darüber empfinde,!, daß unsere allverehrte und allgcliebte Kaiserin errettet und hergestellt von
schwerer Krankheit, wieder in Koblenz angekommen ist. Ich glaube Wohl, daß dieser Antrag einen
solchen freudigen Widerhall finden wird, daß Sie Alle damit einverstanden sind, daß wir demselben
folgen uud per Ncclamatiou beschließen, diese Adresse an Ihre Majestät abzusenden. Sind Sie
damit einverstanden? — (Allgemeine Zustimmung.)

Dann werde ich also diese Adresse veranlassen.
Der nächste Punkt der Tagesordnung ist das Referat des III. Ausschusses über den Etat

für das Irrenwcscu nebst den Special-Etats für die Provinzial-Irrenanstalten zu Andernach, Bonn,
Düren, Grafenbcrg und Mcrzig, sowie für die Provinzial-Austalt Siegburg für die Etatsjahre vom
1- April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884. Referent ist
Herr Abgeordneter Kacsen.

Referent Abgeordneter Kaesen: Referat des III. Ausschusses über den General-Etat für
bas Irrenwesen.

„Eine Prüfung des Etats läßt von hier aus in erster Linie die Herstellung des lauge
ersehuten geordneten Aauzustandes der Anstalt erkennen. Der Etat verlangt keine Summe zu
außerordeulliche» Wiederherstellungen, und die zur Unterhaltung der Gebäude geforderten Beträge

10*
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sind der Ausdehnung bei exponirter Lage entsprechend, da sie tanm '/g°/° der aufgewandten Bau¬
kosten darstellen.

In der wirthschaftlichen Behandlung der Anstalten ist im Großen und Ganzen dasjenige
erreicht, was der Proviuzial» Verwaltungsrath dem hoben Landtage in 1879 als das Ziel seiner
Bestrebungen hingestellt hat, die Beköstigung der den Anstalten auucrtraiitcn armen Kranken ist, wie
die den Etats angefügten Spezial-Etats ergeben, sehr reichlich bemessen, und deren Kostenbetrag dennoch
in den Grenzen gehalten, welche dem hohen Landtag seiner Zeit als erreichbar bezeichnet worden sind.

Es verdient hervorgehoben zu werden, daß der Etat pro 1879/80 für 1195 Kranke
im Oroinarium......545 140 M.
und im Eftraordinarimu . . . 128 500 „

zusammen . ^ 673 640 M.
als Zuschuß verlangte, während der heute pro 1882/84 verlangte Zuschuß für 1700 Kranke in
Allem nur 45? 520 Mark beträgt, obschou derselbe noch rechnungsmäßig eine stille Reserve von
ca. 68 000 Mark für den möglichen Fall enthält, daß die Lebeusmittelpreise im Verlauf von fast
2 l/2 Jahren eine größere Steigerung erfahren sollten.

Inwieweit größere Ersparnisse anzustreben, ob sie möglich sind, glaubt der III. Ausschuß
weiteren Erfahrungen überlassen zu sollen, ebenso wie die aufgetauchte Frage, ob bei dem bestehenden
Zahlenverhältniß zwischen heilbaren Kranken und Pfleglinge» eine Trennung der Anstalten selbst
in's Auge gefaßt werden könne.

Die sonstigen Abweichungen der heutigen Etats gegen die früheren bestehen in:
a. Erhöhungen der Gehälter der Direktoren Nachdem der Verwaltungsrath die hervorragenden

Leistungen dieser Herren anerkannt hat, würde ein Feilschen hier unangebracht erscheinen;
b. in einer Reihe von Zusätzen bei den Gehältern der übrigen Beamten, welche Zusätze

indessen kaum eine Mehrausgabe bedeuten, sondern vielmehr eine Konsolidirnug der¬
jenigen jährlichen Remunerationen, die sich erfahrungömäßig bei allen successiveverviel¬
fältigen, bis sie zu einer allgemeinen Gehaltserhöhung führen, um dann in derselben
Art wieder auf's Reue zu beginnen. (Heiterkeit.)

Es erübrigt noch, auf den großen Unterschied hinzuweisen, welcher bei der gleichen Kranken¬
zahl (300) zwischen den Anstalten zu Bonn und Andernach besteht. Der Etat verlangt für
Andernach 191300 Mark, für Bonn 214120 Mark, also 11,93°/° mehr. Der Unterschied liegt
außer in den Heizungs- und Beleuchtungskosten der Anstalt Bonn mit 4800 Mark und der
höheren Beköstigung 5500 Mark wegen besserer Tischklassen in den um 10 410 Mark oder
26,95°/» höheren Besoldungen und Löhnungen und unter diesen spielt das Geschenk der Stadt
und Universität von 81 000 Mark die Hauptrolle, weil die gegen dieses Geschenk zugesagte Lehr¬
thätigkeit deö Anstalts-Direktors an der Universität die Anstellung eines besonderen Sub-Direttors
zum Kosten-Beträge von jährlich 5160 Mark 14 Pf. nach sich gezogen hat. (Heiterkeit.)

Das finanzielle Ergebniß des Geschenkes der Stadt und Universität Bonn im Betrage
von 81 000 Mark dürfte sich demnach derart berechnen, daß die Provinz als Gegenleistung
für den Sub-Direktor................... 5 200 M.
für die bedeutendere Ausstattung des Baues wegen der Nachbarschaft der Universität

und abzüglich derHerter'schenUnterschleife (Heiterkeit) 600 000 Marta^/-"/« -- 33000 „
für Mehrkosten des Betriebes................. 4 800 „

^43 000"M
zu tragen hat.
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Der III. Ausschuß beantragt Genehmigung sämmtlicher Etats für das Irrenwesen.
Nachträglich ist noch eine Petition an den Ausschuß gelangt, welche zu folgendem Nachsatz

Veranlassung gegeben hat:
„Der III. Ausschuß beantragt nachträglich, das Gehalt des katholischen Geistlichen in
Merzig zur Gleichstellung mit dem evangelischen Geistlichen um 100 Mark zu erhöhen,
s. S. 92, und diese 100 Mark an dem Titel Insgemein, s S, 100, abzusetzen".

Endlich hält der III. Ausschuß es für seine angenehmste Pflicht, den beiden Landesräthen
Klein und Dreling seine vollste und aufrichtigste Anerkennung zu zollen für die ausgezeichneten
Leistungen auf ihren betreffenden Gebieten und die klaren und umfassenden Erläuterungen, die sie
dem Ausschuß ertheilt haben.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Zunächst haben wir es zu thun mit dem Antrage
des Ausschusses, der dahin geht, die Etats, wie sie Ihnen vorliegen, zu genehmigen, jedoch mit
einer kleinen Modifikation. Ich frage, ob Sie die Etats im Einzelnen durchgehen wollen (Stimmen:
Nein!), foust würde ich zunächst eine General-Diskussion darüber eröffnen. Der Herr Abgeordnete
Ientges bat das Wort.

Abgeordneter Ientges: Ich wollte nur die su Kloo-Annahme sämmtlicher Etats bean¬
tragen. Wenn der III. Ausschuß, welcher bei seiner jetzigen Zusammensetzung aus bewährten
erfahrenen Männern — ich rekurrire besonders auf den verehrlichen Herrn Referenten — besteht,
nichts zu bemerken gefunden hat, so glaube ich, können wir in aller Ruhe sämmtliche Etats
genehmigen. Darum wollte ich, wenn kein anderer Antrag hier gestellt wird, beantragen, sämmt¬
liche Etats mit den Zusätzen der Kommission zu geuchmigen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent das Wort.
Referent Abgeordneter Kaefen: Die Etats sind in dem Ausschuß geprüft wordeu, und als

Referent habe ich die Details, fo viel es in meinen Kräften stand, auch geprüft. Es mag wohl
fein, daß hier und da noch etwas zu feilen ist; im Ganzen sind die Fortschritte in der Verwal¬
tung des Irrenwcsens so groß uud so befriedigend, daß es mir Unrecht erschien, mich mit derartigen
Kleinigkeiten aufzuhalten. Deshalb kann ich nur beantragen, daß der hohe Landtag diese Etats
wie sie sind, genehmigen möge. Ich glaube, daß die Sache und die ganze Verwaltung auf dem
besten Wege ist und die Provinz zufrieden stellt. (Vravo!)

Landtags-Marschall: Es handelt sich noch um die Veränderung unter dem Titel 2
der Ausgabe im Etat der Provinzial - Irrenanstalt zu Merzig, auf ^eite 92 des vorliegenden
Etats. Da steht unter Position 5 Remuneration für Wahrnehmung der katholischen geistlichen
Funktionen 600 Mark und Remuneration für Wahrnehmung der evangelischen geistlichen Funk¬
tionen 700 Mark. Es wird vom Ausschuß beantragt, die Position 5 ebenfalls auf 700 Mark
zu erhöhen, und dafür auf Seite 100 unter Titel XI. Nr. 8 die Position „Unvorhergesehene
Ausgaben und zur Abrunbung des Etats", von 1545 Mark auf 1445 Mark zu ermäßigen. Sind
Sie mit dieser Veränderung einverstanden? (Zustimmung.) So erkläre ich diese Veränderung für
genehmigt. Zugleich frage ich, ob ein Widerspruch erfolgt gegen die vorgeschlagene «u dloo-
Annahme sämmtlicher Etats. — Ich tonstatire, daß kein Widerspruch erfolgt, und erkläre die Etats
für ßu dloe genehmigt.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend den Etat des Landarmenhauses zu
Trier. Referent Herr von Scheibler.

Referent Abgeordneter Freiherr von Scheibler: Meine Herren! Der Etat des Landarmen¬
hauses zu Trier hat gleichfalls dem III. Ausschuß vorgelegen, und ist das Referat desselben Folgendes:
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„Der dem III. Ausschüsse vorgelegte Etat des Landarmenhauses zu Trier für die Etats¬
jahre vom 1. April 1883 bis 31. März 1883 und vom 1, Arpil 1883 bis 31. Mär; 1884
unterscheidet sich von den seitherigen Etats des Landarmenhauses im Wesentlichen dadurch, daß der
frühere Zuschuß aus der provinzialständischcn Centralkasse fortgefallen und statt dessen für die in
dem Landarmcnhause verpflegten Landarmen der nach dem ministeriellen Tarife vom 2. Juli 1876
vorgesehene Satz von 80 Pfennigen pro Kopf und Tag und außerdem für die in der Heilanstalt
verpflegten Landarmen der Satz von 20 Pfennigen pro Kopf und Tag für Arzneien iu den Etat
eingestellt worden ist.

ssür diese veränderte Aufstellung des Etats wurde geltend gemacht, daß:
1. auf diefe Weise die wirklichen Kosten des Landarmenwesens der Provinz genau ermittelt

würden, was sich mit Rücksicht auf die besondere rechtliche Natur der Ausgaben für
Landarmen-Zwcckc empfehle, und

2. nach der Trennung der Verwaltung des Landarmenhauses von der Abtheilung II und
deren Vereinigung mit Abtheilung III der provinzialständischen Verwaltung im Interesse
der Innehaltung des Etats zweckmäßig erscheine, für jeden in der Anstalt verpflegten
Landarmen denselben Satz wie für Ortsarme zu berechnen, damit nicht durch Zuweisung
einer größeren Zahl von Landarmen, als im Etat vorgesehen, Ausfälle an den Ein¬
nahmen entstehen und Nachkredite erforderlich werden.

Die gleichzeitige Herabsetzung des Pstegefatzes für Ortsarme von 90 auf 80 Pfennige
pro Kopf und Tag wurde dadurch motivirt, daß nach dem bezogenen ministeriellen Tarife dieser
Pflegesatz festgestellt worden ist und ein höherer Satz nach inmittelst ergangencn Entscheidungen
des Bundes-Amtes für das Heimathwcsen nicht gefordert werden könne.

Der Ausschuß glaubte diesen Gründen für die veränderte Aufstellung des Etats nur bei¬
pflichten zu können.

Die einzelnen Etats-Positionen boten keinen Anlaß zu Ausstellungen und nahm hierbei
der Ausschuß insbesondere die Mittheilung mit Befriedigung entgegen, daß von der jetzigen Ver¬
waltung des Landarmenhaufcs darauf Bedacht genommen wird, neue Arbeitszweige, wie Düten-
fabrikation, Matteuflcchterei :c. zur Beschäftigung der Häuslinge einzuführen.

Der III. Ausschuß beantragt hiernach:
„Der Provinzial-Vandtag wolle dem Etat des Landarmenhaufcs zu Trier für die Etats¬
jahre vom 1. April 1882 bis 31. Mär; 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März
1884 die Genehmigung ertheilen".

Landtags-Marschall: Es ist der Antrag vom III. Ausschuß gestellt, den Etat, wie er
Ihnen hier vorliegt, zu genehmigen. Ich eröffne hierüber die Diskussion, — Es meldet sich Niemand
zum Wort, dann schließe ich die Diskussion, Ich frage, ob Sie wünschen, baß der Etat verlesen
wird. (Rufe: Nein!) Sie belieben sn dloo-Annahme, so gehen wir zur Abstimmung über. Ich
bitte diejenigen Herren, welche gegen die sn Kloo-Annahme sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich
Niemand.)

Die on KlooAnnahme ist also einstimmig angenommen.
Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend den Etat der Provinzial-Arbeits-

anstalt zu Brauweilcr. Referent Herr Abgeordneter Kockerols.
Referent Abgeordneter Kockerols: Referat des III. Ausschusses, betreffend den Etat der

Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März
1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.
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Der Prouinzial-Venvaltungsrath hat den Etat der Prouinzial-ArbeitSanstalt zu Arau-
weiler für die Etatsjahre vom 1, April 1882 bis 31, März 1886 und vom 1, April 1883 bis
31. März 1884 festgestellt in Einnahme auf 356 340 Mark und in Ausgabe ebenfalls auf
356 340 Mark.

Der III. Ausschuß fand gegen diese Aufstellung Nichts zn erinnern uud beantragt daher,-
„Der hohe Provinzial-Landtag möge den Etat der Provinzial-Arbeitsanstalt zn Brau«
Weiler für die Etatsjahre vom 1, April 1882 bis 31, März 1883 und vom 1, April
1^83 bis 3l. Mär; 1884 nach der Aufstellung des Provinzial-Verwaltnngsraths
genehmigen".

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion. Der Herr Abgeordnete
Friederichs hat das Wort

Abgeordneter Fried erichs: Meine Herren! So weit es die Zeit gestattet, möchte ich
auf einzelne ucue Posten hinweisen, die zunächst ihre finanzielle Bedeutung haben, dann auch im
Allgemeinen ein wirthschaftliches und pädagogisches Interesse bieten

Wir haben zunächst auf Seite 26 in Ausgaben „Diäten und Reisekosten" einen ganz
neuen Posten, welcher heißt: „Diäten und Reisekosten des Platzmajors zu Köln für die monatliche
Revision des Militär Wachlkommandos, 1,2 Reife» «. 10 Mark 80 Pf. macht 23? Mark 60 Pf,"
Es ist dies ein ganz neuer Posten, den wir bisher nicht in Ausgabe hatte». Dieser Leistung
gegenüber — ich drücke mich uolkswirthschaftlich au« — entstand eine Gegenleistung Seitens des
Provinzial-Verwaltnngsraths insofern, als er entdeckte, daß 12'/s Pf. für tägliche Beköstigung der
Mililärwache nicht mehr zeitgemäß wären nud wobl auf 36'/« Pf erhöht werde» könnten! Es
ergab dies eiu Mehr vou 1690,0? Mark als Trost für die vou der Militärbehörde uns appli-
zirtcn 23? Mark 60 Pf. (Gelächter.) Sodann haben Sie auf dem wirthschaftlichen Gebiete
24 500 Mark mehr an Einnahmen in dem Ueberschuß der Arbeitsverdienste der Häuölinge. Nach
den Mittheilungen, die uns der betreffende Decernent im Ausschuß machte, ist thalsächlich eine
wirthschaftlich gnte unc energische Verwendung der Arbeitskräfte vorhanden, sowohl in den
Anstalten als außerhalb derselben.

Es möge diese Mittheilung ganz besonders auch für Diejenige» hier im Hause dienen,
die da draußen möglicherweise gegen die industrielle und gewerbliche Arbeit in uusereu Besserung«-
Anstalten und Gefängnissen eifern. Sodann, meine Herren, sind ganz interessante Beobachtungen
auf pädagogischem Gebiete gemacht worden. Man wollte die Nichtsnutze Anfangs nur durch
Pfarrer und Lehrer bessern und erziehen, hat dabei indeß bald die Beobachtuug gemacht, daß,
wie gleichsam bei instinktivem Berufsgeist, nur für das Studium der Geographie
Neigung und Erfolg da war, in den übrigen Lehrfächern war ihnen nichts beizubringen. Aber
auch für die Disziplin war nichts zn erreichen, nnd so sah sich die Verwaltung genöthigt, Lehrer
und Geistliche durch einen strammen Polizei-Inspektor zu ergänzen (Gelächter), deshalb
finden Sie auf Seite 10 als ganz neuen Posteu: „Dem Polizei-Inspektor Gehalt 2100 Mark!"

Ich hielt eS von Interesse, Ihnen diese Einzelheiten aus unserer Ausschnß ° Sitzung
mitzutheilen.

Landtags-Marschall'. Wünscht noch Jemand das Wort, sonst schließe ich die Dis¬
kussion und frage, ob Sie auch hier en dlue - Abstimmung wünschen. — Ich konstatire, daß kein
Widerspruch erfolgt und bringe diese Sache «u Kloo zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die
dagegen sind, sich zu erheben. — Der Etat ist in der vorliegenden Fassuug einstimmig
angenommen.
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Es folgt das Referat des III. Ausschuffes über die Bewilligung einer fortlaufenden
Unterstützung an ehemalige Bedienstete der Irrenanstalt zu Siegburg und zwar:

an den früheren Wärter Köndgen,
„ „ „ Hausknecht Gesser,
„ „ „ Hausarbeitcr Nonn und
„ die Wittwe des Pförtners Kolb.

Referent ist der Abgeordnete Kockerols.
Referent Abgeordneter Kockerols: Das Referat des III. Ausschusses ist sehr kurz, und

Sie werden gestatten, meine Herren, daß ich das Referat des Provinzial-Verwaltuugsraths verlese.
(Stimmen: Das haben wir schon gelesen.)

Landtags-Marschall: Sie haben es gedruckt vorliegen und wünschen die Verlesung
nicht, ich bitte also den Herrn Referenten, nur das Referat des Ausschusses zu verlesen,

Referent Abgeordneter Kockerols: Referat des III. Allsschusses über die Bewilligung
einer fortlaufenden Unterstützung an ehemalige Bedienstete der Irrenanstalt Siegbnrg.

Nach Schließung der Irrenanstalt zu Siegburg sind von den ehemaligen Bediensteten,
welche auf Kündigung ohne Anspruch auf Pensiou angestellt waren, 4 Personen zurückgeblieben, für
welche eine paffende Stellung in den neuen Provinzial-Anstalteu nicht zu finden war, weil sie in
Folge vorgerückten Alters oder vorzeitiger Aufzehrung der Kräfte dienstunfähig geworden sind.

Es sind die folgenden:
1. der Wärter Ioh, Köndgen, 52 Jahre alt, 15^ Jahre im Dienste der Anstalt,

und zwar als Krankenwärter im Tobhause.
2. der Hausknecht Gesser. 59 Jahre alt, 28»/4 Jahre im Dienste.
3. der Hausarbeiter Friedr. Nonn, 62 Jahre alt, 31 Jahre im Dienste.
4. der Pförtner Heinr. Kolb, 15 Jahre im Dienste.
Letzterer ist 1879 unter Hinterlassung einer Wittwe, die früher auch 5 Jahre der Anstalt

als Wärterin gedient hat, uud welche sich mit ihreu 4 Kiudern in nothdürftiger Lage befindet,
gestorben. Der Provinzial - Verwaltungsrath hat den verstorbenen ehemaligen Bediensteten in
Anbetracht der langjährigen, der Proviuzial-Nustalt geleistete« treuen Dienste folgende Iahres-Unter-
stützungen, welche ungefähr die Hälfte des ehemaligen Diensteinkommcns betragen, bewilligt;

1. Köndgen.....360 Mark
2. Gesser .....240 „
3. Nonn......230 „

' 4. Wittwe Kolb ... 250 „
und proponirt die dauernde Bewilligung dieser Unterstützung.

In Erwägung, daß es sich fowohl vom hnmanen, wie vom ökonomifchen Standpunkte und
im Interesse unserer Provinzial-Verwaltung empfiehlt, treue Dienste zu belohnen, und auch die
ohne Pensionsberechtigung angestellten Beamten, welche im Dienste der Provinz ihre Kräfte verzehrt
haben, im Alter zu versorgen, und im Vertrauen, daß der Provinzial-Verwaltungsrath sowohl, wie
die betreffenden Beamten, die perfönlichen Verhältnisse obiger Invaliden geprüft und die ausgewor¬
fene Unterstützung angemessen gefunden haben, erklärt sich der III. Ausschuß einstimmig dahin:

„Der hohe Landtag wolle den vorbenannten Personen die bisherigen, vorläufig gezahl¬
ten Unterstützungen dauernd bewilligen".

Landtags-Marschall: Der Antrag des III. Ausschusses geht auf dauernde Bewilligung
der beantragten Unterstützungen an die früheren Beamten. Ich eröffne hierüber die Diskussion. ^
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Es meldet sich Niemand zum Wort, dann schließe ich die Diskussionund bringe den Antrag zur
Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegensind, sich zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist
einstimmigangenommen.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend die Pensionirung von Aufsehern
der Pravinzial - Nrbeitsanstalt zu Brauwciler. Referent ist der Herr Abgeordnete Kockerols.
Ich bitte das Referat des Ausschusses zu verlesen.

Referent AbgeordneterKockerols: Referat, betreffenddie Pensionirung von Aufseherinnen
der Arbeitsanstalt Brauweiler.

Der III. Ausschuß schließt sich den Ausführungen des Provinzial - Vcrwaltungsraths in
Betreff der gedachten Aufseherinnenan und befürwortet beim hohen Landtage die Pensionirung der
AufseherinHammerstein mit 555 Mark und der AufseherinSchmidt mit 396 Mark jährlich.

Landtags-Marschall: Ich eröffneüber diesen Antrag die Diskussion. — Da sich Niemand
zum Wort meldet, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte
Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Auch dieser Antrag ist
einstimmigangenommen.

ES folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffenddie Bewilligung von Unterstützungen
an Hinterbliebene von Beamten der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler, Referent ist der
Herr Abgeordnete Kockerols.

Referent Abgeordneter Kockerols: Die Beamten der Provinzial-Arbeitsanstaltzu Brauweiler:
1. Aufseher Franz Wölke,
2. AufseherAnd. Rüdesheim,
3. SchustermeisterIoh. Kürten,

sind verstorben und haben ihre Hinterbliebenen in hülfsbedürftiger Lage zurückgelassen. Der
Provinzial ° Verwaltungsrath hat den Hinterbliebeneneine Iahresuuterftützung von je 108 Mark
bewilligt, wie dies bisher in ähnlichen Fällen stets geschehen ist. Der Ausschuß stellt demnach
den Antrag:

„Der Provinzial-Landtag wolle den genannten Hinterbliebenenund zwar:
1. der Wittwe Franz Wölke,
2. der Wittwe And. Rüdesheim,
3. der Wittwe Ioh. Kürten,

eine fortlaufendeUnterstützungvon je 108 Mark pro Jahr dauernd bewilligen".
Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Autrag die Diskussiou,— Es meldet

sich Niemand zum Wort, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich
bitte Diejenigen, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Dieser Antrag ist einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend die Gewährung einer einmaligen

Unterstützungvon 500 Mark an den AufseherSchuch der Arbeitsaustalt Brauweiler. Referent
ist Herr AbgeordneterKockerols.

Referent AbgeordneterKockerols: Das Referat des Provinzial-Verwaltungsrathes vom
4. Oktober d. I., Nr. 82 der Drucksachen, kam im III. Ausschusse zur Berathung und schloß der
Ausschußsich dem Antrage des Verwaltungsrathes mit Rücksicht auf die im Referate entwickelten
Begründungen an und beantragt:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle dem Aufseher Schuch eine einmalige Unter¬
stützung von 500 M. aus den Mitteln des Etats der Anstalt zu Arauweiler bewillige,,".

11
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Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich eröffne mich hierüber die Diskussion. —
Es meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich die Diskussion und bringe den Antrag des
III. Ausschusses zur Abstimmung. Ich bitte Diejenige«, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es
erhebt sich Niemand.) — Auch dieser Antrag ist einstimmig angenommen und hiermit, da ich
Nr. 12 von der Tagesordnung abgesetzt habe, die heutige Tagesordnung erledigt. Meine Herren,
ich wollte Ihnen vorschlagen, da wir morgen keine Sitzung halten können, übermorgen, also Mitt¬
woch, Nachmittags 5 Uhr, Sitzung zu halten. Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung,)
Wir halten also Mittwoch Nachmittag 5 Uhr Sitzung. Ich schließe die heutige Sitzung.

(Schluß der Sitzung 6^2 Uhr.)

Sechste Sitzung
im MndclMse zu Düsseldorf, am Mittwoch den 23. Ztovemver 1881.

Beginn: 5 Uhr Nachmittags.

Tages-Ordnung:
1. Referat, betreffend die Bewilligung einer nochmaligen Subvention aus dem Stände¬

fonds an die Genossenschaft zur Negulirung des Alfbach-Thales.
Referent: Abgeordneter Lautz. (Nr. IV. 25 des Verzeichnisses der Landtags-

Vorlagen.)
2. Referat, betreffend den Neubau der Hofgebäude auf dem Rittergute Desdorf.

Referent:' Abgeordneter Freiherr von Ehnatten. (Nr. IV. 26 des Ver¬
zeichnisses der Landtags-Vorlagen.)

3. Referat, betreffend die Bewilligung einer Beihülfe von 39 000 Mark zu den Kosten
der Regulirung der unteren Niers von Geldern bis zur Landesgrenze, sowie zur
Wiederherstellung des Nierskanals.

Referent: Abgeordneter Graf von Hoensbroech. (Nr. IV. 33 des Ver¬
zeichnisses der Landtags-Vorlagen.)

4. Referat, betreffend die Bewilligung außerordentlicher Geldmittel zur Unterstützung der
Wiederherstellung der vom Froste zerstörten Obstbaumpflanzungen in der Rheinprovinz.

Referent: Abgeordneter Limbourg. (Nr. IV. 34 des Verzeichnisses der Landtage-
Vorlagen.)

5. Referat, betreffend den Antrag der Stadt Mülheim an der Ruhr auf Bewilligung
eines Zuschusses von 6000 Mark auf vorläufig fünf Jahre zu den Kosten der
Errichtung einer Baugewerk- und Maschinenbauschule,

Referent: Abgeordneter Graf Wild er ich von Spee. (Nr, IV 35 des Ver¬
zeichnisses der Landtags-Vorlagen,)

6. Referat, betreffend den Antrag der Stadt Kettwig auf Fortgcwährung eines Zuschusses
für die dortigen Armen von jährlich 100 Mark.

Referent: Abgeordneter Graf Franz von Spee. (Nr. I. 40 des Verzeichnisses
der Landtags-Vorlagen.)



83

7. Etat der Verwaltung des Landarmenwesensder Rheinprovinz für die Etatsjahre vom
1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31, März 1884.

Referent: AbgeordneterTroost. (Nr. II. 56 des Verzeichnisfes der Landtags-
Vorlagen.)

8. Etat der Staats-Nebenfonds (Polizei-Strafgelberfonds und Ehrenbreitsteinerallgemeiner
Armenfonds) für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom
1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referent: Abgeordneter von Werner. (Nr. II. 5? des Verzeichnissesder
Landtags-Vorlagen.)

9. Etat über die Kosten der Unterbringung verwahrloster Kinder in Gemäßheit des
Gesetzes vom 13. März 1878 für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31 März 1883
und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referent: AbgeordneterStrunck. (Nr. II. 58 des Verzeichnisfes der Landtags-
Vorlagen.)

10. Etat für das Taubstummenwescn,einschließlich des Etats der Provinzial-Taubstummen-
anstalten zu Brühl, Kempen,Neuwied und Trier, für die Etatsjahre vom 1, April 1882
bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referent: Abgeordneter Fried erichs. (Nr. III. 65 des Verzeichnissesder
Landtags-Vorlagen.)

11. Etat für die Provinzial-Vlindcnanstalt zu Düren für die Etatsjahre vom 1. April 1882
bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referent: AbgeordneterWolters (Nr. III. 66 des Verzeichnisses der Land¬
tags-Vorlagen.)

12. Referat, betreffend den Neubau einer Tcinbstummenschule und den Umbau des soge¬
nannten Männerhauses im Landarmenhausezu Trier.

Referent: Abgeordneter Radermacher. (Nr. III, 70 des Verzeichnissesder
Landtags-Vorlagen.)

13. Referat, betreffend die Verwendung des aus dem Verkaufe des Siegburg'er Irren-
anstalts-Inventars herührcnden Kapitals von 42 439 Mark.

Referent: Ngeordneter Th eisen. (Nr. III. 73 des Verzeichnissesder Land¬
tags-Vorlagen.)

14. Etat für die Provinzialstraßcn-Verwaltungfür die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis
31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referent: Abgeordneter Freiherr von Eerde. (Nr. V. 94 des Verzeichnisses der
Landtags-Vorlagen.)

15. Etat über den Nebenfondsder Straßenverwaltung zur Unterstützungder Wittwen von
Provinzilllstraßen-Nufschernund Wärtern für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis
31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referent: Abgeordneter Freiherr von Eerde. (Nr. V. 95 des Verzeichnisfes der
Landtags-Vorlagenl)

La ndtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnenmit
der Verlefung des Protokolls der letzten Sitzung, ich bitte den Herrn Protokollführer, zu verlesen.
(Geschieht.)

11*
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Ist gegen das Protokoll der letzten Sitzung noch etwas zu erinnern? Herr Freiherr
Felix von Los hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Ich habe nichts zu erinnern, aber wenn ich nicht
irre — ich werde eben von einem der Herren Kollegendoran erinnert — so ist in dem vorletzten
Landtag auf Anregung aus dem Plenum des Landtags von dem Herrn Landtags-Marschall gesagt
worden, daß das Protokoll in Zukunft zur Ersparniß von Zeit nur zur Einsicht werde aufgelegt
werden. Es ist etwas ähnliches geschehen, ich werde eben von einem der Herren Kollegendaran
erinnert, daß ein solcher Antrag seiner Zeit gestellt worden ist.

Landtags-Marschall: Ich werde nachsehen,wie es gewesen ist. Wenn sonst nichts
gegen das Protokoll zu erinnern ist, so werde ich es für genehmigterklären.

Meine Herren! Ich habe Ihnen folgende Eingänge mitzutheilen: Zunächst von Seiten
des Herren Laudtags-Kommisscirius sind Berichte der Rheinischen Negierungeu eingegangenbetreffend
das Gesetz über die Erbfolge in den Bauernhöfen (Schorlemer'scher Antrag), welches schon jetzt
den VI. Ausschuß befaßt. Ich verweise diese Vorlagen und die sehr umfangreichenGutachten in
dieser Sache von Seiten der fünf Regierungen der Provinz an den VI. Ausschuß. Dann sind
von Seiten des Provinzial-Verwaltungraths noch weiter eingegangen und werden jetzt vertheilt
werden, zunächst nachrichtliche Mittheilungen, betreffenddie am 1. Oktober dss, Is. in den Pro-
vinzial-Irrenanstalten zu Andernach,Düren, Grafenberg und Merzig verpflegtenKranken, Meine
Herren, das ist die Angelegenheit, welche einer der Herren Abgeordneten angeregt hat, — ich
glaube, es war Herr Conze. (AbgeordneterConze: Jawohl.)

Es liegt jetzt dieses statistische Material vor und wird gleich im Druck vertheilt werden.
Ferner sind eingegangen:

Referat, betreffendden ferneren Ankauf von Grundeigenthumfür die RheinischeProvinzial-
Irrenanstalt zu Grafenbcrg; geht au den III. Ausschuß.

Referat, betreffenddie generelleErmächtigung zum Ankaufevon Ländereienan den Pro-
vinzial-Irrenanstalten; geht an den III. Ausschuß.

Ferner habe ich noch mitzutheilen, daß das im I. und IV. Ausschusse festgestellte neue
Statut der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse,welchesneu in der jetzigen Fassung gedruckt worden
ist, wie es aus dem I. und IV. Ausschuß herausgekommenist, unter der Nr, IV. 4 heute an
Sie vertheilt werden wird.

Sodann habe ich Ihnen die Mittheilung zu machen, daß Herr Horst, unser langjähriges
Mitglied, wegen eines Augenleidensseine Stellung als Mitglied des Provinzial-Verwaltungsraths
und als Mitglied der Direktion der Provinzial-Hülfskasse niedergelegt hat. Es würde für das
Mitglied des Provinzial-VerwaltungsrathsHerrn Horst eine Neuwahl vorzunehmensein; ich werde
diese bei den Wahlen veranlassen.

Sodann ist mir eine Petition von einem Petenten, Ja tob Bohn II. aus Monzelfeld,
Bürgermeistereiund Kreis Bernkastel, vorgelegt worden, der sich darüber beschwert, daß ein Pferd
beim Walzen auf der Provinzialstraße verunglückt ist, er möchte es ersetzt bekommen. Herr Herr-
mann hat diese Petition eingereicht. Ich möchte bemerken, daß diese kleinen Angelegenheiten wohl
mehr zur Erledigung des Provinzial-Verwaltungsrathes gehören. Wir haben schon sehr oft den
Fall gehabt, daß Pferde beim Walzen verunglückten und daß dann die entsprechende Entschädigung
von Seiten des Provinzial-Verwaltungsrath auf Antrag der Provinzialstraße«- Verwaltung gegeben
wurde. Ich frage Herrn Herrmann, ob er sich damit einverstanden erklärt, oder ob die Sache
hier als Petition behandelt werden soll.
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Abgeordneter Herrmann: Ich bin damit einverstanden, baß die Angelegenheitan den
Provinzial-Verwaltungsrath geht.

Landtags-Marschall: Die Sache geht also an den Provinzial-Verwaltungsrath.
Ueber die Angelegenheit der Gemeinde Lobberichum Erlangung der Städte-Ordnung,

welche schon dem VI. Ausschuß vorliegt, ist ein neues Stück eingegangen,welches ich als Anlage
zu den Anderen ebenfalls dem VI, Ausschuß überweise.

Es ist mir dann gestern ein Schreiben von einem Herrn Wirtz in der Koblenzerstraße
in Bonn zugegangen, welcher von dem beabsichtigtenAnkauf des Nasse'schenGrundstücks und
Hauses für das Museum in Bonn gehört hat und nun sein Besitztum anbietet, eine Villa in der
Koblenzerstraßein Bonn. Meine Herren, die Angelegenheit ist schon im I. und IV. Ausschuß
behandelt worden, ich glaube, daß ich dieses nachträgliche Anerbietenruhig zu dem schon behandelten
Referat als Anlage hinzulegenkann. Wer sich dafür interessirt, lann es da einsehen. Sind Sie
damit einverstanden? (Zustimmung.)

Das Schriftstückgeht also als Anlage zu dem schon aufgelegtenReferat des I. und IV.
Ausschusses über die Provinzial-Museums-Angelegenheit.

Es liegt mir hier eine Petition Seitens des Notars Vogels aus Langenberg bei
Elberfelo vor, der sich über seine Einkommensteuer beschwert, eine Einkommensteuer-Reklamation,
nachdemer von der Aezirks-Kommissionabgewiesen worden ist. Meine Herren, es giebt in dieser
Beziehung keine Instanz, der Landtag ist am allerwenigsteneine solche. Ich glaube deshalb, daß
diese Angelegenheit als nicht vor den Landtag gehörend einfach abzuweisen ist. Ich würbe das
veranlassen.

Den Antrag der Herren Heuser, Lautz und Genossen, betreffend eine Anregung bei
der KöniglichenStaatsregierung, daß der Landes-Vertretung baldmöglichst die Vorlage eines Gesetz-
Entwurfes dahin zielendgemachtwerde, daß die dem Eigenthümer zufallendenVersicherungsgelder
für abgebrannte oder durch Brand beschädigte Gebäude, wenn diese Gelder nicht statutengemäßzur
Wiederherstellungder Gebäude verwendet werden müssen oder verwendet worven sind, dem
Hypothekargläubigerfür seine eingetrageneForderung nach der gesetzlichen Rangordnung haften,
hatte ich an ven I. und IV. Ausschußverwiesen,ich bin aber darauf aufmerksamgemacht worden,
daß dies eigentlicheine rein gesetzliche Angelegenheitist, und verweise deswegen auf Antrag des
Vorsitzendendes I. und IV. Ausschussesjetzt diese Sache an den VI. Ausschuß. Auf seinen
Wunsch wird Herr Limbourg für die Frage der Verleihungder Städte-Ordnung an die Gemeinde
Lobberich dem VI. Ausschuß zugetheilt.

Ehe wir in die Tagesordnung eintreten, meine Herren, habe ich Ihnen noch zu sagen,
daß ich einen Entwurf zu der Adresse an Ihre Majestät die Kaiserin-Königinhier habe. Ich
wollte Sie fragen, ob Sie damit einverstandensind, daß ich Ihnen denselben jetzt verlese. Wenn
Sie die Fassung der Adresse, wie sie vorliegt, genehmigen,so würde ich veranlassen, daß jetzt
gleich während der Sitzung dieses Schriftstück abgeschriebenwürbe und wir noch heute Abend
die Adresse unterschreibenkönnten. <Sehr gut!)

Der Entwurf lautet:

„Allerburchlauchtigste Großmächtigste Kaiserin-Königin!
Allergnädigste Kaiserin, Königin und Frau!

Euere Majestät haben vor wenigen Tagen den Boden unserer Provinz zum
ersten Mal nach wiedererlangterGesundheitbetreten.
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Die zum 27. Provinzial-Landtag versammelten Stände der Rheinprovinz erlauben
sich allerunterthänigstden ehrerbietigstenGefühlen innigster, freudigster Theilnahmean
der Errettung Euerer Majestät von so schwerer Krankheit Ausdruck zu verleihen und
bitten den AllmächtigenGott, Er möge das Leben und die Gesundheit Euerer Majestät
auch ferner in seinen ganz besonderen Schutz nehmen.

In tiefster Ehrfurcht verharren
Euerer Majestät

llllerunterthänigstetreugehorsamste
Landtags-Marschall

und
Stände des Rheinprovinz".

(Unterschrift.)
(Bravo!)

Meine Herren, wir treten in die Tagesordnung ein. Der erste Gegenstandderselben ist
das Referat, betreffenddie Bewilligung einer nochmaligenSubvention aus dem Ständefonds an
die Genossenschaft zur Regulirung des Alfbachthales. Referent ist der Herr AbgeordneteLautz.

Referent AbgeordneterLautz: Meine Herren! Denjenigen Mitgliedern des hohen Hauses,
welche deu Sitzungen der Jahre 1877 und 1879 beigewohnt haben, ist der Name der Nlfbach-
Melioration« - Genossenschaftkein fremder. Diese Herren werden sich vielleicht auch noch der
Schilderung einer ununterbrochenenKette von Unglücksfällenerinnern, welche dieses gemeinnützige
Unternehmenseit seinem Beginne getroffenhaben. Durch die Zuwendungen, welche der 26. Pro¬
vinzial-Landtagin reichem Maße gespendet hatte, glaubte man das Schiff in ruhigem, sicherem
Hafen gelandet; der böse Stern aber, welcherauf diesem Unternehmen seit seinem Beginn gewaltet
hat, rastete auch nicht in der letzten Stunde, entfesselte Naturkräfte stürzten sich in das Thal und
drohten das Werk von Jahrzehnten wieder zu vernichten. Durch zeitgemäßesofortige Hülfe hat
die Provinzial-Verwaltung das Unternehmen noch gerettet. Die Aufwendung von Geldmitteln,
welche dazu nöthig waren, find die Veranlassung zu der Vorlage, über die ich im Namen des I.
und IV. Ausschusses Ihnen jetzt zu berichtenmich beehre.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat den Antrag gestellt:
„Der Meliorations-Genossenschllftdes Alfbachthales den Betrag von 24000 Mark,
welcherderselben zur Wieberherstellung der durch die Hochfluth im December 1880
und Januar 1881 neuerdings entstandenenSchäden einstweilen vorschußweisegezahlt
wurde, als eine Beihülfe aus dem Zinsgewinne der Provinzial-Hülfstafse definitiv zu
bewilligen".

In einem Referate, welches unter IV Nr. 25 der Druckfachenan die Mitglieder des
Landtages gelangt ist, sind die Motive, welche diesem Antrage zu Grunde liegen, ausführlich ange¬
geben und außerdemdie Ursachen, welche den Schaden veranlaßt und Dasjenige, was sofort
geschehen mußte, den drohenden, weiter verderblichenFolgen vorzubeugen, mitgetheilt, so daß an
dieser Stelle lediglich auf das im Referate des Verwaltungsrathes in diefer Hinsicht Gesagte Bezug
genommenwerden kann.

Die kombinirten I. und IV. Ausschüssehaben in ihrer Abend-Sitzung vom 14. dieses
Monats die Angelegenheiteiner eingehenden Berathung unterzogen Es wurde dabei allseitig
anerkannt, daß der Verwaltungsrath Angesichts der Nothlage, welche durch höhere Gewalt geschaffen,
nicht anders konnte, als unverzüglich die Mittel zur Disposition zu stellen,die es ermöglichten, die
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Arbeiten zur Abwehr fernerer Zerstörung sofort zu beginnen, sollten nicht die Errungenschaften
einer mehr als 25jährigen Thätigkeit (der Beginn derselben datirt vom Jahre 1855) und die
bisher gebrachten Geldopfer, welche sich auf beinahe 200 000 Mark beliefen, vollständig unwider-
bringlich verloren seien.

Ebenmäßig war man einstimmig der Ansicht, baß es nicht angänglich sei, die Interessenten
zur Rückerstattung der Vorlage heranzuziehen, da diese schon so bedeutende Opfer im Laufe des
Jahres gebracht und bis zur Stunde noch an den zu dem Zwecke aufgenommenen Darlehen schwer
zu tragen gehabt hätteu, so zwar, daß ein ferneres Opfer, besonders im Hinblick auf die nichts
Weniger als günstigen Verhältnisse derselben, nicht zugemuthet werben könne.

Es entstand nun noch die Frage, ob auch von Seiten der mit Ausführung der Arbeiten
betrauten Königlichen Regierung in Trier mit der nöthigen Umsicht verfahren und nicht vielleicht
Fehler begangen oder Unterlassungen geschehen, welche Veranlassung gewesen, daß die entfesselten
Elemente größeren Schaden angerichtet, als dies sonst geschehen, in welchemFalle man sich an die
Staatsregierung zuerst zu wenden haben würde. Man glaubte auf diese Frage um so größeres
Gewicht legen zu sollen, als es durch die Verhandlungen des 25. und 26. Landtags klar
geworden, daß bei Beginn der Arbeiten und in deren Verlauf bis zn Anfang der 60er Jahre
von Seiten der damaligen Organe der Regiernng zu Trier Manches geschehen, was zum Schaden
des begonnenen Werkes gereicht habe.

Es wurde indessen von Seiten des der Sitzung des Ausschusses beiwohnenden Mitgliedes
der Provinzial-Verwaltung mitgetheilt, daß die Techniker der Provinzial-Verwaltuug wiederholt an
Ort und Stelle gewesen, und sich dahin geäußert, daß die ausführenden Organe der Königlichen
Regierung zu Trier in keiner Weise ein Vorwnrf treffe, vielmehr den Anordnungen und Aus¬
führungen derselben alle Anerkennung gezollt werden müsse, was auch aus dem Schooße des Aus¬
schusses von Mitgliedern, welche die Gegend öfters befahren, bestätigt wurde.

Die kombinirten I. und IV. Ausschüsse beschlosseneinstimmig, den von dem Provinzial-
Verwaltnngsrathe gestellten Autrag:

„Der Meliorations-Oenossenschaft des Alfbach-Thales den Betrag von 24 000 Mark,
welcher derselben zur Wiederherstellung der durch die Hochfluth im December 1880
und Januar 1881 neuerdings entstandenen Schäden einstweilen vorschußweise gezahlt
wurde, als eine Beihülfe aus dem Zinsgewinne der Provinzial-Hülfskasse definitiv zu
bewilligen"

dem hohen Landtage zur Annahme zu empfehlen.
Landtags-Marschall: Ueber diesen Punkt eröffne ich die Diskussion. — Es meldet

sich Niemand zum Wort, dann schließe ich dieselbe und bringe den Antrag des Ausschusses zur
Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die gegen diesen Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich
Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Es folgt das Referat, betreffend den Nenbau der Hofgebäude auf dem Rittergute Desdorf.

Referent ist der Herr Freiherr von Eynatten.
Referent Abgeordneter von Eynatten: Der Bericht des Verwaltungsraths in dieser

Angelegenheit liegt Ihnen unter IV. 26 vor. Auf der ersten Seite dieses Referats werden wir
zunächst über die Höhe des Kostenprcises dieser Neubauten belehrt. Es sollen dort das Pächtcrhaus
und die Scheune und Abschlußmauern für den Hof neu gebaut werden und das Ganze ca. 43 000
Mark kosten. Dieser Preis dürfte für den ersten Augenblick hoch erscheinen für eine Pächter-
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Wohnung und eine Scheune, es sind aber in den Plänen gleichzeitig die Räume für ca. 10 Eleven
der kleinen Nckerbauschulevorgesehen, und wenn man diese Pläne, die bei dem Decernenten Herrn
Hammers unten aufliegen, einsieht, so findet man, daß das Nöthigste dort nur vorgesehenist.
Im ferneren Verlauf des Berichtes ersieht man, daß gebaut werden muß. Die Nothwendigkeit
ergiebt sich erstens aus dem baulichen Zustand — es ist von Seiten der Polizei schon der Abbruch
angedroht worden — und zweitens aus testamentarischeuBestimmungen,die erfüllt werden müssen.
Das hohe Haus würde also nur über den Zahlungsmodus zu befinden haben, und da sind zwei
Fälle möglich: entweder muß diefe Summe bezahlt werden aus der jährlichen Pacht, und dann
gehen neun Jahre darüber hin, bis der Hof seinem Zweck übergeben werden kann, oder es muß,
wie der Verwaltungsrath es vorschlägt, aus Proviuzialmitteln, also aus dem Zinsgewinne der
Hülfskasse,die ganze Summe getragen werden. Mit Rücksicht auf den guten Zweck ist der Provinzial-
Verwaltungsrath für den letzteren Modus eingetreten und die vereinigten Ausschüsse haben sich
auch dafür entschieden, namentlich nachdem man eine Berechnung aufgestellthatte, wie sich die
Sache iu Desdorf in Zukunft verhalten wird. Es würde das der Provinz nur kosten die Zinsen
von diesen 43 000 Mark, das würde hoch gerechnet 2000 Mark betragen, dagegen würde der Pacht,
betrag von 5000 Mark stehen, und wenn man hinsichtlich der Pflegekosten — es heißt darin von
6—10, also von 8 Zöglingen — annimmt, daß sie vielleicht2500 Mark betragen würben, welche
von der Pacht abgehen würden, fo würden immer noch 3000 Mark zur Deckung dieser Summe
übrig bleiben. Dazu würde noch kommen, daß man jedenfalls, wie der Verwaltungsrath thut,
Waifen nimmt, die sonst dem Landarmen-Verbandeanheimfallen würden Es würde dadurch auch
noch das Budget des Landarmen-Verbandesum diesen Betrag entlastet werden. Der Antrag des
Verwaltungsraths lautet also:

„a. deu Provinzial - Verwaltungsrath zu ermächtigen, die noch erforderlichenBauten auf
dem Rittergute Desdorf nach den Plänen und Kostenanschlägenvom 22. September
resp. 10. November 1880 zum Gesammt» Kostenbetragevon 41300 Mark ausführen
zu lassen;

d. zur Deckung dieser Kosten den Betrag von 41 300 Mark aus dem Zinsgewinne der
Provinzial-Hülfskassezu überweisen".

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des I. und IV. Ausschusses die
Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließedie Diskussionund bringe den
Antrag zur Abstimmung.Ich bitte Diejenigen, welche gegen diesen Antrag stimmen,sich zu erheben.
(Es erhebt sich Niemand.)

Dieser Antrag ist einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffenddie Bewilligung einer Bei«

hülfe von 39 000 Mark zu den Kosten der Regulirung der unteren Niers von Geldern bis zur
Landesgrenze, sowie zur Wiederherstellungdes Nierstanals. Referent ist der Herr Abgeordnete
Graf von Hoensbroech.

Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich habe die Ehre, Ihnen
das Referat des I. und IV. Ausschusses in dieser Sache vorzulegeu. Dasselbe lautet wie folgt:

„Unter Zugrundelegungdes Antrags der Königlichen Regierung zu Düsseldorf beschloß der
I. und IV. Ausschußeinstimmigden Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths mit der Modifikation
zu acceptiren,die Wiederherstellungdes Nierskanals durch den Zusatz „und der Kanalschleuse" näher
zu präzisiren."
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Der I. und IV. Ausschußbeantragt daher:
„Ein hoher Provinzial-Landtag wolle beschließen,aus dem Zinsgewinne der Provinzial-

Hülfstasse eine Beihülfe von 39 192 Mark zu bewilligenund zwar:
^. Zur Regulierung der Niers:

1. im Kreise Geldern ................ 17 951 Mark
2. „ „ Cleve ................. 13 741 „

L. Zur Wiederherstellungdes Nierkanals und der Kanalschleuse ... 7500 „
in Summe . . 39 192 Mark.

Meine Herren, der I. und IV. Ausschuß hat sich in Uebereinstimmungmit dem Votum
des Provinzial-Verwaltungsraths einstimmig zu diesem Referat und zu diesem Antrag entschlossen
unter Zugrundelegung der ausführlichen Begründungen, wie sie in dem Antrage der Königlichen
Regierung zu Düsseldorf enthalten sind. In diesemAntrage ist sowohl die unabweisliche Bcdürfniß-
frage, wie auch die Zweckmäßigkeit der Melioration in so erschöpfender Weise dargethan, daß der
I. und IV. Ausschuß, wie ich schon gesagt habe, Ihnen einstimmig diesen Antrag vorlegt. Ich
bitte Sie auch meinerseits,denselben zu acceptiren.

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag des I. und IV. Ausschusses zur Diskussion.
-> Es meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag des I. und
IV. Ausschusses zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen,welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es
erhebt sich Niemand).

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffenddie Bewilligung außerordent¬

licher Geldmittel zur Unterstützung der Wiederherstellungder vom Froste zerstörten Obstbaum-
Psianzungenin der Rheinprovinz. Referent ist der Herr Abgeordnete Limbourg.

Referent AbgeordneterLimbourg: Meine Herren! Das Referat lautet folgendermaßen:
„Der intensiveFrost von 1879/80 hat dem Obstbaue in der Nheinprovinzfast unheilbare

Wunden geschlagen: nach den Berichten der einzelnenKöniglichen Negierungen beziffern sich die
Verluste auf 1 175 032 Obstbäume im Werthe von über 24 Millionen Mark. Die Bestrebungen
auf dem schönen und nützlichen Gebiete waren auf ein Mal vernichtet! Die Förderung des lukrative»
Zweiges war in so erfolgreicherWeise von der Provinzial-Verwaltung, den einzelnenObst- uud
Gartenbau-Vereinen, von den Lokal-Abtheilungendes landwirthschaftlichenCcntral-Vereins in die
Hand genommen, nun war Alles vergebens und umsomehr, als im Winter 1880/81 nachträglich
ein großer Theil der gesund gebliebenenBäume einging. Ein Glück beim Unglücke war es, daß
die Rheinprovinz nicht allein iu's Herz getroffen war, sondern der Süden des Vaterlandes, Baden
und Württemberg, wo Obst und Most ein Voltsnahrungsmittel, ein Bedürfniß geworden,noch mehr,
als wir heimgesucht und unsere Bezirke auch uicht in gleichem Maße betroffen worden sind Der
Norden der Provinz, die Bezirke Düsseldorf, Köln und Aachen haben nur 3—4 °/» verloren, während
Trier 22 und Koblenz sogar 26 °/° ihrer sämmtlichen Ostbäume eingebüßt haben. In diesen Summen
sind die empfindlichen Verluste an Form- und Gartenbäumen nicht einbegriffen. Aus allen Bezirken
erschalltder Ruf nach Hülfe bei dem großen Unglücke!

Der Ausschuß stimmt mit dem Wunsche des Referats des Provinzial-Verwaltungsraths
überein, daß:

„die Frostschäden Veranlassung werden möchten, der leider noch sehr darniederliegenden
und doch so bedeutendenQuelle des Wohlstands, der Obstlultur, nachhaltig auf¬
zuhelfen".

12
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Die cingebcndsten Besprechungenmit den maßgebendenKennern auf jenem Gebiete haben
stattgefundenund befindet sich die Angelegenheitin den besten Händen. Der I. und IV. Ausschuß
empfiehlt daher die Resolution des verehrten Verwaltnngsrathes zur Annahme:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen, dein Provinzial-Verwaltungsrathc Behufs
allmählicher Beseitigung der dnrch die Frostschädenin den Iahreu 1679/80 und
1880/81 an den Obstbaumpflanzungenin der Rheinprovin; entstandenen Verluste,
sowie Behufs Hebung der Obstbanmzucht nach Maßgabe der im Referate des Ver¬
waltungsraths vom 3. Oktober er. IV. Nr. 34 dargelegten' Gesichtspunkteauf die
Dauer von fünf Jahren den Betrag von jährlich 12 000 Mark aus dem Zinsgewinne
der Provinzial-Hülfskassezur Disposition zu stellen"

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. Herr von
Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ry: Meine Herren! Die Freunde der Obstbaumzuchtwerden
gewiß mit großer Freude die besondere Theilnahme erblickt haben, die sich in dem Referat des
Verwaltuugsraths für diefen Zweig der wirthschaftlichen Thätigkeit ausspricht. In der Sache selbst
habe ich nichts hinzuzufügen,ich möchte nur die Bitte au den Verwaltungsrath richten uno befouders
betonen, vor allen Dingen dafür Sorge zu tragen, daß denjenigen, die Obstbäume anpflanzen
wollen, die Bezugsquellen bezeichnet werden, daß sie namentlichdarauf hingeführt werden, die¬
jenigen Sorten zu wähle», die den klimatischen und den Bodenverhältnissen,insbesondereauch den
Gebrauchsuerhältuisscniyrer Wirthschaft entsprechen. Es ist nach meiner Erfahrung für den
kleinen Mann, der sich mit der Obstbaumzuchtbeschäftigen uno sie langsam und allmählich söroeru
will, eine große Erschweruiß,daß er nicht genau weiß, woher er die Bäume beziehen soll und in
Ungewißheit über die Sorten ist, die sich für feine Natur und Wirthschaftsverhältnisseeignen.
Bei der Unterstützungderjenigen aber, die einen Versuch macheuwollen, möchte ich bitten, nicht
zu ängstlich zu sein und von dem kleinen Bauer Anfangs nicht zu viel Garantien zu foroeru, wie
es nach dem Berichte fast zu befürchten ist. Ich bin der Meinung, daß die Obstbaumzuchtganz
besonders durch di> praktischeUebung gedeihen wird, daß der kleine Mann, wenn ihm gute
und gesunde Bäume zur Disposition gestellt werden, wenn er einiges Geschickund Liebe zur Zucht
besitzt, allmählich kleine Erfolge erringen kann, durch diese in seiner praktischen Thätigkeit angespornt
und gefördert wird. Gerade durch dicfeö, mit dem Geringen beginnende Verfahren glaube ich, kann
die Obstbaumzuchtweseutlich gefördert werden. Ich lege großen Werth auf diefen Gesichtspunkt,
wenn ich auch gar nicht verkenne, daß die Lehrkurse und die Obstbaumschulenvon großer Wichtig¬
keit sind und nicht entbehrt werden können, derartige kleine, in'ö praktische Leben gleich hinein¬
greifendeVersuche und Unterstützungenwürden aber nach meiner Meinung Nutzen für die Förderung
der Obstbanmzuchtfast unmittelbar tragen.

Landtags-Marschall: Herr von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Es wird dem Herrn Vorredner angenehm sein, zu hören,

daß gerade die Gesichtspunkte, welche er entwickelt hat, bereits die maßgebenden fiir den Provinzial-
Verwaltuugsrath gewesen sind. Es kam nur noch ein Gesichtspunkt hinzu, auf den namentlichder
Provinzial-Verwaltnngsrath ein fehr großes Gewicht legt, gnte Stämme billig unter die Leute zu
bringen. Wir halten dies für einen Gesichtspunkt, der bei dieser Angelegenheitbesondersverfolgt
werden muß.

LandtagS-Marschall: Der Herr AbgeordneteWunderlich hat das Wort.
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Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Ich meine, die Hauptsache ist die, daß man
sobald wie möglich in die Gemeinden wieder Obstbäume hineinbekommt. Die Lehrturse sind nicht
so nothwendig, als die Wiedcranschaffnng von Obstbäumeu, denn, meine Herren, Sie wissen alle,
wie unendlich lange Zeit der Baum nöthig hat, um wirtlich fruchttragend zu werden. Die
Königliche Negierung hat deshalb auch schon einmal Umfrage in den verschiedenenBürgermeistereien
gehalten und hat angefragt, wie das am Besten zn ermöglichen wäre. Die Königliche Regierung
Meinte, soweit ich mich zu erinnern weiß, ob das nicht durch Geld zu beschaffen sei Meiner
Ansicht nach ist das nicht der richtige Weg, ich bin der Ansicht, daß den Gemeinden Gelegenheit
gegeben werden muß, billige und gute Obstbäume sich anzueignen. Wenn den Gemeinden Geld
gegeben wirb, so wird das wenig helfen, geben Sie oder ermöglichen Sie aber, daß die Gemeinden
sich billige und gute Obstbäume beschaffen tonnen, so werden Sie entschieden der Provinz den
besten Nutzen bringen.

Landtags-Marschall: Herr von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Herr Wunderlich hat, wie eS scheint, nicht gebort, daß

ich diesen Gesichtspunkt gerade vorhin als den zweiten hervorgehoben habe. Ich habe gesagt, daß
außer den beiden Gesichtspunkten, die Herr von Grand-Ny hervorgehoben hat, der Provinzilll-
Verwaltungsrath ganz besonders auf den Gesichtspunkt ein Gewicht legt, den Leuten für möglichst
billiges Geld, gute, junge Stämme zn verschaffen.

Landtags-Marschall: Wenn sich Niemand mehr zum Worte meldet, so schließe ich die
Diskussion und bringe den Antrag znr Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die gegen den Antrag
sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend den Autrag der Stadt

Miilheim a. d. Ruhr auf Bewilligung eines Znschnsses von 6000 Mark ans vorläufig fünf Jahre
zu den Kosten der Errichtung einer Hängewerk- und Maschiuenbauschule. Referent ist der Herr
Abgeordnete Graf Wilberich von Spcc.

Referent Abgeordneter Graf Wilderich von Spce: Meine Herren! Die Stadt Miilheim
a d. Ruhr beabsichtigt eine Bangewerk- nnd Maschincubauschule zn errichte». Sie bat sich zu diesem
Zwecke zunächst au die Königliche Staalsregierung gewendet und dieselbe ersucht, die Hälfte der
Kosten zu übernehmen

Die Königliche Staatsregierung hat diesen Antrag abgelehnt, weil noch nicht feststeht, ob
eine derartige Schule nicht in Köln errichtet werde, auch eine generelle Feststellung der Gehalttz-
toinpetenzen der Lehrer an solchen Schulen nicht erfolgt sei. Darauf hin hat die Stadt Miilheim
a. d. Ruhr den Antrag nicht fallen lassen, sondern sich mit dem Ersuchen an den Provinzial-
Landtag gewendet, ihr mindestens in den ersten fünf Jahren einen Zuschuß von jährlich 6000
Mark zu gewähren. Dieser Antrag ist vom Provinzial-Pcrwaltuugsrath vorgeprüft nnd in der
Drncksache Nr. 35 dessen Gutachten enthalten. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat in seinem
Gutachten ansgesprochen, daß Äaugewcrk- und Maschinenbauschulen in ihrer derzeitigen Organi¬
sation dem Bedürfniß der Zeit wenig Rechnung tragen, da die praktische Ausbildung der Schüler
in den eigentlichen handwerklichen Verrichtungen keine oder nur eine allzukarge Berücksichtigung
siudet. Das Resultat einer derartigen Ausbildung ist denn auch vielfach das, daß der Handwerker
den Geschmack an seinem eigentlichen Beruf, dem eigenen prattischen Schaffen, verliert, lieber am
Zeichenbrett sitzt, projektirt und veranschlagt, als selbst das Werkzeug zu führen, dessen Handhabung
ihm meist wenig geläufig ist.

12'
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Es laufen, wie leider die Erfahrung gezeigt hat, die Zöglinge derartiger Schulen nicht
selten Gefahr, sowohl in praktischer als theoretischer Hinsichteiner verderblichen Mittelmäßigkeit zu
verfallen, denn zur Erlangung eines gediegeuentheoretischen Wissens fehlt denselben zunächst die
nöthige wissenschaftliche Grundlage.

Der Provinzial-Verwaltungsrath ist ini Allgemeinender Ansicht, daß eine Heilung der
Schäden, an denen das Handwerk heut zu Tage leidet, nicht in der Richtung zu suchen sei, in
welchersich der Unterricht in den sekundären Fachschulen bewegt.

Der I. und IV. Ausschuß hat sich in seiner Sitzung vom 17. November mit dieser Sache
eingehendbeschäftigt, und folgendes Referat beschlossen:

„In der heutigen Sitzung des kombinirtenI. und IV. Ausschusses wurde das Referat
des Provinzial-Vcrwaltungsrathes, IV. 35 der Drucksachen, einer genauen Prüfung
unterworfen und hat der Ausschuß dasselbe in allen seinen Erwägungen zu dem seinigen
gemacht, und beantragt demnach: der hohe Provinzial-Landtag wolle die Ablehnung
des Antrages der Stadt Miilheim beschließen."

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWaldthausen hat das Wort.
AbgeordneterWaldthausen: Meine Herren, die Stadt Mülheim an der Ruhr ist eine

von den Städten des Bezirks, den ich hier zu vertreten die Ehre habe, sie ist aber nicht so
freundlichgewesen, mich in der Sache zu informiren, ich kann daher nichts Neues in der Sache
vorbringen, als das, was im Ausschuß verhandelt ist. Leider habe ich den Verhandlungen im
Ausschuß nicht beiwohnenkönnen, ich habe deshalb die Sachlage nach dem dürftigen Material,
welchesuns heute vorliegt, prüfen müssen. Der Herr Referent hat uns gesagt, daß die Staats¬
regierung die Sache muthmaßlich in die Hand nehmen, und eine ähnliche Schule in Köln wahr¬
scheinlich koustituirenwürde. Diesen Theil der Motive kann ich acceptiren und glaube auch, daß
die Interessen meines Wahlbezirks dadurch gewahrt werden. Wenn Mülheim die Vortheile der
Lage in einem industriellenBezirk hervorhebt, die für eine solche Schule wesentlich sind, so wird
die Staatsrcgierung zu prüfen haben, ob Mülheim bei der Wahl den Vorzug verdient. Ich
möchte mich aber, meine Herren, gegen den anderen Theil der Motive wenden, und zwar gegen
den Theil, in welchem es hier heißt: „Das Resultat einer derartigen Ausbildung ist denn auch
vielfach das, daß der Handwerker den Geschmack an seinem eigentlichen Beruf, dem eigenen prak¬
tischen Schaffen, verliert, lieber am Zeichenbrett sitzt, projektirt und veranschlagt, als selbst das
Werkzeug zu führen, dessen Handhabung ihm meist wenig geläufig ist." Meine Herren, ich bin
der Ansicht, daß das zu weit geht und im Allgemeinennicht zutrifft.

Ich kann Ihnen aus der Praxis in unserer Gegend mittheilen, daß wir durch die geistige
Ausbildung des Arbeitcrstandes gute Resultate erzielt haben. Wir besitzen zu diesem Zwecke in
Bochum eine zweiklassigeBergschuleund in Essen eine Vergschuleund Fortbildungsschule.

Die Fortbildungsschuleist vou Hunderten von Schülern besucht, vorzugsweise nehmen
Lehrlingeund Gesellenan dem Unterrichte Theil, die dadurch ihre Befähigung für den Hand'
werkerstandaußerordentlichfördern.

Die Bcrgschulenliefern uns vorzügliche Kräfte für den Betrieb unserer großartigenIndustrie.
Uebelstände,wie der augeführte Theil der Motive hervorhebt, siud nirgend hervorgetreten,

und beantrage ich deshalb, baß der hohe Provinzial-Landtag die Motive ablehne.
Landtags-Marschall: Der Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Meine Herren, es ist gewiß sehr gut möglich, daß der Herr

KommcrzienrathWaldthausen in der Essen'er Gegend die allcrerfreulichstenErfahrungen über
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derartige Schulen gemachthat, es wird Niemanden in den Sinn kommen,ihm diese Erfahrungen
bestrcitenzu wollen. Aber, meine Herren, gerade Derjenige, von welchem diese Sätze ausgehen,
glaubt auch ein gewisses Urtheil über diese Schulen zu haben. Ich will natürlich den betreffenden
Herrn nicht nennen, ich will nur sagen, daß es ebenfalls Jemand ist, der den technischen Fächern
sehr nahe steht. Derselbe hat uns gesagt, daß, soweit seine Erfahrungen reichen, leider diese Uebel¬
stände, wie sie augeführt sind, sich sehr vielfach bei den Schulen zeigen, vor allen Dingen, daß
nur allzuviel Mittelmäßigkeit aus den Schulen hervorgeht, daß den jungen Leuten die Lust ge¬
nommen wird, in der alten Weise als tüchtige Handwerter zu arbeiten, wie dies in früherer Zeit
Sitte war. Herr Waldthausen hat den Satz nicht bestritten, welcher lautet, baß den Zöglingen
derartiger Schulen nicht selten die Gefahr droht, sowohl in praktischer als in theoretischer Hinsicht
einer verderblichen Mittelmäßigkeitzu verfallen, denn znr Erlangung eines gediegenen theoretischen
Wissens fehlt denselben zunächst die nöthige wissenschaftlicheGrundlage.

Dies letztere ist gerade sehr durchschlagend,meine Herren. Diejenigen, die eine solche
Schule benutzeu würden, würden in den meisten Fällen sich aus den Haudwertertreisenrekrutiren.
Sie würden wahrscheinlich bei einem tüchtigen Handwerkerviel mehr lernen, als durch theoretische
Bildung i» solchen Schulen, Daß diese Gefahren, wie sie hier niedergelegtsind, mindestensnahe
liegen, wird man mir ohne Weiteres nicht bestreuenkönnen.

Lanbtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWaldthausen hat das Wort.
AbgeordneterWaldthausen: Ich kann das, was Herr von Heister gesagt hat, nicht

acceptircn. Bei der Einrichtuug solcher Schulen kommt es vorzugsweise auf die Organisation an;
wenn eine Organisation gewählt wird, wie wir sie bei uns haben, dann wird gar kein Bedeuten
obwalten können. Der Arbeiter bleibt ja fortwährend im Geschäft, wenu er darin seinen Geist
und Verstand ausbildet, so kann das ihm und uns nur nützlich sein. Natürlich die Organisation
muß die richtige sein. Deshalb habe ich im Eingang meiner Rede gesagt, daß ich mich dabei
beruhigen würde, wenn die Staats-Regierung die Sache in die Hand nähme, weil ich meinerseits
danu die Zuversicht habe, daß eine solche Organisation gewählt wird, die nicht nachtheilig, wie
Herr von Heister es meint, einwirkenwird.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Ny: Meine Herren! Der Herr Vorredner hat einen Theil

der Bedenkengegen die Motive fallen lassen, indem er wesentlich auf die Organisation der Schule
hingewiesen und von ihrer Form doch immerhin die Wirkung dieser Schuleu abhängig gemacht hat.
Mein Standpunkt diesem Referat gegenüberist nur der der Freude, daß die praktische Thätigkeit
in Ausbildung bei dem Handwerker in hervorragendemMaße betont ist. Der Handwerker ist der
Mann, der mit der Hand arbeitet; er muß freilich auch seinen Kopf ansbilden, aber weun sein
Kopf auf Kosten der Hand gepflegtwird, so wird er nichts Tüchtiges leisten. Darüber, daß die
Fortbildungsschulenmit vorzugsweise theoretischem Wissen zu dem geführt haben, was das Referat
ausspricht, sind, glaube ich, die Herren, welche sich mit der Sache eingehend beschäftigt haben, aller
Parteien gleicher Meinung, Ich will zugeben, daß der Herr Vorredner auf das Urtheil eines ein¬
zelnen Mitgliedes des Landtages gegenüber seinen reichen Erfahrungen nicht so viel Gewicht zu
legen braucht, und keine Veranlassungfindet, um sich dadurch beeinflussen zu lassen, aber er wird dem¬
selben einige Aufmerksamkeit nicht versagen können, wenn ich ihm gegenüberbetone, daß, als die
Verhandlungen über das Innnngsgesetzin der Kommission des Abgeordnetenhausesgepflogen wurden,
die Kommissionohue Rücksicht auf die Partei mit der Anschauungsich einverstandenerklärte, daß
dieses besondersbevorzugteuud gepflegte theoretische Wissen in der Fortbildungsschulenicht günstig
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auf die Ausbildung des Handwerkerstandesgewirkt habe und daß man nothwendigerweise dahin
streben »misse, praktisch die Leute zu bilden, um in der That einen soliden, tüchtigen, nach jeder
Beziehung auch wirtlich thätigen, von Liebe zu seinem Fache erfüllten Handwerkerstand zu
erziehen. Um mich zu resumircn, glaube ich aussprechenzu dürfen, daß der Herr Vorredner zum
großen Theil seine Bedenkenhat fallen lassen, daß, da über die Motive nicht abgestimmtwird, in
der That kein Grund vorliegt, auf den Antrag des Herrn Vorredners einzugehen.

Lanbtags-Marschall: Ich frage, nach den hier gemachten Ausführungen, ob Sie auch
die Motive des Referats in der Abstimmungmit behandeln wollen. (Stimmen: Nein!)

Ich bringe den Antrag des I und IV. Ausschusses zur Abstimmung,weun sich Niemand
mehr zum Worte meldet.

AbgeordneterWaldthausen: Ich habe den Antrag gestellt, die Motive fallen zu lassen.
Landtags-Marschall: Sie haben den Antrag gestellt, die Motive fallen zu lassen.

Herr von Heister hat das Wort zur Geschäfts-Ordnung.
Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Wir stimmen über Motive Hierüberhaupt

nicht ab, das ist nach meiner Ansicht niemals geschehen, sondern wir stimmen hier über den Antrag
ab, der vom Provinzial-Verwaltungsrath resp, Ausschußgestellt ist. Der Lantag entscheidetpro oder
ooQtr»; die Motive, welche in dem Referate stehen, sind die Motive des Provinzial-Verwallungsraths.

Landtags.Marschall: Herr Freiherr Felix von Los hat das Wort zur Ge¬
schäfts-Ordnung.

AbgeordneterFreiherr Felir von Loe: Ich möchte den Herrn Referenten bitten, uns
den Antrag noch einmal wörtlich zu verlesen,

Landtags-Marschall: Ich bitte den Herren Referenten des Ausschusses,den Antrag
noch einmal zu verlesen. (Geschieht.)

Haben Sie zur Geschäfts-Ordnung noch etwas zu bemerken? Der Herr Abgeordnete
Waldthausen hat das Wort.

AbgeordneterWaldthausen: Ich ziehe meinen Antrag zurück.
Landtags-Marschall: Dann schließe ich die Diskussion und bringe den Antrag des

I. und VI. Ausschusseszur Abstimmung. Ich bitte diejenigenHerren, die dagegen sind, sich zu
erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist einstimmigangenommen.

Es folgt das Referat, betreffendden Antrag der Stadt Kettwig auf Fortgewährimg eines
Zuschusses für die dortigen Armen von jährlich 100 Mark.

Referent Abgeordneter Graf Franz von Spee: Meine Herren! Die Stadt Kettwig
hatte unter dem 4. August 1879, wie unter Nr. 40 der Drucksachen Ihnen mitgetheilt ist, den
Antrag gestellt, ihr eine rückständige Rente von jährlich 100 Mark zu zahlen. Es war Seitens
des Provinzial-Verwallungsraths ihr diese Zahlung verweigert worden, weil noch kein rechtliches
Fundament nachgewiesen war. Die Sache ist weiter verhandelt worden, und liegt minmehr gemäß
der Drucksache Nr. 40 der Antrag des Verwaltungsrathes vor:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen, die den Armen der Stadt Kettwig bis Ende
1875 aus Staatsfonds gezahlte Rente von 100 Mark jährlich von 1876 ab auf
Provinzialfonds zu übernehmen".

Das Referat des 1. und IV. Ausschusses lautet demnachso:
Der I. und IV. Ausschuß hat sich nach eingehender Berathung überzeugt, daß die Provinz

verpflichtet ist, der Stadt Kettwig den fraglichen Zuschuß und zwar vom Jahre 1876 ab zu
zahlen und beantragt demnach:
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„Der hohe Provinzial Landtag wolle beschließen, die der Stadt Kettwig filr deren
Arme bis Ende 1875 aus Staatsfonds gezahlte Rente von 100 Mark jährlich von
1876 ab auf Provinzialfonds zu übernehmen".

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. — Es meldet
sich Niemand zum Wort, dann schließe ich die Diökussiou und bringe den Autrag des Ausschusses
zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die gegen den Antrag sind sich zu erheben. (Es erhebt
sich Niemand.) Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Es folgt da« Referat über den Etat der Verwaltung des Landarmcnwesens der Rhein¬
provinz für die Jahre vom I. April 1882 bis 31. Mär; 1883 und vom 1. April 1883 bis
31. März 1884. Referent ist der Herr Abgeordnete Troost.

Referent Abgeordneter Troost: Meine Herren! Bereits in dem Verwaltungs-Vericht pro
1880 werden wir in der II. Abtheilung darauf aufmerksam gemacht, in welcher außerordentlich
steigender Progression sich die Kosten für das Landarmcnwesen bewegen. Es sind aber auch au
dieser Stelle die Gründe dafür dargelegt Seitens unseres hohen Verwaltuugsraths, und ich bin
überzeugt, Sie haben alle mit großem Interesse diese Aussühruugen verfolgt. Der II. Ausschuß
hat sich den Ansichten des hohen Verwaltuugsrathes vollständig anschließen müssen und er hat
deshalb sein Referat nur mit Hinweis darauf und unter Zusammenstellung der wichtigeren Zahlen¬
verhältnisse abgefaßt Wenn Sie erlauben, werde ich es vorlesen:

Der Etat über das Landarmcnwesen der Nheiuproviuz für die beiden Jahre vom 1. April 1882
bis zum 31. März 1884 stellt sich nach dem Vorschlage der Proviuzial-Verwaltung (siehe Vor¬
lage II. 56) in Eiunahme auf 5800 Mark jährlich, erfordert souach eiueu Zuschuß aus der prooinzial-
ständischcn Centralkasse von 503 200 Mark p. a.

Die Eiunahmen siud gegen die frühere Etatsperiode 1879/80 um die kleine Summe vou
rund 900 Mark höher angenommen.

Der Zufchuß in dieser selben Periode betrug dagegen nur 282 000 Mark und wirb sonach
für die laufende Etatsperiode ein Mehr von 221200 Mark vorgeschlagen. In dieser Summe ist
indeß ein Betrag von P. P ?ü 000 Mark Inbegriffen, welcher als Wegekosten gezahlt werden soll
für die landarmen Blinden in der ArbeitcoAbtheilung der Proviuzial-Äliudcnaustalt zu Düren und
für die landarmen Personen, welche in dem Armcnhause zu Trier untergebracht siud. Diese Kosten
wurden früher in den bezüglichen Etats dieser Anstalten eingestellt, sind für fernerbiu aber nach
Beschluß des Provinzial-Verwaltungsrathes dem Etat für das Landarmcnwesen überwiesen. Der
proponirte Zuschuß aus der Eeutraltasse erhöht sich uun gegen die Vorjahre immerhin noch um
p P. 145 000 Mark. In dem uus vorliegenden Berichte des VerwaltungsratheS pro 1880 in
der II. Abtheilung von Seite 17—24 finden wir eine eben fo eingehende wie treffende Erörteruug
aller der Umstände, welche die stetige Erhöhung der Kosten des Landarmenweseus bedingt haben,
und sind daselbst Tabelle» beigefügt, die uachweiscn, daß in fast allen Provinzen unseres Staates
dieselbe Erhöhung — hin uud wieder in noch viel höhcrem Maße wie in unserer Provinz —
zu Tage tritt.

Der II. Ausschuß tan» sich den angeführten wohlbegründeten Anöführnngen nur
anschließen und beantragt bei dem hohen Landtage:

„Der Provinzial-Vcrwaltung den für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31, März
1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884 für die Landarmen - Pflege
proponirten Zuschuß von 503 200 Mark aus der provinzialständischcn Eentralkasse
zn bewilligen."
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Landtags'Mar schall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. Der Herr
Abgeordnete Conze hat das Wort.

Abgeordneter Conze: Der Gegenstand dieses Etats betrifft eine Angelegenheit, die für
unser sociales Leben von der allergrößten Bedeutung ist, und die, wie aus dem Verwaltung^«
Bericht hervorgeht, in wenigen Jahren zu einer Kalamität angeschwollen ist, welche die ernsteste
Erwägung erheischt. Ich möchte mir die Frage erlauben, ob Angesichts der Thatsache, daß nicht
bloß in unserer Provinz, sondern auch in anderen preußischen Provinzen die Kosten für die Land¬
armen, für die Heimathlosen von Jahr zu Jahr enorm wachsen, der Proviuzial - Vcrwaltuugsrath
es angezeigt findet, scincrfeits bei der Staatöregierung oder in diesem Falle bei dem Herrn Reichs¬
kanzler vorschlägig zu werde», um Gesetze abgeändert zu sehen, die wirklich die größte Gefahr für
unfer Vaterland mit sich bringen. Die Gesetze über die Freizügigkeit beraubten Hunderttauscnde
ihrer Heimath. Es ist die dringendste Pflicht der deutschen Regierung, dafür zu sorgen, daß diesem
Elend ein Ende gemacht werde. Ich möchte dringend bitten, daß der Proviuzial-Verwaltungsrath,
— wir tonnen das Detail hier im Plenum wohl nicht erörtern — an seinem Theile sich bemühen
möchte, um bei der Staatsregierung die Erkenntniß zu erwecken, daß hier die dringendste Ver¬
anlassung zu einer baldigen Abhülfe liegt. (Bravo!)

Landtags>Marschall: Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Ich möchte darauf aufmerksam machen,

daß es für den Provinzial-Verwaltungsrath fehr fchwierig ist, in dieser Hinsicht bei der Königlichen
Staatsregicrung vorstellig zu werden. Bekanntlich gehen ja die Ansichten der verschiedenenParteien
nicht allein, sondern auch die verschiedeneu örtlichen Verhältnisse, namentlich die ländlichen und
die städtischenVerhältnisse, so gegen einander, daß ich wenigstens zur Zeit nicht wüßte, auf welchen
Standpunkt unparteiisch ich mich stellen follte, wenn ich dazu berufen würde, in dieser Hinsicht
eine Entscheidung zu treffen. Sie wissen alle, meine Herren, daß die Städte, in die hauptfächlich
die Bevölkerung des Lande« abströmt, das Interesse haben, daß die Last der Arbeiter-Unterstützung
möglichst lange noch auf dem Lande fitzen bleibt, ebenso umgekehrt hat die Landbevölkerung das
Interesse, daß sie von denjenigen, die sie erzogen, auf deren Ausbildung und Unterhalt sie die
größten Kosten bis zum 15., 16., 17. Jahre verwendet hat, auch möglichst bald nach deren Wegzug
in Bezug auf Unterstützungspflicht befreit sei. Das sind eben Gegensätze, auf deren Anführung
ich mich augenblicklich beschränken will, um Ihneu zu sagen, daß es für den Proviuzial-Verwaltungs¬
rath sehr schwierig ist, in welcher Weise er eine Abänderung der Hcimaths-Gcsetzgebung erbitten soll.

Landtags- Marschall: Meldet sich noch Jemand zum Wort? — Der Herr Abgeordnete
Conze hat das Wort.

Abgeordneter Conze: Ich möchte doch die Aeußerung des Herrn von Heister hier nicht
unwidersprochen lassen. Daß es sehr schwierig sei, Abhülfe zu schaffen, das weiß ich sehr wohl, ebenso
daß wir zu den alten Zuständen nicht zurückkehrenkönnen. Die alten Verhältnisse waren aber in
sittlicher Beziehung unendlich viel besser, als die neuen. Wenn mir heute die Wahl gestellt würde,
ob ich die alteu Verhältnisse oder die neuen haben wolle, dann würde ich unbedenklich die alten
nehmen. Ich weiß sehr wohl, daß wir dahin nicht zurückkehren können, ich habe auch nicht gesagt,
daß man direkt mit Vorschlägen hervortreten soll; ich selbst würoe augenblicklich nicht im Stande
sein, solche zu formulireu, ich würde die Lage auch nicht ohne Weiteres ändern können, und
weiß die Schwierigkeit der Frage vollständig zu ermessen, aber ich möchte die Anregung dazu geben,
daß diesem großen wunden Fleck nahe getreten werde, und daß man von Seiten der Staats¬
regicrung die Angelegenheit erwäge und Mittel zu schaffen suche, um die Verhältnisse zu ändern.
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Dazu hätte wohl, glaube ich, der Prouinzial-Verwaltungsrath, der neuerdings '/4 Million pro
Jahr mehr zu zahlen hat, die dringende Veranlassung. Wenn es ihm Mühe macht, den richtigen
Standpunkt einzunehmen, wenn er Studien zu machen hat, so glaube ich doch, daß sich diese
reichlich bezahlen würden. Ich wüßte für meine Person in humaner Beziehung keinen Punkt, der
wichtiger wäre, als die Sorge für die Heimathlosen. Ich darf noch vielleicht die Sorge für die
Erziehung der verwahrlosten Kinder nennen, dies sind Gebiete, wo wir der Provinz auf sittlichem
Gebiete unendlichen Vortheil bringen können, wo wir, glaube ich, für die Interessen unserer
Provinz sorgen müssen und wo es nur einer Anregung bedürfen wird, damit von Seiten des
Provinzial-Verwaltungsraths recht gutes und bedeutendes geschaffen wird.

Ich würde mich fehr freuen, wenn die Versammlung sich entschließen wollte eine Resolution
in diesem Sinne zu fassen, um wenigstens an ihrem Theile Zeugniß für die Beurtheilung dieser
großen Uebelstände abgelegt zu haben.

Landtags-Marschall: Herr Abgeordneter von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Das, was der Herr Vorredner will, ist,

glaube ich, in der Hauptsache nur, die Staatsregierung darauf aufmerksam zu machen, welche
Uebelstände sich nicht allein in unserer Provinz, sondern auch in anderen Provinzen auf Grund
der neuen Heimathsgesetze herausgebildet haben. Wenn der Herr Vorredner mit mir in diesem
Gedanken einig ist, so können wir das, was er will, vielleicht eher dadurch erreichen, daß wir die
gesammten Uebelstände, wie sie aktenmäßig bei uns hervorgetreten sind, der Staatsregierung zur
thunlichsten Berücksichtigung überweisen. Das ist aber ein anderer Standpunkt, als wenn der
Herr Vorredner meint, wir sollten mit Anträgen an die Staatsregierung herankommen. Dann
müßten wir positive Vorschläge machen, während es sich nach meinem Vorschlage nm weiter Nichts
handelt, als der Staatsregicrung zur zukünftigen Regelung dieser Frage Material zu geben.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Herr Conze hat soeben gesagt, er würde es
freudig begrüßen, wenn die Versammlung in dieser Sache eine Resolution faßte. Ich möchte doch
glauben, daß die Anregung, welche hier gegeben ist, genügt, und daß Sie das Vertrauen haben
können, daß, wenn der Provinzial-Verwaltungsrath etwas darin thun kann, er wohl auch etwas
thun wird. Ich bin auch vollständig der Ansicht des Herrn von Heister, daß es sehr schwierig
ist, positive Vorschläge zu machen, man kann nur sagen: die Provinzial-Verwaltung ist durch
die Gesetzgebung in die und die pekuniäre Lage gekommen. Das ist, glaube ich, das, was am
schlagendsten Beweis führt und das Material giebt zu der Beurtheilung, wie die Gesetzgebung bei
uns gewirkt hat. —

Herr Freiherr Felix von Los hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Ich meine aber doch, es wäre ganz leicht und

für den Verwaltungsrath sehr angenehm, wenn hier eine Resolution gefaßt würde. Dieselbe
würde gauz einfach dahin lauten, daß der Provinzial-Landtag in diesem horrenden Anwachsen der
Kosten, überhaupt in dem Bilde, welches uns der Etat, der jetzt vorgelegt ist und das, was der
Herr Referent ausgeführt hat, giebt, eine Folge unserer heutigen unglückseligen Gesetzgebung über
das Heimathsrecht und die Freizügigkeit erblickt und den Wunsch hat, daß der Staatsrcgierung
hiervon Mittheilung gemacht werde behufs Erwägung, ob nicht in einer Aenderung der Gesetzgebung
für diese Uebelstände Abhülfe geschaffen werden kann. Das wäre eine ganz einfache Resolution.

Landtags-Marschall: Ich glaube, baß wir eine solche Resolution der Staatsregieruug
gegenüber nicht fassen tonnen. Ich möchte glauben, daß es viel besser ist, daß wir Dieses einfach
durch den Verwaltungsrath besorgen lassen. — Der Herr Abgeordnete Conze hat das Wort.

13
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Abgeordneter Conze: Ich bin mil dem inoän» proo«äenä^ den der Herr Landtag >
Marschall vorgeschlagen und den Herr von Heister näher präcisirt hat, einverstanden und glaube,
daß damit der Zweck, den ich im Auge habe, erreicht wird. Ich möchte mir nur die Bemerkung
noch erlauben, daß damit nicht gerade ausgeschlossen ist, daß der Provinzial-Verwaltungsrath mit
Vorschlägen, die ihm zweckmäßig scheinen, hervortrete.

Landtags-Marschall: Ich frage den Herrn Freiherrn von Lo«, ob er den Antrag
auf eine solche Resolution aufrecht erhält.

Abgeordneter Freiherr Felix von Lo8: Ich habe keinen Antrag gestellt, ich habe nur die
Ansicht des Herrn Conze dahin unterstützen wollen.

Landtags-Marschall: Herr Conze hat seinen Antrag zurückgezogen,die Sache würde-
hiermit erledigt sein. Wenn sich Niemand mehr zum Worte meldet, schließe ich die Dis¬
kussion und bringe den Antrag des II. Ausschusses zur Abstimmung. Der Autrag geht dahin, den
vorliegenden Etat mit dem proponirten Znschuß von 508 200 Mark r>. «.. ans der Centralkasse zu
bewilligen. Ich bitte Diejenigen, welche gegen diesen Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt
sich Niemand.) Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Es folgt das Referat des II. Ausschusses, betreffend den Etat der Staats-Nebenfonds.
(Polizeistrafgelderfonds und Ehrenbreitsteiner allgemeiner Armenfonds) für die Etatsjahre vom
1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 3l. März 1884. Referent ist
der Herr Abgeordnete von Werner.

Referent Abgeordneter von Werner: Meine Herren, der Etat liegt Ihnen unter.Nr. 5?
der Drucksachen vor. Ich darf wohl voraussetzen, daß Sie nähere Einsicht davon genommen haben,
und erlaube mir daher, mit Bezug darauf das Referat des II. Ausschusses Ihnen vorzutragen:

„Die Staats-Nebenfonds, welche in den Polizei-Strafgelderfonds der 5 Regierungs¬
bezirke, ferner in einem Nebenfonbs des Regierungsbezirks Köln und in dem Ehren¬
breitsteiner allgemeinen Armenfonds bestehen, haben gesetzlicherVorschrift zufolge die
Hauptbestimmung, soweit thunlich die Mittel zur Bestreitung der Kosten für Ver¬
pflegung und Erziehung verlassener und verwaister Kinder zu gewähren.

Es ist hierbei zu bemerken, daß denjenigen größeren Gemeinden, welche die Für¬
sorge für ihre verlassenen und Waisenkinder selbst übernommen haben, die ihnen
competirenden Polizeistrafgelder direkt zur Verwendung überwiefen weroen.

Die Staats-Nebenfonds aller Regierungsbezirke zusammen enthalten zur Zeit
einen Bestand von 474 300 Mark Nominalwerth in Obligationen und Staats
papieren.

Nach dem vorliegenden Etat beziffert sich die Jahres - Einnahme und damit
übereinstimmend die Iahres-Ausgabe für die beiden bevorstehenden Etatsjahre für alle
Bezirke zusammen auf 295 170 Mark. Bei näherer Prüfung hat sich gegen die Vor¬
lage nichts zu erinnern gefunden und erlaubt sich der II. Ausschuß, die von oem
Verwaltungsrathe vorgeschlagene Aufstellung des Etats der Staats-Nebenfonds für die
Etatsjahre 1882/83 und 1883/84 dem hohen Provinzial-Landtage zur Annahme zu
empfehlen."

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. — Es meldet
sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich
bitte Diejenigen, welche gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
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Wir kommen jetzt zu dem Referat des II. Ausschusses, betreffend den Etat über die Koste»
der Unterbringung verwahrloster Kinder in Gemäßheit des Gesetzes vom 13. März 1878 fiir die
Etatsjahre vom 1, April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referent ist der Herr Abgeordnete Strunk,
Referent Abgeordneter Strunk: Der Etat schließt in Einnahme und Ausgabe mit einer

Summe von 179 750 Mark ab. Der II. Ausschuß hat den Bericht des Verwaltungsraths gepriift
und folgendes Referat erlassen:

„Bei Durchsicht des ebenberührtcn Etats hat der II. Ausschuß Nichts zu erinnern
gefunden und beehrt sich, dem hohen Landtage dessen Genehmigung zu empfehlen."

Landtllgs-Marschllll: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. Herr von
Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordneter von Grand-Ry: Ich möchte eine Aufklärung bezüglich des Etats haben.
Es ist in.dem Berichte des Verwaltungsrathes von 1880 S. 29 über die Zunahme der Ver-
Pflcgungskosten für verwahrloste Kinder geklagt worden. Ich möchte mir die Frage erlauben, ob
mit den Anstalten, welche die Kinder aufnehmen, feste Verträge auf mehrere Jahre geschlossensind,
oder ob diese Kosten von den Anstalten je nach den Kosten liquidirt werben, die sie überhaupt
für ihre Pfleglinge aufzubringen haben. Ich glaube, baß es sich vielleicht empfiehlt, thunlichst feste
Verträge mit den Anstalten zu schließen. Ich möchte nur hierüber Aufklärung haben.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Lautz hat das Wort.
Abgeordneter Lautz: Meine Herren! Mit denjenigen Anstalten, mit welchen der Provinzial-

Vcrwciltungsrath in Verbindung getreten ist, sind feste Verträge abgeschlossenworden. Nach Ablauf
des Jahres haben die betreffenden Anstalten gefunden, daß ihre Verpflegungssätze zu gering waren,
und deshalb eine Erhöhung verlangt.

Landtags-Marschall: Außerdem können wir keine festen Verträge mit den Anstalten
machen, weil die Zunahme der Zahl der Kinder im Laufe der letzten Jahre eine sehr bedeutende
gewesen ist und stetig wächst. Ich glaube, daß deshalb auch die Anforderungen von Seiten der
verschiedenen Anstalten sehr verschieden sein werden, und daß wir dazn übergehen müssen, wie
das Gesetz es vorsieht, die Kinder auch in Familien unterzubringen, wenn die Anstalten nicht mehr
ausreichen.

Wenn sich Niemand mehr zum Worte meldet, so bringe ich den Antrag des Ausschusses
zur Abstimmung. Ich bitte Diejenige», welche gegen den Antrag sind, sich zu erheben, — (Es
erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Es folgt das Referat des III. Ausschusses betreffend den Etat für das Taubstummen-

Wesen, einschließlich des Etats der Provinzial-Taubstummenanstalten zn Brühl, Kempen, Neuwicd
und Trier für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883
bis 31. März 1884, Referent ist der Herr Abgeordnete Friederichs.

Referent Abgeordneter Frieocrichs: Meine Herren! Der III. Ausschuß ist abermals in
der Lage, Ihnen über gute Organisation und gute Verwaltung ein Referat zu liefern. Wir
haben im Jahre 1874 die Taubstummenanstalten von Brühl, Kempen, Neuwieb, Trier uno Mors
übernommen, die letztere mit einigen wenigen Schülern und noch weniger Mobilar Diefe letztere
Anstalt ist seitdem vollständig aufgehoben worden, und wir haben es jetzt mit Brühl, Kempen,
Neuwied und Trier als eigenen Anstalten zu thun, außerdem in Elberfelo, Essen, Köln und
Aachen, mit städtischen Anstalten a» denen wir beteiligt sind. Wir übernahmen im Jahre 1874

13'
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144 Kinder, welche damals dein Staate 51 213 Mark kosteten, und sind hente zu einer Erziehung
von 975 Kindern gekommen,die uns 173 690 Mark kosten. Die Vorlagen sind vom III. Aus¬
schusse eingehend geprüft, nirgends hat sich Veranlassung zu einer Bemerkunggefunden, und der
Ausschuß hat deshalb folgendes Referat beschlossen:

„Die Prüfung der Vorlage gab zu keinerlei Abänderung Veranlassung und beantragt
der III. Ausschluß:

Hohes Haus möge die Vorlage des Vcrwaltungsraths zu endgültigemEtat erheben".
Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. Der Herr

Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordnetervon Graud-Ry: Das hohe Haus wird wohl gestatten, daß ich bei diesem

Etat in Verbindung mit dem gleichfolgendeu Etat für die Provinzial-Blindenanstalt dem Gefühle
Ausdruck gebe, was wohl Jeden, der die Ausstellung der Lehrmittelund Arbeiten der Zöglinge
hier gesehen hat, beherrschte, dem Gefühl der Freude über die Art, wie für die armen Leute
gesorgt ist und wie sich das Leben in den Anstalten entwickelt hat. Die Ausstellung,die' in diesem
Hause während der DüsseldorferAllgemeinenGewerbe- und Kunst-Ausstellungstattfand, gab in der
That ein hocherfreulichesBild dessen, was diese von Natur so sehr vernachlässigtenKinder
leisten können bei sorgfältiger Erziehung, wie sie zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft aus¬
gebildet,in den Stand gesetzt sind, selbst für ihren Unterhalt und ihr Fortkommenzu sorgen, in
ihrer Beschäftigungeinen Trost und eine Befriedigung finden können in ihrer sonst so trostlosen
Lage. Ich darf annehmen, daß die Versammlung diese Gefühle theilt und auch gerne ihnen
bei dieser GelegenheitAusdruck leiht.

Landtags-Marschall: Ich frage Sie, ob Sie die Dnrchberathung der einzelnen Etats
wünschen (Stimmen: Nein), oder ob Sie wünschen,daß der Etat ou Kloo, wie die andern, hier
behandelt wird?

Der Antrag geht dahin, die Ihnen hier gemachte Vorlage des Verwaltungsraths durch
Ihren Beschlußzum endgültigenEtat zu erheben. Ich bringe den Antrag zur Abstimmunguno
bitte diejenigenHerren, die gegen die en dlooAnnahmc dieses Etats sind, sich zu erheben. (Es
erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Meine Herren! Ehe wir zum nächsten Punkt der Tagesordnung gehen, möchte ich Ihnen
nur mittheilen, daß ich die Adresse an Ihre Majestät die Kaiserin-Königinhier auf meinem Platze
habe auflegen lassen und bitte Sie, dieselbe unterschreiben zu wollen.

Wir gehen über zu Nr. 11 unserer Tagesordnung.
Etat für die Provinzial-Blindenanstalt zu Düren für die Etatsjahre vom 1. April 1882

bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.
Referent ist der Herr AbgeordneteWoltcrs.
Referent Abgeordneter Wolters: Das Referat des III. Ausschusses über den Etat für

die Provinzial-Blindenanstalt zu Düren für die Etatsjahre vom 1 April 1882 bis 31. März
1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884 lautet:

Der III. Ausschußhat den Etat geprüft und beantragt:
„Der hohe Landtag wolle den Etat für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis

31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884, welchermit 98100
Mark in Ausgabe und Einnahme balancirt, genehmigen."

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion.— Es meldet sich
Niemand zum Wort, dann schließe ich die Distussiou und bringe den Antrag des III. Ausschusses
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resp, den Etat, wie er hier vorliegt, zur Abstimmung. Ich bitte diejenigenHerren, welche gegen
die en bloo-Annahme dieses Etats sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Etat ist einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat des III. Ausschusses,betreffend den Neubau einer Taubstummen¬

schule und den Umbau des sogenanntenMäunergebäubes im Landarmen-Hausezu Trier. Referent
ist der Herr AbgeordneteRadermacher.

Referent AbgeordneterRadermacher: Meine Herren! Der III. Ausschuß hat den Vor¬
schlag des Provinzial-Verwaltungsraths einer genauen Prüfung uuterzogen und sich überzeuge»
müssen,daß besondersder Umbau des sogenannten Männcrgebäudes des Landarmenhauseszu Trier
eine dringende Nothwendigkeitist. Dieser Bau kanu aber erst dann ausgeführt werden, wenn der
vorgeschlagene und schon in Augriff genommeneNeubau der Taubstummenschuleausgeführt fein
wird, und das wirb Ende 1882 der Fall sein. In Folge dessen hat der III. Ausschuß folgendes
Referat befchlossen:

Mit Bezugnahme auf das beiliegendegedruckteReferat und unter besonderer Hervor¬
hebung, daß

1. der Umbau des Männergebäudes im Landarmenhausezu Trier eine dringendeNoth¬
wendigkeit ist,

2. dieser Umbau erst nach Vollendung des Neubaues der Taubstummenschuleausgeführt
werden kann,

3. durch diesen Neubau resp. Umbau ein weiterer genügenderRaum zur Unterbringung
von 250 Landarmen oder sonstiger Unglücklichengewonnen wird, beantragt der
III. Ausschuß:

„Der hohe Landtag wolle dem Antrage der Provinzial-Vcrwaltung:
1. die Erbauung einer neuen Taubstummenschulefür 6 Klassenin Trier, sowie die

Entnahme der hierzu erforderlichen Mittel von 65 000 M. aus den Ersparnissen
der Jahren 1879, 1880 und 1881 nebst aufgelaufenenZinsen der Wilhelm-
Augusta-Stiftung nachträglichgenehmigen zu wollen,

2. den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen zu wollen, nach Ueberführung der
Landarmen in das restaurirte Hospitalgebäude, das bisherige Männergebäude
des Landarmenhausesvollständigwieder herzustellen und die hierzu erforderlichen
Mittel aus den Kapital-Beständen des Landarmen-Hauseszu entnehmen, vor¬
behaltlich eines dem nächsten Provinzial-Landtage vorzulegendenfpeziellen Ver-
wendungs-Nachweises"

seine Zustimmung ertheilen.
Landtags- Marschall: Ich eröffneüber diefe Anträge die General-Diskussiou,Wünscht

hierzu Jemand das Wort? (Es meldet sich Niemand.) Dann schließe ich die General-Diskussion
und gehe zum ersten Antrag: Die Erbauung einer neuen Taubstummenschulefür 6 Klassen in
Trier, sowie die Entnahme der hierzu erforderlichenMittel von 65 000 Mark aus den Erspar¬
nissen der Jahre 1879, 1880 und 1881 nebst aufgelaufenen Zinsen der Wilhelm-Nugusta-
Stiftung nachträglichgenehmigenzu wollen.

Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion. Es meldet sich Niemand zum Wort, dann schließe
ich die Diskussionund bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte diejenigenHerren, die gegen
diesen Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist also einstimmig
angenommen.
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Der zweite Antrag lautet: „Den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen zu wollen,
nach Ucberfiihrung der Landarmen in das restaurirte Hospitalgebäudc, das bisherige Männer»
gebäudedes Landarmenhausesvollständig wieder herzustellen,und die hierzu erforderlichenMittel
aus den Kapitalbeständen des Landarmenhauses zu entnehmen, vorbehaltlich eines dem nächsten
Provinzial-Landtagevorzulegenden speziellen Verwendungs-Nachweises.

Ich stelle auch diesen Antrag zur Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort, so
schließe ich dieselbe,und bringe diesen Antrag zur Abstimmung, Ich bitte diejenigen Herren,
die gegen diesen Antrag sind, sich zu erheben.

Es erhebt sich Niemand.
Dieser Antrag ist also ebenfalls einstimmigangenommen und damit die Vorlage erledigt.
Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend die Verwendung des aus dem

Verkaufe des Siegburger Irrenanstalts - Iuventars herrührenden Kapitals von 42 439 Mark.
Referent ist der Herr Abgeordnete Th eisen.

Referent AbgeordneterTh eisen: Ich erlaube mir, das Referat des III. Ausschusses,
betreffenddie Verwendung des aus dem Verkaufe des Siegbnrger Irrenanstalts-Inventars herrüh¬
renden Kapitals von 42 439 Mark vorzulesen:

Ausweislich des Jahresberichts des Provinzial-Verwaltungsraths haben die bei der Auf¬
lösung der Irrenanstalt zu Siegburg verbliebenenInventarbestände einschließlich des Ueberschusses
aus dem Konto der Lanowirthschafteine Summe von 42 439 Mark 52 Pf, eingebracht, deren
Ueberweisungzunächst an den IrrenanstaltS-Baufonds zwecks Anschaffungvon Einrichtungsstücken
für die neue Irrenanstalt bei Bonn beliebt wurde. Doch hat oer schon vorhandene Baufonds zur
Bestreitung der gedachten Ausgaben für sich allein fchon ausgereicht, aus welchem Grunde der
Provinzial-Verwaltungsrath den erwähnten Betrag aus dem Irrenanstalts-Baufonds wieder zurück¬
zuziehen und in der Weise zu verwendenvorschlägt:

daß aus denselben zunächst der bei dem Konto der Verlegungder Vlinden-Anstaltzu Düren
entstandeneVorschuß von 6706 Mark gedeckt und der Rest zu einem Bau-Unter-
haltungsfonds für die Irrenanstalten sowie das Ständehaus bestimmt und demnach
auch der für die Trottoir-Anlage vor dem Ständehause verausgabte Betrag von 5000
Mark demselben entnommenwerde.

Gegenüber diesem Vorschlaghat die Majorität des III, Ausschusses sich dafür entschieden:
„Die aus dem in Rede stehenden Fonds geleisteten Ausgaben von 6706 und 5600
Mark gutzuheißen, dem hohen Landtage betreffs des Restbetrages von 30 l33 Mark
52 Pf. unter Ablehnung des bezüglichenAntrags des Provinzial-Verwaltungsraths
jedoch vorzuschlagendiese Summe zur Deckung eines entsprechenden Theilbetrags des
Ankaufpreisesvon Ländereien zu der Irrenanstalt Grafenberg verwendenzu wollen",

Landtllgs-Marschall: Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion. — Es meldet sich
Niemand zum Wort, dann schließe ich dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung. Soll ich
den Antrag noch einmal verlesen lassen? (Stimmen: Nein).

Ich bitte diejenigen Herren, die gegen den Antrag sind, sich zu erheben, <M erhebt
sich Niemand).

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat des V. Ausschussesbetreffendden Etat für die provinzialstraßen-

Vcrwaltung für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883
bis 31. März 1884.
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Referent ist Herr Freiherr von Eerde.

Referent, Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich habe die Ehre, Ihnen über den vor¬
erwähnten Etat zu referiren. Derfelbe hat balancirend in Einnahme und Ausgabe zu der Summe
von 5 132 250 Mark für die bevorstehende Etatsperiode einen günstigen Abschluß erlangt. Nicht
allein, daß die Einnahmen, welche überhaupt nur sehr gering sind, indem sie hauptsächlich aus dem
Erlös der Obstbaumpflanzungen und der Grasuutzungen an den Chausseen bestehen, sich um
1? 580 Mark vermehrt haben, hat sich auch die Hanptausgabe um 183 140 Mark vermindert. Es
ist trotz dieser Verminderung des Etats, welche hauptsächlich dadurch herbeigeführt worden ist, daß
für die Unterhaltung der Straßen geringere Kosten in Anspruch genommen worden sind, als früher,
doch noch möglich geworden, einzelne Ausgabepositionen, die dem allgemeinen Interesse dienen, zu
verstärken. Es ist dies namentlich die Position für die Provinzialstraßen-Neubauten, welche um
10 000 Mark erhöht wordeu ist und eine Position zur Zahlung von Kreis- und Kommunal-
Wegebau-Uuterstützuugen, welche eine Erhöhung um 60 000 Mark erfahren hat.

Diesen günstigen Abschluß haben wir wesentlich dem kräftigen Einschreiten der Verwaltungs-
beamtcn zu verdanken, und hat der Ausfchuß geglaubt, Dieses anerkennen zu sollen. Ich erlaube
mir, Ihneu das hierüber gefaßte Referat vorzulesen:

Der V. Ausschuß hat den Etat der ProvinzialstraßewVerwaltung pro 1882/83 und pro
1883/84, balancirend in Einnahme und Ausgabe zur Summe von 5 132 250 Mark für jedes
Etatsjahr einer forgfältigen Prüfung unterworfen und die in Anfatz gebrachten Positionen als noth¬
wendig und zweckentsprechendbefunden.

Er konnte hierbei mit Befriedigung tonstatiren, daß diese umfangreiche Verwaltung mit
vieler Sorgfalt und mit dem Bestreben geführt worden ist, wesentliche Minderausgaben in einzelnen
Etatspositionen herbeizuführen.

Namentlich auch hat der Ausschuß geglaubt, das umsichtige und praktische Eingreifen der
provinzialstäudischcn Oberbeamten anerkennen und dieser Anerkennnng Ausdruck geben zu sollen.

Sein Antrag geht daher dahin:
Hoher Provinzial-Landtag wolle die unveränderte Annahme des gedachten Etats zum
Beschlusse erheben und der vorbemertten Anerkennung sich anschließen.

Landtag s-Marsch all: Ich stelle den Antrag zur Diskussion. — Es meldet sich Nie¬
mand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung. Der V. Aus°
schuß beantragt die sri Kloo-Annahme des vorliegenden Etats der Provinzialstlaßen-Verwaltung
unter besouderer Anerkennung der Leistungen der Oberbeamten dieser Verwaltung. Ich bitte Die¬
jenigen, die gegen diesen Antrag sind, sich zu erbeben. (Es erhebt sich Niemand.) Der Autrag ist
einstimmig angenommen und somit der Etat festgestellt.

Es folgt das Referat des V. Ausschusses, betreffend den Etat über den NebeufondS der
Straßenverwaltung zur Unterstützung der Wittwen von Provinzialstraßen-Aufsehern und Wärtern
für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 3l. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31.
März 1884. Referent ist der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde.

Referent Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich habe hier sehr wenig zu erwähnen.
Dieser Etat ist einer der wenigen, welche keinen Zuschuß aus der Ceutralkasse verlangen. Die
Einnahmen desselben bestehen aus der Hälfte der Grasnutzungen an den Chausseen und aus dem
Ertrage der Obstbaumpflanzungen. Diefe Einnahmen reichen dazu aus, den Wittwen der Beamten
die nöthigen Unterstützungen zu gewähren. Das betreffende Referat des Ausschusses lautet:
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Der in Einnahme und Ausgabe zur Summe von 24 260 Mark balancirende Etat hat
bei Prüfung der in Ansatz gebrachten Positionen zu keiner Erinnerung Anlaß angegeben.

Der V. Ausschuß beantragt daher:
„Hoher Provinzial>Landtag wolle denselben unverändert annehmen."

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag des V. Ausschusses zur Diskussion. —
Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Ab¬
stimmung. Ich bitte Diejenigen, welche gegen denselben sind, sich zu erheben. — (Es erhebt sich
Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Hiermit ist unsere Tagesordnung erschöpft. Ehe ich die Sitzung schließe, gebe ich noch

dem Vorsitzenden des V. Ausschusses, Herrn Freiherr« von Frentz, das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Frentz: Ich bitte die Herren Mitglieder des V. Ausschusses,

morgen früh um 11 Uhr in dem Nusfchußzimmer gefälligst zusammentreten zu wollen, um den Rest
der Petitionen zu berathen.

Landtags-Marschall: Die nächste Sitzung ist morgen Mittag 12 Uhr. Ich schließe
die Sitzung.

(Schluß der Sitzung ? Uhr 5 Minuten.)

Siebente Sitzung
im Ktiindchause zu Düsseldorf, am Donnerstag den 24. Ztovemoer 1881.

Beginn: 12 Uhr Mittags.

Tages-Ordnung:
1. Referat zu dem Entwurf eines Reglements, betreffend die Pensionirung der provinzial-

ständischen Beamten in der Rheinprovinz, einschließlich der Beamten der Provinzial-
Feuer-Societät.

Referent: Abgeordneter Marcus. (Nr. I. 18 des Verzeichnisses der Landtags^
Vorlagen.)

2. Referat, betreffend die Feststellung eines Provinzial-Wappens für die Nheinprovinz.
Referent: Abgeordneter Graf von Mirbach. (Nr I. 21 des Verzeichnisses

der Landtags-Vorlagen.)
3. Etat für die Verwendung des Zinsgewinns des Rheinischen Mcliorationsfonds für die

Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis
31. März 1884.

Referent: Abgeordneter Freiherr Eugen von Lo8. (Nr. IV. 23 des Ver¬
zeichnisses der Landtags-Vorlagen.)
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4. Referat, betreffend die Bewilligung einer fortlaufenden Unterstützung an die Wittwe
des verstorbenen Feuer-Societäts-Inspettors Schelauske.

Referent: Abgeordneter Graf Frauz von Spee, (Nr. IV. 37 des Verzeich¬
nisses der Landtags-Vorlagen.)

5. Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über den Etat des Provinzial-Landtags,
des Provinzial-Verwaltungsraths und der provinzialständischen Central-Verwaltungs-
behörde für die Jahre 1878, 1879 und 1880.

Referent: Abgeordneter Rautenstrauch. (Nr. I. 42 des Verzeichnisses der
Landtags-Vorlagen.)

6. Antrag auf Dechargirung der Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben beim
Haupt-Etat der provinzialständischen Verwaltung pro 1878.

Referent: Abgeordneter Rautenstrauch. (Nr. I. 43 des Verzeichnisses der
Landtags-Vorlagen.)

7. Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über die Einnahmen und Ausgaben bei der
Centralkassen-Verwaltung und dem Kreisfonds pro 1879 und 1880.

Referent: Abgeordneter Rautenstrauch. (Nr. I. 44 des Verzeichnisses der
Landtags-Vorlagen.)

8. Dechargirung der Rechnungen über den Bau der Irrenanstalten zu Andernach, Bonn,
Düren, Grafenberg und Merzig.

Referent: Abgeordneter Nels. (Nr. IV. 45 des Verzeichnisses der Landtags-
Vorlagen.)

9. Dechargirung der Rechnung über die allgemeinen Ausgaben des Irrenanstalts-Banfonds.
Referent: Abgeordneter Nels. (Nr. IV. 46 des Verzeichnisses der Landtags-

Vorlagen.)
10. Dechargirung der Rechnung über die Einnahmen des Irrenanstalts-Banfonds.

Referent: Abgeordneter Nels. (Nr. IV. 4? des Verzeichnisses der Landtags-
Vorlagen,)

11. Dechargirung der Rechnung über die Kosten der Verlegung nnd Erweiterung der
Provinzial-Blindenanstalt zu Düren.

Referent: Abgeordneter Graf von Beißel. (Nr. IV. 48 des Verzeichnisses
der Landtags-Vorlagen.)

12. Dechargirung der Rechnung über die Kosten des Neubaues des Ständehauses.
Referent: Abgeordneter Graf von Beißel. (Nr IV. 49 des Verzeichnisses

der Landtags-Vorlagen.)
13. Dechargirung der Rechnungen über die Viehentschädigungsfonds pro 1878 und 1879.

Referent: Abgeordneter Graf von Beißel. (Nr. IV. 50 des Verzeichnisses
der Landtags-Vorlagen.)

14. Dechargirung der Rechnungen der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät pro 1877,
1878 und 1879.

Referent: Abgeordneter Graf von Beißel. (Nr. IV. 51 des Verzeichnisses
der Landtags-Vorlagen.)

15. Dechargirung der Rechnungen der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse pro 1878 und 1879.
Referent: Abgeordneter Graf von Beißel. (Nr. IV. 52 des Verzeichnisses

der Landtags-Vorlagen.)

14
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16. Dechargirung der Rechnungen über die Fonds zur Unterstützung milder Stiftungen :c.
und zur Förderung von Kunst und Wissenschaft pro 1879 und 1880,

Referent: Abgeordneter Graf von Aeißel (Nr. IV. 53 des Verzeichnisses der
Landtags-Vorlagen.)

17. Dechargirung der Rechnungen über die Fonds zur Unterstützung niederer landwirth-
fchaftlichcr Schulen, sowie sonstiger landwirthschaftlichcr Zwecke pro 1879 und 1880.

Referent: Abgeordneter Freiherr von Eynatten. (Nr. IV. 54 des Verzeich¬
nisses der Landtags-Vorlagen)

18. Dechargirung der Rechnungen über die Verwaltung des Rittergutes Desdorf pro 1879
uud 1880.

Referent: Abgeordneter Freiherr von Eynatten. (Nr. IV. 55 des Verzeich¬
nisses der Landtags-Vorlagen.)

19. Referat, betreffend die bisherige Verwaltung der dem Polizeistrafgelderfonds zugehörigen
Kapitalien und ihre gefetzlichcBegründung.

Referent: Abgeordneter Heus er. (Nr. II. 59 des Verzeichnisses der Landtags«
Vorlagen.)

20. Referat, betreffend die Zuweisung des sogenannten Vrauwciler Nebenfonds an den
Polizeistrafgelderfonds des Regierungsbezirks Köln.

Referent: AbgeordnetcrNeusch. (Nr. II. 60 des VerzeichnissesderLanbtagS-Vorlagen.)
21. Referat, betreffend die Gewährung einer Unterstützung an die Wittwe des Landarmen-

Haus-Direktorö Blum zu Trier.
Referent: Abgeordneter Kockerols. (Nr. III. 76 des Verzeichnisses der Land¬

tags-Vorlagen.)
22. Referat, betreffend die Gewährnng einer Unterstützung an die Wittwe des verstorbenen

Direktors Müller der Arbeit«.Anstalt z» Vrauweiler.
Referent: Abgeordneter Kockerols. (Nr. III. 7? des Verzeichnisses der Land¬

tags-Vorlagen.)
23. Referat über die Gewährung einer fortlaufenden Unterstützung an die Wärterin

Magdalene Steiuebach bei der Provinzial-Irreuanstalt zu Düren.
Referent: Abgeordneter Kockerols. (Nr, III. 79 des Verzeichnisses der Land¬

tags-Vorlagen.)
24. Referat, betreffend den Ausbau des lintsfeitigen Zufuhrweges zur Mosclbrücke bei Als

für Rechnung des Provinzialstraßenfonds.
Referent: Abgeordneter Herrmann. (Nr. V. 98 de« Verzeichnisses der Land¬

tags-Vorlagen.)
25. Referat, betreffend den Ausbau einer Straße von Roßbach nach Neustadt (durch daS

Wiedbachthal) für Rechnung des Provinzialstraßeu-Neubaufonds.
Referent: Abgeordneter Wunderlich. (Nr V. 99 des Verzeichnisse« der Land¬

tags-Vorlagen.)
26. Referat, betreffend den gegenwärtigen Stand der Verhandlungen bezüglich der Ver¬

legung der Durchfahrt in Stromberg, im Zuge der Biugen-Trarbach'er Provinzialstraße.
Referent: Abgeordneter Nöchling. (Nr. V. 100 des Verzeichnisse« der Land¬

tags-Vorlagen.)
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Landtags-Marschall: Meine Herren, die Sitzung ist eröffnet. Ich bitte, das Pro¬
tokoll der letzten Sitzung zu verlesen. (Geschieht,)

Ist gegen die Fassung des Protokolls der vorigen Sitzung etwas zu eriunern? — Ich
konstatire, daß dies nicht der Fall ist, und erkläre hiermit das Protokoll für genehmigt.

Meine Herren, es sind folgende Eingänge mitzutheilen: Zunächst ein Antrag von Seiten
des Herrn von Heister und Genossen, — es sind 5 Unterschriften. Der Antrag lautet dahin:

„Im Anschlüsse an die Verhandlung über die Petition der Stadt Köln, betreffend
die Aufnahme von geisteskranken Pfleglingen, beehren wir uns, folgenden Antrag an den
Provinzial-Landtag zu richten:

„Der Provinzial-Landtag beschließt,den Provinzial-Vcrwaltiingsrath zu ermächtigen,
die Provinzial-Irrcnanstalt bei Bonn bereits vor dem 1. April 1882 zn eröffnen,
den Betrieb dieser Anstalt unter Zugrundelegung des für dieselbe festgesetzten Etats
für die Zeit vom I, April 1882 bis dcchiu 18s4 vom Tage der Eröffnung der
Anstalt an fübren zu lassen und die hierzu erforderlichen Zuschüssebis zum 1, April
1882 aus dem allgemeine» Acdürfnißfonds für alle Irren-Anstalten (oonk. Etat
für das Irrenwesen pro 1879 und 1880 Nr, 6) zu entnehmen."

Meine Herren, ich glaube, dieser Antrag füllt eine Lücke aus, die in dieser Sache vor¬
handen war. Herr von Heister hat den Antrag gestellt, er ist durch Unterschriften unterstützt
und geht an deu III. Ausfchuß.

Der nächste Antrag geht ebenfalls von Mitgliedern des Hauses aus. er ist gestellt von
Herrn Conze und unterzeichnet von 10 Mitgliedern des Hauses und betrifft die Treppe in der
Einfahrthalle unten im Ständehause.

Der Antrag lautet folgendermaßen:
„Der hohe Provinzial-Landtag wolle beschließen, den Provinzial-Verwaltnngsrath zu
beauftragen, die aus der Einfahrthalle oeü Ständehauses zu den Vestibülen rechts und
links hinauführenben Treppen in der Weise zu verändern, daß die Steignngsverhältnisse
dieser Treppen dieselbe« werde», wie bei der Haupttreppe, und wolle ferner beschließen,
für die Kosten dieser Veränderung 3000 Mark ans den Ständefonds anzniveisen".

Meine Herren, ich habe hierbei für meine Person in der Fassung des Antrages ein Bedenken
u«d möchte meinen, die architektonische Anlage der Halle, wie sie jetzt dasteht, wird mit bedingt
durch die Anlage der Treppe und die Raumverhältnisse auf dem Boden der Halle, Ich glaube,
baß wir hier doch nicht so direkt darüber beschließen können, sondern wir müssen erst den Künstler
boren, der den ganzen Plan gemacht hat. Das ist noch nicht geschehen. Ich würde mich sehr
freuen, wenn die Herren Antragsteller ihren Anfang in folcher Fassung modificireu wollen, ich über¬
lasse dies aber dem Ausschuß, sowohl was die Fassung, als auch was die Kosten betrifft; ich weiß
nicht, ob 3000 Mark genügen werden. Ich verweise diesen Antrag an den I. und IV. Ausschuß.

Es liegt mir hier eiue Petition aus Grevenbroich vor, betreffend Abpflasteruug der
Proviuzialstraße Köln-Venlo uud Brückenanlagen in der Stadt Grevenbroich. Ich frage, ob einer
ber Herren Abgeordneten diese Petition zu der seinigen macht.

Abgeordneter Breuer: Ich mache sie zu der mcinigen.

Landtags-Marschall: Herr Breuer macht sie zu der feinigen, wird sie unterstützt?
(Geschieht.)

Sie finde! Uuterstützuug und geht an deu V, Ausschuß.

14'
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AbgeordneterBreuer: Ich bitte den Herrn Landtags - Marschall, mich für diese Sache
dem V. Ausschußzuzuweisen.

Landtags-Marschall: Herr Breuer wird für diese Sache dem V. Ausschuß zugetheilt.
Die folgende Petition ist von Seiten eines Herrn Heinrich Äinz aus Andernach,

betreffenddie Ankaufs-Verhandlungeneines Grundstückesfür die AndernacherIrrenanstalt, die im
Jahre 1880 stattgefunden haben. Er behauptet, einen Schaden von 960 Mark durch die Ver¬
handlungen, die nicht zum Abschlüsse gekommen sind, gehabt zu haben. Ich möchte dazu bemerken,
daß dieser Anspruch schon im Provinzial-Verwaltungsrathe behandelt und abgewiesenworden ist,
Ich frage, ob einer der Herren Abgeordnetendie Sache zu der seinigenmacht.

AbgeordneterGraf Hoensoroech: Ich mache sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Graf Hoensbroech macht sie zu der seinigen, wird sie unter¬

stützt? (Geschieht.)
Sie findet Unterstützungund geht an den III. Ausschuß.
Weiter eingegangen ist eine Petition der GemeindenKreuzau und Winden um Unter¬

stützung zur Herstellung von Brückenrampenund Regnlirung des Roersflusses aus Provinzialfouds.
Diese Petition ist von dem Herrn Grafen Wilderich von Spee zu der seinigen gemacht, ich
frage, ob sie Unterstützungfindet. (Geschieht.)

Sie findet Unterstützungund geht an den V. Ausschuß.
Auf Wunsch des Herrn Grafen Wilberich von Spee wird derfelbe für diese Sache

dem V. Ausschuß zugetheilt.
Dem Herrn Freiherrn von Los möchte ich noch zu der Geschäfts-Ordnungsfrage,die er

aufgeworfenhat, wegen Verlesung des Protokolls erwidern, daß die Verlesung in der letzten Session
des Landtages auch stattgefundenhat. Zudem ist bei unseren jetzigen Einrichtungen das Geschäfts-
Protokoll viel kürzer gehalten, als die früheren Protokolle, die hier verlesenworden sind, so daß
auch im letzten Landtage das Protokoll verlesenworden ist, ohne daß gegen diefes Verfahren weiter
Widersprucherhoben worden wäre. Ohne die Geschäfts-Ordnungvollständig umzuändern, können
wir von der Verlesung nicht wohl absehen.

Wir treten in die Tages-Ordnung ein. Nr. 1 derselben ist das Referat zu dem Entwürfe
eines Reglements, betreffenddie Pensionirung der provinzialständischenBeamten der Rheinprovinz,
einschließlichder Beamten der Provinzial-Fcuer-Societät, Für den abwesenden Herrn Marcus, der
nach Bonn zurückmußte, hat der Herr Vorsitzende des I. und IV. Ausschusses das Referat übernommen.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher: Meine Herren! Es war zu¬
nächst von Herrn von Werner zu Z. 3 eine Abänderung vorgeschlagen. Diese Aenderungist
von dem Landtage angenommenworden und auch in jeder Hinsicht praktisch, ja nothwendig. Zu
ß. 4 hat Herr AbgeordneterIeutges eine redaktionelleVerbesserung eingebracht, die gleichfalls
von Ihnen adoptirt worden ist. Sodann hat Herr Courth einen Zusatz zn §. 11 beantragt.
Die Sache ist im I. und IV. Ausschußnochmals verhandelt worden, und hat sich der Stellver¬
treter des Herrn Landes-Direktor,Landesrath Fritzen, für die Aufnahme dieses Zusatzes zu 8- H
ausgesprochen. Der I. und IV. Ausschußempfiehlt Ihnen gleichfalls die Annahme diefes Zusatzes.
Der Antrag Courth lautet:

Zu §. 11 des Reglements, betreffend die Pensionirung der provinzialständischen
Beamten der Rheinprouinz einschließlich der Beamten der Provinzial - Feuer - Societät
folgendenZufatz zu beschließen:
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„Findet die Beschäftigungdes Beamten vorübergehendgegen Tagegelder oder eine
anberweite Entschädigungstatt, so wird demselben eine Peusion für die ersten sechs
Monate dieser Beschäftigungunverkürzt,dagegen vom siebenten Monat ab nur zu
dem nach der vorstehenden Bestimmung zulässigen Betrage gewährt".

Eine ähnliche Bestimmung befindet sich in Staats-Pensiousgefetze. Der I. und IV.
Ausschuß beantragt:

„Hoher Landtag wolle diesen Zusatz annehmen".
Landtags-Marschall: Meine Herren! Wir hatten das Reglementüber die Pensionirnng

der provinzialständischen Beamten der Rheinprovinzdurchberathen,vorbehaltlichdes von dem Herrn
AbgeordnetenCourth vorgeschlagenen Zusatzes zu §. 11, welcherParagraph mit dem Zusatz an
den Ausschuß zurückgegangen ist. Der Ausschuß hat die Sache geprüft und schlägt Ihnen vor,
diesen Zusatz anzunehmen. Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. — Es meldet sich
Niemand zum Wort, fo schließe ich dieselbe und bringe den Antrag des Ausschusseszur Abstimmung.
Ich bitte Diejenigen, die gegen den Antrag de« Ausschussessind, sich zu erheben. (Es erhebt
sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen und folglichder Zusatz in den §.11 eingefügt.
Ich konstatire, daß das ganze Reglement über die Pensioniruug der provinzialständischen Beamten
in der Rheinprovinz einschließlich der Beamten der Provinzial-Feuer-Societät mit dem Zusätzezu
8. 11 genehmigtist.

Der nächstePunkt der Tages-Ordnung ist das Referat des I. und IV. Ausschusses,
betreffend die Feststellung des Provinzial-Wappens für die Rheinprovinz. Referent ist der Herr
AbgeordneteGraf von Mirbach.

Referent AbgeordneterGraf von Mirbach: Meine Herren! Es handelt sich bei dieser
Sache nicht um einen zu fassenden Beschluß, sondern lediglich um eine Mittheilung. Es hatte
des Königs Majestät Allergnädigst genehmigt, daß, bevor über die den Provinzen zu verleihenden
Wappen und Siegel Entscheidung getroffen würde, die Provinzial-Vertretungenhierüber gutachtlich
gehört werden sollten. Da eine Einberufung des Provinzial-Landtags für 1878 nicht in Aussicht
genommenwar, so hat der Herr Ober-Präsident von Seiten des Ministers den Auftrag erhalten,
dem Provinzial-Verwaltungsrath eine Vorlage zu machen. Dies ist unter dem 27. Juli 1878
geschehen, wie der Verwaltungs-Bericht pro 1878 sagt. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat in
der Sitzung vom 5, September 1878 beschlossen,mit den in dem erwähnten Reskript gemachten
Vorschlägen sich einverstanden zu erklären. Es ist dann weiter in Bezug auf die Schildhalter
verhandelt worden, deren zuerst für die Rheinprovinz nur einer bewilligt werden sollte, nachher
sind zwei bewilligt worden, wie denn auch die übrigen Provinzen, soviel mir bekannt, zwei Schild¬
halter haben, von denen der eine dem PreußischenWappen entnommenist

(Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Sole m acher übernimmt den Vorsitz.)
und die Standarte mit dem Landeöwappenhält, der andere aber einen gerüstetenRitter darstellt
und die Standarte mit dem Wappen der Provinz trägt. Es ist die Mittheilung über das jetzt
festgestellte Wappen und die Zeichnung desfelben an den Herrn Landtags-Marschall und dann an
den I. und IV. Ausschuß gelangt. Der tombinirte I. und IV. Ausschuß hat das Referat des
Provinzial-Verwaltungsraths über diesen Gegenstandgeprüft und beehrt sich, dasselbe zur Kenntniß
des hohen Landtags zu bringen.

Vice-Landtags-Marschall: Se. Durchlaucht der Herr Fürst zu Salm-Dhck hat
das Wort.
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Fürst zu Salm-Dyck: Ich würde mir erlauben zu fragen, ob eine Abbildung des Wappens
vorhanden ist.

Vice-Landtags-Marschall: Eine Abbildungdes Wappens ist mit der Druckjache jedem
Mitglied zugegangen.— Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterGraf von Mirbach: Aufgefallenist mir, daß uiiter dieser Abbil¬
dung nicht „Rheinproviuz", sondern das Wort „Niederrhein" steht. Es ist allerdings das Wappen
des GroßherzogthumsNiederrhein, welches jetzt mit einigen Modifikationenund Zusätzen als Wappen
der Rheinprovinz erscheint und als solches festgestellt ist.

Vice-Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort zu dieser Sache? —
Meine Herren! Es handelt sich überhaupt nicht um einen Beschluß, sondern um eine Mittheilung.
Ich nehme an, daß die Mittheilung hiermit erledigt ist.

Der weitere Punkt in der Tagesordnung ist der Etat für die Verwendung des Zinsgewinnes
des Rheinischen MeliorationsfondS für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und
vom 1. April 1883 bis 31. März 1884. Referent ist der Herr Abgeordnete Freiherr Eugen von Loö.

Referent Abgeordneter Freiherr Eugen von Loö: Das Referat des I. und IV. Ausschusses,
betreffendden Etat für die Verwendung des Zinsgewinns des RheinischenMeliorationsfonds für
die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31, März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März
1884 lautet folgendermaßen:

Der Ausschuß nahm Kenntniß von dem vorbezeichneten Etat, nahm eine Prüfung der
einzelnenPositionen der Einnahme und Ausgabe vor und fand gegen dieselben nichts zu erinnern.

Der Etat balancirt in Einnahme und Ausgabe zum Betrage von 9332 M. 70 Pf. und
es beschließt der Ausschuß:

«Der hohe Landtag wolle vorbezeichneten Etat zur Summe von 9332 M. 70 Pf. in
Einnahme und Ausgabe feststellen".

Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion.— Es meldet sich Niemand
zum Wort, ich schließe die Diskussion. Ist gegen die Annahme des Etats irgend etwas zu
erinnern? — Es erfolgt kein Widerspruch,der Etat ist genehmigt.

Der vierte Gegenstand der Tages ° Ordnung wird in Abwesenheitdes Herrn Grafen
Franz von Spee durch den Herrn Grafen Wilderich von Spee vorgetragen werben, er
betrifft die Bewilligung einer fortlaufenden Unterstützung an die Wittwe des verstorbenenFeuer-
Societäts'Inspektors Schelauske,

AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Der Inspektor Schclauste ist am 1, Mai
b. I. gestorben und hat eine Wittwe mit 4 Kindern hinterlassen,von denen das älteste 6 Jahre,
das jüngste 4 Monate alt ist. Schelauste hat sich vielfach bemüht, für seinen Todesfall irgendwo
eine Versicherungzu nehmen, allein es ist ihm dies überall abgeschlagen worden, so daß jetzt seine
Familie Nichts zu leben hat. Der Verstorbenewar seit dem 1. Inli 1866 technischer Beamter
der Feuer-Societät mit einem Gehalt von 3300 Mark. Die Feuer-Societäts-Verwaltung hat sich
sofort an den Provinzial-Verwaltungsrath um eine Unterstützung der Familie gewandt, nnd hat
der Provinzial - Verwaltungsrath in der Höhe von 1000 Mark pro Jahr eine einstweilige Unter¬
stützung gewährt, wenigstens für diejenigeZeit, in welcher die Verhältnisse so drückend wären.
Der Provinzial-Verwaltungsrath hat nun in der Drucksache IV. 37 den Antrag gestellt:

„Der hohe Provinzial - Landtag wolle beschließen, der Wittwe des verstorbenenFeuer-
Societäts - Inspektor« Schelauste für die Dauer der nächsten Etatsperiode eine
jährliche Unterstützungvon 1000 Mark zu bewilligen".
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Der I. und IV, Ausschuß hat iu seiner Sitzung vom 15. November den in Nr. 3? der
Drucksachen vorliegenden Antrag des Provinzial-Verwaltungsrathes geprüft und einstimmig beschlossen,
den Antrag dem Landtage zur Genehmigung zn empfehlen.

Der I. und IV. Ausschuß beantragt demnach:
„Der hohe Landtag wolle beschließen, der Wittwe des verstorbenen Feuer-Societäts-
Inspettors Schelauske für die Dauer der nächsten Etatsperiode eine jährliche Unter¬
stützung von 1000 Mark zu bewilligen".

Vice-Landtags-Marschall: Ich stelle den Antrag des vereinigten I. und IV. Aus¬
schusses, welcher derselbe ist, wie derjenige des Provinzial-Verwaltungsrathes zur Diskussion. —
Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion. Wenn kein Widerspruch gegen den
Antrag des Ausschusses erfolgt, fo nehme ich an, daß er genehmigt ist. — Es erfolgt kein Wider,
spruch, der Antrag ist genehmigt.

Der fünfte Gegenstand der Tages-Ordnung ist ein Antrag auf Dechargirung von Rechnungen.
Referent ist der Herr Abgeordnete Rautenstrauch.

Referent Abgeordneter Rautenstrauch: Der I. und IV. Ausschuß hat die im ständischen
Rechnungs-Revisions-Büreau vorrcvidirten und von Seiten des Provinzial-VerwaltungsrathS super»
revidirten Rechuuugen über die Eiuuahmen und Ausgaben für dcu Provinzial-Landtag, für den
Provinzial-Verwaltungsrath und für die provinzialständische Central-Verwaltungsbehörde pro 1878,
1879 und 1880 einer nochmaligen eingehenden Prüfung unterzogen.

Da sich hierbei keinerlei Auslande ergeben haben, so beantragt der I. un» IV. Ausschuß:
„Der hohe Proviuzial-Landtag wolle den vorgelegten 3 Rechnungen die Dccharge ertheilen".

Vice-Landtags-Marfchall: Verlangt Jemand das Wort? — Es ist nicht der Fall,
es erhebt sich kein Widerspruch gegen die Ertheilnng der Decharge, ich sehe also dieselbe als ertheilt
an. Ich bitte den Herrn Referenten, einen weiteren derartigen Antrag vorzutragen.

Referent Abgeordneter Rautenstrauch: Der I. und IV. Ausschuß hat die vom ständi-
ichen Rechnung«-Revisor vorrevidirte uud Seiteus des Proviuzial-Verwaltungsraths superrevidirte
Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben des proviuzialständischen Hauptetats pro 1878 einer
nochmalige» genauen Revision unterworfen. Da sich hierbei Nichts zu erinnern gefunden hat, so
erlaubt sich der I. und IV. Alisschuß, die Rechnung dem hohen Provinzial-Landtage zur Ertheilung
der Decharge zu empfehlen.

Vice-Landtags-Marschall: Verlaugt Jemand das Wort? — Es ist nicht der Fall.
Ut gegen die Decharge etwas zu erinnern? — Ich tonstatire, daß dies gleichfalls nicht der Fall
'st, es würde hiermit die Dccharge als ertheilt anzusehen sein.

Wir kommen zu einem ferneren Referat desselben Herrn Abgeordneten.
Referent Abgeordneter Rautenstrauch: Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend

die Dechargirung der Rechnungen über die Einnahmen und Ausgaben bcr ständischen Central-
Kassenverwaltuug und des Kreisfonds pro 1879 und 1880.

Der I. und IV. Ausschuß hat die ihm übertragene Revision der Rechnungen über die
Einnahmen und Ausgabe« der ständische« Eentral Kasscnverwaltung und des Kreisfonds pro 1879
und 1880 eingehend vorgenommen und dabei Nichts zn erinnern gefunden.

Der I. und IV. Ausschuß empfiehlt daher dem hohen Provinzial-Landtage die Dechargirung
der beiden Rechnungen.

Vice-Landtags-Marschall: Verlangt Jemand das Wort? — Es meldet sich Niemand. Ist
Lege» den Antrag auf Dechargirung etwas einzuwenden? — Ich sehe die Decharge als ertheilt an.
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Meine Herren! Es kommt nunmehr der 8. Punkt der Tassesordnung, Dechargirung der
Rechnungen über den Bau der Irrenanstalten. Ich bitte Herrn Kollegen Nels, das Referat
übernehmen zu wollen.

Referent Abgeordneter Nels: Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend die Dechar¬
girung der Rechnungen über den Neubau der Provinzial-Irrenanstalten zu Anderuach, Bonn,
Düren, Grafenberg und Merzig.

Der I. und IV. Ausschuß hat die vom ständischen Rechnungs-Revisor vorrevidirten und
Seitens des Provinzial »Verwaltungsraths superrevidirten Rechnungen über den Neubau der
Provinzial-Irrenanstalten zn Nndernach, Bonn, Düren, Grafenberg und Merzig einer nochmaligen
genauen Prüfung unterzogen. Da sich hierbei leine Anstünde ergeben haben, so beehrt sich der I.
und IV. Ausschuß, beim hohen Provinzial-Landtage die Decharge jener fünf Rechnungen zu beantragen.

Vice-Landtags-Marschall: Verlangt Jemand das Wort? — Es verlangt Niemand
das Wort. Hat Jemand gegen die Dechargirung etwas einzuwenden? — Es erfolgt keine Ein¬
wendung, die Decharge ist also als ertheilt anzusehen. Derselbe Herr Abgeordnete hat ein feineres
Referat zu erstatten.

Referent Abgeordneter Nels: Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend die Dechar¬
girung der Rechnung über die allgemeinen Kosten des Irrenanstalts-Baufonds.

Die Rechnung über die allgemeinen Kosten des Irrenanstalts-Baufonds, welche im Rech¬
nung« - Revisions - Bureau vorrevidirt und Seitens einer Kommission des Provinzial - Verwaltungs¬
rathes superrevidirt worden war, wurde vom I. und IV. Ausschusse einer nochmaligen Prüfung
unterworfen.

Da sich hierbei Nichts zu erinnern fand, so beehrt sich der I. und IV. Ausschuß, dem
hohen Provinzial-Landtage die Rechnung zur Ertheilung der Decharge zu empfehlen.

Vice-Landtags-Marschall: Verlangt Jemand das Wort? — Ich konstatire, daß
dies nicht der Fall ist. Ist gegen die Decharge etwas einzuwenden? — Es geschieht nicht. Die
Decharge ist also als ertheilt zu betrachten.

Derselbe Herr Abgeordnete hat über die Dechargirung der Rechnung über die Einnahmen
des Irrenanstalts-Baufonds zu berichten.

Referent Abgeordneter Nels: Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend die Dechar¬
girung der Rechnung über die Einnahmen des Irrenanstalts-Baufonds,

„Nachdem der I. und IV. Ausschuß die ihm überwiesene Rechnung über die Einnah¬
men des Irrenanstalts-Baufonds einer genauen Nachrevision unterzogen und dabei Nichts zu erin¬
nern gefunden hat, erlaubt er sich beim hohen Provinzial - Landtage die Dechargirung dieser Rech¬
nung zu beantragen."

Vice-Landtags-Marschall: Ist gegen die Decharge etwas zu erinnern? — Ich sehe
dieselbe als ertheilt an.

Wir kommen nunmehr zu Punkt 11 der Tagesordnung. Ich bitte den Herrn Grafen
von Beißet, das Referat übernehmen zu wollen.

Referent Abgeordneter Graf von Beißet: Meine Herren! Ich habe die Ehre, Ihnen eine
ganze Reihe von Decharge-Anträgen vorzutragen und zwar erstens:

„Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend die Dechargirung der Rechnung über die
Kosten der Verlegung und Erweiterung der Provinzial-Blindenanstalt zu Düren.
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Der I. und IV. Ausschuß hat in Erledigung des ihm gewordenen Auftrages die Rechnung
über die Kosten der Verlegung und Erweiterung der Provinzial-Blindenanstalt zu Düren einer
eingehenden Revision unterzogen.

Da sich hierbei keine Austände ergeben haben, erlaubt sich der I. und IV. Ausschuß, dem
hohe« Provinzial-Landtage obige Rechnung zur Dechargirung zu empfehle,,.

Die Rechnung schließt ab:
mit einer Einnahme von ... . 30101? M. 41 Pf.
„ „ Ausgabe „ . . . . 307 723 „ 66 „

und mit einem Vorschusse von . . 6 706 M. 25 Pf.

Die Deckung dieses Vorschusses soll aus dem aus dem Verkaufe des Siegburg'er Anstalts-
Inventars herrührenden Kapitale von 42 439 M. 52 Pf. beantragt werden."

Vice-Landtags-Marschall: Ist gegen die Decharge etwas einzuwenden? — Es erfolgt
kein Einspruch, ich sehe die Decharge als ertheilt an. Es folgt ein ferneres Referat desselben
Herrn Abgeordneten.

Referent Abgeordneter Graf von Beißet: Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend
die Dechargirung der Rechnung über die Kosten des Nenbaues des Ständehauses.

„Der I. und IV. Ausschuß hat in Erledigung des ihm gewordenen Auftrages die Rech¬
nung über die Kosten des Neubaues des Ständehauses einer eingehenden Revision unterzogen.

Da sich hierbei keine Anstünde ergeben haben, erlaubt sich der I. und IV. Ausschuß
dem hohen Provinzial-Landtag obige Rechnung zur Dechargirung zu empfehlen.

Die Rechnung fchließt ab:
mit einer Einnahme von ... . 1381051 M, 70 Pf.
„ „ Ausgabe „ . . . . 1362 200 „ 85 „

mit einem Bestände von ... . 18841 M. 85 Pf.

Dieser Betrag soll jeooch zur Bestreitung der Kosten für die noch rückständigen Arbeiten
verwendet werden, über welche eine Nachtrags-Rechnung gelegt wird."

Vice-Lanbtllgs-Marschall: Wünscht Jemand das Wort zu dieser Angelegenheit? —
^6 ist nicht der Fall. Ist gegen die Decharge etwas einzuwenden? — Dieses ist gleichfalls nicht
ber Fall, die Rechnung ist also dechargirt. Es folgt das Referat über die Dechargirung der
Rechnung über dio Viehentschädigungsfonds.

Referent Abgeordneter Graf von Beißet: Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend
die Dechargirung der Rechnungen über die Viehentschädigungsfouds pro 1878 und 1879.

„Der I. und IV. Ausschuß hat in Erledigung des ihm gewordenen Auftrages die Rechnungen
über die Viehentschädigungsfonds pro 1878 und 1879 einer eingehenden Revision unterzogen.

Da sich hierbei keine Anstünde ergeben haben, erlaubt sich der I. und IV. Ausschuß dem
hohen Provinzial-Landtage obige 2 Rechnungen zur Dechargirung zu empfehlen.

Die Rechnungen weisen folgendes Resultat nach:

pro 1878: «,. Pferde:

eine Einnahme von . . . 54 655 M. 20 Pf.
„ Ausgabe „ . . . 46140 „ 49 „

einen Barbestand von. . 8 514 M. 71 Pf.

15
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K. Rindvieh:
eine Einnahme von . . . 83055 M. 16 Pf.

„ Ausgabe „ . . . 60 479 „ 52 „

einen Baarbestand von. . 22 575 M. 64 Pf.
und einen Effektenbestand im Nominalwerthe von 9? 200 Mark.

Diese Bestände sind in die 1879er Rechnung richtig übertragen worden.
pro 1879: «,. Pferde:

eine Einnahme von . . . 49515 M. 11 Pf.
„ Ausgabe „ . . . 38 666 „ 70 „

einen Baarbestand von. . 10 848 M. 41 Pf.
d. Rindvieh:

eine Einnahme von . . . 78570 M. 29 Pf.
„ Ausgabe „ . . . 7 7 354 „ 04 „

einen Baarbestand von. . 1216 M. 25 Pf.
einen Effettenbestand (incl. Depositen bei der Hülfskasse) 150 000 Mark.

Diese Bestände sind in die 1880er Rechnung zu übertragen".
Vice-Landtags-Marschall: Ist gegen die Dechargirung etwas zu erinnern? — Es

erfolgt kein Widerspruch, die Rechnung ist dechargirt.
Referent Abgeordneter Graf von Beißet: Es folgt nunmehr der Antrag auf Dechar¬

girung der Rechnungen der Provinzial-Feuer-Societät. Das Referat ist ziemlich lang und enthält
eine Menge Zahlen, wird gewünscht, daß ich dieselben verlese? (Freiherr von Eerde: Muß
verlesen werden.)

Vice-Landtags-Marschall: Sie wünschen Verlesung, so bitte ich den Herrn Referenten,
es zu verlesen. (Rufe: Nein, on dlooAnnahme.)

Da sich Widerspruch erhebt, so bitte ich zu verlesen. Herr Freiherr von Eerde hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich mochte zur Geschäftsordnung einige Worte
bemerken. Ich habe keinen Widerspruch erhoben, sondern nur gesagt, das Referat muß nach der
Geschäftsordnung verlesen werden, Ist dieses nicht nöthig, so habe ich Nichts dagegen, daß die
eu dlooAnnahme des Antrags ohne Verlesung des Referats erfolgt. Ich stelle dies dem Herrn
Vice-Landtags-Marschall anheim.

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Es handelt sich einfach'um einen Antrag
auf Dechargirung. Der I. und IV. Ausschuß hat beantragt, das hohe Haus wolle die Decharge
ertheilen. Das Referat hat wenigstens 5 Tage offen gelegen, und Jeder hat Gelegenheit gehabt,
dasselbe einzusehen. Es kommt nun darauf an, ob die Herren wünfchen, daß es verlesen wird,
sonst würde einfach nur der Antrag auf Decharge verlesen werden. (Stimmen: Nicht verlesen,)

So bitte ich den Herrn Grafen von Beißel, nur den Antrag auf Decharge
vorzulesen.

Referent Abgeordneter Graf von Beißel: Referat des I. und IV. Ausschusses, betref¬
fend die Dechargiruug der Rechnungen der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät pro 1877, 1878
und 1879.

„Der I. und IV. Ausschuß hat in Erledigung des ihm gewordenen Auftrages die Rech¬
nungen der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät pro 1877, 1878 und 1879 einer eingehenden
Revision unterzogen.
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Da sich hierbei keine Anstände ergeben haben, erlaubt sich der I, und IV. Ausschliß,
dem hohen Provinzial-Landtage obige 3 Rechnungenzur Dechargirung zu empfehlen."

Vice-Landtags^Marschall: Ist gegen die Dechargirung etwas zu erinnern? — es
erfolgt kein Widerspruch,die Decharge ist ertheilt. Es folgt eiu Referat desselben Herrn Abgeord¬
neten, betreffendDechargirung von Rechnungen.

Referent AbgeordneterG,af von Beißet: Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend
die Dechargirung der Rechnungender RheinischenProvinzial-Hülfskassepro 1878 und 1879.

„Der I und IV. Ausschuß hat in Erledigung des ihm gewordenenAuftrages die Rech¬
nungen der Rheinischen Provinzial-Hülfstasse pro 1878 und 1879 einer eingehenden Revision
unterzogen.

Da sich hierbei keine Anstände ergeben haben, erlaubt sich der I. und IV. Ausschuß dem
hohen Provinzial-Landtageobige 2 Rechnungenzur Dechargirung zu empfehlen".

Vice-Lanbtags-Marschall: Ist gegen die Decharge etwas zu erinnern? — Es erfolgt
kein Widerspruch, die Decharge ist ertheilt. Es folgt noch eiu Referat des Herrn Grafen von
Geißel, betreffendDechargirung von Rechnungen.

Referent AbgeordneterGraf von Veißel: Referat des I. und IV Ausschusses, betreffend
die Dechargirung der Rechnungenüber die ^onds zur Unterstützung milder Stiftungen :c. und zur
Federung von Kunst und Wissenschaft pro 1879 und 1880.

„Der I. uud IV. Ausschuß hat in Erledigung des ihm gewordenenAuftrages die Rech¬
nungen über die Fonds zur Unterstützungmilder Stiftungen lc. und zur Forderung von Knnst und
Wissenschaft pro 1879 und 1880 einer eingehenden Revision unterzogen.

Da sich hierbei keine Anstände ergebenhaben, erlaubt sich der I, und IV. Ausschuß dem
hohen Provinzial-Landtageobige 2 Rechnungenzur Dechargirung zu empfehlen."

Vice-Landtags-Marfchall: Verlangt Jemand das Wort? — Es ist nicht der Fall.
Ist gegen die Decharge Etwas einzuwenden?— Die Decharge ist ertheilt. Herr Freiherr von
Eynatten hat das Wort zu einem Referat des I. und IV. Ausschusses,betreffend gleichfalls
Dechargirungenvon Rechnungen.

Referent Abgeordneter Freiherr von Eynatten: Referat des I. und IV Ausschusses
betreffend die Rcvisions-Verhandlungenzu den Rechnungen über die Einnahmen und Ausgaben
für die Verwaltung der Angelegenheiten der niederen landwirthschaftlichenSchulen, sowie für die
Unterstützungsonstiger landwirthschaftlicherZwecke pro 1879 und pro 1880:

Bei Prüfung der beiliegenden Revisions-Verhandlungenhaben die vereinigtenAusschüsse
gefunden, daß die Rechnungenvon dem DezernentenOber-Bürgermeister Hammers revidirt und
"on 2 Mitgliedern des Verwaltungsraths superrevidirt worden sind. Außerdemsind auch noch von
dem Referenten einzelneBeläge eingesehen worden. Da sich hierbei keine Anstündeergeben haben,
s° beantragt der I. und IV. Ausschuß, der Hohe Landtag wolle geneigtestDecharge ertheilen.

Vice-Landtags-Marschall: Ist etwa« gegen die Decharge einzuwenden? — Es ver¬
langt Niemand das Wort, ich erkläre die Rechnung für dechargirt. Wir kommen nunmehr zu
einem weiteren Referat desselben Ausschusses, durch denselben Herrn Referenten vorgetragen.

Referent AbgeordneterFreiherr von Eynatten: Auch bei den Verhandlungen über die

Rechnungenvon Dcsdorf hat sich herausgestellt,daß diese Rechnungenvon dem Dezernenten Herrn
Ober-Bürgermeister Hammers und 2 Mitgliedern des Verwaltungsraths revidirt worden sind.
Da sich hierv^ Nichts zu erinnern gefundenhat, so stellt auch hier der Ausschuß deu Antrag, der
hohe Landtag wolle gencigtest Decharge ertheilen.

1b'
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Vice-Landtags-Marschall: Ist gegen den Antrag des Ausschusses etwas zu erinnern? —
Es erfolgt kein Einspruch,die Decharge ist ertheilt.

(Der Landtags-Marschall iibernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Es folgt das Referat, betreffend die bisherige Verwaltung der

dem PolizeistrafgelderfondszugehörigenKapitalien und ihre gesetzliche Begründung. Referent ist
der Herr AbgeordneteHeuser.

Referent AbgeordneterHeuser: Das Referat, meine Herren, welches der Provinzial-
Verwaltungsrath in dieser Zache erstattet hat, ist in den Sitzungen des II. Ausschussesvom
15. und 18. November, nach Anhörung eines erläuternd«, Berichts des Dezernenten, erörtert
worden. Der Grundgedankeder Frage, ob nicht ein Theil der angesammelten Fonds für die Folge
anderweit nutzbar angewendet werden könnte, ist bei den Berathungen des Ausschusses vollauf zur
Geltung gekommen. Der Ausschuß hat aber bei der durch das Referat beleuchtetenSachlage
keinen Anlaß gefunden für die Anwendbarkeit des Prinzips auf den vorliegendenFall. Der
am Ende des Jahres 1879 447 000 Mark betragende Fonds ist den gesetzlichenVorschriften
entsprechend in dem Laufe von 5? Jahren angesammelt worden, und so allmählich,daß wohl keine
der auf den Fonds angewiesenen Stellen den Druck einer durch die Ansammlung bewirktenVor-
enthaltung empfundenhat. In diesem Augenblicke würde der Kapitalbestandauf die Bevölkerung
der Provinz vertheilt etwa 11 Pf. pro Kopf ergeben, eine für die Verwendung zu anderen Zwecken
wenig bedeutende Höhe, für den Zweck aber, welchem der Fonds seine Entstehung verdankt und zu
diesem Zweck einheitlichverwendet,ist ein solcher gesammelterFonds nicht ohne Bedeutung. Der
am Schlüsse des Referats hervorgehobeneUmstand, daß in dicfem Augenblickdie kapitalisirten
Beträge eines einzigenJahres, des Jahres 1879, hinreichen, um die Unterhaltung von 8 bis 9
armen Kindern zu bestreuen, daß nach etwa 10 Jahren bei gleicher Kapitalisirungder Unterhalt von 80
bis 90 armen Kindern für alle Zeit festgestellt ist, oieser Umstand hat dem Ausschuß von so durch¬
schlagender Bedeutung geschienen, das vom praktisch verwaltenden und vom humanen Standpunkte
aus hier nur beizupflichten ist, Neben diesen Nützlichkeitsgründensteht aber ein Grund rechtlicher
Art, welcher unmittelbar aus den die Verwendung des Fonds regelnden gesetzlichenBestimmungen
hervorgeht. Einen wesentlichen Punkt unter diesen letzterenbildet die Vorschrift des ß. 3 des mit
Gesetzeskraft ausgestatteten Reskriptes vom 31. December 1822, wonach Verwendungenfür ander¬
weitige Zwecke nur aus den Ueberschüssen und nur in dem Maße stattfinden dürfen, daß ein für
die Bildung eines Fonds zu Nutz und Frommendes ganzen Zweckes anzusammelnder Bestand dadurch in
keiner Weise gefährdet wird. Nun weist das Referat ein zweifaches nach, erstens, daß die hier in
Rede stehenden Beträge keineswegs wirklicheUeberschüsse darstellen, sondern nur zum allergeringsten
Theil Ueberschüsse,zum weitaus größten Theil solche Beträge, die allmählich aus Fonds kapitalisirt
sind, die im Wesentlichenfür den Hauptzweckbestimmt sind. Sodann weist das Referat nach,
daß die Ansprüche des Hauptzwecksheute in eiuem Maß wachsen, welches die Wahrscheinlichkeit
von Überschüssenvollkommen ausschließt, im Gegentheil sogar die erhebliche und dauernde Inefft-
cienz der Fonds in Aussicht nimmt. Unter solchen Umständen, meine Herren, würde das An¬
greifen des gesammelten Fonds für anderweitigeZwecke in der That mit den gesetzlichenBestim¬
mungen nickt in Einklang zn bringen sein, so wenig wie mit dem humanen Geist, der den Fonds
geschaffen hat, einein Geist, den zu pflegen alle Veranlaffnng vorhanden ist Das Konklusum des
Verwaltungsrathes stellt sich sonach als ein nach allen Seiten wohl begründetesdar. Ihr II. Aus¬
schuß empfiehlt Ihnen die unveränderte Annahme und hat sein einstimmiges Votum in einem
Bericht niedergelegt,den ich mir die Ehre geben werde, zu verlesen.
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Bericht des II. Ausschusses: Der Ausschuß hat sich mit den in der Anlage gemachten
Vorschlägen,sowie mit dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths in allen Theilen einverstanden
erklärt und empfiehltdem hohen Landtage die unveränderte Annahme,

Landtags-Mar schall: Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion. — Es meldet sich Nie¬
mand zum Wort, so schließe ich dieselbeund bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Die¬
jenigen, die gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag des Ausschusses ist einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat, betreffend die Vereinigung des Brauweiler Nebenfonds mit dem

Polizcistrafgelderfondödes RegierungsbezirksKöln. Referent ist der Herr Abgeordnete Reusch,
Referent AbgeordneterReusch: Es ist die Vorlage Nr. 60. Referat, betreffenddie Ver¬

einigung des Brauweiler Nebenfonds mit dem Polizeistrafgelderfondsdes RegierungsbezirksKöln.
Der Ausschuß hat den Gegenstandgründlich geprüft. Der Beschluß des Verwaltungsraths lautet
folgendermaßen:

„Der hohe Landtag wolle Allerhöchsten Orts durch eine Ndresse eine Abänderung des
§. 1 der Verordnung über die Einrichtung und Verwaltung des Landarmenwesensin
der Rheinprovinz erbitten, wodurchgestattet wird, „den sogenannten Brauweiler
Nebenfonds mit dem Polizeistrafgelderfonds des Regierungsbezirks Köln
unter der Maßgabe zu vereinigen, daß die an letzterem Fonds nicht
betheiligten Städte des Regierungsbezirks ihren ratirlichen Antheil
nach demselben Maßstabe baar herausgezahlt erhalten, nach welchem der
Fonds seiner Zeit aufgebracht worden ist".

Der II. Ausschuß hat sich mit den gemachten Vorschlägen,sowie mit dem Antrage des
Provinzial-Verwaltungsraths in allen Theilen einverstandenerklärt und empfiehltdem hohen Land¬
tage die unveränderte Annahme.

Landtags,-Marfchall: Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion.— Es meldet sich Nie¬
mand zum Wort, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Die¬
jenigen, welche gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Auch dieser Antrag ist einstimmig angenommen.
Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffenddie Unterstützungder Wittwe Blum.

Referent ist der Herr Abgeordnete Kockerols.
Referent Abgeordneter KockerolS: Das Referat des Verwaltungsraths befindet sich

gedruckt unter Nr. 76 in Ihren Händen; ich werde mich beschränken, das Referat des Ausfchuffes
zu verlesen:

„In Erwägung, daß die Verhältnisse der Wittwe Blum sich nicht günstiger gestaltet
haben, daß dieselben Gründe, namentlich: Hülfsbedürftigkeit und unversorgte Kinder, ferner die
Unfähigkeitder erwachsenen Söhne, die Mutter zu unterhalten, die den 26. Provinzial - Landtag
veranlaßt haben, eine Unterstützungvon 600 Mark jährlich für die letzte Etatsperiode zu brwilligen,
auch heute noch dieselben sind, beantragt der III. Ausschuß, der Provinzial - Landtag wolle dem
Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths der Wittwe Blum die bisherige Unterstützung von
600 Mark auch für die Dauer der nächsten Etatsperiode zu bewilligen,zustimmen".

Landtags-Marschall: Ich stelle den Antrag des Ausschuffeszur Diskussion, — Es
meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)
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Der Antrag ist einstimmig angenommen. Es folgt das Referat des III. Ausschusses,
betreffend die Bewilligung einer jährlichen Unterstützungvon 600 Mark an die Wittwe des
verstorbenenDirektors der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauweiler, Franz Müller. Referent
ist der Herr Abgeordnete Kockerols.

Referent Abgeordneter Kockerols: Das Referat des Provinzial-Verwaltungsraths,betreffend
die Bewilligung einer jährlichen Unterstützung von 600 Mark an die Wittwe des verstorbenen
Direktors der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler, Franz Müller, kam im III. Ausschusse
zur Verhandlung und glaubte der Ausschußmit Rücksicht auf die hülfsbedürftigeLage der Wittwe
und unter Hinweis auf die geleisteten langjährigenDienstedes verstorbenenMüller dem Beschlusse
des Provinzial-Verwaltungsraths zustimmenzu müssen und stellt den Antrag:

„Der Provinzial-Landtag wolle der Wittwe Müller eine jährliche Unterstützung von
600 Mark, vorläufig vom 1. Januar 1882 ab bis zum Ablauf der nächstenEtats-
Periode bewilligen".

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion. Der Herr Freiherr
von Eerde hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich möchte hier beantragen, daß diese Bewilligungen,
da sie nicht nur auf zwei Jahre nothwendigsein werden, nicht in jedem Landtag wieder vorgebracht
werden. Sie werden später wieder bewilligt werden, und deshalb ist es am einfachsten, die Summe
in den Etat so lange aufzunehmen,bis sie nicht mehr nothwendigwerden sollte.

Landtags-Marschall: Freiherr von Solemacher hat das Wort,
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher: Ich möchte mir einen Vermit«

telnngs-Vorschlagerlauben. Das Einfachsteist, daß in Zukunft nicht immer extra Referate darüber
eingebracht werden, sondern daß diese Positionen einfach in den Etat eingerückt werden. Dann
werden sie mit dem Etat iiuMoiw gleichzeitig angenommen.

Landtags-Marschall: Sind die Herren mit diesem Vorschlageinverstanden,so würden
diese Unterstützungssachen für die Folge mit dem Etat erledigt werden. Ich schließe die Diskussion
über den vorliegenden Antrag, wenn sich Niemand mehr zum Wort meldet, und bringe den Antrag
des Ausschusses zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben.
(Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat des III. Ausschusses,betreffenddie Bewilligung einer Pension an

die früher in Siegbarg angestellteWärterin Steinbach. Nr. 79 der Vorlagen. Referent ist
der Herr AbgeordneteKockerols.

ReferentAbgeordneter Kockerols: In Erwägung,daß die Wärterin Steiuebach 26 Jahre
zur Zufriedenheitununterbrochenin der Anstalt Siegburg thätig gewesen, nunmehr aber wegen eines
Herzleidens nach Bescheinigungdes Direktors Dr. Ripping nicht mehr zur Beaufsichtigungder
Kranken verwendetwerden kann, in Erwägung ferner, daß, obgleich die p. Steinebach nicht pen-
sionsberechtigtist, doch in Anbetracht ihrer langjährigen tadellosenDienstzeit und in Rücksichtihrer
persönlichen dürftigen Verhältnisse es der Billigkeit angemessen erscheint,der p. Steine bach nach
Maßgabe des Pensions-Reglementseine Pension zu bewilligen, und daß danach die Pension sich
auf 300 Mark normiren würde, beantragt der III, Ausschuß, der p. Steinebach nach dem
Vorschlage des Verwaltungsrathes eine Pension von 300 Mark jährlich, anfangend mit dem
1. Juli 1880, zu bewilligen.
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Landtags-Marschall: Ich stelle den Antrag de« Aueschusses zur Diskussion. — Es
meldet sich Niemand zum Wort, dann schließe ich dieselbe nnd bringe den Antrag zur Abstimmung,
Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Es folgt das Referat des V. Ausschusses, betreffend den Ausbau des linksseitigen Zufuhr«
Weges zur Mofel - Eisenbahn resp. Straßenbrücke bei Als auf Kosten des Provinzial-Verbandes.
Referent ist der Herr Abgeordnete Herrmann.

Referent Abgeordneter Herrmann: In dem eingehenden Referat des Provinzial-Verwal»
tungsraths finden Sie eine ausführliche Darstellung der Verhältnisse, welche es nothwendig
erscheinen lassen, diese Straßenstrecke auszubauen. Die Provinz hat bereits im Jahre 1876 einen
Zuschuß zum Hau der Brücke im Betrage von 150 000 Mark gegeben und, um dieselbe der
Umgegend und dem Hinterlande nutzbar zu machen, muß der Zufuhrweg zur Brücke ausgebaut
werden. Es ist zwar von den betreffenden Bestimmungen darin abgewichen, daß die Kosten des
Grunderwerbs von der Provinz übernommen werben sollen. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat
vorgeschlagen, in diesem Falle davon abzusehen, da die Kosten nicht bedeutend sind, sondern nur
ca. 2075 Mark betragen. Der V. Ausschuß hat die Sache geprüft, und den Antrag des Ver-
wllltungsraths zu dem seinigen gemacht, dahin lautend:

„Hoher Landtag wolle genehmigen, daß

1. der linksseitige Zufuhrweg zur Moseleisenbahnbrücke bei Als im Anschlüsse an die bahn-
seitig gebaute Strecke nach dem vorliegenden Projekte auf Kosten des etatsmäßigen
Provinzialstraßen-Neubaufonds unter direkter Bestreitung des Grunderwerbes ausgebaut,

2. nach Fertigstellung dieses Zufuhrweges und nach Konstatirung des bebingungsmäßigen
Ausbaues der bahnseitig angelegten Vrückenfahrten die letzteren mit Ausschluß aller
Brückentheile in die provinzielle Unterhaltung übernommen,

3. gleichzeitig die rechtsseitige Strecke der Moselstraße von der Fähre bei Bullay ab bis
zur Brückenrampe als Provinzialstraße derelinquirt werde."

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion. Der Herr Abgeordnete
Theisen hat das Wort.

Abgeordneter Theisen: Im Einvernehmen mit dem Herrn Abgeordneten für Zell habe
ich zu erklären, daß die Unfertigkeit jenes Zufuhrweges zur Moselbahnstation von der ganzen
Umgegend als eine schwereKalamität empfunden wird und deshalb der Ausbau ein sehr dringender
ist, umsomebr als die Gegend Opfer für den Brückenbau gebracht hat. Wir würden uns
erlaubt haben, einen Antrag auf Beschleunigung dieses Wegebaues einzubringen, es ist aber im
Ausschuß die Erklärung abgegeben worden, daß der Verwaltungsrath den Auftrag gegeben habe,
sofort mit der Expropriation und dem Ausbau zu beginnen Im Vertrauen darauf bringen wir
keinen Antrag ein.

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand zu dieser Angelegenheit das Wort? Der
Herr Abgeordnete v. Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordneter v. Orand-Ny: Ich könnte mich den Worten die wir soeben gehört haben,
vollkommen anschließen, ich möchte nur eine generelle Bitte an diese knüpfen, daß nicht allein diese
Arbeiten direkt angefangen werden möchten, sondern daß die Ausführung aller Unternehmen,
die diese Gegend, die Eifel, betreffen, von Seiten des Verwaltungsraths möglichst beschleunigt
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werben, damit die Leute, die in den letzten Jahren in die größte Kalamität gerathen sind, eine
lohnende Beschäftigung hierbei finden.

Landtags-Marschall: Ich glaube, daß ich den Herrn v. Grand-Ry auf die Vorlage
über die Straße von Müsch-Schuld verweisen kann, wo der Provinzial-VerwaltungSratb schon
über seine Kompetenz hinausgegangen ist, um gerade den Leuten in dortiger Gegend Beschäftigung
zu verschaffen; daß also von Seiten des Provinzial-Verwaltungsraths immer das Hauptaugenmerk
hierauf gerichtet worden ist. So sind z. V. in der Zeit der Noth vor zwei Jahren, wie Ihnen
auch mitgetheilt worden ist, 6—700 000 Mark in die nothleidenden Theile der Provinz hinein¬
gegangen, um den nothleidcnden Kreisen durch Straßenbau Gelegenheit zu Verdienst zu geben.

Abgeordneter von Grand-Nh: Ich mochte den Herrn Landtags-Marschall bitten, die
Worte, welche ich soeben ausgesprochen habe, nicht als Tadel des Verwaltungsrath« ansehen zu
wollen. Ich bin überzeugt, daß derselbe in dieser Beziehung durchaus thätig gewesen ist und ferner
auch den ausgesprochenen Wünschen entgegenkommen wird. Es war nur meine Absicht, den
Wunsch, der in Bezug auf eine bestimmte Straße ausgesprochen wurde, generell für die ganze
Gegend zum Ausdruck zu bringen, die unzweifelhaft sich in einer sehr traurigen wirthschaftlichen
Lage befindet.

Landtags-Marschall: Herrn Theisen möchte ich noch erwidern, daß die Frage wegen
dieser Brücke eine ganz besondere Bewaudtniß hat. Wir hatten es damals mit den Staatsbeamten
zu thun, welche zu jener Zeit noch die Chausseen verwalteten, die Provinzialstraßen-Verwaltung
war noch nicht eingerichtet. Es wurde daher mit dem Gelde, welches der Provinzial-Verwaltungs«
rath für die Straße gegeben hat, die Brücke allein gebaut, während wir gehofft hatten, daß die
Zufuhrwege, wenigstens die Rampen, zugleich würden gebaut werden. Es sind dies langwierige
Verhandlungen gewesen, deren Resultat Ihnen hier vorliegt. Daß es von Seiten des Provinzial-
Verwaltungsraths als ein großer Mißstand anerkannt worden ist, daß diese Brücke mit dem Gelde
der Provinz gebaut worden ist und dabei durch die mehrere Jahre hindurch fehlenden Rampen
nicht gebraucht werden konnte, brauche ich wohl nicht hier auszuführen. — Der Herr Abgeordnete
Theisen hat das Wort.

Abgeordneter Theisen: Ich möchte darauf erwidern, daß die Gegend auch die Ueber¬
zeugung gewonnen hat, daß der Provinzial-Verwaltungsrath durchaus nicht an diesen Uebelständen
Schuld trägt.

Landtags-Marschall: Wenn Niemand mehr das Wort hierzu nehmen will, dann
schließe ich die Diskussion und bringe die Anträge zur Abstimmung. Der erste Antrag lautet
dahin, daß der linksseitige Zufuhrweg der Mosel-Eisenbahnbrücke bei Als im Anschlüsse an die
bahnseitig gebaute Strecke nach dem vorliegenden Projekte auf Kosten des etatsmäßigcn Provinzial-
Straßenbaufonds unter direkter Bestreitung des Grunderwerbs ausgebaut werde. Ich bitte Die¬
jenigen, welche gegen diesen Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Zweitens wird beantragt, daß nach Fertigstellung dieses Zufuhrweges und nach Konsta-
tirung des bedingungsmäßigen Ausbaues der bahnseitig angelegten Briickenfahrten die letzteren mit
Ausschluß aller Arückentheile in die provinzielle Unterhaltung übernommen werden. Ich bringe
diesen Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, welche gegen diesen Antrag sind, sich zu
erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Auch dieser Antrag ist einstimmig angenommen.
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Der dritte Antrag geht dahin, daß gleichzeitig die rechtsseitige Strecke der Moselstraße
von der Fähre bei Bullay bis zur Brückenrampe als Provinzialstraße derelinquirt werde. Ich
bringe auch diesen Antrag zur Abstimmung, und bitte Diejenigen, welche gegen denselben sind, sich
zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Die sämmtlichen Anträge sind einstimmig angenommen, und ist die Vorlage damit erledigt.

Es folgt das Referat des V. Ausschusses, betreffend den Ausbau einer Straße von Roß¬
bach nach Neustadt. Referent ist der Herr Abgeordnete Wunderlich.

Referent Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Das Referat unter den Druck-
fachen V Nr. 99 behandelt den Ausbau resp, den Neubau einer Straße von Noßbach nach Neu¬
stadt oder von Neustadt nach Roßbach (Heiterkeit), für den kleinen Betrag von 500 000 Mark.
Diefer Betrag, meine Herren, ist bedeutend für einen Neubau, und es ist deshalb auch vorgesehen,
daß diese Summe nicht auf einmal aus dem Fouds für Neubauten genommen werde, für die ersten
2 Jahre dürfen nur 150 000 Mark für die Bedürfnisse dieses Neubaues genommen werden, das
Andere, was daran fehlt, soll vorläufig aus den Ersparnissen vou Vorjahren entnommen werden.
Um Sie, meine Herren, einigermaßen zu orientiren, erläutere ich, daß bislang Provinzialstraße»
bestehen von Nenwied nach Noßbach und von Linz bis Neustadt. In dem dazwischen liegenden
Theile vou Neustadt nach Noßbach besteht eigentlich gar kein Weg, es gibt dort aber eine große
Masse Dreck, so daß die Leute kaum den Dünger, den sie nöthig haben, in's Feld bringen können.
Die Menge Erze, die dort liegen, die Gruben, können wegen des schlechten Weges nicht befahren
und ausgebeutet werden. Sie beseitigen durch die Bewilligung dieser 500 000 Mark einen bedeu¬
tenden Nothstand. Der Nothstand herrscht ganz entschieden in der ganzen Gegend, denn es ist
eine recht arme, arme Gegend des Westerwaldes. (Sehr richtig!)

Die Verhandlungen über den Bau der Straße datiren schon vom Jahre 1865. Zu
Anfang follten die Gemeinden gezwungen werden, den Weg zu baueu, die Regierung sah aber ein,
baß das nicht ging wegen der Armuth der dortigen Aevölkernng. Später hat der Provinzial-
Verwaltungsrath im Jahre 1876 schon eine Prämie von 4000 Mark pro Kilometer bewilligt.
Auch mit dieser Hülfe konnten es die Leute nicht fertig bringen, denn es stellte sich bald heraus,
baß trotz diefer Prämie und der nachträglichen Bewilligung von 10 000 Mark die Gemeinden
wegen ihrer Armuth und Schuldenlast uud wegen der hohen Steuern unmöglich deu Ausbau der
Straße vornehmen konnten. Es sind während dieser Zeit verschiedene Projekte ausgearbeitet wer¬
ben, das letzte Projekt, entschieden auch das beste, ist jetzt zu der Ihnen vorhin schon angegebenen
Summe veranschlagt. Die Länge der Linie beträgt 11915 Meter. Der Grunderwerb ist in den
500 000 Mark nicht einbegriffen, weil die Gemeinden diesen Grunderwerb zu leisten haben. Der
V. Ausschuß schlägt dem hohen Landtage nach genauer Berathuug über diesen Gegenstand vor, daß

1. die in Rede stehende Straße, nach dem vorliegenden Projekte unter etwa bei der Aus¬
führung sich ergebenden Modifikationen aus Provinzialfonds gebaut werde, fofern die
betreffenden Gemeinden die ihnen näher bezeichneten Bedingungen und Verpflichtungeu
übernehmen und erfüllen,

2. zum Ausbau der Straße aus den Mitteln zu Provinzialstraßen-Neu - und Umbauten
eine erste Rate von 150 000 Mark vorbehaltlich der Ergänzung derselben auf den für
die nächste Etatsperiode erforderlichen Betrag, aus den zur Deckung außergewöhn¬
licher Bedürfnisse in der Straßenverwaltung bestimmten Ersparnissen des Vorjahres
entnommen werde.

16
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Landtags-Marfchall: Meine Herren! Ich stelle diese Anträge znr Diskussion.— Es
meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussionund bringe die Anträge zur Abstimmung
Ich bitte Diejenigen, welche gegen dieselben sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Die Anträge sind einstimmigangenommen.
Wir kommen zu dem Referate des V. Ausschusses,betreffend den gegenwärtigen Stand

der Verhandlungen bezüglich der Verlegung der Durchfahrt in Stromberg im Zuge der Bingen-
Trarbacher-Provinzialstraße. Referent ist der Herr Abgeordnete Röchling.

Referent AbgeordneterRöchling: Das vorliegendeReferat finden Sie unter Nr. 100
der Drucksachen. Ich glaube, es wirb nicht verlangt werden, daß ich das ganze Referat, wie es
in der Drucksache vorhanden ist, vorlese. Ich will nur einige Momente daraus erwähnen. Der
vorige Provinzial-Landtag genehmigte,daß die Durchfahrt der Aingen-Trarbach'erStraße im Amte
Stromberg, genannt „Thalstraße", verlegt und durch den mit „Nömerstraße" genannten Straßen«
traktus geführt werde, unter der Bedinauug, daß der entsprechende Theil der Römerstraße nebst
dem in dieselbe führenden Verbindungswegean die Provinz abgetreten und die hierdurch für die
Provinz entbehrliche Thalstraße von der Stadt Stromberg als Kommunalstraßeübernommen werde.
Im Anschluß an diesen Beschlußdes Provinzial-Landtages erklärte die Stadtverordueten-Versamm-
lung zu Stromberg am 5. Juli 1878, daß sie gegen die projektirte Anlage in der Römerstraße
Nichts einzuwendenhabe, verwahrte sich aber gegen die Uebernahmeder Thalstraße mitsammt der
in derselbenbefindlichen Brücke, bevor dieselbe in guten Zustand gesetzt ist, worunter nach Mit¬
theilung des Wegebau-Inspektorseine Neupflasterungder Thalstraße verstauben wurde. Die Stadt¬
verordneten-Versammlungforderte ferner, daß die Thalstraße erst dann in Stand gesetzt werde,
wenn die Nömerstraße baulich verändert sei. Auf Gruud dieses der diesseitigenStelle Seitens des
Herrn Ober-Präsidenten mit dem Ersuchenum Aeußerung mitgetheiltenBeschlusses wurdeu dies¬
seits über den Zustand der Thalstraße genaue Erhebungen angestellt, welche zum Resultate hatten,
daß die Pflasterung der Thalstraße sich in einem dem Verkehr und der Oertlichkeit durchaus
befriedigenden Zustande befand, der felbst bei dem jetzigen Verkehr, welcher ja durch die Ueber¬
leitung des Verkehrs auf die auszubaueude Römerstraße erheblich vermindert wird, noch mehrere
Jahre mittelst der gewöhnlichenjährlichen Ausbesserungenwürde erhalten werden können. Die
Pflasterung ist jetzt und auch für die Zukunft durchwegbesser, als die der städtischen Straßen und
besondersder Römerstraße. Die letzteren sind nnr mit Wacken und unbehauenenSteinen gepfla¬
stert, während in der Thalstraße bossirte Steine Verwendung gefunden haben. Der Wegebau-
Infpektor veranschlagtedie zur Instandsetzung von Pflaster und Brücke erforderlichenKosten auf
401 Mark.

Der Provinzial - Verwaltungsrath hat sich zu dieser Ausgabe veranlaßt gesehen und
beschlossen,der Stadt Strombcrg 401 Mark dafür zu zahlen. Der Herr Ober-Präsident hat dies
genehmigt,und als nun an den Ausbau der Römerstraße geschritten werden sollte, zeigte sich, daß
unter der Nömerstraße sich ein Kanal herzieht, in den mittelst sogenannterDohlen die Hauseigen¬
thümer ihr Kellerwasser ableiten. Als der Proviuzial-Verwaltungsrath verlangte, daß die Stadt
diese Dohlen, die sehr mangelhaft waren, ordentlich herstelleund die Hauöeigenthümeraußerdem
die erforderlichenReverse in Bezug auf diese Dohlen unterschreiben sollten, da hat die Stadt
Stromberg diese Angelegenheitnicht weiter verfolgt und liegen lassen. Der Verwaltungsrath kam
daher zu dem Beschluß, die Sache einstweilenauf sich beruhen zu lassen, und folgendenAntrag
für angezeigt zu halten, den der V. Ausschußauch zu dem seinigengemachthat. Der Beschluß
lautet folgendermaßen:
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Nach Prüfung der Sachlage hat der V. Ausschuß in seiner heutigen Sitzuug einstimmig
beschlossen,in Uebereinstimmung mit dem Proviuzial-Vcrwaltungsrathe den Antrag zu stellen:

„Hoher Landtag wolle sich dahin aussprcchen, den Beschluß vom 5. Mai 1879 auf¬
zuheben und den Status <^no ants zn belassen, evcntualiter, den Beschluß dahin zu
ergänzen, daß mit Rücksicht auf das später erst zur Sprache gekommene Vorhandensein
eines Kauals die diesseits aufgestellten Bedingungen vorher erfüllt werden müßten".

Landtags<Marschall: Ich stelle diesen Antrag des V. Ausschusses zur Diskussion, —
Es verlangt Niemand das Wort, so schließe ich dieselbe und bringe deu Antrag des Ausschusses
zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Auch dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Hiermit, meine Herreu, ist die Tages¬
ordnung der heutigen Sitzung zu Ende. Der Herr Freiherr von Geyr-Schweppenburg hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Geyr-Schweppenburg: Ich bitte die Herreu des II. Aus¬
schusses, sich noch einen Augenblick im Sitznngs-Zimmer zu versammeln, um eiu Referat zu
unterzeichnen.

Landtags-Marschall: Die nächste Sitzung findet morgen um 12 Uhr statt. Die
Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung 1^4 Uhr.)

Achte Sitzung
im Stiindchnusc zu Düsseldorf, am Freitag den 25. Ztovemoer 1881.

Beginn: 12 Uhr Vormittags.

Tages-Ordnung:
1. Referat, betreffend die Bewilligung eines Beitrags von jährlich 5000 Mark auf zehn

hintereinanderfolgende Jahre ans dem Ständefonds zu den auf 600 000 Mark veran¬
schlagten Kosten der Restauration der Willibrodi-Kirche zu Wesel.

Nr. IV. 2? des Verzeichnisses der Landtags-Vorlagen. Referent: Abgeordneter
Pelzer.

2. Referat, betreffend die Bewilligung eines Beitrages von 15 000 Mark aus dem
Ständefonds zu den Kosten der Wiederherstellung der St. Anna Pfarrkirche in Düren.

Nr. IV. 28 des Verzeichnisses der Laudtags-Vorlagen. Referent: Abgeordneter
Walbthausen.

3. Referat, betreffend die Bewilligung eines Beitrags von 10 000 Mark ans dem
Ständefonds zu den Kosten der Wiederherstellung der Schloßkirche in Meiseuheim.

Nr. IV. 29 des Verzeichnisses der Laudtags-Vorlagcn. Referent: Abgeordneter
Lautz.

16'
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4. Referat, betreffenddie Petition des Vorstandes der Rheinisch-Westfälischen Anstalt für
Epileptische „Bcthcl" bei Bielefeld, auf Bewilligung eines laufenden Zuschussesaus
provinzialständischen Fonds auch für die neue Etatsperiode, sowie eines außerordent¬
lichen Zuschusses von 10 000 Mark für Landerwerb.

Nr. IV. 30 des Verzeichnisses der Landtags-Vorlageu. Referent: Abgeordneter
Lautz.

5. Referat, betreffend die Uebernahme der Prämienstraße von Nideggen nach Schmidt
auf den Provinzialstraßenfonds.

Nr. V. 101 des Verzeichnisses der Landtags-Vorlagen. Referent: Abgeordneter
von Bönninghausen.

6. Referat, betreffenddie Uebernahmeder Prämienstraße von St. Vith über Rodt nach
Poteaux und der Prämienstraße von Schirm über Maldiugen bis zur Belgischen
Grenze unter die Provinzialstraßen.

Nr. V. 102 des Verzeichnisses der Landtags-Vorlageu. Referent: Abgeordneter
Mattonet.

7. Referat, betreffend die Uebernahme der Prämienstraße von Speicher nach Gindorf
uuter die Provinzialstraßen.

Nr. 103 des Verzeichnissesder Landtags-Vorlagen. Referent: Abgeordneter
von Monschaw.

8. Referat, betreffenddie Uebernahmeder Prämienstraße von Dann nach Uelmen uuter
die Provinzialstraßen.

Nr. V. 104 des Verzeichnisses der Landtags-Vorlagen. Referent: Abgeordneter
Röchling.

9. Referat, betreffenddie beantragte Aufnahme der Prämienstraße von Bernkastel nach
Zeltingen unter die Provinzialstraßen.

Nr. V. 106 des Verzeichnisses der Landtags-Vorlageu. Referent: Abgeordneter
vom Hövel.

10. Referat des I. und IV. Ausschusses,betreffendWeiterbewilligung von Beihülfen an
die Staatsarchive zu Düsseldorf und Koblenz.

Nr. 123. L. M. Referent: AbgeordneterGraf von Mirbach.
11. Referat des I, und IV. Ausschusses, betreffendRechnungslegungüber die den Staats¬

archiven zu Düsfeldorf und Koblenz pro 1880/81 bewilligtenBeihülfe».
Nr. 124. L. M. Referent: AbgeordneterGraf von Mirbach.

12. Referat des I. und IV. Ausschusses,betreffend die Mitwirkung der Stände bei der
Untervertbeilung der nach §. 16 des Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13.
Juni 1873 auszuschreibendenLandlieferungenauf die Kreise. (Nr. 4 des Allerhöchsten
Propositions-Dekrets,)

Nr. 126. L. M. Referent: AbgeordneterMarcus.
Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit

der Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung. (Geschieht.)
Ich frage, ob noch Etwas zu dem Protokoll der letzten Sitzung zu bemerken ist, — Wenn

das nicht der Fall ist, so erkläre ich das Protokoll für genehmigt.
Vor Eintritt in die Tagesordnung habe ich noch folgende Eingänge mitzutheile». Zunächst

ist mir von Seiten des Herrn Landtags-Kommissariusfolgendes Schreiben zugegangen:
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„Euere Durchlauchtbeehre ich »ilch mit Bezug auf das gefällige Schreibenvom 23. d. M.
(L. M. 19?) gau; ergebenst zu benachrichtige!,, daß der Herr Minister des Innern mittelst Restripts
vom 24. November cr. (I V. 9982) auf Grund Allerhöchster Ermächtigung, meinem bezüglichen
Antrage entsprechend,die Verlängerung der Session des gegenwärtig versammelten Provinzial-
Landtages der Rhcinprovinz bis einschließlich den 3. Decembercr. genehmigt hat."

Es ist mir ferner ein Schreiben des Herrn Landtaqs-Kommissariuszugegangen, das sich
gerade auf den ersten Punkt unserer heutigen Tagesordnuug bezieht:

„Euerer Durchlaucht beehre ich mich in Verfolg meines Schreibens vom 13 d. M. —
9012 — ganz ergebenst mitzutheilen,daß uach einer telegraphischen Mittheilung des Herrn Ministers
der geistlichen :c. Angelegenheitender in dessen Erlasse vom 1. d. M. in Aussicht gestellte
Staatsbeitrag zur Restauration der Willibrobi-Kirchezu Wesel unter den darin genannten Bedin-
gnngen Allerhöchst bewilligt worden ist."

Weiter ist mir folgenderAntrag, unterschriebenvon Herrn Conze und Genossen — es
sind 11 Unterschriften— zugegangen:

„Der hohe Landtag wolle beschließen, dem zweiten Alinea des ß. 4 der Geschäfts-
Instruktion für den Landes-Direktor und die ihm zugeordneten oberen Beamten vom
17. April 187? folgenden Zusatz beizufügen:

Anf den Direktor der Provinzial-Feuer-Societät uud die dem Landes-Direttor
zugeordnetenoberen Beamten findet diese Vestimmuug keine Anwendung."

Ich frage Sie, ob ich die Gründe mit verlesen soll. (Rufe: Nein!)
Der Antrag ist von 11 Mitgliedern unterschriebenund geht an den I. und IV. Aus¬

schuß. Weiter ist mir eine Petition von Seiten des Herru AbgeordnetenHerrmann zugestellt
worden, betreffenddie Restauration eines werthvollen Altargemäldes, das dem HospitalCues gehört
und das bei dem Transport auf der Eisenbahn zu der DüsseldorferAusstellungSchaben gelitten
hat. Das Hospital ist nicht in sehr guten pekuniärenVerhältnissen uud müßte, um eine kunst¬
gerechte Wiederherstellungausführen zu lassen, 2500 M, um eine einfache Wiederherstellungaus¬
führen zu lassen, 800 M. auf das Bild verweuden; es bittet nun um einen Beitrag, nachdem der
hiesige Ausstellungs-Vorstandjeden Beitrag verweigert habe. Ich frage, ob der Antrag des Herrn
Herrmann Unterstützungfindet. (Geschieht.)

Er wird unterstütztund geht an den III. Ausschuß.
Wir treten nuumehr in die Tagesordnung ein und kommen zunächst zu dem Referat,

betreffend die Bewilligung einer Beihülfe zu deu Kosten der baulichen Wiederherstellung der Willibrodi-
Kirche in Wesel. Referent ist der Herr Abgeordnete Pelzer.

Referent AbgeordneterPelz er: Meine Herren! Es liegt Ihnen das gedruckte Referat
des Provinzial-Verwaltuugsraths über den Antrag des Presbytcriums der evangelischen Kirche zu
Wesel vor, welcher dahin geht, der evangelischenKirchengemeinde zu Wesel zu den auf 000 000 Mark
veranschlagtenKostender Restauration der Willibrodi-Kircheauf die Dauer von 10 aufeinander¬
folgendenJahren einen Jahresbeitrag von 5000 Mark zu bewilligen. Ich enthalte mich zunächst,
auf die Motive näher einzugehen, die der Verwaltuugsrath Ihnen in seinemReferat des Näheren
dargelegt hat und bemerke nur, daß diese Vorlage des Verwaltuugsraths in dem I. und IV.
Ausschuß sehr eingehendbesprochen worden ist Man hat in diesem Ausschuß von keiner Seite
bestritten, daß es sich um eiu Bauwert von historischer Bedeutung und von größtem Kunstwerthe
handelt. Meine Herren! Es ist ein Bauwert, dessen Ursprung, wie Sie aus dem Referate sehen,
bereits um das Jahr 700 zu suchen ist, ein Bauwerk, das in seinen wesentlichsten Theilen der
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Kunst-Epoche des Kölner Deines angehört; es ist niemals gänzlich zur Vollendung gekommen —
die Mittel haben früher dazu gefehlt — in denjenigenTheilen, in welchen es vollendetwar, ist
es außerordentlichzerfallen. Die Summe, die erforderlichist, um es herzustellen,war ursprünglich
auf 847 050 Mark bemessen,später hat man einen billigeren Kostenanschlag geinachtund glaubt,
mit circa 600 000 Mark zu reichen. Die evangelische Kirchengemeindezu Wesel, eine kleine
Kirchgemeinde, ist selbstredend nicht in der Lage, aus ihren Mitteln eine so bedeutendeSumme
aufzubringen. Es sind auch nähere Angaben über die Steuerverhältnisse gemacht, aus denen sich
ergibt, daß in Wesel alles dasjenige aus eigenenKräften geschehen ist, was man irgendwiedieser
kleinen Gemeinde zumuthen kann. Nnn hat die Gemeinde sich sowohl mit der Bitte an den
Kultus-Minister gewendet, aus dem Dispositionsfonds, der Sr. Majestät dem Kaiser und König
für derartige Zwecke zur Verfügung steht, einen Beitrag zu erhalten, als auch hierhin. Sie wissen,
meine Herren, wie sehr der Allerhöchste Dispositionsfonds belastet ist und wie schwierig es ist,
aus diesem Fonds einen erheblichen Beitrag zu bekommen; nichts destoweniger schreibt der Minister
unter dem 1. November 1881 an den Herrn Ober-Präsidenten und theilt der Herr Ober-Präsident
unter dem 13. November d. I. hierher Folgendes darüber mit:

„Der Herr Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten hat
mich mittelst Erlasses vom 1. d. M. davon in Kenntniß gesetzt, daß er in Gemeinschaft mit
dem Herrn Finanz-Minister bei des Kaisers und Königs Majestät die Bewilligung der Hälfte
der Kosten für den Restaurationsbau der Willibrodi-Kirchein Wesel mit rund 270 000 Mark in
6 Jahresraten zu je 45 000 Mark aus dem AllerhöchstenDispositionsfonds bei der General-
Staatskasse beantragen werde. Die Bewilligung würde aber nur unter der Bedingung erfolgen
tonnen, daß die Bereitstellung der zweiten Hälfte zuvor anderweit zweifellos gesichert sei und es
werde daher die Zahlung der jedesmaligen antheiligen Rate der Staatskasse von der Verwendung
der entsprechendenRate der anderweit aufzubringenden Kostenhälfte abhängig gemacht werden
müssen. Zu diesem Zwecke sei beabsichtigt, die Bauausführung in entsprechenden,thuulichst von
einander unabhängigen Abschnittenderart zu theilen, daß, sofern nach Vollendung des betreffenden
Abschnittes die weitere Rate der anderweit zu beschaffenden Hälfte noch nicht bereit sein sollte, die
Fortführung des Baues ohne Gefährdung der bereits hergestelltenTheile vorläufig sistirt werden
könnte. Eine stärkere Inanspruchnahme der Staatskasse werde jedenfalls ausgeschlossen bleiben
müssen. Da der angesammelteBaufonds bereits 100 000 Mark betrüge, fo würden, falls der
Provinzial-Landtagdie Summe von 50 000 Mark bewilligte,die Mittel für die beiden ersten Bau¬
jahre vollständig,für das dritte beinahe vorhanden sein.

Indem Euer Durchlaucht ich ganz ergebenst ersuche, hiervou dem Provinzial-Landtage
gefälligstMittheilung machen zu wollen, füge ich ergebensthinzu, daß es der Herr Minister als
sehr erwünscht ansieht, wenn der Beitrag der Provinz, so thunlich, in 6, statt in 10 Jahresraten
zahlbar gemacht werden tonnte. Ich habe den Herrn Landes-Direktorhiervon mit dem Ersuchen
in Kenntniß gesetzt, dem Provinzial-Verwaltungsrathe von Vorstehendem behufs etwaiger Modifi¬
kation seiner bisher in der Sache gefaßten BeschlüsseMittheilung zu machen, und erlaube mir
Euer Durchlaucht geneigteUnterstützungin der Sache ganz ergebenstin Anspruchzu nehmen.

von Barde leben."
Im Anschluß an dieses Schreiben ist nun, wie Sie gehört haben, jetzt eben zu Händen

des Herrn Landtags-Marschalls ein Schreiben des Herrn Ober-Präsidenten vom 24, November
d. I. eingegangen,worin mitgetheilt wird, daß inzwischen die Allerhöchste Genehmigungunter den
Bedingungen ertheilt sei, wie sie durch das Schreiben des Herrn Ministers vsm 1. d. M. des
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Nähern dargelegt und Ihnen soeben verlesen worden sind. Die Sache ist nicht wieder an den
Provinzial-Verwaltungsrath zurückgegangen, wie das hier Seitens des Herrn Ober-Präsidenten
beantragt wird, sondern direkt vom Ausschuß behandelt worden, und hat der Ausschuß in seiner
großen Majorität Ihnen den Vorschlag gemacht, den Antrag des Provinzial-Verwaltnngsraths jetzt
dahin zu fassen, daß die vom Provinzial-Verwaltungsratl) vorgeschlagenen 50 000 Mark statt in
10 Jahresraten in 6 aufeinanderfolgeuden Jahresraten, also zu 8333 V» Mark bewilligt werden
sollen. Ich werde mich nun beehren, Ihnen das Referat des I. und IV. Ausschusses zu verlesen,
welches lautet:

In der Sitzung des I. und IV. Ausschusses vom 14. November er. wurde das Referat
des Provinzial-Verwaltungsrathes, betreffend die Bewilligung einer Beihülfe zu den Kosten der
banlichen Wiederherstellung der Willibrobi-Kirche in Wesel, verlesen uud berathen. Im Anschluß
an das Referat wurde dem Ausschüsse eine Zuschrift des Herrn Ober-Präsidenten der Rheinprovinz
an den Herrn Lcmdtags-Marschall vom 13. November er. mitgetheilt, derzufolge die Herren Kultus¬
minister und Finanzminister bei Seiner Majestät dem Kaiser die Bewilligung der Hälfte der
Restaurationskosteu der genannten Kirche mit rund 270 000 Mark in 6 Jahresraten zu je
45 000 Mark aus dem Allerhöchsten Dispositionsfonds bei der General-Staatskasse beantragen
werden. Diese Bewilligung wird aber nur unter der Bedingung erfolgen, daß die Bereitstellung
der zweiten Hälfte der Baukosten zuvor anderweit zweifellos gesichert sei und soll die Zahlung der
jedesmaligen Rate aus der Staatskasse jedesmal von der Verwendung der entsprechenden Rate der
anderweit aufzubringenden Hälfte der Kosten abhängig gemacht werden.

Dein Herrn Minister erscheint es demnach zufolge der erwähnten Mittheilung des Herrn
Ober-Präsidenten sehr erwünscht, wenn der Beitrag der Provinz so thunlich in 6 statt in 10
Iahresrenten zahlbar gemacht werden tonnte, — In der hierauf folgenden Berathung wurde von
keiner Seite bestritteu, daß die Volleudung resp, bauliche Wiederherstellung der vorhandenen Theile
der Willibrodi-Kirche im Interesse der nationalen Kunst höchst wünschenswerth sei, auch wurde von
keiner Seite bezweifelt, daß die im Referate bezeichneten Snmmen in der angegebenen Höhe fiir
diese Wiederherstellung nothwendig seien.

Dagegen wurden von mehreren Mitgliedern des Ausschusses geltend gemacht, es könne
erst dann von einer Beihülfe aus Provinzialmitteln die Rede sein, wenn alle andern Mittel zur
Aufbringung der Baukosten erschöpft seien; das sei aber im vorliegenden Falle nicht hinreichend
nachgewiesen, insbesondere stehe nicht fest, ob die evangelische Kirchengemeinde sich hinreichend
bemüht habe, durch Hauskollekten und Verloosnngcn Geldmittel zn gewinnen. Der Antrag, bis zu
bem bezüglichen näheren Nachweise die Entscheidung über diese Angelegenheit auszusetzen, wurde
indeß vom Ausschusse mit großer Majorität abgelehnt, weil Seitens mehrerer Mitglieder bekundet
wurde, daß die evangelische Kirchengemeinde zu Wesel sich seit Jahren bemüht habe, durch Haus¬
kollekten Geldmittel aufzubringen, und weil durch Vcrloosuugen, abgesehen von Geldlotterien, deren
Bewilligung fast überall von den Aufsichtsbehörden abgelehnt worden, durchgängig keine irgend
erheblichen Resultate erzielt wurden.

Sodann wurden bezüglich der Höhe der beantragten Summe von einzelnen Mitgliedern
bedenken erhoben, uud wurde besonders darauf hingewiesen, daß die Bewilligungen auf derartige
Anträge nach möglichst gleichem Maßstabe erfolgen müßten, daß aber nach dem Maß der Bewilli¬
gungen des 26. Provinzial-Landtages speciell für die Münsterkirche zu Aachen die gegenwärtig bean¬
tragten Summen zu hoch gegriffen erscheinen. Dagegen wurde andererseits geltend gemacht, daß
ein absolut gleicher Maßstab für die Behandlung solcher Anträge überhaupt praktisch nicht gefun
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den werden könne, duß auch im gegenwärtigen Falle der kleinen Kirchengemeinde eine besonders
schwere Last bleibe, indem dieselbe alljährlich eine Summe von 45 000 Mark aufzuhringen habe,
wenn sie sich nicht der Gefahr aussetzen wolle, daß ihr die aus Allerhöchstem Dispositionsfonds
in Aussicht gestellte Iahresrente in gleich hohem Betrage verloren gehe, und daß demnach eine
Aeihiilfe der Provinz in der beantragten Höhe völlig gerechtfertigt fei.

Im Anfchlusfe an diese Ausführungen wnrde der Antrag gestellt:
„Der Ausschuß möge dem hohen Landtage empfehlen, der evangelischen Kirchengemeinde
zu Wesel zu den Kosten der Rcstauratiou der Willibrodi'Kirche für die Dauer von 6
aufeinander folgenden Jahren einen Jahresbeitrag von 8333'/» Mark zn bewilligen.

Dieser Antrag fand die Zustimmung der Majorität des Ausschusses und wird hiermit
dem hohen Hause zur Annahme empfohlen.

Land tags-Marsch all: Ich stelle diesen Antrag des Ausschusseszur Diskussion, Herr
von Eynern hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Meine Herreu! Es sind hier drei Anträge auf Bewilli¬
gungen von Restaurationen von Kirchen, die uns hinter einander gestellt zur heutigen Tages¬
ordnung vorliegen. Der erste Antrag betrifft die Willibrodi-Kirche zn Wesel, der zweite Antrag
die St. Anna-Pfarrkirche in Düreu und der dritte Antrag die Schloßkirche in Meiscnhcim. Ich
habe in dem I. und IV. Ausschuß den Berathungen über die Willibrodi-Kirche wegen anderweiter
Geschäfte im VI. Ausschuß nicht beiwohnen können, ich würde mich sonst in diesem Ausschuß gegen
die Bewilligung ausgesprochen haben. Ich habe aber aus dem Referat und aus den Mittheilungen,
die ich selbst eingezogen habe, nicht den Eindruck gewinnen können, daß es sich hier um eine noth¬
wendige Unterstützung handelt, daß die Pfarrgemeinde selbst nicht in der Lage sein sollte, bei weitem
höher zu den Kosten der Restanration dieser Kirche beizutragen, als sie es thut. Die Steuer-
Verhältnisse der Stadtgemeinde Wesel sind keine ungünstigen und die Kirchensteuer, die dort gezahlt
Wird, beträgt nur 5^/iu °/o der Staats-Einkommensteuer. Meine Herren! Wir in unserem Belgi¬
schen Lande sind an ganz andere Kirchensteuern gewöhnt, und es fällt nns nicht ein, zur Restau¬
ration unserer Kirchen, die auch möglicher Weise einige Bedeutung haben, znr Provinz zu kommen
und um Unterstützung zu bitten. Es ist ja möglich, daß diese Willibrodi-Kirche ein sehr wichtiges
und alterthümlichcs Denkmal ist, aber ich glaube, daß es doch allgemeinere Zwecke giebt, für die
wir die Gelder der Prouinzial-Hülfskafsc oder des Ständcfonds bester verwenden könnten, als für
solche Zwecke, die ich als Spezial-Zwecke bezeichnen muß. Daß bei der Beurtheiluug derartiger
Kirchen ja das Urtheil vieler Sachkenner immer dahin geht, daß es außerordentlich bedeutende
Denkmäler aus der Zeit unserer Väter sind, daß immer bedeutende Kunstkenner sich finden lassen,
die diese Baudenkmäler als ungewöhnlich wichtig darstellen, meine Herren, das bezweifle ich nicht,
ich verlange aber für die Unterhaltung von derartigen Kirchen eine stärkere Beitragspflicht der
kirchlichen Gemeinden.

Dasselbe, meine Herren, ist für mich der Fall gewesen — ich habe dieser Berathung
im Ausschuß beigewohnt — in Vezng auf die St. Annakirche in Düren. Ich glaube, daß die
Unterhaltung von monumentalen Bauwerken, neben der Kirchengemeinde in erster Linie Sache der
betreffenden Civil-Gemeinden ist, und erachte ich die Civil-Gemeinde in Düren für eine so reiche,
daß ich mich gegen die Bewilligung schon im Ausschuß ausgesprochen habe.

Lanbtags-Marschall: Ich muß Herrn von Eynern bitten, bei der Sache zu bleiben.
Abgeordneter von Eynern: Ich glaube, die drei Bewilligungen stehen in innerem Zu¬

sammenhang, man kaun doch nicht die eine herausgreifen, den einen Punkt nicht bewilligen, und
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für den anderen eintreten. Ich glaube, es ist richtiger, daß die drei Punkte in einer Generaldebatte
zusammengefaßt werden.

Landtags-Marschall: Ich bitte um Entschuldigung, es ist das nicht möglich.
Abgeordneter von Eynern: Wenn der Herr Landtags-Marschall anderer Ansicht ist, so

muß ich mich natürlich dieser Ansicht unterwerfen. Ich habe in Bezug auf Wesel meine Ansicht
genügend geäußert, nm das Votum, weshalb ich gegen den Antrag des Ausschusses stimme, zn
begründen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Meine Herreu! Aus den eben mitgetheilten Worten des Herrn

von Eynern haben wir auf das Klarste entnehmen können, daß Herr von Eynern leider
nicht im Ausschuß anwesend war, als über die Angelegenheit verhandelt worden ist. Es würde
das Alles schon im Ausschuß widerlegt worden sein, was Herr von Eynern hier gesagt hat,
wozu ich uothgedruugen hier jetzt übergehen muß. Erstens ist die Willibrodi-Kirche eines der
ältesten und bedeutendste!! Baudenkmäler der Provinz, zweitens ist die Gemeinde iu Wesel als
Kircheugemeiude durchaus nicht in der Lage, aus eigenen Mitteln den Bau herstellen zu können,
und drittens wurde die Unterstützuug Seiteus der Provinz immer nur unter der Voraussetzung iu
Aussicht gestellt, daß der Staat ebenso das Scinige dazu hergeben würde. Nachdem das Letztere
erfolgt ist, kaun die Provinz nicht mehr zurückbleiben. Ans diesen Gründe» bat im I. und IV.
Ausschuß namentlich auch die Veränderung des Antrags des Proviuzial-Vcrwaltnngsraths statt-
gesunde», daß nicht in 10, sondern in 6 Jahresrate» die U»terstützu»g stattfinden soll. Wem,
Herr von Eynern unter nns gewesen wäre, so würde er die Gründe, welche er gegen den An-
trag aufgestellt hat, heute hier wobl uicht aufgestellt haben. In der ausführlichen Diskussion in
dem I. und IV. Ausschuß ist daß Alles widerlegt worden. Ich kann Sie nur auf das allerwärmste
bitten, dem Antrage des Ausschusses Folge zu geben.

Laudtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von LoL hat das Wort.
Abgeordneter «Freiherr von Loü: Es war nicht meine Absicht, mich zum Worte zu ineldeu,

wenn nicht überhaupt eiue Diskussion über diesen Gegenstand stattfände. Nachdem dieselbe eröff»et
ist, bekenne ich mich als denjenigen, der den Gegenantrag im Ausschuß gestellt hat, uud zwar nicht
deshalb, weil mir die Sache unsympathisch wäre — ich bin oft an der Kirche vorbei gekommen und
habe mit großem Bedauern gesehen, daß ein so schönes Bauwerk dein Verfalle entgegen gehe und
»icht erhalten werde, und werde es mit Freudeu begrüßen, wenn die Kirche in ihrem alten Styl
kunstgerecht wieder hergestellt wird — sondern meine Gründe waren, wie das den Herren im
Ausschuß bckauut sein wird, anderer Art, und wenn der Herr Vorredner, der Herr Abgeordnete
Dietze, gesagt hat, die Gründe wären dort alle widerlegt worden, so habe ich mich zum Worte
gemeldet, nm dies zu bestreiten. Meine Herren, ich habe den Pnukt bervorgehobe», wie scho» im
Referat gefagt worden ist, daß die Wege zur Aufbringung der Mittel, ohne die Provinz iu Anspruch
zu nehmen, keineswegs erschöpft worden seien. Es ist allerdings, wie es in dem Referat heißt,
von einigen Mitgliedern gesagt worden, es seien Kollekten gehalten worden; ein Nachweis darüber
hat aber nicht vorgelegen, die Frage ist vielmehr im Zweifel geblieben, und fo lange die Frage
nicht klar gestellt ist, bleibe ich heute noch bei der Ansicht, daß die Gemeinde etwas mehr thu»
sollte, als sie gethan hat, um uns beweisen zu können: wir können nicht auf einem anderen Wege
das Geld beschaffen, wir müssen die Provinz in Anspruch nehmen. In dem Referate ist aus¬
gelassen worden — das war zuerst der Antrag des Grafen von Mirbach — daß gefragt
worden ist, ob denn überhaupt zwei Kirchen in Wesel nothwendig seien. Meine Herren, es ist
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bekannt, die evangelische Gemeinde ist die kleinste in Wesel, sie hat aber die beiden größten Kirchen,
es ist die Willibrodi-Kirche und, wenn ich nicht irre, die Matena-Kirche. Nun wird schon die
Matena-Kirche ausgebaut resp, es wird der Thurm restaurirt u. s, w. Es ist dort aber absolut
nur eine Kirche nothwendig. Wenn die Gemeinde Geld für Bauten disponibel hat uud sagt: die
Willibrodi-Kirche ist ein schönes Denkmal, wir wollen es erhalten, was ich von Herzen wünsche,
so sollte sie das Gelb zuerst dafür verwenden — das war der Gedanke des Grafen v. Mirbach,
der ihn zu seiner Frage verleitete — und wenn das nicht ausreiche« würde, dann erst Andere in
Anspruch nehmen. Ich habe im Ausschuß keinen Antrag stellen wollen und thue es auch jetzt
nicht, ich wollte aber dem Herrn Abgeordneten Dietze geantwortet haben, daß die Gründe, die
gegen die Bewilligung sprechen und hervorgehoben worden sind, auch im Ausschuß nicht widerlegt
worden sind.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete v. Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Der Herr Abgeordnete Dietze scheint das Hauptgewicht

darauf zu legen, daß ich der betreffenden Sitzung des I. und II. Ausschusses nicht angewohnt habe,
er scheint zu bedauern, daß er iu der Sache eine Ncde halten mußte, ich weiß nicht, ob er wirklich
darüber so großes Bedauern empfindet. (Heiterkeit.) Ich habe der Sitzung des I. und IV. Aus¬
schuffes nicht anwohnen können, weil gleichzeitig, soviel ich mich criunere, der VI. Ausschuß tagte
und der Herr Landtags-Marschall mir die Ehre erwiesen hat, mich beiden Ausschüssen zuzutheilen,
und nach meiner Ansicht im VI. Ausschuß die wichtigere Berathung über den Schorlemer'schen
Gesetz-Entwurf stattfand. Wenn der Herr Abgeordnete Dietze gesagt hat, im Ausschuß sei das
Alles schon widerlegt worden, was ich gesagt habe, ja, mciue Herreu, ich habe mit Fleiß uud mit
Sorgfalt das Referat gelesen und habe in diesem Referate, das den Gang der Verhandlungen dar¬
stellt, eine Widerlegung meiner Ansichten nicht gefuudeu, und dann kommt es ja bei jeder Wider¬
legung immer darauf an, ob dieselbe auch vou demjenigen, der widerlegt werden soll, als Wider¬
legung augesehen wird. Es ist noch nicht gesagt, daß, wenn der Herr Abgeordnete Dietze eine
Ansicht äußert, diese dadurch auch nun sofort meine Ansicht wird.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Ientges hat das Wort.
Abgeordneter Ientges: Meine Herren! In dem Ausschuß ist allerdings von dem Herrn

Freiherrn von Lo8 die Frage erhoben worden, ob auch die Leistungsfähigkeit der Gemeinde auf
diefem Gebiet erschöpft sei und ob die Leistungsfähigkeit sich bewährt habe. Damals haben Kollege
Marcus und ich aus persönlicher Erfahrung geglaubt aussprechen zu müssen, daß an uns bereits
Listen herangelangt sind, um Beiträge zu leisten, aber eine bestimmte Antwort konnten wir nicht
ertheilen. Seitdem habe ich mich aus authentischer Quelle überzeugen können, — es ist ein Ver¬
treter der Gemeinde hier gewesen, der mir dies bestätigte, — daß Listen durch die ganze Provinz
herumgegangen sind. Nach dieser Richtung sind die Kräfte der Gemeinde crfchöpft. Weiter habe
ich den gemachten Ausführungen Nichts hinzuzufügen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf vou Mirbach hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Mirbach: Ich wollte nur eine kleine Berichtigung hinzufügen.

Wenn ich im Ausschuß gesagt habe, es möchte vielleicht wünschenswert!) sein, die Matena-Kirche
nicht ferner zum Gottesdienst zu gebrauchen, dann habe ich das nur unter der Voraussetzung gesagt,
daß die Matena-Kirche nicht vielleicht auch ein erhaltcuswerthes Denkmal sei, und das eben ist
geleugnet und behauptet worden, die Matena-Kirche sei allerdings nicht von Kunstwerth.

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort? — Der Herr Referent hat
das Wort.
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Referent AbgeordneterPelzer: Die Einwendungen,die insbesondere Herr von Eynern
und Herr Freiherr von Loe gegen den Antrag des Verwaltuugsraths resp. Ihrer vereinigten
I und IV. Ausschüsse erheben, würden meines Erachteus und, ich glaube, nach dem Erachten der
Majorität dieser Ausschüsse, eine größere Berechtigung haben, wenn es sich in Wirklichkeit um
ausschließlich gottesdicnstlichc praktische Bedürfnisseder betreffenden Kirchengemeinde handelte. Dann,
glaube ich, würden die Herren in der Lage sein, in diesen, wie in vielen anderen derartigen Fällen,
die schon an Sie herangetreten sind oder noch an sie herantreten werden, den betreffendenKirchen¬
gemeinden sagen zu können: Sorgt für Euch selbst, nehmt ans Euerer eigenen Tasche, Euere
plattischen tägliche»Bedürfnisse müßt Ihr selber bestreiken. Die genannten Herren scheinen mir
aber Folgendes wenig zu berücksichtigen.Wir haben im Rheinlande, und das gehört ganz beson¬
ders zur Eigenart uud Schönheit des Rheinlands, diese große Zahl prachtvoller Bauwerke alter
Heilen, einen Reichthum,wie ihn andere Provinzen nicht besitzen. Fahren Sie nach unserm Osten
hin und sehen Sie aus dem Eisenbahnwagenin das Land hinein, daß Sie durchstreifen,so sehen
Sie in Wirklichkeit kaum Etwas, was Ihr Auge irgendwie fesseln könnte; wie anders, wenn Sie
durch das Rheinthal hinabgehenund die Rheinlande durchwandern,dort erkennt der Blick, daß Sie
sich in einem Lande befinden, welches eine mehr als tausendjährige Kultur besitzt und welches
Bauwerke geschaffen hat, die ursprünglich oft größereu Zwecken dienten, die aber über die prak¬
tischen Zwecke des heutigen Tages vielfach hiuausgehen. Darin eben liegt es, meine Herren, daß
an Sie im RheinischenProvinzial-Landtag ohne Zweifel öfter derartige Anträge herantreten, und
daß größere Summen in den Rhcinlanden, als es in den anderen Provinzen des preußischen
Staates der Fall sein wird, gefordert werden. (Sehr richtig!) Darauf, meine Herren, meine ich
sollten wir ganz vorzugsweise stolz sein, daß wir eben ein Jahrhundert hinter uns haben, welches
solche Kunstwerkegeschaffen hat, und deshalb, meine Herren, meine ich, follteu wir auch nicht
knickerigsein, und nicht untersuchen, ist in Wirklichkeitder letzte Pfennig von den Leuten geleistet
worden, ehe wir daran gehen, die Pflichten zu erfüllen, die uns nach dem Dotationsgesetzhier
obliegen, ich möchte sagen, ein Patronat für Kunst und Wissenschaft mit zu übernehmen.(Bravo!)
Wohin follte es führen, meiue Herren, wenn Sie neue Diuge schaffen und diese gewaltigenDenk¬
mäler einer großen Vergangenheit inzwischenin Trümmer zerfallen lassen. Meine Herren, ich
Meine, es ist unfere erste Aufgabe, zu erhalten, was wir haben, und woranf wir in Wahrheit
!tolz sein könne». Das Rheinlandragt, wie gesagt, vor vielleicht allen anderen Provinzen und Ländern
Deutschlands in dieser Beziehung außerordentlichheroor. Run, meine Herren, die Willibrodi-Kirche
>st eine der Kirchen, die weit über das praktische Bedürfniß der heutigen kleinen Kirchgemeinde von
Wesel hinausgeht, ich meine aber, wir sollten davor Respekt haben, daß der Eigenthümer dieser
Kirche gethan hat, was er nach seinen Kräften thnn konnte, daß er Anstrengungenmacht, um die
600 000 Mark, die nothwendigsind, aufzubringen. Run ist von Hauskollelten und Verloosungcn
die Rede gewesen. Meine Herren, ich glaube doch wirklich, wenn Sie sich einmal ansehen, was
bei solchen Hauskolletten und Verloosungenherauskommt,dann können Sie nicht gut die Lente auf
diesen Titel hin abweisen. Sehen Sie sich einmal diese unzähligen Büchelchen an, die an Jeden
von uns für Hauskollektenherankommen und zählen Sie zusammen,was diese vielleichtim Laufe
von 8 oder 14 Tagen, während deren sich die Kollektantenin einer Stadt aufhalten, aufbringen,
und rechnen Sie die Reisespesen der betreffenden Herren Kollektantenab, so bleibt für den Zweck
der Kollekte der Regel nach nichts übrig. Es ist leider Gottes der Fall, bei einer Masse von
Hauskollettenmachen sich nur die Herren Reisendenbezahlt, die es vielleicht angenehmerfinden,
>tatt zu Hause zu arbeiten, Reisen zn machen und mit von der Polizei approbirten Büchelchen
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in der Welt herumzuwauderu und zunächst die Reisekosten in Abzug zu bringen. Was
die Verloosungen angeht, so will ich diese Gelegenheit wahrnehmen, um mich mit dem hoch«
verehrteu Herrn Kollege» Kaesen ein wenig auseinanderzusetzen. Herr Kollege Kaesen hat vor
2 Jahren, als es sich um den Münsterbau von Aachen handelte, uns auch darauf hin verwiesen:
macht es wie wir, macht eine Verloosuug, wir leihen euch die Stempel für die Loose, wir sind
jetzt fertig. Ja, meine Herren, Sie wissen, die Geldlotterien, deren der Kölner Dom sich erfreute
und deren er sich bis auf den heutigen Tag erfreut, werden von dem Herrn Ober-Präsidenten
rundweg abgeschlagen. Mir ist wenigstens bei uns kein weiterer Fall bekannt geworden, wo eine
Geldlotterie genehmigt worden wäre; uns ist eine solche jedenfalls in Aachen abgeschlagen worden.
Man hat dort eine Verloosuug vou anderen Objekten in's Werk gesetzt, die Aachener Diskonto-
Gesellschaft hat den Vertrieb dieser Loose übernommen und ist ganz gründlich bei der Geschichte
hereingefallen, und kann ihre Loofe nicht unterbringen. Genug, meine Herren, ich glaube, darauf
können Sie unmöglich eine solche Gemeinde verweisen. Wir haben es dann nnr noch mit dem
einen Einwand zu thun, der in dem I. und IV. Ausschuß erhoben worden ist. Man hat dort
gesagt, man müsse diese Anträge nach einem möglichst gleichen Maßstabe bemessen. Das ist
theoretisch gewiß sehr schön, aber praktisch, wie dies auch hier in dem Referat ausgedrückt ist, ist
es kaum möglich, diesen gleichen Maßstab zu finden. Ich bezweifele keinen Augenblick, daß Sie,
weuu Sie der Willibrodi-Kirche in Wesel die 50 000 Mark bewilligen, Wesel und Aachen gewiß
nicht mit gleichem Maßstabe bemessen, indem Sie dem Aachener Münster nur die Summe von
15 000 Mark bewilligt haben; nichts destoweniger setze ich mich über diese Schmerze« hinweg,
meine Herren, und beantrage und befürworte auf das Wärmste, der Willibrodi-Kirche in Wesel
die Unterstützung in denjenigen Jahresraten zu bewillige«, welche der Ausschuß vorschlägt, dann
wird die Kirchgemeinde von Wesel in der glücklichen Lage sein, auch für die nächsten Jahre mit
aller Sicherheit die Raten abheben zu können, die ihr aus dem Königlichen Dispositionsfonds
zugebilligt worden sind.

Land tags-Marsch all: Wünscht noch Jemand das Wort? — Weuu es nicht der Fall
ist, so schließe ich die Diskussion und bringe den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung. Ich
bitte diejenigen, die gegen de'n Antrag des Ausschusses sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es ist die Minorität, der Antrag ist also angenommen.
Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend die Bewilligung einer Beihülfe

zu deu Kosten der baulichen Wiederherstellung der St, Anna-Pfarrkirche zu Düreu. Referent ist
der Herr Abgeordnete Waldthauseu.

Referent Abgeordneter Waldthauseu: Meiue Herren! Der Herr von Eyuern hat sich
schon theilweise das Pensum angeeignet, welches ich hier zu erledigen habe, ich halte es deshalb
für am zweckiuäßigsten, daß ich ihnen zunächst das Referat vorlese und demnächst die Aufklärung
über das Resultat der Verhandlungen des Ausschusses gebe.

Das Referat des I. uud IV. Ausschusses, betreffend die Gewilligung einer Beihülfe zu
den Kosten der baulichen Wiederherstellung der St. Anua Pfarrkirche zu Düreu, lautet:

Die in dem Referate des Proviuzial-Verwciltungsrathes vom 3. Oktober 1881 über
diesen Gegenstand gegebenen Aufklärungen haben deu Thatbestand klar gelegt und dadurch dem
Ausschusse Gelegenheit geboten, sein Interesse für die Wiederherstellung des alten Bauwerkes
zu bekunden.

Bei den Verhandlungen wurde vor Allem betont, daß, wenn die Provinz aus allgemeinen
Mitteln zu diesem Zwecke beitragen solle, auch die Durchführung gesichert seiu müsse.
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Weiter wurde in Erwägung genommen, daß die CivilgemeindeDüren sich in besonders
günstigen Verhältnissenbefinde, und daß deshalb diese, wenn ihr an der Erhaltung des Bauwertes
liege, ihrerseits ebenfalls einen Beitrag zu den Kostengeben werde.

Diese Gründe bestimmtenden Ausschuß, den Autrag zu stellen:
„Der Provinzial-Lanotag wolle beschließen, als Beitrag zu den Kosten der baulichen
Wiederherstellungder St. Anna-Pfarrkirche zu Dnreu die Summe vou M. 15 000
aus dem Zinsgcwinne der Provinzial-Hülfstassezu bewilligen,wenn die Civil-Gemeiude
Düren zu diesem Zwecke den gleichen Betrag hergebe".

Meine Herren! Aus dem Referat ersehen Sie, daß für die ganze Wiederherstellungder
Kirche ein Betrag oou ea. 150 000 Mark in Anspruch genommenwird. Deswegen tauchte im
Ausschußbei den Verhandlungen die Frage auf, ob man nuu mit Bewilligung der 15 000 Mark
die der Provinzial-Lcmdtagfür diesen Zweck geben soll, anch ausreichen würde und ob nicht etwa
der Bau nachher nichts bcstoweniger doch nicht zur Ausführung gelange« würde. Weiter wurde
in Erwägung genommen, daß die Stadt Düren ein vorzngsweiseven Glucksgütern begünstigter
Ort sei, und daß gerade die Stadt Düren sich wohl ebenfalls daran betheiligenwürde, wenn sie
dazu aufgefordert würde. Aus diesen beiden Gründen ist der Autrag, wie er hier formnlirt ist,
gestellt worden.

Lan dtags-Mar schall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. Der Herr Ab¬
geordneteKaescn hat das Wort.

AbgeordneterKaesen: Ich möchte an dasjenige anschließen, was Herr Kollege Pelz er
eben gesagt hat. Die St. Anna-Kirchein Düren, wie all' die anderen großen Kirchen sind nicht
Pfarrkirchen im eigentlichen Siuue des Wortes, sondern Bandentmäler, und da finde ich es wirklich
auffallend, daß in all' den Petitionen immer hervorgehobenwird, daß die katholische Gemeinde so
sehr arm sei. Zu diesen Baudenkmälern trägt nicht die katholische Kirch- sondern die gesammte
Eivilgemeiude bei, und ich glaube nicht, daß die CivilgemeindeDüren in der Lage ist, für die
Unterhaltung oder Wiederherstellungihrer Denkmäler einen Zuschuß von 15 000 Mark zu verlangen.
Ich glaube uicht, daß sie gesetzlich dazu verpflichtetist, aber sehr wohl dazu im Stande, die Bau¬
denkmäler, die die Gemeinde Düren besitzt, wieder herzustellen, ohne deshalb an die Provinz zu
kommen. Deshalb werde ich gegen den Antrag stimmen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eyuern hat das Wort.
Abgeordneterv. Ehnern: Meine Herren! Ich habe vorhin aus den Worten des Herrn

Referenten in der ersten Angelegenheitein gewisses beäugstigcudesGefühl bekommen,als wenn
Aachen vor 2 Jahren nicht genug bekommen habe, und als wenn er für den nächsten Landtag
schon in der Vorbereitung habe, uns wieder mit Aachen zn kommen. (Abgeordneter Pelzer:
Ganz richtig.)

Meine Herren! Ich habe damals auch gegen Aachen gesprochen und ich glaube, es war
auf meinen Antrag, daß die Summe heruntergesetztwnrde. Ich habe mir die Konsequenzen
derartiger Unterstützungenaus der Provinzial-Hülfstasse oder aus dein Ständefonds damals wohl
überlegt. Sie sehen, diese Konseqnenz ist da, es wiro bald keine Kirche mehr geben, die nicht zu uus
kommt und Geld zu ihrer Restauration haben will, und dann wird es immer heißen: die Kirchen¬
gemeinde ist so arm, daß sie nichts beitragen kann. Ein solcher Fall liegt hier wieder bei Düren
vor. Meine Herren, das Gesetz, welches der Herr Abgeordnete Kaesen angezogen hat, lautet nicht
dahin, daß die Eivilgemeinde znr Unterhaltung von Bandeutmälern verpflichtet sei; die Civil¬
gemeinde kann aber zur Unterhaltung vou Baudenkmälern aus ihren Mitteln nach diesem Gesetz
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Zuschüsse leisten, Nnn gehört die Civilgemeinde in Düren wirklich zu den allerreichsten Civil-
gemeinden, die wir in der Rhcinprovinz haben. Hier in dem Antrag wirb sie natürlich wieder
sehr arm gemacht, sie erklärt, daß sie 190 °/o der Staatsstener als Kommunalsteuer erhebe, eine
„für die gedrückten Zeitverhältnisse empfindliche Höhe". Ich habe in meinem ganzen Leben noch
niemals andere als gedrückte Gemeindeverhältnisse kennen gelernt, sobald die Gemeinden etwas
geschenkthaben wollten. 190°/« der Staatsstcuer als Kommnualsteuer ist gar kein Betrag (ich
wiederhole wieder, was ich vorhin gesagt habe) gegenüber den Kommnnal-Aedürfmssen, die wir in
unserem bergischen Lande beitragen müssen, und fällt es uns nicht ein, mit derartigen Anträgen
auf Beiträge zur Unterhaltung solcher Baudenkmäler oder Institute zu kommen. Düren ist zugleich
iu starkem Maße mit Vermächtnissen bedacht. Wenn die Civilgemeinoc wollte, so würde sie sehr
leicht den ganzen Betrag zur Restauration dieses monumentalen Baues übernehmen können, den
Herr Kaesen ganz richtig als einen solchen geschildert hat, zu dem die Ciuilgcmeinde in erster
Linie verpflichtet ist. Deshalb trage ich auch liier darauf an, wie ich es in dem I. und IV.
Ausschüsse gethan habe, die 15 000 Mark nicht zu bewilligen und ebenso den Vermittelmigsantrag,
der gestellt worden ist, gleichzeitig die Civilgemeinde in der Höhe von 15 000 Mark heranzuziehen,
ebenfalls abzulehnen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Pelzer hat das Wort.
Abgeordneter Pelzer: Meine Herren! Herr Kollege von Eynern kommt immer wieder

darauf zurück und sagt: Was für bescheideneLeute im Bergischen Land sind wir, daß wir mit
derartigen Anträgen nicht herantreten! Ich möchte wissen, für welche Baudenkmäler des Bergischen
Landes die Herren kommen könnten, ich kenne kaum irgend eine Kirche dort, die mit derartigen
Baudenkmälern sich vergleichen ließe. (Oho!) Ich lasse mich sehr gerne belehren. (Rufe: Alten¬
berg.) Für Altenberg ist ans öffentlichen Mitteln wahrlich hinreichend gesorgt worden, aber das
Bergische Land ist in Wirklichkeit arm an monumentalen Bauwerken, wie wir sie im übrige»
Rheinlanbe haben Was nun die Verpflichtung der Civilgemeinde angeht, ans die Herr von
Cynern Bezug nimmt, so war in dem ursprünglichen Gesetzentwurf über die Verpflichtung der
Civilgemeinden gegenüber den Kirchengemeinden geradezu ein Verbot enthalten, Schenkungen an
Kirchgemeinden zu machen. Später ist dieses Verbot aufgehobeu worden und steht es allerdings
den Civilgemeinden frei, aber nur mit Genehmign»«, des Regierungs ° Präsidenteu, Zuwendungen
an die Kirchgemeinden zu machen. Ob in derartigen Fälleu diese Genehmigung ertheilt wird, ich
weiß es nicht. Allerdings finde ich auch, daß für eine Civilgemeiude, die sich des Besitzes eiues
so bedeutenden Bauwerkes erfreut, auch eine gewisse moralische Verbindlichkeit vorliegt — die
Einwohner haben ja zuuächst auch die Freude daran, indem sie es täglich vor Äugen habe» —
aufzukommen zu den Kosten, ich glaube aber, meine Herren, gerade durch den Antrag, wie er
Seitens des Ausschusses gestellt ist, wird am Besten Nachdruck gegeben, daß dieser moralischen
Verbindlichkeit Genüge geleistet werbe, wenn wir eben das Geld unter der Bedingung bewilligen,
daß die Civilgemeinde einen gleichen Beitrag hergiebt. Meine Herren! Die Kirchgemeinde ist
nnbestrittenermaßen eine sehr arme, wenngleich die Civilgemeinde von Düren eine sehr reiche ist.
Es ist aber in dem Ausschuß schon darauf hiugewieseu worden, daß der Reichthum wesentlich in
den Händen der evangelischen Einwohner sich befindet, daß die evangelischen Eiuwohuer Düren's
nur eine sehr armselige Kirche haben und daß sie sehr wahrscheinlich in erster Linie nur für ihre
Kirche Etwas zu geben geneigt sein werden, aber für die katholische Kirche solange wenigstens
nichts geben werden, bis sie eine eigene, bessere und schönere Kirche besitzen, als sie sie gegenwärtig
haben. Die gegenwärtige sieht einer Scheuue ähnlich.
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Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Ientges hat das Wort.
Abgeordneter Ientges: Meine Herren! Nachdem wir eben fiir den Aufban der Willibrodi-

Kirche in Wesel den enormen Beitrag von 50 000 Mark geleistet haben, glaube ich, sind wir kaum
in der Lage, einer kleinen, so unbemittelten Gemeinde einen geringeren Beitrag zu verweigern.
Es handelt sich hier nur um eineu Beitrag von 15 000 Mark, das mögen Sie wohl bedenken, und
Herr Kollege Pelz er hat mit Recht angeführt, die Livilgemeinde Düren mag an sich eine reiche
sein, hier handelt es sich aber speciell um eine ärmere katholische Gemeinde, die, wie wir ans dem
Berichte ersehen, '/^ der Kommunal-Steuer leistet. Ueberhaupt der Reichthum der Gemeinde
Düren wird als unbedingt hingestellt; ob er thatsächlich vorhanden ist, möchte ich auch noch nicht
als absolute Wahrheit betrachten. In Düren giebt es mehrere sehr reiche Familien, aber ob
mehrere sehr reiche Familien den Ort zu einem wirklich reichen stempeln, ist eine Frage, die sich
immer erörtern ließe (Sehr richtig!), aber ich meine, ans Gründen der ausgleichenden Gerechtigkeit
können wir einen solchen Antrag, der noch dazn ziemlich start verllausulirt ist, heute unsere Zu¬
stimmung nicht versagen. Ich möchte deshalb als Mitglied des Ausschusses — ich habe an dieser
Berathung zwar nicht Theil genommen — Ihnen den Autrag warm empfehlen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter Waldthausen: Ich glaube das, was der Abgeordnete Ientges
gesagt hat, sollte für uns maßgebend sein. Deshalb möchte auch ich Sie bitten, sich für den
Antrag, den der Ausschuß beschlossenhat, zu erkläre».

Landtags-Marschall: Wenn Niemand mehr sich zum Worte meldet, so schließe ich die
Diskussion und bringe den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung. Ich bitte Diejenige,,, die
gegen den Antrag des Ansschusses sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es ist die Minorität, der Antrag des Ausschusses ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist das Referat des I. uud IV. Ausschusses, betreffend die Be¬
willigung eines Zuschusses zu den Kosten der Wiederherstellung des Thurmes der Schloßkirche zu
Meisenheim. Referent ist der Herr Abgeordnete Lautz.

Referent Abgeordneter Lautz: Meine Herren! Ick) beginne mit der Verlesung des Antrages
Ihres Ausschusses:

„In einem Referate, welches unter IV. Nr. 29 dem Landtage vorliegt und auf welches,
was die Beschreibung des Banwerkes und die zur Herstelluug aufgewendeten Geld-Summeu betrifft,
hier Bezug genommen wird, stellt der Provinzial-Verwaltungsrath den Antrag:

der Provinzial Landtag wolle beschließen:
„der Stadt Mcisenheim zu den Kosten der baulichen Wiederherstellung des Thurmes
der Schloßkirche daselbst eine Beihülfe von 10 000 Mark ans den, Ziusgcwinne der
Hülfskasfe zu bewilligen".

Die Angelegenheit kam in der Abendsitzung vom 14. d. M. zur Berathung in dem
vereinigten I. und IV. Ausschüsse. ES wurde von den Mitgliedern des Ausschusses allseitig aner-
kaunt, daß es sich im untergebenen Falle um Wiederherstellung eines Bauwerkes handle, welches
das Interesse aller Knnstkenner im höchsten Grade in Anspruch nehmen und namentlich als eines
der herrlichsten MeisterstückedeutscherSteiumetzkunst betrachtet werden müsse. Indessen wurde gegen
die Bewilligung der beantragten Unterstützung von einer Seite geltend gemacht, daß die Restau¬
ration ja bereit« vollendet und eS daher zur Erreichung des allerdings wünschenswerth gewesenen
Zieles einer Beihülfe nun nicht mehr bedürfe, daß die Bauschuld von 10 000 Mark ja keine so
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drückende sei, namentlich wenn die Gemeinde bei der Provinzial-Hülfskasse das Geld zu billigen
Zinsen und leichten Nückzahlnngs-Bedingungcn aufnehmen werde, was ja leicht durch dcu Provinzial-
Vcrwaltungsrath vermittelt werden könne.

Von anderer Seite wurde dagegen angeführt, daß die Opfcrwilligleit der Kirchen- und
Stadtgcmeiude von Meisenhcim, die sich in den bisherigen Leistungen in dieser Angelegenheit dokn-
mcntirt, alle Anerkennung verdiene und daß es nur billig erscheine, daß bei der Wiederherstellung
eines solchen monumentalen Baues, — die ja ebensoviel im allgemeinen Interesse der Kuustpflege
und der Erhaltung würdiger Denkmäler aus der Zeit der Väter erscheine, als in dem der betref¬
fenden Gemeinde, — auch die Provinz einen kleinen Beitrag leiste und dies in dem vorliegenden
Fall umsomehr, als es die erste Bitte fei, welche das in den Provinzial-Verband als jüugstcs
Glied neu eingefügte Meiscnheim an hiesiger Stelle ausspreche; wolle man denn auch die volle
Snunne nicht bewilligen, so möge man einen kleineren Beitrag, der vielleicht auf 6000 Mark zu
bemessen sein dürfte, geben.

Es wurde hierauf zur Abstimmuug geschritten und zwar zunächst über den Antrag, über¬
haupt Nichts zu bewillige». Als dieser por mn.jc>ra abgelehnt war, gelangte der Antrag des
Provinzial-Verwaltnngsraths zur Abstimmnug, welcher ebenfalls mit überwiegender Stimmcn-
mehrbcit zurückgewiesen wurde. Mit 13 gegen 8 Stimme» wurde sodaun der Antrag, die Summe
von 6000 Mark zu bewilligen, angenommen und beehrt sich daher der Ausschuß bei dem hohen
Landtage den Antrag zu stellen:

Hoher Landtag wolle beschließe»:
„Der Stadt Meisenhcim zu den Kosten der baulichen Wiederherstellung des Thurmes
der Schloßkirche daselbst eine Beihülfe von 6000 Mark aus dem Ziusgewinne der
Hülfskasfe zu bcwilligcu".

Meiue Herren! Durch Ihr Votum bei Gelegenheit der Bewilligung für die Willibrodi-
Kirche haben Sie ihre Geneigtheit zu erkennen gegeben, mit zu helfen, wo es sich um die Erhal¬
tung von wirklich kunsthistorischen Denkmälern ans der Väterzeit handelt. Daß es sich in dem
gegebenen Falle um ein hervorragendes Denkmal der frühereu Zeit handelt, darüber, glaube ich,
besteht kein Zweifel. Mau könnte vielleicht fragen, was bisber die Gemeinde geleistet hat und
wie deren Prästationsfähigkeit ist. In dieser Beziehung erlaube ich mir einige Ziffer» anzuführen.
Meine Herren, die ganze Restauration, wie sie heut volleudet da steht, hat eiueu Aufwand von
180 000 Mark erfordert. Von diesen 180 000 Mark hat die Kirchgemeinbe 71000 Mark aus
ihren Mitteln gegeben, und die Civilgcmeinde hat den Nest aufzubringen gehabt. Durch die
Gnade Seiner Majestät unseres allergnädigsten Kaisers uud Königs ist der Civilgemeinde eine
Summe von 44 000 Mark gegeben worden. Es bestand für die Nestanration ein Sammelfonds,
begründet im Jahre 1855, aus welchem 30 000 Mark entnommen werden konnten, der ganze
weitere Nest aber, meine Herren, ist durch freiwillige Beiträge, sowie durch Beiträge der Eivil-
gcmeinde beschafft worden, indeß reichten diese Mittel nicht aus, und die Civilgemeinde belastete
sich schließlich noch mit einer Schuld von 10 000 Mark, die heute um so schwerer auf ihr lastet,
als es wirklich eine nicht reiche Gemeinde ist. Daß die Verhältnisse der Gemeinde keine günstigen
sind, meine Herren, mögen Sie aus dem Umstände entnehmen, daß bei den, 25. Provinzial-Laudtag
von Seiten der Stadt Mcisenheim der Autrag gestellt wurde, in den Stand der Landgemeinden
zurückversetztzu werden.

Dann möchte ich mir noch einen kleineu historischen Rückblick erlauben. Die Nestaurirung
wurde im Jahre 1865 begonnen, gerade als Meisenhrim zn Hessen-Darmstadt geschlagen worden.
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Die Restauration wurde bcgonueu unter Voraussetzungen, die durch das Jahr 1866 zunichte
gemacht worden sind. Dadurch sind der Gemeinde Meiscnheim Summeu entgangen, die in Aussicht
gestellt waren. Ich erlaube mir nochmals im Namen des I. und IV. Ausschusses. Sie dringend
zu ersuchen, dem Antrage, 6000 Mark zu bewilligen, beizustimmen.

Lanbtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. Der Herr Abge¬
ordnete Courth hat das Wort.

Abgeordneter Courth: Meine Herreu! Ich habe mit Freuden zugestimmt, fiir die Willi-
brodi-Kirche einen Beitrag zu bewilligen, es haudelte sich dort aber um Erhaltung und Rcstauriruug
eines erhabenen Kunstwerks, hier liegt der Fall doch thatsächlich anders. Meine Herren! die Kirche
mag ja auch ein hervorragendes Bauwerk sein, das bezweifele ich nicht, aber die Gemeinde hat
es eben fertig gebracht, daß das Bauwerk sich gegenwärtig in vollständig restaurirtem Zustande
befindet. Ich meine, es ist ein wesentlicher Unterschied, ich meine, wir dürfen nicht ynasi Unter¬
stützungen einer Gemeinde geben, wir können doch nur dazu beitrage», daß eben der Zweck verfolgt
wird, ein Baudenkmal nicht verfallen zu lassen. Ich meine, auch die Äilligteitsgründe siud hier
nicht so vorwiegend. Es sind der Gemeinde durch Allerhöchstes Gnadengescheuk bereits 44 000
Mark geworden. Es lastet noch aus dem Bau eine Schuld von 10 000 Mark auf ihr. Ich glaube,
wie auch in dem Referat ausgeführt ist, die Minderheit des Ausschusses, zu der ich auch gehöre,
hat vollständig Recht, wenn sie sagt: Das ist nicht eine so drückende Schuld, zumal weun die
Abtragung ans viele Jahre vertheilt wird. Ich werde daher gegen diese Bewilligung stimmen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort,
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich hoffe, daß ich diesmal nicht in der

Minorität bleiben werde, ich will nämlich für die Bewilligung sprechen, (Heiterkeit.)
Ich habe hier den Eindruck gewouueu, daß es sich um ein schönes Werk der Baukunst

handelt, und nach den Mittheilungen hat sowohl die Eiuilgcmeinde, wie die Kirchengemeinde meiner
Ansicht nach das Aeußerste geleistet, dieses Bauwerk der Provinz zu erhalten. Ich glaube, daß die
Provinz wohl in der Lage sein kann, nach einer solchen Leistnng der beiden Gemeinden auch ihr
Schcrflein dazu beizutragen. Das war bei den andern Civil- und Kirchengemeinden meines Er¬
achten« nicht der Fall.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Bremig hat das Wort.
Abgeordneter Bremig: Meine Herren! Ich habe einmal vor Jahren hier dem Gefühle

Ausdruck gegeben, als wenn der Rheinische Provinzial-Landtag für uns Oberländer ein nicht so
warmes Herz hätte, wie es sich vielfach für das Niederland zeigt. (Oho!) Ich mag ja im
unrecht gewesen sein (Heiterkeit) und möchte bitten, mich durch Ihr heutiges Votum meiucs
Unrechts vollständig zu überführen. Ich möchte Sie bitten, wo einmal der Regierungsbezirk
Koblenz oder ein Theil desselben um Etwas bittet, auch eine Bewilligung eintreten zu lassen.
Wir kommen so selten, wir kommen noch seltener, als die Trierer (Heiterkeit), ich möchte wirklich
«ach dem, was der Herr Referent Ihnen ausgeführt hat, was ich nur bestätigen kaun in Betreff
der Gemeinde, um die es sich handelt, bitten, doch den Beitrag zu bewilligen, der da gefordert ist.
^ch glaube, Sie werden dann konform mit Ihren beiden vorhergegangenen Beschlüssen sich in der
Bahn bewegen, da zu helfen, wo es sich um Kuustdenkmäler handelt. Ich für meine Person spreche
nicht gern über Bewilligung«?« für Kirchen, ich habe kein großes Bedürfniß dafür, weil ich die
Kirchenlnft nicht vertragen kann, aber, wenn es sich nm die Erhaltung von Kunstdentmälern handelt,
°a müssen alle anderen Rücksichten schwinden. Ich bitte Sie deshalb, dem Antrage des Aus¬
schusses zu entsprechen.

18
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Landtags-Marschall: Meine Herren! Wenn Niemand sich mehr zum Worte meldet,
so schließe ich die Diskussion und bringe den Antrag des Ausschusses auf Bewilligung von 6000 Mark
zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die gegen den Autrag sind, sich zu erheben. (Geschieht.)
Es ist die Minorität, der Antrag des Ausschusses ist angenommen.

Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses,betreffendden Antrag des Vorstandes
der Rheinisch. WestfälischenAnstalt für Epileptische„Vcthel" auf Bewilligung eines laufenden
Zufchussesaus provinzialstäudischen Fonds auch für die nächste Etatsperiode und auf Gewährung
eines außerordentlichenZuschusses von 10000 Mark. Referent ist der Herr AbgeordneteLautz.

Referent AbgeordneterLautz: Meine Herren! Ich beginne zunächst mit der Verlesung
des Referats Ihres Ausschusses:

Durch Beschluß des 26. Proviuzial-Landtags vom 2. Mai 1879 wurde der rheinisch¬
westfälischen Anstalt für Epileptische zu Bethet für die Dauer der Etatsperiode 1879/80 eine jähr¬
liche Beihülfe von 3000 Mark bewilligt, der weitere Antrag auf eine einmalige Gewährung von
9000 Mark für den Bau eines Asyls für blöde epileptische Knaben aber abgelehnt.

Der Vorstand der gedachten Anstalt hat nun in einer Eingabe vom 4. Februar d. I.
die Bitte ausgesprochen:

1. derselben auch für die neue Etatsperiode einen Zuschuß aus ständischen Mitteln zu
bewilligen;

2. einen einmaligen außerordentlichenZuschußvon 10 000 Mark zu bewilligen.
Der Provinzial-Verwaltungsrath hat in einem Referate, welchesunter Nr. IV. 30 dem

hohen Landtage vorliegt, sich für die Bewilligung des Gesuchesaä I ausgesprochen und beantragt,
diesen Zuschußauf die seitherigeHöhe von jährlich 3000 Mark auch für die nächste Etatspcriode
festzusctzeu.Begründet wird dieser Antrag mit dem Hinweise,wie nutzbringenddie Thätigkeit der
Anstalt Bethet fortwährend für die Rheinproviuz sei; vom Jahre 1867—1881 seien aus der
Rheinproviuzim Ganzen 23? Kranke aufgenommenworden, wovon 29 als geheilt, 46 gebessert und
3? ungebessert entlassen,28 gestorben und seien am 5. November d. I. noch 97 in Pflege geblieben.

Zu dem Gesuche «,ä 2, betreffendden einmaligen, außerordentlichenZuschußvon 10 000
Mark führt der Bericht des Provinzial-Verwaltuugsraths aus, daß es ihm augemesseu erschiene!!
fei, zunächst näher festzustellen, inwieweit in der Rheinprovinz das Bedürfniß zur Errichtung einer
eigenenAnstalt für Epileptische etwa vorhanden sei.

Die zu dem Ende gemachtenstatistischen Erhebungen hätten nun das Ergebniß geliefert,
daß als Minimalzahl 2832 angenommenwerden müsse, daß aber in Wirtlichkeit die Zahl dieser
Unglücklichen eine viel höhere sei, da die angegebeneZiffer 2832 nur Diejenigen in sich begreife,
welche der Polizeibehördeals notorischan Epilepsie leidend, bekannt seien, und epileptische Erkran¬
kungen möglichst geheim gehalten zn werden pflegten.

Angesichts dieser Resultate der stattgehabten Ermittelungen glaubte der Vcrwaltungsrath
einstweilendie Bewilligung der erbetenen außerordentlichenBeihülfe für Vethel nicht befürworten
zu können, erachtet es vielmehr für angemessen, der Frage, ob nicht eine eigene Anstalt für die
Rheinprovinz zu errichten sei, näher zu treten und beantragt:

„Der Provinzial-Landtag wolle in Erwägung nehmen, ob nicht eine eigene Anstalt für
Epileptische in der Rheinprovinz zu errichten sei".

Die vereinigten I. und IV. Ausschüsse haben in ihrer Sitzung vom 14. d. M. die Anträge
einer eingehendenPrüfung unterzogenund traten einmüthig allen Ausführungen des Provinzial-
Verwaltungsrathes bei.
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Man sprach sich allseitig dahin aus, daß es Ehrenpflicht für die Provinz sei, zur Linde¬
rung der Noth dieser Kategorien unglücklicher Mitbrüder helfend einzutreten und gleich wie man
für die Irren, Blinden und Taubstummen gesorgt habe, nun auch Vorsorge für diejeuigenBe¬
wohner der Provinz zu treffen, die an der furchtbare«Krankheitder Epilepsie leiden, daß es daher
mdicirt sei, dem Provinzial-Vcrwaltnngsrath jetzt schon den Auftrag zu ertheile», eine dahin gehende
Vorlage für den nächsten Landtag auszuarbeiten.

Dem entsprecheud beschlösse»der I. und IV. Ausschuß einstimmig,zu beantragen:
1. Hoher Landtag wolle beschließen, der Rheinisch-Westfälischen Anstalt für Epileptische

„Bcthel" für die nächsteEtatsperiode eine Beihülfe von jährlich 3000 M. aus dem
Zinsgcwinu der Hülfskassczu gewähren.

2. Hoher Landtag wolle den Proviuzial-Verwaltuugsrath beauftrage», für den nächsten
Landtag eine Vorlage wegen Einrichtuug von eigenenAnstalten in der Nheinprovinz
znr Unterbringung von Epileptischen auszuarbeiteu.

Meiue Herren! Aus dem soeben verlesenen Bericht habe» Sie entnehmenkönnen, daß
Ihre Ausschüsse den Beschlüssendes Provinzial-Verwaltungöraths beigetrcten sind, daß Sie mit
diesem beantragen, 3000 M. jährlichen Zuschußfür die Etatsperiode zu bewilligen,daß Sie dagegen
den einmaligen Zuschuß von 10 000 M. ablehnen. Dies Letztere,meine Herren, geschah uichl
aus dem Grunde, baß uicht vielleicht der Sache selbst von Seiten aller Mitglieder des Ausschusses
die wärmste Sympathie entgegengetragen worden wäre, vielmehr aus der entgegengesetzten Erwä¬
gung, daß hier Größeres geleistet werden müsse und daher die Mittel im Einzelnen nicht dürften
zersplittert werden. Meine Herren! Der schönste Theil der Aufgaben, die der provinziellenSelbst¬
verwaltung überlassensind, ist uustreitig die Errichtung und Erhaltung uou Anstalten, bestimmt,
der werkthätigen Nächstenliebezu dieueu, und wahrlich, meine Herren, mit Stolz können Sie zurück¬
schauen auf Dasjenige, was die Nheinprovinzbis jetzt auf diefem Gebiet in dem letzten Deceuuium
gethan hat. Eine hinreichendeAnzahl von Irrenanstalten bietet für die Irrsinnigen Asyle, wo
sie bei rationellster Pflege an der Hand der Errungenschaftender Wissenschaft Genesungvon ihren
Leiden finden können, und vielen von denen, bei denen eine Genesungnicht mehr möglich ist, die
der ewigen Geistesuacht anheim gefallen sind, bieten sie wenigstenseine Stätte dar, wo sie der
Wohlthaten der materiellenPflege theilhaftig werden. Durch die Vergrößerung der Blindenanstalt
haben Sie einer größeren Anzahl von leidendenMitbrüdern Gelegenheit gegeben, zu lernen, wie
sie sich künftig ernähren könne». Gleichzeitig führen Sie durch gediegenen Unterricht dem ohnehin
s° empfänglichen inneren Seelenleben des Blinden neue Nahruug zu, die ihn befähigt, den Maugel
des Augenlichtesminder schwer zu trage». Was i» der neuste« Zeit auf dem Gebiete der Taub¬
stummen-Pflegegeschehe» ist, meine Herren, das lebt in Ihrer aller Erinnerung: in 8 Anstalten,
theils gegründet durch die Provinz, theils unterstützt von ihr, lernen diese Unglücklichen sich mit
ihren Mitmenschen zu verständigen, sie lernen, wie alle vollsinnigen Kinder in den Schulen, und
sind im Stande, künftighin durch das Leben sich selbst hiudnrchznschlagen;auö den sonst so
unzufriedenen,mißtrauischenTaubstummen haben Sie einen frohen Menschengemacht, der froh
mit seinen Mitmenschen leben kann. Vieles, meine Herren, ist also schon geschehen, aber
Ihrer Hülfe wartet noch eine andere Kategorie von Leidenden, um die es sich in der heutigen
Vorlage handelt, Leidende, die eben fo unglücklichsind, wie alle anderen, von denen ich
gesprochen; ich möchte sagen, noch unglücklicher, als diese. Meine Herren, das blinde
Kind erhält nicht bloß Liebe im Schooß seiner Familie, wohin es auch kommen mag, tritt
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ihm die größte Theilnahme entgegen, und gern und freudig unterstützt es Jeder. Wie anders
aber bei dem armen epileptischenKinde! Außer der treuen Mutterbnist, deren Aufopferung
uiemals aufhört, ist keine Stätte, wohin es flüchten kann. Der Jugend - Gespiele,der einen dieser
furchtbaren Anfälle gesehen, weicht scheu zurück und kehrt nicht wieder. Es wächst nun das epilep¬
tische Kind auf, es wird größer, gehört es aber nicht einer Familie an, die durch Güter dieser
Welt gesegnet ist, so fehlen ihm die Mittel einer guten Ernährung, einer guten Pflege und dann
verfällt es, wie erfahrungsmäßig feststeht, dem Blödsinn oder dem Irrsinn, oder, meine Herreu,
es wächst auf und kommt in das Alter, wo es sich selbst zu ernähren hat, oder es handelt sich
nm einen Fall, der im späteren Lebensalter eingetreten ist, wie schwer lastet dann die Hand des
Geschickes auf diesen Erwachsenen! Der Irre weiß nichts von seinem Zustande, den Epileptischen
verläßt nicht der Gedanke, daß jeden Augenblick ein Ausbruch seiner fürchterlichenKrankheit zum
Vorscheinkommen kann; und hat er sich hinausgewagt in den Kreis fröhlicher Menschen, scheu
zieht er sich zurück, von dem Gedanken durchzuckt,der Augenblick ist nahe gekommen, und dann,
meine Herren, wie schwer wird es diesen Leidenden, sich durch die Welt zu schlagen. Durch die
vielen Anfälle, denen sie ausgesetzt sind, sind ihre Kräfte zum Theil verloren gegangen, sie sind
nicht so arbeitsfähig wie andere, und wer nimmt sie in seine Häuser auf, um ihnen Arbeit zn
geben? Meine Herren, bedenken Sie, daß es in unserer reichen, schönen Nheiuprovinz tansendevon
solchen Unglücklichen giebt, die Ihrer Unterstützungharren. Meine Herren, hier ist eine schöne
Aufgabe zu lösen, und ich bin überzeugt,meine Herren, daß Sie freudig dem Antrage, den Ihr
Ausschuß gestellthat, zustimmen. Geben Sie dem Verwaltungsrath den Auftrag, eine Vorlage an
den nächsten Landtag zu bringen, und, meine Herren, wenn eine solche Vorlage eingebrachtist und
Sie haben derselben zugestimmtund der Segen Gottes rnht dann auf dem Werke, dann, meine
Herren, können Sie die Gewißheit mit nach Hause nchmeu, daß Sie die Thräneu vou Tausenden
Ihrer Mitbrttder getrocknet, die Leiden vou Tausenden gelindert haben. Ich bitte Sie, meine
Herren, die Anträge Ihrer Kommission anzunehmen. (Lebhaftes Bravo!)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich stelle die Anträge des Ausschusses zur
Diskussionund zwar zunächst,da sich die Anträge in zwei Theile theilen, den Antrag, eine jähi>
liche Beihülfe von 3000 Mark, wie sie vom Ausschußbeautragt wird, zu geuehmigen. Der Herr
AbgeordneteConze hat das Wort,

AbgeordneterConze: Meine Herren! Die warmen Worte, mit weichender Herr Referent
über die Lage der Kranken, von denen das jetzige Referat handelt, berichtethat, giebt mir den
Muth, Ihnen eine Modificirung des Ausschußantragcs vorzuschlagen. Die Anstalt Bethel hat
zweierleibeantragt: die Wiederholung des ihr vor ^ Iahreu bewilligten Zuschusses vou 3000 Mark
uud eine einmalige Gabe von 10 000 Mark für die Beschaffung von Ländercien und Gebäuden,
welche in den letzten Jahren errichtet wurden nnd noch ferner errichtet werden sollen. Ans dem
Umstände,daß es sich bei dem letzteren Betrage nm Neuanlagcn handelt, uud mit Rücksichtauf
den Umstand, daß die angestelltenErmittelungen nachgewiesen haben, daß wir in der Nheiuprovinz
eine sehr große Anzahl Epileptischerhaben, für welche dnrch eine eigene Anstalt gesorgt werden
soll, hat der Provinzial-Vcrwaltungsrath diesen Beitrag von 10 000 Mark abgelehnt. Ich glaube
nun, daß der Antrag der Anstalt Bethel in der Form unglücklich gewesen ist, indem man zwischen
Beiträgen für laufende Bedürfnisse und einem Beitrage für einmalige Ausgaben unterschieden hat.
Wenn Sie sich aber die Anstalt Bethel in ihrer Entstehung näher vergegenwärtigen,dann werden
Sie einsehen, daß es sich dabei nicht um so verschiedene Dinge handelt, wie es änßerlich scheint.
Die Anstalt ist vor 14 Jahren gegründet und was ich hier nochmals erwähnen möchte, aber auch
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schon in den, Ausdruck „Rheinisch-Westfälische Anstatt" liegt, sie ist von Haus an« als eine für
beide Provinzen gemeinsame, von dem Provinzial-Ausschußfür innere Mission, der damals beiden
Provinzen vorstand, gegründet worden und sowohl Rheiläuder, wie Westfalen werden gleichmäßig
in dieser Anstalt verpflegt Man hat damals, als man sich zunächst für Epileptischeintcrefsirte,
gehofft,daß diese Anstalt eine Heilanstalt werden würde. Leider hat nun aber die Erfahrung der
14 Jahre, seitdem die Anstatt besteht, herausgestellt, daß es sich bei den Epileptischennur um
einen ganz kleinen Prozentsatz handelt, der geheilt werden kann. Aus dem mir vorliegenden
Berichte geht hervor, baß der Durchschnittssatzfür sämmtlicheKranke, die seit 14 Iahreu dort
verpflegt worden sind, nur 8> wirklich Geheilte beträgt, und auch von diesen ist eine nicht
unbeträchtliche Zahl in die Anstalt zurückgekehrt,weil sie außerhalb derselben sich nicht ans der
Höhe, auf die sie in der Anstalt gebracht war, hat halten können. Die Anstalt ist so mit
Recht zu einer Pflegeanstalt geworden; die Erfahrung hat erwiesen, daß eine Anstalt für
Epileptische nur eiue Pflegeanstalt sein kann; die wenigen, die wirklich geheilt werden, sind eine
verschwindendkleine Zahl im Vergleichzu der Zahl derer, die den Aufenthalt in der Anstalt nicht
entbehren könne». Also eine Pflegeanstalt muß es sein, und so ist es denn gekommen,daß die
Anstalt von Jahr zu Jahr sich hat ausdehueu müssen. Es ist natürlich, daß diese Ausdehnung
»ach der besonderen Beschaffenheitder Anstalt, die in Kolonien eingerichtet ist, räumlich große
Anforderungen stellt, daß mau diese Anstalt immer weiter mit neuen Ländereienausstatten und
darauf neue Gebäude hat errichten müssen. Weun mau wirklich dem Bedürfniß beider Provinzen
oder auch uur der Provinz Westfalen genügen wollte, dann mußte man fortwährend neue Gebäude
errichten, denn die Anstalt kann ihre Kranken nicht abgeben, und die jedes Jahr neu hinzu«
lommeudeu Krankeu können nur verpflegt werden, wem« die Austalt räumlich ausgedehnt wird. In
diesem Sinne meine ich, daß die sogenannte einmalige Ausgabe nicht strikte als einmalige anzu¬
sehen ist, sondern gewissermaßenauch den Eharakter einer laufenden Ausgabe hat. Iu dieser
Anstalt werden jetzt 420 Kraule verpflegt, nno von diesen ist ungefähr ein Viertel Rheinländer;
U? Rheinländer werden dort verpflegt, die Anstalt erfordert etwa 84000 Mark Zuschuß, von
diesem Zuschuß werde» also z>r. pr. 19 000 Mark auf Rheinländer verwendet. Wenn nun gegen,
über der Thatsache, daß wir in Rheinland eine so große Anzahl solcher Krankenhaben, der
Provinzial-Verwaltungsrath deu wirklich höchst schätzeuswerthenGedankenerfaßte, eine eigene
Anstalt zu gründen, so meine ich, müssen wir uns einmal fragen, was sind wir einer Austalt
schuldig, die überhaupt zuerst die Sache angegriffen hat, und die bisher für uns Rheinländer eine
solche Bedeutung gehabt hat. Die Anstatt selbst ist sehr groß, und hat beinahe 700 000 Mark
gekostet. Einer solchen Zahl gegenüber,glaube ich, sagen zu dürfen, daß von dem Gedanken des
Provinzial-Verwaltungsraths, eiue solche Anstalt zn gründen, bis zu ihrer wirklichen Gründung
"och ein ziemlich weiter Weg ist, und daß wir für die Unterbringung und Verpflegung der
RheinischenEpileptischenzunächst auf diese Anstalt verwiesen sein werden. Der Zahl von 9?
Krankengegenüber scheint mir der Veitrag von 3000 Mark doch zn gering bemessen. Westfalen
hat nur 129 Kranke in der Anstalt, also etwa uur V^ mehr als Rheinland und hat vor 2 Jahren
21 000 Mark und im vorigen Jahre 13 000 Mark bewilligt. Dem gegenüber fallen die 3000
Mark, welche wir bewilligt huben, allzusehrab. Ich glaube an das Billigkeitsgefühldes hohen
Landtags appelliren zu dürfen, wenn ich angesichts dieser Zahlen Ihnen vorschlage,nicht den
Beitrag von 3000 Mark allein zu bewilligen— ich erkenne die Gründe für die Ablehnung der
10 000 Mark an — sondern den Beitrag für die laufenden Kosten auf 6000 Mark zu erhöhen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
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Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich shmpathisirevollständigmit dein, was der Herr
Vorredner gesagt hat, aber nicht damit, daß ich den Antrag modifiziren beziehungsweise ausdehnensoll,
daß wir mehr geben sollen als wie der Ausschußvorschlägt. Wie uns der Herr Referent schon
dargethan hat, ist es durchaus nothwendig,daß wir hier in unserer eigenenProvinz dafür sorgen,
daß für diese armen Wesen eine Anstalt gegründet wird, in der sie Aufnahme fiudeu können. Wenn
die Anstalt eine provinzielle ist, so, glaube ich, werden wir dabei auch mehr den verschiedenen
Konfessionen Rechnung tragen können, als das heute in Bielefeld möglich ist. Die Bielefelder
Austalt ist vou dem Berein für innere Mission ausgegangen, und wenn sie auch sämmtliche Kon¬
fessionenaufnimmt, so liegt es doch in der Natur der Sache, daß sie nach der einen Richtung
mehr als der anderen gravitirt. Die Aufnahme von ungefähr 100 Krankeil der Nheinproviuz
macht es uns fast zur Pflicht, daß wir eineu extra Beitrag so lange nach Bielefeld hinschicken,
bis wir unsere eigene Austalt haben, daß wir aber ^ t'onäs poräu, ein Kapital nach Bielefeld
hingeben sollen, das, wenn der zweite Theil des Antrags genehmigtwird, vollständigin die Rhein¬
provinz gehört, scheint mir doch eine Zumuthung zu seiu, die wir uicht erfüllen können Das sind
die Gründe gewesen,die uns sowohl im Proviuzial-Verwaltungsrath, als wie im Ausschußbei
aller Sympathie, die wir der ganzen Angelegenheitentgcgentragen, veranlaßt haben, dem zweiten
Antrage nicht zuzustimmen. Ich glaube, wir thun genug, wenn wir dem Vorschlage des Ausschusses
auf einen jährlichen Zuschuß ven 3000 Mark folgen nud nicht darauf eingehen, wie der letzte
Herr Redner es gewünschthat, den Zuschuß zu verdoppeln. Die Anstalt ist allerdings so groß,
daß sie noch mehr Zuschüsse auch aus der Nhcinprovinz gebrauchen taun, aber der Leiter der
Anstalt, Herr Pastor Bodelschwiugh, besitzt solche Quellen und hat solche Freunde, daß es ihm
auf 3000 Mark aus der Nheiuprovinz nicht ankommt, wir müssen aber entschieden dafür sorgen,
daß wir unser eigenes Haus zu diesem Zwecke herrichte», und sehen, daß wir die Mittel dazu
sehr bald bereit stellen. Ich möchte Sie bitten, den Proviuzial-Verwaltuugsrath zu beauftragen,
in zwei Jahren oder wenn der Landtag früher zusammentreten sollte, schon früher eine Vorlage
zu briugcu, damit die Rheiuprovinz ihre eigene Anstalt, gleichwie Westphalcn fein Bethet, hat.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFriederichs hat das Wort.
AbgeordneterFriederichs: Rein vom wirthschaftlichenStandpunkte angesehen, glaube

ich, daß wir vorläufig besser thun, noch uicht an eine Anstalt für Epileptischezu deuten. Nach
den amtlichen Feststclluugen habcu wir es iu unserer Provinz mit etwa 10 000 Irren, 10 000
Idioten und 3800 Epileptischen zu thun. Wenn nun derselbeGeist, der uns bisher für die
Blinden, die Taubstummen uud die Irren hat sorgen lassen, uns weiter führen foll, womit wir
ja wohl Alle einverstauden sind, dann glaube ich müßte» wir nunmehr zunächst der Idioten
gedenken. Gleichzeitig für Idioten uud Epileptische zu forgen, wird uns des lieben Geldes halber
nicht möglich sein! Mir scheint, daß wir wirthschaftlichdas Richtigere treffen, wenn wir an¬
nähernd in dem Maße, als uns die Anstalt Bcthel vorläufig als Nothbehelf dient, dieselbe auch
fiuanziell unterstützen. Von diesem Standpunkt aus kauu ich mich dem Antrag Eonze anschließen
und 6000 Mark per Jahr für die nächste Etatsperiodc bewilligen. Mittlerweile mag der Ver¬
waltungsrath uutersuchen,ob nicht nach meiner Ansicht die richtige Reihenfolge ist, zuerst der
10 000 Idioten und in zweiter Linie der 3800 Epileptischen zu denken durch Einrichtung eigener
Provinzialinstitute!

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.
Abgeordneter Wolters: Meine Herren! Ich möchte nur ganz kurz dem, was der

Herr Vorredner gesagt hat, nach meiner Auffassung widersprechen. Ich halte dafür, daß, wenn
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wir in der Provinz Etwas thun wollen, wir in allererster Linie für die Epileptischen Etwas thun
müssen und nicht für die Idioten. Wer in der Lage ist, — ich habe in meinem Leben mehrere
gesehen, — Epileptische kennen gelernt zu haben, der wird sagen müssen, daß es fast kein schlim-
mcres Uebel giebt, als die Epilepsie. Ich möchte Sie also bitten, gerade umgekehrt zu «erfahren,
wie der Herr Vorredner gesagt hat uud zuerst, wenn Sie Etwas thun wollen, für die Epileptischen
Etwas zu thun und nicht für die Idioten

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Wunderlich hat das Wort.

Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Wir sind nicht Alle im I und IV. Ausschuß,
deshalb ist es von außerordentlichem Interesse, daß wir die Ansichten dieser beiden Ausschüssekennen
lernen. Wir haben sie durch die ganz vortreffliche Rede des Herrn Referenten gehört, meine
Herren! Diese Rede allein muß uns bestimmen, nicht nur die 3000 Mark, sondern auch die
10 000 Mark zu bewilligen, denn die Nede war mehr werth als 10 000 Mark. (Heiterkeit.)

Meine Herren! Sie haben vorhin au dem goldenen Baum der Provinz geschüttelt, daß
beinahe die Pferde fchcu geworden sind. Wenn Sie für Mauerwerke, wie Sie sagen, monumentale
Bauten, fo viel Geld übrig haben, dann muffen Sie, meine Herreu, für fo etwas Gutes für die
Lebendigen noch viel mehr Geld übrig haben. Sie sind Alle darin übereingekommen, daß Sie
Sympathie für die Sache haben, Sie wollen aber, wie der Ausschuß und der Prooinzial-Ver-
waltungsrath sagt, Nichts dafür bewilligen. Meine Herren! Was taufe ich mir für folche Sym¬
pathie? Meine Herren! Gerade die Epileptischen sind die Allcrunglücklichsten, die Sie sich denken
können, wie Herr Wolters gesagt hat. Es wird nun gesagt: wir wollen eine eigene Anstalt für
die Rheinprovinz haben. Meine Herren! Ich meine, unser Bauficber wäre erst einmal für einige
Jahre gedämpft. Die Anstalt, wie sie in Bethet ist, worin Evangelische und Katholische auf¬
genommen werden, kann eine Musteranstalt für nns werden. Was da erprobt wird, die Erfahrungen,
die da gemacht werden, können später einmal iu unserer provinziellen Anstalt zu Nutze gemacht
werden. Ich meine, meine Herren, das Bauen sollte uns vor der Hand wohl vergangen sein. Aus
diesen Gründen möchte ich Sie bitten, sich nicht dem Antrage, den der Provinzial-Verwaltungsrath
und der I. und IV. Ausschuß gestellt hat, anzuschließen, sondern ich möchte Sie bitten, daß Sie
außer den 3000 Mark auch die geforderten 10 000 Mark bewilligen.

Referent Abgeordneter Lautz: Als diese Angelegenheit zum wiederholten Male in der
Mitte des Provinzial-Verwaltungsraths verhandelt wurde und als man sich von der Nothwendig¬
keit überzeugt hatte, daß für diefe Kategorie von Unglücklichen mehr geschehen müsse, als bisher
geschehen ist, da lag es wohl sehr nahe, zu fragen, ob es nicht besser fei, sich an die bereits
bestehende Anstalt Bethel anzuschließen. Nun möchte ich hier au dieser Stelle zuuächst den Tribut
der Dankbarkeit dem Herrn zollen, der in Bethet so Großes geleistet hat. Der Herr Pastor
von Bodelschwingh hat mit einer unermüdlichen Thätigkeit, mit einer bewunderungswürdigen
Aufopferungsfähigkeit die Sache geleitet und zu diefer Höhe gebracht. Es können Rheinländer
und auch Andersgläubige aufgenommen werden, aber, meine Herren, ich muß Ihnen zunächst den
8- 2 des Statuts der Anstalt Bethel vorlesen. In diesem heißt es:

„Die Anstalt gehört der evangelischen Kirche Westfalens und Rheinlands an. Es müssen
deshalb sämmtliche sie leitende uud in ihr dienende Personen dem evangelischen Bekenntnisse ange¬
hören. Epileptische anderer Glaubensbekenntnisse, Provinzen nnd Länder können aufgenommen
werden, sofern es der Raum und die Verhältnisse gestatten."
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Wir müßten uns also, meine Herren, bei aller Hochachtung für die Person des Leiters,
bei aller Anerkennung Dessen, was geschehen ist, doch sagen, daß eine so einseitig religiöse Anstalt
für die Verhältnisse unserer Rheinprovinz nicht passend ist. (Sehr richtig!)

Das ist die Erwägung, welche den Prouinzial-Verwaltnngsrath dazu geführt hat, Ihnen
mit dem Antrage entgegenzukommen, wie es geschehen ist. Wie sich die Sache mit der Zeit stellen
wird, darüber, meine Herren, haben wir im Provinzial-Verwaltungsrath nur einleitend gesprochen.
Ich für meine Person habe mich mit der Sache erst beschäftigt, seitdem Sie mich im letzten Pro¬
vinz!«!-Landtage mit dem Referate über den ersten Antrag von Bethet beauftragt haben. Wenn
Sie mir vielleicht gestatten, daß ich in kurzen Zügen, allerdings als meine unmaßgebliche
Ansicht . . . (Nufe^. Sehr kurz!) Dann verzichte ich lieber. Ich will nun dazu übergehen, dem
Herrn Kollegen Friederichs etwas zu erwidern. Er hat sich dahin geäußert, daß es wirth¬
schaftlich besser angebracht sei, mit der Lösung der Frage für die Idioten zu beginnen. Das halte
ich entschieden für falfch. Wenn auch die Anzahl der Idioten größer ist, so ist es doch wirth¬
schaftlich nicht so nothwendig, daß für diese in erster Linie gesorgt wird, denn, meine Herren, die
Epileptischen, welche Sie in Arbeiterkolouieen unterbringen, können den Theil ihrer Kraft, der ihnen
geblieben ist, noch verwerthen; die Kosten für sie werden dadurch bedeutend herabgemindert.

Was den Antrag des Herrn Conze anlangt, so kann ich nicht im Namen des Ausschusses
sprechen, ich möchte aber dem hohen Landtage dieses zur Erwägung geben, daß im besten Falle
erst in 2 Jahren eine Vorlage gemacht werden kann, daß also noch Jahre vergehen werden, bis
wir zu einem definitiven Resultate gekommen sind, daß inzwischen allerdings von den Söhnen der
Rheinprovinz, wie die Sache jetzt liegt, beinahe die Hälfte von allen Insassen untergebracht ist,
und daß es vielleicht der Billigkeit entsprechen könnte, wenn die Rheinprovinz der Anstalt Bethet
einen etwas höheren Beitrag in jährlichen Zuschüssen zuweise.

Abgeordneter von Eynern: Ist dieses das Schlußwort des Herrn Referenten?

Landtags-Marschall: Nein.

Abgeordneter von Eynern: Dann will ich noch mit kurzen Worten antworten. Meine
Herren! Ich habe vor zwei Jahren zuerst den Antrag auf Unterstützung der Anstalt „Bethet" ein¬
gebracht. Damals war über die epileptischen Kranken noch eine geringe Kenntniß vorhanden,
die Anstalt bei Bielefeld begnügte sich damals, um nur überhaupt im Rheiulaud Fuß zu fassen,
zur Anerkennung ihrer Thätigkeit mit der Beantragung eines geringen Zuschusses von nur 3000 M.
Dieses Verhältniß finde ich sehr mäßig, denn nach den vorliegenden Zahlen sind 9? epileptische
Kranke aus der Rheinproainz in der westfälischen Anstalt untergebracht, ungefähr ebenso viel, wie
westfälische Kranke selbst. Ich glaube, da die Rheinprovinz bisher keine Einrichtungen getroffen
hat, nm ihre epileptischen Kranken unterzubringen, sie also auf diese Anstalt, deren geschilderten
konfessionellenCharakter ich keineswegs besonders loben will, angewiesen ist, daß es da auch der
Ehre der Rheinprovinz angemessen ist, wenn sie diese Anstalt mit einem höheren Beitrage unter¬
stützt, als mit dieser kleinen Summe von 3000 M. Ich bin deshalb der Ansicht, daß der Vor¬
schlag des Herrn Conze ein angemessener ist, und daß Sie für die nächsten zwei Jahre der Anstalt
eine jährliche Unterstützung von «000 M. zuweisen können, dagegen die beantragten 10 000 M.
nicht bewilligen. Ich hoffe, daß wir in zwei Jahren selbst eine Anstalt für Epileptische haben
werden und daß dann der ganze Zuschuß an die westfälische Anstalt eingestellt werden kann, aber
bis dahin werden Sie einen reichlicheren Zuschuß bemessen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort.
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Abgeordneter von Grand-Ny: Meine Herren! Ich glaube wohl, daß die ganzen
Verhandlungen, die hier über diesen Gegenstand geführt worden sind, den Eindruck machen, daß
wir uns in dieser Angelegenheit bezüglich der Epileptischen und auch der Idioten in einem Ueber¬
gangsstadium befinden. Es ist neuerdings dem Gedanken Ausdruck gegeben worden, daß die
Nheinprovinz jetzt für Epileptische und für Idioten eine Anstalt zu gründen die Aufgabe habe.
Ich glaube, daß wir den Nutrag, der uns vorliegt, mit Ruhe annehmen können, dem Verwaltuugs-
rath die Sache zur Erwägung anheimzugeben, daß wir aber in dem jetzigen Augenblicke, iu diesem
Stadium, uichts anderes thun tönuen, als was bisher geschehen ist, daß wir den status nun uach
der finanziellen Seite hin aufrecht erhalten wollen, (Sehr richtig.)

Meine Herren! Das Gefühl des Mitleids für die armen Leute ist natürlich uud selbst¬
verständlich und nach dem warmen Vortrage des Herren Referenten noch lebendiger in uns, aber
auch in diesen Dingen, meine Herren, L8t inockns in r«Kn8, auch hier darf nicht allein das
Gefühl überwiegen, foudern es muß auch die Betrachtung für die Zukunft und für die Entwickelung
der Dinge im Auge behalten werden, es müsse» auch die fiuanziclleu Rücksichten walten. Aus diese»
Grüuden biu ich der Weiuuug, empfehleu Sie dem Verwaltnngsrathe warm, die Sache iu ernste
Erwägung zu nehmeu, nehmen Sie den Antrag desselben wie er vorliegt an. (Rufe: Schluß.)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Conze hat das Wort.

Abgeordneter Conze: Meine Herren! Ich will Sie nicht lange aufhalten, ich glanbe
nur Einiges dem Herrn Dietzc nud dem Herru Referenten erwidern zu sollen. Beide führen aus,
daß die Rücksichtnahme auf die neu zu ctablirendc Anstalt Sie veranlassen soll, jetzt nicht einen
höheren Betrag als 3000 Mark der Anstalt Vethel zuzuwenden. Gerade ans der Rücksicht, daß
die Anstalt konfessionell eine evangelische ist, wenn sie auch Katholiken aufuimmt, folgere ich bei
den Verhältnissen unserer Nheinprovinz, daß Sie alle Veranlassung haben, den Bestand und die
Ausdchuuug dieser rheinisch-westfälische» Anstalt in Bielefeld zu unterstützen, denn, wie die Ver-
dciltuisse liegen, bin ich der Ansicht, daß eine Proviuzial-Austalt, wenn sie hier gegründet wird,
nothwendig einen konfessionellen Charakter haben mnß, ebenso wie die in Bielefeld, und daß Sie,
weil dort eine evangelische besteht, hier zunächst die Gründung einer katholischen ins Auge fassen
müssen. (Widerspruch.) Meine Herren, nehmen Sie es mir nicht übel, ich glaube, daß Ihnen,
wenn Sie Nein sagen, die näheren Verhältnisse einer solchen Anstalt nicht ganz gegenwärtig sind.
Ich habe vorhin schon erwähnt, daß die Anstalt wesentlich eine Pflegeanstalt ist; sie hat leider
keine großen Heilerfolge, aber sie dient auch darin den Wünschen meines verehrten Nachbars, des
Herrn Friederich s, sie bewahrt ?5°/o dieser Kranken vor Versinken in Blödsinn. Mir liegt
ein Bericht des Vorstandes vor, welcher gerade über die Art und Weise, wie die Kranken behan¬
delt werden, ein kurzes Wort sagt. Der Bericht wird Ihucu, glaube ich, beweisen, oder weuigsteus
Ihnen ein Mittel an die Hand geben zu beurtheilen, daß die Anstalt nothwendig eine konfessionelle
sein muß. Es heißt:

„Immerhin wird die Hanptaufgabe, welche bei weitem die meiste Zeit und Kraft und
zarteste Sorgfalt bedarf, die geistige uud geistliche Pflege der Epileptische» sein. Bei den,
geringen Prozentsatz leiblich völlig Genesender wird das andere Ziel um so viel wichtiger sein,
d"ß sie nicht nur zur Zufriedenheit mit ihrem irdischen Loose, durch liebreiche Erleichterung des¬
selben gebracht werden, was ja insonderheit durch sorgfältige Beschaffung eines Lebcnsberufes
erreicht wird, sondern auch, daß sie zur Zufriedenheit mit Gott und znm stillen und getroste«
Trage» des ih»en auferlegte» Kreuzes geführt weroeu. Dieser Friede», ist daun zu gleicher Zeit
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auch die kräftigsteWaffe gegen die aufbrausenden Leidenschaften und Affekte, deren gerade bei
dieser NervenkrankheitungezügeltesToben fönst fo schädlich auf das leibliche Befinden wirkt".

Meine Herren! Ich bin der Meinung, daß einer folchen Ausführuug gegenüber eine
Provinzial-Anstalt immer auch eine konfessionelle fein muß, und ich meine, mit Rücksicht darauf
sollten Sie die jetzige evangelische unterstützen, damit Sie um so viel ruhiger auch hier in der
Rheinprovinz eine katholische gründen können,

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordnetePelzer hat das Wort.
AbgeordneterPelzer: Meine Herren! Ich kann Ihnen nur sagen: wenn wir heute

darüber einig sind, daß wir selbst Hand an das Werk legen und für diese Unglücklichsten aller
Unglücklichen selbst sorgen wollen, dann, glaube ich, dürfen wir keine Summe ü, lonäg porän nach
außen hin geben, wie es uns hier für die Anstalt des Herrn Pastor von Bodelschwingh zuge-
muthet wird, desseu Unternehmen ich auch im höchsten Grade anerkenne. Es soll außer den
jährlichen 8000 Mark noch eine Beihülfe von 9000 Mark zu dem Bau eiues Asyls gewährt
werden, (Rufe: Nein.) Dann bin ich im Irrthum. Ich habe geglaubt, daß einzelne Herren in
der Begeisterung, in welche sie durch die Worte des Herrn Referenten versetzt worden sind, jetzt
noch 9000 Mark für den Bau eines Asyls a tonäs perärl geben Wollen, und nur hiergegenhabe
ich mich wenden wollen. Ich glanbe aber auch gegenüberdem Antrage des Herrn Conze, daß
wir den andern Gesichtspunkt hier nicht außer Acht lassen dürfen, daß es eine streng konfessionelle
Anstalt ist. Wir haben eine solche bisher nicht gegründet, werden sie auch wohl für die Epileptischen
nicht gründen wollen, wenigstens werden wir, wenn wir für die eine Konfession gründen, auch für
die andere gründen. Ich kann nicht dafür stimmen, jetzt ohne Weiteres den Veitrag über das
beantragteMaß hinaus zu erhöhen, wie das hier von Herrn Conze vorgeschlagen ist. (Rufe: Schluß.)

Landtags-Marschall: Es ertönt von alle» Seiten das Wort Schluß. Ich gebe dem
Herrn Referenten das Schlußwort.

ReferentAbgeordneterLantz: Meine Herren! Ich möchte dem Herrn AbgeordnetenConze
erwidern, daß ich für meine Person mich nicht gegen seineu Antrag erklärt, sondern daß ich nur
gesagt habe, daß ich als Referent des Ausschusses nicht in der Lage wäre, mich dafür auszusprechen.
Es ist denn eine andere wichtige Frage angeregt worden, die ich auch besprochen hätte, wenn die
Versammlungnicht den Wunsch ausgesprochenhätte, daß nicht mehr gesprochen würde. Die Frage,
welche angeregt worden ist, ob eine konfessionelleAnstalt errichtet werden soll oder nicht, ist eiue
sehr wichtige Frage, die wir in Erwägung ziehen müssen. Ich will diese Frage jetzt ganz offen
lassen, denn sie hat ihre zwei Seiten, und, wie ich im Ausschuß bereits ausgeführt habe, glanbe
ich wohl, daß wir dahin kommen werden, das Konfessionelle nicht ganz aus dem Auge zu lassen,
(Sehr richtig.)

Landtags-Marschall: Es liegen 2 Anträge vom Ausschußvor. Zuuächst ist zum 1.
Antrage, welcher dahin geht, der Anstalt für Epileptischein Bethel für die nächste Etatsperiode
einen jährlichen Zufchuß von 3000 Mark ans dem Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskasse zu
gewähren, ein Antrag von dem Herren AbgeordnetenConze gestellt worden, statt 3000 Mark
6000 Mark jährlich zu gewähren Herr Wunderlich hatte den Antrag gestellt, 3000 Mark
jährlich zu gewähren und einen einmaligen Zuschuß von 10 000 Mark zu geben, er hat ihn aber
dahin modificirt, daß er sich dem Antrag des Herrn Conze zugesellt hat. Es besteht also nur
der eine Antrag. Als den weitergehendenAntrag bringe ich zunächst den des Herrn Conze zur
Abstimmungund dann den Antrag des Ausschusses. Ich bitte also diejenige» Herren, welche gegen
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den Antrag des Herrn Conze sind, 6000 Mark jährlich für die nächste Etatsperiode zu bewilligen,
sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Majorität, der Antrag des Herrn Conze ist also gefallen. Nun kommt der
Antrag des Ausschusses, 3000 Mark jährlich für die nächste Etatsperiode zu bewilligen. Ich bitte
Diejenigen, welche gegen diesen Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen. Zweitens hat der Ausschußden Antrag gestellt,
der Hohe Landtag wolle den Verwaltungsrath beauftragen, für den nächstenLandtag eine Vorlage
wegen Errichtung einer eigenen Anstalt in der Rheinprovinz zur Unterbringung von Epileptischen
auszuarbeiten. Ist zu diesem Antrage noch etwas zu bemerken?— Sonst bitte ich Diejenigen,
welche gegen diesen Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Auch dieser Autrag ist einstimmigangenommen.
Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist das Referat des V, Ausschusses, betreffeud

die Uebernahme der Prämieustraße von Nideggcn nach Schmidt auf deu Prouinzialstraßenfonds.
Referent ist der Herr Abgeordnetevon Bönninghanscn.

Referent Abgeordneter von Aönninghausen: Die Gemeinden Nideggen und Brück-
Hetziugen des Kreifes Düren und Schmidt im Kreise Montjoie haben den Antrag gestellt, daß die
von ihnen gebautePrämieustraße von Nideggeu nach Schmidt auf den Provinzialstraßenfondsüber¬
nommen werden möge.

Die Straße beginnt in Nideggen an der Düren Nideggen-WollersheiinerProvinzialstraßc;
nach Anstritt aus dem Dorfe wiudet sie sich in wiederholtenKrümmungen und scharf abfallend
den Nidegger Berg hinunter in das Thal der Roer, überschreitet die Noer auf massiver, seit
längerer Zeit bestehender Brücke, geht durch Brück und Hetzingeu, durchschneidet den Königlichen
Forst Herzcnicher-Hcck und führt über Harscheid nach Schmidt, woselbst sie in die Witzcrath-
Vlattcn'er Provinzialstraße einmündet. Sie bildet somit eine Zwischenstraße zwischen den genannten
beiden Provinzialstraße».

Wie bereits bemerkt, bildet die Straße eine Verbindnngsstraße zwischender Düren-
Nideggen-Wollershcimerund der Witzerath-Vlatten'er Provinzialstraße; sie vermittelt als solche die
Kommunikationdes südlichen Theils des Kreises Düren mit dem Kreise und Kreisorte Montjoie
und ist somit für den größeren durchgehenden Verkehr von Bedeutung, wobei noch in Betracht
kommt, daß die im Zuge der Straße befindliche Noerbnickeanf weithin den einzigeneiner größeren
VerkehrsstraßeangehörendenNocrübergang bildet.

In baulicher Beziehung entspricht die Straße, wie auch eine örtlicheBesichtiguugdurch
Kominissareder provinzialstäudischenStraßenverwaltung ergeben hat, im Allgemeinenden für die
Uebernahmeals Provinzialstraßc zu stellenden Anforderungen, nur gehen die Steigungen in Folge
der fehr schwierigenTerraiuverhältnisse theilweise über das für die Proviuzialstraßen in dem
Regulativ vom 17. Januar 1876 vorgesehene Marimalmaß hinaus, wie auch die vollen Breiten
an einigen Stellen fehlen.

Der V. Ausschuß hat die Verhältnissesehr eingebend geprüft und sich überall dem Antrage
des Provinzial-Verwaltungsrctths angeschlossen.Das Referat lautet wie folgt:

„Die Gemeinden Nideggen und Brück-Hetzingen deß Kreises Düren und Schmidt im
Kreise Montjoie haben den Antrag gestellt, daß die von ihnen gebaute Prämieustraße von Nideggeu
nach Schmidt auf den Provinzial-Straßenfonds übernommenwerden möge.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat diesen Antrag geprüft und beschlossen,die qu. Straße
dem Proviuzial-Landtage zur Aufnahme unter die Provinzialstraße« zu empfehlen. Die diesem

19»



148

Antrage im Drucke beigegebenen Motive, welche als Anlage beiliegen,hat der Ausschuß sehr ein¬
gehend geprüft und einstimmigfür begründet gefunden.

Der V. Ausschußbeehrt sich demnachin Erwägung, daß die Straße von Nideggen nach
Schmidt dem größereu Verkehredient und ein geeignetesGlied zur Eiufügung in das Provinzial-
straßcnnetz bildet, den Antrag zn stellen:

Der Provinzial-Landtagwolle genehmigen,daß die Prämienstraße von Nideggeu nach
Schmidt unter Abstandnahmevon weiteren Anforderungen, als der vorschriftsmäßigen
Instandsetzung,auf den Provinzial-Straßenfonds übernommenwerde".

Landtags-Marfchall: Ich stelle den Antrag des Ausschusseszur Diskussion. Der
Herr AbgeordneteGraf von Spee hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Spee: Ich möchte nur berichtigend bemerken, daß Nideggeu
eine sehr alte Stadt ist, es ist in dem Referat als Dorf behandelt, was dort sehr schlechtauf¬
genommenwerden würde.

Landtags-Marschall: Es heißt Gemeinde Nideggen, was auch für eine Stadt die
richtige Bezeichnungist. — Wünscht noch Jemand zu dem Antrag das Wort? Es ist nicht der
Fall, so schließe ich die Diskussionund bringe den Antrag des Ausschusseszur Abstimmung. Ich
bitte Diejenigen, die gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der
Antrag ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum folgenden Punkt der Tages - Ordnung,
Referat des fünften Ausschusses, betreffend die Uebernahmeder St. Vith-Rodt-Potcaux'erProvinzial-
straße auf den Provinzialstraßenfonds. Referent ist der Herr AbgeordneteMattonet.

Referent AbgeordneterMattonet: Meine Herren! Es handelt sich im vorliegenden Falle
um Uebernahmezweier Straßen, welche das eigenthümliche Gepräge an sich tragen, daß sie von
den nächst Wohnendengebaut und unterhalten, dagegen von den entfernt Wohnenden, sogar vom
Auslande benutzt wordensind. GestattenSie mir das Referat des Ausschusses vorzutragen, welches
wie folgt lautet:

„In seiner Berathung vom 15. November 1881 beschloßder V. Ausschußeinstimmig,
sich dem Beschlusse des Verwaltungsraths vom 5. Oktober 1881 anzuschließenund ersucht den
hohen Landtag, beschließen zu wollen:

1. die St. Vith-Nodt-Potcaux'er Provinzialstraßc,
2. die Schirm-Maldinger-Veho'er Prämienstraße auf den Provinzialstraßenfonds, gemäß

dem Antrage des Provinzial-Verwaltuugsraths also lautend:
der Prouinzial - Landtag wolle die Uebernahme der in Rede stehenden beiden
Prämienstraßen auf den Provinzial-Straßenfonds nnter Genehmigungdes in der
St. Vith-Rodt-Potcaur'er Straße vorhandenen nicht regelmäßigen Gefälles mit
der Bedingung beschließen,daß dieselben vorher durch die Gemeinden in einen
provinzialstraßenmäßigenZustand zu setzen sind,

zu übernehmen."
Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.— Es meldet sich

Niemand zum Wort, so schließe ich dieselbe uud bringe den Autrag des V. Ausschusses zur Abstim¬
mung. Ich bitte Diejenigen, die gegen den Autrag Nnd, sich zn erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat des V. Ausschusses, betreffendden Antrag um Aufuahme der Kreis-

prämieustraße von Speicher nach Gindorf unter die Provinzialstraßeu. Referent ist der Herr
Abgeordnetevon Monschaw.
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Referent Abgeordneter von Monschaw: Meine Herren! Die Kreisprämicnstraßevon
Speicher nach Gindorf hat uns bereits vor 2 Jahren im Landtag beschäftigt.Die Sache wurde damals
zur nähern Instruktion an den Vcrwaltungsrath zurückgewiesen.Sie haben ein sehr eingehendes
Referat des Verwaltnngsraths unter Nr. 103 der Drucksachen in Ihren Händen, ich kann mich
deshalb wohl darauf beschränken, Ihnen einfach das Referat des V. Ausschusses vorzulesen, welches
also lautet:

Nachdemder Proviuzial-Vcrwaltungsrath zufolge Beschlusses des 26. Provinzial-Landtages
einen vom Kreislandrathe zu Bitburg an die provinzialstäudische Verwaltung gerichtetenAntrag,
um Aufnahme der vom Kreise Bitburg gebauten Prämienstraße von Speicher nach Gindorf unter
die Provinzialstraßen genau geprüft und sowohldie Gründe für, wie auch die Bedenken, welche
gegen die Aufnahme sprechen, erwogen, hat er seiner Stellung zur Sache dahin Ausdruckgegeben,
daß er selbst die angeführten Billigkeitsmomentenicht für so erheblicherachtet, um die entgegen«
stehenden Bedenkenwegzuräumen.

Der V. Ausschuß, welcherdie Billigteitsmomcute für erheblicher,denn die entgegenstehen¬
den Bedenkenhält, stellt mit Majorität folgendenAntrag:

„Hoher Landtag wolle die Aufnahme der Prämienstraße Speicher-Gindorf unter die
Provinzialstraßen beschließen, jedoch mit der ausdrücklichen Verwahrung, daß für ähn¬
liche Fälle kein Präcedenzfall geschaffen werde".

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.— Der Herr
Abgeordnetevon Heister hat das Wort.

Abgeordneter «lo o n Heister: Meine Herren! Ich bedaure, in dieser späten Stunde Sie
noch einige Augenblicke aufhalten zu müssen. Es handelt sich um eine Summe vou ziemlich großer
Tragweite, weil hierdurch der Provinz dauernd eine Last von ungefähr, wie berechnet,6000 Mark
auferlegt wird. Die Verhältnisse, die bei der Straße von Speicher nach Gindorf vorliegen, sind
derart, daß der Verwaltungsrath uicht geglaubt hat, Ihneu die Uebernahme empfehlenzu können.
Zunächst ist diefe Straße von Speicher nach Gindorf, um auf die Hauptpunkte nur einzugehen,
fast Parallelstraße auf ganz kurv Eutfernuug, 4—5 Kilometer, wie es in dem Referat heißt, zu
der bereits bestehenden Trier-Bonn'cr Provinzialstraße. Sie hat einen durchaus lokalen Charakter,
da sie nur einige wenige Ortschaften, die in der nächstenNähe liegen, iuteressirt. Es soll auf
dieser Straße — wie mir gesagt worden ist — ich spreche nicht aus eigener Kenntniß, sondern
sage nur das, was ich bei den Debatten im Verwaltuugsrath gehört habe — in nicht unbedeu¬
tender Weise Gras wachsen, weil die Straße so gut wie gar nicht benutzt wird. Es ist ferner die
Straße zur Zeit noch nicht ausgebaut, Sie ist auf einer großen Strecke unter abnormen Ver¬
hältnissen ausgebant worden. Die Regierung hatte ihre Zustimmung gegeben, daß die Steigung
eine sehr viel höhere und die Breite eine sehr viel geringere ist, als sonst bei Provinzialstraßen
in Bezug auf diese Punkte bis dahin überall festgehalten worden ist. Natürlich berief sich in dieser
Hinsicht die dortige Gemeinde darauf, daß ihr zur Zeit, als sie die Prämienstraße beantragt
habe, von Seiten der KöniglichenRegierung die specielle Genehmigung zum Ausbau in dieser
Weise ertheilt worden ist und daß man die Uebelstände jetzt nicht nachträglich gegen sie geltend
machenkönne. Ich erkenne da« thcilweisc an, ich erkenne überhaupt an, baß auch die Billigkeit
für die Uebernahmespricht, da die Gemeindedie ganze Straße nur unter der Voraussetzunggebaut
hat, daß sie ihr später von der Provinzial-Verwaltimgabgenommenwerden würde. Meine Herren!
Es trifft hier wieder einmal zu, was Sie so oft in unserer Provinz sehen. Es war in dortiger
Gegend ein sehr eifriger und strebsamerLandrath, der es verstanden hat, bei der Trierer Regie-
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rung durchzusetzen, daß den Leuten diese Zusicherungen gegeben wurden. Wir dagegen, die wir
augenblicklich die Verwaltung haben, sind selbstverständlich an derartige Zusicherungen, da sie keine
officiellen waren, nicht gebunden. Auf der andern Seite stehen wir auch so da, daß wir das
Interesse der gesammtenProvinz vertreten, daß wir nach ganz andern allgemeinen Grundsätzen
verfahren, als damals die einzelne Negierung, die ihre speciellen Regierungsbezirke,besondersdie
Kreise, wie ich gesagt habe, in denen ein Landrath besonderseifrig war, bevorzugte. Wir müssen
dafür forgen, daß nicht die ganze Provinz zu Gunsten einer Straße, die nur einen lokalen Verkehr
hat, belastet wird. Deshalb, meine Herren, kann ich nicht anders, als Ihnen vorschlagen, princi-
paliter die Uebernahmeder Straße abzulehnen und die dortigen Gemeinden auf Unterstützungaus
dem Kommunal-Wegebaufondszu verweisen,eventualitcr die Uebernahmenur unter der Bedingung
auszusprechen,baß die Straße chansseemäßigausgebaut wird und die bergscitigenFuttermaueru
von der Uebernahme ausgeschlossen werden, außerdem zn Punkt 2 den ProvinzialVerwaltuugsrath
zu ermächtigen, in Bezug auf Steigung und Breite durch die Verhältnisse gebotene Abweichungen
vou dem Regulativ zu gestatten. Ich muß noch einige Worte bemerken, die ich vorhin vergessen
habe. Die Straße ist nur zum Theil chausseemäßig ausgebaut, die erforderliche Breite der Straße
fehlt vielfach und die Stcigungsverhältnisse sind höchst ungünstig. Es ist eiu großer Theil der
übrigen Straße bisher bloß Koinmunalweg,und es befinden sich als besondere Vcschwerniß der
Uebernahmein die Provinzial-Vcrwaltung auf weite Strecken hin Futtermaueru, deren Unterhaltung
in letzter Zeit von der Provinzial-Vcrwaltung abgelehnt worden ist. Wenn die Herren Milde
walten, Billigkeitsgründe gelten lasseu uud nachgebe» wollen, so würde es sich zum Mindeste»
empfehlen, die Bedingungen aä 2 und 3, wie ich sie Ihnen eventuell «orgcschlagen habe, zn
acccptiren.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
AbgeordneterLimbourg: Meine Herreu! Ich tonnte vie bedingungsweiseUebernahme

der Straße Gindorf-Speicher Wohl acccptiren, wie der Vertreter des Ritterstaudcs gesagt hat,
wenn keine Aussicht vorhandenwäre, daß dem Antrage des Ausschusses auf vollstäudige Uebernahme
entsprochen werden könnte. Diesem Antrage stehe ich als Vertreter des Kreises Bitburg besonders
sympathisch gegenüber.Der Wegebau in Gebirgskreisen,namentlich in der Eifel, ist außerordentlich
schwierig Unser Kreis, der zu der Eifel gehört, wird durch 4 Thäler durchschnitten,die von
Norden nach Süden gehen und theilweise Einschnittebis zn 800 Fuß Tiefe haben. Der Wegebau
hat sich auf die Kommuuitation von Trier nach der Bevölkerungdes Niederlandes, also nach Köln-
Aacheii hauptsächlich beschränkt. Die Straßenzüge gingen durch Thäler oder über Hochplateaus
es war nicht möglich,aus einem Thal in das andere Thal hinüber zu kommen. Wir haben uns
zuerst sehr viel Mühe gegeben, die Gemeinden zum Wegebau zu bewege». Als wir auf diesem
Wege nicht vorwärts kamen, sind wir dazu übcrgegaugeu,zu sagen: Die Sache ist nicht möglich,
wenn nicht der Kreis die ganze Wegeangelegenhcitin die Hand nimmt. Wir entwarfen ein
rationell angelegtes, systematisch ausgebildetes Wegenetz über den ganzen Kreis, so daß also, wenn
ein Theil eine Straße haben wollte, er auch gleichzeitigfür die auderu stimmen mußte. So
wurden 5 große Prämienstraßeu in Aussicht genommen, sie wurden der Königlichen Regierung
unterbreitet und dem Ministerium die Kosten-Anschläge und die Zeichnungenvorgelegt, Das hohe
Ministerium hat die Anträge sehr wohlwollend entgegengenommen, hat veranlaßt, daß uns die
höchsten Subsidieu gegebenwurden, und doch haben wir noch mehr als einmal soviel aus unserer
eigenenTasche zulegen müssen,um die Projekte endlich einma llebensfähig machenzu können. Eine
Straße wurde nach der andern gebaut, uud, sobald als sie ausgebaut war, auf Befürworluug vom
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Provinzial-Laubtag als Vezirksstraßeübcrnonimen, so daß der Kreis mit der Unterhaltung Nichts
mehr zn thun hatte, sondern, wie jeder andere, für die Unterhaltung die Wegebau--Zuschläge
bezahlte. Diese Straße Speicher-Giuborf ist von den Kreisständen beschlossenworden, ist von der
Behörde genehmigt,vom Ministerium festgestellt, alle Breiten, alle Verhältnisse, alle Gefalle :c.
wurden bestimmt, die Straße ist ganz genau nach den Vorschriften, wie sie uns anempfohlen
worden sind, ausgebaut und zwar in einer Weise, daß mir selbst, der ich Mitglied des Straßen¬
bau-Ausschusses biu, der Herr Vaurath Helberg aus Trier gesagt hat: Ich habe Ihnen einen
Vorwurf zu machen: Sie bauen nicht, wie man Straßen baut, sondern wie man Eisenbahnen
baut. So gut ist die Straße ausgebaut, mit deu schönsten Obstbäumen bepflanzt, sie entspricht
den Bedürfnisse«. Nun ist gar kein Zweifel, wenn die Königliche Regierung den Antrag an den
Provinzial-Landtag in der früheren Weise als Verwalterin des Bezirksfonds hätte stellen können,
daß der Provinzial-Landtag gewiß, wie alle andern Straßen, auch diese übernommen haben würde.
Jetzt kommt nun die Selbstverwaltung. Wir Alle haben in der Provinz die Selbstverwaltung mit
der größten Freude begrüßt, die Selbstverwaltung hat unendlichenSegen für die Rheinprovinz
ausgebreitet, wir sind die letzten, die daran rütteln wollen, und anerkennenmit großem Danke,
was die Provinz für unsere armen Eifelkreise gethan hat. Nun kommt aber die theoretischeFrage.
Die Regierung hat die Znsicherung der Uebernahme auf deu Bezirksfonds gegeben, wir haben
durch krcisständische Beschlüsse den Kreis mit p. p. 400 000 Mark Schulden belastet, und wir
haben eine allgemeineKreisumlage ausgeschricbeu, welche sehr drückt; eine Kreisumlage von 121/2°/,,
auf die entfernteren Gemeindenund auf diejenigen,welche von den 5 Kreisstraßen berührt werden
sogar 3?l/2°/<, allein zum Straßenbau. Wir haben arme Gemeinden, welche 400 °/<, Kommunal¬
steuer bezahlen, kurzum, wir sind beinahe das Opfer dieser theoretischen Ansichten. Von oben ist
die Sache festgestellt, wir haben alle Bedingungen erfüllt, nun steht es so: soll die Straße
Speicher-Gindorf übernommen werden oder nicht. Wir verbluten uns au der Erhaltung dieser
Straßen im Kreise, und werden verhindert, eine Straße auszuführen, welche wir auszuführen
kontraktlich durch internationalenVertrag verpflichtetsind. Die Nachbarrcgicruug— es ist Luxem¬
burger Land — hat uns nämlich einen neuen Bahnhof gelegt bei Wallendorf Station Prince-
Henry, uud außerdem ein Drittel zum Bau eiuer Brücke über die Sauer unter der Be¬
dingung hergegeben, daß die Straße Wallcndorf-Obersgcgcn, also unsere letzte, ausgebaut wird.
Geld haben wir nicht für diese neue Straße, namentlichwenn wir die in Rede stehende Straße
noch nicht los sind, wie es Voraussetzungwar. Ich bitte Sie also, meine Herren, schließen Sie
sich dem Antrage, wie ihn der Ausschuß gefaßt hat, an; erlösen Sie uns von der Straße Speicher-
Gindorf, und geben Sie uns wieder Luft, damit wir ferner zu unferem Wohle arbeiten können.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Frentz hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Frentz: Für die Beurtheilung der vorliegendenFrage fällt

hauptsächlich der Schwerpunkt in's Gewicht, daß das dem Straßenban zn Grunde liegendeProjekt
unter der Billigung der Nichtuugsliniemit den bemerkte« Abweichungen von dem Straßen-Regulativ
von den Staatsbehörden genehmigt worden ist, und wenn diese Genehmigung zunächst in der
Prämien-Bewillignngerfolgt ist und auf die eventuelle Uebernahmeder Straße als Provinzialstraße
keinen Bezug hat resp, haben konnte, so geschah dieselbe doch zu einer Zeit, als das Prooiuzial-
straßen-Regulativ von 1876 noch nicht in Kraft war. Ich glaube, meine Herren, daß hier der
Schwerpunkt für die Beurtheilung der Frage liegt. Die Provinz muß meines Erachtens die Erb¬
schaft annehmen, welche sie in dem vorliegendenFalle von der Königlichen Regierung betommeu
hat. Die Königliche Regierung hat dem Kreis Znsicherungengegeben, welche die Provinz einzu-
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lösen hat. Von diesem Billigkeitsgrunde ausgebend, hat der Ausschuß beschlossen, die Petition zu
befürworten, und ich bitte Sie, dem Beschlusse des Ausschusses zuzustimmen,

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Ich will auf die Frage, welche ich vorhin

erörtert habe, ob Sie die Straße übernehmeu wollen oder nicht, nicht weiter eingehen, aber in
der dringendsten Weise muß ich davor waruen, deu Beschluß des Ausschusses, wie er gefaßt ist,
anzunehmen. Im V. Ausschuß ist, ich habe das vorhin nicht sagen wollen, geradezu übersehen
worden, — wer Schuld darau trägt, weiß ich nicht, — daß wir mit Annahme des Ausschuß-
Antrages in eine Lage kommen, welche für die Provinz höchst bedenklich ist, nämlich in die Lage,
eine Straße, die zum Theil noch nicht ausgebaut ist, jetzt ganz zu übernehmeu. Sie muffen die¬
selbe also zunächst doch immer nur unter dein Vorbehalte übernehmen, daß die Straße richtig
ausgebaut wird, wie ich in meinem Evcutual-Antragc gesagt habe. Sie müssen den zweiten Evcntual-
Antrag, daß die Futtcrmauern zu Lasten der Gemeinden bleiben, annehmen, um uicht der Provinz
Lasten aufzuerlegen, welche sie in letzter Zeit nie auf sich gcnommeu hat, und um die Gemeinden
einigermaßen sicher zu stelle», daß uicht Schwierigkeiten »uuöthiger Natur gemacht werde», habe
ich im zweiten Abfatzc meines Eventnal-Antrages deu Antrag gestellt, der Provinzial-Landtag möge
den Provinzial-Vcrwaltungsrath ermächtigen, von den Bestimmungen über die Breite und über
die Steigung im erforderlichen Falle Abstand nehmen zu können. Damit ist das Möglichste nach
meiner Ansicht geleistet, was wir für die dortigen Gcineindeu thun tönneu. Weniger, als mein
Eveutual-Antrag, würde nach mei»er Ansicht geradezu eine Schädigung der Provinz sein.

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort in dieser Sache? Herr
Limbourg hat das Wort.

Abgeordneter Limbourg: Ich habe zu bemerken, daß die Straße seit Jahr und Tag
ausgebaut und daß das letzte Hinderuiß, welches im vorigen Jahre vorhanden war — es konnte
eine Scheune nicht abgerissen werden — durch Expropriation beseitigt worden ist, welch letztere sich
in Folge unserer langwierigen Gesetzgebung so lange hinausgezogen hat. Die Straße selbst ist seit
ü Jahren fertiggestellt, und wir habe» das große Opfer, bringen müssen, wodurch unsere sämmt^
lichen anderen Projekte in's Wasser fielen und in Folge dessen es uns nicht möglich war, unseren
eigenen Verpflichtnngen nachzukommen.

Landtags-Marschall: Herr Abgeordneter von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Ich kann das, was ich vorhin als faktisch

über den Ausbau der Straße erklärt habe, dadurch belege», daß ich ausdrücklich diese Frage an
den betreffende!! Landesrath gerichtet habe, und dieser mir gesagt hat: die Straße ist noch uicht
ganz ausgebaut.

Referent Abgeordneter von Monschaw: Zur Aufklärung möchte ich noch einige Worte
hinzufügen. Die Steiguugsverhältuissc sind nach den Mittheilungen des Technikers, welchen ich
darüber gesprochen habe, thcilweise abzuändern, zu mildern. Sonst hat mir der Techuiker gesagt,
bezüglich der Breite wären keine Aenderungen mehr zu inachen, wohl aber bezüglich der Steigungs-
uerhältuisse, uud diese könnten gemildert werden. Ich würde mich deshalb auch dem Autrage
des Hcrru von Heister anschließen, dahingehend, daß der Kreis Aitburg die Kosten zu der mög¬
lichsten Verminderung der SteigungsverlMnissc »nb die Unterhaltungskosten der Futtermaueru
übernimmt.

Abgeordneter Limbourg: Ich acccptire das.
Laud tags-Marschall: Herr Abgeordneter vo» Heister hat das Wort.
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Abgeordneter von Heister: Richtiger, meine Herren, ist mein Antrag, denn da Sie jetzt
die Straße unter der Bedingung übernehmen, daß der Verwaltungsrath nachher Alles kontrolirt,
so ist es besser, daß Sie den Verwaltnngsrath ermächtigen, auch von der Breite abzusehen, denn
ein großer Theil der Straße ist nicht in der richtigen Breite ausgeführt.

Referent Abgeordneter von Monfchaw: Ich schließe mich den Ausführungen des Herrn
von Heister vollkommen an. Ich glaube, daß sein Antrag der beste ist und Hand in Hano
gehen kann mit dem Antrage, den ich gestellt habe.

Landtags-Marschall: An Anträgen liegt vor zunächst der Antrag des Herrn von
Heister, die Uebernahme abzulehnen, sodann der Nntag des Ausschusses, wenn der letztere ange¬
nommen wird, der eventuelle Unterantrag des Herrn von Heister:

1. „die Uebernahme nur unter der Bedingung auszusprechen, daß die Straße chaussce-
mäßig ausgebaut werde, uud daß die bergscitigen Futtermauern von der Uebernahme
ausgeschlossen werden.

2. den Proviuzial-Verwaltungsrath zu ermächtige», in Bezug auf die Steigung uud Breite
die durch die Verhältnisse gebotenen Abweichungen vom Regulativ zu gestatten.

Meine Herren! Ich bringe zunächst den Antrag auf Ablehnung der Uebernahme zur
Abstimmung, und bitte Diejenigen, welche für die Ablehnnug sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Dieser Antrag ist gefallen. Nun bringe ich den Antrag des Ausschusses mit den Znsatz¬
bedingungen des Herrn von Heister zur Abstimmung, uud bitte Diejenigen, die für diese zusammen¬
gefaßten Anträge sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Majorität, dieser Äutrag ist also angenommen, und der Antrag des Aus¬
schusses damit erledigt.

Der nächste Punkt der Tagesordnung ist das Referat des V. Ausschusses, betreffend die
Uebernahme der Prämicnstraße von Dann nach Uelmen, Referent ist der Herr Abgeordnete Röchling.

Referent Abgeordneter Röchling: Das Referat befindet sich unter V. 104 der Druck¬
sachen und betrifft die Uebernahme der Daun-Ulmen-Straße. Ich darf vielleicht die einzelne»
Hauptmomcnte vorlesen und dann den Antrag des Ausschusses.

Der Ausbau einer Straße von Daun über Darscheid, Schönbach nach Uelmen war schon
seit langer Zeit Gegenstand ausführlicher Verhandlungen zwischen den interessirteu Gemeinden
und Kreisen einerseits und der Königlichen Staatsregieruug andererseits gewesen.

Immer war es jedoch die Geldfrage, an welcher das Projekt scheiterte, bis endlich im
Jahre 1878 die Mittel unter äußerster Anstrengung der Leistungsfähigkeit des Kreises Dann, sowie
speziell der bctheiligten Gemeinden, soweit sicher gestellt waren, daß mit Hülfe einer Seitens des
Provinzial-Verwaltungsraths bewilligten Vauprämie von 4 Mark pro Meter der Ausbau der
Straße iu Angriff genommen werden konnte. Gleichzeitig mit der Bewilligung dieser Bauprämie
beschloß der Proviuzial-Verwaltungsrath bei dem Provinzial-Landtage die Aufnahme der Straße
uuter die Provinzialstraßen nach deren vorschriftsmäßigem Ausbau zu befürworten.

Nach Kenntnißnahme dieses Beschlusses begann der Ausban nach Maßgabe eiues dies¬
seits geprüften Projekts und unter Leitung des hierzu vom Provinzial-Verwaltungsrathe ausdrücklich
ermächtigten provinzialständischen Wegebau-Inspektors. Heute ist die Straße nahezu fertig gestellt.

Was nun die Bedeutung der Straße in Bezug auf das Verkehrsintercssc betrifft, so
bringt sie zunächst den südöstlichen Theil des Kreises Dann mit der neue» Moselbahn in Verbin¬
dung, wodurch dem Kreise nicht nur bedeutende Absatz-, sondern auch bequemere uud billigere
Bezugsquellen eröffnet werden.

20
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Die Produkte des Kreises, hauptsächlich bestehend in Vieh, Kartoffeln, Hafer, Heu, Leder-
Waaren, Holz und vorzüglich Lohe, können besser und leichter verwerthet und deu Hauptmarktorten
der dortigen Gegend, Kochem und Mähen, wo allwöchentlich bedeutendeMärkte stattfinden, zuge¬
führt werden. Die beiden letztgenanntenOrte waren bisheran nur auf bedeutendenUmwegen
zu erreichen, Mähen über Kelberg, Kochem über Lutzerath, und somit die Konkurrenzmit den
übrigen Händlern durch die theueren Transportkosten sehr erschwert. Sodann wird die Eifel-
bahu direkt über Gerolstein«Dann - Uelmen mit der Mosclbahn bei Kochem verbunden und somit
Eifel und Moselland wiederum durch ein neues Bindeglied zum Vortheil beider Gegenden in
nähere Beziehunggebracht. Nur mit Rücksicht auf diese große Wichtigkeitder Straße in Beziehung
auf den durchgehenden Verkehr haben die armen Gemeinden des Kreises Dann resp. Kochem die
erheblichsten Opfer gebracht.

Die Anschlagssummebetrug bei einer Länge von 10 375 Meter 94 400 Mark, welcher
Betrag nach Abzug der von der provinzialständischen Verwaltung bewilligten Prämie in Höhe von
41 500 Mark sowie eines Beitrages von 9400 Mark, welchervom KöniglichenFinanz-Ministerium
unter'm 13. Februar 1878 bewilligt worden, theils von dem Kreise Dann, theils von den bethei¬
ligten Gemeinden aufgebrachtworden ist. Die Armuth dieser Korporationen ist jedoch so notorisch
und von allen Behörden so anerkannt und begründet worden, daß die mangelnde Uebernahmeder
Straße ihre Verkehrsunfähigkeitrecht bald zur Folge haben müßte.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt daher:
der Provinzial-Landtag wolle die Aufnahme der Straße unter die provinzialständischen
Straßen nach Fertigstellung ihres chausseemäßigen Ausbaues beschließen.

Das Referat lautet:
„In seiner Sitzung vom 16. November hat der V. Ausschußnach eingehenderPrüfung

einstimmigbeschlossen,dem Vortrage des Provinzial - Verwaltungsraths, diese Straße betreffend,
beizutreten,und empfiehlt daher, der hohe Landtag wolle die Aufnahme der Daun-Uelmer Straße
unter die provinzialständischenStraßen nach Fertigstellung ihres chansscemäßigeuAusbaues
beschließen".

Landtags-Marschall: Ich stelle den Antrag des Ausschusseszur Diskussion.-^ Der
Herr Abgeordnete Th eisen hat das Wort.

AbgeordneterTheisen: Ich wollte kurz erwähnen, daß es wohl selten vorkommen möchte,
wie im vorliegendenFalle, daß durch eine neue Straße der Verkehr für im Ganzen nur 450
Seelen aufgeschlossen wird. Dort sind eö bloß 450 Seelen, welche in den Ortschaften wohnen,
welche bis dahin nicht an einer Straße lagen. Man kann eigentlich nicht sagen, daß das Interesse
eines durchgehenden Verkehrs hier vorliegt. Ich erinnere daran, weil der Herr von Heister
vorhin erwähnt hat, daß mancherWegebau auf einen steißigen Lanbrath zurückzuführen ist. Indeß
möchte ich doch den Antrag des Ausschusseswarm befürworten, weil die paar Leute, welche an
der Straße wohnen, namentlich mit Rücksicht auf ihre Armuth, nicht im Stande sein werden, den
Weg zu unterhalten. Deshalb ist's auch dringend erwünscht, daß die Uebernahme recht bald
erfolge. Wenn der Provinzial-Verwaltungsrath indeß die Kreistage der dieser neuen Straße
benachbartenKreise hätte hören wollen, ehe er eine Befürwortung der demnächstigen Uebernahme
der Straße beim Landtage zusagte, so würde er erfahren haben, daß dieser Weg keineswegs
einer der dringenderen unter denen ist, deren Ausbau im Interesse der ganzen betreffenden
Gegend erwünschtist. Wenn man den Kreis Kochem hätte fragen wollen, so würde man gehört
haben, daß ein kurzer Verbindungsweg von 5 Kilometer rücksichtlich des durchgehenden Verkehrs
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den Zweck, den dieser Weg Daun-Uelmen anstrebt, vollständig erfüllt haben würde durch direkte
Verbindung des Provinzialstraßennetzesbei Lutzerath mit der Daun-GödenrotherStraße (Strotz-
büscher Wegweiser); wenn man den Kreistag von Wittlich gefragt hätte, so würde dieser erklärt
haben, daß diese selbe Straße von Lutzerathnach StrotzbüscherWegweiser und deren Fortsetzung
nach Manderscheiddem dortigen Verkehrs-Interesse zumeistdienen würde, und der Kreis Adenan
würde sich dahin ausgesprochenhaben, daß eine Straße von Uelmen nach Kclberg vor allen höchst
dringend wäre; und wenn man endlich auf Grund dieser Informationen den Kreistag von Dann
wieder hätte hören wollen, so würde dieser wahrscheinlichselbst bestätigt haben, baß das Stück
Weges Lutzerath-StrotzbüscherWegweiser im eigenen Interesse des Kreises Dann viel dringlicher
zu bauen ist, als das hier in Rede stehende von Dann nach Uelmen. Ich erachte mich daher
verpflichtet,dem Provinzial-Verwaltungsrath zu empfehlen, er möge künftig vor Stellungnahme zu
Straßen-Neubauten rücksichtlichderen späterer Uebernahme die Kreistage der angrenzendenKreise
hören, damit nicht von einem fleißigenLandrath künftig einseitig gebaut werde. Ich meine,
damit würde dem allgemeinen Verkehrsbedürfnissebesser gedient werden, als bei der heutige»
Manier, wo man den Antrag eines einzelnenLandraths prüft.

Landtags-Marschall: Ich möchte dem Herrn AbgeordnetenTheisen auf das, was er
dem Provinzial-Verwaltuugsrath gegenüber geäußert hat, antworten, daß es sich hier ebenfalls um
Uebernahme einer Chaussee handelt, worüber schon lange Verhandlungen mit der Staatsregierung
früher geschwebt haben, und daß die jetzige Vorlage über die Straße nur eine nothwendigeFolge
der damals begonnenenVerhandlungen ist, daß es nicht der Provinzial-Vcrwaltungsrath ist, der
Überhaupt noch weiter in der Weise, wie es Herr Theisen bemerkt hat, vorgehen konnte. Ich
kann Ihnen versichern, daß von Seiten des Provinzial-Verwaltungsraths in Zusagen von Prämien
und künftigen Uebernahmen von Straßen mit der größten Vorsicht vorgegangen wird. — Der
Herr AbgeordneteTheisen hat das Wort.

AbgeordneterTheisen: Was den vorliegendenFall betrifft, so muß ich, mit Verlaub,
doch konstatiren, daß der Kreis Kocheinwegen dieser Straße früher gar nicht gefragt worden ist,
sondern erst nachdemdem Kreise Dann die Prämie bewilligt war und bis dieser Kreis die Mittel
zum Ausbau auf seinem Gebiete flüssig gemachthatte.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterRöchling: Es scheint auch die Bedürftigkeitder Gemeiude mit in

die Waagschale zu fallen, daß die Provinz die Straße übernimmt, denn es ist ausdrücklich
gesagt, baß die Armuth der Korporation von allen Behörden notorisch anerkannt sei.

Landtags-Marschall: Wenn Niemand mehr das Wort verlangt, so schließe ich die
Diskussion und bringe den Antrag des Ausschusses auf Uebernahmeder Straße zur Abstimmung.
Ich bitte Diejenigen, die gegen diesen Antrag sind, sich zu erheben. — (Es erhebt sich Niemand.)

Der Autrag des Ausschusses ist einstimmigangenommen.
Wir gehen über zum folgendenPunkt der Tages-Ordnung: Referat des V. Ausschusses,

betreffend die Uebernahme der Prämienstraße Bernkastel-Zcltingen. Referent ist der Herr Abge¬
ordnete vom Hövel.

Referent Abgeordnetervom Hövel: Meine Herren! Um was es sich handelt, ersehen
Sie aus dem Referat des Provinzial-Verwaltungsraths: es ist die Aufnahme der Prämienstraße
von Bernkastel nach Zeltingen, also der Straße, die den Verkehr zwischen Trarbach und Sckweich
früher oder später vermitteln soll. Ich beschränke mich darauf, Ihueu das Referat des Ausschusses
vorzulesen. Es lautet folgendermaßen:

20»
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Das Referat des Provinzial-Vcrwaltuugsraths (Nr. 106 der Drucksachen)gibt über die
Verhältnisse so ausführliche Mittheilungen, daß es wohl keiner weiteren Ausführungen bedarf.
Hervorzuhebenist nur, daß die fragliche Strecke Bernkastel-Zeltingen,die zur Aufnahme unter die
Provinzialstraßen vorgeschlagen wird, ein Glied in der seit langen Jahren projektirten Hauptstraße
von Schweich nach Trarbach auf der rechten Moselseiteist, einer Straße, deren Ausbau für die
Bewohner des rechten Moselufers zu einer Lebensfragegewordenist, und für deren Fertigstelln»«,
die betheiligtcu Gemeinden die ansehnlichsten Opfer nicht scheuen.

So haben auch die GemeindenBernkastel, Graach, Wehlen und Zeltingcu für diese nur
5828 Meter lange Strecke Bernkastel-Zeltingen die Summe von 225 950 Mark, gleich circa
38 800 Mark pro Kilometer oder 291 000 Mark pro Meile aufgebracht, gewiß der beste Beweis
für die Nothwendigkeit der projektirten Straße.

Bei dieser theurenAnlage hat, theilweise wegen Terrainschwierigkeiten,zum Theil auch um
die Kosten nicht noch uerhältuißmäßigzn vermehren, nicht immer die für die Provinzialstraßenvorge¬
schriebene Breite von 7,5 Meter des Planums und 5 Meter der Fahrbahn eingehalten werden
können,so daß diese Breiten theilweise bis zu 6,3 Meter resp. 4,4 Meter reduzirt werdeu mußten,
doch ist der Provinzial-Verwaltungsrath der Ansicht, daß in diesem Falle mit Rücksichtauf die enorme
Kostspieligkeit des Grunderwerbs und die schwierigen Terrainverhältnisse, die stellenweise auch eiue
größereVreitenicht zuließen, ausnahmsweise von einer Beanstandungdieserhalb abgesehen werden könnte.

Der V. Ausschuß schließt sich dieser Ansicht an, und findet ferner den Wunsch der Gemeinden,
von weiterer Unterhaltung der Straßen nach den gebrachten großen Opfern befreit zu werden,
gerechtfertigt,und beantragt, unter fernerer Berücksichtigung der allgemeinenBedeutung der Straße
Trarbach-Schweichnach ihrer vollständigenDurchführung, der Provinzial-Landtag möge dem Vor»
fchlage des Proviuzial-Verwaltungsrathes,die „PrämienstraßeBernkastel-Zeltingen,unter die Provinzial¬
straßen mit der vorhandenen Planums- und Steiubahnbrcite, jedoch vorbehaltlichder im Referat
unter 1—4 angeführten besonderen Bedingungen, und der in Hinsicht des proviuzialstraßenmäßigcu
Ausbaues etwa sonst noch zu stellende,! Anforderungen,aufzunehmen"seine Genehmigung ertheilen.

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des Ausschusses die Diskussiou.
Der Herr AbgeordneteHerrmann hat das Wort.

AbgeordneterHerrmann: Meine Herren! Ich kann nicht unterlassen, hier den Antrag
zu stellen, die Bedingung unter 4 fallen zu lassen. Sie lautet uämlich: „Die zur Stütze der
anstoßendenWeinberge dienendenbergseitigenFnttcrmanern bleiben von der Uebernahme ausge¬
schlossen; dagegen werden die thalseitigeuFuttermanern sowie die thalseitigen Revetements über¬
nommen". Es ist dies eine neue Bedingung, welche bei Uebernahmedes Baues der Straße durch
die Gemeindennicht vorgelegenhat, sonst wäre die Straße vielleichtnicht gebaut worden, so wün¬
schenswert!) und nothwendig auch der Bau der Straße von Zcltingen nach Bernkastel war. In
dem Referat des Verwaltungsraths fiudeu Sie die Stelle:

„Die allgemeineBedeutung der Straße liegt in ihrer Zugehörigkeitzu dem projektirten
großen Moselthal-Straßenzuge von Trarbach bis Schweich'er Fähre, wovon sie das wichtigste,
jedenfalls aber das kostspieligsteGlied innerhalb des Kreises Bernkastel darstellt. Es wird daher,
nachdemdie AnschlnßstreckeBerukastel-Mülheim, wie Eingangs bemerkt, nebst der fernereu Strecke
Winterich - Neiusport bereits übernommenund für die Strecke Dusemond-Filzen die Uebernahme
zugesagt ist, die in Rede stehende Strecke Berukastel-Zeltingen umsowenigervon der Uebernahme
ausgeschlossen werden können, zumal in diesem Falle das Zustandekommendes ganzen Projekts
zweifelsohnescheiteru würde".
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Meine Herren! Das ganze Projett wird scheitern, wenn Sie diese Bedingung aufrecht
erhalten.

Die Gemeinden, auf deren Territorien nach Trarbach weiter gebaut werden soll, liegen
auf dem linken Moselnfer und die Straße auf dem rechten. Die Gemeinden werden geradezu
versagen.Beiträge zur Fortsetzungzu leisten; es wird in diesem Falle der Kreis Bcrnkastel ein»
treten müssen, wie er das bereits auf dem Banne von Wehten gethan hat. Die Kosten des
Grunderwerbs sind unverhältnißmäßiggegen den Kosteuanschlag gestiegen, so daß sie beinahe das Drei'
fache betragen und durch besondere Kreisumlagen aufgebracht werden mußten. Die Gemeinden
haben in diesem Falle sehr große Opfer gebracht; die Leistungen betragen 280 762 Mark für die
drei Gemeinden,die Provinz hat 54 812 Mark Zuschuß gegebeu, also kaum '/». Wenn Sie diese
Bedingung aufrecht erhalten, so glaube ich, ist es ganz unmöglich,den Kreis resp, die Interessenten
dazu zu bringen, eine weitere Strecke zu übernehmen. Die große Moselthal-Straßc hat die größte
Wichtigkeitfür die ganze Provinz, und es ist dringend zu wünschen, baß die Fortsetzungnach
Trarbach uud durch den Lankrcis Trier gebant wird. Ich muß noch einmal wiederholen, lassen
Sie Nummer 4 fallen, die Nummern 1—3 sind drückend genug.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordnetervom Hövel: Meine Herren! Diefe Sache ist in dem Ausschuß

zur Sprache gekommen,da aber die Bedingung regelmäßig bei allen Straßen gemachtwird, daß
die bergscitigenFuttermaueru in der Unterhaltung der betreffendenOrtschaften bleiben sollen, so
glaubte der Ausschuß, Ihnen auch hier keine Ausnahme vorschlagen zu sollen. Ich glaube, daß ich
im Sinne des Ausschusses spreche,wenn ich den hohen Landtag bitte, diese Nummer 4 gut zu
heißen, wie sie hier angeführt ist.

Laudtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteHerrmanu hat das Wort.
AbgeordneterHerrmanu: Ich will dagegen nur bemerken, daß diese Praxis bisher nicht

eingeführt ist. Die Straße Äernkastel-Mülheim, welche vor eiuigeu Jahren übernommeu wurde,
hat auch bergseitigc Futtermauern, und vielleichthat ein kleiner, dort vorgekommener Einsturz die
Provinzial-Verwaltung jetzt dazu geführt, diese Bedingung zu stellen. Meine Herreu! Wenn Sie
die Lage der Gemeinden betrachten, so kann die Provinz in einem so dringende«Falle eher ein¬
treten, als die Gemeinden, wenn ein Unglückeintritt, und außerdem ist der Ausbau, wie es iu
dem Referat heißt, durch den ständischen Wegebau-Inspektorausgeführt. Es ist dafür gesorgt, daß
gut gebaut ist uud Einstürze nicht leicht vorkommen. Ich glaube, auch in dem Regieruugsbczirk
Koblenz ist ans der ganzen Moselstraßebergseitigdie Unterhaltung der Futtermaueru von der Pro¬
vinz übernommen.

Landtags- Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Ich verstehe sehr gut den Standpunkt, den der Herr Ab¬

geordneteHerrmanu eiunimmt, und finde es erklärlich, daß er den Gemeiudeunach Möglichkeit
Erleichterungenverschaffen will. Wir sind aber nicht die Vertreter einzelner Gemeinden, wir sind
die Vertreter der Provinz, resp, in diesem Augenblick die Vertreter der Straßen-Verwaltung, und
für uns kommt es darauf an, daß die Lasten der Straßen-Verwaltuug nicht in unabsehbarerWeise
von Jahr zu Jahr wachsen. Wo wir in der Lage sind, etwas dagegen thun zu können, sind wir
gewiß berechtigt, bei Uebernahme neuer Straßen auch neue Grundsätze zur Geltung zu bringen,
und in letzter Zeit ist es bei Uebernahme neuer Straßen Grundsatz des Provinzial-Verwaltnngs-
raths gewesen, derartige Lasten den Gemeindenzu überlassen. Wenn diese bedenken, welche enormen
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Vortheile sie dadurch haben, daß die Straße in die Unterhaltung der Provinz übergeht, so können
sie wahrlich diese kleine Last wohl dem gegenüber auch ferner behalten.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eerde: Die Anträge um Uebernahmeder Straßen, die Ihnen

hier vorliegen, beziehen sich alle auf diejenigenStraßen, die in den RegierungsbezirkenTrier,
Koblenz «., in den bergigen Gegenden gebaut werden, und ist es natürlich, daß die Unterhaltung
dieser Straßen viel mehr kostet, als derjenigen in der Ebene. Es werden, abgesehen von den
heutigen Referaten, die schon 4 bis 5 Straßen umfassen, Ihnen noch 3 bis 4 oder 6, ich weiß
nicht wie viele, zur Bestätigung vorgelegt werden. Wenn das so weiter geht, so sehe ich nicht ein,
wie wir später mit unserem Straßenbau-Etat auskommen sollen. In diesem Etat ist ja allein
eine Möglichkeit zu finden, um später die Prouinzial-Umlagenzu reduziren; fahren wir aber so
fort, so wird wahrscheinlich dieser Etat eher erhöht werden, als daß für die Zukunft eine Neduzirung
möglich ist. Ich möchte deshalb bitten, daß vor Allem bei Uebernahme dieser sehr theuer»
Straße« auch möglichst strenge Bedingungen gemacht und innegehalten werden. Ich habe noch
einen Grund dafür auzuführen. Die meisten Straßen werden in den erwähnten Regierungs¬
bezirken von den Kreisengebaut und nicht von den Gemeinden, und die Kreise sind auch potent,
den Bau und Uebernahme-Anforderungeneher zu genügen. Es ist hier immer von armen Gemeinden
die Rede, aber das sind meist nur die Gemeinden, die an den Straßen gelegen sind. Die Kreise bauen
die Straßen und die Kosten werden meistens aus deu Mitteln der Kreis-Umlagen gedeckt. Aus
diesem Grunde bitte ich umsomehrum streuge Bedinguugen.

Landtags-Marschall: Es liegt ein Antrag des Herrn Abgeordneten Herrmann gegen
den Antrag des Ausschusses vor, Nr. 4 der Uebernahme-Bedingungenzu streichen. Wünscht
noch Jemand dazu das Wort? Der Herr AbgeordneteHerrmann hat das Wort.

AbgeordneterHerr mann: Zu den letzten Bemerkungenwill ich noch faktisch bemerken,
daß hier die Gemeiudeu Verntastel, Graach und Zeltingen den größten Theil der Straße gebaut
haben, uud daß ihre Umlagen und Schuldenlasten sehr hoch sind. Der Kreis Vcrnkastel hat nur
auf der andern Seite der Mosel die Strecke ans dem Banne Wehten übernommen, die allein eine
Entschädigungvon ca. 39 000 Mark gekostet hat. Ich will ferner bemerken, daß die Bedingung
richtig wäre, wenn die Provinz den Interessenten vorher, bevor sie die Verträge abschloß, gesagt
hätte, daß sie die Straße nur übernehmen werde unter der Bedingung, daß die bergseitigen Futter-
manern zu unterhalten beschlossenwerde. In diesem Falle ist es aber nicht geschehen. Es wurde
den Gemeinden durchaus nicht in Aussicht gestellt, daß sie die Unterhaltung mit übernehmen
sollten. Es wurde ihnen im Gegentheil in Aussicht gestellt, daß, wenn die Straße wäre unter
Aufsicht des ständischen Wegebau-Inspektorsfertig gestellt,sie auch übernommen werden sollte.

Landtags-Marschall: Herr von Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Die letzte Bemerkung des Herrn Abgeord¬

neten Herr mann ist wohl nicht ganz zutreffend. Es geschieht eben jetzt, daß wir diese Bedingung
stellen, jetzt ist der geeigneteMoment gekommen, die Bedingungen zu stellen, jetzt, wo es sich um
die Uebernahme haudclt, sagen wir: der Proviuzial-Landtag will die Uebernahme bloß unter der
und der Bedingung eintreten lassen. Der Moment ist also ganz gewiß der richtige. Dann möchte
ich noch bemerken, meine Herren, daß ich Ihnen bei der vorigen Sache auch gegenüberdem Herrn
Limbourg angerathen habe, bei der Uebernahme der Straße von Gindorf nach Speicher die
Bedingung wegen der Futtermanern zu stellen. Das beruht also Alles auf einem jetzigengleiche
mäßigen Verfahren des Provinzial-Verwaltungsraths, welches ich Ihnen zur Annahme empfehle.
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Landtags-Marschall: Wenn sich Niemand mehr zum Wort meldet, so schließe ich die
Diskussion, und bringe zunächst deu Antrag des Herrn Herr mann zur Abstimmung. Ich bitte
Diejenigen, die für den Antrag sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Es ist die Minorität, der
Antrag ist also gefallen. Ich bringe nun den Antrag des Ausschusses mit den verlesenen 4 Ueber»
nähme-Bedingungen zur Abstimmung und bitte Diejenigen, welche gegen denselben sind, sich zu
erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist angenommen.
Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend die Weiterbewilligungder

bisherigen Zuschüsse an die Staatsarchive zu Koblenz und Düsseldorf behufs Anschaffung von
Urkundenmaterial und Ergänzung der Bibliotheken. Referent ist der Herr AbgeordneteGraf
von Mirbach.

Referent AbgeordneterGraf von Mirbach: Meine Herren! Der letzte Landtag hat in
seiner Sitzung vom 3. Mai 1879 beschlossen,Zuschüsse für die Archive zu Düsseldorfund Koblenz,
wie solche im vorigen Etat gestandenbaben, und wie Sie dieselben auch in dem Etat für die
künftigeEtatsperiode, DrucksachenNr. 24 auf Seite 6, finden, nämlich in der Höhe von 600
Mark pro Archiv und pro Jahr, auf fernere 2 Iabre unter der Voraussetzungzu bewilligen,daß
im Interesse der Wissenschaft der Zutritt zn den Archiven nach Möglichkeit erleichtert und eine
etwaige Translocirung derselbenin andere Städte nicht vorgenommenwerde, bevor der Prouinzial-
Landtag in dieser Sache gehört worden. Ich habe Ihnen das Referat für die jetzige Vorlage
zu verlesen.

„Gemäß Mittheilung des Königlichen Herrn Landtags-Kommissarsan den Herrn Landtags-
Marschall vom 13. cr. (Nr. 4) haben die Vorstände der Königlichen Staatsarchive zu Koblenz
und Düsseldorf die Erneuerung der Seitens des 26. Landtags zur besseren Dotiruug der Staats¬
archive behufs Beschaffungvon Urkundenmaterialund Erweiterung der Bibliothekenaus de» Zins-
Überschüssen der Provinzial-Hülfskasse bewilligtenBeihülfe von 600 Mark jährlich für jedes der
beiden Staatsarchive in Antrag gebracht.

Der Königliche Herr Landtags-Kommissarersucht demnachden Herrn Landtags-Marschall,
die Beschlußfassungdes hohen Landtages über die Fortbewilligung der bisherigen, zur Zeit noch
nicht zu entbehrendenZuschüssevom Jahre 1881 ab auf weitere 6 Jahre, eventnell bis zum
Zusammentritt des nächstenordentlichenProvinzial-Langtags herbeiführenzu wollen.

Der Herr Landtags-Marschallhat diese Sache zunächst dem lombinirten I. und IV. Aus<
schufst überwiesen. Gedachter Ausschuß empfiehlt einstimmigdem hohen Landtage:

die Beihülfe von je 600 Mark pro Jahr den Staatsarchiv?,, zu Koblenzund Düssel¬
dorf für die nächste Etatsperiode aus dem Zinsgewinne der Provinzial-Hülfskasseunter
den vom 25. und 26. Landtage festgesetztenModalitäten weiter zu bewilligen."

Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion über diesen Antrag des Ausschusses.
Herr Freiherr Felix von Loe hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Ich wollte mir eine Frage erlauben. Es ist
mir nicht klar: sind es diese Zuschüsseoder sind es Zuschüssezu den Gehältern, an die in den
früheren Landtagen sich immer die Frage knüpfte, ob der Zugang zu deu Proviuzial-Archivenden¬
jenigen Personen, welche von den Provinzial-Behörden mit Legitimationenversehen sind, gestattet
werden dürfe, eine Bedingung früher und ein Wunsch später, der stets von den Vorständen der
Archive zurückgewiesenworden ist. Ich frage, welche Zuschüsse es sind?

Land tags-Marsch all: Der Herr Referent hat das Wort.
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Referent AbgeordneterGraf von Mirbach: Es handelt sich in diesem Falle lediglichum
die Unterstützungder Archivezur Beschaffung von Urkundcnmaterial. Ein besonderer Antrag auf
Weiterbewilligungder Zuschüsse zu den Gehältern der Archivare ist in dieser Session, glaube ich,
bis jetzt uicht gestelltworden, es ist aber eine entsprechende Summe dafür in den Etat für die
Verwendung des Zinsgewinnes der Provinzial-Hülfskasseaufgenommen worden. Sie finden dies
auch auf S. 6 unter 2 des Etats.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr Felix von Loö hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felir von Los: Wenn hier nur die einzige Gelegenheit geboten

ist, wo die Frage etwas eingehenderzur Sprache kommen kann, dann glaube ich, dürfen wir diese
Gelegenheit nicht vorüber gehen lassen, ohne zunächst unserem wiederholtenBefremden darüber
Ausdruckzu geben, daß man zu einem Archive,welches Provinzial-Archivist, welches also wenigstens
zum Theil Eigenthum der Provwz sein sollte, wenn dies auch bestlitten wird, uns resp, denjenigen
Personen, welche mit Legitimationender Provinzial-Behördenversehenwären, z. B. von dem Herrn
Landtags-Marschall, den Zutritt verweigert. Meine Herren! Das ist ein ganz horrendes Ver¬
hältniß. Sie erinnern sich, daß wir früher bei Bewilligung von Geldern die Bedingung gestellt
haben, daß wir diese Gelder nur dann hergeben würden, wenn unser Wunsch von Seiten der
Behörden erfüllt werden würde. Die Bedingung ist zurückgewiesen, und der Landtag hat zu
meinem Bedauern nachgegeben, und die Zuschüsse doch bewilligt, aber unter der Festhaltung seiner
Ansicht, daß ihm jenes Zugeständnis;doch rechtmäßigund der Billigkeit entsprechend zukäme. Ich
möchte fragen, meine Herren, ob es nicht richtig ist, daß wir die Bedingung heute von Neuem
wieder aufnehmen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterGraf von Mirbach: Ich möchte dem gegenüberkurz wieberholen

was ich, wie ich glaube, fchon vor 4 Jahren gesagt habe, daß dieser Antrag eigentlich doch dem
Herrn Landtags-Marschall oder dem Landes-Direktormehr Befugnisse einräumen will, als sie jetzt
die Regierungs- Präsidenten resp, der Herr Ober-Präsident hat. Der Herr Ober-Präsident und
die Herren Regierungs-Präsidenten gestatten die Benutzung des Archives auch nicht bloß auf einen
eigenen,von ihnen selbst ausgestelltenSchein hin, sie wenden sich vorher an die Archiv-Vorstände,
um sich zu erkundigen, was für ein Mann der betreffendePetent ist, ob es im Interesse der
Wissenschaftzu liegen scheint, daß derselbe zugelassen werde, denn es werden manchmal, wie ich
erfahren habe, wegen ganz kurioser Sachen dergleichen Anträge gestellt. Fernerhin haben sich auch
die Archiv-Vorstände immer vorbehalten resp, sie müssen auch darüber gehört werden, ob nicht
irgendwievielleicht ein Staatsinteresse in Frage kommen könnte, welches die Benutzung Seitens
des Betreffenden zu dem angegebenenZwecke bedenklich machenkönnte.

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort hierzn? Herr Freiherr Felix
von Lo8 hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr Felir von Lo8: Meine Herren! Ich stelle den Antrag und werde
ihn gleich schriftlich einreichen, daß wir diese Bedingung wieder aufnehmen. Sodann möchte ich
auf die Bemerkungendes Herrn Referenten zweierlei erwidern. Daß die Regierungs-Präsidcuten
die Befugniß nicht haben, finde ich fehr einfach, diese geben lein Geld dafür, wir geben Geld.
Wenn der Herr Referent die Gründe anführt resp, die Bedenken,welche die Staatsregicrung sonst
hat, die Bedingung anzunehmen, so liegt eben in diesem Bedenken ein Mißtrauensvotum. Wir
verlangen nicht für jeden von uns die Befngniß, alle Tage hineinzulaufen, wir wollen nur, daß
die Spitzen unserer Provinz das Recht haben, zu sagen: das ist ein Mann, der aus guten Gründen
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hineingehen will. Wozu sind die Archive da? Sie sind dazu da, alte Urkunden aufzubewahren,
damit man die Wahrheit über die Vergangenheit finden kann, und wenn wir das nicht können,
dann wollen wir auch kein Geld dafür geben

Landtags-Marschall: Ich möchte nur bemerken, daß der Herr Freiherr von Los
Mitglied des Ausschusses ist und dieses Referat mitunterzcichnet hat,

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Ich war uicht anwesend, als der Beschluß gefaßt wurde.
Landtags-Marschall: Er ist aber vou Ihneu mitunterzeichuet. (Heiterkeit.)
Herr Abgeordneter vou Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Ich möchte dem Herrn Landtags-Marschall die Vemerkuug

machen, daß die Unterzeichnung eines Referates doch noch in keinem Falle die Zustimmung zu
dem Inhalte desselben bedingt. Es ist uur die Bestätigung des Beschlusses, der gefaßt wordeu
ist, man ist aber deshalb noch nicht mit den Anträgen, welche die Referate enthalten, einverstanden.
Dieses möchte ich im Allgemeinen bemerken, da auch mein Name unter manchen Referaten steht.
Sodann bemerke ich zur Sache, daß ich mit dem Herrn von Los vollständig einverstanden bin.
Ich glaube, daß der Herr Landtags-Marschall und der Herr Laudes-Direklor doch dieselbe Befuguiß
bezüglich der Zulafsuugsbewilliguua, zu den Archiven habe» müssen, wie der Herr Ober-Präsident und
die Herren Regierungs-Präsideuten, und dieselben Beschränkungen, welche der Herr Ober-Präsident und
die Herren Negieruugs-Prästdeuteu in der Begehung sich den Archiv-Verwaltungen gegenüber gefallen
lassen müssen, werden sich auch der Herr Landtags-Marschall und der Herr Laudes-Direktor gefallen
lassen. Mit dieser Beschränkung stimme ich dem Autrage des Herru Freiherr« von Los vollständig zu.

Laudtags-Marschall: Dem gegeuüber, was der Herr von Eynern gesagt hat, muß
ich bemerken, baß ich in seiuen Auslassungen zunächst nur die Bitte finden kann, auch seine Unter¬
schriften unter dcu Referaten des Ausschusses nicht als verbindlich zu erachteu. Im Uebrigeu aber
bemerke ich doch, daß, da der Herr Abgeordnete Freiherr von Los seine Bemerkung gerade zu
diesem Referate machte und im Anschluß daran einen Antrag stellen will, es mich sehr gefreut haben
würde, wenn dieser Antrag schon im Ausschuß zum Austrag gekommcu wäre. Durch seine Unter¬
schrift unter dem Referate bin ich veranlaßt worden, mich zn vergewissern, ob Herr Freiherr
von Los an den Berhcmdlungeu über dieses Referat auch Theil genommen habe.

Ich habe den formulirtcn Antrag noch nicht vorliegen.
(Herr Freiherr vou Los überreicht den Antrag.)

Der Antrag des Herru Freiherrn von Loü geht also dahin:
„Der Proviuzial-Landlag wolle beschließen,den beantragten Zuschuß uuter der Bediuguug
zu gewähre», daß der Zutritt zu den Proviuzial-Archiven dcujeuigeu Persoueu gestattet
sei, welche mit der Legitimation des Herrn Lanetags-MarschallS oder des Landes-
Direktors versehen st,id."

Herr Abgeordneter von Ehnern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Es mnß doch wohl der Zusatz gemacht werdeu, daß diese

Legitimationökarte nur unter derselben Beschränkung gegeben werden kann, wie solche für den Herrn
Ober-Präfidenten und für die Herren Regieruugs-Präsidenten besteht.

Landtags-Marschall: Das versteht sich wohl von selbst.
Abgeordneter von Eynern: Ich nehme hiernach an, daß durch die stenographische Auf¬

nahme konstatirt worden ist, daß dieses als selbstverständlich angesehen wird.
Landtags-Marschall: Ich werde zunächst den beschränkenden Antrag des Freiherrn

von Los zur Abstimmung bringen, und bitte Diejenigen, welche dafür sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

21
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ES ist die Majorität, der Antrag ist angenommen, und der Antrag des Ansschnsses hier¬
mit erledigt.

Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend Verwendung der vom
26. Landtage behufs Beschaffung von Urknndenmatcrial und Erweiterung der Bibliotheken der
Staats-Archive zu Koblenz und Düsseldorf bewilligten Beihülfe von je 600 Mark pro 1879 und
1880. Referent ist der Herr Abgeordnete Graf von Mirbach.

Referent Abgeordneter Graf von Mirbach: Meine Herren! Es handelt sich hier nicht um
die Fassung eines Beschlusses, sondern um eine Notiz zur Keuntnißnahme, die sich anschließt an den
vorigen Punkt der Tagesordnung. Das Referat des I, und IV. Ausschusses lautet folgendermaßen:

Der Königliche Herr Landtags-Konmüssar, Oberpräsidcnt von Bardeleben, Ercelleuz,
hat unterm 13. curr. dem Herrn Landtags-Marschall die Nachweise über Verwendung der vom
26. Landtage bewilligten Zuschüsse an die Staats-Archive zn Koblenz uud Düsseldorf behufs
Anschaffung von Urknndenmatcrial und Erweiterung der Bibliotheken, mit dem Ersuchen übersaudt,
die betreffenden Nachweife, die belegten uud geprüften Rechnungen, zur Kenntniß des hohen Land¬
tags bringen zu wollen.

Die Nachweise sind vom Herrn Landtags-Marschall unterm 18. curr. znuäckst dem kom-
bmirtcu I. und IV, Ausschusse übergeben worden. Für das Staats-Archiu zn Koblenz sind aus
den ständischen Fonds, abgesehen von einer kleinen Leibrente, welche der Wittwe des Geheimen
Regierungsraths Barsch wegen des dem Archiv überwiesenen litcrarischen Nachlasses dieses ver¬
dienten Geschichtsforschers gezahlt worden, pro 18?9 und 1880 durchweg nur Bücher beschafft
worden. Im Ucbrigeu hat der IV. Ausschuß des 26. Landtags schon die Bemerkung gemacht,
daß für Einbinden der nicht aus stäuoischcn Fonds beschafften Bücher doch wohl zunächst der
Vüreaufouds des Archivs in Anspruch zn uebmen sein dürfte.

Dieselbe Bemerkung wird anch jetzt gemacht, Die „Nachweisnng über Verwendung der
ständischen Hülfsgelocr" pro 1880 schließt ab mit einem Bestände von Mark 74,19.

Das Staats-Archiv zu Düsseldorf hat aus den ständischen Fonds, au>;er verschiedenen
Büchern, anch eine nicht unbedeuteude Auzahl von Urkunde« beschafft, unter welchen namentlich
vier Stücke aus dem 16. Jahrhundert, betreffend das vormalige Kloster Echweinheim, zu
erwähnen sind.

In der Rechnung über die Verwendung der ständischen Zuschüsse Seitens des Archivs zu
Düsseldorf balancirt pro 1880 die Ausgabe mit der Eiuuahme.

Die Rechnungen und Beläge werden hiermit dem hohen Landtage zur gefällige» Keuntniß¬
nahme vorgelegt.

Landtags-Marschull: Es ist weiter kein Antrag gestellt, die Sache wäre also hiermit
erledigt, wenn Niemand um das Wort bittet.

Wir gehe» zum folgenden Punkt der Tagesordnung: Referat des I. und I V Ansschusses,
bezüglich Nr. 4 des Allerhöchsten Propositious-Dekrets, betreffend Mitwirkung der Prouinzial-Stände
bei der Unterocrtheiluug der Lamliefcruugcu. Referent ist der Herr Abgeordnete Marcus.

Referent Abgeordneter Marcus: Meine Herren! Die Angelegenheit liegt so einfach, daß
es nur einer Vortragung dcö Referats bedarf. Dasselbe lautet folgcudermaßen:

In dem Allerhöchsten Propositionsdekrete vom 31. Oktober d. I. wird »ud Nr. 4 dem
Provinzial-Lanbtage die folgende Proposition znr Berathung uud Erledigung zugewiesen:

„Unsere getreuen Stände werden mit Rücksicht auf die ihuen zugewiesene Mitwirkung
bei der Unterverthciluug der nach tz. 16 des Gesetzes über Kriegsleistungcn vom
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13. Juni 1873 (R.-G.-Bl. S. 129) etwa auszuschreibenden Landleistungen(§. 1? Abs.
4, 5 a. a. O.) auf die Kreise entweder die Wahl eines Ausschussesvon 6 bis 10
Mitgliedern auf die Dauer von 6 Jahren vorzunehmenoder die in Rede stehende
Mitwirkung auf den Provinzial-Verwaltungsrath zu übertragen haben".

Der vereinigte I. und IV. Ausschuß eiuigte sich nach gepflogener Berathnng darüber,
daß es sich empfehle, die in Rede stehende Mitwirkung auf den Provinzial-Verwaltungsrath zu
übertragen auf die Dauer von 6 Jahren, und beehrt sich dem Hohen Landtage vorzuschlagen,
diesem Beschlusse beizutreten."

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion. — Es meldet sich Niemaud
zum Wort, bann schließe ich die Diskussion, nnd bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte
Diejenigen, die gegen diesen Antrag sind, sich zu erheben. — (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Meine Herren! Die Tagesordnung der heutigen Sitzung ist erledigt. Die nächste Sitzung

ist morgen um 1 Uhr, damit die Ausschüssenoch den Vormittag hindurch ihre Arbeiten möglichst
vollendenkönnen.

(Schluß der Sitzung 3^ Uhr.)

Neunte Sitzung
im MndelMse zu Düsseldorf,am Samstag den 26. Ktovember 1881.

Beginn: 1 Uhr Nachmittags.

Tages-Ordnung:
1. Etat für die Verwendung des Zinsgewinns der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse

(Ständefonds) für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 3l. März 1883 und vom
1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referent: Abgeordneter von Eynern, (Nr. IV. 24 des Verzeichnissesder
Landtags-Vorlagen.)

2. Referat, betreffend den Antrag auf Bewilligung eines Betrages von 25 000 Mark
aus dem Stäudefonds als Veitrag zur Beschaffungeines Vercinshauses in Bonn für
den landwirtschaftlichen Verein für Rheinpreußen.

Referent: AbgeordneterFreiherr von Eynatten. (Nr. IV. 36 des Verzeich¬
nisses der Landtags-Vorlagen.)

3. Referat, betreffend die Unterstützungder Wittwe des verstorbenenLandtags-Kastellans
Pesch hierselbst.

Referent: AbgeordneterGraf Franz von Spee. (Nr. I. 41 des Verzeichnisses
der Landtags-Vorlagen.)

21*
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4. Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über die Kosten der Zwangserziehung der«
wahrlostcr Kinder pro 1879 und 1880.

Referent: Abgeordneter Troost. (Nr. II. 62 des Verzeichnisfes der Landtags-
Vorlagen.)

5. Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über die Polizeistrafgelderfonds und den
Ehrenbreitstein'er allgemeinen Armenfonds pro 1878 und 1879.

Referent: Abgeordneter Saht er. (Nr. II. 63 des Verzeichnisses der Landtags-
Vorlagen.)

6. Referat, betreffend die Errichtung einer Gasanstalt zur Herstellung des Leuchtgases
für die Provinzial-Irrenstalt bei Bonn.

Referent: Abgeordneter Freiherr von Dalwigk. (Nr. III. 75 des Verzeichnisses
der Landtags-Vorlagen.)

7. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler pro 1877,
1878 und 1879.

Referent: Abgeordneter Bönuiger. (Nr, III. 83 des Verzeichnisses der Land-
tags-Vorlagen.)

8. Dechargirung der Rechnungen des Landarmenhanses zu Trier pro 1878 und 1879.
Referent: Abgeordneter Wolters. (Nr. III. 84 des Verzeichnisses der Land-

tags-Vorlagen.)
9. Referat, betreffend die Uebernahme der von der Gemeinde Wegberg ausgebauten Strecke

der Dülken-Wegberg'er Prämieustraße ans den Provinzialstraßenfonds.
Referent: Abgeordneter von Bönninghausen. (Nr. V. 107 des Verzeichuisses

der Landtags-Vorlagen.)
10, Dechargirung der Rechnungen über die Provinzialstraßen-Verwaltnng pro 1877 und 1878.

Referent: Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven. (Nr. V.
108 des Verzeichnisses der Landtags-Vorlagen.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
der Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzuug, (Geschieht.)

Ist gegeu das Protokoll noch Etwas zu erinnern? — Der Herr Abgeordnete Graf von
Mirbach hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Mirbach: Ich habe geglaubt, den Herrn Abgeordneten Freiherr»
von Loö gestern so zu verstehen, als wenn er noch eine Zusatzbedingung hätte stellen wollen, als
ob die älteren, bereits vom vorigen Landtag festgesetztenBedingungen noch fortbestehen bleiben
sollten, es steht hier aber in dem Protokoll: „dagegen". Wenn ich den Herrn Abgeordneten von
Loe richtig verstanden habe, so müßte dafür gesetzt werden: „außerdem", oder: „dazu", das heißt:
zu den fchon von dem 26. Landtag festgestellten Bedinguugeu, welche also keineswegs aufgehoben
werden sollten.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Lo6 hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Ich hatte den Antrag gestellt: „Unter der Be¬

dingung :c.", ich hatte den Antrag eingereicht, er ist auch einstimmig vom Hause angenommen
worden. Der Antrag lautete mit wenigen Abweichungen etwa folgendermaßen: „Der Proviuzial-
Landtag wolle die Zuschüsse zu den Archiven unter der Bedingung gewähren, daß :c."
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Landtags-Marschall: Der Antrag liegt hier, er lautet: „Der Provinzial-Landtagwolle
beschließen, den beantragten Zuschuß unter der Bedingung zu gewähren, daß der Zutritt zu den
Provinzial-Archiven denjenigen Personen gestattet sei, welche mit einer Legitimation des Herrn
Landtags-Marschalls oder Landes-Direktors versehen sind". Nun ist die Frage des Herrn Grafen
von Mirbach die, ob dadurch die Bedingungen des früheren Landtages aufgehobensein sollen,
die Bedingungen des 26. Landtags. Ich glaube es nicht. — Der Herr AbgeordneteFreiherr
Felix von Lo« hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Sie sollen dadurch nicht aufgehobenwerden,
Landtags-Marschall: Es soll die gestern beschlossene Bedingung also eine Zusatz-

Bedingung zu den früheren Bedingungen sein, ich setze also hin: „Der Abgeordnete Freiherr Felix
von Loö stellt den Antrag als Zusatz-Bedingungzu den früher bestehenden Bedingungen lc." Ist
gegen das Protokoll dann noch Etwas zu erinnern? — Ich konstatire, daß dies nicht der Fall ist
und erkläre das Protokoll für genehmigt.

An neuen Eingänge!, habe ich Ihnen Folgendes mitzutheilen: Zunächst zwei Referate des
Provinzial-Verwaltungsraths, die in feiner Sitzung von vorgestern beschlossen worden sind und
heute im Druck an Sie vertheilt werden:

1. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths über den Antrag des AbgeordnetenIeutges
und Genossen auf Ermäßigung des Zinsfußes der Rheinprovinz-Obligationen von
4V2°/° auf 4°/°.

2. Nachtrag zu dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths au den Provinzial-Landtag,
betreffenddie Petitionen der Städte Köln und Aachen ans Abänderung des bisherigen
Vertheilungs-Maßstabes für die Aufbringung der Beiträge zur Verzinsung und Tilgung
der beiden Obligationen-Anleihen der Rheinprovinz für den Bau uud die erste Ein¬
richtung der Provinzial-Irrenanstalteu, Herr Freiherr von Sole mach er hat das Wort.

Vice Landtags-Marschall Freiherr von Solemach er: Ueber diesen letzten Gegenstand hat
der I. und IV. Ausfchußheute morgen bereits berathen. Das Referat liegt bereits fchriftlichaus.

Landtags-Marschall: Der I. und IV. Ausschuß hat also schon diese Sache behandelt.
Dann ist durch den Herrn Landes-Direktoran mich ein Schreiben der Königlichen Regierung zu
Düsseldorf gelangt, betreffenddas vom I. und I V. Ausschußschou fertig gestellte Referat über die
Petitiou der Gemeinde Wicsdorf. Ich glaube, der Herr Referent in dieser Sache ist der Herr
Freiherr Eugeu von Loö. Es wird in dem jetzt eingegangenenSchreiben nachgewiesen,welche
Lasten die Gemeinde Wiesdorf zu tragen hat, überhaupt deren Prästations-Fähigteit dargelegt.
Das Referat ist schon fertig gestellt, ich würde dieses Aktenstückdem fertig gestellten Referate
anschließen und den Herrn Referenten bitten, im Plenum dieses Schriftstückmit zu verwerthen. —
Der Herr AbgeordneteFreiherr Eugen von Loe hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr Eugen von Los: Wäre es nicht nach Lage der Sache richtiger,
den Antrag der Gemeinde Wiesborf an den I. und IV. Ausschuß zur nochmaligenBerathung
zurückzuverweisen. Das Material war unvollständig; wenn es jetzt ergänzt ist, so würde sich vielleicht
das Referat ändern,

Landtags-Marschall: Wenn der Referent selbst die Zurückverweisnngbeantragt, so
scheint mir eine solche nothwendigzu sein. — Der Herr AbgeordneteFriederichs hat das Wort.

AbgeordneterFriederichs: Ich wollte dasselbe, wie der Herr Referent, gesagt haben,
ich möchte nur noch bitten, mich dem betreffendenAusschußfür diese Angelegenheitzuzuweisen.
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Landtags-Marschall: Ich verweise also das vorliegendeSchreiben mit dem fertig
gestelltenReferat nochmals an den I. und IV. Ausschuß. Herr Friederichs wird auf seinen
Wunsch für diese Angelegenheitdem I. und IV. Ausschuß zugetheilt.

Dann liegt mir eine Petition vor um ordnungsmäßigeHerstellung der Äeckingen-Neun-
kirchen'erStraße, unterschriebe«vom Landrath Knebel und einer Reihe von Herren — es sind
10 weitere Unterschriften— aus der Gemeinde Beckingen. Man beantragt, daß ein Theil der
Beckingcn-Neunkirchen'erProvinzialstraße, der sehr feucht und sehr naß wäre, ordnungsmäßig
hergestelltwürde, und schildert die Zustände allerdings etwas sehr drastischoder stark. Der Autrag
geht dahin:

„Hoher Provinzial-Landtag wolle geneigtest die Provinzial-Verwaltung veranlassen,
die Strecke 0,0—0,5 der Beckingen - Neunkirchen'er Provinzialstraße in gangbaren
Zustand zu versetzen".

Meine Herren! Ich habe, da gar keine Stücke beigefügt waren und die Sache auch
noch nicht dem Provinzial-Verwaltungsrath vorgelegenhat, mir die Akten der Straßenverwaltung
zur Sache gehen lassen. Das Aktenercerpt, das mir von Seiten unserer Beamten gemachtworden
ist, weist nun nach, daß die Mittel zur Abhülfe der in verschiedenen früheren Petitionen beklagten
Mängel, von Seiten des Provinzial-Verwaltungsraths in der Sitzung vom 16. Oktober 1879
bewilligt worden sind, daß sodann die Verhandlungen fortgeführt wurden bis Ende 1879; seit
dieser Zeit ist aber der Landrath Knebel nach Lage der Akten wegen des Zustandes der Beckingen-
Neunkirchen'er Straße nicht mehr bei der Central-Verwaltung vorstellig geworden. Auf Grund
diefer Sachlage — die Akten liegen mir vor — und da der Provinzial-Verwaltungsrath sich mit
der jetzt vorliegenden Petition noch gar nicht beschäftigt hat, glaube ich, daß es richtiger ist, daß ich
die Sache an den Provinzial-Verwaltungsrath verweise, wenn Sie damit einverstanden sind.
(Zustimmung.)

Ehe wir in die Tages-Ordnung eintreten, gebe ich Herrn Direkter Seul das Wort.
Abgeordneter Seul: In meiner Eigenschaftals Vorsitzender des VI. Ausschusses, und

auf Grund eines ausdrücklichenBeschlussesdieses Ausschusseshabe ich hier zu erklären, daß eS
dem Ausschußnicht möglichsein wirb, im Laufe der nächsten8 Tage das ihm vorliegende Pensum
vollständigzu absolviren. Es liegt das zum Theil in den Gegenstände«selbst, die seiner Berathung
unterworfen sind, worunter namentlich der Schorlemcr'sche Gesetz-Entwurf eiu solcher ist, der
sowohl durch das umfangreicheMaterial, wie durch das Interesse, welches der Gegenstand einflößt,
eine sehr zeitraubendeBerathung erfordert, als auch darin, daß ein großer Theil der Mitglieder
des VI. Ausschusses in anderen Ausschüssen beschäftigt ist, und es also nicht möglichgewesen ist,
so häufig Sitzung zu halten, wie ich das gern hätte veranlassen mögen. Unter diesen Umständen
weiß der VI. Ausschuß nicht, wie er mit dem Material, welche« er vorliegen hat, bis zu Ende
der nächste»Woche fertig werden foll.

Landtags-Marschall: Es ist vom VI. Ausschuß kein Antrag auf Verlängerung der
Session gestellt, ich glaube aber, daß ich vielleichtin etwa den Wünschendes Vorsitzenden des VI.
Ausschusses entgegenkommen kann, wenn ich sage, daß wir zunächst am Montag um 1 Uhr
Sitzung haben würden, und am Dienstag Nachmittags um 4 Uhr, so daß Montag Vormittag und
Dienstag Vormittag der VI. Ausschuß fortgesetztarbeiten könnte. Wenn die Herren vom VI.
Ausschuß sich dem unterziehen wollten, so würde mich das sehr freuen. — Der Herr Abgeordnete
von Eynern hat das Wort.
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Abgeordnetervon Ehnern: Meine Herren! Die Schwierigkeit liegt darin, daß die
Referate des Ausschusseseine bestimmteAnzahl von Tagen aufliegen müssen, und es dem VI.
Ausschuß nicht möglichsein wird, ein Referat zu liefern, welches bis zum nächsten Freitag zur
Berathung kommen kann, wenn die darüber bestimmtenFormalitäten erfüllt werden sollen.

Landtags-Marschall: Was das Geschäftsordnungsmäßigebetrifft, fo habe ich mich
auch schon im vorigen Landtage dahin ausgesprochen, daß wir in einem Nothfall von dem drei¬
tägigen Aufliegender Referate absehen. Ich würde, wenn am Freitag das Referat fertig gestellt
wäre, am Freitag oder Samstag die Berathung des Schorlemer'schen Gesetz-Entwurfes vor¬
nehmen lassen. — Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.

Abgeordnetervon Heister: Wenn ich zunächst auf das Letzte erwiderndarf, so unterliegt
es wohl keinem Zweifel, daß dies vom Landtag so beschlossenwerden kann, es hat aber bei einem
derartigen Material, wie es hier vorliegt, bei einem derartigen unter Umständen ganz bedeutenden
Referat, wie es hier gemachtwerden muß, doch seine großen Bedeuken, über die Anträge eines
Referats hier im Plenum zu beschließen, ohne daß die Herren in der Lage gewesensind, das
Referat vorher zu lesen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Frentz hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Frentz: Ich wollte nur konstatiren, daß die Thätigkeit des

V. Ausschusses von der Thätigkeit des VI. Ausschusses abhängt, indem eine Reihe von Mitgliedern
beiden Ausschüssen angehört, und daß, wenn der VI. AusschußMontags und Dienstags arbeiten
will, der V. Ausschuß,der noch 5 Sacheu zu erledigenhat, eben nicht arbeiten kann. Ich glaube,
das dürfte auch noch bei der Sache zu berücksichtigensein.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Ientges hat das Wort.
AbgeordneterIentges: Ich möchte, daran anschließend,Durchlaucht darauf aufmerksam

machen, daß auch der I. und IV. Ausschuß auf Montag Vormittag 11 Uhr berufen ist. Gerade
der I. und IV. Ausschußenthält sehr viele Mitglieder, die dem VI. Ausschusse angehören. Dann
möchte ich weiter darauf aufmerksammachen, daß in der uns mitgetheiltenTages-Ordnung für
Montag bereits 12 Uhr als Beginn der Sitzung angegeben ist; es müßte das eine Modifikationerleiden.

Landtags-Marschall: Das könnten wir abändern. — Der Herr Abgeordnete B reinig
hat das Wort.

AbgeordneterBremig: Ich bin der Referent in der sogenanntenSchorlemer'schen
Angelegenheit. Wenn erst am Montag oder Dienstag ein Beschluß des Ausschussesertrahirt
werden kann, so erkläre ich Ihnen ganz offen, daß es mir nicht möglich ist, bis zum Samstag ein
schriftliches Referat in dieser Angelegenheitzu fertigen. Das übersteigt meine Kräfte.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemachcr hat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher: Ich wollte bemerken, daß die

Arbeiten des I. und IV. Ausschussessoweit vorgeschritten sind, daß dieser Ausschuß dem Tagen
des VI. Ausschusses keine Schwierigkeitenbereiten wird. Ich habe allerdings für Montag Morgens
^ Uhr eingeladen, aber, meine Herren, die Gegenstände, die dort vorkommen,sind keine solchen,
die das besondere Interesse der juristischen Herren Mitglieder in Anspruch nehmen. Wenn nur
die übrigen Herren Mitglieder des Ausschusses die Freundlichkeithaben, sich recht pünktlichund
zahlreicheinzufinden, so werden wir immerhin in reichlich beschlußfähiger Anzahl versammeltsein.

Landtags-Marschall: Herr von Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Auch der III. Ausschuß ist auf Montag ein¬

berufen worden und zählt ebenfalls eine große Anzahl von Mitgliedern, welche im VI. Ausschusse
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wohl unentbehrlichsind. Alle Ausschüsse haben, wie eben konstatirt ist, noch Arbeiten. Wenn wir
in Folge dessen frühestens am Dienstag dazukämen,die letzten Referate durchzuberathen,so würde
es mir schwer werden, dieselben innerhalb der gesetzlichenFrist vorzulegen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf von Nesselrode hat das Wort.
AbgeordneteGraf von Nesselrode: Dann möchte ich mir doch den Vorschlag erlauben,

ob es nicht möglich wäre, eine Verlängerung des Landtags um wenigstenszwei Tage herbeizuführen.
Wenn vielleicht Herr Br einig bis dahin fertig zu sein glaubt, so schiene mir dies genügend.
Mein Antrag würde eventuelldahingehen,den Landtag um zwei Tage zu verlängern.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordneterv. Eynern: Meine Herren! Eine Verlängerung der Landtags- Sitzungen,

wenn sie nicht ganz unbedingt nothwendigist, glaube ich, wird Keiner von uns wünschen. Nun
liegt die Schwierigkeit wirklich ausschließlichin der Eintheilung der Ausschüsse. Im VI. Aus¬
schuß sind fünf Mitglieder, welche zugleich Mitglieder des I. und I V Ausschussessind, das sind
die Herren Graf Wilderich von Spee, Pelzer, Conrth, Freiherr Felix v. Loö und ich
Im I. und IV. Ausschuß kommen sehr wichtige Gegenständevor, an denen, wenn auch nicht die
juristischen Mitglieder, doch die übrigen Mitglieder, die im VI. Ausschüsse mit sind, ebenfalls ein
Interesse haben, und so wird der VI. Ausschuß, weuu gleichzeitigder I. und IV. Ausschuß tagt,
iu seinen Arbeiten fortgesetztbehindert werden. Ich weiß nicht, wie wir aus diesem Zustande
herauskommeu sollen. Hätten wir eine Eintheilung, wie wir sie vor 2 Iahreu hatten, nämlich
daß jedes Mitglied nur in einem Ausschusse wäre, so würden wir haben zusammenarbeiten
können und diese Schwierigkeitenwürden sich nicht entwickelt haben.

Landtags-Marschall: Herr von Eynern! Das enthält eine Anklagegegen die Ver-
theiluug der Mitglieder in die Ausschüsse(Abgeordneter v. Eynern: Doch nicht), nicht eine
Anklage,da« ist ein zu scharfes Wort, aber ein gewisses Monitum dagegen. Ich möchte daran
erinnern, daß die Vertheilung in die Ausschüsseim vorigen Landtage genau in derselbenWeise
stattgefundenhat; sämmtliche Mitglieder waren in die fünf Ausschüsse nach den fünf Abtheilungen
eingetheilt,und der VI. Ausschußbestand nur aus Mitgliedern, die in den anderen Ausschüssen
mit getagt haben. So ist es thatsächlich gewesen — Herr Freiherr von Solemacher hat
das Wort.

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher: Meine Herren! Ich möchte doch
auch bitten, wenn irgend thunlich, von einer Verlängernug des Landtags abzusehen. Es haben
sich bisher zwei Redner für die Verlängerung ausgesprochen;diese beiden Herren sind eben in der
glücklichenLage, daß der Eine in Düsseldorf selbst wohnt, und der Andere jeden Abend nach seinein
Wohnsitzzurückfahren kann; für uns entfernter Wohnende ist es ein sehr großes Opfer, so lange
von Hause abwesend zu sein; namentlich wir Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsraths haben
schon zwei Tage vor der Eröffuuug des Landtages hier sitzen müssen,und werden auch uoch eiuen
Tag nach dem Schlüsse hier bleiben müssen. Der Landtag tagt drei Wochen und soll nun uoch
weiter ausgedehnt werden; das ist zuviel! Ich möchte mir einen Vorschlag erlauben, von dem ich
glaube, daß er alle Schwierigkeitenbeseitigt, nämlich, daß der VI. Ausschuß davon absieht, über
den Schorlemer'schen Antrag ein schriftliches Referat zu erstatten. Wenn das Referat von dem
bewährten und redegewandtenHerrn Referenten mündlich vorgetragen wird, so wird Jedermann,
der es anhört, in der Lage sein, sich ein noch richtigeres Urtheil zu bilden, als wenn wir ein
ungemeinlanges, schriftliches Referat uachlescu müsseu,wozu die Wenigsten wohl kommen werden.
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Landtags-Marschall: Auf diesen Antrag des Herrn Freiherrn von Solemacher
möchte ich zunächst den Herrn Vorsitzendendes VI. Ausschussesfragen, ob es nicht ginge, daß
ein Referent und ein Korreferent ernannt würde, die mündlich für die verschiedenen Ansichten
Plciidireu würde». — Der Herr AbgeordneteSeul hat das Wort.

AbgeordneterSeul: Das ist schon geschehen,
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth: Ich verzichte.
Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Bremig hat das Wort.
AbgeordneterBremig: Meine Herren! Ich bin jeden Tag bereit, mündlich zu referiren,

das Material liegt mir vor, ich habe es durchgegangenund kann jeden Tag mündlich referiren,
aber ich bin nicht in der Lage, mich hinzusetzen und ein schriftliches Referat, je nachdem im Aus«
schuß noch Anträge gestellt werden, die ich gar nicht kenne, zu fertigen. Ich habe mich für Ver¬
neinung der Frage in der gutachtlichenAeußerungresolvirt, ich weiß aber nicht, was für Anträge
von dem Herrn Korreferenten und sonstigen Mitgliedern werden gestellt werden. Sie mögen
lauten, wie sie wollen, zu einem mündlichenReferate bin ich jeden Tag bereit,

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loe hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felir von Loö: Zum Korreferat bin ich im Ausschuß noch nicht

gekommen,ich werde den gegentheiligcn Antrag stellen, die Sache nicht pmo abzulehnen, mein
Antrag wird aber so einfach und kurz sein, daß ich glaube, daß, wenn er angenommen wird, ein
mündlichesReferat genügen würde. Um die Sache kurz zu berühren: wenn auch nach meinem
Wunsche das Bedürfniß bejaht wird, so müssenwir doch die weitere Frage absolut verneinen, daß
wir heute schon in der Lage sind, uns über die Form der Abhülfe ganz präcis auszusprechen.
Wir können das nur, wenn uns das ganze Material vorliegt.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Friederichs hat das Wort.
AbgeordneterFriedrichs: Ob ein mündlichesoder ein schriftliches Referat richtiger ist,

will ich unerörtert lassen, aber wenn ein schriftliches beliebt wird, so finde ich durchaus keine
Schwierigkeit der Art, wie sie der Herr Abgeordnete Bremig angeführt hat. Derselbe scheint mir
nicht nöthig zu haben, die Nacht hindurchzu arbeiten, sondern er diktirt einfach das Referat sobald
es zu mündlichemVortrage in ihm fertig ist, einem Stenographen, sei es nun Abends oder
Morgens, so daß die materielle Arbeit des Schreibens ihm erspart bleibt.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Bremig hat das Wort.
Abgeordneter Bremig: Was man so sagt: „Gehoppt wie gesprungen". Wenn ich

schreibe, so komme ich rascher fort, als wenn ich diktire; damit ist mir kein Gefallen gethan, denn
ich muß sowieso dabei sein. Es würde dieselbe Zeit und noch mehr erfordern,

Landtags-Marschall: Meine Herren! Bei unsern guten stenographischen Einrichtungen,
bei dem genauen Niederschreiben unserer Neben, was wir hier haben, glaube ich, daß dem Bedürfniß
des schriftlichen Niederlegen«der verschiedenenMeinungen in unseren Akten durch den steuographischeu
Bericht vollständig Genüge geleistet wird auch in einer so wichtigen Frage, wie der Schorlemer'sche
Gesetz-Entwurfist. — Der Herr AbgeordneteSeul hat das Wort.

AbgeordneterSeul: Ich bitte die Mitglieder des VI. Ausschusses,am Montag Morgen
UM 10 Uhr zu einer Sitzung zusammenzutretenund ebenso den Dienstag Vormittag dazu zu
verwenden; dann wollen wir sehen, wie weit wir kommen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Herr Graf von Nesselrode hat den Antrag
auf Verlängerung des Landtags gestellt. (Abgeordneter Graf von Nesselrode: Ich ziehe ihn

22
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zurück.) Der Antrag ist zurückgezogen. — Der Herr Abgeordnete Freiherr von Frentz hat
das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Frentz: Ich muß um Berücksichtigungdes V. Ausschusses
bitten, denn nach dem Projekt des Herrn Scul würde ich erst am Mittwoch in der Lage sein,
den Ausschußwieder zusammenzuberufen. (Rufe: Von 8—10 Uhr.)

Das Ganze würde auf die Frist für das Auflegender Referate hinauskommen.
Landtags-Marschall: Von diefcr Frist sehen wir im Nothfalle ab. Die Anträge, die

auf Verlängerungdes Landtages gestellt sind, sind znrückgezogcn. Meine Herren, ich glaube auch, wenn wir
den verschiedenen Ausschüssen gegenübervon dem dreitägigenOffenliegei, der Referate absehen und
für die große Frage, in der Herr Bremig Referent ist, für den VI Ausschußein mündliches
Referat in Aussichtnehmen, so können wir ganz gut in der nächsten Wochezu Ende kommen.
Ich würde also keinen Antrag auf Verlängerung stellen Wir würden am Montag statt um 12
Uhr um 1 Uhr Sitzung haben, damit die Ausschüssevorher arbeiten können, und würden am
Dienstag um 4 Uhr Nachmittags Sitzung halten.

Meine Herren! Wir treten nunmehr in die Tagcs-Ordnung ein und kommen zunächst zum
Referat über den Etat der Verwendungdes Zinsgewinnes der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse
(Ständefonds). Referent ist der Herr Abgeordnetevon Eynern.

Referent Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ich habe die Ehre, Ihnen das
Referat des I. und IV. Ausschussesüber den Etat der Verwendung des Zinsgewinnes der Rhei¬
nischen Provinzial-Hülfskasse(Ständefouds) vorzulesen:

„Der Ausschuß nahm die einzelnenPositionen dieses Etats nach den Vorschlägen des
Provinzial-Verwaltungsrathes in Berathung und genehmigtedieselben, ohne Abänderungsvorschläge
zu machen.

Sodann nahm der Ausschuß mit Interesse Kenntniß von der dem Etat in den Bemer¬
kungen desselben beigefügtenNachweisung über den Bestand des Ständefonds. Der disponible
Bestand desselben betrug am 1. Januar 188 l Mark 657 951,54. Zu diesem Bestände dürfte
noch zugezogen weiden der Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskasse für °/4 Jahre, vom 1. Januar
1881 bis zum 1. April 1882, sowie der Zinsgewiun für die in Betracht kommende zweijährige
Etatsperiode. Nach Abrechnung der den Etat belastendenetatsmäßigen Bewilligungen dürfte die
Zuwendung für die angeführte Zeit sich auf etwa Mark 400 000 belaufen, so daß die zur Ver¬
fügung stehende Summe des Ständefouds für die Etatsperiode, über welche dieser Etat aufgestellt
ist, sich auf eine Million Mark, vielleichtanch mehr, belaufen dürfte.

Auf die einzelnen Ausgabepositionenübergehend, schlägt der I. und IV. Ausschuß dem
hohen Landtage vor, die unter Tit. II, 1, 2, 3 angeführten, bis zum Zusammentritt dieses 27.
Landtags bewilligtenAusgaben auf weitere 2 Jahre, bis zum Zusammentritt des 28. Landtages,
auf's Neue bewilligenzu wollen.

Demnächstempfiehlt der I. und IV. Ausschußdem hohen Lasdtage den vom Provinzial-
Verwaltungsrath aufgestelltenEtat für Verwendung des Zinsgewinns der RheinischenProvinzial-
Hülfskasseunverändert zu genehmigen."

Landtagö-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des Ausschusses die Diskussion.
Der Herr AbgeordneteGraf von Mirbach hat das Wort.

AbgeordneterGraf von Mirbach: Meine Herren! Gestern ist Nummer II, 1, wie Sie
sie auf Seite 6 sehen, in einem besonderen Referate angenommen worden; Tit. II, 2 ist ein
Posten, der auch im vorigen Etat gestanden hat und der vom vorigen Landtag angenommen worden
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ist unter der Voraussetzung, daß über die Verwendungdieser Gelder in ähnlicher Weise, wie iiber
die fiir die Archive selbst ausgeworfenendem Landtage künftig Mittheilung gemacht werbe. Das
war der Beschlußdes vorigen Landtags. Ich habe mich erkundigt, inwiefern diese Voraussetzung
erfüllt sei, ich habe mich bei dem Ober-Beamten erkundigtund erfahren, daß in den Rechnungs-
belügen diefe Nachweise zu finden sind, indem nicht wie bei I die Zahlungen au die Archive, sondern
Seitens der Provinzial-Verwaltung aäll an die Archivare selbst, die diese Gelder empfangen
und behalten sollten, gezahlt worden sind. Also dürfte der Vorbehalt und die Voraussetzung des
26. Landtags als erledigt betrachtet werden konneu.

Lanbtags-Marfchall: Sollen dieselben auch aufrecht erhalten werden für künftig?
AbgeordneterGraf von Mirbach: Das stelle ich anheim.
Landtags-Marschall: Ich glaube, daß dies implicite in dem Etat mit enthalten ist

denn es steht in demselben »ud II 2: „Zur Verbesserungder Gehälter der Archivare 2400 Mark.
Verhandlungen des 26. Landtages Seite 55". Damit ist vollständig auf frühere Bedingungen
hingewiesen. Ich glaube, wenn dies darin stehen bleibt, so ist auf diese Bedingungen auch genü¬
gend hingewiesen. Wünscht noch Jemand zu dieser Angelegenheitdas Wort? Der Herr Referent
hat das Wort.

Referent Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ich möchte noch auf eine Position
aufmerkfam machen, die in diesem Etat steht, das ist die „Rückzahlung des Zuschusses für die
Kunst- und Gewerbe-Ausstellungin Düsseldorf". Dieser Zuschußist von Seiten der Gewerbe-Aus¬
stellung nicht benutzt worden, und ist in Folge dessen als Einnahme wieder in die Kasse
zurückgeflossen.

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand zu diesem Etat das Wort? — Da Nie¬
mand mehr das Wort verlangt, so schließe ich die Diskussion und bringe den Antrag des Aus¬
schusses, den Etat in der vorliegendenFassung zu genehmigen,znr Abstimmung. Ich bitte Die¬
jenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffendden Antrag des landwirth-

schaftlichen Vereins für Rhcinpreußen auf Bewilligung einer Summe von 25 000 Mark aus stän¬
dischen Fonds zur Beschaffungeines Vereinshauses in Bonn. Referent ist der Herr Abgeordnete
Freiherr von Eynatten.

Referent AbgeordneterFreiherr von Eynatten: Die Angelegenheit,welche einen großen
Theil der Herren Abgeordneten so sehr interessirt, finden Sie in den Drucksachen unter IV. 36.
Der Umstand, daß in dieser Sache das Votum unseres Verwaltuugsraths demjenigender ver¬
einigtenAusschüsse entgegensteht, würde doch Wohl der objektiven Behandlung wegen nothig machen,
von lner aus die beiden Berichte zu verlesen. Die Herren würden dann auch ersehen, daß die
Gründe, welche für oder gegen die Bewilligung vorgebracht werben können, mehr oder weniger
erschöpft sind.

Landtags-Marschall: Herr von Heister hat zur Geschäftsordnungdas Wort.
Abgeordnetervon Heister: Ich glaube, daß wir auf die Verlesung des Referats des

Provinzial-Verwaltungsraths verzichten können, da in dem Falle, daß wirklich eine große Dis¬
kussion in dieser Sache stattfindet, immer noch darauf zurückgegangen werden kann.

Landtags-Marschall: Ich glanbe, daß wir auf den Antrag des Herrn von Heister
eingehen können, daß wir also nachher, falls eine größere Diskussionentsteht, auf die Gründe des

22'
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Proviuzial-Vcrwaltungsraths zurückgehen. Ich bitte also zunächst das von Seiten des Ausschusses
erstattete Referat mitzutheilen. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterFreiherr von Eynatten: Der Antrag des landwirthschaftlichen
Vereins gab in den vereinigten Ausschüssen I und IV zu eingehenderBerathung Veranlassung,
bei welcherdie Ansichten in vielen Punkten weit auseinander gingen.

Diejenigen Stimmen, welche für den Vorschlag des Provinzial-Verwaltungsrathes laut
wurden, betonten zunächst die hervorragendeBedeutung, welche eine Centralisation der beim Vor¬
stande ressortircndcnBranchen und Vürccni's haben würde; es wurde sowohl der Nutzen nachzu¬
weisen versucht, welcher aus solcher Maßregel dem in der ganzen Provinz verbreiteten Vereine
erwachse, als auch die großen Uebelstände betont, welche die jetzige, miethweiseUnterbringung der
Sammlungen, der Bibliothek und der werthvollen Korrespondenzmit sich brächten. Es habe ja
die Provinzial-Verwaltung nuter denselben Uebelständen gelitten und sich zu dem Schritte, den
Rcubau des Ständehauses zu untcruehmeu, schweren Herzens entschließen müssen.

Einen ferneren sicheren Beweis für die Wichtigkeit des Projektes liefere die — bereits
bewilligte — Unterstützungder Staatsrcgierung von 15 000 Mark.

Endlich wurde noch ausdrücklich erwähnt, daß die eigenen Mittel des Vereins — im
Hinblicke auf seinen umfangreichenWirkungskreis — nicht ausreichendseien.

letzteres wurde nun zunächst von anderer Seite lebhaft bestritten unter Hinweis auf ein-
zelne Positionen eines vorliegendenEtats des landwirthschaftlichenVereins. Mit ganz besonderem
Nachdruck wurde aber die Vereitwilligkeithervorgehoben,mit welcherstets Mittel aus Provinzial-
fonds für landwirthschaftlicheZwecke gewährt würden, wenn entweder ein Gegenstand allgemeinen
landwirthschaftlichen Interesses gefördert, oder namentlich wenn — wie bei Gründung der Winter-
schulen beabsichtigt — der kleinere landwirthschaftlicheBetrieb gehobenwerden solle.

Hieran müsse man aber auch priuzipiell bei Bewilligung öffentlicher Geldmittel festhalten,
während es bei dem — in Rede stehenden— Projekte nicht erfindlichsei, wie weder durch Ver¬
legung der betreffendenLokalitätennoch durch beabsichtigte Einrichtung von Versammlungsräumen
für die Herren Vorstandsmitgliederder — leider konstatirte — Niedergang des landwirthschaft¬
lichen Gedeihens gehobenwerden oder ein günstiger Einfluß auf den kleinen Betrieb zu erhoffen
fein könnte.

Für diese letztere Ansichtentschied sich die Majorität und wurde mit 11 gegen 8 Stimmen
beschlossen, dem Vorschlage des Verwaltungsrathes nicht beizustimmen,sondern den Antrag
zu stellen:

„Das hohe Haus wolle das Gesuch des landwirtschaftlichenVereins ablehnen".
Landtags-Marschall: Ueber diesen Antrag des Ausschusseseröffne ich die Diskussion.

Der Herr AbgeordneteBreuer hat das Wort.
Abgeordneter Breuer: Ich erlaube mir, meine Herren, zu diesem Antrage folgendes

Amendementzu stellen:
„Hoher Provinzial-Landtag wolle zur nothwendiggewordenenVergrößerung der chemi¬
schen Versuchs-Station zu Bonn den gleichen Betrag wie den der Staats-Regierung,
15 000 Mark, aus dem Zinsgewinne der Provinzial-Hülfskassedem landwirthschaftlichen
Verein für Nheinpreußen zur Verfügung stellen unter der ausdrücklichen Bedingung,
daß dieser Betrag nur allein zu vorgenanntem Zwecke zur Verwendung kommen solle".

Meine Herren! Unverkennbargroß ist der Nutzen, welchen die chemische Versuchs-Station
den Landwirthcn in unserer Provinz bringt. Ich bin davon so überzeugt, daß ich mir erlaube,
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hier des Näheren darauf hinzuweisen. Als der Antrag, den der geehrte Herr Referent vorhin
vorlas, zur Berathung stand — ich muß es gauz offen erklären — da habe auch ich mit mehreren
Freunden dem Antrage in der Fassung, wie er uns in dem I. und IV. Ausschuß,dem ich die
Ehre habe, zugetheiltzu sein, zuging, kein günstiges Prognostikon zu stellen vermocht, nichtsdesto¬
weniger aber habe ich mit Hinweis auf die chemischeVersuchs-Station gerade die Bedeutung und
den großen Werth dieser gemeinnützigen Anstalt hervorheben zu müssen geglaubt, und ich habe
auch zu meiner Freude gefunden, daß sich im Ausschußschon eine gewisse Bereitwilligkeitkundgab,
zu diesem spezielle» Zwecke eine geringere Summe zu bewilligen. Ich bitte, mir zu gestatten, daß
ich auch noch darauf hinweise: in unserem landwirthschaftlichenVerein bestehen neben den zahl-
reichen Lokalabtheilungenauch viele Zweigvereine, sogenannte landwirthschaftlicheKasinos. Diese
haben sich sämmtlichdas Ziel gesteckt, sich bei gemeinschaftlichem Bezug von Dünger- und Futter¬
mitteln vorher einen genauen Ausweis über den Gehalt und den Werth der Waare durch die
chemischeVersuchs-Station geben zu lassen. Darin, meine Herren, erblicke ich den großen Vortheil
für den kleinen Landwirth, der, sowie er sich in die Lage versetzt sieht, etwas kaufeu zu müsse»,
vor Schaden sich dann auch so schützen kann. Die chemischeVersucks-Statiou hat wirklich einen
twhen Werth, und dies hat mich veranlaßt, das Amendementzu stellen, welches ich Ihnen hiermit
zur Annahme bestens empfehlen möchte. Ich bitte recht dringend um die Annahme, wir befördern
damit einen gemeinnützigen Zweck. Ich erlaube mir uoch anzuführen, daß augenblicklich bei der
chemischenVersuchs-Station in Bonn ein Nothstand eingetretenist, indem man zu derselben, da
Man in den alten Räume» nicht mehr fertig werden tonnte, eine neue Wohnung hat anmietheu
und durch Durchbreche» der Wände die nothwendigen größeren Räume hat schaffe« müssen. Ich
gestatte mir sodann noch des Weiteren anzuführen, daß die Zahl der Anmeldungen dort eine so
große ist, daß im verflosseneu Jahre 4000 Analysen stattgefundenhaben, und baß im verflossenen
Monate 300 Analysen mehr gemacht worden sind, als in demselben Monate des Vorjahres. Dieses
dürfte doch wohl ein genauer Ausweis seiu, daß in die landwirthschaftlichen Kreise immermehr die
Erkenntniß eingedrungeuist, daß man sich auf diese Weise praktisch vor Schaden schützt. Deshalb
bitte ich recht sehr um Annahme meines Antrages.

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich bitte um das Wort zur Geschäftsordnung.
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroech hat das Wort

,N>r Geschäftsordnung.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Es ist hier ein Amendement eingereicht worden,

mir scheint das aber eine unrichtigeBezeichnung zu sein. Dieser Antrag hat mit dem uns vor¬
liegenden in keiner Weise etwas zu thun, ich halte ihn für einen durchaus neuen Antrag und
möchte anheimstellen,ob derselbe nicht wieder zuerst eine Kommissions-Berathungerfordert.

Landtags-Marschall: Herr von Heister hat das Wort zur Geschäftsordnung.
Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Es ist das doch wohl ein Irrthnm des

Herrn Grafen von Hoensbroech. Es liegen uns hier augenblicklich 2 Anträge vor, der eine
vom Vcrwaltungsrath, der andere vom Ausschuß. Das Amendement,welchessoeben hier verlesen
'st, ist ein Amendementzu dem Antrage des Verwaltungsraths und als solches wohl vollständig
h'«her gehörend.

Landtags-Marschall: Was die geschäftsordnuugsmäßigcssrage betrifft, so glaube ich
mich auch für das entscheiden zu müssen, was Herr von Heister soeben gesagt hat. Herr Graf
"on Mirbach hat das Wort.
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AbgeordneterGraf von Milbach: Ich glaube, Herr Breuer hat den Antrag oder das
Amendementwohl in der Weise stellen wollen, daß er das hohe Haus ersucht, den Antrag des
Provinzial-Verwaltungsraths abzulehnen, dagegen 15 000 Mark für die Versuchsstationzu bewilligen.

AbgeordneterBreuer: Das ist meine Meinung gewesen.
Landtags-Marschall: Herr Freiherr Felix von Los hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Meine Herren! Ich bedaure, mich gegen den

Antrag aussprechen zu müssen. Der Antrag unterscheidetsich ja von dem ersten Antrage nur
darin, daß statt 25 000 Mark 15 000 Mark verlangt werden. Das ist sachlich der einzige Unter¬
schieb. Es ist schon in dem Referate des Verwaltungsrathes, wie Sie sehen werden, in alinoa, 5
auf die Versuchsstationhingewiesen worden; dieselbe sollte in dem Gebäude, welches der landwirth-
schaftliche Verein errichten will, eingerichtetwerden. Der Ausschuß hat die Sache reiflich berathen,
er hat sich nicht überzeugenkönnen, daß es Sache der Provinz sei, für diese Zwecke des Vereins
Gelder zu bewilligen, während wir für seine Zwecke,mit welchener in anderer Weise namentlich
dem kleinen Manne dient, bereits Mittel gewährt haben; der Ausschuß hat aus diesem Grunde
den Antrag abgelehnt und ich glaube, dieselben Gründe sprechen auch gegen diesen Antrag.
Meine Herren! Wenn Sie hier die 15 000 Mark bewilligen,so wird dieses Geld zu einem Theil
des Gebäudes verwandt werden, wozu der Verein die Grundstücke schon angekaufthat und wozu,
wie ich im Ausschüsse schon bemerkt habe, auch erhebliche Kapitalien vorhanden sind. Der Verein
ist nicht vermögenslos, er bat 60 bis 70 000 Mark Kapital, dessen Zinsen nach dem Etat allerdings
zu bestimmtenZweckenverwendet werden, aber Sie finden in dem Etat des landwirthschaftlicken
Vereins 4mal den Posten „Insgemein" von 1300, 1200 Mark u. s. w. Wenn an diesen Posten
„Insgemein" überall ein paar Hundert Mark gespart werden, so reicht das vollständig aus, um
die Zinsen zu decken, die durch diese Anlage dem Verein zur Last kommen würoen. Ich würde
gern für die Sache sein, aber ich muß wirklich sagen: ein so großer und bedeuteuderVerein —
ich habe das früher schon einmal gesagt — stellt sich doch ein Armuthszengniß aus, wenn er
erklärt, er könne das nicht leisten. Das Geld ist ja ganz leicht aufzubringen — die Forderungen
auf Analysen mehren sich, und es ist erfreulich, wenn die Landwirthe Schutz gegen Betrüger bei
Saamenlieferungen, bei Kraftfutterlieferungen, bei Lieferungen von Kunstdünger u. s. w. dort
finden — es wirb schon ein kleiner Betrag dafür gezahlt, die Erhöhung dieses kleinen Betrages
ist nicht schwierig. Meine Herren! Wenn ich eine Leistung haben will und einen Vortheil in
dieser Leistungsehe, muß ich auch eine Kleinigkeit dafür ausgeben. Deshalb muß ich sagen: es
sind die Gründe, welche gegen die Bewilligung von 25 000 Mark sprechen, gegenüberdem neueu
Antrage gar nicht geändert worden, denn in der Sache bleibt es dasselbe, es ist nur eine andere
Summe. Ich beantrage daher, der Provinzial-Landtagwolle bei dem Antrage des Ausschusses bleibe».

Lanbtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterFreiherr von Ehnatten: Ich will dem Herrn Freiherrn von

Loö nur erwidern, daß in dem Antrage, den Herr Breuer gestellt hat, gesagt wird: unter der
ausdrücklichen Bedingung, daß das Geld für den Zweck verwendet werden solle. Es waren nament¬
lich im Ausschuß schon einige Stimmen, die für einen solchenVermitteluugsvorschlagwaren. Man
war hauptsächlich dagegen, weil wir gar kein Bild haben, wieviel überhaupt der landwirthschaft-
liche Verein da verbauen will. Er sagt, das Haus kostet nur 70 000 Mark; das ist nun, wie
der Herr AbgeordneteMarcus, der leider heute fehlt, konstatirenwürde, ein sehr billiger Preis,
und ich taun dem Verein von seinen, Standounkt aus nur Recht geben, daß er das Haus zu dein
billigen Preise gekauft hat. Nuu sagt er weiter: wir haben aber noch viel auszubauen, giebt aber
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gar keine Höhe an, wie viel dafür angelegt werden soll. Deshalb war man im Ausschuß der
Ansicht: unser Geld fließt herum und man weiß nicht, wohin. Nun sagt Herr Breuer: unter
der ausdrücklichen Bedingung der Verwendung zu diesem Zweck, dein allerdings die Gemeinnützigkeit
uicht abgesprochen werden kann.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Friederichs hat das Wort.
AbgeordneterFriederichs: Meine Herren! Ich bin doch ganz anderer Ansicht, als der

Herr Freiherr von Loö; ich kann nicht erkennen, daß es sich im Wesentliche!,genau um dieselbe
Sache handle, nur daß man die Form gewechselt, um anstatt der 25 090 Mark schließlich
15 000 Mark zu bekommen. Für die erste Sache einzutreten, konnte ich mich nicht entschließen,
trotzdem eine Ablehnung diesem Vereine gegenüber mit seinem seit schon laugen Jahren segens¬
reichen Wirken mir schwer wurde. Ich freue mich nun, daß das gestellte Amendemeut es mir
möglich macht, für dasselbezu stimmen. Es darf Sie nicht wnnbern, meine Herren, namentlich
vom vierten Stand, daß ich aus dem dritten Stande und als Mann von Handel und Industrie
mir erlaube, hier das Wort zu nehmen (Sehr gut!) und bitte ich es nicht allzugering anzusehen!
Von meiner Kindheit a» gehöre ich gewissermaßen auch dein kleinen Bauernstände au und kenne
sein Thun und Denken ziemlich genau. So kann ich aus mciucm Leben heraus sagen, daß in
gewissen Theilen unserer Provinz für den kleinen Bauernstand die Leistungen des landwirthschaft-
licheu Vereins geradezu großartig gewesen sind in sach- und fachgemäßerAnleitung im Einzelnen,
wie in Belehrung allgemeinerFragen. Auch die letzte Leistung des Vereins, die Versuchsstation,
ist von nutzbringendster Wirkung gewesen. Meine Herren! Die Versuchsstationin Bonn ist ein
wahrer und nothwendiger Schutz uud hat sich als solcher schon reichlich bewährt für die
kleinen Bauern i» der so wichtige« Frage von Beschaffung guteu, unverfälschten Düngers, gegen
Betrug und Schwindel. Ich möchte Sie dringend bitten, meine Herren, ganz in dem Sinne,
wie Sie nach anderer Richtung hin für Entwickelungder Intelligenz und Hebung des kleinen
Mannes sorgen in gewerblicherwie in landwirthschaftlicherBeziehung, auch hier hervorzutreten
durch Anerleunung und Unterstützuug des landwirtschaftliche» Vereins in seinem segensreichen
Wirken für den kleinen Bauernstand. Ich bitte Sie dringend, für die Versuchsstation 15 000 Mark
zu bewilligen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Ich wollte nur noch eine kurze Bemerkung machen,die mir

bis dahin noch nicht genugsam hervorgehobenzu sei» scheint. Von Seiten des Herrn Freiherrn
von Loö wurde darauf hingewiesen, daß eine Erhöhung der Beiträge für die Analysen stattfinden
und dadurch eine hervorrageudeEinnahme für den Verein erreicht werden könne, sowie daß die
Leistungen des Vereins auch dieser Gegenleistung vollauf werth sei. Meine Herren! Grabe das
darf der Verein nicht thun, der Verein muß so viel wie möglichdiese Analysen kostenfrei geben,
damit mehr und mehr nicht nur der Großgruudbesitzer,sondern auch der kleine Mann an den
Vortheilen der Versuchs-Station Theil nehmen kann. Diese darf nicht die Kosten erhöhen, fondern
nur die allernothwendigsten Kosten erheben, die nicht zu umgehensind; die Analysen müssenminde¬
stens für die Vereinsmitglieder kostenfrei sein. Ich berühre noch einen zweiten Punkt, meine
Herren, ohne Sie lange aufhalten zu wollen. Das Referat stellt sich auf den Standpunkt, für
die kleinen Leute werde durch ein derartiges Vercinshaus nicht gesorgt, der Promnzial-Laubtag sei
jederzeit bereit, den kleinen Leuten hülfrcich unter die Arme zu greifen. Meine Herren! Hier haben
Sie einen Ort und eine Gelegenheit, wo Sie den kleinen Leuten wahrlich unter die Arme greifen
können, hier handelt es sich darnm, die kleinen Leute, die am leichtesten von den Händlern betrogen
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Kontrole um einen Werth von vielen hunderttausendMark in jedem Jahr, und wenn der Provinzial-
Landtag in der Lage ist, mit einer kleinen Beihülfe die Situation der Versuchs-Station zu ver¬
bessern, so glaube ich, wirb er sich gewiß dieser Aufgabe nicht entziehen wollen. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort? Der Herr Abgeordnete
Vremig hat das Wort.

AbgeordneterBremig: Meine Herren! Ich habe schon im Provinzial-Verwaltungsrath
mein Votum gegeu diesen Antrag des landwirthlichcnVereins ausgesprochen. In dem Provinzial-
Verwaltungsrath ist die Befürwortung, wie sie jetzt in dem gedruckten Referat vorliegt, wenn ich
nicht fehr irre, mit einer Stimme Majorität angenommenworden. Wir, die wir bisher in allen
andern Angelegenheitenden Grundsatz aufrecht erhalten haben, uns gewissermaßensolidarisch für
das, was der Provinzial-Verwaltungsrath beschließt,hinzustellen,haben uus aber in dieser Frage
freie Hand vorbehalten, um auch hier im Plenum gegen diesen Antrag, falls er vom Ausschuß
befürwortet werden sollte, zu sprechen und zu stimmen; das thue ich hiermit. Meine Herreu! Ich
betrachte die Sache vielleichtetwas zu nüchtern. Ich frage mich, was will der landwirthschaftliche
Verein eigentlich? Ich gebe mir die Antwort darauf: er will sein eigenes Interesse möglichst
wahren, er will die Ergiebigkeit seines Grund und Bodens nach Kräften vergrößern, er will zu
größeren Einnahmen aus seinemEigenthum gelangen. Meine Herren! Das Bestreben ist gar
nicht verwerflich(Heiterkeit), das hat jeder Mensch, aber was habe ich denn damit zu thun?
Meine Herren! Warum soll ich dazu beitragen, daß die Herreu aus ihrem Grund und Boden
mehr Revenüeu ziehen? Ich muß das bezahlen, was sie aus ihrem Grund und Boden ziehen!
(Widerspruch.) Meine Herreu! So liegt die Sache faktisch. Wenn der landwirthschaftliche
Verein für sich das Bestreben hat, so erkenne ich das im vollsten Maaße an, aber mir weiß machen
zu wollen, man thue das in meinem Interesse, dazu, meine Herren, kann ich mich nicht erheben, das
zu glauben. Die Bestrebungen des landwirthlichenVereins mögen segensreich wirken, da« will ich
nicht bestreiten, der Herr Kollege Friederichs meint ja auch, daß das ein ganz segensreiches
Wirken sei. Gewiß, für den Landwirth, aber doch nicht für die andern Mitbewohner der Provinz,
für die Steuerzahler. Ich glaube deshalb, wenn der landwirthschaftliche Verein oder der Vorstand
desselbenglaubt, ein Vereinshaus haben zn müssen,— ich habe nichts dagegen, meine Herren, —
so mag er es auch einfach bezahlen, wie alle anderen Leute, die sich derartiges anschaffen. Ich
habe im Provinzial-Verwaltungsrath gesagt, was würden die Herren sagen, wenn ich mit einem
ähnlichen Antrag herausrückte. Wir rheinischen Advokaten haben viele Beziehungen zn Köln, wir
müssenöfters dahin, um mit Kollegenzu sprechen, wir müssen zu den Versammlungender Anwalts¬
kammer, es ist das für uns auch sehr unangenehm, in Wirthshäusern herumzuziehen,und deshalb
wollen wir ein Vereinshaus haben. Die Herren lachten alle. Ich sagte, ich habe noch keinen
Antrag gestellt, und Sie gerathen schon in ungewöhnlichesGelächter. Dasselbe würden Sie hier
thun. Die Advokaten würden aber ganz dasselbe Recht haben, die ja auch ideale Ziele austreben.

Auf demselben Boden stehe ich heute noch dem landwirthschaftliche« Verein gegenüber, ich
l,abe gar kein Interesse, dafür Geld zu geben, daß die Herren ihre Einnahmen aus ihrem Grund
und Boden vergrößern. Ich muß bezahlen, was der Marktpreis für die Kartoffeln u. s. w. ist,
und wenn die Herren recht viel davon bekommen können,so holen sie es, ich zweifle keinen Augen¬
blick daran. Lesen Sie, was in dem Referate steht, was der Verein anstrebt: Bureau des General-
Sekretariates und Vereins-Bibliothek,Dienstwohnnngfür den General-Sekretär und für ein Paar
Unterbeamte. Die Herren sollen es recht bequem haben, sie wollen alle zusammenwohnen, damit,



17?

Wenn der Vorstand sich versammelt, er die Leute um sich herum hat. Das giebt der Sache so
Wien Anstrich, das giebt ihr ein Ansehen, und das sollen wir bezahlen! Meine Herren! Wir
haben andere Dinge zu bezahlen, wir haben an Andere unser Geld zu verwenden, aber nicht für
em Vereinshaus zu Bonn. Ich komme nun zu der Versuchsstation. (Aha!) Zuerst sagte der
Herr AbgeordneteBreuer, für das Vereinshaus habe er keine Sympathie, aber da ist die Ver¬
suchsstation, lassen Sie uns einmal 15 00N Mark für die Versnchsstatiou geben. Ja, meine
Herren, das ist ganz dasselbe. Wenn wir die 15 000 Mark für die Versuchsstationgeben, dann
braucht der landwirthschaftlicheVerein sie nicht zn verwenden, dann legt er seine 15 000 Mark
da weg und thut sie zu dem Vereinshause, uud wir haben doch die Kosten des Vereinshauscs
mitbezahlt. Es ist ganz dieselbe Geschichte.Deshalb beantrage ich, treten Sie den Ausführuugeu
des Ausschusses bei und lehnen Sie den Antrag des Herrn AbgeordnetenBreuer ab.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteMattonet hat das Wort.
AbgeordneterMattonet: Ich verzichte auf das Wort.
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFriederichs hat das Wort.
AbgeordneterFriederichs: Meine Herren! Ich bin fast im Zweifel, ob der Herr Vor¬

redner im Scherz oder im Ernst geredet hat. War es Ernst, dann ist von einer Ccntralstelle,
wofür der Sitz des Verwaltungsraths-Mitgliedes gehalten werden muß, nicht immer das Einzelne
richtig zu erkennen, sonst sollte ich doch sagen, daß ein Mitglied unseres Verwaltnngsraths in dem
landwirthschaftlichenVerein keine eigennützige Spekulation zu erkennen sich verirren touute (Bravo!
Sehr richtig!), sondern einen Verein, welcher der allgemeinenWohlfahrt durch Belehrung uud
Leitung dient, einen Verein, der die Landwirthschaft,diese Gruudlage unseres ganzen wirthschaftlichcn
^ebens heben will! Diese Grundlage kann man doch wahrlich nicht in ihrer Bedcutuna mit
der Advokaturvergleichen;es wäre das ein Postament dem Hause selbst gleichstellen! (Bravo!)
Ich möchte Sie bitten, das Streben und Thun des landwirthschaftlicheu Vereins vou demselbeu
Standpunkte aus aufzufassen,aber ihm dann eher eine höhere, als geringere Bedeutung zu geben
w>e den gewerblichenFachschulen,nicht aber im Sinne des Herrn Vorredners, als wenn es
Nch nur um eigennütziges Suchen von Mehreinlommen handele. Ich bitte, Ihre Gesinnung nicht
durch die Nede des ehrenwerthenVertreters vou Koblenz beeinflussen zn lassen, sondern die 15 000
Mark zu bewilligen!

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.
AbgeordneterWolters: Ich verzichte auf das Wort. Ich wollte nur — ich glaube

das im Namen des vierten Standes thun zu könncu — dem Herrn Iustizrath Bremig unsern Dank
>u°r seine Rede aussprechen,denn ich bin überzeugt,daß sie geeignetgewesen ist, unsere Sache hier
durchzuführen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ich nehme nur das Wort, weil ein Mitglied

des dritten Standes diese Nede gehalten hat, und weil Sie möglicherweiseglauben könnten, daß
derartige Ansichten,wie sie der Herr AbgeordneteBremig geäußert hat, im dritte» Stande in
größerem Maße vorhanden sind. Das ist, so viel ich meine Standesgcnossenkenne, doch nicht der
«all Es handelt sich hier nicht mehr um ein Vereinshaus in Bonn, — ich glaube, dieser Antrag
w'rb abgelehnt werden, — es handelt sich darnm, eine wissenschaftliche Versuchsstation zu unter¬
setzen, eine Station, welche im Interesse der Landwirthschaftder Provinz eingerichtet und unter¬
halten werden soll. Meine Herren! Wir machen hier die Bewilligungennicht nach den Staudesiutcresseu
und nicht nach den Interessen einzelnerVerufszweige,sondern wir machensie, und dazn sind wir
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hier, für die Förderung der allgemeine» Interessen der Provinz, und ebensogut, wie der vierte
Stand den Unterstützungen zu den Fachschulen der Industrie zugestimmt hat, ebenso werden wir
Mitglieder des dritten Standes ganz gewiß uns nicht ablehnend verhalten, wenn es sich um die
Förderung der Interessen der Landwirthschaftder Provinz handelt. (Bravo!) Wenn Herr Bremig
meint, daß unser Interesse, das Interesse der Stadtbewohner, an einem weiteren Erträgniß aus
oem Grund und Boden gar nicht bedeutend sei, er bezahle die Preise des Marktes, so möchte ich
ihm doch darauf erwidern, daß für unsere Städte die billige und reiche Produktion des Bodens
von sehr großem Interesse ist, weil sich dann die Preise der Lebensmittelvermindern, und für
Herrn Vremig wird es wohl auch in seinem eigenenHaushalte nicht unangenehm sein, wenn
das Pfund Butter einen Silbergrofchenweniger kostet, als jetzt, wenn das durch Ausdehnung der
Einrichtungen der Landwirthschaft nach dem wissenschaftlichen Gebiete hin zu ermöglichen ist.
Wenn Herr Bremig im Vergleichdamit eine Anforderung stellt, welche von Seiten der Advokaten
ebensogut an uns gelangen könnte,nun meine Herren, dann wollen wir, wenn ein solcher Antrag
eingereicht wird, ihn auf seine Gemeinnützigkeitprüfen (Heiterkeit),und wenn wir finden, daß ein
solcher Antrag gemeinnützig ist, so Wolleu wir auch den Advokaten zu ihrem Rechte verhelfen und
ihnen ein Vereinshaus geben. (Heiterkeit.)

Landtags-Marschall: Herr Freiherr Felix von Loö hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Meine Herren! Es ist nicht meine Absicht, mich

in den häuslichen Streit des dritten Standes zu mischen (Heiterkeit), wir haben hier im vierten
Stande auch eiuen kleinen häuslichen Streit. Der Herr AbgeordneteWolters hat im Namen
des vierten Standes seinen Dank ausgesprochenfür die Rede des AbgeordnetenBremig. Ich
gehöre auch zu den Vertretern des vierten Standes, aber zu denen, für die er gedankthat, gehöre
ich nicht. Herr Wolters hat Gelegenheitgehabt zu bemerken, daß nicht Alle im vierten Stande
die Ansicht haben, welche er in dieser Frage vertritt. Meine Herren! Ich kann nur kurz sagen:
ich habe aus allen Anführungen nicht erkennen können, daß in dem neuen Antrage eine andere
Modifikation des früheren liegt, als die Herabsetzungder Summe von 25 000 auf 15 000 Mark.
Darin stimme ich dem Herrn AbgeordnetenVremig voll und ganz bei, daß der Verein, wenn
wir ihm diese Summe dafür bewilligen, aus den anderen Geldern, welche dadurch disponibel
werden, das Haus bauen wird, fo daß also ganz derselbe Zweck verfolgt wird.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.
AbgeordneterWolters: Meine Herren! Ich muß doch noch zu meinem Bedauern Ihre

Aufmerksamkeit einen Augenblick in Anspruchnehmen. Ich, als Mitglied der Baukommission,kann
Ihnen ganz genau sagen, wie die Sache liegt. Diejenigen, welche Bonn kennen,vielleichtauch
das Vauerband'sche Haus, werden es billig finden, daß dasselbe für etwas über 70 000 Mark
gekauft worden ist. Wir haben bei Weitem nicht das Vermögen, um dieses von den kleinen
Ersparnissen anzuschaffen. Der Staat giebt zu der Sache 15 000 Mark, und unser jetziger Antrag,
der mir von vornherein, als er gestellt wurde, schon sympathisch war, ist der, daß das Vauer¬
band'sche Haus bleibe, daß bloß einige Wände durchbrochenund ein kleines Stück als Versuchs¬
station angebaut würde, während das ursprünglicheProjekt dahin ging, in den Garten hinaus
eine Versuchsstationzu bauen und das Vorderhaus zu Generalsekretariat,Bibliothek und Sitzungs¬
zimmer umzuwandeln. Ich möchte deshalb dringend bitten, das nicht zu verwechseln,dieses
Amendementist etwas ganz Anderes, als der ursprünglicheAntrag. Das Vauerband'sche Haus
bleibt unter diesen Umständenfür die Versuchsstation,und der Verein kann für die Zukunft sehen,
ob er vielleicht Mittel hat, um ein sogenanntesVereins- oder Versammlungshaus zu gründen.
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Landtags-Marschall: Wenn Niemand mehr das Wort wünscht, dann schließe ich die
Diskussionund werde nun, was die Abstimmungbetrifft, folgendermaßenverfahren. Es liegen 3
Anträge vor, von denen der weitgehendste derjenigedes Provinzial-Verwaltungsraths ist, an zweiter
Stelle steht der Antrag des Herrn Breuer und au dritter Stelle der des Ausschusses auf gänz¬
liche Ablehnung. Ich bringe also zunächst den Antrag des Verwalwngsraths, welcher folgender-
maßen lautet:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen, dem landwirthschaftlichen Vereine für Rhein¬
preußen zur Beschaffungeines Vereinshauses in Bonn eine Beihülfe von 25 000 Mark
aus dem Zinsgewiuu der Provinzial-Hülfskassezu bewilligen"

zur Abstimmung,und bitte Diejenigen, die dafür sind, aufzustehen. (Geschieht.)
Das ist die Minorität, der Antrag ist also gefallen. Nun kommt der Antrag des Herrn

Breuer, welcherfolgendermaßenlantet:
„Hoher Provinzial-Landtagwolle zur nothwendig gewordenen Vergrößerungder chemischen
Versuchs-Station zu Bonn den gleichen Betrag, wie den Beitrag der Staats-Regierung,
15 000 Mark, aus dem Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskassedem landwirthschaftlichen
Verein für Rheinpreußen zur Verfügung stellen, unter der ausdrücklichen Bedingung,
daß dieser Betrag nur allein zu vorgenanntemZwecke zur Verwendung kommen solle".

Ich bitte Diejenigen, welche für diesen Antrag sind, sich zu erheben. (Geschieht,)
Es ist die große Majorität, der Antrag ist angenommenund der Antrag des Ausschusses

auf Ablehnung hiermit gefallen. Diese Angelegenheitist somit erledigt.
Es folgt das Referat des I, und IV. Ausschusses, betreffenddie Unterstützungder Wittwe

des verstorbenenLandtags-Kastellans Pesch hiersclbst. Referent ist der Herr AbgeordneteGraf
Franz von Spee.

Referent AbgeordneterGraf Franz von Spee: Meine Herren! Der Provinzial-Ver-
waltungsrath hat bei Ihnen in seinem Referate Nr 41 den Antrag gestellt, der Wittwe des
langjährigen LandtagS-KastellansPesch, welcherim Jahre 1868 gestorbenist, eine weitere Unter¬
stützung zu gewähren. Nach dem Tode ihres Mannes ist ihr die weitere Aufsicht und Reinigung
der Landtags- Mobilien übertragen worden und sie hat dafür eine Entschädigung bekommen.
Seitdem die Landtags-Mobilien aber aus dem Hofgartenhaus hierher übertragen worden sind, war
das nicht mehr angängig, und der Prooinzial - Verwaltungsrath hat ihr einstweileneine Unter¬
stützung von monatlich 15 Mark bewilligt. Er beantragt uun, daß der hohe Landtag ihr diese
Unterstützungauch fernerhin und zwar in dem Gesammtbetragevon 180 Mark pro Jahr und für
die neue Etatsperiode, aus dem Etatstitel „Kosten des Prouinzial - Landtages" bewilligen möge.
Das Referat des I. und IV Ausschusses lautet folgendermaßen:

Der I. und IV. Ausschuß empfiehlt dem hohen Provinzial - Landtage die Annahme des
Antrages des Provinzial-Verwaltungsrathes, welcher dahin geht:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle beschließen,der Wittwe des verstorbenenLand¬
tags - Kastellans Pesch Hierselbst die von ihr bezogene Unterstützungvon jährlich 180
Mark aus dem Etats-Titel „Kosten des Provinzial-Landtages" vorläufig bis zum
Znsammentritte des nächsten Landtages weiter zu gewähren".

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag des Ausschusseszur Diskussion.—
Es meldet sich Niemand zum Wort, dann schließe ich die Diskussionund bringe den Antrag zur
Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, welche gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt
stch Niemand.)
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Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat des II. Ausschusses,betreffendDechargirung der Rechnungenüber

die Kostender Zwangserziehung verwahrloster Kinder pro 1879 und 1880. Referent ist der Herr
AbgeordneteTroost. Der Herr AbgeordneteTroost ist abwesend,Herr Sahler übernimmt für
ihn das Referat.

Referent AbgeordneterSahler: Die Rechnung über die Kosten der Zwangserziehung
verwahrloster Kinder pro 1879 und 1880 ist instanzenmäßigvorgeprüft und alsdann dem II, Aus¬
schuß zur Prüfuug übergeben worden, diese Prüfung hat stattgefundenund beantragt der II. Aus¬
schuß, da sich keine Anstäude gegen die Richtigkeitergeben haben, bei dem hohen Provinzial-Landtage
die Decharge über diese Rechnung ertheilen zn wollen.

Landtagö-Marschall: Wenu kein Widerspruch erfolgt und sich Niemand zum Wort
meldet, so erkläre ich die Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des II. Ausschusses, betreffend Dechargirungder Rechnungenüber die
Polizeistrafgclderfonds uud den Ehreubreitsteiner allgemeinenArmenfonds pro 1878 und 1879.
Referent ist der Herr AbgeordneteSahler.

Referent AbgeordneterSahler: Anch hier ist dem II. Ausschusse die Prüfung der Rech¬
nungen überwiesenworden. Die Prüfung der Rechnungenüber die Polizeistrafgeldcrfondsund den
Ehrenbreitsteincr allgemeinen Armeufonds pro 1878 und 1879 hat stattgefundenund hat sich auch
hier gegen die Nichtigkeit Nichts zu bemerken gefunden,weshalb auch hierüber bei dem hohe» Land¬
tage die Dechargirung durch deu II. Ausschußbeantragt wird.

Landtags-Marschall: Es ist von Seiten des II. Ausschusse Dechargirung beantragt.
Im Falle kein Widersprucherfolgt, — ich konstatire,daß kein Widerspruch erfolgt, — erkläre ich
die Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffendden Antrag des Provinzial-Verwal-
tuugsraths zur Errichtung einer Gasanstalt zur Herstellung des Leuchtgases für die Provinzial-
Irrenanstalt zu Bonn. Referent ist der Herr AbgeordneteFreiherr von Dalwigk.

Referent AbgeordneterFreiherr von Dalwigk: Meine Herren! Der Provinzial-Ver-
waltungsrath hat in seinem Referate beantragt, eine Summe von 34 000 Mark für die Irrenanstalt
zu Bonn behufs Errichtung einer Gasanstalt zu bewilligen. Er geht dabei von der Ansichtaus,
daß durch die Selbstbereituug des Gases eine bedeutendeErsparuiß erzielt werde. Das Gas kostet
in Bonn 18 Pf. pro Kubikmeter, es sind 55 000 Kubikmetererforderlich, dieselben kosten 9900
Mark, während sie bei der Selbstbereituug mir 6600 Mark kosten werden, fo baß also 3300 Mark
gespart würden. Der III. Ausschußschlägt Ihnen aber vor, die verlangte Summe nicht unbedingt
zu bewilligen,sondern vorher Versucheanzustellen, ob die Gasanstalt zu Bonn nicht zu einer Er¬
mäßigung ihres Gasprciscs zu bewegensei. Wenu dieselbe den Preis um 15 > heruntersetzt,dann
wird sich der Preis des Gases ebenso stellen, wie bei der Selbstbereituug. Es beantragt deshalb
der III. Ausschuß, der hohe Provinzial-Laudtag wolle beschließen:

„daß zuvörderstzu versuchen sei, von der Stadt Bonn eine Ermäßigung des Gas¬
preises um wenigstens 15°/» von dem bisher gezahlten Grundpreise von 18 Pf. zu
erreichenund nur im Falle der Ablehnung von Seiten der Stadt Bonn die Summe
von 34000 Mark zur Errichtung einer eigenen Gasanstalt aus dem AednrfnißfondS
für die Irrenanstalten zu bewilligen".
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Land tags-Marsch all: Ich stelle den Antrag des Ausschusses zur Diskussion.— Es
meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich die Diskussion und bringe den Antrag des Ausschusses
zur Abstimmung,der dahin geht, zunächst zu versuchen,eine Ermäßigung von 15> bei der Gas¬
anstalt in Bonn zu erwirkenund dann erst zum Bau einer eigenen Anstalt überzugehen. Ich
bitte Diejenigen, die gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Wir kommen zum folgenden Punkt der Tagesordnung: Referat des III. Ausschusses, betreffeud

Revisions-Verhaudlungenzu deu Geld- und Naturalien-Rechnungen der Provinzial-Arbeitsanstalt
zu Arauweiler pro 1877, 1878 und 1879. Nefereut ist der Herr Abgeordnete Äönniger.

Referent AbgeordneterVönnigcr: Der III. Ausschuß unterwarf die Revifions-Verhand-
lungen zu den Geld- und Naturalien-Rechnungen der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Arauweiler der
Jahrgänge 1877, 1878 und 1879 einer eingehenden Prüfung, fand dagegen Nichts zu erinnern
»nd stellt daher den Antrag:

„der hohe Landtag wolle hochgencigtest Decharge ertheilen".
Landtags-Marschall: Von Seiten des III. Ausschusses ist der Antrag auf Decharge

gestellt. — Wenn kein Widerspruchvon Seiten des Hauses erfolgt, — und ich konstatire, daß kein
Widersprucherfolgt, — so erkläre ich die Decharge fiir ertheilt.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses,betreffenddie Dechargirung der Rechnungen
des Land-Armenhauseszu Trier pro 1878 und 1879. Referent ist der Herr Abgeordnete Wolters.

Referent Abgeordneter Wolters: Der III. Ausschuß hat in Erledigungdes ihm gewordenen
Auftrages die Nechuuugendes Landarmeuhauseszu Trier pro 1878 und 1879 eiuer eingehenden
Revision unterzogen. Da sich hierbei keine Anstände ergeben haben, erlaubt sich der III. Ausschuß
dem hohen Provinzial-Landtageobige zwei Rechnungenzur Dechargirung zu empfehlen.

Lllndtags-Marschall: Es ist oer Antrag auf Decharge gestellt. Wenn kein Wider¬
spruch erfolgt — und ich konstatire,daß kein Widersprucherfolgt, — fo erkläre ich die Decharge
fiir ertheilt.

Wir gehen über zum folgendenPuutt der Tagesordnung: Referat, betreffend die Neber¬
nahme der von der GemeindeWegbcrg ausgebauten Strecke der Dulten-Wegberg'er Provinzial¬
straße auf den Provinzialstraßenfonds. Referent ist der Herr Abgeordnetevon Bönninghausen.

Referent Abgeordneter von Bönninghausen: Die Dullen - Wegberg'er Prämienstraße
bildet die Verbindung zwischen Dulten, im Kreise Kempen, und dem zum Kreise Erkelenzgehörenden
Orte Wegberg, woselbst sie in der Erkelenz-Kalocnkirchen'er Provinzialstraße ihreu Endpunkt hat.
Sie liegt somit zu einem Theil im RegierungsbezirkDüsseldorf und zum anderen im Regierungs¬
bezirk Aachen,und zwar gehört oer letztere Theil ganz der Gemeinde Wegberg an.

Bezüglich derselben liegt das Verhältniß vor, daß, während die Strecke im Regierungs¬
bezirk Düsseldorf (zufolge Beschlusses des 22. Proviuzial-Landtages vom 8. Juni 1874 und in
Gemäßheitdes AllerhöchstenErlasses vom 31. Juli 1874) mit dem 1. September 1875 in den damaligen
westrheinischen Bezirksstraßen-Verband des genannten Regierungsbezirksaufgenommenwurde refp.
jetzt Provinzialstraße ist, die Wegberg'er Strecke im RegierungsbezirkAachen bislang von der
Gemeindeauf eigene Kosten unterhalten wird.

Dieses Verhältniß ist auf die früher bestandeneTrennung der Bezirksstraßenfondsund
bie dadurch bedingte Behandlung der Straßenübernahme-Angelegenheitenrefp. darauf zurückzuführen,
baß die KöniglicheRegierung zu Düsseldorfdie Aufnahme der Dülken'er Strecke in ihren betref¬
fenden Aezirksstraßen-Verbandnach Fertigstellung derselben beantragt hatte, wogegen bezüglich der
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Wegberg'er Strecke ein solcher Antrag Seitens der Königlichen Regierung zu Aachen in Hinsicht
des von ihr verwalteten Vezirksstraßenfondsnicht gestelltworden war.

Nunmehrhat jedoch die Gemeinde Wegbergdie Uebernahmeihrer Strecke auf den Provinzial-
straßenfonds bei der ständischen Verwaltung beantragt und nimmt der Provinzial-Verwaltungsrath
keinen Anstand, diesen Antrag hiermit befürwortend dem hohen Landtage vorzulegen.

Der V. Ausschuß ist diesem Antrage beigetreten und das Referat lautet zum Schluß:
Der V. Ausschußbeehrt sich auf Grund dieser Darlegung den Antrag zu stellen:

„Hoher Landtag wolle die Aufnahme der von der GemeindeWegberg gebautenStrecke
der Dülken-Wegberg'erPrämienstraße nach vorschriftsmäßigerInstandsetzung auf den
Provinzialstraßenfondsbeschließen".

Landtags-Mar schall: Ich stelle den Antrag des V. Ausschusseszur Diskussion.—
Es meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Es folgt Referat des V. Ausschusses,betreffend die Dechargirung der Rechnungenüber

die Provinzialstraßen- Verwaltung pro 187? und 1878. Referent ist der Abgeordnete Herr
Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven.

Referent AbgeordneterFreiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven: Das Referat des
V. Ausschusses lautet:

Der V. Ausschußhat in Erledigung des ihm gewordenenAuftrages die Rechnungen der
Provinzialstraßen-Verwaltungpro 187? und 1878 einer eingehendenRevision unterzogen.

Da sich hierbei keine Anstünde ergeben haben, so erlaubt sich der V. Ausschuß, dem hohen
Provinzial-Landtageobige 2 Rechnungenzur Dechargirung zu empfehlen.

Land tag s-Marsch all: Es liegt der Antrag auf Decharge vor, wenn kein Widerspruch
erfolgt — und ich konstatire,daß kein Widerspruch erfolgt, — so erkläre ich die Decharchefür ertheilt.

Hiermit ist die Tagesordnung der heutige» Sitzung erledigt. Die nächste Sitzung ist
Montag um 1 Uhr, nicht um 12 Uhr. Die Sitzung ist geschloffen.

(Schluß der Sitzung 2^ Uhr.)

Zehnte Sitzung
im Ständehausezu Düsseldorf, am Wontag den 28. November1881.

Beginn: 1 Uhr Nachmittags.

Tages-Ordnung:
1. Referat, betreffenddie Anstellungs-Verhältnissedes zeitigen Feuer-Societäts-Direttors.

Referent: AbgeordneterPelzer. (Nr. IV. 13 des Verzeichnisses der Landtags-
Vorlagen.

2. Etat der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät für die Etatsjahre vom 1. Iannar
1882 bis 31. December 1882 und vom 1. Januar 1883 bis 31. December 1884.
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Referent: Abgeordneter Rautenstrauch. (Nr. IV. 14 des Verzeichnisses der
Landtags-Vorlagen.)

3. Referat, betreffend die Wahl des Landes-Direttors.
Referent: Abgeordneter Courth. (Nr. I. 22 des Verzeichnisses der Landtags-

Vorlagen.)
4. Referat, betreffend den Bau von Provinzial-Museen in Bonn und Trier.

Referent: Abgeordneter Lautz. (Nr. IV. 31 des Verzeichnisses der Landtags-
Vorlagen.)

5. Referat, betreffend die Bewilligung einer Unterstützung an die Hagelbeschädigten im
Kreise Euskirchen

R«fcrent: Abgeordneter Marcus. (Nr. IV. 32 des Verzeichnisses der Land-
tags-Vorlagen.)

6. Antrag auf Dechargirung der Landarmen-Rechnungen pro 1878 und 1879.
Referent: Abgeordneter Aretz. (Nr. II. 61 des Verzeichnisfes der Landtags-

Vorlagen)
?. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial - Irrenanstalt zu Grafenberg pro 18??,

1878 und 1879.

Referent: Abgeordneter Weidt. (Nr. III. 85 des Verzeichnisses der Landtags-
Vorlagen.)

8. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial - Irrenanstalt zu Merzig pro 1878
und 1879.

Referent: Abgeordneter Weidt. (Nr. III. 86 des Verzeichnisses der Landtags-
Vorlagen.)

9. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial - Irrenanstalt zu Diiren pro 1878
und 1879.

Referent: Abgeordneter Weidt. (Nr. III. 8? des Verzeichnisses der Landtags-
Vorlagen.)

10. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial - Irrenanstalt zu Andernach pro 1878
und 1879.

Referent: Abgeordneter Weidt. (Nr. III. 88 des Verzeichnisses der Landtags-
Vorlagen.)

11. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Anstalt zu Sicgburg pro 187? und 1878.
Referent: Abgeordneter Th eisen. (Nr. III, 89 des Verzeichnisses der Land-

tags-Vorlagen.)
12. Dechargirung der Rechnungen für die Provinzial-Taubstummenfonds und Anstalten pro

1878 und 1879.

Referent: Abgeordneter Theisen. (Nr. III. 90 des Verzeichnisses der Land¬
tags-Vorlagen)

13. Dechargirung der Spezial - Berechnungen über die Vergrößerung der Taubstummen¬
anstalten zu Brllhl und Neuwied.

Referent: Abgeordneter Theisen. (Nr. III. 91 des Verzeichnisses der Land-
tags-Vorlagen,)

14. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Blindenanstalt zu Diiren pro 1878
und 1879.
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Referent: Abgeordneter Wolters. (Nr. III. 92 des Verzeichnisses der Land-
tags-Vorlagen.)

15. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Hebammen-Lehraustalt zu Köln pro 1878
und 1879.

Referent: Abgeordneter Bönniger. (Nr. III. 93 des Verzeichnisses der Land-
tags-Vorlagen.)

16. Referat, betreffend die Uebernahme der Prämienstraße von Melzig nach Waldwies
unter die Provinzialstraßen.

Referent: Abgeordneter Röchling. (Nr. V. 105 des Verzeichnisses der Land-
tags-Vorlagen.)

17. Referat, betreffend die Petition des Kirchen-Vorstandes von Corneli-Münster um
Gewährung einer Beihülfe von 15 000 Mark aus Provinzialfonds zur Restauration
der ehemaligen Benediktiner-Abtei-Kirche.

Referent: Abgeordneter Lautz. (Nr. 11? — L. M.)
18. Referat, betreffend die Petition der Gemeinde-Vertretung von Burgbrohl um Zuschuß

zur Reparatur einer Bildsäule im Dorfe Burgbrohl
Referent: Abgeordneter Freiherr Felix von Lo«. (Nr. 12? — L. M.)

19. Referat, betreffend die Petition der früheren Oberwärtcriu der Irren-Heilanstalt zu
Andernach, Katharina Krause, um Erhöhung der ihr im Jahre 1881 bewilligten
Pension von 600 Mark pro Jahr.

Referent: Abgeordneter Brenng. (Nr. 131 — L. M.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
der Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung. (Geschieht.)

Ich frage, ob noch etwas gegen die Fassung des Protokolls zu erinnern ist. — Wenn
dies nicht der Fall ist, so erkläre ich das Protokoll für genehmigt. Meine Herren! Ehe wir in
die Tages-Orbnung eintreten, habe ich Ihnen ein Antwort-Schreiben Ihrer Majestät der Äaiserin-
Königin auf unsere Adresse zu verlesen, ich bitte Sie, Sich von Ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

„Der Ausdruck der Theilnahme, den Mir die zum 27. Provinzial-Landtage versam¬
melten Stände der Rheinprovinz gesendet haben, veranlaßt mich zu herzlichem Dank,

War schon an und für sich diese Kundgebung geeignet, Mich zu erfreuen, fo ist
ihr Werth noch erhöht durch das Bewußtsein Meiner langjährigen Verbindung mit
dem Rheinlande, das Ich nach allen Richtungen hin zn schätzen lernte und das für
mich eine zweite Heimath geworden ist.

Koblenz, den 27. November 1881.
Angusta."

Wir treten in die Tagesordnung ein. Der erste Gegenstand derselben ist das Referat
des I. und IV. Ausschusses über die Vorlage des Verwaltungsrathes, betreffend die Wahl des
Direktors der Provinzial-Feuer-Socictät. Referent ist der Herr Abgeordnete Pelz er.

Referent Abgeordneter Pelzer: Meine Herren! Aus der Vorlage des Provinzial-Ver-
waltungsraths unter Nr. IV. 13 der Drucksachen werden Sie ersehen haben, daß die Frage, ob
die Amtsdauer des gegenwärtigen Provinzial-Feuer-Societäts-Direktors, Herrn Seul, abgelaufen,
oder ob Herr Seul als auf Lebenszeit erwählt zu betrachten ist, wenn auch nicht eine zweifel-
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hafte, so doch eine streitige ist. Der 21. Provinzial>Landtaghat nämlich beschlossen, daß die auf
den 22. Provinzial-Landtag zu vertagende Wahl des Feuer-Socitäts-Dircktors auf die Daner von
6 Jahren vorzunehmensei. Der 22. Provinzial-Landtag hat nnn die Wahl vorgenommen,nach¬
dem vorher die Stellung auf 6 Jahre ausgeschrieben war und unter den eingegangenen Meldungen
sich auch die des gegenwärtigenSocietäts-Dircktors Herrn Seul befunden hatte. Der 22. Landtag
nahm diese Wahl vor, ohne noch einmal sich ausdrücklichdahin auszusprechen,daß sie nur auf
6 Jahre gethätigt werde. Das Protokoll des 22. Landtags weist jedenfalls nichts weiter auf,
als daß Herr Seul gewählt worden ist. Dasselbe wurde dem Minister mit der Bitte eingesandt,
die Allerhöchste Bestätigung der Wahl zu erwirken. Diese Bestätigung wnrde durch die Kabinets-
Orore vom 31. Juli 1874 ertheilt, und trat Herr Seul sein Amt am 1. September 1874 an.
In der Bestätigung ist ebenso wie in dem Wahlprotokoll von einer Beschränkungder Zeitdaner
keine Rede; aus diesem Umstände glaubte Herr Direktor Seul schließe«zu müssen, daß seine
Wahl als auf Lebenszeit gethätigt anzusehen sei. Anderer Ansicht, meine Herren, war der Provinzial-
Vcrwaltungsrath, er glaubte, für die Verhandlungen der Landtage Kontinuität in Anspruch nehmen
3» müssen, so zwar, daß der 22. Landtag, wenn er nicht ausdrücklich etwas anderes als der 21.
erklärte, die Wahl so vollzogen habe und nur so habe vollziehenkönnen, wie es der 21. Landtag
bestimmthatte, nämlich auf 6 Jahre. Aus Anlaß dieser Meinungsverschiedenheithat sich Herr
Seul um eine authentische Interpretation der Kabinets-Ordre an den Herrn Minister nach Berlin
gewendet und ist ihm die Antwort zu Theil geworden, die Königliche Staats-Regierung sehe ihn
allerdings als auf Lebenszeit gewählt an; der Verwaltungsrath glaubte indeß sich hierbei nicht
beruhigen zu dürfen und unterzog sich der Prüfung der Frage, was nach Ablauf der 6 Jahre,
also vom 1. September 1880 ab geschehen müsse, um in die Vertretung der Feuer-Societät volle
Rechtssicherheit zu bringen. War die Amtsdauer des Societäts-Dircktors am I. September 1880 zn
Ende, dann waren z. B. die Hypothekar-Inskriptionennicht mehr so fort zu führen, wie sie bisher
geführt worden waren, nämlich unter Bezeichnung des Herrn Seul als Vertreters der Societät.

Unter diesen- Umständen entschloß sich der Verwaltungsrath, vom 1. September 1880 ab
und bis zur Entscheidung des Landtags, Herrn Seul interimistischdie Stelle zu übertragen.
Der Verwaltungsrath glaubte aber, Ihnen jetzt gleichzeitig den Vorschlag macheu zu können, Herrn
^eul nunmehr auf Lebenszeit zum Feuer-Societäts-Direktor zu wählen, Meine Herren, dieser
Vorschlagist einestheils aus der Erwägung hervorgegangen,einen sonst offenbar unvermeidlichen
Konflikt mit der Königlichen Staatsregierung zu umgehen, die nun einmal nichts davon erfahren
hat, baß die Wahl damals nur auf Zeitdauer beabsichtigt war, die also eine KöniglicheKabinets-
Ordre extraHirt hat, in welchervon einer Zeitdauer leine Nedc ist, und die jetzt dem Herrn Feuer-
Societäts-Direktor ihre Ansicht bereits dahin knudgegeben hat, daß er nach ihrer Auffassung lebens¬
länglich gewählt worden sei. Aber nicht bloß um diese» Konflikt zu vermeiden,glaubte der Ver-
waltungsrath Ihnen vorschlagenzu sollen, Herrn Seul jetzt auf Lebenszeit zu erwählen, sondern
3anz vorzugsweisedeshalb, weil die Leistungen des Herrn Seul nach der Ansicht des Verwaltungs-
l"ths ganz hervorragend sind. Die Frage hat nun den I. und IV. Ausschußbeschäftigt, und auch
b°rt theilte man die Ncchtsauschauung,daß die Amtsdauer des Herrn Seul mit 6 Jahren ab¬
gelaufen sei, daß der 22. Landtag, ohne dies ausdrücklich zu erklären, unmöglichetwas anderes
habe thun wollen und thun können,als was der 21. Landtag gewollt habe, nämlich auf 6 Jahre
Wahlen, Man war aber ebenso der Ansicht, daß aus deu angeführten Gründen Ihnen auch
Seitens des Ausschusses die Wiederwahl des Herrn Direktor Seul auf Lebenszeit empfohlen werden
Müsse. -_ Das, meine Herren, ist die erste Frage, die in dem Referate berührt wird, eiuc zweite
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betrifft die Regulirung des künftigendienstlichen Verhältnisseszwischen dem Feuer-Societäts-Direktor
und dem Herrn Landes-Direktor, ein Verhältniß, das bis dahin mehr oder weniger unsicherwar.
Das Referat des Verwaltungsrathes bemerktin dieser Hinsicht: „Diese Wahl beziehentlich Wieder«
wähl kann indessenzur Vorbeugung jeglicherZweifel hinsichtlich der Stellung des Societäts-Direk-
tors zu dem Landes-Direktor nur unter der Bedingung erfolgen, daß der zu wählende Direktor
anzuerkennen hat, daß er in Gemäßheit des ß. 4 der Geschäfts-Instruktionfür den Landes-Direktor
und die ihm zugeordneten oberen Beamten, dem Landes-Direktor als seinem Dienst-Vorgesetzten
untergeordnet ist, und daß auch auf ihn die übrigen Bestimmungen der mehrcrwähnten Geschäfts-
Instruktion, insoweitdieselben das Disciplinarverhältniß betreffen, Anwendungfinden, sowie daß er
sich eine dcsfallsige eventuelleAenderung des Reglements der Provinzial-Feuer-Societät gefallen
zu lassen habe". Das Referat fährt nun fort mit den Worten: „eine Verpflichtung,welche
Direktor Seul durch Schreiben vom 21. November pr. in alleu Theilen acceptirt hat".
Diese letztere Ausdrucksweise:„eine Verpflichtung", gab im Ausschuß zu dem Zweifel Anlaß,
ob denn auch in Wirklichkeit die sämmtlichenvorgenannten Verpflichtungenvon Herrn Seul über¬
nommen würden, oder ob er etwa nur die letztere Verpflichtung eingehenwolle, sich eine eventuelle
Aenderungdes Reglements gefallen zu lassen; es konnte aber im Ausschuß durch Vorlegung der
bezüglichen Korrespondenzdahin Aufklärung gegeben werden, daß die Absicht des Herrn Seul
dahin gegangen ist, alle jene Verpflichtungenzu acceptiren. Damit würde dcun nun auch nach
der Ansicht des I. und IV. Ausschussesdas für die Zukunft wünschenswertheVerhältniß zwischen
dem Herrn Landes-Direktorund dem Herrn Feuer-Societäts-Direktor geschaffen fein. —

Endlich drittens, meine Herren, befaßt sich das Referat des Verwaltungsraths auch mit
der Gehaltsfrage. Es wird Ihnen Seitens des Provinzial-Verwaltnngsraths vorgeschlagen,das
Gehalt des Herrn Seul von 9000 Mark auf die Summe von 10 000 Mark vom 1. September 1880
zu erhöhen. Auch diese Frage ist im Ausschusse eingehend besprochen worden; von keiner Seite
wurde etwas gegen die Erhöhung um 1000 Mark eingewendet, dagen wurden von mehrerenSeiten
Anträge auf weitere Erhöhungen gestellt, und zwar ein Antrag, das Gehalt, um 1800 Mark und
ein Antrag, dasselbe um 2000 Mark zu erhöhen. Hierfür wurde besonders geltend gemacht,Herr
Seul sei bis zum vorigen Jahre auch Direktor der Hülfskassegewesen, in Folge der veränderten
Organisation der Hülfskasse sei ihm aber diese Stelle entzogen worden und sei ihm dadurch in
seinen bisherigen Einnahmen ein Ausfall von 1800 Mark entstauben. Außerdem wurde auch auf
die bedeutenden Leistungen des Herrn Direktor Seul sowie darauf hingewiesen, daß der Geschäfts¬
umfang der Feuer-Societät sich ganz enorm vermehrt habe. Wie groß allerdings diese Vermehrung
ist, das wird Ihnen aus dem Etat und speziell aus der enormen Steigerung der Porto-Auslagen
in Erinnerung sein; der Ausschuß hat sich denn auch für die Erhöhung des Gehalts um 2000 Mark
ausgesprochen.

Das Referat des Ausschusses lautet nun wie folgt: In der Abendsitzung des I. und IV.
Ausschusses vom 15. November cr. gelangte das Referat des Provinzial-Verwaltnngsrathes (unter
IV 13 der Drucksachen)betreffend die Wahl des Direktors der Provinzial-Feuer-Sozietät, zur
Verlesung und Berathung.

Nachdem der unterzeichneteReferent die in diesem Referat niedergelegtenAuffassungen
des Provinzial-Verwaltnngsraths näher begründet, gleichzeitig aber auch darauf aufmerkfamgemacht
hatte, daß die Königliche Staatsrcgierung die im Jahre 1874 geschehene Wahl des jetzigen
Direktors der Provinzial-Feuer-Societät als auf dessen Lebenszeit erfolgt aufzufassen scheine,
wurde im Ausschussezunächst die Frage angeregt, in welcherWeise eine eventuelleWiederwahl
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des jetzigen Direktors der KöniglichenStaatsregierung gegenüberbehandelt werben solle. Die
Erwiederung des Vorsitzenden,Herrn Vice-Landlags-MarschallFreiherrn von Solemacher, daß
nach seiner Ansicht für den Fall dieser Wiederwahl die Allerhöchste Bestätigung derselbendurch
den Provinzial-Landtag unter vollständigerDarlegung der in dem Referate niedergelegtenthat«
sächlichen und rechtlichen Verhältnissezu erbitten sein würde, fand die Zustimmung des Ausschusses.

Sodann wurde bemerkt, baß der Provinzial-Verwaltungsrath nach Inhalt des alinea, 6
des Referats für die jetzt bevorstehende Wahl beziehentlich Wiederwahl des Direktors und zwar
„zur Vorbeugung jeglicher Zweifel hinsichtlich der Stellung des Societäts-Direktors zu dem Landes-
Direktor" im Wesentlichen die Anerkennung folgender drei Verpflichtungen Seitens des zu
erwählendenDirektors für nothwendig erachte, nämlich:

a. daß er in Gemäßheit des ß, 4 der Geschäfts-Instrnktionfür den Landes-Direktorund
die ihm zugeordneten oberen Beamten dem Landes-Direktorals seinem Dienstvorgesetzten
untergeordnetsei;

d. daß auch auf ihn die übrigen Bestimmungender mehrerwähntenGeschäfts-Instruktion,
insoweitdieselben das Disciplinar-Verhältniß betreffen, Anwendungfinden;

o. daß er sich eine desfallsige eventuelleAenderung des Reglements der Feuer-Societät
gefallen zu lassen habe.

Der Schlnßpassus des erwähnten alineu, 6, nämlich die Worte: „eine Verpflichtung,
Welche Direktor Senl durch Schreiben vom 21. November pr. in allen Theilen acceptirt hat"
lasse es aber zweifelhafterscheinen, ob Herr Senl die Uebernahmeder sämmtlichenvorerwähnten
Verpflichtungenacceptirt habe.

Es wurde indeß durch den anwesenden Justitiar, Herrn Landesrath Klein, konstatirt, daß
Direktor Seul die sämmtlichenvorgenannten Verpflichtungenübernommenhabe, daß insbesondere
aus der mit ihm in dieser Hinsicht gepflogenen Korrespondenz sich ergebe, daß die Worte aä K.
»insoweitdieselben das Disciplinar-Verhältniß betreffen", nachträglichnoch auf Antrag des Herrn
Direktors Seul hinzugefügt worden seien, endlich auch, daß Herrn Direktor Seul zum Abschluß
der mit ihm stattgehabten Verhandlungen ein Exemplar des vorliegendenReferats des Provinzial»
VcrwaltungSraths amtlich zugestellt worden sei.

Nach diesen Aufklärungen erklärte sich der Ausschuß einstimmig mit dem Antrage des
Provinzial-Verwaltungsrathes:

„der hohe Provinzial-Landtag wolle den Direktor Seul auf Lebenszeit zum Direktor
der Provinzial-Feucr-Societät erwählen"

einverstandenund empfiehltdiesen Antrag dem Landtag zur Genehmigung.
Der Ausschuß wünscht nur in der Motivirung dieses Antrages, welche Seitens des

Provinzial-Verwaltungsrathes in seinem Referate gegeben wurde, und welche der Ausschuß
vollständig billigt, die mchrerwähnten Schlußworte des alinsa, 6 dieses Referates: „ober
Verpflichtung «." präciser dahin zn fassen: „Verpflichtungen, welche Direktor Seul in allen
Theilen acceptirt hat". — Sodann kam der Schlußantrag des Provinzial-Verwaltungsrathes,
Welcher dahin geht:

„der hohe Provinzial-Lanbtag wolle das Gehalt des Direktors Seul von 9000 auf
die Summe von 10 000 Mark pro Jahr vom 1. September 1880 ab erhöhen"

zur Berathung.
Es wurde vou keiner Seite der beantragtenErhöhung des Gehaltes widersprochen; dagegen

wurde aus der Mitte des Ausschusses unter Hinweis darauf, daß bei den meistenPrivat-Feuer-
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Societäten, deren Geschäftskreis nicht größer als derjenige der Provinzial - Feuer - Societät sei, die
Einnahme der Direktoren und sogar mancher anderer höherer Beamten bei Weitem das Gehalt
des diesseitigen Societäts-Direktors übersteigen, daß die Leistungen des Herrn Direktors Seul
ganz hervorragende seien, und daß ihm jetzt durch die Uebertragung der Direktion der Hülfskasse
auf einen der anderen oberen Beamte« ein Ausfall von 1800 Mark in seinen bisherigen Bezügen
entstanden sei, während sieb der Geschäftskreis der Provinzial-Feuer-Societät und die mit dem
Amte des Direktors verbundene Arbeitslast sehr vergrößert habe, von eiuer Seite der Antrag
gestellt, das bisherige Gehalt von 9000 Mark um den Betrag von 1800 Mark pro Jahr vom
1. September 1880 ab zn erhöhen. Von anderer Seite wurde uuter Anführung derselben Gründe
eine Erhöhung des bisherigen Gehalts um 2000 Mark pro Jahr vom 1. September 1880
ab beantragt.

Gegen diese Anträge auf Erhöhung des Gehalts über die Vorschläge des Provinzial-
Verwaltungsrathes hinaus wurde geltend gemacht, daß der Provinzial - Verwaltungsrath nach
Inhalt der Bemerkungen, welche zu der betreffenden Etats-Position beigefügt seien, bei seinem
Vorschlage auf Erhöhung des Gehalts um 1000 Mark bereits die Gründe, welche hier für
weitere Erhöhungen geltend gemacht würden, in Erwägung gezogen habe; auch sei zu bemerken,
daß der gegenwärtige Direktor in Folge der Nebertragung der Direktion der Hülfskasse auf einen
anderen Beamten nicht bloß das Gehalt, sondern auch die entsprechendeArbeitslast aufgegeben habe.

Hierauf gelaugte der Antrag auf Erhöhung des Gehalts um 2000 Mark zur Abstimmung
und wurde mit erheblicher Majorität angenommen; hierdurch fauden die Anträge einer Erhöhung
des Gehalts um 1800 Mark fowie der Autrag des Provinzial-Verwaltungsraths ihre Erledigung.

Der I. und IV. Ausschuß beehrt sich demnach in dieser Hinsicht folgenden Antrag
zu stellen:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle das Gehalt des Direktors Seul von 9000 auf
die Summe von 11000 Mark pro Jahr vom 1. September 1880 ab erhöhen".

Landtags-Marschall: Ich stelle die sämmtlichen Anträge des I. und IV. Ausschusses
zur General-Diskussion. — Es verlangt Niemand das Wort, so schließe ich dieselbe, wir gehen zu
den einzelnen Anträgen über. Der erste Antrag des Ausschusses geht dahin:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle den Direktor Seul auf Lebenszeit zum Direktor
der Proviuzial-Feuer-Societät wählen".

Ich eröffne hierüber die Diskussion. Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich bitte die Wahl per Akklamation zu vollziehen.
Landtags-Marschall: Es ist beantragt worden, die Wahl per Akklamation zu vollziehen.

Wenn kein Widerspruch erfolgt, fo erkläre ich die Wahl auf Lebeuszeit per Akklamation für voll«
zogen. Der zweite Antrag geht dahin:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle das Gehalt des Direktors Seul von 9000 auf
die Summe von 11000 Mark pro Jahr vom 1, September 1880 ab erhöhen"

Ich stelle diesen Antrag zur Distusswu. — Wenn sich Niemand zum Worte meldet, fo
schließe ich dieselbe und bringe den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen,
die gegen den Antrag sind, sich zu erheben, (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen, zugleich mit allen hier im Antrag niedergelegten
Bedingungen und Bestimmuugeu.
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Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses zu dem vom Provinzial-Verwaltnngsrathe
vorgelegten Etat der RheinischenProvinzial-Fcner-Societät für die Etatöjahre vom 1. Iannar bis
31, December 1882 und vom 1. Januar bis 31. December 1883. Referent ist der Herr Abgeordnete
Nautenstrauch.

Referent AbgeordneterRautenstrauch: Nach der eben vorgenommenenWahl kann ich
'mich einfach darauf beschränke», den Herren den kurzen Bericht des I. nnd IV. Ausschussesvorzulcseu:

Der bezeichnete Etat ist in der Sitzung des I. und IV. Ausschusseseiner eingehenden
Berathung unterzogenworden und schlägt derselbe dem hohen Landtage vor, die Pos. ^. Titel I.
Besoldung des Societäts Direktors auf 11,000 Mark zu normircn und zwar aus den. in dem
Entwurf des Etats schon angeführtenGründen. In dem Etat ist noch die Veränderungvorzunehmen,
daß der durch Tod des Assistenten a. D, Buhl frei gewordeneBetrag von jährlich 850 Mark
in Abgang zu setzen ist.

Landtags-Marschall: Der Antrag des Ausschusses geht dahin, den Etat in der vor«
liegenden Fassung zn genehmigen mit der Veränderung, daß das Gehalt des Feuer-Socictäts-Direktors
auf 11000 Mark zu erhöhe» und dasjenige des Assistenten Buhl mit 850 Mark in Abgang zu
bringen. Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort, so schließe
ich dieselbe und bringe den ganzen Antrag des I. und IV. Ausschusses zur Abstimmung. Ich bitte
Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben, (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Ich habe nun dem eben eingetretenen Herrn Direktor Senl mitzutheilen, daß soeben

seine Wahl als Direktor der Provinzial-Fcner-Societät auf Lebenszeit per Akklamationvollzogen
worden ist; ich frage ihn, ob er diese Wahl annimmt.

AbgeordneterSenl: Ich nehme die Wahl mit herzlichem Danke an. Ich freue mich,
daß durch dieselbe die Unsicherheiten und die Zweifel, die bezüglich meiner Anstellungs-Verhältuisse
obgewaltethaben, beseitigt wordensind, und zwar in einer Weise, in der ich eine Anerkennungfür
meine bisherigeDienstführung, für den guten Willeu, mit dem ich bemüht gewesen bin, die Inter¬
essen der Societät zu fördern, erblicken zu dürfen glaube. Ich werde mit neuem Muth und mit
neuer Lust mich meiner Aufgabe hiugebeu und hoffe, daß ich durch die Tbat den Dank bewähren
werde, den ich jetzt nur in schwachen Worten auszudrückenvermag, (Bravo!)

Landtags-Marschall: Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffenddie
Wahl des Landes-Direktorö. Referent ist der Herr AbgeordneteCourth.

Referent AbgeordneterCourth: Meiue Herreu! Am 9. Decemberd. I. geht die Wahl-
Periode unseres gegenwärtigenLandes-Direktors,Freiherr« von Landsberg, zu Ende. Derselbe, auf
6 Jahre gewählt, ist am 9. December 1875 in sein Amt eingeführt worden. Es hat daher eine
Neuwahl stattzufinden. Die Wahl hat auf Zeit zu geschehen uud unterliegt der Allerhöchsten
Bestätigung. Die Wahl darf nicht über denjenigenZeitpunkt hinausgehen, zu dem die erwartete
neue Provinzial-Ordnung in Kraft tritt; es ist dann ein neuorganisirtcr Landtag, ein neuer Wahl-
törper, vorhanden. Jene Beschränkungder Wahl liegt daher in der Natur der Sache, aber auch
die Staatsregierung macht dieselbe ausdrücklich zur Bedingung. Bei der ersten Wahl des Landes-
Direttors ist eine Zeitdauer von 6 Jahren in Aussichtgenommen worden, uud es empfiehlt der
I. und IV. Ausschußauch gegenwärtig,die Wahl auf die Zeitdauer von 6 Jahren vorzunehmen
mit der Maßgabe, daß sie unter allen Umständen nicht weiter gehe, als bis zur Einführung der
neuen Provinzial-Ordnung. Was das Gehalt anlangt, so ist dem bisherigen Landes-Direktorein
Gehalt von 12 000 Mark gewährt worden und cmßeroem eine Miethsentschädignngvon 4000
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Marl; es ist in dem damaligen Beschluß vorgesehen,daß derselbe die Dienstwohnung im neuen
Ständehause, wenn dasselbe fertig gestellt sei, erhalte. Durch einen späteren Beschlußist die Sache
geändert worden, und zwar durch den 26. Provinzial-Landtag. Derselbe sah davon ab, daß der
Lvndcs-Direktor die vorgeseheneDienstwohnung im fertiggestellten Ständehause beziehe, er hat
vielmehr beschlossen, daß eine miethsweise Beschaffung der Dienstwohnung zu geschehen habe und
stellte dafür dein Provinzial-Verwaltungsrath eine Summe bis zu 4800 Mark zur Disposition. Diese
Summe findet sich auch in den Etats der nächstfolgendenJahre eingestellt. Der I. und IV. Ausschuß
schlägt Ihnen vor, das Gehalt auf 12 000 Mark festzusetzen, außerdem die Dienstwohnungzu
gewähren,welche bei Eintritt der Pensiouirungzur Höhe von 4800 Mark zur Berechnungkommen soll.

Was dann die Pension selbst anlangt, meine Herren, so schlägt Ihnen der I. und IV.
Ausschuß vor, im Allgemeinen das neue Reglement, betreffs der Pcnsionirung der provinzial-
ständischen Beamten in der Rhcinprovinz einschließlich der Beamten der Provinzial-Feuer-Societät
für maßgebendzu erklären. Der §. 22 des letzteren lautet: „Bei eintretender Dicnstunfähigkeit
erhalten diese Beamten schon nach einer Dienstzeitvon sechs Jahren ein Viertel des Diensteinkom¬
mens mit der Maßgabe, daß diese Pension mit jedem ferner zurückgelegten Dienstjahre ratirlich
steigt, so daß dieselbe nach zwölfjährigerDienstzeit die Hälfte und nach vierundzwanzigjährigcr
Dienstzeit zwei Drittel des Diensteinkommensbeträgt". Es ist alsa hier im ß. 22 die eintretende
Dienstunfähigkeitvorgesehen.Es muß aber der Dienstunfähigkeitgleichgestellt werden der Fall der
NichtWiederwahloder der Nichtbestätigung, Also ich will annehmen, der gegenwärtige Landes'
Direktor würde wieder gewählt oder ein anderer ständischerBeamter, der bereits eine Zeit von sechs
Jahren hinter sich hat, und es käme im nächsten Jahre oder nach 2 Jahren die nene Provinzial-
Ordnung, so würde dieser Umstand anch einen nicht freiwilligen Rücktritt und damit die Pensious-
fähigkeitbedingen. Es wird also die Modifikation vorgeschlagen, daß dem Z. 22 der Fall der
NichtWiederwahl oder Nichtbestätigunggleichgestellt wird. Es ist dauu noch eiue zweite Modifi¬
kation in's Auge zn fassen. Der §. 22 gibt den ständischen Beamten, die auf Zeit gewählt sind,
nur nach Ablauf von 6 Jahren eine Pension. Der Ausschuß schlägt Ihnen vor, wie bei der
ersten Wahl, daß nämlich bei eintretender Dicnstunfähigkeit,bei NichtWiederwahloder Nichtbestäti¬
gung vor Ablauf der Wahlperiode von 6 Iahreu, im ersten Jahre ein Sechstel der Pension
gewonnensein solle, im zweitenJahr zwei Sechstel u. s, w. So ist es auch damals gehalten
worden. Es würde sich demgemäß für sechs Jahre die pensionsfähigeSnmme ans 4200 Mark
berechnen, ein Viertel von 16 800 Mark, es würde dies 700 Mark für das erste Jahr sein,
1400 Mark für das zweite u. s. w. In diesem Sinne beantragt der I und IV. AusschußIhre
Entscheidung. Ich erlaube mir das Referat vorzutragen.

Der 24. Provinzial-Landtag hat in seiner Sitzung vom 8. September 1875 den Freiherrn
Hugo von Landsberg zum Landes-Direktor gewählt. Dieser Wahl waren folgendeBeschlüsse
vorhergegangen:

1. Die Dauer der Wahl wurde auf denjenigenZeitpunkt festgesetzt,bis auf Grund einer
neuen Provinzial-Orduuug für die Rheiuprovinz ein neu gewählter Landtag zum ersten
Male zusammentrete,mit der Maßgabe jedoch, daß der gewählte Landes-Direktor so
lange die Amtsgeschäfte fortzuführen habe, bis er dieselben einem neu erwählten und
Allerhöchst bestätigten Nachfolgerübergebenkönne; diese Dauer wurde aber im Ganzen
auf sechs Jahre beschränkt.

2. Dem zn erwählendenLandes-Direktorwurde ein jährliches Gehalt von 12 000 Mark
und bis zur Herstellung einer Dienstwohnuugim neu zu erbauendenStändchanse eine



191

jährliche Miethsentschäbignngvon 4000 Mark, sowie nach sechsjähriger Dienstzeit
im Falle der Nichtwiedciwahl oder eingetretener Dienstunfähigkeiteine Pension von
4000 Mark gewährt, mit der Maßgabe jedoch, daß, wenn die Pensionirung ans
einem dieser beiden Gründe vor Ablauf dieser sechs Jahre erfolgen müsse, im ersten
Jahre von dieser Summe ein Sechstel, im zweiten Jahre zwei Sechstel u. s. w.
gezahlt werden sollten.

Nachdem Freiherr von Landsberg als Landes - Direktor unter dem 1. November 1875
Allerhöchst bestätigt war, wurde mit demselben von dem Landtags ° Marschall Fürsten zu Wied
am 9. December 1875 ein Dienstvertrag unter Zugrundelegung der vorstehendenBeschlüsse des
Provinzial-Landtages abgeschlossen und derselbe am nämlichen Tage in sein Amt eingeführt. Seine
Wahlperiode geht demnacham 9. December d. I. zu Ende, weshalb eine Neuwahl vorzunehmen ist.

Es ist noch zu erwähnen, daß der 26. Proviuzial-Landtag, indem derselbe davon absah,
daß der Landes-DirektorFreiherr von Landsberg die vorgesehene Diestwohnungim fertiggestellten
Stänbchause beziehe, in seiner Sitzung vom 3. Mai 1879 beschlossen hat, behufs miethweiscr
Beschaffungeiner Wohnung für den Landes-Direktordem Provinzial-Verwaltnngsrathe eine Summe
bis zu 4800 Mark jährlich zur Verfügung zu stellen, welche Summe auch in die Etats pro 1882
und 1883 eingestellt ist.

Der I. und IV. Ausschuß stellt nun bei dem Provinzial-LandtagefolgendeAnträge:
1. Die Wahl eines Landes-Direktors vorzunehmen,welchervorbehaltlichder Allerhöchsten

Bestätigung am 9, December b. I. seinen Dienst anzutreten hat.
2. Die Dauer der Wahl auf denjenigen Zeitpunkt festzusetzen, bis auf Grund einer neuen

Provinzial-Ordnung für die Rheinprovinz ein neu gewählterLandtag zum ersten Male
zusammentritt, mit der Maßgabe jedoch, daß der gewählte Landes-Direktorso lange
die Amtsgcschäftefortführt, bis er dieselben einem neu erwählten und Allerhöchst
bestätigtenNachfolger übergeben kann, oiese Dauer im Ganzen aber für alle Fälle
auf fechs Jahre zu beschränken.

3. Dem zu wählenden Landes-Direktorein jährliches Gehalt von 12 000 Mark und freie
Dienstwohnung,welche bei der Pensionirung mit 4800 Mark in Berechnung kommen
soll, zu gewähre«; was die Peusiou anlangt, festzusetzen, daß das neue Reglement,
betreffenddie Pensionirung der ständischen Beamten, zur Anwendungkommen soll mit
folgendenAusdehnungen:

1. daß der §. 22 auch für den Fall der NichtWiederwahl oder Nichtbestä'tiguug
Anwendungfindet;

2. daß der Gewählte, insofern demselbennicht deshalb, weil er sich bereits im
ständischenDienste befindet, in Gemäßheit des Reglements höhere Pensions¬
ansprüche zustehen, in den Fällen der Dienstunfähigkeit,Nichtwicderwahl oder
Nichtbestätigungvor Ablauf der Wahlperiode von sechs Jahren, im ersten Jahre
700 Mark und in jedem folgenden Jahre 700 Mark mehr als Pension
erhalten soll.

Zur Begründung erlaubt sich der I und IV. Ausschuß Folgendes hervorzuheben:
Die Dauer der Wahlperiode darf nicht über das Inkrafttreten der erwarteten neuen

Provinzial-Ordnung hinausgehen. Es empfiehlt sich daher, die Dauer überhaupt, wie bei der
früheren Wahl, auf einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren zu beschränken,
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Was die Pensionirung anlangt, so ist dieselbezweckmäßig unter Zugrundelegung des
neuen Reglements, betreffenddie Pensionirung der ständischen Beamten, zu regeln. Es sind aber
zwei Ausdehnungenzu machen:

1. sieht der ß. 22 nur den Fall der Dienstunfähigkeitvor; diesem ist die NichtWiederwahl
und die Nichtbestätigunggleichzustellen;

2. da das Reglement nur in besonderen Ausnahmefällen eine Pension vor dem Ablaufe
einer sechsjährigenDienstzeit zuläßt, wird vorgeschlagen,den Bedingungen bei der
früheren Wahl entsprechend, festzusetzen,daß der Gewählte, insofern demselben mit Rück¬
sicht darauf, daß er sich schon jetzt im ständischenDienste befindet,keine höheren Pensions¬
ansprüchezustehen, von dem Viertel des Gehaltes, welches er nach Ablauf der ganzen
Wahlperiode von sechs Jahren erworben haben würde, in den Mlen der Dienst-
nnfähigkeit,der Nichtwiedcrwahlund der Nichtbestätigungim ersten Jahre ein Sechstel
oder 700 Mark, im zweiten Jahre zwei Sechstel u. s, w. als Pension erhalten soll.

Der I. und IV. Ausschuß war schließlich der Ansicht, daß von dem Abschlüsseeines
Dieustvertrageö mit dem neu gewählten Laudes-Direktor abgesehenwerden könne, dieser vielmehr,
wie bei den Staatsbeamten, durch Ertheiluug einer Bestallung seitens des Landtags - Marschalls
nach erfolgter Allerhöchster Bestätigung, ersetzt werde.

Was den letztereu Punkt anlangt, so erlaube ich mir zu bemerken,wie schon vorgetragen,
daß nach der ersten Wahl ein Dienstvcrtrag abgeschlossenwar, es scheint das aber nicht nöthig,
die Staatsbeamten erhalten eine Bestallung, es könnte das hier ebenso geschehen, daß eine
Bestallung seitens des Landtags- Marschalls ertheilt würde mit Bezugnahme auf den Beschluß,
welchen Sie fassen werden.

Landtags-Marschall: Ich stelle die sämmtlichenAuträge des I. und IV. Ausschusses
über die Wahl des Landes-Direktors zur Diskussion. Der Herr Abgeordnete Kaesen hat
das Wort.

AbgeordneterKaesen: Ich habe es nicht recht verstanden, ich erlaube mir die Frage:
Ist bei der Neuwahl Dienstwohnung oder Wohnungs-Entschädigungzugesichert?

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterCourth: Es ist die Beschaffung einer Dienstwohnung vorgesehen,

entsprechend dem Beschluß, den der 26. Landtag gefaßt hat. Es ist damals beschlossenworden:
Behufs miethswciserBeschaffungeiner Wohnung für den Landes-Direktordem Prouinzial-Vcrwal-
tungsrath bis zu 4800 Mark jährlich zur Perfügung zu stellen. Dem hat sich der Ausschuß
angeschlossen und schlägt also vor: dem zu wählendenLandes-Direktor ein jährliches Gehalt von
12 000 Mark und freie Dienstwohnung, welche bei der Pensionirung mit 4800 Mark in Berech¬
nung kommen soll, zu gewähren. Es würde demnach Sache des Provinzial-Verwaltuugsraths
sein, die Dienstwohnungzu beschaffen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteKaesen hat das Wort,
Abgeordneter Kaesen: Ich würde vorziehen, daß eine Wohnungs- Entschädigung von

4800 Mark festgestelltwürde, damit der Landes-Direktor sich die Wohnung beschaffenkann,
welche er will.

Landtags-Marschall: Ich möchte Herrn Kaesen darauf erwidern, daß aus früheren
Verhandlungen gerade hervorgeht, welche Gründe dazu geleitet haben, daß der Prouinzial-Verwal-
tungsrath die Dienstwohnung beschaffenund nicht der Landes-Direktor sich dieselbewählen soll.
Es sind ganz gute Grüude, ich kann nur auf die früheren Verhandlungen verweisen — Wünscht
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noch Jemand das Wort in der General-Diskussion? — Ich schließe dieselbe und stelle die einzelnen
Anträge zur Diskussion: Der I. und IV. Ausschuß schlägt vor, die Wahl eines Landes-Direktors
vorzunehmen, welcher vorbehaltlich der Allerhöchsten Bestätigung, am 9. December d. I, seinen
Dienst anzutreten hat Ich bemerke hierzu, meine Herren, daß die Wahl am Mittwoch zusammen
mit allen anderen Wahlen stattfinden wird. Ist hier noch etwas zu bemerken? — Wenn kein
Widerspruch erfolgt, erkläre ich dieseu Antrag für genehmigt. Der Ausschuß beantragt ferner:
Die Dauer der Wahl auf denjenigen Zeitpunkt festzusetzen,bis auf Grund einer neuen Provinzial-
Ordnung für die Rheinproviuz ein neu gewählter Landtag zum erste» Male zusammentritt, mit der
Maßgabe jedoch, daß der gewählte Landes'Direktor so lange die Amtsgeschäfte fortführt, bis er dieselben
einem neu erwählten und Allerhöchst bestätigten Nachfolger übergeben kann, diese Dauer im Ganzen
aber für alle Fälle auf 6 Jahre zu beschränken. Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion, — Es
meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Drittens ist beantragt:

„Dem zu wählenden Landes-Direttor ein jährliches Gehalt von 12 000 Mark und
freie Dienstwohnung, welche bei der Pensionirung mit 4800 Mark in Berechnung
kommen soll, zu gewähren".

Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich
bringe den Antrag zur Abstimmung und bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es
erhebt sich Niemand.)

Dieser Antrag ist einstimmig angenommen.
Der Antrag geht weiter dahin:

„Was die Pension anlangt, festzusetzen, daß das neue Reglement, betreffend die
Pensionirung der ständischen Beamten, zur Anwendung kommen soll mit folgenden
Ausdehnungen:

1. daß der ß. 22 auch für den Fall der NichtWiederwahl oder Nichtbestätignng An¬
wendung findet:

2. daß der Gewählte, infofern demselben nicht deshalb, weil er sich bereits im ständischen
Dienste befindet, in Gemäßhcit des Reglements höhere Pensionsansprüche zustehen, iu
den Fällen der Dienstnnfähigkeit, NichtWiederwahl ober Nichtbestätignng vor Ablauf
der Wahlperiode von sechs Jahren, im ersten Jahre ?00 Mark und in jedem folgen¬
den Jahre 700 Mark mehr als Pension erhalten soll".

Ich stelle auch diesen Autrag znr Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich
bringe den Antrag zur Abstimmung und bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es
erhebt sich Niemand.)

Auch dieser Theil des Antrages ist einstimmig angenommen und hiermit diese Sache erledigt.
Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend den Bau von Provinzial-

Museen in Bonn und Trier. Referent ist der Herr Abgeordnete Lautz.
Referent Abgeordneter «autz: Meine Herren! Die Wichtigkeit der Errichtung von

Provinzial-Museen, die hohe Bedeutung derselben für die Wissenschaft, haben Sie durch Ihre
früheren Voten bereits so hinreichend anerkannt, daß ich vorläufig wenigstens mich enthalte, näher
darauf einzugehen. Es liegt ihnen unter Nr. 31 der Drucksachen das ausführliche Referat des
Provinzial-Verwaltungsrath vor, Sie haben aus demselben ersehen können, wie sich der Antrag
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des Provinzial-Verwaltungsraths, besonderswas den Bonn angehendenTheil anlangt, historisch
entwickelt hat; für Trier selbst werden nnr unwesentliche Veränderungen verlangt. Ich glaube in
Ihrem Sinne zn handeln, wenn ich darauf verzichte, das Referat des Prooiuzial-Verwaltungsraths
zu verlesenund ich glaube auch ferner in Ihrem Sinne zu handeln, wenn ich selbst kein Excerpt
daraus gebe, sondern mich darauf beschränke, Ihnen einfach das Referat des Ausschusses zu verlesen:

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat den Autrag gestellt:
„Der Provinzial-Landtag wolle den Provinzial Verwaltungsrath ermächtigen:

a. das Nassc'scheHaus und Grundstück zu Bonn für den Preis von 190 000 Mark
anzukaufenund für die Zwecke des Provinzial-Museums auszubauen;

1). unter der Voraussetzungeiner angemessenen Betheiligung des Staates an den Baukosten
mit dem Neubau des Museums in Trier vorzugehen;

o. dementsprechend eventuell eine Modifikationdes Beschlusses des 26. Provinzial-Landtags
bezüglich der Betheiligung des Staates an den Baukosten eintreten zu lassen;

ä. die erforderlichenKosten, soweit zu deren Deckung der Fonds für den Neubau
von Provinzilll-Museenzur Zeit nicht ausreicht, vorschußweise aus dem Ziusgewinn der
Provinzial-Hülfskassezu entnehmen".

Wegen der Motive zu diesem Antrage kann an dieser Stelle auf das ausführlicheReferat
des Provinzial-Verwaltungsraths, welches uuter Nr. IV 31 dem hohen Landtage vorliegt, ver¬
wiesen werden.

Die vereinigten I. und IV. Ausschüsse habeu in ihren Abend-Sitzungen vom 16. und
17. d. M. die Angelegenheiteiner eingehendenPrüfung unterzogen, und wurde nicht nur vou
dem, den Sitzungen des AusschussesbeiwohnendenVertreter der Provinzial-Verwaltung, soudern
auch aus der Mitte des Ausschusses vou mehreren Seiten darauf hingewiesen, in welch reichem
Maaße die Erwartung, welche der RheinischeProvinzial-Landtag bei Bewilligung der Mittel für
die Gründung von Provinzial-Musecn in Bonn und Trier und für die Beschaffungvon Museums-
gebäuben ausgegangen ist, sich erfüllt hätten. Die genannten Institute hätten schon während der
kurzen Zeit ihres Bestehens zahlreiche werthvolle Alterthümer erworben und deren Verschleppung
in das Ausland verhindert. Die Sammluugen, nunmehr systematisch aufgestelltund dem Publikum
zugänglichgemacht, fänden nicht allein die Anerkennungder Nlterthumsforschcrvon Beruf, welche
nun im Stande seien, die rheinischen Antiquitäten eingehenderzu studiren, soudern hätten auch das
Interesse weiterer Kreise für die Altcrthnmskundeund für die Geschichte der heimathlichenProvinz
in höchst erfreulicher Weise angeregt. Es sei daher durchaus gerechtfertigt, diese wcrthvolleu
Sammlungen nicht länger in provisorischen Lokalen, deren Räumung täglich verlangt werden könne,
zu belassen, sondern für dieselben schleunigst bleibendeStätten einzurichten, wo sie allen Wechsel¬
fällen entzogen und wo ihr Bestand und der Zutritt des Publikums für immer gesichert sei. Um
dieses Ziel zu ereichen,dürfte es Wohl angänglich erscheinen, eventuell eine Modifikation des von
dem 26. Provinzial-Landtage, bezüglich der Betheiligung des Staates an den Kosten gefaßten
Beschlusses herbeizuführen. Es wurde indessen andererseits auch hervorgehoben, daß der Betrag
der zum Baue der beiden Museen aufzuwendendenMittel ein sehr hoher sei und man bemüht
bleiben müsse, eine angemessene Betheiligung des Staates zu den Baukosten zu erlaugeu, wenn
schon man davon absehen könne, daß der Staat die ganz gleiche Summe, wie die Provinz, zn diesem
Zwecke hergeben müsse.

Speziell dann zu der Frage wegen Anlauf des Nasse'schen Hauses und Grundstückszn
Bonn für den Preis von 190 000 Mark übergehend, sprach man sich allseitig dahin aus, daß
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aus den, in dem Referate des Verwaltungsraths niedergelegte« Gründen die Erwerbung dieser
Immobilien zweckentsprechendund wünscheuswerth und dieselbe dem Hohen Landtag zu empfehlen
sei, erhalte man doch Werthobjekte, die unter allen Umständen den dafür ausgelegten Preis
repräsentirten.

Der weitere Antrag, das Nasse'sche Haus für die Zwecke des Provinzial-Museums nach
dem zu ca, 230 000 Mark veranschlagten Plane auszubauen, wurde dagegen abgelehnt. Mau
erachtete es einstweilen für hinreichend, wenn nach dem vorgelegten auf 60 000 Mark berechneten
Kostenanschläge nur der theilweise Ausbau, nach welchem ein Stockwerk aufgesetzt und eine Halle
zur Aufnahme der Steiu-Monumeute, welche augenblicklich noch in verschiedenen Lokalen zerstreut
sich befinden, hergestellt würde.

Es sei auch zu empfehlen, daß mit dicfem theilweisen Ausbau, der in keiner Weise die
Möglichkeit, den ganzen Bau-Plan später auszuführeu, präjudicire, sofort begonnen werde, da eine
durchgreifende Reparatur des Daches ohnehin nothwendig und daher es am billigsten sei, wenn
vorher schon der geplante Aufbau des 2. Stockes ausgeführt werde. Die zum theilweisen Ausbau
erforderliche Summe von 60 000 Mark könne aus dem iu Gemäßheit des Beschlusses des 26.
Provinzial-Landtags vom 29. April 1879 gebildete» Museums «Baufouds entnommeu werden.

Es wurde noch ferner angeführt und als richtig anerkannt, daß in der Beschlußfassung
des Landtags auch die formelle Acceptation des von der Stadt Bonn gemachten Anerbietens, einen
Zuschuß von 20 000 Mark uuter näher angegebenen Modalitäten zu der Beschaffung des Bau-
Platzes zu geben, auszusprecheu sei: das gleiche sei auch hier schon im Prinzipe für Trier anzunehmen.
Bei der nach Schluß der Diskussion erfolgten Abstimmung wurde der weitergehende Antrag des
Provinzial-Verwaltuugsraths aä a verworfen, dagegen der folgende Antrag mit großer Majorität
angenommen:

Der Proviuzial-Landtag wolle unter Acceptation des von der Stadt Bonn gemachten
Anerbietens einen Zuschuß vou 20 000 Mark — in 10 gleichen jährlichen Raten von 2000 Mark —
ohne Zinsen und mit Fälligkeit der 1. Rate au dem Tage der Erwerbung der Baustelle zu zahlen,
den Proviuzial-Verwaltungsrath ermächtigen:

„das Nafse'sche Haus und Grundstück zu Bonn für den Preis von 190 000 Mark
anzukaufen uud diesen Betrag vorschußweise aus dem Ständefonds zu entnehmen,
sowie aus dem für Boun angesammelten Museums-Vaufouds 60 000 Mark zum Aus¬
bau des oben genannten Hauses verwenden zu dürfen".

Nebergehend zur Diskussion) betreffend die Anträge des Provinzial-Verwaltungsraths
wegen des Museums-Baues in Trier, so erkanuten die vereinigten Ausschüsse die Nothwendigkeit
an, auf baldmöglichste Beschaffung eines definitiven Lokals Bedacht zu nehmen; das Museum in
Trier — führte man aus — befiude sich ja in dem, nur vergönnuugsweise und auf jederzeitigeu
Widerruf überlassenen Räumen des Priester-Seminars und liege die Aunahme nahe, daß die
Erlaubniß zur Benutzung dieser Räume in Kurzem zurückgenommen werde. Dann trete aber, bei
der Unmöglichkeit, iu Trier eiu audercs geeignetes Lokal zur Aufstellung der Gegenstände zu finden,
ein Nothstand ein, der Alle«, was Schönes iu Trier für das Museum bis jetzt crruugen, in Frage
stelle, daran jedoch müsse festgehalten werden, daß von Seiten des Staates ein angemessener
Zuschuß zugesagt sei, ehe mau mit dem Neubau des Museums beginne und müsse ferner auch in
der von dem Landtage eventuell zu ertheilenden Ermächtigung zum Baue, eine Fixirung der Höhe
der Bausumme innerhalb der Grenze des von dem Verwaltuugsrathc in seinem Referate angegebeneu
Betrages von 330 000 Mark stattfinden, da es doch nicht angänglich sei, dem Verwaltuugsrathe,
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bei allem Vertrauen, welches man zu demselben hege, die Höhe der Bausumme ganz anheim zu
geben. Die vereinigten I, und IV. Ausschüsse traten allen diesen Erwägungen einstimmigbei und
beehren sich bei dem hohen Landtage zu beantragen:

„der Provinzial-Landtagwolle, unter Acceptirungdes von der Stadt Bonn gemachten
Anerbietens einen Zuschuß von 20 000 Mark in 10 gleichen jährlichen Raten ü,
2000 Mark — ohne Zinsen und mit Fälligkeit der I.Rate an dem Tage der Erwer¬
bung der Baustelle zu zahlen, sowie des Anerbietens der Stadt Trier, ein in der Nähe
der Ruinen des KaiserpalastesgelegenesGrundstück als Bauplatz unentgeltlichherzu¬
geben, den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtige«:

a) das Nasse'sche Haus und Grundstückzu Bonn für den Preis von 190 000 Mark
anzukaufen und diesen Betrag vorschußweise aus dem Ständefonds zu entnehmen,
sowie aus dem für Bonn angesammelten Museums-Baufonds 60 000 Mark zum
Ausbau des oben genannten Hauses verwendenzu dürfen;

d) unter der Bedingung einer angemessenenBetheiligung des Staates an den
Baukosten mit dem Neubau des Museums in Trier vorzugehen, die erforder¬
lichen Kosten, in der ungefähren Grenze einer Gesammt-Bausummevon 330 000
Mark, soweit zu deren Deckung der Fonds für den Neubau der Provinzial-
Museen, sowie der Staats - Zuschußzur Zeit nicht ausreicht, dem Ständefonds
vorschußweise zu entnehmen;

o) dementsprechend eine Modifikation des Beschlusses des 26, Landtages bezüglich
der Betheiligung des Staates an den Baukosten eintreten zu lassen".

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diese Anträge des I. und IV. Ausschusses die
Diskussion. Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ich habe vor einigen Tagen in der vierten
Sitzung des Landtages der Hoffnung Ausdruckgegeben, daß das Plenum diejenigenAnträge nicht
genehmigenwerde, die von Seiten des I. und IV. Ausschussesin Bezug auf die Provinzial-
Mufeeu in Aussichtständen. Nun sind diese Beschlüsse doch wesentlich anderer Art geworden, als
sie nach der damaligen Stimmung der einzelnen Mitglieder zu werden versprachen. Ich will nun
die Erklärung hier abgeben, daß ich mit den Beschlüssen,die jetzt gefaßt sind, mit der nur vor-
schnßweisen Entnahme der Kostendes Baues aus der Hülfökasse vollständig einverstanden bin, und
daß ich denselben zustimmenwerde. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort in der General-Diskussion.—
Der Herr AbgeordneteKaesen hat das Wort.

AbgeordneterKaesen: Ich vermisse in dein ganzen Referate eine Bemerkung, nämlich,
ob man sich überhaupt Mühe gegebenhabe, eine sonstige Baustelle in Bonn zu finden, als gerade
diese. Es ist in dem Referat nur die Rede von der Baustelle bei der Anatomie und dem
Nasse'schen Hause. Ich glaube, daß in Bonn der Baustellen uoch recht viele zu habeu wären.
Das Nasse'sche Haus ist ein Haus von sehr geringem Bauwerth, nach meiner Kenntniß — ich
kenne die Häuser wohl, welche in den dreißiger Jahren vor dem Thore in Bonn zusammengearbeitet
worden sind — es ist nichts Feines daran, als Provinzialgebäude ist es ganz erbärmlich, mit
Stallungen und Remisen. Ich gebe meine feste Ueberzeugungdahin tund, daß in ein paar Jahren
davon nichts übrig bleiben wird, wenn es ein ordentlichesMufeum werden foll. Sie werden die
Baustelle mit 190 000 Mark bezahlenund von dem alten wird nichts stehen bleiben, denn ans
dem Gebäude eiu Provinzial-Mnsenmzu machen, würde kaum augehen.
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Landtags-Marschall: Was das Nasse'sche Haus anbelangt, so möchte ich Herrn
Kaesen insofern beruhigen, daß auch ich glaube, für eiuen Privatmann ist das Nasse'sche
Haus nicht sehr nützlich, ein Privatmann, der es jetzt kaufen wollte, müßte es niederreißen und
neu bauen, für ein Mufeum aber ist es durch seine Eintheilnng und durch seine großen Säle
sehr praktisch und sehr gut zu verwenden. Professor aus'm Werth hat mir jetzt schon mitge¬
theilt, daß das Museum darin sehr schön untergebracht und aufgestellt werden könne. — Der Herr
Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter Lautz: Ich kann noch mittheile:,, daß die Verwaltung der Provinzial-
Mnseen, die das allergrößte Interesse daran hat, ein angemessenes Lokal zu finden, sich durchaus
mit diesem Hause als einem zweckmäßigen einverstanden erklärt hat. Es ist allerdings in den
letzten Tagen auch noch ein Anerbieten eines andern Hauses iu Bonn gemacht worden, dasselbe
liegt aber soweit außerhalb von Bonn, daß scherzweisesogar behauptet worden ist, es läge halb¬
wegs Godcsberg. Schon aus diesem Grunde hätte auf dasselbe nicht reflektirt werden können.
Außerdem ist es einer Besichtigung unterzogen worden, und — hat man dasselbe für gänzlich
ungeeignet für den Zweck erklären müssen.

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort iu der General-Dikussion?
Der Herr Abgeordnete Graf von Mirbach hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Mirbach: Ich wollte eben gerade danach fragen, was Herr
Lautz schon beantwortet hat. Ich finde nämlich in dem Journal, daß ein Herr Wirths in Bonn
ein Gebäude offerirt hat, dieses Anerbieten ist dem Ausschuß nicht bekannt gewesen, das Datum
des Schreibens ist vom 23. November. Wenn von dem Herrn Referenten diefes Haus gemeint
ist, so ist meine Anfrage erledigt.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Lautz: Ich kann dem Herrn Grafen von Mirbach erwidern,

daß es sich um dasjenige Haus handelt, von dem er soeben gesprochen hat.
Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Ry: Meine Herren! Die Frage, die Herr Kaesen aufgeworfen

hat, scheint mir noch nicht erledigt zu sein. Es ist gar nicht nachgewiesenworden, daß Bemühungen
gemacht worden sind, durch öffentliche Bekanntmachung einen anderen Platz in Bonn, einen
besseren oder billigeren will ich sagen, als dieses Nasse'sche Gebäude, zu beschaffen. Es ist unzweifel¬
haft, daß das Nasse'fche Gebäude an der frequentcsteu uub theuersten Straße iu Bonn liegt. Ich
will es nicht streng behaupten, aber es will mir scheinen, baß wenn es in Bonn zur Kenntniß
bes Publikums gelangte, daß die Absicht bestehe, ein Mnseums-Gebäude von Seiten der Provinz
zu bauen, dann auch immerhin Offerten entgegengebracht würden, die die Möglichkeit böten, eine
stünstigere Offerte zu erlangen, Ich wiederhole, mir scheint die Frage, ob in hinreichendem Maße
Bemühungen gemacht worden sind, einen anderen Platz zu bekomme«, nicht erledigt. Ich würbe
wünschen, daß bevor man zu dem Ankauf des Nasse'schen Hauses überginge, wenigstens, wenn es
nicht schon geschehen ist, die nöthigen Schritte gethan würden, um die Sache zur Oeffentlichkeit zu
bringen und die Offerten, die eingehen, zu prüfen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Lautz: Meine Herren! Auch den Herru Vorredner glaube ich

beruhigen zu können. Der Sitz der Provinzial-Museen befindet sich in Bonn, über die Hälfte der
Mitglieder der Verwaltung der Provinzial-Mufcen sind ebenfalls Einwohner von Bonn, die Frage
Wege» Beschaffung eines Bauplatzes für das Museum iu Bouu hat über zwei Jahre nach allen
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Seiten hin die Stadt beschäftigt und was angeboten worden ist, ist im Schooße der Verwaltung
der Provinzial-Museen hinreichenderwogen worden. Man war in der Verwaltung der Provinzial-
Museen vorzugsweise dem in dem Referate des Vcrwaltuugsraths genannten Grundstück»eben der
alten Anatomie zugeneigt,uon allen anderen Bauplätzen hatte mau Abstand genommen.Daß man
von dem Platz an der alten Anatomie Abstand uahm, erklärt sich darans, daß der Preis, der
Seitens der Universität gefordert wurde, ein so hoher war, daß man eben nicht glaubte, darauf
eingehenzu könuen.

Lanbtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteKaesen hat das Wort.
Abgeordneter Kaesen: Der Herr Referent hat eben gesagt, daß man in Bonn seit

mehreren Jahren sich mit der Auswahl eines Platzes beschäftigthabe, aber er hat dabei gesagt,
daß dies immer im Schooße der Museums-Kommisstougeschehe« ist, nicht im Schooße derjenigen
Verwaltung, die ihn nachher bezahlen muß. Ich kenue die Verhältnisse in Bonn ziemlich genau
uud glaube, daß der Terrains in Bonn noch viele sind. Ich möchte vor Allem jetzt den Autrag
stellen, daß uns irgendwie nachgewiesen wird, welchen Nauwerth das Nasse'sche Grundstück hat,
dann kann man sich über den Preis, den das Grundstückkosten soll, entscheiden. Ich halte den
Bauwerth für einen sehr geringen, wenn ordentlichabgeschätzt wird, und glaube, daß drei Viertel,
wenn nicht vier Fünftel der ganzen Summe lediglich für das Terrain bezahlt werden, Wenn
wir ein Gebäude auf einem ganz freien Grundstückaufbauen, so erhalten wir etwas Anständiges
und komme», glaube ich, viel billiger dazu. Der Ankauf des Nasse'schen Grundstückesist jedenfalls
eine theuere Geschichte,Sie dürfen sich darauf verlassen. Ich habe heute auch ein Haus dort zu
verkaufen, ich weis; recht gut, daß in Bonn jetzt nichts zu verkaufenist, ich habe dort schon
mehr Häuser verkauft, ich weiß, was die Grundstückewerth sind, ich habe heute eins an der
Hand von meinem Associe, ich weiß, daß die Hänser zwanzig und dreißig Prozent weniger gelten,
als sie vor drei und vier Jahren gekostet haben.

Landtags-Marschall: Ich glaube, ich kann den Herrn Kaesen vollständigberuhigen.
Nicht uur im Schooße der Verwaltung der Museen, sondern auch im Proviuzial-Verwaltungörath
ist die Frage des Ankaufs von Grundstückenoder von Häusern in Bonn unzählige Male erwogen
worden. Es sind uns sehr viele Offerten vorgelegt worden, es spielt diese Sache schon seit vielen
Jahren. Was das Nasse'sche Haus betrifft, so glaube ich dem Herrn AbgeordnetenKaesen sagen
zu können, daß iu der Summe, die hier mit 190 000 Mark angeführt ist, der Vauwerth des
Gebäudes, welches auf dem Grundstückesteht, sehr gering angeschlagenist, während das sehr
schöne, bis zum Rhein durchgehende Terrain, allerdings an der Koblenzcrstraße,einen recht hohen
Werth repräsentirt. Auch wenn das Gebäude nicht branchbar wäre, würde immerhin sehr wenig
an der Summe iu Abzug zu bringen sein. Das ist meine feste Ueberzeugung.— Der Herr
AbgeordneteMarcus hat das Wort.

AbgeordneterMarcus: Meine Herren! Ich wollte nur thatsächlich bemerken, daß die
Nachforschungen und Untersuchungeu,ob ein geeignetesTerrain in Bonn, oder ein passendes Hans
für das Museum zu erwerben sei, nach allen Richtungen hin in den letzten Jahren durchgeführt
worden sind. Ich muß zwar sagen, daß in Bonn eine ganze Reihe von Häusern zu taufen ist,
ich weiß aber kein einziges,das sich für ein Museum so eignet, wie das Nasse'sche Hans. Gerade
das, was Durchlaucht vorhin bemerkten, daß das Haus als Privathaus nicht zweckmäßigeinge¬
richtet sei, aber gerade durch seine eigenthümlicheEiurichtuug sehr für ein Museum sich eigene, ist
zutreffend; wer dort war, der kam, jetzt schon bei der Einrichtung, die iu dem jetzt bestehenden
Hause bereits getroffen ist, denn das Museumist jetzt schon einstweileniu das miethweise erworbene
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Haus trauslocirt worden, sehr», wie geeignet das Gebäude für ein Museum ist. Kommt noch ein
Stockwerk darauf, fo ist es nicht bloß geeignet zur Aufnahme dessen, was jetzt vorhanden ist,
sondern auch zur Erreichung des Zweckes, der dem Museum gesteckt ist, daß das Univcrsitäts-
Museum anch darin aufgenommen werde. Nach meiner Anschauung weiß ich keinen Platz in
Bonn, der auch nach seiner Lage für ein Museum so geeignet ist, als das Nasse'sche Hans. Es
kommt noch hinzu, und das ist sehr wesentlich, daß das Museum dort sofort in Gang gesetzt
werden kann, während, weuu das nicht der Fall ist, man gar nicht weiß, wohin in Bonn mit
den angesammelten Schätzen gegangen werden soll. Dieselben waren bisher in dem von der Stadt
hergegebenen Arndt'schcu Hanse aufgestellt, dasselbe ist aber so eug, daß vou einem Anschauen der
Alterthümer kaum die Rede sein kann, sie hätten fast ebensogut in Kisten liegen können. Nach der
Ansicht der Baumeister ist der Aufban des Nasse'schen Hauses möglich, während das Museum
ungestört in dem jetzt schon eingerichteten Gebäude bleibt. — Die Situation ist gut, das Haus
kommt mir geeignet vor, es handelt sich aber auch wesentlich um die Frage: ist das Haus in
einem solchen baulichen Zustande, ist es so dauerhaft, daß es für lauge Zeit feine Standhaftigkeit
bewährt, ist es auch so dauerhaft, daß die beabsicheigte Etage darauf gebaut werden kanu. Ich
habe darüber mit unserm Baurath, der die Sache speciell untersucht hat, gesprochn,, derselbe hat
mir in dieser Beziehung die beeuhigeudsten Versicherungen gegeben, er hat gesagt: das Haus ist
außerordeutlich fest, ist außerordentlich standhaft und der Aufbau der Etage ist leicht und ohne
Störung des daruutcr stehenden Museums auszuführen. Dann ist beabsichtigt, neben dem Hanse
und vor dem Hause Galerien zn bauen, iu denen die großen SteimMonumente aufgestellt werden
follcn, wofür der Betrag von 60 000 Mark, den der Provinzial-Verwaltungsrath augesammelt hat,
Verwendung finden soll.

Landtllgs-Marschall: Wünscht noch Jemand in dieser Angelegenheit das Wort? —
Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich möchte mir au den Verwaltungsrath
die Frage erlauben, ob schou Skizzen und Pläne für den Bau vorliegen und ob die Mitglieder
des Landtages davon Einsicht nehmen tonnen. Es ist wünschenswerth, daß dies vorher geschieht.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Lautz: Die Skizzen und Pläne haben dem Ausschusse bereits

vorgelegen.
(Abgeordneter von Eynern: Aber dem Landtage nicht.)
Land tags «Marsch all: Meine Herren! Ich werde die verschiedenen Skizzen uud Pläue

in dem Lesezimmer auflegen lassen, wenn die Herren so freundlich sein wollen, sich dieselben dort
anzusehen. Der Herr Abgeordnete Pelzer hat das Wort.

Abgeordneter Pelz er: Ich möchte bezüglich dieser Skizzen und Pläne, die dem Provin-
zial-Verwaltungsrathe vorgelegen haben und jetzt offen gelegt werden sollen, bemerken, daß dieselben nur
angefertigt worden sind, um ans Grund derselben einen vorläufigen Kostenanschlag zu machen, und
daß für den definitiven Plan überhaupt nichts feststeht, insbesondere anch das nicht, ob nicht
Uorab noch eine öffentliche Konkurrenz auszuschreiben sein wird. Die jetzt vorliegenden Skizzen
und Pläne sind nur dazu da, um vorläufige Anhaltspunkte für die Kosten zu gewähren und ins¬
besondere der Königlichen Staats-Regierung Anhaltpunkte für Bemessung ihres Beitrags zu geben.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Wolters hat das Wort.
Abgeordneter Wolters: Ich meine doch, daß die Ansichten, welche die Herren Kaesen

und von Grand-Ny ausgesprochen haben, noch nicht hinlänglich gewürdigt worden sind. Wenn
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gesagt worden ist, daß dem Verwaltungsrath und anderen Behörden viele Grundstücke angeboten
worden seien, so muß ich darauf hinweisen, daß diese Anerbietungm doch nur unter der Hand
stattgefunden haben, und ich z. B. muß gestehen, wenn ich in Bonn ein Grundstück hätte und es
würde mir bekannt, ich könne mich an Den und Den im Geheimen wenden, um mein Grundstück
anzubieten, so thue ich es nicht, wenn aber durch die Zeitungen oder irgendwie öffentlich ausge-
sprochen wird, es werde ein Terrain zur Erbauung eines Museums gesucht, so kann ich mich ohne
Weiteres dazu verstehen, mein Terrain anzubieten. Ich kaun mich also uicht beruhigen, auch schon
im Interesse der Verwaltung möchte ich wünschen, daß eine öffentliche Ausschreibuug stattfände,
Findet sich kein anderes Terrain, als das Nasse'sche, so bin ich damit ganz einverstanden, aber
bevor nicht eine Behörde, wie die unsrige, eine Sache öffentlich ausschreibt, glaube ich nicht, daß
der Landtag dem Ankauf der Nasse'scheu Grundstücke obne Weiteres zustimmen kann,

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Mirbach hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Mirbach: Meine Herren! Ich bitte Sie, nehmen Sie den

Ausschuß-Antrag an und versetzen Sie den Verwaltungsrath nicht wieder in die Nothwendigkeit,
noch einmal mit den Alterthümern herumziehen zu müssen. Dieselben sind jetzt schon miethweise
im Nasse'schen Hause untergebracht, und wenn der Vortheil bei der Requisition eines neuen
Platzes, der sich vielleicht finden würde, nicht sehr groß ist, so würde er reichlich durch die Nach¬
theile aufgewogen, die in Folge einer nochmaligen Translocirnng, namentlich der kleineren Alter¬
thümer, eintreten können.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Ry: Ich und alle Mitglieder des Landtages sind gewiß nicht

gewillt, dem Verwaltungsrath mehr Mühe zu machen, als er bereits hat, aber dieser Grnnb darf
nicht dazu führen, die weiteren Untersuchungen nicht bis zu dem Grade gedeihen zu lassen, daß
wir uns Klarheit über die Lage verschaffen. Dies werden selbst die Verwciltnngsraths-Mitglieder
nicht wollen. Nur um mir als Mitglied des Landtags diese Klarheit zu verschaffen, ist meine
Bemerkung geschehen, und ich glaube, daß die Frage, ob in Bonn Umschau für ein anderes Lokal
gehalten worden ist, doch uicht genügend erörtert und nicht zum Austrag gebracht worden ist. Ich
bleibe auf dem Standpunkt, den ich ausgesprochen habe. Es hat mich eine Bemerkung des Herrn
Abgeordneten Pelzer noch bedenklicher gegen die Sachlage gemacht, nämlich die, baß die Kosten¬
anschläge, die Skizzen u. dgl. nur provisorisch sein sollen, daß sie nur Anhaltspunkte geben sollen, —
so habe ich es verstanden, — daß aber nicht das ganze klare Bild dessen vorliegt, was für die
Sache nothwendig ist. So habe ich den Herrn Abgeordneten Pelzer verstanden, habe ich ihn
mißverstanden, so würde ich bitten, mich zu berichtige«; wie nun die Sache in diesem Augenblick
liegt, würde ich glauben, daß es nicht unangemessen sei, den Gegenstand von der heutigen Tages¬
ordnung abzusetzen und in den nächsten Tagen wieder zur Verhandlung zu stellen, damit die Mit¬
glieder des Landtags sich sowohl über die Skizzen und Kostenanschläge, als über die Frage selbst,
nähere Aufklärung schaffen können.

Landtags-Marschall: Meine Herreu! Ich glaube, da der Sachverhalt in dem gedruckten
Referat schon ziemlich weitläufig auseinander gesetzt ist, daß es bei der Masse von Arbeiten, die
uns noch vorliegt, doch gut wäre, daß wir heute schou zu einem Definitivum in dieser Frage
kommen. Was die Einwürfe des Herrn von Grand-Ry betrifft, die sich auf das bezogen, was
ich selbst gesagt habe, so möchte ich Namens des Provinzial-Verwaltungsraths mit einigen Worten
darauf erwidern: Es ist zunächst in allen Theilen der Stadt Bonn Umfrage gehalten worden, wo
Bauplätze zu finden wären, wir haben schließlich im Verwaltungsrath alle geglaubt, daß der Bau-
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Platz an der alten Anatomie gegenüberdem Universitätsgcbäudeder schönste Platz wäre, den man
in Bonn finden könnte, es wurde aber daran die Bedingung geknüpft, baß das archäologische
Museum der Universität mit unserem Museum vereinigt werde. Außerdemwürde der Preis des
Erbauens des Museums an dieser Stelle wegen der nothwendigenschönen architektonischen Aus¬
führung des Gebäudes außerordentlichtheuer werden. Nun kam das Angebot der Erben Nasse,
das Haus, welches sie sonst nicht verwendenkonnten, uns für die Zweckedes Museums zu verkaufen.
Als nun der Frage näher getreten wurde, wurden die beiden Pläne nebeneinandergestellt,der Bau
auf dem Platze der Anatomie der Universität gegenüber und der Ankauf des Nasse'schen Grund¬
stücks mit den kleinen Veränderungen, die an dicfem Bau vorzunehmen sind, und da hat der
Provinzial-Verwaltungsrath erkannt, daß von allen Plätzen in Bonn nur dieser hier in Frage
kommen könnte,und daß bei den beschränkenden Bedingungen und dem hohen Preise der Erbauung
des Museums auf dem Platze der alten Anatomie es günstiger wäre, wenn die Provinz allein ihr
Museum anf dem Nasse'schenGrundstück baute resp, das Haus mit wenigenKosten für ihre
Zwecke umbaute.

Meine Herren! Wünschtnoch Jemand in dieser Anlegenheit das Wort? — Der Abgordnete
Wolters hat das Wort.

Abgeordneter Wolters: Ich kann mich zu meinem Bedauern nicht dabei beruhigen und
bitte, meinen Antrag zur Abstimmungzu bringen. Ich wiederhole nur ganz kurz: ich habe von
vielen Seiten in Bonn gehört, was mich allerdings im höchsten Grade beunruhigen mnß, die
Sache sei so unter der Hand gemachtworden, wie man zu sagen Pflegt, und diesem Gerede möchte
ich gerade, weil so viele Antisympathieen gegen unsere Provinzial-Vcrwaltung bestehen, aus dem
Wege gehen und möchte deshalb eine kurze Ausschreibungin den Blättern wünschen.Ob es nicht
bei dem Nasse'schen Grundstück verbleibt, das ist eine andere Frage. Billig ist jedenfalls die
Geschichte nicht, 190 000 Mark kostet das Grundstück bereits jetzt, und was noch angebaut werden
wird, ist eine zweite Frage.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf von Mirbach hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Mirbach: Ich bin eben mißverstanden worden, ich habe nicht

gesagt, daß ich im Interesse des Verwaltungsraths die Annahme des Ausschuß-Antrageswünsche,
sonderu im Interesse der Alterthümer.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat den Antrag auf
Vertagung der Sache gestellt, dieser Antrag geht vor. Wenn Niemand mehr das Wort zu der
Sache verlangt, so bringe ich diesen Antrag auf Vertagung zur Abstimmungund bitte Diejenigen,
die für die Vertagung sind, aufzustehen. (Geschieht.) Es sind 31 Abgeordnete, es ist die Mino¬
rität. (Widerspruch.) Ich bitte um die Gegenprobe. (Geschieht)

Es sind 36 gegen 31 Stimmen, die Vertagung ist abgelehnt. Nun kommt der Antrag
des Herrn AbgeordnetenWolters. Herr AbgeordneterWolters hat das Wort.

AbgeordneterWolters: Ich möchte noch ausdrücklichhinzufügen, daß wir die Anträge
unter der Voraussetzung annehmen, daß sich durch öffentliches Ausschreiben kein anderes
Terrain findet.

Landtags-Marschall: Dann möchte ich es aber geschäftsordnungsmäßig für das Nichtige
finden, daß wir zuerst über die vorliegendenAnträge des Ausschussesund nachher über die Zu¬
satz-Anträgeverhandeln. — Der Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort.

AbgeordneterDietze: Der Herr AbgeordneteWolters hat seinen Antrag soeben dahin
forumlirl, daß eine öffentliche Ausfchreibuug stattfinden soll, um zu sehen, ob sich teiu anderes

26
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Terrain findet; es ist nicht gesagt worden: „ein geeigneteres", sondern eS ist das Wort: „anderes"
gebraucht worden. Ein anderes Terrain findet sich bei der öffentlichen Ausschreibung jedeufalls.
Ich möchte bitten, daß der Antrag anders formulirt wird.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Wolters hat das Wort.
Abgeordneter Wolters: Es heißt in meinem Antrag: „geeigneteres und billigeres

Terrain".
Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroech hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich möchte fragen, wer die Entscheidung darüber hat,

ob ein Terrain, welches sich bei der öffentlichen Ausschreibung findet, nach dem Antrag Wolters
„geeigneter" ist oder nicht. Der Antrag scheint mir in dieser Beziehung unbestimmt.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Meine Herren! Dem Antrage des Herrn Wolters

stehe ich wohl in etwa sympathisch gegenüber; aber ich glaube, wir können besser zu dem Zweck
kommen. Es heißt nämlich — es bandelt sich hauptsächlich um alinsa a. — „der Provinzial-
Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, das Nasse'sche Haus und Grundstück
zu Bonn für den Preis von 190 000 Mark anzukaufen und für die Zwecke des Provinzial-
Mnseums auszubauen". Da wollte ich mir den Antrag erlauben, zu sagen: „ein geeignetes Grund
stück" in Bonn anzukaufen und für die Zwecke des Provinzial-Museums auszubauen. Ich beabsichtige
damit weiter gar nichts, als daß sich der Provinzial - Verwaltungsrath oder das Comite, welches
mit dieser Museums - Angelegenheit zu thun hat, noch einmal umsieht. Wenn es alsdann nichts
findet, ist es nicht davon abgehalten, das Nasse'sche Grundstück zu kaufen. Es soll also noch
einmal eine Umficht darüber gehalten werden, ob man ein geeignetes Grundstück findet. Ob eine
öffentliche Ausschreibung stattfinden oder ob man sich unter der Hand danach erkundigen soll,
darüber will ich keine Bestimmungen treffen, sondern ich überlasse das dem Provinzial-Verwaltungs-
rath resp, dem Comits. Deshalb stelle ich also den Antrag dahin: „ein geeignetes Grundstück in
Bonn anzukaufen und für die Zwecke des Provinzial-Museums auszubauen". Die Summe steht
fest, denn es werden überhaupt 420 000 Mark dazu verwandt, wie viel nun zum Ankauf kommen
und wie viel zum Ausbau, das ist mir gleichgültig.

Landtags-Marschall: Ich frage den Herrn Antragsteller Wolters, ob das auch seinen
Antrag trifft.

Abgeordneter Wolters: Das trifft meinen Antrag nicht, Ich will weiter nichts als den
Zusatz: unter der Voraussetzung «. Ich bin damit einverstanden, daß alles angenommen wird
„unter der Voraussetzung, daß sich durch eine öffentliche Ausschreibung ein anderes, besseres und
billigeres Terrain nicht findet".

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Ehnern hat das Wort.
Abgeordneter von Ehnern: Ich verzichte.
Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Sole mach er: Ich wollte dem Herrn Freiherrn

von Eerde erwidern, daß seine ganze Rede sich an das gedrucktvorliegende Referat des Provinzial-
Verwaltungsraths anschließt. Er scheint das Referat des Ausschusses, was eigentlich zur Diskussion
steht, gar nicht gelesen zu haben.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Meine Herren! Es handelt sich hente um die Erwerbung des

Nasse'schen Hauses, wie es daliegt, und worin sich unsere Alterthümer befinden. Eine andere
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Frage scheint mir gar nicht reif zu sein. Meine Herren! Wir wollen nicht bauen, das sage ich
den Herren, die nicht dem Ausschußangehört haben, und sich das nicht gehörig vergegenwärtigen,
sondern wir wollen einstweilen das Nasse'scheHaus, was uns angeboten ist, kaufen,und der Aus.
schuß hielt, nach den Ermittelungen, die ihm wurden, den Kauf für angemessen und den Preis für
nicht zu hoch; ich meine, Sie sollten sich dabei beruhigen. Wir haben den Landes - Aaurath
gehört, der sagt, es ließe sich wohl später noch eine zweite Etage aufsetzen,woran wir einstweilen
nicht sind. Ich finde die Beruhigung in der Erklärung des Herrn Landes - Bauraths, der mir in
dieser Hinsicht eine größere Autorität ist, als der verehrte Herr Abgeordnete Kaesen. Was im
Uebrigen den Werth des Grundstücks anlangt, so scheint mir, da es sich um ein Terrain von
2 Morgen in sehr schöner Lage handelt, worauf auch das Gebäude steht, was wir für unsere
Zwecke nutzbar gemachthaben, der Preis nicht zu hoch zu sein. In dieser Beziehung ist mir der
Herr AbgeordneteMarcus Gewähr, der als alter Bonner die Verhältnissesehr gründlich kennt.
Ich möchte daher direkt für den Antrag des Ausschusses hier eintreten. Darauf einzugehen,was
der Herr Freiherr von Eerde vorschlägt, oder Herr Wolters im Sinne hat, hat meines
Erachtens heute keinen Zweck; es handelt sich um die Annahme oder Ablehnungdes Ankaufes
des Nasse'schen HauseS, sonst können wir wieder von vorne anfangen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Eerde hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eerde: Auf die Bemerkungen des Herrn Freiherrn von

Solemacher hin, habe ich mich erkundigt, wie der Antrag des Ausschusses lautet. Er lautet
dahin: „das Nasse'sche Haus und Grundstück zu Bonn für den Preis von 190 000 Mark
anzukaufenund 60 000 Mark zum weiteren Ausbau desselben zu verwenden". Ich halte meinen
Antrag dahin aufrecht, in aliuea a. des Ausschuß-Antrages,wo es heißt: „das Nasse'sche Haus
zu kaufen", zu sagen: „ein geeignetesGrundstück in Bonn zu einem entsprechenden Preise für
höchstens190 000 Mark anzukaufen".

Ich wollte mir erlauben, dem Herrn Courth zu bemerken, daß mein Antrag gar nicht
bezweckt, das Nafse'sche Hans überhaupt nicht anzukaufen,sondern er bezwecktnur, dem Comitö
Gelegenheitzu geben, das Mißtrauen beseitigen zu können, das hier in der Versammlung geäußert
worden ist, als wenn nicht genug geschehen wäre, um ein geeignetesHaus zu erwerben.

Es soll nämlich hiernach die Sache noch einmal durch die Hand des Verwaltungsraths
oder des Ausschusses für die Museen, — ich weiß nicht, wer das besorgt, — gehen, diesem soll durch
meinen Antrag noch einmal anempfohlenweiden, sich nach einer geeigneten Stelle zu erkundigen.
Findet er kein geeigneteresGrundstück, um darauf ein Museum zu errichten, so kauft er einfach
das Nasse'sche Haus.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteIentges hat das Wort.
AbgeordneterIentges: Dem Herrn Kollegen Courth möchte ich auch entgegenstellen,

was zum Theil der Herr Vorredner bemerkt hat: dem Provinzial-Verwaltungsrath ist es keines¬
wegs entzogen, das Nasse'sche Haus zu kaufen, ihm wird aber entgegengesetzt, daß bisher keine
öffentliche Ausschreibungstattgefunden hat. Ich muß gestehen, bei einer Verwaltung, wie die
unsere, ist es der angemessenste Weg, daß vorher eine öffentliche Ausschreibungstattfindet, wie es
bei allen öffentlichen Bauten der Fall ist. Deshalb möchte ich mich dem Antrage des Herrn
Wolters anschließen,man möge eine öffentlicheAusschreibungveranlassen. Stellt sich dabei
heraus, daß kein besseresGrundstück zu finden ist, so ist der Provinzial-Verwaltungsrath in der
^age, das Nasse'sche Gebot zu acceptiren. Wenn Mißtrauen an Ort und Stelle besteht, wie ich

26»
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da« von verschiedenen Herren Kollegen gehört habe, dann glaube ich doch, daß, um dieses zu
beseitigen, fein anderer Weg als der des öffentlichen Ausschreibensbeschritten werden kann.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es liegt mir ein von Herrn von Cyneru
gestellter Antrag auf Schluß vor. Erfolgt Widerspruch gegen diesen Antrag? Es hatten sich
noch zum Wort gemeldet Herr Graf von Hoensbroech und Herr Freiherr Felix von Lo8. —
Herr von Eynern hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Ich möchte den beiden Herren das Wort doch nicht
durch meinen Schlußantrag entziehen. Ich hatte gedacht, die Rednerliste wäre noch viel größer.
(Rufe: Schluß!)

Landtags-Marschall: Ich schließe die Diskussion und bitte den Herrn Antragsteller
Wolters, mir seinen Antrag formulirt vorzulegen.

AbgeordneterWolters: Der Antrag lautet: „Unter der Voraussetzung, daß sich durch
eine öffentliche Ausschreibungein anderes, besseres und billigeres Terrain nicht findet". Es werden
nach dem Antrage 190 000 Mark ausgegeben. Ich will nun den Fall annehmen, daß z. B. die
Stadt Bonn uns ein Terrain scheukt. Dann könnten wir für 190 000 Mark ein Haus baueu,
was wahrscheinlich noch besser wäre, als das Nasse'sche.

Landtags-Marschall: Der Antrag des Herrn von Eerde ist der weitergehende.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Er ist nicht so weitgehend,ich habe gesagt: ein geeig¬

netes Haus oder Grundstückin Bonn zum Preise von höchstens 190 000 Mark anzukaufenund
für die Zwecke des Provinzial-Museums zu verwenden.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat zur Fragestelluugdas Wort.
Vicc-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher: Meine Herren! Das würbe doch

wohl nicht ganz stimmen. Herr von Eerde hat immer wieder das gedruckte Referat vor sich.
Der Antrag des Ausschusses geht dahin, 190 000 Mark zum Ankauf des Nasse'schenGrundstückes
zu bewillige«und außerdem 60 000 Mark zum Ausbau, das macht in Snmma also 250 000
Mark, welche verlangt werden. Wenn nuu Herr von Eerde dasselbe will, aber nur noch ein
vorheriges Konknrrenzausschreiben,so mnß die Summe, welche zur Verfügung gestellt wird, nicht
auf 190 000, sondern auf 250 000 Mark gestellt werden.

AbgeordneterFreiherr von Eerde: Dann ergänze ich das auf 250 000 Mark. Also
Haus und Grundstückzu 250 000 Mark.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich habe soeben die beiden Anträge verglichen
und glaube, baß der Antrag des Ausschussesder weitgehendste ist, dann kommt der Antrag des
Herrn von Eerde und schließlich der Antrag des Herrn Wolters. Sind Sie damit einverstanden?
Herr von Grand-Ry hat zur Fragestellung das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Rh: Ich glaube doch, daß der Antrag, welcheram weitesten
von dem Ausschuß-Anträge abgeht, zunächst zur Abstimmung zu gelange« hat. Der Ausschuß-Antrag
ist die Grundlage unserer Verhandlungen, und derjenige Antrag, welcheram weitestenvon diesem
Antrage abweicht,scheint wir die Priorität bei der Abstimmungzu haben.

Landtags-Marscball: Der Herr Referent hat das Wort zur Fragestellung.
Referent AbgeordneterLautz: Meine Herren! Der weitgehendsteAntrag ist derjenige,

welchen der Provinzial-Verwaltungsrath gestellt hat, dieser Antrag hat also zuerst zur Abstimmungzu
kommen. Der zwcitwcitgehendstcAntrag ist der des Ausschusses, er ist deshalb nach meiner
Meinung derjenige,der in zweiter Stelle zur Abstimmungzn komme» hat, und dann kommt die
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Reihenfolge, wie sie der Herr Vorsitzende angegebenhat, erst der Antrag des Herrn von Eerde
und dann der Antrag des Herrn Wolters.

Landtags-Marschall: Herr AbgeordneterKaesen hat da« Wort.
AbgeordneterKaesen: Ich mochte nur dem Wunsche mehrerer Kollegen nachkommenund

beantragen, daß eine namentlicheAbstimmungüber den Hauptantrag stattfindet, über den Antrag
des Ausschusses oder den noch weiter gehenden.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat zur Fragestellung
das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Die beiden Anträge, sowohl der des Herrn
Wolters, wie der des Herrn von Eerde, sind keine selbstständigen Anträge, sondern sie schließen
sich an die Anträge des Ausschussesan, es sind Amendements. Ueber diese Ameudements mnß
zuerst abgestimmt werden und später über den Antrag des Ausschussesmit den angenommeneu
Ameudementsoder ohne die Amendements. So muß die Fragestellungsein. Ich glaube, daß das
Amendementdes Herrn Wolters zuerst zur Abstimmungkommen muß, weil es sich am engsteu
an den Ausschuß-Antrag anschließt,und dann das Amendementdes Herrn von Eerde. Wird
das AmendementWolters angenommen, so fällt das Amendementvon Eerde. Im Fall der
Annahme des AmendementsWolters kommt der Ausschuß-Antrag mit diesem Amendementzur
Abstimmung,ohne dieses Amendementist der Ausschuß-Antrag überhaupt nicht mehr anzuuehmeu.
Das würde wohl der geschäftliche Gang sein müssen.

Landtags-Marschall: Es ist ein Antrag auf namentlicheAbstimmunggestellt worden.
Meine Herren! Nach unserer Geschäftsordnunghat der Landtags-Marschall solche zn bestimmen,
oder ein Drittel der Versammlung, muß sich dafür aussprechen. Ich halte eine namentliche
Abstimmungnicht für nöthig, bitte aber die Herren, welche für namentlicheAbstimmungsind, sich
zu erheben. (Geschieht.)

Das ist nicht ein Drittel der Versammlung, der Autrag auf namentliche Abstimmung
fällt also. Nun würde ich zunächst den Antrag des Ausschussesz>uro, wie er vorliegt, zur Abstim¬
mung bringen. (Widerspruch.) Herr Wolters hat zur Geschäftsordnungdas Wort.

AbgeordneterWolters: Ich glaube, daß Herr von Eynern vollständigim Rechte ist,
wenn er gesagt hat, daß die Amendements zuerst zur Abstimmung kommen müssen. Ich habe
leinen Antrag gestellt,sondern nur ein Amendementund glaube, daß nach allem parlamentarischen
Brauch zuerst die Ameudementszur Abstimmungkommen müssen.

Landtags-Marfchall: Dann werde ich es so machen. Meine Herren, ich bringe also,
wie es Herr von Eynern soeben vorgeschlagenund wie es auch Herr Wolters gewünscht hat,
zunächst das Amendement des Herrn Wolters zur Abstimmung:

„Unter der Voraussetzung, daß sich durch eine öffentliche Ausschreibungein anderes,
besseresund billigeres Terrin nicht findet".

Ich bitte Diejenigen, welche für diesen Antrag sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Daß ist die
Majorität, das Amendement des Herrn Wolters ist also angenommen. Das Amendement
von Eerde ist damit erledigt.

Meine Herren! Jetzt bringe ich den Ausschuß-Antragzusammen mit dem Amendement
des Herrn Wolters zur Abstimmung. Zunächst den Antrag unter a:

„unter der Voraussetzung, daß sich durch eine öffentliche Ausschreibungein anderes,
besseresund billigeres Terrain nicht findet, das Nasse'scheHaus und Grundstück zu Bonn
für den Preis von 190 000 Mart anzukaufen und diesen Betrag vorschußweise aus
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dem Ständefonds zu entnehmen, sowie aus dem für Bonn angesammeltenMuseums-
Baufonds 60 000 Mark znm Ausbau des obengenannten Hauses verwenden zu zu dürfen".

Ich bringe diesen Antrag zur Abstimmung, und bitte Diejenigen, welche dagegen sind,
sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen. Meine Herren! Der nächste Antrag lautet:
„d. unter der Bedingung'einer angemessenen Betheiligung des Staates an den Baukosten,

mit dem Neubau des Museums in Trier vorzugehen, die erforderlichenKosten, in der
ungefähren Grenze einer Gesammt-Vausummevon 330 000 Mark, soweit zu deren
Deckung der Fonds für den Neubau von Provinzial-Museen, sowie der Staats-Zuschuß
zur Zeit nicht ausreicht, vorschußweise aus dem Ständefonds zu entnehmen".

Ich stelle diesen Antrag zunächst zur Diskussion. Herr Kaesen hat das Wort.
AbgeordneterKaesen: Bevor ich zu dem Antrage d. meine Zustimmung geben kann,

möchte ich Aufklärungdarüber haben, was uuier „vorgehen" verstanden ist. Sollen dem Landtage
die Pläne vorgelegt werden, oder soll der Provinzial-Verwaltungsrath felbstständig mit dem Bau
an's Wert gehen, soll er sofort damit anfangen?

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Lautz: Geradeso, wie Herr Kaesen es zuletzt gesagt hat, ist es

vom Ausschussegemeint. Der 26. Provinzial - Landtag hatte beschlossen, daß, wenn die Be¬
dingung erfüllt sei, daß die Königliche Staatsregierung einen gleichen Betrag gebe, mit dem Bau
nach vorheriger Genehmigung des Landtages vorgegangen werden sollte, und der Unterschied, in
dem, was heute der Provinzial-Verwaltungsrath und der AusschußIhnen vorschlägt, ist der, daß
unter der Voraussetzung,daß die Königliche Staatsregierung eine angemessene Beihülfe gibt, der
Provinzial-Verwaltuugsrath ermächtigtsei» soll, mit dem Bau des Museums vorzugehen,daß aber
innerhalb der Grenze der Bausumme von 330 000 Mark geblieben werden müsse.

AbgeordneterKaesen: Es ist also beabsichtigt den Bau auszuführeu. Das ist das, was
ich fragen wollte.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordueteIentges hat das Wort..
Abgeordneter Ientges: Es sind 2 Ausdrücke von sehr großem Unterschiedgebraucht

worden. In dem Beschluß des 26. Provinzial-Landtages heißt es: die gleiche Summe, und
heute: eine angemessene Summe. Ich möchte mir eine Erklärung darüber erbitten, was unter
„augemessen" gedacht wird, ob die frühere Voraussetzung aufrecht erhalten oder eine Marimal-
Quote gedacht wird, und dann bis zu welcherGreuze? Angemessen ist ein sehr relativer Begriff.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterLautz: Diese Frage ist in dem Ausschußsehr eingehendzur Ver¬

handlung gekommen. Man war sich dieses Unterschiedes,der in den beiden Worten liegt, wohl
bewußt, man sagte sich aber, die Staatsregierung gibt möglicherweise einen ziemlich hohen Betrag,
der aber dennoch nicht ganz gleich ist mit der Hälfte der Summe, die erforderlichist, und dennoch
soll der Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigt sein, mit dem Bau vorzugehen. Es ist natürlich,
daß das „angemessen" in gewissen Grenzen bleiben muß uud es taun dem Provinzial-Vcrwaltungsrath
gewiß nicht einfallen, diesen Worten eine solche Dehnbarkeit zu geben, daß, wenn ein Minimal-
Beitrag von Seiteu des Staates geleistet würde, diese Bedingung als erfüllt erachtet werde» würde.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ueber diese Museen sind im Februar des

vorigen Jahres im AbgeordnetenhausVerhandlungen gepflogen worden; ich weiß nicht, ob es der
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AbgeordneteKnebel oder ob ich es war, einer von uns hat die Staatsregierung darüber inter-
Pellirt, und der Herr Regierungs-KommissarOeheimrath Schöne hat damals allerdings in Aussicht
gestellt, daß eine bedeutende Staats ° Unterstütznng für den Bau dieser Museen gegeben werden
würde, aber sich auf die Hälfte zu verpflichten, dazu, glaube ich, hat er sich nicht verstanden.
Das wäre auch nicht möglich gewesen,da sich diese Zuschüsse nach den momentanenfinanziellen
Verhältnissen und nach den Anforderungen, die au den Staat jährlich gestellt werden, richten
müßten. Ich bin deshalb damit einverstanden, daß die Worte „die Hälfte" gestrichen und die
Worte „ein angemessener Beitrag" dafür eingesetzt wird. Ein solcher Beitrag wird uns nach den
Erläuterungen des Herrn Regierungs-Kommissarsjedenfalls in Aussichtstehen.

Landtags-Mar schall: Der Herr AbgeordnetePelz er hat das Wort.
AbgeordneterPelzer: Ich schließe mich der Ansicht des Herrn Kollegen von Eyuern an,

und möchte Herrn Ientges erwidern, daß der 26. Provinzial-Landtag gesagt hat: „unter der Voraus¬
setzung, daß Seitens der KöniglichenStaatsregierung für denselbenZweck eine gleiche Summe
bewilligt wird". Jetzt ist der I. uud IV. Ausschuß gerade unter der Erwägung, die Herr
von Eynern eben mittheilte, dazu übergegangen, zu sagen: „unter der Bedingung einer ange¬
messenen Betheiligung". Der 26. Provinzial-Landtag hat, so viel ich mir dessen bewußt bin und
mich erinnern kann, die Worte: „in der Voraussetzung"gewählt, weil er wohl fühlte, daß eine
strikte Bedingung daraus nicht gemacht werden könnte, daß die Staatsregierung dieselbe Summe,
wie der Provinzial-Verband geben würde. * Man hat damals mehr oder weniger dieser Hoffnung
Ausdruck gebeu wollen, während wir heute, allerdings als Korrelat des abschwächenden Wortes:
„eine angemesseneBetheiligung", gesagt haben: „unter der Bedingung einer angemessenenBetheiligung".

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort zu dieser Angelegenheit?—
Es ist nicht der Fall, ich schließe die Diskussion, und bringe den Autrag des Ausschusses aä K.
zur Abstimmung. WünschenSie, daß er noch einmal verlesen wird? — Es ist nicht der Fall,
so bringe ich den Antrag zur Abstimmung,und bitte Diejenigen, die dagegensind, sich zu erheben.
(Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist einstimmigangenommenworden, o. der dritte Antrag
geht dahin, dementsprechend eventuell eine Modifikationdes Beschlusses des 26. Provinzial-Lcmdtages
bezüglich der Betheiligung des Staates an den Baukosteneintreten zu lassen. Meine Herren! Ich
glaube, dies ist wohl selbstverständlich. Ich erkläre auch diesen Antrag, wenn kein Widerspruch
erfolgt, — ich konstatire,daß er nicht erfolgt, — für genehmigt.Hiermit ist diese Angelegenheit erledigt.

Es folgt Referat des I. und IV. Ausschusses,betreffenddie Bewilliguug einer Unter¬
stützung au die Hagelbeschädigten im Kreise Euskirchen. Referent ist der Herr Abgeordnete Marcus.

(Der Vice-Landtags-Marschallübernimmt den Vorsitz.)
Referent Abgeordneter Marcus: Meine Herren! Es ist Ihnen Wohl Allen bekannt,

Welche fürchterlichenVerheerungen am 16. Inli 1881 in den Gemeinden des Kreises Euskirchen
durch Hagelschlagangerichtet worden sind. Das Nähere darüber ist in dem Referat des Provinziab
Verwaltungsraths auf Grund eines Berichtes des Landraths des Kreises Euskirchen mitgetheilt
worden. Ich hebe hier nur hervor, daß der Schaden für die betreffendenGemeinden sich auf
etwa 2 l/2 Millionen Mark beziffert. In Folge dessen beantragt der Landrath eine Unterstützung
aus provinzialstiindischen Mitteln. Meine Herren! Es liegt die Frage sehr nahe: warum haben
die Leute nicht versichert, warum sind, wie der Landrath in seinemBericht uns mitgetheilt hat,
nur ungefähr 8°/u versichert gewesen? Die Antwort, die darauf gegeben ist und auch im Referat
steht, sagt: es ist eine Gegend, in der Hagelschläge in den letzten Jahren sehr vielfach gewesen sind.
In den letzten 4 Jahren sind dort dreimal heftige Hagelschläge gewesen, und in Folge dessen haben
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die Hagelversicherungs-Gefellschaftenihre Prämien so außerordentlich in die Höhe geschraubt, daß
die kleinerenGrundbesitzerund die Pächter nicht mehr in der Lage waren, diese Versicherungs-
Prämien zu bezahlen. Meine Herren! Wie nun die Sache auch sei, das Unglück ist da, es ist
fürchterlich und Hülfe ist dringend nothwendig. Ich bemerke ferner noch, daß in den Schäden,
deren Hauptsummeich mitgetheilthabe, ungefähr '/^ Million — 250 000 Mark Schaden an Gebäu-
lichkeiten,Scheunen und Ställen angegebenist, Schäden, für die keine Versicherungbesteht. An
der Hand aller dieser Mittheilungen ist der vereinigte I. und IV. Ausschuß in die Berathung
über das Gesuch des Landraths des Kreises Euskircheneingetreten und hat einstimmigbeschlossen,
dem Referate gemäß dem Antrage des Provinzial-Vcrwaltungsraths beizutreten, und bittet Sie,
feinem Beschlusse auch zuzustimmen. Ich beehre mich, Ihnen nun das Referat des I. und IV. Aus¬
schusses, betreffend die Bewilligung einer Unterstützung aus provinzialständischeuFonds an die
durch den Hagelschlag vom 16. Juli 1881 betroffenenBewohner des Kreifes Euskirchen vorzu¬
tragen. Es heißt: In einem Referat vom 11. November 1881 stV. Nr. 32 der Drucksacheu)
hat der Provinzial-Verwaltungsrath den Antrag gestellt:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen,den durch den Hagelschlag am 16. Juli
d. I. betroffenenGemeinden Weilerswist, Vcrnich, Fricsheim, Metternich, Lechenich,
Bliesheim, Erp, Pingsheim und Dorweiler eine Unterstützungvon 50 000 Mark aus
dem Zinsgewinne der Provinzial-Hülfskassezu bewilligen".

Der vereinigte I. und IV. Ausschuß, welchem' dieser Antrag zur Berathung überwiesen
worden ist, hat in seiner Sitzung vom 14. November er. einstimmigbeschlossen, den erwähnten
Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths dem hohen Landtage zur Annahme zu empfehlen,

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Sole m acher: Ich stelle den Antrag des Pro¬
vinzial-Verwaltungsraths, der mit dem des Ausschussesidentisch ist, zur Diskussion. Der Herr
Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnnetervon Eynern: Meine Herren! Der Herr Referent hat allerdings recht,
wenn er sagt, daß die Frage sehr nahe gelegen habe, warum haben die Leute nicht versichert?
Diese Frage habe ich mir auch gestellt, und diese Frage haben sich wahrscheinlich sehr viele Mit¬
glieder ves hohen Landtags gestellt, als sie den Antrag des Verwaltungsraths und des Ausschusses
zu Gesichtbekamen. Die Beantwortung dieser Frage ist in dem Referat enthalten: „Der Land¬
rath des Kreifes Euskirchensagt, daß die Pächter und kleinen Grundbesitzerdes Kreises die mit
Rücksicht auf die in jener Gegend so häufig wiederkehrendenHagelwetterSeitens der Versicherungs-
Gescllschafteu so außerordentlich hoch normirten Versicherungs-Prämien nicht im Stande gewesen
seien aufzubringen". Der Herr Landrath bescheinigtalso hier, daß die Versicherungs-Prämien so
außerordentlichhoch und anormal gewesen seien, baß die Grundbesitzersie nicht hätten aufbringen
können. Ich habe nach dieser Mittheilung, weil mich die Hagelversicherungs-Gcscllschaftenrecht
interessiren,Erkundigungeneingezogen. Ich habe in Beantwortung dieser Erkundigungenerfahren,
daß der Provinzial-Verwaltungsrath ebenfalls Veranlassung genommen hat, Erkundigungen über
diese Angaben des Herrn Landraths einzuziehen. Es ist dem Provinzial-Verwaltungsrath von der
Kölner Hagelversichcrungs-Gesellschaftein Gutachten übergeben worden, welches in der Zeitung
für Versicherungswesenvom 17. Oktober 1881 abgedruckt ist. Darin wird von Seiten der
Kölner Hagelversichcrungs-Gesellschaft der provinzialständischen Verwaltung das Folgende mitgetheilt.
Ich muß das verlesen, es ist das in diesem Fall nicht ohne Bedeutung. „Wenn in der zum
Zwecke der Erwirkung einer Unterstützungbei der provinzialständischen Verwaltung Seitens der
hagelbeschädigtenGemeinden des Kreises Euskirchen eingereichtenEingabe die Behauptung auf-
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gestellt worden ist, die Pächter und Grundbesitzerdieser Gemeindenseien nicht im Stande gewesen,
die mit Rücksicht auf den in jener Gegend so häufig wiederkehrenden Hagelschäden Seitens der
Versicherungs-Gescllschafteuaußerordentlich hoch normirten Versicheruugs-Prämienaufzubringen,so
haben wir dagegen zu bemerken, daß einer solchen Behauptung ein Irrthum zu Grunde liegt, der
uns um so unerklärlichererscheinen muß, als die Mittel und Wege nahe lagen, eine entgegengesetzte
Ueberzeugung zn gewinnen. Die Seitens unserer Gesellschaftfür die bezcichuetenGemeindefeldmarken
pro 1881 für alle Halm-und Hülfenfrüchte festgesetzten Prämiensätze waren die folgenden:a. für die
Feldmarken Metternichund Erp 1°/« K. für die Feldmarken Gr. und Kl. Bernich,Lechcnich, Friesheim,
Dorweiler und Miesheim l^« °/„, o. für die Feldmark Piugsheim 1"/i« "/«, ä. für die
Feldmark Weilerswist 2°/°. Zu diesen Prämieusätzen(und in den sonstigen Feldmarkendes Kreises
M 1°/«) stand den Pächtern und Besitzern die Versicherungbei diesseitigerGesellschaft vor dem 16.
Juli cr. offen, und es ist von der Versicherungnach unserer Ansicht auch verhältnißmäßigGebrauch
gemacht worden, insofern man Vergleiche mit andern Distrikten anstellen will. Es kommtdabei
in Betracht, daß dem Versichertenfür die Zahlung der Prämie allgemein ein ausreichenderAus¬
stand bewilligt worden ist". Durch die obigen Mittheilungen wird die in verschiedenen Blättern
erschienene irrthümliche Angabe, als habe die kölnische GesellschafteinzelneGemeinden von der
Versicherungganz ausgeschlossen, thatsächlich widerlegt. Selbstverständlichvariireu die Prämiensätze
nach der erfahrungsmäßig sich herausstellendenGefährlichkeitder Gegenden, und die Gerechtigkeit
erfordert eine Veranlagung des Gesammtprämien-Bedarfsin der Art, daß für die weniger gefähr¬
lichen Gegenden entsprechendniedrige, für die gefährlicherendagegen angemessen höhere Prämien
augesetzt werden müssen. Weiter sagt der Bericht, — ich kann Ihnen nicht alles vorlesen, er ist
sehr lang: „Wenn nach dem Vorgetragenendie Behauptung in der Eingabe der hagelbeschädigten
Gemeindenan den Herrn Landes-Direktor,daß die Hagelversicherungs-Gesellschaften die Versicherung
zu sehr erschwertgehabt hatten, schon als hinlänglichwiderlegt gelten muß, so tritt das Hinfällige
dieser Behauptung noch eklatanter hervor, wenn man berücksichtigt, daß noch Hagelversichcrungs-
Gesellschaftenauf Gegenseitigkeitbestehen, von denen z. B. die Norddeutsche Hagelversicherungs-
Gesellschaftzu Berlin sich lebhaft um Versicherung« - Abschlüsse im Kreise Euskirchen beworben
hat". Von Seiten des Direktors einer andern sehr großen Hagelversicherung« - Gesellschaft unserer
Provinz, die im Kreise Euskirchenebenfalls bedeutende Geschäfte gemachthat, wird mir privatim
geschrieben: „Ich bestätige Ihnen zugleich, daß die im Kreise Euskirchen zur Anwendunggekommenen
Prämien zu den geringeren zu rechnen sind, und daß es den Eingesessenen an Gelegenheit zur
Versicherungnamentlich niemals gefehlt hat, daß vielmehr die Hagelversichcrungs-Anstaltendurch
Publikationen und durch ihre Agenten bemüht gewesen sind, der Hagelversicherungmehr Eingang
zu verschaffen". Meine Herren! Diese Mittheilungen stehen nicht im Einklang mit den Angaben,
die in dieser Beziehung der Herr Landrath des Kreises macht. Ich möchte hierbei uoch im
Allgemeinen eine Bemerkung machen. Im Jahre 1866 erließ der Landrath des Hirschberg'er
Kreises in Schlesien, ein Herr von Gräveuitz, eine Bekanntmachung, worin er sagte, baß
°r Sammlungen für durch Feucrsbrunst geschädigte Bewohner seines Kreises nicht mehr
genehmigenund Unterstützungenfür solche nicht mehr beantragen würde, da eö Pflicht jedes ver¬
ständigen Menschensei, sein Hab uno Gut zu versichern. In Folge dessen ist nach wenigen Iahreu
W diesem Kreise an Gebäulichkeitenalles versichertgewesen,und ich möchte die Herren Landräthe
ber Rheinprouinz, — die Mittheilungen aus dieser Versammlung dringen durch die spätere Ver¬
breitung der stenographischen Berichte ja in die Öffentlichkeit — bitten, doch in Bezug auf die
Hagelversicherungin ähnlicher Weise vorzugehen, wie es dieser Herr Landrath von Hirschbergin
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Bezug auf die Feuerversicherunggethan hat. Ich weiß, daß in einem Kreise, in dem Kreise Heins¬
berg, der Herr Landrath schon vor der betreffendenJahreszeit, in welche die Hagelschädenfallen,
derartige Publikationen erlassen hat; es ist gewiß wünschenswerth,daß dies allgemein geschieht.
Wenn eine allgemeineVersicherung gegen Hagel stattfindet, dann wird auch der Prämiensatz bei
Weitem weiter heruntergedrücktwerden können, als er heute beträgt. Diese wirtschaftliche Sorg¬
losigkeit der Bevölkerungmuß, wenn sie nicht freiwillig aufhört, durch einen derartigen Zwang zu
Ende geführt werden. Ich will indessen hier nicht den Antrag stellen, die 50 000 Mark abzulehnen,
ich will die Leute wegen ihrer wirthschaftlichen Sorglosigkeitnicht in einer zu harten Weise strafen,
ich hoffe, daß in einem Zeitraume von einigen Jahren die wirthschaftliche Einsicht mehr eindringt.
Ich will deshalb für die 50 000 Mark stimmen, weil unser Hülfsfonds einmal dazu da ist, und
weil vielleicht der Schaden ein ganz ungewöhnlichgroßer gewesen ist, obgleich ich immerhin etwas
bescheiden vor der Zahl von 250 000 Mark stehe, ein Schaden, welcher durch den Hagelschlag
allein an Gebäuden verursachtsein soll. Das müssenganz außerordentlichschlecht gebaute Häuser
gewesen sein, welche 250 000 Mark Schaden in einem Hagelschlageerleiden, oder es muß eine
ganz ungewöhnlicheAuzahl gewesen sein. Ich will mit diesen Bemerkungenabbrechen. Meine
Herren! Ich habe sie nur mit Wirkung für die Zukunft machen wollen, ohne daß ich die Gegen-
wart deshalb unberücksichtigt lassen will.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.
Abgeordneter Wolters: Meine Herren! Ich stehe ganz auf demselben Standpunkte

wie Herr von Eynern. Ich glaube es nicht wagen zu dürfen, will ich besser sagen, gegen diese
Bewilligung zu stimmen, obgleich ich offen und ehrlich gesteheu muß: ich widerstrebeans zwei
Gründen in meinem Herzen sehr dagegen. Erstens es ist theilweise schon durch Herrn von Eynern
angeführt, was ich sagen wollte — ein KöniglicherLaudrath schreibt an den Provinzial-Landtag
oder an den Laudes-Direktoi: die Leute haben faktisch nicht versichern können, weil die Prämien
zu hoch waren. Ich kann Ihnen beispielsweisebeweisen, daß das große, sehr nützliche Institut auf Gegen¬
seitigkeit, die NorddeutscheHagel-Versicherungsgesellschaft, in Euskirchen in diesem Jahre zu 70 Pfennigen
Vorprämien versicherthat, das ist also noch nicht 1 Prozent. Nun kommt hinzu, daß in dieser
Gegenseitigkeits-Gescllschaft der Antrag gestellt werden kann, was in den Aktien-Gesellschaften aber
meistens usancemäßigist, daß die Prämie bezahlt wird, wenn die Ernte gewesen ist. Ich muß
also gestehen,eine größere Nachlässigkeit und ein größeres Sichgehcnlassender Leute, welche unter
den jetzigen vorzüglichenVersicherungs-Bedingungenund bei der Coulanz, die durch die große
Konkurrenz, welche die Gegenseitigkeits-Gesellschaften den Aktien-Gesellschaften machen, immer mehr
hervortritt, nicht versichern,ist mir noch nicht vorgekommen;wenn heute die Leute nicht versichern,
sollte man eigentlichkein Mitleib haben. Ein noch viel weitergehender Grund, der mich veranlaßt,
in meinem Herzen gegen die Bewilligung zu sein, ist der, daß ich mir sage: wir animiren durch
solche Bewilligungendie Leute geradezu dazu, uicht zu versichern. Ich habe die Aeußerung gehört —
ich will es geradezusagen, nicht weit von hier, es ist zwischen Düsseldorf und Benrath gewesen:
kleine Schäden thun uns nichts, und kommt mal ein großer, dann wird man schon sorgen. Das
ist ein gefährlichesPrinzip, meine Herren, ich wollte das hier hervorhebenin der Hoffnung, daß
von den Worten, die ich hier gesprochen habe, ebenso wie von denen des Herrn von Eynern,
etwas in die Öffentlichkeit und namentlich auch zu den Ohren der Behörden lomme, welche sich
in Zukunft Mühe geben möchten, daß allgemein versichert wird, und welche dem Beispiel des
Landraths des Kreises Hirschbergfolgen und bekannt machen mögen: ich mache keinen Finger mehr
naß, wenn ihr nicht versichert.
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Vice-L andta gs-Marsch all: Der Herr Abgeordnete Graf von Ho ensbr oech hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich glaube, die Rednerliste der

Herren, die zum Fenster hinaus gesprochenhaben, d. h. für die Landräthe, wird erschöpft sein.
Ich möchte daher einige Worte für die Abstimmungin unserem Hause sagen, und in Bezug darauf,
meine Herren, glaube ich, können wir nicht auf die Motive sehen. Wenn auch zugegebenwerden
kann und zugegeben werden muß, daß in vielen Fällen eine verschuldeteNachlässigkeit obwaltet,
so werden doch auch gewiß sehr viele Fälle existiren,in denen diese verschuldete Nachlässigkeit nicht
vorliegt, und, meine Herren, wegen vieler Fälle Andere mit leiden zu lassen und mit zu bestrafen,
geht nach meiner Auffassung nicht. Ich möchte Sie daher dringend ersuchen, durch die beiden
vorhergegangenenReden Ihre Abstimmungnicht beeinflussen zu lassen.

Vice-Landtags. Marschall: Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.
AbgeordneterWolters: Ich habe von vornherein ausdrücklich gesagt: ich stehe auf dem

Standpunkte des Herrn von Ehnern, und werde dafür stimmen, ich Plaidire nicht dafür, daß
Sie gegen die Bewilligung stimmen sollen. Lassen wir die Summe bewilligen, aber lassen wir
auch von Seiten des Landtages die Behörden bitten, daß Schritte geschehen, die Leute mehr zum
Versichernzu animiren.

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Es hat sich Niemand weiter zum Wort
gemeldet, Ich schließe die Diskussionund bringe den Antrag zur Abstimmung. Soll derselbe noch
einmal verlesen werden? (Rufe: Nein!) Dann ersuche ich diejenigen Herren, welche gegen den
Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist einstimmigangenommen.

(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Es folgt das Referat des II. Ausschusses, betreffenddie Dechar-

giruug der Landarmen-Rechnungenpro 1878 und 1879. Referent ist der Herr Abgeordnete Aretz.
Referent Abgeordneter Aretz: Meine Herren! Der II. Ausschuß hat die Landarmen-

Rechnungender Jahre 1878 und 1879 einer Prüfung unterzogenund Nichts zu erinnern gefunden.
Er beantragt daher die Dechargirung der Rechnungen. Das hierauf bezügliche Referat lautet
folgendermaßen:

Referat, betreffendDechargirung der Landarmen-Rechnungenpro 1878 und 1879.
Nach genommenerDurchsicht der Landarmen-Rechnnngender bezeichnete» Jahrgänge fand

der II. Ausschuß Nichts zu bemerken,dieselben vielmehr als richtig und beantragt demnachbeim
hohen Provinzial-Landtage,die Dechargirung beschließen zu wollen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es wird Dechargirung beantragt. Im Fall
kein Widersprucherfolgt — und ich konstatire,daß kein Widersprucherfolgt, — so erkläre ich die
Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses,betreffend die Dechargirung der Rechnungen
der Provinzial-Irrenanstalt zu Grafenberg pro 1877, 1878 und 1879. Referent ist der Herr
Abgeordnete Weidt.

Referent AbgeordneterWeidt: Referat des III. Ausschusses,betreffenddie Dechargirung
der Rechnungender Provinzial-Irrenanstalt zu Grafenberg für das Jahr 1877, 1878 und 1879.

Der III. Ausschuß hat die Rechnungen der Irrenanstalt zu Grafenberg für das
Jahr 18??, 1878 und 1879 einer eingehenden Revision unterzogen, dabei Nichts zu erinnern
gefundenund empfiehltdem hohen Landtage, die Decharge ertheilen zu wollen.

Landtags-Marschall: Es liegt der Antrag auf Dechargirungvor. Wenn kein Widerspruch
erfolgt, — und ich konstatire,daß kein Widerspruch erfolgt, — so erkläre ich die Decharge für ertheilt.
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Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend die Dechargirung der Rechnungen
der Irrenanstalt zn Merzig pro 1878 und 1879. Referent ist der Herr Abgeordnete Weidt.

Referent Abgeordneter Weidt: Referat des III. Ausschusses, betreffend die Dechargirnng
der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Merzig für das Jahr 1878 und 1879.

Der III. Ausschuß hat die Rechnungen der Irrenanstalt zu Merzig für das Jahr
1878 und 1879 einer eingehenden Revision unterzogen, dabei Nichts zu erinnern gefunden und
empfiehlt dem hohen Landtage, die Decharge ertheilen zu wolleu.

Landtags -Marschall! Es ist der Antrag auf Dechargirnng gestellt. Wenn kein
Widerspruch erfolgt, — und ich tonstatire, daß kein Widerspruch erfolgt, — so erkläre ich die
Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend die Dechargirnng der Rechnungen der
Provinzial-Irrenanstalt zu Düren pro 1878 und 1879. Referent ist der Herr Abgeordnete Weidt.

Referent Abgeordneter Weidt: Der III. Ausschuß hat in Erledigung des ihm gewor¬
denen Auftrages die Rechnungen der Provinzial-Blindenanstalt zn Düren pro 1878 und 1879
einer eingehenden Revision unterzogen. Da sich hierbei keine Anstünde ergeben haben, erlaubt sich
der III. Ausschuß, dem hohen Provinzial-Landtage obige beide Rechnungen zur Dechargirung zu
empfehlen.

Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Decharirung gestellt worden. — Ich
tonstatire, daß kein Widerspruch erfolgt und erkläre die Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend die Dechargirnng der Rechnungen
der Provinzial-Irrenanstalt zn Andernach pro 1878 und 1879. Referent ist der Herr Ab¬
geordnete Weidt.

Referent Abgeordneter Weidt: Der III. Ausschuß hat die Rechnungen der Irren-
anstatt zu Audernach für das Jahr 1878 und 1879 einer eingehenden Revision unterzogen, dabei
Nichts zu erinnern gefunden und empfiehlt dem hohen Landtage, die Decharge ertheilen
zu wollen.

Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Dechargirung gestellt wordeu. Ich ton¬
statire, daß kein Widerspruch erfolgt, und erkläre die Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat, betreffend Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irren¬
anstalt zn Siegburg pro 1877 und 1878. Referent ist der Herr Abgeordnete Theisen,

Referent Abgeordneter Theisen: Ueber den Werth der in der Irrenanstalt Siegbnrg
verbliebenen Einrichtungsstücke ist schon Seitens des Landtages verfügt worden. Das Referat lautet:

Der III. Ausschuß hat iu Erledigung des ihm gewordenen Auftrages die im Revisions-
Büreau revidirten und von Seiten des Prouinzial-Verwaltuugsraths superrevidirten Rechnungen der
Proviuzial - Irrenanstalt zu Siegburg pro 187? und 1878 einer nochmaligen genauen Prüfung
unterzogen. Da sich bei dieser Nachprüfung keinerlei Anstünde ergeben haben, so beehrt sich der
III. Ausschuß beim hohe» Provinzial - Landtage die Dechargirung dieser beiden Rechnungen zu
beantragen.

Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Decharge gestellt. — Ich tonstatire, daß
kein Widerspruch erfolgt, und erkläre die Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend Dechargirung der Rechnungen für
die Provinzial-Taubstummcnfonds und Anstalten pro 1878 und 1879. Referent ist der Herr
Abgeordnete Theisen.
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Referent AbgeordneterTh eisen: Nachdem die vom ständischen Rechnung« - Revisor vor-
revidirten und Seitens des Provinzial - Verwaltungsrathes superrevidirten Rechnungen für die
Provinzial-Taubstummenfonds und Anstalten pro 1878 und 1879 einer nochmaligen eingehenden
Prüfung unterzogenworden sind und sich dabei keinerleiAnstände ergeben haben, beehrt sich der
III. Ausschuß, dem hohen Provinzial-Landtagedie Rechnungen zur Ertheilungder Decharge zu empfehlen.

LandtagS-Marschall: Es ist Antrag auf Decharge gestellt worden. Ich konstatire,
daß lein Widersprucherfolgt, und erkläre die Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses,betreffend die Dechargirung der Spezial-
Baurechnungen über die Vergrößerung der Taubstummenanstaltenzu Brühl und Neuwied. Referent
ist der Herr AbgeordneteTheisen.

Referent Abgeordneter Theisen'. Nachdem die vom ständischen Rechnungs-Revisorrevidirten
und Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths superrevidirteu Spezial-Baurechnungenüber die Ver¬
größerung der Taubstummenanstaltenzu Vrühl und Neuwied einer nochmaligen eingehenden Prüfung
unterzogen worden sind und sich dabei keine Anstände ergeben haben, beehrt sich der III. Ausschuß,
dem hohen Provinzial-Landtagedie Rechnungenzur Ertheilung der Decharge zu empfehlen.

Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Decharge gestellt worden. — Ich
konstatire,daß kein Widersprucherfolgt, und erkläre die Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffendDechargirung der Rechnungen der
Provinzial - Blindenanstalt zu Düren pro 1878 und 1879. Referent ist der Herr Abgeordnete
Wolters.

Referent AbgeordneterWolters: Der III. Ausschuß hat in Erledigung des ihm gewor¬
denen Auftrages die Rechnungen der Provinzial-Blindenaustalt zu Düren pro 1878 und 1879
einer eingehendenRevision unterzogen. Da sich hierbei keine Anstände ergebenhaben, erlaubt sich
der III. Ausschuß, dem hohen Proviuzial-Landtageobige beiden Rechnungen zur Dechargiruug
zu empfehlen.

Landtags-Marfchall: Es ist der Antrag auf Decharge gestellt. Wenn kein Wider¬
spruch erfolgt, — ich konstatire,daß er nicht erfolgt, — erkläre ich die Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des III, Ausschusses, betreffenddie Revisions-Verhandlungenzu der
Unterhaltungs-Rechuungder Provinzial-Hcbammen-Lehranstaltzu Köln pro 1878 und pro 1879.
Referent ist der Herr Abgeordnete Bönniger.

- Referent AbgeordneterBönniger: Die Unterhaltungs-Rechnungenpro 1878 und 1879
der Provinzial-Hcbammen-Lehranstaltzu Köln, im Nechnungs-Revisionsbüreaureoidirt und in der
Kommission des Provinzial-Verwaltungsraths superrevidirt,wurden im III. Ausschusse noch einmal
geprüft, es wurde Nichts dagegen zu erinnern gefunden und stellt daher der III. Ausschuß
den Antrag:

„Der höbe Landtag wolle geneigtest Decharge ertheilen".
LandtagS-Marschall: Es ist der Antrag auf Decharge gestellt. — Ich loustatire, daß

kein Widersprucherfolgt, und erkläre die Decharge für ertheilt.
Es folgt da« Referat des V. Ausschusses, betreffend die spätere Uebernahme der zu

bauende« Straße von Merzig nach Walbwies unter die Provinzialständischen Straßen. Referent
ist der Herr Abgeordnete Röchlina..

Referent AbgeordneterRöchlina,: Das Referat befindet sich unter V. 105 der Druck¬
sachen und betrifft die spätere Uebernahmeder Prämienstraße von Merzig nach Waldwies. Nach¬
dem im Jahre 1878 die Brücke bei Merzig über die Saar von Merzig nach Waldwies vollendet
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war, trat die Frage heran, ob nicht nunmehr eine Straße von Hilbringen bis Silvingen und dem
ersten Ort im Lothringischen, Waldwies, wo sich fünf Haupt- und Bezirksstraßen vereinigen, gebaut
werben solle, um die Verbindung zwischen Lothringen und Waldwies herzustellen. Außerdem war
auch wünschenswerth, daß für den Kreis Merzig diese Verbindung nach Lothringen hergestellt würde,
umsomehr, als eine solche durch das Niedthal und auch von Saarburg aus nach Lothringen besteht.
Die Verhandlungen haben lange geschwebt, bis endlich Ende 1879 die Gemeinden Hilbringen und
Silvingen sich entschlossenhaben, diese Straße als Prämienstraße auszubauen unter der Bedingung,
daß vom Kreise Merzig und der Provinz ^/» der Bankosten bewilligt würden und daß für die
Straße das Erpropriations-Recht verliehen werden würde, sowie die spätere Uebernahme auf den
Provinzial-Verband zugesichertwerde. Der Provinzial-Verwaltungsrath ist der Frage näher getreten,
und hat das Bauprojekt von den zuständigen Äaubeamten prüfen lassen. Es mußte bei dem
Ausgang von Hilbringen wegen der langen Höhenzüge, das ganze Verhältniß einer Veränderung
unterzogen werden, sodann mußte man von dem allgemein angenommenen Gefalle von 50 Ccntimeter
auf 40 Centimeter herabgehen. Die betheiligten Gemeinden sind arm und wird die Steuerlast
durch den Ausbau der qu, Straße noch bedeutend vermehrt werden, es ist daher die spätere
Unterhaltung der Straße unverhältnißmäßig kostspielig für die Leute. Das Referat lautet wie folgt:

Nach eingehender Prüfung der Vorlagen, welche diesem Straßenprojekte beigcgeben sind,
hat der V. Ausschuß einstimmig sich für die spätere Uebernahme dieser Straße erklärt und auch die
von den Gemeinden Hilbringen-Silvingen und der Kreisvertretung des Kreises Merzig der fraglichen
Straße zu gebende Richtung, die sogenannte direkte Heidwaldslinie, gutgeheißen, so daß damit
die Petitionen der Gemeinden Oberesch, Schwerdorf, Silvingen, Mondorf, Diesdorf uud Fürweiler
gegenstandslos geworden sind.

Der, V. Ausschuß tritt daher den Vorschlägen des Provinzial-Verwaltungsrathes bei und
beantragt, der hohe Provinzial-Landtag wolle beschließen:

1. „Die zu erbauende Straße von Merzig bis zur Lothringischen Grenze nach ihrer
Fertigstellung unter die Proviuzialstraßen mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Straße
für die Verkehrsverhältuisfe unter der Bedingung aufzunehmen, daß die Straße nach
den im Regulative vom 17. Januar 1876 enthaltenen Bedingungen, ausgenommen
diejenige, betreffend die Steigungsverhältniffe bei längeren Höhenzügen, ausgebaut werde;

2. die in dem §. 3 des besagten Regulativs enthaltene Bedingung, wonach bei längeren
Höhenzügen auf je 300 Meter Länge ein Theil des Marimnms der Steigung bis
auf 40 Centimeter vermindert werden muffe, in Bezug auf vorliegende Straße in der
Weise abzuändern, daß streckenweisevon dieser Verminderung nach Maßgabe des Gut¬
achtens des zuständigen Landes-Bauraths abgewichen werden darf.

Lanbtags-Marschall: Ich stelle diese Anträge zur Diskussion. — Es meldet sich Nie¬
mand zum Wort, so schließe ich dieselbe nnd bringe die Anträge des Ausschusses über diese Straße
zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die gegen die Anträge sind sich, zu erheben. (Es erhebt
sich Niemand.)

Die Anträge sind einstimmig angenommen.

Wir kommen zum folgenden Punkt der Tagesordnung. Referat des I. und IV. Aus¬
schusses, betreffend die Petition des Kirchcnvorstandes von Corneli-Münster um Gewährung einer
Beihülfe von 15 000 Mark aus Provinzialfonds zur Restauration der ehemaligen Benedictiner«
Ableilirche. Referent ist der Herr Abgeordnete Lcmtz.
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Referent Abgeordneter Lautz: Meine Herren! Ich werde mich darauf beschränken,
Ihnen das Referat des Ausschuffes zu verlesen (Bravo!), welches folgendermaßen lautet:

Bereits im Jahre 1875 hatte sich der Kirchen-Vorstand von Corneli-Münster an den
damals versammelten 24. Provinzial-Landtag mit der Bitte um Bewilligung eines Zuschusses zu
den Kosten der Restauration der ehemaligen Benediktiner-Abtei und jetzigen Pfarrkirche gewendet.
Der 24. Provinzial-Landtag lehnte jedoch das Gesuch ab und zwar aus dem Grunde, weil nach
den gemachten Vorlagen nicht zu beurtheilen sei, ob es sich in der That um die Restauration
eines hervorragenden Bauwerkes handle und ob die Gemeinde nach Maßgabe ihrer Prästations-
Fähigkeit zu den Kosten der Restauraliou der Kirche beitrage.

Der Kirchen-Vorstand von Corneli-Münster wiederholt nun unter dem 26. Oktober d. I.
den erwähnten Antrag unter Beibringung vollständigen Materials.

Zunächst legt derselbe Gutachten des Königlichen Regierung«- und Vauraths Kruse in
Aachen, des Baumeisters Witt Hanse in Köln und des in Archäologischen Kreisen als kompetenter
Kenner wohl bekannten Kaplans Schulz zu Aachen vor, aus welchen erhellt, daß es sich hier um
die Wiederherstellung resp. Erhaltung eines nach allen Richtungen hin interessanten Bauwerkes
handelt. Die ersten Anfänge dieses Gotteshauses datiren nach diesen Mittheilungen aus dem
12. Jahrhundert, iu welcher Zeit von den Aebten der Benediktiner-Gemeinde zu Corneli-Münster
an Stelle eines aus den Tagen Ludwigs des Frommen herrührenden Kirchleins ein Bau in ein¬
facher Form des romanischen Styls errichtet wurde, von welchem sich einzelne Theile bis auf den
heutigen Tag erhalten haben. Gegen Ende des folgenden Jahrhunderts, der Bliithezeit des gothi¬
schen Styls, wurden die späteren großen Bauteu begonnen und mit Hülfe von Werkleuten, die aus
der Baubütte des Kölner Doms berufen wurden, ein Bau errichtet, der jeden Besucher der alten
Abtei-Kirche mit Bewunderung erfüllt.

In der Petition wird nun weiter ausgeführt unter Einreichung von Kosten-Anschlägen,
daß die definitive Fertigstellung der unabweisbar nothwendigen Restaurations-Arbeiten unter An¬
rechnung des bereits verwendeten Betrages von 35 000 Mark, die Summe von 70 000 Mark
überschreiten werde.

Außer den vorerwähnten 35 000 Mark, welche die Kirchengemeinde bereits aufgebracht,
habe dieselbe nun noch im Wege der Anleihe 30 000 Mark beschafft; damit fei aber auch das
Aeußerste geschehen, was zu leisten im Vermögen der Gemeinde liege, und sie wende sich nun
vertrauensvoll mit der Bitte an den Landtag, die fehlenden 15 000 Mark aus Mitteln der Provinz

bewilligen zu wollen.
Die vereinigten I. und IV. Ausschüsse haben in ihrer Sitzung vom 15. November er-

diese Petition in Berathung gezogen und anerkannt, daß es sich in der That um ein monumentales
Bauwerk handle, dessen Erhaltung unzweifelhaft im Interesse der Allgemeinheit liege und daß die
Gemeinde deren Mitglieder vorwiegend aus kleinen, nicht wohlhabenden Grundbesitzern und Hand¬
werkern, Gewerbetreibenden und der größte Theil aus Fabrikarbeitern bestehe, nach Maßgabe ihrer
Prästations - Fähigkeit bereits Opfer zur Erreichung des angestrebten Zieles geleistet habe, daß
demnach der Nachweis, welcher von dem 24. Rheinischen ProvinziabLandtage verlangt worden war,
als geführt anzusehen und es billig sei, nunmehr dem Wunsche der Petenten zu entsprechen.

Die vereinigten I. und IV. Ausschüsse beschlossendemnach einstimmig zu beautragen:
Der hohe Landtag wolle beschließen, der Kirchengemeinde zu Corneli-Münster zur
Restauration der ehemaligen Benediktiner-Abtei zu Corneli-Münster eine Bewilligung
von 15 000 Mark aus dem Zinsgewinne der Hülfskasfe zuzuwende».
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Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion, — Der Herr
Abgeordnete von Eynern hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Da haben Sie schon wieder eine Kirche!
(Heiterkeit.) Nächstens wird auch nocb die Kirche von Heinsberg kommen, ich mache Sie darauf
aufmerksam; sie will auch 20 000 Mark haben. Es wird bald keine alte Kirche in der ganzen
Nheinprovinz mehr sein, die nach dem Urtheil des Herrn Referenten nicht aus der Blüthezeit des
gothischen Styls herrührt, die wir nicht mit der Milch unserer frommen Deckungsart wieder groß-
säugen sollen. Ich will bei dieser Petition keinen Antrag stellen, weil ich mit dem Herrn Wunder¬
lich wahrscheinlich wieder allein bleiben würde. (Heiterkeit!) Ich wollte nur die Bemerkuug, die
ich gemacht habe, nicht unterdrücken.

Landtags-Marschall: Es ist kein Antrag gestellt worden. Wünscht noch Jemand
das Wort zu dieser Angelegenheit? — Es ist nicht der Fall, ich schließe daher die Diskussion
und bringe den Antrag des Ausschusses zur Abstimmuug. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind,
sich zu erheben. (Geschieht.) Es ist die Minorität, der Antrag ist angenommen.

Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend die Petition der Gemeinde-
Vertretung von Vurgbrohl um Zuschuß zur Reparatur einer Bildsäule im Dorfe Vnrgbrohl.
Referent ist der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von LoL.

Referent Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Meine Herren! In der Gemeinde
Bnrgbrohl befindet sich, wie die Eingabe sagt, eine vor sehr alter Zeit von dem Freiherr« von
Bourscheibt errichtete Bildsäule, dieselbe habe einen sehr hohen künstlerischen Werth und bedürfe
zur Restauration 600 Mark, welche die Provinz geben möge Es ist dem Antrage ein Gutachten
eines weniger bekannten Architekten beigelegt, eine Skizze ist auch hier. Nach dieser Skizze scheint
auf dieser Säule oben ein heiliger Joseph zu steheu. Der Ausschuß hat sich weder vou dem
Alterthum der Säule, — sie scheiut aus der späteren Nenaissancezeit zu seiu, — noch von dem
künstlerischen Werth überzeugen können, ohne natürlich dem Kunstsinn der Herren von Vour-
scheidt damit zu nahe treten zn wollen. Ich glaube deshalb, — den ganz ungewöhnlichen An¬
trag möchte Herr von Eynern sagen, — auf Ablehnung dieses Zuschusses stellen zu sollen. Das
Referat lautet folgendermaßen:

Die Gemeindevertretung vou Burgbrohl stellt durch Petition vom 4. d. M. vor, daß sich
in dem Dorfe Burgbrohl eiue vou dem NeichsFreiherru von Bourscheibt vor alter Zeit errich¬
tete Bildsäule befiude, welche eiue Zierde des Dorfes uud ein wahres Knnstdenkmal sei. Der Zabn
der Zeit habe aber die Fundamente derart zerstört, daß eine Restanrirung durchaus nothwendig
sei; der Petition ist ein Gutachten des Architekten Joseph Steinbach in Brohl beigefügt, wonach
die Herstellungskosten mindestens 600 Mark betragen würden; die Gemeindevertretung bittet daher
um einen „möglichst hohen" Zuschuß zu den genannten Herstcllungskosteu.

Der I. und IV. Ausschuß kouutc sich aus den Vorlagen, insbesondere der der Petition
beigefügten Skizze, weder von dem Alter, noch überhaupt dem künstlerische« Werthe der beregten
Bildsäule überzeugen, beschließt daher zu beantragen:

„Der Provinzial-Landtag wolle den von der Gemeindevertretung von Burgbrohl zur
Restaurirung der in dem Dorfe Burgbrohl befindlichen Bildsäule erbetenen Zuschuß
nicht gewähren".

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag des Ausschusses zur Diskussion. Der
Herr Abgeordnete Wunderlich hat das Wort.
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Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Ich habe diese Petition zu der meinigcu
gemacht, und ich finde mich deshalb auch bewogen, einige Worte zu sprechen. Meine Herren, nach
alledem, was Sie bisher für solche monumentale Bauten bewilligt habe», kann ich mich damit nicht
zufrieden erklären, wenn jetzt auf einmal gesagt wird: dies ist kein monumentaler Bau, dafür kann
nichts gegeben werden. Meine Herren, der Rcichsfreihcrr von Vourscheidt, der diese Bildsäule
gebaut hat, ist nach meiner Meinung schon recht lange todt, und ich glaube deshalb, daß da« ein
alter Bau ist. (Heiterkeit.) Ist es nicht so, wie andere monumentale Bauten, so beweist das gar
«lchts. Es hat damals Baumeister gegeben mit schlechtem Geschmack,und ebenso gibts auch heute
«och Baumeister mit schlechtem Geschmack. Meine Herren! Sie haben die ganze Zeit hindurch
viel bewilligt für solche monumentale Bauten. Meine Herren, wir in der Rheinprovinz, außer
dem bergischen Lande, sind einmal in der glücklichen Lage, viele solcher monumentalen Bauten zu
besitzen. Es werben noch öfter an Sie derartige Anforderungen gestellt werden, und ich denke
mir, wir wollen nicht erkalten. Dieser Bau, welcher ganz unstreitig ein monnmentaler ist, kostet
nur eine geringe Summe, es werden für den Sockel nur 600 Mark verlangt. Für 600 Mark
können Sie unmöglich so viel Monumentales verlangen, wie z. B. für 50 000 oder 10 000 Mark,
welche Sie in andern Fällen bewilligt haben. Das ist doch rein unmöglich. Ich will Ihnen
beweisen, daß Bnrgbrohl auch sehr arm ist. Vurgbrohl muß viel Steuer bezahlen, — (Stimmen:
Schluß!) ich bin gleich fertig. — Ich meine doch, Sie sollten dieser armen Gemeinde die paar
hundert Mark bewilligen, und dem kunstverständigenBürgermeister eine fröhliche halbe Stunde bereiten.

Landtags» Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich erweise dem Herrn Wunderlich in

Berücksichtigung der Unterstützungen, die er meinen Bemerkungen früher hat angedeihen lassen
sehr gern einen Gefallen (Heiterkeit), aber in diesem Falle kann ich es nicht, ich mache auch dein
Herrn Bürgermeister von Burgbrohl gern eine Freude, aber in diesem Falle kann ich dies
"uch nicht. (Heiterkeit.) Herr Wunderlich ist uns den Beweis schuldig geblieben, daß dieses
überhaupt ein monumentaler Bau ist, und ich glaube, wcun ich ihn auf sein Gewissen frage, so
hat er den Bau selbst noch nie gesehen. Insofern wird ihm die Beweisführung außerordentlich
schwer fein, daß dieser Bau mit den übrigen Bewilligungen in dieselbe Kategorie fällt. Ich bin
sUr Ablehnung.

Landtags.Marschall: Herr Graf von Hoensbroech hat den Antrag auf Schluß
gestellt. Wenn kein Widerspruch erfolgt, so ist der Antrag angenommen. — Ich schließe also die
Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, welche gegen den Antrag
bes Ausschusses auf Ablehnung sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag des Ausschusses ist angeuommeu.
Es folgt das Referat des III. Ausschusses über die Petition der früheren Obcrwärterin

der Irren-Heilanstalt zu Andernach, Katharina Krause, um Erhöhung der ihr im Jahre 1881
bewilligten Pension von 600 Mark pro Jahr. Referent ist der Herr Abgeordnete Br einig.

Referent Abgeordneter Bremig: Meine Herren! Ich beschränke mich darauf, Ihnen das
Referat zu verlesen. Dasselbe enthält vollständig das Material, welches zu der Beurtheilung der
Frage, die uns hier beschäftigt, ausreicht. Es ist eine frühere Oberwärterin, Katharina Krause,
b" dem hohen Landtage vorstellig geworden, ihre Pension, welche 600 Mark beträgt, zu erhöhe«
und zwar aus den Gründen, welche hier im Referate niedergelegt sind.

Die Katharina Krause, welche seit dem 1. April 1861 als Oberwärterin in denProvinzial-
Irren - Heilanstalten zu Siegburg und Andernach angestellt war, mußte im Juni d. I. wegen

>>8
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eines Augenübels,welches sie sich noch im letzten Monate ihres Siegburg'er Aufenthalts, bei der
Inventar-Uebergabe zugezogen hatte und welchessie, nachdem alle Kurvcrsuche zur Wiederherstellung
des Sehvermögens fruchtlos geblieben waren, zu dem Dienste als Oberwärterin, überhaupt zu
jedem Auffeherdienste,untauglich machte, pensionirt werden. Ihr pensionsberechtigtesEinkommen
wurde auf 1585 Mark festgestellt und setzte der Provinzial-Verwaltungsrath bei einem Dienstalter
von 20 Jahren die mit ^/^ des Einkommens— also mit 571 Mark — gesetzlichzu berechnende
Pension auf 600 Mark jährlich fest.

Nachdem ein Antrag der Direktion der Provinzial - Irrenanstalt zu Andernach bei dem
Provinzial-Verwaltungsrath die Erhöhung der Pension auf 800 Mark jährlich bei dem hohen
Landtage zu befürworten, abgelehnt worden war, ist die p, Krause nun selbst vorstellig geworben
mit der Bitte, in Rücksicht auf ihre traurige Lage die ihr bewilligte Pension angemessen zu erhöhen,

Der Geheimrath Dr. Nasse hatte schon mit Rücksicht darauf, daß die p. Krause in
ihrer langen Dienstzeit in dem geistig und körperlich höchst anstrengendenund aufreibendenGerufe
mit musterhafter Treue, feltencm unverdrosseuenEifer und dem vorzüglichsten Geschicke gearbeitet
habe und weil die p. Krause durch das Augenübel— Atropie der inneren Gefäßhaut — gänzlich
erwerbsunfähig geworden sei, bei den Verhandlungen über deren Pensionirung gebeten, ihr die
Hälfte ihres Diensteinkommens— also etwa 800 Mark — als Pension zu bewilligen.

Der III. Ausschuß glaubt nun, in Uebereinstimmung mit dem Provinzial-Verwaltungsrath,
grundsätzlicheine Aenderungder gesetzlich festgestelltenPension nicht befürworten zu sollen, beantragt
jedoch, im Hinblick darauf, daß die p. Kraufe nicht allein Nichts mehr durch Handarbeiten wird
verdienen, sondern auch fremde Hülfe nicht wird entbehren können:

„der hohe Landtag wolle der p. Kraufe für die nächste Etats-Periode eine jährliche
Unterstützungvon 200 Mark, zahlbar in denselben Raten wie die Pension, aus dem
Ständefonds bewilligen".

Meine Herren! Der Provinzial-Verwaltungsrath hat geglaubt, an den Grundsätzen,welche
über die Pensionirung festgestellt sind, nicht rütteln zu sollen und die Pension gesetzlichzu reguliren.
Es entsteht aber, meine Herren, die Frage, ob einer solchen Person, welche 20 Jahre, wie Herr
Dr. Nasse bezeugt, in vorzüglichsterWeise gewirkt hat, welche sich das Augenübel im Dienste
zugezogen hat, nicht dennocheine Subvention gegeben werden müsse, welche geeigneterscheint, ihre
Existenz zu sichern. Sie kann nicht allein Nichts mehr verdienen, auch durch Handarbeit nicht,
sondern sie wird auch fremde Hülfe in Anspruchnehmen müssen, und dazn wird ihr Pensionssatz
von 600 Mark nicht reichen. Der Ausschuß ist deshalb der Meinung, Ihnen vorschlagen zu
sollen, ihr für die nächsteEtats-Periode eine Unterstützungin der Art zu bewilligen,daß ihr jähr¬
lich 200 Mark in derselbenWeise ausgezahlt werden, wie die Pension selbst.

Lanbtags-Marschall: Der Antrag des Ausschussesgeht dahin, zu der Pension von
600 Mark eine persönliche Zulage von 200 Mark zu gewähren. Ich stelle diesen Antrag zur
Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag
des Ausschusseszur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, welche dagegen sind, sich zu erheben.
(Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Ehe wir schließen, meine Herren, hat der Herr Abgeordnetevon Heister das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Da es schon 4 Uhr gewordenist, so bitte

ich die Herren, welche dem III. Ausschusse augehören, um 6 Uhr hier zusammen zu kommen,
damit Sie noch Zeit zum Speisen und zu einer kleinen Ruhe haben.
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Land tags-Marschall: Meine Herren! Die nächste Sitzung ist morgen Nachmittag
4 Uhr, am Mittwoch ist die Sitzung um 12 Uhr. Die Tages-Ordnung wird morgen früh ver¬
theilt werden. Die heutige Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung 4'/2 Uhr.)

Elfte Sitzung
im MndelMse zu Düsseldorf, am Dienstag den 29. Ztovemoer 1881.

Beginn: 4 Uhr Nachmittags.

Tages-Ordnung:
1. Referat, betreffend die nähere Verbindung der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse mit

der ständischen Centralstelle.
Referent Abgeordneter Icntges. Korreferent Abgeordneter Dietze. (Nr. IV. 4

des Verzeichnisses der Landtags-Vorlageu.)
2. Referat, betreffend den Erlaß des Gesetzes über die Errichtung von Landeskultur-

Rentenbanken vom 13. Mai 1879.
Referent Abgeordneter Courth. (Nr. IV. 5 des Verzeichnisses der Landtags-

Vorlagen.)
3. Etat der Direktion der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse für die Etatjahre vom

1 April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.
Referent Abgeordneter von Ehnern. (Nr. IV. 7 des Verzeichnisses der Land.

tags-Vorlagen.)
4. Referat, betreffend die Ausführung des auf den Antrag von Eynern und Genossen

bezüglich der Einstellung von Fonds und Rechnungs-Ueberfchüsscn in den Etat, fowie
bezüglich der Bildung eines eisernen Bestandes gefaßten Beschlusses des Prooinzial-
Landtags vom 3. Mai 1879.

Referent Abgeordneter Waldthaufeu. (Nr. I. 8 des Verzeichnisses der Land¬
tags-Vorlageu,)

5. Referat, betreffend Feststellung der Bedingungen für die Benutzung der Provinzial-
straßen Beuel-Overath und Köln-Olpe zur Anlage einer Sekundärbahn von Troisdorf
nach Ründeroth.

Referent Abgeordneter von Heister. (Nr. V. 96 des Verzeichnisses der Landtags-
Vorlagen.)

6. Referat, betreffend die Anlage einer Sekundärbahn auf der Provinzialstraße von Vrohl
nach Tönnisstein.

Referent Abgeordneter Mund. (Nr. V. 9? des Verzeichnisses der Landtags-
Vorlagen.)
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7. Petition der Herren Philippi und Cetto wegen Anlage einer Setundärbahu auf den
Provinzialstraßen im Oüldenbachthale.

Referent Abgeordneter Mund. (Nr. 146 L. M.)
8. Dechargirung der Rechnungen über den Unterstützungsfouds der Wittwen von Chaussee-

Aufsehern und Wärtern pro 18??, 1878, 1879 uud 1880.
Referent Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven. (Nr. V.

109 des Verzeichnisses der Landtags-Vorlagen.)
9. Dechargirung der Rechnung über den bei der Straßen-Verwaltung aus dem Erlöse

für verkaufte Grundstücke gebildeten Sammelfonds pro 1879/80.
Referent Abgeordneter Röchling. (Nr. 110 des Verzeichnisses der Landtags-

Vorlagen.)
10. Dechargirung der Rechnung über deu Fonds zu Proviuzialstraßeu-Neubauten und Um¬

bauten pro 1879.
Referent Abgeordneter Röchling. (Nr. V. 111 des Verzeichnisses der Land-

tags-Vorlagen.)
11. Dechargirung der Rechnung über den Fonds zur Zahlung vou Ehaussec-Neubau-Prä-

mien für Kunststraßen pro 1879 und 1880.
Referent Abgeordneter Röchling. (Nr. V. 112 des Verzeichnisses der Land¬

tags-Vorlagen.)
12. Gutachtliche Aeußerung zu der Anfrage der Königlichen Staatsregierung, ob der Auf¬

hebung der auf dem linken Rheinufer noch bestehenden Bestimmung 6 des §. II deS
Gesetzes vom 11. I^riinaire VII (1. December 1798), welche es verbietet, die Kosten
für die Stierhaltung auf das Gemeinde-Budget zu übernehmen, Bedenken entgegenstehen.

Referent Abgeordneter Wolters. (Nr. IV. 113 des Verzeichnisfes der Landtags-
Vorlagen.)

13. Petitionen der Bürgermeistereien Zülpich, Nemmenich und Wichterich um Ersatz der
unter die Gesammtheit der Gemeinden der Nheinprovinz vertheilten, obigen Bürger¬
meistereien zustehenden Kriegsausgleichungögelder.

Referent: Abgeordneter Breuer. (Nr. 14? L. M.)
14 Petition des Bürgermeisters Collet in Alsweiler, Kreis St. Wendel, wegen nachtrug'

licher Vergütung von Kriegskosten.
Referent: Abgeordneter Lautz. (Nr. 148 L. M.)

15. Petition der Stadt St. Johann a. Saar um Nachzahlung von 6683 Mark 90 Pf-
für Kriegsleistungen.

Referent: Abgeordneter Karcher. (Nr. 149 L. M.)
16. Petition der Stadt Düren, betreffend die Errichtung eines Schulgartens.

Referent: Abgeordneter Limbonrg. (Nr. 151 L. M.)
17. Gesuch des Herrn Qv er b e ck aus Winkelsmühlc um weitere Unterstützung feiner Forellenzucht,

Referent: Abgeordneter Limbourg. (Nr. 152 L. M.)
18. Referat, betreffend die Petition um Beihülfe aus Proviuzialfonds zu den Bautoste»

der Zweigbahn von dem Bahnhofe Wengerohr der Moselbahn nach Berntastel.
Referent: Abgeordneter Seul. (Nr. 155 L. M.)

19. Referat, betreffend den Ausbau uud die Uebernahme des Weges von Wermelstirchen nach Soune.
Referent: Abgeordneter Seul. (Nr. 156 L. M.)
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20. Referat, betreffend das Gesuch des Friedrich Nette sheim, Sekretärs des historische»
Vereins für Geldern, um Gewährung einer Unterstützung.

Referent: AbgeordneterGraf von Hoensbroech. (Nr. 15? L. M.)
21. Referat, betreffendUebernahmeder Urbach'er Milzbrandschädenauf die Provinz.

Referent: AbgeordneterGraf von Beißet. (Nr. 158 L. M.)
22. Referat, betreffendden vom Landrathe des KreisesRees unter dem 3. August d. I.

gestellten Antrag, der Gemeinde Crudeuberg im Kreise Rees einen Zuschuß von 2000 Mark
aus Provinzialfouds behufs Herstellung des durch Dammbruch zerstörten Lippe-Deiches
zu gewähren.

Referent: AbgeordneterFreiherr Eugen von Lo«. (Nr. 160 L. M.)
23. Referat, betreffend das Gesuch um Bewilligungeiner Unterstützung zu dem Verkoppelungs-

Wege- und Meliorationsbauten in der Gemarkung Klein-Altenstä'dten und Altenberg.
Referent: Abgeordnetervom Hövel. (Nr. 161 L. M.)

24. Referat, betreffend den Antrag der Königlichen Regierung zu Düsseldorf vom
15. September d. I., betreffend die Bewilligung einer Beihülfe von 5000 Mark
aus Proviuzialmitteln zur Anlage eines anf 7000 Mark veranschlagtenNheindeicheö
bei Wicsdorf. (Kreis Solingen.)

Referent: AbgeordneterFreiherr Eugen von Loö. (Nr. 218 8. M.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
der Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung. (Geschieht.)

Ist Etwas gegen das Protokoll der letzten Sitzung zu erinnern? — Wenn dies nicht der
Fall ist, — und ich koustatire, daß dies nicht der Fall ist, — so erkläre ich das Protokoll für
genehmigt.

Meine Herren! Wir treten in die Tagesordnung ein und kommen zunächst zu dem
Referat des vereinigten I. und IV. Ausschusses,betreffenddie nähere Verbindung der Rheinischen
Provinzial-Hülfskasse mit der ständischen Eentral-Verwaltung beziehentlich der provinzialständischeu
Hauptkasse. Referent ist der Herr Abgeordnete Ientges, Korreferent der Herr Abgeordnete Dietze.
Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterIentges: Meine Herren! Die Vorlage des Provinzial-Vcrwal-
tungsraths, betreffenddie nähere Verbindung der RheinifchenProvinzial-Hülfskassemit der ständi¬
schen Eentral-Verwaltung beziehentlichder proviuzialstäudischcn Hauptkasse ist unzweifelhafteiner
der wichtigsten Gegenstände, mit denen der augenblicklich tagende Landtag befaßt ist. Es handelt
sich darum, wie es in dem Berichte heißt, „die als ein Bedürfniß empfundenenähere Verbindung
der proviuzialstänbischcnEentral-Verwaltung mit der Hülfskasse in der Weise herbeizuführen,daß
die ständische Haupttasse mit der Hülfskasse vereinigt und der letzterendie gesammteKassen- und
Buchführung der ständischen Hauptkasse übertragen wird". Es handelt sich also darum, daß die
ständische Hauptkasse mit der Hülfskasse in der Weise vereinigt und verschmolzen werde, daß die
gcsammteuGeschäfte des Unternehmens in Zntunft der Provinzial-Hülfskasseübertragen werden,
und es handelt sich ferner darum, der Hülfstafse auf dieser neuen Grundlage eine gemeinnützigen
Zweckender Provinz dienende, erweiterte Thätigkeit und Ausdehnung zu geben. Wie Sie aus
dem Referate ersehen, haben die vereinigten Ausschüsse I. und IV. bereits dankend anerkannt, mit
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welcher Umsicht und Sorgfalt der Provinzial-Verwaltungsrath sich dieser Aufgabe gewidmet hat,
und dankenddie Vorarbeiten anerkannt, die er zur Sache geliefert hat. Entsprechend der Wich¬
tigkeit der Vorlage haben sich denn auch die beiden Ausschüssein mehreren längeren Sitzungen
mit dem Gegenstände beschäftigt. Das Resultat der Berathungen liegt Ihnen in dem Referate,
das Ihnen gedruckt unterbreitet worden ist, und in dem neuen Statuten-Entwurf, der Ihnen eben¬
falls gedruckt zugegangenist, vor. Sie ersehen aus dem Referat, daß die betheiligtenRessort-
Minister, die Herren Minister der Finanzen, der Landwirthschaft,Domänen und Forsten und des
Innern, ebenfalls von dem Entwürfe Kenntniß und Stellung zu demselben genommenhaben. Ich
glaube, es wird die Geschäfte vereinfachen,wenn wir sofort in inockia» i-sn treten und entsprechend
dem Paragraphengang des Statutes vorgeben, es sei denn, daß en Kioo-Annahme beliebt wird,
was kaum vorauszusetzen ist. Es wird kaum etwas Anderes übrig bleiben, als das Statut mit
den Motiven paragraphenweisedurchzunehmen. Ich würde bei den einzelnenParagraphen Ihnen
die Bemerkungen zur Kenntniß bringen, die von Seiten der betheiligtenRessort-Minister dazu
gemachtworden sind, wenn Sie dies wünschen.

Landtags-Marschall: Sind Sie mit dieser Behandlung der Sache einverstanden?
(Zustimmung.) Dann bitte ich in die einzelneuParagraphen einzutreten.

Referent AbgeordneterIentges: Meine Herren! Zu §. 1 haben die Herreu Reffort-
Minister durch das Organ des Herrn Ober-Präsideuten, dem wir dieses Schriftstückverdanken,
bemerkt— ich werde, wenn ich darauf zurückkomme, immer sagen: das Schreiben des Herrn
Ober-Präsidenten, dies Schreiben beruht auf einem Vortrag, den er den vorhin genannten Herren
Ministern gehalten hat, die in dieser Weise Stelluug zu der Sache genommenhaben — ich sage,
zu §. 1 haben die Herren Ressort-Minister bemerkt:

„Eine Erweiterung der ursprünglichen Zwecke der Provinzial-Hülfskasse ist zwar nicht
ohne Bedenken. Gleichwohl wollen die Herren Minister gegen die beabsichtigte Aenderung des §. 1,
wonach von der Hülfskasseauch Darlehn behufs Erhaltung des Grundbesitzesin der Familie her¬
gegeben werden sollen, mit Rücksicht auf die iu den Motiven geltend gemachten Verhältnisse einen
Einspruchnicht erheben.

Der Passus am Schlußsatzedes 8- 1 „und Gerichtsstand" kann als überflüssigwegfallen."
Der §, 1 ist also intakt gehalten, und nur der Ausdruck „und Gerichtsstand" ist mit

Zustimmungder vereinigten Ausschüsseals überflüssig erklärt worden. Demnach würde der ß. 1 heißen,:
„Zu dem Zwecke, gemciunützige Anlagen und Anstalten, Gemeindebauten,Tilgung von
Gemeindeschulden,Grundverbesserungenund gewerblicheUnternehmungen, sowie die
Erhaltung des Grundbesitzes in der Familie durch Darlehen zu erleichtern und den
Geldvcrtehr überhaupt zu befördern, ist eine Hülfskassefür die Rheinprovinz errichtet.
Die Hülfskasfehat ihren Sitz in der Stadt Düsseldorf,"

Landtags-Marschall: Bei diesem eisten Paragraphen würde ich zunächst eine
General-Diskussioneintreten lassen. Wünscht in der General-DiskussiouJemand das Wort zu der
ganzen Vorlage? — Wenn dies nicht der Fall ist, so schließe ich die General-Diskussionund gehen
wir zu §. 1 über. Ich frage, ob zu §. 1 etwas zu bemerken ist. — Es ist nicht der Fall, ich
erkläre ß. 1 für genehmigt. Wir kommen zu §. 2.

Referent AbgeordneterIentges: ß. 2 ist unverändert geblieben. Es haben weder die
Herren Minister noch die Herren aus den Ausschüssen Etwas daran zu erinnern gefunden. Dasselbe
ist der Fall mit §. 3.
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Landtags-Marschall: Ist bei §. 2 noch etwas zu bemerken? - - Es geschieht nicht,
ich erkläre 8- 2 auch in dem neuen Statut für genehmigt, tz. 3 ist ebenfalls nicht verändert, ich
frage, ob hier etwas zu bemerken ist. — Ich erkläre ihn ebenfalls für genehmigt. Wir kommen zu §. 4.

Referent Abgeordneter Ientges: Zu §. 4 haben die Ressort-Minister bemerkt: „Wenn
sich auch gegen die Verstärkung des Betriebsfonds der Provinzial - Hülfskasse an sich nichts zu
erinnern findet, so wird doch die zu diesem Zwecke in Aussicht genommene Ausgabe von Anleihe¬
scheinen bis zum Gesammtbetrage von 20 Millionen Mark nicht ohne Weiteres dem Beschlusse
des Provinzial - Landtages überlassen werben dürfen, sondern wird vielmehr für die Aufnahme
derartiger Anleihen in jedem einzelnen Falle die landesherrliche Genehmigung vorbehalten werden
müssen. Auch würde jedenfalls nicht gestattet werden können, daß für den Betrag der getilgten
Schuldverschreibungen neue Anleihescheine ausgegeben werben, da dies für die Kontrole nicht
unerhebliche Schwierigkeiten schaffen würde, und für derartige Anleihen auch grundfätzlich daran
festgehalten worden ist, daß sie in einem zum Voraus bestimmten Zeitraume abgetragen werden.
Uebrigens gehören die näheren Bestimmungen in Betreff der Ausgabe neuer Anleihescheine für die
Zwecke der Provinzial-Hülfskasse nicht in das Statut. Dieselbe,, werden vielmehr, wie in sonstigen
Fällen, und insbesondere nach dem Vorgange bei der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse selbst, durch
ein besonders aufzustellendes, der Allerhöchsten Genehmigung zu unterbreitendes Regulativ zu
treffen fein".

Dem entsprechend haben auch die vereinigten Ausschüsse zu §. 4 bemerkt, daß er abgeändert
würde wie folgt: Es wird am Schlüsse des ersten Satzes nach den Worten: „emittirt werden",
hinzugefügt: „und wird eine weitere Emission dieser Obligationen, sobald das Bedürfniß sich dazn
ergibt, in Aussicht genommen (oonk. ß. 24 Nr. ?)". Die übrigen Bestimmungen des Paragraphen
werden gestrichen, weil nach dem angezogenen Schreiben des Herrn Ober-Präsidenten die Herren
Minister der Finanzen, der Landwirthschaft, Domänen und Forsten und des Innern zwar
gegen die Verstärkung des Betriebsfonds der Hülfstasfe an sich nichts zu erinnern gefunden haben,
jedoch die zu diesem Zwecke in Aussicht genommene Ausgabe von Anleihescheinen bis zum Gesammt¬
betrage von 20 Millionen Mark nicht ohne Weiteres dem Beschlusse ves Provinzial-Landtages
überlassen zu tonnen glauben, vielmehr für die Aufnahme derartiger Anleihen in jedem einzelnen
Falle die landesherrliche Genehmigung für erforderlich halten. Aus diesen Erwägungen ist der
Paragraph in der Fassung hervorgegangen, wie er Ihnen in dem gedruckten neuen Statuten-
Entwurf vorliegt. Er lautet alfo: „Zur Vcrstärkuug des Betriebsfonds der Hülfskaffe find auf
Grund des Allerhöchsten Erlasfes vom 5. April 1880 drei Millionen Mark anf den Inhaher
lautender Anleihescheine der Rheinprovinz durch Vermittelung der Hülfskasse emittirt worden, und
wird eine weitere Emission dieser Obligationen, sobald das Bedürfniß sich dazu ergibt, in Aussicht
genommen".

Sie werden weiter unten Wünsche geäußert sehen, die ihren Ausdruck in einer Resolution

finden, dahin gehend, daß diese Anleihescheine nicht amortisirt zu werden brauchen. Es ist dies
eine Frage, die mit diesem Paragraphen in »pooio nicht zusammenhängt. Sie werden sie in der
Resolution wiederfinden.

Landtags-Marschall: Ist zu 8- 4 noch Etwas zu bemerken? Der Herr Abgeordnete
von Grand-Rh hat das Wort.

Abgeordneter von Grand-Ry: Ich möchte der Versammlung zu erwäge» geben, ob es
sich nicht redaktionell und inhaltlich empfiehlt, statt „eine weitere Emission dieser Obligationen" zu
sagen „weitere Emissionen dieser Obligationen werden, sobald das Bedürfniß sich dazu ergibt, vor-
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behalten". So wie ich die Dinge auffasse, ist in diesem Schlußpassus gewissermaßennur eine
Emissionin Aussichtgenommen,ich glaube aber, daß es wünschenswert!) ist, für die Zukunft das
Statut so zu fixiren, daß weitere Emissionen möglich sind, ohne daß das Statut abgeändert werden
muß. Aus dieser Nützlichkeits-Rücksichtmöchte sich die vorgeschlagene Aenderung empfehlen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterIentges: Meine Herren! Der Ausdruck, den der Herr Abgeord¬

nete von Grand-Ry für diesen Passus vorgeschlagen hat, ist jedenfalls klarer, als der uns vor¬
liegende; es würde also heißen: „und werden weitere Emissionen dieser Obligationen, sobald das Be¬
dürfniß sich dazu ergibt, in Aussicht genommen",wenn ich den Herrn Redner richtig verstandenhabe.

Lanbtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordnetervon Grand-Ry: Ich schlage vor, zusagen: „und werden weitere Emissionen

dieser Obligationen vorbehalten"; „in Aussichtgeuommen",würde wohl nicht zutreffen.
Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterIentges: Es ist nicht gefährlich, auch das zu sagen. Meine

Herren! Ich glaube, wir können mit aller Ruhe sagen: „und werden weitere Emissionendieser
Obligationen, sobald das Bedürfniß sich dazn ergibt, vorbehalten" oder „in Aussichtgenommen".
Man kann über solche Ausdrücke leicht streiten, ich würde es auch selbst nach der früheren Fassung
des Paragrapheu nicht für ausgeschlossen halte», daß einer Emission eine zweite folge, aber ich
gebe die Fassung ganz anheim. Die Fassung, die der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry vor¬
geschlagen hat, ist jedenfalls klarer und präciser.

Landtags-Marschall: Ist noch Etwas gegen §. 4 zu bemerken? — Wenn das nicht
der Fall ist, so würde zu diesen Paragraphen nur das Amendementdes Herrn Abgeordnetenvon
Grand-Ry vorliegen: „und werden weitere Emissionendieser Obligationen, sobald das Bedürfniß
sich dazu ergibt, vorbehalten". Wenn gegen dieses Amendementkein Widersprucherfolgt, und ich
konstatire,daß kein Widersprucherfolgt, so würde wohl keine besondere Abstimmunghierüber noth¬
wendig sein. Ich bringe also, weun Sie damit einverstanden sind, den Paragraphen mit dem
Amendement zur Abstimmung. (Zustimmung.) Ich bitte Diejenigen, oie dagegen sind, sich zn
erheben, (Es erhebt sich Niemand.)

Der Paragraph mit dem Amendementist einstimmig angenommen. Der Herr Referent
hat das Wort.

Referent AbgeordneterIentges: ß, 5 wird unverändert vorgeschlagen. Auch die Herren
Ressort-Minister haben kein Bedenken dagegen erhoben.

Landtags-Marschall: Ist gegen Z. 5 in der vorliegenden Fassung Etwas zu bemerken? —
Wenn keine Bemerkung von Seiten eines Mitgliedes des Hauses gemacht wird, erkläre ich §. 5
in der vorliegende»Fassung für genehmigt. Wir kommen zu §. 6. Der Herr Referent hat
das Wort.

Referent Abgeordneter Ientges: Zu §. 6 ist durch den Herrn Ober-Präsidenten
die Bemerkung gemacht worden: „Für die Beseitigung der Untersagung der Annahme von
Depositalgeldernvon Privatpersonen (§. 6) ist ein Bedürfniß nicht anzuerkennen". Der Ausschuß
sagt: „Im ß. 6 ist die Untersagung der Annahme von Depositalgeldernvon Privatpersonen wieder
aufgenommenworden, weil für die Beseitigung dieser Bestimmung ein Bedürfniß nicht anerkannt
wurde, was in dem oben bezogenenSchreiben des Herrn Ober-Präsidenten auch ausgesprochenist".
Danach hat also in der neuen Fassung der Paragraph die Fassung bekommen, daß es statt „und
auch Gelder" heißt: „nicht aber Gelder", er würde also lauten:
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„Der Hülfskasse ist ferner gestattet, zu gleichem Zwecke Gelder aus Provinzial-, Gemeinde-,
Instituten-Kassen,Gelder aus Handwerker-,Untcrstiitzungs-,Kranken- und Sterbefassen,
sowie Pupillengelder als Depositen, nicht aber Gelder von Privatpersonen anzunehmen".

Das ist also die Aenderung, es wird hier der Provinzial-Hülfskasseuntersagt, Gelder von
Privatpersonen anzunehmen.

Landtags-Marschall: Zu dieser Fassuug liegt mir ein Antrag des Herrn Abgeordneten
von Grand-Ry vor. Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry schlägt vor, den §. 6 folgender¬
maßen zu fassen:

„Der Hülfskasseist ferner gestattet, zu gleichem Zwecke als DepositenGelder der Pro¬
vinzial-, Gemeinde-, Instituten-, Handwerker-, Unterstützunas-, Kranken- und Sterbe-
Kassen,sowie der Pupillen, nicht aber Gelder vou Privatpersonen anzunehmen".

Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Ientges: Diese Fassung würde mit der Vorlage vollständig

identisch sein.
Land tags-Marsch all: Ich mochte den Herrn Antragsteller fragen, was der

Unterschied ist.
Abgeordnetervon Grand-Ry: Es ist nur ein formaler Unterschiedin der Fassung, in

der Sache selbst ist nichts geändert.
Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterIentges: Es heißt also: „Der Hülfskasse ist ferner gestattet".

Die Herren haben ja die Sache gedruckt vor sich.
Landtags-Marschall: Herr von Grand-Ry, es ist dasselbe. Ich möchte den Herrn

Antragsteller fragen, worin der Unterschied beruht, denn nach meiner Ansicht ist sein Antrag mit
dem des Ausschusses genau identisch.

Abgeordnetervon Grand'Ry: Herr Landtags-Marschall! Der Paragraph ist in der
Idee durchaus identisch gehalten, nur die Form ist eiue andere, indem statt vier Mal „Geloer"
nur ein Mal „Gelder" dasteht. Ich halte die Beseitigung für formal besser. Bei dem großen
Interesse, welches die Versammlung der Kunst zuwendet, möchte ich glauben, daß sie auch in der
Fassung dieses Statutes formal ästhetischen Rücksichten Nechuuug zu tragen bereit ist. Dies ist
wesentlich das Interesse, das ich im Auge habe.

Landtags-Marschall: Ich weiß nicht, ob sich das ganz gut macht, es heißt denn:
"Der Hiilfskasse ist ferner gestattet, zu gleichemZwecke als Depositen Gelder der Provinzial-,
Gemeinde«, Instituten-, Handwerker-, Unterstützungs-, Kranken- und Sterbe-Kassen, sowie der
Pupillen, nicht aber Gelder von Privatpersonen anzunehmen",ich glaube, „Pupillengelder" gehört
boch noch einmal hin. Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Ich meine, der Paragraph, wie er hier dasteht, ist präciser
ausgedrückt, auch wenn das Wort „Gelder" vier Mal darin vorkommt, das ist sogar gut. Der
Herr Abgeordnete von Grand-Ry schlägt eine Fassung vor, die er als ästhetischer betrachtet.
Da dieser Paragraph wahrscheinlich niemals in Musik gesetzt werden wird (Heiterkeit), so ist es
«leichgültig,ob es eine ästhetische Fassung ist oder nicht.

Landtags-Marschall: Es ist also der Gegenantrag gestellt, den Paragraphen so stehen
öu lassen, wie er hier steht Ich frage den Herrn Antragsteller, ob ich die andere Fassung zur
Abstimmungbringen soll.

29
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Abgeordnetervon Grand-Ry: Ich lege keinen besondernWerth auf die Annahme des
von mir vorgeschlagenen Paragraphen; ob er mit Musik oder ohne Musik angenommenwird, ist
mir einerlei.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Meine Herren! Mir ist — ich gehöre zu dem

Ausschuß, in dem wir dieses Statut berathen haben — nachträglicheingefallen, daß noch eine
ganze Kategorie von Kassen nicht genannt worden ist, die vielleicht sehr häufig ihr Geld bei der
Provinzial-Hülfskasseanlegen möchten,das sind die Kirchen. Man kann sie unter die Instituten-
Kafsen fassen (Gewiß), aber ich glaube, da es sehr häufig vorkommen wird, so sollte man ebenso,
wie man die Provinz und die Gemeinden nennt, auch sie nennen; wenn hier interpretatorisch
gesagt wird: wir verstehenunter Instituten auch Kirchen, so ist die Sache eigentlich erledigt, ich
glaube aber, daß es sachlich richtiger ist, sie zu nennen, weil dieser Fall sehr häufig vorkommen wird.

Lanbtags'Marschllll: Der Herr Korreferent hat das Wort,
Korreferent Abgeordneter Dietze: Ich möchte dem Herrn Vorredner darauf erwidern,

daß gerade die Kirchenkassen unter diesen Instituten-Kassenverstanden sind, und daß Kirchengelder
immer auf Grund der alten Bestimmungenals Depositen angenommen worden sind.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterJentg es: Es hat auch für mich keinem Zweifel unterlegen, daß

Kirchenkassen darunter subsummirtsind, aber da das Statut wahrscheinlich eine größere Verbreitung
in der Provinz finden wird, so halte ich es unter allen Umständen für durchaus zweckmäßig, diesen
Zusatz zu machen. Dann werden jene Kassen sich unbedingt darüber klar sein, daß sie berechtigt
sind, der Provinzial-Hülfskasseihre Gelder zu überweisen,gupLrüua, nun nooont,

Landtags-Marschall: Es würbe an der Stelle einzufügensein: Gelder aus Provinzial-,
Gemeinde-,Instituten- und Kirchenkassen. — Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterIentges: Es muß heißen: „Kirchen- und Instituten-Kassen", oder
„Kirchen-und anderen Instituten-Kassen".

Landtags-Marschall: So ist es, es muß heißen: „Der Hülfskasseist ferner gestattet,
zu gleichem Zwecke Gelder aus Provinzial-, Gemeinde-, Kirchen- und anderen Instituten-Kassen,
Gelder aus Handwerker-Unterstützung«-,Kranken- und Sterbe-Kassen, sowie Pupillengelder als
Depositen, nicht aber Gelder von Privatpersonen anzunehmen". Meine Herren! Wenn kein Wider¬
spruch erfolgt, so würde ich den Paragraphen in der Fassung, wie er eben von mir verlesen worden
ist, zur Abstimmungbringen. — Ich konstatirc,daß kein Widersprucherfolgt, und bitte diejenigen
Herren, welche gegen den Paragraphen in seiner jetzigen Fassung sind, aufzustehen. (Geschieht.)
Der Paragraph ist angenommen. Wir kommen zu ß. ?. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterIentges: Zu §. ?, sagt das Oberpräsidial- Rescript, bleibt zu
erwägen, ob die Modalitäten der vorzeitigenRückzahlungnicht etwas künstlich konstruirt sind und
es nicht ebensogut und einfachersein würde, für die vorzeitigeRückzahlungallgemein die Einwilli¬
gung der Hülfskasse zu fordern, und dem entsprechendheißt es in den vorliegendengedruckten
Motiven: Für diesen Paragraphen wurde eine präcisere Fassung gewünscht, welche wie folgt vor¬
geschlagen wird:

„Die Darlehen der Hülfskassewerden auf Amortisation oder gegen gewöhnliche Zinsen¬
zahlung, letztere mit halbjähriger, beiden Theilen freistehender Kündigung gegeben.
Bei Darlehen auf Amortisationwird dem Empfänger das Recht eingeräumt, den ganzen
Rest des Darlehns unter Beobachtung einer sechsmonatlichen Kündigungsfrist jederzeit
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zu tilgen. Der Direktion der Hülfskassesteht jedoch hierbei das Recht zu, statt der
Baarzahlung die Rückerstattung in solchen Rheinprovinz-Obligationenzu verlangen,
welche zur' Verstärkung des Geschäftsbetriebesder Hülfskasse emittirt worden sind."

In der neuen Fassung haben die Ausschüssees zum Ausdruck bringen wollen, daß die letztere
Zahlungsweiseeigentlich als Ausnahme zu betrachten sei. und daß man nur in ganz exceptionellen
Fällen, um die Hülfskassesicher zu stellen, verlangen würde, daß in Obligationen getilgt würbe;
in der Regel würde allerdings die Rückzahlungin Baar die maßgebendesein.

Landtags-Marschall: Ist zu diesen Paragraphen in der vorliegendenFassung noch
Etwas zu bemerken?— Der Herr AbgeordneteFreiherr von Eerde hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Eerde: Ich muß offen fagen, ich verstehe in dem ersten
Satz den Ausdruck „Letztere" nicht, es heißt: „Die Darlehen der Hülfskassewerden auf Amorti¬
sation oder gegen gewohnliche Zinsenzahlung, letztere mit halbjähriger Kündigung", — ist das bei
der Zinsenzahlung oder bei Darlehen Uberhanptder Fall, ich verstehe es nicht recht.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Lautz hat das Wort.
AbgeordneterLautz: Meine Herren! Die Sache ist so. ES ist unterschieden: die Hülfs¬

kasse gibt zwei Arten von Darlehen, die eine auf Amortisation, die andere gegen gewöhnliche
Zinfenzahlung,und die letzteren, nämlich die gegen Zinsenzahlung,werden mit halbjähriger, beiden
Theilen freistehender Kündigunggegeben. (Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ja, fo ist es richtig.)

Landtags-Marschall: Ist diese Frage hiemit erledigt? (Zustimmung.)
Dann frage ich, ob noch Etwas gegen den §. 7 zu bemerken ist — Wenn das nicht der Fall

ist, so erkläre ich H. 7 für genehmigt. Wir kommen zu ß. 8. Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterIentges: Meine Herren! Zu Z. 8 bemerkt das Ober-Präsidial-

Schreiben- Zu ß 8 und den Motiven dazu bleibt ebenfalls zu erwägen, ob die Befugniß des
Provinzial-Verwaltungsraths die Hergabe der Darlehne in Obligationen nach dem Nennwerthe
zu beschließennicht besser in dem Statute selbst znm Ausdruck gebracht wird, wie ja die Befugniß
zur Abstufung des Zinsfußes je nach der Nützlichkeit des Zweckes des Darlehens ausdrücklich
betont ist, wobei die Wiederholungder „Genehmigungdes Provinzial-Verwaltungsraths" überflüssig
sein dürfte. Hu 3. 8 wird auch von uns bemerkt:

Nachdemim Schreiben des Herrn Ober-Präsidenten als zweckmäßig bezeichnet worden ist,
die Befugniß zur Ausgabe von Rheinprovinz-Obligationenim Statut zum Ausdrucke zu bringen,
wird für diesen 8- folgendeFassung vorgeschlagen:

Der Zinsfuß, die jährliche Tilgungsrate, sowie die Rückzahlungsbedmgungen,sowohl
für die anzunehmenden, als für die anszuleihenden Kapitalienwerden von der Direktion der
Hülfskassemit Genehmigungdes Provinzial-Verwaltungsrathes von Zeit zu Zeit nach
den obwaltendenVerhältnissen im Voraus festgesetzt und durch die Amsblätter der
Rheinprovinz bekannt gemacht. Der Provinzial-Verwaltungsrath kann in Ausnahme¬
fällen die Hergabe der Darlehen statt in Baar in Rheinprovinz-Obligationen nach
dem Nennwerthe beschließen. Ferner steht dem Provinzial-Verwaltungsrath die Be¬
fugniß zu, den Zinsfuß nach dem Verhältnisse des Bedürfnisses und der Nützlichkeit
der Anstalten und Unternehmungenabzustufen."

Landtags-Marschall: Ist zu 8- 8 in der vorliegenden^Fassung nach Etwas zu
bemerken' - Wenn dies nicht der Fall ist, - ich konstatire,daß dies nicht der Fall ist, - so erkläre
^ den §. 8 in der vorliegenden Fassung für genehmigt. Wir kommen zu 8 9. Der Herr
Referent hat das Wort.

29»
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Referent AbgeordneterIentges: Hier greift das Oberpräsidial-Rescript vor, indem es
auf ß. 12o Bezug nimmt, da der Gegenstand dort ebenfalls vorkommt. Es heißt: „Zu §. 12c
erscheintder Ausdruck „Korporationen, wozu auch Erlverbs- und Wirthschafts - Genossenschaften
gehören" nicht zutreffend. Soll dergleichen Genossenschaften überhaupt Kredit gewährt werden, so
müssen sie in §, 9 unter besonderenBuchstaben aufgeführt werden, und wird jedenfalls näher zu
Präcisiren sein, welche Erwerbs- und Wirthschaft-Genossenschaften damit gemeint sein sollen".

Dementsprechendsagt auch der Ausschuß zu §, 9: In Zeile 2 ist hinter den Worten:
„Darlehen aus der Hülfskasseköuueu gewährt werden", der Zusatz cinzuschalteu:„(oc»nk. §. 12)"
weil §. 12 die Bestimmungen über die Sicherstellung der Darlehen enthält.

Sodann ist nach dem Absätze: „(^" folgenderneuer Passus einzufügen: „ä. an Kredit-
Genossenschaften oder Verbände, welche einen gemeinnützigen Zweck verfolgen", weil in Ueberein¬
stimmung mit der von dem Herrn Ober-Präsideuten in seinem bezogenen Schreiben ausgesprochenen
Ansicht die allgemeine Bezeichnung „Korporationen"für „Erwerbs- und Wirthschafts-Genosfenschaften"
als nicht zutreffend erachtet wurde.

In Folge dieser Einschaltungmuß ä iu «, s in t und k in ^ umgeändert werden.
Landtags-Marschall: Meine Herren! Die neue Fassung liegt Ihnen gedruckt vor.

Ich frage, ob zu §. 9 in der neue» Fassung Etwas zu bemerken ist, — Der Herr Abgeordnete
von Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ry: Ich möchte zu erwägen geben, ob es sich nicht empfiehlt,
bei „« die Landeskultur - Rentenbanken" die Zwecke der Bank ausdrücklich, wie sie §. 1 enthält,
namhaft zu machen. Es ist allerdings richtig, die Zwecke, denen die Landeskultur-Rentcnbankennach
§. 1 des betreffendenGesetzes dienen, sind ziemlich umfassend,und werden einigen Raum im Texte
einnehmen,indeß der Wunfch, der schon bei anderer Gelegenheit ausgesprochenworden ist, nicht
Paragraphen von Gesetzen anzuführen, ohne ihren Inhalt wiederzugeben, in solchen Fällen, wo sie
bestimmtsind, in die Hände des Publikums zu kommen, veranlaßt mich zu meinem Antrage. Ich
meine, gerade bei diesem Statut sei es wichtig,daß Diejenigen, denen durch die HülfskasseHülfe
gebracht werden soll, wissen, zu welchen Zweckendie Darlehen aus der Hülfskasse in Anspruch
genommenwerden können, und uicht durch die Unbekanntschaftmit dem ihnen nicht zugänglichen
Gesetzeohne Anregung bleiben. Ich würde also glauben, daß es sich wohl empfiehlt, in diesen
Paragraphen die Zwecke der Landeskultur-Rentenbantwörtlich aufzunehmen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth: Meine Herren! Das scheint mir durchaus nicht nöthig. §. 9

gibt im Allgemeinendie Zwecke an:
„An städtische und ländliche Grundbesitzeroder an Verbände derselben zu den im §. 1
des Gesetzes, betreffend die Errichtung von Landeskultur-Rentenbankenvom 13. Mai
1879, vorgesehenen Zwecken.

Ich meine, da wird jeder ländlicheuud städtische Grundbesitzerdarauf stoßen,daß es sich
um die Zwecke der Landeskulturhandelt, und dann kann er sich ertuudigeu. Ich glaube also, es
ist ganz überflüssig,den ganzen §. 1 des Gesetzes einzufügen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteMarcus hat das Wort.
AbgeordneterMarcus: Es wäre dem Wunschedes Herrn Abgeordnete,,von Grand-

Ry ganz einfach dadurch zu entsprechen,daß bei dem Aboruck des Reglements in einer Anmer¬
kung, die unter den Text gesetzt wird, dieser Paragraph wiedergegeben würde. Dann würde das
Statut an sich nicht geändert, und würde doch der Wortlaut wiedergegeben sein.
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Landtags-Mar schall: Ich glaube, dem steht nichts entgegen, daß am Schlosse des
Statuts der §. 1 abgedruckt wirb. Dann wird ganz dasselbe erreicht, was der Herr Abgeordnete
von Grand-Ry will.

Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterIentges: Meine Herren! Bedenkenstehen dem nicht entgegen.

Ich weiß jedoch im Augenblick nicht, ob es ein sehr umfassenderParagraph ist; vielleichthat der
Herr Abgeordnetevon Grand-Ry Einsicht von dem Paragraphen genommen und kaun uns den
näheren Inhalt desselben in Kürze mittheilen. Ich sehe übrigens, daß in dem ganzen Statut
wenig auf andere gesetzliche BestimmungenBezug genommenwird. Es kann zur Ergänzung und
Vervollständigunggewiß diese Erläuterung hinzugefügtwerden.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordnetervon Grand-Ry: Das Landestultur-Rentenbant-Gesetzliegt Ihnen unter

IV. 5 vor, und da sind die Zwecke in §. 1 angegeben. Dieselben sind sehr umfassend. Wenn
mich nicht der Wunsch geleitet hätte, die Zeit des Hauses nicht aufzuhalten, so würde ich den
Paragraphen verlesen haben; da aber der Herr AbgeordneteCourth andeutet, die Zwecke müssen
Jedem bekannt fein, so muß ich mir erlauben, sie Ihnen zn verlesen, Sie werden dann erkennen,
daß der Paragraph wirklich eine ganze Menge von Aufgaben enthält, die, wenn sie dem Publikum
bekannt werden, demselben an die Hand geben, von der HülfskasseGebrauch zu macheu. Der
§. 1 lautet:

»Zu folgenden Zwecken:
1. Zur Förderung der Bodenkultur, insbefondere zu Entwässerung«.(Drainirungs-) uud

Bewässerungs-Anlagen,zur Anlage und Regulirung von Wege«, zu Waldkulturen und
Urbarmachungen,zur Einrichtung neuer ländlicherWirthschaften,

2. zu Uferschutzanlagen,
3. zur Anlage, Erweiterung und Unterhaltung von Deichen und dazu gehörigen Sicherungs-

uud Meliorations-Anlagen,
4. zur Anlegung, Benutzung oder Unterhaltung van Wasserläufcn oder Sammelbecken,

zur Herstellung und Verbesserung von Wasserstraßen (Flößereien) und anderen Schifffahrts-
anlagen
können Landeskultur-Rentenbankenerrichtet werden".

Ich glaube, meine Herren, daß es sich empfiehlt, dies dem Gesetze wörtlich beizufügeu
und dem Publikum zur Kenntniß zu bringen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterIentges: Mir scheint dein kein Bedenkenentgegenzusteheu, es ist

vielleichteiue Verbesserungder Sache, denn, wie schon bemerkt, im Uebrigen ist in diesem Statut
wenig auf andere gesetzlichenBestimmungenBezug genommen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Los hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Ich möchte zu d und o dieselbe Bemerkung mir

Glauben, die ich vorhin gemachthabe, um die Sache zum klaren Ausdruckzu bringen. Es heißt
'n K: an Kreise und Gemeinden ... zu Bauten für Kirchen-, Hofpital- und Schulzwccke.
Ich glaube, daß die Kreise und Gemeinden für diese Zwecke, namentlichfür Kirchenbauten,heutzutage
kaum etwas zu leisten haben. Ich möchte daher bitten, da es ja auch schon in der Praxis feststeht,
baß Darlehen an Kirchengemeinden gegeben werden, daß es auch hier ausgedrücktwürde, und da
glaube ich, es würde dies am Besten unter o geschehen, wo es jetzt heißt: an Korporationen und
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vom Staate genehmigtegemeinnützige Anstalten, es müßte statt dessen gesagt werden: an Kirchen
und andere Korporationen und vom Staate genehmigtegemeinnützige Anstalten. Es entsprichtdas
schon der bisherigen Praxis, es würde nur zum klareren Ausdruck gebracht werden.

Landtags-Marschall: Der Herr Korreferent hat das Wort.
Korreferent AbgeordneterDietze: Ich möchte glauben, daß der geehrte Herr Vorredner

nicht gesehen hat, daß es zwei vollständig getrennte Sätze sind. Der erste Satz heißt: „An Kreise
und Gemeinden zur Tilgung oder Herabsetzungdes Zinsfußes ihrer Schulden, zur Verbesserung
ihres Haushaltes", und nun wird fortgefahren: „zu Bauten für Kirchen-, Hospital- und Schul¬
zwecke". Das bezieht sich nicht auf Kreise und Gemeinden,es ist eine Sache für sich. (Widerspruch.)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLautz hat das Wort.
AbgeordneterLautz: Meine Herren! Wenn wir an unsere frühere Gesetzgebung zurück

denken, so ist allerdings das Bedenken des Herrn AbgeordnetenFreiherrn von Loö vollständig
berechtigt. Früher als die bürgerlichenGemeinden für Kirchenbauten einstehen mußten, da war
die Fassung ausreichend. Ich würde deswegenheute folgende Fassung vorschlagen:

„An Kreise,bürgerlicheund kirchliche Gemeinden".
Dann, glaube ich, würde vollständigdasjenige getroffen, was der Herr Abgeordnetevon Lo« eben
vorgeschlagen hat.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Ich erkläre mich vollständig mit dem Antrage

des Herrn AbgeordnetenLautz einverstanden.
Landtags-Marschall: Es wird also vorgeschlagen:„An Kreise, bürgerlicheund kirch¬

liche Gemeinden". Der Herr AbgeordneteLautz hat das Wort.
AbgeordneterLautz: Ich schlage vor: „An Kreise, bürgerlicheund kirchliche Gemeinden",

oder,,Civil- und kirchliche Gemeinden",
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth: Wir haben früher die Kirchen den Instituten gleich gestellt. Es

wäre wohl zweckmäßig, darauf zurückzukommen uud auch in dem früheren Paragraphen zu sagen:
„bürgerliche und kirchliche Gemeinden".

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterIcntges: Es würde wohl heißen muffen: „An Kreise,bürgerliche

oder kirchliche Gemeinden".
Landtags-Marschall: Nein, es muß heißen: „und kirchliche Gemeinden".
Referent AbgeordneterIentges: Es würde alfo heißen: „An Kreise, bürgerliche und

kirchlicheGemeindenzur Tilgung oder Herabsetzungdes Zinsfußes ihrer Schulden, zur Verbesserung
ihres Haushalts, zu Bauten für Kirchen-,Hospital- und Schulzwecke,zu Wegeanlagen, zu Konso¬
lidationen und ähnlichen gemeinnützigen Unternehmungen".

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth: Ich komme noch einmal darauf zurück, es wird korrett sein, den

ß. 6 auch so zu fassen und die Kirchen nicht Institute zu nennen, also auch zu sagen: „bürgerliche
oder kirchliche Gemeinden".

Referent AbgeordneterIentges: Schon i-es ^uäieata.
Landtags-Marschall: Das ist doch die Frage. — Der Herr AbgeordneteLautz hat

das Wort.
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AbgeordneterLautz: Ich möchte nur in redaktionellerBeziehung etwas bemerken Ich
wollte nicht sagen: „bürgerliche und kirchlicheGemeinden",sondern „Bürger- und Kirchen-Gemeinden",
nicht „kirchliche Gemeinden".

Referent AbgeordneterIentges: Dann sagen Sie lieber: „Civil- ober Kirchen-Gemeinden".
Landtags-Marschall: Der Ausdruck:„Civil-und Kirchen-Gemeinden"ist wohl der beste.
Referent AbgeordneterIentges: Dann würde der Paragraph die kleinen Modifikationen

erleiden, daß er dahin lautete: „Darlehne aus der Hülfskasse können gewährt werden (eoul, §. 12):
a. zur Gründung oder Erweiterung von Provinzial-Instituten;
b. an Kreise, Civil- und Kirchen-Gemeindenzur Tilgung oder Herabsetzung des Zinsfußes

ihrer Schulden, zur Verbesserungihres Haushalts, zu Bauten für Kirchen-, Hospital-
und Schulzwecke,zu Wcgeanlagen, zu Konsolidationenund ähnlichen gemeinnützigen
Unternehmungen;

o. an Korporationenund vom Staate genehmigtegemeinnützige Anstalten u. s. w.;
Landtags-Marschall: Es kommt noch hinzu, daß nach dem Antrage des Herrn von

Grand-Ry der §. 1 des Gesetzes über die Landeskultur-Rentenbankenunter das Gesetz gesetzt
werden soll, aber nicht in den Kontext. — Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgdeorncterIentges: Ich würbe vorschlagen: „Siehe Anmerkung", da eben
vorgeschlagen worden ist, daß der Text des §. 1 als Anmerkungunten zugefügt wird.

Landtags-Marschall: Ist der Herr Antragsteller damit einverstanden?
Abgeordnetervon Grand-Ry: Ich bin insofern damit einverstanden, als ich meinen

Zweck erreicht habe, ich glaube aber, daß der Paragraph sich ebenso gut in das Statut einfügen ließe.
Landtags-Marschall: Sind Sie mit der Fassung des ganzen Paragraphen, wie er hier

vorliegt, einverstanden? Es würde also unter 1, die Aenderung: „An Kreise, Civil- und Kirchen¬
gemeinden" vorgenommenund unter o hinter „§, 1 des Gesetzes,betreffend die Errichtung der
Landeskultur-Rentenbankenvom 13. Mai 1879" „oonf. Anmerkung" gesetzt werden. In der
Anmerkung würde ß. 1 des Gesetzes über die Landeskultur-Rentenbankenbeigebrucktwerden. —
Der Herr AbgeordneteKaesen hat das Wort.

AbgeordneterKaesen: Unter I.it. x des Paragraphen heißt es: „an Unternehmer nütz¬
licher Gewerbe-Anlagen, insonderheit solcher, die auf Einführung neuer Erwerbszweige berechnet
sind". Der Paragraph erregt bei mir fehr große Bedenken. Ich weiß zwar, vaß diese Darlehne
der Bewilligung des Provinzial-Verwaltungsraths anheimgegeben werden sollen, ich befürchteaber
sehr, daß der Paragraph sehr gefährlichwerdeu kann, denn über die Einführung nützlicher neuer
Erwerbszweigekönnen die Ansichten unendlichauseinandergehen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterIentges: Der Paragraph hat in dieser Fassung auch in den

vereinigten Ausschüssen in ähnlicher Weise Bedenken erregt, wie sie von dem Herrn KollegenKaesen
geltend gemachtworden sind, wir haben uns aber gesagt, daß eben die doppelte Sanktion des Ku¬
ratoriums der Anstalt, d. h. des Verwaltungsraths der Anstalt und des Provinzial-Verwaltungs¬
raths erforderlich ist und daß ferner diese gebunden sind, nicht über 50"/« der Taxe hinauszu¬
gehen. Ich bin mit dem Herrn Kaesen einverstanden,daß selbst 50> in vielen Fällen zu hoch
gegriffen ist, ich betrachte es aber als Ausnahme von der Regel, daß man dazu übergehensollte,
gewerbliche Anlagen in dieser Weise zu unterstützen. Es soll nur die Möglichkeit dazu hoffen
gehalten werden.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
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Abgeordneter von Heister: Der Hauptgrund dafür, daß diese Bestimmung aufgenommen
worden ist, besteht darin, daß sie in dem alten Statut der Hülfskasse enthalten war und daß,
wenn wir uns nicht unnütze Schwierigkeiten bereiten wollen, wir nichts ausscheiden dürfen, was
früher unter die Darlehne der Provinzial-Hülfskasse fiel; aus rein praktischenGründen, damit wir
auf keinen Widerspruch bei der Staatsregierung stoßen.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher: Ich wollte sagen, was Herr von

Heister soeben gesagt hat.
Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Kaesen hat das Wort.
Abgeordneter Kaesen: Ich bemerke nur, daß ein Darlehen auf eine gewerbliche Anlage,

die sich nicht rentirt, weder mit 50°/° noch mit 25°/„ irgend einen Werth hat; das hat gar keinen
Werth; Fabriken, die sich nicht rentiren, haben gar keinen Werth. Ich wüßte nicht, warum diese
Bestimmung hier nicht ausfallen könnte, wenn sie auch früher darin gestanden hat.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Ich bin Jahrelang Stellvertreter in der Direktion der Hülfs¬

tasse gewesen, ich weiß also einigermaßen, in welcher Weise man diesen Anlagen gegenüber verfährt,
und kann zur Beruhigung des Herrn Abgeordneten Kaesen sagen, baß im höchsten Grade vorsichtig
verfahren wird, daß ich es geradezu für eine Ausnahme ganz besonderer Art halten würbe, wenn
man einem derartigen Unternehmen ohne vollständige hypothekarische Sicherheit ein Darlehen
geben würde.

Landtags-Marschall: Bis f hat der vorliegende Paragraph kein Bedenken mehr
erfahren. Was uns jetzt beschäftigt, ist I^it. A des Paragraphen. Der Herr Abgeordnete Courth
hat das Wort.

Abgeordneter Courth: Ich wollte dasselbe sage», baß es gesetzlich nicht angeht, I^it. ß
auszuschließen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Lautz hat das Wort.
Abgeordneter Lautz: Meine Herren! Wir hatten in der Kommission ganz dasselbe

Bedenken, das der Herr Abgeordnete Kaesen eben geäußert bat, wir sagten uns aber dasjenige,
was die Herren von Heister und von Solemachcr angeführt haben, daß wir möglichst vermeiden
müssen, dasjenige auszuschließen, was früher in dem Statute stand, und was von der Königlichen
Staats-Regierung anerkannt war. Deshalb haben wir uns bemüht, diese Art der Darleihung
mit jeder möglichen Kautel zu umgeben, und haben eben hinzugefügt, daß das Kuratorium darüber
zu entscheiden hat und in dritter Linie auch der Provinzial-Verwaltungsrath, und glaubten, allen
Bedenken möglichst gerecht geworben zu sein. Ich gebe gern zu, daß wenn wir rcs ints^r«, hätte»,
wenn wir machen könnten was wir wollten, wir diese Bestimmung des Paragraphen gestrichen
haben würden, aber es kam darauf au, daß das neue Reglement für die Hülfskasse die Geuchmigung
Seitens der Staats-Regierung erhalte, darauf mußten wir Rücksicht nehmen und diejenigen Para¬
graphen, die wir gern beseitigt hätten, von denen wir aber wußten, daß dies Widerstand finden
würde, mit solchen Kautelen zu umgeben suchen, daß möglichst dasjenige erreicht wurde, was wir
sichern wollten.

Landtags-Marschall: Wünscht noch zu dieser Angelegenheit Jemand das Wort? —
Wenn es nicht der Fall ist, so würde ich den Herrn Antragsteller fragen, ob er beantragt,
Punkt ß zu streichen.
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AbgeordneterKaesen: Ich 'vürde für die Ztreichnng dieses Abschuittes sein und werde
gegen denselben stimmen, ich gebe aber anheim, ob man sich bei den Versicherungen, die uns
gegeben worden sind, beruhigen will.

Landtags-Marschall: Es ist also von Herrn Kaesen ein Antrag auf Streichung des
Punktes ^ gestellt worden. Meine Herren! Ich würde zunächst, nachdem wir über die ersten
Punkte vollständigeinig gewordensind, über Puukt ^ abstimmenlassen, uub bitte Diejenigen, die
für den Autrag des Herr» Kaeseu siud, Punkt ß zu streichen,sich zu erheben. (Geschieht.)

Es ist die Minorität, der Antrag des Herrn Kaesen ist also gefallen. Ich frage nun¬
mehr, ob noch Etwas gegen die ganze Fassung des §. 9 zu bemerke» ist. Wenn das nicht der
Fall ist, so würde ich ihn in der Fassung, wie ich ihn zuletzt mit den Veränderungen unter K
und L mitgetheilt habe, falls keiu Widerspruch erfolgt, — ich konstatire, daß kein Widerspruch
erfolgt, — für genehmigt erklären. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterIentges: Zu ß- 10 ist von keiner Seite eine Aenderung bean¬
tragt worden.

Landtags-Marschall: Ist von einem Mitglicdc eine Bemerkung zu §. 10 zu machen?
— Wenn dies nicht der Fall ist, — und ich konstatire,daß kein Widersprucherfolgt, — so erkläre
ich den §. 10 in der vorliegendenFassung für genehmigt. Wir kommen zn §. 11.

Referent Abgeordneter Ientges: Bei Z. 11 war der Ausschuß der Ansicht, daß bei
Konkurrenz von Darlchnsgesuchcndie Gemeinden den Kreisen gleichzustellen seien. Es sind daher
die Worte: „demnächstdie" gestrichen und durch das Wort: „und" ersetzt. Es würde also heißen:

„Bei Konkurrcuz mehrerer Darlehns-Oesuche, welche nicht gleichzeitigbefriedigt werden
könne», werden zunächst die Provinzial-Institute, dann die Kreise und Gemeinden nud nach diesen
die Genossenschaften von Grundbesitzer»,welche sich zur Ausführung von Meliorationen verbunden
haben, berücksichtigt, Unter den übrigen Darlehussucheru entscheidet die Direktion der Hülfskasse
nach pstichlmäßigemErmessen".

Der Ausschußist überwiegendder Ansicht, daß die Kreise noch viel eher in der Lage
sind, sich in NothfällenAnleihen zn verschaffen, als die Gemeinden,daß sie also bei der Konkurrcuz
Beider wenigstens gleich gehalten werden sollen. Von diesem Gesichtspunkteans ist Ihnen der
Vorschlag gemachtworden.

Landtags-Marschall: Ist gegen die vorliegende Fassung des Z. 11 Etwas zu criunern? —
Ich konstatire, daß kein Widerspruchgegen diesen Paragraphen vorhanden ist und erkläre ihn für
genehmigt. Wir kommen zu 8- 12. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterIentges: Dazu heißt es in den gedruckten Motiven.
Bei „c" ist in Gemäßheit der obige» Bemerkungenzu §. 9 nach dein Worte:

„Korporationen"
der Satz:

„wozu auch Erwerbs- und Wirthschafts-Genossenschaften gehören" zu streichen und hinter
dein Worte: „Private" zuzusetzen: „sowie für Krcditgcuossenschaften oder Verbände."

Ferner erschien zweckmäßig, in u 3 »ach de» Worten: „und zwar" das Wort: „entweder"
einzuschalten, sowie die Bezeichnunga und b zum Zwecke der Vermeiduug der Wiederholunggleicher
Bezeichnungenin demselben ß. durch u. Ä. und d. b. zu ersetzen, sowie vor „1i. 1>." das Wörtchen:
„oder" hinzuzufügen.

Sodauu war der Ausschuß der Ansicht, daß die Bestimuniug in n. a. wie folgt abzu¬
ändern sei:
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„«.. «,. Durch Bestellung einer Hypothek, welche bei ländlichen Grundstückendie ersten
zwei Dlittheile und bei städtischen Grundstücken, sowie bei Gebäuden die Hälfte des
von zwei durch die Direktion der Hülfskasse zu ernennendenTaxatoren festgestellten
Werthes der zum Unterpfande angebotenenImmobilien nicht übersteigendarf".

Der Ausschuß war überwiegendoder vielmehr einstimmigder Ansicht, daß bei Veleihung
von städtischen Grundstückennur die Hälfte als die äußerste Grenze anzusehensei, wie das ja auch
in allen Statuten für städtische Sparkassen bisher maßgebend gewesenist. In ß. 12 sind noch
ferner die Worte: „des Norddeutschen Bundes" gestrichen worden, wie ungleichenim ß, 17, weil
Papiere des Norddeutschen Bundes nicht mehr an der Börse notirt sind. Meines Wissens existiren
sie überhaupt nicht mehr, aber ich lasse mich belehren. Sodann ist im letzten alinsa des §. 12
in Zeile 2 das Wörtchcn „den" vor Grund zu streichen. Das ist nur redaktionell.

Endlich ist nach der obigen Bemerkung zu §. 9 in der sechsten Zeile des letzten Alineas
des §. 12 vor dem Worte: „Korporationen" einzuschalten: „Kreditgenossenschaften oder Verbände"
und am Schlüsse des §. 5 folgenderZusatz beizufügen:

„Außerdem bedarf es zu allen Darlehen an Kredit-Genossenschaftenoder Verbände
(oonl. 8- 9 cl.) sowie an Unternehmer nützlicher Gewerbeanlagen (oonl. §. 9 ^.) einer
jedesmaligen Genehmigungdes Provinzial-Verwaltungsraths"

weil der Ausschußder Ansicht war, daß Darlehen dieser Kategorie nur nach einer sorgfältigen und
wiederholtenPrüfung gegeben werden dürften und daß deshalb bei diesen Darlehen außer der
Zustimmung des Kuratoriums auch uoch die Genehmigung des Provinzial-Verwaltungsraths erfor¬
dert werden müsse.

Das ist das Bedenken, welches der Herr Abgeordnete Kaesen in dem Antrage zum
Ausdruck gebracht hat, Puukt F zu streiche». Wir haben geglaubt, den Punkt stehen lassen zu
tonnen; es wird jetzt die Bedingung dazu gestellt, daß außer der Genehmigung des Kuratoriums
auch noch die des Provinzial-Verwaltungsraths eingeholt werden muß.

Landtags-Marschall: Ich stelle ß. 12 zur Diskussion. Wünscht Jemand hierzu das
Wort? — Der Herr AbgeordneteConze hat das Wort.

AbgeordneterConze: Nachdem wir in dem §. 9 ausdrücklichzwischenCivil- uud Kirchen¬
gemeindenunterschiedenhaben, diirfte es sich wohl auch empfehlen,hier bei diesem Paragraphen
zu unterscheiden, welche Anforderungenan bürgerlicheund welchean kirchliche Gemeinden gemacht
werden, oder aber sie ausdrücklichauch hier zu nennen.

Landtags-Marschall: Es würde also heißen: „b. für Kreise,Civil- und Kirchen-
Gemeinden".

AbgeordneterConze: Dann müßte es aber weiter heißen: „Der Beschluß der resp.
Vertretungen".

Landtags-Marschall: Nein, das ist nicht nöthig, Gemeinde-Vertretung heißt beides,
ob es eine Civil- oder Kirchengemeindeist. Es wird also vorgeschlagenzu sagen: „für Kreise,
Civil- und Kirchengemeinden". Ist sonst noch etwas bei §. 12 zu bemerken? — Ich konstatire,
daß kein Widersprucherfolgt und erkläre den Paragraphen in der vorliegendenFassung für geneh¬
migt. Wir kommen zu §. 13. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterIentgcs: Zu ß. 13 sagt das Ober-Präsidialschreiben: „Die¬
jenigen Privilegien, welche den nach dem Gesetz vom 13. Mai 1879 eingerichtetenLandeskultur-
Ncntenbankenzustehen, würde die Provinzial-Hülfskasse nur durch ein besonderesGesetz erhalten
können". Dem entsprechend sagen wir in den Motiven:
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Nachdem durch das mehr bezogene Schreiben des Herrn Ober-Präsidenten mitgetheilt
worden ist, daß die Privilegien der Landeskultur-Nentenbankenohne Gesetz nicht auf die Hülfskasse
übertragen werden könnten, erschien dem Ausschuß zweckmäßig, für die Darlehen, welche aus der
Hülfskassezum Zwecke des Landeskultur-Reutcnbank-Gesetzesgegeben werden sollen, von den Be¬
stimmungendes Gesetzes vom 13. Mai 1878 auch im Ucbrigen abzusehen und dem ß. 13 folgende
Fassung zu geben:

„Auf die Darlehen, welche zu den im Gesetze,betreffend die Errichtung von Landes¬
kultur - Rentenbanken vorgesehenenZwecken aus der Hülfskasse nachgesuchtwerden,
kommen die Bestimmungen des vorstehenden §. »ud o 1, 2 und 3 gleichfallszur
Anwendung".

Wir haben uns gesagt, wenn wir die Privilegien des Gesetzes nicht genießen können, so
wollen wir uns auch vor den Lasten orer Unbequemlichkeiten schützen, die in dem Gesetz auferlegt
worden sind. Daraus ist die jetzige Fassuug des Paragraphen hervorgegangen.

LandtagS-Marschall: Ist gegen §, 13 in seiner jetzigenFassungetwas zu bemerken? —
Ich konstatire, daß kein Widerspruch gegen §, 13 erfolgt, und erkläre ihn in der vorliegenden
Fassung für genehmigt. Wir kommen zu ß. 14. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterIentgcs: Die 88- 14, 15, 16, 1? und 18 haben weder in der
Kommission noch bei den Aufsichtsbehörden, Bedenkengefunden, sie schließen sich auch im Wesent¬
lichen der früheren Fassung des Statutes an.

Landtags-Marschall: Ist gegen Z. 14 etwas zu bemerken?— Ich erkläre ihn hiermit
für genehmigt. Gegen §, 15? — Derselbe ist genehmigt. Gegen §. 16? — Er ist ebenfalls
genehmigt. Gegen ß. 17? -^ Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher: Ich wollte nur darauf aufmerksam
wachen, daß in 8- 17 doch wohl eine kleine Aenderungvorliegt, indem auch hier die Worte: „des
Norddeutschen Bundes" gestrichen sind.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterIentges: Die Bemerkungist allerdings richtig, Wir haben in

den Motiven früher gesagt, daß auch hier die Worte: „des Norddeutschen Bundes" gestrichen
werden. Es steht in der Bemerkung zu deu frühereu Paragraphen. Die Worte würden also
auch hier gestrichen werden; wo es im §. 1? heißt: „Inhaberpapiereu des Norddeutschen Bundes
und des DeutschenReiches", da fallen die Worte: „des Norddeutschen Bundes" weg. Sie sind
nicht beleihbar, sie werden an der Börse nicht notivt; meiues Wisscus existiren überhaupt leine
Inhaberpapiere des Norddeutschen Bundes mehr. Jedenfalls würde die Provinzial-Hülfskassenicht
m der Lage sein, etwas davon zu übernehmen,weil sie nicht notirt werden und weil die Provinzial-
Hülfskassesie deshalb nicht verwerthen kann.

Landtags-Marschall: Ist gegen ß. 1? noch Etwas zu bemerken? Sonst erkläre ich
'bn für genehmigt. Ist gegen §. 18 Etwas zu bemerken? — Ich erkläre ihn ebenfalls für geneh¬
migt. Gegen 8. 19? — Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterIentges: Zu ß. 19 bemerkt der Herr Ober-Präsidcut: „Bei der
" Aussicht genommenenerheblichen Erweiterung des Geschäftsbetriebesder Hülfskassecrfcheint die
feste Limitirung des Reservefonds auf die Hälfte des Stammfouds bedenklich". Wir haben aber
auch noch bei der Ueberschrifteine Aenderung beantragt, wie aus den Motiven hervorgeht. Es
l^ißt: die Ueberschriftdes Titels würde nach dem Inhalte des ß. 19 richtiger, wie folgt, lauten:
„Von dem Reservefonds und der Verwendung der Uebelschüsse der Hülfskasse", so daß also der

30*
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Reservefondsin den Vordergrund gestellt wird. Ferner ist unsere Ansicht, daß es nicht zweckmäßig
sei, den Provinzial Landtag hinsichtlichder Höhe des Reservefonds durch das Statut zu binden,
Weshalb die Worte: „bis zur Höhe der Hälfte des Stamuifouds der Provinzial-Hülfskasse" und
(„conf. Z. 2") zu streichen waren, was auch die Herren Minister nach dem bezogenen Schreiben
des Herrn Ober-Präsidenten als zweckmäßig bezeichnet haben.

Es würde also jetzt heißen:
„Zur DeckungetwaigerVerluste wird ein Reservefondsgebildet. In den Reservefonds
fließt zunächst das iu Gcmäßheit des Beschlusses des 26, Proviuzial-Landtages der
Provinzial-Hülfskassezur Bildung eines Reservefonds überwicsene Viertel des Zins-
gewinues, sowie der an Wertpapieren erzielte Coursgewiuu.

Ueber die weitere Dotirung des Reservefonds aus deu jährlichen Neberschüssen
beschließt der Proviuzial-Landtag, welchem auch die Beschlußfassungüber die Verwen¬
dung des Zinsgcwinnes zu gemeinnützigen Zwecken im Interesse des Provinzial-Vcr-
bandes zusteht,"

Es ist also nur die kleine Aenderung, daß die Worte: „bis zur Höhe des Stammfonds
der Provinzial-Hülfskasse"gestrichen sind.

Landtags-Marschall: Ist gegen diesen Paragraphen noch Etwas zu bemerken?— Ich
erkläre denselben, wenn kein Widersprucherfolgt, mit der Ueberschriftdes Titels III. iu der jetzigen
Fassung für genehmigt.

Wir kommen zu Titel IV. Von den Vorrechten der Hülfskasfe. 8- 20.
Referent AbgeordneterIentges: ß. 20 hat von keiner Seite Bedeukeu gefuudeu.
Laudtags-Marschall: Ist gegen ß, 20 und gegen die Ueberschrift des Titels IV

Etwas zu bemerken?— Ich erkläre Titel IV. tz. 20 für genehmigt. Wir kommen zu Titel V.
§.21. Der Herr Refereut hat das Wort,

Referent Abgeordneter Ientges: Bei diesem Paragraphen ist im Ausschuß wiederholt
erörtert worden, ob bei der großen Ausdehnung, welche die Kasse, die schon jetzt einen Umschlag
von 33 Millionen hat und für die Folge bei ihrer erweiterte« Ausdehnung ganz gewiß noch
viel größere Dimeusioncnannehmen wird, neben der einen Unterschriftdes Direktors, nicht noch
die Unterschrifteiner zweiten Vertrcmenspcrfon,eines SubDircktors, oder wie Sie ihn sonst uenuen
wollen, hinzuzufügcusei. Nach eingehenderBerathung hat sich der Ausschuß, wie Sie aus dem
Ihnen gedrucktvorliegendenReferat ersehen werden, doch schließlich überzeugt, daß es angethan
sei, bei einem Geldinstitute von der umfassendcn Bedeutung, wie eö heule die Hülfstasse ist, welche
sich für die Folge noch viel mehr entwickeln wird, eiuc zweite Unterschrift, wie das bei allen
anderen großen Geldiustituteu, für die großen Rechtsgeschäfte der Fall ist, als mitverbindlichein¬
zufügen. Aus diese» Gesichtspunktenheißt es denn auch iu deu Motive»:

Der Ausschußhat nach reiflicher Erwägung und eingehender Diskussion,wie dieses bereits
im Eiugauge des gegenwärtigen Referats erwähnt ist, sich der Ansicht angeschlossen, daß zum
Empfange von Geldern und Wertpapieren, sowie zu rechtliche»Verpflichtungen der Hülfstassc
stets zwei Unterschriftenerforderlichseien, und daß bei der großen Wichtigkeitdes Institutes die
Stellvertretung des Direktors nur eiuein Beamten mit höherer Qualifikation übertragen werde»
köune. Von dieser Ansicht ausgehend, schlägt der Ausschuß für den §. 21 die nachstehend ver¬
änderte Fassung vor:

„8- 21. Die Verwaltung der Hülfskasse erfolgt nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen:
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„die unmittesbare Verwaltung der Hülfskasfeführt ein von dem Provinzial-Ver-
waltungsrathe zu wählenderDirektor, welchem ein Stellvertreter zugeordnet wird.

Die Wahl des Direktors sowie des Stellvertreter« erfolgt auf die Dauer
von mindestens sechs und höchstens zwölf Jahren. Der Direktor vertritt die
Hiilfskassenach außen und vor Gericht und vollziehtdie im Namen der Hülfs-
lasse auszustellenden Schriftstücke uuter der Bezeichnung „Direktion der Rheinischen
Provinzial-Hülfskaffe".

Zur Empfangnahme von Gelvrrn oder Werthpapieren, ferner zu Ver-
füguugen über Bankguthaben Oont'. ß, 1?) oder Werthpapieren, sowie zur
Uebernahme einer rechtlichen Verpflichtung für die Hülfskasse— insbesondere
auch im Wege des Wechselverkehrs — bedarf es jedoch in allen Fällen zweier
Unterschriftenund zwar des Direktors und seines Stellvertreters, oder eines der
beiden Genannten und eines Mitgliedes des Kuratoriums,

Der Direktor der Hülfskasseist der uächste Dieustvorgefetzteder bei der
HülfskasfeangestelltenBeamten.

Derselbe ist der Dienstnntergebeuedes Landes - Direktors, und verpflichtet,
dem Letzteren zu jeder Zeit die Einsichtnahmein die gesammte Kassen- und Ge¬
schäftsführungder Hülfskasfe zu gestatten nnd jede verlangte Ansknnftzu ertheilen.

Der Direktor der Hülfstasse ist ferner verpflichtet, die Funktionen eines
dem Landes-Direktor zugeordnetenoberen Beamten — Landesrathes — nach
näherer Beschlußfassungdes Proviuzial-Verwaltungsraths auf den Vorschlagdes
Landes-Direktorsdauernd zu übernehmen.

Der Stellvertreter hat den Direktor in seiner Geschäftsführungzu unter¬
stützen, sowie denselbenauch bei Krankheitenoder Abwesenheit bis auf die Daner
von sechs Wochen nach Maßgabe der dicscrhalbzu erlassenden Gcschäftsanweisung
zu vertreten. Vertretung auf längere Zeit, sowie in etwa sonst nöthig werdenden
Fällen hat der Provinzial-Vcrwaltungsrath anzuordnen".

Laudtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Paragraphen die Diskussion. Der Herr
Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort,

Abgeordnetervon Grand-Ry: Meine Herren! Dieser Paragraph hat bei mir lebhaft
die Frage wach gerufen, ob die Mitglieder des Provinzial-Landtags bei einem fo wichtigen Institut,
bei einem Institut, welches fo hohe und fo große sociale Aufgaben zu lösen hat, jeder Mitwirkung
bei der Besetzungder beiden Stellen des Direktoriums sich enthalten sollen. Ich habe, für meine
Person, die Frage verneint und habe mich bemüht, einen Vorschlagzu finden, der in der mildesteu
Horm das Recht des Provinzial-Landtags statuirt nud ihm die Mitwirkung für die Zukunft sichert,
Ich will von vornherein schon bemerken,daß für die Sachlage, wie sie jetzt vorhanden ist, diese
Bestimmung keinen erheblichen Werth hat, insofern als man sich ja über das Direktorium — es
ist ein offenes Geheimniß — mehr oder weniger schon klar ist, für die Zukunft ist die Bestimmung
aber von Bcbentung. Mein Vorschlag geht dahin, den Direktor von dem ProvinziabLandtag
Wahlen zu lassen, dagegen dem Provinzial-Vcrwaltungsrath das Recht vorzubehalten, geeignete
Persönlichkeiten in Vorschlagzu bringen.

Die Fassung würde also dahin gehen, daß es heißt:
,Die unmittelbare Verwaltung der Hülfskasseführt ein .... Direktor, welchem ein
Stellvertreter zugeordnet wird. Die Wahl des Direktors fowie des Stellvertreters
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erfolgt auf die Dauer von mindestens sechs und höchstens zwölf Jahren durch den
Provinzial-Landtag. Der Provinzial-Verwaltungsrath ist berechtigt, geeignete Persön¬
lichkeiten in Vorschlag zu bringen".

Ich glaube, meine Herren, daß dies, wie ich eben bemerkt habe, die mildeste Form ist,
in der das Recht des Provinzial-Landtages aufrecht erhalten werden muß. Ich bin der Meinung,
daß der Provinzial-Verwaltungsrath durch Vorschläge von Persönlichkeiten in der That in der
Lage wäre, seine Meinung voll abzugeben, und ihr den gehörigen Nachdruck iu dem Landtage zu
verschaffen. Ich glaube auch ferner, daß die Theilnahme des Provinzial-Landtages nicht zu Bedeuten
nach der Richtung Anlaß geben kann, daß etwa in Bezug auf die Personen nicht das Geeignete
getroffen wird. Ich bin vielmehr der Meinung, daß die Theilnahme des Provinzial-Landtages an
der Anstellung des Direktors den Provinzial-Verwaltungsrath — wenn es nöthig wäre, was ich
natürlich nicht voraussetze, veranlassen könnte, womöglich die Sorgfalt in der Auswahl der Persouen
noch zu erhöhen. Meine Herreu! Ich will zur Begründung meiner Anschauung nicht auf
einige Bedenken eingehen, die privatim geäußert wordeu siub, die ich aber nicht als gerechtfertigt
ansehe, ich will abwarten, was man mir entgegenbringt, ich möchte nur einer kleinen Erwägung
Platz gebe», daß man sagt: durch die Theilnahme des Provinzial-Landtages wird die so wünschens-
werthe Schaffung der Kasse aufgehalten. Ich bin dieser Meinung nicht, daß der Einwand von
Bedeutung sei, iu derselben Weise oder in ähnlicher Weise, wie bei anderen Stellen, kaun die Stelle
provisorisch besetzt werden, es kann auch jetzt schon die Wahl eines Direktors vorgenommen
werden. Ich würde mir im Anschlüsse an die Resolution in dem Berichte des Verwaltungsraths
unter 3 den Vorschlag erlauben:

Der Landtag möge beschließen, die Wahl des Direktors der Hülfskasse iu einer der
nächsten Sitzungen, mit der Maßgabe vorzunehmen, daß nach erfolgter Allerhöchsten
Bestätigung des Statuts der Provinzial-Verwaltungsrath demselben die Funktionen
übertrage.

Ich glaube, meine Herren, dadurch ist dies Bedenken ganz beseitigt Ich taun nach
meiner Auffassung der Stellung des Landtages zu diesem wichtigen Institute nur bitten, daß die
Rechte, die dem Landtage zustehen, auch aufrecht erhalten werden, die wir, ich wiederhole es, in
der mildesten Form wahren, wenn wir das thuu, was ich Ihnen glaube vorschlagen zu solleu.

Landtags-Marschall: Herr Freiher von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher: Meine Herren! Ich möchte zunächst

auf den Schlußpassus des Vertrags des geehrten Herrn Vorredners antworten, daß es sich hier
nicht darum handelt, dem Provinzial-Landtag irgend ein Recht zu nehmen, denn bis jetzt hat er
das Recht der Wahl des Direktors nicht. Sodann möchte ich ihm erwidern, daß diese Frage in
den Ausschüssen von uns allen sehr reiflich erwogen worden ist, und daß einzelne Herren, welche
auch der Ansicht waren, diese Wahl durch deu Landtag vornehmen zu lassen, sich doch schließlich
davon überzeugen ließen, daß es besser wäre, dies nicht zu thuu. Ich will auf einige Punkte auf¬
merksam machen. Zunächst, meine Herren, haben wir nur zwei Beamte in unserer Proviuzial-
Verwaltung, welche direkt durch den Landtag gewählt werden, es ist der Laudes^Direktor uud der
Direktor der Provinzial-Feuer-Societät. Für beide Personen ist die Allerhöchste Bestätigung
vorbehalten, und es ist bisher noch nicht da gewesen, daß von dem Plenum des Landtags irgend
eine derartige Direktorstelle besetzt würde, für die nicht die Allerhöchste Genehmigung vorbehalten
wird. Ich kaun Ihnen nur mittheilen, daß nach einer Privatmittheilung des Herrn Ober-Präsi¬
dent in diesem Falle wahrscheinlich wohl auch dies Recht für die Krone in Anfpruch genommen
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würde; die Selbstverwaltung würde sich also eines ibrer wesentlichsten Rechte begeben und in eine
gewisse Abhängigfeitvon der Staatsregierung kommen, was nicht der Fall ist, wenn die Wahl,
wie bisher, dem Provinzial-Verwaltungsrath überlassenbleibt. Meine Herren! Ich möchte auf
einen anderen Punkt noch aufmerksammachen. Es handelt sich auch um die Stellung, welche
dieser Direktor zu dem Landes-Direktor einnimmt, und das ist gerade ein Punkt von ganz beson¬
derer Wichtigkeit, es soll nämlich dieser Direktor der HUlfskasseeiner der dem Landes-Direktor
zugeordnetenoberen Beamten sein. Es ist dies von besonderer Wichtigkeit um gerade dem Landes-
Direktor den Einfluß, der ihm gebührt, zn wahren. Meine Herren! Nun steht die Wahl der
Landesräthe, d. h. der dem Landes-Direktor zugeordneten oberen Beamten, dem Provinzial-Ver-
waltungsrath nicht etwa dnrch ein vom Landtag erlassenes Reglement, sondern durch ein Allerhöchst
genehmigtes Regulativ, durch Gesetz zu. Es wiirde deshalb höchst bedenklich sein, durch einen
Beschluß des Provinzial-Landtags eine Acnderuug herbeiführen zu wollen. Sodann aber, meine
Herren, würden Sie Landesräthe verschiedenerKlassen schaffen, Sie würden einen Landesrath
haben, der vom Landtag gewählt wäre, andere Landesräthe, welche vom Provinzial-Verwaltungs¬
rath ernannt sind. Ferner, meine Herren, ein Beamter, der vom Landtag gewählt wäre, der die
Allerhöchste Bestätigung haben würde, würde ganz unbedingt nach Analogie der beiden derartigen
Stellen die wir haben, einen höheren Rang einnehmen,als ein vom Vcrwaltungsrath ernannter,
es würde der erste sein müssen. Ich nehme nun an, daß man in Aussicht nähme, den zweiten
Landesrath, wie es in Alissicht genommen sein soll, zum Hülfskassen-Direktorzu ernennen. Es
würde ein vom Landtag gewählterund von Seiner Majestät bestätigter Beamter sein, und würde doch
unter dem ersten Landcsrath stehen, der nur vom Provinzial-Verwaltuugsrath gewählt würde. Es
würde unbedingt eine ganze Menge von Unzuträglichkeiten daraus hervorgehen. Von dem bloßen
Standpunkt des Provinzial°Vcrwaltungsraths aus könnte man es hingegen nur mit Freuden begrüßen,
wenn es so wäre, wie der Herr Abgeordnetevon Orand-Ry vorschlägt; es würde dann seine
Verantwortlichkeit,wenn die Wahl sich nicht als eine ganz glückliche herausstellt, eine geringeresein.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Lautz hat das Wort.
AbgeordneterLautz: Ich verzichte auf das Wort, da der Herr Vice-Landtags-Marschall

ganz dasselbe ausgeführt hat, was ich zu sagen beabsichtigte.
Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Loö hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loe: Die Verhandlungen im Ausschuß beschränkten sich

auf eine Anfrage meinerseits und eine Antwort des Vorsitzendendes Ausschusses, des geehrten
Herrn Vorredners. Ich hatte denselben Gedanken,den der Herr Abgeordnete von Grand-Rh
soeben ausgesprochenhat. Ich hatte mir gedacht, daß die Stelle des Direktors der Hülfskasfe
eine mindestens ebenso bedeutende in Zukunftsein würde, wie die Stelle des Direktors der Provinzial-
Feuer-Societät, und da hatte ich mir gesagt, daß dann allerdings auch die Mitwirkung, die der
Provinziell-Landtag bei der Bestellung des Direktors der Provinzial - Feuer - Societät habe, dem
Provinzial-Landtag auch vorbehalten bleiben müsse in Betreff des Direktors der Provinzial-Hülfs-
kasse. Ich glaube auch heute noch, daß die Provinzial - Hülfskasse in Zukunft, wenn der hier zu
Grunde liegendeGedankeausgeführt wird, vielleicht noch eine erhöhte Bedeutung erlangen wiro.
Nachdemder Herr Vorsitzende des I. und IV. Ausschusses in derselben Weise, wie es eben geschehen
'st, Meine Bedenkenwiderlegt hatte, habe ich der friedliebenden Stimmung, die den 27. Provinzial-
Landtag beseelt, nachgegeben und habe geschwiegen, ich kann aber nicht leugnen, daß ich, nachdem
hier die Frage wieber angeregt ist, auf meine alten Bedenken zurückgekommen bin. Ich hatte
schon, ehe noch das Referat abgeschlossenwar, folgenden Gedanken vorzubringendie Absicht gehabt,
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aber denselben,wie gesagt, wieder fallen lassen. Ich hatte mir nämlich gedacht, es ist allerdings
bedenklich,daß der Provinzial-Landtagdie Wahl des Direktorshabe. Wie es bei solchenKorporationen
geht, es sind die Wahlen gewissen Zufälligkeitenunterworfen, die gefährlich werden und namentlich
bei einer Kassen-Verwaltunggefährlich werden können, andererseits habe ich mir gedacht, daß der Pro¬
vinzial-Landtagin der Lage sein muß, Personen ausschließen zu köunen, die er für ungeeignethält,
und hatte geglaubt, daß man am Besten diese Mitwirkung des Landtages dahin formuliren würde,
wenn man dem Provinzial-Verwaltuugsrath das Recht der Bestellung gäbe, aber bei Erledigung
der Stelle nur das Recht der kominissarischeu Besetzung derselben bis zum Zusammentritt des
nächstenLandtages, dem das Recht des V«w gegen diese Person zustehen würde. Ich möchte ihm
allerdings nicht gern das Recht geben, die Person zn wählen; in der kurze« Zeit der drei Wocheu,
die Wir hier sind, tonnte in Aufsuchung der geeignete»Persönlichkeitleicht eine Uebereiluug statt¬
finden; der Provinzial-Verwaltuugsrath wird das mit größerer Grüudlichkcit und Muße köuuen,
aber daß wir nicht sollen sagen dürfen: Wir wollen diefe Person nicht, das halte ich für etwas
bedenklich. Diese Ansicht habe ich noch und würde am liebste« in diesem Sinne meine Abstimmung
auch hier abgeben.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordneter von Graud-Rh: Meine Herren! Ich wende mich zunächst gegen den

Herrn Abgeordnetenvon Solemacher, der die Bedenken, die ich auch audcrwcitig gehört habe,
ausgesprochenhat. Was das allgemeineRecht des Landtags betrifft, die Beamten zu eruennen,
so ist dasselbe allerdings nicht iu dem Regulativ festgesetzt,daß aber dem Landtag das Recht an
sich zusteht, solche Wahlen für sich in Anspruch zu uehmcn, das scheint mir nicht zu bestrcitenzn sein.
Der Herr Vorredner hat zunächst gegen mich eingewendet,es sei die Bestätigung des Direktors bei der
Wahl durch den Landtag erforderlichund hat anf zwei Beamte hingewiesen. Ich gebe dies wohl zu,
es ist freilich unzweifelhaft,daß diese Beamten der allerhöchsten Bestätigung bedürfen, meine Herren,
von diesen zwei Beamten ist der eine der Landcs-Direktor, der auf Oruud gesetzlicherAnordnung,
und der andere der Provinzial-Feuer-Socictäts-Dircktor, der auf Gruud statutarischerFeststelluugeu
der Allerhöchste» Bestätigung bedarf. Nun hätte ich erwartet, daß der Herr Vorredner nur die
gesetzlichenBestimmuugennachwiese, wodurchüberhaupt diese Allerhöchste Bestätigung für alle vom
Landtage gewähltenBeamten nöthig sei. Ich muß uach Analogie der Entwickelung der Proviuzicll-
Gcsetzgcbungglauben, daß dies eben uicht der Fall ist. Ich verweise auf das Provinzial-Vcrwaltuugs-
gesetz für die alten Provinzen, dort ist nur der Laudcö-Direktorausdrücklich als solcher bezeichnet, der
der Allerhöchsten Bestätigung unterworfen ist. Ich möchte bezüglich der Auffassung für den hiesigen
Landtag mich beziehen, auf den VII. Abschnitt ß. 99 dieser Provinzial-Ordunng worin es heißt:

„Für die unmittelbare Verwaltung und Beaufsichtigungciuzeluer Anstalteu, sowie für die
Wahrnehmung einzelnerAngelegenheitendes Provinzial-Verbandes können besondere Kommissionen
oder Kommissarebestelltwerden. Die Einsetzung,die Begrenzung der Zuständigkeit, nud die Art
uud Weise der Zusammensetzungderselben hängt vou dem Beschlusse des Proviuzial-Laudtags ab.
Die Wahl der Mitglieder steht dem Provinzial-Ausschussezu, sofern sich nicht der Provinzial-Landtag
dieselbe für einzelneKommissionen oder Kommissareselbst vorbehält.

Die Kommissionen oder Kommissare empfangen von dem Provinzial - Ausschüsse ihre
Geschäftsanweisnngund führen ihre Geschäfte unter der Aufsicht desselben."

Meine Herren! Warnm soll nun die Provinzial-Ordnnug der alten Provinzen nicht auch
für unsere provinzielleVerwaltung Geltung haben? warum soll die Staatsregieruug nicht auch der
Rheiuproviuzdieselbe Fakultät geben, als sie sie den anderen Provinzen schon gegebenhat? Ich
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sehe nicht ein, wie man es motiviren könnte, positiv zu behaupten, daß die Bestätignng von der
Staatsregierung würbe gefordert werden, aber, meine Herren, wenn man auch glaubte, sie würde
gefordert, sollte dann der Landtag so ohne Weiteres, wenn er davon überzeugt ist, daß er bei
der Besetzung der Stelle mitwirken soll, dieses Recht aufgeben, auf die bloße Vermuthung hin,
daß die Allerhöchste Bestätigung würde gefordert werden, sollte er nicht vielmehr sich sagen: Ich
will versuchen mein Recht aufrecht zu erhalten, und wird die Allerhöchste Bestätigung verlangt, und
stehe ich vor der Alternative dieses Recht aufzugeben, so wird immer noch der Moment sein
sich zu entscheiden, ob man dies Recht aufgibt oder nicht? Ich bin der Meinung, wie die Sache
jetzt liegt, ist die Frage der Allerhöchsten Bestätigung in weite Ferne gerückt, ich glaube angesichts
der Stellung der Staatsregierung zu beu anderen Provinzial-Verwaltungeu kaum, daß sie verlangt
werden wird Damit fallen die Bedenken, welche der Herr Vorredner iu dieser Beziehung aus¬
gesprochenhat. Ich sehe dann weiter nicht ein, wie bei einer Wahl durch den Landtag die Stellung
ssegen den Lcmdes-Direktor eine andere sein soll, vor allen Dingen dann, wenn der betreffende Herr
durch das Statut felbst feine Stellung zn dem Landes-Direktor zugewiesen bekommt. Ich sehe auch
nicht ein, daß ein so großer Nanguuterschied darin liegt, ob eine Wahl Seitens des Landtags oder
Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths erfolgt. Es ist noch ein Punkt von dem Herrn Vorredner
vorgebracht worden, er sagt, es bestehe eine gesetzlicheBestimmung, wonach die Wahl dem Pro-
vinzial-Ncrwaltungsrath zustehe. Meine Herren! Diese gesetzliche Bestimmung, dieses Regulativ hat
der Landtag selbst gemacht. Es ist hier gemacht worden, es ist Allerhöchst bestätigt worden und
in Folge dessen hat es gesetzliche Kraft erlangt. Meine Herren! Wird diefes Statut durch die
AllerhöchsteBestätigung in Kraft gesetzt, so wird einfach der Fall eintreten, der fast alle Tage statt¬
findet, daß eine Spezial-Bestimmung die allgemeine Bestimmung derogirt. Soll man nicht in dem
Falle, wo ein neues Institut geschaffen wird, ein Institut, das zur Zeit in der das Regulativ aufge¬
stellt worden ist, noch nicht einmal zur lebendigen Entwicklung kam, die Bestimmungen treffen, wie sie
dem Institute entsprechen und wie sie uothwendig erscheinen, soll man nicht in dem Regulativ
entsprechend abändern, was abgeändert werden kam, und was nach meiner Ueberzeugung abgeän¬
dert werden darf, wenn ein Institut besteht, welches eine folche Abänderung erwünscht erscheinen
läßt. Ich habe schließlich — es ist mir das soeben entgangen — noch eine Abänderung zu diesem
Paragraphen vorzuschlagen.

Ich würde in alines, 5, wo es heißt:
Der Direktor der Hülfskasfe ist ferner verpflichtet, die Funktionen eines dem Lcmdes-

Direktor zugeordueten oberen Beamten — Laudcsrathes — nach näherer Beschlußfassung des
Provinzial-Verwaltungsraths auf den Vorschlag des Landes-Direttors dauernd oder verübergehend
zu übernehmen, sagen, „sowie der Stellvertreter", so daß auch der Stellvertreter berufen ist, diese
Geschäfte zu übernehme», wenn man es für nöthig erachtet. Ich mache besonders auf diesen
Paragraphen aufmerksam nach der Richtung hin, daß derselbe nicht die Verpflichtung allgemein
statuirt, sondern daß es dem Provinzial-Verwaltungsrath immer anheim gegeben ist, die Ueber¬
nahme solcher Funktionen zu fordern oder nicht zu fordern, daß aber Fälle denkbar sind, wo es
wünschenswerth erscheint, daß auch dieser Stellvertreter mit den Funktionen eines Landesraths
beauftragt werden kaun. Hiernach glaube ich, daß ich meinen Antrag bezüglich der Wahl des
Direktors vollständig aufrecht erhalten kann, auch nach den Gegenbemerkungen, die von Seiten des
Herrn Vice-Marschalls erfolgt sind.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort
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Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Darin kann ich dem Herrn Vorredner nicht
ohne Weiteres widersprechen, daß eine gesetzliche reglementarische Bestimmung znr Zeit nicht vor¬
liegt, nach welchereine derartige Wahl des Hülfskassen-Direktorsdurch den Landtag an und für
sich unter allen Umständender Bestätigung der Königlichen Negierung unterliegen würde. Soweit
ist die Behauptung richtig. Aber, meine Herren, wir haben aus dem ganzen Zusammenhangeder
Vorberathuug über dieses Provinzial-Hülfskassen-Statut ersehen, mit welchen Bedenken gerade die
Staatsregierung an diese Aenderung Herautritt, Wir haben ersehen, daß gerade die Negulirung
des Verhältnisses zwischendem Landes-Direktor und dem Hülfskassen-Direktor, die ja doch in
diesem Statut hauptsächlich nur die Centraltasfe betrifft, Anstoß bei der Staatsregierung gefunden
hat, daß sie uns sogar dazu gezwungenhat, um uns in etwa sicher stellen zu können, daß eine
Annahme des Statuts erfolgt, so und so viel kleine Abänderungen, die nachträglich vom Verwal¬
tungsrath gemachtsind, in der Statutuorlage zu machen. Ich glaube deshalb nach meiner festen
Ueberzeugung hier versichernzu dürfen, daß die Staatsregierung, wenn ein derartiger Vorschlag,
wie er von Herrn von Granb-Ny soeben gestellt ist, hier Annahme findet, entweder das Statut
nicht genehmigt oder sich als Korrelat desselben die Bestätigung des Hülfskassen-Direktorsvorbehält.
Das ist für mich zweifellos. Ich möchte uun noch eine kleine Bemerkungdes Herrn von Grand-
Ny widerlegen. Er hat von Kommissionen oder Kommissarengesprochen,denen man einen Theil
der Verwaltung übertragen könne. Wenn ich ihn recht verstanden habe, so sprach er allerdings
auf Grund der Bestimmungender Provinzial-Ordnung für die alten Provinzen. Meine Herren!
Wir haben nun gerade denselben Passus auch in unserem Regulativ, und darin ist ausdrücklich
gesagt, daß diese Kommissare oder Kommissoriennur vorbereitend oder beaufsichtigend handeln
können, daß die Beschlußfassung aber zur Kompetenz des Verwaltungsraths gehört Dann endlich,
meine Herren, ist gesagt worden — ich wende mich zu dem Freiherrn von Los, es ist mir in
diesem Moment nicht ganz gegenwärtig, ob er einen Antrag gestellt hat, aber selbst wenn er keinen
Antrag gestellt hat, erlaube ich mir die Bedenken,welche er vorgetragen hat, zu widerlegen— er
sagte also, es sei gewiß nicht unbillig, dem Provinzial-Landtag ein Veto gegen die Wahl des
Hülfskassen-Direktorszu verleihen. Nun, meine Herren, es ist das an und für sich gewiß nicht
unbillig, Sie bringen die ganze Verwaltung aber von dem Moment au in ein fatales Verhältniß.
Denken Sie sich, wenn der Hülfskassen-Direktorstirbt, oder aus anderen Gründen, vielleicht weil
er eine bessere Stellung bekommt, zurücktritt,so ist die Stelle erledigt. Wie soll nun für eine so
schwere und verantwortungsvolleStellung der Provinzial-Verwaltungsrath in der Lage sein, einen
tüchtigenBeamten zu finden, der provisorischer Weise, kommissarisch, auf 6 Monate, oder auf ein
Jahr oder zwei Jahre, diese Stellung übernehmen will. Dieser Beamte müßte entweder aus
seiner Stellung bei der Staatsregierung austreten, oder er müßte wenigstens so lange Urlaub
bekommen,und dazu wird sich die Staatsregierung niemals aus Courtoisie gegen die Provinz
veranlaßt finden. Ich bin deshalb der Ansicht, daß wir zu einer wirklich dauerndenguten Besetzung
der Stelle unter diesen Umständennur kommen, wenn wir nach bester Kenntniß einen Mann uns
aussuchen,mit ihm durch den Provinzial-Verwaltungsrath verhandeln und ihm die Zusicherung geben
können: du wirst Direktor. So lange der Provinzial-Verwaltungsrath abhängig bleibt, wird sich ein
solcher Mann nur sehr selten bereit finden lassen. Ich denke mir deshalb auch, daß Herr von Loö
nur den Gedanken gehabt hat, der Direktor der Hülfskassewerde immer einer unserer Landesräthe
sein. Ich glaube, daß dieses bei der Provinzial-Hülfskassedurchaus nicht mit solcher Sicherheit zu
erwarten ist, dazu gehören ganz besondere Vorkenntnisse, eine ganz besondere Befähigung und ich
glaube nicht, daß sich zu jeder Zeit die geeignetenPersönlichkeiten unter unseren Beamten finden
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werden. Zur Zeit sind wir in der glücklichenLage — es sind ja schon vorhin Andentungen über
die Person gemacht worden — einen außerordentlich befähigten Mann für diese Stelle in Aussicht
nehmen zu können, und ich glaube, daß dieses den Herrn von Loö zu dem Gedanken geführt hat,
wir würden immer in der Lage sein, einen durchaus befähigten Beamten aus unseren Laudesrälhen
zum Direktor der Hülsskasse wählen zu können. Was die übrigen Wünsche des Herrn von
Grand°Ry betrifft, so bin ich der Ansicht, daß dieselben von dem Herrn Vice-Marfchall in so
ausgiebiger Weise widerlegt worden sind, daß ich glaube, nichts beifügen zu sollen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Conze hat das Wort.
Abgeordneter Conze: Ich wollte mir nur eine Bemerkung erlaube,,. Gegenüber den

lauge,, Ausführuugeu <^n,8i staatsrechtlicher Natur müssen wir uus, glaube ich, bei der Frage
auf den bloße» praktischen Standpunkt stellen: auf welche Weife bekommen wir zuversichtlich oder
höchstwahrscheinlich den besten Direktor der Hülfskasfe? und da nehme ich keinen Austand, meine
Meinung dahiu auszusprccheu, daß der Proviuzial-Verwaltungsrath in feiner Zusammcusetzuug zn
dieser Wahl besser geeignet ist, als dieses große Kollegium. Lediglich aus diesem Grunde bitte
ich, den, Provinzial-Verwaltnugsrath die Wahl zu überlassen, jedenfalls aber nicht jetzt bei der
Ncucreiruug oder Umschaffung der Anstalt eine Aenderung vorzunehmen, deren Tragweite sich ganz
gewiß nicht crmessen läßt.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Ientges: Meine Herren! Was den Vorschlag des Herrn von

Grand-Ny zu 5 des §. 21 anbetrifft, so ist seine Ansicht die, daß nicht blos der Direktor der
Hülfskasse, sondern auch sei,, Stellvertreter verpflichtet sein sollen, die Fnnttioueu eines dem Landes-
Direklor zugeordneten oberen Beamten — Landesraths — nach näherer Beschlußfassung des Pro-
vinzial-Verwaltungsraths auf deu Vorschlag des Landcs-Direktors dauernd oder vorübcrgeheud zu
übernehme,,. Meine Herren! Es ist in Anssicht genommen, daß zu dieser Stelle eiucs stell¬
vertretenden Direktors, oder sei es eines Ober-Inspektors, nicht ein Beamter von so hervorragender
Qualität, wie es eiu Laudcsrath ist, geuommen werden soll. Wenn sich dieser Stellvertreter oder
Ober-Inspektor nun einmal in der Eventualität befindet, eine höhere Charge einzunehmen, fo brauchen
wir ihm das nicht statutarisch aufzuerlegen. Es lassen sich zu alle,, solchen Paragraphen Zusätze
machen, die mehr oder weniger Bedeutung haben; diesen Zusatz halte ich nicht für durchschlagender
Natur. Ich glaube, daß ein solcher Beamter sich sehr gern aus einer niederen Stclluug in den
Rang eines Landesraths erhöhen lassen wird. Was im Uebrigen die Auffassung des Herrn von
Grand-Ny und des Herr,, Freiherrn von Loü zu der Wahl des Direktors der Hülfskasse
anbelangt, so muß ich gesteheu, daß auch ich bei den Vorverhandlungen dieser Idee keineswegs
entgegen gewesen bin und es ebenfalls für angezeigt gehalten habe, in Erwägung zn ziehen, ob bei
der Wahl eines Beamten von fo hervorragender Stellung nicht auch die Zuziehung des Landtags
nöthig sei, ich habe mir aber gesagt, daß wohl aus praktischen Rücksichtendavon Abstand zu nehmen
sei. Herr von Graud-Ny schlägt zu diesem Zwecke ein Vorfchlagsrecht des Verwaltungsrathö
vor. Da könnten wir, meine Herren, in die Lage kommen, daß der Verwaltungsralh uns nur
eine Person vorschlägt, und wir würden keine Auswahl haben. Es würde immer der Schwerpunkt
bei ihm liegen. Herr Freiherr Felix von Lo« ist der Ansicht, daß die Stelle durch eiu Provi¬
sorium zu besetze,, sei, durch eiuen oberen Beamten, und da habe ich mir gesagt, wem, das der
Fall ist daun werden wir schwerlich in der Lage sein, einen solchen Beamten aus unserer eigenen
Wahl durch eiue audere Persönlichkeit zu ersetzen, und deshalb habe ich aus praktischen Gründen,
die ich vorhin kurz hervorgehoben habe, es vorgezogen, zwischen den beiden Uebeln das minder
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gefährliche zu wählen, und bei dem Vertrauen, welches wir ohnehin dem Provinzial-Vcrwaltungs-
rath scheuten müssen, auch dieses Mandat in seine Hand zu übertrage!,, nicht verkennend, daß die
Auffassung, welche von Seiten der beiden anderen Herren geäußert ist, wie schou bemerkt, ihre
volle Berechtigung hat. Dabei sage ich mir ferner: wir befinden uns überdies in einem Pro¬
visorium; über kurz oder lang wird es auch in der Nheinprovinz zu einer Provinzial-Ordnuug
kommen, wie sie die anderen Provinzen genießen, und daun wird das ganze Gebiet in ähnlicher
Weise gesetzlich geregelt werden, was bisher bei uns uocli nicht der Fall war. Da wir jetzt
eine bestimmte Persönlichkeit im Auge haben, die wenigstens für die Dauer des Provisoriums aus¬
reicht, so halte ich es nicht für angezeigt, die bcregten Bedenken geltend zu machen, erkläre mich
vielmehr damit einverstanden, daß wir die Fassung des Paragraphen, wie sie hier vorliegt, beschließen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Als Ihr Vorsitzender möchte ich zu diesem
Paragraphen auch ein paar Worte sagen. Es sind hier von Seiten des Herrn Vice-Marschalls,
des Herrn von Heister und anderer Mitglieder sehr genau und richtig die praktische» Schwierig¬
keiten und Bedenken in dieser Sache nachgewiesen worden. Ich möchte Sie aber doch noch einmal
auf die gesetzlichenÄestimmnngen in unserem Regulativ, welche ganz klar ausgesprochen sind, hin¬
weisen. Wir haben 2 Beamte, welche durch den Provinzial-Laudtag gewählt und von des Königs
Majestät bestätigt werden. Das ist der Laudeö-Dircktor, nach Artikel I des Nachtrags zum Regulativ,
vom 27. September 1871 und auf der andern Seite der Feuer-Societäts-Dircktor nach dem Reglement
der Feuer-Societät. .Dem gegenüber bestimmt aber der eben genannte Artikel I des Nachtrags
zum Regulative vom 27. September 1871: „dem Landes-Direktor köuueu nach Bedürfniß noch
andere obere Beamte zugeordnet werden, deren Anstellung durch den Provinzial-Verwaltnngsrath
erfolgt". So lange diese gesetzlichen Bestimmungen bestehen, uud sich einander gegenüber stehen ist
nach meiner Ansicht eine Wahl auf andere Weife nicht statthaft. Es siud nur diese beiden Beamten
durch den Landtag zu wählen und vom Könige zu bestätigen, alle anderen Beamten sind durch den
Provinzial-Nerwallungsrath zu wählen. Wenn Sie eine Aenderung belieben, so kann es nicht
in dieser Specialfrage geschehen, sondern es muß zunächst eiu Autrag gestellt werden, Artikel I
unseres Regulativs auf dem gesetzliche»Wege dahin zu veräuderu, daß auch audere Beamte der
Verwaltung von dem Provinzial - Landtag gewählt werden können. Vorher halte ich es nicht für
möglich, baß eine solche Bestimmung getroffen wird. Ich wollte Ihnen, als Ihr Vorsitzender, diese
meine Bedenken aussprechen. — Der Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort.

Korreferent Abgeordneter Dietze: Als Korreferent möchte ich den Herrn Abgeordneten
von Grand-Ny bitten, seinen Antrag fallen zu lasseu, den er hier in einer Weise ausgeführt
hat, daß ich ihm eine gewisse Berechtigung uicht abspreche,, kauu, auf eins aber möchte ich ihn
aufmertsam machen. Ich will hier nicht ans den Direktor eingehen, sondern nur auf den Stell¬
vertreter. Wenn er gleichzeitig angenommcu hat, daß auch dieser ein höherer Beamter sein solle,
so würde das dem Zweck nicht entsprechen, den wir mit dem Herrn vorhaben. Derselbe soll im
Wesentliche» ein technischer Beamter sein, der sich nicht allein mit Geldmanipulatiouen beschäftigt,
der nicht eine solche Vorbildung habeu würde und zu haben brauchte, wie wir sie von den oberen
Landesbcamten verlangen. Ich glaube, dieser Punkt müßte jedenfalls von dem Herrn Abgeordneten
von Grand-Ny fallen gelassen werden. Was den anderen Punkt angebt, den er vorhin aus¬
geführt, daß er wünsche, daß der Landtag den Direktor dieser neu gegrüudeteu beziehentlich
erweiterten Httlfökasse wählen möge, so möchte ich ihn aus Nützlichkeitsgründen, nicht aus Gründen
des formalen Rechts, bitten, seinen Antrag zurückzuziehen, wie gesagt, wirklich aus Nützlichkeits-
griiuden. Ich halte es nicht für möglich, daß eiu Kollegium vou 80 Persoueu iu der Lage ist,
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die Wahl eines praktischvorgebildetenMannes, der gleichzeitig unter dem Landcs-Direktorstehen
soll, der gleichzeitig Landesrath sein soll, mit allen denjenigenEigenschaften versehen die wir von
einem solchen verlangen müssen, hier vorzunehmen. Aus diesen Gründen möchte ich Sie bitten
§. 21 so anzunehmen,wie er Ihnen vom Ausschuß vorgelegt wird. (Rufe: Schluß.)

Landtags-Marschall: Es ist ein Antrag auf Schluß gestellt. Der Herr Abgeordnete
von Lo« hat noch um das Wort gebeten,

AbgeordneterFreiherr Fclir von «o«: Ich habe nur um das Wort gebeten, um mit
Rücksicht auf den Gang der Verhandlungen mich dem Antrage des Herrn Referenten, das geringere
Uebel zu wählen, anzuschließen und meinen Antrag zurückzuziehen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat zu einer geschäfts¬
ordnungsmäßigenBemerkungdas Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ny: Es ist gewiß meiu Wunsch,daß eine friedvolleEinigung
in der Angelegenheit hier stattfindet, wenn ich auch meinerseitsabsolut «icht anerkenne»kann, daß die
Gründe, welche gegen mich angeführt worden sind, stichhaltigwaren, und bei meiner Ueberzeugung
bleiben muß, daß wir im Recht sind, dies zu verlangen; gleich wohl will ich im Interesse der
Einigkeit von meinem Autrag abgehen, und die Sache in der Form annehmen, wie der Herr Vice-
Marschall empfohlenhat.

Laudtags-Marschall: Ich mochte von meiner Seite, als Vorsitzender, der eben abgegebenen
Erklärung des Herrn Abgeordnetenvon Giand°Ny gegenüber, die geeignet ist, die bestehenden
Schwierigkeitenzu beseitigen, meine ganz besondere Freude aussprechen. (Heiterkeit.) Ich frage,
ob noch eine Bemerkungzu 8- 21 zu machenist. — Es ist dies nicht der Fall, ich erkläre daher
den §.21 in der vorliegendenFassung für genehmigt.

Es folgt ß. 22. Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterIeutges: Zu §. 22 schlägt der Ausschuß vor, in Feile 4 und 5

die Worte: „aus seiner Mitte" zu streichen und in »line-i 3 iu der ersten Zeile nach dem Worte:
„Kuratoriums" einzuschalten: „welchesmindestenssechsmalim Jahre zusammentretenmuß".

Ferner ist infolge der Vorschläge zn 8> 21 die weitere Funktion des Kuratoriums als
Nr. 7 beizufügen:

„dir Bestimmung der Mitglieder, welche die Mitzeichnnng in Gemäßheit des §. 21
vorzunehmenhaben".

Meine Herren! Der Ausschuß ist von der Erwägung ausgegangen, daß bei Geschäften
so rein finanzieller Natur es vielleicht im Interesse des Provinzial-Verwaltungsraths selbst liegen
'»öge, nicht gerade ans seine eigenen Mitglieder bei der Wahl beschränkt zu sein. Der Provinzial-
Verwaltungsrath kann ja dem gegenüber doch aus seiner Mitte die geeignetenPersönlichkeiten
wählen, wir hielten es aber für zweckmäßig, ihm nicht diefe Beschränkungaufzuerlegen. Der
fernere Wunsch der beiden Ausschüsse war der, daß dem verehrlichenKuratorium auch die Ver¬
pflichtung auferlegt werde, wenigstens eine gewisse Zahl von Sitzungen im Jahr abzuhalten.
Wen» Sie das Statut im Großen und Ganzen besehen, so ist allerdings dem Kuratorium ciue
große Masse von Rechten zuerkannt,aber nichts dcstoweniger wird der Schwerpunktder Verwaltung
mehr oder weniger nach der Direktion gravitiren. Da haben wir es im Interesse der provinzial-
ständischen Verwaltuug für richtig gehalten, auch dem Kuratorium die Verpflichtung aufzulegen,
wenigstens6 mal im Jahre Sitzungen abzuhalten. Dieses hängt damit zusammen, daß der Pro-
umzial-Verwaltungsrath iu der Regel 6 mal im Jahre seine Sitzungen abhält. Es soll dann infolge
bcr Vorschlägezn ß. 21 den Funktionendes Kuratoriums die weitere als Nr, ? beigefügtwerden:



246

„die Bestimmung der Mitglieder, welche die Mitzeichnung in Gemäßheit des ß. 21
vorzunehmen haben".

Das, meine Herren, ergibt sich von selbst.
Landtags-Marschall: Ich stelle den §. 22 zur Diskussion. — Da sich Niemand zum

Wort meldet, so schließe ich die Diskussion. Da auch kein Widerspruch gegen 8- 22 erfolgt ist, so
erkläre ich ihn in der vorliegenden Fassung für genehmigt, Wir kommen zu ß. 23. Der Herr
Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter Ientges: Zu 8- 23. Am Schlüsse der Position 3 ist hin¬
zuzufügen:

„sowie die Genehmigung von Darlehnsbewitligungen in den Fällen des §. 9 6, und ^".
Ferner in Verfolg der obigen Vorschläge zu Z. 21 in Nr. 5 des §. 23 nach dem Worte

„Direktors" der Zusatz zu macheu: „seines Stellvertreters" und sodann in pos. 6 die Worte „des
Inspektors" zu löschen. Nr. 8 fällt nach der veränderten Fassung des obigen H 4 fort und ändern
sich hiernach die folgenden Nummern.

Der §. 23 lautet also so, wie Sie ihn eben gehört haben. Es sind nur die Kompeteuzeu
des Verwaltungsraths darin aufgestellt, was sich aus der vorhergehenden Berathung von
selbst ergibt.

Landtags-Marschall: Ist zu ß, 23 noch etwas zu bemerken? — Ich konstatire, daß
gegen diesen Paragraphen kein Widerspruch erfolgt und erkläre ihn in der vorliegenden Fassung
für genehmigt.

Wir kommen zu §. 24. Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Ientges: In §. 24 ist am Schlüsse der Nr. 3 hinzuzufügen:

„nach Erstattung des Berichte« der von dem Provinzial-Landtage jedesmal zu erwäh¬
lenden Revisionskommission".

Der Zweck dieses Paragraphen ist, daß eben eine gewisse Kontrolle des Provinzial-Ver-
waltungsraths stattfinden soll über Darlehne, die nach gewissen Richtungen gegeben werden. Man
hat es für richtig gehalten, das in bindende Formen zu kleiden, damit kein Anstand erhoben wird,
wenn Bedenken dagegen laut weiden sollten.

Landtags-Marschall: Ist gegen ß, 24 noch etwas zu bemerken? — Ich konstatire,
daß kein Widerspruch gegen diesen Paragraphen erfolgt, und erkläre ihn in der vorliegenden Fassung
für genehmigt.

Es folgt §. 25. Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Ientges: §. 25 bleibt unverändert.
Landtags-Marschall: Ist gegen §. 25 noch etwas zu bemerken? — Dieser Paragraph

ist ebenfalls genehmigt.
Wir kommen zu ß. 26. Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Ientges: In ß. 26 sind die Worte:

„beziehentlich des Inspektors der Hülfstasse" zu streichen und dafür zu setzen: seines
Stellvertreters".

Das ist selbstverständlich; der Inspektor fällt weg.
Landtags-Marschall: Ist hiergegen etwas zu bemerken? — Es ist nicht der Fall,

so erkläre ich auch diesen Paragraphen für genehmigt.
Es folgt §. 27. Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Ientges: ß. 2? ist unverändert.
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Landtags-Marschall: Der §. 2? ist unverändert, ist etwas dagegen zu bemerken? —
Es ist nicht der Fall, so erkläre ich diesen Paragraphen ebenfalls genehmigt.

Es folgt §. 28. Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Ientges: §. 28 ist gleichfalls unverändert.
Landtags-Marschall: ß. 28 ist auch unverändert, wenn nichts dagegen zu erinnern

ist, so erkläre ich ihn für genehmigt. Wir kommen zu §, 29, Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Ientges: F. 29 ist unverändert.
Landtags-Marschall: ß. 29 ist geblieben. Wenn kein Widerspruch erfolgt, so erkläre

ich auch diesen Paragraphen in der vorliegenden Fassung für genehmigt.
Es folgt tz. 30. Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Ientges: Bei §. 30 ist nichts geändert.
Landtags-Marschall: Z. 30 ist unverändert. Wenn kein Widerspruch erfolgt, so erkläre

ich diesen Paragraphen ebenfalls für genehmigt.
Wir kommen zu §. 31. Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Ientges: ß. 81 ist auch uuverü'ndert vorgeschlagen.
Landtags-Marschall: ß. 31 ist ebenfalls unverändert vorgeschlagen, wenn kein Wider¬

spruch erfolgt, so erkläre ich diesen Paragraphen für genehmigt.
Wir kommen zu ß. 32. Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Ientges: ß. 32 ist unverändert.
Landtags-Marschall: §. 32 ist unverändert, wenn kein Widerspruch erfolgt, so erkläre

ich den Paragraphen für genehmigt und hiermit das ganze vorliegende Statut. Im §. 6 ist noch
die redaktionelle Frage, die von Herrn Courth angeregt worden ist, zu erledigen. Der Herr
Abgeordnete Courth hat das Wort. .

Abgeordneter Courth: Meine Herren! Die Rektifikation ist nur eine Konsequenz unserer
Beschlüsse, Nachdem wir durchgehend die Kirchen selbstständig neben die übrigen Korporationen
hingestellt haben, ist es nur eine Konsequenz, daß wir im §. tt die Kirchen nicht als Institute
stehen lassen. Der ß. 6 würde demnach lauten müssen: Der Hülfskasse ist ferner gestattet, zu
gleichem Zwecke Gelder aus Provinzial-, Civil- und Kirchen-Gemeniden- und Instituten-Kassen,
Gelder aus Handwerker-Unterstützung«-, Kraulen- und Sterbe-Kassen, sowie Pupillengelder als
Depositen, nicht aber Gelder von Privatpersonen anzunehmen.

Ich beantrage diese Aenderung, weil wir die Kirche sonst ganz selbstständig hingestellt
haben. (Sehr richtig.)

Landtags-Marschall: Wenn Sie mit dieser redaktionellen Korrektur einverstanden
sind, (Zustimmung) so erkläre ich das vorliegende Statut mit dieser Veränderung für genehmigt.

Wir gehen über zu dem beigedruckteu Kassen-Reglement, welches sich in der ersten Vor¬
lage auf Seite 26 befindet. Es heißt dort: „Reglement, betreffend die Führung der Kassen¬
geschäfte der ständischen Central-Verwaltung durch die Rheinische Provinzial-Hülfskasse. Der Herr
Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter Ientges: Meine Herren! Der vereinigte Ausschuß hat au diesem
Reglement keine Veränderungen zu beantragen, mit alleinigem Ausschluß des Zusatzes zu ß. 15.

Zu Z. 15. Am Schlüsse des 4. alinsa» ist nach dem Worte: „vermerkt" folgender
Satz einzufügen:

„Eine Abschrift dieses Protokolles, sowie der Kassen-Ertrakte und der monatlichen Abschlüsse
der Manuale der einzelneu Fonds (§. 12) muß dem Landes-Direktor mitgetheilt werden".



248

Er hat den Zweck, die Fühlung des Herrn Landes-Direktors mit der Kasse in höherem
Grade aufrecht zu erhalten.

Landtags-Marschall: Ich frage, ob Sie die Verlesung des Kassen-Reglements
wünschen. (Stimmen: Nein,) Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Ich möchte die en dloo-Annahme bis zur Seite 6, tz. 15
empfehlen, das Folgende ist neu; das Ucbrige ist gar nichts anders, als das alte Kassen-Reglement,
was wir gehabt haben.

Landtags-Marschall: Es ist der geschäftsordnungsmäßige Vorschlag gemacht worden,
das Reglement bis H. 15, bis zum letzten Paragraphen, en dloo anzunehmen. Wenn kein Wider¬
spruch erfolgt, so erkläre ich die ersten 14 Paragraphen dieses Reglements für en Iiloo genehmigt.

Wir kommen zu ß. 15, Hier ist die Veränderung, welche der Herr Referent eben ange¬
führt hat, vorgeschlagen:

Am Schlüsse des 4. ^linsas ist nach dem Worte „vermerkt" folgender Satz einzuführen:
„Eine Abschrift dieses Protokolls, sowie der Kassen-Extrakte und der monatlichen
Abschlüsse der Manuale der einzelnen Fonds (ß. 12) muß dem Landes-Direktor mit¬
getheilt werden."

Ist zu §. 15 noch etwas zu bemerken? Wenn kein Widerspruch erfolgt, so würde ich auch
den ß. 15 mit dem vom Ausschuß vorgeschlagenen Zusatz zu alinou, 4 für genehmigt erklären, und
hiermit auch das ganze Reglement in der vorliegenden Fafsung mit den Zusätzen des Ausschusses.
Meine Herren! Auf Seite 6 des gedruckten Referates finden Sie am Schluß unter tz, 15 die
vom Ausschuß vorgeschlagenen Resolutionen. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter Ientges: Es heißt dort: Die vereinigten Ausschüsse 1 und IV
beehren sich hiernach folgende Anträge zu stelle«:

I. Der Hohe Landtag wolle das von dem Provinzial-Verwaltungsrnth vorgelegte Statut
der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse mit den im gegenwärtigen Referate angegebenen
Abänderungen annehmen und in gleicher Weise das vorgelegte Reglement, betreffend
„die Führung der Kassen-Geschäfte der ständischen Central - Verwaltnng durch die
Rheinische Provinzial-Hülfskasse" mit der gleichfalls vorstehend angeführten Abänderung.

Das hat durch die vorausgegangene Beschlußfassung seine Erledigung gefunden. Nun
kommt ferner:

II. Der hohe Landtag wolle zur ferneren Verstärkung des Betriebsfonds der Provinzial-
Hülfskasse die Ausgabe von weiteren auf den Inhaber lautenden Seitens der Gläubiger
unkündbaren Schuldverschreibungen — Anleihescheine der Rheinprovinz — bis zur
Höhe von 5 Millionen Mark beschließen, sodann den Provinzial-Verwaltungsrnth
ermächtigen, die näheren Modalitäten festzustellen sowie die Genehmigung der König¬
lichen Staatsregierung nachzusuchen und hierbei namentlich dahin zn wirken, daß die
Amortisation der ausgegebenen Schuldverschreibungen nicht zur Bedingung gemacht
und daß die Provinzial-Hülfskasse von Stempel und Gebühren befreit werde.

III. Der hohe Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrnth beauftragen, den in dem neuen
Statut vorgesehenen Stellvertreter des Direktors fchon jetzt provisorisch anzustellen und
ihn mit der Ausübung der ihm in dem Statut zugewiesenenFunktionen zu beauftragen.

Was die Resolution 2,6, II beantragt, ist dies eigentlich die Ausführung des tz. 4 des
Statuts, wo es heißt: „wird eine weitere Emission derselben in Aussicht genommen". Wenn Sie
sich den 8- 4 in der neuen Fassung ansehen wollen, so lautet derselbe:



249

Zur Verstärkung des Betriebsfonds der Hülfskasse sind auf Grund des Allerhöchsten
Erlasses vom 5. April 1880 drei Millionen Mark aus den Inhaber lautender Anleihescheine der
Nheinprovinz durch Vermittelung der Hülfskasse emittirt worden und werden weitere Emissionen
dieser Obligationen, sobald das Bedürfniß sich dazu ergibt, vorbehalten.

Die vereinigtenAusschüsse haben geglaubt, daß jetzt schon der Zeitpunkt gekommen sei, die
Ermächtigungfür den Provinzial-Verwaltungsrath nachzusuchen, eine fernere Emissionvon 5 Mit«
lionen nach Bedarf für die Zwecke der Provinzial-Hülfslassezu bewirken. Daß diese Ermächtigung
von der Königlichen Staatsregierung abhängig ist, i»'t wohl selbstverständlich. Es ist dabei zusätzlich
der Wunsch geäußert worden, dabin zu wirke», daß die Amortisation der ausgegebeneuSchuld¬
verschreibungen nicht zur Bedingung gemachtwerde. Man hat geglaubt, daß es sich bei der Be¬
schaffung dieser neuen Anleihe doch mehr nm einen eiserneu Bestaub handele, und daß es daher
wünschenswert!) sei, daß die Staatsregierung von der AmortisationAbstand nehme. Ob sie das thun
wird, ist eine Frage, die ich allerdings dahin gestellt sein lassen will, aber der Wuusch ist von der
Erwägungausgegangen, daß man einen eisernen Bestand bilden und nicht, wie in dem ursprünglichen
Statutentwurf gesagt worden ist, die amortisirtcnObligationen durch neue gleich wieder ersetzen will.
Um dem vorzubeugen,ist der Autrag gestellt worden; es ist zweifelhaft, ob er genehmigtwird.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Zunächst konstatire ich, baß von den vom
I. und IV. Ausschußgestellten Anträgen der erste durch Ihre vorher gefaßten Beschlüsse erledigt ist.
Sodann gehen wir zu Nr. II über, ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.

Der Herr Abgeordnetevon Eyuern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ich hoffe, daß die Königliche Staatsregiernng

uns nicht verweigernwird, daß eine Amortisation dieser Obligationen nicht stattzufinden braucht,
denn wir wollen ja ein Geschäftskapitalfür die Hülfskasfegründen, was wir immer nöthig haben.
Sodann möchte ich beantragen, daß diese Obligationen durch formalen Beschluß nur als 4>tige
ausgegebenwerden sollen. Ich glaube zwar, daß der Provinzial - Verwaltungsrath keine anderen
Emissionen feststellen wird, aber es ist doch wünschenswerth,daß wir dies beschließen, damit wir
nicht später wieder in Kouvertirungsschmerzeu hineingerathen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Icntges: Ich erlaube mir, noch eine Bemerkung des Herrn

Ober-Präsidenten, die in seinem Nescripteenthalten ist, dem Herrn von Eynern gegenüber zu
erwähnen: „Auch würde jedenfalls nicht gestattet werden können, daß für den Betrag der getilgten
Schuldverschreibungenneue Anleihescheine ausgegebenwerden, da dies für die Kontrole nicht uner¬
hebliche Schwierigkeitenschaffen würde, und für derartige Anleihen auch soust grundsätzlichdaran
festgehalten worden ist, daß sie in einem zum Voraus bestimmten Zeitraume abgetragen
werden können".

Ich weiß recht gut, daß die Königliche Staatsregierung von einer solchen Bestimmung
Abstand nehmen könnte; der Regel nach thut sie es aber nicht.

Landtags-Marschall: Ist sonst noch etwas zu bemerken? — Wenn kein Widerspruch
erfolgt, so erkläre ich Nr. II der Antrage in der vorliegendenFassung für genehmigt. Es folgt
Nr. III. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterIentges: Nr. III lautet:
„Der Hohe Landtag wolle den Prcvinzial-Verwaltungsrath beauftragen, den in dem
neuen Statut vorgesehenen Stellvertreter des Direktors schon jetzt provisorischanzustellen
und ihn mit der Ausübungder ihm in dem Statut zugewiesenenFunktionen zu beauftragen".

32
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Diese Resolution empfiehltsich von selbst. Die Hülfskassc hat vielleicht schon jetzt ihre
Operationen in erweitertem Umfange begonnen,und wenn es gut ist, daß ihr diese weitere Arbeits¬
kraft gegeben wird, so wird es auch wünschenswerthsein, daß diese Aushülfe für die Dauer des
Provisoriums geschaffen wird.

Landtags-Marschall: Der Herr Korreferent Dietze hat das Wort.
Korreferent AbgeordneterDietze: Meine Herren! Ich glaube, annehmen zu dürfen, daß

diese drei Anträge des I. und IV. Ausschusses jetzt Ihre volle Zustimmung gefundenhaben. Ich
möchte meinerseits als Korreferent nur lonstatiren, daß ich mit dem Wortlaut und Inhalt der
Anträge sowohl, wie der Statuten, vollständigeinverstanden bin und keine Gegenanträge irgend
welcher Art hier zu stellen habe. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Wenn kein weiterer Widersprucherfolgt, so konstatire ich, daß auch
der dritte Antrag und somit sämmtliche Anträge und die Statuten genehmigtsind und diese An¬
gelegenheit hiermit erledigt ist.

Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffendden Erlaß des Gesetzes über
die Errichtung von Landeskultur-Rentenbanken vom 13. Mai 1879. Referent ist der Herr
AbgeordneteCourth.

Referent AbgeordneterCourth: Meine Herren! Das Gesetz vom 13. Mai 1879 gestattet
die Errichtung von Landeskultur-Rentenbanken.Der Zweck dieser Banken ist im ß. 1 bestimmt,
Sie erlassen mir wohl denselben zu verlesen,(Zustimmung) da er vorher durch den Herrn Abgeordneten
von Grand-Ry verlesen worden ist. Wir haben das revidirte Statut der Rheinischen Provinzial-
Hillfskasse festgestellt, Sie werden sich aus der Debatte erinnern, daß in §. 9 unter « die
Provinzial-Hiilfstasse auch die Zwecke im Auge hat und fördert, welche das Gesetz über die
Landeskultur-Rentenbankendiesen Banken vorgesetzt hat, es heißt in dem Z. 9:

„Darlehen aus der Hülfskassekönnen gewährt werden: « an städtischeund ländliche
Grundbesitzeroder an Verbände derselben zu den im §. 1 des Gesetzes,betreffenddie
Errichtung von Landestultur-Rentenbankenvom 13. Mai 1879 vorgesehenen Zwecken".

Es wird auf die gleiche Weise das Darlehn gegeben werden, namentlich auf Amortisation
und mit billigen Zinsen. Es ist also für unfere Provinz wenigstenszur Zeit kein Bedürfniß vor¬
handen, eine folche Landeskultur-Rentenbankzu errichten. Es wirb den Zwecken durch unsere
Provinzial-Hülfskassevoraussichtlichumsomehrgenügt werden können, als wir ja heute die Fonds
um 5 000 000 Mark erhöht haben und eine weitere Erhöhung in Gemäßheit des Statuts durch
unseren Beschluß mit Genehmigung der Staats-Regierung eintreten lassen können. Der I. und
IV. Ausschuß schlägt Ihnen daher vor, in diesem Sinne Ihren Beschluß nach folgendemReferat
zu fassen:

Der I. und IV. Ausschußerklärt sich mit den Ausführungen in dem bezüglichen Referate
des Provinzial-Verwaltungsraths vom l2, Februar 1881 einverstanden, wonach die durch das
beregte Gesetz der Bodenkultur zu gewährenden Vortheile sich durch eine Erweiterung der bestehenden
Provinzial-Hülfstasfe, deren neue Organisation den gegenwärtigenProvinzial-Landtag beschäftigt,
werde erreichenlassen.

Der Ausschuß beantragt daher, dem hohen Hause den Antrag des Provinzial-Verwaltungs¬
raths zur Annahme zu empfehlen,welcherdahin geht:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen,von der Errichtung einer Landeskultur-
Rentenbankfür die Rheinprovinzzur Zeit Abstand zu nehmen".
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Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des Ausschussesdie Diskussion. —
Es meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag zur Abstim¬
mung. Ich bitte Diejenigen, die gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses über den Ausgabe-Etat der Rheinischen
Provinzial-Hülfskasse für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom
1. April 1883 bis 31. März 1884, Referent ist der Herr Abgeordnete von Eynern.

Referent Abgeordneter von Eynern: Das Referat des I. und IV. Ausschusses lautet:
Der I. und IV. Ausschuß des Provinzial-Landtaqes hat den vom Provinzial-Verwaltungs-

rath in IV, ? der gedruckten Vorlagen aufgestellten Etat geprüft und dabei Folgendes zu bemerken
gefunden:

Durch den Beschluß über die Neuorganisation der Provinzial-Hülfskasse wirb dieser Etat,
wovon einzelne Positionen bisher im Etat der Centralkasse eingestellt waren, zum ersten Male in
dieser Form vorgelegt und fand diefe Form die Zustimmung des Ausschusses.

Bei Tit. ^,. 1, Gehalt des Direktors, wurde der Antrag gestellt, daß der in Aussicht
genommene Direktor, Herr Landesrath Klein, als Landesrath sein bisheriges Gehalt von 6600 Mark
beziehen soll, daß demselben aber als Vorsitzender der Direktion der Provinzial-Hülfskasse statt der
in Aussicht genommenen 1800 Mark 2400 Mark Gehalt bewilligt werben möge. Das Gesammt-
gehalt des Direktors würde sich demnach auf 9000 Mark belaufen.

Der Ausschuß faßte einstimmig den Beschluß der Annahme dieses Vorschlages und der
Empfehlung desselben bei dem hohen Provinzial-Landtage.

H,. 2. Bei Berathung über die Neuorganisation der Provinzial-Hülfskasse ist von Seiten
des I. und IV, Ausschusses der Beschluß gefaßt worden, statt einer Inspektorstelle mit einem Gehalt
von 5500 Mark die Stelle eines Stellvertreters des Direktors mit einem Gehalt von 6000 Mark
zu kreiren. und beschloß der Ausschuß, diese Abänderung bei dieser Etatsposition zum Ausdruck
zu bringen.

Die übrigen Etatspositionen wurden ohne weitere Erörterungen nach den Vorschlägen
genehmigt.

Der I. und IV. Ausschuß erlaubt sich demzufolge den Antrag zu stellen:
„Hoher Provinzial-Landtag wolle dem belegten Etat nach Maßgabe der Vorschläge des
Provinzilll-Verwaltungsrathes und nach den durch den Ausschuß getroffenen Abände¬
rungen zustimmen."

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diese Anträge des Ausschusses die Diskussion.
^- Wenn sich Niemand zum Worte meldet, so schließe ich dieselbe und bringe die Anträge zur
Abstimmung. (Rufe: su bloo-Aunahmc.) Es wird on bloo-Annahme beantragt, wenn kein Wider¬
spruch erfolgt, so erkläre ich diese Anträge für en dloo genehmigt.

Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend die Ausführung des auf
den Antrag von Eynern und Genossen bezüglich der Einstellung von Fonds- und Rechnungs-
Ueberschüssen in den Etat, sowie bezüglich der Bildung eines eisernen Bestandes gefaßten Beschlusses
des Provinzial-Landtages vom 3. Mai 1879. Referent ist der Herr Abgeordnete Waldthausen.

Referent Abgeordneter Waldthausen: Meine Herren! Sie haben gehört, worüber ich
zu berichten habe. Die Verhandlungen haben klar gelegt, daß der ganze Gegenstand gegenstandslos
geworben ist. Ich kann mich deshalb wohl darauf beschränken,das Referat vorzulesen. Dasselbe lautet:

!!2"
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Der Proviuzial-Verwaltuugsrath hat den nebenstehenden Antrag, wie es seine Wichtigkeit
erfordert, einer sorgfältigenPrüfung unterzogen. Das hierüber erstattete Referat vom 6. April
d. I., welches sich in ihren Händen befindet und worauf hier ausdrücklich Bezug genommenwird,
behandelt diesen Gegenstandin erschöpfender Weise. Bei den gepflogenen Verhandlungen mußte
auch der Ansschuß mit dem Provinzial-Verwaltungsrathe anerkennen, daß der betreffende Antrag
gegenstandslosgewordenund beschloß folgendenAntrag zu stelle«:

„Der Provinzial - Landtag wolle sich mit den Ausführungen, welche der Provinzial-
Verwaltungsrath iu seiuem Referate vom 6. April d. I. niedergelegthabe, eiuvcr«
standen erklären und durch dieselben den erwähnten Beschlußdes Provinzial-Landtagcs
vom 3. Mai 1879 als erledigt erachten".

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. Der Herr
Abgeordnetevon Ehnern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Wenngleichich jetzt bei dieser Hitze nicht gern spreche, so
kann ich doch nicht ganz klanglos meinen Antrag zum Orkus hinabgleiten lassen (Heiterkeit), nnd
nehme auch umsolieberdas Wort, um zu erkläre», daß der Provinzial-Verwaltuugsrath dem Sinne
des von mir im Verein mit vielen andern Freunden auf dem vorjährigen Landtage gestellten
Antrage durchaus gerecht geworden ist und daß ich darüber dem von mir empfundenenDanke
gegen den Proviuzial-Verwaltuugsrath hiermit Ausdruck geben kann. Ich will nicht sagen, daß
die Gerechtigkeit, welche meinem Antrage geworden, ein besonders erfreulichesResultat aufweist,
denn ein großer Theil derjenigenFonds, die ich damals in's Auge gefaßt hatte, sind inzwischen
verschwunden,sie sind nicht mehr vorhanden als Folge der stärkeren Bedürfnisse, die an die
einzelnenEtats während der letzten 2 Jahre gestelltworden sind. Es betrifft dies den Fonds für
das Landarmenwesen,der durch das große Bedürfniß desselben beseitigtworden ist, dann den
Fonds für Brauweiler und den Fonds für das Landarmenhaus von Trier, welche letzteren beiden
durch Neubauten aufgezehrtworden sind. Der wesentlichste Theil des damaligen Antrages ging
aber dahin, baß die Ueberschüssefrüherer Jahre nicht mehr verwendetwerden sollten, um Fonds
anzuhäufen, sondern daß sie iu den Etat des nächsten Jahres eingestelltwerden, und dieser wesent¬
liche Theil meines Antrages ist durch die auf Seite 4 des Referats enthaltenen Bestimmung, daß
der Provinzial-Verwaltungsrath in der Folge nach diesem Wunsche verfahren würde, vollständig
erfüllt, nnd es ist auch nach diefer Bestimmung für das Jahr 1880 verfahren worden. Ich will
mit dieser kleinen Erläuterung schließenund nur wiederholen,daß das, was wir zu erreichen wünschten,
im Wesentlichen erreicht worden ist.

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand zu diesen Anträgen das Wort? — Es
ist nicht der Fall, ich schließe die Diskussionund bringe die Anträge zur Abstimmung. Ich bitte
Diejenigen, die dagegensind, sich zu erheben. (Geschieht.) Die Anträge sind angenommen. (Rufe:
Pause. Nein!)

Meine Herren! Wir fahren fort und kommen zu dem Referat des V. Ausschusses,
betreffendFeststellungder Bedingungen für die Benutzung der Provinzialstraßen durch Sekundär¬
bahnen im Allgemeinen und der Straßen Beuel-Overath und Kölu-Olpe im Besondere,!.

Meine Herren! Ich habe hierzu zu bemerken, daß ich nach Nr. 7 unserer Tages-Ordnung
noch ein vom V. Ausschussefestgestelltes Referat hier augeschlosseuhabe, betreffend die Sekundärbahn
Call-Hetlenthal. Es würoen also die vier Referate über die Sckuudärbahuen nach einander hier
zur Verhandlung kommen. Ich muß noch bemerken,daß das Referat über die Sckundärbahn
Call-Hetlenthalnoch nicht fertig gestellt war, als ich die Tagesordnung aufstellte, dasselbe ist erst



253

gestern Nachmittag fertig gestellt worden, aber ich wollte es doch im Anschluß an die übrigen
Referate über die Scknndärbahnen heute zur Verhnndluug bringen. Ich denke, daß Sie alle
damit einverstanden sind. (Zustimmung.) Ich ertheile dem Herrn Referenten Abgeordneten
von Heister das Wort.

Referent Abgeordnetervon Heister: Das Referat, betreffend Feststellung der Bedin¬
gungen für die Benutzung der Provinzialstraßen durch Setundärbahnen im Allgemeinenund der
Straßen Beuel-Overath und Köln-Olpe im Besonderenlautet: Im November 1880 hatte die
Königliche Eisenbahn-Direktionzu Elberfeld bei der proviuzialstäudischeu Verwaltung den Antrag
gestellt, es möge der Bergisch-MärtischeuEisenbahn-Gesellschaftznr Mitbenutzung der Provinzial¬
straßen Bcuel-Overrcith und Köln-Olpe in einer Ausdehnungvon 19,3 Kilometerdie Genehmigung
ertheilt werden. Als dieselbe Seitens des Lanoes-Direktorsauf die Hauptbedinguugcu, wie solche
durch Beschlußdes Provinzial-Landtags in der Sitzung vom 2. Mai 1879 festgestellt waren, hin¬
gewiesen wurde, wünschte sie deu Wegfall der Bedingungen aä 3 und 9, betreffendErwerbuug von
Material-Depotplätzen und Gestellung einer Kaution, sowie Abstanduahmevon dein Vorbehalte
der Widerruflichkcit der Konzcssious-Erthcilnng im §. 1 der Hauptbedingnngcn.

Der Proviuzial-Verwaltungsrath glaubte uuter de» obwalteuden Verhältnissendeu Wuusch
ad 3 und 9 der Bedingungen ohne Weiteres zusagen und auch im Z. 1 unter den besonderen
Umständenentsprechende Aenderung zugestehen zu dürfen, wie solche in seinem Referate abgedruckt
ist. Statt auf dieses bereitwilligeEntgegenkommeneinzugehen, erhob die Königliche Eisenbahn-
Direktion nuumehr gegen fast fämmtlichc Bedingungen die verschiedenstenEinwendungenund erklärte
dieselben prinzipiell für unannehmbar. Darauf hin glaubte nun auch der Proviuzial-Verwaltungs¬
rath in Vertretung des Beschlussesdes Landtages dessen prinzipielle Auffassungenfesthalten und
namentlichin einer Eingabe an den Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten unter Darlegung der
gesammtenVerhältnisse auf das Entschiedenste betonen zu sollen, daß die angedrohte Expropriation
einer Provinzialstraße ihrer Länge nach von einer Eisenbahn der Natur der Sache nach aus¬
geschlossen erscheine. Der Herr Minister ordnete darauf eine Konferenzder Vertreter der Eisen¬
bahn« und der Straßcnverwaltung unter dem Vorsitze des Herrn Ober-Präsidenten an, bezeichnete
gleichzeitig die Punkte, in denen die Eisenbahn-Direktionohne Weiteres entgegenkommen könne, und
machte für andere Punkte vermittelndeVorschläge. Unter diesen Umstanden hielt es auch der
Provinzial-Vcrwaltnngsrath für augebracht, unter Festhaltung der prinzipiellen Gesichtspunktedes
Laudtags durch Modifikationender Bedingungen entgegenzu kommen.

Auf Grund dieses Beschlussesdes Provinzial-Verwaltungsraths fand denn auch in der
Konferenzim Allgemeineneine Einigung statt mit Ausnahme der Bedingung aä 5, die zu ver¬
wendenden Lokomotivenbetreffend. Im Uebrigen wurde noch darauf hingewiesen, daß der in
Bedingung 2, 4 und 6 vorgeschlagene Ausdruck „im Eiuvcrnehmeu" besser in „nach Benehmen"
umgeändert werde, jedoch ohne daß die Eiscnbahn-Verwaltnnghierauf besonderen Werth legte.

Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubte au dem Ausdruck „im Einvernehmen" festhalten
zu müssen,um der Straßen-Verwaltung die nöthige Mitwirkung zu sichern, stellt dagegenin der
Frage den Lokomotiven die Entscheidung dem hohen Landtage ohne eigenenAntrag anheim.

Nachträglichhat sich noch eine Schwierigkeitin Betreff der erforderlichenBreite der von
der Eisenbahn freizulassendenEhausscefläche herausgestellt. Wcihreud sich die Königliche Direktion
bis dahin in ihrem Projekt nach dem Landtagsbeschlussegerichtethatte, glaubte dieselbe später auf
Gruud eiuer vom Herrn Minister für öffentliche Arbeiten unter dem 8. März 1881 erlassenen
Bestimmung, nach welcher es genügt, wenn neben dem Bahnzuge eiu breit beladenes Fuhrwerk
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Passirenkann und wenn zwei solcher Fuhrwerke einander ausweichen können, sobald ein Zug die
Stelle Passirt, nur diese Bedingung erfüllen zu müssen. Obgleich der Provinzial-Verwaltungsrath
die Verfügung des Herrn Ministers als nur für die landespolizeiliche Prüfung geltend und zwar
als Minimum des Erlaubten auffaßt, dagegen dem Landtag als dem Eigenthümer der Straßen
da» Recht, eine größereBreite als Bedingung für die Benutzung vorzuschreiben, bis dahin gewahrt
hat, so glaubt er doch für einzelne dringende Fälle z. B. wenn eine Erbreiterung der Straße de«
Terrains oder der Anbau-Verhältnisse wegen mit ganz unverhältnißmäßigenKosten verknüpft ist,
oder wenn die Armuth der verpflichtetenGemeinde den Anlauf zur Erbreiterung fast unmöglich
macht, von dem hohen Landtage die Ermächtigung erbitten zu sollen, Ausnahmen in der Breite
eintreten lassen zu dürfen.

Der V. Ausschußerkannte zunächst an, daß der Provinzial-Verwaltungsrath in den zuge¬
standenen Modifikationen dem Geist der vom Landtage aufgestelltenBedingungen entsprechend
gehandelt habe, sowie daß derselbe formell nicht berechtigtwar, ein Weiteres zuzugestehen, daß er
also bei Behandlung dieser Angelegenheitdurchaus korrett verfahren habe, ferner glaubte er aus
den vom Verwaltungsrath geltend gemachten Gründen an dein Ausdruck „im Einvernehmen" in
den Bedingungen 2, 4 und 6 einstweilenfesthalten zu müssen. Iu der die Art der Lokomotiven
betreffenden Frage war der V. Ausschuß der Ansicht, daß die allgemeine Festhaltung der Bedingungen
aä 6 den Bau von Sekundärbahuen im höchsten Grade erschweren werde, daß auch unsere
industrielleProvinz dieser Bahnen mehr, wie jede andere bedürfe, und daß hier Erleichterungen
um so mehr am Platze seien, als keine andere Provinz diese Bedingung gestellt habe. Ferner
wurde unter allseitigerZustimmung geltend gemacht, daß nach den Erfahrungen der Neuzeit der
Fuhrverkehr auf den Straßen nicht in dem Maße geschädigt werbe, als dies bei dem Beschlusse
des vorigen Landtags vorausgesetzt worden, sowie daß auch für die Provinz eine nicht unbeträcht¬
liche Entlastung in der Straßen-Unterhaltung dadurch eintreten werde, daß die Sekundärbahnen
ihren Theil der Straße in Unterhaltung nehmen müßten. Unter diesen Umständen glaubte der
V. Ausschuß zwar nicht generell auf die Bedingung n,ä 6 verzichten zu dürfen, wie dies von einer
Seite in Vorschlag gebracht worden war, aber doch einen Unterschied machenzu müssenzwischen
Bahnen, welche den Vollbahnen analoge Verkehrszwecke verfolgen und in unmittelbarem Anschluß
an bestehende Eisenbahneneingerichtetsind und solchen, bei denen letzteres nicht der Fall ist oder
die mehr den Pferdebahnen analoge Zwecke verfolgen. Für die letzteren Kategorien von Sekuudär-
bahncn hielt der V. Ausschußals Regel die Bedingung n,ä 6 fest, während er dieselbe für die
erste Kategorie fallen ließ.

In Bezug auf den letzten Differenzpunkt, die erforderliche Breite der Straße betreffend,
trat der V. Ausschuß vollständigden Ausführungen des Provinzial-Verwaltungsrath« bei.

Derselbe beehrt sich deshalb bei dem hohen Landtage die folgendenAnträge einstimmig
zu stellen:

Der Provinzial-Landtag wolle:
1) Das bisherige Vorgehen des Provinzial-Verwaltungsrath« in der vorliegendenAnge¬

legenheit billigen, die Abänderungen aä 1, 3 und 9 der Hauptbedingungen für die
Sekundärbahn von Troisdorf nach Ründeroth genehmigen, sowie den Provinzial-Ver¬
waltungsrath ermächtigen,iu ähnlichenFällen in gleicher Weise zu verfahren;

2) die Bedingungen aä 2, 4 und 6 in ihrer neuen Fassung unter Beibehaltung des
Ausdruckes„im Einvernehmen"in die Hauptbedingungenaufnehmen;

3) in Bezug auf die bisherige Bedingung aä 6 den folgenden Beschlußfassen:



255

Bei Setundärbahnen, welcheden Vollbahnen analoge Verkehrszwecke verfolgen
und in unmittelbaremAnschlüsse an bestehendeEisenbahneneingerichtet sind, wird
von der Bedingung u,ä 6 Abstand genommen, dagegen bei Straßenbahnen, welche
den Pferdebahnen analoge Zwecke verfolgen, und bei solchen, welche nicht in
unmittelbarem Anschlüsse an bestehende Eisenbahnen eingerichtetsind, ist in der
Regel die Hauptbedingungaä 6 aufrecht zu erhalten;

4. den Provinzial - Verwaltungsrath ermächtigen, in dringenderen Fällen bezüglich der
Vorschriftüber die bei Setundärbahn-Anlagen auf den Proviuzialstraßen freizulassende
Straßenbreite angemessene Ausnahmen eintreten zu lassen;

5. endlich die zu der vorliegendenAngelegenheiteingegangenen5 Petitionen L. M. 154
durch vorstehende Beschlüsse für erledigt erklären.

Meine Herren! Ich glaube, daß ich mich einstweilenauf das Gesagte beschränken darf,
da ich ein ausführliches Referat verfaßt und dasselbe eben verlesen habe,

Landtags-Marschall: Ich stelle die hier gemachten Anträge zur General-Diskussion.
Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Ehnern: Meine Herren! Ich habe mich dem V. Ausschuß für biefe
Angelegenheit zutheilen lassen, ich habe also wohl an den Berathungen, aber nicht an den Beschlüssen
desselben Antheilnehmen tonnen und ebensowenig konnte ich über die Fassung des Protokolls meine
Ansicht aussprcchen. Dieses Referat ist nach meiner Ansicht in einer Art abgefaßt, wie sie bisher
bei uns nicht gebräuchlich war, es verlangt ein förmlichesVertrauensvotum für den Verwaltungs¬
rath, es verlangt, daß der Provinzial-Landtagdas bisherige Vorgehen des Provinzial-Verwaltuugs-
raths ausdrücklich billige, ausdrücklichanerkenne, daß der Provinzial-Verwaltungsrath im Geiste
der Reglements gehandelt habe, und dgl. mehr. Meine Herren! Ich bin nicht in der Lage,
einem solchen Vertrauensvotum zuzustimmen,ich finde dazu keinen Anlaß, nach meiner Kenntniß
der Sachlage. An dem Bau der Aggerthalbahn,die an §. 6 dieses ReglementsAnstand gefunden
hat, nehme ich ein befonderes Interesse und mit mir ein großer Landestheil, und ich glaube,
daß der Bau dieser Aggerthalbahn durch den §. 6 nicht hätte verzögert zu werden brauchen. Er
ist verzögert worden durch ein zu genaues Festhalten des Provinzial-Verwallnngsrath« an den
bestehenden reglementarischen Bestimmungen,obwohl derselbe voraussetzen konnte, daß hinterher der
Landtag einem Abgehendavon zustimmen würde. (Widerspruch.)

Meine Herren! Ich habe, nachdemin dem Ausschuß von dieser Angelegenheit die Rede
war und ähnliche Anklagengegen die Direktion der Belgisch - Märtischen Bahn erhoben wurden,
wie sie auch hier in dem Protokoll stehen, als Mitglied der Deputation der Aktionäreder Bergisch-
MärkischenEisenbahn Veranlassung genommen,bei der Direktion in Elberfeld die Akten nachzu¬
sehen, um zu erfahren, ob denn wirklich die Bergisch-Märkische Eisenbahn-Direktiongegenüber den
mir fortgefetzt ertheilten Gegen-Versichernngen derselben, Schuld daran sei, daß die Bauausführung
sich so lange verzögerthabe, und ich habe nach objektiver Prüfung gefunden,daß die Direktion der
Bergifch-MärkischenEisenbahn kein Vorwurf trifft. Sie hat, um den Bau zu befördern, die vor¬
läufige Bauerlaubniß verlangt, wie dieselbe immer gewährt wird, auch wenn noch Differenzpuntte
vorhanden sind, zu deren Lösung aber sichere Aussichtist, aber diese vorläufige Aauerlaubniß ist
ihr von Seiten des Provinzial-Verwaltungsraths nicht ertheilt worden. Außerdem hat sie alles
gethan was möglichwar, und der Herr Minister hat ihr auch, trotzdem ihr diese vorläufige Bau¬
erlaubniß noch nicht ertheilt war, gestattet,mit dem Grunderwerb vorzugehen, und sie hat diesen
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Grunderwerb eingeleitet, trotzdem sie mit der ganzen Angelegenheit noch in der Luft schwebte.
Ich kann also, meine Herren, nicht anerkennen, daß durch die Schuld der Direktion der Bergisch-
Märkischen Eisenbahn, wie ihr das vielfach vorgeworfen worden ist, eine Verzögerung dieses Bahn-
baucs eingetreten ist.

Nun, meine Herren, komme ich auf den Punkt der uns hier betrifft. Ich habe vor zwei
Jahren, als es sich um Feststellung dieses ß. 6 über den Betrieb von Lokomotiven mit Einrich¬
tungen zum Dampfverzehren handelte, dagegen gesprochen und einen Antrag dagegen gestellt. Ich
bin mit diesem Antrage, wie mir dies auch in dieser Session verschiedentlich pasfirt ist, in der
Minorität geblieben (Heiterkeit); es waren nur drei Herren, welche sich mit mir erhoben. Ich
kann also mit einiger Genugthuung empfinden, daß jetzt von Seiten des Provinzial-Verwaltungs-
raths selbst der Antrag auf Beseitigung dieser Bestimmung gestellt wird, aber, meine Herren, er
wird doch wieder mit Bedingungen gestellt. Ich habe in der Ausschuß-Sitzung die runde Streichung
dieses Paragraphen beantragt, der Ausschuß hat aber einstimmig beschlossen — in zwei Jahren
werden schon wieder ganz andere Stimmvcrhältnisse sein — für Tramwaybahuen diese
Beschränkungen noch aufrecht erhalten zn »vollen. Ich habe schon in dem Ausschuß folgendes
angeführt: Denken Sie sich eine Tramwaybahn, wie wir sie in Elberfeld - Barmen in der Länge
vieler Kilometer über Provinzialstraßen gehend, haben, der Stadtrath von Elberfeld und der
Stadtrath vou Barmen beschließen nun, daß der Lokomotivbetricb eingeführt wird; dann müssen
wir zu der Proviuzial-Vcrwaltung Hingeheu nnd müssen.die Erlaubniß zu diesem Lokomotivbetrieb
eiuholeu, und dann kann der Provinzial-Vcrwaltnngsrath uus diesen Lokoiuotivbetrieb verweigern,
trotzdem die Stadträthe der beide» Städte iu ihrer Weisheit beschlossenhaben, daß ein Lokomotiv¬
betricb doch wohl gestattet werden könne. Mau hat nuu auf diese meiue Einwendungen das
Wörtchen: „in der Regel" in den Antrag hineiugebracht und mich persönlich damit beruhigt, daß
man in der Regel annehmen würde, daß die Stadträthe vou Elberfeld uud Barmen fo gescheidt
seien, daß sie keinen uuvcrstäudigcu Vorschlag bei der Provinzial-Verwaltung mache» würden.
Meine Herren! Die aufgestellten Bcdingmige» zerfallen aber in zwei Kategorien, und darüber
muß ich auch uoch sprechen. Die eine Kategorie ist diejenige, welche das Straßeniuteresse und den
Straßcukörper als solchen i» der Unterhaltung von Wegen, iu Aufuhrwegen, iu Uebergäugen betrifft,
das find Sachen, die unzweifelhaft der Eigenthümer der Straße, die Provinz, zu bestimme» hat,
die zweite Kategorie betrifft aber die Beschränkung des Betriebes, die Beschränkung der Benutzung
von Betriebsmitteln, ein Gebiet, welches die Sicherheit betrifft, das nicht wir zu bestimmen haben,
sondern das der Staat zu bestimmeu hat, das ein Ausfluß der Staatshoheit ist; die Landes-
Polizei > Behörde kommt hier allein in Frage. Ebensowenig wie Sie das Recht haben zu
beschließen, daß auf der Ehaussee Niemand mit einem Pferdcgespann mit Schellen behängen fahren
darf, ebensowenig haben Sie ein Recht, in Bezug auf die Betriebsmittel, die auf der Chaussee
angewendet werden, einen Einfluß auszuüben. Dieses Recht hat der Staat allein, der Staat
tanu verbieten, aber nicht wir. Der Herr Minister, wie ich zuverlässig weiß, hat geradezu der
Bergisch-Märkischen Eisenbahn befohlen, einen Vertrag, welcher derartige Bedingungen enthält, die
die Staatshoheit angreifen, nicht zu unterzeichne,,, er hat gesagt: Damit greift die Provinzial-
Verwaltung in meine Befugnisse hinein. Meine Herren! Wenn die Sache so liegt, so thun Sie am
Besten, wenn Sie diese ganze Bestimmung streichen, um nicht bei jeder neuen Sekundärbahn oder jedem
neuen Antrage in Zwistigkeiten und Differenzen mit der Staats-Regierung zu geratheu. Meiue
Herren! Die Sekundärbahnen sind die Verkehrsmittel der Zukunft, wir, die Vertreter der iudustriellcn,
großen Nheinprovin; sollten den Bau derselben nach jeder Seite hin fördern, statt ihn hemmen.
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In dieser Beziehung sind uns andere Provinzen bei Weitem über, sie bauen sogar zum Theil auf
ihre Kosten Sekundärbahnen. Die Provinz Westfalen z, B. begünstigt den Sekundärbahnban in ganz
außerordentlicher Weise, sie geht an die Direktion der Eisenbahn heran und fragt: Willst du über
unsere Straße eine Seküudärbahu legen, so thue es. Eine weitere nützliche Verbindung hebt den
Verkehr, die Industrie uud den Handel der Provinz, also begünstigen wir sie. Die Provinz
Westfalen stellt sogar den Eisenbahndirektiouen in Aussicht, daß jede Ersparnis), die durch den
Selnndärbahu-Betrieb an der Unterhaltung der Straßen für sie erwächst, als Subvention den
Eisenbahnen zugewendet werden soll. Ich glaube, meine Herreu, daß wir nach jeder Richtung hin
>n derselben Weise in unserer Proviuz vorgehe« und alle Erleichterungen treffen müssen, die möglich
sind, um den Selundärbahuba» überall hin zu beförderu. Deshalb, meine Herren, beantrage ich,
was ich schon in dem Ausschuß bcautragt habe, daß Sie auch nicht den geringsten Zwang auferlegen,
den alten ß. 6 ganz streichen und auch die «euen Vorschläge des Ausschusses ablehnen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Lautz hat das Wort.
Abgeordneter Lautz: Meine Herren! Ich bin mit dem Herrn Vorredner vollständig ein¬

verstanden, daß die sogenannten Sekuudärbahuen die Wege der Zukunft siud, ich bin auch dahin
Mit ihm einverstanden, daß für die Beförderung des Seknudärbahnbaues alles Mögliche geschehen
solle, aber, meine Herren, der Herr Vorredner hat dem Provinzial-Verwaltungsrathe eiueu Vor¬
wurf gemacht uno ihn darin gefunden, daß der Proviuzial-Verwaltungsrath der Vergisch-Märkischen
Eisenbahn gegenüber an den Normativ-Vestimmuugcn festgehalten hat, wie sie der letzte Landtag
ssegeben hat. Meine Herren! Die Bergisch-Märkische Eisenbahn ist ein sehr mächtiger Faktor,
aber nicht so mächtig, daß er den Proviuzial-Verwaltungsrath, der durch das Vertrauen dieser
hohen Versammlung gewählt ist, dahin bringen könnte, irgendwie einer Pflichtverletzung sich schuldig
zu machen. Die Normativ-Bestimmungen sind im letzten Landtag nach sehr eingehender Diskussion
festgesetztworden, und, meine Herren, ich frage Sie, was würde der Landtag dazu gesagt haben,
wenn wir irgend einer einzelnen Bestimmung, die der Landtag nach reiflicher Erwägung festgestellt
hatte, eine Dehnbarkeit gegeben hätten, wenn wir iu irgend Etwas von den Bestimmungen abge¬
wichen wären, die Sie festgesetzthatten? Meine Herren! Ich will mich auf dies eine Wort zur
Abwehr des Vorwurfs beschränken, den der Herr Vorredner dem Verwaltungsrath gemacht hat;
im Uebrigen bin ich vollständig geucigt, wenn heute andere Bedingungen festgesetzt werden, mit
ihm auf derselben Bahn zu wandeln.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Nefselrode hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Nefselrode: Meine Herren! Ich glaube, daß die beiden Herren

Vorredner sich hauptsächlich damit beschäftigt habe», ob der Verwaltuugsrath weit genug oder
nicht weit genug gegangen ist, das scheint mir aber gar nicht zur Verhandlung zu stchcu, wir
stehen hier einem lllit «.eLoinrili gegenüber; ob der Verwaltungsrath mehr oder weniger das Zweck-
Mäßige getroffen habe, ist vollständig irrelevant, wir haben jetzt, wie die Sache liegt, nur zu prüfen;
auf welche Weise wollen wir ein Unternehmen, welches wir für gemeinnützig halten, in unserem
Interesse am geeignetsten zur möglichst raschen Herstellung gelaugcu lassen? und da möchte ich
Ihnen jetzt zur Erwäguug geben, ob es nicht zweckmäßig sei, alle diese verschiedenen Gesichtspunkte
fallen zu lassen und nur von dem auszugchen: in allen Verhandlungen, die man mit Behörden
und Eisenbahn-Direktionen führt, ist es unumgänglich nothwendig, daß eine Kommission oder ein
Beamter dieselben in die Hand nimmt. Meine Herren! Nach allen den Verhandlungen, denen ich
sehr aufmerksam gefolgt bin, glaube ich Ihuen vorschlagen zu follen, unserm Verwaltungsrath die
Möglichste Illtiwäo bei solchenVerhandlungen zu geben. Ich betrachte das, was der Ausschuß dem
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Provinzial-Verwaltungsrath aufgegeben hat, als eine so starke Direktive (Sehr richtig), daß die
Befürchtung des Herrn Kollegen von Eynern mir gar nicht mehr zu cxistiren scheint, und des¬
wegen meine Herren, um Sie nicht weiter damit aufzuhalten — man könnte stundenlang über dies
Thema sprechen — glaube ich Ihnen anempfehlenzu können, den Vorschlag,den Ihnen der Aus¬
schuß gemachthat, Mro zu acceptiren. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordnetervon Heister: Ich werde mich unter diesen Verhältnissen etwas

kürzer fassen, da Niemand weiter gegen den Antrag des Ausschusses gesprochen hat, ich muß aber
auf ein Paar Bemerkungendes Herrn von Eynern eingehen. Meine Herren! Ich würde es für
das allerbcdcnklichste Vorkommnis; halten, wenn so verfahren würde, wie der Herr Abgeordnete
von Eynern so eben gesagt hat, wenn man den Verwaltungsrath indirekt wenigstens tadelte, daß
er nicht genug latitnä« gegeben, daß er nicht weit genug über die Vorschriften des vorigen Land¬
tages hinausgegangen ist; ich möchte sehen, mit welchenGefühlen wir vor Ihnen stehen sollten,
oder wie wir bei einer anderen Gelegenheit, die Herrn von Eynern persönlich nicht so nahe
steht, von ihm angesehen werden würden, wenn wir derartig über die Bestimmungendes Land¬
tages hinweggegangenwaren. (Sehr wahr!) Meine Herren! Der Herr Graf von Nessel¬
rode meint— um das hier einzufügen— es sei jetzt ganz irrelevant, wie der Verwaltungsrath
gehandelt habe. Auch das ist es nicht. Praktisch für den Augenblickist es irrelevant, wie der
Verwaltungsrath gehandelthat, aber für den Verwaltungsrath ist es nicht irrelevant, denn der Ver¬
waltungsrath fühlt in sich die Aufgabe, mit dem Landtag in Connex zu bleiben, er fühlt das
Verlangen in sich, zu wissen, ob er richtig im Geiste der Bestimmungendes Landtags gehandelt habe,
und wenn Sie das Gegentheil finden sollten, so bitte ich Sie, dies durch Majoritäts-Votum aus¬
zusprechen; dann wissen wir wenigstens, woran wir sind. Es ist dann, meine Herren, davon
gesprochen und zwar zum besonderen Vorwurf dem Provinzial-Verwaltungsrath gemacht worden,
daß die Vauerlaubniß nicht vorher gewährt worden sei. Meine Herren! Von dem Momente an,
wo wir die Bauerlaubniß ertheilten, gaben wir die einzige Waffe aus der Hand, die wir der
Staatsregierung — denn in Wirklichkeit ist es die Staatsregierung und nicht die Bergisch-Mär¬
kische Eisenbahn — gegenüber in der Hand hatten; wir mußten darauf bestehen, daß nicht mit dem
Bau angefangen würde, denn wir mußten uns sagen: von diesem Augenblickan sind wir schach¬
matt, wir sind nicht mehr im Stande an dem, was der Landtag festgesetzt hat, für die Zukunft
festzuhalten. Nun ist der allgemeine Standpunkt des Herrn von Eynern, daß soviel wie möglich
den Sekundärbahnen Erleichterungengewährt werden müssen. Da stehen wir alle genau auf dem¬
selben Standpunkt, Sie finden in dem Referat ausdrücklichausgesprochen, daß es gerade diese Ab¬
sicht ist, von der ausgehend Ihnen vorgeschlagenwird, diese weitgrcifendenAenderungen an den
Beschlüssen des vorjährigen Landtages herbeizuführenund wenn Sie sich diese Aenderungengenau
ansehen, so finden Sie, daß es ein ganz enormer Schritt nach der andern Richtung ist, den wir
vorschlagen. Radikal zu sagen: Wir wollen Nichts von dem festhalten, was wir früher beschlossen
haben, einen solchen Vorschlagzu machen,meine Herren, konnte sich der Ausschuß in keiner Weise
veranlaßt fühlen. Ich will hiermit schließen, um Ihre Zeit nicht zu lange in Anspruchzu nehmen,
denn ich glaube, baß die Sache an und für sich nicht gefährdet ist.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf von Nesselrode hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Nefselrode: Ich will nur eine kurze thatsächliche Bemerkung

machen. Der Herr Referent hat vorhin gesagt, ich hätte nicht zur Annehmlichkeit des Provinzial-
Verwaltungsrath gesprochen,nämlich in der Art, als wenn ich nicht die große Verantwortlichkeit,
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die ihn träfe, anerkannt hätte, (Abgeordnetervon Heister: Ich habe das nicht gesagt.) Ich
habe es so verstanden. Ich glaube, mich gerade dahin ausgesprochenzu haben, daß die Verant¬
wortlichkeit eine so große ist, daß sie eine große Versammlungnicht auf sich nehmen kann, sondern
eben nur ein Delegirter, ich erinnere mich gesagt zu haben: ein Einzelner. Ich wünsche dafür
einen Direktor, aber ich habe keinen Antrag dahin gestellt.

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort? — Der Herr Abgeordnete
von Ehnern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Ich will nur dem Herrn Referenten erwidern, es wäre mir
gar nicht eingefallen, diese Angelegenheithier zur Sprache zu bringen, soweit sie das Verhalten
des Provinzial-Verwaltungsraths betrifft, wenn nicht der Provinzial-Verwaltnngsrath in dem
Berichte des Ausschusses sich ein vollständigesVertrauensvotum hätte geben lassen wollen, und
dem kann ich nicht zustimmen, weil ich das Verfahren des Provinzial-Verwaltungsraths anders
beurtheile, als der Provinzial-Verwaltungsrath felbst, speciell auch die Angelegenheit mit der vor¬
läufigen Bauerlaubniß. Damit gibt man keine Waffe ans der Hand, Herr Referent von Heister,
sondern im Gegentheil, mit der vorläufigenBauerlaubniß verpflichtetman die Eisenbahn, vorläufige
Baueinrichtuugen zu treffen, so daß sie hinterher mehr gebunden ist, als diejenigen, welche die
Erlaubniß ertheilt haben.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter von Heister: Die letzte Aeußerung des Herrn von Eynern

Mag seine persönliche Ansicht sein, ich kann blos sagen, daß überall, wo jetzt darüber bebattirt
Worden ist, man einstimmigder entgegengesetztenMeinung gewesen ist. Dann muß ich dem Herrn
Grafen von Nesselrode kurz erwidern, daß er mich mißverstandenhat; ich habe blos darauf hin¬
gewiesen, daß es nicht irrelevant für den Provinzial-Verwaltungsrath ist, daß hier ausgesprochen
wird, ob er recht oder unrecht gehandelt hat. (Rufe: Schluß!)

Land tags-Marfch all: Es ist der Antrag auf Schluß gestellt. Wenn kein Widerspruch
erfolgt, so schließe ich die General-Diskussion. Zunächst kommt der erste Antrag des Ausschusses:

„Der Provinzial-Landtag wolle das bisherige Vorgehen des Provinzial-Verwaltungs¬
raths in der vorliegendenAngelegenheitbilligen, die Abänderungen aä 1, 3 und 9
der hanptbedingungcnfür die Sekundärbahn von Troisdorf nach Ründeroth genehmigen,
sowie den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, in ähnlichen Fällen in gleicher
Weise zu verfahren".

Ich bringe diesen Antrag, da über denselben schon in der General-Diskussionausgiebig
gesprochenworden ist und ich annehme, daß Niemand mehr zu diesem eisten Antrag das Wort
ergreifen will, zur Abstimmungund bitte Diejenigen, die gegen den Antrag sind, sich zu erhebe».
(Geschieht.)

Es ist die Minorität, der Antrag des Ausschusses ist mit großer Majorität angenommen.
Der Ausschußbeantragt zweitens:

„Die Bedingungen »ä 2, 4 und 6 in ihrer neuen Fassung unter Beibehaltung des
Ausdrucks„im Einvernehmen" in die Hauptbedingungenaufzunehmen".

Wünfcht hierüber noch Jemand das Wort? — Es ist nicht der Fall, so stelle ich auch
diesen Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es
erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen. Es wird drittens beantragt: In Bezug auf die
bisherige Bedingung aä 6 den folgendenBeschlußzu fassen:
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„Bei Sckundärbahnen, welche den Vollbahucn analoge Verkehrszwcckeverfolgen und
in unmittelbarem Anschlüsse an bestehende Eisenbahneneingerichtetsind, wird von der
Bedingung u,ä 6 Abstand genommen, dagegen bei Bahnen, welche den Pferdebahnen
analoge Zwecke verfolgen,und bei solchen, welche nicht in unmittelbaremAnschlüsse an
bestehende Eisenbahnen eingerichtet sind, ist in der Regel die Hanptbedingungaä 6
aufrecht zu erhalten".

Wünscht zu diesem Antrag noch Jemand das Wort? — Es ist nicht der Fall, so bringe ich auch
diesen Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist mit großer Majorität angenommen. Viertens ist beantragt:
„Den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen,in dringenderenFällen bezüglich der
Vorschrift über die bei Sekundärbahn-Anlagenauf den Provinzialstraße« freizulassende
Straßenbreite angemessene Ausnahmen eintreten zu lassen".

Wünscht hierüber noch Jemand das Wort zu ergreifen? — Weuu es nicht der Fall ist,
so bringe ich auch diesen Antrag zur Abstimmungund bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu
erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen. Endlich wird fünftens beantragt: die zu der
vorliegendenAngelegenheiteingegangenenfünf Petitionen durch die gefaßte« Befchlüssefür erledigt
zu erklären. Dieselbensind wohl hiermit selbstverständlich erledigt. Also auch dieser Autrag ist
augenommenund damit diese Angelegenheiterledigt.

Im Anschlußhieran kommen noch die vier anderen Anträge wegen Sekundärbahnen,
zunächst das Referat, betreffenddie Angelegenheiteiner Sekundärbahn auf der von Vrohl nach
Tönnisstein führenden Provinzialstraße nebst einer darauf bezüglichen Petition. Referent ist der
Abgeordnete Muud.

Referent AbgeordneterMund: Meine Herren! Nachdem Sie durch die eben gefaßten
Beschlüsse im Princip über die Sekuudärbahnfrage, welche ein so allgemeines Interesse erregt hat,
cutschieden habcu, werden die Anwendungenauf die einzelneu Fälle, über die ich hier nacheinander
zu berichtenhabe, wohl keine Schwierigkeitenmachen. Ich glaube mich deshalb ans die Verlesung
des sehr kurzen Referates des V. Ausschusses beschränken zu dürfen in der Voraussetzung, daß die
Herren, welche sich dafür intcressiren,das gedruckteReferat des Provinzial-Verwaltuugsraths kennen
und in dieser BeziehungNichts hinzuzufügen sein wird. Das Referat des V. Ausschusses, betreffend
die Anlage einer Sekundärbahn auf der von Brohl nach Tönnisstein führenden Provinzialstraße
lautet folgendermaßen:

(Der Vice-Landtags-Marschallübernimmt den Vorsitz.)
Das Referat des Provinzial-Verwaltuugsraths, betreffenddie Aulage einer Sekundärbahn

auf der von Vrohl nach Tönnisstein führenden Provinzialstraße beschränkt sich darauf, die für und
gegen die Ertheilung der Konzession sprechenden Gründe ausführlich darzulegen und stellt die Ent¬
scheidung über die Genehmigung dem Provinzial-Laudtageanheim.

Die Schwierigkeiten, welche dein Bau dieser Bahn entgegenstehen,sind hauptsächlich
technischer Natur, indem die in Rede stehende Straße auf der Strecke Ärohl-Tönnisstein eine sehr
ungleiche Planumsbreite hat, welche vielfach zur Anlage einer Sekundärbahu nicht ausreichen
würde, wenn die vom 26. Provinzial-Landtageaufgestellten Bestimmungenstrenge festgehalten werden
sollen. In diesem Falle würde die Benutzung der Vrohlstraße zur Anlage der Bahn geradezu
unmöglichwerden, weil bei den Terrainverhältnissen des engen Thales eine bedeutendeVerbreiterung
des PlanMs nur mit unverhältnißmäßighohen Kosten zu erreichensei» würde.
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Um aber das Zustandekommen der kommerziell wichtigenBahn, welche auch die Unter¬
haltungskostender betreffendenProvinzialstraße wesentlich verringern würde, nach Möglichkeit zu
erleichtern, glaubt der Ausschuß dem hohen Landtage folgendeAnträge zur Genehmigungunter¬
breiten zu sollen:

1. „Der Hohe Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen,beim Bau der
Brohlthalbahn jede mit der Sicherheit des Verkehrs vereinbare Erleichterung ein¬
treten zu lassen:

2. die Petition des Vertreters der Gemeinden des Brohlthal's ä. ä. Burgbrohl, den
5. Oktober 1881 durch vorstehenden Beschlußfür erledigt zu erklären.

ES ist eigentlich über den Antrag im Prinzip entschieden,es wird deshalb wohl nichts
weiter nöthig sein, als einfach die Abstimmungeintreten zu lassen.

Vice-LandtagS-Marschall: Der erste Antrag lautet:
„Der Hohe Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, beim Bau der
Brohlthalbahn jede mit der Sicherheit des Verkehrs vereinbare Erleichterung ein¬
treten zu lassen."

Erhebt sich ein Widerspruch gegen diesen Antrag? — Es verlangt Niemand das Wort,
der Antrag ist genehmigt.

Es wird zweitens beantragt, die Petition der Vertreter der Gemeinden des Brohlthal«
ä. ä. Burgbrohl, den 5. Oktober 1881 durch vorstehenden Beschlußfür erledigt zu erklären. Das
ist wohl selbstverständlich, es erhebt sich kein Widerspruch,die Sache ist erledigt.

Es folgt das Referat des V. Ausschusses betreffendeine Petition an den hohen Provinzial-
Landtag der Rheinprovinz auf Erlaß erleichternderBestimmungen für die Anlage von Sekundär¬
bahnen auf Proviuzialstraßen. Referent ist der Herr Abgeordnete Mund.

Referent AbgeordneterMund: Das Referat des V. Ausschusseslautet folgendermaßen:
Referat des V. Ausschusses,betreffend eine Petition an den hohen Provinzial-Landtag

der Rheinprovinz um Erlaß erleichternderBestimmungenfür die Anlage von Sekundärbahnen auf
Provinzialstraße«.

Im Namen des Komitss für die Vretzenheim-Rheinböllerhütte-Eisenbahnrichtet die Firma
Philippi u. Cetto in einer Petition ä. ä. Stromberg bei Kreuznach, den 19, Oktober 1881,
au den hohen Provinzial-Landtag die Bitte, derselbe wolle, um die Anlage von Sekundärbahnen
auf Provinzialstraße« zu erleichtern,„einen (die früher erlassenenBestimmungen)abänderndenBe¬
schluß fassen, bezüglich der Breite des an Sekundärbahnen abzugebendenStreifens der Straßen-
Packlage."

Das Referat fährt nun fort:
Da der hohe Provinzial-Landtagvoraussichtlichwährend dieser Session anderweitigeNor¬

mativ-Bestimmungen, bezüglichder Anlage von Sekundärbahnen auf Provinzialstraße»!und zwar
im Sinne der Petition beschließen, resp, den Provinzial-Verwaltungsrath mit erweitertenVollmachten
zu deren Modifikationenausrüsten wird, — was hier als Voraussetzungausgesprochen wird, ist
eingetreten und so ist der ganze Antrag des Ausschusses dadurch iinplioito bereits erledigt — so
erscheint die anliegende Petition dadurch erledigt und beehrt sich der Ausschußden Antrag zu stellen:

„Der hohe Landtag wolle die Petition dem Provinzial-Verwaltungsrath zur Kenntniß¬
nahme und eventuellen Berücksichtigungbei Kouzessionirungdes darin bezeichneten
Sekundärbahn-Projektsüberweisen."
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Vice-Landtags-Marschall: Der Antrag lautet:
„Der hohe Landtag wolle die Petition dem Provinzial-Verwaltungsrath zur Kenntniß¬
nahme und eventuellen Berücksichtigungbei Konzessionirungdes darin bezeichneten
Sekundärbahn-Projekts überweisen".

Erfolgt ein Widerspruch gegen diesen Antrag? — Es verlangt Niemand das Wort, ich erkläre
diesen Antrag für genehmigt.

Es folgt das Referat des V. Ausschusses betreffend die Petition von Bewohnern des
Kreises Schleiden um Hergabe der Köln-LuxemburgerProvinzialstraße zum Bau einer Sekundär¬
bahn von Call nach Hellenthal. Es ist dies die eingeschobeneSache, die auf der Tagesordnung
nicht gestandenhat, die aber mit den eben verhandeltenFragen in Verbindung steht. Referent
ist der Herr AbgeordneteMund.

Referent AbgeordneterMund: Das Referat des V. Ausschussesbetreffend die Petition
von Bewohnern des Kreifes Schleiden um Hergabe der Köln-LuxemburgerProvinzialstraße zum
Bau einer Sekundärbahn von Call nach Hellenthal lautet:

„Diese dem V. Ausschusse zur Vorberathung überwieseue Petition führt näher aus, daß
durch die Weiterführuug der Eisenbahn von Call nach Trier durch das Urftthal, die Industrie des
Schleidener Thals sehr erheblichgeschädigt,theilweise sogar in ihrer Existenz bedroht sei und daß
das einzigeMittel zur Abhülfe in der Anlage einer Anschlußbahnvon Call über Gemünd nach
Hellenthal bestände. Durch das Gesetz vom 25. Februar d. I. sei die KöniglicheStaatsregierung
zum Bau der Call-HellenthalcrBahn ermächtigt, die Ausführung sei jedoch davon abhängig, daß
die Mitbenutzung der Chaussee von Köln nach Luxemburg stellenweisegestattet werde, weil die
Verlegung der Bahn auf Privatgrundstückedie Kräfte der wenig leistungsfähigenGemeinden,welche
den Grund und Boden unentgeltlichzur Verfügung stellen müßten, übersteigenwürde. Nun habe
aber die Prooinzialstraßenbau-Vcrwaltungdie Mitbenutzungder Chaussee der mit dem Bau beauf¬
tragten KöniglichenEisenbahn-Direktion gegenüber an unerfüllbare Bedingungen geknüpft resp,
ganz abgelehnt." Ich will hier einfließen lassen, es sind dies ganz unerfüllbare Bedingungen.
Das Referat fährt fort: „Diese bisher bestandenenNormativbestimmungenin allen Punkten fallen
zu lassen, mußte dem Provinzial-Verwaltungsrath bedenklich erscheinen, bis der Landtag anderweite
Bestimmungen normirt habe".

Unter diesen Umständen richten die Petenten an den Provinzial-Landtag die dringende
Bitte, die Mitbenutzung der Köln-LuxemburgerProvinzialstraße für den projektirten Eifenbahnban
unter erleichterndenBedingungen gestatten zu wollen.

Nach eingehender Berathung der Petition beehrt sich der Ausschuß den Antrag zu stellen:
„Der hohe Landtag wolle die Benutzung der qn. Provinzialstraßenach Maßgabe der vom
Landtage noch festzustellenden anderweitigenNormativ-Bestimmungengestatten; zugleich
auch den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen,von der ihm eingeräumtenBefugnis;
bezüglich der Straßenbreite Ausnahmen eintreten zn lassen, in ausgedehnteremMaße
Gebrauch zu machen".

Vice-Landtags-Marschall: Die Herren haben den Antrag gehört. Ich stelle den
Antrag zur Diskussion.— Es verlangt Niemand das Wort. Ich bitte diejenigenHerren, welche
gegen die Annahme des Antrages sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Wir kommen nun zu Nr. 8 der Tagesordnung: Dcchargirung der Rechnungen über den

Unterstützungsfondsder Wittwen von Chauffee-Aufsehernund Wärtern pro 1877, 1878, 1879
und 1880. Referent ist der Herr AbgeordneteFreiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven.
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Referent Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven: Das Referat des
V. Ausschusses lautet:

„Nachdem die vom ständischenNechnungs-Revisor vorrcvidirten und Seitens des Provinzial-
Verwaltungsraths superrevidirten Rechnungen über den Unterstützungsfonds der Wittwen von
Chaussee-Aufsehern und Wärtern pro 1877, 1878, 1879 und 1880 einer nochmaligen eingehenden
Prüfung unterzogen worden sind und sich dabei keine Anstünde ergeben haben, beehrt sich der
V. Ausschuß dem hohen Provinzial-Landtagc die vier Rechnungen zur Ertheilung der Decharge
zu empfehlen".

Vice-Landtags-Marschall: Sind Einwendungen zu machen gegen den Antrag des
Ausschusses? — Es verlangt Niemand das Wort, die Decharge ist ertheilt.

Es folgt Nr. 9 der Tagesordnung. Dechargirung der Rechnung über den bei der
Straßen-Verwaltung aus dem Erlöse für verkaufte Grundstücke gebildeten Sammelfonds pro 1879/80.
Referent ist der Herr Abgeordnete Röchling.

Referent Abgeordneter Roch ling: Das Referat des V. Ausschusses, betreffend die Dechar¬
girung der Rechnungen über den bei der Straßenverwaltung aus dem Erlöse für verkaufte Grund¬
stücke gebildeten Sammelfonds pro 1879/80 lautet:

„Die Rechnung pro 1880 stellt sich in Einnahme auf 12 282 Mark 0,3 Pf., iu Ausgabe
auf 1473 Mark 64 Pf., es ist also ein Baarbestand vorhanden von 10 808 Mark 39 Pf.,
außerdem ein Kapitalbestand von 4500 Mark und ein Effektenbestand von 30 000 Mark
(Nominalwerth)".

Der V. Ausschuß hat in Erledigung des ihm gewordenen Auftrages die im Revision« -
Bureau revidirten und von Seiten des Provinzial-Verwaltungsraths superrevidirten Rechnungen
über die bei der Straßen-Verwaltung aus dem Erlöse für verkaufte Grundstücke gebildeten Sammel¬
fonds pro 1879 uud 1880 einer nochmaligen genanen Prüfung unterzogen.

Da sich bei dieser Nachprüfung keinerlei Anstünde ergeben haben, so beehrt sich der
V. Ausschuß beim hohen Provinzial-Landtage die Dechargirung der beiden Rechnungen zu beantragen.

Vice-Landtags-Marschall: Verlangt Jemand das Wort? — Es ist nicht der Fall.
Ist gegen die Dechargirung etwas einzuwenden? — Gleichfalls nicht, die Decharge ist ertheilt.
Es folgt das Referat des V. Ausschusses, betreffend Dechargirung der Rechnung über den Fonds
zu Provinzialstraßen - Neubauten und Umbauten pro 1879. Referent ist der Herr Abgeordnete
Röchling.

Referent Abgeordneter Röchling: Das Referat des V. Ausschusses, betreffend Dechargi¬
rung der Rechnung über deu Fonds zu Provinzialstraßen-Neubauten und Umbauten pro 1879 lautet:

Die Rechnung schließt ab mit einer Einnahme von 654 864 Mark 62 Pf., mit einer
Ausgabe von 345 272 Mark 19 Pf., also mit einem Baarbestand von 309 592 Mark 43 Pf.,
wovon 239 409 Mark bei der Provinzial-Hülfskasse deponirt sind.

Der V. Ausschuß hat in Erledigung des ihm gewordenen Auftrages die Rechnung über
die Fonds zu Provinzial-Neubauten und Umbauten pro 1879 einer eingehenden Revision unterzogen.

Da sich hierbei keine Anstünde ergeben haben, erlaubt sich der V. Ausschuß dem hohen
Provinzial-Landtage obige Rechnung zur Dechargirung zu empfehlen".

Vice-Landtags-Marfchall: Verlangt einer der Herren das Wort? — Es ist nicht
der Fall. Ist gegen die Decharge etwas einzuwenden? — Ich konstatire, daß das gleichfalls nicht
der Fall ist, die Decharge ist ertheilt.
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Es folgt das Referat desselben Herrn Referenten und desselben Ausschusses über die
Dechargirung der Rechnung über den Fonds zur Zahlung von Chaussee-Neubau-Prämien für Kuust-
straßen pro 1879 und 1880.

Referent Abgeordneter Röchling: Das Referat des V. Ausschusses, betreffend Dechar¬
girung der Rechnungen über den Fonds zur Zahlung von Chaussee-Neubau-Prämien für Kunststraßcn
pro 1879 und 1880 lautet:

„Die Rechnung pro 1879 betrug in Einnahme 409 633 Mark 80 Pf., in Ausgabe
290 388 Mark 46 Pf., es ist also ein Baarbestand vorhanden von 119 245 Mark 34 Pf. und
ein Kapitalbestand von 233 300 Mark, welcher bei der Provinzial-Hülfskasse deponirt ist. Die
Rechnung pro 1880 stellt sich folgendermaßen: Einnahme 54l 941 Mark 79 Pf, Ausgabe
541 204 Mark 40 Pf., Baarbestand 737 Mark 39 Pf., es ist jedoch dabei zu bemerken, daß ein
Effektenbestand von 387 500 Mark (Nominalwerth) vorhanden ist.

Der V. Ausschuß hat in Erledigung des ihm gewordenen Auftrages die Rechnungen über
die Fonds zur Zahlung von Ehaussee - Neubau - Prämien für Kunststraßen pro l879 und 1880
einer eingehenden Revision unterzogen.

Da sich hierbei keine Nnstände ergeben haben, erlaubt sich der V. Ausschuß dem hohen
Provinzial-Landtage obige beide Rechnungen zur Dechargirung zu empfehlen".

Vice-Landtags-Marschall: Verlangt Jemand das Wort? — Es ist nicht der Fall. Ist
gegen die Decharge etwas einzuwenden? — Dies ist gleichfalls nicht der Fall, die Decharge ist ertheilt.

Es folgt das Referat des VI. Ausschusses, betreffend das Gesetz über die Körordnung.
Referent ist der Herr Abgeordnete Wolters.

Referent Abgeordneter Wolters: Meine Herren! Das Referat liegt Ihnen gedruckt vor
und ich glaube, mich darauf beschränken zu dürfe», das Referat des VI. Ausschusses über die
Sache nur vorzulesen und einige wenige Worte der Erörterung daranzufügen.

Das Referat des VI. Ausschusses, betreffend die Aufhebung der auf dem liuken Rheinnfer
noch zu Recht bestehenden Bestimmung 6 des §. II des Gesetzes vom 11. IViinaire des Jahres VII
(1. December 1798), welche es verbietet, die Kosten für die Stierhaltung auf das Gemeindebudget
zu übernehmen, lautet:

„Nach eingehender Erörterung beantragt der VI. Ausschuß, hoher Landtag wolle den
Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths mit der einzigen Veränderung genehmigen, daß nach den
in Klammern stehenden Worten „(1. December 1798)" statt des Wortes „welche" das Wort
„insofern" zn stehen käme.

Der Antrag würde dann lauten:
„Der Provinzial-Landtag wolle erklären, daß der Aufhebung der auf dem linken Rhein¬
ufer noch zu Recht bestehenden Bestimmung 6 des ß. II des Gesetzes vom 11. ?riinair«
des Jahres VII (1. December 1798), insofern dieselbe es verbietet, die Kosten für die
Stierhaltung auf das Gemeindebudget zu übernehmen, nach seiner Ansicht keine Bedenken
entgegenstehen."

Die kleine Veränderung ist dadurch entstanden, meine Herren, daß man im Ausschuß
glaubte, es würde durch das Wort „insofern" präziser ausgedrückt, daß nur die Kosten der Stier¬
haltung auf das Gemeindebudget übernommen werden könnten, dagegen die Kosten des Hirten und
der Heerde nicht.

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion.
Verlangt Jemand das Wort? — Ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstim-
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mung. Ich bitte diejenigen Herren, welche gegen die Annahme des Ausschuß-Antrages sind, sich zu
erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Meine Herren! Wir kommen zu Nr. 13 der Tagesordnung: Petition der Bürger¬
meistereien Zülpich, Nemmenich und Wichterich um Ersatz von Kriegsleistungen. Referent ist der
Herr Abgeordnete Breuer.

Referent Abgeordneter Breuer: Meine Herren! Ich habe die Ehre, dem hohen Land¬
tage das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend die Petitionen der Bürgermeistereien
Zülpich, Nemmenich und Wichterich um Ersatz der uuter die Gesammtheit der Gemeinden der
Rheinprovinz vertheilten, obigen Vürgermeistereieu zustehenden, Kriegsausgleichungsgelder hiermit
zn verlesen:

„Die Gemeinden Zülpich, Nemmenich und Wichterich haben unterm 15. Oktober d. I.
dem Provinzial-Landtage eine Petition eingereicht, welche dahin gerichtet ist, den besagten Gemeinden
einen Betrag von 7945 Mark 50 Pf., um welche sie bei der Kriegskosten-Ausgleichungvon 1870/71
geschädigt worden sind, aus Provinzialmitteln bewilligen zu wollen".

Zur Begründung dieser Petition wird angeführt, daß es sich im vorliegenden Falle um
keine Nachliquidation handle, indem die Liquidationen über stattgehabten Kriegsleistungen von 1870/71
für die in Rede stehenden Vürgermeistereieu unter dem 26. Januar 1872 richtig aufgestellt und
nach geschehener Einreichung auch bezahlt worden seien.

Bei der späteren, zum Zwecke der Ausgleichung der Kriegsleistungen eingereichten Auf¬
stellung aber sei ein Rechenfehler untergelaufen. Es sei zwar die Anzahl der Fuhrtage, sowie der
Fuhrwerke in der desfallsigen Aufstellung richtig angegeben worden, allein der während der Krank¬
heit des Bürgermeisters mit der Aufstellung befaßte Büreaugehülfe habe anstatt die Anzahl der
Fuhrtage mit der Anzahl der Fuhrwerke vorab zu multipliziren, um das Produkt der Leistung in
der bezüglichen Kolonne festzustellen, einfach die Zahl der Fuhrtage addirt so lautet z. B. pos. 2
der bezüglichen Liquidation für Zülpich:

Datum Zahl Datum der Summe
der Requisition der Fuhren Abfahrt Rückfahrt der Tage
28. Juli 1870 9 28. Juli 1. August 4
während es heißen mußte 36, da 9 Fuhren 4 Tage gestellt waren. In Folge dieses Rechenfehlers
sind für diese Gemeinden zu wenig angemeldet worden:

857'/« Tage einspännige Fuhren 48 Tage zweispä'nnige Fuhren, welche Differenz die
Königliche Regierung zu Köln in einem der Petition beigefügten Berichte an den Herrn Ober-
Präsidenten der Nheinprovinz auf 7945 Mark 50 Pfg. berechnet hat. Dieser Fehler wurde erst
nach Mittheilung des Resultates der Ausgleichung nach welcher die besagten Gemeinden den Betrag
von 7945 Mark 50 Pfg. hcrauszahlen sollten, von dem Bürgermeister zu Zülpich entdeckt und
wandte Letzterer sich unterm 20. December 1879 an das Königliche Landrathsamt zu Euskirchen
mit der Bitte, eine nachträgliche Reparation der bei der Ausgleichung nicht berücksichtigtenLeistungen
der Bürgermeistereien Zülpich, Nemmenich und Wichterich auf sämmtliche Gemeinden der Rhein¬
provinz herbeiführen zu wollen.

Dieser Antrag wurde sowohl von dem Lanbrathsamte wie von der Königlichen Regierung
zu Köln befürwortet, allein durch Reskript des Herrn Ober-Präsidenten vom 11. August vorigen
Jahres abgelehnt, weil die Ausgleichung definitiv festgesetztsei und eine nachträgliche Reparation
nicht mehr stattfinden könne.
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Unter Hinweis auf diese Entscheidung haben die besagten Gemeinden die Bitte an den
Provinzial-Laudtag gerichtet, ihnen die entgangene Summe aus Provinzialfonds bewilligen zu wollen.

Der I. und IV. Ausschuß hat diese Petition eingehend berathen und in Erwägung,
daß aus den mit der Petition eingereichten Belägen unzweifelhaft hervorgeht, wie die

Bürgermeistereien Ziilpich, Nemmenich und Wichterich bei der Ausgleichung der Kriegsleistungen im
Jahre 1870/71 in Folge eines Rechenfehlers um den Betrag von 7945 Mark 50 Pfg. geschädigt
worden sind,

daß nach den von dem 20. Rheinischen Provinzial-Landtage für die Ausgleichung festge¬
stellten Grundsätzen diese Summe von sämmtlichen Gemeinden der Rheinprovinz zu tragen gewesen
wäre, wenn dieselbe in der richtigen Weise zur Anmeldung gekommen wäre,

daß somit die übrigen Gemeinden der Provinz den Vortheil aus dem zum Nachtheile
der Bürgermeistereien Zülpich, Nemmenich und Wichterich unterlaufenen Rechenfehler ziehen würden,

daß dieses sowohl der Billigkeit, wie dem Verhältnisse, in welchem die einzelnen Gemeinden
der Provinz zu einander stehen, widersprechen würde,

daß nun zwar eine nachträgliche Vertheilung der mehrerwähnten Summe auf die sämmt¬
lichen Gemeinden der Provinz nicht mehr zulässig erscheint, weil die Ausgleichung definitiv abge¬
schlossen ist, daß es sich aber empfiehlt, den drei Bürgermeistereien den Betrag, welchen sie zum
Vortheil der ganzen Provinz nicht ersetzt erhalten haben, ans anderweiten, zum Besten der ganzen
Provinz dienenden Fonds zu ersetzen, zumal da es sich im vorliegenden Falle nicht von einer nach¬
träglichen Liquidation, sondern nur von der Berichtigung eines Rechenfehlers handelt, welcher den
vorgesetzten Behörden bei sorgfältiger Revision der Liquidationen nicht hätte entgehen dürfen.

Aus diesen Gründen hat der I. und IV. Ausschuß einstimmig beschlossen, dem Landtage
vorzuschlagen:

„Der hohe Landtag wolle den Bürgermeistereien Zülpich, Nemmenich und Wichterich
den Betrag von 7945 Mark 50 Pf., um welchen dieselben bei der Ausgleichung der
Kriegsleistungen aus den Jahren 1870/71 geschädigt worden sind, aus dem Zinsgewinn
der Provinzial-Hülfskasse bewilligen".

Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion. Der Herr Abgeordnete
Courth hat das Wort.

Abgeordneter Conrth: Im vorigen Landtag haben wir einen derartigen Antrag, wo durch
die Schuld des Bürgermeisters nicht richtig oder gar nicht liquidirt worden ist, abgelehnt und ich
kann mich nicht überzeugen, daß wir heute anders verfahren sollen. Die Ausgleichungen sind
vollständig abgemacht, und es kann meines Erachtens nicht darauf zurückgekommenwerde».

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Lautz hat da« Wort.
Abgeordneter Lautz: Der 26. Provinzial-Landtag hat sich mit einem Fall beschäftigt, der

in ähnlicher Richtung zu liegen scheint, aber in Wirklichkeit nicht so liegt. Es handelte sich
damals um eine Gemeinde im Kreise Saarlouis, wo überhaupt der Bürgermeister vergessen hatte,
die Leistungen der Gemeinden anzumelden. Es ist von Seiten der Behörde, die die Snperrevision
zu macken hatte, kein Fehler geschehen, da nichts angemeldet war. In gegenwärtigem Fall liegt
die Sache anders, hier ist von Seiten des Bürgermeisters angemeldet worden, und sind lediglich
Rechenfehler vorgekommen. Diese Rechnungen sollten von der Königlichen Staatsregierung revidirt
uud von einer vom Landtag gewählten Kommission superrevidirt werden. In beiden Instanzen
sind die Fehler nicht gefunden worden, und ist die faktische Lage folgende: Eine Bürgermeisterei,
ein kleiner Theil unserer Provinz, hat viel herauszahlen müssen, während die Gesammtheit davon
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Nutzen gezogen hat. Das Gesetz vom 10. Mai 1851 ß. 18 läßt allerdings den Rechtswegnicht
offen; wenn der Rechtswegoffen wäre, so ist es ganz klar, daß, wenn auch so entschieden worden
wäre, wie heute durch den Ausgleichfestgesetztwurde, auf dem Wege des Revisionsverfahrensdie
Gemeindezu ihrem Recht kommen mußte, weil es sich lediglich um Rechenfehler handelt. Deswegen
hat der vereinigte I. und IV. Ausschuß erwogen, daß wenn im Falle eines Nothstandes einer
Gemeinde etwas aus der Allgemeinheit,was der Provinz gehöre, vergütet wird, es doppelte Pflicht
der Allgemeinheitsei, aus ihrem Säckel derjenigen Gemeinde, die zu Unrecht zu wenig erhalten,
einen Ausgleichzuzuführen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Marcus hat das Wort.
AbgeordneterMarcus: Was ich habe sagen wollen, hat der Herr Vorredner vollständig

ausgeführt. Ich verzichte auf das Wort. In der Sache habe ich zu bemerken, daß ich in
persönlicher Beziehung zu den Antragstellern stehe.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroech hat das Wort.
AbgeordneterGraf vonHoensbroech: Ich möchte nur kurz auf die angebliche Verschul¬

dung des Bürgermeisters, wie Herr Courth meint, bemerken, daß der betreffende Bürgermeister
zu der Zeit, als die Rechnung gemachtwurde, bettlägerig war, und die ganze Sache in Händen
eines Schreibers lag, der eben erst angestelltwar. Im Uebrigen schließe ich mich den Ausfüh¬
rungen des Herrn AbgeordnetenLautz vollständigan.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteRautenstrauch hat das Wort.
AbgeordneterRautenstrauch: Zu der Erwähnung der Kommission,welche die Super¬

Revision vorgenommenhat, möchte ich bemerken, daß ich der von Ihnen gewählten Kommission
angehört habe, und wir verfahren sind, wie man bei Dechargirungen von Rechnungenverfährt.
Wir haben uns einzelne Sachen herausgezogen und auf das Genaueste geprüft. Wenn wir die
einzelnenRechnungenalle hätten prüfen wiisscn, so hätten wir, wie die KöniglicheRegierung,
mehrere Jahre dazu gebraucht.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Breuer: Meine Herren! Da es sich hier um keine Nachliquidation

handelt, da ja erwiesenermaßenfeststeht, daß zur Zeit der dortige Bürgermeister zuerst richtig
liquidirt und den Betrag auch richtig empfangenhat, daß nun später aber, als die Aufstellung
wegen der Ansglcichsberechnunggefordert wurde, derselbe Herr Bürgermeister nicht in der Lage
war, die Liquidationvon Neuem aufzustellen,und in Folge seiner Erkrankung ein eben neu hinzu¬
gekommener Büreaugehülfe den Fehler gemachthat, so glaube ich annehmen zu dürfen, daß es
hier in der Billigkeit begründet wäre, wenn wir den drei Bürgermeistereien ihren Verlust aus
dem Fonds, der für solche Zwecke auch wohl passendaugegriffen werden kann, ersetzen. Ich würde
sehr darum bitten, daß wir das thun.

Vice-Landtags-Marschall: Es hat sich Niemand weiter zum Wort gemeldet, ich
schließe die Diskussionund bitte diejenigenHerren, welche gegen den Antrag des Ausschusses sind,
sich zu erheben.

AbgeordneterCourth: Wie heißt der Antrag?
Vice-Landtags-Marschall: Er kann noch einmal verlesen werden, ich bitte den Herrn

Referenten darum.
Referent AbgeordneterBreuer: Der Antrag lautet:

„Der hohe Landtag wolle den Betrag von 7945 Mark 50 Pf., um welchen die Bürger¬
meistereien Zülpich, Nemmenich und Wichterich bei der Ausgleichungder Kriegs«
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leistungenaus den Jahren 1870/71 geschädigt worden sind, denselbenaus dem Zins¬
gewinn der Provinzial-Hülfskassebewilligen.

Vice-Landtags-Marschall: Ich bitte also diejenigen Herren welche gegen diesen Antrag
sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist mit großer Majorität angenommen.
Es folgt das Referat, betreffend die Petition des Bürgermeisters Collet zu Alsweiler,

Kreis St. Wendel, wegen nachträglicherVergütung von Kriegskosten. Referent ist der Herr Ab¬
geordneteLautz.

Referent AbgeordneterLautz: Meine Herren! Die Vorlage, über die ich die Ehre habe,
Ihnen im Namen des I. und IV. Ausschusses zu berichten,betrifft den gleichenGegenstand. Der
einzige Unterschied ist der, daß es sich nicht um Multiplikation«-, sondern um Subtraktionsfehler
handelt, und der frühere Bürgermeister, der deu Fehler gemachthat, todt ist, kein Vermögen da ist,
demgegenüber die Gemeinde die Mittel hätte, ans der HinterlassenschaftBefriedigung zu finden.
Ich beschränke mich nun darauf das Referat des Ausschusses zu verlesen:

„In einer Petition äe äato St. Wendel 6. Oktober 1880, wendet sich der die Bürger¬
meisterei Alsweiler, Kreis St. Wendel, vertretende Bürgermeister Collet an den hohen Landtag
mit dem Ersuchen,der genannten Gemeinde einen Betrag von 9763 Mark 10 Pf. zuzuweisen,um
welchensie bei der Ausgleichung der Kriegslcistungenvon 1870/71 zu kurz gekommeu sei. Er führt
aus, daß durch einen RechenfehlerSeitens feines inzwischen verstorbenenAmtsvorgängers dieses
für die arme Gemeinde verhcingnißvolle Resultat herbeigeführt worden sei. Daß dieser Irrthum
wirklich stattgefunden,erhellt aus den Akten, ist übrigens auch von dem Königlichen Landrathsamtc
in St. Wendel anerkannt.

Der vereinigte I. und IV. Ausschuß hat diese Petition in seiner Sitzung vom 24. d. M.
einer eingehenden Prüfung unterzogen und beschloß einstimmig in Erwägung, daß dieser Fall ganz
analog sei demjenigenvon Zülpich, iu welchem sich der Ausschuß für Erstattung eines ebenfalls
irrthümlich zu wenig vergüteten Betrages entschiedenhat, bei dem hohen Landtage den Antrag
zu stellen:

„Hoher Landtag wolle der BürgermeistereiAlsweiler aus dem Ständefonds den Betrag
von 9763 Mark 10 Pf. als Ersatz für die bei der Ausgleichungder Kriegsleistungen
von 1870/71 irrthümlich zu wenig erhaltene gleiche Summe zahlen".

Vice-Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion.— Der Herr
AbgeordneteCourth hat das Wort.

AbgeordneterCourth: Ich habe uicht recht gehört; es handelt sich da um den Fehler,
daß addirt statt snbtrahirt worden ist. Ich weiß nicht, zu welcher Negeldetri wir noch kommen,
wenn wir solche Geschenke machen, wozu wir gar keine Verpflichtunghaben.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Friederichs hat das Wort.
AbgeordneterFriederichs: Ich habe eben den Fall als alleinstehend betrachtet. Ich

meine doch auch, daß wir im Großen und Ganzen das Prinzip einnehmenmüssen,daß wir keinem
einzigendie Freiheit benehmenwollen, auf feine Kosten Böcke zu macheu. Ich bin deshalb für
Ablehnung des Antrags.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterLautz: Meine Herren! Ich glaube, daß der Herr Abgeordnete

Friederichs doch nicht ganz Recht hat in dem, was er eben geäußert hat. Die armen Gemeinden
— ich könnte sie einzeln mit ihrer Steuerfähigkeitaufführe» — können ganz gewiß nicht dafür,
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wenn ihre Vertreter einen solchen Fehler gemachthaben. Der Fall, den ich Ihnen jetzt vorzutragen
habe, ist ganz gleich wie der vorige, und es wäre ein schreiendes Unrecht gegenüber diesen Gemeinden,
wenn er nicht so behandlt wurde, wie der vorige. (Stimmen: Sehr richtig!)

Vice-Landtags-Marschall: Verlangt noch Jemand das Wort? — Es ist nicht der
Fall, so schließe ich die Diskussionund bringe den Antrag zur Abstimmung. Ist derselbe gehört
oder soll er noch einmal verlesen werden? (Stimmen: Nein!) Es wird auf die Verlesung
verzichtet. Ich bitte diejenigenHerren, welche gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Geschieht!)
Das ist die Minorität, der Antrag ist angenommen.

Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschussesbetreffend die Petition der Stadt
St. Johann an der Saar um Nachzahlungvon 6683 Mark 9 Pfg, für Kriegsleistungen. Referent
ist der Herr Abgeordnete Karcher.

Referent AbgeordneterKarcher: Meine Herren! Die Stadt St. Johann an der Saar
bittet um Nachzahlung einer Summe von 6683 Mark 9 Pfg. für Kriegsleistuugen, um welche
Summe sie bei Aufstellung der Rechnung und zwar ebenfalls durch eineu Rechenfehlerverkürzt
worden ist. Der Bericht lautet:

„Bei Vertheilung der dem Kreise Saarbrücken seitens der Provinz zur Ausgleichungder
Kricgsleistungenin den Jahren 1870/71 zugewiesenenSumme hat sich herausgestellt,daß der, der
Bürgermeisterei Stadt St. Iohanu zufallende Antheil nm 6683 Mark 9 Pfg. zu niedrig
gegriffenwar.

Man war zu diefem falschen Resultate gelangt, indem man irrthümlichcr Weise zu den
Staatsstenern, welche die Stadt St. Johann zu zahlen hatte, und welche die Grundlage bilden
sollten zur Feststellung derjenigen Kriegskosten,die dieselbe zu tragen hatte, eine Snmme von
9678 Thalern 5 Sgr. addirte, welche der Bürgermeister von St. Johann im Auftrage der König¬
lichen Regierung zu Trier als Gewerbesteuervon den ausländischenSchiffern erhob, welche in
dem auf den Bannen von Saarbrücken und Malstatt liegenden Saarhafen ihre Kohlenladungcn
einnahmen.

Es wurde und wird diese Steuer noch erhoben als Repressalie für die Patentsteuer,
welche die preußischen Schiffer beim Ueberschreitender Grenze an die betreffende Regierung ent¬
richten müssen. Es darf daher diese Summe nicht als von Bewohnern der Stadt St. Johann
aufgebrachtbetrachtet, und dürfen die von dieser Gewerbesteuerbetroffene«ausläudischenSchiffer,
wie es die Königliche Regierung zu Trier bescheinigt,nicht zu Gemeinde-Umlagenherange¬
zogen werden.

Es durften also die angeführten 9678 Thaler 5 Sgr. den von der Stadt St. Johann
aufzubringendenStaatssteuern nicht zugerechnet werden.

Läßt man sie außer Berechnung, so kommt der Stadt eine Ausgleichs¬
summe zu von ................... 53 675 M. 1? Pfg.

Zählt man sie, wie geschehen, den Staatsstenern zu, so stellt sich die
Ausgleichungssumme auf nur ............... 46 992 „ 08 „
und erleibet also eine Verminderung von ........... 6683 M. 09 Pfg.
welche Summe die Stadt St. Johann zu wenig erhalten hat.

Eine Bitte um Uebernahmederselben durch den Kreis Saarbrücken wurde von dem Kreis¬
tage abgelehnt, weil derselbe, obgleich er die Unbilligkeit einer solchen Benachtheiligung von
St. Johann anerkannte, sich doch weder befugt noch verpflichtet erachtete, innerhalb des Kreises
durch Belastung der übrigen Gemeindendesselben eine Ausgleichungherbeizuführen.
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Hiernach wendete sich die Stadt unter Darlegung der Verhältnisse an den Herrn Landes«
Direktor der Rhcinprovinz, welcherdie Schriftstückedem Provinzial-Verwaltungsrathe unterbreitete.
Von diesem wurde der Stadt auheimgegebeu,auf dem Wege der Petition den erhobenenAnspruch,
unter Zufügung des Beweismatcrials, bei dem Provinzial-Landtagegeltend zu machen.

Die Beweisstücke liegen der Petition bei, uud der Beweis ist vollständigerbracht.
Die vereinigten Ausschüsse I und IV haben die Petition auf das Eingehendstegeprüft und

mit 13 gegen 6 Stimmen beschlossen,den hohen Proviuzial-Landtag zu bitten, der Stadt
St. Johann die Nachzahlungder Summe von 6683 Mark 9 Pfg. zu bewilligen,und dieselbe dem
Ständefonds zu entnehmen."

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Der Antrag des Ausschusses lautet: Der
Stadt St. Johann die Nachzahlung der Summe von 6683 Mark 9 Pf. zu bewilligenund dieselbe
dem Ständefonds zu entnehmen.

Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion. Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth: So viel ich verstanden habe, handelt es sich diesmal nicht um

einen Rechenfehler,sondern darum, daß eine Steuer, welche Schiffer bezahlen, mit in Rechnung
gestellt worden ist. Wenn wir das auch zulassen, so wird es im nächsten Landtage von derartigen
Petitionen wimmeln. Ich denke, daß wir in diesem Falle doch ablehnen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLautz hat das Wort.
AbgeordneterLautz: Ich möchte doch zur faktischen Klarstellung ein Wort sagen. Der

Irrthum ist allerdings diesmal kein Rechenfehler,sondern er beruht darauf, daß man der Stadt
St. Johann eine Steuer angerechnethatte, welche sie selbst nicht bezogen hat, sondern welche sie
einzuziehen von der Staatsregierung beauftragt war. Die Stadt St. Johann ist also auch durch
einen Irrthum beuachtheiligt. Dann möchte ich hier noch ein Wort zu Gunsten der Stadt St.
Johann anführen. Keine Stadt in der Provinz, meine Herren, hat im Jahre 1870/71 soviel zu
leisten gehabt, wie gerade diese Gemeinde. Die Stadt Saarbrücken ist eine reiche Stadt. St.
Johann dagegen eine Stadt, die viel Lasten auf sich hat. Wenn der Irrthum auch theilweise auf
Prinzipien beruht, so möchte ich Sie doch bitten, gerade in Anerkennungder Leistungen der Stadt
St. Johann dieselbe Milde walten zu lassen, welche Sie für die beiden anderen Orte haben
walten lassen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Röchling hat das Wort.
AbgeordneterRöchling: Ich wollte die Herren, welche mit der Sache nicht näher bekannt

sind, durch einige Worte aufklären. Vor dein Jahre 1870 kamen die französischen Schiffer zu uns
in das Preußischeund brauchten kein Patent zu zahlen. Wie unsere Schiffer nun nach Frankreich
kamen, sagte die französische Regierung: ihr müßt Patent zahlen. Da hat die preußische Regierung
gesagt: dann müssen die französischen Schiffer auch zahlen. Nun sollte diese Gewerbesteuerauf
der ersten Eingangsstelleim preußischen Gebiete erhoben werden. Die Regierung hat kraft ihres
Aufsichtsrechteöverfügt, daß der Bürgermeister von St. Iohaun diese Steuer erhebe. Dieselbe
betrug im Jahre 1871 228111 Mark. Daß dieser Betrag von unserer Seite aus bei der
Steueruachweisunguicht eingestellt worden ist, können Sie sich denken, denn wir hätten im Voraus
gewußt, daß er gekürzt würde — vou irgend einer Behörde ist es geschehen — und man kann
nicht Steuern anrechnen auf das, was man nicht berechtigtist, zu erheben,

Vice-Laudtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Bremig hat das Wort.
AbgeordneterBremig: Meine Herren! Ich muß sageu, meine Geduld ist auf das Aeußcrste

getriebcu mit der Bewilligung von alten, sogenannte»Kricgsleistungen. Die Sache hat jahrelang
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geschwebt, und in der ganzen Provinz ist kein Mensch im Zweifel darüber gewesen, was er gegen¬
über den Beschlüssen des Landtags über die Ausgleichung der Kriegsleistungen zu thun hatte. Ich
weiß wirklich uicht, was für einen Einfluß diese Berechnung von Steuern auf die Kriegsleistungen
hat, es scheint, sie wollen Bezahltes zurückhaben; anders weiß ich es mir nicht zu erkläre«. Weun
sie noch sagten, wir haben damals vergessen, das und das zu liquidiren und es deshalb nicht
bezogen, — in den beiden anderen Fällen war es so, wirklich gescheheneLeistungen waren durch
ein falsches Rcchenexempel nicht zur Ausgleichung gekommen, — dann, meine Herren, muß ich
sage», könnte ich mich dabei beruhigen, wenn nachträglich der Provinzialsäckel — in der Provinz
hätte die Ausgleichung stattgefunden — in Anspruch genommen wird, denn sie hätten allerdings
für die Leistungen etwas bekommen müssen, und wir geben es ihnen jetzt, aber hier liegt die Sache
absolut nicht so, es handelt sich gar nicht um Kriegsleistungen, Deshalb bitte ich Sie, lehnen Sie
den Antrag ab.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Sahler hat das Wort.
Abgeordneter Sahler: Ich glaube doch, daß der Herr Vorredner sich hier in einem

großen Irrthum befindet, baß die Steuer als Steuer uicht iu Betracht komme, denn die Aus¬
gleichung ist gerade die, daß die Gesammtheit auf Grund der Steuern, welche die einzelneu Ge¬
meinden zahlen, sich iu die Lasten zu theilen hat. Bei der Ausgleichung wird also festgestellt,
eine wie hohe Qnote der Gcsammtlast, welche die Provinz als Ausgleich übernimmt, auf den
Einzelnen fällt. Wenn mau also annimmt, daß die Gemeinde St. Johann ans Grund ihrer
Steuern eine höhere Quote zu tragen habe, so wird man ihr die Rechnung, wie das auch der
Fall ist, auch höher stellen, und das war ja gerade der Irrthum, den die Stadt St, Johann
nicht gemacht hat. Unter diesen Umständen ist die Ausgleichung, wie sie hier in Antrag gebracht
wird, nichts Anderes als eine Rückvergütung dessen, was, wenn es richtig repartirt worden wäre,
damals die Gesammtheit der Provinz zu tragen gehabt hätte. Es ist also keine Benachtheiligung
der Provinz. Ich glaube, daß in diesem Falle von einer Milde der Stadt gegenüber durchaus
nicht die Rede sein kann, sondern, daß der Stadt nur Recht widerfährt, daß ein Irrthum, wen»
auch nachträglich, korrigirt wird.

Vice-Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete Wunderlich hat das Wort.
Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Ich bitte Sie dringend, lehnen Sie diesen

Antrag ab, denn alle diese Forderungen, die an uns gestellt werden, gehen über den Boden. Man
macht uns schließlich noch zum Prügelknaben. Wenn wirklich Jemand einen Fehler gemacht hat,
so lasse man den Fehler auch vou Dem berichtigen, der ihn gemacht hat; daß aber wir das immer
bezahlen, finde ich nicht in Ordnung.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Lautz hat das Wort.
Abgeordneter Lautz: Mciue Herren! Herr Kollege Wunderlich ist in einem große«

Irrthume. Die Verwaltung der Stadt St. Johann hat keinen Fehler gemacht. Das Soll der
Leistungen wird nach dein Maßstabe der direkten Steuern festgesetztund dieses Soll der Leistungen
ist durch die Königliche Staatsregierung festgesetztworden. Diese hat den Fehler gemacht, daß sie
eine Steuer, welche die Stadt St, Iohaun nicht zu tragen hatte, sondern welche letztere nnr
im Auftrage des Staates erhob, der Stadt zugerechnet hat. Dadurch ist das Soll der Leistungen
höher geworden, als es fein sollte, und dadurch hat die Stadt St. Johann mehr bezahlt, als sie
bezahlen sollte.

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herreu! Es ist ein Antrag auf Schluß einge¬
gangen. Wird dieser Antrag unterstützt? (Geschieht.)
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Die Unterstützung ist ausreichend. Ich ersuche diejenigen Herren, welche fiir den Schluß
sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Majorität, die Debatte ist geschlossen.
Der Herr Referent hat das Schlußwort.
Referent Abgeordneter Karchcr: Ich glaube, ich habe als Referent die Sache nicht klar

genug dargestellt und muß mir daher erlauben, mit ein paar Worte auf die Sache zurückzukommen.
Ich will den Beweis antreten, daß die Stadt St. Johann den Fehler nicht gemacht hat.

Vice-Landtags-Marschall: Ich glaube, die Debatte ist geschlossen.
Referent Abgeordneter Karcher: Es wir mir gestattet sein, ein paar Worte aus dem

Veweismaterial zu sageu. Es geht aus einem mir hier vorliegenden Rescripte der Regierung
hervor, daß die Stadt St. Johann nicht das Recht hat, die ausländischen Schiffer zur Gemeinde-
Steuer heranzuziehen — ich kann den betreffenden Passus hier verlesen.

Ferner liegt hier ein Zeugniß vor, daß die Schiffer nicht auf dem Bann der Stadt St.
Johann, sondern auf dem Bann von Saarbrücken und Malstadt ihre Schiffe liegen haben, daß
also die Stadt St. Johann die Schiffer fchon deswegen nicht heranziehen konnte, weil sie nicht
auf ihrem Banne wohnen. Es liegt ferner hier eine Bescheinigung des Landraths von Geldern
vor, welche besagt, daß die Steuer 9678 Thaler 5 Sgr. betrage. Der Fehler wurde erst bemerkt,
als die Gelder zur Vertheiln»«, auf die Kreise angewiesen wurden. Da fand sich die Stadt St.
Johann benachtheiligt, sie hat augenblicklich Schritte gethan, indem sie sich zuerst an die Königliche
Regierung, dann an den Landes^Direktor, dann an den Provinzial-Ausschuß und im Auftrage des
letzteren an den bohen Provinzial-Landtag wandte. Die Stadt St. Johann hat keinen Fehler
gemacht, und wenn vorhin die Rede davon war, daß sie im Jahre 1870 Opfer gebracht habe, so
sind diese Opfer aus Patriotismus und aus Menschenliebe gebracht worden, dafür rechnet sich die
Stadt St. Johann kein Verdienst zu, sie weiß wohl, daß jede Stadt im preußischen Staate und
im deutschen Vaterlande dieselben Opfer gebracht hätte, aber die Stadt St. Johann hat sich die
Sympathien Deutschlands erworben, wie die Zuwendung der Theilnahme, die Unterstützungen,
welche während dem Kriege stattgefunden haben, es bewiesen haben. Meine Herren, ich bitte Sie,
der Stadt St. Johann diese Sympathien auch heute noch zuzuweuden, sie verlangt nichts Un¬
rechtes, die Steuer ist der Provinz zu Gute gekommen, sie muß von den Gemeinden, welche sie
eingezogen haben, der Stadt St. Johann, welche zu kurz gekommen ist, zurückerstattet werden.
Ich verlange Gerechtigkeit für dieselbe. Meine Herren, ich bin nicht zweifelhaft über Ihren
Ausspruch.

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Der Antrag lautet also, die Summe von
6683 Mark 09 Pf. zu bewilligen. Ich bitte diejenigen Herren, welche gegen diese Bewilligung
sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist angenommen.
Meine Herren! Wir kommen nunmehr zur Petition der Stadt Düren, betreffend die

Errichtung eines Schulgartens. Referent ist der Herr Abgeordnete Limbourg.
Referent Abgeordneter Limbourg: Das Referat über die Petition der Stadt Düren,

betreffend die Errichtung eines Schulgartens lautet:
„Das Kollegium der Stadtverordneten von Düren hat durch seineu Vorsitzenden, Herrn

Bürgermeister Werners, unterm 10. cr. eine Petition an den hohen Landtag gerichtet, zur Er¬
richtung eines Schulgartens nicht allein ein Grundstück von 3 Morgen durch die Provinz zu
kaufen, sondern auch den Schulgarten mit einem jährlichen Zuschüsse von 3000 Mark zu dotiren.
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So erfreulich die -Bestrebungen der Dürencr städtischenVertretung sind, der Obsttultur auf¬
zuhelfen, so wäre es doch vermessen, das Heil in dieser Fürsorge für den Obstbau ganz allein von der
Provinz zu erwarten. Vielmehr glaubt der I. und IV. Ausschuß, daß die Anträge der Stadt Düren
nicht einseitig zu begutachten, vielmehr in den Nahmen zu fassen sind, worüber der Ausschuß sich in
einer früheren Sitzung schlüfsig gemacht und in einem Referate dem hohen Landtage die Noth¬
wendigkeit einer Beihülfe zur Milderung der durch Frost' im Jahre 1879/80 und 1880/81 entstan¬
denen Schäden im Gebiete des Obstbaues ans Herz gelegt und um die Gewährung einer Beihülfe
von 12 000 Mark auf 5 Jahre, also um die Bewilligung von Summa 60 000 Mark ersucht hat.

Wird diesem Antrage entsprochen, so wird der Provinzial-Verwaltnngsrath gewiß das
Gesuch der Stadt Düren ernsthaft prüfen, mit der Gemeindevertretung verhandeln und sicherlich
in erster Linie die Selbsthülfe betonen, da mau nicht Alles von der Provinz verlangen dürfe.

Der Antrag des kombinirten I. und IV. Ausschusses geht also dahin:
„Der hohe Landtag möge die Petition der Stadtverordneten von Düren nebst Belägen,
bestehend in einer umfassenden Denkschrift des Sektions-Direttors für Garten-Obstbau,
Herrn EmilHösch, vom 1. November er. nebst 4 gedrucktenAnlagen als werthvolles
Material dem Provinzial-Verwaltuugsrathe zur Information überweisen". (Heiterkeit.)

(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des Ausschusses die Diskussiou. —

Es meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag des Ausschusses
zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Der
Autrag ist mit großer Majorität angenommen.

Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, über das Gesuch des Herrn Over¬
beck aus Winkelömühle um weitere Unterstützung seiner Forcllenzucht. Referent ist der Herr
Abgeordnete Limbourg.

Referent Abgeordneter Limbourg: Meine Herren! Es ist deutscher Wissenschaft und'
deutscher Beharrlichkeit gelungen, die Geheimnisse der Natur auf dem Gebiete der Fischzucht zu
erlauschen. (Heiterkeit.) Man hat die Beobachtung gemacht, wie gerade die Produktion der Fisch¬
zucht vor sich geht; taufende von Jahren verrannen, ehe man dahinter kam. Das Weibchen
schwimmt an die Ufer der Flüsse, auf feinem Sand gräbt es sich dort eine kleine Höhle und läßt die
Eier hineinfallen, das Männchen streicht unmittelbar dahinter her, wodurch es den Laich befruchtet.
(Große Heiterkeit.) Das Weibchen geht zurück und schützt die Eier vor dem Raube. — Der
Vater frißt sogar seiuen eigeneu Wohlthäter. Nun können Sie sich denken, welcher Gefahr bei
den großen Feinden, die die Eichen haben, die Fischzucht ausgesetzt ist, bis sich das Fischcheu frei
bewegen kann. Es sind nicht nur die Krebse die größten Feinde des Laiches, sondern vor Allem
suchen die Raubfische die Laichstellcu auf und vernichten die Eier, so daß man annimmt, daß von
100 Eiern höchstens 1 Fischchen entsprießt. Man hat nun die Natur uachgcahmt (Heiterkeit),
man nimmt einfach eine Schüssel mit Wasser, faßt das Weibchen an den Kiemen, und, wenn es
recht reif ist, fließen die Eier heraus. Dann nimmt man das Männchen, streicht es ein bischen
längs der Seite und die Milch fließt darüber — (Heiterkeit), man braucht nur mit dem Finger
zu rühren. Es werden, wie mit dem Zauberstab, neue Wesen geschaffen. (Heiterkeit.) Von
Hundert Eiern bleibt ein einziges unbefruchtet und von diesen 99 werden sicherlich 70 bis 80
herangezogen, daß sie in die Flüsse gesetzt werden können. Die Fischzucht ist eine sehr wichtige
Angelegenheit, es ist das billigste Nahrungsmittel der Menschheit. Die Fische werden produzirt,
und sie wachsen, jedoch braucht man sie nicht zu füttern. Wie bedeutend diefes Nahrungsmittel
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in früheren Zeiten gewesen ist, geht daraus hervor, daß es historisch feststeht, daß in den Dienst-
Verträgendie Dienstbotenunten am Niederrhein sich ausbedungen, nur zwei Mal in der Woche
Lachs essen zu müssen,sonst bekamen sie ihn jeden Tag und wurden denselben bald müde. Die
glücklichenZeiten sind längst vorüber, wir im Gebirge hören überall über die Fischarmuth klagen,
und die künstliche Fischzucht ist berufen, diesem großen Uebelstandeabzuhelfen. Es ist merkwürdig,
daß es französischer Netlame bedürfte, um diese Beobachtungen in das Publikum zu bringen; die
Gebrüder Coste waren die Ersten, welche in den Vogesen eine kleine Fischzuchtanstalteingerichtet
haben. Napoleon (Heiterkeit),Napoleon der III. hat die Fischzuchtanstalt in Hüningen eingerichtet,
welche heute als unerreichbares Vorbild unter unserer Kaiserlich-Königlichen Regierung dasteht.
(Sehr richtig!)

Dort ist es der Fischerei-DirektorHerr Hach welcher die nöthigen Instruktionen gibt,
und diese Anstalt hat als Muster gedient, meine Herren, für ähnliche Anstalten. In Freiburg
auf den fürstlichenGütern unseres hochverehrtenHerrn Marschalls, von dem landwirtschaftlichen
Verein ist in Nölzen eine große Fischzuchtanstalt eingerichtet worden, wozu der Minister 6000 Mark
jährlich gibt, und Sie haben auch die Errichtung im Kreise Bitburg auf Aalbach möglich gemacht.
Dort weiden jedes Jahr über ^2 Million Fifche erbrütet und diese werden in die verwaisten Bäche
der Eifel, in die Maare bei Daun und bei Gillcnfeld gesetzt. Die Resultate können Sie sehen.
Wir erbrüten dort Marainen, Ritter, kalifornische Lachse :c. «. (Heiterkeit)wir setzen die Forellen,
die wir selbst gewonnenhaben, in die Flüsse, und namentlich auch Lachse. Die Natur hat in ihrer
Vorsorge so wunderbares geschaffen, aber der Unverstand der Menschen greift in Gottes weife
Anordnung hinein. Die Natur hat zur Sicherstellung der Nachkommenschaft in reichlicher Menge
geforgt: das Karpfenweibchen birgt bis 120 000 Eier, der Lachs 20 000, die Forelle nur 4000,
weil im Freien das Aufkommender jungen Zucht fo problematisch ist. Die künstliche Fischzucht
aber ist berufen, eine Sicherheit in der Aufzucht und außerdem die Verbastardirung z. B. der
Forelle mit dem Lachsezu gestatten und Wunderprodukteder Kunst zu erzielen: ich erinnere nur
an die Lachsforelle. (Rufe: Schluß!) Ich werde Ihnen nunmehr das Referat vorlesen und,
wenn Sie nach Bitburg kommen, Ihnen einige Forellen zur Disposition stellen. Eine solche Fisch¬
zuchtanstaltist hier in Winkelsmühleeingerichtet,und Sie haben derselben Ihr Wohlwollen dadurch
zu erkennen gegeben, daß Sie ihr schon Unterstützungenhaben zu Theil werden lassen.

Das Referat des I. und IV. Ausschussesüber das Gesuch des Herrn Overbeck aus
Winkelsmühleum weitere Unterstützungseiner Forellenzuchtlautet:

„Herr Overbeck hat vor und nach in schönem Wiescnthalean der Diissel eine Gesammt-
fläche von 5? Morgen erworben und auf circa 18 Morgen eine wirkliche Musteranstalt für künst¬
liche Fischzuchtmit Bruthallen, Teichen, Besatzgruben lc. errichtet,welche in der That sehenswerth ist.

Die landwirthschaftlichcnLokalabtheilungenDüsseldorf uud Mettmann unterstütztenbereits
im Jahre 1878 das großartige Unternehmen und hat die Provinz, in richtiger Erkennung der
Wichtigkeit und Nützlichkeitdes neuen Betriebszweiges, vor und nach eine Beihülfe von 5000 Mark
gewährt. Herr Overbeck spricht in seiner «zu. Eingabe seinen Dank aus, schildert seine trost¬
lose Lage, da er seine sämmtlichenMittel auf die Herstellung der Mustcranlage verwendet habe,
daß dieselbe noch vergrößert werden müsse, um rentabel zu sein, daß die Goldkarpfenzucht nach
der beigefügten Rentabilitäts-Rechnuugbereits Refultate ergebe, er diese aber zur Verbesserung der
Iorellenzucht verwende, daß er bereits Forellen im Gewichtebis zu 2 Pfund habe, welche als
Laichfifche sehr werthvoll seien, daß aber seit einem Jahre sich eine noch nicht erkannte Krankheit
eingeschlichenund er 50°/» seiner Forellen dadurch eingebüßthabe, während seine Bruthalle, wie
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bekannt, treffliche Resultate liefere und daß er viele erbrüteten Fifchchenunentgeltlich abgegeben
oder in die Dussel und in sonst geeignete Bäche gesetzt habe und damit fortfahren wolle.

Herrn Overbeck muß man in seiner Thätigkeit und Zähigkeit bewundern; trotz Dynamit¬
sprengung und Kalkvcrgiftung,trotz böswilliger Zerstörung seiner Schöpfung ließ er sich nicht
entmuthigenund sind sein Eifer und seine Kenntnisse besserer Erfolge werth.

Allein der Ausschuß ist der Ansicht, daß jedes nützliche gewerbliche Unternehmensich von
selbst rentiren muß und daß die Beihülfen der Provinz ein Ende finden müssen, sobald die Anstalt
sich konsolidirthat. Der Ausschuß kann also nur rathen, obgleich er die Verdienste des Herrn
Overbeck um die künstlicheFischzucht nicht verkennen will, den Betrieb so einzurichten, daß er sich
von selbst rcntirt, also diejenigenFischgattungenzu kultiviren,welche Einnahmen versprechen, sowie
die embryonirteuEier, welche hoch im Preise stehen (5 Mark pro °°/ou) zu verkaufen,statt zn ver¬
schenken, überhaupt Geld aus Allem zu machen,welches Resultat allein die Gewähr des Bestehens
der Anstalt involvircn kann. In Anerkennungder Verdienste des Herrn Overbeck, als Sporn
für seine nützliche Thätigkeit und als kleine Unterstützungfür die gehabtenVerluste, beschließt der
kombinirteI. und IV. Ausschuß:

„den Hohen Landtag zu bitten, dem FischzüchterHerrn Overbeck auf Winkelsmühle,
Kreis Mettmann, als allerletzte Beihülfe die Summe von eintausend Mark aus dem
Provinzial-Ständcfonds auszahlen zu lassen".

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag des Ausschusses zur Diskussion.— Es
meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich dieselbeund bringe den Antrag des Ausschusses
zur Abstimmnug. Ich bitte Diejenigen, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich
Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen. (Bravo!)
Es folgt das Referat des V. Ausschusses,betreffenddie Petition um Beihülfe aus Pro-

vinzialfonds zu den Baukosten der Zweigbahn von dem Bahnhofe Wengerohr der Moselbahn nach
Bernkastel. Referent ist der Herr AbgeordneteSeul.

Referent AbgeordneterSeul: Das Referat des V. Ausschusses,betreffend die Petition
um Beihülfe aus Provinzialfonbs zu den Baukostender Zweigbahn von dem Bahnhofe Wengerohr
der Moselbahn nach Bernkastel, hat folgendenWortlaut:

„Der Landrath des Kreifes Bernkastel hat sich mittelst Eingabe vom 23. Februar d. I.
an den Provinzial-Verwaltungsrath mit der Bitte geweudet, dem Kreise Bernkastel eine Beihülfe
von 35 200 Mark aus Proviuzialfonds für den Ban einer Zweigbahn von der Station Wittlich
der Mofelbahn nach Bernkastel zu gewähren. Nachdemder Provinzial-Verwaltnngsrath beschlossen,
von der Vorlage dieses Antrages an den Provinzial-Landtag aus dem Grunde abzusehen, weil es
nach der Lage der Gesetzgebung nicht als Sache des Provinzial-Verbandes zu erachten sei, an der
eine Aufgabe des Staates bildenden Einrichtung von Seknndärbahnen sich mit Geldzuschüssen zu
beteiligen, hat der Landrath von Bernkastelnunmehr an den Provinzial-Landtagdie Bitte gerichtet,
den Beschlußdes Verwaltungsrathcs aufheben und dem Kreise Bernkastel zu den fraglichen Grund-
erwerbskosteneine Beihülfe von 50 000 Mark bewilligenzu wollen.

Zur Begründung dieses Antrags wird geltend gemacht, daß der Kreis Bernkastel durch
die Versagung jeder Beihülfe zu den Grunderwerbskostender in Rede stehenden Zweigbahn aus
Proviuzialfonds sehr hart und um so empfindlicher getroffenworden sei, als die aus Kreismitteln
zu deckendenGrunderwerbskostcn,welche zn 235 200 Mark geschätztwerden, sich erheblich höher
gestellthätten und die Summe von 300 000 Mark noch überschreiten würden. Alle Bemühungen
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des Kreises, aus Staatsmitteln größere Zuwendungenzu erhalten, seien gescheitert, es sei lediglich
eine Beihülfe von 8000 Mark pro KilometerBahnlänge durch das Gesetz vom 9. März 1880
aus Staatsfonds bewilligt, dem Kreise aber die kostenfreie Hergabe des Grund und Bodens für
die Bahnanlage auferlegt worden, so daß der Kreis Vernkastelvor die Alternative gestellt gewesen,
entwederdie Bedingungen des vorbezogencu Gesetzes zu erfüllen oder auf den Bau der Bahn zu
verzichten. Der Kreis Vernkastel habe geglaubt, in dieser Nothlage umsomehr auf die Hülfe der
Provinz rechnen zu dürfen, als durch den Bau der beregteu Zweigbahn die bereits früher beschlossene
Erhöhung der Provinzialstraße von Liescr nach Eues iu Wegfall kommen und die hierfür bestimmten,
nicht unerheblichenGeldmittel von der Provinz erspart würden.

Der V. Ausschuß hat die Petition einer eingehenden Prüfung unterworfen. So wenig
er die sehr großen Opfer verkennen konnte, welche die Ausführung der Zweigbahn dem Kreise
Bernkastel auferlegt, so war er doch nicht zweifelhaft,daß die Gewährung einer Beihülfe aus dem
der Provinz zu Straßenbauzwcckenzur Disposition stehenden Fonds zn dem vorberegtenZwecke
unzulässigsei. Weder die Iahresrcute, welche die Provinz bezieht, noch die derselben überwiesene
Dotation ist zu Eisenbahuzwecken gegeben. Aber auch die demnächst erörterte Frage, ob dem
Kreise Bernkastel zu den Grunderwerbskostennicht eine Beihülfe aus dem Ständefonds zu gewähren
fei, wurde mit 6 gegen 5 Stimmen verneinend entschieden. Während die Minorität in der sehr
bedrängten Lage des Kreises, die einer UnterstützungSeitens der Provinz dringend bedürftig sei,
und in dem weiteren Umstände, daß keinerlei Bedenken gegen die Verwendungdes Ständefonds
zu einer Beihülfe, wie sie vorliegend beantragt ist, vorliegen könne, hinreichendeund dringliche
Motive zur Bewilligung einer solchen Beihülfe erblicken zu können glaubte, erachtetedie Majorität
aus den auch vom Provinzial-Verwaltuugsrathc geltend gemachtenGründen eine Beihülfe aus
dem Ständefonds für umsomehr ausgeschlossen, als ein Abgehenvon dein Prinzipe der Unzulässigkeit
der Unterstützungdes Baues vou Selundärbahuen aus den Mitteln der Provinz zu den weit¬
gehendsten Konsequenzen uuzwcifelbaftführen würde.

Der Beschlußdes V. Ausschusses geht deshalb dahin:
„Dem hohen Landtage die Ablehnung der Petition des Kreises Bernkastel zu empfehlen".

Meine Herren! Ich habe diesem Referate, welches alle wesentlichen Momente enthält,
welche bei der vorliegendenFrage in Betracht kommen, für jetzt Nichts hinzuzufügen.

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des Ausschusses die Diskussion.
Der Herr Abgeordnete Herrmann hat das Wort.

AbgeordneterHerrmann! Meine Herren! Wenn Sie den Vortrug des Herrn Referenten
aufmerksam verfolgt haben, so hätten Sie erwarten müssen, daß er mit einem Antrage auf Bcwil-
liguug der beantragten Summe schließen würde, denn die Gründe, welche dafür geltend gemacht
worden sind, scheinen mir viel gewichtiger, als diejenigen,welche dagegen angeführt wurden; und
weitere kamen auch im Ausschuß nicht znr Sprache. Meine Herren, trotz der späten Stunde kann
ich es nicht unterlassen,den Antrag zu stellen,den Zuschußzu bewilligenund ich rechne dabei auf
Ihre heute bewiesene Vereitwilligkeitzu Unterstützungenfür alle möglichen Zwecke. Hier liegt der
Fall so, daß die Provinz kein Opfer bringt, ich hoffe, das nachher zu beweisen. Zuerst ist also
die Frage, welche im Referat angeregt worden ist, betreffenddie Erhöhung der Straße von Lieser
nach Cues in Betracht zu ziehen. Diese Erhöhung wurde vor Uebernahme der Straße durch die
Provinz von der Staatsbehörde bereits verdungen. Die ganzen Arbeiten sollten ca. 120 000 Mark
losten. Ich sollte meinen, die Provinz hätte die rechtliche Verpflichtung mit der Uebernahme der
Straße init übernommen,sie zu erhöhen. Es fignriren dann auch in dem Verwaltuugsberichtdes
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Jahres 1879 56 419 Mark 40 Pf,, als erste Rate. In diesem Verwaltungsberichtheißt es noch:
„für die Verlegung der Tricr-Bernkasteler Straße bei Liefer 56 419 Mark", dagegen lefcn wir in
dem Bericht pro 1880: „von der Verlegung der Trier-Bernkastel-BüchenbcurenerProvinz!alstraße
bei Liefer und Cues ist abgefehen worden". Nun liegt bei der Petition eine amtlicheBescheinigung
des Bürgermeisters von Cues, daß im Winter 1880/81 in 43 Fällen der Verkehr auf diefer
Straße für Fuhrwerk und Personen gehemmtwar, es ist also erwiesen, daß die Erhöhung der
Straße noch jetzt nothwendigist. Es ist wohl keine Frage, wenn diese Frage noch einmal ange¬
regt wird, daß die Provinz diese Gelder ausgeben müßte. Wenn nun die Eisenbahn gebaut wird,
und Sie wollten deu kleinen Zuschußnicht bewilligen, so würde doch die Frage entstehen, ob die
Provinz nicht verpflichtetwäre, diese Straße auszubauen. Nun komme ich aber weiter zu eiuem
anderen Punkte, der es Ihnen sehr leicht machensollte, den betreffendenarmen Gemeinde»etwas
zu bewilligen. Der Landes-Baurath war so gefällig, mir mitzutheilen,wie viel an Unterhaltungs-
kosten der Straße, die von der Bernkastel'er Moselbrücke nach dem Bahnhof Wittlich führt, erfpart
wird. „In der Wege-Verbindungvon der Bernkastel'er Moselbrückezum Bahnhof Wittlich über
Hospital Cues, Wehten, Macherner Höhe und Wengerohr liegt die Prüm-Vernkaslel'erStraße mit
13,««° Kilometer,nach dem Durchschnittder Jahre 1878/80 hat diese Strecke jährlich ca 5090 M.
gekostet, wird sich aber auf pr. pr. 3000 M. künftig stellen, die Erfparniß an diefer Strecke beträgt
alfo jährlich 2090 Mark; in der Wege-Verbindung von der Bernkastel'er Mofelbrückezum
Bahnhof Wittlich über Hospital Cues, Lieser, Markig, Noviand, Platheu nach Wengerohr liegt
die Trier-Bernkastel-Büchenbeuren'erStraße mit 6,?»o Kilometer, die Prüm-Bernkastel'er Straße
mit 1,»o° Kilometer, also 8,«bn KilometerProvinzialstraßen, Nach dem Durchschnitteder Jahre
1878/80 hat diese Strecke jährlich 3140 M. gekostet, wird sich aber künftig auf pr. z>r. 2000 M.
stellen, die Erfparniß beträgt hier 1140 M., die Summe der Erfparniß an beiden Straßen stellt
sich alfo auf 3230 Mark, mit 25 multiplizirt — da« ist der jetzige Zinssatz — macht dies
80 750 M., welche die Provinz an Kapital von der jährlichen Rente ersparen würbe. Ich will
die Sache nicht weiter ausdehnen, als nothwendigist; man sagt, daß im Landtage eine gewisse
Abneiguuggegen Sekuudärbahnen sich kund gebe, ich hoffe, daß Sie durch Ihr heutiges Votum
zeigen werden, daß dies lner im Hause nicht der Fall ist. Im V. Ausschuß freilich ist die Liebe für
Straßen so ausgebildet, daß er für die Werbungen der jüngern Schwester, der Sekunoärbahnen,
eine spröde Abwehr zeigt, von Anforderungenfür diefelben immer zurückweicht; ich hoffe, daß dies
in Zukunft anders fein wird. Ich habe mehrfachden Ausspruchgehört, daß die Sekundärbahnen
die Straßen der Zukunft feien. Ich bin auch diefer Ansicht. Wenn auf jeder Straße neben dem
Straßenwege Schienen liegen, fo wird der Provinzialstraßen-Baufoudsbedeutendentlastet werden,
dann kann die Zeit kommen, wo, wie Freiherr von Eerbe neulich gesagt hat, wir den Hebel
ansetzenkönnen, damit die Provinzial-Umlagen auf riefen: Wege ermäßigt werden können. Ich
will meinen Antrag überreichen. Derselbe lautet folgendermaßen:

Hoher Landtag wolle bcfchließen:
in Erwägung, daß durch den Bau der Zweigbahn Wengerohr ° Bernkastel die früher

bewilligtenAusgaben mit circa 100 000 Mark definitiv in Wegfall kommen, daß außerdem die
Kosten für Unterhaltung dieser und der Prüm-Bernkastel'er Straße bis zum Bahnhofe nach Aus¬
bau der Bahn sich um 3230 Mark jährlich niedriger stellen,

„dem Kreise Bernkastel eine einmaligeBeihülfe von 50 000 Mark, namentlich für
Neu-Anlage von Wegen und Verlegung des Bachbettes der Lieser, aus ständischen
Fonos zu bewilligen".
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Das letztere habe ich deshalb beigefügt, weil ich der Meinimg war, für die Seknndärbahn
könnte für die Baukosten nichts beigetragen worden, weil der Beschluß des Landtags von 187?
entgegensteht, sondern nur zu den Kosten des Orunderwerbs. Der Kreis mnß den Grund und
Boden kaufen und darum glaube ich, es gerechtfertigt zu finden, wenn ich den Antrag stelle, die
Summe aus ständischen Fonds zu bewilligen, weil wir es aus dem Provinzialstraßen-Baufonds
nach den vom Landtag befolgten Grundsätzen nicht können.

Lanbtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß

der Staat, wenn er sieht, daß die Grunderwerbskosten höher sind, als in seinem Kostenanschlage
vorausgesetzt war, zu diesen Grunderwerbskosten noch einen Theil beiträgt und daß dadurch der
Bau dieser Eisenbahn doch zn Stande kommen kann. Es ist das in verschiedenen anderen Fällen
von Seiten des Staates geschehen, und ich möchte nicht, daß wir irgend eine Bewilligung aus-
sprcchen, bevor nicht dieser letzte Versuch bei dem Minister gemacht worden ist. Sobald der Staat
erkennt, daß noch Hilfsquellen vorhanden sind, an welche sich diese Gemeinde wenden kann, so
lange bewilligt er ganz gewiß nichts. Meine Herren! So sehr ich mit diesen Gemeinden sympa-
thisire und überzeugt bin, daß sie sich in einer bedrängten Lage diesem Bahnbcm gegenüber befinden,
so möchte ich doch warnen, daß wir diesen Schritt hier thun und aus dem Stäudefonds zur
Unterstützimg von Sekuudärbahnen irgend etwas bewilligen, (ü'ost 1s prsinier pa» hui ooute,
und Sie können sich darauf verlassen, daß es in diesem Falle so eintreten wird. Wenn wir diesen
Schritt zur Unterstützung von staatlichen Sekundärbahnen einmal thun, so wird man sehr bald
aus dem Stäudefonds so ziemlich alles für Sekundärbahnen zu entnehmen haben, dann wird kaum
ein Kreis sein, der sich nicht wegen Unterstützung an die Provinz wendet. Aus diesen prinzipiellen
Gründen, nicht, weil ich nicht den Wunsch hätte den Gemeinden zu helfen, möchte ich Sie bitten,
diesen Antrag abzulehnen. Ich meine auch überhaupt, daß ein Antrag von so schwerwiegender
Bedeutung in seinen Konsequenzen vorher im Schooße des Provinzial-Verwaltnngsrathes sehr
reiflich nach allen Seiten hin erwogen werden müsse, und daß eine Petition, die während der
Dauer des Landtages kommt, uns nicht dazu drängen kann, nach dieser Richtung hin einen so
prinzipiellen Beschluß zu fassen.

Landtags-Marschall: Herr von Mouschaw hat das Wort.
Abgeordneter von Monschaw: Anch ich möchte Sie davor warnen, einen solchen

Präcedenzfall hervorzurufen, denn wenn wir hier jetzt eine Summe bewilligen, dann werden im
nächsten Landtage nicht eine, sondern Hundert solcher Petitionen vor uns liegen und es wird heißen:
wir sind in derselben Lage, wenn Ihr damals bewilligt habt, so müßt Ihr auch uns bewilligen.
Ich bitte Sie also, den Antrag des Ausschusses anzunehmen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Limbourg hat das Wort,
Abgeordneter Limbourg: Meine Herren! Ich stimme meinem verehrten Kollegen Herr-

mann bei. Die Lage des Kreises Bernkastel ist wirklich beinahe eine verzweifelte. Man hat dort
eine neue Brücke gebaut, man hat sehr große Opfer gebracht, und ich glaube sicher, der Herr Land¬
rath von Kühlwetter, den der Kreis Bernkastel leider verloren hat, hat alles gethan, um die
Bahn von Wengerohr nach Bernkastel möglich zu machen. Er ist in Berlin gewesen, aber er hat
nichts ausgerichtet, das Aeußerste, was der Minister bewilligen konnte, ist bewilligt worden. Also
ist der Kreis Bernkastel, beziehentlich die Stadt und die darum liegenden Ortschaften, auf eigene
Quellen hingewiesen, und diese versagen. Soll der Proviuzial-Verwaltungsrath mit Phantomen
streiten, wenn die Gemeinde etwas haben will? Wir müssen jeden einzelnen Fall prüfen, und



279

dieser Fall ist wirklich ein sehr dringender. Dabei macht die Provinz, wie Herr Herrmann ganz
richtig auseinandergesetzt hat, noch ein Geschäft,denn, wenn die Bahn nicht gebaut wird, muß die
Chaussee erhöht werden, sie ist polizeiwidrig, und wenn der Herr Landrath von Bernkastel auf
seinem Posten ist — der Bürgermeistervon Cues ist es — so wird er darauf dringen, die Provinzial-
straße von Liescr nach Cues in polizeilichem Zustand zu sehen. Das sind 100 000 Mark nicht 50 000
Mark. Indeß, meine Herren, um Ihnen die Sache einigermaßenzu erleichtern,würde ich Ihnen
vorschlagen, die Summe zu bewilligen,welche der Landratb früher verlangt hat, er hat die Summe
von 85 200 Mark als nothwendig erachtet, er kennt die Verhältnisse, dieselben können auch noch
jetzt zutreffen, zumal der Wein in Bernkastel diesmal gut ausgefallen ist. Ich möchte mir den
Subsidiarantrag erlauben, die kleinereSumme zu bewilligen.

Landtags-Mar schall: Der Herr Abgeordnete Herrmann hat das Wort.
AbgeordneterHerrmann: Zunächst habe ich dem Herrn Abgeordnetenvon Eynern zu

bemerken, daß er heute Abend in derselbenSitzung mit sich selbst in Widerspruch gerathen ist. Er
hat uns vor Kurzem bei der Sekundärbahn-Fragc vorgeführt daß in der Provinz Westfalen sehr
viel für Sekundärbahuen geschieht, daß die Provinz die Bahnen sehr unterstützt. Nur für die
Rheinprovinz, für die industriellsteProvinz, wie er heute Abend mehrfach sagte, kann er Nichts
thun, hoffentlich wird er für diese Ansichten keinen Anklang im Hanfe finden. Er fagt: Wir
müssen zunächst den letzten Vcrsnch beim Staate macheu. Meine Herren! Dieser Versuchist ge¬
macht, wir haben alles Mögliche gethan, der Staat hat immer abgelehnt. Ich möchte den Herren
aus dem dritten Stande, welche die Auswahl vou zwei bis drei Bahuhöfcu haben, an das Herz
legen, was es für uns ist, wenn wir mehrere Meilen bis zum nächsten Bahnhof zu fahren haben.
Nun komme ich an die Präzedcnzfälle. Soll ich Ihnen vielleicht vorrechnen, wie viel Präzedenz-
fälle wir in dieser Session schon geschaffen haben? Vor wenigenTagen hatte ich die Ehre, als
Referent des V. Ausschusses an jener Stelle zu stehen und den Antrag zu stellen, in Zukunft den
Zufuhrwcg nach der Alfer Brücke auf die Kosten der Provinz zu übernehmen. Die Bestimmung
ist, die Interessenten müßten den Orunderwerb zur Disposition stellen, man hat aber in diesem
Falle den Interessenten nichts auferlegt, die Provinz hat ihnen alles auf dem Präsentirteller
entgegengebracht.

In einem andern Falle — Herr von Monschaw war Referent — hat der hohe Landtag
den merkwürdigenBeschluß gefaßt: „Wir bewilligen das unter der Bedingung, daß wir keinen
Präzedenzfall schaffen". Nun meine Herren, was liegt darin? Wir schaffen einen Präzedenzfall
und sagen: „wir wollen keinen Präzedenzfall schaffen". Jeder einzelne Fall, der an Sie Herautritt,
köuncn Sie prüfen, und wenn die Verhältnisseso liegen, wie hier bei Bernkastel, wenn sie wirklich
so drückend sind, wenn die Provinz dabei einen Vortheil macht, dann werden Sie bewilligenund
Sie müssen zufrieden sein, wenn recht viele solche Fälle kommen. Herr Limbourg hat deu Antrag
gestellt, 35 200 Mark zu bewilligen. Es ist dies derjenigeBetrag, den man in der Voraus¬
sicht, daß die Provinz die Mehr-Kosten übernehmen werde, einstweilen den Kreisstänben vor¬
getragen; heute stellen sich die Kosten auf über 300 000 Mark, wenn wir also 35 200 Mark
bekommen, so müssenwir immer noch 70 000 Mark mehr aufbringen, als wir geglaubt habeu,
und der Kreis Bernkastel ist nicht in einer so glänzendenLage, daß er dies kann. Wenn mau
auch jetzt 3—6 Mark für die Flafche feinen Moselwein bezahlen muß, so glauben Sie nicht, daß
diese in die Tasche des armen Winzers fließen. Ich will die Verhältnisse des Kreises nur kurz
anführen: Er zahlt 180 000 Mark Kommnnalsteuerund ungefähr 33 000 Mark Provinzial-Umlagen,

-wie es in der Petition des Herrn von Kühlwetter angeführt ist. Sie schenkendem Kreise also
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nur durch diesen Betrag die Provinzial-Umlagen von 1-1V2 Jahre. Meine Herren, zeigen Sie
ein Herz für den Kreis Bernkastel, er ist ein Glied der großen Provinz, thun Sie das Ihrige, um
in ihm das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu erhalten, ich möchte beinahe sagen, es besteht dort
heute in den Leuten das Gefühl, daß sie zurückgesetztsind, und im Hinblick auf Nassau, wo so viel
für Sekundärbahnen geschieht, bedauern möchten, daß sie — nun, daß sie keine Nassauer sind.
(Heiterkeit.)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ein Widerspruch mit meinen heutigen Aus¬

führungen wird schwer zu finden sein. Ich habe den Bau von Sekundärbahnen durch Freigcbung
unserer Straßen an andere Gesellschaften unterstützen wollen, ich habe aber bis jetzt niemals den
Bau von Sekundärbahnen aus Mitteln der Provinz unterstützt.

Landtags-Marschall: Da Niemand mehr das Wort verlangt, so schließe ich die Dis¬
kussion. In der Abstimmung stehen 3 Anträge neben einander. Der Herr Abgeordnete Herrmann
hat zu einer gefchäftsordnungsmäßigen Bemerkung das Wort.

Abgeordneter Herrmann: Ich will, um die Sache zu erleichtern, meinen Antrag zu
Gunsten desjenigen des Herrn Abgeordnete« Limbourg zurückziehen.

Landtags-Marschall: Der Antrag des Herrn Abgeordneten Herrmann ist erledigt,
und es bleibt nur der Antrag des Herrn Abgeordneten Limbourg bestehen: Der Hohe Landtag
wolle ans den im Antrage des Herrn Abgeordneten Herrmann angegebenen Gründen befchlicßen,
die Summe von 35 200 Mark dem Kreise Bernkastel aus dem Zinsgewinn der Provinzial-Hülfs«
kasse zu bewilligen. Dagegen steht der Antrag des Ausschusses, der dahin geht den Antrag abzulehnen.
Ich bitte diejenigen, die für den Antrag Limbourg-Herrmann sind, sich zu erheben. (Geschieht.)
Das ist die Minorität; der Antrag ist gefallen und somit derjenige des Ausschusses angenommen.

Es folgt das Referat des V. Allsschusses, betreffend den Ausbau und die Uebernahme
des Weges von Wermelskirchen nach Sonne. Referent ist der Herr Abgeordnete Seul.

Rcfereut Abgeordneter Seul: Meine Herren! Die Petition der Bürgermeister von
Dabringhauseu und Wermelskirchen, die jetzt zur Verhandlung kommt, ist diejenige, welche am
ersten Tage die längere geschäftsordnungsmäßige Debatte über deren Behandlung veranlaßt hat.
Sie ist infolge der damaligen Erörterungen dem V. Ausschuß zur Berichterstattung überwiesen
worden. Der Bericht des Ausschusses lautet wie folgt:

„Die Bürgermeister von Dabringhauseu und Wermelölircheu haben sich an den hohen
Landtag mit dem Antrage gewendet, den genannten Gemeinden zum Zwecke des chausseemäßigen
Ausbaues des Weges von Wermelskirchen nach Sonne die höchste zulässige Chausseebau-Prämie zu
gewähren und nach vollendetem Ausbau die gedachte Straße in die Reihe der Provinzialstraßen aufzu¬
nehmen. Schon der 22. Provinzial-Landtag hat in seiner Sitzung vom 5. Juni 1874 in Anerkennung
der Wichtigkeit dieser Straße für den Verkehr deren Aufnahme auf den ostrheinischen Aezirksstraßen-
fonds des Regierungsbezirks Düsseldorf nach normalmäßiger Herstellung der Straße beschlossen
(Landtags-Verhandlungen S. 44. 45) und ist dieser Beschluß durch die Allerhöchste Ordre vom
6. August 1874 genehmigt worden. Die Gemeinden haben indessen erst im vorigen Jahre die
Projektstückc zu dem chausfeemäßigen Ausbau des Wegeö fertig stelle» lassen, und dieselben sodann
mit dein Antrage um Bewilligung einer möglichst hohen Ehaussee-Neubau-Prämie bei dem Herrn
Landes-Direktor zur Vorlage gebracht. Bei der hier vorgenommenen Prüfung der Projektstückc
ergab sich, daß dieselben in einigen Punkten unvollständig, daß auf der größeren Hälfte des Weges
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das Gefäll-Verhältniß von 1 zu 20 überschritten und daß die Böschungen der Aufträge statt
l^füßig nur Ifüßig projektirt seien. Der Provinzial-Verwaltungsrath lehnte deshalb das Ein¬
treten in eine Prüfung des Prämien-Antrages bis dahin ab, daß ein den bestehenden Anforderungen
entsprechendesvollständiges Projekt Seitens der Gemeinden beschafft sein werde. Die Letzteren
erklärten in der nunmehr an den Provinzial-Landtag eingereichten Petition sich zwar bereit, einen
Theil der an den vorgelegtenProjekten gemachten Ausstellungenzu beseitigen, behaupten aber, daß
die Herstellung normaler Gefälleverhältnissenach Lage der örtlichenVerhältnisseunmöglich sei; sie
bitten deshalb von der hierauf gerichtetenForderung absehen zu wollen.

Der V. Ausschuß vermochte aus dem ihm vorgelegtenMaterial eine bestimmte Ueber-
zeugung über die Nichtigkeitder von den Petentcn behauptete» Unmöglichkeit der Beseitigung
der ungünstigenSteigungs-Verhältnifse sich um so weniger zu verschaffen, als eine örtliche Prüfung
dieser Verhältnissedurch die provinzialständischen Beamten überhaupt noch nicht erfolgt ist. Der
Ausschuß sieht sich deshalb außer Stande, dem hohen Landtage auf Grund der Bestimmung des
2. lllinsa des §. 3 des Regulativs vom 17, Januar 18?st, Inhalts dessen Abweichungen von den
normalen Steignngs-Verhältmssenunter außergewöhnlichen Umständendurch Beschlußdes Provinzial-
Landtags zugelasseu werden können, die Ertheilung der Genehmigung zu solchen Abweichungen in
dem Maaße, wie sie vorliegendvorhanden zu sein scheinen, vorzuschlagen. Dagegen glaubt der
Ausschuß mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der in Rede stehendeu Wegeverbindungfür den Verkehr
der betheiligtenGegend, sowie mit Rücksicht auf den dieserhalb schon von dem 22. Provinzial-
Landtage gefaßten Beschlußder Uebernahmeder Straße nach ihrem Ausbau auf die Fonds der
Provinz dahin beschließen zu sollen,

„die Petition dem Provinzial-Vcrwaltnugsrathe zur ressortmäßigenEntscheidungbezüg¬
lich der Bewilligung der Neubau-Prämie mit der Maßgabe zu überweisen, daß bei
Prüfung und Feststellungoes Bau-Projektes bezüglich der Steigungs-Verhältnisse thun¬
lichste Nachsicht geübt werde".

Meine Herren! Die Petition enthält 2 verschiedene Anträge. Sie verlangt einmal, daß
der Weg, wenn er normalmäßig ausgebaut ist, auf den Provinzialstraßen-Fondsübernommenwerde,
zweitens verlangt sie eine möglichst hohe Neubau-Prämie, unter Abweichung von den Normal-Vor¬
schriften bezüglichder Gefällc-Verhältnisse.Der erste Antrag wegen Uebernahme der Straße unter die
Provinzialstraßen ist durch Beschlußdes 22. Provinzial-Landtags und die darauf erlassene Ordre
bereis erledigt. Es handelt sich jetzt nur um die Frage, ob die Neubau-Prämie zu diesem Wege
bewilligt werden soll und ob das Bau-Projekt, bezüglich der Steigungs-Verhältnisseabweichend von
den Normal-Vorschriften, die dieserhalb bestehen, genehmigt und ausgeführt werden foll. Die
Kompetenz, die Neubau-Prämie zu bewilligen,ist Sache des Provinzial-Verwaltungsrathes, und die
Verhältnisseliegen hier vorwiegend so, daß die Frage, ob nnd inwieweit von den Normal-Vor¬
schriften bezüglich des Steignngs-Verhältnisses abgewichenwerden kann, lediglich auch nur der
Entscheidungund Prüfung des Provinzial-Verwaltungsraths anheimgestelltwerden muß. Ich
kann Sie deshalb nur bitten, dem Antrage des Ausschusses zustimmen zu wollen.

Landtags-Marschall: Ich eröffne über den Antrag des Ausschusses,diese Petition
dem Verwaltungsrath zuzuweisen, die Diskussion. — Der Herr Abgeordnete Troost hat das Wort.

Abgeordneter Trooft: Meine Herren! Ich möchte dem Referate noch einige wenige Worte
hinzufügen. Der Weg hat den außerordentlichenVorzug, zwei getrennte unter Provinzial-Verwal-
tung stehende Straßen zu verbinden,und außerdeman eine Eisenbahnstationanzuschließen. Es ist
das von der größten Wichtigkeit für die Orte Dhünn und Dabringhausen, im Kreise Lennep, und

36
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für die Orte Kürten und Bechem im Kreise Wipperfürth. Die Existenzbedingungen dieser Land-
leute sind in Folge der örtlichen Verhältnisse sehr schwierige, und eine bessere Abfuhr der Produkte
und Zufuhr der Bedürfnisse ist nothwendig, da die Beschaffenheit der jetzigen Wegeverbindungen
diese sehr erschweren. Die Gemeinden sind im höchsten Grade durch die Steuerlasten angespannt,
so z. N. zahlt die Stadt Wermelskirchen eine Progressivsteuer, die von der siebenten Stufe ab
700 °/° der Staatssteuer beträgt und die übrigen Gemeinden sind in ähnlicher Weise belastet.
Ich habe mich deshalb sehr gefreut, daß der Ausschuß der Sache wohlwollend entgegen gekommen
ist, und ich möchte bitten, dem Antrage Ihre Zustimmung zu geben. Ich bin überzeugt, daß der
Verwaltungsrath der Sache mit warmen Herzen näher treten wird. Ich möchte mir nur noch
zwei Bemerkungen erlauben, erstens thut Eile noth und zweitens ist eine besondere Nachsicht bezüglich
der Steigungsverhältnisse geboten. Das Vergische Land zeigt schon durch seinen Namen an, daß
es sich um koupirtes Terrain handelt, und gerade dieser Theil des Bergischen Landes ist außer¬
ordentlich von kleinen Gebirgszügen und tiefen Schluchten durchschnitte«.

Das ist landschaftlich recht hübsch, aber man kann solche Schluchten nicht immer durch
Einlegen von Serpentinen umgehen und es ist deshalb durchaus nothwendig, daß bei einem Wegebau
davon abgesehen wird, den Minimalsatz von 1 : 20 inne zu halten. Ich möchte daher diese beiden
Punkte, die Eile und die Rücksicht auf die Steigungs-Verhältnisse dem Provinzial-Verwaltungsrath
recht warm zur Berücksichtigung empfehlen.

Landtags-Marschall: Es ist weiter kein Antrag gestellt, wenn Niemand mehr das Wort
verlangt, so schließe ich die Diskussion und bringe den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung.
Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag
ist einstimmig angenommen.

Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend das Gesuch des Friedrich
Nettesheim, Sekretär des historischeu Vereins für Geldern und Umgegend zu Geldern, um
Gewährung einer Unterstützung. Referent ist der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroech.

Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich beschränke mich darauf, das vom
I. und IV. Ausschuß verfaßte Referat zu verlesen. Es lautet:

Der I. und IV. Ausschuß beschloß in Anbetracht der hervorragenden Leistungen des
PP. Nettesheim auf dem Gebiet der Special-Geschichtsforschung und in Betracht des allgemeinen
Interesses seiner theils unter der Presse befindlichen, theils schon erschienenen Geschichteder Schulen
nahezu einstimmig dem hohen Landtage den Antrag vorzulegen:

„Ein hoher Provinzial-Landtag wolle dem pp. Nettesheim zur weiteren Entwickelung
seiner erfolgreichen Thätigkeit einen einmaligen Beitrag von 2000 Mark aus dem
Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskasse gewähren".

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des Ausschusses die Diskussion.
Der Herr Abgeordnete Kaesen hat das Wort.

Abgeordneter Kaesen: Meine Herren! Es ist ein ähnlicher Antrag von dem historischen
Verein zu Köln eingegangen, derselbe ist dem III. Ausschuß überwiesen worden. Das Gutachten
des III. Ausschusses lautet, soviel ich weiß, verschieden von diesem hier, so daß ich doch wünsche,
daß beide Anträge in gewisse Uebereinstimmung gebracht werden möchten. Es handelt sich hier
um einen Zuschuß von 2000 Mark für den Sekretär eines Vereins für Geldern. Der III. Aus¬
schuß hat, soviel ich mich erinnere, zweimal 300 Mark für den historischen Verein bewilligt, der
sich über die ganze Rheinprovinz erstreckt. Ich glaube doch, daß man diese beiden Anträge in Ueber¬
einstimmung bringen könnte, damit nicht einer ganz unabhängig von dem andern behandelt wird.
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Der Verein zu Köln hat die Unterschriftenvon allen Gelehrten der ganzen Rheinprovinz, allen
seinen Mitarbeitern eingereicht, und trotz alledemhat der Ausschuß diesem Gegenstandenicht solche
Wichtigkeitbeilegenkönnen, wie das bei dem vorliegenden Antrag geschehen ist. Hier handelt es
sich um eine einzelne Persönlichkeit, der sofort 2000 Mark gegeben werden sollen. Beides klappt
nicht zusammen. Ich muß deshalb wünschen, daß beide Petitionen zusammenbehandelt werden.

Landtags-Marschall: Der Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterGraf vonHoensbroech: Ich glaube, das schließt die Annahme

des Antrages nicht aus. Das Referat des III. Ausschusseshat dem Plenum noch nicht vorge¬
legen. Wenn dieser Antrag auf Gewährung von 2000 Mark bewilligt wird, fo ist es fast selbst¬
verständlich, daß der Gleichheitwegen auch die andere Bewilligung gewährt wird.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Mirbach hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Mirbach: Meine Herren! Wie ich vom Herrn Referenten gehört

habe, hat im III. Ausschuß die Sache hauptsächlich aus dem Grunde keine besondere Sympathie
gefunden,weil gesagt wurde, man habe von den Publikationen des Vereins noch nichts gesehen
und das trifft hier in diesem Falle nicht zu. Ich behalte mir allerdings vor, in Bezug auf die
andere Petition, die dem III. Ausschuß vorgelegenhat auch noch etwas zu sageu, und gegen den
Antrag des Ausschusses zu sprechen. Hier liegt, wie gesagt, das Werk vor, welchesHerr Nettes -
heim jetzt ungefähr vollendethat und worüber die günstigsten Recensionen in verschiedenenZeitungen
und Zeitschriftenerschienen sind. Der Name Nettesheim ist ohnehin bekannt genug, namentlich
am Niederrhein, er verlangt nicht blos für die Druckkosten eine gewisse Summe, sondern überhaupt
für seine Mühewaltung, für die nöthigen Reifen und für einen gewissen Zeitverlust. Ich habe im
Ausschußaus oben gedachten Urtheilender Presse bereits das Nöthige mitgetheilt, uud die betreffenden
Artikel an den Herrn Referenten abgegeben, ich glaube er hat sie bei sich, wenn die Herren
wünschen, wird er sie verlesen,

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Ich war in dem Augenblick, wo das Referat verlesen wurde,

nicht hier. Ich bitte deshalb um Entschuldigung, wenn in dem Einen oder Anderen meine Unter¬
stellungen irrig sein sollten. Ich glaube, wenn ich recht gehört habe, so wird eine einmalige
Bewilligung von 2000 Mark gefordert. Meine Herren! Es ist vorhin in dem Augenblick wo ich
eintrat, von Seiten des Herrn AbgeordnetenKaesen schon ausgeführt worden, daß diese Bewilli¬
gung mit der auffallend kleinen, vom III. Ausschuß beantragten Bewilligung von 300 Mark für
einen von den größten Notabilitäten der Provinz unterstützten Verein nicht zu reimen ist. Es
Werden für einen einzelnenMann zur Unterstützuugeines Werkes 2000 Mark beantragt. Ich
habe kein Urtheil darüber ob es tüchtig ist oder nicht, ich habe es weder gefehen noch gelesen, ich
habe auch keine Recensionen darüber gelesen, wahrscheinlich weil ich mich in der letzten Zeit um
diese fachwifsenschaftlicheuArtikel in Zeitschriftenwenig bekümmert habe, das wird meine Schuld
wahrscheinlich sein. Aber, meine Herren, es handelt sich um eine ganz einzelneSache, welche
unterstütztwerden soll, nicht um einen dauernden Zweck, sondernum ein einzelnes Werk, und da
bin ich doch der Ansicht, daß Sie daö hier nicht ohne Weiteres aus dem Ständefonds thun, wo
so gut wie Niemand etwas von der Sachlage weiß, sondern, daß Sie es dem Provinzial-Verwal-
tungsrath überlassen,nach Prüfung der Verhältnisseaus dem ihm zur Disposition stehenden Fonds
etwas zu geben. Dann werren es allerdings, wie ich annehmen zu dürfen glaube, wohl nicht
gerade 2000 Mark werden, aber eine leidliche Unterstützuugtönneu wir immerhin geben. Jeden¬
falls würde es ganz unverhältnißmäßigsein, zur Unterstützungeines Vercins-Selretiirs in Geldern

36*



284

2000 Mark zu geben und für diesen großen Verein, an dem sich alle Notabilitäten der Provinz
bereits betheiligt haben, nur 300 Mark zu bewilligen, und weit über 300 Mark hinausgehen,
werden wir für den anderen Verein auch schwerlich können.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eerde: Meine Herren! Ich wollte mir erlauben, zur Auf¬

klärung der Sache einige Worte zu sagen. Es ist nicht der historische Vrrein oder der Sekretär
des historischen Vereins, welcher als solcher hier eine Beihülfe nachsucht, sondern es ist der Kauf¬
mann Nettesheim, welcher zugleich Sekretär des Vereins ist. Dieser Herr Nettesheim hat
sich seit 25 Jahren, obgleich er geringe wissenschaftlicheVorbildung vorher gehabt hat, aus sich
derartig herausgebildet,daß er thatsächlich eine Autorität in der Alterthumskundegewordenist; er
hat schon verschiedene Schriften herausgegeben. Hier handelt es sich augenblicklich um eine
Geschichte der Entwickelung der Schulen aus der Vorzeit bis in die Neuzeit, welche bis äato noch
gar nicht behandelt worden ist. Er liefert Ihnen ein ganz neues Material. Er hatte anfangs
vor, diese Geschichte nur für die Gegend des Niederrheins, für Geldern zu schreiben; als er aber
an die Arbeit kam und das Material immer größer und größer wurde, hat er sein Werk auf die
ganze Provinz ausgedehnt. Es wird das Bergische Land, die alten Bergischen Schulen, das
Iülicher, das Clever Land, Köln, Trier, alle diese Territorien werden in diesem Werke bezüglich
ihrer Schulen auf das speciellste behandelt, und es wäre mir sehr lieb gewesen, wenn einige der
Herren, die sich dafür interessiren, es einmal gelesen hätten, dann hätten sie gefunden, daß es
wirklich etwas Tüchtiges ist, was Herr Nettesheim geleistet hat. Er wünscht deshalb eine
Beihülfe, weil ihm durch die Reisen, welche er hat machenmüssen, um die nöthigen Quellen :c.
zu erhalten, ganz erhebliche Ausgaben entstandensind. Meine Herren! Das darf ich Ihnen auch
wohl sagen: er ist grade kein großer Kaufmann, und hat sein Geschäft mit feinem Bruder. Durch
seine wissenschaftlicheArbeiten hat er aber demfelben in etwa seine Kräfte entzogen und so in
geschäftlicher Beziehung auch wirklich pekuniäreOpfer gebracht. Ich glaube, daß ein Beitrag von
2000 Mark, wie er hier beantragt ist, nicht einmal hoch genug ist, um das wirtlich gute Werk
zu unterstützen, -

Lanbtags-Marfchall: Herr Freiherr Felix von Loö hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Meine Herren! Als ich mich zum Wort meldete,

habe ich nicht daran gedacht, daß Herr von Eerde die Verhältnisse eigentlich noch besser kennt
als ich. Ich stimme Dem, was er gesagt hat vollständig bei, und will nur noch zwei Worte
Herrn von Heister gegenübersagen. Meine Herren! Wer Herrn Nettesheim als Geschichts¬
forscher nicht kennt, der beschäftigt sich eben sehr wenig mit Geschichte. Der Name Nettesheim
als Geschichtsforscher ist überall bekannt, namentlich hier am Rhein. Es ist nicht bloß diese
Geschichte,die er jetzt schreibt, es sind ebenso die Geschichtevon Geldern, welche er geschrieben hat, und
die Beiträge für die Annalen des historischen Vereins, welche ihn in den weitesten historischenKreisen
rühmlichstbekannt gemachthaben. Der Wunschdes Herrn von Heister geht dahin, wir möchten
den Antrag dem Provinzial-Verwaltungsrath znwciscn, damit dieser aus den zu seiner Disposition
stehenden 20 000 Mark eine Bewilligung mache. Der Gedanke ist im Ausschuß auch angeregt
worden, und gerade aus dem Schooße der Mitglieder des Verwaltungsraths ist gebeten worden,
das nicht zu thun, damit wir ihm nicht noch die Disposition über diese 20 000 Mark, welche
wirklich nicht sehr viel sind, schmälerten. Das ist der Grund, weshalb wir ihm die Erledigung
dieses Gesuches nicht zugewiesen haben, sonderndie Summe direkt aus unseren disponiblenMitteln
bewilligenwollen.
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Landtags-Marschall: Herr von Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern! Meine Herren! Ich glaube, der Herr Landtags-Marschall

hat vielleichtunter Zustimmung des Hauses die Freundlichkeit, diese Position wieder abzusetzen und
sie zusammen mit der von Herrn Kaesen angeregtenSache, wieder auf die Tagesordnung zu
bringen. Es handelt sich hier um einen Privatgelehrten, den ich, trotzdem ich mich mit Geschichte
ziemlich viel beschäftige, nicht kenne, nur auf die Empfehlungeinzelner Herren ist diefe Bewilligung
gegeben worden. Nun meine ich doch, meine Herren, daß wir, wenn ein Widerspruchdagegen
erfolgt, weil wir nicht genügend orientirt sind, oder weil Andere für denselben Zweck eine ganz
andere Summe verlangen,diese beiden Petitionen zugleichberathenund gemeinsam darüber beschließen,
und nicht dem einen vorab geben und dem anderen nicht.

Landtags-Marschall: Ich bin mit dem geschäftsordnungsmäßigen Antrage des Herrn
von Eynern einverstanden. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterGraf von Hoeusbroech: Meine Herren! Es handelt sich hier
nicht um einen Privatgelehrten, noch um den Sekretär des historischenVereins zu Geldern, sondern
um eine Kraft in der Geschichtsfchreibung,die ein allgemeinesInteresse für unsere Provinz hat,
und diese Kraft, meine Herren, müssen wir erhalten. Ich sage den Herren, welche sagen: wir
kennen den Namen Nettesheim nicht, wir sind aber sonst bewandert in der Geschichte, daß sie in
der Spezialgeschichteunserer Rheinprovinz doch nicht so bewandert sind, denn durch die vorher-
gegangenenPublikationen, welche schon erwähnt worden sind, besonders durch die Geschichte des
Herzogthums Geldern, hat sich Herr Nettesheim einen Namen in der Spezial-Geschichtsforschung
erworben, wie ihn in unserer Rheinprovinz sehr wenige haben. Da momentan seine Geschichts¬
schreibung durch seiuc materiellen Ealamitäten erschwert und lahm gelegt worden ist, so liegt es
nach meiner Ansicht im großen Interresse des Landtags und der Provinz, diese Lahmlegungwieder
aufzuhebenund ihn in der Weise zu unterstützen, daß er weiter im Interesse der Wissenschaft
und der Gefchichte arbeiten kann. Meine Herren! Ich mochte Ihnen zum Schluß noch — Herr
Graf von Milbach hat bereits darauf hingewiesen— einige Urtheile anderer Fachleute und
Fachschriften mittheilen. (Rufe: Schluß!) Ich will die Urtheile nur summarisch anführen. Die
Preußische Lehrerzcitungdrückt sich gerade über diese Schrift des Herrn Nettesheim sehr anerkennend
aus, die Kölnische Zeitung dito, die Kölnische Volkszeitungdito, die Crefelder Zeitung dito, die
Niederrheinifche Volkszeitungdito, meine Herren, ich kann Ihnen noch ein ganzes Dutzend von
Blättern aller Schattirungen vorhalten, die sich in gleicher Weise anerkennendaussprechen,aber
keins, welches sich in ungünstiger Weise äußert. Deßhalb bitte ich Sie. diesen Antrag zu genehmigen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Nachdemich soeben gelesen habe, um welches

Buch es sich haudelt, — ich habe in der Einleitung meiner vorigen Ausführung gesagt, daß ich
das ganze Referat nicht gehört habe, — kenne ich den Herrn Nettesheim und kenne auch das
Buch, wenigstens die erste Lieferung. Ich habe vorher, obgleich ohne Kenntniß des Falles, den
außerordentlichenGegensatz zwischen den beiden Bewilligungen, auf den Herr Kaesen aufmerksam
gemachthatte, nicht ohne Widerspruchhier durchgehen lassen wollen. Ich glaube, daß der Antrag
des Herrn von Eynern richtig ist, die beiden Petitionen in einer der nächsten Sitzungen zusammen
zu behandeln.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Friederichs hat das Wort.
AbgeordneterFriederichs: Meine Herren! Ich glaube auch, daß es das Richtigsteist,

um uns keinen Widersprüchenin den Beschlüssen auszusetzen und beiden Sachen gerecht zu werden,
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Wenn diese Angelegenheit von der Tagesordnung abgesetzt und mit der anderen zusammenwieder
vorgebrachtwird. Dadurch ist keineswegs gesagt, daß wir jetzt gegen diesen Antrag gestimmt
hätten, aber für die einheitliche oder gleichmäßige Behandlung ist es das Richtigere.

Landtags-Marschall: Ich nehme an, daß die Herren damit einverstandensind, die
Beschlußfassungvon der Tagesordnung abzusetzen und nachher bei der Petition des Vereins für
rheinische Geschichtskunde sie wieder aufzunehmen. Der Gegenstand wird hiermit von der Tages¬
ordnung abgefetzt.

Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffenddie Uebernahmeder Urbacher
Milzbrandschädenauf die Provinz. Referent ist der Herr AbgeordneteGraf von Beißet.

Referent Abgeordneter Graf von Beißel: Meine Herren! Es liegt mir hier eine Petition
vor, welche Ihnen gedruckt nicht zugegangenist. Wenn das hohe Haus gestattet, lese ich diese
Petition nicht vor, da dieselbe einige Bogen umfaßt und bei der späten Stunde, in der wir uns
befinden, die Verlesung eine überflüssige Zeitvergeudungwäre. Ich gestatte mir, Ihnen in Kürze
das Referat vorzulesen und dann die Sachverhältnisseganz kurz anzuknüpfen. Das Referat lautet
folgendermaßen:

„Referat, betreffendUebernahmeder Urbach'er Milzbrandschädenauf die Provinz".
In der Sitzung des kombinirtenI. und IV. Ausschusses kam die Petition der Gemeinden

Urbach-Ueberdorf und Urbach-Kirchdorf, betreffend Uebernahmeder Milzbrandschädeuauf die Provinz
zur Verlesung, Es wurde einstimmig anerkannt, daß hier ein dringendesBedürfniß obwalte, helfend
von Seiten der Provinz einzutreten, dem kleineu Mann, der in seinem Viehstand durch diese ver<
hereude Seuche sein bestes Eigenthum verloren, die Mittel zu gewähren, neues Vieh zu beschaffen,
ihn nicht in die Hände der Juden und Blutsauger fallen zu lassen. In diesem Hinblick erlaubt
sich der I und IV. Ausschuß'an hohes Haus den Antrag zu richten:

„den GemeindenUrbach-Ueberdorf uud Urbach-Kirchdorf aus dem Ziusgewinn der
Provinzial'Hülfskllsse500 Mark einmalige Unterstützung zu bewilligen mit der Bedingung,
daß obige Summe lediglich zur Unterstützung der Familien verwandt werbe, welche
von Verlusten getroffensind".

Es handelt sich hier darum, daß in den GemeindenUrbach-Ueberdorfund Urbach-Kirch¬
dorf Plötzlich der Milzbrand ausgebrochenist. Es sind 7 Stück Vieh verunglückt,die Leute, die
davou betroffen worden sind, sind in der ungünstigsten finanziellenLage gewesen. Sie sind nicht
in der Lage, sich selbststäudig zu erhole» und sich selbst neues Vieh anzuschaffen. Unser Viehseuchen-
Gesetz bewilligt für diese Art Krankheiten, welche einen absolut tödtlichcnAusgaug haben, keine
Prämien oder Unterstützungen,und so sind die Leute blos auf die Wohlthaten angewiesen,welche
sie von auswärts erhalten, und ich meine, daß die Provinz ein großes Interesse daran hat, eine
Ortschaft nicht in Armuth verfallen zu lassen. Da Sie bei früheren Gelegenheitenschon anderen
Ortschaften, welche in schwierigen Verhältnissenwaren, immer helfend zur Seite getreten sind, so
hoffe ich auch hier, daß der hohe Landtag nicht abgeneigtsein wird, diese ganz geringe Entschädigung
zu bewilligen.

Landtags-Marschall: Der Antrag lautet auf Bewilligung von 500 Mark au die
Familien, die den Schaden erlitten haben. Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion. — Da sich
Niemand zum Wort meldet, so schließe ich dieselbe uud bringe den Autrag zur Abstimmung. Ich
bitte Diejenige«, welche dagegensind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag
ist einstimmigangenommen.
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Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend den vom Landrache des
Kreises Recs unter dem 3. August 1881 gestellten Antrag, der Gemeinde Crudenburg im Kreise
Rees einen Zuschuß von 2000 Mark aus Provinzialfondö, behufs Herstellung des durch Damm¬
bruch zerstörten Lippedeiches zu gewähren. An Stelle des abwesenden Referenten, Herrn Felix
von Loö, hat der Vorsitzende des I. und IV. Ausschusses, Herr Freiherr vou Solemacher über¬
nommen, das Referat zu erstatten.

Vice-Marschall Freiherr von Solcmacher-Antweiler: Das Referat lautet:
Der vereinigte I. und IV. Ausschuß beschließt in Anerkennung der außerordentlich mißlichen

Lage, in welcher die Gemeinde Crudeuburg sich befindet und ferner in Anerkennung dessen, daß die
Leistungsfähigkeit der Gemeinde Crudenburg erschöpft ist, dem hohen Landtage zu empfehlen:

„der Gemeinde Crudenburg eine Beihülfe von 2000 Mark behufs Herstellung des
Lippcdeiches zu gewähren".

Der I. und IV. Ausschuß beschließt ferner bei dieser Gelegenheit darauf hinzuweisen, daß
eö allgemein anerkannt werde, daß die Benutzung der Deiche für den Verkehr der Erhaltung der¬
selben im höchsten Grade nachtheilig ist, und ans diesem Grunde der Provinzial-Verwaltungsrath
dahin wirken möge, daß die Benutzung des hier in Rede stehenden Lippedeiches als Kommunieations-
weg auf das unerläßlich nöthige Maaß beschränkt werden möge.

Landtags-Mar schall: Ich stelle diesen Antrag des Ausschusses zur Diskussion. Es
meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich dieselbe, und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Es folgt das Referat des V. Ausschusses, betreffend das Oefuch um Bewilligung einer
Unterstützung zu den Verkoppelungs-, Wege- und Mcliorations-Bauten in der Gemarkung Klein-
Altenstädten und Altenberg. Referent ist der Abgeordnete Herr vom Hövel.

Referent Abgeordneter vom Hövel: Meine Herren! Ich werde Sie durch diese Sache
nicht lange aufhalten. Es handelt sich um den Antrag der Gemeinde Klein-Altenstädten um den
Zuschuß zu dem beabsichtigten Wegebaunetze in der Gemeinde und ferner um ein Darlehn aus der
Provinzial-Hülfskllsfe. Das sind die beiden Sachen, die den Landtag, als solchen nicht angehen.
Der Ausschuß hat deshalb beschlossen:

In Erwägung, daß die Entscheidung üb« den beantragten Zuschuß von 2500 Mark zu
Kosten von Gemeindewegen zu den Befugnissen des Wohllöblichen Provinzial-Verwaltungsrathes
gehört, beschließt der V. Ausschuß, diesem die vorliegende Petition zur gefälligen Beschlußfassung
und Entscheidung, sowie entsprechenden Bescheide an die Petenten zu überweisen.

Der V. Ausschuß ersucht den hohen Landtag diesem Beschlusse zuzustimmen.

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag des Ausschusses zur Diskussion. -^ Es
meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich dieselbe, und bringe den Antrag des Ausschusses
zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)
Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend den Antrag der Königlichen
Regierung zu Düsseldorf vom 15. September 1881, um Bewilligung einer Beihülfe von 5000
Mark aus Provinzial-Mitteln zur Anlage eines auf 7000 Mark veranschlagten Rheindeiches bei
Wiesdorf (Kreis Solingen). An Stelle des abwesenden Herrn Referenten Freiherrn Felix von
Los wird Herr von Solemacher das Referat übernehmen.
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Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher°Antweiler: Meine Herren! Es
liegen mir 2 Referate des Ausschusses vor. Das erste ist vom 23. November und lautet:

„Aus den Vorlagen ist nicht zu ersehen, daß die eigene Leistungsfähigkeit der Gemeinde
Wiesdorf zur Ausführung des beabsichtigten Rheindeiches unzureichend ist, und die Dringlichkeit
des Antrages ist unerwiesen."

Der vereinigte I. und IV. Ausschuß beschloß demnach einstimmig zu beantragen:

„Hoher Landtag wolle beschließen, den Antrag der Gemeinde Wiesdorf auf Bewilligung
einer Beihülfe von 5000 Mark behufs Anlage eines auf 7000 Mark veranschlagten
Rheindeichcs abzulehnen".

Nachdem dieser Ausschuß-Antrag gefaßt war, scheint derselbe in weiteren Kreisen bekannt
geworden zu sein, und es ist gleich darauf ein weiteres Schreiben der Königlichen Regierung zu
Düsseldorf eingegangen, welches die Mängel der ersten Vorlage beseitigt hat.

Es ist in demselben eine lange Auseinandersetzung Seitens des Herrn Regierungs-Präsi-
denten gegeben, die allerdings schlagend nachweist, daß die Gemeinde vollständig prästationsunfähig
ist, und namentlich eine ganz bedeutende Schuldenlast hat, von der früher nicht die Rede gewesen
war. Auf Grund des neuen Materials ist der Ausschuß in eine zweite Berathung der Angelegen¬
heit eingetreten, hat die Sache sehr gründlich geprüft, und ist nunmehr zu folgendem veränderten
Referat gekommen:

Der in Rede stehende Antrag der Gemeinde Wiesdorf ist unter dem 23. November d. I.
als zur Annahme ungeeignet befunden worden, weil der vereinigte I. und IV. Ausschuß nach dem
ihm vorliegenden dürftigen Material die Ueberzeugung von der eigenen Prästationsunfähigkeit der
Gemeinde nicht hat gewinnen können.

Nachdem behufs Vervollständigung des Materials ein weiteres Schreiben des Königlichen
Negierungs - Präsidenten von Düsseldorf, ä. ä. 25. November 1881 eingegangen ist, hat der
I. und IV. Ausschuß den Antrag der Gemeinde Wiesdorf nochmals zum Gegenstande seiner
Berathung gemacht, und einstimmig beschlossen,zu beantragen:

„Hoher Landtag wolle beschließen, der Gemeinde Wicsdorf behufs Anlage des auf 7000
Mark veranschlagten Rheindeiches eine Beihülfe von (3000 Mark) Dreitausend Mark
aus den Zinsüberschüssen der Provwzial-Hülfskasse zu gewähren."

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag des Ausschusses zur Diskussion. — Der
Herr Abgeordnete Kaesen hat das Wort.

Abgeordneter Kaesen: Meine Herren! Ich glanbe vorhersagen zu können, daß, wenn wir
so fortfahren, uns in ein Paar Jahren alle Gemeinden der Rheinprovinz als dürftig und in größter
Bedrängniß befindlich hier werden vorgeführt werden, Die Gemeinde Wiesdorf habe ich auch
einmal gekannt, ich glaube nicht, daß sie so dürftig ist.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Friederichs hat das Wort.

Abgeordneter Friederichs: Es kann ja sein, daß der verehrte Vertreter von Köln aus
alter Zeit noch Erinnerungen hat, die heute nicht mehr zutreffen. Ich kann dafür eintreten, daß,
wenn Wiesdorf in seiner Erinnerung eine wohlhabende Gemeinde ist, dies vergangene Zeiten für
die Gemeinde sind. Ich glaube nicht, daß ein Antrag hier einkommen wird, der mehr Recht auf
Berücksichtigung hat, als dieser. Ich empfehle Ihnen sehr dringend die Genehmigung des Aus¬
schuß-Antrages
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Landtags-Marschall: Da Niemand mehr das Wort verlangt, schließe ich die Dis¬
kussion und bringe den Antrag zur Abstimmung, Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu
erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Meine Herren! Die nächste Sitzung ist morgen um 12 Uhr.
Ich schließe die Sitzung.

(Schluß der Sitzung 9^ Uhr Abends.)

Zwölfte Sitzung
im MndelMse zu Düsseldorf, am Mittwoch den 30. November1881.

Beginn: 12 Uhr Mittags.

Taaes-Ordnung:
1. Ersatzwahl zum Provinzial-Verwaltungsrathe an Stelle des ausgeschiedenenHerrn

Horst aus Köln für die Dauer der Wahlperiode. (L. M. 201.)
2. Wahl des Landes-Direktors. (L. M. 22.)
3. Ersatzwahl zur Rheinischen Deputation für das Heimathwesenan Stelle des verstor¬

benen Bürgermeisters Ghmnich zu Eschweiler. (Allcrh. Propositions-DckretNr. 1.)
(L. M. 121.)

4. Ersatzwahlenfür die Bczirks-Kommission in den RegierungsbezirkenAachen und Trier
nach der in dem Allerhöchsten Propositions-Dekrct snd Nr. 5 gegebenen Anregung.
(L. M. 171.)

5. Referat über die Vorlage des Provinzial-Verwaltungsrathes snb IV. 38 der Druck¬
sachen betreffend die Petitionen der Städte Köln und Aachen auf Abänderung des
bisherigen Vertheilungsmaßstabcs für die Aufbringung der Beiträge zur Verzinsung
und Tilgung der beiden Obligationen-Anleihen der Nheinprovinz für den Bau und
die erste Einrichtung der Provinzial-Irrenanstalten.

Referent: AbgeordneterPelzer. (Nr. 38 der Drucksachen.)
6. Referat, betreffend die in der Nheinprovinz zur Erhebung gelangendenProvinzial«

Umlagen.
Referent: AbgeordneterIcntges. (Nr. 39 der Drucksachen.)

?. Referat zu dem vom Provinzial-Verwaltungsrathe vorgelegtenHaupt-Etat der provin-
zialständischcn Verwaltung der Nheinprovinz und dem Etat der Centralkcissen-Verwal»
tung für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April
1883 bis 31, März 1884.

Referent: Abgeordnetervon Eynern. (Nr. 15 und 16 der Drucksachen.)

3?
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8. Referat, betreffend die Petition der AbgeordnetenConze und Genossen auf Erlaß
einer zusätzlichen Bestimmung zur Geschäftsordnungfür den Landes-Direltor und die
ihm zugeordnetenoberen Beamten.

Referent: AbgeordneterCourth. (L. M. 216.)
9. Referat über die in den Referaten des Provinzial'Verwaltungsraths vom 4. Oktober

d. I. (oouk. DrucksachenIII, 74) und vom 12. November d. I. (Drucksachen
III. 93 1. und k,), betreffendAnlauf von Ländereienresp. Grundstückenan den Pro-
vinzial-Irrenanstalten überhaupt, speziell aber für die Anstalt Grafenberg, sowie über
die Offerte des Eigenthümers Kühles gestellten Anträge.

Referent: AbgeordneterAremig. (L. M. 222.)
10. Referat, betreffendAntrag der Genossenschaft zur Melioration der Itterbach-Niederung

zu Hilden um Erlaß der Rückzahlung des der Provinzial-Hülfskasse noch schuldigen
Darlehns von 1800 Mark.

Referent: AbgeordneterGraf Wilderich von Spee. (L. M. 128.)
11. Referat, betreffendUnterstützungder Wittwe Burger.

Referent: AbgeordneterGraf zu Westerholt-Gysenberg. (L. M. 143.)
12. Referat, betreffenddie Petition der Gartenbau-Gesellschaft„Flora" zu Köln auf Be¬

willigung eines Zuschusses für ihre Gartenbau-Schule.
Referent: AbgeordneterGraf von Mirbach. (L. M. 150.)

13. Referat, betreffenddie Petition der Stadt Waldbroel um Errichtung einer landwirth-
schaftlichen Schule.

Referent: AbgeordneterWolters. (L. M. 181.)
14. Referat, betreffenddie Verwendung des Grundsteuer-Deckungsfondszur Mittheilung an

den Provinzial-Landtag und zwar die Nachweisuugender Königlichen Regierungen zu
Koblenz und Trier für die Jahre vom 1. April 1878 bis Ende März 1881; der
Königlichen Regierung zu Aachenpro 1878/79 und 1879/80 und von den Königlichen
Regierungen zu Köln und Düsseldorf für die Jahre 1879/80 und 1880/81.

Referent: AbgeordneterFreiherr von FUrstenberg-Gimborn. (L. M. 188.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung «ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung. (Geschieht.)

Ist gegen das Protokoll der vorigen Sitzung Etwas zu erinnern? — Da dies nicht der
Fall ist, so erkläre ich dasselbe für genehmigt.

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, habe ich Ihnen noch folgende Eingänge mitzu¬
theilen : Zunächst ist von Seiten des Bürgermeisters von Weyher eine weitere Petition um Ueber¬
nahme der Roggendorf-TondorferGemeinde-Chausseeauf den Provinzialstraßenfonds eingegangen.
Die Angelegenheit ist schon vom V. Ausschußbehandelt, hier zur Beschlußfassung gelangt und der
Antrag des Ausschusses,dieselbe an den Provinzial-Vcrwaltungsrath zur Erledigung zu verweisen,
genehmigt worden. Mithin geht auch diese Petition im Anschlußan die frühere Vorlage an den
Provinzial-Verwaltungsrath.

Soeben ist eine Deputation aus Lobberich wegen der Frage der Erhebung der Gemeinde
Lobberich in den Stand der Städte bei mir gewesen. Ich habe den Herren gesagt, daß, wenn es
eine neue Sache sei, die sie vorbringen, ich nicht in der Lage wäre, sie von ihnen anzunehmen. Da
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aber die erste Petition schon im Anfange der Session eingereicht und die Frage im VI. Ausschusse
behandelt worden ist, so möchte ich den Vorsitzenden des Ausschusses fragen, ob es nicht am Besten
ist, die neu überreichte Eingabe im Anschluß an das schon fertig gestellte Referat von dem Referenten
des VI. Ausschusses hier im Plenum behandeln zu lassen.

AbgeordneterFreiherr von Eerde: Es wird dies gar keinem Bedenkenunterliegen.
Landtags-Marschall: Ich würde also diese Petition im Anschluß an das betreffende

Referat dem Herrn Referenten übergeben.
Ehe wir in die Tages.Ordnung eintreten, hat Herr Freiherr von Sole mach er das

Wort gewünscht.
Vice°Landtags°Marschall Freiherr von Solemacher: Meine Herren! Ich Habeden

Herrn Marschall um das Wort zu einer persönlichen Bemerkunggebeten. Unter Nr. 2 unserer
heutigen Tages-Ordnung steht die Wahl des Landes-Direktors. Meine Herren! Bis gestern
Nachmittag um 2 Uhr habe ich nicht geahnt, daß es in diesem Landtag überhaupt möglich sei und
vorkommen würde, daß mein Name mit dieser Wahl in irgend eine Verbindung gebrachtwerben
würde. Ich persönlich habe nicht kandidirt, ich habe Niemanden um seine Stimme gebeten, ich
habe Niemanden gebeten, für meine Wahl zu wirken. Gestern Nachmittag um 2 Uhr haben mir
mehrere Herren mitgetheilt, baß einige Mitglieder des vereinigtenI. und IV. Ausschusses die Idee
hätten, mich aufzustellen; um 3^/4 Uhr haben einzelne andere Herren mir dasselbe gesagt; diese
Herren haben mich gefragt, ob ich, wenn ich gewählt würde, die Wahl annehmen würde. Meine
Herren! Ich selbst habe mir in dem Moment, als ich gefragt wurde, gar kein Illusion darüber
gemacht,als ob eine derartige Wahl eine Majorität für mich ergeben könnte, aber meine Herren,
ich habe auch gar nicht die Empfindung, daß ich, wenn ich nicht gewähltwürde, dann durchgefallen
sein würde, denn, da ich, wie gesagt, meine Kandidatur nicht gestellt habe, so kann ich nicht durch¬
fallen. Ich habe darin nichts weiter erblickt, als eine freundlicheAnerkennungder Herren des
I. und IV. Ausschusses, welche mit mir zusammen in mühevoller Anstrengung 14 Tage lang
gearbeitet haben. Meine Herren! Es ist mir soeben mitgetheilt worden, daß heute Morgen in
einer größeren Versammlung diese Frage und damit auch mein Name besprochenworden sind.
Ich habe nun Nichts weiter zu bemerken, als daß ich diejenigenHerren, welche die Freundlichkeit
hatte», mir ihre Stimme geben zu wollen, vor einer Niederlage bewahren möchte, und dieselben
deshalb bitte, nicht für mich stimmen zu wollen, obgleich, wie gesagt, ich selbst eine Niederlage nicht
empfindenwürde. Ich kann Ihnen Allen indessen die Versicherunggeben, daß ich, wie stets, so
auch ferner, mit allen meinen Kräften zum Wohle unserer schönen Provinz und deren Selbstver¬
waltung weiter arbeiten werde und zwar wie bisher im unbesoldeten Ehrenamte. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Wir treten in die Tagesordnung ein und zwar
haben wir zunächst die vier Wahlsachen auf der Tagesordnung stehen. Ehe wir in die Wahlen
eintreten, möchte ich Ihnen noch einmal die hier Platz greifendenBestimmungen des Wahlgesetzes
vom 22. Juni 1842 vorlesen, es sind dies die §§. 4, 5, 6, ?, 8, 9, 10 und 13 dieses Gesetzes,
die anderen beziehen sich auf die Wahlen zum Landtag, ß. 4 lautet folgendermaßen:

„Alle Wahlen erfolgen durch absolute Stimmenmehrheit in der Art, daß der Gewählte
mehr als die Hälfte der Stimmen der erschienenenWähler, oder zwar nur die Hälfte, aber darunter
des — nach den Lebensjahren— ältesten Mitgliedes der Wahlversammlungerhalten haben muß.
Befindet sich indeß das älteste Mitglied unter denen, welche gleiche Stimmen erhalten haben, so
entscheidet die Stimme des nächstältesten, bei der Entscheidung nicht persönlich betheiligten Wählers."

37*
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ß. 5 lautet:
„Finden sich die Stimmen zwischenMehreren in der Art getheilt, daß sich für keinen der¬

selben eine absolute Mehrheit ausgesprochen hat, so sind diejenigen beiden Personen, welche die
meistenStimmen erhalten haben, auf eine engere Wahl zu bringen."

ß. 6 lautet:
„Sind die Stimmen zwischen Dreien oder Mehreren gleich getheilt, so findet eine Vor¬

wahl unter ihnen Statt, um diejenigen beiden Personen zu bestimmen, welche auf die engere Wahl
zu bringen sind.

Ergiebt die zweite Abstimmungkein anderes Resultat, als die erste, so ist die Wahl noch¬
mals zu wiederholen, und wenn auch dann noch die Stimmen in derselbenWeise getheilt bleiben,
so sind von denen, welche die gleiche Stimmenzahl erhalten haben, die beiden den Lebensjahren
nach Nettestenauf die engere Wahl zu bringen."

§. ? lautet:
„Ist zwar für Einen die relative Stimmenmehrheit vorhanden, haben aber nächst ihm

mehrere Andere eine gleiche Stimmenzahl erhalten, so ist durch die weitere Vorwahl nach dem in
§. 6 vorgeschriebenen Verfahren festzustellen,welcher von ihnen mit jenem auf die engere Wahl
gebracht werden soll."

§. 8 lautet:
„Bei allen Vorwahlen, welche nur zu dem Zweck geschehen, um die beiden Personen zu

ermitteln, welche auf die engere Wahl zu bringen sind, entscheidet die relative Stimmenmehrheit."
8. 9 lautet:
„Die auf eine engere Wahl gebrachten Personen haben sich des Mitstimmens bei derselben

zu enthalten."
§. 10 lautet:
„Die Wahlstimmen werben mittelst verdeckter Stimmzettel abgegeben, wobei jederzeitdie

beiden jüngsten Mitglieder die Stimmzettel einsammeln, welche sie demnächstgemeinschaftlich mit
dem Wahl-Kommissarinszu eröffnen haben."

In ß. 13 ist vorgeschrieben, daß diese Vorschriftennicht nur für die Wahl der Abgeord¬
neten und Stellvertreter, sondern auch für die anderen von den Ständen zu vollziehenden Wahlen
gelten. Zunächst habe ich zu §. 4 zu bemerken,daß in demselbenüber die Abgabe von unbe¬
schriebenen Zetteln sich Nichts findet. Der Usus ist aber folgendermaßen: Sämmtliche abgegebene
Stimmzettel werden gezählt, um die Stimmenzahl der vorhandenenWähler zu verifiziren, dann
werden die unbeschriebenen Zettel abgezogen und wird von den übrigbleibendenbeschriebenenZetteln
die absolute Majorität nach denjenigenVorschriftenermittelt, die hier in dem Ihnen eben vor¬
gelesenen Paragraphen stehen Ich glaubte, daß es nothwendigwäre, dies hier vor dem Eintreten
in die Wahlen auszuführen. So viel ich sehen kann, fehlen nur 5 Abgeordnete,also sind wir
beschlußfähig. Der Herr AbgeordnetePelz er hat das Wort.

AbgeordneterPelz er: Ich hatte eben nicht deutlich gehört, es steht also fest, baß die
etwa abgegebenenweißen Stimmzettel bei der Feststellung der absoluten Majorität nicht mit¬
gezählt werden. Es scheint mir dies das Korrekte zu sein, ich habe mich nur vergewissernwollen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteSahler hat das Wort.
AbgeordneterSahler: Ich habe einen Zweifel gerade nach den Worten, wie ich sie

wenigstensverstanden habe. Es heißt also: „Die Zahl der erschienenen Wähler", und die Zahl
der erschienenen Wähler ist eben durch die Abgabe der Stimmzettel fiprt, und nun würde meine
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Interpretation, wie ich diese Worte verstehe,die sein, daß eben die durch die Stimmzettel fixirte
Zahl der erschienenen Wähler darüber entscheidet,eine wie große Zahl von Stimmen nothwendig
ist, um die absoluteMajorität dieser Zahl gegenüberzu erlangen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Gerade deswegen habe ich ja diese Frage vor
der Wahl hier aufgeworfen. In §. 4 steht also: „Alle Wahlen erfolgen durch absolute Stimmen¬
mehrheit in der Weise, daß der Gewählte mehr als die Hälfte der Stimmen der erschienenen
Wähler oder zwar nur die Hälfte, aber dann die Stimme des nach den Lebensjahren ältesten
Mitgliedes der Wahlversammlungerhalten haben muß. Nun sage ich, daß durch das Gesetz nichts
über weiße Stimmzettel gesagt ist, daß es aber ufuell bei diesen Wahlen feststeht, daß auf die
Weife, die ich eben mitgetheilt habe, die absolute Stimmenmehrheit festgestelltwird. Der Abge¬
ordnete Freiherr von Frentz hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Frentz: Bei den ständischenWahlen, welche ich seit 21 Jahren
abzuhalten die Ehre habe, werden abgegebeneweiße Zettel einfach unter die Zahl der ungültigen
Stimmen gerechnet.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordnetePelz er hat das Wort.
AbgeordneterPelzer: Ich bin derselben Ansicht, wie Herr von Frentz. Mir scheint,

daß derjenige Wähler, welcher einen weißen Stimmzettel in die Urne wirft, damit erklärt: Ich
erfcheine bei der Wahl nicht, ich enthalte mich der Abstimmung, Nur diejenigenWähler find als
erschienen zu betrachten, welche bestimmteNamen ans ihre Wahlzettel fchreiben.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Ehnern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Die Sache liegt so. Wir müssen eine

bestimmteAnzahl von Mitgliedern haben, die wählen; die Beschlußfähigkeitdieses hohen Hauses
ist bei Anwesenheitvon 2/4 der Mitglieder erreicht, deshalb werden die weißen Stimmzettel mit¬
gezählt, um die Beschlußfähigkeit des Hauses zu constatiren. Was nun an nicht weißen Zetteln
übrig bleibt, das sind diejenigenZettel, die das Wahlresultat ergebe,,, und wenn es nur drei sind,
so haben diese drei gewählt, und die Uebrigen zählen nicht mit.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort,
Abgeordnetervon Grand-Ry: Ich glaube, daß das Wort: „erschienen" sich hier nur

aus dem Gesammt-Inhalt erklären läßt und zwar dahin gehend, daß die Abgabe von Stimmen
bei den ständischen Wahlen durch Stellvertreter uicht gestattet ist und deshalb die Betonung der
erschienenen Wähler erfolgt ist. Im Uebrigen bin ich vollkommenmit der Auffassung einver¬
standen, wie sie Herr von Eynern und die übrigeu Herren Abgeordnetenausgeführt haben.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroech hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Es ist, meine Herren, übersehenworden, daß es

in dem Reglement heißt: „Die Zahl der Stimmen der Erschienenen", und nicht „die Zahl
der Erschienenen", weiße Zettel sind aber leine Stimmen. Deshalb treffen die Ausführungen
des Herrn Landtags-Marfchalls zu.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteFriedelichs hat das Wort.
AbgeordneterFriederichs: Meine Herren! Die eigentlicheBedeutung der weißen Stimm¬

zettel festzustellen, wird uns der angenommene Fall am besten dienen, daß alle abgegebenen Stimm¬
zettel weiß sind; alsdann wäre eben keine Wahl vollzogen! Dadurch scheint mir erwiesen, baß die
weißen Zettel gar keine Bedeutung haben, und wenn daher nicht so viele Stimmen abgegeben werden,
als zur absoluten Majorität nöthig sind, dann ist eben Niemand gewählt.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroech hat das Wort.
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Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Derselbe Fall kann ja eintreten, wenn alle
Stimmen in einer anderen Weise ungültig sind, dann ist ebenso keine Wahl vollzogen; ein solcher
Fall wird aber nicht auf der Erde, sondern auf dem Monde zu suchen sein.

Lanbtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteSahler hat das Wort.
AbgeordneterSahler: Ich wollte nur bemerken, daß meine Auffassungjedenfalls bei

einer anderen Wahl eine vollständigeAnerkennung gefunden hat und zwar bei den Reichstags¬
wahlen, denn da ist ganz ausdrücklich ausgesprochen,daß die abgegebenen Stimmen gezählt werden
ganz unabhängig davon, ob sie gültig oder nicht gültig sind, und daß erst bei der engeren Wahl
die ungültigen Stimmen nicht zur Geltung kommen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: M^eine Herren! Diese Anführung paßt nicht hierher. Bei

den Reichstagswahlen kommt es nicht darauf au, daß eine beschlußfähige Zahl von Stimmen nach¬
gewiesen wird. Darin liegt für uns der Schwerpunkt, es muß die beschlußfähigeZahl von
Stimmen nachgewiesen werben; dies thut die Zahl der abgegebenenZettel; was auf den Zettel
steht, ist ganz gleich

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Rh hat das Wort.
Abgeordnetervon Grand-Ry: Ich muß die Ausführungendes Herrn Sah le r bestreikn

dieselben sind nicht richtig. Im Reichstag werden die weißen Zettel sofort abgeschriebenund
die absolute Majorität wird aus den beschriebenenStimmzetteln festgestellt; ich glaube aber,
die Sache ist so klar, daß sie einer weiteren Erörterung nicht bedarf. (Rufe: Schluß!)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Von allen Seiten wird Schluß gerufeu, ich
glaube, Sie sind Alle damit einverstanden,daß ich die geschäftsordnungsmäßigeDiskussionschließe.
Ich werde so verfahren, wie ich Ihnen zuerst gesagt habe. ß. 10 des Wahlgesetzes lautet
folgendermaßen:„Die Wahlstimmen werden mittelst verdeckter Stimmzettel abgegeben,wobei jeder¬
zeit die beiden jüngsten Mitglieder die Stimmzettel einsammeln, welche sie demnächstgemeinschaft¬
lich mit dem Wahlkommisfarius zu eröffnen haben." Soviel ich weiß, meine Herren, sind die
beiden jüngsten Mitglieder die Herren Graf von Veyssel und Graf von Hoensbroech.

Der Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eerde: Soweit ich die Stimmung hier im Hause erfahren

habe, glaube ich aunehmen zu können, daß die Wahl des Herrn Kaesen wohl einstimmig erfolgen
wird, und da jede ständische Wahl per Akklamation zulässig ist, so möchte ich bitten, die Wahl per
Akklamation vorzunehmen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich sprach noch im allgemeinen von sammt»
lichen Wahlen und nicht von der an erster Stelle vorzunehmendenWahl. Ich habe für sämmt¬
liche Wahlen die beiden jüngsten Herren als Strutatoren bestimmt und bitte die Herren, Ihr
Amt zu übernehmen. Wir treten nunmehr in Nr. 1 der Tages-Ordnung ein: Ersatzwahl zum
Provinzial-Verwaltungsrath an Stelle der ausgeschiedenen Herrn Horst aus Köln für die Dauer
der Wahlperiode. Meine Herren! Es ist der Antrag gestellt worden, diese Wahl per Akklamation
vorzunehmen,ich möchte aber hervorheben,daß bis jetzt bei Wahlen von Mitgliedern des Provinzial-
Verwaltungsraths dies nicht geschehen ist. Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ich möchte bitten, daß wir dnrch Stimm¬
zettel, wie es das Gesetz vorschreibt, abstimmen, es ist so besser. Ich will dies nicht weiter
begründen, aber es ist besser so.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
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AbgeordneterDietze: Ich wollte dasselbesagen.
Landtags-Marschall: Meine Herren! Es wird durch Stimmzettel abgestimmt. Ich

bemerke dazu, wie ich das bei Wahlen von Mitgliedern des Provinzial-Verwaltungsraths immer
gethan habe, daß Herr Horst als Vertreter des RegierungsbezirksKöln für den Stand der Städte
im Provinzial-Vcrwaltungsrath war, daß also an diese Stelle ein neues Mitglied des Provinzial-
Verwaltungsraths für die Dauer der Wahlperiode zu wählen ist. Ich bitte, den Herren Skruta-
toren die Zettel zu übergeben. (Geschieht.)

Ich frage, ob einer der Herren seinen Stimmzettel noch nicht abgegebenhat. — Ich
schließe das Skrutinium.

(Durchsichtder Stimmzettel.)
Es sind 75 Stimmzettel abgegeben, die absolute Mehrheit beträgt 38 Stimmen. Das

Wahlresultat ist folgendes: Für Herrn Kaesen sind 71 Stimmen abgegeben;für Herren Freiherrn
von Landsberg, Freiherrn Felix von Lo«, Herrn August Heuser uud Herrn Marcus je
1 Stimme. Herr Kaesen ist also mit 71 Stimmen gewählt; ich frage ihn, ob er die Wahl annimmt.

AbgeordneterKaesen: Tief bewegt nehme ich die Wahl an. (Heiterkeit)
Landtags-Marschall: Der erste Punkt unserer Tages-Orduung ist hiermit erledigt;

wir gehen zur Wahl des Laudes-Direktorsüber. Ich bitte die Herren Skrutatoren, die Stimm¬
zettel einzusammeln. (Geschieht.)

Ich frage, ob einer der Herren feinen Stimmzettel noch nicht abgegebenhat. — Wenn
e« nicht der Fall ist, fo schließe ich das Skrutinium und gehe nunmehrzur Nennung der Namen über.

(Durchsicht der Stimmzettel.)
Meine Herren! Es sind im Ganzen 75 Zettel abgegebenworden, darunter befindet sich

1 weißer Zettel, es bleiben also 74; die absolute Majorität beträgt 38 Stimmen, Herr Freiherr
von Landsberg hat 39 Stimmen erhalten, Herr Freiherr von Frentz l? Stimmen, Herr
Freiherr von Solemacher 6 Stimmen, Herr Landesrath Kleiu 12 Stimmen, es ist also der
Herr Freiherr von Landsberg mit 39 Stimmen gewählt. Punkt 2 der Tages-Orduung ist
hiermit erledigt.

Wir gehen über zu Punkt 3: Ersatzwahl zur Rheinischen Deputation für das Heimath¬
wesen an Stelle des verstorbenenBürgermeisters Ghmuich zu Eschweiler. Der Herr Abgeordnete
Bremig hat das Wort.

AbgeordneterBremig: Meine Herren! Gestatten Sie mir als Mitglied der Heimaths-
Deputation, nicht bloß in meinem Namen, sondern auch im Namen der übrigen Mitglieder der
Deputation, Ihnen die Bitte vorzutragen, den Herrn Direktor Seul zum Mitgliede der Heimaths-
Deputation per Akklamationzu wählen. Herr Seul ist Stellvertreter des verstorbenen Herrn
Gymnich gewesen und hat bereits seit längerer Zeit mit uns in der Heimaths-Deputation gewirkt,
es kann nur unser Wunschfein, den Herrn Seul diesem Richter-Amt erhalten zu sehen. Ich
bitte Sie deshalb, meine Herren, per AkklamationHerrn Seul zum Mitglied der Heimaths-
Deputation zu wählen.

Landtags-Marschall: Es ist ein Antrag gestellt worden, Herrn Seul per Akklamation
für die erledigte Stelle in der Heimaths-Deputation zu wählen. Ich frage, ob gegen diesen Antrag
Widersprucherfolgt.

AbgeordneterReinhard: Ich erhebe Widerspruch.
Landtags-Marschall: Es erfolgt Widerspruch,wir gehen zur Wahl durch Stimmzettel

über. Ich bitte die Herren Skrutatoren, die Stimmzettel einzusammeln. (Geschieht,)
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Ich frage, ob einer der Herren Abgeordneten seinen Stimmzettel noch nicht abgegeben
hat. — Wenn dies nicht der Fall ist, so schließe ich das Skrutinium.

(Durchsichtder Stimmzettel.)
Meine Herren! Es sind 71 Stimmzettel abgegeben, das Resultat ist folgendes: Direktor

Seul 42, Freiherr Felix von Lo« 16, Herr Heuser 8, Herr Freiherr von Solemacher 1,
Graf von Beißel 1, Herr Reinhard 1 Stimme und 2 weiße Zettel. Die absolute Majorität
ist 35 Stimmen, Herr Direktor Seul ist also gewählt. Ich frage Herrn Direktor Seul, ob er
die Wahl annimmt.

AbgeordneterSeul: Ich nehme die Wahl an.
Landtags-Marschall: Ich erkläre hiermit Herrn Direktor Seul für gewählt. Nun

müssen wir aber einen neuen Stellvertreter an Stelle des Herrn Seul wählen. Der Herr Abge¬
ordnete Pelzer hat das Wort.

Abgeordneter Pelz er: Meine Herren! Obwohl vorhin Widerspruchdagegen erhoben worden
ist, die Wahl des Herrn Direktor Seul per Akklamation zu vollziehen, so möchte ich jetzt doch
noch einmal den Versuchmachen,die fernere Wahl, die nun an die bisherige Stelle des Herrn
Direktors Seul als Stellvertreter des Herrn Gymnich nothwendigist, per Akklamationzu voll¬
ziehen, und erlaube ich mir für diese Stelle den Herrn Freiherrn von Eynatteu vorzuschlagen,
der bisher Stellvertreter des Herrn Kollegen Bremig war. Dieser mein Vorschlag beruht darauf,
daß in einer Rücksprache mit mehreren Kollegen es für das Zweckmäßigste angesehen worden ist,
daß für jeden Juristen, der der Heimaths-Deputation als Mitglied angehört, auch ein Jurist als
Stellvertreter gewählt werde. Es schließt sich deshalb an meinen Vorschlag,den Herrn Frei¬
herrn von Eynalten zum Stellvertreter des Herrn Seul zu macheu, der weitere Vorschlag,
den Herrn KollegenCourt h zum Stellvertreter des Herrn KollegenBr einig zu machen,so daß,
wenu HerrVremig fehlt, doch an seiner Stelle ein Jurist dort fungiren wird und endlich würde
mein letzter Vorschlagdahin gehen, als Stellvertreter für den Herrn Freiherrn von Ecrde, der
als Mitglied der Deputation angehört, den Herrn Freiherr« Felix von Los zu wählen. Es
würde sich demnachdie Sache so stellen, daß als Stellvertreter für den Herrn Seul Herr Frei¬
herr von Ehnatten, als Stellvertreter für Herrn Aremig, dessen Wahl heute nicht in Frage
steht, Herr Kollege Conrth und an Stelle des Herrn Freiherrn von Eerde, dessen Wahl heute
auch uicht in Frage ist, der Herr Freiherr Felix vonLoe eintreten würde. Das ist, wie bemerkt,
das Resultat einer Besprechung, wie sie hier zwischenmehreren Kollegen stattgefundenhat, und
erlaube ich mir, wenn dies den Beifall des hohen Hauses finden sollte, Ihnen vorzuschlagen, diese
sämmtlichenWahlen per Akklamation zu vollziehe». Wenn Sie das nicht thun, so werden wir bei
außerordentlichbedrängterGeschäftslagenoch bis zum späten Abend hier sitzen und nichts thuu als
wählen und Stimmzettel zählen.

Landtags-Marschall: Meine Herreu! Sind Sie mit der Wahl per Akklamation
einverstandenoder erfolgt ein Widerspruchdagegen?

AbgeordneterHorst er: Ich widerspreche.
Landtags-Marschall: Herr Herster widerspricht, wir müssen also zur Wahl durch

Stimmzettel schreiten. Der Herr AbgeordneteVremig hat das Wort.
AbgeordneterVremig: Meine Herren! Ich wollte nur auf einen Umstand aufmerksam

machen. Wenn Sie zur Wahl schreitenso richten Sie die Wahl so ein, daß der Fall nicht vor¬
kommen kann, daß zwei Schwäger in der Heimaths-Deputation zugleich als Richter sitzen. Das
sucht man in allen Richter-Kollegienzu vermeiden. Wenn Herr Freiherr von Loe nicht Stell-
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Vertreter des Herrn Freiherr» von Cerde wird, so könnte der Fall eintreten, daß er einberufen und
neben Herrn von Eerde, seinem Schwager, als Richter dort fungiren würde.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Pelzer hat das Wort.
Abgeordneter Pelzer: Meine Herren! Nachdem die Akklamation für die sämmtlichen

Wahlen, wie sie hier vorgeschlagen worden sind, Widerspruch erfahren hat, so mache ich jetzt den
Vorschlag, wenigstens an Stelle des Herrn Seul den Herrn Freiherr« von Eyn alten per Akkla¬
mation zu wählen. Ich weiß nicht, ob der Widerspruch sich auch auf diese Wahl erstreckt. Wir
haben heute eine schwere Arbeitslast auf der Tagcs-Orduung, und werden bis Mitternacht aushalten
muffen, wenn wir in diefer Weife mit den Wahlen fortfahren. Ich möchte mir also erlauben,
meinen Vorschlag wenigstens für diefe eine Wahl zu wiederholen. Wenn auch hier Wibcrfpruch
erfolgen follte, fo werden wir in Gottes Namen Geduld üben muffen.

Landtags-Marfchall: Ich frage, ob gegen den eben gemachten Vorschlag des Herrn
Pelz er Widerspruch erfolgt.

Abgeordneter Horster: Ich ;iehe meinen Antrag zurück. (Bravo!)
Landtags-Marfchall: Ich möchte Herrn Horster fragen, ob die Zurückziehung des

Antrages sich auf sämmtliche zu thätigende Wahlen oder nur auf die erste bezieht.
Abgeordneter Horstcr: Auf fämmtliche. (Bravo!)
Landtags-Marfchall: Meine Herren! Dann würde der erst gestellte Antrag des Herrn

Pelzer, die von ihm vorgeschlagenen Wahlen und resp. Veränderungen in den Mitgliedern und
Stellvertretern vorzunehmen, wieder aufzunehmen fein. Ich frage noch einmal, ob gegen die hier
vorgetragene ganze Liste Widerspruch erfolgt. — Ich konstatire, daß kein Widerspruch erfolgt, und
erkläre die von Herrn Pelzer hier vorgefchlageneu Herren in den Stellen, in denen sie genannt
sind, per Akklamation für gewählt. Hiermit ist diefe Sache erledigt. Ich frage, die Herren, welche
von der Wahl und von den hier vorgefchlageneu Veränderungen betroffen werden, ob Sie die
gethätigte Wahl annehmen.

Abgeordneter Freiherr von Eynatten: Ich nehme die Wahl an.
Abgeordneter Conrth: Ich nehme ebenfalls an.
Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Ich nehme an.
Landtags-Marfchall: Die Wahlen sind vollzogen und die gewählten Herren haben

angenommen. Wir gehen zum vierten Punkt der Tagesordnung über: Ersatzwahlen für die Bezirks¬
kommissionin den Regierungsbezirken Aachen und Trier nach der in dem Allerhöchsten Propositions-
Detret sur, Nr. 5 gegebenen Anregung. Ich möchte fragen, ob einer der Herren einen Vorschlag
in dieser Beziehung zn machen hat. Ich gebe das Wort dem Herrn Abgeordneten Ientges.

Abgeordneter Ientges: Meine Herren! Ich muß auf meine frühere Aemerknng zurück¬
kommen, daß auch aus dem Regierungsbezirk Düsfeldorf ein Mitglied der Bczirks-Kommissiou mit
Tode abgegangen ist, es ist Herr Wilhelm von Eynern. Ein anderes Mitglied ist seit langer
Zeit krank, ebenfalls der Vertreter einer größeren Stadt, - es gibt zwar keine Vertreter bestimmter
Städte, aber es wird immer darauf Rücksicht genommen, daß die größeren Städte in der Kom¬
mission vertreten sind, — das letztere Mitglied ist Herr Karl Schwarz in Düfseldorf. Ich weiß
nicht, Durchlaucht, ob wir in der Lage sind, ohne Aufforderung die Ersatzwahlen vorzunehmen.

Landtags-Marfchall: Meine Herren! Auf diese Frage muß ich zunächst felbst ant¬
worten. Herr Ientges hatte die Freundlichkeit, mir dies vor einiger Zeit mitzutheilen, und habe
ich in einem Privatgefpräch mit dem Herrn Landtagö-Kommiffarius darüber gesprochen, er meinte,
es wäre ihm nichts davon bekannt, es wäre eine bezügliche Anzeige nicht an ihn gelangt. Bis
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jetzt haben wir diese Wahlen in dem LandtagAmr auf Anregung des Herrn Landtags-Kommissarius
vollzogen, ich kann also als Ihr Vorsitzender Nichts darin thun, ich muß auf die Anregung des
Herrn Landtags-Kommissarius warten. Ich glaube nicht, daß wir eine Ersatzwahl für ein Mitglied
dieser Kommission vornehmen können, von dem wir nur durch Privatmittheilung hören, daß der¬
selbe nicht mehr unter den Lebenden ist. — Der Herr Abgeordnete Pelz er hat das Wort.

Abgeordneter Pelzer: Bezüglich der Wahl für Aachen habe ich Folgendes zu bemerken.
Der Schuhmachermeister Münstermann, der auf meinen Vorschlag bei dem letzten Landtage
gewählt wurde, gehörte damals, als ich ihn vorschlug, und als er hier gewählt wurde, in Wirk¬
lichkeit noch zu den Klasscnsteuerpflichtigen. Er ist aber bis zu der Zeit, wo die Bezirks-Kommission
zusammentrat, bereits in die Einkommensteuer gerathen, in Folge dessen ist heute eine Ersatzwahl
vorzunehmen. Nach den in Aachen eingezogenen Erkundigungen erlaube ich mir den dortigen Uhr¬
macher Herrn Joseph Schaffrath Ihnen vorzuschlagen und empfehle auch diese Wahl per
Akklamation zu vollziehen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroech hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Nach den Mittheilungen des Herrn Marschalls

möchte ich doch das Ersuchen an den Landtag richten, daß der Herr Landtags-Kommissarius gebeten
werde, nachdem ihm jetzt privatim Mittheilung geworden, daß Herr von Eynern gestorben ist,
sich amtlich danach zu erkundigen. Wenn das nicht geschieht, wird die Sache nicht erledigt werden.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Ientges hat das Wort.
Abgeordneter Ientges: Meine Herren! Ich lege auch umsomehr Werth darauf, daß

diese Lücke ersetzt werde, weil es für die Bezirks-Kommission höchst unangenehm ist, daß zwei
Städte, wie Düsseldorf und Barmen es sind, in der Kommission nicht vertreten sind. Herr
Graf von Hoensbroech und ich sind in der Kommission, wir haben es in der letzten Sitzung
bereits schmerzlich empfunden, daß wir in den Verhältnissen jener beiden Städte nicht genügend
orientirt waren.

Landtags-Marschall: Ich möchte Herrn Ientges fragen, wann Herr Wilhelm
von Eynern gestorben ist.

Abgeordneter Ientges: Er ist im letzten Landtag gewählt worden und hat noch an der
vorletzten Sitzung theil genommen; er ist vor 15 Monaten gestorben. An der letzten Sitzung der
Bezirks-Kommission hat er nicht mehr theil genommen; da war er bereits mit Tode abgegangen;
an der vorletzten Sitzung aber, bat er meines Wissens noch theil genommen. Herrn Schwarz
soll der Schlag gerührt haben.

Landtags-Marschall: Ich muß den beiden Mitgliedern der Bezirks-Kommission, den
Herren Ientges und Graf von Hoensbroech erwidern, daß, wie Sie es auch diesmal ersehen,
diese Wahlen immer durch daö Propositions-Dekret vorgeschlagen worden sind. Es ist also jetzt
nichts mehr in der Sache zu thun, es kann Wohl erst im nächsten Landtage geschehen. Der Herr
Abgeordnete Ientges hat das Wort.

Abgeordneter Ientges: Ich würde kein Bedenken haben, daß wir vorbehaltlich der Auf¬
forderung des Herrn Landtags-Kommisfarius die Wahl vornehmen.

Landtags-Marschall: Das kann ich unmöglich zulassen. Der Herr Abgeordnete Graf
von Hoensbroech hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich möchte die Bitte aussprechcn, daß der Herr
Landtags-Kommissarius ersucht werde, sich offiziell danach zu erkundigen, damit für die Folgezeit
eine derartige Lücke sich nicht so lange hinschleppe.
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Landtags-Marschall: Das werde ich ohne Beschluß des Landtags sx «Nein thun.
Es ist der Vorschlag gemacht worden, an Stelle des unter Nr. 5 des Propositions - Dekrets
genannten Schuhmachermeistcrs Münstermann zu Aachen einen andern Herrn zu wählen. Es
ist der Uhrmacher Joseph Schaffrath genannt und der Vorschlag gemacht worden, diesen per
Akklamation zu wählen. Erfolgt hiergegen Widerspruch? — Wenn kein Widerspruch erfolgt, ich
konstatire, daß kein Widerspruch erfolgt, — erkläre ich Herrn Uhrmacher Joseph Schaffrath
für gewählt. Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Könnte nicht der Herr Landtags-Marschall noch während
dieser Session die Wahl an Stelle der beiden Herren, welche Herr Ientges genannt hat,
anordnen? Bei der wirklich großen Bedeutung, die die Vertretung dieser Städte in dieser Deputation
hat, möchte ich dies dem Herrn Landtags-Marschall anheimgeben.

Landtags-Marschall: Ich kann darauf nur antworten, daß ich noch heute mit dem
Herrn Landtags-Kommisfarius über diese Sache sprechen werde. Dann haben wir an Stelle des
Advokat-Anwalts Zell zu Trier ein anderes Mitglied zu wählen. Der Herr Abgeordnete
Rautenstrauch hat das Wort.

Abgeordneter Rautenstrauch: Ich bitte, an Stelle des verstorbenen Herrn Advokat-
Anwalts Zell das Mitglied unseres Hauses, Herrn Kommerzienrath Lautz zu Trier, zu wählen.

Landtags-Marschall: Nach der Stimmung hier im Hause scheint mir ein Vorschlag,
die Wahl per Akklamation vorzunehmen, gemacht worden zu sein,

Abgeordneter Rautenstrauch: Ich stelle den Antrag, die Wahl per Akklamation vor¬
zunehmen.

Landtags-Marfchall: Erfolgt gegen die per Akklamation vorzunehmende Wahl des
Mitgliedes des Haufes Herrn Lautz ein Widerspruch? — Ich konstatire, daß kein Widerspruch
erfolgt, und erkläre Herrn Lautz für gewählt. Ich frage ihu, ob er die Wahl annimmt.

Abgeordneter Lautz: Ich nehme die Wahl an.
Landtags-Marschall: Meine Herren! Hiermit sind die Wahlsachen erledigt, wir kommen

nun zu Nr. 5 der Tages-Ordnung, Referat über die Vorlage des Provinzial-Verwaltungsrathes
snd IV. 38 der Drucksachen, betreffend die Petitionen der Städte Köln und Aachen auf Abänderung
des bisherigen Vertheilungsmaßstabes für die Aufbringung der Beiträge zur Verzinsung und
Tilgung der beiden Obligationen-Anleihen der Rheinprovinz für den Bau und die erste Einrichtung
der Provinzial-Irrenanstalten. Referent ist der Herr Abgeordnete Pelzer.

Referent Abgeordneter Pelz er: Meine Herren! Sie wissen, daß für den Bau unserer
fünf Irren-Anstalten zwei Obligationen-Anleihen aufgenommen worden find, und Sie ersehen aus
dem Ihnen vorliegenden Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, in welcher Weise^bis dahin die
Verzinsung und Amortisation dieser Anleihen stattgefunden hat, speziell nach welchem Vertheilungs-
maßstab sie stattgefunden hat. Die Anstalten, meine Herren, um die es sich handelt, werben
gegenwärtig durcheinander für die Bedürfnisse der ganzen Provinz gebraucht, und sind auch in
den vergangenen Iahreu so gebraucht worden, wenigstens die vier Anstalten, die bis jetzt bezogen
sind; die Anstalt zu Bonn ist bekanntlich noch nicht in Betrieb. Wie Sie ebenfalls aus dem
Referat ersehen, werden die sämmtlichen Anstalten auch in Zukunft für die ganze Provinz ohne
Rücksicht auf die Grenzen des einzelnen Regierungsbezirks gebraucht werden müssen. Trotzdem,
meine Herren, ist die Umlage für diese Anstalten eine nichtsweniger als einheitliche; es zahlen
nämlich die Regierungsbezirke Koblenz und Trier ein jeder 80 250 Mark, die Regierungsbezirke
Köln, Aachen und Düsseldorf ein jeder 120 500 Mark. Sie wissen, daß der Regierungsbezirk
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Düsseldorfmehr als dreimal soviel Seelen hat, als die RegierungsbezirkeAachen oder Koblenz,
daß er allein den dritten Theil der Einwohner der Provinz umfaßt nnd daß auch seine Steuerlast
sich auf mehr als ein Drittel derGesammtsteuerkraftder Provinz herausstellt; der Regierungsbezirk
Düsseldorf partizipirt mit 40°/„ an den Steuern. Während also die Bevölkerungszifferdes Regierungs¬
bezirksDüsseldorf dreimal so hoch ist, als die Vevölkerungszisferder RegierungsbezirkeNachen und
Koblenz,während seine Steuerkraft dreimal so hoch als die Steuerkraft, wenigstensdes Regierungs¬
bezirksAachen, bezahlen diese letzterenRegierungsbezirkebisher genau dasselbe zu der Umlage,
nämlich 120 500 Mark, wie der RegierungsbezirkDiisseldorf. Die Zahl der Irren, die aus dem
letzteren Regierungsbezirkehervorgehen, ist ganz entsprechend der Aevölkeruugszifferauch circa die
dreifache,wie iu den genannten anderen Regierungsbezirken, Man rechnet überhaupt durchschnitt¬
lich im Nheinlcmde überall auf je 1000 Secleu einen Irren, ein Verhältniß, welches sich für alle
Regierungsbezirkefast als ein ganz Gleiches herausstellt. Nun wird man sich auf den ersten Blick
fragen, wie ist ein so ungeheuerlichesVerhältniß möglich, daß ein Regierungsbezirk,der noch nicht
ganz 500 000 Einwohner, darunter 500 Irre hat, zu den gemeinschaftlichen Anstalten und für
gemeinschaftliche Bedürfnisse gerade so viel bezahlt, wie ein Regierungsbezirk, der 1^ Million
Einwohner, darunter 1500 Irre, und der auch die dreimal größere Steuerlast hat? Dies erklärt
sich nur durch folgende»historischen Vorgang, Zu einer Zeit, meine Herren, als eine Selbst¬
verwaltung noch nicht bestand, hat der 19. Rheinische Provinzial-Landtag sich bereits mit der
Organisation des Irrenwesens für die spätere Zeit der Selbstverwaltung befaßt, und man kam,
wesentlich unter dem Einfluß der Herreu Negierungs-Präsidenten, die damals zugezogen wurden,
auf die Idee, für jeden Regierungsbezirkeine besondere Anstalt zu bauen; man dachte sich dabei,
daß auch die Irrenpflege eines jeden Regierungsbezirkseine getrennte sein sollte; so kamen die
Resolutionendes 19, Landtages zu Staude, iu deren erster es heißt: „In jeden der fünf Regie¬
rungsbezirkeDüsseldorf, Köln, Aachen, Koblenz und Trier soll eine gemischte Heil- und Pflege-
Irrenanstalt für je 200 bis 300 Kranke" — ich bitte Sie, diese Ziffer sich gütigst bemerken zu
wollen — „nach dem bewährtestenSystem erbant resp, die in diesen Regierungsbezirkenvorhan¬
denen und zur Errichtung einer gemischten Heil- uud Pflege-Anstalt als tauglich befundenen
Bezirksanstaltenzur Aufnahme dieser Zahl von Kranken erweitert werden".

Die zweite Resolution lautet: „Die zu erbauenden resp, zu erweiterndenund von der
Provinz zu übernehmeudenIrrenanstalten erhalten den Charakter als Provinzialanstalt nnd jede
derselben wird von einer gemischten Kommission auf Grund des neuen Regulativs verwaltet,"

Mit der dritten Resolution — Sie finden die Resolutionen in dem braunen Buch auf
Seite 109 — haben wir es hier nicht zu thun, mit der vierten und fünften ebensowenig, es han¬
delt sich im Wesentlichennur noch um die sechste,siebente nnd achte Resolution; die sechste lautet
„Zur Vestreituug der Bau-, Eiurichtuugs- und Inveuturlostcn der fünf Provinzial-Irrenanstalten,
fowie zur Anschaffung der erforderliche«Grundstücke sollen durch die ProvinzialHülfskasse bis zum
Belaufe von zwei Millionen Thalern „rheinische Prouinzial-Obligationen ans den Inhaber" aus¬
gegeben werden, die jährlich mit 4'/2°/u zu verzinsen und mit 1V2°/n zu amortisiren sind. Die
Provinz verpflichtetsich, die zur Verzinsung und Amortisiruug erforderliche»Summen jährlich und
zwar zur Hälfte auf die Bevölkerung und die audere Hälfte auf die klassifizirteEiukommensteuer,Klassen¬
steuer und 2/3 des Antheils der Schlacht- und Mahlsteuer, welche für Rechnung des Staates
erhoben wird, in der Weise aufzubringen" — das ist wohl zu beachten — „daß jeder Regie¬
rungsbezirk nach dem Verhältnisse beizutragen hat, in welchem die cmittirten
Obligationen behufs Erbauung resp. Erweiterung und Einrichtung der betreffen-
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den Anstalten nach Maßgabe des Bedürfnisses von der ständischen Kommission über¬
wiesen worden sind". Ich wiederholees noch einmal: Es soll jeder Negiernngsbezirknachdem
Verhältnisse beitragen, in welchem die emittirten Obligationen behufs Erbauung resp. Erweiterung
und Einrichtnng der betreffendenAnstalten nach Maßgabe des Bedürfnisses von der ständischen
Kommission überwiesenworden sind. Nach der siebenten Resolutionsollte eine aus 15 Mitgliedern
bestehenoe Bau-Kommissiongewählt werden. In der achten Resolution endlich wird gesagt: „Da
der Proviuzial-Landtagdie vorstehendensieben Resolutionenals ein untheilbares Ganzes betrachtet,
und andererseits für die gedeihliche Entwickeluugder neuen Organisation des Irrenwesens die
Durchsühruug des in der zweiten Resolution erwähnten Regulativs für unerläßlich erachtet: so
verpflichteter die nach der siebenten Refolution zu erwählendeKommission, leine Schritte zur Aus¬
führung des Rcorgauisationsplanes zu thun, bis die Allerhöchste Sanktion, sowohl der sämmtlichen
sieben Resolutionen,als auch des neuen Regulativs erfolgt ist".

Meine Herren! So lauten die Resolutionen des 19. Landtages, die durch Allerhöchste
Kabinets-Ordre vom 22. September 1868 ihre Bestätigung gefundenhaben. Inzwischen trat nuu
die Kommission zusammen, also eine Kommission,welche die gefammteProvinz vertrat; von ihr
wurden Anstalten errichtet weit über das Maß hinaus, wie es jeue Resolutionen für jeden Regie¬
rungsbezirk zur Höhe vou 200 bis 300 Kranken bestimmt hatten; es wurden Irrenanstalten
errichtet, die notorisch circa 500 Kranke zu fasse» iu der Lage sind, vielleicht auch mehr. Zur
Zeit sind circa 500 Kranke, wie Sie das ans den Ihnen mitgetheilten Uebersichten ersehen, wenig¬
stens in einzelnendieser Anstalten vorhanden, ganz besondersin Düren und in Grafenberg. Die
Anstalten sind also erheblichgrößer ausgefallen, als sie vom 19. Provinzial-Lcmdtag beabsichtigt
wareu. Auch in einer andern Hinsicht ist nicht nach deu Resolutionendes 19. Landtages verfahren
worden, und konnte vielleicht auch nicht danach verfahren weiden. Nach dem Inhalt dr U. Reso¬
lution sollte ja jeder Regierungsbezirkzu den Kosten nach dem Verhältniß beitragen, in welchem
ihm die emittirtenObligationen behufs Erbauung resp. Erweiterungund Einrichtungder betreffenden
Anstalt nach Maßgabe des vorhandenenBedürfnisfes von der ständifcheu Kommissionüberwiese«
wurden. Die Idee war also die: Wenn der einzclucRegierungsbezirkGeld nothwendighat, um
seine Anstalt zu bauen und einzurichten,dauu sollten ihm die entsprechenden Obligationen von der
Kommission gegeben werden, und in dem Maß, als sie ihm gegeben wurden, sollte er nun zur
Verziusuuguud Amortisationder Anleihen beitragen. So aber, meiue Herren, ist nicht verfahren
worden, und, ich wiederholenoch einmal, tonnte möglicherweise wegen der Schwierigkeitdieser Be¬
rechnung nicht verfahre» werdcu, die ständische Baukommission,und zwar immer als Mandatar
des Landtags, beschloß vielmehr unter dem 5. Juli 1871 so zu verfahren, wie Ihnen anf Seite 1
des ersten Referates mitgetheilt ist; es heißt da: „Diese Kommissionerklärte sodanu uuter dem
5. Juli 1871, daß, da erst nach beendigtem Bau sämmtlicherAnstalten der Antheil eines jeden
Regierungsbezirkesan der jährlich zu zahlendenVerzinsung«-und Tilgungsquote defiuitiv zur Fest¬
stellung gelangen könne, so werde bis dahin und vorbehaltlich der Ausgleichungannähernd nach
Maßgabe der Anzahl der Kranken, welche für die einzelne«Anstalten in Aussicht genommen, die
Vertheilung vorzunehmensein. Die Verthcilung fand denn auch seither in diefer Weise statt."
Meine Herren! Sie fand in dieser Weise statt, obwohl mit dem Bau von Grafeuberg zuerst vor¬
gegangen wurde, während erst ganz bedeutend später — ich glaube, erst im Jahre 1878 ist Düren
fertig geworden — mit Düren vorangegangen wurde, partizipirten von vornherein alle Regie¬
rungsbezirkeiu dem angegebenen Verhältniß, Aachen und Düsseldorf zahlten von vornherein die
gleiche Summe, Kobleuz und Trier die entsprechendkleinere Summe, weil man für diefe letzteren
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nur Anstalten zu je 200 Kranken,für Köln, Aachenund DüsseldorfAnstalten zu je 300 Kranken
beabsichtigte;daher zahlten Koblenz und Trier 80 250 Mark, Köln, Aachen und Düsseldorf ein
jeder 120 500 Mark. So, meine Herren, ist von vornherein im Widerspruchmit den Resolutionen
des Landtags operirt worden.

Die ständische Bau-Kommissionhat indeß dabei vorbehalten, baß erst zu der Zeit, wenn
der Bau und die Einrichtung der sämmtlichenAnstalten beendigt sein würde, die Abrechnungauf
Grund der Resolutionenstattfinden sollte. Inzwischen, meine Herren, ist nun die ganze Voraus¬
setzung, unter welcher der 19. Provinzial-Landtag bei Erlaß seiner Resolutionengehandelt hatte,
nach Einführung der Selbstverwaltung und nach Erlaß der Dotation« - Gesetze,nach welchen die
Unterhaltung der Irren auf die allgemeineProvinzial-Umlage kommt, total weggefallen; man
benutzte nicht jede Anstalt für den betreffenden Regierungsbezirk;man benutzt alle gemeinsam, man
sagt nicht: Grafenberg ist für den RegierungsbezirkDüsfeldorf da, und Düreu gehört dem
RegierungsbezirkAachen, sondern man benutzt die Anstalten durcheinander. Insbesondere ergibt
sich, soviel ich weiß, aus dem Referate, daß man die Kranken nach verschiedenen Kategorien
ohne Rücksicht auf den Regierungsbezirk,dem sie angehörten, in den Anstalten untergebrachthat,
so daß z. B. sämmtliche epileptische Irren und alle landarme Irren der Provinz von vorneherein
in der Irrenanstalt von Merzig sich befundenhaben und auch heute noch befinden.

Dann, meine Herren, sei hier noch darauf hingewiesen, wie stark jetzt schon einzelne der
Irrenanstalten belegt sind, und wie das natürlich ganz besondersfür die Anstalt des Regierungs¬
bezirksDüsseldorf,Grafenberg, zutrifft, welche sich gegenwärtig bereits als zu klein erwiesen hat.
Ich habe heute morgen noch bei dem Herrn Landesrath Klein die näheren Erkundigungen über die
Frequenz dieser Anstalt eingezogen. Auf Seite 4 des Nachtrags^Referats finden Sie folgende
Ziffern angegeben: in Grafenberg aus dem RegierungsbezirkDüsseldorf 463 Kranke. Vor dieser
Aufstellung waren aber in Grafenberg bereits 493 Kranke; die Zahl von 463 ergibt sich daraus,
daß man unmittelbar vor der Aufstellung 30 Kranke,die man in Grafenberg absolut nicht mehr unter¬
zubringen wußte, nach Bendorf abgeführt und dort in einer Privat-Irrenanstalt untergebrachthat.
Inzwischenkämpft man aber schon wieder auf's Neue mit Uebeifüllung. Seit dem 1. November
d. I. sind zu den 463 bereits wieder 20 hinzugekommen. Für den RegierungsbezirkDüsseldorf
wird also unter allen Umständenin der allernächste!, Zeit, jedenfalls im Laufe der nächsten 10 Jahre,
eine Vorsorge zu treffen sein, denn einer Scelenzahl von 1 ^ Millionen Menschenkann eine Anstalt
in der Größe von Grafenberg dauernd nicht mehr genügen. Würde nun an dem Prinzip der
Resolutionenfestgehalten,daß jeder Regierungsbezirkseine eigene Anstalt haben sollte, dann würde
die einfache Konsequenz sein, daß auch jeder Regierungsbezirkin seiner Anstalt nur seine eigenen
Kranken aufnehme,es würde dann also eine neue Anstalt für den Regierungsbezirk Düsseldorfauch
blos auf Kosten dieses Regierungsbezirkszu errichten sein. Ich denke, wenigstens die Herren in
Düsseldorf haben nicht die Absicht, einestheils die Resolutionenaufrecht zu erhalten, und andern-
theils, wenn sie für ihre speziellen Bedürfnisse neuer Anstalten bedürfen, die ganze Provinz heran¬
zuziehen und für sich zahlen zu lassen.

Thatsächlichgeschieht das freilich schon gegenwärtig, e« zahlen die anderen Regieruugs-
bezirtc für die Bedürfnisse des Regierungsbezirks Düsseldorf, indem, wie gesagt, 4 Anstalten
gemeinschaftlichbenutzt, auch vom Regierungsbezirk Düsseldorf mitbeuutzt werden,und nichtsdestoweniger
letztereran den Kosten nur in der Weise partizipirt, wie ich Ihnen das vorhin mitgetheilt habe,
zu der gleichen Summe, wie die soviel kleineren und soviel ärmeren Regierungsbezirke.— Auf
diese Verhältnissenuu wurde der Provinzial-Verwaltungsrath zunächst durch Petitionen der Städte
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Köln und Aachen aufmerksam gemacht; der Verwaltungsrath erkannte dieselben in Uebereinstimmung
mit den Petenten als unerträglich an, und beschloß demnach einstimmig, Ihnen die Abänderung
der Resolutionen des 19. Landtags vorzuschlagen und in Zukunft eine Gleichheit zwischen den
Regierungsbezirken herzustellen; aus dieser Absicht des Provinzial-Verwaltungsraths sind die beiden
Ihnen vorliegenden Referate hervorgegangen, (Zurufe.) Meine Herren! Ich verkenne gar nicht, daß
ich bis dahin nicht überall als Referent des Ausschusses gesprochen habe, (Abgeordneter Ientges:
das Referat muß zuerst verlesen werden) ich will vielmehr hiermit ausdrücklich erklären, daß ich
mehrfach auch meine persönliche Anschauungsweise vorgetragen habe, aber gleichzeitig auch diejenige,
aus welcher die Beschlüsse des Verwaltungsraths hervorgegangen sind. Erst jetzt kann ich damit
beginnen, nachdem ich Ihnen aus persönlicher Anschauung eine Art historischer Einleitung gegeben
habe, Ihnen mitzutheileu, was im Ausschuß vor sich gegangen ist; ich glaube, meine Herren,
daß ich völlig befugt bin, in dieser Weise zu verfahren, und Ihnen zunächst meine eigene Anschauung
darzulegen; ich beehre mich Ihnen jetzt das Referat des I. und IV. Ausschusses zu verlesen, aus
welchem Sie die Stellung erkennen, welche der Ausschuß zu dieser Frage genommen hat:

„Referat des I. und IV. Ausschusses über die Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths,
8nd IV 38 der Drucksachen, betreffend die Petitionen der Städte Köln und Aachen auf Abänderung
des bisherigen Vertheilungs-Maßstabes für die Aufbringung der Beiträge zur Verzinsung und
Tilgung der beiden Obligationen-Anleihen der Rheinprovinz für den Bau und die erste Einrichtung
der Provinzial-Irrenanstalten.

In der Sitzung des I. und IV. Ausschusses vom 21. November er, gelangten die Petitionen
der Städte Köln und Aachen auf Abänderung des bisherigen Vertheilnngs-MaßstabcS für die Auf¬
bringung der Beiträge zur Verzinsung und Tilgung der beiden Obligationen-Anleihen für den Bau
und die erste Einrichtung der Provinzial-Irrenanstalten, sowie die bezüglichenAnträge des Provinzial-
Verwaltungsraths, welche in dessen Referat unter IV 38 der Drucksachen niedergelegt sind, zur
Berathung. Wie sich aus dem erwähnten Referat ergibt, werden durch den bisherigen Verthcilungs-
Maßstab der Verzinsung und Amortisation jener Anleihen einzelne Regierungsbezirke, nämlich
Aachen, Koblenz und Trier, ganz vorzugsweise aber der erstgenannte Bezirk, im Verhältniß der
Bevölkcrungszahl wie der Steuerkraft, weit stärker als der Regierungsbezirk Düsseldorf belastet.
Die Anträge des Provinzial-Verwaltungsraths beabsichtigen im Wesentlichen für die Zukunft diese
Ungleichheit aufzuheben und die ganze Provinz nach dem gleichen Maßstabe der Steuerkraft, wie
dieser für die allgemeine Provinzial-Umlage besteht, auch für die Verzinsung und Amortisation
dieser Anleihen heranzuziehen; die Annahme dieser Anträge würde daher für die Zukunft eine
erhebliche Verminderung der bisher von den Regierungsbezirken Aachen, Koblenz und Trier gelei¬
steten Beiträge zu dieser Verzinsung und Amortisation, dagegen eine entsprechende sehr erhebliche
Vermehrung der bisher vom Regierungsbezirke Düsseldorf hierzu geleisteten Beiträge zur Folge
haben, während die Beiträge, welche der Regierungsbezirk Köln bisher geleistet hat, durch den
neuen Vertheilungsmodus nur eine geringe Vermehrung erfahren würden, welche aus der Steuer¬
kraft dieses Bezirks resultirt.

Im Ausschusse wurde nun zwar von allen Seiten anerkannt, daß der vom Verwaltungs-
rath für die Zukunft in Antrag gebrachte Vcrtheilnngs-Maßstab an und für sich nicht unbillig sein
und daß er annehmbar sein würde, wenn gegenwärtig der Vertheilungs-Modus erst festzustellen
wäre; dagegen wurde von einzelnen Mitgliedern des Ausschusses, welche dem Regierungsbezirke
Düsseldorf angehören, geltend gemacht, es liege in der durch Allerhöchste Kabinetsordre vom
22. September 1868 genehmigten Resolution des 19. Rheinischen Provinzial-Landtageö ein gege-
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bener Rechtszustandvor, bei dessen Einführung der Landtag sich wohl bewußt gewesen sei, was er
gethan habe, und der jetzt nicht zum Schaden des RegierungsbezirksDüsseldorf alterirt werden
dürfe, lediglich weil er den andern Regierungsbezirkennnbequemsei. Der Regierungsbezirk Düssel¬
dorf sei ohnehin ganz übermäßig und zwar bis zur änßcrstenGrenze seiner Leistungsfähigkeit durch
Steuern belastet, er trage circa 49°/n der auf der Provinz lastenden Steuern, ohne dem entsprechend
Bortheile von der Provinz zu genießen.

Von andern ebenfalls dem Regierungsbezirk Düsseldorf angehörendenMitgliedern des
Ausschusses wurde eine Aenderungdes bestehenden Vertheilungs-Modus an sich zwar nicht bekämpft,
vielmehr zugestanden, daß es in der Billigkeit liegen würde, eine Aenderungherbeizuführen; da¬
gegen schlössen sich diese Mitglieder insofern den vorstehenden Ausführungenan, als sie die Belastung,
welche zufolgeder Anträge des Verwaltungsraths auf den Bezirk Düsseldorf entfallen würde, in
ihrer Höhe für diesen Bezirk allzuschwcr erachteten und deshalb einen andern Vertheilungs-Modus
etwa nach Maßgabe der Anzahl der von den einzelnen Bezirken den Anstalten thatsächlich über-
wicsenen Irren aufzufindenwünschten, durch welche« vielleicht die künftige Belastung des Regie¬
rungsbezirksDüsseldorf nicht die Höhe der vom Verwaltungsrath vorgeschlagenen erreichenwürde.
Die Vertreter dieser Ansicht erwarteten von der Belegung der Anstalt von Bonn weitere Aufklä¬
rung zu dieser Frage, und stellten deshalb den Antrag: der I. und IV. Ausschußwolle beschließen,
bei dem Provinzial-Landtagezu beantragen, eine Beschlußfassungüber die Anträge des Provinziell-
Verwaltungsrath« zur Zeit nicht vorzunehmen,bevor nicht die Anstalt in Bonn fertig gestellt und
vollständigbezogen ist.

Gegenüber diesen Anträgen, welche entweder die definitive oder wenigstens vorläufige
Aufrechterhaltungdes bisherigen Vertheilungs-Maßstabes bezweckten, wurde für die Anträge des
Verwaltungsraths wesentlich Folgendes geltend gemacht:

1. Der gegenwärtigeVertheilungs-Modus sei überhaupt nicht durch die Allerhöchst bestä¬
tigten Resolutionendes 19. Landtages festgesetzt, derselbe beruhe vielmehr auf dem Beschluß der
ständischen Baukommissiouvom 5. Juli 1871, und habe Letztere die spätere Ausgleichung uach
dem durch die Resolution festgesetztenModus bis zur Zeit der Beendigung des Baues der sämmt¬
liche» Anstalten vorbehalten; dieser Zeitpunkt sei jetzt eingetreten uud es müsse demnachjetzt eben¬
sowohl diese vorbchaltene Ausgleichungfür die Vergangenheit stattfinden, wie auch iu Zukunft die
Vertheilung nach dem durch die NefolutioucnbestimmtenModus erfolgen müsse.

2. Inzwischen habe sich aber längst heranögestcllt, daß die Voraussetzungeu,von welchen
die Resolutionenausgegangen seien, durchaus irrige gewesen seien. Die Resolution sei nämlich zu
einer Zeit beschlossen worden, in welcherdie Selbstverwaltung der Provinz noch nicht bestanden
habe und in welcher der Landtag, in völliger Unkenntniß der Nothwendigkeiteiner einheitlichen
Irrenpflege für die ganze Provinz, welche Nothwendigkeitsich sofort nach Einführung der Selbst¬
verwaltung herausgestellthabe, davon ausgegangen sei, eine besondere und getrennte Irrenpflegc
für jeden einzelnen Regierungsbezirk herbcizuführcu. Eine solche besondere und getrennte Irren-
pstege habe, weil gänzlich unpraktisch, bisher gar nicht stattgefuudeuund werde sich für die Zukunft
erst recht nicht einführen lasten, wenn man nicht gleichzeitig einzelne Anstalten bis zur Ueberfüllung
belegenoder gar neue Anstalten bauen wolle, während man andere halb leer liegen lasse.

3. Wenn aber die betreffendenAnstalten nicht bloß dem betreffendenRegieruugs-Bezirk,
für wclchcu sie gebaut seien, sondern dem Bedürfniß der ganzen Provinz gedient hätten, und
auch in Zukunft den Bedürfniffen der ganzen Provinz dienen sollten, so würde es eine eminente
und jedenfalls auch durch die Resolutiondes 19. Provinzial-Laudtags gar nicht beabsichtigte Un-
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billigkcit sein, einzelne Negieruugsbezirte im Verhältniß zu ihrer Bevölkerung uud Steuerkraft in
höherem und sogar in weit höherem Maße als andere zu den Kosten dieser Anstalten heranzuziehen.

4. Ueberdies könnten die Resolutionen vom Jahre 1868 nicht einmal auf die Anstalten,
wie sie nachher errichtet seien, Nnwendung finden, da die Refolutioncn den Umfang der zu crrich-
teudeu Anstalten auf je 200 bis 300 Kranke beschränkt hätten, die Anstalten thatsächlich aber in
einem weit größeren Umfange gebaut worden seien, so daß z. A. Düren mit Leichtigkeit 500 Kranke
aufnehmen könne; eine Zahl, die weit über das Bedürfniß des Rcgierungs-Bezirk Aachen
hinausgehe.

5. Aus allen diefen Gesichtspunkten sei es geboten, einen einheitlicheren Vertheilungs-
Maßstab herzustellen, und empfehle sich hierzu offenbar als der sachgemäßeste derjenige der Steuer¬
kraft, wie er für die allgemeine Provinzial-Umlage bestehe.

6. Es werde sich dieser Maßstab auf die Dauer auch nicht bloß für die Gesammtheit der
Provinz, sondern speziell auch für den Ncgierungs-Vczirt Düsseldorf als vortheilhaft erweifen.
Abgesehen davon, daß letzterer Bezirk auch nach diesem Maßstabe keineswegs eine schwerere Aeitrags-
pfticht übernehme, als dieselbe auch iu Zukunft zur Last der anderen Regierungsbezirke bleibe, sei
ganz besonders zu berücksichtigen,daß der Bezirk Düsseldorf fchon jetzt die ihm angehörenden Irren
nicht mehr in der Anstalt zu Grafenberg unterzubringen vermöge, und daß er daher fehr bald einer
zweiten Anstalt bedürfen werde. Bei einer Aufrechterhaltung des durch die Nefolution bestimmten
Vertheilungs-Maßstabes würde aber eine zweite, durch die Bedürfnisse des Regierungsbezirks
Düsseldorf hervorgerufene, Anstalt selbstredend auch lediglich auf Kosten diefes Bezirks zu erbauen
sein, während dieselbe nach den Anträgen des Verwaltungsraths eventuell auf Kosten der ganzeu
Provinz zu erbauen sein würbe.

Endlich sei zu berücksichtigen, daß die in den Beschlüssen der ständischen Aautommission
vorbehalten«: Abrechnung für die vergangenen Jahre präfumtiv zu erheblichen Belastungen des
Regierungsbezirks Düsseldorf zu Gunsteu der übrigen Regierungsbezirke führen würde uud daß
der Verwaltungsrath durch seine Anträge beabsichtige,im Wege eines Kompromisses diese Belastungen
des Regierungsbezirks Düsseldorf für die vergangenen Jahre zu vermeiden.

Nachdem ein Antrag auf Vertagung der Debatte vom Ausschüsse abgelehnt war, gelangte
der oben angeführte Autrag auf Vertagung der Beschlußfassung über die vorliegende Angelegenheit
bis zur vollständigen Belegung der Anstalt zu Bonn zur Abstimmung. Derselbe wurde mit 12
gegen 10 Stimmen abgelehnt. Hiernach wurden die Anträge des Verwaltungsraths »nd l:,.. und
K. sowie 8u,d II. mit 13 Stimmen gegen 9 angenommen.

Der Antrag des Verwaltungsraths «nb I«. wurde einstimmig angenommen.
Demnach beehrt sich der I, und IV. Ausschuß, dem hohen Landtage die sämmtlichen An¬

träge des Verwaltungsraths zur Annahme zu empfehlen."
Ich habe nun uoch ein kurzes Nachtrags-Referat des Ausschusses zu verlesen, welches

dadurch veranlaßt worden ist, daß der Provinzial-Vcrwaltungsrath einen Nachtrag zu seinem Referat
unter IV. 38 der Drucksachen ergehen ließ.

„In der heutigen Sitzuug — so lautet das Nachtrags-Referat — des vereinigte« I, und
IV. Ausschusses gelangte das die vorstehende Angelegenheit betreffende Nachtrags-Referat des Pro-
Vinzial-Verwaltungsraths vom 25. November er. zur Verlesuug uud einer weiteren eingehenden
Erörterung, an welche indeß von keiner Seite neue Anträge geknüpft wurden."

Soweit meine Herren, die Referate des Ausschusses, aus denen Sie, glaube ich, auch
nach der Darlegung, die ich Ihnen vorhin ans meiner subjektiven Anschauung heraus über die

39
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historische Entwicklung der Verhältnisse und die gegenwärtigenZustände gegeben habe, zur Genüge
erfahren werden, wie der Ausschuß die Sache aufgefaßt hat.

Landtags- Marschall: Ich eröffne über diese Anträge des I. und IV. Ausschusses die
Diskussionund gebe zunächst Herrn Ientges das Wort.

AbgeordneterIentges: Meine Herren! Der Herr Referent hat schon wiederholt bemerkt,
daß er in seinen das Referat begleitendenWorten mehr seinen persönlichen Standpunkt, als den
eines objektiven Referenten vertreten habe. Ich habe ihm also diese Bemerkung nicht entgegen¬
zuhalten, will ihm auch die Berechtigung dazu keineswegs bestreiten. Ich werde mich auf der
anderen Seite thunlichstbefleißigen, einen objektiven Standpunkt in der Frage zu bewahren, und
von diesem Gesichtspunkteaus verkenne ich es nicht und ich habe das auch bei den Ausschuß-
Verhandlungen, die mitunter einen recht lebhaften Charakter gewonnen hatten, wiederholt aus¬
gesprochen, daß den Resolutionen und den Auffassungen,welche in diesem Referate niedergelegt
sind, eine gewisse Berechtigung nicht abzusprechen ist. Wenn wir die Frage ab ovo zu behandeln
hätten, wenn wir nicht schon bestehende Rechtszuständehätten, würde auch ich sehr geneigt sein,
diesen Auffassungen,wie sie hier wiedergegeben sind, beizutretcn, da wir aber schon seit Jahren
bestehende Rechtszuständehaben, so frage ich mich, find überwiegendeGründe vorhanden, diese zu
beseitigen, und da komme ich allerdings zu der Antwort, daß die entgegenstehenden Bedenkengrößer
sind, als die Vortheile, die hier gewährt werden. Meine Bedenkensind zum Theil rechtlicher, zum
Theil materieller Natur. Was die rechtlichen Bedenkenanlangt, so verweise ich Sie auf Seite 2
des ersten Referates, wo es heißt:

„In Erwägung, daß der bisherige Vertheilungs-Maßstab für die Aufbringung der Beträge
zur Verzinsungund Amortisation der ObligationenÄnlcihen der Rheinprovinz für den Bau und
die erste Einrichtung der fünf Irrenanstalten zwar zu Rechten besteht und f. Z, auf Verlangen,
gemeinschaftliche Berathung und Beschlußfassungder Regierungsbezirkezu ihrem vermeintlichen
eigenenVortheile eingeführt wurde."

Meine Herren! Wenn Sie diese Erwägungsgründe lesen, so werden Sie sich darüber
klar sein, baß die Väter, die an der Wiege der neuen Ordnung gestanden haben, sich vollständig
dessen bewußt waren, was sie beschlossenhaben. Wenn man zwischen den Zeilen lesen will, so
möchte man daraus den Schluß ziehen, daß Jeder glaubte, seineu besten Vortheil in der Sache
zu finden, aber sie haben mit vollem Bewußtsein dessen gehandelt, was sie zu beschließenhatten.
Nun hat der Erfolg gezeigt, daß allerdings der RegierungsbezirkDüsseldorf dabei besser gefahren
ist, als die anderen; weshalb man das damals nicht eingesehen hat, ist mir nicht recht klar, ich
möchte glauben, die Erkenntniß ist damals bei den Herren schon vorhanden gewesen,denn die
Steuerverhältnisse und die Bcvölkerungszahl ist ungefähr die gleiche gewesen, wie sie heute ist.
Daraufhin sind diese Beschlüsse mit voller Kenntniß der Sachlage vom Landtage gefaßt worden,
sie haben die Allerhöchste Sanktion gefundenund sind für uns mit landesgesetzlicher Kraft zu Recht
bestehend. Nun frage ich weiter, wie stehen wir gegenüber diesen Thatsachen auch materiell zur
Sache? und da möchte ich die Zahlen klar stellen, die zum Theil vom Herrn Referenten wohl
mit großen Ziffern, aber doch nicht mit der erforderlichenKorrektheit wiedergegebensind, wie es
bei folchen Dingen doch erforderlichist. Er sagt z, B., daß der RegierungsbezirkDüsseldorf an
Bevölkerung und Steuerkraft die beiden RegierungsbezirkeAachen und Trier dreimal überwiegt,
daß Aachen nicht mehr als 500 000 Einwohner habe. Da möchte ich ihm nun die Zahlen
entgegenstellen, die ich, um mir Klarheit zu verschaffen, zur Sache hier gesammelt habe, und da
komme ich, was die Bevölkernngsverhältnisseanlangt, nach der letzten Volkszählung in runden
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Zahlen wiedergegeben,bei Koblenz auf 603 000, bei Düsseldorf auf 1610 000, bei Köln auf
700 000, bei Trier auf 651 000, bei Aachen auf 523 000, alfo hat nach Prozenten Koblenz15,
Düsseldorf40, Köln 17, Trier 16, Aachen 12—13 Prozent-Einwohner. Was die Steuerkraft
anlangt, so habe ich diese für die Bezirke ausgezogen nach der Allgemeinen Provinzial-Umlage,
die nach der direktenStaatssteuer vertheilt ist. Nach dieser Umlage stellt sich das Verhältniß so,
daß Koblenz, welches mit 15°/„ an der Bevölkerungpartizisiirt, nur mit ll^/g"/, an der Umlage
Partizipirt, daß Düsseldorf, welches mit 40°/„ an der Einwohnerzahlpartizipirt, mit 39 ^ an
der Umlage partizipirt — es ist hier also das Verhältniß mit der Bevölkerungszifferziemlich
genau identisch — daß Köln, welches an der Bevölkerung bloß mit 17"/° partizipirt, an der
Steuer mit 29«/ic>°/°Theil zunehmen hat; daß Trier, welches an der Bevölkerungmit 16°/« Theil
nimmt, an der Umlage mit 11^°/,, Theil nimmt, daß endlich Aachen 12—13°/« an der
Bevölkerungszifferund 13°/i°°/a an der Umlage hat. Ich habe hier nicht für den Regierungs¬
bezirk Köln die Verhältnisse klar zu stellen, das werde ich wohl Andern überlassenkönnen, ich
kann mich nur der Bemerkungnicht enthalten, daß man in Köln wohl sagen wird: Wir baten
um Brod, und Du gabst uns einen Stein; sie haben Herabsetzung verlangt und sind erheblich iu
die Höhe gekommen. Mein verehrter Herr Nachbar zur Rechten hat eben dem Vertreter von Köln
hinter uns bemerkt: Wer Andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Die Antwort hierauf will
ich dem Herrn selbst überlassen. Ich kann nach den Ziffern nur konstatireu, daß die Erhöhung,
welche von uns beanspruchtwird — sie beträgt an der Obligationen-Anleihemehr als 1 700 000
Mark — nach Recht und Billigkeit als eine Verpflichtung des RegierungsbezirksDüsseldorf nicht
deduzirt werde» kann. Ferner wird die Umlage für die Irrenanstalten dieses Bezirks von 120 000
auf 204 000 Mark, alfo um ?0°/„ erhöht. Nun ist in dem Referat des Ausschussesund auch
von dem Herrn Referenten felbst wiederholtangeführt worden, daß allerdings die historische Ent¬
wickelung der Sache manche Punkte enthalte, welche der Rektifikation bedürften. Es mag ja der
eine Regierungsbezirkgegen den andern in der Emissionder Obligationen, in der früheren Herstel¬
lung der Anstalten vielleichtübervortheilt worden fein, ich glaube auch zugeben zu dürfen, daß
Düsseldorf zuerst fertig gestellt worden ist, daß Düsseldorfzuerst von den Anstalten Nutzen gezogen hat und
daß auch, weil die früheren Obligationenmit größeren Verlustenbegeben worden sind, den Regierungs-
Bezirk Düsseldorf,wenn man das Konto separat hätte halten wollen, wie das eigentlich Pflicht der
Rechnungsbehördegewesen wäre, eine größere Quote davon treffen würde. Dieser Verlust beträgt
aber insgesammtnur 570000 Mark, die Anleihen sind mit einem äairmo von durchschnittlich 5°/o
begeben worden. Ich würde sehr gern bereit sein, auch was die Zahl der Kranken betrifft,
welche in der Anstalt Grafenberg untergebrachtsind, und von denen zuletzt 2? — es ist keine
große Ziffer — in andere Anstaltenübergewandert sind, nach diesen Richtungen hin eine Ausgleichung
stattfinden zu lassen, aber einen Ausgleich in den hier vom Verwaltungsrath beantragten Dimen¬
sionen kann ich vom Standpunkt des RegierungsbezirksDüsseldorf aus nicht befürworten. Nun
haben der Herr Referent und der Verwaltungsrath in ihren Referaten Alles ehrlich zufammen-
getragen, was gegen den RegiernngsbezirkDüsseldorf irgendwiezu finden war, Sie lesen in dem
letzten Referate, daß er an einzelnen Anstalten stärker partizipirt, als die übrigen Bezirke, Sie
lesen, daß er, während wir überall mit 40°,, bezahlen und mit 40°/„ berechnet sind, auch hier
und da 50°/« benutzt. Meine Herren, ich bin den Herren vom Verwaltungsrath dankbar, daß sie
diese Zahlen angeführt haben, sie haben mich veranlaßt, auch einmal einige Zahlen nachzusehen,
und da finde ich doch, daß diefe Referate nicht mit der nöthigen Objektivität wiedergegebensind,
die eigentlich in der Sache erforderlichist.

39*
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Ich habe den Etat eingesehen; während hier in diesem Referate überall ausgesprochen
worden ist und nachgewiesen werden soll, als ob der Regierungsbezirk Düsseldorf die größten
Wohlthaten von den anderen Regierungsbezirken genöße, finde ich ganz entsetzlicheResultate nach
der anderen Richtung hin, Ich bitte Sie, den Straßen-Etat aufzuschlagen. Auf Seite 91 des
Verwaltungs-Berichts von 1880 sind die Verhältnisse der Straßenverwaltung in Ziffern wieder¬
gegeben — ich bedaure, daß die Zahlen für die anderen Zweige unserer Verwaltung nicht für die
einzelnen Bezirke ausfindig zu machen wareu, ich habe mich auch nach der Richtung hin bemüht,
aber keine Zahlen auffinden können, ich würde fönst das Landarmenwesen und anderes ebenfalls
von diesem Gesichtspunkte aus beleuchtet haben, — Sie finden alfo auf Seite 91, daß für
die gewöhnliche Unterhaltung der vormaligen Vezirksstraßen in dem Jahre 1880, d. h. in dem
letzten uns vorliegenden Rechnungsjahr, 2 194 898 Mark 60 Pfg. ausgegeben worden sind. Nach
der Rechnung von 40°/o würde also davon der Regierungsbezirk Düsseldorf 876 000 Mark zu
verwenden haben. Statt dessen sind nur 539 000 Mark verwendet worden, also hat der Regierungs¬
bezirk Düsseldorf auf diese Position 33? 000 Mark für andere Bezirke bezahlt. Schlagen Sie
Seite 92 nach, fo finden Sie, daß für außergewöhnliche Instandsetzung der vormaligen Staats¬
straßen 255 473 Mark 26 Pfg, ausgegeben worden sind, was in runder Summe für den
Regierungsbezirk Düsseldorf 102 000 Mark ergeben würde. Verausgabt sind 52 54? Mark 28 Pfg.,
also hat der Regierungsbezirk Dusseldorf wieder 50 000 Mark mehr geleistet, als ihm nach feinen
proportioncllen Verpflichtungen obliegt. Kommen Sie auf eine andere Position, die außergewöhnliche
Instandsetzung der vormaligen Bezirksstraßen, so sind 395 000 Mark ausgegeben. Davon würden
entfallen auf Düsseldorf 156 000 Mark, es sind aber nur ausgegeben 13 000 Mark, macht also
wieder eine Differenz von 143 000 Mark zu Lasten des Regierungsbezirks Düsseldorf. Wenn ich
diese 3 Zahlen zusammen addire, so kommt auf dem Gebiete des Straßenwesens eine Leistung
von 530 000 Mark heraus, welche der Regierungsbezirk Düsseldorf mehr aufbringt, als ihm
nach seinen Proportionellen Verpflichtungen, nach seiner Bevölkerung und Steuerkraft, obliegt.
Da meine ich, meine Herren, daß wir von uns sagen dürfen, daß wir den übrigen Bezirken gegen¬
über eine sehr loyale und großmüthige Stellung einnehmen, und daß, wenn wir hier und da in
einer Taubstummenanstalt oder einer anderen Anstalt eiu Paar Patienten mehr untergebracht
haben, dies so verschwindendeZiffern gegen die anderen Zahlen hier sind, daß davon keine Rede sein
tan». Ich habe bereits im Ausschuß geäußert und ich kann es hier nur wiederholen: wir wollen
nicht eine Theilung der Provinz herbeiführen, aber wenn ich mich auf den Staudpunkt des Regie¬
rungsbezirks Düsseldorf stelle, so sage ich mir, daß dieser nach seiner Steuerkraft und Seelenzahl,
welche noch'größer ist, als die der Provinz Westprenßen, als die der Provinz Pommern und die
Schleswig-Holsteins, als die von Nassau und fast fo groß wie die von Posen, dieser Regierungs¬
bezirk die Bedingungen einer preußischen Provinz in sich schließt. Wir wollen einträchtig mit
unsern Brüdern auch ferner zusammenarbeiten, wir wollen mir das von uns abweisen, daß gegen¬
über solchen Zahlen uns gesagt wird, daß der Regierungsbezirk Düsseldorf bei der Vertheilung
immer Vortheile genösse. Alle diese Zahlen haben mich zu der Erkenntniß gebracht, daß ich den
heute vorliegenden Propositionen nicht beitreten tan». Es ist im Ausschuß von Seiten eines der
Herren Kollegen ein Vertagungsantrag gestellt worden. Ich habe leider vor der Abstimmung den
Ausschuß verlassen müssen, nachdem ich an der Debatte früher theilgeuommen hatte, das Abstim-
mungs-Verhältniß war 12 zu 10; wäre ich da geblieben, ich würbe auch dein Vermittelungs¬
antrage des Herrn Freiherrn von Lo8 beigetreten fein, die Sache zu vertagen und abzuwarten,
wie sich das im nächsten Jahre entwickeln würde. Man hat uns im Ausschuß vertröstet: wir
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wollen Ihnen nächstens mal eine zweite Irrenanstalt auf dem linken Rheinufer des Regierungs¬
bezirks Düsseldorf bauen. Meine Herren! Das ist ein Wechsel mit sehr langer Sicht, darauf gebe ich
nicht viel. Wenn sich wirklich das Bedürfniß nach Jahren heransstellt,ehe die zweite Anstalt fertig ist,
wird noch viel Wasser den Rhein herunterfließen. Wir sollen heute von den Obligationsanleihen
1 700 000 Mark mehr übernehmen,als uns von Gottes- und Rechtswegenzukommt. Ich glaube,
für diese 1 700 000 Mark würden wir eine recht schöne Anstalt bauen können. Für den Ver¬
tagungsantrag sprechenauch noch andere Gründe. Alle diese Verhältnisse sind in den übrigen
Provinzen durch Gesetz geregelt, durch die Provinzialordnung; das wird unzweifelhaftauch bei uns
der Fall fein, wenn wir die neue Provinzialordnuug bekommen. In der Provinzialordnung von
1875 für die östlichen Provinzen heißt es ausdrücklich: Diejenigen Umlagen, welche bisher durch
Allerhöchste Sanktion geregelt sind, sollen für eine längere Reihe von Jahren bestehenbleiben.
Darin ist also anerkannt worden, daß, wo ein Rechtszustandgeschaffen ist, eine Uebergangsperiode
stattfindenfoll.

Wenn ich mich nun resümire, so ist es dahin, daß ich principaliterbeantrage, diese Propo¬
sitionen abzulehnen, subsidiarisch aber den Antrag des Herrn Freiherrn von Los Ihnen empfehle,
wenn der Prinzipalantrag nicht angenommenwerden sollte.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-MarschllllFreiherr von Solemacher: Meine Herren! Ich hatte mich

bereits zum Wort gemeldet,als der Herr AbgeordneteIentges zu reden begann, da ich Ihnen
einen ganz bestimmten, speziellen Vorschlag machenwollte, der vielleicht auch zu einem Einver¬
ständnis; führen wird. Das indessen ganz zu übergehen,was Herr Ientges gesagt hat, vermag
ich aber doch nicht. Bezüglichdessen, was er hinsichtlich der Straßen gesagt hat, überlasseich
eine Widerlegung denjenigen Herren, welche im Straßenwesen ganz besonders bewandertsind und im
Straßenausschuß gesessenhaben. Richtig ist das, was er hierüber gesagt hat, nach meiner Ansicht
nicht. Was nun die uns vorliegende Frage, den IrrenanstaltsBanfond betrifft, so erlaube ich mir
darauf aufmertfamzu machen, daß die Voraussetzung,von der Herr Kollege Ientges ausgeht, eine
absolut irrige ist. Er hat uns nämlich auf Seite 2 des ersten Referates des Verwaltnngsraths
verwiesen, uns gesagt, es stände da: „in Erwägung, daß der bisherige Vertheilungs-Maßstabu, f. w."
Meine Herren, das steht allerdings auf Seite 2 gedruckt, dort ist aber das Referat abgedruckt,
welches im vorigen Landtage vom III. Ausschuß in dieser Angelegenheiterstattet wurde, dieses
Referat des Ausschusses ist absolut nicht die Ansicht des Verwaltungsraths, sondern jenes ist wörtlich
abgedruckt mit Gänsefüßchen. Die Sache liegt faktisch ganz anders. Wenn hier gesagt ist: „der
bisherige Vertheilungs-Maßstab", so sage ich, das ist ein inkorrekter Ausdruck, denn der bisherige
Vertheilungs-Maßstab ist nicht der gesetzlich bestehende. Gesetz für uns sind die 8 Resolutionen
von 1868, welche Gesetzeskrafterlangt habcu, diefe haben ganz genau und bestimmt gesagt, wie
die Vertheilung und die Umlage stattfinden soll. Darauf hin hat fpäter die Bau-Kommissionam
5, Januar 1871 erklärt, daß erst nach Beendigung des Baues sämmtlicherAnstalten der Antheil
eines jeden Regierungsbezirkesfestgestelltwerden könne, und bis dahin sollte — vorbehaltlichder
Ausgleichung- nach einem anderenMaßstabe verfahren werden. Alfo wie bisher umgelegt worden
ist, das ist nur ein provisorischer Maßstab gewesen, und nunmehr hat diese Ausgleichungstattzu¬
finden. Meine Herren, die Ausgleichungist also eine Maßregel, welche von den Bezirken,die
bisher zuviel gezahlt haben, absolut berechtigterWeise gefordert werden kann. Der Vertagungs-
Antrag, den Herr Freiherr von Lotz stellen wollte, ist sonach gleichfallsgesetzlich unzulässig, weil
die Kommission ausdrücklich beschlossenhat, daß die Ausgleichungvorgenommenwerden soll, sobald
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die Anstalten fertig gestellt sind, und dieser Moment ist jetzt eingetreten, folglich muß jetzt eine
Ausgleichung stattfinden. Nun, meine Herren, stellt sich Ihnen der Vorschlagdes Proviuzial-Ver-
waltungsraths als ein Kompromiß dar, derselbe sagt: »,) für die Zukunft soll in anderer Weise
verfahren werden; d) für die Vergangenheitsoll von einer Ausgleichungabgesehen werden; das ist
das Kompromiß,welches der Verwaltungsrath vorgeschlagen hat und zwar, ich wiederhole es, meine
Herren, nicht in Majorisirung der DüsseldorferHerren, sondern in einstimmigem Beschluß. Nun,
meine Herren, hat der Provinzial-Verwaltungsrath gedacht, daß der anderweitig festzusetzende Modus
für die Zukunft doch vielleicht den Regierungsbezirk Düsfeldorf etwas mehr belasten würde, als wie
eine Ausgleichungfür die Vergangenheit, und darum ist Ihnen aä II als fernere Kompensationvor¬
geschlagen worden, daß wenn dereinst eine weitere Anstalt sich als nothwendigerweisen sollte, diese
aus Provinzialmitteln und zwar auf dem linken Rheinufer des RegierungsbezirksDüsseldorf gebaut
werde. Dieses ist das, was ich Herrn Ientges auf den Eingang seiner Rede erwidern wollte.
Ich komme nun zu meinem Vorschlage. Meine Herren! Ich bitte Sie um Entschuldigungund
den Herrn Marschall um die Erlaubniß, von dem eigentlichen Gegenstande hier etwas abzu¬
schweifen, indem mein Vorschlagnur praktische Resultate verfolgt. Zunächst erwähne ich, daß das,
was ich Ihnen jetzt vorschlage,nicht die Erwägung des Provinzial - Verwaltungsraths ist. Um
mich vor allen etwaigen Angriffen und Zweifeln sicher zu stellen, erkläre ich ausdrücklich,daß ich
das, was ich jetzt sage, nur in meinem eigenen Namen sage. Meine Herren! Wenn Sie die
Drucksache Nr. 16 zur Hand nehmen, so werden Sie finden, daß die Allgemeine ProvinzialUmlage
auf Seite 4 und 5 des Etats der Centralkassen-Verwaltungvon dem letzten Landtage pro 1879
und 1880 auf die Höhe von 3 000 000 Mack festgestellt worden ist, daß aber dieser im Jahre
1879 tagende Landtag beschlossenhat, hiervon für das Jahr 1880 300 000 Mark unerhoben zu
lasseu und diese Summe aus den Ucberschüssen der früheren Jahre zu decken. Es sind also
faktisch im Jahre 1880 nur 2 700 000 Mark erhoben worden.

Meine Herren! Da nun ein Etat für das Jahr 1881 nicht aufgestelltworden ist und
mit dem bisherigen Etat weiter gewirthschaftet werden mußte, so hat der Provinzial-Verwaltungs¬
rath es auf sich genommen, auch pro 1881 diese 300 000 Mark unerhoben zu lassen, indem er
der Hoffnung war, daß sich in diesem Jahre an anderen Zweigen der Verwaltung Ersparnisse
ergebenwürden, die es möglich machen würden, diese 300 000 Mark, resp, da das laufendeEtats¬
jahr bis zum 1. April 1882 geht, also °/4 Jahr umfaßt, diese 375 000 Mark zu decken. Meine
Herren! Als nun vor einigen Monaten der Provinzial-Verwaltungsrath die Aufstellungder Etats
für die Etatsperiode vom 1. April 1882 bis 31. März 1884 berieth und beschloß, da war der
Wunsch sehr lebhaft, auch für diese Dauer von der Umlage von 3 000 000 Mark 300 000 Mark unerhoben
lassen zu können, und man ging an alle einzelne Ausgabe-Positionensehr scharf heran. Man hat in
dem Straßen-Etat für die laufende Unterhaltungder Straßen 212 000 Mark für die Zukunft abgesetzt,
man hat ferner an dem Irrenwesen ca. 100 000 Mark abgesetzt und hoffte nun, die Umlage auf
der Höhe von 2 700 000 Mark wirklich halten zu können. Im letzten Moment gestaltetesich die
Sache anders. Die Etats, die uns zuletzt vorgelegt wurden, waren nämlich diejenigender Land-
Armenverwaltung und der Unterbringung verwahrlosterKinder, Etats, denen gegenüberdie Provin-
zial-Verwaltung absolut machtlos ist, sie muß bezahlen,was durch Staatsgesctz zu zahlen uns auf¬
erlegt ist. Das Ausgabe-Soll der Etats wird in der Regel dadurch ermittelt, daß man die 3
letzten Jahre zusammenaddirt und den Durchschnittnimmt; diese beiden Etats aber sino in den
letzten Iahreu so angeschwollen, daß sich uns die traurige Ueberzeugungaufdrängte, daß sie muth-
maßlich für die nächste,, Jahre ans derselben Höhe bleiben würden, wie in dem letzten Jahre. Man
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mußte in Folge dessen diese Positionen höher ansetzen und die am Straßen- und Irren-Wesen
ersparten 300 000 Mark wurden für Landarme und verwahrloste Kinder in Anspruch genommen.
— Um nun trotzdem auch für die nächsten Jahre von der Umlage von 3 000 000 Mark 300 000 Mark
unerhoben zu lassen, schlägt der Provinzial-Verwaltungsrath vor, für den Fall, daß das Landarmen-
wesen und die verwahrlosten Kinder die vorgesehenen höheren Beiträge wirklich erfordere, wodurch
sich also ein Defizit ergeben würde, wenn der Etat nur mit 2 700 000 Mark Umlage festgesetzt
wird, bis zur Höhe von 300 000 Mark dieses Defizit aus der Kreisrente zu decken, um auf diese
Weise gleichzeitig dem Antrage des Herrn Courth vom vorigen Landtage einigermaßen gerecht
zu werden.

Nun, meine Herren, komme ich zu dem, was ich vorschlagen will, zu dem eigentlichen
novum. Der Vorschlag ist nämlich folgender: Meine Herren! Indem der Provinzial-Verwal-
tungsrath für die im nächsten April beginnende Etatsperiode das Straßenwefen um 212 000 Mark
gekürzt hat, hat er gleichzeitig dahin gearbeitet, daß auch in dem jetzt laufenden Jahre bereits bei
dem Straßenwefen billiger gcwirthschaftet werde, und ich kaun Ihnen uuumehr verrathen, — es
ist kein Amtsgeheimnis denn der Provinzial-Verwaltungsrath hat vor dem Landtage keine Geheim¬
nisse, — daß sich bei uns in der letzten Sitzung des Provinzial-Verwaltungsraths die Ansicht
Bahn gebrochen hat, daß sich in dem laufenden Etatsjahre, welches alfo bis zum 1. April nächsten
Jahres reicht, bei dem Straßenwefen wirklich bereits Ersparnisse ergeben werden, und deshalb stelle
ich den Antrag,

„für die neue Etatsperiode vom 1. April 1882 bis 31. März 1884 nicht nur die
300 000 Mark, wie der Provinzial-Verwaltungsrath bereits vorgeschlagen hat, sondern
jährlich weitere 150 000 Mark unerhoben zu lassen, und diese zweimal 150 000 Mark
zu decken aus Ersparnissen, welche sich in der jetzt laufenden Etatsperiode beim Straßen¬
wefen ergeben werden".

Meine Herren! Wenn Sie diesem meinem Antrage zustimmen, so werden also für die
nächsten 2 Jahre jährlich weitere 150 000 Mark weniger erhoben. Es trifft davon auf den Regie¬
rungsbezirk Düsseloorf jährlich 60 000 Mark, welche er weniger zu zahlen hat, also wird die
Summe von 80 000 Mark, die ihn durch die vorgeschlagene anderweitige Vcrtheilung der Irren-
anstalts-Umlagen trifft, auf ein Minimum reducirt. Meine Herren! Es ist das allerdings nur
für die nächsten 2 Jahre, aber Sie haben gesehen, daß der Provinzial-Verwaltungsrath, wenn der
Landtag irgendwo bereits eine derartige Herabsetzung für 2 Jahre vorgenommen hat, stets bemüht
ist, diese auch dauernd zu machen. Ich habe vor 2'/2 Jahren in dem Landtage bereits die Ehre
gehabt, in meinem einleitenden Vortrage darauf hinzuweisen, für die Zukunft würden Ersparnisse
bei dem Straßenetat gemacht werden können, und das sind die einzigen Ersparnisse, die etwas
helfen. Die Sache ist einfach. Nur bei eiucm Etat, der mit fünf Millionen wirthschaftet, kann
etwas Erkleckliches gespart werden, während bei ciuer einzelnen Anstalt das Absetzen eines Anstalts-
Apothekers nicht ins Gewicht fällt. — In dem Straßenetat vom 1. April 1882 bis 31. März
1884 weiden bereits jährlich 212 000 Mark weniger gefordert und hoffentlich wird der Verwal-
tnngsrath für die Zutnnft die Straßen noch billiger verwalten. Alles, was ich hier sage, sage ich nur
in'meinem eigenen Namen, als eines der beiden ältesten Mitglieder des Provinzial-Verwaltungs¬
raths, nach den von mir gemachten 11jährigen Erfahrungen. Ich kann Ihnen nur sagen: glauben
Sie mir, es wird uns möglich sein, bei dem Straßenbau weitere Ersparnisse für die Zukunft zu
machen, und jedenfalls wird es möglich sein, in diesem Jahre soviel zu erübrigen, daß diese zwei-
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mal 150 000 Mark, welche ich von der Umlage für die nächstjährige Periode ferner nnerhoben
zu lassen vorschlage, gedecktwerden.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Cynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Es ist eine sehr verwickelte und sehr ver¬

zwickte Materie, die uns hier vorliegt, eine Materie, die außerordentlich geeignet ist, große Freude
bei allen juristischen Mitgliedern dieses Hauses hervorzurufen. Wir haben ja schon gesehen, daß
unser juristischer Herr Referent mit großem Eifer sofort dieses Gegenstandes im Plenum sich
bemächtigt hatte, um uns seine private Ansicht von der Stelle aus auszusprechen, wo er als
Referent stand, und ich bin auch der Ueberzeugung, daß von anderen juristischen Seiten über
diesen Gegenstand mit eben solcher Freude dcbattirt werden wird. Im Ausschuß sind wir auch
aneinander gerathen; auf der einen Seite standen die Vertreter des Regierungsbezirks Düsseldorf,
auf der anderen Seite standen die Vertreter des Regierungsbezirks Aachen, der Beschluß, der
schließlich gefaßt worden ist, ist mit 12 gegen 10 Stimmen gefaßt worden; überzeugt ist keiner
von uns. Ich stehe genau ans demselben Standpunkt, dem der Herr Abgeordnete Ientges Aus¬
druck gegeben hat; Herr Kollege Pelz er, der Vorkämpfer der gegenseitigen Anschauung, steht noch
heute geuau auf diesem seinem Standpunkte. Wenn zwei harte Steine zusammen schlagen, so ist
es nach meiner Ansicht am besten, in verständiger Weise die Bahn frei zu machen, sich zu ver¬
einigen und zu vergleichen. Meine Herren! Der formale Rechtsstandpunkt ist auf Seiten des
Regierungsbezirks Düsseldorf, ich glaube uicht, daß dagegen etwas zu deuteln ist. Wir stehen mit
der Abwehr der Ansprüche, die an uns gestellt werden, auf dem Boden einer Königlichen Kabinets-
Ordre, und diese kann kein Beschluß des hohen Hauses irgend ändern; und wenn von dem König¬
lichen Staats-Ministerium eine Aenderung dieser Kabinets-Ordre in Aussicht genommen oder wenn
beabsichtigt würde, Seiner Majestät eine solche vorzuschlagen, dann, meine Herren, sind unsere
Einflüsse vielleicht vorher auch noch zur Geltung zn bringen. Ich bin der Ueberzeugung, daß es
gegen uns kein leichtes Beginnen ist, einen einmal durch Kabinets-Ordre bestehenden Rechts¬
zustand abzuändern.

Auf diesem festen Boden stehen wir. Die Kämpfe, wenn sie hier nicht zum Austrag gebracht
werden, würden sich in Berlin fortspinnen und dort keinen sehr erfreulichen Wendepunkt vielleicht
nach beiden Seiten nehmen. Es ist deshalb besser wir bringen die Differenzen, welche wir
unter uns haben, auch hier unter uns zum Nustrag; es ist nicht gut, für die Stellung unserer
Provinz nicht gut, daß wir sie an allerhöchster Stelle zur Entscheidung bringen. Meine Herren!
Der Beweis dafür, daß der Rcchtszustand auch von der anderen Seite anerkannt wird liegt darin,
daß man gar nicht daran denkt, in Beziehung auf die Rechnungen für die Vergangenheit eine
Aenderung eintreten zu lasfeu. Denn wäre der Rechtszustand anfechtbar, so würde ebenso gut
für die Vergangenheit eine andere Berechnung stattfinden müssen, wie für die Zukunft. Meine
Herren! Wir stehen also so: Wenn wir uns nicht verständigen, so kommen wir nicht weiter. Nun
wollen wir aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf die Vergangenheit berücksichtigen. Der Regierungs¬
bezirk Düsseldorf ist bevorzugt gewesen. Wir haben weniger zu bezahlen gehabt, als die anderen
Regierungsbezirke, das ist nicht zu leugnen, aber warum? Nur weil in den anderen Regierungs¬
bezirken über die Beschlüssehinaus gegangen worden ist, die der damalige Landtag oder die damalige
Bau-Kommission gefaßt hatte. Der damalige Landtag oder die Bau-Kommifsion oder wer —'es
ist ein sehr verworrener Zustand — es eigentlich gewesen ist, hatten beschlossen,für alle Regierungs¬
bezirke Anstalten für 200 bis 300 Kranke zu bauen. Nnn ist für den Regierungsbezirk Düsfeldorf eine
Anstalt für 500 Kranke gebaut worden, aber für die übrigen Regieruugsbezirke auch. Wäre in
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den anderen Regierungsbezirken nur für 200 bis 300 Kranke gebaut worden, so würde die Berech-
nung für den Regierungsbezirk Düsseldorf bei der allgemeinen Vertheilung sich bei Weitem günstiger
stellen. Was sodann die Auffassung betrifft, als wenn nach Fertigstellung des Baues ein Ausgleich
zwischen den Regierungsbezirken stattfinden müsse, so kann sich das nach meiner Ueberzeugung nur
darauf beziehen: Es follte da« Geld zum Bau der Anstalten aus den gemeinsam geschehenen
Umlagen entnommen werden und nach Fertigstellung der Anstalten sollte ans jeden Regierungs¬
bezirk genau das vertheilt werden, was auf jeden einzelnen Regierungsbezirk entfiel: an einen
allgemeinen Ausgleich, an einen allgemeinen provinziellen Ausgleich ist, soviel ich die Sache
beurtheilen kann, damals nicht gedacht worden.

Nun, meine Herren, steht die Gegenwart fest. Wir haben die Anstalten gebaut, jeder
Regierungsbezirk hat seine Kosten dazu zu tragen, aber in Bezug auf die Vertheilung der allge¬
meinen Wegekosten und Unterhaltungskosten der Anstalten ist eine allgemeine provinzielle Rcgclnng
beschlossenund sie wird ausgeübt. Also gegen die Ansicht, als weun es möglich sein könnte, daß
der Regierungsbezirk Düsseldorf, wenn die Anstalt zu Grafenberg nicht mehr ausreicht, nun für
sich, für den Regierungsbezirk Düsfcldorf allein eine neue Anstalt bauen müsse, aus seinen, nicht
aus allgemeinen provinziellen Mitteln, lassen sich nach der Art, wie gegenwärtig verfahren wird,
auch Einwendungen erheben. Aber, meine Herren, nun läßt sich nicht leugnen, baß in der ganzen
Angelegenheit Billigkeitsgründc für die andere Seite sprechen. Von Seiten meines verehrten
Freundes Ientges ist betont worden, daß, wenn wir nach der einen Seite hin im Regierungs¬
bezirk Düsseldorf in der allgemeinen Provinzial-Verwaltung einen Vortheil haben, wir wieder nach
der anderen Seite in Bezug auf die BezirkSstraßcn einen fchr großen Nachtheil empfinden; die
Zahlen werden nicht bestritten werden können. Ich bin für meinen Theil, weun es sich darum
handelt, auf dem Wege des Kompromisses einen Ausgleich herbeizuführen, nicht sehr geneigt, eine
folche gegenseitige Vergleichs^Bercchnung zwischen den Leistungen der einzelnen Regierungsbezirke
anzustellen, ich wünfche eine einheitliche provinzielle Verwaltung für alle Regierungsbezirke und
wünsche nach meinen Kräften zu beseitige«, daß die fünf Regierungsbezirke gegen einander stehen
und fortgesetzt ausrechucn: was zahlt der Eine und was zahlt der Andere? Ich glaube, wir wollen
eine einheitliche Provinz darstellen, in der Vertretung der Provinz und auch in der einheitlichen
Beibringung der allgemeinen Kosten. Der eine Regierungsbezirk mag reicher, der andere ärmer
sein, wir wollen nach Möglichkeit einen Ansglcich versuche« und wollen nicht in dieser Weise unsere
Einzelintcresscn vertreten, wozu wir ja überhaupt nicht hergeschicktsind, denn wir sind verfassungs¬
mäßig nicht die Vertreter der einzelnen Regierungsbezirke, sondern der ganzen Provinz. Nun
glaube ich, daß ein Ausgleich, wie ihn Herr von Sole mach er uns vorgeschlagen hat, die Zu¬
stimmung auch der Vertreter des Regiernngsbezirks Düsseldorfs finden kann. Es handelt sich
einfach um ein Rechcnexemvel, Meine Herren! Wir sollen nach dem ersten Theil der Vor¬
schläge, den Herr von Solcmacher als ein Kompromiß bezeichnet, obgleich er alleinstehend nichts
anderes ist, als ein vollständiges Aufgeben dessen, was nach seiner Ansicht und nach der Ansicht
der Gegenseite dem Regierungsbezirk Düsseldorf auferlegt werden muß, 84 000 Mark mehr an
Steuern bezahlen, als bisher. Wenn wir mit diesem Geschenk nach Hanse kämen, würoen wir
mit sehr geringer Freude empfangen werden, namentlich dann nicht, wenn auch nnr ein Anschein
von Recht vorhanden wäre, mit dem wir hätten abwehren können.

Aber wenn wir den weiteren Vorschlag, den Herr von Solemacher so eben gemacht hat,
annehmen, daß wir 150 000 Mark von der Umlage streichen, so macht das für den Regierungs¬
bezirk Düsseldorf, der 40°/o von der Umlage bezahlt, 60 000 Mark weniger aus, als bisher.

1>)
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Diesen stehen gegenüberdie 84 000 Mark. Wenn wir ferner, wie ich hoffe, entgegendem Vor¬
schlage des verehrlichen Verwaltungsraths, den Konvertirungsvorschlagdes Herrn Abgeordneten
Ientges annehmen, so würde wieder eine bedeutende Ersparniß von ungefähr 45 000 Mark auf
die Provinz entfallen und würden wir dann für den RegierungsbezirkDüsseldorf wieder 18 000
Mark ersparen. Es würden dann diese beiden Vorschläge vereinigt für den Regierungsbezirk
Düsseldorf ungefähr eine Ersparniß von 80 000 Mark einbringen, gegenüberder Mehrbelastung
des RegierungsbezirksDüsseldorf von 84 000 Mark. Wir würden also in unsern Steuern nicht
oder doch nur so minimal erhöht werden, daß diese Erhöhung kaum in Rechnung zu bringen ist;
die übrigen Regierungsbezirkewürden den vollen Nutzen von dieser Ermäßigung haben. Ich glaube,
meine Herren, daß dieser Vorschlag wohl unsrer Erwägung bedarf. Ich für meinen Theil bin bereit,
darauf einzugehen, damit endlich dieses Streitobjekt, welchesuns sonst noch sehr lange beschäftigen
und noch sehr viele Beschwerdenund gegenseitige Verstimmung herbeiführen würde, aus der Welt
geschafft werde.

Ich empfehleIhnen, die Anträge des Herrn von Solemacher in Erwägung zu nehmen,
und zusammenmit der Annahme dieses Vorschlags des Herrn von Solemacher dann diejenigen
Anträge anzunehmen,die von Seiten der Majorität des Ausschusses hier eingebrachtwurden.

Landtags-Marschall: Dem Herrn Abgeordnetenvon Ehnern muß ich zur Geschäfts-
Ordnung erwidern, daß der Vorschlag des Herrn Freiherr« von Solemacher erst bei der Behandlung
der beiden nächsten Nummern der Tages-Ordnung zum Austrag kommen kann. Zunächst hat der
Herr Referent das Wort.

Referent Abgeordneter Pelz er: Meine Herren! Ich begrüße mit großer Freude diese
Friedenstaube mit dem Oelzweige,die in der Person des Herrn von Ehnern aus dem Regierungs¬
bezirk Düsseldorf auffliegt, ich freue mich, daß auch in dem RegierungsbezirkDüsseldorf die Er¬
kenntniß sich Bahn gebrochen hat, baß der gegenwärtigeZustand kein billiger ist. Ich möchte
Herrn von Ehnern nur erwidern, daß ich, wenn ich vorhin auch meine subjektiven Ansichten aus¬
gesprochenund dieselben ausdrücklich als solche bezeichnet habe, daß ich damit einfach das Recht
gewahrt habe, das jedes andere Mitglied im Hause hat. Ich kann hier an dieser Stelle meine
persönliche Ansichtgerade so gut äußern, als ich sie von meinem Platze aus äußern kann, ich bin
Ihnen nichts weiter schuldig als zu sagen, daß es meine persönliche Ansicht ist. Dies habe ich
gethan. Ich kann übrigens nicht umhin, gleichzeitig zu bemerken, daß im wesentlichen diese meine
Anschauungvon der Majorität des Ausschussesgebilligt und anerkannt wurde. Das Stimmen-
Verhältniß ist gerade auf Wunsch des Herrn von Ehnern in dem Referat angeführt worden;
nach diesem, auch von Herrn von Ehnern unterzeichnetenReferat, betrug diese Majorität 13
gegen 9 Stimmen. Der Herr KollegeIentges hat nun gesagt, er wolle versuchen objektiver zu
sein; so ganz objektiv waren die Darlegungen des Herrn Kollegen, wie mir scheint, doch nicht.
Zunächst hat Herr KollegeIentges darauf hingewiesen, es ergebe sich aus den Erwägungs¬
gründen des 26. Landtags auf Seite 2 des Referats ein rechtliches Bedenken,welches Sie hindere
auf die Anträge des Provinzial-Verwaltungsraths einzugehen. In diesen Erwägungsgründenwerde
nämlich zu allererst betont, daß der bisherige Vertheilungs-Maßstab zu Rechten bestehe und s. Z.
auf Verlangen gemeinschaftliche Berathung und Beschlußfassungder Regierungsbezirkezu ihrem
vermeintlichen eigenen Vortheile eingeführt worden sei.

Meine Herren! Es ist richtig: so beginnen die Erwägungsgründe, aber der Herr
Kollege Ientges hat nicht fortgefahren, Ihnen dieselben weiter vorzulesen, und am allerwenigsten
hat er Ihnen dasjenige mitgetheilt, worauf der 26. Provinzial-Landtag am Ende hinausgekommen
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ist. Ich will das also ergänzen; es heißt dort weiter: „in Erwägung, daß es jedoch in der
Bestimmung unserer provinziellen Einheit nicht liegen kann, einen Theil der Pro¬
vinz dauernd leiden zu lassen an den Folgen seines im Dienste für das Ganze begangeneu
— wenn auch spekulativen — Irrthums." Ich wiederhole:„Es kann" — mit gesperrterSchrift
ist es gedruckt — „nicht in der Bestimmung der provinziellenEinheit liegen, dauernd einen Theil
der Provinz leiden zu lassen", deshalb beschloß also der 26, ProvinziabLandtag, die Anträge der
Stadt Köln vom 16. März 187? und der Stadt Aachen vom 18. März 1879 bei der betreffenden
definitiven Abrechnungim Sinne der Billigkeit und der provinziellen Einheit möglichst
zu berücksichtigen. Also die sogenannten rechtlichenBedenken des Herrn Ientges, meine
Herren, wiegen nicht so schwer. Dann hat Herr Kollege Ientges mir vorgeworfen, ich sei un¬
korrekt in den Zahlen gewesen. Ich bedaure. daß ich seinen sämmtlichen Zahlen nicht habe folgen
tonnen. Ich habe mir aus seinem Vortrage in Eile nur diejenigen, die für mich ein besonderes
Interesse hatten, neben denjenigen, die ich in meinem ersten Vortrage mitgetheilt hatte, bemerkt;
sie betreffen den Gegensatz zwischen der Bevölkerungszifferund der Steuerkraft desjenigen Bezirks,
der hier bei den Resolutionenso außerordentlichgut weggekommen ist, Düsseldorf, und der Bevöl¬
kerungszifferund Steuerkraft desjenigen Bezirks, der dabei fo entsetzlich überlastet ist, Aachen.
Herr Kollege Ientges theilte hier mit, daß nach der neuestenVolkszählungder Regierungsbezirk
Düsseldorf 1600 000 Seelen hat und der RegierungsbezirkAachen 523 000 Seelen. Es stimmt
das ja vollständigmit dem, was ich gesagt habe, daß die Seelenzahl des RegierungsbezirksAachen
nur l/g, nach Angabe des Herrn KollegenIentges sogar weniger als V» der Seelenzahl des
RegierungsbezirksDüsseldorf zählt. Ganz genau so liegt es bezüglich der Steuerkraft. Ich hatte
vorhin in runder Summe die Steuerkraft des RegierungsbezirksDüsseldorf auf 40°/» angegeben,
ich glaube der Herr Kollege Ientges hat gesagt 39 ^/» und für den RegierungsbezirkAachen
13°/o. Das würde also ebenfalls ein Drittel resp, etwas weniger als ein Drittel ausmachen.
Trotzdem zahlt, wie ich vorhin ausgeführt habe, der RegierungsbezirkAachen genau dasselbe zu
diesen gemeinsamen Anstalten, wie der RegierungsbezirkDüsseldorf.

Was nun endlich den bestehendenformellen Nechtsstandpnnktangeht, meine Herren, so
muß man dessen Stärke nicht überschätzen. Derselbe bezieht sich, wie es in der ersten Resolution
gesagt ist, auf Anstalten von 2—300 Kranken. Jeder Regierungsbezirk,der eine größere Anstalt
bekommen hat, und namentlich also der Bezirk Aachen, der eine so große Anstalt, wie Düren
bekommen hat, kann recht wohl sagen: Dann belastet uns für eine Anstalt, die 2—300 Kranke
faßt; baut ihr aber eine Anstalt, welche 500 Kranke faßt und benutzt ihr sie obendrein gemeinschaftlich,
so ist das ein vollständigesNovum, gegenüberdem, was die Resolutionengewollt haben, dann
brauchen wir für diese Anstalt, eine weit größere Anstalt, nicht in demselben Maße aufzukommen,
wie das durch die Resolutionenbestimmt wird. Da scheitert doch sehr Vieles von der Stärke dieses
formellen Rechtsstandpuuktes.— Was sodann die Frage der Billigkeit angeht, so beruft sich Herr
KollegeIentges ganz vorzugsweise darauf, daß wenn einerfeits in den Anstalten der Regierungs¬
bezirk Düsseldorf vielleicht ganz besondere Vortheile genießt, doch andererseits dieser Regierungsbezirk
bezüglich der Straßenverwaltung der besonders leidende Theil der Provinz sei. Meine Herren!
In dieser Hinsicht bestreike ich die Richtigkeit der Zahlen des Herrn KollegenIentges gar
nicht, wohl aber deren Vollständigkeit, ich werde aber darauf noch näher zurückkommen; ich
befasse mich zunächst damit, inwieweit dies Material überhaupt hier in Betracht kommt. Herr
Kollege Ientges hat gefagt, das Nachtragsreferat des Provinzial-Verwaltungsraths entbehre der
Objektivität, weil es diese Zahlen aus der Straßeuverwaltuug nicht mit anführe. Meine Herren!

40'
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Ich denke, wenn man von den Anstalten redet, so liegt für den Verwaltungsrath keine Veranlassung
vor, auf alle möglichen anderen Zweige der Verwaltung einzugehen, — Wie Düsseldorf nun an den
Anstalten partizipirt, sehen Sie auf Seite 5 des Nachtragrefcrats; in den Taubstummenanstalten
sind 50°/u aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf, in den Blindenanstalten51°/« aus dem Negieruugs-
bezirk Düsseldorf und unter den 1206 Strolchen in Brauweiler befinden sich 603 aus dem
genannten Regierungsbezirk,also wiederum über 50°/». Der RegierungsbezirkDüsseldorf hat sich
den Anstalten gegenübergewiß nicht zu beklagen.

Was nun die Straßeuverwaltung angeht, so nehme ich die Zahlen, welche Herr Kollege
Ientges angeführt hat, wie bemerkt, ohne Weiteres als korrekt an; aber vollständig war das
nicht, was Herr Kollege Ientges Ihnen mittheilte, und zwar in folgenderHinsicht. Der Regie¬
rungsbezirkDüsseldorf erfreut sich insbesondere durch die Thatkraft feiner früheren Landesherren
schon aus alter Zeit eiues ganz außerordentlich großen Netzes von Staatsstraßen. Ein solches
Straßennetz bestand in den anderen Regierungsbezirkennicht. Deshalb waren auch in den andern
Regierungsbezirkendie großen Mittel für den Bau und die Unterhaltung von Bezirksstraßennoth¬
wendig. Ich glaube, meine Herren, es wäre richtig gewesen, Herr Kollege Ientges hätte uns
etwas darüber mitgetheilt, wie viel Meilen respektive Kilometer die Gesammtheit der Provinz an
Staatsstraßen hat, und wie viel davon auf den Regierungsbezirk Düsseldorf kommen. Meine
Herren! Die Staatsstraßen werden aus der Dotations-Nente unterhalten; da fährt der Regierungs¬
bezirk Düsseldorf, weil er so viele Staatsstraßen hat, ganz außerordentlich gut gegenüber den
andern Regierungsbezirken. (Widerspruch.) BerücksichtigenSie dann gütigst noch einen andern
Umstand. Sie können darüber Auskunft finden in einer für den Provinzial-Verwaltuugsrath auf¬
gestellten Nachweisungüber die zur Unterhaltung und Instandsetzungder Provinzialstraßen erforder¬
lichen Geldmittel. Ich weiß nicht, ob den sämmtlichen Mitgliedern des Landtages diese Nachweisung
zugegangen ist, ich habe sie vielleichtals Mitglied des Provinzial-Verwaltungsraths bekommen.
Ich entnehmedaraus, daß die Unterhaltung der Straßen, gerade für den DüsseldorferBezirk eine
ganz besonders kostspielige ist; während sie z. B. pro 1882 in Trier pro Kilometer 393 Mark
kostet, betragen die Kosten für Düsseldorf 653 Mark, für Elberfcld 804 Mark jährlich; in unsern
Gebirgsgegenden,ist eben das Straßenmaterial soviel billiger zu beschaffen, weil man den Basalt
dort an Ort und Stelle hat.

Es siud das nicht willkürlichhcrausgegriffeueZahlen, sondern es sind alle unsere Wege¬
bau-Inspektionenin der Nachweisuugangeführt. Ich führe Ihnen, wie gesagt, Trier an mit 393
Mark pro Kilometerund Jahr, Prüm 310 Mark pro Kilometer und Jahr, im Gegensatz dazu
aber München-Gladbachmit 626 Mark pro Kilometer und Jahr, Düsseldorf mit 653 Mark und
Elberfeld mit 804 Mark pro Kilometer und Jahr. Meine Herren, Sie sehen, daß in Beziehung
der Straßenverwaltung auch gewisse Vortheile für den RegierungsbezirkDüsseldorf bestehen. Ich
habe das nur dem Herrn KollegenIentges auf seine bezüglichen Ausführungenerwiedernwollen.
Ich bin sonst ganz und gar der Ansicht des Herrn von Eynern, daß es nicht sehr zweckmäßig
sein wird, wenn wir es dahin kommen lassen, daß ein Regierungsbezirkdem andern die Vortheile,
die er etwa hat, vorhält, und dafür stets Kompensationenverlangt. Das würde eine komplett
Kriegführung in der Provinz zur Folge haben, uud zwar eine Kriegführung, die vermuthlich
wesentlich zum Nachtheileunseres ärmsten RegierungsbezirksTrier ausfallen dürfte. Wir wünfchen
doch gewiß Alle nicht, daß derartige Zustände hier eiureißen. Wollen Sie das vermeiden,so gehen
Sie auf die Vorschlägeein, die Herr von Eynern gemacht hat, und thun Sie das, was Ihnen
der 26. Provinzial-Landtag vorgeschlagen hat, behandeln Sie die Sache im Sinne der provin-
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ziellen Einheit. Ich glaube, daß die Anträge des Provinzial-Verwaltungsraths von diesem Sinne
getragen sind.

Landtags-Mcirschall: Der Herr Abgeordnete Ientges hat das Wort.
Abgeordneter Ientges: Meine Herren! Die weisen Rathschläge, welche der Herr Kollege

Pelzer vorhin dem Landtage und mir speziell ertheilt hat, möchte ich bitten, zunächst auf sich
selbst zur Anwendung zu bringen. Er sagte: lassen wir diese Vergleiche wegfallen, lassen Sie uns
nicht auf Heller und Pfennig gegenseitig Alles vorrechnen. Ich bin von diesem Gesichtspunkte aus¬
gegangen, ich habe gesagt: ich bedaure, daß diese Rechnungen vom Verwalwngsrath gemacht worden
sind, daß berechnet worden ist: in den Taubstummen-Anstalten, in den Irren-Anstalten, in Brau-
weilcr sind so und so viel mehr aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf untergebracht; aber der
Straßenbau ist ausgelassen, was die Hauptsache ist. (Sehr richtig!) Das ist unser Stand¬
punkt, und nun hat Herr Kollege Pelzer ^4 Stunde gegen die Zahlen plaidirt und bald gesagt:
ich gebe die Vollständigkeit zu, bald nicht. Meine Herren! Ich habe in Gegenwart der Herren
Landesräthe die Zahlen mit genauer Angabe der Quellen vorgelegt und gesagt: hier stehen diese
Resultate, entweder müssen diese Zahlen falsch sein, oder ich habe Recht. Ob dafür plaidirt wird,
daß eine Straße ein paar Kilometer weniger oder mehr hat und dort mehr kostet als hier, das
gehört nicht zur Sache. Ich habe einfach auf die Zahlen hingewiesen, die uns der Verwaltungsbcricht für
die Beiträge gibt, welche in den verschiedenenWege-Inspektionen geleistet werden. Im Ucbrigeu bin ich
so sehr, wie der Herr von Ehnern, davon überzeugt, und ich habe dies zu Eingang meines ersten
Vertrages bereits bemerkt, daß man in dieser Sache durch eiu wirkliches Kompromiß zu einer Allen
dienbaren Basis käme. Den Vorschlag des Herrn Vicc-Marschalls kann ich eigentlich kein Kom¬
promiß nennen, ein Kompromiß besteht darin, daß von beiden Theilen etwas nachgegeben wird. Es
soll dem Regierungsbezirk Düsseldorf auf die große Wunde ein Pflaster gelegt werden; was aber
das Kompromiß von der anderen Seite anbelangt, so heißt es: Regierungsbezirk Aachen. Du sollst
uach der neuen Vertheilung 50 000 Mark weniger beitragen, damit Dir das nicht zu hart fällt,
schenkeich Dir noch 21000 Mark dazu. Das ist das Kompromiß, wie es hier vorgeschlagen ist.
Aber, meine Herren, ich verkenne nicht, daß es im Interesse unserer provinziellen Einheit
liegt, daß wir zu einer einheitlichen Umlage kommen, nnd wenn uns eine Möglichkeit
geboten ist, wieber in unsere Städte zurückzukehren, und sagen zu köuncn: das ist allerdings
geschehen, man hat Euch mehr belastet, aber auf andere Weise ist dafür Aushülfe geschafft worden,
daß keine größere Steuerlast auf die Gemeinden vertheilt wird, dann betrachte ich das doch immer
als einen glücklichen Ausweg, und ich würde dieses Kompromiß acceptiren, aber nur vorausgesetzt,
daß es dann auch rechtsgiltig uns vorliegt. Es könnte sonst vielleicht später bei der Feststellung
des Straßen-Etats gesagt werden: das geht nicht. Wenn also in der heutigen Versammlung der
Antrag des Herrn von Solemacher formell nicht zum Beschluß erhoben werden kann, so bitte
ich, die Abstimmung bis dahin zu vertagen; das werden Sie durchaus angemessen finden. Im
Uebrigen aber fage ich, Herr Kollege Pelzer hatte nicht nothwendig, mit Emphase darauf hinzu¬
weisen, daß die übrigen Bezirke so sehr leiden. Dann möchte ich ihm auch den Regierungsbezirk
Düsseldorf mit Rücksicht auf den Straßenbau empfehlen, und auch den Provinzial-Verwaltungsrath
bitten, auf Mittel und Wege zu sinnen, daß dieses andauernde Leiden nicht in Permanenz bleibe.

Landtags-Marschall: Auf die gcschäftsordnnngsmäßige Frage möchte ich dem Herrn
Ientges erwidern, daß wir die Nr. 5 und 6 sehr gut gemeinsam behandeln, und hierbei auch
den Antrag des Herrn Freiherrn von Solemacher erledigen können. Nr. 6 heißt: Referat,
betreffend die in der Rhcinprovinz zur Erhebung gelangenden Provinzial-Umlagen.
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Vice «Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Nr. ? der Tages¬
ordnung wird damit verbunden werden können,

Landtags-Marschall: Richtig, es wird also Nr. 5 mit Nr. ?, nicht Nr. 5 mit Nr. 6,
in Verbindung gebracht werden müssen. Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat zur Geschäfts¬
ordnung das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Ich glaube, daß wir die Abstimmung über diesen Gegenstand
vertagen und die Sache wieder aufgreifen müssen bei dem Titel II 12 des Etats der Centralkasfen-
Verwaltung für das Straßenwesen. Dann würden die Vorschlägedes Herrn von Sole m acher
zur Abstimmung gelangen und wenn dieselben angenommen sind, dann können wir auf diesen
Gegenstand zurückkommen und die Schlußabstimmungvornehmen,

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat zur Geschäftsordnung
das Wort.

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher: Meine Herren! Dann dürfte die
Sache doch wohl nur Zug um Zug gehen können, resp, konjunktim. Wenn Sie jetzt diese Ab¬
stimmung vertagen wollen, bis die andere vorgenommenist, so können wir die andere Abstimmung
nicht vornehmen, bis diese vorgenommenist. Wenn es ein Kompromißist, dann lautet das Kom¬
promiß doch so, daß wir das Ganze annehmen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat zur Geschäfts-
ordnung das Wort,

Abgeordneter von Grand-Ry: Meine Herren! Ich glaube doch nicht, daß wir fo
counexabstimmenkönnen, und in solcher Verbindung, wie es vorgeschlagen ist. Einer der Herren
Vorredner hat sogar versucht, die Kouvertirung mit dieser Angelegenheitin Verbindung zu bringen.
Es ist ganz unmöglich,die Sache in dieser Weise zu behandeln. Die Erwägungsgründe der Herren
mögen sein, welche sie wollen, aber die Bedeutung der Abstimmungdaran zu knüpfen, halte ich für
ganz unzulässig,

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Heister hat zur Geschäfts¬
ordnung das Wort.

Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Ich sehe gar nicht ein, warum wir hier
nicht einen Beschluß fasse» können unter der Voraussetzung,daß bei der demnächstigen Feststellung
des Hauptetats der Antrag des Herrn von Solemacher angenommenwird.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterPelz er: Ich habe auch nur den Vorschlagmachen wollen, den

der Herr von Heister eben machte,und Herrn von Grand-Ry erwidern wollen, daß die Herren
Ientges und von Eynern ihren Entschluß offenbar nicht von der Konoertirungsfrage haben
abhängig machenwollen, sie haben diese Frage nur gelegentlich erwähnt.

Landtags-Marschall: Die Frage über die Geschäftsordnungfcheint nunmehr erledigt,
und hat zunächst jetzt das Wort der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loö. Ich acceptire
zur Geschäftsordnungdas, was der Herr von Heister foeben gesagt hat.

AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Meine Herren! Der Herr Referent, — wenn
ich ihn nach feinen Ausführungen so nennen darf, — (Heiterkeit),hat dem Herrn Ientges den
Vorwurf gemacht,er fei doch auch nicht so ganz objektiv gewesen, er habe bei seinen Verlesungen
das 2. aliusa nicht verlesen. Ich will es noch einmal lauter verlesen, der Herr Referent wurde
nämlich etwas heifer an einer Stelle, die ihm vielleichtauch nicht ganz gefallen haben mag. Da
heißt cS nämlich:
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„in Erwägung, baß es jedoch in der Bestimmung unserer provinziellenEinheit nicht
liegen kann, einen Theil der Provinz dauernd leiden zu lassen an den Folgen seines im Dienste
für das Ganze begangenen— wenn auch spekulativen — Irrthums"; (Hört, Hört!)

Es ist ja wahr, die gute Stadt Aachen hat einen spekulativen Irrthum begangen, und
sie hat ganz gewiß richtig gehandelt, wenn sie jetzt einen Vertreter hierher geschickt hat, der besser
zu spekuliren sucht. Zur Sache selbst möchte ich nur ganz kurz noch einmal den Rechtsstandpnnkt
mit einigen Worten hervorheben. Wie liegt denn die Sache, meine Herren? Die Bestimmungen
der 1. Resolution enthalten einfach den Maßstab, nach welchem die Beiträge zu den Provinzial-
Irrenanstalten geleistet werden sollen. Meine Herren! Denken wir unö, daß damals diese Gelder
flüssig gewesen wären, daß in der Kasse oder in den Kassen der einzelnen Bezirke diese Gelder
gelegenhätten, so wären dieselben damals gleich bei dem Bau nach diesem Maßstabe eingezahlt
worden und das Geschäftwäre ein abgemachtes. Weil aber diese Gelber nicht da waren und
mau sich sagen mußte: wir können erst in einer Reihe von Jahren diese Gelder aufbringen, so ist
die Berechnung auf eine spätere Zeit vertagt worden, aber nur die Berechnung auf Grund des
einmal festgesetztenMaßstabes. Das ist der Rechtsstandpunkt,wie ihn hier ein gesetzliches, aller¬
höchst sanktionirtesvertragsmäßiges Verhältniß feststellt, und deshalb stimme ich auch Herrn von
Solemacher keineswegs bei, wenn er eben von dem Augenblick sprach, in dem die Sache jetzt
abzuschließen sei, ja, die Berechnung, aber nicht der Maßstab; das bitte ich klar zu halten. Wir
stehen hier vor der Frage eines vollen Rechtsstandpunktes;es kann sich nur darum handeln, ob
wir aus Billigkeitsrücksichten einen Kompromißmachen wollen, oder ob Sie, meine Herren, als die
Stärkeren uns majorisiren wollen, das ist die Lage.

Wir erkennen an, daß eine Billigkeitsrücksicht dafür spricht, daß nun ein gewisses Abkom¬
men getroffenwerde, ich muß aber mit dem Herrn Vorredner, Herrn Ientges, zu meinem
Bedauern gestehen, daß in dein Vorschlagedes Herrn von Solemacher ein Kompromißabsolut
nicht liegt. Meine Herren, da wird uns ein Vortheil in Aussicht gestellt,der alle Bezirke gleich¬
mäßig betrifft. Herr Freiherr von Solemacher hat ausgeführt, daß Ersparnisse zu machen seien,
darüber freuen wir uns ganz außerordentlichund ich empfehle dem Verwaltungsrath, darauf auch
in Zukunft recht bedacht zu sein — aber au dieser Ersparnis; wird der RegierungsbezirkDüssel¬
dorf nicht besondersPartizipiren, er wird Partizipiren, wie auch die anderen Bezirke. Darin liegt
also keine Konzession von der anderen Seite, absolut nicht, und ich muß zu meinem Bedauern
gestehen, daß ich nicht in der Lage sein werde, hierfür als für ein Kompromißzu stimmen. Ich
weroe bei der weiteren Berathung dafür stimmen, aber bei diesem Punkte die Sache ablehnen und
sagen: wir verlangen als Kompromißetwas Weiteres. Denn, meine Herren, wir haben hier nicht
unsere Angelegenheitenzu vertreten, wir haben das Recht der Angesessenen der Provinz in's Auge
zu fassen und wir würden diese verletzen, wenn wir ohne Weiteres den Rechtsstandpunkt,den sie
einmal einnehmen,verlassen und ihnen ohne Weiteres eine höhere Steuer zudekretirten. Meine
Herren, wenn der RegieruugsbezirkDüsseldorf in unverhältnißmäßig größerer Weise gegenüberden
anderen Bezirken zu den Lasten beizutragen hat, so muß er auch an den Vortheilen in entsprechen¬
der Weise theilnehmen. Herr Ientges hat Ihnen klar deducirt, daß in dem Nachtrags-Referat
nur Das aufgeführt sei, was zu Gunsten der Ansicht des Provinzial-Verwaltungsraths spreche,
während die anderen Zahlen weggelassen seieu. Im Ausschuß ist schon die Rede davon gewesen,
daß, wenn der RegierungsbezirkDüsseldorf in dieser Weise 40°/„ beitragen müsse, er auch in
gleichem Maßstabe im Verwaltungsrath vertreten sein müsse. Wenn überhaupt, meine Herren,
einmal die Villigkeitsfrage kommt, dann wollen wir die Billigkeit auch überall durchgeführthaben.
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Jetzt sind wir nur zu 20°/» im Vcrwaltnngsrath vertreten, wir haben ein Recht, zu sagen: wir
müssen nach unseren Beiträgen zu 40°/„ vertreten sein. Deshalb möchte ich bitten, daß die
Herren, welche im Verwaltungsrath sind, und die Ansicht theilen, daß man Andern gegenüber
Ailligkcitsrücksichten gelten lassen müsse, auch uns gegenüber einmal entgegenkommend sind. Ich muß
zu meinem Bedauern sagen, daß dies in dem Autrage des Herrn von Solemacher nicht gelegen
ist, und wenn keiu anderer Antrag gestellt wird, so nehme ich den Antrag, der im Referat deö
Ausschusses erwähnt ist, die Sache zu vertagen, bis nach Eröffnung der Anstalt in Bonn, d. h.
bis alles vollständig übersehen werden kann, wieder auf.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Friederichs hat das Wort.
Abgeordneter Friederichs: Meine Herren! Wie vor zwei Jahren und wie vor vier

Jahren, fo stehe ich auch heute noch in dieser Frage — obgleich ich znm Regierungsbezirk Düssel¬
dorf gehöre — auf dem Standpunkte der Billigkeit und der provinziellen Einheit, Die Sache ist
nach dem formellen Rechte und nach der historische« Entwicklung so eingehend erörtert worden, daß
ich in dieser Beziehung nichts weiter zu sagen habe. Nur ein Grund ist von dem Herrn Icntges
angegeben worden, welcher wohl die Billigteitsrücksichtcn in etwa erschüttern könnte durch die
Hiuweisuug auf die Verthcilung der Straßenbaulasten; indeß eine Ungerechtigkeit entschuldigt keine
andere und liegt eine solche in der Verthcilung für Straßenbaulasten vor, so muß auch hierbei im
Sinne der Billigkeit nnd der provinziellen Einheit die Ausgleichung stattfinden; eS muß aufhören,
daß wir uns als Regierungsbezirke gegen einander aufstellen und bekämpfen. Ich von meinem
Standpuukte aus taun Ihnen nur empfehle«, dicfe Frage aus der Welt zu schaffen, nnd wäre es
auch in der von Herrn von Solcmachcr empfohlenen Weise, die in Korrektheit ja zweifelsohne
zu bestreiten sein tonnte.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Pelz er: Meine Herren! Ich muß auf meine persönliche Stellung

zu meinem tiefsten Bedauern noch einmal zurückkommen. Die Bemerkung des Herrn Freiherr«
von Lo«, er wisse nicht recht, ob er mich überhaupt Referent nennen dürfe, kann ich nicht so
ohne Weiteres hinnehmen. Meine Herren! Nach unserer Auffassung hat gerade der Regierungs¬
bezirk Aachen dreizehn Jahre lang geradezu geblutet. Ich habe im Ausschuß darauf aufmerksam
gemacht, daß ich mich zwar als Vertreter der ganzen Provinz ebenso gut wie Herr von Los
ansehe, aber gleichzeitig doch auch für den Vertreter der besonderen Interessen der Stadt und des
Regierungsbezirks Aachen, Ich habe darauf aufmerksam gemacht, daß ich insofern Partei in dieser
Sache sei und daß ich wünschte, daß das Referat mir nicht übertragen würde. Wenn cS mir
trotzdem übertragen wurde, so nehme ich immerhin das Recht in Anspruch, was, glaube ich, jeder
Referent hat und auch auf dieser Stelle hat, in seinem cigeneu Name« zu reden. Sie könne«
nicht den Referenten als Mitglied des Hauses muudtodt macheu, ich denke, der Referent erfüllt
seine Pflicht — und ich denke, der Herr von Lo« könnte sich dabei bescheiden — wenn er aus¬
drücklich erklärt: ich spreche im eigenen Namen und nicht im Namen des Alisschusses. Was mein
Referat anbelaugt, so habe ich es schriftlich so ausführlich als möglich erstattet, Herr von Eyncru
welcher zu derjenigen Minorität zählt, bei der sich auch Herr von Loö befand, hat im Ausschüsse
nicht blos anerkannt, daß das Referat objektiv gehalten fei, fondcru er hat mir seinen Dank für
diese Objektivät ausgesprochen, ohne daß.der Herr von Los dem widersprochen hätte. Ich glaube,
meine Herren, daß ich meiner Pflicht als Referent dadurch genüge, daß ich das Referat deö Aus¬
schusses zur Verlesung bringe, daß ich daneben aber völlig befugt bin, meine eigenen Anschammge»
auszusprechcn. Im Uebrigeu, meiue Herren, habe ich nur dem Herrn Kollegen Icntges noch ein
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Wort zu erwidern. Er sagte mit vollem Recht, ein Kompromiß bestehe darin, daß von beiden
streitenden Theilen Etwas aufgegeben werde. Meine Herren! Das geschieht ja aber auch, Sie
unterschätzen es meines Erachtens, wenn in der Lage, .in der sich der Düsseldorfer Bezirk mit der
bereits jetzt zu klein gewordenen Anstalt in Grafenberg befindet, diesem Bezirk jetzt von der ganzen
Provinz angeboten wird, die sechste ohne Zweifel im Laufe des nächsten Jahrzehntes nothwendige
Anstalt auf gemeinsame Kosten zu bauen; wenn man dann feiner diefem Bezirke anbietet: auf die
Abrechnung für die Vergangenheit nicht mehr zu rekurriren. Bei dieser Abrechnung würde ganz
unleugbar der Regierungsbezirk Düsseldorf erhebliche Belastungen erfahren, schon allein aus dem
Grunde, weil er zuerst und Aachen zuletzt gebaut hat, überhaupt die anderen Anstalten alle später
gebaut worden sind. Er würde ferner Belastungen aus dem Umstände erfahren, daß fehr bedeutende
Koursverluste bei der Emission gerade derjenigen Obligationen entstanden sind, die für Grafenberg
ausgegeben wurden.

Ich habe endlich dem Herrn Kollege« Friederichs noch ein Wort zu erwideru. Ich
theile mit ihm vollständig die Ansicht, daß, wenn eine Uubilligkeit und Ungleichheit in der Straßen-
Verwaltung bestände, wenn der Regierungsbezirk Düsfeldorf dort wirklich überlastet wäre, man
gewiß in gleichem Sinne, wie hier die Anträge des Verwaltungsraths gehalten sind. Abhülfe
schaffen müßte. Soweit mir aber bekannt ist, besteht eben diese Ungleichheit und Unbilligkeit nicht,
wenn man Bezirks» und Staatsstraßen durcheinander rechnet, wenn man berechnet, was einerseits
der Regierungsbezirk Düsseldorf für die Vezirksstraßen aufzubringen hat, die in anderen Bezirken
liegen und andererseits in Anrechnung bringt, was er für feine der Meilenzahl nach weit größereu
Staatsstraßen bekommt. Meine Herren! Ich habe zum Schluß Sie noch daran zu erinnern, daß
der 26. Provinzial-Landtag bereits die Resolution erlassen hat, die Sache im Sinne der pro¬
vinziellen Einheit zn regeln. Ich brauchte nicht heiser zu werden — wie Herr von Loö
meint — an denjenigen Stellen, die mir nach seiner Meinung vielleicht nicht so ganz passen, und
brauche insbesondere bei dem „spekulativen Irrthum", der in jener Resolution erwähnt wird, nicht
heiser zu werden. Meine Herren! Mit dem spekulativen Irrthum liegt die Sache ganz einfach
so, daß die sämmtlichen Regierungsbezirke damals davon ausgegangen sind: wir werden ein jeder
eine Anstalt von 200 bis 300 Kranken brauchen. Der angebliche spekulative Irrthum des Regie¬
rungsbezirks Aachen bestand darin, daß auch er eine Anstalt von 200 bis 300 Kranken
bauen, sich anrechnen lassen und bezahlen wollte. Um diesen Umstand gehen alle die Herren, die so
viel von ihrer Objektivität zu sprechen wissen, vollständig herum. Ist die Thatsache so, oder ist sie
nicht so, daß die Anstalt statt jeuer 2—300 Kranken nicht bloß 500 Kranke fassen kann, sondern
thatsächlich heute faßt, und paffen dann die Resolutionen, die für eine Anstalt, die halb so groß
projektirt war, galten, auf eine Anstalt, die durch den gemeinsamen Mandatar in der doppelten
Größe gebaut worden ist? Wenn die Resolution eingehalten worden wäre, dann brauchten Sie
gar nicht soviel Wesen von „dem spekulativen Irrthum" zu machen, — jedenfalls brauchen wir
Angesichts dieser Thatsache bei Erwähnung des spekulativen Irrthums nicht heiser zu werden; mich
wenigstens genirt diese Erwähnung nicht. Ich glaube, viel peinlicher mnß es für Sie sein, heute
Angesichts des Beschlusses des Landtags: die Sache im Sinne provinzieller Einheit zu regeln,
nach den Anträgen des Freiherrn von Lo8 zn sagen: das hat zwar der 26. Landtag erklärt, der
26. Landtag hat den guten Willen gehabt, Recht, Gerechtigkeit und Billigkeit zu üben und die
provinzielle Einheit auf diesem wie auf andern Gebieten zur Geltung zu bringen, der 27. Landtag
aber bemerkt zu seinem Bedauern, daß die Ausführung dieser löblichen Absicht zu theuer ist, und
deshalb wird er die Resolution des 26. Landtags wieder schlucken, und wird entweder überhaupt
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die Idee des letzterenvon sich abwehren, oder wenigstensdie Sache vertagen, und vorläufigeinmal
die übrigen Regierungsbezirke Aachen,Koblenzund Trier weiterbluten lassen, wie sie geblutet haben;
wenn wir aber in den Amortisationenweiter vorangeschrittensind und wenn dann auch vielleicht
in Düsseldorf eine weitere Anstalt nothwendigist, dann wollen wir vielleicht mit uns reden lassen.
So will es Herr von Loö; daß Sie so beschließen,scheint mir aber Angesichts des Beschlusses
des 26. Provinzial-Landtages einfach eine Unmöglichkeit zu sein.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Heister bat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Ich würde zu der späten Tagesstunde in der Sache nicht

das Wort ergreifen, wenn es sich nicht darum bandelte, einem gewissen Vorwurf gegenüber, den
Herr von Los allerdings nur indirekt gemacht hat, die Stellung der Mitglieder des Ver¬
waltungsraths aus dem RegierungsbezirkDüsseldorf zu präzisiren. Herr Freiherr von Los
sprach davon, daß hier in unserer Versammlung die Mitglieder für Düsseldorf majorisirt weiden
sollten. Darin liegt bei dem einstimmigenBeschlußdes Verwaltungsraths ein indirekterVorwurf
für uns, als wenn wir im Verwaltuugsrath entweder majorisirt seien und uns dies jetzt still¬
schweigend gefallen ließen, oder als wenn wir nicht unsere ganze Pflicht in Vertretung der Interessen
des RegierungsbezirksDüsseldorf gethan hätten. Ich kann nur sagen, daß wir dort nicht majorisirt
sind, sondern uns von vornherein, wenn auch mit schwerem Herzen, auf den Staudpunkt gestellt
haben — ich glaube das im Namen der beiden anderen Herren mit erklären zu dürfen — daß
wir zwar die Rechtsdeduktionen,die von anderer Seite gemacht wurden, nicht ohne Weiteres
acceptiren konnten, sondern die entgegengesetzten Anschauungenausführten, wie dieselben ja auch
hier schon zur Geltung gekommen sind. Daß wir uns aber auf der audcrn Seite sagen mußten:
hier steht das Interesse der gesammtenProvinz mit dem besonderen Interesse unseres Regierungs¬
bezirks in Widerstreit, und wir wollen doch in der Hauptsache als Vertreter der ganzen Provinz
und höchstens zu ^ «ls Vertreter unseres Regierungsbezirks fühlen und urtheilen. Zu dieser
Anschauunghat allerdings die Schulung, die wir in beinahe lOjähriger Arbeit im Provinzial-
Verwaltungsrath gehabt haben, bedeutsambeigetragen. Ich nehme also bei dieser Sache für mich
und die beiden anderen Herren die Auffassung in Anspruch, daß wir nach den allgemeinen
Interessen unserer Provinz, wenn auch entgegen den besonderenInteressen unseres speziellen
Bezirks unseren zustimmenden Beschluß gefaßt haben und fassen mußten.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Loe hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felir von Loö: Meine Herren! Ich rede nur zur persönlichen

Bemerkung. Was der Herr Vorredner gesagt hat, ist mir nicht recht verständlich,und zwar des¬
wegen, weil es mir fern gelegen hat, einen Norwurf zu machen. Es ist durchaus nicht meine
Absicht gewesen, und ich glaube auch nicht gesagt zu haben: die Verwaltungsraths-Mitglieder des
RegierungsbezirksDüsseldorf. Was die Erwiderung des Herrn Abgeordneten Pelzer anbelangt,
meine Herren, so bedaure ich sehr, daß die Sache eine so erregte Wendung genommenhat. Ich
habe nicht geglaubt, daß er sie in persönlicherWeise aufgefaßt haben würde. Es hat mir fern
gelegen, irgend einen persönlichenVorwurf gegen den Herrn Kollegen Pelzer zu machen. Ich
glaube, derartige Wendungen, wie ich sie gebrauchthabe, kommen mehrfach vor, ohne baß irgend
wie persönlicheund beleidigende Absichten dabei im Spiel sind. Ich bitte also zu glauben, daß
mir solche absolut fern gelegen haben. Sachlich kann ich nur auf meinem Standpunkt stehen
bleiben, den, glaube ich, andere auch hatten. Ich freue mich zu höreu, daß der Herr Referent
die Absicht hatte, zu betonen, daß er seine Privat-Ansicht ausspräche, er hat es aber faktisch erst
gethan, als sichtliche Unzufriedenheithier in der Versammlung sich kund gab, also post tiuc; ich
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will nicht fassen: propter Koo, aber ziost Iioc Man konnte nicht wissen, daß er es später sagen
würbe, und ich muß meinestheils sagen, daß ich das noch nicht erlebt habe, daß der Referent vor
seinem Referat feine Privatansicht vorträgt. Das ist meine persönliche Ansicht. Ich habe geglaubt,
— und das ist Gewohnheit, glaube ich, in allen Körperschaften, — daß der Referent zuerst das
Referat vorzutragen hat und zwar mit den Anschauungen, welche das Referat enthalten foll, daß
er, wenn er später im Laufe der Debatte feine Privatansicht äußern will, das thun kann, aber
fagen muß: ich fpreche für mich. Ich glaube, daß die Sache damit erledigt ist.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.

Abgeordneter Courth: Meine Herren! Ich halte Sie nicht lange auf, ich wollte mit
2 Worten meine Abstimmung motiviren. Ich bin der Meinung, daß aus diefer schwierigen Lage
nur durch ein Kompromiß herauszukommen ist. Ich will zu den Kompromißpunttcn, die schon
hervorgehoben worden sind und die namentlich der Referent hervorgehoben hat, nur noch auf den
einen Punkt aufmerkfam machen, daß in dem Vorschlage des Herrn von Solcmacher auch dahin
ein wahres Kompromiß liegt, daß die Krcisrente meines Erachten« zur Einstellung kommen wird.
Als ich in einer der ersten Sitzungen fragte, wie es sich mit den Etats pro 1882 und 1883
verhalte, da wuroe mir entgegnet, sie seien sehr knapp bemessen. Wenn ich heute die angenehme
Nachricht höre, daß im Wegebauetat an den bisherigen Etats 150 000 Mark erspart würden, so
bin ich denn doch, nachdem was ich in der früheren Sitzung gehört habe, überzeugt, baß zu dem
Hauptetat die Kreisrente fehr wesentlich heran geholt werden muß, wenn die Umlage nach dem
Vorschlage des Herrn von Solemacher um 150 000 Mark vermindert wird. Das ist für mich
mit eine Beruhigung. Ich werde für den Antrag in Verbindung mit dem Vorschlage des Herrn
von Solemacher mit ruhigem Gewissen stimmen.

Landtags-Marschall: Wenn Niemand mehr das Wort verlangt, so schließe ich die
Diskussion und gebe dem Herrn Referenten das Schlußwort.

Referent Abgeordneter Pelz er: Meine Herren! Ich kann eigentlich auf das Schlußwort
verzichten, ich brauche nur dem Herrn von Los zu erwidern, daß ich mich mit feiner Erklärung
zufrieden gebe. Ich will sogar die Berechtigung des Vorwurfs anerkennen, daß ich vorhin meine
persönliche Anschauung hier kundgab, ehe ich Ihnen das Referat vortrug. Ich habe allerdings
selbst nicht daran gedacht; sobald ich dies aber bemerkte, habe ich Ihnen sofort die Erklärung
abgegeben, daß ich meine perfönliche Anschauung vortrage. Wie gesagt, die Berechtigung dieses
Vorwurfs nehme ich an; etwas Anderes ist aber der Zweifel, ob ich Referent fei.

Landtags-Marschall: Es ist der Antrag gestellt worden, den Antrag des Herrn
Freiherrn von Solemacher in Verbindung mit den Anträgen der Ausschüsse zu behandeln. Es
ist kein Gegenantrag gestellt worden. Es ist bas der Antrag, wie ihn Herr von Heister zuletzt
formulirt hat. Vorbehaltlich der nachherigen Annahme des Antrags des Herrn von Solemacher
weiden die Vorschläge des Ausschusses zur Abstimmung gestellt. Sind Sie mit dieser Behandlung
einverstanden? (Zustimmung.) Also vorbehaltlich der Annahme des Antrags des Herrn von
Solemacher der dahin lautet: „Für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und
vom 1. April 1883 bis 31. März 1884 bleiben, außer dem jährlich nicht zur Erhebung kommenden
und event, vorschußweise aus der Kreisrente zu deckenden300 000 Mark der Provinzial-Umlage,
fernere jährliche 150 000 Mark unerhoben, welche aus voraussichtlichen Ersparnissen des laufenden
Etatsjahres gedecktwerden sollen", werden die Ausschußanträge zur Abstimmung gestellt. — Der
Herr Referent hat zur Fragestellung das Wort.
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Referent Abgeordneter Pelzer: Meine Herren! Es scheint mir doch korrekter zu sein, daß
zuerst die Abstimmung über die Anträge des Ausschusses erfolgt, die ja dahin gehen, ^nromsut et
»iinplLinent, die Anträge des Verwaltungsraths anzunehmen, und erst dann, wenn das hohe Haus
sich verneinend entschieden haben sollte, würde noch darüber abzustimmen sein, ob nicht unter der
Voraussetzung, wie sie Herr von Solemacher vorschlägt, diese Anträge anzunehmen seien. Es
scheint mir das geschäftsordnungsmäßig richtiger zu seiu, weil die Anträge des Ausschusses weiter
gehen, als der Antrag des Herrn von Solcm acher.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr Felir von 808 hat zur Fragestellung da« Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Ich wollte mir nur die Bemerkung erlauben,

daß ich meinen alten, im Ausschuß gestellten Antrag wieder aufgenommen habe.
Landtags-Marschall: Ich habe ihn hier nicht vorliegen.
Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Er steht wörtlich im Referat.
Landtags-Marschall: Sie haben den Antrag auf Vertagung gestellt. Der Herr

Abgeordnete Graf von Hoensbroech hat zur Fragestellung das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich möchte mich nur darüber orientiren, ob der

Antrag des Herrn Freiherrn von Solemacher für alle Fälle aufrecht erhalten wird, oder blos
für den Fall, daß der Antrag des Ausschusses angenommen wird.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice°Landtags°Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Mit

meinem Antrage habe ich wesentlich ein Kompromiß erzielen und verhindern wollen, daß oer
Regierungsbezirk Düsseldorf majorisirt werde. Wenn Sie die Abstimmung vornehmen, wie sie der
Herr Referent vorgeschlagen hat, so kann der Fall eintreten, daß der Regierungsbezirk Düsseldorf
majorisirt wird und mein Amendement gar nicht zur Abstimmung kommt. Das will ich verhindern,
und darum bitte ich so zu verfahren, wie Herr von Ehnern und Herr von Heister es vorhin
vorgeschlagen haben, meinen Antrag als Amendement aufzufasfcn.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroech hat zur Frage¬
stellung das Wort.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Wenn ich recht verstanden habe, so geht also
die Beantwortung meiner Frage dahin, daß der Antrag des Herrn von Solemacher nur für den
Fall der Annahme des Ausschuß-Antrages aufrecht erhalten wird.

Landtags- Marfchall: Wir haben zunächst über den Vertagungsantrag des Herrn
Freiherrn von L08 und dann den Antrag des Ausschusses in Verbindung mit dem Antrag des
Herrn Freiherrn von Solemacher, wie ich es Ihnen vorgeschlagen habe, zu befinden. Wenn
Sie damit einverstanden sind, so würde ich zur Abstimmung schreiten lassen. — Es erfolgt kein
Widerspruch, so werde ich also in dieser Weise die Abstimmung erfolgen lassen. Ich bitte Diejenigen,
welche für die Vertagung der Frage sind, sich zu erheben. (Geschieht) Das ist die Minorität
der Antrag auf Vertagung ist gefallen.

Sodann bringe ich also die Anträge des Ausschusses respektive des Verwaltungsraths, die
in dem Referate des Verwaltungsraths auf Seite 7 enthalten sind, mit dem Antrage des Herrn
Freiherrn von Solemacher als ein Ganzes zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, welche gegen
diese Anträge sind, also gegen die sämmtlichen Anträge des Ausschusses respektive des Verwaltungs-
raths mit dem Antrag des Herrn von Solemacher, sich zu erheben. (Geschieht.) Das ist die
Minorität, die Anträge sind also angenommen, und ist somit diese Frage der Tagesordnung erledigt.
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E« folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses betreffend die in der Rheinprovinz zur
Erhebung gelangenden Provinzial-Umlagen. Referent ist der Herr Abgeordnete Ientges. (Der
Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz)

Referent Abgeordneter Ientges: Meine Herren! Bei der vorgerückten Zeit gehe ich gleich
zu dem Referate über. Dasselbe lautet:

„Referat der vereinigten Ausfchüsse I. und IV., betreffend die in der Rheinprovinz zur
Erhebung gelaugenden Provinzial-Umlagen, Das Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, diesen
Gegenstand betreffend (I. 39 der Drucksachen), ist in den oben genannten Ausschüssen einer ein¬
gehenden Prüfung unterzogen worden und find biefelben, indem sie sich der ausführlichen Begrün¬
dung des Provinzial-Verwaltungsraths anschließen, ebenfalls zu dem Endresultate gekommen, daß
eine einheitliche Provinzial«Umlage, soweit zulässig, den Interessen der Provinz entspreche,
und daß deren Aufbringung geregelt werbe analog der jetzigen „Allgemeinen Umlage", welche auf
den feit 1872 bezüglich der Provinzial-Umlagen seitens des Provinzial-Landtags gefaßten Beschlüssen
basirt und auch mit den für die anderen Provinzen bezüglich Aufbringung der Proviuzial-Abgaben
durch die Provinzial-Ordnung gegebenen Vorschriften in Einklang steht. Dabei ist der Provinzial-
Verwaltungsrath allerdings von der Voraussetzung ausgegangen, daß seine Anträge sud IV. 38
der Drucksachen auf Abänderung des bisherigen Vertheilungs-Maßstabes für die Aufbringung der
Beiträge zur Verzinsung und Tilgung der Baukosten und ersten Anlagen der Provinzial-Irrenanstalten
vom hohen Landtage zum Beschluß erhoben würden und demnächst auch die Allerhöchste Sanktion
fänden. Selbstredend sind nur für diefen Fall die Anträge des Provinzial-Verwaltungsraths
bezüglich der Erhebung der Gesammt-Provinzial-Umlage zutreffend." Diefe Vorausfetzung ist durch
die Beschlüsse, welche wir soebeu gefaßt haben, eingetroffen. Das Referat fährt fort: „Bei der
Diskussion dieser Vorlage wurden von einer Seite Bedenken dagegen erhoben, daß nach den An¬
trägen des Provinzial-Verwaltungsraths die Aufbringung der Kosten des Lanbarmenwesens,
fchon jetzt eines der größten und voraussichtlich für die Folge noch anwachsenden Ausgabe-Postens
der Provinz, mit Rücksicht auf die den Vertretern der Kreise gesetzlich zustehende Untervertheilung
auf ihre Kreisangehörigen von der Allgemeinen Provinzial-Umlage einstweilen ganz ausgeschlossen
und auf andere Einnahmequellen der Provinz angewiesen werde. Indessen, da nach Inhalt der
Motive der Vorlage dieser Ausschluß nur so lange stattfinden kann, als die Kosten des Landarmen¬
wesens in dieser Weise anderweitig gedeckt werden, so wurde von einer weiteren Verfolgung dieser
Bedenken Abstand genommen.

In den vereinigten Ausschüssen wurde ferner erörtert, ob nicht eine ähnliche Bestimmung,
wie sie der §. 106 und in Anschluß daran ß. 10? der Provinzial-Ordnung für die östlichen Pro«
vinzeu vom 29. Juni 1875 enthält, — diese §8- lauten:

8. 106. Die Vertheilung der Provinzial °Abgaben erfolgt auf die einzelnen Land- und
Stadtkreise nach dem Maßstabe der in ihnen aufkommenden direkten Staatssteuer mit
Ausschluß der Gewerbesteuer vom Hausirgewerbe.

§. 107. Bei dieser Vertheilung kommen die behufs Aufbringung der Kreis- beziehungs¬
weise der städtischen Kommunal-Abgaben in den einzelnen Land- und Stadtkreisen nach
den Vorschriften der ß§. 14 — 16 der Kreis-Ordnung vom 13. December 1872
beziehungsweise des ß. 4, Abs. 3 der Städte-Ordnung vom 31. Mai 1853 besonders
veranlagten Steuerbeträge auf Höhe der Staatssteuern, welche von dem ihnen zu
Grunde liegenden Einkommen, Grundsteuer-Reinertrage, Gebäudesteuer-Nutzungswerthe
oder nach dem Umfange des Gewerbe- oder Bergbau-Betriebes zu entrichten wären,
mit in Anrechnung, —
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dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths hinzugefügtwerde, indeß mit Rücksicht darauf, daß
die volle Tragweite einer solchen zusätzlichen Bestimmung sich im Augenblicknicht ganz übersehen
lasse, beschlossen, diesen Punkt vorher der Erwägung des Provinzial-Verwaltungsraths anheim zu
stellen. Dem entsprechend beantragen die vereinigten Ausschüsse I und IV unter der oben bezoge¬
nen Voraussetzmig,es war die Voraussetzung,daß die Anträge wegen der Irrenanstalten angenom¬
men würden, diese Voraussetzung ist also da — und im Einklänge mit dem Provinzial-
Verwaltnugsratl»:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle beschließen, die Allgemeine Provinzial-Umlage nach
dem Maßstabe der direkten Staatssteuern mit Ausschluß der Steuer vom Gewerbe¬
betrieb im Umherziehen,unter Berücksichtigung der durch das Gesetz vom 11. Juli 1822
gewährten Befreiungen, zunächst mif die Kreise,und von diesen nach demselben Maß¬
stabe, auf die Gemeinden zu vertheilen, letzteren aber die Art der Aufbringung ihrer
Kontingentezu überlassen".

„Ferner:
der Provinzial-Verwaltungsrath wolle in Erwägung ziehen,ob nicht ein Zusatz ähnlich
wie die angeführte Bestimmung des ß. 107 der Provinzial-Ordnung vom 29. Juni
1875 für die östlichen Provinzen auch für die Nheinproviuzräthlich erscheine.

Endlich:
der hohe Provinzial-Landtag wolle für diesen Fall den Provinzial-Verwaltungsrath
ermächtigen, jene Zusatzbestimmnng bei der Vertheilungunserer Provinzial-Umlageebenfalls
in Anwendungzu bringen".

Soweit ich von den Herren Laudesräthen gehört habe, welche diese Bestimmung einer
näheren Prüfung unterzogen haben, ist es wohl keinem Zweifel unterworfen, daß dieser Zusatz
durchaus keine Bedenken, aber große Vortheile in sich schließt. Es ist damit der Grundsatz aus¬
gesprochen, welcher auch in der Provinzial-Orduuug für die östlichen Provinzen zum Ausdruck
gekommen ist, daß auch die Forensen und alle die geschäftlichenBetriebe in unserer Provinz, welche
für fremde Rechnung geführt werden, bei der Provinzial-Umlage mit herangezogenwerden. Das
ist der wesentliche Inhalt des Paragraphen. Allerdings sind die fiskalischen Werke davon noch
ausgeschlossen, das ist aber auch in der Provinzial-Ordnung für die östlichen Provinzen der Fall,
und wenn vielleicht dieser Punkt der Ausgangspunkt gewesen ist, der die Einflechtung des Para¬
graphen zuletzt herbeigeführt hat, so haben wir uns doch nach Einsicht der Provinzial-Oronung
überzeugt,daß in dieser die fiskalischen Werke ebenfalls ausgeschlossen sind. Im Uebrigen empfehle
ich Ihnen die Anträge des Ausschusses.

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herreu! Ich eröffne über die Anträge des I. und
IV. Ausschusses die Diskussion. Der Herr AbgeordneteKaesen hat das Wort.

AbgeordneterKaesen: Ich habe nur konstatirenwollen, daß durch diese Vorlagen meine
Vaterstadt Köln um neuerdings ca. 951? Mark jährlich belastet wird. Ich werde aber keinen
Antrag stellen, sondern das geduldigertragen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Ientges: Diese Berechnung ist mir unerfindlich, denn das

System hat bis heute bestanden für die AllgemeineUmlage, die den Straßenbau betrifft. Die
alleinige Veränderung wird nur durch die andere Vertheilung des Irrenwesens hervorgerufen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteKaesen hat das Wort.
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AbgeordneterKaesen: Das beträgt für den ganzen Regierungsbezirknur 2000 Mark,
da aber die Steuer hauptsächlich in der Stadt Köln erhoben wird, so trägt die Stadt Köln nach
vorläufiger Berechnung von dieser Mehrbelastung9000 Mark, während die Landgemeinden billiger
davon kommen. Ich stelle aber keinen Antrag gegen den Verwaltungsrath, dessen jüngstes Mitglied
ich eben erst gewordenbin. (Heiterkeit.)

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterIentges: Herr Kaesen hat sich wahrscheinlichversprochen, er

sagte von 2000 Mark fielen 9517 Mark auf die Stadt Köln, es wirb wohl 20 000 Mark gemeint
sein. Im Nebligen kann ich nur wiederholen, daß seine Bemerkungenzu der vorhergegangenen
Vorlage gehören. Hier wird keine Veränderung für Köln beantragt.

Vice-Landtags-Marschall: Es verlangt Niemand weiter das Wort. Ich schließe die
Diskussionund bringe die Anträge des Ausschussesals ein Ganzes zur Abstimmung. Sollen die
Anträge noch einmal verlesenwerden? (Stimmen: Nein.) Ich bitte diejenigenHerren, welche
gegen die Anträge des Ausschusses sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag
ist einstimmigangenommen,und wäre hiermit dieser Punkt der TagesOrdnung erledigt.

Wir kommen nun zu Nr. ? unserer Tages-Ordnung, Referat des I. und I V. kombinirten
Ausschusses zu dem vom Provinzial-Verwaltungsrath vorgelegten Haupt-Etat der proviuzialstäudischen
Verwaltung der Rheiuprovinz und zu dem Etat der Centralkassen-Vcrwaltungfür die Etatsjahre
vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 uno vom 1. April 1883 bis 31. März 1884. Referent
ist der Herr Abgeordnete von Chnern.

Referent Abgeordnetervon Eh nein: Meine Herren! Das Referat über diese beiden
Etats kann einleitend nur mündlich erstattet werden, das schriftliche Referat kann erst dann fest¬
gestellt werden, wenn Sie Ihre Beschlüssegefaßt haben. Der Etat der Centralkasseu-Verwaltung
ist nur eine Zusammenstelluugder einzelnenEtats, wie sie von Ihnen in Ausgabe und Einnahme
genehmigtworden sind, oder noch genehmigtweiden müssen. Der zweite Etat, der Hauptetat der
proviuzialstäudischen Verwaltung besteht wiederum aus dcu einzelnenSpezial-Etats. Er hat im
Ganzen genommennur den Zweck, in möglichst kurzer Form dem größerenPublikum einen Einblick

.in die allgemeineVerwaltung der Provinz zu gewähren. Ich bitte zunächst den Etat unter I 16
aufzuschlagen. Wenn dieser Etat erledigt ist, so ist damit der Etat unter I 15 ebenfalls erledigt.
In der Einnahme sind zunächst der Posten der Dotationsrente und der anderen Renten, welche die
Provinz vom Staate für die verschiedenstenZwecke bezieht,nnvcrändert in derselben Höhe eingestellt,
wie im vorigen Jahre, Der Titel II 1, der zweite Einnahmepostensind die Zinsen, die wir aus
den provinzialständischen Fonds genießen. Derselbe ist um eine nicht unwesentliche Summe ver¬
ringert. Diese Verringerung ist hauptsächlichdadurch entstanden, daß wir die Hertersehen Im¬
mobilien zu einem Preise von 270 000 Mark übernommen haben, und um diesen Betrag den
Effeklenbestandhaben schwächen müssen, und daß der Nutzungswerth dieser Immobilien ein bei
Weitem geringerer ist, als es derjenige aus dem Effektenbestandwar. Bei Titel II 2: „Vom
Kreisfonds", ist der jetzt in den Etat eingestellte Zinsbetrag höher, als in vorjährigen Etats. Es
ist das eine natürliche Folge der Jahr für Jahr fortschreitenden Ansammlungdes Kreisfonds. Bei
dieser Gelegenheitmeine Herren, oder bei diesem Kreisfonds würden wir über den Antrag der von Seiten des
Provinzial-Verwaltungsrathgestellt ist, und der schon mehrfach erwähnt ist, Beschluß zu fassen haben. (Rufe:
bei der Ausgabe.) Nun, meine Herren, wir wollen es dann nachher bei der Ausgabe beschließen. Wenn
Sie dann weiter gehen wollen, Titel II. 3: „Einnahmen aus rentbar angelegten Beständen", so beträgt
derselbe hier in runder Summe 58 000 Mark gegen 34 000 Mark im letzten Etat. Dieser Betrag
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ist über den dreijährigen Durchschnitt, der sonst den Berechnungen zu Grunde liegt, erhöht worden,
weil eine Hoffnung auf ein höheres Ergebniß aus diesem Posten durch die Verwaltung gehegt wird.
Außerdem, meine Herren, möchte ich darauf aufmerksam machen, daß dieser Posten die Balanz, den
Ausgleich in dem Etat herstellt. Meine Herren! Wir kommen dann zu der Position: „Umlage",
zu der „Umlage zur Erhöhung der Dotationsrcnte", sowie zu der Position „Verzinsung und Tilgung
der Irrenanstalts-Bauschuld". Der Vorschlag des Verwaltungsraths geht dahin, diese Umlage, die
früher 3 626 799 Mark betrug, auf 3 530 000 Mark zu ermäßigen. Diese Ermäßigung hat ihre
Ursache in der Verringerung der AmortisationS-Quote der Anleihe, durch die Genehmigung, daß diese
jetzt nur 1°/« statt früher l^"/« betragen soll. Außerdem, meine Herren, ist vorhin beantragt
worden, auf diese Position von 3 530 000 Mark noch 150 000 Mark abzusetzen. Hierüber müßte
jetzt die Abstimmung des hohen Landtags erfolgen, bevor ich weiter gehen kann.

Vice-sandtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Meine Herren! Sie haben soeben den Antrag des

Herrn Freiherr« von Solemacher gehört. Ich kann mich im Allgemeinen damit einverstanden
erklären, was Wohl jeder thun wird, da 150 000 Mark von der Umlage herabgesetzt werben sollen.
Ich bin aber nur dann damit einverstanden, wenn mir die bestimmte Versicherung gegeben wird,
daß auch mit dem Etat gehaushaltet werden kann. Dies bezweifle ich fast, indem ohne die
150 000 Mark schon vorhergcsehen ist, daß, wenn wir nicht auskommen, wir den Kreisfonds
angreifen sollen. Das ist eine Bemerkung, die es mir immerhin sehr zweifelhaft läßt, ob ausge¬
kommen werden kann. Ich bin bei Berathung und Besprechung des Etats über die Straßen¬
verwaltung zu der Ansicht gelangt, und ich glaube, derselben haben wir auch in dem Referat
Ausdruck gegeben, daß in den nächsten Etatsjahren bei dem Straßenbauetat Ersparungen vorkommen
können und wahrscheinlich vorkommen werden. Ich habe aber gar keine Idee darüber, ob dieselben
100 000 oder 150 000 oder 200 000 Mark oder wie viel betragen werden. Bevor wir aber
beschließen, es sollen 150 000 Mark vom Etat abgesetzt werden, möchte ich doch eine bestimmte
Erklärung der kompetenten Mitglieder des Hauses darüber haben, ob man auch dann, wenn die
150 000 Mark abgesetzt werden, mit dem Etat auskommen könne, ohne die Kreisrente in Anspruch
zu nehmen.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemach er: Meine Herren! Der Herr Freiherr
von Eerde hat hier zwei Dinge mit einander vermengt, die absolut nichts miteinander zu thun
haben, die 150 000 Mark und die Kreisrente. Es handelt sich hier um zwei getrennte Dinge.
Der gedruckt vorliegende Etat sagt, die Umlage solle 3 530 000 Mark betragen. Von dieser Summe
dienen 530000 Mark zur Verzinsung und Amortisation der Irrenanstalts-Bauschuld, das ist ein
durchlaufender Posten, die übrigen 3 000 000 sind zur Deckung der laufenden Bedürfnisse noth¬
wendig. Hierbei schlägt Ihnen nunmehr, wie Sie das gedruckt vor Sich haben, der Provinzial-
Verwaltungsrath und in Uebereinstimmung mit demselben der I. und IV. Ausschuß vor, von diesen
3 000 000 Mark die Summe von 300 000 Mark jährlich unerhoben zu lassen und das Deficit
eventuell bis zu dieser Höhe aus der Kreisrente zu decken. Das ist das erste, was Ihnen vor¬
liegt, und das steht allein zur Diskussion. Verlangt hierzu Jemand das Wort? — Der Herr
Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Eerde: Dann bitte ich um Aufklärung, was das heißen soll:
„unerhoben zu lassen und durch die Kreisrente zu decken"; d. h. meine Auffassung war die, daß
wenn die 300 000 Mark nicht erhoben werden, und deshalb mit dem Etat nicht ausgekommen werden
taun, dann an die Kreisrente gegangen werden soll. (Stimmen: Jawohl!) Ich finde es aber ein
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ganz eigenes Verfahren, einen Etat festzusetzennnd zu sagen: ich erhebe einen Theil nicht, kann
ich aber nicht auskommen, dann hole ich mir die Mittel aus anderen Beständen, die bis äato
überhaupt noch nicht angegriffen worden sind. Da setze ich lieber die 300 000 Mark oder einen
Theil gar nicht ab. Ich erlaube mir den Vorschlag zu machen, den Antrag des Herrn von Sole¬
mach er nicht anzunehmen, die 300 000 Mark nicht bei der Umlage zu berücksichtigen, sondern
einfach in dem Etat zu belassen. Wir haben auf diese Weise, d. h. wenn wir den Antrag nicht
annehmen, jährlich 150 000 Mark mehr und können so eher auskommen. Ich glaube, daß das
finanziell eine ganz richtige Auffassung ist.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Die Schwierigkeit dieser Etats-

Aufstellung, oder der Etats-Aufstellung überhaupt, liegt bei uns in den Spezial - Etats für das
Landarmenwefen und für die verwahrlosten Kinder. Der Vcrwaltungsrath hat dafür eine höhere
Summe in den Etat eingesetzt, als vor 2 Iahreu, aber trotz alledem ist die Möglichkeit vorhanden,
daß dieser Etat überschritten wird. Die Unbestimmtheit der Ausgabe-Schätzungen dieser Spezial¬
Etats müssen die Verwaltung veranlassen, sehr vorsichtig in deren Aufstellung zu fein, und fich
gewissermaßen einen Reservefonds zu sichern, und der Reservefonds kann gesichert werden in der
Befchlußfafsung einer eventuellen Inanspruchnahme des Kreisfonds. So liegt die Sache, und ich
glaube, das wird der Herr von Eerde auch anerkennen. Es ist bei Gelegenheit dieser Etats-
Berathung gerade auf diesen Kreisfonds als Reservefonds hingewiesen worden. Wenn Herr von
Eerde einen Ausspruch haben will, ob der Etat für die Straßen-Verwaltung nach Abstrich dieser
150 000 Mark ausreichend bemessen sein werde, so gebe ich ihm darin vollständig Recht, daß eine
solche Erklärung abgegeben werden muß. Sie ist aber, so viel wie ich glaube, von Seiten des
Herrn Vice-Marschalls abgegeben worden, wenn auch nicht Namens des Ncrwaltungsraths, so
doch in ziffermäßiger Darstellung, die uns bei dem Beschluß, den wir vorhin gefaßt haben,
genügen dürfte.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Meine Herren! In Bezug auf die Erklärung des Herrn

Vice-Marschalls müssen wir ihm die Verantwortung allein überlassen. Er hat ausdrücklich in
eigener Person gesprochen, der Verwaltungsrath weiß davou nichts. Ich darf wohl, weil es absolut
nothwendig ist, die vorige Frage ganz kurz berühren. Die Verhältnisse liegen fo, daß, da der
Regierungsbezirk Düsseldorf durch die neue Art der Irren-Umlage sehr viel stärker herangezogen
wird, wir, die Vertreter von Düsseldorf, es für nothwendig hielten, vor allen Dingen dafür zu
forgen, daß nicht außer dieser neuen auf außergewöhnliche Verhältnisse zurückzuführenden Mehr¬
belastung noch eine regelmäßige, eine dauernde für die folgende Etatsperiode hinzukomme. Wir
legten deshalb den größten Werth darauf, wenigstens die 300 000 Mark eben so gut einstweilen
unerhoben zu lassen, wie das in den vergangenen Etatsjahren der Fall gewefen ist. Aus diesem
Grunde haben wir, gerade wir, die Vertreter des Regierungsbezirks Düsseldorf, uns nicht ablehnend
gegen den Vorschlag verhalten; wir haben ihn sogar lebhaft unterstützt. Nun läßt sich nach¬
weisen, daß die Sache mit der Kreisrente sich so verhält, daß die Nothwendigkeit einer ferneren
Ansammlung, um die Bedürfnisse nach Einführung der Kreisordnung in den einzelnen Kreisen zu
erfüllen, als dringlich nicht mehr vorliegt, weil nunmehr nach unserer annähernden Berechnung
in kurzer Frist die Summe erreicht werden kann, die für die Mehrkosten der neuen Kreisordnung
nothwendig ist und weil trotz Einstellung der Rente der Fonds durch die Zinsen des schon sehr
bedeutenden Kapitals noch immer anwächst. Da außerdem immer noch nicht vorauszusehen ist,

42
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wann eine neue Kreisordnung bei uns eingeführt werden wird, so waren wir der Ansicht, daß wir
wohl anfangen dürften, fchon von jetzt ab einen Theil des Kreisfonds in den Etat einzustellen.

Vice-Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich scheine nicht ganz verstanden zu sein. Ich habe

meine Idee kurz dahin aussprechen wollen: wir wollen die 150 000 Mark jetzt nicht in Absatz bringen.
Vice-Landtags-Marschall: Es handelt sich — ich muß den Herrn Redner unter¬

brechen — jetzt um 300 000 Mark und die Kreisrente.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Diese hängen mit den 150 000 Mark zusammen.

Ich wollte die 300 000 Mark bestehen lassen, und nicht, daß davon 150 000 Mark in Absatz
gebracht weiden, somit dem Antrage des Freiherrn von Solemach er stattgegeben werde. Wenn
ich einen Etat mit 300 000 Mark Spielraum habe, wie das doch thatsächlich nach der Berechnung
des Freiherrn von Solemacher der Fall sein soll, dann habe ich wenigstens die Versicherung, daß
ich nicht leicht mehr zu erheben brauche und deshalb nicht nöthig habe, den Kreisfonds anzugreifen.
Das ist die Absicht, welche ich bei der Sache habe, ich will also die 300 000 Mark allerdings
bestehen lassen, aber auch die in denselben liegenden 150 000 Mark.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Sahler hat das Wort.
Abgeordneter Sahler: Meine Herreu! Ich glaube, der Herr Vorredner ist einem großen

Irrthum in Bezug auf den Absatz der 300 000 Mark. Ich meine, es ist so zu verstehen: diese
300 000 Mark sollen wirklich nicht umgelegt werden, also damit kann dock) ein Jeder vollständig
einverstanden sein. Die Beschränkung der Verwaltung liegt darin, daß sie pur« diese 300 000 Mark
weniger zur Verfügung hat, als wenn wir sie hier bewilligen. Ein zweiter Punkt, der hiermit
im Zusammenhange steht, ist der, ob schon im Voraus in den Beschluß, diese 300 000 Mark
weniger umzulegen, gleichzeitig für die Verwaltung die Vollmacht hineingelegt werden soll, aus der
Kreisrente ein eventuelles Defizit bis zum Betrage von 150 000 Mark zu decken. Es scheint
mir, wie ich es wenigstens auffasse, nicht richtig zu sein, daß wir schon im Voraus diese Vollmacht
beschließen, daß wir diese Verfügung treffen, umsomehr nicht, als die rechtliche Betheiligung an
dem Kreisfonds nicht in dem Verhältnisse stattfindet, als hier die Vortheile für die Einen und die
Nachtheile für die Anderen fein würden, mit anderen Worten, es würde, wenn so verfahren würde,
wenn also diese 150 000 Mark aus dem Kreisfonds entnommen würden, ein Vortheil statuirt für
die großen Städte und ein Nachtheil für das Land infofern, als die großen Städte ja eximirt
sind, als sie direkt am Kreisfonds nicht theilnehmen. An dieser Vergewaltigung, glaube ich, können
wir uns nicht betheiligen, selbst wenn wir so beschließen würden, so würden wir, glaube ich, über
etwas verfügen, worüber wir nicht zu verfügen haben. Ich glaube, daß wir purs annehmen
sollen, daß diese 300 000 Mark von der Umlage abgesetzt werden, und daß dies den Wünschen
Aller vorläufig entspricht. Eine Schwierigkeit für die Verwaltung wird in dieser Weise keinesfalls
entstehen, da ein so kleiner Vorschuß, wenn es nothwendig, bei der Provinzial-Hülfskasse vorschuß¬
weise aufgenommen werden kann. Die Deckung eines Defizits, wenn ein solches am Schlüsse des
Jahres vorhanden ist, kann durch spätere Beschlußfassung Erledigung finden.

Vize-Landtags-Marschall: Ich konstatire, daß die Annahme des Vorschlages des
Herrn Sahler thatsächlich nichts anderes sein würde, als die Feststellung des Etats mit einem
Defizit, welches direkt auf 300 000 Mark festgesetzt wird. — Der Herr Abgeordnete Courth
hat das Wort.

Abgeordneter Courth: Ich möchte dem Herrn Vorredner berichtigen. Derselbe scheint der
Anficht zn sein, es wäre eine Vergewaltigung der Landkreise, wenn wir einen Theil der Kreisrente
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einsetzten. Die Kreisrente ist gesetzlicheventuell dafür bestimmt, den allgemeinen Provinzialzwecken
zu dienen, also kann von einer Vergewaltigung keine Rede sein, wenn wir anders überzeugt sind,
daß der Kreisfonds dazu hinreichen wird, seine nächsten Zwecke zu erfüllen, und daran können wir
Alle nach der Auskunft, die wir im Verwaltungsberichte haben, und nach dem, was wir soeben
durch das Mitglied des Verwaltnngsraths, Herrn von Heister, gehört haben, überzeugt sein.
Die Kreisordnung ist so nahe nicht. Es ist jetzt ein Fonds angesammelt aus der Rente von über
3 000 000 Mark, dessen Zinsen jährlich zufließen. Im vorigen Jahre betrug der Zuwachs inklusive
der Rente ungefähr 450 000 Mark, so daß, selbst wenn man die ganze Rente einsetzte, noch immer
pr. pi-. 150 000 Mark jährlich dem Kreisfonds zuflössen, der ganz zur Hebung käme, wenn die
Kreisordnung eingeführt wird. Es würden dann die 3 Millionen nebst den ferner angesammelten
Zinsen an die Kreise überwiesen werden und ebenso die Rente. Solche Summen sind vollständig
hinreichend, um die Zwecke der Kreisordnung zu erfüllen.

Vice-Lanbtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter von Ehnern: Meine Herren! Der I. und IV. Ausschuß empfiehlt

Ihnen die Vorschläge des Verwaltnngsraths, die 300 000 Mark eventuell aus dem Kreisfonds zu
entnehmen. Die Berechtigung dazu ist ganz unbestreitbar. Ich möchte Herrn Kollegen Sahler,
der von Vergewaltigung gesprochen hat, bemerken, daß es nicht nur meine, sondern die Ansicht des
I. und IV. Ausschusses ist, daß diese Berechtigung besteht. In dem Gesetze, betreffend die Aus¬
führung »er ßß. 5 und 6 des Gesetzes wegen Dotation der Provinz und der Kreisverbände heißt
es im ß. 26: „Die KrciSrentc wird in dem und dem Betrage der einzelnen Provinz überwiesen,
um dieselbe bis zum Erlaß weiterer gesetzlicher Bestimmungen über deren Verwendung zinsbar zu
belegen oder zu den in den W, 4, 13,14 und 20 angegebenen Zwecken zu verwenden."
Diese angegebenen Zwecke sind die allgemeinen Zwecke, wozu die Dotationen überhaupt an die
Provinzen gegeben sind, und es ist die Auffassung des I. und IV. Ausschusses, daß, weun der
Kreisfonds eine solche Höhe erreicht hat. daß die Durchführung der Kreisordnung damit geschehen
kann, jetzt zu den anderen Zwecken aus diesem Kreisfonds Summen verwendet werben können.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Friederichs hat das Wort.

Abgeordneter Fried erichs: Meine Herren! Es ist dies eine ganz neue Form, um ein
Defizit zu decken, daß 2ic fchon von vornherein über den Kreisfonds verfügen. Ich will mich
nicht in den Streit einmischen, ob wir dazu berechtigt sind oder ob wir nicht berechtigt zu dieser
Verfügung sind, jedenfalls ist es noch fraglich, ob der angefammelte Kreisfond feiner Zeit genügen
wird, um die Ausgaben zu bestreiten, welche bei der nenen Kreis-Ordnung kommen werden. Ich
glaube, wir treffen die nöthige Vorsicht nach dieser Seite hin am allerrichtigsten, wenn ein Antrag,
den ich Ihnen vorlegen werde, angenommen wird. Es heißt ausdrücklich, daß der nach dem
definitiven Rechnungsresultat sich eventuell ergebende Ausfall aus dem Kreisfond gedecktwerden
soll, es ist also kein sicherer Ausfall, und somit keine Erschütterung des aufgestellten Etats, wenn
wir diefe 300 000 Mark nicht umlegen. Ueber 2 Jahre, d. b. für den nächsten Etat werden
sich nun mancherlei Verhältnisse, welche grade diese Frage betreffen, geklärt haben; möglicherweife
sind die Ausgaben alsdann genau zu erkennen, welche der gesammelte Kreisfonds zu bestreiten hat,
und deshalb möchte ich Sie bitten, meinen Antrag anzunehmen. Es heißt, wie ich foeben gelesen
habe: „daß die nach dem definitiven Rechnungsrcsultat sich eventuell ergebenden Ausfälle bis
zur Höhe von 300 000 Mark dem Kreisfonds entnommen werden sollen." Dagegen stelle ich
nun den Antrag:

42»
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„hoher Landtag wolle die Zustimmung hierzu nicht geben, sondern beschließen,das
Rechnungsresultat in Einnahme und Ausgabe einfach zur Verrechnung im folgenden
Etat gelangen zu lassen."

Meine Herren! Ergiebt sich ein Defizit, dann ist es alsdann immer noch Zeit, die Art
seiner Gleichstellungzu beratheu und zu beschließen!

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordnetervon Ehnern: Meine Herren! Diese« „eventuell", welches in

dem Antrage steht, und nicht die Anerkennungdes Herrn Friederichs findet, begründet sich auf
die Hoffnung, welche vorhanden ist, daß das Landarmenwesenund der Etat für die verwahrlosten
Kinder nicht die Höhe der Ausgabe erreichen wird, welche wir vorsichtig in den Etat eingestellt
haben. Was den Antrag des Herrn AbgeordnetenFriederichs betrifft, so kann ich natürlich
nicht Namens des I. und IV. Ausschussesdarüber sprechen, weil der Antrag diesem Ausschuß
nicht vorgelegen hat. Soweit wie ich aber glaube der Zustimmung der Mitglieder dieses Aus¬
schusses sicher zu sein, kann ich nur bitten, denselben abzulehnen, weil durch dessen Annahme ein
wirklicher Abschluß des Etats nicht geschehen kauu. Es ist doch emsifehleuswerth,oaß wir keinen
Etat zur Abrechnungauf ein folgendesJahr verschieben, sondern daß wir den eventuellenAusfall
in den Einnahmen oder Ausgaben in dem fertiggestelltenEtat zur Vorberechnungbringen.

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Wir würden bei der jetzigen Vorlage am
korrektesten verfahren fein, wenn wir, wie das foust bei Etats geschieht, zuerst die Ausgaben und
dann die Einnahmen durchgeuommenhätte». Meine Herren! Es war dies aber dieses Mal nicht
nöthig, denn ich erlaube mir, Sie darauf aufmerksam zu macheu, daß in diesem Centralkassen-Etat
die sämmtlichen Positionen bereits von dem Landtage in Einnahme und Ausgabe genehmigtworden
sind, mit Ausnahme der Umlage. Nachdem nun in Ausgabe bereits sämmtliche Positionen genehmigt
worden sind, muß uuumehr der Etat auch balaucireud festgestellt werden, und um ihn balancirend
feststellenzu könneu, muß in Einnahme die Umlage iu Höhe von 3 Millionen eingesetzt werden.
Der Provinzial-Verwaltungsrath und mit ihm der I. und IV. Ausschuß haben aber die Hoffnung,
daß vielleicht bei oem Landarmenwefenund bei der Unterbringung der verwahrlostenKinder nicht
die volle in Ausgabe geforderteund bewilligte Summe iu Anspruchgenommen werden wird, und
haben deshalb, statt einfach vorzuschlagen:es werden in Einnahme 300 000 Mark des Kreisfonds
eingefetzt,gesagt: „eventuell". So liegt die Sache, Die Aunahme des Antrags Friederichs
würde nichts weiteres sein, als die bewußte Feststellung eines Etats mit einem Defizit von
300 000 Mark. — Der Herr AbgeordneteSahler hat das Wort.

AbgeordneterSahler: Ich glaube doch, man kann nach den Ausführungen, welche der
Herr Vice-Marschallgegeben hat, auch die Auffassunghegen, daß gewissermaßen als Einnahmeposten
die Summe von 300 000 Mark, welche als Ersparniß durch die Verwaltung selbst in Aussicht
genommen ist, die Bilanz bildet. Allerdings müssen im einzelnen Falle bei dem Etat, der so
on dloo genehmigtwird, wie das bei dem Straßenetat nicht anders sein kann, die Betrage als
richtig angenommenwerden, wie sie im Etat gedruckt siud, weun aber im letzten Augenblicke,ehe
die Umlage definitiv beschlossen ist, die Wahrscheinlichkeitoder die ziemlich sichere Zusicherung
Platz greift, daß dieser Etat um einen Betrag von 300 000 Mark höher gegriffenist, als voraus¬
sichtlichwirtlich gebraucht werden — das geht doch hier aus den Hoffnungen,die man macht,
hervor — dann, glaube ich, ist es richtig, diese höhere Umlage nicht zu machen. Ich möchte
namentlichdavor warnen, durch den Ausdruck: „eventuelleAusfälle", eine Umlage-Position zur
Beschlußfassung des hohen Hauses gelaugcn zu lassen, die, wenn es sich definitiv um die Beschluß-



333

fassung handelte: soll so verfahren werden? vielleichtmit andern Augen beurtheilt würbe, als sie
jetzt beurtheilt wird, wo man es noch nicht als etwas definitives ansieht, was beschlossen wird,
sondern nur als etwas, was möglicherweiseeintritt, und als etwas, was man nach den Aus¬
führungen, wie sie von dem Herrn Vice-Marfchall gegeben woroen sind, als nicht einmal wahr¬
scheinlich erwartet. Das ist der Grund, warum ich nicht dafür bin und mich nicht dafür ans-
fprechen konnte, den Betrag fchon im Boraus als auf die Kreisrente angewiesen anzusehen; womit
ich aber nicht sagen will, daß auch in fpäteren Sessionen unbedingt daran festgehalten werden
müsse den von Jahr zu Jahr anwachsenden Kreisrentenfonds intakt zu erhalten. Vielmehr kann
ein Jeder, auch wenn er heute mit mir übereinstimmenddarüber urtheilt, doch später dafür
votiren, daß derjenigeTheil der Kreisrente der über das wirkliche Bedürfniß vorhanden sein wird
auf andere Weise zur Verwendunggebracht wird, und dann könntendie Modalitäten der Abrechnung
den an der Kreisrente nicht bethätigten eximirten Städten gegenüber,näher präzisirt werden.

Vice-Landtags-Marfchall: Meine Herren! Ich bitte um Entschuldigung, wenn
ich persönlich in die Debatte eingreife, es ist aber eine Nothwendigkeit zur Richtigstellung
dessen, was ich vorhin von anderer Stelle aus gesagt habe. Der Herr Sahler hat mich
absolut und total mißverstanden. Ich muß mich entweder sehr unglücklichausgedrückt habeu,
oder er hat mir vielleicht nicht genügende Aufmerksamkeit geschenkt; eines von Beiden ist nur
denkbar. Ich habe niemals gesagt, daß an dem Wege-Etat für die Jahre vom 1. April 1882
bis 31. März 1884 Summen abgesetzt werden sollten, denn dieser Wege-Etat ist ja bereits fest¬
gestellt. Ich habe Ihnen gesagt, daß in dem Jahre, in dem wir jetzt stehen, in dem Verwaltungs¬
jahr vom 1, Januar 1881 bis 31. März 1882, mnthinaßlicheiue Summe erspart werden würde,
welche es mir angänglich erscheinen läßt, Ihnen den Vorschlag zu machen, pro tnwro an der
Umlage 150 000 Mark jährlich abzusetzen. Ich glaube, daß nach dieser Aufklärung — Herr
von Eerde fagt, daß er es auch anders verstanden hatte, —- diese Bedenken gehoben sind. Es
handelt sich nunmehr nm die Abstimmungdarüber, ob die Herren damit einverstanden sind, daß
von der Umlage von 3 Millionen Mark für die nächste Etatsperiode jährlich 300 000 Mark
unerhoben bleiben und eventuell,wenn der Fall des Bedürfnisses sich herausstellt, ans der Kreis¬
rente gedeckt werden.

Der Herr Freiherr von Eerde hat zur Fragestellungdas Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eerde: Ich bitte über jede einzelnePosition für sich allein

abstimmenzu lassen, zunächst ob 300 000 Mark unerhoben bleiben sollen.
Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Eonze hat das Wort.
AbgeordneterEonze: Ich hatte ums Wort gebeten, um speziell gegen den Antrag zu

sprechen, den der Herr Vice-Marschalljetzt direkt zur Abstimmungbringen wollte. Ich bin nämlich
ganz erstaunt, daß hier — ich kann es nicht anders nennen — durch eine Hinterthür das wieder
in unsern Etat hineingebracht wird, was durch ausdrücklichenBeschluß des 26. Provinzial-
Landtages gegen den Antrag der Herren Courth und von Ehnern gradezu abgelehnt worden
ist. Im Anschluß an diese Ablehnung hat man um Ermittelungen ersucht, deren Ergebniß
das ist, daß die Höhe des jetzigen Krcisfonds bei Weitem für die künftigenZweckenicht aus¬
reicht. Es verhält sich das nach Mittheilung des Verwaltungs-Berichts so, daß wir 3 000 000
Mark haben und voraussichtlich6 000 000 Mark bedürfen. (Widerspruch.) Es ist im vorigen
Provinzial-Landtag ausdrücklichanerkannt worden, daß dieser Kreisfonds speziell den ländlichen
Kreisen angehört. Es ist mir auch ganz verständlich gewesen, daß von den Vertretern der
eximirten Städte der Antrag gestelltwurde, diesen Kreisfouds in die Gesammtrechnunghineinlaufen
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zu lassen, der Landtag hat aber, indem er Gerechtigkeit gegen die ländlichen Kreise übte, beschlossen,
diesem Antrage nicht Folge zu leisten. Nichts destoweniger wird jetzt sans laoon wieder auf
diesen Antrag zurückgegriffen und zwar ohne eine weitere Bemerkung soll, allerdings nur eventuell,
aber wahrscheinlich, das daraus eutnommen werden, was fehlt. Ich meine, darüber müßten die
Herren klar sein, daß Sie dem frühern Beschluß gradezu entgegen handeln.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Der I. und IV. Ausschuß, dessen

Beschlüsse ich hier zu vertreten habe, hat nicht »au» tassn, wie der Herr Vorredner meint, eine
Bestimmung hier hineinbringen wollen, die der vorige Landtag abgelehnt hat. Die Sache verhält
sich doch anders. Der vorige Landtag hat den Antrag, der den Namen Courth uud von Eynern
trägt, zur Zeit abgelehnt, und hat über die Möglichkeit der Ausführung desselben neue Erhe¬
bungen veranlaßt. Diese Erhebungen haben zunächst dahin geführt, festzustellen, daß die Einführung
der Kreisordnung noch in weitere Ferne gerückt zu sein scheint, als wir es vor 2 Jahren voraus¬
setzen konnten, daß also der Kreisfonds noch nicht unmittelbar in Anspruch genommen werden
würde. Außerdem ist im Ausschuß die Berechnung gemacht, nnd es ist derselben hier nicht wider¬
sprochen worden, daß die Kosten der Einführung der Krciöordnung nach den darüber in den Pro¬
vinzen Schlesien und Sachsen angestellten Erhebungen des Verwaltungsraths eine Höhe erreichen
werden, welche mit der Höhe des Kreisfonds gleich ist, wenn derselbe noch weitere 4 Jahre seine
Zinsen ansammelt, daß also in 4 Jahren der Kreisfonds so bedeutend sein wird, daß die ganze
Kreisordnung damit durchgeführt werden kann. Von dieser Erwägnng ausgehend, hat der I. und
IV. Ausschuß geglaubt, da in 4 Jahren die Kreisordming wahrscheinlich noch nicht eingeführt
werden wird, daß jetzt schon an diesen Kreisfonds für die allgemeinen Zwecke der Provinz Anfor¬
derungen gestellt werden tonnen, sowie es das Dotationsgcsetz gestattet.

Vice-Landtags-Marschall: Se, Durchlaucht der Herr Marschall hat das Wort.
Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich kann auf das Wort verzichten, da ich

gerade das, was der Herr Referent eben so klar vorgetragen hat, Ihnen mit einigen Worten vor¬
führen wollte. Ich kann nichts hinzufügen.

Vice-Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort? Der Herr Abgeordnete
von Los hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Meine Herren! Aus den Ausführungen des
Herrn Referenten bin ich doch eigentlich zu der Ueberzeugung gekommen, daß die Einwendungen
der Herren Sa hl er und Conze richtig sind. Wir setzen uns jedenfalls mit dem, was der
frühere Provinzial-Landtag gewollt hat, in Widerspruch. Ich habe den Wortlaut nicht vor mir,
aber ich habe die Erinnerung, daß der Beschluß von dem Gesichtspunkte ausging, daß wir sagten:
wir wollen den Kreisfonds nicht eher angreifen, bis er die Höhe der Kosten, die nothwendig sind,
um die Kreisorduung durchzuführen, erreicht hat. Das ist faktisch noch nicht der Fall, Der Herr
Referent sagte, es würoe dieses in 4 Jahren der Fall sein. Also, meine ich, wir sollten dabei
bleiben und erst daran gehen, wenn er diese Höhe erreicht hat, uud die Zeit abgelaufen ist, also
etwa in 4 Jahren und nicht heute schon,

Vice-Landtags-Marschall: Se. Durchlaucht der Herr Marschall hat das Wort.
Landtags-Marschall: Gegen das, was rer Herr Freiherr von Los eben gesagt hat,

möchte ich erwidern, daß wohl bei der Kreisrente zu unterscheiden ist dasjenige, was als Kreis¬
dotation vom Staat gegeben wird, und die Summe von Zinsen, welche von dem bereits ange¬
sammelten Fonds weiter angesammelt werden und auf Zinscs-Zins gelegt werden. Als der letzte
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Landtag sich mit dieser Frage beschäftigte, wurde die rechtliche Frage infolge Anregung der Herren
Courth und Genossen weitläufig auseinander gesetzt. Der Verwaltungsrath wurde beauftragt,
wie der Herr Referent sehr richtig gesagt hat, zu untersuchen, welche Kosten die Einführung der
Kreisorruung in den anderen Provinzen gemacht hat. Die damalige Höhe des Fonds war aber
noch viel zu gering, um den Anforderungen zu genügen, die die Kreisoronung an die Kreise unserer
Provinz stellen wird. Der jetzige Fonds ist eben in der Zwischenzeit sehr bedeutend angewachsen,
so bedeutend, daß die Zinsen dieses jetzt angesammelten Fonds schon in einigen Jahren genügen,
um für den Fonds vollständig die Höhe zu erreicheu, die für die Kreise nothwendig ist. Grade
aus diefem Grunde hat Ihuen der Provinzial'Verwaltungsrath vorgeschlagen, im Fall der Noth
die 333000 Mark Rente, die der Staat für den Kreisfonds jährlich zahlt, bis auf 300 000 Mark
angreifen zu dürfen. Ich wiederhole: im Falle der Noth, also wenn ein Minus sich bei dem
Jahresabschlüsse ergeben sollte.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Aus der gepflogenen Debatte glaube ich doch ent¬

nehmen zu müssen, daß wir getrennt abstimmen sollen, ob wir die 300 000 Mark nicht erheben,
und ob wir ein eventuelles Deficit aus dem Kreisfonds decken wollen. Es ist dies ein Prinzip,
das nicht nebenbei behandelt werden kann. Ich komme daher auf meiue erst ausgesprochene
Ansicht zurück, die dahin geht, daß ich Ihnen den Vorschlag mache, statt aus dem Kreisfonds, aus
den Ersparnissen, welche Herr Freiherr von Solemacher aus dem Jahre 1881 uns überweisen
wollte, (Heiterkeit) die etwaigen Ausfälle zu decken. Ich will also die 150 000 Mark nicht haben,
sondern ich will einen Reservefonds behalten wissen. Ich verstehe das Etat- und Rechnungswesen
nicht so genau, aber es scheint mir richtiger zu sein, daß ich erst das vorhandene Geld angreife,
als solches, worüber noch ein prinzipieller Beschluß gefaßt werden muß, ob es, wie dasjenige ans
dem Kreisfonds, angegriffen werden darf oder nicht.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter von Eynern: Meiue Herren! Gestatten Sie mir, daß ich Ihuen

sage, wie ich mir die Abstimmung im EinVerständniß mit Herrn Freiherrn von Eerde denke.
Wir müssen zunächst über den Abstrich von 150 000 Mark im Etat für Straßenweseu abstimmen.
(Widerspruch.) Soweit ich die Einwendung gegen meinen Vorschlag verstehe, ich glaube allerdings,
meine Herren, ich habe mich geirrt,

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Friederichs hat das Wort.
Abgeordneter Friederichs: Meine Herren! Nach meiner Auffassung verwickeln wir

die Frage unnöthiger Weise. Im Fall der Noth, hat uns soeben der Herr Laudtags-Marschall
gesagt, könnte man auf die Kreisrente zurückgreifen. Nun lassen Sie doch diese Noth erst kommen,
und lassen Sie den Fall thatsächlich eintreten, daß der Ausfall da ist, dann kann über zwei Jahre
der Landtag darüber bestimmen, wo die Summe hergeuommen wird. Nehmen Sie meinen Antrag
an, dann wird die Umlage in keiner Weise vermehrt, und Sie haben den Vortheil, daß Sie heute
noch nicht über die Krcisrente verfügen. Ich glaube, es ist dies der einfachste Weg! Ich denke,
daß der zukünftige Landtag fast ebensoviel Weisheit haben wird, wie der heutige! Der vollzogenen
Thatsache gegenüber wird er um so genauer urtheilen, und um so richtiger sagen können, wo das
Geld herzunehmen ist. Ich empfehle Ihnen deshalb wiederholt meinen Antrag!

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Ry: Meine Herren! Ich glaube nicht, daß es, nach dem hier

obwaltenden Verhältnisse, rechnungsmäßig und ctatsmäßig richtig sein würde, die Sache in der
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Weise zu ordnen, daß für den Fall eines Defizits gar nichts vorhanden ist, woraus dasselbe gedeckt
werden kann. Ich will indes auf die ganze Sachlage nicht näher eingehen, ich glaube, sie ist nach
jeder Richtung hin klar. Es hat sich bezüglich der Kreisrente der alte Streit erhoben, der hier
zur Zeit lebhaft geführt worden ist, ihn hier gewissermaßen nebenher zum Austrag bringen zu
wollen, scheint mir nicht gerechtfertigt. Der ganzen Schwierigkeit wird meiner Meinung nach aus
dem Wege gegangen werden können, wenn man das Wort „vorschußweise" in den Etat einfügt.
Wenn Sie in dieser Weise die Sache erledigen, wenn also der Provinzial-Verwaltungsrath die Berech¬
tigung bekommt, aus diesem bereit liegenden Fonds vorschußweise die Summe zu entnehmen, dann
bleibt dem Landtage in der nächsten Session die Entscheidung, ob er die Deckung aus diesen Fonds
schaffen will, oder ob er durch die Umlage das Defizit ergänzen will. Damit wäre die Streit¬
frage aus der Welt gebracht, und die etatmäßige Behandlung der Sache hergestellt, nach keiner
Seite hin präjudizirlich.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Ientges hat das Wort.
Abgeordneter Ientges: Ich schließe mich dem Antrage des Herrn von Grand Ry

über diesen Punkt an und möchte, was die 150 000 Mark betrifft, beantragen, die Resolution in
der Weise zu fassen, daß die 150 000 Mark aus dem Einnahmerest der letzten Etatsperiode genom¬
men werden sollen. Das ist auch der Sinn dessen, was der Herr Vice-Marschall bei der Behand¬
lung dieser Sache uns vorgetragen hat, daß die Summe auf einen bestimmten Einnahme-Rest ange¬
wiesen werden solle.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter von Eyneru: Meine Herren! Ich habe hier die Beschlüsse des

I. und IV. Ausschusses zu vertheidigen und ich bin überzeugt, daß dieselben nicht mit den Wünschen
des Herrn von Grand Ry in Einklang stehen. Der Ausschuß hat die Anbrechung des Kreis¬
fonds für andere Zwecke der Provinz ausgesprochen Wenn wir aber jetzt sagen: „vorschußweise",
dann ist der Kreisfonds für uns ein Kredit-Institut und weiter nichts, und die Provinz könnte
dann ebensogut auch aus irgend einem anderen Fonds oder durch eine Anleihe bei einem Provin-
zialinstitut die Summe vorschußweise entnehmen.

Vice-Landtags-Marschall: Wenn ich den Herrn von Grand Ry wohl verstanden
habe, so wünscht er also, daß es in der Bemerkung auf Seite 5 heißen soll: „der nach dem defi¬
nitiven Rechnungs-Nesultat sich eventuell ergebende Ausfall soll bis zur Höhe von jährlich 300 000
Mark vorschußweiseaus der Kreisrente entnommen werden". — Der Herr Abgeordnete Friederichs
hat das Wort.

Abgeordneter Friederichs: Ich ziehe meinen Antrag zu Gunsten des Antrags des Herrn
von Grand Rh zurück. (Rufe: Schluß!)

Vice-Landtags-Marfchall: Weitere Anträge liegen nicht vor. Es verlangt Niemand
mehr das Wort, ich schließe die Diskussion. Wir kommen nunmehr zur Abstimmung. Wenn die
Herren damit einverstanden sind, werde ich zunächst über den Antrag des Verwaltungsraths und
des I. und IV. Ausschusses mit dein Amendement des Herrn von Grand Ry abstimmen lassen.
Diejenigen Herren, welche dagegen sind, bitte ich, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)
Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Nunmehr, meine Herren, kommen wir zu dem vorhin von mir gestellten Antrag. Der¬
selbe lautet:

„Für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883
bis 31. März 1884 bleiben, außer den jährlich nicht zur Erhebung kommenden und
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eventuell vorschußweise aus der Kreisrentc zu deckenden 300 000 Mark der Provinzial-
Umlage, fernere jährliche 150 000 Mark ««erhoben, welche aus voraussichtlichen
Ersparnissen des laufenden Etatsjahres gedeckt werden sollen".

So ist der Antrag schriftlich vor 2 Stunden von mir eingereicht und mehrfach verlesen
worden. Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion. Herr von Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordneter von Grand-Ry: Ich möchte doch Bedenken gegen das Wort „voraus«
sichtlich" haben. Ich glaube, daß wir diese Art Deckung nicht ohne ganz bestimmten Anhalt vor¬
nehmen können. Wenn wir „voraussichtlich" sagen, so ist die Sache ungewiß, und ständen wir,
wenn bei der definitiven Sachlage die Dinge sich anders gestalteten, wieder vor einem Sachverhalt,
den wir nicht wollen.

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sache ist doch ganz einfach. Für
das Etatsjahr, welches jetzt am nächsten 1. April schließt, ist es nicht möglich, heute mit absoluter
Sicherheit schon etwas derartiges zu sagen, aber voraussichtlich ist es so. — Der Herr Referent
hat das Wort,

Referent Abgeordneter von Eynern: Ich glaube auch, nach diesen Aeußerungen des
Herrn Vice-Landtags-Marschalls, der mitten in der Verwaltung steht, können wir uns beruhigen.
Sollte seine Zusage nicht eintreffen, so werden mir ihn schon auf dem nächsten Landtage dafür
packen und sagen: „Varus, gib uns unsere Legionen wieder". (Heiterkeit.)

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Friederichs hat das Wort.
Abgeordneter Friederichs: Ich glaube auch, daß wir das Wort „voraussichtlich" ganz

gut stehen lassen können.
Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich möchte nur durch das Stenogramm konsta-

tiren, daß der Ausdruck „jährlich" in dem Antrage des Herrn von Solem acher doch wohl nur
heißen soll: für jedes der beiden Etatsjahre.

Vice-Landtags-Marschall: „Für die Etatsperiode" steht ausdrücklich darin.
Abgeordneter Dietze: Das habe ich überhört.
Vice-Landtags-Marschall: Es verlangt Niemand mehr das Wort, ich schließe die

Diskussion. Diejenigen Herren, die gegen den Antrag sind, bitte ich, sich zu erheben. (Es erhebt
sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Hiermit, meine Herren, ist nunmehr auch der Punkt 6 der heutigen Tages-Ordnung,

betreffend die in der Rheinprovinz zur Erhebung gelangenden Provinzial-Umlagcn erledigt. Ich
konstatire dies gleichzeitig. — Der Herr Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich fahre dann fort. Der
Titel III. 1, Umlage, bleibt also unverändert auf 3 530 000 Mark bestehen. Sie haben beschlossen,
daß von diesen 3 530 000 Mark 300 000 Mark und 150 000 Mark nicht erhoben werden sollen.
Meine Herren, die übrigen Titel dieses Einnahme-Etats haben im I. und IV. Ausschuß zu keinen
Bemerkungen Anlaß gegeben. Komme ich nun zu dem Ausgabe-Etat, so besteht derselbe, wie Sie sehen
werden, nur aus einer Zusammenstellung der einzelnen Etats. Ich will nur bei Titel II. 9: „Für die
Provinzial-Irrcnanstalten" darauf hinweisen, daß die Zuschüsse zu den Provinzial-Irrenanstalten
von 545 140 Mark sich verringert haben auf 45? 520 Mark, eine Verringerung, welche durch die
Zunahme der eigenen Einnahmen der Irrenanstalten herbeigeführt worden ist. Der eine Etat der
Centralkassen-Verwaltung schließt mit einer Einnahme und Ausgabe von ? 9?5 600 Mark ab, der

43
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andere, der Haupt-Etat, in welchem Sie die Summe der Centralkassen-Verwaltungwieder finden,
schließt mit einer Einnahme und Ausgabe von 9 721756 Mark ab und beantragt der I. und
IV. Ausschuß die Genehmigungdieser Etats. Ich bemerke dabei, daß mit dieser Summe von
fast rund 10 Millionen unsere Proviuzial-Verwaltung die bedeutendste und
umfangreichste des preußischen Staates ist. Das schriftliche Referat des I. und
IV. Ausschusses lautet nun folgendermaßen:

„Nachdem der 27. RheinischeProvinzial-Landtag den sämmtlichenvom Provinzial-Ver-
waltungsrathe vorgelegtenSpezial-Etats der provinzialständischen Verwaltung nach den Anträgen
der betheiligtenAusschüsse die Genehmigung ertheilt hat, erfordern die nebenbezeichneten Etats auf
Grund der Feststellungder Spezial-Etats keine Abänderung.

Da dieselben auch in sonstiger Beziehung bei der im I. und IV. Ausschussevorgenommenen
Prüfung zu Ausstellungenkeinen Anlaß gegeben haben, beantragt der kombinirte I. und IV. Ausschuß:

„Der Hohe Landtag wolle den nebenbezeichneten Etats für die nächste Etatsperiode
die Genehmigungertheilen."

Vice-Landtags-Marschall: Ich bringe diesen Antrag zur Abstimmung. Diejenigen
Herren, welche gegen die Genehmigungsind, bitte ich sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)
Die Etats sind einstimmig genehmigt und ist hiermit dieser Punkt der Tages-Ordnung erledigt.
Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort,

(Der Landtags-Marschallübernimmt wieder den Vorsitz.)
AbgeordneterWolters: Meine Herren! Es ist jetzt ^g Uhr. Wir sitzen nun schon

von heute Morgen 11 Uhr ab. Ich mochte wirklich dringend bitten, die Sitzung zu vertagen,
es ist doch eine etwas zu große Anstrengung. Halten wir, wenn es nicht anders geht, in Zukunft
lieber zwei Sitzungen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist ein Antrag auf Vertagung gestellt, ich
möchte aber glauben, daß wir recht gut noch Einiges von unserer Tages-Ordnung erledigen können.
Wir haben nur noch wenige Tage vor uns und noch viel zu thun. Ich wollte, was die nächsten
Tage betrifft, vorschlagen,morgen um 11 Uhr hier zusammen zu kommen, aber ich glaube, wir
müssendoch noch heute Einiges von unserer Tages-Ordnung erledigen, wir werden sonst nicht
fertig. — Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.

AbgeordneterWolters: Ich glaube, daß sich die Sache doch so machen ließe, daß wir
beispielsweise Freitag zwei Sitzungen haben. Wir sind hier im Rheinlande und daran gewöhnt,
gegen ein Uhr zu essen, alle Haushaltungen und auch die Gasthöfe sind darauf eingerichtet. Wer
von morgens früh bis Abends sechs Uhr, oder noch später nichts als etwas kalte Küche zu essen
bekommt, wird schließlich elegisch und ich bin der Meinung, daß das der Arbeit wenig nützt.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist ein Antrag auf Vertagung gestellt. —
Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ry: Sollte es nicht möglich sein, die Vertagung auf ein paar
Stunden eintreten zu lassen. (Widerspruch.)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Ehnern hat das Wort.
Abgeordnetervon Ehnern: Meine Herren! Während dieser Debatte über die Vertagung

hätten wir schon wieder ein paar Gegenständeerledigenkönnen.
Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist ein Antrag auf Vertagung gestellt. Ich

bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte diejenigenHerren, welche für den Antrag find, sich
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zu erheben. (Geschieht.) Es ist die Majorität. Die nächste Sitzung ist also morgen früh 11 Uhr.
Wir fahren fort in der Tages-Ordnung, wo wir sie heute abgebrochen haben und nehmen die von
morgen dazu. Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung 5'/2 Uhr.)

Dreizehnte Sitzung
im Mndehause zu Düsseldorf, am Donnerstag den 1. December 1881.

Beginn: 11 Uhr Vormittags.

Tages-Ordnung:
1. Referat, betreffend die Petition der Abgeordneten Conze und Genossen auf Erlaß

einer zusätzlichenBestimmung zur Geschäftsordnung für den Landes-Direktor und die
ihm zugeordneten oberen Beamten.

Referent: Abgeordneter Courth. (L. M. 216.)
2. Referat über die in den Referaten des Provinzial-Verwaltungsraths vom 4. Oktober

d. I. (oonk. Drucksachen III. 74) und vom 12. November d. I. (Drucksachen III. 93
1. und l.) betreffend Ankauf von Ländereien refp. Grundstücken an den Provinzial-
Irrenanstalten überhaupt, speziell aber für die Anstalt Grafenberg, sowie über die
Offerte des Eigenthümers Kahles gestellten Anträge.

Referent: Abgeordneter Vremig. (L. M. 222.)
3. Referat, betreffend Antrag der Genossenschaft zur Melioration der Itterbach-Niederung

zu Hilden um Erlaß der Rückzahlung des der Provinzial-Hülfskasfe noch fchuldigen
Darlehns von 1800 Mark.

Referent: Abgeordneter Graf Wilderich von Spee. (L. M. 128.)
4. Referat, betreffend Unterstützung der Wittwe Burg er.

Referent Abgeordneter Graf zu Westerholt-Gysenberg (L. M. 143.)
5. Referat, betreffend die Petition der Gartenbau-Gesellschaft „Flora" zu Köln auf Be»

willigung eines Zuschusses für ihre Gartenbauschule,
Referent Abgeordneter Graf von Mirbach. (L. M. 150.)

6. Referat betreffend die Petition der Stadt Waldbroel um Errichtung einer landwirth«
schaftlichen Schule.

Referent Abgeordneter Wolterö. (L. M. 181.)
7. Referat betreffend die Verwendung des Grundstcuer-Deckungsfonds und zwar die Nach¬

weisungen der Königlichen Regierungen zu Koblenz und Trier für die Jahre vom
1. April 1878 bis Ende März 1881; der Königlichen Regierung zu Aachen pro
1878/79 und 1879/80 und von den Königlichen Regierungen zu Köln und Düsseldorf
für die Jahre 1879/80 und 1880/81.

Referent Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg-Gimborn. (L, M. 188.)
43"
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8. Referat, betreffend den Antrag der Gemeinde Altenessen auf Ausscheidung aus dem
Verbände der auf dem Provinzial-Landtage im Stande der Landgemeinden vertretenen
Gemeinden.

Referent: Abgeordneter Mund. (L. M. 129.)
9. Referat, betreffend die Petition der Gemeinde Lobberich um Aufnahme in den stän¬

dischen Verband der Städte.
Referent: Abgeordneter Freiherr von Eerde. (L. M. 130.)

10. Referat, betreffend die Petition der Gemeinden Antweiler, Eichenbach, Miisch und Wers-
hovcn im Kreise Adenau auf Uebernahme der Grunderwerbskosten zu dem Bau der
Provinzialstraße Müsch-Schuld auf Provinzialfonds.

Referent: Abgeordneter Kreutzberg. (L. M. 133.)
11. Referat, betreffend die Uebernahme einer 283 Meter langen Straßenstrecke in der

Stadt Montjoie und Bewilligung einer Unterstützung zur Instandsetzung.
Referent: Abgeordneter Mattonet. (L. M. 134.)

12. Referat über den Antrag des Abgeordneten Ientges und Genossen auf Konvertirung
der sämmtlichen noch in Umlauf befindlichen 4^°/nigen Rheinprovinz-Obligationen
in 4>ige.

Referent: Abgeordneter Dietze. Korreferent: Abgeordneter Ientges, (L. M, 140.)
13. Referat, betreffend den Antrag des Abgeordneten von Eynern auf Oeffentlichkeit der

Landtags-Verhandlungen.
Referent: Abgeordneter von Heister. (L. M. 141.)

14. Referat, betreffend den Antrag der Gemeinde Herchen um Entbindung von der Unter¬
haltung der im Zuge der Weyerbusch-Herchen'er Straße befindlichen Siegbrücke.

Referent: Abgeordneter vom Hoevel. (L. M. 144,)

15. Referat, betreffend Petition der Armen-Verwaltung zu Köln um Bewilligung unbe¬
schränkter Aufnahme von Irren-Pfleglingen.

Referent: Abgeordneter Kaesen. (L. M. 145.)

16. Referat, betreffend den Antrag von Heister und Genossen über die Eröffnuug der
Irrenanstalt zu Bonn.

Referent: Abgeordneter Kaefen. (L. M. 208.)

17. Referat über den Zuschuß an die Gemeinde Bleckhausen im Kreise Dann zur Errich¬
tung einer Wasserleitung im Betrage von 4000 Mark.

Referent: Abgeordneter Rautenstrauch. (L. M. 159.)

18. Referat, betreffend den Stand des Grundwassers im Keller der Taubstummenschule zu
Kempen.

Referent: Abgeordneter Kockerols. (L. M. 172.)

19. Referat, betreffend die Betheiligung des Provinzial - Verbandes der Rheinprovinz an
der im Jahre 1882 zu Berlin stattfindenden allgemeinen deutschen Ausstellung auf
dem Gebiet der Hygiene und des Nettungswesens.

Referent: Abgeordneter Rad ermach er. (L. M. 173.)

20. Referat, betreffend Antrag des Vorstandes der Gesellschaft für Rheinische Geschichts¬
kunde zu Köln auf Gewährung einer regelmäßigen Subvention aus ständischen Fonds.

Referent: Abgeordneter Fried erichs. (L. M. 180.)



841

21. Referat, betreffendeine Petition oer Stadt Eupen wegen Uebernahmeder Markt- und
Kirchstraße in Eupen auf den Provinzial-Fonds.

Referent: AbgeordneterWunderlich. (L. M. 185.)
22. Referat, betreffend1. den Antrag der Abgeordnetenvon Eynern und Genossen wegen

künstlerischer Ausschmückung des Ständehauscs, 2. den Antrag des Abgeordneten Conze
und Genossen wegen Veränderung der Treppen-Aufgänge im Vestibüle des Stäude-
hauses.

Referent: AbgeordneterLautz. (L. M. 195.)
23. Referat, betreffend das Gesuch des Friedrich Nettesheim, Sekretärs des histo¬

rischen Vereins für Geldern und Umgegend zu Geldern um Gewährnng einer Unter¬
stützung.

Referent: AbgeordneterGraf von Hoensbroech. (L. M. 157.)

LandtagS-M arschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung. (Geschieht.)

Ist noch Etwas gegen das Protokoll der letzten Sitzung zu erinnern? — Es ist nicht der
Fall, ich erkläre das Protokoll für genehmigt.

Meine Herren! Auf Anregung der Herren Ientges und Graf von Hoensbroech
habe ich heute Morgen über die Frage der Ersatzwahl für das verstorbene Mitglied der Einkommen¬
steuer-Bezirks-Kommissionfür Düsseldorf, Wilhelm von Eynern, mit dem Herrn Landtags-
Kommissariusverhandelt und bringe mit feinem EinVerständnißIhnen setzt in Vorschlag,die Neu¬
wahl für das verstorbeneMitglied vorzunehmen, Herr Ientges hat auf meine Anfrage vor¬
geschlagen, den Sohn des verstorbenen Herrn Wilhelm von Eynern, Herrn Otto von Ehneru,
für diese Stelle zu wählen. Ich frage, ob Sie jetzt oder später in die Wahl eintreten wollen;
ich glaube, wir sind beschlußfähig. (Stimmen: Jetzt wählen!)

Wenn kein Widersprucherfolgt, fo würde ich wohl den vorgeschlagenen Herrn für durch
Akklamationgewählt erklären dürfen. — Ich konstatire, daß kein Widersprucherfolgt und erkläre
Herrn Otto von Eynern für gewählt.

Dann, meine Herren, sind mir noch zwei Schreiben in Betreff der auf der heutigen
Tagesordnung stehenden Angelegenheitder Versetzungder GemeindeLobberich in den Stand der
Städte zugegangen. Es sind Proteste gegen die Aufnahme der GemeindeLobberich in den Stand
der Städte der eine von acht Gemeinde-Verordnetcnunterschrieben,der andere von einem Notar
in Lobberich. Ich werde diese beiden Schriftstückeim Anschluß an das Referat über diesen Gegen¬
stand dem Referenten über diese Sache übergeben.

Sodann ist mir vom Landrathsamt des Kreises Lennep, unterschriebenvom Landrath
Roßpatt, ein Schreiben zugegangen,betreffendden Chausseebau von Wermelskirchennach Dhünn
beziehungsweise Sonne, wonach er bittet, diese Sache nicht zu beeilen, da ein Konkurrenz-Projekt
nach seiner Ansicht günstiger wäre, nämlich die Linie von Baum nach Dreibäumen, eine halbe
Meile ostwärts von der ersteren Strecke. Die Ausführungen werden in längerer Weise begründet.
Die Angelegenheit ist dem Provinzial-Verwaltungsrath bereits zur weiteren Behandlung überwiesen
worden, und so überweise ich auch dieses Schreiben dem Provinzial-Verwaltungsrath zu den
bezüglichen Akten.
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Meine Herren! Was die heutige und die morgige Sitzung betrifft, so wollte ich Ihnen
Folgendes vorschlagen:zunächst, daß wir jetzt etwa bis um 1 Uhr Sitzung halten, dann eine kleine
Unterbrechung eintreten lassen und später bis 5 oder 5^/2 Uhr durchsitzen. Sodann will ich für
Morgen zunächst den Herren des Provinzial-Verwaltungsraths sagen, daß ich die Mitglieder
des Provinzial-Verwaltungsraths zu einer Sitzung auf Morgen früh 9 Uhr zusammenzutreten
bitte. Die Plenar-Sitzung soll um 10 Uhr beginnen. Wir würden Morgen zwei Plenar-Sitzungen
halten und zwar von 10 Uhr bis 1 oder 1^2 Uhr und von 4 Uhr, bis wir fertig sind. (Bravo!)
Meine Herren! Wir treten in die Tages-Ordnung ein. Nr. 8 der gestrigen Tages-Ordnung ist
der erste Punkt, der zur Verhandlung steht, es ist das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend
die Petition der AbgeordnetenConze und Genossen auf Erlaß einer zusätzlichenBestimmung zur
Geschäftsordnungfür den Landes-Direktor und die ihm zugeordnetenoberen Beamten, Referent
ist der Herr Abgeordnete Courth.

Referent AbgeordneterCourth: Meine Herren! Der §. 4 der Geschäfts'Instruktionvom
17. April 187? ermächtigt den Landes-Direktor als Dienstvorgesetztenzu Warnungen und zu
Verweisengegen die ständischen Beamten, sowie auch zur vorläufigen Untersagung der Ausübung
der Amtsverrichtungen. Das zweite aliuog, dieses Paragraphen ermächtigt denselben auch, Geld¬
bußen bis zu 30 Mark zu verfügen,und verpflichtetdie ständischen Beamten, sich durch Vertrag
der Festsetzung solcher Geldbußen unter Innebehaltung derselben aus ihrem Gehalt zu unterwerfen.
Bezüglich dieses alinyg. 2 geht nun der Antrag der Abgeordneten Conze und Genossen dahin,
daß die Bestimmung bezüglich der Geldbußenfür den Direktor der Provinzial-Feuer-Socictät uud
die dem Laudes-Direktor zugeordneten oberen Beamten ausgefchlossen werde. Der Antrag wird
einmal darauf gegründet,daß der richterlicheWeg nicht ausgeschlossen sein möchte, wenn in Folge
eines Vertrages, wie hier, eine Gelbbuße verhängt würde und daß dies immer zu Mißständen
führen konnte, dann aber, daß die Verhängung solcher Geldbußengegen den Direktor der Provinzial-
Feuer-Societät und die oberen Beamten der ständischenVerwaltung im Interesse des Dienstes
nicht erforderlichsei und daß dieselbe auch nicht der Würde des Amtes entspreche. Der I. und
IV. Ausschuß, dem die Angelegenheitvorgelegenhat, ist der Ansicht, daß dem Antrag der Petenten
füglich stattgegebenwerden könne. Ich erlaube mir, das betreffendeReferat zu verlesen.

„Der ß. 4 der Geschäfts-Instruktionvom 17. April 1877 lautet:
Der Landes-Direktor ist der Dienstvorgesetzte aller übrigen ständischen Beamten und zu

Warnungen und Verweisungengegen dieselben, sowie zur vorläufigen Untersagung der Ausübung
der Amtsverrichtungenberechtigt(ß. 18 und 54 des Gesetzesüber die Dienstvergehen der nicht
richterlichenBeamten vom 21. Juli 1852). Bis zur gesetzlichen anderweiten Regelung der
Disziplinar-Vefugnisseder ständischen Behörden, ist den sämmtlichen Beamten die vertragsmäßige
Verpflichtungaufzuerlegen, sich für den Fall der Verletzung ihrer Dienstpflichteu die Festsetzung
von Geldbußen bis zu 30 Mark durch den Landes-Direktor und die Einbehaltung solcher Geld¬
bußen aus ihrem Gehalte gefallen zu lassen. Der AbgeordneteConze und Genossen haben nun
zu dem aline«. 2 folgenden Zusatz beantragt:

„Auf den Direktor der Provinzial-Feuer-Sozietät und die dem Landes-Direktorzugeord¬
neten Beamten findet diese Bestimmung keine Anwendung".

In Erwägung, daß die anderweitigeeinheitliche Ordnung der Diöziplinarverhältnisseder ständischen
Beamten füglich der erwarteten neuen Proviuzial-Oronung vorbehalten werden kann, daß aber
Nichts entgegensteht, schon jetzt einzelneBestimmungendes betreffendenReglements zu ändern;
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In Erwägung, daß die beantragte zusätzliche Bestimmungbezweckt,die erwähntenBeamten
davon zu entbinden, sich vertragsmäßig der Festsetzung einer Geldbuße Seitens des Landes-Direk-
tors zu unterwerfen; daß an sich die Festsetzung einer Geldbuße gegen diese Beamten im dienst«
lichen Interesse nicht geboten sein dürfte, daß jedenfalls aber die vertragsmäßige Unterwerfung
unter eine solche deren amtlichenStellung uud Würde nicht entspricht; daß nach der Provinzial-
Ordnung für die älteren Provinzen vom 29, Juni 1875 die Festsetzung von Ordnungsstrafen
gegen solche Beamten überhaupt nur in dem auf Entfernung aus dem Amte gerichteten Verfahren
zulässig ist;

beantragt der I. und IV. Ausschuß:
„Der hohe Landtag wolle beschließen,dem zweiten alinea des §. 4 der Geschäfts-
Instruktion für den Landes-Direktor und die ihm zugeordnetenoberen Beamten vom
17. April 1877 folgenden Zusatz beizufügen:„auf den Direktor der Provinzial-Feuer-
Societät und die dem Landes-Direktorzugeordnetenoberen Beamten findet diese letztere
Verpflichtungkeine Anwendung."

Meine Herren! In dem Regulativ ist schou eine anderweitige Regulirung der Dis-
ziplinarverhältnisscvorgesehen;es heißt bis zur anderweitigengesetzlichen Regelung der Disziplinar-
befugnissesolle der Beamte sich der Verhänguug einer Geldbuße unterwerfen. Der I, und IV.
Ausschuß war der Ansicht, daß es bei der gegenwärtigen Lage der Sache nicht angemessen sei, in eine
einheitliche Regelung der Disziplinarverhältnisse der ständischen Beamten einzutreten, dies vielmehr
der erwarteten neuen Provinzial-Ordnungvorzubehaltenbleibe, daß aber dem Antrage in dem Punkte,
der angeregt war, aus den Gründen, die ich wiedergegeben habe, stattzugebensei. Ich will bemerken,
daß die Provinzial-Ordnung für die älteren Provinzen den oberen Beamten auch diejenigen Beamten
gleichstellt, die einzelne Verwaltungszweigeleiten; es ist aber mißlich, in der gegenwärtigenLage
der Sache generell den Zusatz auszudehnen, da wir Institute der verschiedensten Art haben, dies
daher ein näheres Eingehen in die ganze Materie der Disziplinarverhältnissebedingenwürde, wes¬
halb der Ausschuß, sowie der Antrag der Petenten sich auf den Direktor der Provinzial-Feuer-
Societät und die dem Landes-Direktor zugeordnetenoberen Beamten beschränkt hat.

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. Der Herr
Abgeordnete Conze hat das Wort.

AbgeordneterConze: Meine Herren! Gerade der Umstand, daß es nicht möglichgewesen
ist, für die Aufhebungder fraglichenBestimmung eine Linie anders zu bestimmen, als diesseits
der Vorstände der provinzialständischen Institute, hat mich überzeugt, daß es nothwendigist, das
ganze Disziplincir-Verfahrenfür die provinzialständischen Beamten einer Erörterung zu unterziehen.
Die Provinzial-Ordnung für die östlichen Provinzen gibt in ihren HZ. 8 und 19 die Anleitung
zum Diszipliuar-Verfahren durch die Provinzial-Berwaltung selbst. Indem ich diese Bestimmungen
prüfte, habe ich mich davon überzeugenmüssen, baß unser jetziges Verhältniß, bei dem eigentlich
ein Disziplinar-Verfahrcn gar nicht möglich ist, auf die Dauer unhaltbar ist, und daß der ganze
Dienst der Provinzial-Verwaltung darunter leiden muß, wenn es der obersten Leitung nicht in die
Hand gegeben ist, ein Disziplinar-Verfahren gegen ihre Beamten auf anderem Wege einzuleiten,
als durch Anrufung der Königlichen Regierung. Ein solches Verfahren werden wir aber als Ver¬
treter und Freunde der Selbstverwaltung nicht wollen Wann wir die Provinzial- und Kreis-
Ordnung und mit derselben jene Disziplinar-Bcfngniß bekommen werden, steht dahin; das Wenige,
was wir von der Zukunft wissen, ist dies, daß wir sie sobald noch nicht bekommen werden. Der
Dienst, wie gesagt, muß aber darunter leiden, wenn keine Handhabe geboten ist, gegen die Beamten
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disziplinarisch vorzugehen; wir sind aber gezwungen, eine gesetzliche Regelung zu beantragen,
denn wir können in ein Reglement die §§. 8 und 19 der Provinzial-Ordnung für die östlichen
Provinzen nicht ohne Weiteres aufnehmen. Ich habe deshalb im Einverstandniß mit meinen
Freunden bei dem Antrage auf provisorischeOrdnung des Disziplinar-Verhältnisses der dem Landes-
Direktor beigeordneten oberen Beamten davon abgesehen, diesen Punkt zur Sprache zu bringen und
in den Antrag aufzunehmen, weil ich glaubte, daß der passende Platz dafür in dem Antrage sein
würde, der ebenfalls eine gesetzlicheFixirung provinzialständischer Verhältnisse in Aussicht nimmt;
ich meine den Antrag des Herrn Abgeordneten von Eynern auf Erlaß einer gesetzlichenBestim¬
mung, welche die Öffentlichkeit der Verhandlungen bezweckt. Ich enthalte mich weiterer Ausfüh-
rungen über diesen Punkt, weil ich glaube, daß die Nothwendigkeit eines Disziplinar-Gesetzes für
unseren Dienst den Herren in die Augen springen wird, und weil ich glaube, daß bei der folgen¬
de» Verhandlung über den Antrag des Herrn Abgeordneten von Eynern Gelegenheit geboten ist,
auch diesen Punkt zu erörtern, und mit dem Antrage auf gesetzlicheRegelung der Bestimmungen,
welche die Öffentlichkeit bedingen, auch den Antrag auf gesetzlicheRegelung der Disziplinar - Ver¬
hältnisse zu verbinden.

Landtags -Marschall: Meine Herren! Als Vorsitzender des Provinzial-Verwaltungs-
raths möchte ich Sie bitten, von einer Behandlung der von Herrn Conze hier angeregten weit¬
gehenden Fragen abzusehen. Wir haben bis jetzt durchaus keine praktischen Schwierigkeiten hin¬
sichtlich der Disziplinarfragen in unserer Verwaltung gehabt. Ich glaube, man könnte ganz gut
bis zu dem Augenblicke warten, wo der Provinzial-Verwaltuugsrath wirtlich Schwierigkeiten haben
würde, und dann hier in Plenum gewiß seine Anträge stellen wird. Die Angelegenheit ist durch¬
aus nicht vorbereitet und kaun hier nicht irgend wie zu einer nützlichen, fruchtbringenden Debatte
kommen. Ich bitte Sie deshalb, von den weitgehenden Fragen, die hier an den Antrag, der
auf unserer Tagesordnung steht, angeschlossen werden sollten, abzusehen. Was den Antrag des
Herrn Conze betrifft, der uns hier direkt beschäftigt, so möchte ich zu dem, was der Herr Refe¬
rent gesagt hat, hinzusetzen, daß sowohl der Provinzial-Verwaltungsrath, als der Landes-Direktor
sich mit diesem Antrage einverstanden erklärt haben. — Wünfcht noch Jemand der Herren das
Wort? Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordneter von Grand-Ry: Meine Herren! Ich glaube nicht, daß der Herr Ab¬
geordnete Conze die Absicht hat, in diesem Augenblick die Frage zu regeln, er hat, soviel ich die
Sache auffasse, nur die Meinung, sie hier zur Sprache zu bringen und damit dem Gedanken Aus¬
druck zu geben, daß in der That eine Regelung des Verhältnisses der Beamten in disziplinarischer
Hinsicht erwünscht sei. Wenn anch der Verwaltuugsrath bis jetzt solche Fälle nicht gehabt hat,
so ist doch nicht zu verkennen, daß die disziplinarische Stellung der Beamten eine durchaus prekäre
und die Frage über die Kompetenz des Verwaltungsraths und die Stellung der Beamten zu dem
Disziplinarverfahren überhaupt eine überaus Zweifelhafte ist. Soweit ich die Sache übersehe, sind
die Meinungsverschiedenheiten sehr groß, und sowohl die Meinungen, die dem Verwaltungsrath
Kompetenzen ertheilen als auch diejenigen, die sie ihm bestreite», werren mit erwägenswertheu
Gründen belegt. Ich habe auch uicht die Absicht, die Sache hier zur Erörterung zu bringen in
dem Sinne, daß sie jetzt zur Erledigung kommen solle. Die Sache ist dazu viel zu schwierig
und bedarf einer reiflichen Erwägung, die in diesem Kollegium nach meiner Meinung nicht statt¬
finden kann, aber das möchte ich doch betonen, daß der Gedanke des Herrn Conze nach meiner
Meinung voll berechtigt ist. Ich glaube, der Verwaltuugsrath kann nicht warten, bis derartige
Falle vorkommen, sondern er muß vorbeugen, indem er feste Normen schafft, welche einerseits den
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Beamten bezüglich ihrer Rechte und des Diszipliuar« Verfahrens, welches ja in dem Staats-
Disziplinargesetzemit der äußersten Sorgfalt bis in die kleinsten Details ausgearbeitet ist, eine
ihrer Stellung entsprechende Sicherheit gewähren, und andererseits über die Kompetenzen des Ver¬
waltungsraths selbst keinen Zweifel bestehen lassen; nach jeder Richtunghin wird dies ersprießlich sein.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat da« Wort.
Referent AbgeordneterCourth: Meine Herren! Soweit der Herr AbgeordneteConze

mit seinen Bemerkungen dem Provinzial-Vcrwaltungsrath blos eine Anregung geben wollte, die
ganze Materie noch einmal zu untersuchen, so wird ja dagegengar nichts zu erinnern sein; wenn
aber sein Antrag bezweckt, direkt in die Materie einzugehen,so ist das, wie von den anderen
Herren schon anerkannt worden ist, heute eine Sache der Unmöglichkeit. Diese Sache gar mit
dem Antrage auf Oeffentlichkeit der Verhandlungen zu verbinden, scheint mir durchaus unglücklich
zu sein. Meine Herren! Einmal haben wir das Reglement, betreffend die Geschäfts-Instruktion
selbst erlassen,wir sind daher auch in der Lage, über die Abänderungen selbstständigzu befinden,
und wenn wir gemäß der Petition der Herren Conze und Genossenden Zusatz heute annehmen,
so wird derselbe alsdann für die Beamten Gesetz sein; dagegen muß der Antrag bezüglich der
Oeffentlichkeit der Verhandlungen, die wir alle anstreben, auf gesetzlichemWege regulirt werden.
Eine solche Verquickung, wenn ich mich so ausdrücken darf, dieser beiden Sachen, scheint mir
durchaus nicht am Platze zu sein,

Landtags-Marschall: Ich möchte zu dem, was der Herr Referent den Herren Conze
und von Grand-Ry gesagt hat, noch hinzusetzen, daß der Provinzial-Verwaltungsrath über feine
Kompetenz in dieser Frage niemals im Zweifel gewesenist. — Wünscht noch Jemand zu dieser
Sache das Wort? Der Herr AbgeordneteConze hat das Wort,

AbgeordneterConze: Als ich mir eben erlaubte, den Gegenstandzur Sprache zu bringen,
glaubte ich, daß ein dringendes Bedürfniß zur Regelung der Sache vorliege. Ich bin keineswegs
der Meinung, daß man dem Provinzial-Verwaltungsratt, ein Gesetz aufdrängen soll, von dem er
glaubt, daß er es nicht nöthig habe; aber von anderer Seite habe ich gehört, daß man eines
solchen Gesetzes nicht glaubt entbehren zu können, und weil noch eine sehr lange Zeit bis zur Ein¬
führung der Provinzial-Ordnung verlaufen wird, glaubte ich, daß es zeitgemäßfei, die Frage zu
erörtern, in welcherWeise man sich helfen könnte, so lange dieses Gesetz nicht erlassen ist. Ich
bescheidemich sehr gern, wenn der Provinzial-Verwaltungsrath glaubt, davon absehen zu sollen.
(Rufe: Schluß.)

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand zu dieser Sache oder zu dem Antrage
das Wort? — Da es nicht der Fall ist, so schließe ich die Diskussionund bringe den Antrag
des Ausschusses — soll er noch einmal verlesen werden? (Rufe: Nein!) zur Abstimmung. Ich
bitte Diejenigen, die dagegensind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Dieser Antrag ist einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat des III. Ausfchussesüber die in den Referaten des Provinzial-

Verwaltungsraths vom 4. Oktober d. I. und vom 12. November d. I., betreffend Ankauf von
Ländereien resp. Grundstückenan den Provinzial-Irrenanstalten überhaupt, speziell aber für die
Anstalt Grafenberg, sowie über die Offerte des EigenthümersKühles gestellten Anträge. Referent
ist der Herr AbgeordneteBremig.

Referent AbgeordneterBremig: Meine Herren! Sie haben unter den Druckfachen
III. 73 und III. 93 e. und l. drei Referate vorliegen, die der Verwaltuugsrath an Sie gerichtet
hat und die alle drei so ziemlich auf demselben Boden fich bewegen, weshalb denn auch der
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III. Ausschuß sie in einem Referat behandeln zu müssen geglaubt hat. Es tritt dazu eine Offerte
von einem Eigenthümer Kühles, die ebenfalls in demselben Bereich sich bewegt. Wie Sie aus
den Referaten ersehen haben werden, meine Herren, handelt es sich zunächst um deu Ankauf von
Ländereienfür die Anstalt Grafenberg und um eventuelle Ankäufeanch für die anderen Anstalten.
Bezüglich Grafenbergs liegen spezielle Anträge vor, bezüglich der anderen Anstalten wünscht der
Provinzial-Verwaltungsrath eine generelleVollmacht zu haben, um bei günstiger Gelegenheit zu
einem Ankaufe nicht behindert zu sein durch die beschränkte Kompetenz des Verwaltuugsraths zum
Ankaufevon Immobilien überhaupt. Wenn Sie einen Blick in das Referat III. 93 t. werfen,
so finden Sie darin ausgeführt, daß bei der Aufstellung des Programmes oder der Programme
für die Irrenanstalten das Areal bemessen worden ist, welches für jede Anstalt als nothwendig
erschien, um einmal ein Heilmittel für die Kranken zu haben, indem man sie im Freien beschäftigt,
und andererseits auch ein Mittel zu haben, um die Produkte, welche für die Anstalten nöthig sind,
auf den Ländereienzu ziehen. Es wurde damals in dem Programm festgestellt, daß auf je 100
Kranke 20 Morgen Ackerland zu dem eben angedeutetenZwecke erworben werden müßten. Aus
den verschiedenen Verhandlungen, die uns in den letzten Tagen beschäftigt haben, haben Sie ver¬
nommen, daß die Anstalten alle weit über die ursprünglicheVeranschlagungbelegt sind, so daß sie
also in Bezug auf die Ländcreien,die zu den angegebenenZwecken dienen sollen, nicht mehr aus¬
reichenddotirt sind. Es hat deshalb der Provinzial-Verwaltungsrath da, wo er in dem Bereich
seiner Kompetenz handeln konnte, Ankäufeabgeschlossen,es wurde ihm aber auch bezüglich der
Anstalt Grafenberg eine ganz besondersgünstige Gelegenheitgeboten, eine Acquisitionzu machen,
die nach der Ansicht des Anstalts-Direktors und der speziellen Kommissionfür Grafenberg eine
gute genannt werden mußte. Es ist das der Ankauf, von welchem in dem Referate vom 4. Oktober,
III. 74, die Rede ist. Es wurde von dem Provinzial-Verwaltungsrath ein Areal von 10 Hektare
21 Are 29 Meter von den Erben Stommel für den Preis von 50 000 Mark acquirirt. Sie
finden in dem Referat des Weiteren ausgeführt, daß dieses Areal für diese Anstalt nothwendigist.
Es handelt fich jetzt zunächst darum, daß Sie diesen vom Provinzial-Verwaltungsrathabgeschlossenen
Vertrag genehmigen,da er über die Kompetenz des Verwaltungsraths hinausging.

Es liegt Ihnen ferner in dem Referate III. 93 s. ein Antrag vor, der dahin geht, den
Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtige«, die von der Firma Haniel & Lueg offerirten
Realitäten bestmöglichst anzukaufen und den Kaufpreis aus dem zur Verfügung des Landtages
stehenden Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskassezu entnehmen. In dem Referate ist auseinander¬
gesetzt, um was es sich handelt, es ist das ein Areal von 6 Morgen, welches gerade gegenüber
unserer Provinzial-Anstalt liegt. Die genannte Firma hat beabsichtigt,dort eine Arbeiter-Kolonie
zu errichten, und sind auch bereits auf dem Grund und Boden fünf Arbeiterhäusererrichtet. Es
wird Ihnen, meine Herren, in dem Referat auseinandergesetzt,daß der Ankauf dieses Areals ein
für die Anstalt, insbesonderedurch die Verwendung der Häuser, nützlichersein würbe für solche
Kranke, denen man schon eine freiere Bewegung gestatten könne, weil sie der andauernden
Aufficht der Wärter nicht mehr bedürfen. Es wird von Seiten des Provinzial-Verwaltungsraths
beantragt, Sie möchten ihn autorisiren, oiesen Ankauf zu vollziehen. Es wird in dem Antrage des
Verwaltungsraths gesagt: ihn zu ermächtigen,„bestmöglichst anzukaufen." Der III. Ausschuß hat
noch ein Zusatz zu diesem Wortlaut hinzufügen zu müssen geglaubt, indem er beantragt, Sie möchten
diese Autorisation unter Einschaltung der Worte geben: „Wenn die Eigenthümer eine wesentliche
Ermäßigung ihrer Forderung eintreten lassen wollen". Es ist dies ein Hinweis darauf, daß man
nicht unbedingt bis an die Grenze von 75 000 Mark, wofür das Areal offerirt wird, gehen solle,
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sondern das man eben geglaubt hat, auch zu einem billigeren Preise das Areal erhalte» zu können.
Meine Herren! Es liegt, wie Sie aus der dem Referat beiliegenden Zeichnung ersehen können,
zwischen dem Areal von Hauiel & Lueg und der Straße, die unmittelbar an der Anstalt
vorbei geht, noch ein Terrain, welcheseinem Herrn Knhles gehört. Derselbe hat dieses Terrain
in Verbindung mit einem noch weit größeren, welches seitlich von dem eben beschriebenen Terrain
liegt, der Provinzial-Verwaltung zum Kauf angeboten. Er sagt in seiner Offerte allerdings, daß er
das ganze Terrain, welches 26 Morgen umfaßt, nur zusammen verkaufenwolle, der III. Ausschuß war
aber der Meinung, daß der Provinzial-Verwaltungsrath wohl ermächtigtwerden könne, das Stück,
welches unmittelbar zwischen der Straße nnd dem Areal von Haniel & Lueg gelegen sei, zn
acquiriren und zwar, wenn möglich, zu dem offerirten Preise von 1300 Mark pro Morgen. Es
hat aber auch hier der III. Ausschuß geglaubt, die Vollmacht für den Provinzial-Verwaltungsrath
insofern zu erweitern, als auch von dem Betrag von 1300 Mark pro Morgen abgegangenresp,
darüber hinaus gegangen werden könne und hat deshalb Ihnen vorgeschlagen,den Provinzial-
Verwaltungsrath zu ermächtigen, dieses Terrain, welches nach dem Situations-Plänchen, welches
der Offerte beiliegt, näher bezeichnetist, bestmöglichst zu erwerben, jedoch unter Ablehnung der
Offerte bezüglich des übrigen Terrains, so daß die Vollmacht des Provinzial-Verwaltungsraths sich
über das ebeu beschriebene,zwischen der Straße und dem Haniel'schen Etablissement gelegene
Terrain erstrecken soll. Ein anderer Antrag des Provinzial-Verwaltuugsraths geht dahin:

„der lwhe Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen,zum Zwecke der
Vergrößerung der landwirthschaftlichzu benutzenden Ländereien bei den Provinzial-
Irrenanstalten bis zu der im ursprünglichenProgramm für den Bau der Anstalten
vorgesehenenGröße von 5 Hektare auf je 100 Kranke unter Zugrundlegung der
in dem Etat für die Irrenanstalten für die Zeit vom 1. April 1882 bis 1884
vorgesehenen BclcgungszifferAnkäufe von Grundeigenthumbei sich bietendenGelegen¬
heiten vorzunehmen und den Kaufpreis aus dem zur Disposition der Provinzialstände
stehenden Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskassezu entnehmen."

Der III. Ausschuß hat geglaubt, Ihnen vorschlagenzu sollen, diese generelleErmäch¬
tigung zu ertheilen, jedoch hinter das Wort: „Provinzial-Irrenanstalten" einzuschalten„mit Aus¬
nahme von Bonn". Sie werden sich nämlich aus den Motiven zu diefem Antrage überzeugen,
daß Bonn einstweilen nur 4 Hektare 70 Are Areal hat und ein viel größeresAreal haben müßte,
wenn auch für diefe Anstalt in dem Nahmen, der in dem Antrag gestellt ist, acquirirt werden
sollte, der III. Ausschuß war aber der Meinung, daß die Ländercienum die AnstaltBonn herum
nicht mehr den Charakter von Ackerland tragen, sondern schon mehr als Bauplätze sich qualifiziren,
und daß daher der Erwerb von so viel Ackerland in der Nähe der Anstalt nur zu ganz enormen
Preisen zu ermöglichen wäre. Deshalb hat der III. Ausschuß geglaubt, einstweilenvon dieser gene¬
rellen Ermächtigung, die der Provinzial-Verwaltungsrath von Ihnen wünscht, Bonn auszunehmen.

Das, meine Herren, sind die Anträge, die von dem Provinzial-Verwaltungsrathe resp,
dem Ausschuß dem hohen Landtage zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden. Ich will
das Neferat verlesen,welches kurz gefaßt, folgendermaßenlautet:

„Der Provinzial-Verwaltungsrath hat iu drei verschiedenen Referaten vom 4. Oktober
und 12. November d. I. drei ziemlich auf demselben Boden stehende Anträge dem hohen Hause
vorgelegt, welche dahin gehen, der hohe Landtag wolle:

1. dem zwischendem Provinzial-Verwaltungsrath und den Erben Stommel abgeschlossenen
Kaufverträge über ein in der unmittelbaren Nähe der Anstalt Grafenberg belegenes
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zusammenhängendes Grundstück von 12 Hektaren 21 Are 29 Meter für den Preis von
50 000 Mark (ercl. 1200 Mark Entschädigungan den Pächter für die sofortige Ab¬
tretung) nachträglichdie Genehmigungertheilen.

2. Den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, die von der Firma Haniel & Lueg
offerirten Realitäten bestmöglichstanzukaufen und den Kaufpreis aus dem zur Ver¬
fügung des Landtages stehenden Ziusgewinne der Provinzial-Hülfskafsezu entnehmen.

3. Den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen,zum Zwecke der Vergrößerung der land¬
wirtschaftlich zu beuutzenden Ländereien bei den Provinzial-Irrcnanstalten bis zu der
im ursprünglichenProgamme für den Bau der Anstalten vorgesehenenGröße von
5 Hektaren auf je 100 Kranke unter Zugrundelegungder in dem Etat für die Irren¬
anstalten für die Zeit vom 1. April 1882 bis 1884 vorgesehenen Belegungsziffer
Ankäufe von Grundeigenthum bei sich bietendenGelegenheiten vorzunehmenund den
Kaufpreis aus dem zur Disposition der Provinzialstände stehenden Zinsgewinne der
Provinzial-Hülfskafsezu entnehmen."

Bezüglich dieser drei Anträge erinnere ich daran, was ich eben schon ausgeführt habe,
daß der III. Ausfchuß bezüglichdes ersteu Antrages sich unbedingt zustimmenderklärt hat und
Ihnen vorschlägt, diesem Antrag zu defcriren, bezüglich des zweiten Antrags, das Haniel'sche
Areal anlangend, ist von dem III, Ausschuß der Zusatz gemachtworden, den ich bereits verlesen
habe, und den er Ihnen zur Annahme empfiehlt,und ebenso wird bezüglich des dritten Antrages,
der die generelleErmächtigung enthält, von dem Ausschuß vorgeschlagen,Bonn auszunehmenund
an der betreffendenStelle den dahin gehendenVermerk in den Antrag aufzunehmen.

Das Referat fährt fort: „Zur Motivirung dieser Anträge führt der Provinzial-Ver¬
waltungsrath aus:

In dem Programme zum Baue der Provinzial-Irrenanstalten war bestimmt, daß die
Bauplätze für die einzelnen Anstalten eine solche Ausdehnungerhalten sollten, daß auf je 100 Kranke
20 Morgen Ackerlandzum Zweckeder Beschäftigung der Kranken im Interesse der Heilzwecke in
Anrechnungzu bringen waren.

In der letzten Etatsperiode mußten die Anstalten weit über die im ursprünglichenBau¬
programme angenommene Belegstärkehinaus mit Kranken besetzt werden, so daß sich das zur land-
wirtschaftlichen Benutzung bestimmteAreal als zu klein erwiesen hat, um die für die Anstalten
erforderlichenProdutte zu gewinnen, sowie die Kranken ausreichendzu beschäftigen.

Von diesen Erwägungen ausgehend hat der Provinzial-Verwaltungsrath eine günstige
Gelegenheitwahrnehmen zu müssen geglaubt, um ein in der Nähe der Anstalt Grafenberg belegenes
Grundstück für 50 000 Mark von den Erben Stommel zu erwerben, und wird die nachträgliche
Genehmigungfür dieses Rechtsgeschäft begehrt.

Die Firma Haniel & Lueg besitzt in der Nähe der Anstalt Grafenberg ein Grundstück
von 6 Morgen 119 Ruthen 80 Fuß Flächeninhalt, welches zum Zwecke der Ansiedelungeiner
Arbeiterkoloniebereits mit 5 Familien-Wohnhäusernbebaut ist. Der Provinzial-Verwaltungsrath
glaubt aus den im desfallsigenReferate niedergelegtenGründen, daß es im Interesse der Anstalt
Grafenberg liege, das vorgedachte Areal, welches von den jetzigen Eigenthümern für den Preis von
75 000 Mark zum Kaufe angebotenist, für dieselbe zu erwerben und bittet ihn zum bestmöglichste«
Anlaufe zu ermächtigen. Um nnn aber da, wo sich eine günstige Gelegenheitbietet, für die Irren¬
anstalten in dem oben ausgeführten Sinne Ländercienanzukaufen,nicht durch die befchränkteKom¬
petenz des Provinzial-Verwaltungsraths bezüglich des Ankaufs von Immobilien behindert zu sein,
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bittet dieser, ihm eine generelle Ermächtigung in den im Antrage selbst gezogenenGrenzen
zu ertheilen.

Der III. Ausschuß hat diese Anträge einer eingehenden Prüfung unterzogenund ist zu der
Ueberzeugung gelaugt, daß die von dem Provinzial-Verwaltungsrath ausgeführtenGründe für seine
Anträge überall als zutreffend zu erachten feien, und bittet diesen Anträgen mit der Maßgabe
zuzustimmen,daß

aä 2 hinter den Worten: „bestmöglichstanzukaufen" eingeschaltetwerde: „wenn die
Eigenthümer eine wesentliche Ermäßigung ihrer Forderung eiutrctcn lassen wollen" und

aä 3 hinter dem Worte: „Provinzial-Irrenanstalten" die Worte: „mit Ausnahme von
Bonn" zugefetzt werden, weil die Ländereien um die Anstalt Bonn mehr den Charakter städtischen
Terrains haben.

Sodann hat der Ausschuß die Offerte des Kühles, das ihm zugehörige,bei Grafenberg
belegene Terrain den Morgen zu 1300 Mark anzukaufen, ebenfalls einer eingehendenPrüfung
unterzogen und beschlossen,dem hohen Landtag zu empfehlen,

„den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen,das zwischen dem oben näher beschrie¬
benen Areal von Haniel & Lueg und der Straße belegenen Terrain (o, f, A K,
des Situationsplanes) bestmöglichst zu erwerben unter Ablehnung der Offerte bezüglich
des übrigen Terrains".

Landtags-Marschall: Ich stelle die Anträge des Ausschusses zur General-Diskussion.
— Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließedie Diskussion und bringe die Anträge zur
Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Die Anträge sind einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat des I. und IV. Ausfchusfes, betreffend den Antrag der Genossen»

fchaft zur Melioration der Itterbach - Niederung zu Hilden um Erlaß der Rückzahlung des der
Provinzial-Hülfskasscnoch schuldigen Darlehns von 1800 Mark. Referent ist der Herr Abgeord¬
nete Graf Wilderich von Spee.

Referent AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Meine Herren! Die Itterbacher
Meliorations-Genossenschaftist gegen Ende der fünfziger Jahre gegründet worden, in welcher Zeit
sehr viele derartige Meliorationen begonnenwurden; es wurden ihr damals aus dem Meliorations¬
fonds 15 000 Mark bewilligt, ein Darlehn, welches sie zurückgezahlt hat. Später, im Jahre 1866,
wurde ihr ein erneutes Darlehn von 1800 Mark gegeben, dessen Tilgung mit biefem Jahre begin-
nen und mit dem Jahre 1890 endigensoll. Der Vorstand hat sich an den Provinzial-Verwal¬
tungsrath gewendet, ihm diese Schuld zu erlassen, ist aber abschlägig beschieden worden. Man hat
es nun für gut befunden, uns hier eine Abschrift der Bitte an den Provinzial-Verwaltungsrath
mit dem abschlägigen Bescheid einzureichen, und gebeten,diese Eingabe einer weiteren Revision zu
unterwerfen. Neues Material haben wir absolut nicht. Der abweisende Bescheidlautet so:

„Das Bürgermeister-Amtbenachrichtige ich ergebenst, baß der Provinzial-Verwaltungsrath
sich nicht veranlaßt gesehen hat, dem unter dem 4 Juli d, I. gestelltenAntrage, der dortigen
Meliorations-Genossenschaftdie Rückzahlungeiner Summe von 1800 Mark, welche sie dem Rhei¬
nischen Meliorations-Fonds verschuldet, zu erlassen, Folge zu geben."

Der I. und IV. Ausschuß hat nun folgendesReferat beschlossen:
„Die Genossenschaft zur Melioration der Ittersbach-Niederung zu Hilden hat unterm

4. Juli 1881 sich an die RheinischeProvinzial-Verwaltung zu Düsseldorf gewendet mit dem
Gesuch, ein laut Schuldverschreibungvom 24. Mai 1866 von der Provinzial-Hülsskasseerhaltenes
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Darlehn von 1800 Mark, welches vom 1. Oktober 1881 rückzahlpflichtigwürde, zu erlassen,
unter Darstellung, daß:

die Melioration zu theuer angelegt und durchaus nicht den gehegten Erwartungen ent¬
spreche; in Theilen der Entwässerung sei der Grasaufwuchs zurückgeblieben,während in der
Bewässerung viel Gras sauer gebliebensei; bei dem Flächenraum von 223 Hektaren hätten die
Kosten 22 800 Mark betragen, wovon 15 000 Mark gedeckt und noch an Schulden 6000 Mark
bei der Hildener Sparkasse und 1800 Mark bei der Provinzilll-Hülfskassestände»; außer der
nuumehr beginnendenAmortisationnebst Zinsen dieser 1800 Mark müßten daher noch 415 Mark
an Sparkassenzinsenund Verwaltungslosten aufgebracht und außerdem die Reparaturkosten an
Schleusen und Ufererhaltung bestritten werden; die Genossenschaftbestehe aus 102 Mitgliedern,
unter denen 66 Grundbesitzersich befänden mit weniger als 1 Hektar Grundbesitz; ferner sei der
Erfolg der Melioration sehr in Frage gestellt durch die Fabriken, welche der Itter Chemikalien
zuführten, die der Krcszens nicht zum Vortheil gereichten; mehrfache Beschwerdenhatten keinen
andern Erfolg gehabt, als zu konstatiren, daß jetzt gegen früher nicht gekannte Niederschlügeund
Schlamm-Ansammlungenstattfänden, welche umfangreicheund kostspielige Reinigungen verursachten.

Auf diese Eingabe erhielten die Petenten unter 23. September 1881 den Bescheid von
dem Provinzial-Verwaltungsrathe, daß er sich uicht veranlaßt sehen könne, dem gestelltenAntrage
auf Rückzahlung einer Summe von 1800 Mark, welche die Genossenschaftdem Rheinischen
Meliorationsfonds verschulde, Folge zu geben.

Ueber diesen Bescheid beschwerensich nun die Petenten bei dem hohen Landtage und
bitten die Eingabe einer weiteren Revision zu unterwerfen

Zunächst ist ein Irrthum der Petenten aufzuklären, daß sie das Darlehn nicht aus der
Provinzial-Hülfskafse,sondern aus dem Meliorationsfonds für die Rheinprovinz erhalten haben,
welcher Fonds nach dem Statut vom 4. September 1872 verwaltet werden muß. Nach Z. 1
dieses Statuts können aus diesem Fonds nur Darlehn nnd keine Geschenke gegeben werden, mit
Ausnahme der geringen Zinserträge.

Die Genossenschafthatte aus diesem Fonds früher ein Darlehn von 15 000 Mark
erhalten, welches sie bis zum Jahre 1880 zurückbezahlte. Unterm 6. August 1866 hat sie das
Darlehn von 1800 Mark erhalten, dessen Amortisationunterm 1. Oktober 1881 beginnt und erst
am 1. Oktober 1890 vollständiggedeckt sein muß. Zur selben Zeit hat die Genossenschaftein
Geschenk der Königlichen Staats-Rcgierung von 1800 Mark zur Unterstützungihrer hülfsbedürftigen
Mitglieder erhalten.

Der I. und IV. Ausschuß hat in seiner heutigen Sitzung sich einstimmigdahin ausge¬
sprochen, daß der Antrag mit Hinweis auf den §. 1 der Statuten des Meliorationsfonds abzu¬
lehnen sei.

Ein Antrag des Herrn Limbourg, eine gleiche Summe zur Unterstützungder bedürftigen
Mitglieder der Genossenschaft aus dem Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskafsezu gewähren, wurde
mit allen gegen 4 Stimmen abgelehnt, da das Vorhandenseineines Nothstandes nicht nachgewiesen.

Es beantragt daher der vereinte I. und IV. Ausschuß:der hohe Landtag wolle die Ableh¬
nung der Meliorations-Genossenschaftbeschließen.

Ich darf vielleicht noch ein paar Worte zur Erläuterung geben. Die 1800 Mark, welche
die Königliche Regierung im Jahre 1866 geschenkt hat, wurden im Jahre 1868 vertheilt und
zwar auf Anordnung der Regierung in der Art, daß den ärmeren Genossendie ganze Quote ihres
Beitrages zu deu Meliorationskostenin Anrechnung gebracht worden ist. Es ist also damals den
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geringeren Grundbesitzern eine Hülfe geworden, es bleiben nur die wohlhabenderen übrig. Ich
habe desto mehr Bedenken gegen die Petition, weil mir aus früherer Zeit bekannt ist, daß auch
recht wohlhabende, sogar reiche Leute mit großen Flächen an diesen Meliorationsflächcn bc-
theiligt sind.

Landtags-Marfchall: Ich eröffne über den Antrag die Diskussion. — Es meldet sich
Niemand zum Wort. Ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich
bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag bes Ausschusses ist einstimmig angenommen.
Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend die Unterstützung der Wittwe

Bürger. Referent ist der Herr Graf zu Westerholt.
Referent Abgeordneter Graf zu Westerholt: Meine Herren! Es liegt hier ein Gesuch

der Wittwe Burg er vor, sehr kurz gehalten und nur mit den bekannten Redensarten von theurer
Zeit :c., ohne sonstige Angaben begründet. Es hat im vorigen Landtag ebenfalls ein solches Gesuch
der Wittwe Burger vorgelegen, das abschlägig beschieden worden ist. Dasselbe schlägt auch der
I. und IV. Ausschuß zu dem jetzigen Gesuche vor, da sich die Verhältnisse in keiner Weise geändert
haben. Das Referat des I. und IV. Ausschusses lautet:

„Der kombinirte I. und IV. Ausschuß gestattet sich, dem hohen Provinzial-Landtage die
Ablehnung des Gesuches der Wittwe Burg er um eine Unterstützung vorzuschlagen. Der 26. Pro-
vinzial-Landtag hat ein ganz ähnliches Gesuch der Wittwe Burg er in der Plenar-Sitzung vom
31. Mai 1879 abschlägig beschieden, und haben sich seit dieser Zeit die Verhältnisse in keiner
Weise geändert."

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag des Ausschusses zur Diskussion. — Es
meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstim¬
mung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen zum Referat des I. und IV. Ausschusses,betreffend die Petition der Gartenbau-

Gesellschaft „Flora" zu Köln auf Bewilligung eines Zuschusses für ihre Gartenbauschule. Referent
ist der Herr Abgeordnete Graf von Mirbach.

Referent Abgeordneter Graf von Mirbach: Diese Sache ist erst, während der Landtag
versammelt war, eingelaufen, es existirt darüber keine Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths.
Das Referat des I. und IV. Ausschusses lautet also:

„Unterm 11- November cr. hat der Verwaltungsrath der Gartenbau-Gesellschaft „Flora"
zu Köln sich an den Provinzial-Landtag der Nheinprovinz mit einer Petition gewandt, in welcher
ausgeführt wirb, wie feit dem 1. April 1872 bei dem Etablisfement der Gesellschaft eine Garten¬
bauschule bestehe, zum Zwecke der Ausbildung praktisch und theoretisch tüchtiger Gärtner, für
Pflanzenkultur, Obstbaumzucht, Gemüsebau und Landschaftsgärtnerei, also zur Heranbildung tüchtiger
Privatgärtner, Handelsgärtner und Garten-Architekten, welche das Gartenbauwesen der Rheinprovinz
auf eine höhere Stufe zu heben und darauf zu erhalten die Aufgabe hätten, außerdem auch zur
Heranziehung von Baumwärtern für öffentliche Straßen und Plantagen, sowie zur Weiterausbil¬
dung von Lehrern auf dem Lande in Bezug auf Kenntnisse in der Obstbaum- und Gehölzzucht.

Das Statut der Anstalt war der Eingabe beigefügt und führt letztere bes Weiteren ans,
daß die Schule, welche von 12 Eleven besucht wird, die günstigsten Resultate aufzuweisen habe,
jedoch, trotz des lebhaften Interesses, welches der Anstalt allgemein gezollt werde, aus eigenen
Mitteln sich nicht erhalten könne, indem die Etats der letzten Jahre Defizits von je 5128 Mark
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durchschnittlich aufwiesen, welche jährlich von der Gesellschaft Flora hätten gedeckt werden müsse«.
Da diese Gesellschaftjedoch auf die Dauer diese erheblichen Zuschüsseweiter zu leisten nicht in
der Lage fei, auch der Herr Minister für landwirthschaftliche Angelegenheiten,laut angefügtem
Reftript vom 20. Oktober cr. erklärt habe, vorerst keine Mittel zu besitzen, aus denen er einen
Zuschußgewähren könne, so erbittet dieselbe von dem hohen Provinzial-Landtage für eine Reihe
von Jahren einen jährliche» Beitrag von etwa 5000 Mark.

Der Herr Landtags-Marschall hat diese Petition dem tombinirten I. und IV. Ausschusse
überwiesen.

Der I. und IV. Ausschuß glaubt uun die Ueberzeugunggewonnen zu haben, daß die
gedachte Gartenbauschule in der That die oben gedachten Zwecke in aneikcnncnswertherund von
kompetenter Seite rühmend anerkannter Weise zu erfüllen bestrebt sei, daß dieselbe nicht nur in
theoretischer,sondern auch in praktischer Ausbildung ihrer Eleven die besten Erfolge erzielt habe,
fo daß sie gleichsamals Hochschule der Kunstgärtncrei angesehen werden könne, deren Fortbestand
für die gesammteGärtnerei in der Rheinprovinz,und besondersfür die Obstbaumzucht,uamentlich
durch die Obst-Ausstellungen,von erheblichem Interesse sei — ist jedoch der Ansicht, daß es einer
solchen Anstalt gelingen werde, einen Theil der ihr fehlendenMittel aus anderen Hülfsqnellen zu
erhalten, namentlich dann, wenn der Provinzial-Landtag sein Interesse an der Sache durch einen
angemessenen Veitrag werde bethätigt haben, und beehrt sich daher, bei dem hohen Landtage zu
beantragen, derselbe wolle der Gartenbau-Gesellschaft„Flora" zu Köln für die nächste Etatsperiode
die Summe von 2000 Mark jährlich aus dem Ständefonds als Zuschußbewilligen."

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag des Ausschusses zur Diskussion.— Der
Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Rh: Meine Herren! Der Provinzial-Landtag hat in vielen
Fällen sein hohes Interesse für die Obstbaumzuchtbethätigt, ich meine aber doch, daß dieser Fall
nicht geeignet erscheint, das Interesse des hohen Landtages rege zu machen. Die Flora ist eine
Aktien-Gesellschaft,angeblich errichtet zur Pflege der Gartenbaukunst, dient dem Publikum zur
Unterhaltung und hat eine Obstbaumschule;die Gesellschaft hat schlechte Geschäfte gemachtund will
nun eine Unterstützung. Unter solchen Verhältnissendie Obstbaumschulezu unterstützen,dagegen
scheinen mir doch sehr erhebliche Bedenken obzuwalten. Ich für meine Person kann mich für die
Unterstützungdieser Gesellschaft in diefer Form nicht aussprechen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Hoenöbroech hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Was die einstimmige Annahme dieses Antrages

im Ausschusse betrifft, so möchte ich nur konstatiren, daß ich zu meinem Bedauern bei den Ver¬
handlungenim Ausschussenicht gegenwärtigwar, sonst würde ich mir erlaubt haben, die Einstimmigkeit
zu stören. Was den Antrag selbst betrifft, so kann ich nicht leugnen, daß diese Petition hinsichtlich
ihres Inhalts und der Namen, die darunter stehen, einen ganz eigenthümlichenEindruck macht.
Ich finde, daß in dem Kontrast zwischen der Petition und den Petenten ein Grad von Naivität
enthalten ist, den zu acceptiren,nach meiner Meinung wenigstens,dem hohen Haufe schlecht stehen
würde. Ich möchte den Herren Petenten einfach das Wort des Dichters zurufen: „Greift nur
hinein in's volle Menschenleben"! Dann ist die Petition nicht mehr nothwendig.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Frentz hat das Wort,
AbgeordneterFreiherr von Frentz: Meine Herren! Mein Freund, der Herr Graf von

Nesselrode, hat die Petition zu der seinigen gemachtund würde jedenfalls, wenn er an Ort
und Stelle wäre, sein einflußreichesWort für den Antrag des Ausschusses einlegen. Es handelt
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sich hier um ein Annex der Gartenbau-GesellschaftFlora, um die Obstbaum-Schule, an deren
Erhaltung die Landwirthschaftund speziell die Obstbaumzuchtein hohes Interesse hat, namentlich
für die Umgegend von Köln. Ich würde Sie daher bitten, den Antrag des Ausschusses anzunehmen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Ientges hat das Wort.
AbgeordneterIentges: Meine Herren! Die Gründe, die man für den Antrag anführen

könnte, sind zum Theil von dem Herrn Porredner geltend gemachtworden. Es kamen allerdings
trotz der einstimmigenAnnahme, die in dein Protokoll niedergelegt ist und thatsächlichvorhanden
war, auch entgegenstehende Meinungen in dem Ausschuß zum Ausdruck, aber man gelangte doch
schließlich zu der Ueberzeugung, daß gegenüberder Schule, die mit der AktiengesellschaftFlora in
Köln verbunden sei, Kunstgärtner erzieht, die Obstbaumzucht durch Ausstellung von Obst fördert
und dem Obstbau im Großen und Ganzen überhaupt förderlich gewesen ist, man sich nicht durch'
aus ablehnend verhalten könne. Dabei wurde man auch noch von der Erwägung geleitet, daß
Köln bekanntlicheinen sehr bedeutenden Beitrag zu den Provinzial-Umlagenleistet. (Heiterkeit.)
Meine Herren! Ich glaube nicht, daß diese Aeußerung mit Gelächter aufgenommenzu werden
braucht, es ist Thatsache, daß es keine Stadt in der Provinz gibt, die derartige Umlagen aufzu¬
bringen hat, und darum habe ich geglaubt, obgleich mein verehrter Nachbar fagt, daß die Flora
keine Kölner Anstalt, sondern eine Longericher sei, daß wir eine wohlwollende Stellung dem Antrage
gegenübereinzunehmen hätten. Wir sind schließlichzu dem Kompromißgekommen, Ihnen die Be¬
willigung von 2000 Mark zu empfehlen. Es wurde von einem anderen Mitgliede des Ausschusses,
von dem Herrn Vorsitzenden, auch noch andere Gesichtspunkte geltend gemacht,ich glaube aber, sie
sind nicht gerade geeignet, hier im Plenum des Hauses verhandelt zu werden, weil dabei Aller¬
höchste Personen in Betracht kommen. Dies war ein mitbestimmender Grund, der einzelne Herren
veranlaßt hat, auch ein zustimmendes Votum anzugeben. Ich möchte Ihnen daher den Ausschuß-
Antrag, der davon ausgeht, statt für eine lange Reihe von Jahren 5000 Mark für die Dauer
der nächstenEtatsperiode 2000 Mark zu bewilligen,empfehlen.

Landtags-Marfchall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterGraf von Mirbach: Ich will nur bemerken, daß im Protokoll

nicht niedergelegt ist, daß der Antrag gerade einstimmig zum Beschluß erhoben worden ist, im
Uebrigen schließe ich mich dem an, was der Herr AbgeordneteIentges eben gesagt hat und was
ich thcilweifeauch sagen wollte. Ich bitte Sie, diesen Antrag als Kompromiß-Antragzu betrachten
und als solchen anzunehmen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Lo« hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Lo«: Die Versammlung scheint müde zu sein, diesen

Gegenstandweiter zu behandelnund abstimmenzu wollen. Wenn das der Wunsch ist, so verzichte
ich, sonst würde ich noch gegen den Antrag sprechen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.
AbgeordneterCourth: Ich war iu dem Ausschuß nicht gegenwärtig und könnte es daher

so scheinen, als wenn ich zugestimmt hätte, ich möchte mich gegen die Bewilligung aussprechen;
aber wenn die Debatte über die Sache geschlossen ist ....

Landtags-Marschall: Die Debatte ist nicht geschlossen,ich bitte fortzufahren.
Abgeordneter Courth: Die Gesellschaft Flora, die eine Aktien-Gefellschaft ist, verfolgt

auch noch andere Zwecke, als gerade die Obstzucht. Ich meine, wir thun in dieser Hinsichtbei
unsern landwirthschaftlichenSchulen das Nothwendige. Wenn wir solchen Gesuchen willfahre,,,
auf welche Bahn kommen wir dann! Wir haben hier in Düsfeldorf einen zoologischen Garten, der

45
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ist auch nothleidend, der kann dann in den nächsten Jahren ebenfalls kommen und eine Unterstützung
verlangen, denn er ist auch ein Bildungsmittel für das Volt, für die Jugend. Auf solche Dinge
können wir uns nicht einlassen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.
AbgeordneterWolters: Ich möchte nur an die Versammlung die Frage richten, ob

Sie schon etwas von der Aktien-GesellschaftFlora bezogen haben, dann bin ich ganz gewiß, daß Sie
bestimmt ablehnen werden. (Heiterkeit.) Für den Fall, daß Sie noch nichts bezogen haben sollten, kann
ich Ihnen nur sagen, daß, soviel ich gehört habe, die Sachen immer übertrieben theuer waren.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteKaesen hat das Wort.
AbgeordneterKaesen: Ich für meine Perfon lehne den Antrag in Bezug auf die Garten¬

bauschule, welche die Stadt Köln bezahlt hat, ab. (Heiterkeit.)
Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Weidt hat das Wort.
AbgeordneterWeidt: Ich will nur das Gegentheil von dem konstatiren, was der Herr

AbgeordneteWolters gesagt hat, ich kann konstatiren, daß in der Umgegend von Köln überall
die schönsten Exemplare von Obstbäumen und sonstigen Bäumen aus der Flora hervorgehen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Lo« hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Lo8: Ich will nur konstatiren,daß ich nicht im Aus¬

schuß zugegengewesen bin, daß ich sonst im Ausschuß dagegen gestimmthaben würbe.
Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort? — Da es nicht der Fall

ist, so schließe ich die Diskussionund bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen,
die dagegensind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Majorität, der Antrag ist also gefallen.
Es folgt das Referat des III. Ausschusses,betreffenddie Petition der Stadt Waldbroel

um Errichtung einer landwirthschaftlichcn Winterschule. Referent ist der Herr Abgeordnete Wolters.
Referent AbgeordneterWolters: Die Stadt Waldbroel ist in einer eingehendenPetition

darum eingekommen, daß in der Stadt eine landwirthschaftlicheWinterschuleerrichtet werde. Die
Sache liegt, glaube ich, so einfach, daß ich mich darauf beschränken kann, das Referat vorzulesen.
Dasselbe lautet:

„Die Stadt Waldbroel ist um Errichtung einer landwirthschaftlichenWinterfchulein dieser
Stadt eingekommen.

Wenn auch die in der Eingabe angeführten Gründe die Errichtung einer solchen Schule
für Waldbroel als sehr wünschenswertherscheinen lassen, so glaubt doch der III. Ausschuß, nach
eingehender Erörterung, es als gefährlichbezeichnen zu müssen, wollte der hohe Landtag solchen
einzeln an ihn herantretenden Petitionen Folge geben. Es würde dadurch das vom Provinzial-
Verwaltungsrath durch Vermittlung des landwirthschaftlichenVereins nunmehr eingefchlagene syste¬
matische Vertheilen der Winterschulen in der Provinz durchkreuzt, welches allein in der Lage
wäre, der Sache erfolgreich zu dienen.

Aus diesen Gründen beantragt der III. Ausschuß:
„Der hohe Landtag wolle die Petition dem Provinzial - Verwaltnngsrath zur weitern
Erörterung überweisen."

Es ist deshalb gesagt worden: „dem Provinzial-Verwaltungsrath zur weiterenErörterung
zu überweisen",weil es möglich ist, daß die Winterschule in Gummersbach demnächsteingeht und
der Verwaltungsrath, wenn er die Verhältnisse weiter geprüft hat, dann vielleicht in der Lage ist,
der Stadt Waldbroel die Winterschulezukommen zu lassen.
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Landtags-Marschall: Ich eröffne über den Antrag des Ausschusses, die Angelegenheit
dem Verwaltungsrath zur weiteren Erwägung zu überweisen, die Diskussion, - Es meldet sich
Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag des Ausschusses zur Ab¬
stimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag des Ausschusses, den Antrag dem Provinzial-Verwaltungsrath zu überweisen,
ist angenommen.

Wir kommen zum Referat des III. Ausschusses,betreffenddie Verwendungdes Grund¬
steuer»Deckungsfondsund zwar die Nachweisungender Königlichen Regierungen zu Koblenz und
Trier für die Jahre vom 1.April18?8 bis Ende März 1881, der KöniglichenRegierung zu Aachen pro
1878/79 und 1879/80, und von den Königlichen Regierungen zu Düsseldorf und Köln für die
Jahre 1879/80 und 1880/81.

Referent ist der Herr Freiherr von Fürstenberg-Gimborn.
Referent Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg-Gimborn: Der Grunbsteuer-Deckungs-

fonds hat einestheils den Zweck, etwaige Grundsteuer-Ausfälle zu decken, anderntheils kleinen
GrundbesitzernUnterstützungzu gewähren. Die Vorlage enthält die Nachweisungender König¬
lichen Regierungen, in welcher Weise diese Fonds verwendet worden sind. Die Nachweisungen
gehen nicht wieder an die Regierungen zurück, sondern bleiben hier. Der III. Ausschuß hat von
den vorgelegten NachweisungenKenntniß genommen und zu Ausstellungen keine Veranlassung
gefunden,und beehrt sich Referent, dem hohen Hause hiervon Kenntniß zu geben.

Landtags-Marschall: Diese Angelegenheitsteht nur zur Kenntnißnahme. Wünscht
Jemand hierüber zu sprechen?— Es ist nicht der Fall, die Sache ist erledigt. Der Rest der
gestrigenTages-Ordnung ist hiermit erschöpft. Ich frage, ob die Herren jetzt eine Viertel Stunde
Pause machenoder noch Etwas von der neuen Tages-Ordnung erledigen wollen. (Rufe: Ja! Nein!)
Wir fahren fort, meine Herren! Wir kommen zunächst zum Referat des VI. Ausschusses, betreffend
den Antrag der GemeindeAltenessen auf Ausscheidung aus dem Verbände der auf dem Provinzial«
Landtage im Stande der Landgemeindenvertretenen Gemeinden. Referent ist der Herr Abge¬
ordnete Mund.

Referent AbgeordneterMund: Meine Herren! Ich möchte mir zunächst die Entscheidung
des hohen Hauses darüber erbitten, ob ich den Antrag der Gemeinde Altenessen, der allerdings
die einzigeGrundlage für die Berathung und Entscheidungdes Hauses bildet, hier in extenso
vortragen oder zunächst das kurz gehaltene Referat des Ausschusses verlesen soll. (Stimmen: Referat.)

Das Referat des VI. Ausschusses, betreffendden Antrag der GemeindeAlteneffenauf Aus¬
scheidung aus dem Verbände der auf dem Provinzial-Lanbtageim Stande der Landgemeindenver¬
tretenen Gemeinden lautet:

„Der Antrag der GemeindeAlteneffenauf Ausscheidung aus dem Verbände der auf dem
Provinzial-Landtageim Stande der Landgemeinden vertretenen Gemeinden ist vom VI. Ausschusse
einer eingehenden Prüfung unterzogenworden. Wenn nun auch nicht in Abrede gestellt werden
foll, daß eine fchnell wachsende industrielleBevölkerungdie Verhältnisse einer Landgemeinde mehr
oder weniger alterirt, so hat doch der Ausschuß sich nicht davon überzeugenkönnen, daß das zur
Begründung des Antrages beigebrachte statistische Material genügend sei, um die Behauptung zu
rechtfertigen,daß die Bestimmungender Landgemeinde-Ordnungabsolut nicht mehr für eine gedeih«
liche Weiterbildung der Gemeinde Altenessenausreichen und die bei der Landgemeinde-Ordnung
vorausgesetzten Bedingungen von ländlichenVerhältnissen hier gänzlich verschwunden seien.

45*
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Andererseitsschien auch der Beweis dafür, baß schon jetzt eine dauernd gesicherte Grund¬
lage für ein städtisches Gemeinwesen in der Gemeinde Altenessen vorhandensei, in keiner Weise erbracht.

Unter diesen Umständen glaubte der Ausschuß, dem hohen Landtage den Antrag um so
weniger zur Annahme empfehlenzu dürfen, als auch jede Andeutung darüber fehlte, wie sich die
Königliche Regierung zu demselben verhält.

Der Ausschußbeehrt sich demnach den Antrag zu stellen:
„der hohe Landtag wolle den Antrag der GemeindeAltenessen auf Ausscheidung aus
dem Verbände der auf dem Provinzial-Landtage im Stande der Landgemeindenver¬
tretenen Gemeinden ablehnen."

Landtags-Marschall: Es ist alfo Ablehnung beantragt. Ich stelle diesen Antrag des
Ausschusses zur Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussionund
bringe den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich
zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat des VI. Ausschusses, betreffenddie Petition der GemeindeLobberich

um Aufnahme in den ständischenVerband der Städte. Referent ist der Herr Abgeordnete
Freiherr von Eerde.

(Der Vice-Lanbtags-Marschallübernimmt den Vorsitz.)
Referent AbgeordneterFreiherr von Eerde: Meine Herren! Ich habe im Gegensatz zu

dem Referate des Herrn Mund das meinige etwas länger fassen müssen und wenn ich mir
erlaube, dasselbe vorzulesen,so werden Sie den Thatbestand, der für und gegen spricht, wohl
erschöpfend dargestellt finden. Ich beehre mich daher, mit dem Lefen des Referates zu beginnen:

„Die Vertretung der Gemeinde Lobberich hat dem hohen Provinzial-Landtage die
Bitte unterbreitet:

„derfelbe wolle bei Seiner Majestät dem Kaiser und Könige die Aufnahme der Ge¬
meinde Lobberich in den ständischenVerband der Städte und die Verleihung der
Städte-Ordnung beantragen".

Zur Begründung dieses Gesucheswird angeführt:
daß die Gemeinde Lobberich, welche für sich einen Bürgermeisterei-Verbandmit 570? Ein¬

wohnern bilde, aus dem Orte Lobberichmit 3695 und aus den Ortschaften Sittard, Bocholt,
Flothend, Dhk, Rennekovenund Sassenfeld mit zusammen2012 Seelen bestehe;

daß die Wählerliste 498 Wähler aufweise, von denen nur 10? seien, die Ackerbau be¬
treiben, während die übrigen Wähler aus Beamten, Rentnern, Fabrikanten, Gewerbetreibendenuud
Privatangestellten beständen;

baß die Klassen-, Einkommen-und Gewerbesteuerseit dem Jahre 1860 um mehr als das
Doppelte gestiegen sei, die Gebäudesteuer seit 1865 bis zum Jahre 1880 sogar von 1841 auf
4190 Mark, dagegen die Grundsteuer von 7140 Mark im Jahre 1860 auf 5250 Mark im Jahre
1880 gefallen sei;

daß der Verkehr bei der Post ein sehr bedeuteudersei und dessen gewaltiger Zuwachs es
erforderlichgemachthabe, das Postamt zu einem solchen zweiter Klasse zu erweitern, und mit einer
Telegraphen-Betriebsstelle zu verbinde», bei welcher letzteren im Jahre 1880 293? Depeschen
befördert worden seien;

daß der Ort mit breiten, gut und schön gepflastertenStraßen versehen sei, seine seit dem
Jahre 1867 auf's Doppelte gestiegene Bevölkerungeinen ausschließlich städtischen Charakter habe,
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-..nd dieselbe in massiven,durchwegansehnlichgebauten Häusern wohne, deren Zahl in den letzten
13 Jahren um 219 gewachsen sei;

daß mit Ausnahme einer in der Ortschaft Dyk vorhandenen eintlassigen Schule sämmtliche
Schulen der Gemeinde im Orte Lobberich sich befändenund dort auch in nächster Zeit die Errich¬
tung einer höheren Kommnnal-Knabenschule bevorstände;

daß der Ort eine katholische Kirche, an der vier Geistliche fungiren, fowie einen evange¬
lischen Betsaal habe, Sitz eines Amtsgerichts, eines Notars, einer Königlichen Steuerkasse, sowie
von drei Aerzten und einer Apotheke sei, auch dessen Industrie eine sehr blühendesei, was letzteres
schon daraus sich ergebe, daß neben bedeutenderHandweberei die größten mechanischen Sammt«
Webereien des Rheinlandes mit mehreren Hundert Arbeitern in demselben sich befänden;

daß zudem der Verkehr der Ortschaften mit dem Orte Lobberich ein sehr reger und immer
zunehmender,und deshalb für den Ausbau guter Verbindungswegetheils schon gesorgt worden sei,
theils noch gesorgt werde, indem die zu diesem Zwecke erforderlichenMittel im Betrage von
22 500 Mark bereits bewilligt feien;

daß endlich auch der Kreislandrath die Berechtigungdes unterbreitetenGesuches anerkannt
und die Königliche Regierung dabin sich erklärt habe, baß sie der Verleihung der Städte-Ordnung
an die Gemeinde Lobberich nicht entgegentretenwerde.

Gegen diesen Antrag wurde jedoch vermittelst einer an den hohen Provinzial-Landtag von
acht Gemeinde-Vertretern gerichteten Eingabe vom 20, November d. IS. Protest erhoben und
geltend gemacht, daß wenn — wie richtig — in der Petition darauf Bezug genommenworden
sei, daß das Gesuch um Aufnahme Lobberichs in den ständischen Verband der Städte auf der
Initiative der Bürgerschaft beruhe — es liegt nämlich eine desfallsige von 95 EinwohnernLobberichs
au den Gemeinderathgerichtete Eingabe vor — dies keineswegszutreffendsei, da die große Mehr¬
zahl der Bevölkerung von einer solchen Erhebung Lobberichsnichts wissen wolle, vielmehr die
Angelegenheitnur von der im Orte Lobberich bestehenden liberalen und industriellenPartei aus¬
gegangen und speziell von dem zweitenBeigeordnetenin der Weise betrieben sei, als derselbe die
betreffendenUnterschriften von Haus zu Haus gesammelt habe. — Außerdemwird noch bemerkt,
daß der WohlstandLobberichs bedeutendgesunken sei, wovon die Hhpothekenämter,die sich mehrenden
Subhaslationen und auswärtige GeschäftshäuserBeläge geben könnten; was ferner daraus folge,
daß uoch jüngst ein Zuschuß von 3000 Mark zu den steigenden Armenbedürfnifsenerforderlich
gewesen, die Grundsteuer von 100 auf 150°/« zur Kommunalsteuerherangezogen, die Gebäudesteuer
dagegen von 150 auf 125°/° zu diefem Zwecke reduzirt worden fei, und die Gewerbesteuerüber«
Haupt mit 35°/° zu der Gemeindesteuer beitrage.

Bei eingehender Prüfung der obwaltendenVerhältnisse hat der VI. Ausschuß von der
Erwägung ausgehend:

daß nicht zu verkennen, daß, wie auch aus den Verufseigenschaftender 95 Unterzeichneten
in der vorerwähnten Eingabe an den Gemeinderath hervorgeht, die Aufnahme der Gemeinde
Lobberich in den Verband der Städte wohl nur von den Bewohnern des Ortes Lobberich erstrebt
wird, auch dieser Ort als solcher nur ein Interesse daran haben kaun, sowie, wenn es sich lediglich
um dessen alleinige Aufnahme gehandelt hätte, wesentliche Gründe nicht vorgelegenhätten, um
einem desfallsigenAntrage entgegenzu treten;

daß dagegen die GemeindeLobberich außerdemnoch aus sechs Ortschaften bestehe, welche
ausweise der beigefügtenUebersichtskartevermöge ihres Umfanges den bei weitem größten Theil
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der Gemeinde ausmachen und 0,9 — 1,5 — 1,8 — 2,2 — 2,3 — 3 und 5 Kilometer vom
Orte Lobbeiich entfernt liegen;

daß diese Ortschaften schon aus diesem Grunde und weil ihre Bevölkerunghauptsächlich
eine ackerbautreibende,kein Interesse haben, einem städtischen Verbände sich einverleibt zu sehen;

daß aber diese Bevölkerung,wie aus der Protest-Eingabe hervorgeht, durch ihre Gemeinde-
Vertreter einer solchen Einverleibung widerstrebt;

daß auch, worüber die dem Proteste beigefügtenZeitungsartikel nähere Auskunft geben,
der Beschlußdes Gemeinderaths über die fragliche Annahme der Gemeinde Lobberich mit 11 gegen
8 Stimmen gefaßt worden ist, und die Vertreter der auswärtigen Ortschaften in dieser Minorität
gebliebensind; daher voller Grund vorliegt, eine solche Minorität, die zudem eine nicht erhebliche
Steuerkraft in der Gemeinde repräsentirt, bei einem derartigen gewichtigen Beschlusse nicht außer
Beachtung zu lassen, beschlossen:

„dem hohen Provinzial-Landtage die Ablehnung der Petition der GemeindeLobberich
um deren Aufnahme in den ständischen Verband der Städte zu empfehlen."

Meine Herren! Hiermit ist die Sache nicht zu Ende. Nachdem man davon gehört hatte,
daß man sich in dem Ausschuß gegen die Erhebung Lobberichs in den Stand der Städte ausge¬
sprochen habe und als Hauptgrund geltend gemachtworden sei, daß die großen Bauernschaftendies
nicht wünschenkönnten,ist kürzlich unter dem 29. November d. I. der Gemeinderath von Lobberich
wieder zusammengetreten,um zu berathen, ob nicht eine Trennung des Ortes Lobberich und der
Ortschaften stattfinden könne, um so dem Orte Lobberich die Erhebung in den Stand der Städte
zu ermöglichen. Es hat also, wie gesagt, eine Sitzung am 29- Novemberstattgefunden,und erlaube
ich mir, damit Sie die Sache vollständigüberschauen,das Protokoll dieser Sitzung ganz vorzulesen.
(Widerspruch.)

Meine Herren! Es ist nothwendig, um Einsicht in die Sache zu erlangen. Das
Protokoll lautet:

„Vorsitzendereröffnetedie Sitzung mit der Mittheilung, daß der dem hohen Provinzial-
Landtage vorgelegteAntrag auf Aufnahme der Gemeinde Lobberich in den ständischen Verband der
Städte von dem mit der Sache befaßten Ausschusseabgelehnt worden sei. Es sei nämlich von
mehrerenGcmeiuberätheiiin der betreffenden Sitzung des Ausschusses ein Protest gegen den Antrag
vorgelegt und durch denselbendie Meinung erweckt worden, daß die gegenwärtigeMajorität der
Gemeindevertretungdie Interessen oder Rechte der ländlichenOrtschaften beeinträchtigeund auf
Kosten dieser Interessen die Erlangung der Städte-Ordnung für die Sammtgemeinde anstrebe. Zur
Begründung dessen werde besondersauf die wenig gerechte Vertheilung der Kommunalsteuernund
zwar namentlichdarauf hingewiesen,daß die Grundsteuer zu einem höheren Prozentsatze, als wie
die Gebäudesteuerund ferner die Gewerbesteuernur zu einem sehr niedrigenBetrage herangezogen
werde. Es lasse sich darauf erwidern, daß die Gcbäudesteuer nur deshalb geringere Belastung
erfahre, weil in Folge der Neueinschätzung derselben vom 1. Januar 1880 ab der dabei den
Städten zugetheilte Ort eine Erhöhung von nahezu 39 "/» an Gcbäudesteuerzu tragen hatte, daß
ferner die Gewerbesteueraus dem Grunde begünstigt worden, weil derselbenbei den kommunalen
Wahlen auf dem Lande auch kein Wahlrecht beiwohne,sie nämlich bei der Aufstellungder Wähler¬
liste nicht eingetragen werde. So werde im ganzen Kreise mit Ausnahme der Stadt Dülken die
Gewerbesteuermit keinem höheren Prozentsatze belastet, als in Lobberich. In früheren Jahren und
zwar bis 1874 sei die Grundsteuer noch mit dem vollen Betrage, wie Klaffen- und Einkommen¬
steuer, also erheblich höher, als heute, die Gewerbesteuersogar noch geringer, wie heute, belastet
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gewesen und das in einer Zeit, wo die ländlichenOrtschaften noch die Majorität in der Gemeinde¬
vertretung hatten, von einer Beeinträchtigungder Interessen derselben also gar keine Rede gewesen
sein könne. Der Vorsitzende müsse überhaupt entschiedenen Protest gegen die Behauptung erheben,
daß eine Schädigung jener Interessen überhaupt oder, gar zu Gunsten deö Ortes stattgefunden
habe oder beabsichtigt werde und dürfe es sich, um den Beweis zu liefern, daß derartiges nicht in
der Absicht liege, empfehlen, der Trennung von Ort und Land, und zwar durch Bildung von
Stadt« und Landgemeinde,näher zu treten, wie dies der auf die Tagesordnung gestellte Antrag
bezwecke.Nach längerer Berathung wurde über den von dem Mitgliede HuengeS eingebrachten
Antrag: „Der Gemeindcrath beschließt,an die noch versammeltenProviuzialstände die Bitte zu
richten, den von ihm eingereichten Antrag auf Aufnahme der GemeindeLobberich in den Ver¬
band der Städte dahin zu verändern, daß es dem hohen Landtage gefallen möge, den, nach
Maßgabe der Entscheidung hoher Königlichen Behörde von den umliegenden Ortschaften getrennten
Ort Lobberichin den provinzialständischen Verband der Städte aufzunehmen", zur Abstimmung
geschritten. Für denselben stimmtenneun, gegen denselben neun Mitglieder, worauf der Vorsitzende
den Ausfchlag dahin gab, daß der Antrag zum Beschlusse erhoben werde. (Heiterkeit.) Herr
Kempes erklärt, deshalb gegen den Autrag gestimmtzu haben, weil er vorher die Vorlegung eines
vollständigenPlanes über die Theilung der Gemeinde in Stadt und Land verlange. Dr. Noever
enthält sich der Abstimmung. Herr Damm er schließt sich der Erklärung des Herrn Kemptes
an, ebenso Herr Hartges, Stapper, Pötter, Zanders, Tobrock."

Dieser letztere Nachtrag bezweckt, gegenüberdem Stimmenverhältniß von 9 gegen 9 dar¬
zuthun, daß diese Herren doch nicht prinzipiell der Trennung von Stadt und Land widerstreben,
sondern nur dagegen gestimmthaben, weil das Regulativ noch nicht in Ordnung gebracht worden
ist. — Gegen diesen Antrag sind wieder zwei Proteste eingegangen. (Heiterkeit. Rufe: Schluß!)
Meine Herren! Es ist nothwendig, Ihnen dies Alles'vorzulesen.

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich bitte den Herrn Referenten nicht
zu unterbrechen.

Referent AbgeordneterFreiherr von Eerde: Der erste Protest lautet:
„EndesunterzeichneteGemeindeverordnetender Gemeinde Lobberich erlauben sich bei
dem hohen Provinzial-Landtage vorstellig zu werden, gegen die Beschlußfassungder
Versammlungder Gemeindeverordnetenum Aufnahme des Ortes in den Verband der
rheinischen Städte und Trennung der Gemeinde hierdurch Protest zu erheben. Wie
der hohe Landtag aus der Eingabe der Antragsteller ersehen wird, waren 9 Stimmen
für Trennung und 9 gegen.

Für den Antrag stimmten:
Deutges, Aauschreiner. Bispels, Bäcker und Wirth. Hoeren, Riethmacher. van der
Uepwig, Kaufmann. Huenges, Beigeordneter und Bierbrauer. Stankeit, Bürgermeister.
Pistor, Arzt. Niedick, Kaufmann. Kessels, Gastwirth.

Gegen den Antrag stimmten:
' Hehdthausen,Ackerer. Walrafen, Ackerer. Hartges, Ackerer. Tobrock, Ackerer. Zanders,

Ackercr. Poeter, Ackerer und Bierbrauer. Stapper, Ackerer. Kemples, Ackerer. Dammer,
Ackerer, Noever, Arzt enthielt sich der Abstimmung".

Schließlich gab der Bürgermeister den Durchschlag— (Große Heiterkeit.)Ich habe das
nicht statt Ausschlaghingesetzt, es steht hier so — zu Gunsten des Antrages.



360

„Wie die augenblicklichen Verhältnisse hier sind, wird eine Trennung auf fast unlös¬
liche Schwierigkeiten stoßen, namentlich in der Abgrenzung, in Uebernahmeder Gemeinde¬
schulden, im Antheil an den bestehendenGemeindebautcn, der fernere Ausbau der
Gemeindewege u. f. w.

Die Unterzeichnetenglauben in AnbetrachtDieses, daß es nach den augenblick¬
lichen Verhältnissen,weder durch Gründe der Vernunft, noch der Billigkeit möglich ist,
dem Beschlusse der der Majorität gleichstehenden Minorität Gehör zu geben. Dieser-
halb erlauben sich die Unterzeichneten, einen hohen Provinzial-Landtag zn bitten, nach
dem Beschlussedes Ausschussesden Antrag zu verwerfen und uns zur gedeihlichen
Fortentwickelungin unseren Verhältnissenzu belassen, da wir der festen Ueberzeugung
sind, daß selbst die als Antragsteller Vorgeführten mit dem heutigen Beschlusse nicht
einverstandensein werden".

Folgen die Unterschriften.
Dann ist noch ein zweiter Protest vom Notar Döhmer eingegangen. Derselbe sagt, er

habe an der Versammlung als Gemeinde-Verordneternicht Theil nehmen können, sonst hätte er
dagegen gestimmt. Er sagt ferner, die Stimmung sei nicht dafür, daß dem Antrage stattgegeben
werde, man solle die Leute erst einmal arbeiten lassen, damit sie die Trennung von Stadt und
Land gehörig in Ordnung setzen. Als Referent erlaube ich mir zu bemerken, daß, da wir in der
Resolution des Ausschusses hervorgehobenhaben, daß wir nicht entgegenstreben, wenn der Ort
Lobberich als solcher Stadt werden wolle, wir wohl unter der Bedingung, daß behördlicherseits
die Trennung genehmigt und ausgeführt werde, dem Antrage beistimmen könnten. Andernfalls
bliebe nur der Antrag auf Ablehnungder Sache.

Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion. Der Herr Abgeordnete
Vönniger hat das Wort.

AbgeordneterBönniger: Als Antragsteller habe ich mich dem VI. Ausschuß zutheilen
lassen. Ich möchte darauf hinweisen, daß wir doch nach richtiger Beurtheilung der Verhältnisse
zu dem Entschlüsse gelangt sind, an der Ablehnung des Gesuchs der Gemeinde vorläufig festzuhalten,
und das will ich auch nur empfehlen. Was in zweiter Linie die Trennung des Ortes Lobberich
von den übrigen Ortschaften betrifft, fo hat zwei Tage vor der Gemeinderathö-Sitzungin Lobberich
eine allgemeineVersammlungder Bürger stattgefunden, und haben Alle einstimmig sich dagegen
ausgesprochen, sie haben mich ersucht, daß ich darauf hinweisenmöchte, daß der Ort Lobberich im
Ganzen, die Bürgerschaft auch nicht dafür sei. Diejenigen Herren, welche früher in der Petition
als Antragsteller figurirten, haben sich auch entschieden gegen den zweitenAntrag auf Trennung
de« Ortes von den übrigen Ortschaften ausgesprochen,so daß sie selbst nicht mehr dafür sind, den
Antrag einzubringen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Werner hat das Wort.
Abgeordnetervon Werner: Meine Herren! Ich glaube, Sie haben den Eindruck empfangen,

daß die ganze Angelegenheit fo unvorbereitet an uns herantritt, daß es wirklich eine eigene Zu-
muthung ist, darüber heute sich ein Urtheil zu bilden. Ich sollte meinen, daß wir nur für die
Ablehnung des Antrages überhaupt sein können, (Rufe: Schluß!) da auch die Behörden, wie das
auch in dem Referat ausgedrückt ist, sich noch nicht einmal zur Sache geäußert haben.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterFreiherr von Eerde: Ich möchte noch erwähnen, daß der Aus¬

schuß nach Lage der Sache in Bezug auf die örtlichenVerhältnisse im Orte Lobberichanerkannt
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hat, daß der Ort durch seine Industrie und seinen Verkehr sich wohl eigene, in den Stand der
Städte aufgenommen zu werden, daß aber im wesentlichen die Ablehnung des Antrages dadurch
begründet worden ist, baß diese Aufnahme den Interessen der ländlichen Bevölkerung, die, wie ich
angeführt habe, einen ganz erheblichen, ja den größten Theil der Gemeinde ausmacht, widerspreche.
Ich erlaube mir deshalb noch einmal die Frage zur Erörterung zu stellen, ob nicht über diesen
Antrag abgestimmt werden soll. Ich glaube, ich als Referent habe nicht das Recht, einen solchen
Antrag zu stellen, indem, wie ich durch die gestrige Debatte belehrt worden bin, der Referent sich
möglichst unparteiisch in der Sache verhalten soll. Ich möchte deshalb einen der Herren bitten,
daß er für den desfallsigen Antrag Lobberichs eintreten möge.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Mirbach hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Mirbach: Ich möchte diesem Antrage doch ein paar Worte

entgegenstellen. Wissen wir denn hexte, ob wir, wenn wir nur den geschlossenen Ort in den Stand
der Städte aufnehmen, nicht gerade die Außengcmcinden dadurch schädigen und ihnen schweres
Unrecht thun? Von einer anderen Gelegenheit her weiß ich, daß die Herren Minister gewöhnlich
gerade diese als eine der ersten Fragen stellen, wenn ähnliche Anträge kommen,

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Ientges hat das Wort.
Abgeordneter Ientges: Meine Herren! Ich möchte den Herrn Kollegen von Werner

dahin berichtigen, baß in diesem Falle die Behörden doch Stellung zu der Sache genommen haben.
Es wird uns in dem Referat erklärt, daß der Landrath des Kreises sich dafür ausgesprochen und
auch die Königliche Regierung kein Bedenken dagegen habe. Im Uebrigen liegt die Sache aller¬
dings noch so verworren, daß wir heute kaum in der Lage sind, Stellung dazu zu nehmen. Der
Ort Lobberich ist mir persönlich bekannt; er hat die Qualitäten einer Stadt, aber dort einen
Ausgleich in einer Sache herbeizuführen, in der die eine Hälfte des Gemeinderaths gegen die
andere steht, ist ein so schwieriges Problem, daß wir es heute nicht erledigen können. Deshalb
möchte ich um vorläufige Ablehnung des Gesuches bitten. In der Zwischenzeit mögen die beiden
Parteien des Gcmeinderaths sich verständigen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Pelzer hat das Wort.
Abgeordneter Pclzcr: Die Belehrung, welche der Herr Freiherr von Eerde bezüglich

der Stellung des Referenten empfangen hat, hat er meines Wissens sich selber gegeben Das
Haus hat keine Belehrung irgend Jemanden darüber zu Theil werden lassen. (Heiterkeit.)

Herr von Eerde ist der Lehrer und der einzig Belehrte.
Vice-Landtags-Marschall: Es verlangt Niemand weiter das Wort, ich schließe die

Diskussion. Wir kommen nunmehr znr Abstimmung. Meine Herren, der Ausschuß-Antrag lautet
auf Ablehnung, ein anderer Antrag ist nicht gestellt. Wenn kein Widerspruch erfolgt, so werde ich
den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung bringen. Ich ersuche diejenigen Herren, welche gegen
die Ablehnung sind, sich zu erheben. — Es erhebt sich Niemand, der Antrag ist abgelehnt und
damit dieser Punkt der Tages-Ordnung erledigt.

Meine Herren! Wir kommen zum folgenden Punkt, Referat des V. Ausschnsses, betref¬
fend die Petition der Gemeinden Antweiler, Eichenbach, Müsch und Wershoven im Kreise Adenau
auf Uebernahme der Grnnderwerbökosten zu dem Bau der Proviuzialstraße Müsch-Schuld auf
Provinzialfonds. Referent ist der Herr Abgeordnete Kreutzberg,

Referent Abgeordneter Krcutzberg: Das Referat des V. Ausschusses, betreffend die Petition
der Gemeinden Antweiler, Eichenbach, Müsch und Wershoven im Kreise Adenau auf Uebernahme der
Grnnderwerbskosten zu dem Bau der Proviuzialstraße Müsch-Schulb auf Provinzialfonds lautet:

4«!
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„Der 26. Rheinische Provinzial-Landtag hat in seiner Plenar-Sitzung vom 5. Mai 1879
beschlossen, den Bau der Straße Müsch-Schuldaus Provinzialfonds ausführen zu lassen, unter der
Bedingung, daß die betreffenden Gemeindensich verpflichten, den zur Straße incl, Schutzstreisen
und zu den AhrbettregulirungenerforderlichenGrund und Boden frei und unentgeltlich zur Ver¬
fügung zu stellen und die Garantie für alle aus dem Straßenbau resultirendenVerpflichtungen
zu übernehmen.

In einer Petition vom 23. September d. I. sind die GemeindenAntweiler, Eichenbach,
Müsch und Wcrshoven durch ihren gesetzlichen Vertreter dahin vorstellig geworden, daß diese
Grunderwerbskostenauf Provinzialfonds übernommenwerden möchtenund die KöniglicheRegierung
zu Koblenz hat in einem Schreiben an den Herrn Landes-Direltor vom 20. September d. I. diese
Petition auf das Wärmste unterstützt. Die Durchsicht der vorgelegten Prästations - Nachweisung
ergibt zwar zur Evidenz,daß die petitionirendenGemeinden zu den ärmsten des Kreises Adenau
zählen und durch die auferlegte Verpflichtung hart bedrückt werden, allein der V. Ausschuß hat
gleichwohl geglaubt, dem hohen Landtage die Uebernahme der Grunderwerbskostenauf Provinzial¬
fonds nicht vorschlagen zu sollen.

Es ist bis jetzt daran festgehaltenworden, daß bei solchen Straßenbauten die betheiligten
Gemeinden die Grunderwerbskostenselbst übernehmen und es würde wohl einen Präcedenzfall
schaffen, wenn man jetzt von dieser Regel abweichen wollte.

Was die von den petitionirendenGemeindenin zweiter Linie erfolgte Hinweisungauf den
Königlichen Forstfiskus als Interessent in der Sache angeht, so muß es den Gemeinden überlassen
bleiben, die Vertretung des Forstfiskus, welcherden größten Vortheil von der qu. Straße haben
wird, um entsprechende Beiträge anzugehen.

Die Seitens der Provinzial-Vcrwaltung in dieser Hinsicht bereits geschehenen Schritte
sind ohne Erfolg geblieben, und es liegt kaum eine Veranlassung vor, diefe Versuche nochmals
aufzunehmen.

Der V. Ausschußerlaubt sich daher den Antrag:
„Hoher Landtag wolle die Petition der Gemeinden Antweiler, Eichenbach,Müsch und
Wershoveu ablehnen."

Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. Der
Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterKreutzberg: Meine Herren! Zur Klarstellung des Sachverhält¬
nisses erlaube ich mir noch einige Worte beizufügen. Unmittelbar an der qu. Straße gelegen,hat
der Fiskus einen Wald von etwas über 1200 Morgen Bestand in Eichen-,Fichten-, Buchen- und
Hochwaldungen,auch Lohhecken. Aus diesen Waldungen konnte bisher nichts erlöst werden, weil
überhaupt kein Abweg existirte. Durch diese Straße, zu welcher vor 2 Jahren der Provinzial-
Landtag die Baukostenin entgegenkommendster Weise bewilligt hat, hat der Wald einen ungleich
höheren Werth bekommen,vielleicht das Fünf- bis Sechsfache des früheren Werthes, nichtsdesto¬
weniger weist der Fistus die Bitte der Bewohner, etwas zu den Kosten für den Grunderwerb,
welche die Bewohner damals übernommenhaben, beizutragen, auf das Entschiedenste zurück; im
Gegentheil, man fordert sogar, daß die Gemeinden das Terrain, welches in die Straße fällt, auch
noch dem Fiskus bezahlen sollen.

Meine Herren! Gleichwohlhabe ich die vollste Ueberzeugung, daß wenn den höheren
Vertretern des Fiskus die Sache vorgestelltwürde, diese gewiß den Petenten entgegenkommen und
sogar sagen würden: zu einem Beitrage fühlen wir uns verpflichtet, das müssen wir anerkennen.
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Ich glaube, eine solche Vorstellung würde sehr gutes Gehör finden, und glaube ich dies hiermit
zum Theil erreicht zu haben. Was hier gesprochen wird, wird wohl den höheren Verwaltungs-
Veamten im Forst-Fiskus nicht unbekannt bleiben, dieselben werden erfahren, daß solche Sachen
hier gerügt worden sind, und ich bin der festen Ueberzeugung, daß dann, ohne baß diesseitsandere
Schritte gethan zu werden brauchen, die höheren Beamten des Forst-Fiskus den armen Gemeinden
entgegenkommen werden.

Vice-Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort? — Es meldet sich
Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion. Der Antrag des Ausschusses geht auf Ablehnung.
Der V. Ausschußstellt den Antrag:

„Hoher Landtag wolle die Petitionen der Gemeindenablehnen".
Ich bringe den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung. Wer dagegenist, den bitte ich,

sich zu erheben. — Es erhebt sich Niemand, der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen zu dem weiteren Punkt der Tagesordnung: Referat des V. Ausschusses,

betreffend die Uebernahme einer 283 Meter langen Straßenstrccke in der Stadt Montjoie und
Bewilligung einer Unterstützung zu deren Instandsetzung. Referent ist der Herr Abgeordnete
Mattonet.

Referent Abgeordneter Mattonet: Meine Herren! Bei der Geringfügigkeitund Ein¬
fachheitdes Gegenstandesdarf ich mir wohl erlauben, Ihnen nur das Referat vorzulefen. Das
Referat wurde vom V. Ausschuß einstimmigbeschlossenund lautet folgendermaßen:

„In der Berathung vom 17. November 1881 kam die Petition der Stadt Montjoie um
Uebernahme einer 283 Meter langen Straßenstrecke auf den Provinzialstraßenfonds, sowie der
Antrag um Bewilligung einer Unterstützungvon 4500 Mark zur vorschriftsmäßigenInstandsetzung
der fraglichenStraße behufs Uebernahmezur Verhandlung, Demnach wurde:

1. die Uebernahmeder Straße als Provinzialstraße,
2. die Bewilligung einer Unterstützungzur Instandsetzungim Betrage von 2000 Mark

beschlossen.
Der V. Ausschuß gestattet sich daher, den hohen Landtag zu ersuchen,vorstehenden Be¬

schlüssenseine Sanktion ertheilen zu wollen."
Vice-Landtags-Marschall: Der Antrag des Ausschusses lautet:

„1. Die Uebernahmeder Straße als Provinzialstraße,
2. Die Bewilligung einer Unterstützungzur Instandsetzungim Betrage von 2000 Mark

zu beschließen."
Wünscht Jemand das Wort? — Es verlangt Niemand das Wort, ich schließe die Dis¬

kussion und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich ersuche diejenigen Herren, die dagegensind,
sich zu erheben. — Es erhebt sich Niemand, der Antrag ist einstimmigangenommen.

Meine Herren! Wir wollen eine ViertelstundePause machen.

(Pause.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist wieder eröffnet. Ehe wir
in der Tagesordnung fortfahren, möchte ich Ihnen zunächst 2 fertiggestellte Adressen an Se. Maje¬
stät den Kaiser und König vorlesen, von denen die eine jetzt schon von den Mitgliedern des Hauses
unterzeichnetwerben kann. Die erste, welche ich zu verlesen habe, bezieht sich auf die Vereinigung
des sogenanntenBrauweilcr Nebenfondsmit dem Polizeistrafgelderfonds. Dieselbelautet:

46»
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„Düsseldorf, den 28. November 1881.
Allcrdurchlauchtigster, Großmächtigster Kaiser und König!

Allergnädigster Kaiser, König und Herr!
Euercr Kaiserlichen und Königlichen Majestät erlauben sich die zum 27. Rheinischen Pro-

vinzial-Landtage versammelten treugehorsamstenStände der Rheinprovinz Folgendes Allernnter-
thänigst vorzutragen:

Nachdemin Folge der Allerhöchsten Kabinets-Orore vom 2. Oktober 1871, betreffenddie
Einrichtung und Verwaltung des Landarmenwescnsin der Rheinprovinz,die früheren Landarmen»
Verbände der einzelnen RegierungsbezirkediesseitigerProvinz zu einem Landarmen - Verbände ver¬
einigt worden waren, wurde von der Königlichen Regierung zu Köln mit Rücksicht auf die Bestim¬
mungen des §, 1 der vorgedachten Kabinets-Ordre, resp, der ß§ 1 und 4 des Reglements vom
22. Oktober 1872 über die Leitung und Verwaltung der Arbeitsanstalt und des damit verbundenen
Lanbarmenhauseszu Brauweiler, der sogenannteBrauweiler Nebcnfonds,welcheraus überhobenen
Beiträgen der Gemeinden des RegierungsbezirksKöln zu den Unterhaltungskostender Arbeitsanstalt
Brauweiler bei gedachter KöniglicherRegierung gebildet war, mit 36 706 Thlr. 18 Sgr. 2 Pf. der
provinzialständischcn Verwaltungzur Dispositiongestellt, von welchemBetrage 36 700 Thr. —110100
Mark damals bei der Provinzial-Hülfskassebeponirt waren, gegenwärtigaber in bei der provin-
zialständischen Centralkasse hinterlegten Staatsschuldscheinenzum Nominalwerthe von 110 700 Mark
angelegt sind.

Die Zinsen dieses Kapitals wurden bis zum Jahre 1876 in Gemäßheit des ß. 1 al. 2
der AllerhöchstenKabinets - Ordre vom 2. Oktober 1871 den Gemeindendes Regierungsbezirks
Köln bei der Vertheilung der Kosten des Landarmenwesensin Anrechnung gebracht. Seit dem
Jahre 1876 werden jedoch in Folge des Dotationsgesetzesvom 30. April 1873 oie Landarmen¬
kosten aus der Dotationsrente entnommenund nicht mehr besondersauf die Gemeinden umgelegt.
Die Zinsen des Brauweiler Ncbenfondssind demgemäßvom Jahre 1876 ab dem Regierungsbezirk
Köln auf die allgemeineProvinzial>Umlage,welche zur Befriedigung aller Bedürfnisse der provin-
zialständischen Verwaltung, insoweitsolche nicht durch eigene Einnahmen der Verwaltung und durch
die Dotationsrente gedeckt werden, zur Erhebung gelangt, gutgeschrieben worden.

Da hiermit eine erhebliche Unbequemlichkeit für die diesseitige Verwaltung verbunden ist
und es in hohem Grabe wünschenswertherscheint, die Belastung Letzterer mit einer großen Anzahl
der verschiedenartigsten, kleinen Fonds thunlichst zu verringern, so hat der Provinzial-Verwaltungs-
rath in seiner Sitzung vom 5/i). Oktober 1880 auf Antrag seiner Finanz-Kommission beschlossen,
die Auflösungdes dem Rheinischen Landarmen - Verbände überwiesenen, sogenanntenBrauweiler
Nebenfonbsin der Weise anzubahnen, daß die an dem Polizeistrafgelderfondsdes Regierungsbezirks
Köln nicht betheiligtenStädte des Regierungsbezirksihren rechnungsmäßig festzustellenden, ratir-
lichen Antheil nach demselben Maßstabe baar herausgezahlt erhalten, wie der Fonds seiner Zeit
von den Gemeindendes gedachten Regierungsbezirksaufgebracht worden ist, der Rest aber dem
Polizeistrafgelderfondsdes RegierungsbezirksKöln zuwachse. Die in Rede stehende Maßnahme
dürfte der Intention des §. 1 al. 2 des Allerhöchsten Erlasfes vom 2. Oktober 1871 entsprechen,
welche augenscheinlich dahinging, daß die Kapitalien und baaren Gelbbeständeder früheren Bezirks-
Landarmen-Verbändeauch in Zukunft ausschließlich zum Vortheile jedesmal des Bezirks verwandt
werden sollen, dem sie ursprünglich gehörten. Diesem Zweckewürde offenbar durch die vom
Provinzial-Verwaltungsrathegewünschte Ueberweisung des Branweiler Nebenfonds an den für den
RegierungsbezirkKöln bestehenden Polizeistrafgelderfondsfür alle Zeit in vollkommensterWeise
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entsprochen. Besagter Modus erscheint aber auch insofern um so Wünschenswerther,als die Ein¬
nahmen dieses letzteren Fonds erfahrungsmäßig zur Erstattung der von den Gemeinden aufzu¬
bringenden Pflege- und Crziehungskostenverlassener und verwaister Kiuber bei Weitem nicht
hinreichenund daher diese Kosten alljährlich zum großen Theile von den verpflichteten Ortsarmen-
Verbänden selbst getragen werden müssen, so daß die beschlosseneUeberweisungnicht allein einem
eminent wohlthätigenZwecke dienen, sondern auch einem unabweisbarenBedürfnisseabhelfen würde.

Da die Städte Köln, Bonn und Münstereifel von der Betheiligung an dem Polizeistraf¬
gelderfondsdes RegierungsbezirksKöln ausgeschieden sind, diese Gemeinden mithin um den ferneren
Mitgenußdes Brauweiler Nebenfonds verkürzt würden, falls man denselben pure dem erwähnten Polizei-
strafgeldcrfondsüberantwortete,so erscheint es nothwendig,zu Gunsten der genannten Stäote einen
Vorbehalt zu machen,wodurch denselben ihr Antheil an dem Brauweiler Nebenfondsgesichert wird.

Die zum 27. Rheinischen Provinzial-Landtage versammelten treugehorsamstenStände der
Rheinprovinz haben sich der vorentwickeltenAnsicht des Provinzial-Verwaltungsrathsnur einstimmig
anschließen können und erlauben sich durch gegenwärtigeallcrunterthänigsteAdresse eine Abänderung
des ß. 1 der Verordnung über die Einrichtung und Verwaltung des Lanoarmenwesensin der
Rheinprovinz dahin zu erbitten, daß Allergnädigst gestattet wird, den sogenannten Brauweiler
Nebenfonds mit dem Polizeistrafgelderfondsdes RegierungsbezirksKöln unter der Maßgabe zu
vereinigen,daß die an letzterem Fonds nicht beteiligten Städte des Regierungsbezirksihren ratir-
lichen Antheil nach demselbenMaßstabe baar herausgczahlt erhalten, nach welchem der Fonds seiner
Zeit aufgebrachtworden ist.

In tiefster Ehrfurcht ersterben
Euerer Kaiserlichen und Königlichen Majestät

Allerunterthänigstctreugehorsamste
Landtags-Marschallund Stände der Rheinprovinz".

Sind Sie mit dieser Adresse an des Kaisers und Königs Majestät einverstanden? (Zu¬
stimmung.) Dann würde ich sie für genehmigt erklären, und Sie bitten, dieselbe nachher hier
auf meinem Platze zu unterzeichnen, nachdem ich sie selbst unterzeichnet habe. Die zweite Adresse
ist diejenige, betreffenddie Wahl des Feuer-Societäts-Dircktors Seul. Dieselbe schließt sich an
das Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, welchesIhnen feiner Zeit vorgelegenhat, an. Diese
Adresse hat folgenden Wortlaut:

„Düsseldorf, den 1. Dezember 1881.
Allerdurchlauchtigster Großmächtigster Kaiser und König!

Allergnädigster Kaiser, König und Herr!
Die zum 27. Rheinischen Provinzial-LandtageversammeltentreugehorsamstenStände der

Rheinprovinz gestatten sich Euerer Majestät Folgendes allernntcrthänigstvorzutragen.
Der 22. Provinzial-Landtag hatte in seiner Sitzung vom 3. Juni 1874 den damaligen

KöniglichenLaudrath Herrn Seul zum Direktor der Provinzial-Feuer-Societät gewählt. Diese
Wahl wurde in Folge der Adresse der Provinzialstände von demselbenTage Allerhöchsten Ortes
genehmigtund dem Direktor Seul die in §. 80 des Societäts-Reglements vorgesehene Bestallung
durch Allerhöchste Ordre Euerer Majestät vom 31. Juli 1874 ertheilt, wonach derselbe sein Amt
am 1. September 1874 angetreten hat.

In Anbetracht des Umstandes, daß der 21. Provinzial-Landtag ausdrücklichbeschlossen
hatte, daß die auf den 22. Provinzial-Landtag vertagte Wahl des Societäts-Direktors auf die
Dauer von 6 Jahren vorzunehmensei und daß in Gemäßheit dieses Beschlusses die in Rede
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stehende Stelle mit jener Modifikationkurz vor dem Zusammentrittedes 22. Provinzial-Landtages
öffentlich ausgeschrieben und hierauf die Meldungen zu derselbenerfolgt waren, mußte die von dem
22. Provinzial-Landtagegethätigte Wahl als auf die Dauer von 6 Jahren geschehen und somit
die Amtsperiode des derzeitigenSocietäts-Direktors mit dem 1. September 1880 als beendigt
erachtet werden. Von dieser Ansicht ausgehend, hat der Provinzial-Verwaltungsrath in der Sitzung
vom 2. Juni 1880 beschlossen:

1. dem nächsten Provinzial-Landtagedie Neuwahl des Societäts-Direktors vorzuschlagen und
2. für die Zeit vom 1. September 1880 bis zur Wiederbesetzung der Stelle den der¬

zeitigen Direktor Seul mit der Vertretung der erledigtenDirektorstellezu betrauen.
Wenn Direktor Seul auch im Hinblicke darauf, daß weder in dem Sitzungs-Protokolledes

Provinzial-Landtagesüber die Vornahme der Wahl noch in der Adresse der Provinzialständebehufs
deren Bestätigung, noch endlich in der Allerhöchsten Bestallungs-Urkundevom 31. Juli 1874 eine
Beschränkungbezüglich der Zeitdauer seiner Wahl enthalten ist, seine Anstellungals auf Lebenszeit
erfolgt auffaßte, so hat derselbe sich doch bereit finden lassen, die Verwaltung der Rheinischen
Provinzial-Feuer-Societät auf Grund des angeführtenBeschlusses des Provinzial-Verwaltungsrathes
— jedoch unter ausdrücklicher Wahrung seiner entgegenstehenden Rechtsansprüche— auch nach dem
1. September 1880 fortzuführen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubte den bezogenen Beschlußaus dem Grunde fassen
zu müssen, um keinerlei Rechtsunsicherheithinsichtlichder Vertretung der Societät nach außen
aufkommen zu lassen, was zu den bedenklichstenKonsequenzen hätte führen tonnen.

Da der Direktor Seul sein Amt seither zur vollsten Zufriedenheit verwaltet und die
Geschäfte der Societät in anerkennenswertherWeise geführt hat, so hat der Provinzial-Verwaltungs¬
rath dessen Wiederwahl, und zwar nunmehr auf Lebenszeit, nicht nur zur Beseitigungder vor«
berührten Meinungsverschiedenheithinsichtlich der Dauer der im Jahre 1874 erfolgten Anstellung,
sondern auch in jeder andern Hinsicht im Interesse der Societät als wünschenswertherachtet und
die zum 27. RheinischenProvinzial-Landtage versammelten Stände der Rheinprovinz sind dieser
Auffassung beigetreten und haben in der Plenar - Sitzung vom 28. November d. I. nach dem
Antrage des betheiligtenAusschusses einstimmigper Akklamationbeschlossen,den derzeitigen Direktor
Seul auf Lebenszeit zum Direktor der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät zu erwählen.

Euere Kaiserliche und Königliche Majestät bitten die treugehorsamstenStände der Rhein¬
provinz allerunterthäuigst, der Wahl des Direktors Seul auf Lebenszeit die Bestätigungin Gnaden
ertheilen und die entsprechendeBestallung für denselben gemäß H. 80 des Feuer-Societäts-Reglements
Aberhöchstselbsthuldvoll vollziehen,oder zu der Allerhöchsten Bestallungs-Urkundevom 31. Juli 1874
Allergnädigst in einer weiteren Ordre bestimmen zu wollen, daß diese Bestallung nnnmehr als
auf Lebenszeit erfolgt zu gelten habe.

In tiefster Ehrfurcht ersterben
Euerer Kaiserlichen und Königlichen Majestät

Allerunterthänigste,treugehorsamste
Landtags-Marschallund Stände der Rheinprovinz."

Ist gegen diese Adresse etwas zu erinnern? — Da dies nicht der Fall ist, so werde ich
auch diese Adresse abschreiben und nachher zur Unterschriftvorlegen lassen.

Sodann, meine Herren, habe ich Ihnen mitzutheilen, daß ich soeben von dem Herrn
Landes-Direktorauf meine Mittheilung, die heute Morgen an ihn abgegangenist, daß er gestern
zum Landes-Direktorwiedergewähltworden ist, folgendesAntwortschreibenerhalten habe.
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„Euerer Durchlaucht beehre ich mich unter Bezugnahme auf das gefällige Schreiben vom
heutigen Tage ganz ergebenst anzuzeigen, daß ich die auf mich gefallene Wahl zum Landes-
Direktor annehme".

Ich werde nunmehr die Adresse, welche in Folge diefer Wahl nothwendig ist, auch abfassen
und hier dann ebenfalls feststellen lassen und zur Unterschriftauflegen.

Wir treten wieder in die Tages-Ordnung ein. Es ist soeben der geschäftsordnungsmäßige
Antrag gestellt worden, Nr. 5 der Tages-Ordnung noch etwas auszusetzen, bis sich wieder Alle in
diesem Saale eingefunden haben. Es fehlen allerdings noch viele Mitglieder. Ich nehme diesen
Antrag auf, und wir gehen zunächst zu Nr, 6 über, zu dem Antrage des Abgeordneten von Eynern
auf Ocffentlichkeit der Landtags-Verhandlungen: Referent ist der Herr Abgeordnete von Heister.

Referent Abgeordnetervon Heister: Unter den obwaltenden Verhältnissen,meine Herren,
wo ein großer Theil der Mitglieder des Lantags diesen Antrag mit unterschrieben hat, glaube ich
mich darauf beschränken zu können, den Antrag zu verlesen und die wenigen Worte, welche der
Ausschuß dazu beschlossenhat. Der Antrag geht dahin:

„Unter Hinweis auf die in dem Schreiben des Ministers des Innern, Herrn von
Puttkamer, ä. ä. Berlin 9. November 1881 an Se. Durchlaucht,den Herrn Land-
tags-Marschall niedergelegten,von diesem in der Sitzung des Provinzial-Landtages
vom 14. cr. zur Kenntniß der Provinzialstände gebrachtenErwägungen, nach welchen
die KöniglicheStaats-Regierung die Bewilligung der Oeffentlichkeitder Verhand¬
lungen des Provinzial-Landtagesder Rheinprovinz abhängig machen zu müssen glaubt
von einer nur auf dem Wege der Gesetzgebungzu ermöglichenden Aufhebungder Be¬
stimmungen des Z. 36 des Gesetzeswegen Anordnung der Provinzialstände für die
Rheinprovinz vom 2?. März 1824, ersucht der in Düsseldorfversammelte27. Pro-
vinzial-Landtagder Rheinprovinz den Provinzial-Verwaltungsrath, bei der Königlichen
Staats-Regierung vorstelligzu werden, dieselbe möge die von ihr zur Erreichung der
Oeffentlichkeit der Verhandlungen als erforderlich erachteten gesetzgeberischenSchritte
jedenfalls bis vor Zusammentritt des nächsten Provinzial-Landtages zur Erledigung
bringen."

Das kurze Referat lautet:
„Der VI. Ausschuß schließt sich dem vorstehenden Antrage an und befürwortet die An¬

nahme desselben bei dem hohen Provinzial-Landtage."
Ich glaube, einstweilenauf das Wort zur weiteren Begründung des Antrages wohl ver¬

zichten zu können.
Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. — Der Herr

Abgeordnetevon Eynern bat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! In Anbetracht unserer ungünstigenGeschäfts¬

lage werde ich den Strom meiner Beredsamkeit nach Möglichkeit eindämmen (Heiterkeit,Bravo!)
und nur mit sehr wenigenWorten diesen Antrag begründen. Die eigentlicheBegründung ist ja
in dem Schreiben enthalten, welches Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall an Se. Majestät
den Kaiser gerichtet hat, in welchem es heißt: „Es wäre demnachvon großer Wichtigkeit, daß alle
Eingesessene der Provinz sich direkt oder durch die Tagesblätter an dem Gang der Verhandlungen
des Provinzial-Landtagesbetheiligen könnten,und würde dadurch sicherlich mancheAnimositätgegen
die provinzialständische Verwaltung schwinden, die jetzt noch durch die Unkenntnißüber ihren Gang
und ihre Intentionen fortbesteht." Ich glaube, meine Herren, wir haben alle Veranlassung, dem
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Herrn Landtags-Marschall Dank auszusprechen, daß er den Intentionen des Landtages in seinem
Schreiben an Se. Majestät den Kaiser in dieser Weise gerecht geworden ist. Die Entscheidung
des Herrn Ministers des Innern über diesen Antrag besteht darin, daß er sagt, es sei nicht
möglich, die Oeffentlichkeit der Verhandlungen herbeizuführen, weil der 8- 36 des Gesetzes vom
24. März 1824 ausschließe, daß der Herr Landtags-Kommissarins, der Herr Ober-Präsident der
Provinz, den Verhandlungen beiwohne, daß daher, bevor die Oeffentlichkeit bewilligt werden könne,
eine Veränderung dieser Bestimmung eintreten müsse.

Meine Herren! Ich bin überzeugt, wir würden es sämmtlich mit großer Befriedigung
begrüßen, wenn diese gesetzlicheBestimmung aufgehoben würde, damit der Herr Landtags-Kommis¬
sarius den Verhandlungen beiwohnen könnte. Wir würden ihn gewiß mit Freuden in unserer
Mitte begrüßen und würden darin die Möglichkeit einer erwünschten Beschleunigung unserer
geschäftlichen Verhandlungen erblicken.

Das ministerielle Schreiben sagt weiter: es müsse vorbehalten bleiben, dem Wunsche bei
Gelegenheit der bereits in Aussicht genommenen Revision der Rheinischen Provinzial-Ordnung im
Wege der Gesetzgebung Rechnung zu tragen. Meine Herren, es ist das die erste offizielle Mit¬
theilung, die uns wird, daß eine Revision der Rheinischen Provinzial-Ordnung in Aussicht genom¬
men ist. Das können wir ebenfalls und zwar besonders freudig begrüße». Ich für meinen Theil
spreche den Wunsch aus, daß sich diese Revision ausdehnen möge bis auf die Einführung einer
Provinzial-Ordnung der Rheinprovinz, ähnlich wie sie die alten Provinzen jetzt genießen. Ich
glaube, die Gründe, die dieser Einführung entgegenstehen, sind nicht so durchschlagender Art, daß
die Provinz dauernd unter diesen ungenügenden Zuständen leiden darf, in welchen sie sich gegen¬
wärtig befindet. Wenn das Ministerium aber diesem erweiterten Wnnfche der Provinz, — ich
glaube, daß die Provinz fast in allen Theilen und in allen politischen Parteien diesen Wunsch
hegt, — nicht gerecht werden kann und nicht gerecht werden will, so hoffe ich, daß recht bald das
in Aussicht genommene Hülfsgesetz erlafsen wird und daß dessen Inhalt sich wenigstens ausdehnen
möge auf jene zahlreichen Paragraphen der Provinzial-Ordnung der älteren Provinzen, welche
Bestimmungen treffen, die uns unbedingt nothwendig sind und die einfach daraus abgeschriebenund
auf unsere Verhältnisse übergeführt werden könnten. Es betrifft das die M. 25, 2?, 28 und 31
dieser Provinzial-Ordnung. Der ß. 27, welcher bestimmt, daß der Königliche Kommissarius und
die zu seiner Vertretung abgeordneten Staatsbeamten den Verhandlungen des Provinzial-Landtages
beiwohnen können. Der ß. 28, der für diefe Provinzen für die Provinzial-Landtage die Oeffentlichkeit
der Verhandlungen feststellt. Der §. 31, der neben der Theilnahme des „Provinzial-Ausschusses",
wie es dort heißt, auch die Theilnahme des Landes-Direktors und der oberen Beamten an den
Sitzungen des Landtages gestattet.

Ich glaube, daß namentlich diese letzteren Bestimmungen, die Theilnahme des Herrn
Landes-Direktors und der Herren Landesräthe an unsern Sitzungen als ganz unbedingt erforderlich
auch während der jetzigen Verhandlungen des Landtages sich erwiefen hat. Es würde unzweifelhaft
eine bei weitem kürzere und fachgemäßere Verhandlung hier stattfinden können, wenn die einzelnen
Herren des Verwaltungsraths nicht genöthigt wären, sich in diese Sachen erst eingehend einzuar¬
beiten, um hier die Vertretung zu übernehmen, eine Vertretung, die naturgemäß in den Händen
derjenigen Persönlichkeiten liegen müßte, welchean der Spitze der einzelnen Vcrwaltungszweige stehen.

Meine Herren! Es würde ebenso empfohlen werden müssen, daß der §. 98 des Gesetzes,
wie er in der neuen Provinzial-Ordnung steht, und welcher die Disciplinar-Verhältnisse der Be¬
amten betrifft, ebenfalls in dieses Hülfsgesetz übergeführt wurde. Ueber diesen Paragraphen sind
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bei Gelegenheitdes Antrages des Herrn Conze vorhin Verhandlungen gepflogen worden; es ist
nicht nöthig, dieselben hier im Plenum wieder aufzunehmenund weitere Wünsche daran zu knüpfen.
Ich wiederhole, daß ich für meinen Theil von diefer Anregung auf Einführung der Öffentlichkeit
unserer Verhandlungen erwarte, daß noch einmal von dem Ministerium die Frage in Erwägung
gezogen wird und reiflich in Erwägung gezogen wird, ob nicht nach der Ausdehnung, welche unsere
Selbstverwaltung gewonnenhat, die Einführung der neuen Provinzial-Orbnung für unsere Provinz
dasjenige ist, was unserer Provinz dienlich ist und was wir, als deren Vertretung, unausgesetzt
erstreben müssen. (Bravo!)

Land tags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Ny: Meine Herren! Die Ausführungen des Herrn von

Eynern entheben mich, weiter auf die Sache einzugehen, die in dem Antrag niedergelegt ist.
Auch die vorgerückte Zeit und der Gang der Verhandlungen verbieten mir eigentlich, weiter aus¬
zuholen. Ich möchte nur einen Gesichtspunkthinzufügen, nämlich denjenigen, daß die Revision,
die hier in Vorschlaggebracht wird, sich nicht allein auf diese Bestimmungenbeschränkt, sondern
auch eine Revision der Geschäfts-Ordnung und anderer Dinge, die mit dem Provinzial - Landtag
und der Organisation in Verbindung stehen, nach sich zieht. Für diese und viele einzelnen Punkte
— auch hier will ich mich beschränken, — möchte ich nur einen Wunsch aussprcchcn. Ich weiß, baß
die Bestimmungender Geschäfts-Ordnung aus verschiedenen Quellen, möchte ich sagen, hervor¬
gegangensind, daß sie theils aus der alten Zeit herrühren, theils die alte Zeit mit der modernen
in Verbindung bringen wollen, daß sie daher nicht lebensfähig ineinandergreifen. Ich weiß, ich
muß es von dieser Stelle aus anerkennen, daß diejenigenBestimmungender Geschäfts - Ordnung,
welche aus alter Zeit herrühren, in der Hand des Leiters dieser Versammlung die Härte vollstän¬
dig verloren haben, die in ihnen liegt, so daß, wir sie in der That nicht empfinden. Meine
Herren, die Bestimmungenselbst sind aber da, und ich glaube, es ist nothwendig, die Waffe, die
da liegt, nicht zum eventuellenGebrauch iu der Rüstkammer liegen zu lassen, sondern sie vollkommen
zu entfernen. Ich will bezüglich der geschäftlichen Lage nur bemerken, daß z. B. die Einreichung
der Petitionen während der Zeitdauer des Landtags meiner Ansicht nach zu den größten Unzu¬
träglichkeiten führen muß, wenn sie bei der Kürze der Sitzungsperiode in die letzten Tage des
Landtages hineinkommen, und es den schon ermüdetenMitgliedern des Landtages kaum möglich ist,
sich mit den neuen Anträgen zu befassen, dieselbenin eingehender Weise zu beratheu und zum
Austrag zu bringen. Ich möchte bitten und darauf hinweisen, meine Herren, daß in der Lage, in
der die Provinz jetzt sich befindet,und wahrscheinlich noch lange Zeit sich befindenwird, es wohl
wünschenswert!» erscheinen muß, daß der Provinzial-Landtag häufiger einberufen würde, als es
bisher geschehen ist. Wir haben eine Periode von 2^ Jahren hinter uns, und während dieser
Zeit haben sich die Dinge wesentlich gehäuft, sie werden hineingebrachtin diesen an sich kurzen,
aber für manche Mitglieder wieder langen Aufenthalt, und es ist fast unmöglich, hier die
Dinge ausgiebig zu behandeln. Wenn die Einberufung des Landtages eine alljährliche wäre, so
würde es möglich sein, für diese Verhandlungen die Landtags - Mitglieder kürzere Zeit hier zu
behalten, zumal, wenn bei der Berathung des Etats die zweijährige Etatsperiode beibe¬
halten würde. Meine Herren! Es würde auch sachlich wesentlich nützen, wenn der Provinzial-Landtag
öfters zusammenkäme. Ich glaube, die Beispiele haben sich schon in diesen Verhandlungen gezeigt,
daß einzelneFragen, nicht zum Wohl der Provinz, haben reponirt werden müssen. Ich weise nur
allein auf das Regulativ für die Sekundärbahnen hin Ich bin überzeugt,die Uebelstände, die in
dem Regulativ liegen, sind frühzeitig erkannt worden, sie wären frühzeitiger abgeschafft und Remedur
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getroffen worden, wenn der Landtag öfter hätte zusammen kommen können. Ich bin auch der Meinung,
daß die Tradition des Landtags sich dann erst gestalten wird, wenn er häusiger zusammen kommt,
daß auch die Mitglieder in lebendigerem Zusammenhangmit den Ereignissenund der Entwickelung
der Provinz bleiben werden, und ebenso mit dem Verwaltungsrath, was derselbe doch wünschen
muß, wenn eine häusigere Einberufung stattfindet. Ich glaube, daß die Unbequemlichkeitdes
häusigern Zusammentretens dadurch vermieden werden, daß der Landtag kürzereZeit zusammen¬
bleiben würde. Ich will auch noch bemerken, daß es nach meiner Meinung vielleicht sehr erwünscht
erscheint, daß bei Zusammentritt des Landtags, soweit wie möglich, — das würde damit zusammen¬
hängen, daß die Frist für die Petitionen geändert wird — eine Uebersicht derjenigen Bewilligungen
vorgelegt würde, wie sie in Vorschlagkommen, damit die einzelnen Mitglieder schon bei Beginn
der Berathungen übersehen können,wie weit die Bewilligungen gehen, und was von Seiten des
Provinzial - Verwaltungsraths in Anspruch genommen wird. Ich will mich auf diese Punkte
beschränken, — ich könnte dieselben noch vermehren,— mit Rücksichtauf die Zeit, und weil im
Wesentlichendurch den Herrn Vorredner das Bedürfniß einer Remedur und Abänderung der
Provinzial»Ordnung und damit nothwendigauch eine Abänderung der Geschäfts-Ordnung, betont
worden ist. Ich freue mich, daß der Herr von Eynern diesen Ausspruchgethan hat, daß er in
dem Provinzial-Landtag den Gedanken zum Ausdruck gebracht hat, der schon in größeren Ver¬
tretungen wiederholtder Staatsregierung gegenüberausgesprochen worden ist, und ich hoffe, daß
die Staatsregierung endlich zu der Ueberzeugung kommt, daß sie eine der schönsten Provinzen des
preußischen Staates nicht ferner von dem vollen Genuß der Selbstverwaltung ausschließen kann.
(Bravo!)

Landtags-Marschall: Es wünscht Niemand mehr das Wort, dann gebe ich dem Herrn
Referenten das Schlußwort.

Referent Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Die verschiedenen Punkte, welche
eben zur Sprache gekommen sind, liegen außerhalb des Referates, welche« ich Ihnen Namens des
Ausschusses zu erstatten hatte. Ich bin also nicht in der Lage, Namens des Ausschusses auf die
verschiedenen Wünscheeinzugehen. Ich beschränke mich darauf, zu bemerken, daß meine persönliche
Anschauung derartig ist, daß kaum einer der Punkte, wie sie eben vorgetragen sind, auf einen
berechtigten Widerstand stoßen kann.

Landtags-Marschall: Ich bringe den Ausschuß-Antragzur Abstimmung. Ich bitte
Diejenigen, die gegen den Antrag sind, sich zu erheben, (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat, betreffendden Antrag der Gemeinde Herchenum Entbindung von

der Unterhaltung der im Zuge der Weyerbusch-Herchen'er Straße befindlichen Siegbrücke. Referent
ist der Herr Abgeordnete vom Hövel.

Referent Abgeordnetervom Hövel: Meine Herren! Diese Angelegenheithat den Aus¬
schuß schon im vorigen Landtag beschäftigt. Damals schon war beantragt, daß die Uebernahme
der Brücke, um welche es sich hier handelt, im Anschluß an die Uebernahmeder Straße stattfinde.
Ich werde Ihnen das Referat vorlesen,ich glaube, dasselbe ist so gehalten, baß Sie daraus ersehen
werden, in welchem Stadium sich die Angelegenheitjetzt befindet.

Referat des V. Ausschusses,den Antrag der GemeindeHerchen um Entbindung von der
Unterhaltung der im Zuge der Weyerbusch Herchen'er Straße befindlichen Siegbrücke betreffend:

„Die kleine GemeindeHerchen stellt in einer Eingabe vom 11. November die Bitte an
den hohen Provinzial-Landtag: geneigtest beschließen zu wollen, daß die Gemeinde Herchen von der,
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mit der Aussichtauf Entlastung übernommenen Verpflichtungzur Unterhaltung des hölzernen Ober¬
baues der im Zuge der Weyerbusch-Herchen'er Straße befindlichen Siegbrückeentbunden und diese
Verpflichtungder Provinzialstraßen-Verwaltungübertragen werde.

Bei Berathung dieser Angelegenheit wurde vom Referenten darauf hingewiesen,daß diese
Sache auch schon den 26. Provinzial-Landtag beschäftigt habe und in der Sitzung vom 28. April
1879 folgenderBeschlußgefaßt worden fei:

1. die Aufnahme der Prämienstraße von Weyerbusch nach Herchen nach vorschriftsmäßiger
Instandsetzungin die Reihe der Provinzialstraßen zu genehmigenmit der Bedingung,
daß von der GemeindeHerchen die im Zuge der Straße befindliche Holzbrückemit
eisernem Oberbau nach einem von der Straßen-Verwaltung zu acceptirendenProjekte
ausgebaut werbe, und bis dahin, daß dieses geschehen, die Unterhaltung des Oberbaues
dieser Brücke der Gemeinde zur Last bleibe;

2. den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen,der Gemeindezu den durch den Umbau
entstehenden Kosten nach deren Ermittelung einen angemessenen Zuschußzu bewilligen.

Auf Anfrage erklärte der anwesende Landesrath, daß von Seiten der GemeindeHerchen
bis jetzt keine Schritte zur Herstellungeines eisernenOberbaues gethan seien, die bestehende Holz¬
brücke sich aber auch bis jetzt noch in gutem Zustand befinde.

Bei Besprechung dieser Angelegenheit wurde darauf hingewiesen, daß die Gemeinde Herchen
den Bau einer steinernen Brücke beabsichtigt, die damaligeBezirksstraßen-Verwaltungin Anbetracht
der ärmlichen Verhältnissedie Herstellungdes Oberbaues in Holzkonstruktion verordnet habe, daß
also die nochmalige Herstellung des Oberbaues in Eisen eigentlich einen zweimaligen Bau der
Brücke seitens der Gemeindebedeute; ferner wurde der Antrag derselben auf Entlastung dadurch
unterstützt, daß die Brücke eigentlich zu der übernommenenStraße von 12 03? Meter gehört und
diese Last, doch wohl nicht allein von der kleinen GemeindeHerchen mit einer Seelenzahl von
3238 Seelen getragen werden könne; ferner habe die Gemeinde einen Kostenaufwand von 158 150 Mark
durch den Bau der Straße und Brücken gehabt und habe heute noch eine Schuld von 90 000 Mark
abzutragen, was sie zwinge 1881/82 die Gemeinde-Umlageauf 350°/» der Staatssteuern zu erhöhen,
so daß diese Last wohl schwerlicherhöht werden könnte und die Herstellung des Oberbaues in
Eifen, die nach Angabe des Landesbauraths auf 116 Meter Länge eine neue Belastung der Gemeinde
mit 120 000 Mark ausmachen würde, wohl der Leistungsfähigkeit derselben nicht entspreche. Es
könnte diesen Thatsachen gegenüberdie Bitte um Uebernahmeder Brücke in ihrem jetzigen Zustande
nicht ungerechtfertigterscheinen.

Dagegen wurde geltend gemacht, daß, da die Brücke in ihrem jetzigen Zustande nach
Aussage der betreffenden Beamten noch auf längere Zeit brauchbar sei und mit weniger Mitteln
vorläufig unterhalten werden tonne, also in dieser Etatsperiode und vielleicht auch auf längere Jahre
der Umbau der Brücke keine Nothwendigkeit fein würde.

Nach diesen Berathungen beschloß die Majorität des V. Ausschusses, dem hohen Landtage
vorzuschlagen:

„Den Antrag der GemeindeHerchenauf Uebernahmeder Brücke, in Erwägung, daß
dieselbe noch in gutem Zustande fei und für die nächste Etatsperiode auch bleiben
werde, vorläufig ablehnendzu bescheiden."

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des Ausschusses die Diskussion.
Der Herr Abgeordnete Freiherr Eugen von Lo8 hat das Wort.
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AbgeordneterFreiherr Eugen von Lo«: Meine Herren! Es ist das dritte Mal, daß
ein Antrag aus der GemeindeHerchem das hohe Haus beschäftigt. Es hat sich das erste Mal
um Uebernahmeder Straße auf Provinzialfonds gehandelt. Das wurde vertagt bis zum vorigen
Landtage. Auf dem vorigen Landtage wurde die Straße übernommen,aber nur unter der Bedin¬
gung, daß die im Zuge der Straße befindliche Brücke von der Uebernahmeausgeschlossen werde.
Heute beschäftigt uns der Antrag der Gemeinde, von der Unterhaltung dieser in Rebe stehenden
Brücke befreit zu werden. Ich muß in der That ausfprechcn: ich finde den Antrag, den die Ge¬
meinde Herchen an das hohe Haus richtet, durchaus begründet. Ich habe bereits im V. Ausschuß,
dem ich mich speziell für diese Sache habe zutheilen lassen, darauf hingewiesen,daß nicht allein
Gründe der Billigkeit, sondern auch andere Gründe, namentlichdie des Verkehrsintcresfes, den Antrag
der GemeindeHerchen auf das Entschiedenste unterstützen. Ich will hier nicht des Weiteren aus¬
führen, wie fehr die Kräfte der Gemeinde erschöpt sind, es ist uns so oft, wenn ein Antrag aus
den Gemeinden der Eifelkreife,des RegierungsbezirksTrier kommt, vorgehalten worden, daß die
Leistungsfähigkeit dieser Gemeinden erschöpft sei, daß diese schlecht situirt sind, daß es schließlich
langweilig wird, das immer anhören zu müssen. Ich kann Ihnen aber aus meiner persönlichen
Kenntniß der dortigen Verhältnissedie Versicherunggeben, daß Herchen eine derjenigen Gemeinden
ist, welche es am dringendsten bedürfen, aus Provinzialmitteln unterstützt zu werden, es ist eine
der schlechtsituirtesten Gemeinden der ganzen Provinz. Ich möchte ferner hervorheben, daß die
GemeindeHerchen ganz zufälligerWeise in die Lage versetzt wird, die Wirkung dieser unangenehmen
Ausnahme zu empfinden, die dadurch entsteht, daß sie die Brücke, welche im Zuge der von der
Provinz übernommenenStraße liegt, nicht aus Provinzialmitteln, sondern aus den Mitteln der
Gemeinde, au» eigenenKräften unterhalten soll. Es ist ganz zufällig, daß die in Rede stehende
Brücke im Gemeindebezirk Herchen gelegen ist, denn die ganze Straße Herchen-Weierbusch,welche
ein Werk des verstorbenenRegierungs-Präsidente» von Möller ist, hat nicht blos das Interesse
dieses Theiles des Sicgkreises im Auge gehabt, sondern vor allen Dingen hat die Straße dazu
dienen sollen, den höher gelegenen Theilen des Westerwaldes,den Kreisen Altenkirchen und Neuwied
besserenAufschluß zu verschaffen, ihnen die Möglichkeit des Verkehrs zu gewähren, und ihnen die
Möglichkeit zu gewähren, eines theils in Verbindung mit der Deutz-Gicßener Bahn zu treten, andern-
theils mit dem Rhein. Es ist also ganz zufällig, daß die Gemeinde Herchen in diesem Augen¬
blicke gezwungenwerden soll, die Kosten der Unterhaltung dieser Brücke zu tragen, und ich möchte
an das hohe Haus das Ersuchen richten, wenn ich auch gern anerkenne, daß das Referat des
V. Ausschussesden Wünschender GemeindeHerchen nicht absolut entgegentritt, sondern vielleicht
sogar durch das Wort „einstweilen"den Wünschenspäter gerecht werden will, ob es nicht möglich
ist, dahin schlüssig zu werden, daß wir ganz einfach sagen: wir wollen die Unterhaltung dieser
Brücke, welche im Zuge der Straße liegt, auf Provinzialfonds übernehmen. Kommen wird es
dazu, meine Herren, die Gemeinde hat sich verblutet an den Unterhaltungskostender Straße, an
Schulbauten, an Kirchenbauten,sie wendet bedeutende Summen für die Unterhaltung ihrer Wege
auf, und es wäre ein Unikum, wenn man überhaupt der Gemeinde noch längere Zeit die Unter¬
haltung aus dem Grunde auferlegen wollte, daß nicht nach denjenigen Bestimmungengebaut worden
ist, die für diese Bauten gelten. Wer macht denn die Pläne zu Brückenbautcn in unseren Ge¬
meinden? Der Kommunal-Aaumcisterzuerst, dann werden dieselben vom Regierungs-Baumeister
geprüft und auch vom Regiernngs-Baurath gutgeheißen; wirb eine staatlicheUnterstützungerbeten
und bewilligt, so gehen die Pläne der Straßen und Brücken auf einige Zeit nach Berlin und
werden auch hier revidirt und iuverrevidirt. Meine Herren! Durch alle diefe Hände ist das
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Brückenprojektvon Herchen gewandert, bevor der Bau in Angriff genommen und zur Ausführung
gebracht werden konnte, und jetzt heißt es, die Brücke ist so wenig den Vorschriftenentsprechend
gebaut, welche wir an die Uebernahme knüpfen, daß wir die Uebernahme einstweilen ablehnen
müssen. Ja, noch mehr, meine Herren! Die Uebernahme der Brücke findet deshalb vorzugs¬
weise Widerspruch,weil dieselbe nur hölzernenOberbau und Bohlenbelag hat. Letzterer vertheuert
die Unterhaltung natürlicherweise. Die Gemeinde ist aber hieran ganz unschuldig. Der Gemeinde¬
rath hatte seinerzeit sogar beschlossen, massiven Oberbau und Chaussirung anzulegen. In den
Revisionsinstanzen wurde aus Sparsamkeitsrücksichtendiesem Beschlussenicht entsprochen,und in
diesem Augenblick soll die Gemeinde Herchen materiellen Schaden aus dem Grunde tragen, weil
gegen ihren Willen früher von der Behörde falsche Sparsamkeitsrücksichteugebrauchtworden sind.

Meine Herren! Das kann die Ansicht des hohen Hauses nicht sein, und ich stelle deshalb
den Antrag:

„Das hohe Haus wolle beschließen, den Antrag, welchen die Gemeinde gestellt hat,
anzunehmenund die Brücke, welche jedenfalls später übernommenwerden wird, heute
schon zu übernehmen."

Landtags-Marschall: Es ist also von dem Herrn Freiherr« von Loe ein Gegen»
antrag gegen den Antrag des Ausschusses gestelltworden. — Der Herr Abgeordnete von Werner
hat das Wort.

Abgeordnetervon Werner: Meine Herren! Soviel ich weiß, handelt es sich hier um
eine hölzerne Brücke, die ganz neu hergestellt ist und sich deshalb in gutem Zustande befindet.
Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung bestätigen, daß solche hölzerne Brücken wohl für die
Dauer von zwanzig bis dreißig Jahren fehr gut ausreichen, bevor sie größere Reparaturen
bedürfen. Wenn wir auch einen kürzeren Zeitraum annehmen, fo glaube ich doch, daß der Antrag
des Ausschusseswohl berechtigt ist, die Sache einstweilen auszusetzen,es also auf einen späteren
Beschlußankommen zu lassen, die Brücke zu übernehmen, wenn diese überhaupt so weit ist, daß
sie größerer Reparaturen bedarf.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Eugen von Los hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Eugen von Lo8: Ich glaube doch, die Ansicht aussprechen zu

müssen, daß das, was der Herr Vorredner sagt, zu Gunsten meine« Antrages fpricht. Wenn
durch die Unterhaltung der Brücke in nächsterZeit keine Kosten erwachsen, so liegt kein Grund
vor, der Gemeindediese Unterhaltung aufzuerlegen. Wenn die Brücke in fo gutem Zustande ist,
so braucht der Landtag keinen Anstand zu nehmen, meinen Antrag, dem also nichts im Wege
steht, anzunehmen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordnetervom Hövel: Diefe Begründung ist ja auch die Veranlassung,

warum der Ausschußden Antrag vorläufig abgelehnt hat. Es heißt ausdrücklich: „den Antrag
der GemeindeHerchen auf Uebernahme der Brücke, in Erwägung, daß dieselbe noch in gutem
Zustande fei und für die nächste Etatsperiode auch bleiben werde, vorläufig ablehnend zu
bescheiden".

Meine Herren! Im Ausschuß waren keine Gegner, die wohl behaupten tonnten, daß die
GemeindeHerchen, welche 350 °/o Steuern zahlt und nur aus 3000 Seelen besteht, noch in der
Lage sein würde eine Brücke von 120 000 Mark zu bauen. Deshalb wurde von einer Seite auch
angeregt, ob es nicht gleich angemessenwäre, dem Provinzial-Verwaltungsrath diese Angelegenheit
noch einmal zur Prüfung zu empfehlen, um darnach dem nächsten Landtage Vorlage zu machen,
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damit diese Brückenangelegenheit,die uns sonst noch viele Jahre beschäftigenwird, definitiv zum
Austrage gebracht werde.

Landtags-Mar schall: Wenn Niemand mehr das Wort in dieser Angelegenheit zu
ergreifen wünscht, so schließe ich die Diskussion und bringe die beiden Anträge zur Abstimmung,
und zwar zunächst den Antrag des Herrn Freiherrn von Loe auf Uebernahmeder Brücke. Herr
Freiherr von Loö hat zur Fragestellungdas Wort.

AbgeordneterFreiherr Eugen von Los: Würde es nicht richtiger sein, zuerst darüber
abstimmenzu lassen, ob der Antrag der Gemeinde Herchen angenommenwird, von der Unterhaltung
dieser Brücke entbunden zu werden.

Landtags-Marschall: Es gibt nur zwei Anträge, den Antrag des Ausschussesund
den Antrag des Herrn Freiherrn von Los. Wenn ich den Antrag des Ausschusseszur Abstimmung
bringe, so sind Diejenigen, welche gegen den Antrag sind, für den Antrag des Freiherrn von Lo8,
also kann ich es auch so machen. Ich bitte Diejenigen, die gegen den Antrag des Ausschusses sind,
sich zu erheben. (Geschieht.)

Es ist die Minorität, der Antrag des Ausschusses ist also angenommen.
Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschussesüber den Antrag des Abgeordneten

Ientges und Genossenauf Konvertirung der sämmtlichen noch im Umlauf befindlichen 4^"/°
Rheinprovinz-Obligationenin 4°/«. Referent ist der Herr Abgeordnete Dietze, Korreferent Herr
AbgeordneterIentges.

Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Der Antrag des Herrn Abgeordneten
Ientges und Genossenlautet wie folgt:

„Gemäß §. 4 der Anleihe-Bedingungender noch im Umlauf befindlichen 4^/2°/« Obli¬
gationen der Rheinprovinz hat der Provinzial-Landtag das Recht, den Tilgungsfonds
dieser Anleihen zu verstärken,sowie sämmtliche noch umlaufende Obligationen zu kündigen.
Die Unterzeichneten beantragen:

Der bohe Landtag wolle in Ausübung vorstehendenRechtes die Convertirung
der sämmtlichen noch im Umlauf befindlichen 4^/2°/° Obligationen der Rhein-
provinz in 4°/„ beschließen und dazu die Allerhöchste Genehmigung nachsuchen,
sowie den Provinzial-Verwaltungsrath mit allen an diesen Beschluß sich knüpfenden
weiteren Maßnahmen beauftragen."

Der I. und IV. Ausschuß erstattet durch mich, als seinen Referenten, darüber da«
folgende Referat:

„In der Sitzung der vereinigten Ausfchüssevom 19. c. wurde beschlossen, ehe in die
Diskussion des neben rubricirten Antrages eingetretenwerde, vorher ein Gutachten des Provinzial-
Verwaltungsraths über diesen Antrag zu erbitten.

Dasselbe lag heute den Ausschüssen in einem gedruckten Referat ä. ä. 25. c. vor.
Bei der eingehenden Diskussionmachtensich wesentlich 2 Gesichtspunkte geltend.
Der eine war durch die Ansicht vertreten, daß, da die Convertirung nach dem Privi¬

legium gestattet sei, von diesem Recht auch Gebrauch gemachtwerden müsse, um der Provinz '/2°/<>
an der Verzinsungder noch in Umlauf befindlichen rund 9 300 000 Mark zu ersparen.

Der andere Gesichtspunktbrachte zur Geltung, daß die Provinz einen höheren Stand«
Punkt, als den der reinen Berechnung einzunehmenhabe, und aus vielen Gründen eine Conver»
tirung nicht so leicht beschließen dürfe, als dies der Staat, viele große Städte lc. gethan haben.

Bei der Abstimmungwurde mit 12 gegen 8 Stimmen der folgendeAntrag angenommen:
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„Der hohe Landtag wolle den Antrag des Abgeordneten Ientges und Genossen
ablehnen".

Sodann wurde der AbgeordneteDietze zum Referenten, der Abgeordnete Ientges zum
Korreferentenunter mündlicherBerichterstattung für das Plenum bestellt,"

Meine Herren! Ehe ich auf die Begründung derjenigenAnsicht eingehe, die ich mit der
Majorität des Ausschusses getheilt habe, will ich vorher historisch mittheilen, daß dieser Antrag,
wie er von den Herren AbgeordnetenIentges und Genosseneingereichtworden ist, bereits im
vorigen Jahre den Provinzial-Verwaltungsrath auf das Eingehendste beschäftigt hat, und zwar ist
der Provinzial-Verwaltungsrath dadurch mit dem Antrag befaßt worden, daß seiner Zeit im
26. Provinzilll-Landtag beschlossen wurde, zu versuchen, die Amortisation der noch im Umlauf
befindlichen Rheinischen Provinzial-Obligationen auf 1°/o beziehungsweisê "/o herabzusetzen.Der
Herr Minister hat uns nicht die Amortisationmit l/2«/<>, sondernnur mit 1°/» genehmigt. Bei
dieser Gelegenheitist von mir im Provinzial-Verwaltungsrath die Frage angeregt worden, ob eS
sich nicht empfehle,die Anleihe in der Weise zu kündigen, daß wir 4°/»ige dagegen ausgeben, um
auf diese Weise das halbe Prozent zu ergänzen. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat damals zu
dieser Frage den gleichen Standpunkt eingenommen, den er jetzt einnimmt, und der, wie gesagt,
Ihnen heute in dem gedruckten Referat vorliegt. Meine Herren, die Sache, einfach als Rechen-
exempcl betrachtet, bedarf ja kaum der Begründung, V« °/° Erfparniß an 9 Millionen Mark macht
45 000 Mark Ersparniß für die Provinz. Darüber ist gar nicht zu rechnen, das braucht nicht
bewiesen zu werden, das steht fest, geradeso, wie 2 mal 2 gleich 4 ist. Es kann also nur die
Frage an uns herantreten: gibt es nicht einen andern Gesichtspunkt, und steht nicht die Provinz
auf einer höheren Zinne, auf einer anderen Warte, wie der Staat, wie die Städte, wie die
Korporationen. (Bravo!)

Ich glaube, daß das der Fall ist. Die Provinz ist nicht da, um einfach Geldgeschäfte
zu machen,sie hat nicht, wie die städtischen Korporationen,zu sagen: wir sind in der Lage den
billigen Geldmarkt zu benutzen, wir kündigen dem Inhaber die Obligationen, bieten ihm baares
Geld oder bieten ihm 4>ige Obligationen an, er mag sehen, wo er höhere Zinsen findet. Alle
diese Ansichten werden von dem Herrn Korreferentenauf das eingehendsteauseinander gesetzt und
mitgetheilt werden. (Heiterkeit.)

Ich beschränke mich darauf, nur die Andeutung zu machen, daß ich nicht glaube, daß die
Provinz ebenso handeln darf, daß sie vielmehr einen andern Gesichtspunkt einnehmen soll. Meine
Herren! Was wird die Folge sein, wenn Sie es ebenso machen, wie es der Staat leider gemacht
hat, wie es leider so viele Städte gemacht haben, z. B. die Städte Barmen, Crefeld, Düssel¬
dorf «. Meine Herren! Für die Städte mag das richtig gewesensein. Von meiner Vaterstadt
kann ich Ihnen sagen, ist es nicht angenommenworden, wir verzinsen unsere Obligationen heute
nach wie vor mit 4^/2°/» und fast in einem ebenso hohen Betrage, wie sie die Rheinprovinz besitzt.
Was hat Elberfeld dazu geleitet? Derselbe Gesichtspunkt, den ich die Ehre habe, weiter auseinander
zu setzen, zunächst daß ein großer Theil dieser Obligationen sich im Besitze der Stadt Elberfeld
selbst befindet, dann wesentlich aber in Stiftungskapitalien angelegt ist, die der Stadt gehören, vor
allem aber in der städtischen Sparkasse. Ich glaube in ähnlicher Lage befindet sich die Provinz.
Von den in Umlauf befindlichen circa 9 Millionen besitzen unsere eigenen Fonds 1150 000 Mark,
die übrigen befindensich wesentlich,soweit Informationen uns zugegangen sind, die wir in der
ganzen Provinz eingeholthaben, in den einzelnen Kreisen, bei Kirchenkassen, bei milden Stiftungen
oder in solchen Vermögen, die als pupillarischeSicherheiten nur in solchen Unterpfändern anlegen
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dürfen. Wenn ich nun die Sparkassen nehme, so würden wir diese an ihren Einlagen um '/2°/o
Zinsen schädigen.

Im vorigen Jahre habe ich der Elberfelder Sparkasse empfohlen, 300 000 Mark Rhei¬
nische Provinzial-Obligationen zu kaufen, in dem guten Glauben, daß diese nicht gekündigt würden.
Sie sind mit 105 bezahlt worden und würden also, wenn der Beschluß hier heute angenommen
würde, 5°/, am Kapital verlieren und ^°/<, an Zinsen. Ich führe das als Beispiel an, ich will
nicht pro äoina sprechen. So würde es durch die ganze Provinz gehen. Jeder Sparkasse würde
es ebenso gehen, und wir müßten dem Andrängen nachgeben, weil wir auf die Dauer 41/2"/, nicht
finden können, die Zinsen für die Sparer herunter setzen von 4^/2 auf 4°/<>, von 3^ auf 3°/, lc.,
je nachdem das Statut den Zinsfuß vorschreibt. Was wir glauben, für die Provinz zu retten
und für die Provinz zu thun, machen wir auf der andern Seite schlecht, wir beschädigen den
kleinen Sparer, wir beschädigen die Fonds, wir beschädigen die Kirchenkassen,wir beschädigen mit
einem Wort nach meiner Meinung viel mehr Leute, als wir mit der kleinen Wohlthat von 45 000
Mark den andern dienen. Das sind die wesentlichen Gesichtspunkte, welche auch in dem Ausschuß
die Majorität dazu geführt haben, den Antrag auf Ablehnung anzunehmen. Nun, meine Herren,
mache ich noch auf eins aufmerksam. Ich will mich kurz fassen. Was sind die Ziele, die höheren
Zwecke, welche die Provinz zu verfolgen hat? foll sie Geldgeschäste machen,soll sie Schacher treiben?
Das ist nicht der Fall. (Bravo! Oho!)

Wir haben außer Wegeanlagen und Chausseebautenwesentlichnur ideale Zwecke zu ver¬
folgen, wir haben Samariterdienst in der Provinz zu üben, und wenn wir das thun wollen, wie
wir es gemeinschaftlich thun, ohne nach der Konfession zu fragen, müssen wir uns nicht auf den
Standpunkt stellen, der gleich hier vertreten werden wird, kalt bis an's Herz und kalt bis an den
Hals solche Anträge zu stellen (Bravo! Zischen!)

Landtags-Marschall: Der Herr Korreferent hat das Wort.
Korreferent Abgeordneter Ientges: Meine Herren! Ich bin dem Herrn Referenten

dankbar dafür, daß er Ihnen mitgetheilt hat, der Provinzial-Verwaltungsrath habe schon vor Jahr
und Tag Stellung zu der Frage genommen, die in unserm Antrag angeregtist. Wenn Sie nun berück¬
sichtigen,wie schwer es für einen großen Verwaltungskörperist, einen einmalgefaßten Beschluß
zurückzunehmen, dann werden Sie die Schwierigkeitenerkennen, die meinem Antrage heute gegen¬
über stehen, denn der Provinzial-Verwaltungsrath besitzt eben auch nicht die Selbstverleugnung,
daß er besseren Gründen, wenn sie einmal vorhanden sind, leichter zugänglichist, als andere Ver¬
waltungskörper. Dem möchte ich gegenüberstellen, daß der Antrag, der von mir eingereichtworden
ist, zugleich von 25 andern Mitgliedern des Hauses unterzeichnetist. Er hat dabei nur kurze
Zeit zirlulirt; wenn er noch weiter zirkulirt hätte, würde die Zahl vielleicht noch eine größere
geworden sein. Es haben den Antrag mit unterzeichnetdie Herren: Croon, Courth, von
Eynern, Maas, Röchling, Waldthausen, Heufer, Kaesen, von Werner, Kockerols,
Breuer, Horster, von Monschaw, Conze, Friederichs, vom Hövel, Troost, Rader-
machcr, Wunderlich, Trapp, Iagenberg, Rumpcl, Herrmann, von Bönniughausen
und Aretz. (Hört! Hört!)

Nach den Auseinandersetzungenmeines Herrn Kollegenüber alle die Interessen, die mit
dieser Sache in Verbindung stehn, werden Sie mir die Bemerkung gestatten, daß auch unter den
Unterzeichnerndes Antrags sich viele Männer befinden,die in dieser Frage als Männer von Fach
zu betrachtensind, und in deren Herzen keineswegs die Neigung liegt, die Interessen der ihnen
anvertrauten Angehörigenzu schädigen. Nachdem ich dieses vorausgeschickt, möchte ich nnnmehr
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der Hauptfrage näher treten, das ist der Konvertirungsfrage. Im Allgemeinen ist diese Frage
eine Frage von eminent praktischerBedeutung. Sie berührt nicht blos die Fincmzwclt,sie beschäftigt
auch das größere Publikum und hat fast alle öffentlichen Behörden bereits beschäftigt. Meine
Herren! Wir stehen vor der einfachen Thatsache, daß in dem letzten Jahrzehnt eine ganz gewaltige
Kapitalanhäufung in Deutschland und fast in allen civilisirtenLändern zu Tage getreten ist, eine
Kapitalanhäufung, die zum Theil dadurch hervorgerufenist, daß der Eisenbahnbauund Alles das,
was mit Dampfwesenbetricbzusammenhängt,seine Vollendung erreicht hat, und die Kapitalien,
welche sich früher diesen Unternehmungenwidmeten,brach gelegt sind. Die nothwendige Konsequenz
dieser Kapitalansammlung ist der Rückgang des Zinsfußes gewesen. Daß dieser Rückgang auch
eine Menge Interessen verletzt, das unterliegt gar keinem Zweifel, und auch deshalb hat die Frage
wegen Rcduzirung des Zinsfußes das Publikum schon lange beschäftigt. Ich kann heute sagen,
sie ist nicht mehr pendent, sie ist abgeschlossen,nachdem alle Elemente, welche das öffentliche Wohl
vertreten, zu der Erkenntniß gekommen sind, daß der alte Zinsfuß nicht mehr haltbar ist. Alle
Organe, die in der Lage waren, einen den heutigen Verhältnissendes Geldmarktes entsprechenden
Zinsfuß einzufühlen, haben von diesem Recht Gebrauch gemacht. Vor Allen hat es der erste
Wächter der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Interessen, der Staat selbst gethan; er ist mit
Rücksichtslosigkeitohne Bedenken in dieser Frage vorgegangen. Wenn ich hier von den Interessen
unserer Provinz spreche, so erinnere ich Sie daran, meine Herren, daß kurz vor Verstaatlichung
der RheinischenEisenbahn diese in einer längeren Reihe von Jahren über 120 000 000 Mark
5°/o Prioritäten theilweise mit großem Agio und zwar auch noch kurz vor der Verstaatlichung
ausgegeben hatte.

Als nun die Verstaatlichungkam, hat der Staat rücksichtslos den Inhabern dieser Obli¬
gationen, die auf eine solide, sichere Kapital-Anlagespekulirthatten, das Geld vor die Thür gelegt;
das Agio und 1°/n am Zinsfuß gingen dabei verloren. Was ferner lange das Publikumbeschäftigt
hat, war die Frage der Konvcrtirung der Berliner Stadt - Obligationen. Die Situation war bort
dieselbe, wie heute in der Rheinprovinz. Die Berliner Stadt-Obligationen sind vorzugsweise in
den Händen Berlin's, in den Händen der öffentlichen Anstalten Berlin's, und war es eine erheb»
liche Fraktion des Magistrats und der Stadtverordneten-Versammlung,die aus den vorhin entwickelten
Gründen sagte: wir dürfen die Stadt nicht schädigen, wir müssen den Zinsfuß aufrecht erhalten,
wir haben die Anleihe kurz vorher mit Agio begeben :c, Nichts bestoweniger kam der Berliner
Magistrat und die Stadtverordneten-Verfammlungzu der Erkenntniß,daß die Verhältnissemächtiger
sind, als die Menschenund daß man den thatsächlichen Verhältnissenabsolut Rechnung tragen mnß.

Dann hat diese Frage auch das Staatsministerium beschäftigt und erhob dasselbe nicht
minder Schwierigkeiten,namentlich von dem Standpunkt des staatlichenInteresses, den Markt
nicht mit 4°/, Obligationen in Konkurrenzmit 4°/° Konsolszu überfüllen. Schließlich hat auch
der Staat sich in diesem Falle der Ueberzeugung nicht verschließen können, daß er nachgeben müsse,
und wie der Staat und die Stadt Berlin, haben es der Reihe nach fast alle großen Städte
unseres Vaterlands gemacht und wie die Städte, — das hat Herr Kollege Dietzc ausgelassen,—
haben es auch fast alle Provinzen gethan, ich kenne kaum eine, die es nicht gethan hat. Ich
frage nun: ist die Rheinprovinznach der heutigen Lage der Dinge, wo die Frage abgeschlossenist,
in der Lage zu sagen: wir stehen auf einer höheren Warte?

Der Herr Kollege Dietze mag sagen wie Marquis Posa: „Das Jahrhundert ist meinem
Ideal nicht reif, ich bin ein Bürger derer, die da kommen werden". Wir leben aber in der
Gegenwart, wir müssen mit der Gegenwart rechnen, und da frage ich: sind für die Rheinprovinz
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spezielle Gründe vorhanden, um von dieser allgemeinenRegel Abstand zu nehmen? Ich muß diese
Frage bei ruhiger Erwägung der Dinge verneinen. Ich verkenne nicht, daß eine Menge der
Gründe, welche Herr Dietze angeführt hat, zutreffendwären, wenn wir überhaupt die Frage zu
erörtern hätten: ist das Prinzip der Konvertirung richtig, oder nicht? Nachdem diese aber eine
vollendeteThatsache ist, können wir uns nur fragen: ist die Rheinprovin; allein eine Insel im
Ocean der Welt, die von der großen Regel des GeldmarktesAbstand nehmen soll? Dafür werden
Gründe angeführt, die zum Theil auch im schriftlichenReferat wiedergegebensind. In diesem
Referat heißt es aber auch, daß, vom rein finanziellen Gesichtspunktebetrachtet, die Operation
richtig erscheint. Auch in den Verhandlungen in der Finanz-Kommissionist mir nicht der höhere
Standpunkt begegnet, den Herr Dietze vorhin mit Emphase einnahm. Von allen Herren ist mir
vielmehr doch zugegeben worden, in Geldsachenhört die Gemüthlichkeit auf — wenn ich nicht irre,
hat Herr Dietze selbst diesen Ausdruck gebraucht — und gerade von diesem Standpunkte aus
wurde die Sache dort praktisch und nüchtern betrachtet,und so thue ich es auch heute.

Nun frage ich mich, meine Herren, sind die angeführten Gründe zutreffend? Da ist der
eine Grund, der allerdings eine gewisse Berechtigung hat: es finden sich in den Kassen unserer
Provinz 550 000 Mark. Alle diese Kassenwerden speziell davon mit betroffen und indirekt wird
allerdings der Provinz ein kleiner Nachtheil erwachsen, aber diese Thatsache, meine Herren, finden
Sie überall, wo Sie einer solchen Operation begegnen, in allen Städten. Wenn ich von meiner
eigenenVaterstadt sprechen darf, so hatte diese vor 2 Jahren auch die Bedenken, welche Herr
Dietze hat, dort waren auch bei einem großen Theil des Stadtverordneten-Kollegiums dieselben
Ansichten maßgebend,man sagte auch: das geht nicht, wir schaden unserer Sparkasse«. Schließlich
ist man doch auch dort zu der Erkenntniß gekommen, daß es nicht anders ginge, und wir haben
in unserer eigenen Sparkasse, deren Direktor ich bin, dieser Tage 800 000 Mark Obligationen der
Stadt Crefeldvon 4^2°/u in 4°/« umwandeln fehen. Unsere Sparkasse ist gleichfalls in der Lage,
Rheinprovinz-Obligationen zu besitzen; aber wir haben hier nicht das Interesse eines Privat»
Instituts zu vertreten, sondern das Interesse der Provinz, Nur von diesem Gesichtspunktegehe
ich aus und sage: es ist nicht richtig, wenn man das Interesse anderer Institnte damit konfundiren
will. Nun heißt es ferner, — ich gebe dieses gerne zu, das ist aber bei allen pupillarischen Sicher¬
heiten gerade so, — unsere Obligationen befinden fich im Besitze der Provinz, im Besitze von
Spar- und Kirchenkassen u. s. w. Nichtsdestowenigerweiden unsere Nheiuprovinz-Obligationen
an der Berliner Börse auch notirt, — aber ich gebe gerne zu, sie sind vorzugsweise in den Händen
unserer Provinz. Nun sagt man, die Besitzerhätten die Papiere in dem Glauben gekauft, daß
eine Reduktiondes Zinsfußes nicht eintreten werde. Ja, wer hat diefes den Leuten gesagt? dazu
ist der Provinzial-Verwaltungsrath nicht in der Lage gewesen, und das steht im direkten Wider¬
sprüche mit dem, was auf den Obligationen steht und die Grundlage meinesAntrages bildet. Auf
den Obligationen steht es ja, daß jederzeit gekündigt werden kann, und wer solche Obligationen
tauft, muß es wissen; das bedingt den Cours, das ist eine Eigenschaft, welche heute den Cours
bestimmt. Die 4^2°/° RheinprovinzObligationen stehen heute 102^—103^ und unsere 4°/° Obli«
gationen stehen 101. Die Leute, welche die Papiere gekauft haben, wissen, daß gekündigt werden
darf. Hatte der Provinzial-Verwaltungsrath die Absicht, welche er heute dokumentirt, so mußte
das dem Privilegium einverleibtwerden und man hätte die Papiere mit viel größerem Agio ver¬
kauft, als dies heute möglich ist. Nun heißt es ferner:

„Es bleibt ferner hervorzuheben, daß der Ankauf von 4^°/« Rheinprovinz-Obligationen
im Allgemeinen als eine den Schwankungen des Geldmarktes weniger unterworfene Kapitalanlage
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angesehen worden ist und daß gerade hierin die große Beliebtheit dieses Papieres beruht. Eine
Ermäßigung des Zinsfußes würde diese Vorliebe schädigen und für künftigeEmissionen provinzial-
ständischer Papiere nachtheiligsein".

Meine'Herren! Wenn dies mehr als eine Redensart sein soll, dann muß ich dem doch
entgegenhalten,daß das Vertrauen zu diesen Papieren nicht immer eristirt hat, daß dieselbenanfangs
mit einem großen Damno ausgegeben worden sind. Wir haben bei der gestrigenVerhandlung
über die Irrenanstalten gehört, daß das Papier, statt Vertrauen zu genießen, zuerst mit einem
Damno von 570 000 Mark begeben worden ist. Die Leute haben also das Papier nicht mit
Vertrauen, sondern mit Mißtrauen genommen,und ich weiß recht gut, daß dieses Papier zuerst
wie saures Bier ausgeboten worden ist, und erst später bei verändertem Geldmarkt eine andere
Bedeutung bekommenhat Meine Herren! Ich betrachtedieses Papier wie jede andere pupilla«
rische Priorität, die an der Börse gekauftworden ist, und wenn die Leute sich eine andere Idee
über das Privilegium machen, als gedruckt darauf steht, so ist das ihre eigene Schuld, nicht die
meinige. Für mich liegt die Sache einfach so: was thun wir als Privatpersonen, wenn uns die
Möglichkeitgeboten ist, ein Kapital billiger als bisher zu genießen? Da sage ich mir, wenn man
nicht eine ganz besondere Verpflichtung gegen den Darlehngeber hat. und das ist bei uns ganz
und gar nicht der Fall, denn die Obligationsuehmer haben seiner Zeit von der schlechten Lage des
Geldmarktes profitirt, um die Obligationen mit schwerem Verlust für die Provinz zu übernehmen,
ich fage also, wenn ich als Privatperson in der Lage bin, mein Kapital billiger zu negociren, so
acceptire ich das, und, meine Herren, ich meine die Sachlage ist dieselbe für unsere Provinz. Wir
haben deren direktes Interesse zu vertreten, und wenn der Rheinprovinz die Möglichkeitgegeben
ist, sich ihre Obligationen ^/2°/o billiger zu verschaffen und vielleicht diese billigeren Obligationen
mit Agio zu begeben, so kann ich von meinem Standpunkte aus es absolut nicht verantworten,
dieses Beneficium der Provinz vorzuenthalten.

Meine Herren! Wir haben aus dem Ständefonds, diesem Füllhorn der Gnaden, nach
allen Seiten hin Segen über die Provinz verbreitet, an Kirchen,an Museen, an Brücken u. j. w.
Die Provinz muß sich schließlich sagen: das sind reiche Leute, die sich das erlauben können! Wenn
wir aber schließlich nach Hause kommen und man fragt uns: was machenwir armen Steuerzahler,
was habt Ihr für uns gethan? Da hat ein Antrag vorgelegen, um die Steuerlast zu erleichtern
— dann würde ich keine Antwort geben können, ich würde nur sagen können,man hat den Antrag
nicht gewollt. Wenn wir die Sache vor 2 Jahren diskutirt hätten, so hätte sie von einem anderen
Standpunkt aus behandelt werden tonnen; aber heute, muß ich gestehen, würde die Rheinprovinz
unter allen Provinzen des Staates — sehen Sie sich die Börsenblätter darauf an, ob die Pro¬
vinzen noch 4^/2°/„ Obligationen haben, die kündbar sind — ein Unikumbilden, und darum sage
ich mir: ich kann es nicht verantworten, und empfehle Ihnen daher, meinem Antrage beizutreten.
Thuen Sie es heute nicht, ich bin fest überzeugt, in ein paar Jahren kehrt er wieder, und Sie
werden über kurz oder lang ihm doch beitreten müssen. (Bravo.)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Als ich vorhin den Ausführungen des

Herrn Referenten folgte, der uns mittheilte, daß er und der Verwaltungsrath auf einem höheren
Standpunkte oder einer höheren Warte ständen, daß sie diese Frage beurtheilten in Sorge mehr
für den kleinen Sparer, daß sie Samarilerdienste leisten wollten, da habe ich diese patriarchalische
Fürsorge außerordentlich bewundert und ein Anerkennungsgefühlin meinem Innern nicht unter¬
drücken können. (Heiterkeit.) Als dann der Herr Referent auf seine Vaterstadt hinwiesund bemerkte,
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Barmen, Aachenund andere Städte hatten eigentlich Schacher getrieben, da ging es mit meiner
Bewunderung wie bei der Festvorstelluugdes „Lohengrin" im Stadttheater, wo Elsa eintritt und
der Cbor sie ansingt: „da naht sie hold und tugendreich." So kam mir in diesem Augenblick der
Herr Referent vor. (Heiterkeit,) Meine Herren! Der Herr Referent hat sachlichauf die Ver¬
hältnisse der Elberfelder, oder, wie er sagte, seiner Sparkasse verwiesen. Meine Herren! Dieselben
Verhältnisse, wie sie in Elberfelo obgewaltethaben, haben — ich darf wohl auf die Nachbarstadt
Barmen hinweisen — auch bei unS vorgelegen. Wir haben 3^2 Millionen unserer Stadt¬
obligationen convertirt und davon besaß unsere Sparkasse 1721000 Mark, fast ein Drittel.
Es ist uns trotzdem gar nicht eingefallen, die Konvertirung nicht vorzunehmen. Die Sparkasse
bekommt jetzt aus ihrem Besitz an Stadtobligationen weniger Zinsen, aber es ist eine eigene Ver¬
waltung, die ihre eigenen Geschäfte zu besorgen hat, und sie kann eben suchen, wie sie den Verlust,
den sie durch die Konvertirung erleidet, wieder einholt. Ihrethalben haben wir die Zinsersparniß
auf die iibrig bleibenden2 Millionen Mark von den Steuerzahlern unserer Stadt nicht abwenden
wollen. Meine Herren! Nicht der Staat allein konvertirt, nicht die Gemeinden allein konvertiren,
der ganze Zinsfuß für alle Schulden, auch aller Hypothekenschulden, hat sich verringert, und ich
weiß wirklich nicht, ob die Herren, die Hypotheken ans ihren Gütern haben — ich weiß nicht, ob
welche hier anwesend sind — (Heiterkeit), eine solche Zinsverringerung ungünstig beurtheilen.
Wenn Derjenige, der die Hypothekenschulb hat, zu Ihnen kommt uno Ihnen sagte, ich kann jetzt
mich statt mit 5°/o mit nur 4^°/« begnügen,glauben Sie denn, die Herren, welche die Hypothek
aufgenommenhaben, würden darauf antworten: Nein, lieber Mann, wir erweisen Dir einen
Samaritcrdienst, wir wollen Dich wirthschaftlichnicht schädigen,es ist sehr freundlichvon Dir,
daß Du Dem Kapital zu 4'/2°/o, statt zu 5°/° anbietest, aber wir lehnen das ab, denn wir
wollen Deine Einkünfte nicht schmälern. So stehen wir hier, wo es sich darum handelt, nach dem
Stande des gegenwärtigenGeldmarktes, der Provinz eine Ersparnis) von 45 000 Mark zuzuführen.
Wenn der Geldmarkt so günstig ist, dann haben wir ihn zu benutzen, ebensogut, wie wir benutzt
worden sind, als der Geldmarkt ungünstig war. 570 000 Mark haben wir bei der Ausgabe von
9 000 000 Mark verloren. Diese 570 000 Mark haben wir zur ungünstigen Zeit des Geldmarktes
bezahlen müssen, das macht eine Zinsausgabe von über 25 000 Mark pro Jahr, die wir der
Provinz zu einer Zeit, als der Geldmarkt ungünstig war, haben auferlegen müssen. Jetzt ist der
Geldmarkt günstig, haben wir nicht jetzt das Recht diese Gunst des Geldmarktes zu benutzen,
ebenso wie man die Ungunst des Geldmarktes gegen uns benutzt hat? Wenn wir das Recht dazu
uns vorbehalten haben? Und wenn wir sagen: wir mußten seit 1875 25 000 Mark Zinsen mehr
bezahlen, so können wir auch sagen: wir sind jetzt in oer Lage, diese 25 000 Mark nicht allein
wieder von uns abzuwälzen,sondern 20 000 Mark der Provinz pro Jahr wieder von dem früheren
Verlust einzubringen. Ich glaube, meine Herren, daß es wirklich nicht angebracht ist, irgendwelche
Rücksichtauf Diejenigen zu nehmen, welche uns das Geld geliehen haben. Ich denke, meine
Herren, daß die Sache einfach so liegt, daß wir nicht hierher gesanot sind, um Fürsorge für die
Kapitalisten, für die Sparkassen oder andere Institute zu treffen, sondern daß wir dazu hergesandt
sind, um nach Möglichkeit die Geschäfte der Provinz zu führen, mit weiser Sparsamkeit. Wir
wollen nicht in irgend einer Weise durch unanwendbare moralische Bedenken diese Sparsamkeit
verringern und hier Ausgaben beschließen, oder, was dasselbe ist, den Beschluß von Ersparnissen
verhindern. Wo Alles konvertirt, können wir es auch! Wo Alles liebt, kann Karl allein nicht
hassen! (Heiterkeit.)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFriederichs hat das Wort.
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AbgeordneterFrieberichs: Meine Herren! Ich will mich kurz fassen. Zunächst muß
ich dem Herrn Porredner bemerken, ich stimme mit ihm für 4°/,, aber nicht, weil ich moralische
Bedenkennicht berücksichtigenwill; es liege» deren gar keine vor für mich! Mit dem Herrn Kol¬
legen Ientges bin ich vollständigeinverstanden, nur in seiner Auslegung von Gemüthlichkeit
wäre Veranlassung,darauf hinzuweisen, daß nach Vieler Auffassung die Gemüthlichkeit nicht mit
den Geldsachen aufhört, sondern anfängt! Der Herr Referent von Elberfeld hat einen poetischen
Flug auf eine höhere Warte versucht, ist aber stramm auf der Zinne der Parteien sitzen geblieben,
er hat uns gesagt, die Provinz ist nicht da, um Geldgeschäftezu machen. Meine Herren, sie
macht aber Geld und obendrein zum Theil unberechtigt, indem sie nicht das Recht hat, die
Steuerzahler 4^2°/° zahlen zu lassen, wo diese mit 4°/o auskommenkönnen. Diese Thatsache ist
für mich allein maßgebend. Wir sind verpflichtetzu konvertiren, damit die Steuerzahler nur
das Nöthigste bezahlen! Deshalb bitte ich, meine Herren, für oie Konvertirung zu stimmen!

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWaldthausen hat das Wort.
Abgeordneter Waldthausen: Bei uns ist oberster Grundsatz, alle Verwaltungen mit

der größten Sparsamkeit zu führen. Das hat uns denn auch dahin geleitet, daß die sämmtlichen
Etablissements, welche bei uus existiren und Obligationen hatten, den Zinsfuß dafür reduzirten;
die Gemeinden haben es ebenso gemacht und meistens auf 4°/o konvertirt. Wir sind noch einen
Schritt weiter. Ich habe heute eine Einladung zur Gemeinderaths-Sitzung bekommen. Da ist
der erste Theil der Vorlagen: Vorlage, betreffend Herabsetzungdes Zinsfußes für die Einlagen
bei der hiesigen Sparkasse. (Hört! Hört!) Da sehen Sie die Konsequenz. Meine Herren! Die
Sparkassen haben bei uns bis dahin immer genug Gelegeuheit gehabt, Geld zu 5"/« auszugeben,
viele haben jetzt den Zinsfuß auf 4^/2 rcduzirt. Wir besitzen eine der größten Sparkassen in unserer
Gegend, die nach vielen Millionen zählt. Die Einschüsse rühren zum größeren Theil vom Arbeiter»
stand her. Bei uns ist man der Ansicht, daß wir ein Herabgehcn des Zinsfußes nicht hindern
können, und deshalb wird der Beschluß dahin führen, daß die Einlagen auch eine Reduktiondes Zins¬
fußes erfahre» und daß die betheiligten Arbeiter sich ebenfallsmit einem geringern Zinssatz begnügen
müssen. Bei uns würde man es nicht verstehen, wenn wir nicht zur Konvertirung übergingen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Ry: Meine Herren! Es war zu erwarten, daß diejenigen

Herren, welche früher schon ihren Konvertirungs-Antragmit der Umlage in Verbindung brachten,
und an denselben für ihre AngelegenheitHoffnungen knüpften, mit fehr lebhaftem Interesse für
die Konvertirung der Obligationen eintreten würden. Das ist geschehen,und ich bin davon nicht
überrascht. Ich bin aber überraschtdurch verschiedenePunkte ihrer Begründung; die Herren haben
sich ganz allein und lediglich auf den Standpunkt einer Privatperson gestellt, es gilt gar kein
höheres Interesse für sie, als die einfache Frage des Geldmarktes und der Kapitalanlage. Meine
Herren, sie haben getrennt die Interessen der Provinz von den Interessen der Städte und der
einzelnenInstitute der Provinz, sie haben dem GedankenAusdruck gegeben: was kümmern mich
die Institute? was kümmertmich das, was sonst die Provinz angeht? ich benutze die Gelegenheit
eine Zinsersparniß zu erlangen. Dem kann ich mich durchaus nicht anschließen. Ich nehme für
mich als Vertreter der Provinz höhere Anschauungenin Anspruch in dem Sinne, daß ich mir
sage: wenn die Institute der Provinz wesentlich verletzt werden, wenn ich sehe, daß große Kreise
der Gesellschaftdurch die Ermäßigung des Zinsfußes in ihren Interessen geschädigt werben, so
darf eine Ersparniß hier, gegenüber diesen Schädigungen, nicht in's Gewicht fallen. Meine Herren,
eS ist außerdem die Erfparniß, die die Provinz macht, nach meiner Meinung nicht besondersgroß.
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Berücksichtigen Sie dann diejenigenVerhältnisse, die Sie dadurch hervorrufen, daß Sie in diese
festen Geldverhältnisseder Provinz Fluktuationen hineinbringen,daß Sie, wenn Sie einmal diesen
Weg betreten, jedesmal der Fluktuation des Geldmarktes folgen müssen und dadurch das ganze
Vertrauen zu der Stabilität der Finanz-Verhältnisseder Provinz wesentlicherschüttern. Meine
Herren, ich meine, nach dieser Richtung sind doch gewiß höhere Motive, die uns veranlassen müssen,
diese Sache nicht allein von Seiten des Privatmannes, sondern in der That von Seiten des Ver¬
treters größerer Körperschaften mit mannigfachenzu schützendenInteressen zu betrachten. Ich frage
mich dann: woher ist der Anstoß für die Konvertirung eingetreten? Der Staat hat zunächst
begonnen,er hat den Weg betreten, aber er hat ihn betreten unter dem Einfluß der großen Geld¬
mächte, heute fchon hält er inne auf diefer Bahn, Wenn Sie die großen Konoertirungen in
Oesterreich fchen, fo werden Sie erfahren: — die Herren, welche eingeweiht sind, werden das
bestätigen— die großen Geldmächtehaben ihr eigenes Interesse verfolgt, kolossales Geld verdient,
aber ob sich die Staatsfinanzen gut dabei gestandenhaben, ob Oesterreichs Finanzlage, nachdem
die Konvertirung erfolgt, wesentlich gebessert ist, das möchte ich sehr bezweifeln. Es ist hier von
einer Seite „Schluß" gesagt worden. Ich muß sagen: wenn so wichtige Dinge zur Sprache
kommen, wenn Sie so tiefgehende Fragen erörtern, fo muß den Mitgliedern auch Raum gestattet
werden, gegenthciligc Ansichten auszusprechen. Wenn einigen Herren die Auseinandersetzungen über¬
flüssig erscheinen und sie darum Schluß rufen, fo glaube ich, daß es dennochein ungerechtfertigtes
Verlangen ist. (Ruf: Ist nicht gesagt worden.)

Wenn ich eben etwas gehört habe, was nicht gesagt sein soll, so muß ich um Entschul¬
digung bitten, ich glaube es aber positiv gehört zu haben, — Nun sagt man, die Konvertirung
erfolge auf Grund der Kenntniß der Vetheiligten. Meine Herren, die Bethätigten wissen aller¬
dings, daß ihnen gekündigt werden kann, sie haben sich aber die berechtigte Hoffnung gemacht,
daß diese Kündigung nicht lediglichaus rein materiellemInteresse erfolgen werre, daß andere wich¬
tige Momente eintreten müssen, um die Kündigung eintreten zu lassen, uud haben namentlichdie
Institute auf Grund dieser berechtigten Anschauungihren Besitz in diesem Papier angelegt, und
haben dadurch geglaubt, ihren Besitz dauernd zu sichern. Es ist schon auf die Herabsetzungdes
Zinsfußes der Sparkassen und Provinzial-Hülfskasseexemplificirt worden; es hat das ganz andere
Gründe gehabt. Ich möchte noch auf ein Moment aufmerksammachen. Meine Herren, wir sind
in diesem Augenblick mit der Herabsetzung des Zinsfußes beschäftigt, wissen wir denn, ob der Zins¬
fuß auf diesem niedrigenStandpunkt bleiben wirb? Möglicherweiseist dies vorübergehend,es wird
Niemand in der Lage sein, zu sagen, ob der Zinsfuß in kurzer Zeit nicht wieder steigt. Wollen
wir diesen vorübergehenden Augenblick benutzen, wollen wir dieser Fluktuation aus engen finanziellen
Gründen folgen? Ich glaube nicht, daß das richtig ist.

Ich will noch zuletzt auf einen Punkt eingehen, der mir gauz besonders aufgefallen ist.
Herr Kollege Ientges sagte: ich frage gar nicht, ist das Prinzip der Konvertirung richtig oder
nicht? Das ist mir gleichgültig,die Konvertirung ist auf der Tages-Ordnung, und die Rheinprovinz
soll keine Ausnahme machen; foll die Rhcinprovinz nicht mitmachen,was die allgemeine Strömung
ist? Wenn wir diesem Grundsatz folgen, wohin foll das gehen? Ich bin im Gegentheil der Meinung,
wir müssen ernstlichwie überhaupt so auch hier, bei der Konversionprüfen, ob sie im Prinzip,
in sich gerechtfertigt? ob durch diese Konversionwesentlich das Interesse der Angehörigenin der
Provinz beschädigt wird? Ist diese Frage von uns bejaht — ich meine, wir müßten sie ganz ernstlich
Prüfen, — müssen wir sagen, das Prinzip ist nicht richtig, es werden wesentlicheInteressen geschädigt,so
müssen wir von der momentanenBenutzung der KonjunkturAbstand nehmen. Wir müssen die
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Fluktuationen des Geldmarktes in diesem Moment nicht mitmachen, sondern warten, daß wesent¬
lichere und bessere Gründe eintreten, als die: es ist jetzt Mode, zu konvertiren. Lassen sie uns
diese Mode nicht mitmachen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Zur persönlichen Rechtfertigung des Standpunktes, wie er

sich in dem Referat schon angedeutet findet, einiger Mitglieder des Bezirks Düsseldorf aus der
Finanzkommission und aus dem Provinzial-Verwaltungsrath nur wenige Worte: Wir gehen von
der Ansicht aus, daß die Bedeuten, wie sie in dem Referat niedergelegt sind, durchaus nicht ohne
Weiteres mit Leichtigkeit beseitigt werden können, wie dies, wie es scheint von einem Theile der
Herren hier versuchtwird. Wir erkennenan, daß namentlicheund wesentliche Schädigungen mit
einer Konvertirung verbunden sind. Wir stehen nur auf dem andern Standpunkt, gerade als Mit¬
glieder des DüsseldorferBezirks, daß wir sagen: Unter den jetzigen Verhältnissenmüssenwir alles
acceptiren, was mithilft, dem DüsseldorferBezirk über die schweren Verhältnisseder nächsten Zeit,
wo er an den Umlagen der Irrenanstalten ganz anders wie bisher partizipirt, hinweg zu helfen.
Von diesem Standpunkt aus haben wir das pro und contra gegen einander abgewogen und unS
entschieden, unter diesen besonderen Umständenfür die Konvertirung einzutreten. Ein zweiter Grund
liegt für mich vor, den ich auch bereits in der Finanzkommissionentwickelthabe. Ich bin der
Ansicht, daß unter den heutigen Vorhältnisscn,wo der Grundbesitzso schwer bebrängt ist, in dessen»
Interesse alles darauf ankommt, den Zinsfuß für feste und sichere Anlagen möglichst herunter zu
drücken. (Bravo! Rufe: Schluß.)

Landtags-Marschall: Es haben sich noch folgende Herren zum Wort gemeldet:Frie¬
der! chs, Sahler, Lautz und Bremig. Es ist der Ruf Schluß ertönt, ich bitte Diejenigen, die
für den Schluß sind, sich zu erheben. (Geschieht.) DaS ist die Majorität. Zum Schlußwort
würde zunächst der Herr Referent das Wort haben.

Referent AbgeordneterDietzc: Meine Herren! Ich glaube, daß aus den stattgehabten
Vorträgen der verschiedenen Herren Jeder hier im Saale sich ein vollständigklares Bild geschafft
hat. Ich will nur wiederholen,daß ich Sie von vornherein darauf aufmerksamgemacht habe,
daß der Herr Korreferent— und der ihm zunächst sitzende Herr hat es mit ihm gethan — kalt
bis an's Herz Ihnen vorrechnenwürde, daß, wenn 4'/2°/«ige Papiere in 4°/«ige im Betrage von
9 Millionen tonvertirt würben, dadurch ein Nutzen von 45 000 Mark entstände. Die beiden
Herren haben Arm in Arm gekämpft, sie können ihr Jahrhundert in die Schranken fordern, der
zweite Herr Redner hat mir aber nicht beigebracht,was von dem Knaben Karl weiter gesagt
wird: „der Knabe Karl fängt an, mir fürchterlichzu werden". Ich will dem Herrn Korreferenten
erwidern, daß er im Anfang gesagt hat, der Staat ist rücksichtslos vorgegangen; das unterschreibe
ich vollständig, uub aus dem Grunde hat der Provinzial-Verwaltungsrath und die Majorität des
Ausschusses sich auf den andern Standpunkt gestellt und nicht zugeben wollen, daß die Provinz
ebenso rücksichtslosin dieser Sache verfahre, wie der Staat. Ich will mich hierauf beschränken
und nur wiederholen,was ich im Eingang gesagt habe: Sollen Zahlen entscheiden, sv müssen Sie
mit den Herren Antragstellernstimmen, sollen höhere Gesichtspunkte für die Provinz gelten, was
ich hoffe, dann, meine Herren, müssen Sie mit der Majorität des Ausschusses stimmen,

Landtags-Marschall: Der Herr Korreferent hat das Wort.
KorreferentAbgeordneterIentges: Meine Herren! Ich will mich kurz fassen, da Schluß

gewünscht wird, und dem Herrn Abgeordnetenvon Grand-Ry nicht viel antworten, weil er das
wiederholthat, was Herr Kollege Dietzc vorhin gesagt hat und sich daher auch die Erwiderung
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darauf aä nowiu nehmen kann. Ich möchte den beiden Herren nur bemerken: die eigentliche
Konsequenz ihrer Ansicht ist, daß wir mit demselbenFug und Recht den Zinsfuß herauf setzen
können, sie sprechen nicht für die Provinz, sondern für die Kapitalisten, warum haben sie nicht den
Antrag gestellt, bei diesen Nothverhältnissen den Zinsfuß von 5 auf 5^/2°/« zu erhöhen? Das
hat dieselbe Berechtigung. Dann glaubt der Herr Abgeordnete von Grand-Ry, daß es nicht
die öffentlichenInteressen wären, die die heutigen Zustände herbeigeführt habeu, sonderndie Geld¬
mächte. Nicht die Geldmächtesind mächtiger als die Verhältnisse es sind, sondern es liegt in den
thatsächlichen Zuständen des Geldmarktes, daß man uns zur Ermäßigung des Zinsfußes zwingt.

Wenn noch vor wenigen Jahren in Amerika 6 oder 7°/» der laufende Zinsfuß war, fo
ist Amerika jetzt bei seiner Kapitalansamiuluug schon auf 3>°/o angekommen, und wenn Sie bei
uns 4'/2°/« ausrecht erhalten wollen, so schädigen Sie die Angehörigender Provinz, die Kapital
suchen. Von der Provinzial - Hülfskasse berichtet man mir so eben, sie habe selbst den Zinsfuß
heruntergefetzt. Meine Herren, bann hätten Sie lieber der Provinzial-Hülfskasserathen sollen, den
alten Zinsfuß beizubehalten. Ich will aber davon abstrahiren. Herrn von Grand-Ry möchte
ich entgegenhalten— er wohnt in Eupen — daß das größte Geldinstitut seines Bezirkes, der
„Aachener Verein für gemeinnützige Arbeit und Sparsamkeit", derjenige, welcherdte Sparkassen
des RegierungsbezirksAachenfundirt hat, bereits dazu übergegangenist, vom 1. Januar an die
Einlagen aller Spartassen von 31/2°/» auf 3°/» herabzusetzen. Sollen wir gegenüber allen diesen
Verhältnissen die Hände in den Schooß legen und großmüthig sagen: das wollen wir nicht? Wir
thun das nur für Rechnung unserer Steuerzahler, für Rechnuug unserer nächsten Vollmachtgeber,
die wir schädigen, während wir Wohlthäter der Anderen sind, und darunter sind viele Kapitalisten.
Nun komme ich noch auf einen anderen Punkt, der in der bisherigen Debatte noch nicht hervor¬
gehoben ist, das ist die Einheit der Gcldwirthschaft. Es ist gestern dafür plaidirt uud anerkannt
worden, daß eine Umlage auf gemeinsamerGrundlage den Interessen der Provinz entspricht.Nach
derselben Richtung hin empfiehlt es sich, daß wir eine Unifikationunserer Schulden herbeiführen;
das macht die Sache einfacher und dient auch zur Einheit der Provinz. Darüber bin ich mir
auch im Klaren, daß, sobald der Zeitpunkt für die Kündigung unserer 4'/«°/» preußischenKonsols
in Berlin gekommen ist, diese sofort werden gekündigt werden, um eine Unifikationunserer Staats¬
schulden auch nach dieser Richtung herbeizuführen.

Landtags-Marschall: Ich möchte nur zu einer faktischenBerichtigungHerrn Je ntges
ein Wort sagen. Er hat gesagt, daß die Provinzial-Hülfskasseihren Zinsfuß heruutergefetzthabe.
Das ist doch wohl so allgemein nicht richtig, sondern nur für Depositen auf kurze Kündigung.

Meine Herren! Die Diskussion ist nunmehr geschlossen.Ich bitte die Herren Abgeord¬
neten, ihre Plätze einzunehmen,um zur Abstimmungzu schreiten.

Der Antrag des Ausschusses geht dahin: der hohe Landtag wolle den Autrag des Abge¬
ordneten Ientges und Genossenablehnen. Ich bringe den Antrag des Ausschusses zur Abstim¬
mung, und bitte Diejenigen,die gegen den Antrag des Ausschusses und für den Antrag Ientges
und Genossen sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es sind 35, ich bitte um die Gegenprobe. (Geschieht.)
32, der Antrag des Ausschusses ist also abgelehnt und der Antrag Ientges und Genossen

mit 35 gegen 32 Stimmen angenommen. (Bravo!)
Ich glaube aber, ich habe geschäftsordnungsmäßighier zu bemerken, daß bei Beschluß¬

fassungendes Landtags, welche eine Adresse an Se. Majestät den Kaiser und König nöthig machen,
2/» Majorität erforderlichist.
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Zur Geschäftsordnunghat der Herr Abgeordnete Lautz das Wort.
AbgeordneterLautz: Meine Herren! Ich glaube mich dahin aussprechenzu sollen, daß

es sich nur um Gegenstände handelt, die durch Allerhöchste Proposition vorgelegt worden sind;
dann ist allerdings 2/3-Majorität erforderlich.

Landtags-Marschall: Zur Geschäftsordnunghat der Herr Abgeordnete von Eynern
das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Ich habe die Geschäftsordnungoder das Gesetz im Augen¬
blick nicht vor mir, aber ich glaube, daß die Einwendung, welche Herr Lautz macht, richtig ist.
Es handelt sich bei der ^Majorität um Gegenstände, die von Sr. Majestät zur Begutachtung
vorgelegtworden sind. Bei dem Schorlemer'schen Gesetzentwurf wird das zutreffen, aber nicht
hier. Wir werden allerdings die Allerhöchste Sanktion zu dieser Konvertirung einholen müssen,
aber die hat in erster Linie der Minister, nicht Se. Majestät der Kaiser selbst, zu geben. Es ist
eine ministerielleZustimmung, wie sie jede Stadt einholt, und diese wird, wenn vom Minister
ertheilt ober befürwortet, die Signatur Sr, Majestät des Kaisers finden.

Landtags-Marschall: Ich habe hier den §. 46 des Gesetzeswegen Anordnung der
Provinzial-Stände für die Rheinprovinzenvom 27. März 1824 vor mir. Derselbe schreibt vor:

„Die Mitglieder aller Stände der Rheinprovinzen bilden eine ungetheilte Einheit; sie
verhandeln die Gegenständegemeinschaftlich. Zu einem gültigen Beschlusse über solche Gegenstände,
welche von Uns zur Berathung an sie gewiesen oder ihrem Beschlussemit Vorbehalt Unserer
Sanktion überlassenober sonst zu Unserer Kenntniß zu bringen sind, wird eine Stimmenmehrheit
von zwei Drittheilen erfordert; ist diese bei einer Sache, worüber von den Ständen das Gutachten
erfordert worden, nicht vorhanden, fo wird solches mit Angabe der Verschiedenheit der Meinungen
ausdrücklich bemerkt.

Alle andern ständischenBeschlüssekönnen durch die einfache Mehrheit ihre Bestim¬
mung erhalten."

Zur Geschäftsordnunghat der Herr Abgeordnete Ientges das Wort.
AbgeordneterIentges: Meine Herren! Ich würde diesem Paragraphen vielleicht noch

eine andere Auslegung geben, ich halte es aber durchaus nicht für nöthig. Auf dem Königlichen
Privilegium, welches der Anleihe zu Grunde liegt, steht ausdrücklich,die Stände haben jederzeit
das Recht zu kündigen; das ist durch Königliche Sanktion gutgeheißen. Der gedachte Paragraph
ist in dem gegebenen Falle durchaus nicht zutreffend. Wir kommen nicht mit einem Antrage;
dieser bedarf unter allen Umständender landesherrlichenSanktion. Es handelt sich hier darum,
daß wir von einem Rechte Gebrauch machen, welches uns durch des Königs Majestät bereits
verliehen ist, welchesauf den Obligationen gedruckt steht. Wenn diese Auffassungnicht richtig ist,
so müßten die Obligationen anders lauten, als sie heute lauten

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat zur Geschäftsordnung
das Wort.

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher: Meine Herren! Ich glaube, daß
diesmal der Herr Marschall die Geschäftsordnungwohl etwas zu strenge auszulegen beabsichtigt,
denn nach meiner Auffassungtrifft der Fall nur dann zu, wenn sich die Stände mit einer Adresse
direkt an Se. Majestät den König wenden. So liegt hier die Sache nicht, sondern der Antrag
Ientges beabsichtigt, den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, von der von des Königs
Majestät bereits im Voraus genehmigtenKonvertirung Gebrauch zu machen. So wie der Weg
eingeschlagen wird, daß die Sache an den Provinzial-Verwaltungsrath überwiesen wird, kann mit

49
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einfacher Majorität ein Beschlußgefaßt werden. Anders liegt die Sache, wenn eine Adresse an
des Königs Majestät direkt gerichtetwerden soll.

Landtags-Marfchall: Zunächst muß also lonstatirt werden: ist bei Allerhöchster
Genehmigungzur Ausgabe der Obligationen schon zugleich die Genehmigungertheilt worden, diese
zu kündigenund zu konvertiren?

AbgeordneterIentges: Das steht wörtlich, — ich habe das auch angeführt in meinem
Antrage, — gedruckt auf jeder Obligation.

Landtags-Marschall: Dann möchte ich auch noch Herrn Freiherrn von Solemacher
antworten, daß es sich in diesem Falle nicht um die Geschäftsordnung, sondern um ein Gesetz
handelt, es ist ß. 46 des Gesetzes vom 27. März 1824, den ich verlesenhabe.

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher: Ich revozire meinen unrichtigen
Ausdruckund bitte um das Wort

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher: In dem Wortlaute der Obligation

steht nicht, daß die Ausgabe neuer Obligationen für den gleichen Betrag jederzeit wieder stattfinden
könne, es steht überhaupt von der Konvertirung nichts darin, sondern nur von dem Rechte der Kün¬
digung. Wenn aber von diesem Rechte der Kündigung Gebrauch gemacht wird, so wirb naturgemäß
für uns die Nothwendigkeiteintreten, an Stelle dieser Obligationen, die wir dann baar einzulösen
haben, neue Obligationen auszugeben. Diese neuen Obligationen können wir aber nicht auf Grund der
Erlaubniß ausgeben, nach welcherwir die früheren Obligationen haben ausgebendürfen, fondern wir
müssen dafür wieder ein befonderesPrivilegium haben. Wir haben also den Antrag zu stellen,
daß wir für einen Betrag, der dem entspricht, das Privilegium haben wollen, neue 4"/uige Obliga¬
tionen ausgeben zu dürfen. Es ist ja wahrscheinlich,daß der Rheinprovinz von höchster Stelle
diese Erlaubniß ertheilt werden wird, aber eine absolute Gewißheit ist darüber nicht vorhanden.
Es ist sogar in ganz ähnlichenVerhältnissen,wie die Herren wissen, großen Bahnen, welche auch,
was ihre Finanzlage betrifft, vollständig als pupillarische Sicherheit angesehen wurden, diese
Erlaubniß zu einer gewissen Zeit nicht ertheilt worden. Ich mache ferner darauf aufmerksam, daß
auch der Staat selbst von dem Rechte, die Kündigungresp. Konvertirung dieser Obligationen der
Bahnen, welche er käuflich erworben hat, vorzunehmen,wo er es kann, bei Weitem nicht einen so
umfangreichenGebrauch macht.

Landtags'Marfchall: Zur Geschäftsordnunghat der Herr Abgeordnetevon Eynern
das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ich glaube die letzten Ausführungen des
Herrn von Solemacher waren absolut nicht zur Geschäftsordnung und dazu wollen wir doch
eigentlich jetzt sprechen. Ich stehe ganz auf dem Standpunkte, meine Herren, daß wir in diesem
Falle keine ^/»Majorität nöthig haben, trotzdem wir ein KöniglichesPrivilegium nachsuchenmüssen.
Diese Art von Ertheilung von Privilegien steht auf einem ganz anderen Gebiete, als der §. 46
dieses Gesetzes bestimmt. Aber ich glaube doch, daß wir anerkennenmüssen, daß der Herr Land¬
tags-Marschall verpflichtet oder genöthigt war, über seine Bedenken,die er ganz objektiv vorgetragen
hat, ohne seinerseitsParteistellung in der Frage zu nehmen, uns Mittheilung zu machen, aber daß
durch die Besprechungdie Einwendungen,welche von Seiten des Herrn Marschalls gemacht werden
mußten, ihre Erledigung finden, wird gar nicht bezweifelt werden können. Ich betrachte die Frage
in dem Sinne erledigt, wie sich die Herren Redner ausgesprochenhaben und wie auch, glaube ich,
der Herr Landtags-Marschall nach der Diskussiondie Frage beurtheilen wird.
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Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher: Daß wir kündigen können, steht

fest, das ist auch ziemlich irrelevant. Ich glaube, das einfachste ist, der Landtag handelt hier
gerade wie bei dem Antrage bezüglich der Hülfskasse, wo der Provinzial-Verwaltungsrath bereits
beauftragt ist, ein Privilegium zur Ausgabe von 5 Millionen Mark zu extrahiren. Also hat hier
weiter nichts zu geschehen, als daß der Landtag Beschluß darüber faßt, mit der Ausführung
dieser Maßregel, Eftrahirung der Genehmigung zur Konvertirung, allein den Provinzial-Verwaltungs-
rath zu beauftragen.

Landtags-Marschall: Zur Geschäftsordnung hat der Herr Abgeordnete Bremig
das Wort.

Abgeordneter Bremig: Meine Herren! Ich schließe an das an, was Herr von Sole¬
mach er ausgeführt hat. Der Beschluß, zu konvertiren ist gar nicht ausführbar, wenn Sie nicht
einen Beschluß fassen, wonach der Provinzial-Verwaltungsrath autorisirt wird, ein Allerhöchstes
Privilegium für die Ausgabe neuer Obligationen, überhaupt Alles dazu Nöthige zu veranlassen.
(Rufe: Steht ja da,) Was da steht, wird nicht ausreichen.

(Abgeordneter Ientges: Sie kennen solche Sachen gar nicht.)
Ich habe Quellen für meine Wissenschaft gehabt, welche dem Herrn Ientges nicht zu

Gebote gestanden haben und ist es deshalb etwas überhebend, wenn er sagt: Sie kennen das nicht.
Ich halte eine so allgemeine Vollmacht nicht für ausreichend zu etwas fo Spezifischem, wie die
Erwirtung eines Allerhöchsten Privilegiums ist.

Landtags-Marschall: Ich muß dem Herru Ageordneten Bremig erwidern, daß der
Antrag Ientges dahin geht:

„Der Hohe Landtag wolle in Ausübung vorstehenden Rechtes die Konvertirung der
sämmtlichen noch in Umlauf befindlichen 4'/2 °/° Obligationen der Rheinprovinz in
4°/o beschließen und dazu die Allerhöchste Genehmigung nachsuchen, sowie den Provinzial-
Verwaltungsrath mit allen an diesen Beschluß sich knüpfenden weiteren Maßnahmen
beauftragen."

Wenn der Landtag so beschließt, so muß der Landtag nach dem Wortlaute dieses Beschlusses
eine Adresse an Seine Majestät den Kaiser und König richten, und für diesen Fall wäre zwei
Drittel Majorität des Landtags für den Beschluß nothwendig. Sobald Sie aber den Antrag des
Herrn Ientges dahin modifiziren, daß es heißt: Der Provinzial-Verwaltungsrath wird beauftragt,
die Genehlniguug zur Konvertirung nachzufuchen uud alles Weitere zu veranlassen, so ist die
Majorität, wie sie jetzt für den Antrag gewesen ist und die ich auf 35 gegen 32 Stimmen lonstatirt
habe, ausreichend. — Der Herr Abgeordnete Bremig hat das Wort.

Abgeordneter Bremig: Meine Herren! Wenn der Antrag so beschlossenist, wie er hier
gestellt ist, dann ist der Herr Landtags-Marschall vollständig im Recht. Eine Konvertirung ist
auf den Obligationen gar nicht vorgesehen, von Konvertirung ist bort nicht die Rede, der Beschluß
hätte korrekt dahin gehen müssen, die Kündigung der in Umlauf befindlichen 4^2°/« igen Obligationen
vorzunehmen, und daran hätte sich der Beschluß anschließen müssen, dem entsprechend nun den
Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, ein Allerhöchstes Privilegium für die Emittining neuer
Obligationen nachzusuchen. Das würd korrekt gewesen. Also ein klein bischen Verständniß von
der Sache habe ich doch. Wenn es aber in dem Antrag heißt: Die Allerhöchste Genehmigung
für die Konvertirung nachzusuchen, dann muß eine Adresse an Seine Majestät gerichtet werden,
und dazu gehört die zwei Drittel Majorität. Das ist zweifellos.

49'
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Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher: Ich bin nicht in der sage, dies

anzuerkennen. Ich glaube, daß es am einfachsten ist, wenn wir uns an die Fassung anschließen,
wie sie in dem Referat, das unter IV. 4 vorliegt, enthalten ist, es heißt dort: „Der hohe Landtag
wolle zur ferneren Verstärkung des Betriebsfonds der Provinzial-Hülfskassedie Ausgabe von
weiteren, auf den Inhaber lautenden, Seitens der Gläubiger unkündbaren, Schuldverschreibungen
— Anleihescheine der Rheinprovinz — bis zur Höhe von 5 Millionen Mark beschließen,sodann
den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen,die näheren Modalitäten festzustellen, sowie die Geneh¬
migung der Königlichen Staats-Regierung nachzusuchen u. s. w." Wenn wir diese Fassung, für
diesen Fall adoptirt, annehmen, indem wir einen dem entsprechenden Beschlußfassen, dann ist die
Sache einfach erledigt.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Ientges hat das Wort.
AbgeordneterIentges: Meine Herren! Wenn man einer Sache Schwierigkeitenbereiten

will, (Oho!) so fällt dies gerade nicht schwer,
Landtags-Marschall: Ich muß den Herren Abgeordneten Ientges unterbrechen.Ich habe

der Sache nicht Schwierigkeitenbereitet, sondern ich habe als Ihr Vorsitzender die Geschäfts-Ordnung
zu wahren und von diesem Standpunkte aus das Vorhergesagtesagen müssen. Sie können nicht
sagen, daß ich der Ausführung einer beschlossenenSache hier hätte Schwierigkeitenmachenwollen.

Abgeordneter Ientges: Ich habe Durchlaucht dabei gar nicht im Sinne gehabt; aber
ich glaube, daß der Ausdruckgerechtfertigtist, wenn ich ihn allgemein hinstelle; ich wundere mich
nur, daß einem solchen Beschlußgegenüberalle diese Bedenkenhervorgehobenwerden. Es ist eine
Geschichte,wie sie an allen Orten stattfindet, zuerst wird das Königliche Privilegium nachgesucht,
es steht in den Obligationen, daß der Provinzial-Landtag berechtigt ist zu kündigen. Wird die
landesherrlicheGenehmigungnicht ertheilt, dann fällt natürlich das Ding von selbst, wird sie aber
ertheilt, so wirb in dem Sinne, wie Durchlauchtund Herr von Solemacher beantragen, eventuell
eine neue Emission bewilligt werden. Wird die Allerhöchste Sanction dazu ertheilt, so würden,
wie dies bei allen diesen Dingen geschieht, die Obligationen einfach abgestempelt.

Landtags-Marschall: Ich wiederhole, daß ich zur Wahrung der Geschäftsordnung
gesprochen und Ihnen deshalb den §. 46 des genannten Gesetzes vorgelesen habe. Herrn Ientges
möchte ich bitten, denselben anch nochmals durchzulesen. Er wird sich dann davon überzeugen,
daß bei Annahme des Antrages, wie er von seiner Hand geschrieben vorliegt, eine Adresse an
Seine Majestät eingereicht werden muß, und dazu ist nach dem Gesetz die 2/3 Majorität noth¬
wendig. Ich bin aber vollständigdamit einverstanden,wenn Sie das wollen, daß dieser Beschluß
dahin geändert wird, daß der Provinzial-Verwaltungsrath mit den erforderlichenMaßnahmen beauf¬
tragt werde. — Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Ich habe meinerseitsvorhin schon anerkannt, daß der Herr
Landtags-Marschallseine Bedenkenvorbringen mußte, die wirklich gerechtfertigt waren. Es handelt
sich jetzt in dieser ganzen Frage nur noch darum, die richtige Form für eine Sache zu finden, die
wir Alle wollen. (Widerspruch.) Meine Herren! Ich bitte, mich nicht mißznverstehen.Nachdem
der Beschluß mit Majorität gefaßt, ist es doch ein Beschlußdes Landtags und auch die Minorität
wird ihn mit zur Ausführung zu bringen haben. Alfo ich meine, es handelt sich nur um die
Form, wie der Beschlußzur Ausführung zu bringen ist, und da gibt oer Herr Landtags-Marschall
in der entgegenkommendsten Weise Mittel und Wege an, indem er vorschlägt, daß der Antrag
Ientges in die richtige Form umgeändert werde.



389

Landtags-Marfchall: Ich schlage die Aenderungnach dem Antrage vor, wie ihn Herr
Freiherr von Solemacher gestellt hat. — Der Herr Abgeordnete Freiherr von Lotz hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Ich habe für den Antrag auf Konvertirung
gestimmt, aber in diesem Augenblick kann ich in geschäftsordnungsmäßigerHinsichtder Ansicht des
Herrn Abgeordnetenvon Eynern nicht beitreten. Ohne eine Zwei-Drittel-Majorität konnte die
Kündigung beschlossen werden, nur mit Zwei-Drittel-Majorität kann die Konvertirung beantragt
werden. Wir haben keine Kündigung beschlossen,wir haben eine Konvertirung beschlossen. Wollen
wir einen andern Weg einschlagen,so muß ein neuer Antrag auf Kündigung gestelltund darüber
beschlossen werden. Einen solchen Beschluß können wir selbstständigfassen. Wir können dann
von dem Beschlusse Gebrauch machen, auf den Herr von Solemacher aufmerksam gemacht hat,
daß 5 Millionen neue Obligationen ausgegebenwerden.

Landtags-Marschall: Bei dem geschäftsordnungsmäßigen Standpunkte des Herrn Frei¬
herrn von Loö müßte die ganze Sache bis zum nächsten Landtage verschoben werden, denn es
ist unmöglich,einen neuen Antrag jetzt noch einzubringen.— Der Herr Abgeordnete von Heister
hat das Wort.

Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Es handelt sich hier um einen Formfehler,
den der Herr AbgeordneteIentges bei Aufstellungseines Antrages gemachthat; er hat nicht an
die Bestimmung gedacht, daß, wenn wir Etwas beschließen, was der Allerhöchsten Sanktion unter¬
liegt, eine 2/8-Majorität erforderlichist, er hat an die Geschäfts-Ordnungengedacht,wie sie überall
gang und gebe sind, und hat in Folge dessen den lapsu» gemacht. Ich anerkenne, nachdem ich
mir die Sache genauer angesehen habe: es ist richtig, was hier von verschiedenen Seiten ausge¬
führt worden ist. So wie die Sache steht, gehört eine ^«-Majorität zur Beschlußfassung. Aber,
meine Herren, wenn wir zugeben müssen, daß nichts weiter als ein Fehler in der Form des An¬
trages vorliegt, weil Herr Ientges nicht an diese Bestimmung der Geschäftsordnunggedacht hat,
und daß mit einer kleinen Veränderung des Antrages die Sache ins Reine gebracht werden kann,
so, meine ich, sollte die Minorität sich nicht an den Formfehler anklammern und dadurch die Sache
auf 2 Jahre vertagen.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete Aremig hat das Wort.
AbgeordneterBremig: Der Beschlußsteht fest und zwar so, wie der Antrag von dem

Herrn AbgeordnetenIentges gestellt ist. Dieser Antrag ist angenommenund nun fragt es sich:
was ist mit dem Beschluß zu machen? Da hat meines Erachtens ganz richtig der Herr Landtags-
Marschall auf §. 46 verwiesen, es muß eine ^-Majorität sein. Es heißt am Schlüsse diefes
Paragraphen:

„Ist diese bei einer Sache, worüber bei den Ständen das Gutachten erfordert, nicht vor¬
handen, so wird solches mit Angabe der Verschiedenheit der Meinungen ausdrücklich bemerkt."

Es muß also in der Adresse an Seine Majestät den Kaiser und König gesagt werden:
dieser Antrag hat nicht die ^-Majorität gehabt, so und so ist die Abstimmung gewesen. Das
würde meines Erachtens der richtige Geschäftsgangsein, aber hinterher zu sagen: in dem Antrage
ist ein kleiner Fehler untergelaufen,das wird wohl nicht angänglich sein.

Landtags-Marschall: In diesem Falle bin ich mit dem Herrn Abgeordneten Bremig
nicht ganz einverstanden,deshalb nicht, weil der Fehler, der in der Abstimmunggelegen hat, nicht
bei Herrn Ientges, sondernbei mir gelegen hat; ich als Ihr Vorsitzender hätte vor der Abstim¬
mung daran denken sollen, daß zu dieser Sache ^ Majorität nothwendigist, ich hätte den Herrn
Antragstellerdarauf aufmerksam machen sollen, daß der Antrag anders zu formuliren ist. Des-
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halb, weil der Fehler bei mir liegt — dazu bekenne ich mich, — bin ich auch derjenige, der
Ihnen vorschlägt, den Antrag jetzt umzuformen und zum Beschlusse zu erheben, oder einen Zusatz-
Antrag zu machen, wie er nothwendigist, um den mit einfacherMajorität gefaßten Beschluß zur
Durchführung zu bringen. — Der Herr AbgeordneteFreiherr von Los hat das Wort,

AbgeordneterFreiherr Felix von Los: In dem Letzten stimme ich dem Herrn Marschall
bei. Wenn wir diesen Weg einschlagen wollen, so bin ich bereit, mich anzuschließen. Ich halte
ihn aber nicht für verpflichtet, uns die Gesetzemitzutheilen; wir müssen die Gesetze kennen,
ißuorUlUti»,Huri3 uoost.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteIentges hat das Wort.
Abgeordneter Ientges: Der Antrag ist in der Sitzung mit der Absicht geschrieben

worden, die an seiner Spitze steht. Was das Formelle anbelangt, so habe ich dem Landtag und
dem Ausschußüberlassenwollen, daß er dies richtig stellt. Meine Absicht war nur, die Konver-
tirung im Prinzip auszusprcchen, weiter Nichts. Zur Konvertirung gehören verschiedeneFormalien,
dazu gehört eine ganze Reihe anderer Dinge, die sich daran knüpfen; es wäre Sache des Aus¬
schusses gewesen, dies klar zu stellen. Sonst hätte mein Antrag viel länger motivirt sein müssen,
als in drei bis vier Zeilen. Wenn Sie gleiche Anträge bei den Eisenbahnen sehen, so sind es
nachher Aktenstückevon drei bis vier Bogen, die solche Anträge betreffen. Die Konvertirung ist
durch Majoritätsbeschlußausgesprochen. Nachdemdas Prinzip anerkannt ist, handelt es sich für
den Landtag darum, die geeignete Form dafür zu finden. Ich bin zu jeder Form bereit.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher: Ich habe hierauf als Vorsitzender

des Ausschusses zu antworten, daß es unmöglichSache des Ausschusses sein kann, fremde Anträge
richtig zu stellen; der Ausschußhat nur seine Anträge richtig zu stellen,und das hat der Aus¬
schuß gethan, indem er den Antrag auf Ablehnung gestellt hat. (Heiterkeit.) Im Uebrigen
bemerke ich, — ich persönlich gehöre hier zu den Ueberstimmten,— ich bin gegen die Konvertirung
gewesen, aber, ich kann meinem persönlichen Gefühl nur Ausdruckgeben, ich würde es nicht für
richtig halten, wenn ich wenigstens meinerseits nicht Alles aufbieten würbe, um den einmal
gefaßten Beschlußwirtlich zur Durchführung zu bringen. (Bravo.)

Landtags-Marschall: Ich glaube, daß der Vorschlag,den ich gemacht habe, die allge¬
meine Zustimmung findet. Ich gehe daher auf den Antrag, wie er von Herrn Ientges vorliegt,
zurück, und möchte ihn bitten, als Antragsteller den Antrag so zu formuliren, daß wir, wenn wir
den nächsten Punkt der Tagesordnung erledigt haben, dann noch einmal auf diese Sache zurück¬
kommen würden.

Wir fahren alfo in der Tagesordnung fort. Es folgt das Referat des III. Ausschusses
betreffendPetition der Armen-Verwaltung zu Köln um Bewilligung unbeschränkter Aufnahme von
Irren-Pfleglingen. Referent ist der Herr AbgeordneteKaesen.

Referent Abgeordneter Kaefen: Meine Herren! Es liegt eine Petition der Armen-
Verwaltung der Stadt Köln vor, um unbeschränkte Aufnahme von Irren-Pfleglingen, Damit ich
nicht das Schicksal des Herrn Kollegen Pelz er theile, möchte ich vorher als Abgeordneterum das
Wort bitten. (Heiterkeit.)

Landtags-Marschall: Sie haben um das Wort gebetenals Abgeordneter, bevor Sie
das Referat des III. Ausschusses erstattet haben. Das geht nicht. Sie können als Referent eine
objektive historische Darstellung geben, aber nicht gleich als Abgeordnetersprechen.
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Referent AbgeordneterKaesen: Gut, ich spreche also als Referent. (Heiterkeit.) Meine
Herren! Die Armen-Verwaltungvon Köln befindet sich in einer Nothlage, sie denkt aber dabei
nicht an die Zinsüberschüsse der Provinzial-Hülfskasfe, fondern die Nothlage ist anderer Art. Die
Stadt Köln hat vor der Provinz für ihre Taubstummenund ihre Irren-Pfleglinge forgen wollen,
und ist in diefem Bestreben durch ein Geschenk eines Bürgers, meines verstorbenenAssocies, von
100 000 Thalern im Jahre 1861 unterstütztworden.

Damit hat sie eine Anstalt gekauft, die damals Raum für 304 Irren-Pfleglinge enthielt.
Sie hat die Anstalt durch Fachmänner untersuchen lassen und wurden die Betten, welche die Anstalt
fassen tonnte, genau in die Pläne eingezeichnet. Es stellte sich heraus, daß, um die Anstalt ganz
anständig zu belegen, 264 Betten aufgestellt werben konnten. Damit würde heute noch dem
Bedürfniß vollständiggenügt sein; nun hat aber seit zehn Jahren die Wissenschaft Fortschritte
gemacht und Sie alle wissen, daß, wenn die medizinische Wissenschaft Fortschritte macht, die Häuser
alle zu klein werden, dann gebraucht sie eben mehr Raum. Es ist festgestellt worden, daß die
Anstalt nur 160 Betten faßt, und schließlich ist man durch ein Kompromißdahin gekommen, baß
180 Aufnahme finden. Für da«, was die Stadt Köln an Irren mehr als 180 hat, muß sie
anderwärts Placement suchen. Sie könnte für diese Irre, wenn sie selbst dafür forgen wollte,
einen Neubau errichten. Dieser Neubau ist aber erstens kostspielig, die Herren wissen, was Irren¬
anstalten zu kosten Pflegen, dann ist es aber nicht allein der Kostenpunkt, der sie Hinbert,sondern es
ist die Lage der Anstalt, die draußen vor den neuen Festungswerkenvon Köln liegt. Man würde
alfo durch einen Neubau vielleicht mit dem MilitärFiskus in Konflikt kommen, und daß mit dem
Fiskus schlecht Kirschen essen ist. wird man mir sehr gern glauben. Ich könnte hiervon sehr viel
erzählen, ich werde mich aber wohl hüten, denn ich muß dergleichen Verhandlungen noch mehr
führen. Deshalb ist eine Nothlage entstanden, die Stadt Köln weiß nicht, wohin sie mit 60 bis
80 Irren soll, welche sie mehr hat, als sie unterbringen kann. Sie hat sich nun erinnert, daß sie
jährlich 50 000 Mark an den Provinzial-Irrenanstalts-Aaufonds zahlt und wünscht nun mit der
Provinz ein Abkommen zu treffen, daß sie ihr diese 60—70 Irren, natürlicherweisegegen Ver¬
gütung des Pflegesatzes von 360 Mark, möglichst auf fo lange Zeit abnehme, baß ein genügender
Zeitraum für die Stadt Köln vorhanden fei, um durch Neubauten für die Zurücknahmeder Pfleg¬
linge Fürsorge treffen zu können.

Mit einem Worte, die Stadt Köln glaubt, daß die Aufnahme, welche die Provinz allen
kleineren Gemeinden für alle ihre Irren anstandslos bewilligt, auch ihr für ein Drittel ihrer
Irren zugesichert werden könnte.

Da die Stadt indessen in der Petition die unbeschränkte Aufnahme aller ihrer Geistes¬
kranken verlangt und eine solche Zusicherungmit der Hauptbestimmungder Provinzial-Anstaltenin
Widerspruchsteht, so hat die Petition im III. Ausschuß keinen Anklang gefunden und das nun
folgendeReferat, dem ich mich anschließe, zu Tage gefördert.

Dieses lautet:
Die Provinzial-Anstalten sind in erster Linie Heilanstalten und nur insoweitPflege»

anstauen, als der disponible Raum dies gestattet.
Hiermit ist ausgesprochen, daß die Petition der Armen-Verwaltungin der darin enthaltenen

Ausdehnung zurückgewiesenwerden muß.
Dagegen schildert die Petition einen Nothstand, welcher umsomehr eine Berücksichtigung

verdient, als die Stadt durch die stets verzögerteEröffnung der Anstalt Bonn sehr große Geld¬
opfer, ohne entsprechende Gegenleistunghat bringen müssen.
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Der beregte Nothstand wird begründet, wie folgt:
Die Stadt Köln weiß, daß die kleinen Gemeinden bei den Provinzial-Anstalten den Vorzug

genießen,alle ihre Pfleglinge ohne Anstand dauernd aufgenommenzu sehen; sie hat das Gleiche
bis jetzt nicht erstrebt und nicht erwartet, und deshalb eine eigene Anstalt für ca. 180 Köpfe
unter die Verwaltung eines Fachmannes gestellt. Da die Zahl von 180 indessen überschrittenist
und auch jetzt noch steigt, so würde die Unterbringung dieses Ueberschusses die Stadt zu sehr
erheblichen Neubauten zwingen,welche sie, nicht der Kosten halber, sondern um deßwillen zu ver¬
meiden wünscht,weil sie bei der in Angriff genommenenStadterweiterung keine Gewähr dafür
hat, daß ihre Anstalt Lindenburgan jetziger Stelle zu erhalten zweckdienlichist.

Es hat nun zwar die Provinz eine kleinere Anzahl von Pfleglingen der Stadt über¬
nommen, indessen ist diese Uebernahmedurch das den Herren Direktoren vorbehalteneAufnahme¬
recht eine so prekäre, baß die Stadt jeden Tag in der Gefahr ist, nicht allein eine weitere Aufnahme
verweigert zu sehen, sondern auch zur Zurücknahmeder schon Aufgenommenen,wie schon geschehen,
unter Stellung einer Frist von wenigen Tagen, aufgefordert zu werden.

Durch die Eröffnung der Anstalt Bonn wird nun Raum für fernere 160 Pfleglinge
etatsmäßig beschafft, die Möglichkeit ist also vorhanden, der Stadt weitere 50—60 Betten zu
gewähren, und es dürfte Sache des Provinzial-Verwaltungsraths sein, zu crmessen, in wieweit die
Gesammtbclegungder Anstalten es gestattet, der Stadt Köln die Benutzung dieser Betten, gegen
Vergütung der Normalsätze,auf eine solche Zeitdauer zuzuführen, daß die Stadt im Falle einer
durch Raummangel erforderlichen Kündigung, für die Zurücknahme durch Neubauten Fürsorge
treffen könne.

Der III. Ausschuß beantragt daher:
I. Die Petition in derjenigenAusdehnung, welche die Armen-Verwaltung ihr gegeben

hat, abzulehnen.
II. Den Provinzial-Verwaltungsrath zu ersuchen, dem Nothstande der Stadt Köln thunlichst

abzuhelfen.
Meine Herren! In dem Referat ist vergessen zu erwähnen, daß die Petition sorgfältig

geprüft und einer eingehenden Erörterung unterworfen worden ist. (Heiterkeit.)Trotzdemkann ich
Ihnen versichern, daß die Sache gehörig durchgearbeitet wurde, und bitte ich Sie deshalb den
Schlußantrag anzunehmen.

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des Ausschusses die Diskussion.
Es meldet sich Niemand zum Wort, der Herr Referent hat das Schlußwort.

Referent AbgeordneterKaesen: Der Antrag hat mich als Vertreter der Stadt Köln
sehr beruhigt. Die Beruhigung hat aber kaum zweimal 24 Stunden gedanert. In dem Ausschuß
wurde sowohl von Seiten der anwesenden Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsrathes, als auch
des anwesenden Ober-Beamten erklärt, daß man für die Stadt Köln durch Eröffnung der Anstalt
in Bonn Raum gewinnen würde. Zwei Tage nachher erschien aber die bekannte nachrichtliche
Mittheilung über die Belegung der Anstalt am 1. Oktober, und da findet sich die auffallende
Erscheinung, daß in den Etats für das nächste Jahr und für 1883/84 zwar für Bonn 160
Pfleglinge zugestandensind, daß aber in den anderen Anstalten 208 Pfleglinge abzuholensind, so
daß schließlich jetzt noch für die nächsten Jahre für 48 Pfleglinge zu wenig Ranm da ist. Da ist
bei mir die Befürchtung aufgetreten, daß die Herren Direktoren sich jetzt weigern würden, die
Pfleglinge zu behalten, daß sie uns die Pfleglinge, die sie haben auch noch zurückschickenund wir
müßten diese dann Privatanstalten übergeben, während wir für die Provinzial-Irrenanstalten bezahlen.
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Land tags-Marschall: Die Anträge gehen also dahin, 1) die Petition in derjenigen
Ausdehnung, welche die Armenverwaltungihr gegeben hat, abzulehnen,2) den Provinzial-Verwal¬
tungsrath zu ersuchen, dem Nothstande der Stadt Köln, thunlichst abzuhelfen. Ich bringe diese
Anträge zur Abstimmung, Ich bitte Diejenigen, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt
sich Niemand.)

Die Anträge sind einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat des III. Ausschusses,betreffend den Antrag von Heister und

Genossen, bezüglich der Eröffnung der Irrenanstalt zu Bonn. Referent ist der Herr Abge¬
ordnete Kaesen.

Referent AbgeordneterKaefen: „Im Anschluß au die Verhandlungendes III. Ausschusses
über die Petition der Armen-Verwaltung zu Köln", — so lautet der Antrag — „betreffend die
Aufnahme von geisteskranken Pfleglingen beehren wir uns folgendenAntrag an den Provinzial-
Landtag zu richten: Der Provinzial-Landtagbeschließt den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen,
die Piovinzial-Irrenanstalt bei Bonn bereits vor dem 1. April 1882 zu eröffnen, den Betrieb
dieser Anstalt unter Zugrundelegungdes für dieselbe festgesetztenEtats für die Zeit vom 1. April
1882 bis dahin 1884 vom Tage der Eröffnung der Anstalt an führen zu lassen und die hierzu
erforderlichenZuschüssebis zum 1. April 1882 aus dem allgemeinenBedürfnißfonds für alle
Irren-Anstalten (ooul. Etat für das Irren-Wefen pro 1879 und 1880 Nr. 6) zu entnehmen.

Gründe:

„Die starke Belegung der gegenwärtigim Betriebe befindlichen Anstalten, sowie die Noth¬
lage der Stadt Köln, macht die baldige Eröffnung der Anstalt bei Bonn zur Nothwendigkeit.
Es kann mit dieser Maßnahme nicht bis zum 1, April 1882, von welchem Tage ab ein Etat
für die Anstalt bei Bonn festgestellt ist, gewartet werden. Unter diesen Umständen empfiehlt es
sich, den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtige«, die Anstalt bei Bonn bereits vor dem 1.
April 1882 zu eröffnen und den Betrieb unter Zugrundelegungdes Etats für die Periode vom
1. April 1882 bis dahin 1884 führen zu laffcn. Die hierzu erforderlichen Geldmittel finden sich
in dem allgemeinenBedürfnißfonds des früheren Etats."

Der III. Ausschußschließt sich den in der Eingabe von Heister und Genossen entwickelten
Gründen für die alsbaldige Eröffnung der Irren-Anstalt Bonn an und befürwortet beim hohen
Landtage die Annahme des Antrags mit der Maßgabe, daß der Termin für die Eröffnung der
Anstalt Bonn durch den Provinzial-Verwaltungsrath näher bestimmtwerde.

Land tags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des Ausschusses die Diskussion.
Wenn sich Niemand zum Wort meldet, so schließeich dieselbe und bringe den Antrag zur Ab¬
stimmung. Ich bitte Diejenigen, welche dagegensind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)
Der Antrag ist einstimmigangenommen.

Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschussesüber den Zuschuß au die Gemeinde
Aleckhausenim Kreise Daun zur Errichtung einer Wasserleitung im Betrage von 4000 Mark.
Referent ist der Herr AbgeordneteRauten st rauch.

Referent AbgeordneterRautenstrauch: Meine Herren! Die Gemeinde Aleckhausenim
Kreise Daun entbehrt des Wassers, so daß sie nicht in der Lage ist, ihre eigenen Bedürfnisse
anders, als durch das Wasser, welches von den Dächern läuft, zu befriedigen. Sie ist durch eine
Eingabe um einen Zuschußzur Wasserleitungeingekommen, und erlaube ich mir der Kürze halber,
Ihnen das Referat des I. und IV. Ausschusses zu verlesen:

(Der Vice-Landtags-Marschallübernimmt den Vorsitz.)

50
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Referat des I. und IV. Ausschusses über den Zuschuß an die Gemeinde Bleckhausen im
Kreise Dann zur Errichtung einer Wasserleitung im Betrage von 4000 Mark.

Die auf dem Höhenzuge von Uedersdorf nach Manderschcid gelegene Gemeinde Bleck«
Hausen entbehrt jeglichen Wassers und ist gezwungen, dasselbe auf eine Entfernung von ^2 Stunde
auf schlechter Wegeverbindimg sich zu beschaffen. Dieselbe hat sich in einer Petition an den Pro-
vinzial-Verwaltungsrath gewandt und hat derselbe die Petition lediglich auf dem geschäftsordnungs-
maßigen Wege ohne Beigabe eines Referats an den Landtag verwiesen.

Die Kommunalsteuern der Gemeinde betragen schon jetzt über200°/o der direkten Steuern,
und ist dieselbe absolut nicht in der Lage, den von Herrn Wiesenbaumeister Hector angefertigten
Plan und Kostenanschlag im Betrage von 7000 Mark aus eigenen Mitteln ausführen zu können.
Die Königliche Regierung zu Trier hat obigen Plan und Kostenanschlag einer genauen Revision
unterzogen und das Gesuch der Gemeinde um eine Beihülfe von 4000 Mark auf's Wärmste unterstützt.

(Die 327 Seelen starke Gemeinde ist zum allergrößten Theil in der I. Klasfenstcuerstufe.)
Der I. und IV. Ausschuß ist in eine eingehende Prüfung der Sachlage eingetreten und hat

auch seinerseits die Ueberzeugung gewonnen, daß es sich hier um Beseitigung eines wirtlichen
Nothstandes in einer leistungsunfähigen Gemeinde handelt und beantragt daher:

„Hoher Landtag wolle der Gemeinde Blcckhaufen den zur Herstellung einer Wasser¬
leitung fehlenden Kostenbetrag von 4000 Mark ans dein angesammelten Bestände des
Zinsgewinnes der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse bewilligen".

Vice-Landtags-Marschall:' Ich stelle diesen Antrag znr Diskussion, — Herr Wun¬
derlich hat das Wort.

Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Ich bitte Sie dringend, diesen Antrag
anzunehmen. In zwei Jahren werde ich mit einem ganz ähnlichen Antrage kommen (Heiterkeit),
und da wäre es mir nicht recht, wenn Sie diesen Antrag heute nicht annehmen.

Vice-Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort? — Es ist nicht der
Fall, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung. Diejenigen Herren,
welche gegen die Bewilligung sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist angenommen.
Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend den Stand des Grundwassers im

Keller der Taubstummenschule zu Kempen. Referent ist der Abgeordnete Kockerols.
Referent Abgeordneter Kockerols: Meine Herren! Wir haben es hier mit einer ledig¬

lich technischen Frage zu thun, die sich unserer Beurtheilung entzieht. Auf den Vortrag unseres
Banbeamten hat der III, Ausschuß geglaubt, dem Antrage des Verwaltungsraths sich anschließen
zu müssen. Das Referat des Ausschusses lautet:

„Die Provinzial-Verwaltung fordert die Summe von 2000 Mark zur Trockenlegung durch
Betonirung und Cementirung des Kellers der Taubstummenschule zu Kempen. Genannte Schule
ist im Jahre 1873 erbaut, blieb bis zum Jahre 1876 trocken, während nach der Zeit eine Inun-
dirung der Kellersohle eingetreten ist. Dieselbe Erscheinung wurde an älteren Gebäuden der Nach¬
barschaft beobachtet. Im Jahre 1878 wurde die Kellersohle um 0,5 Meter erhöht, im Winter
1880/81 stieg jedoch das Grundwasser um 0,8 Meter über die erhöhte Sohle.

Die Provinzial-Verwaltung hat mit einem zuverlässigen, tüchtigen Unternehmer, Diß u. Co,,
dieserhalb Verhandlungen angeknüpft, und ist die genannte Firma erbötig, unter langjähriger Garantie
die vollständige Trockenlegung des Kellers bis zu einem Wasserstande von 1,25 Meter über der
demnächstigen Kellersohle auszuführen.
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Der III. Ausschuß beehrt sich daher, dem hohen Landtage den Antrag zu unterbreiten:
„Der hohe Landtag wolle zum Zwecke der Trockenlegung der Keller der Taubstummen-
schule zu Kempendie Summe von 2000 Mark aus dem Zinsgewinne der Provinzial-
Hülfskassebewilligen".

Vice-Landtags-Marschall: Ich stelle den Antrag des Ausschusses zur Diskussion.—
Es verlangt Niemanddas Wort, ich schließe die Diskussicnund bringe den Antrag zur Abstimmung.
— Es erhebt sich Niemand; der Antrag ist einstimmigangenommen.

Es folgt das Referat des III, Ausschusses,betreffend die Betheiligung des Provinzial-
Verbandes der Rheinprovinz an der im Jahre 1882 zu Berlin stattfindendenallgemeinendeutschen
Ausstellungauf dem Gebiet der Hygiene und des Rettungswefens. Referent ist der Herr Abge¬
ordnete Nadermacher.

Referent AbgeordneterRadermacher: Meine Herreu! Der Provinzial-Verwaltungsrath
hat den Antrag gestellt, eö möchten 2000 Mark bewilligt werden, um die in dem nächsten Jahre
in Berlin stattfindendeAusstellungfür Hygiene beschicken zu tonnen. Der III. Ausschuß hat
diese Sache berathen und schlägt Ihnen vor, dem Autrag des Provinzial«Verwaltungsraths
umsomehrdie Zustimmung zu geben, als ein Theil der Ausstellungs - Gegenständenoch von der
Ausstellungim vorigen Jahre her vorhanden ist und die entstehendenKosten im Vergleichzn der
Wichtigkeit der Sache gewiß gering sind. Der III. Ausschußbeehrt sich zu beantragen:

„Hoher Landtag wolle nach dem Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths zum Zwecke
einer Betheiligung der Nheinprovinz an der im kommenden Jahre stattfindendenallge¬
meinen deutschen Ausstellung auf dein Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens
aus dem Zinsgewinne der Provinzial-Hülfstafse 2000 Mark bewilligen."

Vice-Lanbtags-Marschall: Ich stelle den Antrag zur Diskussion.— Es meldet sich
Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung. Wer
dagegen ist, den bitte ich, sich zu erheben, — Es erhebt sich Niemand; der Antrag ist einstimmig
angenommen.

Wir kommen zu dem Referat des III. Ausschuffes, betreffenddie Petition des Vorstandes
der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde.Referent ist der Herr Abgeordnete Friederichs.
Zur Geschäftsordnunghat das Wort der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroech.

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: In der vorletzten Sitzung ist, als über den
Antrag des Herrn Nettesheim verhandelt wurde, der Beschlußgefaßt worden, den Antrag bis
zur Behandlung dieses Gegenstandesauszusetzen und beide Sachen zusammenzu behandeln. Es ist
in der Tages-Ordnung keine Rücksicht darauf genommen.

Vice-Landtags-Marfchall: Ich habe dies eben sagen wollen. Der von dem Herrn
Grafen von Hoensbroech genannte Gegenstand steht zuletzt auf der Tages-Ordnung. Ich möchte
Ihnen vorschlagen, denselbenunmittelbar im Anschluß an diese Nummer zu verhandeln. Trifft
dies das, was Sie wünschen?

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ja.
Vice-Landtags-Marschall: Ich bitte Herrn Friedelichs, sein Referat vor¬

zutragen.
Referent AbgeordneterFriederichs: Meine Herren! Im Juni d. I. hat sich in Köln

eine Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde konstituirt. Es liegt mir hier ein Verzeichnis)der
Stifter, Patrone und Mitglieder, wie auch das Statut vor, dann auch eine Denkschrift und eine
Petition dahin lautend:

50"



396

„Die hohen Provinzialstäude wollen den Bestrebungen der Gesellschaft für Rheinische
Geschichtstunde dadurch Ihre volle Anerkennung schenken, daß Sie dem Vorstande derselben eine
den weitern Zielen und den schwierigen Unternehmungender Gesellschaft entsprechenderegelmäßige
Subvention schon jetzt Hochgeneigtestzur Verfügung stellen".

Die Gesellschaft stellt sich zur Aufgabe, die Forschungenüber die Geschichteder Rhein¬
lande dadurch zu fördern, daß sie die bisher gar nicht oder in ungenügenderWeise gedruckten
Quellen der rheinischen Geschichtein einer den Forderungender historischenWissenschaft entsprechenden
Weise herausgibt. So lautet §. 1 der Statuten, ß. 2 lautet:

1. Stifter der Gesellschaft sind die Korporationenund Freunde der rheinischen Geschichte,
welche einen Beitrag von 30N0 Mark in die Kasse der Gesellschafteinzahlen. Diese Beiträge
werden in preußischen Staatspapieren oder Obligationen der Rheinprovinz zinsbar angelegt und
bilden einen bleibenden Fonds, dessen Zinsbeträge jährlich den laufenden Einnahmen über¬
wiesen werden.

2. Patrone der Gesellschaft sind diejenigenStädte und Freuude der rheinischen Geschichte,
welche einen Jahresbeitrag von mindestens 100 Mark auf 3 Jahre zu zahlen sich bereit erklären.

3. Mitglieder der Gesellschaft sind diejenigenForscher auf dem Gebiete der rheinischen
Geschichte oder auf verwandten Gebieten, welche entweder:

«,) bei der Gründung der Gesellschaft als Mitglieder beitreten, oder
d) später auf Vorschlagdes GelehrteuÄusschussesdurch die Gesellschaft in ihren Jahres¬

versammlungenaufgenommenwerden.
Die für ihre Zwecke erforderlichenGeldmittel beschafft die Gesellschaft: 1. aus den Bei¬

trägen der Stifter, 2. aus den Beiträgen der Patrone, 3. aus einem von den Provinzial-
ständen zu erbittenden Zuschüsse,4. aus dem Verkauf der Publikationen, Die in dem Statut
angegebenePetition um einen Zuschuß Seitens des Provinzial-Landtagcsist nun eben die Petition,
die uns hier vorliegt. Was die Zwecke anbetrifft, so haben Sie dieselben gehört, es wird Sie
noch interessirenin etwa zu vernehmen, aus welchen Kreisen die Gesellschaftsich zusammengesetzt
hat. Außer einer großen Anzahl hervorragender Männer der Wissenschaftist dem Verein ein
großer Theil unseres Adels beigetreten; wie auch die größeren Städte wie Barmen, Bonn, Crefeld,
Duisburg, Esfen u, s. w., dann hervorragendeMänner der Industrie, der Finanzen und des
Handels.

Ich beehre mich nunmehr das Referat des Ausfchusses vorzutragen.
Außer der Petition, welche unterschrieben ist Namens des Vorstandes von Herrn Dr.

Höhlbaum, Archivar der Stadt Köln, liegen von der Gesellschaft vor:
1. ihre Statuten,
2. erstes Verzeichnißihrer Stifter, Patrone und Mitglieder,
3. eine Denkschrift über ihre Aufgaben und
4. ein Schreiben des Herrn Geheimrath und Professor Arnold Schäfer, Vorsitzender

ihres Gelehrten-Ausschusses,datirt Bonn, den 7, November 1881.
Nach wörtlicher Verlesung oer Petition uno Mittheilung der charakteristischen Theile der

übrigen Schriftstückeund nach Hinweifungauf die Gleichartigkeitder Zwecke diefer Gesellschaft mit
jenen, die der hohe Landtag unterstützt:

».. Durch Beiträge aus dem Ständefonds:
für die Archiveund Archivare zu Düsseldorf und Bonn, — für die Herausgabe des
Inventars RheinischerBaudenkmäler, — an die Museen zu Bonn und Trier, — wie
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für die Bildung eines Fonds für den Neubau von Mufeeu in Bonn und Trier, wie
für Erhaltung und Ausbau monumeutaler Bauten;

b. durch Beiträge aus dem zur Disposition des Verwaltungsraths stehenden Fonds zur
Förderung von Kunst und Wissenschaft u. a: an den Alterthnmsverein zu Xanten und
für Herausgabe des Kalkar-Albums «. lc;

nach Hinweisung ferner auf die hervorragende historische Bedeutung der Vergangenheit
unserer Provinz in kirchlicher und politischer Hinsicht, wie auch in Entwickelung der Rechts- und
der Wirthschaftsverhältnisse, ergab die Debatte zunächst die Auffassung bei der Mehrheit des Aus¬
schusses, daß für regelmäßige Subvention, wie bei Archiven oder Museen oder in ihrer Thätigkeit
schon erprobten und bewährten Vereinen, in diesem Falle die Hauptvorbedingung, die thatsächliche
Leistung noch fehle und höchstens zu einer, die vorläufigen Bestrebungen anerkennenden und
crmuthigenden Kundgebung für den hohen Landtag Veranlassung vorliege.

Die weitere Debatte ergab zwei Anträge, der eine dahin gehend:
„Die Petition gänzlich ablehnend zu beantworten und die Leistung der Gesellschaft
abzuwarten, es dem nächsten Landtage überlassend, nach Prüfung ^derselben eventuell
einen Beitrag zu gewähren".

Der zweite Antrag, dahin lautend:
„in Anbetracht der Bestrebungen, wie der sozialen und wissenschaftlichen Zusammen¬
setzung der Gesellschaft, wie auch in Anbetracht des Umstände«, daß die größeren
Städte der Provinz bereits als Patrone der Gesellschaft beigetreten, für die nächste
Etatsperiode einen Provinzial-Beitrag von jährlich Mark 500 zu beantragen".

Im Sinne dieses zweiten Antrags einigte sich die weitaus größere Majorität des Aus¬
schusses auf die Summe von 300 Mark und erhob alsdann zum Beschluß folgenden Antrag:

„Hoher Landtag wolle der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde zu Köln eine
jährliche Subvention von dreihundert Mark für die Dauer der nächsten Etatsperiode
vom 1. April 1882 bis 31. März 1884 aus dem Ständefonds zuweisen."

Ich muß noch ergänzend hinzufügen, meine Herren, daß Anfangs von einem jährlichen
Beitrag für die nächste Etatsperiode von 1000 Mark die Rede war, aber nur vorübergehend; ich
habe geglaubt, dies nicht in das Referat aufnehmen zu sollen. Meine Herren! Es ist ja wohl
kein Zweifel, daß wir nach schwerer langer Arbeit, die sich durch viele Geschlechter der Deutschen
Nation hindurchgezogeu hat, jetzt auf einer Höhe angekommen sind, auf der wir einmal etwas Halt
machen, nun, wie nach mühsamem Tageswege, zurückzuschallen und zu betrachten, woher der Weg
geführt und wie man angekommen. Von doppeltem Interesse ist für uns heute die Geschichtskunde
unserer Vergangenheit und empfehle ich Ihnen daher dringend, daß auch in dieser Angelegenheit
der hohe Landtag mit offener Hand die hohen und edlen Bestrebungen des Vereins anerkennt
und unterstützt!

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist mir soeben ein Amendement von

Seiten des Herrn Grafen von Mirbach übergeben worden. Dasselbe lautet:
„Hoher Landtag wolle der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde zu Köln für die
nächste Etatsperiode eine Subvention aus dem Ständefonds von 1000 Mark per Jahr
bewilligen."

Ich eröffne die Diskussion über den Antrag mit diesem Amendement und ertheile zunächst
das Wort dem Herrn Grafen von Mirbach.
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Abgeordneter Graf von Milbach: Meine Herren! Soeben hat einer der Herren Referenten
bei dem Antrage Ientges unter Ihrem Beifall gefagt: die Provinz hat ideale Zwecke zu verfolgen.
Hier handelt es sich um einen idealen Zweck. Der Herr Referent hat Sie fchon darauf hingewiesen,
daß für Monumente in Erz und Stein lc. aus dem Ständefonds reichlich gegeben wird, und die
näheren Nachweifungen in den Etats ergeben das auch. Es ist den Herren ja bekannt, wieviel
für die Musecu, wieviel für alte Bauwerke gegeben wird. Für unsere schriftlichen Monumente,
ist aber noch sehr wenig bewilligt worden, wir haben, wie Sie wissen, 600 Mark an jedes Archiv
bewilligt, das ist beiläufig das Einzige, waö bis jetzt für schriftliche Monumente bewilligt worden
ist. Es ist neulich im Ausschuß, wenn ich nicht irre, gesagt worden: es liegen die Resultate dieses
neuen Vereins noch nicht vor. Dies ist richtig, wie bereits der Herr Referent gesagt hat, hat sich
der Verein aber erst in diesem Sommer gebildet, uud es ist daher nicht möglich, daß schon etwas
vorliege. Die Sache ruht aber nicht; es sind bereits über 100 Männer der Wissenschaft, welche
sich dem Verein als Mitglieder und Mitarbeiter angeschlossen haben. Am vorigen Sonntag haben
die Herren noch eine Versammlung abgehalten, und da ist in's Auge gefaßt worden, was zunächst
publizirt werden soll. Zunächst nämlich, wie mir von einem Herrn, welcher der Versammlung
beigewohnt, mitgetheilt worden ist:

1. Stadtrechnungen von Aachen aus dem 14. und 15. Jahrhundert seit 1334 mit Er¬
läuterungen und Einleitungen. Die Herausgabe besorgt Herr Professor Lörsch;

2. Rheinische Hebe- und Zinsregister; Herausgabe besorgen die Herren Lamprecht und
Crecelins für den Süden und bezw. den Norden der Provinz;

3. Weinsberg'fche Chronik. Die Herausgabe dieses Werkes wird besorgt von Herrn
Archivar Höhlbaum u. A. Das Buch ist bekanntlich — es wnrde zum Theil schon früher
publicirt — eine wahre Fundgrube für die Kulturgeschichte des 16. Jahrhunderts, ferner

4. Rheinische Weisthümer, entsprechend der als mustergültig anerkannten Edition der
östreichischenWeisthümer. Die Herausgabe besorgen die Herren Professoren Lörsch und Crecelius.

Ferner sind in nächste Aussicht genommen Publikationen von Chroniken. — Meine Herren!
Sie sehen, es handelt sich hier nicht um Verarbeitung des Materials — die würde vielleicht dem
einen gefallen dem andern nicht, außerdem gibt es viele Vereine, die diesem Zwecke dienen, wie
der historische Verein für den Niederrhein, der in Aachen, der Geschichtsverein in Geldern, der
bergische Geschichtsverein lc. — hier handelt es sich lediglich um Aufschließung von Quellenmaterial,
und die Namen bürgen dafür, daß die Sache einen guten Fortgang nehmen wird, wenu eben die
Geldmittel reichen. Es gilt dies noch von anderem, als von den Druckkosten, die an und für sich
schon bedeutend sind. So ist mir z. B. gerade von dem Lacomblet'schen Urkundenbuch gesagt
worden, der 3. Band habe im Jahre 1853 5000 Thaler gekostet. 1500 Thaler etwa tostet ein
Band der Kölner Geschichtsquellen; die Stadt Köln hat durch ihre Subventionen das Erscheinen
dieser Geschichtsqucllen möglich gemacht, sonst wäre die Herausgabe wohl nicht möglich gewesen.
Andere Provinzen haben derartigen Vereinen nicht unbedeutende Mittel bewilligt, ich erinnere an
Sachsen, Schlesien, Schleswig-Holstein. Die im Verhältniß zur Nheinprovinz kleine Provinz
Schleswig-Holstein gibt, wie ich gestern erfahren habe, jedes Jahr 2100 Mark einem gleichen
Vereine zur unbeschränkten Verfügung Es ist ja namentlich auch hier bei uns noch viel zu thun.
Die Archive sehr vieler Kommunen sind noch durchaus nicht erforscht, viele zwar durchforscht
ab.r noch nicht registrirt. Ich habe sogar gehört, daß das handschriftliche Material der wichtigen
Stadtbibliothet zu Trier noch nicht einmal gehörig registrirt sei. Da sind Korrespondenzen und
Reisen nöthig, die Kosten lassen sich natürlich jetzt noch nicht übersehen, aber um anfangen zu
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können, wünscht der Verein jetzt einen Veitrag und ich habe mir erlaubt, meine Herren, einen
Antrag zu stelle», demselben jährlich 1000 Mark für die nächste Etatsperiode zu bemessen, weil
ich die Versicherung erhalten habe, baß keine Provinz bis jetzt weniger gibt, als diese Summe.

Vice°Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Lautz hat das Wort.
Abgeordneter Lautz: Meine Herren! Ich möchte mich ganz im Sinne des Herrn Grafen

von Mirbach für die Bewilligung aussprechen, und habe Dem, was er in Bezug auf diesen
Verein gesagt bat, Nichts hinzuzufügen. Ich möchte ihn aber dahin berichtigen, daß in Trier
Alles geordnet ist, daß nur eine neue Katalogisirnng stattgefunden hat, die soweit vorangeschritten
ist, daß nur noch die handschriftlichen Urkunden neu zu katalogifiren sind.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Friederichs: Meine Herren! Was den Beitrag für die Archive

angeht, welcher auf 600 Mark jährlich für jedes angegeben ist, so haben Sie, wenn Sie die
Unterstützung der Archivare hinzunehmen, was doch dasselbe Wesen trifft, 3600 Mark Per Jahr,
und wenn Sie überhaupt die ganze Summe ansehen, welche wir in den letzten 4 Jahren nach
dieser Richtung hin für Archive und Archivare, für den Neubau von Musceu, für die Herausgabe
des Inventars rheinischer Baudenkmäler u. s. w, ausgegeben haben, so finren Sie eine Summe
von mehreren Hunderttausend Mark. Wenn ich nun als Referent aus meiner mir zugewiesenen
Berichterstattung heraustrete, so erlaube ich mir zu bemerken, daß mir der Antrag des Herrn
Grafen von Mirbach sympathischer ist, als derjenige, den ich zu vertreten habe; ich würde mich
jenem lieber anschließen, als diesen aufrecht erhalten! Ergänzend zu den Mittheilungen des Herrn
Grafen von Mirbach gestatte ich mir noch zu bemerken, daß der Verein sich das Ziel stellt,
Quellen-Editionen zu veranstalten, und zwar will er nur ««parteiische Geschichtswerke dem
Stande der Wissenschaft entsprechend herausgeben. Was die Beiträge anbetrifft, so haben die
Provinz Sachsen wie auch die Provinz Westphalen, in welchen beiden Provinzen sich ähnliche
Vereine gebildet haben, jede eine erhebliche Summe bewilligt.

Vice-Landtags-Marschall: Se. Durchlaucht der Herr Marschall hat das Wort.
Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich möchte Ihnen auch den Antrag des Vereins

für rheinische Geschichtskundesehr warm empfehlen, und würde es mit Freuden begrüßen und es
auch sehr gern unterstützt haben, wenn Herr Graf von Mirbach in seinem Antrage noch etwas
weiter gegangen wäre. Es ist im Ausschuß die Bemerkung gemacht worden, es wäre noch Nichts
vom Verein geleistet worden, man wolle das erst abwarten. Meine Herren! Um solche Werke
herauszugeben, wie sie hier beabsichtigt sind, muß man ein gewisses Fundament, ein gewisses Kapital
schon haben, man kann nicht von dem Verein verlangen, er solle erst beweisen, was er leisten
kann, und dann nachher ihm Geld geben, sondern wir müssen von Anfang an helfen. Das Streben
des Vereins geht dahin, für die Rheinprovinz dasselbe zu leisten, was das berühmte Werk „Nanu-
rnenw tterruaniae" für Deutschlaud leistet, also eines der ersten und besten Quellenwerke für die
gesammte Geschichtskunde der Rheinprovinz zu liefern, ein Quellenwerk, welches sich über alle
Theile der Geschichte unserer Nbeinprovinz verbreitet und erst in seiner allmäligcn Ausdehnung
ein Ganzes darstellen wird. Meine Herren! Ich möchte Ihnen noch einmal persönlich den Antrag
des Herrn Grafen von Mirbach auf das Allerwärmste empfehlen und Sie bitten, für diesen
schönen Verein ebenso wie die anderen Provinzen auch mit größeren Mitteln einzutreten. So viel
ich gehört habe, hat die Provinz Westfalen für einen ebensolchen neugegründeten Verein, der auch
noch nichts geleistet hat, 5000 Mark bewilligt. (Bravo!)

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Pelzer hat das Wort,
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Abgeordneter Pelzer: Meine Herren! Z» dem was Se. Durchlaucht, der Herr Marschall
ausgeführt hat, möchte ich noch Einiges hinzufügen. Es handelt sich nicht um einen Verein von
Privatpersonen, sondern um einen Verein von Verbänden und öffentlichen Korporationen, von Ge¬
meinden und Städten, und zwar speziell für den Bereich der Provinz. Ich glaube, danach hat
die Provinz das Recht und die Pflicht, an die Spitze dieser Korporationen zu treten. Die Pro¬
vinz kann sich dem unmöglich entziehen, einem solchen Verein einen Beitrag mindestens in der
Höhe zu gewähren, wie der Herr Graf von Mirbach beantragt hat. Die Ausfühtung der Ver-
eins-Aufgaben besorgt ein Kreis auserlesener Gelehrten; es ist absolut unmöglich, daß Sie diesen
Männern, unter welchen überdies alle Parteischattirungen, alle Richtungen in der Wissenschaft ver¬
treten sind, sagen: „wir wollen erst abwarten, was Ihr leistet, und vielleicht später etwas geben,
wenn wir Eure Werke geprüft haben". Meine Herren! Das sind keine Kandidaten und Anfänger
in diesem Fache, fonbern die vorzüglichsten Gelehrten des Rheinlandes. Gegen den Beitrag, welchen
Nachbarprovinzen für ähnliche Unterstntzungen leisten und namentlich gegenüber dem Beitrage,
welchen die Provinz Westfalen dafür leistet, nämlich 5000 Mark, kann dieser Beitrag, wie ihn
Herr Graf von Mirbach vorschlägt, gewiß für die Rheinlande nicht als zu hoch gegriffen
erfcheinen. Zur Ehre des Rheinlandes bitte ich Sie, gegenüber den Männern, mit denen wir hier
zu thun haben, den Betrag auf mindestens 1000 Mark bemessen zu wollen. (Rufe: Schluß!)

Vice-L and tags-Marfchall: Es hat sich Niemand weiter zum Wort gemeldet. Ich
schließe die Diskussion und bringe die Anträge zur Abstimmung, zunächst den Antrag des Grafen
von Mirbach als den Weitergehenderen. Der Antrag lautet alfo:

„Hoher Landtag wolle der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde zu Köln für die
nächste Etatsperiode eine Subvention aus dem Ständefonds von eintausend Mark per
Jahr bewilligen".

Ich bitte Diejenigen, welche gegen diesen Antrag sind, sich zu erheben. (Geschieht.)
Der Antrag ist mit großer Majorität angenommen.
Der Antrag des Ausschusses ist damit gegenstandslos geworden.
Meine Herren! Wir kommen nunmehr zur Beschlußfassung über den Gegenstand, welcher

gestern ausgesetzt worden ist, die Unterstützung des Herrn Friedrich Nettesheim betreffend. Referent
ist der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroech,

Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich habe in der vor¬
letzten Sitzung fchon die Ehre gehabt, Ihnen das Thatsächliche in der Hauptsache mitzutheilen.
Unterlassen habe ich es, weil die Stunde schon so weit vorgeschritten war und das hohe Haus
ermüdet zu sein schien, Ihnen die Eingabe des Herrn Petenten selbst vorzulesen. Ich möchte das
demnach heute noch nachholen. Dieselbe ist ganz kurz, meine Herren, und lautet folgendermaßen:

„Als Freund der niederrheinifchen Provinzialgeschichte habe ich vor mehreren Jahren eine
„Geschichte der Stadt und de« Amtes Geldern" herausgegeben, die keine ungünstige Aufnahme
gefunden und mich zur weiteren Thätigkeit auf dem Gebiete unserer vaterländischen Geschichte
ermuntert hat. In Folge dessen stellte ich mir bei Ausarbeitung der Geldern'schen Landesgeschichte
zur besonderen Aufgabe und zwar zunächst eine möglichst ausführliche Geschichteder Stifts-, Kloster-,
Stadt-, Pfarr-, Mädchen- und Privat-Schulen, von der ältesten Zeit an bis zum Eintritt der
französischen Fremdherrschaft, zu schreiben, geleitet von der Ueberzeugung, daß ein solches, auf
Grund von Quellen zusammengestelltes, in seiner Auffassung möglichst objektiv gehaltenes Werk
dazu beitragen werde, die auf diefem Gebiete bisher noch herrschende große Untenntniß zu besei¬
tigen und so eine nicht unbedeutende Lücke in der Kulturgeschichte unseres Landes auszufüllen.
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Die richtige Lösung dieser Aufgabe konnte nur allein durch die persönliche Einsicht und
Benutzung zahlreicherArchive von Städten, Kirchen, Landgemeinden und Privaten, besondersaber
des Staatsarchivs zu Düsseldorf erzielt werden, welches letztere eine äußerst reiche Ausbeute
gewährte. Auf diese Weise gelaugte ich in den Besitz zahlloser, ungedruckter Quellen, welche nicht
nur für die Schulgcschichte des Gelderlands, sondern auch für die der meistenanderen Gebiets¬
theile der Rheinprovinz, namentlich die ehemaligenHerzogthümerCleve und Inlich, das Nieder¬
stift Köln, die Grafschaft Moers und die Stadt Düsseldorfvon hohem Werthe waren.

Hiernach konnte es für mich nicht mehr zweifelhaftsein, daß die Arbeit nothwendiger¬
weise sich nicht auf Gelderland allein beschränken, sondern vielmehr auf alle vorgenanntenTerritorien
ausgedehnt werden müsse und zwar, um das Verständniß zu erhöhen, unter spezieller Berücksich¬
tigung der ehemaligenpolitischen und kirchlichen Verhältnisse. Auf diese Weise verlor die Arbeit
ihren lokalen Charakter und gestaltetesich zu einer Schulgeschichteder Provinz, und zwar in
einer solchen Verfassung, wie sie bis jetzt kein größerer deutscher Landestheil auszuweisen hat.

Nach Vollendung des Manuscriptes habe ich mich auf vielseitigen Wunsch entschlossen,die
in Rede stehende Arbeit bei A. Bagel in Düsseldorf auf eigene Kosten in einer Austage von
1000 Exemplare drucken und im Selbstverläge erscheinen zu lassen. Das Buch ist berechnet auf
10 Lieferungenzu 5 Bogen (800 Vlattseitcn), von denen bis heute ? Lieferungenerschienen sind,
die ich dem Gegenwärtigen beizufügen mir erlaube. Dasselbe soll den erweiterten Titel erhalten:
„Geschichte der Schulen in dem alten HerzogthumGeldern und in den benachbarten Landesthcilen."
Ueber die innere Eintheiln»« des Werkes gibt die ebenfalls beiliegende Subfcriptions - Einladung
eine nähere Auskunft. Der Preis einer Lieferungbeträgt eine Mark.

Meine Bemühungen, auf das genannte Werk Subscribenten zu sammeln, hatten bisheran
nicht den gehofften Erfolg, indem außer von verschiedenen Notabilitäten ans dem Gebiete der
Geschichtsforschung nur allein Subscriptionen in hiesiger Gegend durch meine persönliche Bekannt¬
schaften erfolgt sind.

Der Besuch vieler Archive, namentlich der Gelberu'schenzu Roermond, Venlo, Nymwegen,
Arnheim und Venvay, derer zu Berlin, Köln, Cleve, Xanten und Ealcar, sowie mancher anderen
in kleinerenOrten erforderte viele Zeit und verursachtemir große Kosteu. So nahm z. B. das
Staatsarchiv zu Düsseldorfmeine Thätigkeit für eine Zeitdauer von mehr als sechs Wochen in
Anspruch, da zufolge der bestehendenInstruktion die Archivalien täglich nur während einer
beschränkten Anzahl von Stunden und blos im Archivlokalselbst eingesehenwerden können, ohne
daß ein Ausleihen von Urkundenund Aktenstückenstattfinden darf. Mit nicht geringen Auslagen
waren die mannigfachen Reifen verbunden, welche ich behufs der nöthigen Besprechungenmit
andern auf dem Gebiete der Schulgeschichteerfahrenen Forschern und Sachkundigen, z. B. dem
Prälaten Dr. Johann Haussen zu Frankfurt am Main, dem Professor Meister in Hadamar
und dem Pfarrer Hab es in Maestricht, habe machen müssen und ferner für Anschaffungder
nöthigen Bücher und Hülfsmittel, während meine Vorschüsse für Druckkosten sich auf eine namhafte
Summe belaufen.

Unter diesen Verhältnissensteht dem Unterzeichneten für das mit so vielen Mühen und
pekuniärenOpfern während einer Reihe von Jahren ausgearbeiteteWerk ein namhafter Verlust
in Aussicht, wenn ihm nicht von anderer Seite eine Entschädigungzu Theil wird.

Da nun die ost erwähnte Arbeit keineswegs eine blos lokale, sondern eine provinzielle
Bedeutung gewonnen hat, auch ich wohl hoffen darf, daß dieselbezur Förderung der höheren
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Interessen des Landes nicht wenig beitragen werde, so glaube ich den hohen Ständen die gehorsamste
Bitte vortragen zu dürfen:

„aus den zur Verfügung stehenden Provinzialfonds eine angemesseneBeihülfe mir
geneigtest zukommen lassen zu wollen".

(Der Landtags-Marschallübernimmt wieder den Vorsitz.)
Daran schließt sich das kurze Referat, welches ich in der vorletztenSitzung schon die

Ehre hatte Ihnen vorzulesen. Es waren sehr viele Mitglieder nicht anwesend, ich weiß nicht, ob
ich nicht vielleicht das Referat noch einmal vorlefen foll. (Rufe: Nein.) Dann lese ich nur den
Antrag, derselbe lautet:

Ein hoher Provinzial-Landtag wolle dem p. Nett es heim zur weiteren Entwickelung
seiner erfolgreichen Thätigkeit einen einmaligenBeitrag von 2000 Mark aus dem
Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskassegewähren.

Landtags-Marschall: Der Antrag des Ausschussesgeht auf einmalige Gewährung
von 2000 Mark an Herrn Nettesheim. Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion, Der
Herr AbgeordneteWunderlich hat das Wort.

AbgeordneterWunderlich: Meine Herren! Selbst auf die Gefahr hin, daß mir der
Vorwurf gemachtwird, daß ich den Herrn Nettesheim nicht kenne, thut es mir doch leid, daß
ich mich für die Bewilligung nicht begeistern kann. Auf mich macht es den Eindruck,als wenn
Herr Nettesheim durch die Forschungensein Geschäftvernachlässigt hätte und in pekuniäre Ver¬
legenheitengerathen wäre; deshalb sollen ihm 2000 Mark bewilligt weiden. Meine Herren! Ich
mache Sie auf die Gefahr aufmerksam,wohin das führen soll, wenn wir alle den Privaten, die
uns kommen, mit solchen Gesuchen kommen, dieselben bewilligen. Ich bin eben schon nicht für den
Verein gewesen, weil ich das noch nicht einmal von meinem Standpunkte aus gerechtfertigtfinde;
an einzelnePersonen aber solches Geld zu bewilligen, meine Herren, das finde ich doch sehr
gefährlich. Denken Sie an das Sprüchwort: „schreibt es ein Gescheiter, so dringt's von selber
weiter, ist das Geschreibsel dumm, so kommt's von selber um." (Heiterkeit.)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eerde: Meine Herren! Die letzte Bemerkung des Herrn

Wunderlich könnte ich einfach dahin beantworten, sich selbst durch Einsichtnahmedes Buches
davon zu überzeugen, ob es etwas Gescheites oder etwas Dummes ist (Heiterkeit),er würde mir
dann schließlich wohl darin recht geben, daß er seine Bemerkung sehr gerne nicht gemacht
haben möchte.

(AbgeordneterWunderlich: Ich habe keinen Namen genannt.)
Sie haben es aber über das Buch gesagt. Ich kann Ihnen weiter bemerken,daß Herr

Nettesheim keineswegs in Geldverlegenheitenist und diese 2000 Mark ihm aufhelfen follen.
Herr Nettesheim lebt in ordentlichen Verhältnissen. Es ist aber nicht zu leugnen, daß
durch die vielen Reisen, die er zur Beschaffung der Quellen lc. gemacht hat, ihm viele Aus»
lagen entstanden sind, aber doch nicht in der Weise — wenn er vielleicht auch etwas in seine
Tasche gefaßt haben mag, daß er dadurch in einem schlechten Zustand in Bezug auf sein
Geschäft oder sein Vermögen sich befindet. Dies als faktifche Berichtigung. Zur Sache erlaube
ich mir hervorzuheben,daß auch ich eben gern dem Antrag, dem neu zu bildendenoder neu gebil¬
deten Provinzialverein für Alterthumsgeschichtedeu von Herrn Grafen Mirbach beantragten
jährlichen Zuschußzu bewilligen,beigestimmthabe. Bei Begründung dieses Antrags ist hervor¬
gehoben worden, daß dieser Provinzialverein es sich zur Aufgabe gestellt habe, und die Aufgabe
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dahin lösen würde, spezifische Quellen aus der Alterthumsgcschichtezu erforschen,und sie dem
Publikum zugänglichzu machen. Meine Herren! Ich kann Ihnen bestimmt sagen, daß wenn
Sie das Buch des Herrn Nett es heim haben, Sie finden werden, daß fast sämmtliche Quellen,
welche sich auf die Schulgeschichte beziehen, erschöpft sind und daß daher sehr wenig mehr in der
Provinz zu finden sein wird, was noch in dieser Beziehung herausgegebenwerden könnte. Es ist
thatsächlich wahr, der Herr hat sich große Mühe gegeben, ist überall umhergereist,hat mit großem
Interesse gearbeitet und etwas ganz Erhebliches geleistet, Sie erleichtern ihm die Arbeit, wenn
sie ihm eine einmalige Unterstützunggeben, Es ist eine Anerkennungfür etwas Gutes. Ich bitte
Sie herzlich darum, sie nicht vorzuenthalten.

Landtags-Marschall: Der Vertreter Seiner Durchlaucht des Fürsten von Solms-
Braunfels Herr Dr. Mooren hat das Wort.

Dr. Mooren: Meine Herren! Ich kenne das Buch von der ersten bis zur letzten
Seite, ich kann versichern, daß es in jeder Weise ausgezeichnetist; es ist ein Forschungswerk
ganz und gar aus Quellen genommen, Sie werden sagen, es sei dies mein subjektives Urtheil;
um nicht fehl zu gehen habe ich mir erlaubt das Werk Herrn Lautz zu präsentiren, damit er sich
ein Urtheil bilden könne. Ich will bemerken,daß ich nicht allein ihn citiren kann, ich habe das
Schreiben der höchsten Autorität, die wir auf diesem Gebiete in Preußen haben, des Gehcimraths
Stauder gelesen, er ist voller Anerkennungfür das, was Nettesheim geschaffenhat. Ich berufe
mich auch auf das Urtheil meines Freundes, der zugleich Philologe und Historiker ist, es ist der
SchulinspektorKeußen aus Crefeld, ein Mann, der in jeder Weise ein kompetentesUrtheil hat.
Sein Urtheil ist dasselbe. Ich gehe weiter und sage: was Nettesheim gethan hat, ist wahrhaft
patriotisch, denn es ist Ihnen vielleicht bekannt, daß der Kreis Geldern, wie er heute besteht, der
letzte Fetzen der großen burgundischen Erbschaft ist, die mit dem deutschen Reich vereinigt worden
ist. Es ist Ihnen bekannt, daß nach dem Utrecht'er Frieden in Anerkennungder Verdienste, die
der alte Dessauer durch den Sieg bei Turin um die Förderung der Sache der Alliirten im spanischen
Erbfolgekriegesich erworben hatte, das Qberquartier von Geldern mit der Krone von Preußen
vereinigt wurde. Es ist theuer bezahlt worden, Sie haben keine Ahnuug, wie die Zustände im
Lande lagen, als es mit Preußen vereinigt wurde. Die Sprache der Vornehmen war nur die
spanische— im Hoensbroech'schcn Archiv liegen Hunderte von Briefen, sie sind in spanischer
Sprache geschrieben — die Sprache des Gouvernements war in Folge der Beziehungen zu dem
Hofe von Brüssel die französische, die katholischen Geistlichensprachen lateinisch, die Evangelischen
im Bewußtsein, daß die Quelle ihrer Macht in der Reformation in Deutschlandliege, sprachen
nur hochdeutsch und die übrige Bevölkerung nur niederdeutsch. Sie haben ein weiteres Beispiel,
daß in einer der bedeutendsten Städte unseres Landes, wo heutzutagehochdeutsch gesprochen wird,
in Viersen, welches ebenfalls zum Oberquartier gehört, alle Dokumente bis zur französischen
Revolution niederdeutsch gehalten sind. Ich beantrage sogar, dem Herrn Nettesheim besonderen
Dank auszusprechen, denn es ist ein verdienstliches Werk. Sehen Sie, was andere Nationen thun!
Gehen Sie nach Gelderland und sehen Sie, was man für Niehoff gethan hat, der die historischen
Dokumenteveröffentlichte. Es ist wahrhaft bewunderungswürdig. Vor einigen Jahren legte mir
der Sekretär der spanifchenGesandschaftin Brüssel einen Katalog der Publikationen aus den
Archivenvon Simancas vor, die alle auf Kosten der spanischenRegierung veröffentlichtwaren und
ich bin wie vernichtetgewcfen,als ich das Alles fah. Was wir gethan haben, ist dagegenklein.
Wenn das arme Spanien sich diesen Luxus erlaubt, so dürfen wir es auch. Deshalb beantrage
ich, Herrn Nettesheim die Summe voll und ganz zugeben. Sie wissen, ein Theil des Geldrischen
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Landes ist uns auf dem Wiener Kongreß abhanden gekommen, jener Theil jenseits der Maas,
dessen Verlust Friedrich Wilhelm IV., als er das Maasthal von der Höhe des Clever Berges
betrachtete, so schmerzlich empfunden und von dem er gesagt hat: „Auch dieses schöne Land ist in
Wien verhurt und verfpielt," Wir wollen wenigstens etwas thun, um es fester an uns zu ketten.
(Lebhaftes Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Mirbach hat das Wort.
Abgeordnete Graf von Mirbach: Ich will nur sagen, daß, wenn nach dem Ausspruche

eines Herrn Vorredners diejenigen Bücher, welche ohne Subvention nicht eristiren würden, die
dümmsten Bücher sind, dann das von dem Herrn Marschall rühmlichst erwähnte und nicht genug
zu rühmende Werk, das in Hannover erscheint, die monuinsuta, Oeriuania«, nämlich mit ihren
Einleitungen und Registern, außerdem das Urkundenbuch für den Mittelrhein und die große
Geschichte der Stadt Köln die dümmsten Bücher sein müßten. Alle diese Werke haben sehr große
Subventionen erfordert.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Wenn ich nicht schon vorher beabsichtigt hätte, für die Be¬

willigung zu stimmen, so würden die warmen Worte des Herrn Dr. Mooren, eines Vertreters der
Wissenschaft, mich unzweifelhaft dazu bestimmt haben Ich kann ihm nur meinen Dank aussprcchcn,
daß die ideale Auffassung des Lebens durch ihn hier eine so beredte Vertretung gefundenhat. (Bravo.)

Landtags-Marschall: Es wünscht Niemand mehr das Wort, ich schließe die Diskussion
und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die gegen den Antrag sind, sich
zu erheben, (Geschieht.) Der Antrag ist mit großer Majorität angenommen. Ehe wir in der
Tages-Ordnung weiter gehen, — wir haben noch 2 Nummern zu erledigen, — habe ich Ihnen
zunächst mitzutheilen, daß mir soeben ein Schreiben des Herrn Landtags - KomissariuS zugegaugen
ist, welches folgendermaßen lautet:

„Nachträglich ist zur Anzeige gebracht, daß auch eiu Mitglied der Bezirks-Kommission für
die klassifizirte Einkommensteuer :c. für den Regierungsbezirk Düsseldorf, der Kaufmann Wilhelm
von Eynern zu Varmeu, verstorben ist, fo daß eine Ersatzwahl auf den Rest der Wahlperiode
nothwendig geworden ist.

Euer Durchlaucht ersuche ich demnach ganz ergcbeust, im Anschluß an mein Schreiben
vom 17. v. M. — L.-K. 19 und unter Beifügung des Verzeichnisses der Einkommenstcuerpflichtigen
im Regierungsbezirke Düsseldorf, eine Ersatzwahl für den p. von Eynern durch den Provinzial-
Landtag gefälligst veranlassen und von dem Resultate mir Mittheilung machen zu wollen".

Da wir heute bei Eingang der Sitzung die Wahl des Herrn Otto von Eynern per
Akklamation gcthäligt haben, so ist dieses Schreiben mit den angeschlossenen Alten erledigt und
würde ich dieselben wieder mit dem Bemerken zurückgelangen lassen, daß die Wahl vollzogen und
auf den Herrn Otto von Eynern gefallen ist.

Sodann, meine Herren, habe ich im Verfolg unserer vorhin abgebrochenenVerhandlungen
Ihnen Folgendes mitzutheilen: Auf mein Ansuchen hat der Antragsteller, Herr Ientges, in
Gemeinschaft mit einigen anderen Mitgliedern seinen Antrag dahin formulirt:

„Der hohe Landtag wolle die Konvertirung der noch im Umlauf befindlichen 4'/« °/°
Rheinprovinz-Obligationen in 4°/o beschließen, demgemäß den Provinzial-Verwaltungs-
rath ermächtigen, die zur Ausführung dieser Maßregel erforderlichen Schritte zu thun,
namentlich die Kündigung vorzunehmen und eventuell das Allerhöchste Privilegium zur
Emission des erforderlichen Betrages neuer 4<V« Anleihescheine nachzusuchen."
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Meine Herren, ich frage Sie, ob Ihnen diese Form des Antrags Ientges genehm ist.
— Ich konstatire, daß dagegen kein Widerspruch erfolgt und erkläre die vorhin stattgehabte Abstim¬
mung von 35 gegen 32 Stimmen auf den jetzt verlesenen Antrag in dieser Form für rechtskräftig
und gültig. Ich werde auf das hier angefchlosseneOriginal des neuformulirten Antrages also
bemerken: Nachdem der Autrag des Ausschusses gefallen ist, ist dieser so formulirte Antrag
Ientges zum Beschluß erhoben worden. Sind Sie hiermit einverstauben? (Zustimmung.)

Dann ist diese Sache also ebenfalls erledigt.
Wir fahren fort in Erledigung der Tages°Ordnung. Zunächst folgt das Referat des V.

Ausschusses, betreffend die Petition der Stadt Eupen wegen Uebernahme der Markt- und Kirch«
straße in Eupen auf den Provinzialfonds. Referent ist der Herr Abgeordnete Wunderlich.

Abgeordneter Dietzc: Darf ich mir vielleicht eine kurze Anfrage erlauben?
Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Ich möchte mir die Anfrage erlauben, ob von dem Herrn Abge¬

ordneten Nadermacher bei Nr. 17, die Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene in Berlin
betreffend, mitgetheilt worden ist, daß sich das Modell der Irrenanstalt in Grafenberg im Aus¬
schußzimmer Nr. 5 befindet.

Abgeordneter Radermacher: Es ist mir bisher überhaupt die Mittheilung nicht gewor¬
den, daß sich das Modell der Irrenanstalt in Grafenberg im Ausschußzimmer Nr. 5 befindet,
deshalb konnte ich es auch nicht mittheilen.

Landtags-Marschall: Wir gehen also jetzt zur Behandlung des ebengenannten Punktes
der Tagesordnung über. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Es liegt uns hier eine Petition
der Stadt Eupen vor, nm Uebernahme der Markt- nnd Kirchstraße in Eupen auf Provinzialfonds.
Wünschen die Herreu, daß ich die Petition vorlese? (Rufe: Nein.) Dann werde ich alfo daraus
referiren. Der Magistrat von Eupen wünscht, daß wir die 162 Meter lange Kirch- und Markt¬
straße in Eupen auf Provinzialfonds übernehmen. Diese Kirch- und Marktstraße von 162 Meter
Länge läuft zu beiden Seiten in die Provinzialstraße aus. Die Stadtverwaltung hat sie jetzt neu
pflastern lassen; und nach einem Berichte des Wegebau-Inspektors ist die Pflasterung gut. Der
Magistrat von Eupen beantragt deshalb aus Zweckmäßigkeitsgründen und auch aus Nützlichkeits¬
gründen für die Provinz, daß die Provinz die Straße übernehmen möge. Die Zweckmäßigkeits¬
rücksichten sind der Auffassung des V. Ausschusses nach nur die, daß die Straße zu beiden Seiten
in die Provinzialstraße einmündet, Nützlichkeitsrücksichtenhat der V. Ausschuß nicht finden können.
Die Straße an und für sich ist gut gepflastert, muß aber, wie der Wegebau-Inspektor sagt, noch
mit einer Entwässerung versehen werben, die noch nicht da ist. In Folge dessen hat der V. Aus¬
schuß das Referat beschlossen,welches ich jetzt vorlese.

Beiliegende Anlagen ersuchen um Uebernahme der in Eupen belegenen, und zu beiden
Seiten außerhalb der Stadt in Provinzialstraßen einmündenden Markt- und Kirchstraße, in das
Straßennetz der Provinzialstraße«.

Nach eingehender Berathung beschließt der V. Ausschuß:
In Erwägung, baß:
1. die Orientirungsarbeiten des betreffenden Äautechnikers nur ungenügend eingeholt

werden konnten;
2. ein Vortheil für die Provinz nicht ersichtlich ist;

dem Hohen Provinzial-Landtag vorzuschlagen, die Ablehnung der betreffenden Petition
wegen Uebernahme der Markt- und Kirchstraße in Eupen, zu beschließen."
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Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des V. Ausschussesdie Dis¬
kussion. Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ry: Ich will mich mit Rücksicht auf die Geschäftslagedes
hohen Hauses jedes Eingehens auf die Petition enthalten, ich möchte sonst einige Ausstellungen
bezüglich der letzten Behauptung machen. Ich will nur die Hoffnung aussprechen, daß, wenn der
Antrag noch einmal an dieses hohe Haus gelangt, was nach dem Beschlussedes Ausschusses in
Aussicht zu nehmen sein dürfte, daß sich dann das Wohlwollen des hohen Hauses demselben
zuwenden möge.

Landtags-Marschall: Wenn Niemand sonst das Wort zu ergreifen wünfcht, so schließe
ich die Diskussionund bringe den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen,
welche gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend
1. den Antrag des Abgeordnetenvon Eynern und Genossen wegen künstlerischer Aus¬

schmückungdes Ständehauses,
2. den Antrag des AbgeordnetenConze und Genossenwegen Veränderung der Treppen¬

aufgänge im Vestibüle des Ständehauses.
Referent ist der Herr AbgeordneteLautz.
Referent AbgeordneterLautz: Meine Herren! Ich beschränke mich darauf, das Referat

des Ausschusses zu verlesen:
Die Abgeordnetenvon Eynern und Genossenbeantragen:

„Hoher Provinzial-Landtagmöge aus den für die Etatsjahre 1882/83—1883/84 dispo¬
niblen Beträgen des Ständefonds eine Summe bis zu 50 000 Mark bewilligen, um
bis zur Höhe dieses Betrages die künstlerische Ausschmückung des Stcindcbauses zu
bewirken."

Der AbgeordneteConze und Genossenbeantragen:
„Der hohe Landtag wolle beschließen, den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauf¬

tragen, die aus der Einfahrtshalle des Ständehaufes zu den Vestibüls rechts und
links hinaufführendenTreppen in der Weise zu verändern, daß die Steigungs-Verhält-
nisse dieser Treppen dieselben werden, wie bei der Haupttreppe, und wolle ferner
beschließen, für die Kosten dieser Veränderung 3000 Mark auf den Ständefonds anzu-
wcifen."

Diese beiden Anträge kamen vereint in den Sitzungen des I. und IV. Ausschusses vom
24. und 26. November d. I. zur Berathung und wurden in demselben einer eingehenden Prüfung
unterzogen.

Es wurde dabei allseitig anerkannt, baß die künstlerische Ausschmückung, namentlichdes
großen Sitzungssaales, im höchsten Grade wünschenswert!) sei; im Entwürfe des Bauplanes sei ja
auch schon darauf Bedacht genommen, daß man in dieser Beziehung den Ansprüchen, welche man
an ein solches, in Düsseldorf,der Künstlerstadt,sich erhebendes monumentalesBauwerk stellen dürfe,
gerecht werden könne, dies zeigten ja hinreichend die beiden großen Wandflachenim großen Sitzungs¬
saale, die den besten Raum für Darstellungen aus der Geschichte des Rheinlandes darböten. Es
wurde besonders ferner auch noch betont, daß die Provinzial-Vertretung, die so viele Mittel zur
Erhaltung und Wiederherstellungvon Kunstwerken aus früheren Jahrhunderten bewillige, die auch
dem Kunstsinn der Neuzeit durch Erbauung unfercs schönen Ständehauses nach einer Richtung
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hin Genüge geleistet, nun auch dem Theile der Kunst, welche in Düsseldorf so hervorragend ver¬
treten sei, gerecht werden möge.

Von einigen Mitgliedern wurde dagegen ausgeführt, daß obgleich sie alle die angeführten
Gesichtspunkte als richtig anerkennen und denselben vollkommenzustimmen müßten, sie sich ooch nicht
für den Antrag des Verwaltungs-Rathes, ihm fofort schon 50 000 Mark zu dem angegebenen
Zwecke zur Verfügung zu stellen, aussprechen könnten. Kaum erst sei der Bau des Ständehauses
zu Ende geführt, man habe ja noch nicht Zeit gehabt, sich einzuwohnen, noch habe man keine
Erfahrungen darüber, was vielleichtzu verändern, was vielleicht noch zu beschaffenwünschenswerth
sei. Man solle also jetzt eine Pause eintreten lassen, was um so angezeigtererscheine, als man in
der Provinz sofortigeneue große Ausgaben für Zwecke, welche nicht der Nothwendigkeitentsprächen,
nicht verstehenwürde.

Dem gegenüberwurde ausgesprochen,daß die Summe, um welche es sich handele, keine
sehr hohe sei, daß wenn man in den ursprünglichen Bauplan für die künstlerischeAusschmückung den
von dem Verwaltungsrathc zu diesem Zwecke jetzt gefordertenBetrag aufgenommenhätte, Einwen¬
dungen sicherlich nicht erhoben worden wären, daß nun ein Mal der Landtag durch das Verfü-
gungs-Rechtüber den Stäubefonds zum Patron der Kunst und Wissenschaft gewordenund derselbe
daher nicht zögern solle, den lebendenKünstlern dankbare Aufgaben zuzuführen. Andere Mitglieder
des Ausschusses, welche diesen Ausführungen im Wesentlichen zustimmten,waren nun der Meinung,
daß, wenn man auch den Antrag von Eynern und Genossen nicht in seiner Totalität annehmen
wolle, der Landtag dem Verwaltungsrathe doch heute schon Mittel znr Verfügung stellen könne,
um die nöthigenVorarbeiten machen zu lassen. Diese hätten dann dem nächsten Provinzial-Landtage
vorgelegtzu werden. Zeit würde bei dieser Art zu procediren, nicht verloren gehen, da der Ver¬
waltungsrath zur Fertigstellung d'er vorbereitendenArbeiten jedenfalls eine Zeit von 2 Jahren
bedürfe, wohl aber würde dem Landtag eine Mitwirkung bei der Auswahl der historischen Momente,
die zur Ausführung gebracht werden sollen, sowie eine Kritik der Behandlung derselben gesichert;
auf dicfe könne um so weniger verzichtet werden, als über die Gräuze, wo das ästthetisch und sittlich
zulässige aufhöre, doch auseinandergehendeMeinungen beständen.

Aus der Diskussionentsprangennun die folgendenAnträge:
ll. Hoher Landtag wolle im Prinzip beschließen,daß für die künstlerische Ausschmückung

des Ständehauses eiu dem Ständefonds zu entnehmenderBetrag bis zur Höhe von
50 000 Mark verwendetwerden soll, den Provinzial-Verwaltungsrathmit den nöthigen
Vorarbeiten, sowie mit der Vorlage an deu nächsten Landtag, beauftragen,

d. Hoher Landtag wolle beschließen, den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen, zur
künstlerischen Ausschmückung des großen Sitzungssaales, insbesondere der bort befind¬
lichen 2 großen Wandflächen, die nöthigen Vorarbeiten, wie Entwürfe und Kosten-
Anschlägeausführen zu lassen und dieselben dem nächsten Provinzial-Landtage zur
Begutachtung und Beschlußfassung vorzulegen, und die hierzu erforderlichenBeträge
aus dem Ständefonds zn entnehmen.

Der urspründlicheAntragsteller von Eynern zog seinen Antrag zu Gunsten desjenigen
aä »,. zurück, welcher letztere aber mit 12 gegen 10 Stimmen abgelehnt wurde.

Bei der hierauf erfolgenden Abstimmung aä b. wurde dieser Antrag einstimmig angenommen.
Die Ausschüsse traten sodann in Behandlung des Antrages Conze und Genossen eiu, bei

welchem das Bedürfniß zu der in diefem Antrage geforderten baulichenUmänderung anerkannt
und es nur als angezeigterachtet wurde, wenn die Fassung etwas allgemein gehalten würde.
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Es wurde von einer Seite noch geltend gemacht, daß außer diesem in dem vorliegenden
Antrage behandeltenMißstande sich vielleichtauch noch andere herausstellen und kleinere Mobilar-
Anschaffungen als nothwendigerweisenwürden, zu deren Befriedigungdem Provinzial-Verwaltungs-
rathe ein entsprechender Betrag zur Verfügung zu stellen sei und dürfte derselbe wohl angemessen
auf 10 000 Mark bemessen werben.

Es wurde dieser Antrag einstimmigangenommen. Dem entsprechend stellen die vereinigten
I. und IV. Ausschüsse den Antrag:

Hoher Landtag wolle beschließen:
1. den Provinzial-VerwaltungSrath zu ermächtigen, zur künstlerischen Ausschmückung des

großen Sitzungssaales, insbesondere der dort befindlichen 2 großen Wandstächen, die
nöthigen Vorarbeiten, wie Entwürfe und Kostenanschläge ausführen zu lassen und
dieselben dem nächsten Provinzial-Landtage zur Begutachtung und Beschlußfassung
vorzulegen,und die hierzu erforderlichenBeträge aus dem Ständefonds zu entnehmen;

2. dem Provinzial-Verwaltungsrath einen dem Ständefonds zu entnehmenden Betrag von
10 000 Mark zur Verfügung zu stellen, um ein günstigeres Steigungs-Verhältniß
bei den in der Eingangshalle des Ständehauses befindlichenTreppen herbeizuführen,
sowie um allenfalls sich herausstellendeMißstande in dem Ständchause zu beseitigen,
sowie kleinere Verschönerungenvorzunehmen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Aus dem ausführlichen Protokolle des Herrn

Referenten haben Sie ersehen, daß im Ausschußüber den von mir gestellten Antrag ein lebhafter
Meinungsaustausch stattgefundenhat. Ich habe nicht die Absicht, die Lebhaftigkeit diefes Meinungs¬
austausches hier in das Plenum zu übertragen. Aus den verschiedenen beiderseitigen Verhand¬
lungen ist ja hervorgegangen,daß der Ausschuß in seiner Gesammtheit die Ziele meines Antrages,
die Ausschmückung des Ständehauses, billigt, und daß der gesummte Ausschuß auch die nöthigen
Fonds dafür aus dem Standefonds entnehmen will. Es ist nur eine verschiedene Auffassung
darüber gewesen, ob schon jetzt eine bestimmte Summe dafür eingestelltwerben soll, oder ob erst
später, nach Fertigstellung der Entwürfe, eine solche Verfügung getroffen werden soll. Meine Herren,
ich stehe auf dem Staudpunkte, dem ich auch in dem Antrage Ausdruck gegeben habe, daß ich es
für das Nichtigsteerachte, wenn der Verwaltnngsrath in Bezug auf die Ausschmückung und die
Art der Ausschmückung des Ständehauses souverän verfügt, es ist aber von Seiten des Herrn
Grafen von Hoensbroech und von anderen Herren die Meinung ausgesprochen worden, daß der
Landtag zunächst seine Begutachtung und erst dann seine Beschlußfassungüber die vorzulegenden
Skizzen und Pläne zu geben habe. Meine Herren, in den beiden Anträgen ist ein so wesentlicher
Unterschied nicht, denn ich bin fest überzeugt, fo sehr im Allgemeinendas Sprichwort gilt: viele
Köche verderben den Brei, daß doch auch der Landtag zu einer Begutachtung so weit gelangen
wird, daß der Ausführung der Ausschmückung nichts im Wege steht. Ich werde in erster Linie
gern für den Antrag des Herrn AbgeordnetenLautz stimmen, nach dessen Ablehnung bin ich auch
kein Gegner des Antrages des Herrn Grafen von Hoensbroech. Ich überlasseIhnen die Ent¬
scheidung und gebe nur der Freude Ausdruck, daß die Ziele, welche wir Alle, die den Antrag gestellt,
erreichenwollen, jedenfalls auch auf diesem Wege erreicht werden.

AbgeordneterFreiherr Felix von Loe: Meine Herren! Wir haben Alle den Autrag des
Herrn Abgeordnetenvon Eynern mit der größten Freude begrüßt, ich kann von mir sagen, daß
ich mich herzlichgefreut habe und wünsche, daß er je eher je lieber zur Verwirklichung kommen
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möge. Es wird dies uns Alle, die wir Interesse an historischenDarstellungen aus unserer Provinz
haben, erfreuen. Ich werde mich zweitens freuen, wenn wir auf diesem Wege unserer heimischen
Kunst einen Vorschub leisten können; ich wollte mir nur ein paar Worte zur Begründung dessen
erlauben, daß ich nicht für die sofortigeBewilligung von 50 000 Mark gewesenbin, sondern
gewünscht und deshalb für den Antrag des Herrn AbgeordnetenGraf von Hoensbroech gestimmt
habe, daß dem nächsten Landtage die Pläne u, s. w, vorgelegtwerden möchten, ehe die dazu
nöthigen Gelder zur Disposition gestellt werden. Meine Herren! Ich bitte das, was ich jetzt
sage, so objektiv aufzufassen, wie ich es wirtlich meiue. Ich spreche uur zur Sache. Es haben
mich zwei Gründe geleitet, warum ich für meine Person erst die Vorlagen gern sehen möchte, und
ich muß der Wahrheit gemäß gestehen, daß es ein Faktum ist, welches in der Vergangenheit liegt,
das mich dazu bestimmt hat. Es sind die Darstellungendes Reliefs des dem Thronerben geschenkten
Pokales, die in dem Lesezimmer aufgestelltsind. Es sind zwei Punkte — ich will sie ganz offen
nennen — wogegenoder wofür ich spreche. Ich spreche — ich kann es nicht anders nennen —
gegen die Nuditäten, ich spreche zweitens dafür, daß bei derartigen Sachen in der Darstellung,
sei es Plastisch, sei es malerischoder wie immer, an die vaterländische Geschichte angeknüpftwerden
möge, wenn es möglich ist. Meine Herren! In Betreff des ersten Punktes gibt es zwei Rich¬
tungen. Die eine ist eine tendenziöse, die wir alle verwerfen; ich will keine Namen derer nennen,
die sie vertreten, und spreche mit Freuden aus, daß auf den Darstellungen, die Sie in dem Lese¬
zimmer sehen, alles Tendenziöse absolut ausgeschlossen ist. Das ist meine Ueberzeugung,es ist
eben die Liebe für die Antike, die sich dort ausspricht.

Ich bedaure unendlich, daß dieselben in unserer Zeit in der Kopie, in der Nachahmung
zur Darstellung kommt. Wir bewundern alle die Alten, wie weit sie es in der Darstellung des
Natürlichen gebracht haben, aber es ist eben das Natürliche. Weil sie etwas höheresnicht kannten,
haben sie sich darauf geworfen und haben darin eine hohe Vollkommenheiterreicht. Wir sind
denen großen Dank schuldig, welche uns ihre Kunstwerke für das Kunststudimn überliefert haben,
aber, meine Herren, daß wir sie heute, wo die Kunst einen edleren Aufschwungzu nehmen hat
und wo die Kunst auf eine edlere Richtung durch das Christenthum hingewiesenist, kopiren, das
ist nach meiner Ansicht bedauerlich. Ich sage nicht: es ist immer tendenziös,aber es ist bedauer¬
lich. Was die Alten unbefangengethan haben, das ist heutzutagenicht mehr unbefangen. (Wider¬
spruch.) Meine Herren! Ich spreche nur objektiv, aber das ist meine Ueberzeugung, die viele
hervorragendeLeute mit mir haben.

Das zweite, meine Herren, ist das Historische.Es ist gewiß dem Künstler in den Formen
des Geschenkes, das Seiner Königlichen Hoheit überreicht werden soll, ein sehr schöner Vorwurf
gegeben worden, um dort allegorische Gedankenzur Darstellung zu bringen; ich hätte nur gewünscht,
daß sie aus der heimischen Geschichte genommen wären und nicht aus fremden Ländern, nicht aus
einer Vergangenheit,die nicht zu unserer Geschichte gehört. Meine Herren! Wenn ich den Handel,
die Kunst die Musik, den Ackerbau allegorisch darstellenwill, so hat unsere vaterländische Geschichte
so schöne Motive, daß man, wie ich glaube, nicht bei dem Hcidenthum zu suchen braucht. Das
sind die beiden Punkte, welche ich hervorhebenwollte. Man wird einwenden,für die Plastik auf
dem Pokale ließe sich jenes viel leichter darstellen. Wenn es nicht möglich wäre, auch dieses
plastisch darzustellen, so sollte der Künstler andere Gedanken suchen, um sie zum Ausdruck zu
bringen. Das ist der Grund, weshalb ich gewünschthabe, die Skizzen für unseren Ständesaal
zu sehen. Ich hoffe, daß wenn die Sachen fertig find, wir uns alle daran erfreuen werden.

Landtags-Marfchall: Der Herr Referent hat das Wort.
5'2
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Referent AbgeordneterLautz: Meine Herren! Der Herr Abgeordnete Freiherr von Loe
hat hier eine sehr interessanteFrage angeregt. Ich hätte mich an dieser Stelle über den gerin¬
geren oder größerenWerth der Antique sehr gern mit ihm auseinandergesetzt,aber die Zeit ist so
weit vorgerückt,daß Sie nicht mehr zuhören werden. Ich werde mir daher erlauben, wenn der
Herr Freiherr von Loö es seinerseits gestattet, mich privatim mit ihm über diesen Punkt aus¬
einander zu setzen. (Heiterkeit. Bravo.)

Landtags-Marschall: Ich habe mich an dieser Stelle selbst zum Wort notirt, da der
Herr Freiherr von Loe sich gegen die Zeichnungen, die für den Becher gefertigt worden sind,
ausgesprochen hat, und dies indirekt ein Vorwurf fein könnte, der den Künstler trifft. Meine
Herren, Sie haben den ganzen Plan zu dem Becher gefehen, ich darf mich dazu bekennen: es ist
zum größten Theil mein Plan, mein Werk gewesen. Dem Künstler war es vorgeschrieben, in dem
dritten oberen Fries einen geographischen Fries zu geben, das heißt den Rhein mit seinen Neben¬
flüssen, die die Rheinprovinz durchströmen, darzustellen. Ich weiß nun wirklich nicht gut, wenn
diese Darstellung in Figuren erfolgen follte, in welcherKleidung diese holden Darstellerinnen der
Nebenflüsse hätten erscheinen sollen. Ich bin durch den Vorwurf des Herrn Freiherrn von Loe
in einige Verlegenheit gesetzt worden, ich glaube, daß der Künstler das Seinige gethan hat, um
wirklich etwas Schönes herzustellenund bedaure, daß darau in dieser Weise Anstoß genommen
wird, aber jedenfalls trifft den Künstler kein Vorwurf. — Zunächst hat Herr von Monschaw
das Wort.

Abgeordnetervon Monschaw: Ich will Sie nur um ein Paar Worte bitten. Nehmen
Sie den Antrag des Ausschusses an und setzen Sie nicht durch Annahme des Antrags des Herrn
Abgeordnetenvon Eynern den Verwaltnngsrath in die unangenehmeLage, daß er direkt darüber
zu entscheiden hat, was hierher kommen soll. Ich bitte Sie, nehmen Sie den Antrag des Aus¬
schusses an, damit wir bei dem nächsten Landtage selbst darüber entscheiden, was geschehen soll.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroech hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich möchte nur thatsächlich

Etwas richtig stellen. Es ist sowohl in der Rede des Herrn von Eynern als in derjenigendes
Herrn Freiherrn von Loe von einem Antrag Hoensbroech die Rede gewesen. Dieser Antrag
war, er eristirt nicht mehr, sondern es ist jetzt der Antrag des Ausschusses,wie ihn Herr von
Monschaw eben richtig genannt hat. Dann glaube ich, könnte das Bedenken, welches der Herr
Abgeordnetevon Eynern hervorgehobenhat, indem er meinte: Viele Köche versalzen den Brei,
mißverstandenwerden. Wenn der Antrag des Ausschusses angenommenwird, und wenn der nächste
Landtag darüber gutachtlich befchließen soll, werden wir hier im Plenum gewiß nicht darüber
diskutiren, wie die Darstellungen gemachtwerden sollen, ganz bestimmt nicht, sondern nach meiner
Ansichtwerden wir eine Kommission resp, einen Ausschuß damit beauftragen, der dann fein Gut¬
achten über den Plan uns vorlegt. Das Plenum wird blos in der Lage sein, dem zuzustimmen.
Dies möchte ich dem gegenüberbemerken, damit keine Mißverständnisseentstehen. (Rufe: Schluß!)

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteGraf von Mirbach hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Mirbach: Nur ein Wort, wenn ich bitten darf. Es ist für

uns der sogenannteAntrag Hoensbroech auch deshalb paffend erschienen, weil der Herr Landes»
Baurath, der im Ausfchuffe anwesendwar, erklärte, es wäre nicht möglich, früher als in zwei
Jahren die Entwürfe fertigzustellen. Deshalb auch habe ich und mancheAndere für den Antrag
Hoensbroech gestimmt. Ich glaube, bis dahin wird der Landtag sicherlichwieder zusammenkommen.
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Landtags-Marschall: Da sich Niemand mehr zum Worte meldet, so schließe ich die
Diskussion. Ich bringe die Anträge des Ausschusses zur Abstimmung und bitte diejenigen, welche
gegen die Anträge sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Die Anträge sind angenommen.
Meine Herren! Die nächste Sitzung ist morgen um 10 Uhr. Ich schließe die Sitzung.

(Schluß der Sitzung 5^ Uhr Nachmittags.)

Vierzehnte Sitzung
im Ständehausezu Düsseldorf, am Freitag den 2. December 1881.

Beginn: 10 Uhr Vormittags.

Tages-Qrdnung:
1. Referat, betreffend das Gesuch des Kirchcnvorstandes zu Heinsberg um Gewährung

einer Unterstützung von 20 000 Mark zur Weiterfiihrung der Restaurationsarbeiten an
der St. Gangolvhus-Pfarrllrche daselbst.

Referent: Abgeordneter Graf von Hoensbroech. (L. M. 163.)
2. Referat, betreffend: 1) eine an den Provinzial-Verwaltuugsrath gerichtete Petition einiger

Bewohner von Hannebach um Ausbau von Straßen von Adenau über Kempcnich nach
Oberzissen und von Mähen nach Kempenich und Hannebach: 2) eine an den Provinzial-
Landtag gerichtetes Petition zweier Bewohner von Wolscheid (Bürgermeisterei Kem¬
penich) um Bewilligung einer Beihülfe zur Herstellung von Straßen zwischen Brohl,
Mähen und Mendig.

Referent: Abgeordneter Mund. (L. M. 164.)
3. Referat, über die sud 2 des Allerhöchsten Propositions-Dckrets von dem bohen Landtage

erforderte gutachtliche Aeußerung darüber, ob und in welcher Weise in der Rheinproviuz
ein Bedürfniß nach anderweitiger Regelung der Erbfolge in den Bauernhöfen hervor¬
getreten ist und bejahenden Falles auf welche Art diesem Bedürfnisse Rechnung getragen
werden kann:c.

Referent: Abgeordneter Bremig. Korreferent: Abgeordneter Freiherr Felix
von Loe. (L. M. 125.)

4. Referat, betreffend die Frage des Anschlusses der landrechtlichen Kreise der Rhein-
Provinz an die Landschaft der Provinz Westfalen.

Referent: Abgeordneter Courth. (L. M. 170.)
5. Referat zu dem Antrage des Abgeordneten Heufcr und Konsorten auf Emanuiruug

eines Gesetzes wegen Zahlung der Brand-EntschädigungSgelder an die Hypotheken-
Gläubiger.

Referent: Abgeordneter Pelzer. (L. M. 178.)
52'
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6. Referat, betreffend Revisions-Verhandlungen zu der Rechnung über den allgemeinen
Bedürfnißfonds der Provinzial-Irrenanstalten pro 1879. (L. M. 174.)

7. Referat, betreffend die Dechargirung der Baurechnung über die Instandsetzung der
Direktor-Wohnung im Landarmeuhause zu Trier.

Referent: Abgeordneter Th eisen. (L. M. 175.)
8. Referat, betreffend die Aufnahme der Kommunalstraße von Gelsenkirchen nach Steele

unter die Provinzialstraßen.
Referent: Abgeordneter Kreutzberg. (L, M. 176.)

9. Referat, bezüglich der Dechargirung der Rechnung über den Fonds zur Zahlung von
Kreis- und Kommunal-Wegebau-Unterstützungen pro 1879.

Referent: Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven. (L. M. 177.)
10. Referat über die Bittschrift der Stadt Crefcld, die Tertil-Industrie betreffend.

Referent: Abgeordneter Limbourg (L. M. 179.)
11. Referat, betreffend die Errichtung einer Siegbrücke an der Beuel-Overath'er Provin-

zialstraße zwischen Siegburg und Siegburg-Mülldorf.
Referent: Abgeordneter von Aönninghausen. (L. M. 183.)

12. Referat, betreffend die Petition des Kirchen-Vorstandes in Godeöberg um Beihülfe zur
Restauration einer Kapelle.

Referent: Abgeordneter Kaesen. (L. M, 184)
13. Referat, betreffend Petition um Uebernahme der Straße Roggendorf-Tondorf auf

Provinzialfonds.
Referent: Abgeordneter Wunderlich. (L. M. 191.)

14. Referat, betreffend die Petition der Gemeinden Kreuzau und Winden um Unterstützung
zur Herstellung von Brückenrampen und Reguliruug des Roer-Flusses aus Pro¬
vinzialfonds.

Referent: Abgeordneter Graf Wilderich von Spee. (L. M. 212)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung. Ich bitte den Herrn Protokollführer, zu verlesen.
(Geschieht.)

Zu der ersten Nummer des Protokolls möchte ich die Bemerkung machen, daß ich in der
letzten Sitzung vergessen habe, auszusprechen, daß selbstverständlich der Hülfskassen-Direttor als
Landesrath, ebenso wie die Landes-Aauräthe mit zu den oberen Beamten gezählt werden, welche
hier in Betracht kommen. Ich konstatire dies hiermit ausdrücklich. Ist sonst noch etwas gegen
das Protokoll zu erinnern? — Da dies nicht der Fall ist, so erkläre ich das Protokoll für genehmigt.

Meine Herren! Ehe wir in die Tagesordnung eintreten, möchte ich Ihnen die Adresse
an Se. Majestät den Kaiser und König verlesen, die mir hier im Konzept vorliegt, betreffend die
Wahl des Landes-Direktors. Die Adresse lautet:

„Düsseldorf, den 1. December 1881.
Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster Kaiser und König!

Allergnädigster Kaiser, König und Herr!
Eucre Kaiserliche und Königliche Majestät haben auf den allerunterthänigsten Antrag der

zum 24. Rheinischen Provinzial-Landtage versammelten Stände der Rheinprovinz in der Adresse
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vom 11, September 1875 Allergnädigst geruht, durch Allerhöchste Ordre vom 1. November 1875
die von den Ständen vollzogene Wahl des Freiherrn Hugo von Landsberg zum Landes-Direk-
tor auf eine sechsjährige Wahlperiode zu bestätigen, gleichzeitig auch gestattet, daß der Landes-
Direktor Freiherr von Landsberg nach Ablauf seiner Wahlperiode die Amtsgeschäfte so lange
fortführe, bis er dieselben einem neu gewählten und von Euerer Majestät bestätigten Nachfolger
übergeben könne.

Der Landes-Direktor, Freiherr von Landsberg, ist demnächst am 9. Dezember 1875
in sein Amt eingeführt worden, die auf sechs Jahre normirt gewesene Wahlperiode desselben erreicht
am 9. Dezember 1881 ihr Ende.

Es ist daher Aufgabe der zum 27. Rheinischen Provinzial-Landtage versammelten Stände
der Rheinprovinz gewesen, in Gemäßheit der Bestimmung im Artikel 1 des unterm 1. November
1875 Allerhöchst bestätigten Nachtrages zum Organisations-Regulativ vom 27. November 1871
die Wahl eines Landes-Direktors für eine weitere Wahlperiode vorzunehmen.

Nachdem in der Plenar-Sitzung des 27. Rheinischen Provinzial-Landtages vom 28. November
dieses Jahres bestimmt worden war, daß für diese Wahl das Ende der Wahlperiode auf denjenigen
Zeitpunkt festzusetzensei, in welchem auf Grund einer neuen Provinzial-Ordnung für die Rhein¬
provinz ein neu gewählter Landtag zum ersten Mal zusammentritt, mit der Maßgabe jedoch, daß
der gewählte Landes - Direktor so lange die Amtsgeschäfte fortführt, bis er dieselben einem neu
erwählten und Allerhöchst bestätigten Nachfolger übergeben kann, daß die Dauer der Wahlperiode
aber für alle Fälle auf sechs Jahre zu beschränken sei, ist der Provinzial-Landtag demnächst in der
Sitzung vom 30. November cr. zur Wahl des Landes-Direktors für die also festgestellte Wahl¬
periode übergegangen.

Im ersten Wahlgange erhielt von 74 abgegebenen gültigen Stimmzetteln der seitherige
Landes-Direktor Freiherr Hugo von Landsberg 39 Stimmen, so daß derselbe für die vornormirte
Wahlperiode mit absoluter Majorität gewählt worden ist.

Der Landes-Direktor Freiherr von Landsberg hat durch Erklärung vom heutigen Tage
die Wahl angenommen.

Euere Kaiserliche und Königliche Majestät gestatten sich die treugehorsamsten Stände daher
unterthänigst zu bitten, Euere Majestät wollen in Gnaden geruhen, der Wiederwahl des Landes-
Direktors Freiherrn Hugo von Landsberg für die vom 27. Provinzial-Landtage festgestellteWahl¬
periode die Allerhöchste Bestätigung Allergnädigst zu ertheilen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben
Euerer Kaiserlichen und Königlichen Majestät

Allerunterthänigste treugehorsamste
Landtags-Marschall und Stände der Rheinprovinz."

Ist gegen diese Fassung der Adresse etwas zu erinnern? — Da dies nicht geschieht, so
erkläre ich die Adresse für genehmigt und werde sie abschreiben lassen.

Wir treten in die Tages-Ordnung ein. Der erste Gegenstand derselben ist das Referat,
betreffend das Gesuch des Kirchenvorstandes zu Heinsberg um Gewährung einer Unterstützung von
20000 Mark zur Weiterführung der Restaurationsarbeiten an der St. Gangolphus-Pfarrkirche
daselbst. Referent ist der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroech.

Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Das vom Ausschuß
festgesetzte Referat, betreffend das Gefuch des Kirchenvorstandes zu Heinsberg um Gewährung
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einer Unterstützung von 20 000 Mark zur Wetterführung der Restaurationsarbeiten au der St. Gan-
golphus-Pfarrkirche daselbst lautet wie folgt:

„Der I. und IV. Ausschuß pflichtet dem Urtheil des Provinzial-Verwaltungsraths voll¬
ständig bei, daß eine sofortige Bewilligung des Gesuchs unzulässig sei, weil die vorliegenden Pläne
nicht die genügende Garantie für die kunsthistorischeBehandlung der Rcstaurationsarbeiten bieten,
in Erwägung aber, daß die St. Gangolphus-Kirche ein bedeutendes Interesse biete, und daß es
durchaus wiinschenswerth sei, die Restaurationsarbeiten in korrekter Form weiter geführt zu sehen,
beschloß der I. und IV. Ausschuß einstimmig, dem Provinzial-Landtag den Antrag vorzulegen:

„Ein hoher Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, zur Weiter¬
führung der Restaurationsarbeiten an der St. Gangolphus-Pfarrkirche zu Heinsberg
einen einmaligen Beitrag bis zur Höhe von 20 000 Mark aus dem Zinsgewinne der
Provinzial-Hülfskasfe zu gewähren, falls die bestehenden Bedenken gegen die kunst¬
historische Behandlung der Arbeiten durch die noch zu liefernden Nachweise ihre volle
Erledigung finden."

Meine Herren! Auch bezüglich dieses Gesuches ist der Grundsatz festgehalten worden,
daß wir im Allgemeinen nur solche Gesuche für Restauraliou von Kirchen bewilligen, bei denen
es sich um ein kunsthistorisches Interesse handelt. Aus diesem Grunde hat sich der Ausschuß nicht
in der Lage befunden, sofort diesem Gesuche zu entsprechen. Aus dem beiliegenden Material, das
Ihnen vorzutrageu zu weitläufig wäre und welches im Ausschuß eiue gründliche Erörterung gesunde»
hat, geht hervor, daß diese St. Gangolphus-Pfarrkirche zu Heinsberg wirklich ein bedeutendes
historisches Interesse für die Provinz hat, auf der anderen Seite ist die Prestationsunfähigkeit der
Gemeinde durch die weiteren Belege ganz klar und unwiderleglich nachgewiesen. Daher hat der
Ausschuß, trotzdem er sich nicht in der Lage befunden hat, dem Gesuch direkt zu entsprechen, sich
doch bewogen gefunden, das Gesuch in soweit zu berücksichtigen und auch Ihrer Berücksichtigung
zu empfehlen, als er den Antrag gestellt hat,

„es wolle der Landtag den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, für den Fall,
daß der genügende Nachweis geführt wird, daß die Restauration in einem künstlerischen
und der ganzen historischen Entwickelung der Kirche entsprechenden Sinn ausgeführt
wird, einen Betrag bis zur Höhe von 20 000 Mark zu gewähren".

Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion. Der Herr Abgeordnete von Eynern
hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Es dürfte sich bei der allgemeinen Neigung,
die hier im Landtage vorherrscht, die alten Bauwerke der Provinz unter den Schutz desselben zu
nehmen, doch empfehlen, daß wir im nächsten Landtage eine Pauschalsumme für dieseu Zweck aus¬
werfen, da wir als Folge der einzelnen stückweisen Bewilligungen nicht recht übersehen können,
wie groß die Summe dieser Bewilligungen ist. Wir haben in den letzten Wochen sehr viele alte
Kirchen unterstützt. Ich enthalte mich weitergehender Erörterungen darüber, die Majorität hat
darüber entschieden uub sie wird, wie ich gar nicht bezweifle, auch diese Pfarrkirche wieder als ein
außerordentlich bedeutsames kunsthistorischcs Bauwerk erklären und die Bewilligung dafür machen.
Aber das möchte ich doch dem verehrlichen, oder wie der Ausdruck in der letzten Zeit heißt, dem
hohen Verwaltungsrath (Heiterkeit) anempfehlen, daß er vor Beginn des nächsten Landtags eine
Zusammenstellung macht, was er denn eigentlich in Bezug auf Unterstützungsanträge für derartige
Baudenkmäler beabsichtigt.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
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Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher: Meine Herren! Ich glaube, daß, da
die meisten Referate des VerwaltungKraths gedruckt vorgelegen haben, man daraus wohl ersehen
konnte, was verlangt wurde. Ich halte, was der Herr Abgeordnete von Eynern verlangt, eine
generelle Bestimmung, wieviel man da geben will, für recht schwierig, denn das richtet sich, ganz
abgesehen von den größeren oder minder dringenden Bedürfnissen in den einzelnen Jahren, nach
der jeweiligen Lage des Ständefonds, also auch danach, wie oft der Landtag zusammenkommt.
Kommt er alle Jahre zusammen, so ist natürlich weniger Geld da, als wenn er alle zwei Jahre
zusammentritt, ferner richtet es sich danach, wieviel Gelb in diesen Jahren verdient worden ist.
Das indessen scheint mir allerdings auch zweckmäßig zu sein, daß dem Ausschuß, in dem diese
Fragen zur Verhandlung kommen, gleich eine Addition vorgelegt wird, wieviel ungefähr beantragt
wird, und wieviel für diefe Zwecke überhaupt disponibel ist.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Werner hat das Wort.
Abgeordneter von Werner: Ich wollte meinerseits nur aussprechen, daß ich dem, was

der Herr Abgeordnete von Eynern soeben gesagt hat, vollständig beipflichte. Was den vorlie¬
genden Fall betrifft, so handelt es sich allerdings um eine sehr arme Gemeinde, eine Gemeinde,
die, wie wir von dem Herrn Referenten gehört haben, nicht in der Lage ist, aus eigenen Mitteln
das in Rede stehende prästiren zu können. Da wir uns nun einmal auf der schiefen Ebene der
bedeutenden Unterstützungen befinden, fo möchte ich auch in diesem Falle, um nicht inkonsequent zu
sein, Sie bitten, die beantragte Unterstützung zu bewillige,,. Sollte der Betrag von 20 000 Mark
zu hoch erscheinen, (Rufe: Nein, zu niedrig!) so möchte ich mich auf andere Fälle beziehen, in
denen die Unterstützungen.noch höher bemessen waren. Ich erlaube mir meinerseits die Bitte, den
Ausschuß-Antrag anzunehmen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Los hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Meine Herren! Ich möchte mir erlauben, dem

Gedanken des Herrn Abgeordneten von Eynern, der ja im Allgemeinen ein richtiger ist, noch
eine etwas weitere Auslegung zu geben Wir werden uns nach der vorgestrigen Berathung wohl
alle das Zeugniß geben, daß wir zuweilen Beschlüsse finanzieller Natur fassen, ohne über die
finanzielle Lage der Provinz im klaren zn sein. Ich sage das nicht von den Herren im Verwaltungs¬
rath, die gewiß im klaren sind, aber wir übrigen befinden uns in vielen Fragen ganz im unklaren,
nach meiner Ansicht wäre es ein dringendes Bedürfniß, daß der Provinzial-Landtcig künftig eine
Budgetkommission habe. Ich meine nicht eine Budgetkommission, die wir wählen, sondern eine
Budgetkommission, die von dem Herrn Landtags-Marschall zusammengesetztwird, meinetwegen eine
ganz kleine Kommission von 5 Mitgliedern, aus jedem der fünf Ausschüsse eines, die in der Lage
wäre, die Gesammtlage zu Überfehen, und bei derartigen Vorkommnissen, wie vorgestern, wirklich
ein Gutachten abgeben könnte. Ich glaube, die Sache würde keine Schwierigkeiten machen. Ich
wollte dem Herrn Landtags-Marschall diesen Gedanken empfehlen; ich habe mit anderen Herren
darüber gesprochen, die dieselbe Ansicht theilen wie ich.

Landtags-Marschall: Auf das, was der Herr Abgeordnete Freiherr von Los soeben
gesagt hat, möchte ich antworten, wie ich glaube, daß sich dies für den nächsten Landtag wird
machen lassen; die näheren Modalitäten in dieser Beziehung mnß ich mir natürlich vorbehalten.
Was den Wunsch des Herrn Abgeordneten von Eynern betrifft, gleich von vorne herein über
die Höhe der vom Provinzial-Verwaltungsrath gemachten Vorschläge Aufklärung und wo möglich
eine Zufammenstellung zu erhalten, fo möchte ich bemerken, daß die uns angeborene Bescheidenheit
uns davon abhalten muß, dem Provinzial-Landtage über die von ihm erbetenen Bewilligungen schon
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im Voraus eine Zusammenstellung zu machen, da es ja doch nur ganz zaghafte Vorschläge sind,
die der Verwaltungsrath dem hohen Hause macht. Ich glaube also nicht, daß ein Vorwurf den
Provinzial-Verwaltungsrath trifft, daß er keine Zusammenstellung seiner Vorschläge im Voraus
geliefert und nicht gleich von Anfang dem Landtag mitgetheilt hat, in welcher Höhe der Stände¬
fonds für die vom Verwaltungsrath beantragten Bewilligungen in Anspruch genommen wird. —
Der Herr Abgeordnete Fliederichs hat das Wort.

Abgeordneter Friederichs: Solche Zusammenstellung sich selbst zu machen, ist übrigens,
wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann, so schwierig nicht und auch nicht so mühsam; es bedarf
dazu nur eines Besuchs auf dem Bureau des Herrn Oberbürgermeisters Hammers.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich bin weit entfernt davon, dem Verwal¬

tungsrath eineu Vorwurf machen zu wollen. Dazu bin ich auch viel zu klug, denn wenn ich das
thun wollte, so hätte ich sofort eine Niederlage in Aussicht, dann sprängen sofort 15 Mann auf
und schlügen mich mit ihren Reden nieder, (Heiterkeit.)

Landtags-Marschall: Der Abgeordnete Graf von Spee hat das Wort.
Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Ich möchte nur darauf aufmerksam machen,

daß in den ersten 8 Tagen unserer Verathungen noch immer Anträge eingehen, daß deßhalb eine
Zusammenstellung von vorneherein absolut nicht fertig zu stellen ist. (Sehr richtig!)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Werner hat das Wort.
Abgeordneter von Werner: Ich wollte mir nur die Bemerkung erlauben, meine Herren,

daß, wenn heute Herr Friederichs in der Lage ist, sich eine Zusammenstellung machen zu können,
dies doch nicht der Punkt war, auf den Herr von Eynern, wenigstens wie ich meine, hinweisen
wollte. Wir haben in der gedruckten Uebersicht nur 113 Positionen, es sind bis jetzt aber im
Ganzen schon circa 200 Vorlagen, wenn ich recht gezählt habe, bereits gemacht worden. Von
diesen sind eine große Anzahl erst nachträglich eingegangen; es fehlt uns daher von vorneherein
jede Uebersicht. Meine Herren! Ich meine, es könnte uns doch bei Beginn der Session eine
Vorlage gemacht werden, wieviel an Unterstützungen und sonstigenBewilligungen von uns gefordert
wird. Ferner möchte ich dringend wünschen, daß dasjenige, was gestern Herr von Grand-Ry
bereits angedeutet hat, in Ausführung gebracht würde, daß nämlich überhaupt die Vorlagen nicht
zu spät an das Haus herantreten. Es entgeht uns Allen sonst das Mittel, uns zeitig über die
Angelegenheiten, welche hier verhandelt werden sollen, zu informiren. Ich weiß nicht, ob dazu
eine Aenderung der Geschäfts-Ordnung nothwendig ist. Wahrscheinlich ist dies der Fall, aber wenn
dies auch sein sollte, so würde dies doch besser sein, als wenn wir so unvorbereitet in die Ver¬
handlungen eintreten müssen.

Landtags-Marschall: Auf das, was der Herr Abgeordnete von Werner soeben
gesagt hat, muß ich erwidern, daß die Ausführung dieses Wunsches auf außerordentliche Schwierig¬
keiten stößt. Ich hätte schon gestern auf die Ausführungen des Herrn Abgeordneten von Grand-Ry
antworten sollen, ich benutze jetzt diese Gelegenheit, um es zu thun. Die Anträge an den Landtag,
die im Provinzial-Verwaltungsrath vorberathen werden, kommen zumeist erst in den letzten Tagen
vor Zusammentritt des Landtags oder gar während der Landtagssession hier ein, wie sollen wir
also schon vorher eine Zusammenstellung dessen machen, was an Sie herantritt? Von Seiten des
Verwaltungsraths kommen ja zu jedem Landtage ungefähr dieselben Verwaltungs-Vorlagen, wenn
nicht ausnahmsweise größere Organisationsarbeiten und darauf bezügliche Anträge vorliegen, im
Uebrigen kommen aber erst in den letzten Wochen alle die Vorlagen, Anträge und Petitionen von
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draußen. Es ist also unmöglich, den Mitgliedern des Landtags schon vorher eine Mittheilung
über die Vorlagen, die an den Landtag eingebracht werden, zu machen. Ich hatte schon längst
den dringenden Wunsch, dies zu thun; es scheiterte aber jedesmal an der Unmöglichkeit. — Der
Herr Abgeordnete Pelzer hat das Wort

Abgeordneter Pelz er: Meine Herren! Der Gedanke, den Herr von Eynern hier ange¬
regt hat, scheint mir etwas sehr Berechtigtes in sich zu schließen; ich theile indeß die Ansicht des
Herrn Landtags-Marschalls, daß es nicht möglich ist, auf dem Wege, den Herr von Eynern und
Herr von Grand-Ry vorgeschlagen haben, in der Sache voranzugehen, daß es sich aber empfehlen
wirb, alle diese Dinge, sie mögen vorher an den Verwaltungsrath gekommen, oder erst während
des Landtags eingegangen sein, zusammen zur Berathung zu stellen. Dann sind wir in der Lage,
nach dem Maße unserer Mittel abzuwägen, was wir in Summa für diese Zwecke, die von ein¬
zelnen Herren des Hauses für Luxusbedürfnisse gehalten werden, verausgaben können, und dann
sind wir ferner in der Lage, das zu erreichen, was der Herr Kollege Ientges meines Erachten«
mit vollem Recht im Ausschuß einmal betonte, daß jeder mit möglichst gleichem Maße gemessen
werde. Aus der Gesammt-Summe, von welcher dann gegen die letzten Tage unserer Berathungen
feststehen wird, daß wir sie überhaupt ausgeben können, läßt sich dann jedem das Seine zu theilen,
es wird dann so leicht keiner übervortheilt werden. Das scheint mir der richtige Weg der Abhülfe
zu sein. Die Vorlagen, die Sie verlangen, sind überflüssig, denn es ist richtig, was einer der
Herren Vorredner gesagt hat: wir sind in den letzten Tagen des Landtags stets in der Lage, mit
leichter Mühe die Zusammenstellung dessen zu macheu, was von uns gefordert wird.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeorgnete von Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordneter von Grand-Ry: Die Bedenken und Wünsche, die hier ausgesprochen
werden und die das Resultat der Erfahrungen sind, die in dieser Sesson gemacht worden, habe
ich zum großen Theile schon gestern betont. Ich habe damit in Verbindung gebracht — ich glaube,
es ist der einzige Weg, der eine dauernde und sichere Abhülfe schafft — eine Aenderung der
Geschäfts - Ordnung hinsichtlich mancher Bestimmungen. Eine Revision der Geschäfts - Ordnung
wurde von mir erbeten, man hat dagegen eingewendet, daß es dazu einer Abänderung des Gesetzes
bedürfe, es kann zugleich mit dem Antrage des Herrn Abgeordneten von Eynern diese zur
Erledigung kommen, nach den gemachten Erfahrungen ist sie nothwendig, um die Dinge in eine
festere und sichere Bahn zu bringen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Darüber muß ich mir alles Weitere vorbehalten,
ich kann darüber jetzt unmöglich eine bestimmte Antwort geben, aber ich muß konstatiren. daß ich
nicht mit Allem einverstanden bin, was der Herr Redner in dieser Sache angeregt hat. Hui taoet
oousslitire viäswr paßt auf mich in diesem Falle nicht, aber es ist in diesem Augenblicke wirklich
zu schwer, alle einschlägigen Fragen und Verhältnisse zu übersehen. — Der Herr Referent hat
das Wort.

Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich möchte nur eine
thatsächliche Bemerkung machen. Der Herr Kollege Werner hat über die Höhe der zu bewilli¬
genden Summe gesprochen. Dieselbe muß sich natürlich nach dem Betrage der ganzen Restau-
rations-Arbeiten richten. Die Kosten für die ganzen Restaurations-Arbeiten belaufen sich nach dem
vorläufigen Anschlage auf 60 000 Mark. In Bezug auf diese Summe sind 20 000 Mark für die
kleine Gemeinde gewiß nicht zu hoch gegriffen. Ich bitte Sie daher, auch Ihrerseits dem Proviu-
zial-Verwaltungsrath diese Summe voll und ganz zur Bewilligung zu überweisen.



418

Landtags-Mar schall: Wir sind also jetzt wieder in die Tages-Ordnung eingetreten.
Da Niemand mehr das Wort verlangt, so schließe ich die Diskussionund bringe ich den

Antrag des Ausschusses zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben.
(Geschieht.)

Der Antrag des Ausschusses ist mit großer Majorität angenommen.
Der zweite Punkt der Tages-Ordnung ist das Referat des V. Ausschusses, betreffend
1, eine an den Provinzial-Verwaltungsrath gerichtete Petition einiger Bewohner von

Hannebach um Ausbau von Straßen von Adenau über Kempenichnach Oberzissen
und von Mayen nach Kempenich und Hannebach;

2. eine an den Provinzial-Landtag gerichtete Petition zweier Bewohner von Wolscheid
(Bürgermeisterei Kempenich)um Bewilligung einer Beihülfe zur Herstellung von
Straßen zwischenVrohl, Mayen und Mendig. Referent ist der Herr Abgeord¬
nete Mund.

Referent AbgeordneterMund: Ehe ich das Referat des V. Ausschussesüber die beiden
Petitionen, die hier vorliegen, verlese, wird es zur Motivirung des ganz kurzen Referates wohl
angezeigtsein, daß ich mir erlaube, den hohen Landtag daran zu erinnern, was bereits im 26.
Provinzial-Landtag in Betreff dieses Straßennetzes beschlossenworden ist. In feiner Sitzung vom
5. Mai 1879 hat sich der vorige Landtag mit diesem Gegenstandebeschäftigt und dabei die Ueber¬
nahme des Ausbaues des fraglichenStraßennetzes abzulehnen beschlossen,dagegen den Verwal¬
tungsrath ermächtigt, für die Strecke von Mayen und Niedcrmendig nach Oberzisfendie Zusiche«
rung der Uebernahme nach erfolgtem vorschriftsmäßigemAusbau zu ertheilen, auch zugleich das
Marimum der Prämie von 4 Mark pro laufenden Meter in Aussicht zu stellen. Den Ausbau
des Kommunalwegesvon Hannebach über Wolscheid nach Nieder-Dürrenbachhat der Landtag auf
den Fonds für Kommunal-Wegebauverwiesen und aus diesem eine angemessene Beihülfe in Aus¬
sicht gestellt. Inzwischen ist in der Sache weiter Nichts geschehen, Ban-Projekte sind nicht weiter
eingereicht worden, konnten also auch nicht zur Beschlußfassung kommen. Es liegen dem Landtag
nun zwei Petitionen vor: die eine, datirt vom 8. August aus Hannebach von einigen Bewohnern
dieser Gemeinde ist an den Provinzial-Verwaltungsrath gerichtet; die zweite, unterzeichnetvon nur
zwei Einwohnern aus Wolscheid, das in der Bürgermeisterei Kempeuich liegt, ist unter dem 25.
Oktober d. I. direkt an den Provinzial-Landtag gerichtet. Die Petitionen enthalten eben absolut
nichts weiter, als den erneuerten Ausdruck des Wunsches, daß doch mit dem Ausbau dieser Wege
vorgegangenwerden möchte. Das kann natürlich nur geschehen, wenn in dem Sinne der Beschlüsse
des vorigen Landtages von den Gemeindenvorgegangenwird. Der V. Ausschuß konnte also mit
diesen beiden Petitionen nur so verfahren, wie das kurze Referat, das ich zu verlefenjetzt die Ehre
haben werde, beantragt:

Der V. Ausschuß hat von den beiden vorstehendbezeichneten Petitionen, welche weiteres
Material zur Beurtheilung der Sache nicht beibringen, Kenntniß genommen und beehrt sich, den
Antrag zu stellen:

„Der hohe Landtag wolle, unter Bezugnahme auf die vom 26. Provinzial - Landtage
in seiner Sitzung vom 5. Mai 1879, rücksichtlichdes hier in Rede stehenden Straßen¬
netzes gefaßten Beschlüsse, beide Petitionen dem Provinzial-Verwaltungsrath zur Kenntniß¬
nahme und eventuellen Berücksichtigung überweisen."

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag des Ausschusses zur Diskussion.— Der
Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
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Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich muß zunächst das Zugeständnis; machen,
daß ich die Ortschaften Hannebach und Wolscheid bisher nicht gekannt habe und erst aus dem
Protokoll der Ausschuß-Sitzung erfahre, daß diese Ortschaften existiren, aber sie haben jetzt nach
ihrer Bekanntschaft ein ganz besonderes Interesse für mich. Es handelt sich um Petitionen, die
aus diesen Ortschaften an die Proviuzial-Verwaltungsbehörden gelangt sind und die das Ressort
des Straßenwesens betreffen. Derartige Petitionen kommen während der Dauer dieses Landtags
und überhaupt sehr reichlich ein und vermehren die Arbeit derjenigen Beamten, die im Straßen-
weseu beschäftigt sind, in ganz hervorragender Weije. Ich möchte aber auch die Meinung aus-
sprcchen, daß die Kräfte, die unsere Straßenvcrwaltuug besitzt, genügend sind, um alle diese vielfachen
Anforderungen schnell und fachgemäß zu erledigen. Nun habe ich heute in der Zeitung gelesen, daß
der Leiter des Straßenwesens, Herr Landeörath Fritzen, sich in den Reichstag hat wählen lassen,
also 4 bis 5 Monate im Jahre von der Verwaltung abwesend sein muß; für diese Zeit wird
ihm also ein Ersatz gestellt werden müssen. Ich möchte den Verwaltungsrath ober die Mitglieder
des Verwaltuugsraths frage», da ich ja voraussetzen darf, daß diese Wahl nicht erfolgt ist, ohne
daß vorher der Herr Landcsrath Fritzen sich die nöthige Urlaubszeit ausgebeten hat, um die
Pflichten dieses neuen Mandats zu erfüllen, ob der Vcrwaltungsrath uns die Versicherung geben
taun, daß trotz der Abwesenheit dieses Herrn das Straßcnwcsen in genügender Ordnung in seiner
Verwaltung bleiben wird.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich muß auf diese direkte Frage antworten,
daß die eben erwähnte Wahl des Herrn Landcsraths Fritzen in den Reichstag, resp, dessen Absicht
zur Uebernahme eines solchen Mandats mir erst vor kurzem zur Kenntniß gekommen ist und daß
Herr Landesrath Fritzen vorher keine Mittheilungen an uns hat gelangen lassen. Ich bedaure
dies außerordentlich, das kaun ich hier nicht verschweigen; ich hoffe aber, daß der Provinzial-
Vcrwaltungsrath iu der Lage fein wird, alle etwaigen Schäden, die der Proviuzial-Straßeuver-
waltung durch diefe Abwesenheit des ersten Decernenten entstehen könnten, auszugleichen und die
Verwaltung in Ordnung zu halten. Näheres von Seilen des Verwaltungsraths jetzt zu antworten,
werden die Herren wohl nicht verlangen. — Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordneter von Grand°Ny: Meine Herren! Ich weiß nicht, ob die Sache, die von
dem Herrn Abgeordneten von Eynern hier vorgebracht wird, so nahe mit unseren Verhältnissen
zusammenhängt, daß es nothwendig wäre, hier den Verwaltungsrath zn ersuchen, Auskunft über
die Angelegenheit zu geben und Remedur zu schaffen. Herr von Eynern hat wiederholt dem
Verwaltungsrath sein Vertrauen bekundet, er hätte es auch hier ruhig demselben überlassen können,
falls es nöthig erschien, dafür zu sorgen und Mittel zu finden, die Straßen-Verwaltnng in der
Höhe zu halten, wie sie bisher war. Ich muß mich nur über Eins wundern, darüber nämlich,
daß Herr von Eynern es für nothwendig erachtet, die freie Entschließung eines Beamten darüber,
was er zu thun und nicht zu thun hat, namentlich bezüglich derjenigen Freiheit, die allen Beamten
garantirt ist, sich der öffentlichen Vertretung zu widmen, einer Kritik zu unterwerfen und sie indirekt
zu beeinträchtigen. Ich möchte ganz besonders betonen, die Beamten haben das Recht, der Landes-
Vertretung beizuwohucu uud zwar, ohne daß ihnen dazu Urlaub ertheilt wird. (Rufe: Die
Staatsbeamten.)

Nach meiner Meinung bezicht sich diese Bestimmung auf alle Beamten, ich glaube aber,
daß selbst dann, wenn das nicht der Fall wäre, Niemand dem Beamten sein Recht verkümmern
dürfte, seinerseits, wenn er will, sich der öffentlichen Vertretung zu widmen. Ich mache weiter
darauf aufmerksam, daß gerade von den Parteifreunden des Herrn Abgeordneten von Eynern in

53»
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dieser Beziehung jedesmal das Recht der Beamten in ganz besonderer Weise betont und vertheidigt
worden ist Als es sich um die Betheiligung der Nichter an den politischen Versammlungen, um
die Stellvertretnngskosten dieser Herren handelte, waren es gerade die Parteifreunde des Herrn
von Eynern, ich erkenne das gerne an, die zu Gnnsten der Freiheit dieser Beamten den indirekten
Druck auf dieselben bekämpft haben, umsomehr muß ich mich über das Verhalten des Herrn von
Eynern in diesem Falle wundern; ich möchte wünschen, daß der Herr Abgeordnete von Eynern
sich der Traditionen seiner Frennde erinnere.

Landtags-Marschall: Ich muß zunächst als Vorsitzender dem Herrn Abgeordneten
von Grand-Ry antworten, daß, soviel mir die Sache bekannt ist, nur den Staatsbeamten gesetzlich
die Freiheit vorbehalten ist, eine Wahl zum Reichstage oder Abgeordnetenhause purs und vorbehaltlos
anzunehmen. Dann möchte ich aber auch ersuchen, daß diese Angelegenheit hier nicht zu einer
weiteren Debatte führen möchte, die nach meiner Ansicht leicht einen Ausdruck der gegenüber
stehenden Ansichten hierher bringen würde, der in unferer Provinzial-Vcrtrctnng bisher fern gehalten
worden ist und der nur zu leicht unangenehme Gefühle mit sich bringen könnte. Ich bitte also
den Herrn Abgeordneten von Eynern, wenn er jetzt antwortet, dies gefälligst berücksichtigen zu
wollen. Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich bin vollständig damit einverstanden, ich
will die Sache gar nicht weiter ausspinnen, ich muß nur dem Herrn Abgeordneten von Grand-Ry,
der mich wirtlich nicht verstanden hat, ein Wort entgegnen. Es ist mir gar nicht eingefallen, die
Freiheit der Entscheidung irgend eines Beamten zu beeinflussen. Ich habe mich uur erkundigt ob,
wenn ein Herr 5 Monate von hier abwesend ist, die Verwaltung, der er vorsteht, noch in gutem
Staude bleibe», kauu. Darauf hat mir der Herr Landtags-Marschall eine Antwort gegeben, die
mir genügend ist. Das übrige geht ausschließlich deu Verwaltuugsrath an und nicht uns, denn
wir haben die Anstellung von derartigen Beamten hier nicht vorzunehmen, wohl aber haben wir
das Recht zu fragen, ob eine längere Vakanz eines Postens nicht znm Nachtheil der Geschäfte der
Provinz ausfällt, und dies Recht habe ich ausgeübt. Ich habe also in keiner Weise irgendwie
auf die Entscheidung eines Beamten Einfluß üben wollen, ich habe am allerwenigsten, wie das
der Herr Abgeordnete von Grand-Ry thut, hier irgeudwie Parteigruudsätze und Parteistellungen
in die Debatte hinein bringen wollen. Wir haben das Gott sei Dank bisher hier fern gehalten
und ich bin der Letzte, der damit anfangen wird, dem Herrn Kollegen von Grand-Ry auf diefem
Wege zu folgen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Ry: Mit Rücksicht auf die Wünsche des Herrn Landtags-

Marschalls und weil ich überzeugt bin, daß die Sach.' nicht hierher gehört, und bebaure, daß sie
angeregt worden ist, — ich hielt mich da aber für verpflichtet, darauf zu antworten, — enthalte
ich mich jetzt jeder weiteren Bemerkung gegenüber dem Herrn Abgeordneten von Eynern. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Wir fahren also fort. Wünscht noch Jemand zu der hier vor¬
liegenden Frage das Wort? — Der Herr Abgeordnete Kreutzberg hat das Wort.

Abgeordneter Kreutzberg: Wie ich gehört habe, hat diese Frage schon dem letzten Pro-
vinzial-Landtag vorgelegen, ich glaube auch, zu jeder Zeit ist die Nothwendigkeit der Berücksichtigung
dieser armen Bewohner, die es sehr ernst mit dieser Frage nehmen, anerkannt worden. Wie ich
gehört habe, wie ich positiv weiß, haben die betreffenden Bürgermeister schon eine ansehnliche
Summe dafür gesammelt, um die Vorarbeiten machen zu können, aber die Summe ist nicht hin¬
reichend genug, um das Nöthige zu schaffen. Wenn alfo diese Bewohner mit einer Petition
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kommen, — der Herr Referent hat uns eben vorgelesen,daß sie dem Provinzial-Verwaltungsrath
zur Berücksichtigungempfohlen wirb, — so möchte ich den Provinzial-Landtag ersuchen, den
geäußerten Wünschenmöglichst entgegenzu kommen.

Lanbtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Mund: Das Entgegenkommen, welches der Herr Vorredner

wünscht, hat der vorige Landtag schon in dem ausgiebigstenMaße zu Theil werben lassen; es ist
ja bereits in Nr. 2 der Beschlüsse des vorigen Landtags ausgesprochen, daß man zur Herstellung
dieser Wege das Maximum der Prämie von 4 Mark auf den laufenden Meter geben wolle; in
dieser Beziehung kann bestimmungsmäßigdas Entgegenkommenwirtlich nicht weiter getrieben
werden. Wenn uns erst ein bestimmtesBauprojekt von Seiten der Gemeinden vorgelegt ist, so
wird die vom Ausschusse dem hohen Landtage zur Annahme empfohleneeventuelle Berücksichtigung
eintreten können, aber auch erst dann, nicht früher. Bisher sind wir absolut nicht in der Lage,
mit den Petitionen, die bloß die gewöhnlichenRedensarten über das Wünschenswertheund Noth¬
wendige der Wege enthalten, was gar nicht bezweifeltwird, irgend etwas anzufangen. Ich möchte
dem hohen Haufe empfehlen,es bei der Annahme unfercs kurzen Antrages bewendenzu lassen.

Landtags«Marschall: Wünscht noch Jemand zu dieser Angelegenheit das Wort? —
Es ist nicht der Fall, ich bringe den Antrag des Ausschusses zur Abstimmungund bitte Diejenigen,
die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Meine Herren! Den nächsten Punkt der Tagcö-Ordnung setze ich im EinVerständnißmit

dem Vorsitzendendes VI. Ausschusses und dem Herrn Referenten und Herrn Korreferenten für
jetzt und bis auf Weiteres von oer Tages-Ordnung ab. Zur Geschäfts-Ordnunghat der Herr
Abgeordnete Freiherr von Loö das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Es besteht hier eine kleine Unklarheit, ich glaube,
daß der Herr Marschall hat sagen wollen, daß Nr. 3 bis zum Schluß der heutigen Tages-Ord-
nung ausgesetzt wird.

Landtags-Marschall: Ich habe nicht gesagt: „von der Tages-Ordnung abgesetzt",
sondern: „für jetzt von der Tages-Ordnung abgesetzt".

Wir kommen zu dem Referat des VI. Ausschusses,betreffend die Frage des Anschlusses
der landrechtlichen Kreise der Rheinprovinz an die Landschaftder Provinz Westfalen. Referent
ist der Herr Abgeordnete Courth.

Referent AbgeordneterCourth: Meine Herren! Die gegenwärtigeSache liegt fo einfach,
daß es mir zweckmäßig erfcheint, zunächst das Referat zu verlesen.

Referat des VI. Ausschusses,betreffend die Frage des Anschlussesder landrechtlichen
Kreise der Rheinprovinzan die Landschaft der Provinz Westfalen lautet:

„Dem VI. Ausschuß ist ein Allerhöchster Erlaß vom ?. d. M., betreffenddie gutachtliche
Aeußerung des Provinzial-Landtages über die Frage des Anschlusses der landrechtlichenKreise
der Rheinprovinz an die Landschaft der Provinz Westfalen und die Herabfetzung der statutenmäßigen
Beleihungögrenzefür diese Landschaft von 150 Mark auf 100 Mark Grundsteuer-Reinertrag, über-
wiefen worden.

Der gedachte Anschluß wird von den landwirtschaftlichenVereinen der betreffenden Kreife
seit längerer Zeit angestrebt;die Kreistage sowie die sämmtlichen Behörden beider Provinzen befür¬
worten denselben;die Landschaft selbst hat beschlossen,demselben stattzugeben.
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Der VI, Ausschuß ist der Ansicht, daß den besagten Kreisendie Wohlthat des gewünschten
Anschlussesnicht versagt werden diirfe mit Rücksicht darauf, daß in der hiesigen Provinz ein ähn¬
liches, den Rcalkredit vermittelndes Institut zur Zeit noch nicht besteht. Da die Gründung eines
solchen indessen auch hier beabsichtigt wird, in welcherBeziehung bereits Verhandlungen schweben,
so befürwortet der Ausschuß eine Modifikation dahin, daß der Anschluß an die Landschaftder
Provinz Westfalen nur so lange genehmigtwerde, bis in der Rheinprovinz ein ähnliches Institut
geschaffen ist.

Der zweite Antrag auf Herabsetzungder Beleihungsgrenzeist von der Landschaft ausge¬
gangen, um einem vielfachhervorgetretenenVerlangen entgegenzu kommen und einem wirklichen
Bedürfnisse Rechnung zu tragen. Der Ausschuß nimmt diese Begründung als richtig an.

Hiernach beantragt der VI. Ausschuß:
„Der hohe Landtag wolle sein Gutachten dahin abgeben:

„daß der Anschluß der rheinischen Kreise Rees, Mühlheim a. d. Ruhr, Stadt- und
Landkreis Essen und Duisburg an die Landschaft der Provinz Westfalen, sowie die
Herabsetzungder statntenmäßigen Beleihungsgrenze von 150 Mark auf 100 Mark
wünschenswertherscheint; daß indessen der Anschluß an die Landschaft der Provinz
Westfalen nur so lange genehmigt werden möge, bis in der Provinz ein ähnliches
Institut geschaffen ist."

Meine Herren! In Münster besteht die westfälische Landschaft, die ein Verein von
Grundbesitzern ist, um den Realkredit für seine Mitglieder zu vermitteln. Die landrechtlichen
Kreise unserer Provinz haben den Anschluß schon lange angestrebt, sämmtliche Behörden haben sich
dafür ausgesprochenund in dem Ausschuß war darüber auch keine Meinungsdifferenz,daß das
Gutachten dahin gehen solle, daß der Anschluß wünschenswerthsei, da eben ein Bedürfniß dafür
vorliegt. Ebensowenigherrschteeine Meinungsverschiedenheitdarüber, daß es zweckmäßig erscheine,
die Beleihungsgrenze von 150 auf 100 Mark herabzusetzen, damit auch den kleineren Grund¬
besitzern geholfenwerben könne, wie das die Landschaft gewünscht hat. In dem Ausschuß wurde
nur ventilirt, ob es zweckmäßig sei, den Zusatz ^beizufügen, daß der Anschluß nur so lange genehmigt
werbe, bis in der hiesigenProvinz ein ähnliches den Realkredit vermittelndes Institut geschaffen
sei. Gewiß ist es wünschenswerth,daß wenn hier ein solches Institut wirklich ins Leben gerufen
wird, die 4 Kreise, die zu der Provinz gehören, diesem Institut augeschlossen werden, mau war
aber zweifelhaft,ob nicht, wenn eine Modifikation in dieser Hinsicht ausdrücklichausgesprochen
würde, die Staatsregierung vielleichtAnstand nehmen könnte, den Anschluß überhaupt zu geneh¬
migen, der sehr dringend von den betreffendenKreisen gewünscht wird. Die Majorität des Aus¬
schusses war indeß der Ansicht, daß der Zusatz unpräjudizirlichsei; die Staatsregierung werde ohne
Zweifel den Anschluß auch gut heißen, ohne formell eine solche Bedingung beizufügen,sie sei dann
aber doch darauf aufmerksamgemacht,daß, wenn wirtlich ein solches Institut auch hier in's Leben
trete, der Rückanschluß eintreten solle, natürlich unter Aufnahme von Uebergangsbestimmungen.

Landlags-Marschall: Ich stelle die Anträge des VI. Ausschusses zur Diskussion.
Der Herr AbgeordneteWaldthausen hat das Wort.

AbgeordneterWaldthausen: Meine Herren! In den betreffenden Kreisen besteht der
Wunsch, daß der.Anschluß an Westfalenperfekt werde. Man hat dabei nicht die Absicht verfolgt,
sich von der Rheiuprovinz loszutrennen. Die Rheinprovinz hat einstweilen ein solches Institut
nicht, und man kann anch nicht übersehen, bis wann diese ein solches Institut haben wird. Ich
fürchte nur, baß der Vorbehalt, der hier gemacht ist, nicht wird zur Ausführung gebracht werden
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können: wenn einmal die Einrichtungen getroffensind und ein Theil der Gutsbesitzersich dieser
Landschaftangeschlossen, und Pfandbriefe genommenhat «., so weiß ich nicht, wie der Anschluß
überhaupt rückgängig zu machen ist. Ich will keinen besonderen Antrag stellen, ich will nur meine
Bedenkenin dieser Beziehung aussprechen,ich glaube, wenn wir einmal an Westfalen angeschlossen
sind, daß wir in dieser Beziehung zur Rheinprovinz nicht wieder zurückkehren können.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Maas hat das Wort.
AbgeordneterMaas: Meine Herren! Ich bitte Sie, den gestellten Antrag pure ohne

jede Bedingung anzunehmen. Ich muß bemerken, die Loslösung von Westfalen wird nicht so schwer
sein, es ist nur eine freie Vereinigung mehrerer Grundbesitzer,die sich auf diese Art einen Kredit
verschaffen wollen; die Landschaft in Westfalen ist entgegengekommen, man hat sofort den Anschluß
genehmigt. Ich zweifle nun nicht, daß wenn der Antrag mit diesem Zusatz angenommen wird,
die Westfalen den Anschluß gestatten werden, aber ich glaube, wie auch Herr Waldthausen schon
gesagt hat, daß man vielleicht doch auf diefe oder jene Schwierigkeitstoßen wird, und um dies zu
vermeiden, und da nicht vorauszusetzen ist, daß, bevor das Rheinische Hypotheken-Verfahrengeän¬
dert wird, eine ähnliche Landschaft gegründet werden kann, die Sache aber auch nicht fo gefährlich
ist, — es hat in allen Verordnungen geheißen: „Für die ganze Rheinprovinz, mit Ausnahme der
Kreise Rees und Duisburg", warum sollen also diese Kreise Rees und Duisburg in Geldsachen so
unbedingt an das Rheinland angeschlossen werden und den Kredit nicht wo anders suchen dürfen, —
so bitte ich, den Antrag pure, wie er gestellt ist, anzunehmen, eventuell aber doch den von dem
Herrn Referenten gestellten Antrag.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Gerade der letzte Gesichtspunkt,der von dem Herrn Abge¬

ordneten Maas hervorgehobenworden ist, ist derjenige,von dem aus ich Sie dringend bitten muß,
den Antrag des Ausschusses anzunehmen. Bereits haben diese Kreise Essen, Mülheim a. d. Ruhr,
Rees und Duisburg dadurch, daß sie seit 60 bis 70 Iahreu nicht dasselbe Recht gemeinsammit
der Rheinprovinz haben, einen Sondercharakter empfangen, sie werden in der nächsten Zeit, viel¬
leicht noch heute hören, daß abermals davon die Rede ist, diese Kreise ganz anders zu stellen, als
die übrige Provinz, wenn es sich um den Schorlemer'schen Entwurf handeln wird, der für
diefe Kreise einigermaßenpaßt, während er für die übrigen Kreise der Provinz nicht paßt.

Wenn das so fortgeht, wenn wir heute diese Kreise dauernd von uns zur Landschaft einer
anderen Provinz abtrennen lassen, so ist die natürliche Konsequenz,daß sie in kurzer Zeit nicht
mehr Rheinländer sind, sondern Westfalen. Ich glaube, der Rheinische Provinzial- Landtag, der
hier versammeltist, hat wahrlich die Pflicht, dafür zu forgen, baß nicht Theile, die mit uuserer
Provinz seit mehr als 60 Jahren vereint sind, mehr und mehr auf den Weg kommen, sich von
ihr abzutrennen. Das ist der Gesichtspunkt,den ich bei der Sache vertrete und bin ich aus
diesem Grunde nur für eine Uebergangsperiode. Das praktischeBedenken des Herrn Waldthausen
daß es schwer sei, wenn einmal die Kreise in die Landschaft Westfalen eingeschlossen seien, wieder
den RückÜbergang zur RheinischenKredit-Gesellschaft zu finden, ist in der Praxis nicht so bedenklich.
Wenn wir einmal in der glücklichen Lage sein werden, auch in unserer Provinz ein Kredit-Institut
zu haben, — hoffentlich wird das nicht zu lange dauern, — dann werden wir auch diesen Kreisen
die Möglichkeitbieten, ihr Kreditbedürfnißbei unseremInstitut zu befriedige», und wenn es dann
als Uebergangsbestimmungheißt: von jetzt ab darf in diesen Kreisen kein neuer Darlehns-Vertrag
mit der WestfälischenGenossenschaft abgeschlossenwerden, die dortigen Eingesessenen müssen viel¬
mehr von jetzt ab mit dem Rheinischen Institut in Verbindung treten, wohingegen die alten Ver<
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träge mit Westfalen bestehen bleiben, bis diese Darlehen amortisirt sind, so ist da« ein sehr
einfaches und klares Verfahren. (Sehr richtig.)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Limbourg hat das Wort.
AbgeordneterLimbourg: Meine Herren! Ich bedaure der Resolutionoder dem Antrage

des Ausschusses überhaupt nicht beistimmen zu können. Ich wünsche keine Trennung in politischer
Beziehung und noch viel weniger in materieller innerhalb der Provinz. Sie wollen für den Kreis
Rees und für die anderen Bezirke andere Organisation des Kredits bewilligen, als wie wir hier
in der Nheinprovinz einzurichtenbeabsichtigen. Zudem ist der große Uebelstand vorhanden, daß
die WestälischeLandschaft eine Vereinigung von Grundbesitzernbildet, während wir hier beab¬
sichtigen, unser Kreditinstitut zum Wohle und zum Vortheil der Provinz unter der Aegide der
Provinzial-Verwaltung einzurichten; aber augenblicklich schon, meine Herren, können sich die Kreise
jenseits des Rheines, wo das alte Landrechtgilt, die schon im Besitze der Grundbuchordnuug sind,
sobald die Ausgabe der Rheinprovinz-Obligationen im erhöhten Maße stattfindet, an unsere
bestehenden Kreditinstitutewenden. Ich sehe vor der Hand, wie unser neues Statut lautet, kein
Bedürfniß ein, daß wir Pfandbriefe für die Nheinprovinz ermöglichen. Hier im §. I unseres
Statutes steht:

„Zu dem Zwecke,gemeinnützigeAnlagen und Anstalten, Gemeindebauten,Tilgung von
Gemeinbeschulden, Grundverbesserungen und gewerbliche Unternehmungen,— dafür werben meistens
die Gelder genommen,— sowie die Erhaltung des Grundbesitzes in der Familie durch Darlehen
zu erleichtern und den Geldverkehr überhaupt zu befördern, ist eine Hülfskafse für die Rhein¬
provinz errichtet".

Also ein Mann, der sein Orundeigenthumverkaufenmüßte, wenn er nicht Geld bekäme,
wird feinen Grundbesitz in der Familie erhalten, wenn er ein Darlehen von der Provinzial-Hülfskasse
bekommt. Also Diejenigen, die in den dortigen KreisenKredit suchen, können jetzt schon an die
Provinzial-Hülfskassegehen und dort Darlehen erhalten, also ihrem Bedürfnisse entsprechen. Das¬
jenige, was in der Hülfskassegewonnenwird, kommt der ganzen Provinz zu Gute, und wie wohl¬
thätig solche Zinsüberschüssesind, davon haben wir uns in diesem Landtageauf das vollste überzeugt.
Ich bitte, da kein Bedürfniß vorliegt, den Antrag des Ausschussesnicht anzunehmen, fönst wäre
ich eventuellfür den Zusatz.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroech hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Meine Herren! In dem Gedanken, welchervom

Herrn KommerzienrathWaldthausen gestreift wurde, liegt nach meiner Ansicht der Schwerpunkt
der ganzen Frage. Verhehlen wir uns das nicht und machen wir uns keine Illusionen darüber
wenn der Anschluß dieser Kreise an die Westfälische Landschaft perfektwird, so ist damit der erste
Schritt der vollständigen Trennung dieser Kreise von der Rheinprovinz geschehen. (Sehr richtig!)
Ich weiß nicht, ob dieser weitere Gesichtspunktin der Kommission nach allen Seiten hin erwogen
worden ist In dieser Beziehung haben mich die Ausführungen des Herrn von Heister nicht
vollständigbefriedigt. Ich möchte daher den Herrn Referenten um Auskunft darüber bitten, in
welcherWeise dieser Gesichtspunkt in der Kommission behandelt worden ist.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteMaas hat das Wort.
AbgeordneterMaas: Meine Herren! Ich möchte doch entgegnen,daß dieses leine Tren¬

nung der Kreise nach der Provinz Westfalen hin ist. Es ist eine freie Vereinigung, die Provinz
Westfalen hat mit dieser Sache gar nichts zu thun, absolut gar nichts. Es ist ein Institut, welches
dort in's Leben getreten ist, das seinen eigenenDirektor hat u. s. w. Dem Herrn Limbourg
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möchte ich entgegnen, wenn ich ihn richtig verstandenhabe, daß die Provinzial-Hülfstasse etwas
ganz anderes ist und etwas ganz anderes bezweckt,als die Landschaften,von denen derjenige, der
in Geldverlegenheitist, sich Pfandbriefe holen kann. Die Landschaft in Westfalen beleiht Güter
bis zu einem gewissen Betrage des Reinertrags. Ich möchte also sagen, meine Herren, daß das
hier gar nicht zutrifft, und wenn Sie, wie ich höre, den Antrag nur mit dem Zusatzantrage des
Herrn Referenten annehmen wollen, so möchte ich denselben dringend empfehlen, denn, meine
Herren, die Verhältnisse sind bei uns nicht derart, daß man so leicht das Geld haben kann. Wie
mir der Landrath des Kreises Essen z. B, gesagt hat, sind ihm in letzter Zeit viele Anfragen zu«
gegangen, ob die Sache noch nicht bald perfekt sei. Ich bitte Sie, meine Herren, nehmen Sie
den Antrag an.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterCourth: Im Ausschuß sind allerdings die Bedenken,welche Herr

Graf von Hoensbroech angeregt hat, aufgetaucht,und gerade die Modifikationist ein Ausfluß
dieser Bedenken. Was meine Person anlangt, so theile ich diese Bedenkendurchaus uicht. Es ist
doch eigentlichblos ein privatrechtlichcsVerhältniß, wenn ich so sagen soll, welches hier geschaffen
wird, keineswegsbetrifft es das öffentliche Recht. Es ist, wie auch Herr Maas hervorgehoben
hat, eine freie Vereinigung von Grundbesitzern,welche nur jetzt die Ausdehnung auf diese Kreise
bekommt, so daß also den Grundbesitzerndieser Kreise gestattet wirb, sich der Vereinigung anzu¬
schließen. Es wäre nicht viel anders, als wenn dort eine Aktiengesellschaft, eine Hypothekenbank
sich begründeteund die Grundbesitzerder landrechtlichenKreise dieser beitreten wollten, wozu sie
natürlich einer Ermächtigung nicht bedürften. Hier ist allerdings das Kreditinstitut unter Staats¬
autorität begründet; es ist bisher auf die Provinz Westfalen beschränkt. Mir scheint, was
die sonstige Zusammengehörigkeitanlangt, diese Sache politisch nicht von Einfluß zu sein.
Was meiue Person anlangt, so würde ich es auch für ziemlich gleichgültighalten, ob Sie den
Zusatz annehmen oder ablehnen. Später werden unsere Anstrengungendahin gerichtet sein müssen,
wenn wir ein Kreditinstitutvon Seiten der Provinz gründen, die Kreise wieder zurückzubekommen,
aber meine Herren, den Anschluß versagen,das geht meines Erachten« nicht an, das wäre im
höchsten Grade unbillig und einseitig. Das Bedürfniß ist da, und wenn Sie sich das Statut
ansehen,dann werden Sie doch finden, daß es die Darlehen viel mehr erleichtert, als wenn die
Betreffenden sich an unsere Provinzial-Hülfskassewenden. Die Verwaltung geht von den Mit¬
gliedern des Vereins aus, diese haben darüber zu befinden,ob das Darlehen gegeben werden soll,
sie haben die Taxe zu machenu. s. w. Das ist doch eine ganz andere Sache, als wenn das
Alles amtlich, wenn ich so sagen soll, in die Hand genommenwird. Aber in dem Ausschußwar
man der Ansicht, daß es sehr wünschenswerthsei, daß der Provinzial-Verwaltungsrath der Frage
der Errichtung einer Rentenbant für die hiesige Provinz näher trete, man war der Meinung, daß
aus dem Schooße der Versammlung dazu wohl die Anregung kommen würde. Da solche von
anderer Seite uicht gegeben worden ist, so erlaube ich mir, sie aufzunehmenund den Antrag zu
formuliren den Verwaltungsrath zu beauftragen, der Frage der Errichtung einer solchen Neuten-
bank näher zu treten und dem nächsten Landtag in dieser HinsichtBericht zu erstatten.

Landtags-Marschall: Zunächst habe ich mich zum Wort notirt. Ich möchte Sie im
Anschluß an d'as, was Herr Maas gesagt hat, daran erinnern, daß die hier in Rede stehenden
Kreise nicht die einzigensind, welche kraft ihres Privatrechtes und ihres öffentlichen Rechtes in
Bezug auf das Kreditsuchen mehr nach außen hin gravitiren. Der Kreis Neuwied und der ganze
Bezirk des alten EhrenbreitsteinerJustiz-Senates haben altes deutsches Gemeinrecht,dort ist das
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Grundbuch eingeführt, die hypothekarischen Verhältnisse sind vollständig so geordnet, daß jede Land¬
schaft, oder wie ein solches Grundkreditinstitut heißt, dort eintreten und Kredit gewähren könnte.
Dort würde also die Frage der Abtrennung von der Rheiuprovinz in Bezug auf das Kreditsuchen
ebenso eintreten können, wie es jetzt hier in diesen Bezirken der Fall ist, und ich glaube es sind
noch andere Bezirke vorhanden, die ebenso darüber denken können. Ich meines Theils sehe in
dieser Anregung, in dem, was eben der Herr Referent sagte, ein ganz außerordentliches Moment,
das uns dahin treiben sollte, alles und jedes zu versuchen, um unsere Gesetzgebung in Bezug auf
das Hypothekenrecht auf den Stand zu bringen, wie er in den anderen Provinzen ist, und ich
begrüße es auch für meine Person sehr warm, was der Herr Referent vorgeschlagen hat: den
Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, darin vorbereitende Schritte schon bis zum nächsten
Landtage zu thun. — Der Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort.

Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Der Herr Referent hat eigentlich fchon gcfagt, was
ich sagen wollte. Was zur Zeit nothwendig erscheint, ist, daß wir in dem Augenblick, wo Sie ein
größeres Geldinstitut in der Provinz geschaffenhaben in der Voraussetzung, daß das neue Hülfskassen-
Reglement durch den Minister angenommen wird, was ich nicht bezweifle, uns nicht 3 oder 4 von den
bedeutendsten Kreisen der Rheinprovinz mit allen Geldbedürfnissen abnehmen lassen. Meine Herren,
ich muß zugeben, wir haben die Verpflichtung, für die Geldbedürfnisfe, welche die Kreise haben, zu
sorgen. Warum haben wir es bis heute nicht gethan? Weil wir nicht die gute Grundbuchord¬
nung, die sichere gute Ordnung haben, welche nach dem alten Landrecht da ist. Deshalb müssen
wir dafür forgen, wenn der Minister auch nicht sofort eine neue Hypothekcnordnung schafft, daß
wir solche Privilegien erhalten, daß wir überall gedecktsind, und ohne Schaden für die Provinzial-
Hülfskassc oder die neu zu bildende Rentenbanl Hypotheken geben können. Ich halte es nicht für
so bedenklich, wie es von vielen Seiten aufgefaßt wird, daß die Hülfskasse nicht heute weiter gehen
und Vorschüsse, Darlehen geben, Hypotheken geben soll u. s. w. So gefährlich ist die französische
Hypothckengesetzgebungnicht, ich will aber auf diesen schwierigen Punkt nicht näher eingehen, son¬
dern ich will mich dem anschließen, was der Herr Referent gesagt hat in Bezug auf eine Reso¬
lution oder einen Antrag an den Provinzial-Verwaltungsrath, auf das schleunigste dafür zu sorgen,
daß wir in der Rheiuprovinz, wenn nicht eine andere Hypothekengesetzgebuug, so doch eiu solches
Privilegium durch den Minister beziehentlich durch die Landesgesetzgebung bekommen, daß wir anch
hier Nentenbanken mit absoluter Sicherheit errichten können. Das, meine Herren, mußte das sein,
was aus den Anträgen der verschiedenen Kreise hätte hervorgehen sollen, nicht aber der Antrag
des Ausschusses, und in dieser Beziehung schließe ich mich den Herren Limbourg und von Heister
an. Ich möchte vorschlagen, die Kreise abzuweisen, dagegen den Provinzial-Verwaltungsrath zu
beauftragen, auf das schleunigste dafür zu forgen, daß wir in die Lage kommen, felbst solche Renten¬
banken errichten zu können.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Waldthausen hat das Wort.
Abgeordneter Walothausen: Meine Herren! Was den politischen Theil anbelangt, so

gestatten Sie mir — das Statut ist mir hier zur Hand — daß ich Ihnen drei Zeilen vorlese,
Sie werden dann gleich finden, daß von politischen Zwecken gar nicht die Rede: „Unter dem
Namen „Landschaft der Provinz Westfalen" tritt ein Verein von Grundbesitzern der Provinz
Westfalen zusammen, um nach den Bestimmungen dieses Statuts den Realkreoit für ihre Be¬
sitzungen zu vermitteln". Meine Herren! Sie sehen, daß es sich nicht um ein politisches Institut
handelt, das irgend einen Einfluß haben könnte, es ist ein reines Privatunternchmcn. Ich halte
es für gefährlich, wenn sie heute sagen: wir wollen die Kreise abweisen. Meine Herren! Sie
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können das beschließen,es fragt sich nur, was die Kreise machen. Ich kann konstatiren,baß bis
jetzt nirgends Bestrebungen hervorgetreten sind, um sich etwa von der Rheinprovinz loszusagen.
Wir grenzen an Westfalen, wir haben manches gemeinsame Interesse mit der Provinz Westfalen,
aber das fällt bei uns keinem Menschen ein, sich von der Rheinprovinz trennen zu wollen, aber
wenn wir hier in einer solchen Weise auftreten, fo konnte dies vielleicht das Gegentheil hervor»
rufen. Was Herr Limbourg in Bezug auf die Landschaft und unser Kredit-Institut gesagt hat,
das hat der Herr Abgeordnete Maas schon ganz richtig beantwortet. Eine Landschaft mit Amor¬
tisationen, wie sie in Schlesien und Pommern und anderwärts bestehen und damit die wohlthätigsten
Wirkungen hervorgebrachthaben, und unser Kredit-Institut stehen in gar keinem Zusammenhang.

Landtagö-Marschall: Der Herr AbgeordneteConze hat das Wort.
Abgeordneter Conze: Ich wollte nur auf den Umstand aufmerksam machen, daß wir

höchst wahrscheinlich schon in wenigen Jahren ein gleichmäßiges Recht in allen Provinzen bekommen
werden. Soviel ich weiß, handelt es sich nur noch um das Privat- und Hypotheken-Recht, welches
augenblicklich in Vorbereitung ist. Dieses wird den Schlußstein der gleichmäßigen deutschenReichs¬
gesetzgebungbilden. — Daß man uns aber, wo allgemeineGesetze in naher Zukunft stehen, noch
transitorische Bestimmungen geben follte, das möchte ich sehr bezweifeln. Ich glaube, bis znm
Erlaß dieses deutschen Reichsgesetzes über das Privat« und Hypotheken-Rechtmüssen wir bei den
bestehenden Verhältnissenbleiben.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Ich will zunächst auf die Aeußerungendes

Herrn Conze erwidern. Derselbe glaubt, wir würden in wenigen Jahren in der Lage sein, ein gemein¬
sames deutsches Civilrecht zu haben. Meine Herren, diese Anschauungist meines Erachtens voll¬
ständig irrig. Wir können ziemlich genau berechnen, daß es mindestensnoch 8—1U Jahre dauert,
bis das neue Civilrecht in der Kommission, die mit der Bearbeitung desselben betraut ist, festgestellt
ist. Dann gehen die großen gewaltigenVerhandlungenim Reichstage an. Meine Herren! Nehmen
Sie also an, daß über 12 Jahre das neue Civilrccht cmanirt wird, dann würde für den vor¬
liegendenFall erst die Ausführung desselben, die Einführung der Grundbuch-Ordnung kommen,
ehe die einzelnenParzellen, welche in der Rheinprovinz Legionsind, nach ihren Eigenthums>Ver-
hältnissengeprüft sind und in diesen Grundbüchernihren Platz bekommen, würden wieder mindestens
noch 10 Jahre vergehen. Es ist dies noch zu gering gerechnet. Wenn wir also mit voller
Bestimmheit sagen können, daß vor 20—25 Jahren die Gruubbnch-Ordnungzur wirklichen Geltung
iu unserer Provinz nicht kommen kann, so glaube ich, liegt die Veranlassung vor, daß wir zunächst
alles thun, um vielleicht auf Grund eines Spezial-Gesetzes durch ein Provinzial-Institut bis dahin den
Kredit-Bedürfnissender Grundbesitzerin der Provinz entgegen zu kommen. Der Herr Abgeordnete
Dietze war, wenn ich nicht irre, nicht hier anwesend, als ich die ersten Worte sprach, er hat mich
mit dem Herrn AbgeordnetenLimbourg in einen Topf geworfen, (Heiterkeit),ich wollte sagen
meine Ansicht mit der des AbgeordnetenLimbourg, in Wirklichkeit stehe ich ganz anders als der
AbgeordneteLimbourg, Herr Limbourg plädirt für Abweisung dieses Antrages, während ich
blos in Uebereinstimmungmit dem Ausschußantragedie Kautet haben will, daß sobald wir ein
eigenes Kredit-Institut für unsere Provinz bekommen,von diesem Augenblick an die Kreise wieder
für das Provinzial-Institut zurückgewonnen werden. Das ist etwas ganz anders, als wenn der
Herr Abgeordnete Limbourg sagt: wir wolle» diese Kreise ohne Weiteres abweisen, sie sind auf
die Provinzial-Hülfskasfeanzuweisen. Meine Herren! Ich würde es für das größte Unrecht halten,
wenn wir diesen Kreisen, denen wir augenblicklich nichts Ausreichendeszu bieten haben, verwehren
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wollten, an diese Landschaft der Provinz Westfalen sich anzuschließen (Bravo), es wäre dies etwas,
was ich nicht ans mich nehmen möchte, denn wir würden den dortigen Grundbesitz, den dortigen
Grund-Kredit in einer Weise schädigen, daß die Verantwortung schwer zu tragen sein würde.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroech hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Zur Klarstellung meiner vorhergegangenenAus¬

führungen einige Worte. Das politische Bedenken, welches ich hervorgehobenhabe, ist für mich
nicht derart, daß ich mich durchaus ablehnend gegen diesen Antrag stelle, in keiner Weise. Herr
KoinmerzienralhWaldthausen hat mich hierin mißverstanden. Auf der anderen Seite muß ich
ihm doch erwidern, daß, wenn auch in diesem Anschluß zur Landschaft selbst lein politischesMotiv
intentirt ist, es doch das ganz natürliche Gesetz der Schwere ist, daß diese Kreise, jemehr sie von
Westfalen profitiren, schließlich eben in Westfalen hinein fallen. Ich betrachte in dieser Beziehung
den Zusatz, der im Ausschußantrag enthalten ist, gewissermaßenals eine Garantie gegen mein
politisches Bedenken. Ich hoffe, daß durch Annahme des Antrages des Herrn Referenten eine
noch größere Garantie geboten wird.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterCourth: Meine Herren! Es ist gewiß zweckmäßig, wenn Sie

den Antrag mit der Modifikationdes Ausschusses annehmen, daß der Rückanschluß geschehen muß.
Dies hat Herr von Heister eben so warm befürwortet, daß ich dazu kaum etwas zu sagen wüßte,
als daß Herr Limbourg übersehenhat, daß die Hülfskassedoch blos jetzt an Private zu gewissen
Zwecken Darlehen geben kann, abgesehen von allem übrigen, was ich vorhin erwähnte, daß über¬
haupt in dem Institut der Landschafteine größere Erleichterung gegeben ist. Was die Modifikation
anlangt, die der Ausschuß beigefügt hat, fo wird sie meines Erachtens den Kreisen nicht etwa
dadurch schaden, daß der Anschluß verzögert oder nicht gegeben würde. Er wahrt jedenfalls unseren
Standpunkt, er spricht unsere eventuellenWünscheaus. Im Uebrigcn empfehleich die Resolution,
die ich mir erlaubt habe zu stellen, daß der Provinzial-Verwaltungsrath die einleitendenSchritte
zur Errichtung einer Rentenbank in der Rheinprovinz schon jetzt thut, und dem nächsten Landtag
Bericht erstattet.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
AbgeordneterLimbourg: Meine Herren! In Betreff der Gefahr der politischen Trennung

dieser Kreise von der Rheinprovinz bin ich beruhigt, aber wir hören eben, daß der Anschluß an
die Landschaft von Westfalen eine Privatangelegenheit ist. Es sind Privatbesitzer,die möchtengern
Geld aufnehmen und treten als Privatpersonender westfälischenLandschaft, dieser größeren Genossen¬
schaft, bei. Gewiß, ich glaube sehr gern, daß die Landschaftenganz gut zur Befriedigung des
Kreditbedürfnisfes.ähnlich den Schultze-Delitz'fchen und Raiffeisen'schen Kredit-Vereinen,
diese für den Personal-Kredit,jene für den Real-Kredit, Wirten, aber ich sehe nicht ein, warum
der hohe Landtag sich mit einer Privatangelegenheit zu beschäftigen hat. Demnach bitte ich, die
Sache abzulehnen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Meine Herren! Den Gründen, die Herr Limbourg jetzt entwickelt

hat, kann ich nicht beitreten, obschon ich prinzipaliter mit ihm übereinstimme. Was ich vorhin
ausgeführt habe, will ich Ihnen in einem Antrage vorlegen, der sich wesentlichmit der Ansicht
deckt, welche der Herr Referent ausgeführt hat. Ich glaube, der Antrag, den ich mir jetzt erlauben
werbe, geht weiter und hilft uns weiter. Mein Autrag würde so lauten:
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„Der hohe Landtag wolle beschließen, den Provinzial-Verwaltungsrath ;u beauftragen,
die nöthigen Schritte zu thun, daß die Rheinische Provinzial - Hülfskasseermächtigt
werde, in denjenigenKreisender Rheinprovinz, wo die Grundbuchorduung gilt, die¬
jenigen Kredite unter denselben Bedingungen geben zu dürfen, welche diese Kreise durch
Anschluß an die Landschaft der Provinz Westfalen erreichenwollen."

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Wolters hat das Wort.
AbgeordneterWolters: Meine Herren! Ich glaube, doch konstatiren zu müssen, daß

Herr Limbourg meiner Meinung nach gar nicht weiß, um was es sich handelt. Eine Landschaft
und eine Provinzial-Hülfskasseist ein so himmelweiterUnterschied, daß ich darüber gar kein Wort
verlieren will. Was die letztere ist, wissen wir hier im Hause ganz genau, die Landschaft aber
entstehtdurch ein Zusammentretenvon Grundbesitzernzu eiuem Institut, welches grade dem kleinen
Grundbesitzerhelfen kann, der nie auf den Gedankenkommt, an die Provinzial-Hülfskasseheranzu¬
gehen. Jetzt wird von einigen Seiten gesagt, wir sollten die Leute warten lassen, bis wir mit
der Sache fertig wären, da das Bedenkenhervortrete, daß uns die Kreife für die Zukunft dauernd
verloren gingen. Meine Herren! Wie ist denn die Sache überhaupt an uns herangekommen?
Durch den Herrn Minister. Der Herr Ober-Präsident fragt jetzt bei der Rheinprovinz an, ob
Sie etwas dagegen einzuwendenhaben, wenn diese Kreise eine Zeit lang zu der Landschaft von
Westfalen übergehen. Nun möchte ich wissen, wo die Gefahr liegt? Sobald wir fertig sind,
wird derselbe Minister, der uns heute darum fragt, uns unser Recht wiedergeben, namentlichwenn
wir den wohlerwogenenNachsatz, den der Herr Referent vorgelesen hat, hinzufügen. Wir sagen:
wir erklären uns mit der Sache einverstanden,wenn die Kreise uns nachher wieder zurückgegeben
werden. Das sagen wir nicht Privatpersonen, wie vorhin bemerkt worden ist, sondern der Behörde,
die uns darum befragt, ob wir das thun wollen oder nicht. Nun möchte ich noch auf Eins auf¬
merksammachen: Meinen Sie denn, daß, wenn morgen eine Landschaft in der Rheiuprovinz wirk¬
lich fertig werde, sofort Alles schon in die Landschaftaufgenommenist? Das geht nach den Vor¬
gängen, die wir aus anderen Provinzen geHort haben, ungeheuer langsam. Der Eine hat eine
Hypothekauf so und so viel Jahre hinaus und will oder kann nicht kündigen, der Andere ist durch
verwandtschaftliche Pflichten gebunden, ein Dritter hat wieder andere Verpflichtungen,kurzum eine
solche Landschaft wird sich ganz allmälig aufbauen, und ebenso allmälig, wie sich das in der ganzen
Provinz aufbaut, werden sich die Verpflichtungen in den Kreisen gegen die westfälische Landschaft
wieder lösen. Ich glaube, meine Herren, wir verfahren nicht recht, wenn wir heute die Wünsche
der drei Kreise ablehnen, denn sie können jetzt im Augenblick, wie der Herr Landrath von Hövel
gesagt hat, — ich bin nicht Finanzmann genug, um Ihnen das vortragen zu können, — in dem
gegenwärtigenAugenblick sehr günstig abschließen. Die Leute denken an nichts weiter, als an den
Anschluß, Alles wartet darauf. Ich glaube, wir thun Unrecht, wenn wir uns dem entgegenstellen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteMaas hat das Wort.
AbgeordneterMaas: Ich kann den Ausführungen des Herrn Wolters beitreten, ich

verzichte aufs Wort.
Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Los hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Meine Herren! Ich stimme dem Antrag des

Ausschusses, wie ich es im Ausschuß selbst gethan habe, vollkommen bei und ebenso der vom Herrn
Referenten beantragten Resolutionund zwar in der Form, wie er sie gestellt hat. Die Resolution,
welche Herr Dietze beantragt hat, ist etwas bedenklich, denn wenn ich ihn beim Vorlesen recht
verstanden habe, so involvirt sein Antrag eine Abänderung des §. 1 des Statuts der Hülfslasse.
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Es würde da hinein gehören. Er will die Befugnisse,die Zwecke der Hülfskassefür gewisse Theile
der Rheinprovinz erweitern. Ich glaube, daß wir darüber in diesem Augenblickenicht beschließen
können. Ferner würde ich es inhaltlich für bedenklich halten, denn wir erstreben eine Gemeinsamkeit
für die Rheinprovinz und wollen das grade durch die Klausel bei dem Antrage ausdrücken. Eine
derartige Exzeptionhier zu machen,würde ich an sich für bedenklich halten. Jedenfalls gehört sie
nicht hier hinein, sondern in das revidirte Statut der Provinzial-Hülfskasse.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterCourth: Ich wollte grade dasfelbe sagen, was der Herr Freiherr

von Los eben gesagt hat; es scheint mir ganz zutreffend. Wir haben nach mühsamer Berathung
das Statut der Hülfskcisse geschaffen,und nun wollen wir heute durch die Resolutiondas Ganze
eigentlich über den Haufen werfen; das scheint mir nicht anzugehen. (Rufe: Schluß.)

Landtags-Marschall: Herr Waldthausen hat sich noch zum Wort gemeldet. Meine
Herren! Es wird von allen Seiten Schluß gerufen, ich glaube aber es ist eine sehr wichtige Sache,
die uns hier beschäftigt und ich bin nicht der Ansicht, daß dieselbe schon vollständigaufgeklärt ist.
Der Herr AbgeordneteWaldthausen hat das Wort,

AbgeordneterWaldthausen: Ich möchte nur dem Herrn AbgeordnetenLimbourg ant¬
worten, daß die Kreise in dieser Frage wohl einig sind. Mir ist wenigstensnicht bekannt, daß in
den Kreisen,welche ich hier zu vertrete» die Ehre habe, es sind dies: Essen, Duisburg und Rees,
in dieser Frage eine abweichende Ansicht besteht,

Landtags-Marschall: Es stehen also drei Anträge neben einander. Der eine ist der
Antrag des Ausschusses, der zweite ist der Ausschuß-Antragmit der Resolution, die der Herr
Referent Ihnen persönlichvorschlägt, und der dritte ist der Antrag des Herrn Dietze. Ferner
hat Herr Maas beantragt, den Zusatz des Ausschusses ...... (Abgeordneter Maas: Ick ziehe
den Antrag zurück.) Herr Maas zieht den Antrag zurück. Ueber den Autrag des Herrn Abge¬
ordneten Dietze ist eigentlich noch gar nicht verhandelt worden. — Der Herr Abgeordnete
von Ehnern hat zur Geschäfts-Ordnungdas Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Ich habe mir zur Geschäftsordnungdas Wort erbeten. Ich
möchte bitten, vor der Abstimmungdie einzelnenAnträge noch einmal zu verlesen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Meine Herren! Ich will mich bereit erklären, dem Antrage des

Ausschusses unter der Bedingung beizustimmen,wenn als Zusatz das folgende angenommenwird.
Ich habe meinen Autrag, den ich eben verlesenhabe, nach Rücksprache mit einigen Herren modi-
fizirt, derselbe lautet nunmehr:

„Der hohe Landtag wolle beschließen, den Provinzial-Verwaltnngsrath zu beauftragen,
bis zum nächstenLandtage Vorschlägezu machen, in welcher Weise die Kreirung eines
Grund-Kreditinstitutsfür die Rheinprouinz zu ermöglichen sei."

Wenn dieser Antrag angenommenwird, dann glaube ich sind wir für alle Fälle gedeckt
Wir kommen den Kreisen entgegen und sind gleichzeitigin der Lage, den Plan eines Grund-
Kreditinstituts dem nächsten Landtag vorlegen zu können.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWaldthausen hat das Wort.
AbgeordneterWaldthausen: Damit erkläre ich mich vollständig einverstanden. Wenn

vorhin gesagt worden ist, es gehe nicht so rasch mit den Landschaften,so glaube ich doch, daß
wenn die Rheinprovinz mit einem solchen Institut vorgeht, die Verzögerungkeine große Tragweite
für unsere Gegend haben würde.
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Landtags -Marsch all: Ich konstatire, daß die Resolution des Herrn Referenten und der
Antrag des Herrn Dietze, wie er ihn jetzt formulirt und vorgelegt hat, dasselbe ist. Er ist eben
nur klarer formulirt. Da der Herr Referent den Antrag nicht schriftlich vorgelegt hat, so ist es
sehr gut, daß er jetzt in dieser Weise formulirt worden ist. Es stehen jetzt nur noch, fo viel ich
weiß, der Antrag des Ausschusses und die Resolution der Herren Courth und Dietze zur Abstimmung.
Ich bitte noch einmal den Antrag des Ausschusses zu verlesen,

Referent Abgeordneter Courth: Der Antrag des Ausschusses lautet:
„Der hohe Landtag wolle sein Gutachten dahin abgeben, daß der Anschluß der rhei¬
nischen Kreise Rees, Mülheim a. d, Ruhr, Stadt und Landkreis Essen und Stadtkreis
Duisburg an die Landschaft der Provinz Westfalen, sowie die Herabsetzung der
statutenmäßigen Beleihungsgrenze von 150 Mark auf 100 Mark wünscheuswerth
erscheint, daß indessen der Anschluß an die Landschaft der Provinz Westfalen nur fo
lange genehmigt werden möge, bis in der Provinz ein ähnliches Institut geschaffen ist."

Landtags-Marschall: Wenn Niemand mehr das Wort verlangt, so bringe ich diesen
Antrag zunächst zur Abstimmung. — Es verlangt Niemand mehr das Wort, ich schließe die
Diskussion und bringe diesen Autrag zur Abstimmung und würde dann über die Resolution ab¬
stimmen lassen. Ich bitte diejenigen, die gegen den Antrag des VI. Ausschusses sind, sich zu
erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen. Ich bitte nun, die Resolution noch einmal
vorzulesen.

Abgeordneter Dietze liest:
„Der hohe Landtag wolle beschließen, den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen,
bis zum nächsten Landtage Vorschläge zu machen, in welcher Weise die Creirung eines
Orund-Kredit-Inslituts für die Nheinprovinz zu ermöglichen sei."

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Courth: „Beschließen" könnte wohl wegfallen, „Beschließen, zu

beauftragen" kann dahin zusammengefaßt werden:
„Der hohe Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen."
Landtags-Marschall: Sind Sie mit dieser Resolution in der Fassung einverstanden

oder wünscht vielleicht noch Iemaud hierzu das Wort? — Ich erkläre, da kein Widerspruch erfolgt,
auch diese Resolution hier einstimmig genehmigt, und die Angelegenheil hiermit für erledigt.

Es folgt das Referat des VI. Ausschusses betreffend den Antrag des Abgeordneten
Heuser und Genossen auf Emanirung eines Gesetzes wegen Zahlung der Brandentschädigungs-
gelder an die Hypothekengläubiger. Referent ist der Herr Abgeordnete Pelzer.

(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz,)
Referent Abgeordneter Pelzer: Meine Herren! Seitens des Herrn Abgeordneten Heuser

und einer Reihe von Genossen ist ein Antrag eingegangen, welcher dahin lautet:
,Der hohe Provinzial-Landtag wolle beschließen.

Die Königliche Staats-Regierung zu ersuchen, der Landes-Vertretung baldmöglichst die
Vorlage eines Gesetzentwurfs zu machen, dahin zielend:

daß die dem Eigenthümer zufallenden Versicherungsgelder für abgebraunte oder durch
Brand beschädigte Gebäude, wenn diese Gelder nicht statutengemäß zur Wiederherstellung der
Gebäude verwandt werden müssen ober verwandt worden sind, dem Hypotheken-Gläubiger für seine
eingetragene Forderung nach der gesetzlichenRangordnung haften.
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Als Gründe haben die Herren Antragsteller folgendesschriftlich mitgetheilt:
„Die angeregte Bestimmung besteht im Gebiete des preußischen Landrechteszufolge tz. 30

des Gesetzes über den Eigenthumserwerb und die dringliche Belastung der Grundstücke :c. vom
5. Mai 1872. Dieselbe ist zur Sicherheit der Hypotheken-Gläubigerund somit des Real-Kredits
auch für den Bezirk des Ober-Landesgerichteszu Köln dringend erforderlich, zumal in letzter Zeit
gerichtliche Entscheidungen dahin ergangen sind, daß, selbst wenn der Versicherte im Schuldtitel den
Hypotheken-Gläubigerin seine Rechte gegen die Feuerversicherungs-Gesellschaft subrogirt hat, diese
Cession einer formellen gerichtlichen Zustellung an die Versicherungs-Gesellschaft bedürfe, um Dritten
gegenüberwirksamzu sein. g.rt. 1690 o. o."

Meine Herreu! Der Uebelstand, um den es sich handelt und für den eben durch den
Antrag He user und Genossen Abhülfe geschaffen werden soll, ist folgender. Der Hypotheken-
Gläubiger hat das Recht, aus dem Werthe des ihm verpfändeten Immobilars inklusive des Werthes
der darauf stehenden Gebäude sich für seine Forderung zu decken, indem er dieses ImMobiliar zur
Subhastation bringt und dann vor den Gläubigern, denen keine Hypothek zur Seite steht, den
Steigpreis bis zur Höhe seiner Forderung erhält. Durch den bloßen Zufall beS Braudes kann
nun dem Hypotheken-Gläubigerder Werth der Gebäude verloren gehen; es treten die Brand-
Versichcrungsgelder,welche dem Eigenthümer ausgezahlt werden, nicht ohne Weiteres an die Stelle
des Werthes, der in dem abgebrannten Gebäude steckte; dieselben werden zu einem Mobilarwerth,
auf den alle Gläubiger gleichen Anspruchhaben. Dieser Kalamität, daß der Werth, der bisher
dem Hypotheken-Gläubigerhaftete, letzterementzogen wird und allen Gläubigern zur gleichmäßigen
Vertheilung zufällt, sobald der Brand eintritt und die Brand-Bersicherungsgelderdem Eigenthümer
ausgezahlt werden, soll durch einen Gesetzentwurf Abhülfe geschafft werden, der dahin geht, daß die
dem Eigenthümer zufallendenVersicherungsgelderfür abgebrannte oder durch Brand beschädigte
Gebäude, wenn diese Gelder nicht statutengemäß zur Wiederherstellungder Gebäude verwandt
werden müssen oder verwandt worden sind, dem Hypotheken-Gläubiger für seine eingetragene
Forderung nach der gesetzlichenRangordnung haften. Die Kalamität ist gegenwärtigdadurch noch
größer geworden, weil die Reichs-Iustizgesetzgebungeiu Pfändungs-Pfandrecht statuirt und den
bloßen Ehirographar-Gläubiger dadurch in die Lage gebracht hat, wenn er schnell mit einer Arrest-
bestiickung bei der Hand ist, diejenigenGelder, die dem abgebrannten Eigenthümer von der Ver¬
sicherungs-Gesellschaftzu zahlen sind, dem Hypotbeken-Gläubigerganz zu entziehenund Alles für
sich in Anspruch zu nehme». Die Sache ist nun im Ausschuß eingehend berathen und erörtert
worden. Ich bemerke im Voraus, daß ich persönlich mit zu den Antragstellern gehöre, daß sich
aber im Ausschuß nur 3 Stimmen für den Antrag ausgesprochenhaben und 9 Stimmen dagegen.
(AbgeordneterCourth: 8 Stimmen waren es.) Es mag sein, Herr Courth hat aber das
Referat mit unterschriebenund darin steht 9 gegen 3 Stimmen. Genug, meine Herren, meine
Stimme gehört mit zu den 3 Stimmen, ich befinde mich also diesmal bei der Minorität und
stehe nichtsdestowenigerwieder auf dem Refereutenplatze. (Heiterkeit.)

Um nun allen Ansprüchen,selbst denen des Herrn von Eerde, gerecht zu werden, will
ich meine persönliche Auffassung, augenblicklich wenigstens, in absolutes Stillschweigen hüllen und
nur das Referat verlesen, dann wirb auch Herr von Eerde ohne Zweifel zufriedensein.

Der Antrag des AbgeordnetenHe user und Genossen unter Nr. 178 der Vorlagen ist
dahin gerichtet:

„Die KöniglicheStaatsregierung zu ersuche», der Landesvertretung baldmöglichst die
Vorlage eines Gesetzentwurfszu machen, dahin zielend: daß die dem Eigenthümer
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zufallendenVersicheruugsgelderfür abgebrannte oder durch Braud beschädigteGebäude,
wenn diefe Gelder nicht statutengemäß zur Wiederherstellung der Gebäude verwandt
werden müssen, oder verwandt worden sind, dem Hypothckargläubigcrfür seine einge¬
tragene Forderung nach der gesetzlichenRangordnung haften."

Der VI. Ausschuß, welchem dieser Antrag zur Vorprüfung überwiesen war, erkannte in
seiner Mehrheit zwar an, daß eine gesetzlicheRegelung der von den Antragstellern berührten An¬
gelegenheit im Sinne des Antrages an nnd für sich wünschenswerthsein möge; jedoch wurde
einerseits bestritten,daß das Bedürfniß einer solchen Regelung ein besonder« dringendes sei, weil
der Hypotheken-Gläubigerauch bei der gegenwärtigenGesetzgebung in der Lage sei, auf dem Wege
einer mit feinem Schuldner zu vereinbarendenund der betreffenden Feueroersichcrungs-Gesellschaft
zuzustellenden Lession der Versicherungsgeldersich hinreichendzu schützen; andererseits wurde auch
besondershervorgehoben,daß bei der Provinzial-Feuer-Societät der angestrebteSchutz für den
Hypothekar-Gläubiger bereits durch das mit Gesetzeskraftversehene Reglement dieser Societät
bestehe, daß in diesem Umständeein großer Vortheil für die Provinzial-Feuer» Societät gegenüber
der Konkurrenzder Privat - Feuerversicherungö - Gesellschaften gefundenwerden muffe und daß der
Rheinische Provinzial-Landtag als obersterTräger der Verwaltung der Provinzial - Feuer - Societät
nicht berufen sein könne, die Initiative zur Anregung des Erlasses gesetzlicherBestimmungen zu
geben, welche in ihrer Wirkung den angeführten Vortheil aufheben würden, und zwar das um so
weniger, als die Provinzial-Feuer-Societät in, manchenBeziehungen, insbesondere durch die ihr
gesetzlich obliegende Zwangsvcrsichcrungvon Gebäuden sich in großem Nachtheile gegenüber den
Privat-Feuervcrsicherungs-Gesellschaften,für welche ein folcher Zwang nicht bestehe, befinde.

Der Ausschuß stimmte diesen Erwägungen mit 9 gegen 3 Stimmen zu und beschloß:
„Dem hohen Provinzial-Landtagedie Ablehnung des Antrages Heuser und Genossen
zu empfehlen".

Vice-Laudtags-Marschall: Der Herr Antragsteller Abgeordneter Heuser hat
das Wort.

AbgeordneterHeuser: Der Antrag, dessen Wortlaut Sie eben vernommen haben und
der das von mir allerdings nicht erwartete Unglück gehabt hat, im Ausschuß nicht die von mir
erwartete Aeistimmung zu finden, bezweckt in erster Linie einen Akt ausgleichenderGerechtigkeit.
Die Rheinprovinz, die wir hier vertreten, steht in Bezug auf ihr Recht im Nachtheil gegenüber
den übrigen Bestandtheilen des Staates. Die Grundbuchordnung schützt den Hypothekargläubiger
für den Fall, daß die verhypothezirtenGebäude durch Brand beschädigtoder zerstört werden, in
ausreichendsterWeise vermittels des §. 30, glaube ich, des Gesetzesvom 5. Mai 1872, dem
Wesen nach dahinlautend, daß die dem Versichertenzufallenden Güter für Früchte, sonstige Zubehör,
für abgebrannte Gebäude dem Hypothekargläubigernach dem gesetzlichen Rang seiner Hypothek
haften. Unser rheinisches Recht entbehrt jeglicher Bestimmung, welches den Hypotheken an Gebäudcu
irgend welchen Rechtsschutz gewährt. Hier tritt an die Stelle des durch Brand zerstörten Gebäudes
nicht die Versicherungssumme. Die Hypothekargläubigerals solche haben nicht das geringste Vor¬
zugsrecht an dieser Versicherungsfumme.Der dem brandbschädigtenHypothekcnschuldnerzustehende
Anspruchauf die Versicherungssummehat lediglich den Charakter einer dem Mobiliarvermögen zu¬
gehörigen Geldforderung,die ganz in derselben Weise, wie das übrige Mobilarvcrmögenein Deckuugs-
mittel für alle Gläubiger bietet. Nur derjenige Gläubiger, gleichviel ob Ehirographav oder Hypo¬
thekar-Gläubiger,welcher zuerst den Arrcstschlag ausübt oder welcher sich eine Ccssionerwirkt, und
diese rechtzeitig notifizirt, hat eine vorzugsweise Befriedigung. Hier ist nach meiner Auffassung
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und nach der Auffassungeiner ausgezeichneten juristischen Privatkorporation der Rheinprovinz, —
es ist der Notariatsverein — ein schwerer Uebelstand zu finden, der sich unvermerkt in einen
schweren Nothstand umgestaltet,sobald die unehrlichePraxis Mittel und Wege gefunden hat, sich
diesen Sachverhalt, diese Mängel des Gesetzes zu Nutz zu machen. Meine Herren! Die Wirkung
der neuen Civilprozeßordnungist die durch rechtskräftiggewordene Iudikatc ersten Rangs in die
weitesten Kreise gedrungene Ueberzeugung, daß hier mit den bisherigen Nustunftsmitteln nicht mehr
auszukommen ist, daß die Rheinprovin; ein Recht hat, hier Hülfe zu fordern, daß es ganz unab¬
weisbar ist, daß die Gesetzgebungbei uns in derselbenWeise helfend eingreift, in der sie vor
ungefähr 10 Jahren in den übrigen Theile» der Monarchie eingegriffenhat und in der vor Kurzem
die Rcichsgesetzgebung in Elsaß-Lothringeneingegriffenhat. Meine Herren! Wenn Sie sich ver¬
gegenwärtigen,daß die in der Rheinprovinz auf Darlehns-Hypothckenund Kaufpreis-Privilegien an
Gebäuden verwendeteKapitalanlage nach Hunderten von Millionen zählt, daß ein so gewaltiges
Interesse des ihm gebührendenRechtsschutzesentbehrt, daß ein solches Interesse sich an Sie in
diesem hohen Hause, als seine berufenen Vertreter wendet, dann, meine Herren, weiß ich kaum,
wie es möglichsein könnte, daß mein Antrag Ihre Zustimmung nicht findet und wie Sie eS von
sich abweisenwollen, der Rheinprovinz geholfen zu haben. (Bravo!)

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth: Meine Herren! Ich bin Mitunterzeichnerdes Antrags und bin

der Ansicht, daß dadurch in der That einem himmelschreiendenMißstand abgeholfen wird.
(Sehr richtig!)

Er ist erst so hervorgetreten durch ein Urtheil des Oberlandesgerichts in Köln, welches
in der letzten Zeit ergangen ist. In der Ausschußsitzung bin ich belehrt worden, daß vor langen
Jahren in ähnlichemSinne entschieden worden ist; man hatte aber das alte Urtheil offenbar
vergessen und glaubte sich jeder Hypothekargläubigergesichert, wenn er in dem Brandtataster der
betreffendenFeuer-Societät feine Hypothekenforderunghatte eintragen lassen, indem das Statut der
betreffendenFeuer-Societät die Bedingung enthielt, daß die Hypothekargläubiger im Falle des
Brandes zuerst Berücksichtigung finden sollten. Das Oberlandesgericht hat in Uebereinstimmung
mit der ersten Instanz entschieden, daß das nicht genüge,daß es vielmehr einer förmlichen Zustel¬
lung, einer Cesfionan die Gesellschaft bedürfe. Meine Herren, das kann zu den größten Miß¬
ständen führen, wie der Herr Abgeordnete Heuser schon ausgeführt hat. Es kann, wenn die
Zustellung versäumt wird, ein Chirographargläubiger zugreifen; dieser hat dann das erste Anrecht,
und der HypothekarMubiger das Nachsehen. Meine Herren, wie Herr Heuser schon gesagt hat,
ist im ganzen preußischen Staat nirgend anders eine solche Rechtsunsicherheit, wie bei uns, im
Gebiete des französischen Rechts. In Elsaß-Lothringen, wo auch das französische Recht gilt, hat
man sich veranlaßt gesehen, ein besonderesGesetz zu machen; dasselbe ist jetzt im Sinne unseres
Antrags ergangen. Man hat sich im Ausschußauf den Standpunkt gestellt,wir seien berufen, die
Interessen der Provinzial-Feuer-Societät zu vertreten, also dürften wir nicht die Initiative zu einem
Gesetz geben, das anderen Gesellschaften ein solches Privilegium einräume. Meine Herren, dieser
Standpunkt scheint mir doch sehr einseitig zu sein, wir dürfen gewiß unfere rheinische Provinzial-
Feuer-Societät nicht schäbigen — ich bin auch weit davon entfernt, so etwas zu thun, aber wenn
wir in den Statuten der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät eine Bestimmung finden, die sich
überaus zweckmäßig für den Realkredit, für den Hypothetargläubigerbewährt hat, warum sollen
wir diese nicht verallgemeinernhelfen? Wir schädigen dadurch die Provinzial-Feuer-Societät nicht,
sondern wir thun dem Realkredit im Ganzen eine Wohlthat. Ich will übrigens bemerken, was
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ich im Ausschuß auch schon gesagt habe, daß durch das Urtheil das Oberlandesgerichtssich selbst
diejenigenHypothekargläubiger,welche bei der Provinzial-Feuer-Societät versichert sind, beängstigt
fühlen, und daß wir insofern auch für die Provinzial-Feuer-Societät sorgen. (Sehr richtig!)

Meine Herren! Ich habe den Fall auch schon in der Kommission angeführt: die Stadt
Düsseldorf hat in der Sparkasse etwa 100 Hypothekenforderungen,fünfzig sind davon bei der
Provinzial-Feuer-Societät im Brand-Kataster angemeldet, fünfzig hei anderen Gcfellschaften. Als
das Urtheil erschien, wurde die Rechtskommission zusammenberufcn. Ich plaidirte mit voller Ueber¬
zeugungdafür, daß eine Anmeldungder Forderung, eine Zustellung bezüglich der Hypothekenforbe-
rungen, die bei der Provinzial-Feuer-Societät angemeldetseien, nicht nöthig sei, da das Reglement
Gesetzeskraft habe, welchesdie Hypothekargläubigerdurch die bloße Anmeldung schütze, Was sagten
mir aber die Kollegenin der Rechtskommission? Ich will bemerken, daß außer mir 3 Rechtsanwälte
darin sind, ich bin nicht durchgedrungen, die drei anderen Rechtsanwälte, ich sage drei Rechts¬
anwälte (Heiterkeit),bestanden darauf, daß absolut die Zustellung auch bezüglich der bei der Pro¬
vinzial-Feuer-SocietätangemeldetenHypotheken zu geschehen habe, da die Gesetzeskraft des Regle¬
ments Zweifeln unterliege. Es werden demgemäß die Zustellungen auch in der nächsten Zeit
erfolgen, wenn sie nicht schon erfolgt sind. Meine Herren, wenn hier sogar Zweifel sind, so wird
es im Interesse unserer Feuer-Societät selbst liegen, daß das Gesetz erlassen wird. Meine Herren,
ich gehe noch weiter. Auch die Provinzial-Feuer-Societät gewährt nicht für alle Fälle, selbst wenn
eö richtig ist, daß deren Reglement Gesetzeskraft hat, woran ich festhalte, Schutz, denn bei den
gesetzlichenHypothekenund bei den gerichtlichen Hypothekenhat der Gläubiger es nicht in der
Hand, den Schuldner zur Versicherungbei der Provinzial-Feuer-Societät zu zwingen.

Es würde hier gar kein Schutz sein, Ich meine, wir sind auch vollständigberufen, uns
heute auszusprechen. Der Iustizminister hat es trotz eines Antrages des Notariatsvereins abge¬
lehnt, auf diese Frage einzugehen, eine Ablehnung, die ich absolut nicht verstehe. Freilich ist der
Notariatsverein sehr ungeschickt zu Werk gegangen, er hatte, einseitig will ich sagen, beantragt,
nur bezüglich der Konventional-Hypothekcn,der Hypotheken,welche durch die Akte der Notare
geschaffen werben, eine solche gesetzliche Bestimmung zu treffen. Der Herr Iustizminister hat
dahinter gegriffen und gesagt: weshalb blos für Konventioual-Hypotheken?,so daß sich der Notariats¬
verein selbst seine Sache verdorben hat. Ich meine, wir sind berufen, für den Realkredit zu sorgen.
Der Realkredit ist durch die Eutscheidung des Obcrlandesgerichts,welche es recht klar gemachthat,
welche Lücke wir in der Gesetzgebung haben, erschüttert. Ich habe in der Kommission gesagt und
wiederhole es heute: ich bin überzeugt, daß man es in der Rheinprovinz nicht verstehenwird,
wenn Sie den Antrag ablehnen. Ich befürworte dringend die Annahme desselben.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Nachdem der Herr Vorredner gesprochen hat, kann ich füglich

eigentlichdas zurückhalten,was ich habe sagen wollen, es ist genau dasselbe. Es ist wohl kein
Mensch in diesem Raum, der irgend einen Zweifel hat, daß der Rechtszustand,wie er heute liegt,
geändert werden muß. Wenn nun in dem Ausschuß der eine Grund angegebenist, wir als Land-
tags-Mitglieder dürften nicht die Initiative zu dem Antrag ergreifen, weil wir in der Rheinprovinz
selbst die Provinzial-Feuer-Societät haben, dann muß ich sagen: das ist ein so enger Gedanke,daß
ich mich nicht hineinfinden kann. Wird dadurch unsere Anstalt geschädigt,daß wir Andern zu
ihrem Recht verhelfen wollen, dann wiederhole ich einfach die Worte von gestern Abend: dann
stellen Sie sich auf eine höhere Warte, als auf die Zinne der Partein. (Bravo!)

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteSeul hat das Wort.

55»
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Abgeordneter Seul: Von den Herrn Vorrednern ist bereits anerkannt, daß die gegen¬
wärtige Frage für die Provinzial-Feuer-Societät von einem besondern Interesse ist, Sie werden
mir deshalb gestatten, daß ich dieses Interesse hier wahrnehme. Zunächst sagt man, es sei jetzt
ein besonderer Nothstand eingetreten, deshalb müßte eine derartige gesetzliche Bestimmung beantragt
werden. Meine Herren! Es ist in der letzten Zeit in dieser Beziehung gar nichts weiter geschehen,
als daß ein Rechtsgrundsatz, d«> der frühere Apellhoff und das Obertribunal seit Anfang der
vierziger Jahre zu wiederholten Malen ausgesprochen haben, von dem Oberlandcsgericht zu Köln
von Neuem ausgesprochen worden ist, also etwas Andres, wie bisher bestanden hat, oder ein
neuer Anlaß zu einer derartigen gesetzlichenRegelung der Sache ist nicht hervor getreten. Der
Nothstand ist auch nicht so groß, als er geschildert worden ist. Es gibt Mittel und Wege, wie
die Hypothekar-Gläubiger ihre Rechte sichern können. Sie haben bisher verstanden, es zn thun,
sie haben ihre Forderungen bisher bei der betreffenden Versicheruugs-Gesellschaft angemeldet, sie
haben die Forderung cedirt, und es ist in Hundert und Tausend Fällen bei Brandschäden den
Hypothekar-Gläubigern ihr Recht geworden. Ich glaube, ein so großes Bedürfniß, wie hier hervor¬
gehoben worden ist, liegt in der That nicht vor. Der Notariatsverein hat sich an den Herrn
Iustizmimster gewandt, nicht wie Herer Kollege Courth meint, in ungeschickter Weise, denn er
hat die Ungeschicklichkeitseiner ersten Eingabe durch eine zweite Eingabe redressirt und doch hat
der Herr Minister ihnen geantwortet, daß er ein Bedürfniß zu gesetzlicherRegelung dieser Frage
nicht anerkennen könne. Nun, meine Herren, komme ich auf das besondere Interesse, das die
Provinzial-Feuer-Societät au der Frage hat. Die Feuer-Societät gewährt den Hypothekar^Gläubigern
diejenigen Rechte, die durch diesen Antrag verlangt werde», in der ausgiebigste» Weise. Wenn
das von den Herrn Juristen hiesiger Stadt bezweifelt worden ist, so kann ich nur darauf hinweisen,
daß im vorigen Jahre ein Urtheil des Reichsgerichts anerkannt hat, daß das Feuer-Societäts-
Neglement Gesetzeskraft hat.

In diesen, Feuer-Societäts-Reglement ist klar und deutlich ausgesprochen und durch eine
Reihe von praktischen Fällen erprobt worden, daß diese Bestimmungen, welche Gesetzeskraft haben,
den Schutz den Hypothekargläubigern in ausreichendster Weise geben. Es handelt sich um Schutz
nach einer doppelten Richtung hin, einmal in Bezug auf die Art und Weise, wie der Schutz der
Hypotheken überhaupt koustituirt wird, und da bestimmt unser Reglement, daß eine einfache An¬
meldung der hypothekarischen Forderung bei dem Bürgermeister des Ortes, wo das Gebäude liegt
oder bei der Direktion der Societät genügt, um diesen Schutz zu gewähren. Ein Gebäude, be¬
züglich dessen eine derartige hypothekarische Eintragung vermerkt ist, kann aus der Versicherung
nicht mehr entlassen weiden. Der Hypothekargläubiger hat das Bewußtsein, daß, wenn er einmal
seine Forderung eingetragen hat, das Gebäude dauernd versichert ist. Das ist bekanntlich bei den
Privatgesellschaften anders, dort ist die Sicherheit der Versicherung davon abhängig, daß die
Prämie vorher gezahlt ist; ohne Prämienzahlung ist keine Versicherung mehr da, während bei der
Feuer-Societät eine einmal geschlosseneVersicherung, auch wenn die Prämie, die übrigens exekutorisch
beigetrieben werden kann, nicht bezahlt ist, dauernd in Kraft und Wirksamkeit bestehen bleibt, so
daß der Hypothekargläubiger sicher fein kann, daß das Gebäude, welches ihm verpfändet ist, und
wovon er sein Hypothetarrecht bei der Societät angemeldet hat, dauernd versichert ist und versichert
bleibt. Das ist der eine Vortheil, den die Feuer-Societät gegenüber den Aktien-Gesellschaftengewährt.

Der zweite tritt im Falle eines Brande» ein. In diesem Falle treten die Brand¬
entschädigungsgelder an die Stelle des abgebrannten oder beschädigten Gebäudes kraft der Be¬
stimmung des Reglements, also kraft Gesetzes. Wenn der Arandbeschädigte wieder aufbaut, so
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werden ihm die Brandschabengelderum zum Zwecke des Wiederaufbaues bezahlt, und der Bürger¬
meister des Ortes kontrolirt, daß die Gelder zu diesem Zwecke Verwendungfinden. Baut er nicht
wieder auf, aus welchen Gründen immer, fo treten die Hypothekargläubigerin der Rangordnung,
welche ihnen das Gesetz verleiht, ein, um die Brandentschädigungsgelderin Empfang nehmen zu
können. Bei den Privat-Versicherungsgesellschaften ist das auch anders, man muß dort seine Rechte
durch Cession, durch Zustellung, durch Vertrag sichern. Sie werden, meine Herren, aus dieser
ganzen Darlegung erkennen, daß der Vorzug, den die Feuer-Societät hat, ein sehr bedeutsamerist,
und Sie werden es begreifen, daß ich das keinen engherzigen Standpunkt nennen kann, wenn die¬
jenige Korporation, welche berufen ist, das Interesse der Feuer-Societät zu wahren, welche die
höchste Verwaltungsinstanz dieser Anstalt ist, nicht ihre Hand dazu geben will, um die so bedeutenden
Rechte der Feuer-Societät aus der Welt zu schaffen. Ich bitte Sie, den Antrag des Ausschusses
anzunehmen.

Vice-Laudtags- Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Meine Herren! Ich möchte mir doch auch erlauben,
die Frage etwas klarer zu stellen, als dies, wie es mir scheint, von den Herren Antragstellern
geschehen ist. Die Sachlage ist von beiden Seiten so erschöpfend behandelt worden, daß ich mir
ein Bild darüber machenkann, aber aus den Eröffnungen, die von den Antragstellern gemacht
worden sind, habe ich wirklich nicht erkennen können, daß ein so großer Nothstand vorhanden ist.
Sie berufen sich auf die Eingabe der Notare und deren Urtheil. Der Herr VorrednerAbgeordneter
Seul hat schou darauf hingewiesen, wie leicht es sei, sich durch Cession zu helfen. Meine Herren!
Ich möchte noch einen anderen Weg nennen, er ist sehr einfach — daß die Notare Denjenigen,
welche Darlehen durch ihre Vermittelung suchen, sagen: ihr werdet die Darlehen viel leichter
bekommen, wenn ihr bei der Provinzial-Feucr-Societätversichert. Wenn das öfters geschieht, meine
Herreu, so werden das die Häuserbesitzer recht wohl wissen, und werden, wenn sie in der Lage sind,
Darlehen suchen zu müssen, bei der Provinzial-Feuer-Societät versichern. Ich gehöre zu denen,
die von Herzen wünschen, daß der Uebertritt zur Provinzial-Feuer-Societät im Interesse der Ver¬
sichererein immer größerer werden möge, denn ich begreife nicht, wie es noch so viele Leute gibt,
die so gutmüthig sind, ihre Gebäude bei einer Privatgesellschaftzu versichern, während sie viel
wohlfeiler und zu viel günstigerenBedingungen bei der Provinzial-Feuer-Societät versichern können.
Meine Herren! Nun stehe ich vollständigauf dem engherzigenStandpunkte, wie ihn Herr Kollege
Dietze soeben genannt hat, und zwar stehe ich auf diefem Standpunktenicht zu Gunstendes Instituts,
sondern zu Gunsten der Versicherer. Meine Herren! Das Institut, welcheswir haben, zu dessen
Vertretung wir berufen sind, ist vor allem ein Institut ganz eminenter Wohlthätigkeit. Ich frage
Sie, meine Herren, welche Privatgesellschaftgeht in die armen Gemeindenhinein, welche feuer¬
gefährlicheGebäude haben? wer geht in eine Stadt hinein, wo die Wafserverhältnisscungünstiger
sind? Es wird den Agenten verboten, in diese hinein zu gehen, die Aachen-MünchenerGesellschaft
z. B. verbietet ihnen, solche Städte zu betreten und das sind die, welche wir durchschleppenmüssen.
Nun frage ich Sie, meine Herren, wenn das, was die Herren wollen geschieht,was wird dann
die Folge fein? Die Folge wird sein, daß mehr Versicherungen bei den Privatgesellschaften genommen
werden weil dort in Betreff der Hypothekensicherheit dann dieselben Verhältnisse bestehen, und
dadurch, meine Herren, schädigen wir uns, denn es werden die guten Gebäude sein, welche wir
verlieren und diese guten Risiken, die guten Versicherungen sind diejenigen,welche uns in die Lage
setzen, auch die Häuser der armen Leute in der Eifel, auf dem Hunsrück und in den gefährlichen
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Städten zu möglichst billigen Prämien zu versichern. Meine Herren! Von diesem Gesichtspunkte
aus stehe ich allerdings auch auf diesem engherzigen Standpunkte und, meine Herren, ich glaube,
in der Provinz werden uns vielleicht die Vertreter der Privatgesellschaften nicht verstehen, aber
alle Anderen werden uns verstehen, wenn wir den Antrag des Ausschusses annehmen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort,
Referent Abgeordneter Pelz er: Meine Herren! Ich habe keine Zeit gehabt, mich der

Prüfung der Frage zu unterziehen, ob bereits ein Urtheil des Apellhofes zu Anfang der vierziger
Jahre denselben Rcchtsgrundsatz festgestellt hat. welcher in einem Urtheile des Oberlandesgerichts
jetzt vor kurzer Zeit niedergelegt ist und der sich dahin zusammenfassen läßt: die Cessionder Versiche¬
rungsgelber hat nur dann Bedeutung, wenn sie ausdrücklich der Versicherungs-Gesellschaft selbst —
dem Agenten, das genügt nicht — in ihrem Domizile zugestellt worden ist; ist das nicht geschehen
und brennt dann das Gebäude ab, so theilen sich alle Gläubiger in die Versicherungsgelder, deren
Aequivalent, das Gebäude, bis zur Zeit des Brandes dem Hypothekar-Gläubiger allein haftete.
Ich kann nun ans den mir bekannten Kreisen konstatiren — und das sind nicht etwa Kreise von
Feuerversicherungs-Direktoren und Agenten, ich habe meines Wissens keine Freunde unter diesen — daß
sich darüber weithin ein wahrer Schrecken verbreitet hat; das Recht des Hypothekargläubigers, dem
ein Gebäude haftet, hängt in der Luft, wenn es nicht durch Zustellung der Cession der Versicherungs¬
gelder im Domizile der Feuerversicherungs-Gesellschaft, zu Händen der Feucrversicherungs-Gesell-
schaft selbst resp, ihres Direktors, nicht ihres Agenten, gesichert ist. Dem gegenüber sagt Herr
Seul: der Nothstand ist gar nicht so groß, man kann sich ja helfen durch Cession. Auch Herr
von Lo6 hat gesagt: der Nothstand wird uns künstlich vorgemacht. Zunächst möchte ich darauf
verweisen, daß der Notariatsverein des Rheinlandes ganz einstimmmig in der Sache vorgegangen ist.
Ich theile mit dem Herrn Kollegen Conrth vollständig die Ansicht, daß dies Vorgehen etwas
einseitig war, indem der Verein nur Schutz für die Konventioual-Hypotheken und nicht auch für
die gerichtlichen und gesetzlichenHypotheken nachgesucht hat. Da hat denn gerade der Herr Justiz-
minister hintergegriffen und in aller Kürze den Notariats-Vercin damit abgefertigt, daß bei der
gegenwärtigen Lage der Civil-Gesetzgebung — es fcheint damit auf die kommende Reichs-
Gesetzgebung verwiesen zu sein — ein dringendes Bedürfniß zu der in Vorschlag gebrachten
Aenderung des Rheinischen Hypothekenrcchts um so weniger vorliege, als in der Eingabe selbst ein
solches Bedürfniß bezüglich der gesetzlichenund gerichtlichen Hypotheken, welche in der vorliegenden
Beziehung den eingetragenen Privilegien und vertragsmäßigen Hypotheken gleichzustellen sein dürften,
nicht geltend gemacht werde.

Das, meine Herren, ist offenbar ein Fehler des Notariats-Vereins gewesen, daß er ein¬
seitig und es scheint fast zum einseitigen Schutze der Interessen des Notariats nur die Konventional-
Hypothekeu in dieser Weise gesichert haben wollte, nicht aber die gesetzlichen und gerichtlichen
Hypotheken. Der Notariats-Verein hat auch nicht, wie Ihnen der Herr Feuer-Societäts-Direktor
mitgetheilt hat, diesen Fehler in einer zweiten Eingabe rektifizirt, sondern er ist genau auf dem¬
selben Standpunkte stehen geblieben, und da hat der Herr Iustizininister einfach wiederholt, was
er schon einmal gesagt, es liegt kein Bedürfniß zu einer Aenderung vor. Meine Herren! Wenn
Sie ein bischen weiter über die Grenzen der Provinz hinaus blicken, finden Sie, daß man ander¬
wärts gegenüber derselben französischen Gesetzgebung, wie sie bei uns besteht, ein solches Bedürfniß
empfunden und anerkannt hat. Ganz genau dieselbe Gesetzgebung besteht nämlich in Elsaß-
Lothringen; dort hat man sich aber beeilt, ein anderes Gesetz zu machen, für Elsaß-Lothringen ist
am 4. Juli 1881 ein Gesetz erlassen worden, das in seinem ersten Paragraphen — ich will Sie
nicht damit aufhalten, die übrigen Details zu verlesen — seinem Wortlaute nach folgendes erklärt:
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„ß, 1, Die zufolge der Versicherung eines Gebäudes ober von gesetzlichals unbeweg¬
lich erklärten Zugehörungen einer Liegenschaft gegen Feuersgefahr dem Eigenthümer
zufallenden Vcrsicherungsgelbcr gelten in Ansehung der im Augenblicke des Brandes
auf dem Gebäude oder der Liegenschaft begründeten Vorzugs« und Unterpfandsrcchte
als Bestandtheile des unbeweglichen Vermögens und haften den Inhabern dieser Vor¬
rechte nach dem Range der letzteren."

In Elsaß-Lothringen ist also das Bedürfniß von der Gesetzgebungselbst anerkannt worden. —
Ich möchte nun noch eine Mittheilung machen, die mir heute Morgen der Herr Ober-Präsident
gemacht hat, und die er mich hier im Hause zur Kenntniß zu bringen ausdrücklich autorisirt hat.
Der Herr OberPräsident der sich der Ueberzeugung auch nicht verschließt, baß ein wahrer Noth¬
stand in der Provinz bestehe, hat mir gesagt, daß er sich bereits an den Herrn Iustizminister um
Abhülfe dieses Nothstandes gewendet habe. (Bravo!)

Darauf wird eine Antwort zu erwarte» sein, die hoffentlich wenigstens nicht so kurz und
so knapp ausfallen und schlechtweg das Bedürfniß in Abrede stellen wird, wie dem Notariatsverein
gegenüber geschah. Wäre aber wirtlich kein Bedürfniß bezüglich der Konventional-Hypotheken, so
kann man das gewiß nicht sagen, daß es irgend eine Hülfe und irgend einen Schutz in dieser
Richtung für die gerichtlichen und gesetzlichen Hypotheken gibt. Nun wird uns aber hier deducirt,
meine Herren! wir müßten als oberste Träger der Verwaltung der Provinzial-Feuer-Societät
das Interesse der letzteren wahren, und man will nicht anerkennen, daß es ein einseitiger und eng¬
herziger Standpunkt ist, im Interesse dieser Societät eine allgemeine Calamität aufrecht zu erhalten;
man fagt, es handle sich dabei um Aufgabe eines Privilegiums der Provinzial-Feuer-Societät.
Meine Herren! Ist das ein Privilegium? das ist ein sehr schöner Name, den man dafür erfunden
hat, ein Privilegium!

Es besteht ringsum eine gesetzliche Kalamität, und weil die Provinzial-Fcuer-Socität ver¬
möge ihres Reglements einen Schutz gegen diese gesetzliche Kalamität gewähren kann und die
Gläubiger der anderwärts versicherten Schuldner schutzlos sind, deshalb nennt man das ein Privi¬
legium der Societät. Meine Herren! Das ist kein Privilegium, daraus Nutzen zu ziehen, daß
die Rechte anderer Leute ringsum schutzlos, ich möchte sagen, vogclfrei sind. (Oho!) Ja, meine
Herren, die Sicherheit, welche dem Hypothekar-Gläubiger zusteht, ist wirklich geradezu vogelfrei,
dem Zufall des Brandes gegenüber. Meine Herren! Ich kann ringsum bestehende gesetzliche
Mißstände nicht als ein Privilegium der Provinzial-Feuer-Societät anerkennen, wir sind berufen,
wenn wir folche Mißstände in unserer Provinz erkennen, uns mit der Bitte an die Allerhöchste
Stelle zu wenden, Abhülfe zu schaffen, und es scheint mir ein ganz korrektes Vorgehen zu sein,
wenn der Abgeordnete Heuser und die übrigen Antragsteller sich gerade an diese Stelle gewandt
haben, um von hier aus bessere Erfolge in Berlin zu erzielen, als sie der Notariatsverein bisher
erzielt hat.

Meine Herren! Ich wiederhole, daß diese meine persönliche Anschauung im Ausschuß in
einer sehr geringen Minorität geblieben ist. Der Ausschuß hat geglaubt, wir müßten durch Ab¬
lehnung des Antrages die Provinzial-Feuer-Societät sichern. Ich glaube, daß dabei aber ganz
insbesondere die Idee, die der Herr Kollege Bremig ausgesprochen hat, mitgewirkt hat, die Privat-
Feuer-Vcrsicherungs-Gefellschaften stecktenhinter diesem Antrage, und es handelte sich darum, hier
die Interessen von Privat-Feuer-Versicherungs-Gcsellschaften gegen die Provinzial-Feuer-Societät
zu pflegen. Meine Herren! Darum handelt es sich nicht, es handelt sich nicht um die Interessen
der Feuer-Vcrsicherungs-Gescllschaften, sondern um die Interessen des Publikums, jedes Hypothekar-
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Gläubigers und ganz besonders derjenigen, die durch gesetzlicheoder gerichtlicheHypotheken geschützt
sind, (Rufe- Schluß!)

Vice-Landtagö-Marschall: Es haben sich noch zum Wort gemeldet die Herren
Bremig, Heuser, von Heister, Courth und Wolters.

Abgeordneter Ientges: Ich habe mich auch noch gemeldet und zwar nach dem Herrn
Abgeordneten Henser.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Vremig hat das Wort.
Abgeordneter Bremig: Meine Herren! Ich gehöre auch zu denen, die meine Herren

Kollegen Courth und Dictze die engherzigen genannt haben. Ich stehe ganz auf dem Stand¬
punkte des Herrn Provinzial-Feucr-SocietätS-Direktors Seul uno auf dem Standpunkt der Aus-
führuugen des Herrn von Loe. Meine Herren, ich würde ja als Mensch, als Jurist und sogar
als Advokat den Antrag mitunterschrieben haben, wenn meine Stellung als Mitglied des Provin-
zial-Landtagcs mich nicht in eine Beziehung zur Provinzial-Feuer-Societät setzte^ die mir doch zu
überlegen gab, ob es korrekt sei, einen solchen Antrag zu unterschreiben; ich habe es deshalb ver¬
weigert. Meine Herren! Nachdem die Provinzial-Feuer-Societät in die Provinzial-Verwaltung
übergeleitet war, war es die nächste Aufgabe derer, die an der Spitze der Provinzial-Verwaltung
standen, das Provinzial-Feuer-Societäts-Neglement zu revidiren. Meine Herren! Ich freue mich
noch heute darüber, daß mir damals die Ehre zu Theil geworden war, in einer ganz kleinen
Kommission diese Revision vornehmen zu dürfen, und §, 58, der das Privilegium, wie ich es heute
nenne, — Herr Kollege Pelzer will nicht anerkennen, daß das ein Privilegium ist — enthält
ist mit mein Werk. Wir gingen damals von der Erwägung aus, daß angesichts der schweren,
Verpflichtungen, wie ja schon ausgeführt ist, die keine andere Gesellschaft übernehmen will — sie
hat die Verpflichtung, jede Versicherung von Gebäuden zu einem bestimmten Prämiensatz zu über¬
nehmen, mögen sie liegen wo sie wollen — daß angesichts dieser privile^i«. «äiosH, wie ich sie
genannt habe, der Schritt gewagt werden dürfe, in diefes Reglement den §. 58 einzuflechten.
Meine Herren! Dieser Schritt ist gelungen, denn die Königliche Sanktion ist ertheilt worden, dieses
Reglement ist in der Gesetzessammlung erschienen, und hat Gesetzeskraft, wie der erste Gerichtshof
anerkannt hat. Meine Herren! Seit der Ueberleitung der Provinzial-Feuer-Societät in die Provinzial-
Verwaltung sind wir die obersten Leiter der Provinzial-Feuer-Societät. Ich verweise Sie auf
§. 64, worin ausdrücklich steht, daß der Provinzial-Verwaltungsrath, Ihr Organ, also Sie selbst
die oberste Leitung über die Geschäfte der Provinzial-Feuer-Societät haben. Damit, meine Herren,
denke ich denn doch, ist unsere Stellung eine solche, daß man uns nicht zumuthen darf, unser
Privilegium zu schädigen. Meine Herren! Die Adresse ist falsch gewählt. Wenn infolge der
Annahme des Antrages der Erlaß einer solchen Tpczialgesetzgebung wirtlich eintritt, so ist es doch
zweifellos, daß wir damit die Provinzial-Feuer-Societät geschädigt haben, und Sie als Kanus riHtor
ia,m,i1ia.8 dürfen zu solcher Schädigung nicht die Hand bieten. Meine Herren! Das ist mein
Standpunkt. Wäre ich der Provinzial-Feuer-Societät, wie jeder anderen Gesellschaft gegenüber
gestellt, so hätte ich den Antrag unterschrieben, aber es verbietet mir die Auffassung meiner Stellung
zur Feuer-Societät, einen derartigen Schritt zu thun. Ich will nicht weiter darauf eingehen, ob
die Kalamität so groß ist oder nicht, das ist bei der Sache gleichgültig. Ich, meine Herren, wenn
ich zufällig einmal in der Lage bin, ein Kapitälchen auf Hypothek geben zu wollen, erkundige
mich erst, ob der betreffende bei der Provinzial-Feuer-Societät versichert ist, und wenn das nicht
der Fall ist, so bekommt er von mir nichts. (Heiterkeit.) Das ist eine einfache Weise, wie ich
mich zu sichern suche; es kommt leider nur selten vor. (Heiterkeit.)
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Das kann jeder andere auch, das ist es gerade, was wir mit dem Paragraphen damals
gewollt haben. Wir wollten für die Provinzial-Feuer-Societät ein Privilegium einheimsen —
wenn ich mich dieses Ausdrucks bedienen darf — und das ist geglückt, und nuu solle» wir, wo
wir das Privilegium haben, Schritte thun, damit es andere auch bekommen. Es kommt mir gerade
so vor, als wenn ich ein gutes Geschäft, ein Spczereigeschäft in guter Lage hätte, und eö käme
Jemand zu mir und fagte: Gieb mir Deine Mittel, gib mir Deine Autorität, Deine Flagge,
damit ich neben Dir dasselbe Geschäft ctabliren kann. Den würde ich schnöde abweisen. (Heiterkeit.
So ist es gerade hier. Wir sind in der glücklichen Lage, den Hypothekargläubigern durch unser
Reglement helfen zu können, und nun sollen wir die Hand dazu bieten, daß andern auch das
Privilegium gegeben werde. Ich habe im Ausschuß, ich bin einmal ein so unglücklich veranlagter
Mensch gesagt: wenn es wirklich nur die Hypothekargläubiger wären, die den Notbschrei an uns
richteten, so würde ich mir die Sache doppelt überlegt haben; da ich aber eine so tief liegende
Vermuthung hatte, als wenn noch das Interesse der Aktien-Gesellschaften mit im Spiele wäre, so
bin ich stutziger geworden, als ich es vorher war. Ich bitte Sie deshalb, den Antrag des Aus¬
schusses anzunehmen. (Bravo!)

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Heuser hat das Wort.
Abgeordneter Heuser: Meine Herren! Meinem unmittelbaren Herrn Vorredner ist die

Menschlichkeit Passirt, daß auch er seine Rede hier an die verkehrte Adresse gerichtet hat. Wenn
wir hier eine Versammlung von Genossenschaften wären, dann wäre die Adresse die richtige.
(Sehr richtig!)

Wir sind aber die Vertreter der Provinz und wenn Sie, meine Herren, das Interesse,
was hier auf dem Spiele steht, das Interesse unseres Rechts, zurückstehen lassen könnten hinter
dem Interesse, dem Vortheil, welche vielleicht für die Provinzial-Feuer-Societät in Frage kommen
möchten, dann wäre das meines Erachtens sehr bedauerlich. Meine Herren, die Behauptungen,
die hier in Bezug auf die rechtliche Natur der Feuer-Societät thatsächlich aufgestellt worden sind,
halte ich für sehr bedenklich. Es existirt ein Erkenntniß des Reichsgerichts vom 9. Dezember 1879
über diese rechtliche Natur, und lautet in Bezug auf den Punkt, der uns hier interessirt, etwa
folgendermaßen: „das Reglement einer Feuer-Versicherungs-Socictät, wenngleich durch das Staats¬
oberhaupt genehmigt und in der Gesetzessammlungpublizirt, ist deshalb doch nicht schlechthin als Gesetz
zu betrachten. Die Feuer-Societät hat als eine Versicherung auf Gegenseitigkeit einen wesentlich
privatrechtlichen Charakter. Das Reglement dient dazu, um das Verhältniß der Societaire unter¬
einander und gegenüber der Gesellschaft zu regeln, und soweit es diese Regelung zum Gegenstände
macht, sind seine Bestimmungen nicht allgemeine Rechtsnormen, sondern Vertragsnormen, die das
Verhältniß, so lang es besteht, regieren." Meine Herren, damit erscheint dasjenige, was der Herr
Abgeordnete Seul gesprochen hat, schon einigermaßen erschüttert, denn daß die Feuer-Societät so
ohne Weiteres eine Sicherheit bietet, wie ein klarer einfacher Gesetzes - Paragraph, wie ihn das
Gebiet der Grundbuchordnung hat, das halte ich für außerordentlich zweifelhaft. Also zunächst in
M-e scheint mir dem Herrn Abgeordneten nicht beigepflichtet werden zu können Nun hat der
Herr Abgeordnete Seul ferner gesagt, es sei nichts geändert, — es sei keiu neuer Anlaß vor¬
handen. Meine Herren, das ist unrichtig. Der neue Anlaß ist die neue Civilprozetz-Orduung.
Die neue Civilprozeß-Ordnung hat eine wesentliche Aenderung bewirkt durch den Umstand, daß der
Chirographargläubiger das Eigenthum des Schuldners mit Arrest belegt, dadurch ein Vorzugsrecht
erwirbt, und der Hypothekargläubiger das Nachsehen hat. Der Fall, den das Oberlandesgericht
in Köln entschieden hat, liegt so: „der Hypothekargläubiger, dessen Inscription vom Jahre 1873
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datirt, ist einer solchen vom Jahre 1877 mit 22 000 Mark unterlegen, dadurch daß letztere in
gesetzlicherWeise notifizirt worden war."

Nun kommtes inir wirklich vor, als ob das Interesse dieser Kapitalisten, das, wie ich mir
in meinem ersten Vertrag anzudeuteu erlaubte, nach Hunderten von Millionen zählt, als ein
Corpus vils betrachtet wird, an dem Erperimente gemachtwerden, wie das rechtliche Verhältniß
sich denn eigentlichgestalte. Mein erster Vortrag hat die zur Debatte stehende Frage ohne Rück¬
sicht auf irgend welches spezielle Interesse als eine Frage höherer Ordnung aufgefaßt. Es handelt
sich um eine Rechts-Institution der Provinz. Das ist so etwas ganz anders, als wenn es sich
um das Wohl und Wehe einer noch so verdienten Gesellschafthandelt, als welche ich die Provinzial-
Feuer-Societät bereitwilligstanerkenne. Möge dieselbe unter dem Schutz unserer RcchtsInstitutionen
arbeiten, aber es steht ihr nicht zu, eine Acgide sein zu wollen an Stelle des Gesetzes. Der
Herr Abgeordnete Senl hat sich hier zur Rede gemeldet gehabt. Wir haben aber den Direktor
der Feuer-Societät gehört, und nicht den Abgeordneten,der berufen ist, mit uns das Interesse der
Provinz zu vertreten. AoKlesse obliFs! Wenn die Provinz eine Societät gegründet hat, und
durch diese Societät vielen Hunderten und Tausenden wohlthut, so darf sie dennoch dieses Institut
nicht fördern auf Kosten des guten Rechtes vieler Anderen. Sie darf es nicht thun auf Kosten
unserer RheinischenGesetzgebung, welche ein Recht hat auf treue eifrige Pflege. Vor dem berech¬
tigten Anspruch, welcher heute an diefes hohe Haus herantritt, muß das Sonderinteresse zurück¬
stehen. Noblesse obli^e! Meine Herren! Unsere Gesetzgebung hat eine Lücke; deshalb ist die
Staatsregierung zu ersuchen, diese Lücke zu beseitigen. Einer guten Sache kann es nur willkommen
sein, wenn ein Kontradiktor vorhanden ist. Das zeigt sich auch auf anderen Gebieten. Die
gute Seite des Antrags hat nicht besser beleuchtet werden können, als durch diese oratio pro äoiuo
im Sinne der Feuer-Societät, die Sie gehört haben. Ich bitte Sie, nehmen Sie meinen Antrag an.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Auf die rechtliche Seite und Bedürfnißfrage

will ich in diesem Moment nicht eingehen; sie ist von verschiedenen Seiten klar gestellt. Ich
möchte nur den einen Punkt recht scharf hervorheben,daß wir hier die vorliegendeFrage nicht zu
entscheiden haben, sondern daß durch einzelnePersonen eine Petition an uns gelangt ist, der Land¬
tag möge im Sinne dieser Angelegenheitbei der Regierung vorstellig werden. Meine Herren!
DaS ist ein großer Unterschied. Jeder einzelne von uns, der im Preußischen Landtag wäre, würde
bort nach allgemeinen Grundsätzenin der Abstimmungseine Entscheidung treffen, unabhäugig davon,
daß er im RheinischenProvinzial-Landtag zugleich Mitglied der oberstenVerwaltungsbehörde der
Feuer-Societät ist. Aber hier liegt die Sache ganz anders: wir sollen eine Petition einzelnersehr
achtungswerther Herren unterstützen, es ist ein Antrag einzelner Personen. (Rufe: einzelner
Abgeordnete.)

Sehr wohl, meine Herren, wir wollen uns also darüber verständigen, daß ich einzelne
Abgeordnetemeine, die mit der Bitte kamen, das Haus möge ihre Anschauung unterstützen. Da
tritt doch wohl die Frage an jeden Herrn, wie stehe ich denn zur Provinzial-Feuer-Societät als
Mitglied dieses Hauses, und wenn ich als solches zugleich ein Mitglied der obersten Verwaltungs¬
behörde dieser Societät bin, dann tritt für. mich mindestens ein Konflikt der Pflichten ein, da ich
ja gerne anerkennen will, was von den verschiedensten Seiten ausgeführt worden ist, daß wir
ebenso die Pflicht haben, für die allgemeinenInteressen der Provinz einzutreten. Als Minimum
muß also anerkannt werden, daß ein Konflikt der Pflichten für den Einzelnen hier vorliegt und
Jeder muß sich sagen: was hältst Du für wichtiger. Es liegt mir fern, es den einzelnenHerren
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verdenken zu wollen, wenn sie glauben, ihre Stellung im allgemeinen Humanitären Interesse sei
eine wichtigere, als ihre Stellung als Vertreter der Interessen der Feuer°Societät. Doch fasse ich
unsere Stellung als Verwaltungsbehörde der Societät als die wichtigere und uns nähcrliegendere
auf. Meine Herren! Denken Sie sich in einem ähnlichen Konflikt folgendes Verfahren nämlich,
daß ein Vormund in Bezug auf das Vermögen seines Mündels allgemeine humanitäre Interessen
verfolgen würde, die zwar nicht direkt sein Mündel schädigten, die aber doch den Ertrag des Ver«
mögens einigermaßen herabdrückten. Das ist lner ziemlich dieselbe Sache. Wir sind die oberste
Verwaltungsbehörde der Provinzial-Feuer-Societiit, wir sind als solche in erster Linie dazu da,
deren Interessen zu schützen. Einer der Herren Vorredner hat ferner von der Stellung der
Provinzial-Feuer-Societät gesagt, sie sei mehr privatrechtlicher Natur und ihr Interesse könne
deshalb gegen das allgemeine Interesse, welches der Antrag vertrete, nicht aufkommen. Meine
Herren! Selbstverständlich ist die privatrechtliche Natur vorhanden in dem Verhältniß der einzelnen
Versicherten zur Gesellschaft, aber daß unsere Provinzial-Feuer-Societät, in der Hauptsache wenigstens
kein privatrechtliches Institut ist, folgt schon aus dem allgemein gebräuchlichen Ausdruck, der die
Provinzial-Feuer-Societäten öffentliche Societäten nennt. Es folgt ferner daraus, daß man
allgemein anerkennt, daß ihre Aufgabe nicht allein darin liegt, dem Einzelnen Versicherungen zu
geben in der Weise, wie jede andere Gesellschaft, fondern daß ihre Aufgabe und zwar nicht an
letzter Stelle die ist, solche Versicherungen zu vermitteln, welche anderwärts wegen zu großer
Gefahr nicht zu beschaffen sind. (Rufe: Schluß.)

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist ein Antrag auf Schluß eingereicht.
Abgeordneter Courth: Ich hatte mich schon lange zum Wort gemeldet, eher als die

Herren, welche zum Wort gekommen sind.
Vice-Landtags-Marschall: Ich kann nur nach der Rednerliste, wie sie hier vorliegt,

gehen. Es sind noch notirt Herr Courth, Herr Ientges und Herr Wolters. Es ist ein
Antrag auf Schluß gestellt worden, wird der Antrag unterstützt? (Geschieht.)

Er findet ausreichende Unterstützung, ich bringe ihn zur Abstimmung. Diejenigen Herren,
welche gegen den Schluß sind, bitte ich sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Schluß ist beschlossen. Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den ver¬
handelten Gegenstand. Ich möchte vorher an den Herrn Landtags-Marschall die Frage richten,
ob hier nicht ein Fall vorliegt, der ^ Majorität erfordert, denn es würde wohl nicht anders
gehen, als eine Adresse an Se. Majestät zu richten.

Landtags-Marschall: Auf die Anfrage des Herrn Vice-Marschatls erwiedere ich, daß,
nach meiner Ansicht aus Anlaß dieses Antrages, falls derselbe vom Landtage angenommen wird,
eine Petition an Se. Majestät den Kaiser und König nöthig ist, und für diesen Fall müßte eine
2/» Majorität in dieser Angelegenheit beschließen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat zur
Geschäftsordnung das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Ich bin ganz damit einverstanden, der Herr Landtags-
Marschall hat vollständig Recht, wir müssen nns nach dieser antiken Geschäftsordnung richten. Ich
beantrage dann aber, um den Eindruck der Abstimmung zu verstärken, für diesen Fall namentliche
Abstimmung.

(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat zur Geschäftsordnung das Wort.
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Referent Abgeordneter Pelzer: Meine Herren! In dem Z. 46 des Gesetzes vom
27. März 1824 heißt es:

„Zu einem gültigen Beschluß über solche Gegenstände, welche von Uns zur Berathung
an sie gewiesen, oder ihrem Beschlusse mit Vorbehalt Unserer Sanktion überlassen, oder sonst zu
Unserer Kenntniß zu bringen sind, wird eine Stimmenmehrheit von zwei Dritttheilen erfordert."

Die Herren Antragsteller haben nicht beantragt, eine Petition an Se. Majestät zu
erlassen, sondern die Königliche Staatsregierung zu ersuchen,der Lanvesvertretungbaldmöglichst
die Vorlage eines Gesetzentwurfszu machen. Wenn Sie im Sinne des Antrags beschließen, so
ist meines Erachtens eine Adresse an Se. Majestät nicht am Platze, sondern es wird lediglich der
betreffendeRessortminister damit zu befassen sein. Ueberdies haben die Antragsteller wohl nur
ein Gutachten des Landtages über diese Frage bei ihrem Antrag im Sinne gehabt und darauf
scheint mir der Schlußsatzdes ß. 46 zu passen oder wenigstens eine analoge Anwendungfinden
zu tonnen, worin es heißt:

„ist diese — nämlich die Stimmenmehrheit von zwei Dritttheilen — bei einer Sache,
worüber von den Ständen das Gutachten erfordert worden, nicht vorhanden, so wird solches mit
Angabe der Verschiedenheit der Meinungen ausdrücklichbemerkt."

Also ein Gutachten, meine Herren, kann auch dann zur Kenntniß Sr. Majestät gebracht
werden, wenn die Stimmenmehrheit von zwei Dritttheilcn nicht vorhanden ist; es soll ja eben
dann gesagt werden, welche Verschiedenheitder Stimmen vorhanden ist. Aber zunächst fage ich,
wir haben es gar nicht mit einer Petition an Se. Majestät zu thun, fondern einfach damit, der
Königlichen Staatsregierung, d. h. dem betreffendenRessortminister die Sache vorzulegen; das
wird hier der Iustizminister fein.

Landtags-Marschall: Zunächst, meine Herren, muß ich auf das, was Herr von
Eynern gesagt hat, antworten, daß wir es nicht mit einem Paragraphen unserer, wie er zu sagen
beliebte, antiken Geschäftsordnungzu thun haben, sondern mit dem §. 46 des Gesetzes vom
27. März 1824 wegen Anordnung der Provinzial-Stände für die Rheinprovinzen. Dann habe
ich dem Herrn Referenten zu erwidern, daß es für den Landtag, wenn er feine Wünschedirekt
zum Ausdrucke bringen will, nur den Weg der Abfassungeiner Adresse an des Kaisers und Königs
Majestät giebt. Im anderen Falle haben Sie aber ja deu Provinzial-Verwaltungsrath, Sie
brauchen ja nur den Provinzial-Verwaltungsrath mit den weiteren Maßnahmen zn beauftragen,
wie Sie es auch gestern in einer ähnlichen schwierigen Lage beschlossenhaben. Drittens habe ich
Ihnen zu sagen, daß unsere Geschäftsordnungin ß, 18 Folgendes bestimmt:

„Die Abstimmunggeschieht in der Regel durch das Zeichen de« Aufstehens. Bleibt das
Resultat zweifelhaft oder hält der Landtags-Marschall oder ein Drittel der Versammlung eine
namentliche Abstimmungfür nothwendig,fo geschieht sie durch den namentlichen Aufruf, zu welchem
Ende Abstimmungslistennach alphabetischerOrdnung der Namen anzufertigensind, und es wird
mit jeder Frage um einen Buchstaben des Alphabets fortgerückt."

Ich habe Ihnen das zunächst nur mittheilen wollen. Der Herr AbgeordneteGraf von
Hoensbroech hat zur Geschäftsordnungdas Wort.

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich möchte bemerken, daß wir die Frage, ob
^»-Majorität nothwendigist oder nicht, vorläufig auf sich beruhen lassen können, bis über den
Antrag abgestimmtist. Wenn die Petition abgelehnt wird, gelangt diese Frage von selbst zur
Erledigung.
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Landtags-Marschall: Ich frage, ob der Herr von Eynern auf seinem Antrage auf
namentlicheAbstimmungbesteht?

Abgeordnetervon Eynern: Ja, wenn der Herr Landtags-Marschalldamit einverstanden
ist, oder wenn ein Drittel der Versammlung sich dafür ausspricht.

Landtags-Marschall: Ich bitte Diejenigen, welche für namentliche Abstimmung sind, sich
zu erheben. (Geschieht.)

Es ist nicht ein Drittel. Wir schreiten also zur gewöhnlichen Abstimmung. Ich bitte
Diejenigen, welche gegen den Antrag des Ausschusses sind, resp, für den Antrag Heus er und
Genossen, sich von ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Es sind 26 Mitglieder. Der Antrag des Ausschusses ist also angenommenund der An¬
trag Heuser und Genossengefallen. Ich glaube, daß damit auch die Frage wegen der ^»-Majo¬
rität ihre Erledigung gefundenhat. (Sehr richtig! Heiterkeit.)

Meine Herren! Ich möchte Sie fragen, ob wir jetzt vielleicht die Vertagung bis heute
Nachmittag vornehmenwollen. (Zustimmung.) Es ist jetzt l'/z Uhr, wann wünschen Sie hier
wieder einzutreten,um 4 oder 5 Uhr? (Stimmen: Um 4 Uhr.) Ich bitte also die Herren, hier
um 4 Uhr wieder zusammenzu komme». — Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher: Ich bitte die Herren vom ver¬
einigten I. und IV. Ausschuß um ^ »^ 4 Uhr sich im Ausschußzimmereinfinden zu wollen.

Landtags-Marschall: Ich bitte aber die Herren pünktlich zu sein, damit wir nicht
vor leeren Bänken anfangen. (Pause.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist wieder eröffnet.
Meine Herren! Ich habe in Folge der Anträge des Herrn von Eynern über die Höhe

der Summen, die aus dem Ständefonds durch die Bewilligungen des jetzt versammeltenLandtags
entnommenwerden, eine Zusammenstellungmachen lassen. Danach beträgt die ganze Summe der
diesmal gemachten Bewilligungen 451000 Mark, es war ein Bestand von 610 000 Mark
vorhanden, es bleibt ein Bestand von 160 000 Mark disponibel. Diesem Betrage aber wachsen
vom 1. Januar 1881 ab jährlich mindestens150 000 Mark zu, wobei die jährlichen Bewilligungen
für die Archive, Museen, den Museums-Baufonds und die Industrieschule in Crefeld bereits
abgezogen sind. Der Ständefonds wird hiernach am Schluß der Etatsperiode, am 1. April 1884
voraussichtlich circa 650 000 Mark betragen. Die für den Neubau der Museen erforder¬
lichen Beträge sollen, soweit sie aus dem Museums-Baufonds nicht gedeckt werden, aus dem
Ständefonds nur vorschußweise entnommen werden. Diese Beträge sind natürlich nicht mitgerechnet. —
Herr Freiherr von Solemach er hat das Wort.

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher: Ich glaube, meine Herren, daß
das Verhältniß sich noch etwas günstiger gestaltet. Es sind in der Zusammenstellungangeführt:
die Obstbaumzuchtmit 60 000 Mark, dieser Betrag ist aber in fünf Jahresraten zahlbar, also in
der nächsten Etatsperiode nur ^/^ ferner ist die Willibroditirche in Wesel mit 50 000 Mark,
zahlbar in sechs Jahresraten, bereits voll aufgeführt. Die entsprechenden Summen wachsen also
dem Bestände nach zu.

Landtags-Marschall: Allerdings hat der Decernent, der die Aufstellunggemacht hat,
dazu gesagt, er habe ein möglichst schwarzes Bild entworfen, ganz so schwarz würde es nicht aus¬
fallen. — Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Ich freue mich über diese Mittheilung. Wir sind flott
gewesen, aber ich sehe, wir sind nicht zu flott gewesen.
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Landtags-Marschall: Meine Herren! Wir treten wieder in die Tages-Ordnung ein
und zwar zunächst in die zurückgestellte Nr. 3 der Tages-Ordnung: Referat über die sub 2 des
Allerhöchsten Propositions-Dekretsvon dem hohen Landtage erfordertegutachtliche Aeußerungdarüber,
ob und in welcherWeise in der Rheinprovinz ein Bedürfniß nach anderweitigerRegelung der
Erbfolge in den Bauernhöfen hervorgetreten ist und bejahendenFalles auf welche Art diefem
Bedürfnisse Rechnung getragen werden kann. Referent ist der Herr AbgeordneteBreinig, Kor¬
referent der Herr Abgeordnete Felix von Loö. — Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterBrenng: Meine Herren! In der Sitzung des PreußischenAb¬
geordnetenhausesvom 26. November 1879 kam der Antrag des Herrn Abgeordneten Freiherr
vonSchorlemer-Alst auf Annahme eines Gesetz-Entwurfs,betreffenddie Regelung der Erb¬
folge in den Bauernhöfen in der Provinz Westfalen und den Rheinischen KreisenEssen, Mülbeim
a. d. Ruhr und Duisburg zur Verhandlung. Es wurden vom Abgeordnetenhause zwei Resolutionen
gefaßt und zwar die eine, den Schorl ein er'scheu Antrag der Königlichen Staats-Negicrung
mit der Aufforderungzu überweisen, dem nächsten Landtage nach Anhörung des Provinzial-Land-
tages einen Gesetz-Entwurfvorzulegen,welcherdie Vererbung der Landgüter in der Provinz West¬
falen u. s. w. behufs deren Erhaltung im Sinne des erwähntenAntrags regelt. Diese Resolution
ging also lediglich die Provinz Westfalen an. Die zweite Resolution lautet: Die KöniglicheStaats-
Regierung zu ersuchen, auch bezüglich der übrigen Provinzen, soweit für sie dieses Bedürfniß für
Regelung der Erbfolge in den Bauernhöfen hervortritt, nach Anhörung der Proviuzial-Landtage
Gefetzentwürfe in gleichem Sinne, wie der vorliegendeAntrag, den beiden Häusern demnächst zur
Beschlußfassungvorzulegen. Auf Grund dieser Refolution hat «un das Allerhöchste Propositions-
Dekret in seiner Nr. 2 den Ständen der Rheinprovinz gesagt:

„Unseren getreuen Ständen wird aus Anlaß eines Beschlussesdes Hauses der Abgeord¬
neten vom 3. December 1879, betreffendden Erlaß eines Gesetzes über die Vererbung der Land¬
güter in der Provinz Westfalen und in den RheinischenKreisen Rees, Essen, Duisburg und Mitt¬
heiln a. d. Ruhr, die Aufforderungzugehen,sich gutachtlichdarüber zu äußern, ob und in welcher
Weise in der Rheiuprovinz ein Bedürfniß nach anderweitigerRegelungder Erbfolge in den Bauern¬
höfen hervorgetretenist, und bejahenden Falles, auf welche Art diesem Bedürfnisse Rechnunggetragen
werben kann."

Sie, meine Herren, sollen also sich gutachtlichdarüber äußern, ob und in welcher Weise
das angeregte Bedürfniß nach anderweitiger Regelung der Erbfolge in der Provinz hervorgetreten
sei. Die Behandlung der Sache wurde dem VI. Ausschuß zugewiesen.Dieser hat in mehrtägiger
Berathung die Frage geprüft, und es haben sich in dem Ausschuß zwei Strömungen geltend gemacht.
Ich darf Sie auf das gedruckte Referat des genannten Ausschusses verweisen,es bedarf alfo wohl
nicht der Verlesung,es ist in Ihren Händen.

Ich habe in dem Ausschusse die Ansicht vertreten, daß in der Provinz ein solches Bedürfniß
zur Aenderung der Erbfolge auch in Bezug auf ländliche Grundstückenicht hervorgetretensei.
Ich bin, meine Herren, zu dieser Anschauungzunächst durch meine eigene, jetzt nahezu 40jährige
praktische Thätigkeit im Iustizdienst geleitet worden. Sie werden mir sagen: das kann sich doch
jedenfalls nur auf das Territorium beziehen, in dem Du gewirkthast. Ich nehme das einst¬
weilen, meine Herren, hin, dann darf ich aber konstatiren, daß in den 40 Jahren meiner prak¬
tischen Thätigkeit mir auch nirgend und in keiner Weise ein Bedürfniß nach Abänderung der
Erbfolge bekannt gewordenist. Ich habe auch, wie das ja selbstverständlichist, mit manchen
Leuten anderer Bezirke der Provinz in Verbindung gestanden, und ich kaun auch konstatiren,daß
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mir niemals ein derartiges Bedürfniß bekannt gewordenist, wohl aber das Gegentheil, wohl habe
ich wiederholt erfahren und wiederholt gehört, daß, so oft und in welcher Art auch theoretische
Bestrebungen sich kund gegeben haben, die praktischen Leute, darüber befragt, überall und zu allen
Zeiten gesagt haben: Nur nicht rütteln an unserem Recht, man hat sich in das Recht hinein¬
gelebt und man hat es lieb gewonnen.

Die andere Strömung in dem Ausschuß, meine Herren, war die, daß zwar nicht für die
ganze Provinz ein solches Bedürfniß als vorhanden zu bejahen sei, die Herren waren aber der
Meinung, es müsse das wohl für einzelne Theile der Provinz bejaht werden. Auf die Frage, wo
die Theile liegen, war es schwer, eine Antwort zu erhalten, Die Herren haben aber geglaubt,
es müsse für einzelne Theile der Provinz das Bedürfniß als vorhanden bejaht werden. Ich habe
schon iin Ausschuß,meine Herren, darauf aufmerksamgemacht, welcher Unterschied in der Beant¬
wortung der uns gestellten, ganz präcisen Frage und dem Gedanken Einzelner liegt, baß nach ihrer
Anschauung wohl Manches einer Aenderung bedürftig sei. Das, meine Herren, ist, wie mir scheinen
will, nicht die Frage, die wir zu beantworte» haben. Ob einzelnein theoretischer Verfolgung der
etwaigen ober der vermeintlichen Bedürfnisse der Provinz glauben, es müsse das oder das geändert
werden, meine Herren, das mag ja für manches eine gewisse Begründung haben, theoretisch stehen
wir nicht alle und nicht in allen Dingen auf demselbeu Standpunkt, aber wenn ich ans die prak¬
tische Frage, wie sie uns gestellt ist, zurückkomme und diese Frage beantworten will, so ist sie
meines Dafürhaltens nicht zu bejahen, sondern entschieden zu verneinen. Der ganze Ausschuß,
meine Herren, war einstimmigdarin, daß das, was dieser Schorlemer'sche Antrag für Westfalen
anstrebt, für die Rheinprovinz durchaus als nicht praktisch, als nicht eiuführbar zu erachten sei.
Der Herr Ober-Präsident hat am Schlüsse des Schreibens an den Herrn Lanbtags-Marschall, in
dem er das Rescript der Ministerien vorlegt, bemerkt, „daß über den Freiherr von Schorlemer'¬
sche« Gesetzentwurf eine gutachtliche Aeußerung sowohl bezüglich der rechtsrheinischen Kreise Rees,
Essen, Duisburg und Mülheim a. o, Ruhr, als auch bezüglich der übrigen Theile der Rheinpro¬
vinz erfordert wird".

Man hat von Seiten der Majorität des Ausschusses,wie Sie aus dem Referat ersehen,
geglaubt, auch dieser Frage gerecht werden zu sollen, und hat gesagt: die genannten Kreise stehen
der Einführung nicht fremd gegenüber,zwei Kreise haben sogar entschiedenden Wunsch ausgesprochen,
daß der Schorlemer'sche Gesetz-Entwurfbei ihnen auch zum Gesetz erhoben werde, und es ist
dann gesagt worden, mau müsse den Kreisen überlassen, das des Näheren auszuführen und ihre
desfallsigenWünschean geeigneterStelle anzubringen. Meinem Antrage gegenüber, die Frage,
wie sie im Allerhöchsten Propositions-Dekretgestellt ist, zu verneinen, hat die große Mehrheit des
Ausschusses folgendenAntrag angenommen:

Der Provinzial-Landtag wolle beschließen:
„Die Frage des Allerhöchsten Propositions-Dekretsvom 31, Oktober 1881 Nr. 2, ob
in der Rheinprovinz ein Bedürfniß nach anderweitigerRegelung der Erbfolge in den
Bauernhöfen hervorgetretenist? für einen erheblichen Theil des Grundbesitzes in der
Rheinprovinzzu bejahen";

in Betreff der zweitendort gestellten Frage: „auf welche Art diesem BedürfnisseRechnung getragen
werden kann", — eine Frage, die ja natürlich behandelt und beantwortet werben muß, wenn die
erste Frage auch nur für eine» Theil der Provinz bejaht wird — „zu erklären, daß der in dem
von Schorlemer'sche» Gesetz-Entwürfeniedergelegte Grundsatz der gebundenen Erbfolge einen
Zwang enthalte, der weder den Rechtsanschauungennoch den Interessender Rheinischen Bevölkerung
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entspreche,daß vielmehr dem Bedürfnisse nnr durch erweiterte Testirfreiheit abgeholfenwerben
könne, daß auch in Erwägung zu nehmen sei, ob nicht durch Erlaß eines den besonderen rheinischen
Verhältnissen entsprechenden Gesetzes, betreffend die Abschätzung von Landgütern zum Behufe der
Pflichttheilsbercchnungauf Grund des Ertragswerthes die Erhaltung der Güter in den Familien
bereits wirksam unterstützt werben könne, daß jedoch ein tieferes Eindringen in die vorliegende
Materie bei dem Mangel an dem statistischen Material und der Kürze der dem Provinzial'Land-
tage bemessenen Zeit unmöglichsei, daß endlich auf die Aufrage des Herrn Ober-Präsidenten vom
13. Novemberd. I. in Betreff der 4 landrechtlicheu Krcife zu erwidern sei, daß deren Bevölkerung,
soweit ihre Ansicht bekannt gewordenist, sich den Grundsätzendes von Schorlemer'schen Gesetz-
Entwurfs gegenübernicht ablehnend verhält, baß jedoch nur die Kreise Essen und Mülheim die
direkte Übertragung desselben beantragt haben".

Meine Herren! Es steht also meinem Antrage die Frage, die uns in dem Allerhöchsten
Propositions-Dekret gestellt ist, zu verneinen, der Antrag des Majoritäts-Ausschusses entgegen.
Ich habe Ihnen gesagt, meine Herren, daß ich für meine Person meine gutachtlicheAeußerung
auf meine praktischen Erfahrungen gestützt habe, foweit ich solche zu macheu im Stande gewesen
bin, ich kann aber zu meiner Freude konstatiren,daß in den Berichten, die die Regierungen in dieser
Frage an den Herrn Ober-Präsidenten eingereicht haben, meine Anschauung eine vollständige
Bestätigung findet. Sie gestatten,meine Herren, Ihnen in Kürze, dasjenige vorzulegen, was sich
in den Berichten für meine Anschauungfindet. Die Regierung zu Aachenberichtet'an den Herrn
Ober-Präsidenten:

„Euer Excellenz beehren wir uns in Erledigungdes verehrlichen Restripts vom 31. December
v. Is. Nr. 10 389 gehorsamstzu berichten, daß nach der übereinstimmendenAeußerungaller von
uns vernommenenLandräthe ein Bedürfniß nach anderweiter gesetzlicherRegelung der Erbfolge in
den Bauerhöfen im hiesigen Bezirke in keiner Weise hervorgetreten ist. Die gesammte Bevölkerung
legt den größten Werth auf die Beibehaltung der unbeschränkten Theilbarkeit und Vererbbarteit
des Grundbesitzesund wünscht dringend dies althergebrachteRecht nicht alterirt zu sehen. Der
Gesetz-Entwurfdes Freiherrn von Schorlemer-Alst wird in unserm Bezirke von der Bevölkerung
mit ebenso großer Einmütigkeit als Entschiedenheit bekämpft.

Wir unsererseits sind gleichfalls der Ansicht, daß dieser Gesetz-Entwurffür die hiesigen
Verhältnisse nicht passendist.

Die Berichte des Landraths zu Iülich (Flachland) und des Landraths zu Montjoie
(Gebirgsland) beehren wir uns in Abschriftzur hochgeneigten Keuntnißnahmehierneben gehorsamst
mit vorzulegen." So die Regierung zu Aachen. Die beiden Berichte der ebengenannten Land«
rathe liegen vor, es würde mich einstweilenzu weit führen, Ihnen dieselben zu verlesen, aber es
ist darin des Weiteren ausgeführt, wie sehr man mit dem dermaligen Zustand der Dinge aus
Grund der Rheinischen Civil-Gesetzgebung zufrieden ist.

Die Regierung zu Koblenz,meine Herren, berichtet folgendermaßen:
„Euer Excellenz beehren wir uns auf den feitwärts bezeichneten hohen Erlaß gehorsamst

zu berichten,daß wir in Betreff der qu. anderweiten gesetzlichen Regelung der Erbfolge in den
Bauernhöfen die gutachtlichen Aeußerungender sämmtlichenLandrathsämter unseres Verwaltungs¬
bezirks eingeforderthaben.

Bis jetzt liegen uns zwar nur die Berichte der Landräthe der Kreise Adenau, Ahrweiler,
Koblenz, St. Goar, Kreuznach, Mähen und Neuwied vor. Allein dieselben besagen überein¬
stimmend, daß die thatsächlichen Voraussetzungen, von welchen der Entwurf des Freiherrn von
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Schorlemer ausgeht, nämlich die Hofwirthschaftenim Gegensatzzur Parzellarwirthschaft, und
resp, arrondirte Bauerngüter mit 75 Mark Katastral-Reinertrag im hiesigen Bezirk nicht, oder nur
selten vorkommen. Das gegenwärtige,im Bereich des bürgerlichenGesetzbuches,wie im Gebiete
des Gemeinen Rechts (linke und rechte Rheinseite unseres Bezirks) gültige Erbrecht, welches die
gleichmäßigeVertheilung der Erbschaft unter die Kinder vorsieht, beherrsche ausschließlichdas
Rechtsgcfühlder Bevölkerung,Klagen darüber seien ebensowenig hervorgetreten, als Wünsche nach
Statuirung einer anderen Erbfolge in Betreff des bäuerlichenGrundbesitzes."

Dieser Bericht spricht sich also vollständigverneinend ans.
Die Regierung zu Köln hat in ihrem Bericht vom 1. Mai 1880 gesagt:
„Durch Euer Excellenz hohen Erlaß vom 31. Dezemberpr. sind wir zu einer gutacht¬

lichen Aeußerungdarüber veranlaßt worden, inwieweit ein Bedürfniß nach anderweiter gesetzlicher
Regelung der Erbfolge in den Bauernhöfen unseres Bezirks hervorgetretensei und in welcher
Art diesem Bedürfnisse Rechnung getragen werden könne.

Nach dem hier geltendenRecht hat jeder Erbe Anspruchauf gleiche Erbquote, und ferner
unbedingt auf Naturaltheiluug der Erbschaft, sofern Grund und Boden in Frage kommt. Dies
Recht gilt auch für die Erbfolge in den Bauernhöfen, wobei wir übrigens von vorn herein bemerken
müssen, daß ein Bauernstand als ein von den übrigen sichtbar gesonderterStand, hier nicht
eristirt, und ebensowenig, oder doch nur in höchst verschwindenderZahl, eigentliche geschlossene
Bauernhöfe, wie in andern Gegenden und speziell in Westfalen, hier vorhanden find.

Kann nämlich schon wegen des eben angeführten hier geltenden Rechtes und wegen der
durch nichts eingeschränktenTheilbarkeit des Grundbesitzesvon irgend welchem stabilen Besitze
kleiner Landgüter von wenigen Morgen nicht die Rede sein, so verdienen auch diejenigen neben
den Rittergütern allerdings noch vorhandenen größeren Güter, welche seit langer Zeit dieselben
Besitzer haben, zum allergeringstenTheil nur den Namen von Bauernhöfen, weil deren Besitzer,
Adelige, Kaufleute, Korporationen :c. meist gar nicht einmal auf dem Lande wohnen und selbst
wirthschaften,sondern solches Pächtern überlassen.

Dieser vorbezeichnete Rechtszustandentspricht aber auch, wie wir in Uebereinstimmung
mit fast allen Landräthen unseres Bezirks glauben annehmen zu müsseu, den Anschauungenund
Wünschender hiesigen Bevölkerung, wofür schon der Umstand spricht, daß testamentarische Fest¬
setzungen über die Vererbung des Grundbesitzesäußerst selten vorkommen. Die Folge davon ist,
daß der kleinere Grundbesitzbeim Tode des Erblassers entweder unter die Erben uawraliwr
getheilt, oder sei es im Ganzen, sei es von einzelnender Erben, die ihren Antheil nicht behalten
können oder wollen, verkauft wirb. Durch diese häufigen Theilungen und Verkäufe des Grund¬
besitzes wird allerdings der Parzellirung des Bodens großer Vorschub geleistet, auf der anderen
Seite aber wird dadurch auch sozusagenJedem Gelegenheit geboten, Gruudbefitz zu erwerben,
beziehungsweise den bereits besessenen zu arronbiren und es ist bekannt, in wie) ausgedehntem
Maße von solcher MöglichkeitGebrauch gemacht wird, und wahrlich nicht zum Schaden der
Allgemeinheit;denn jeder einzelne Morgen Land in der Hand des kleinen Mannes ist ein Schutz
gegen die Ideen von Gleichheitund allgemeiner Theilung, und ist ein ebenso konservatives Moment,
wie anderswo die Erhaltung des angestammtenFamilien-Besitzes! Daß außerdem in Folge dieser
starken Parzellirung eine viel intensivereBewirthschaftungdes Bodens, und die Ernährung einer
viel größeren Bevölkerungauf kleinem Gebiet, eine größere Anspannung der Steuerkraft ermöglicht
wird, darauf dürfen wir nur nebenbeihier hindeuten". Daran werden noch weitere Ausführungen
geknüpft,um zu dem Schlüsse zu kommen: „Nach allem diesem müssenwir in Uebereinstimmung

57



450

mit den Landräthen unsere« Bezirks die Frage, ob ein Bedürfniß nach anderweiter gesetzlicher
Regelung der Erbfolge in den Bauerngütern hier vorhanden sei, ehrerbietigstverneinen."

Die drei Regierungen sprechen sich also vollständig verneinend aus, daß ein solches
Bedürfniß hervorgetretensei. Die Regierung zu Düsseldorf hat in einem fehr ausführlichen pro
insinori«, die theoretischen Fragen behandelt, sie hat den Schorlemer'schen Gesetz-Entwurfeiner
Kritik unterzogen, sagt aber dann: „In den französisch-rechtlichen Landestheilenunseres Bezirks,
hat derselbe bei den Behörden und landwirthschaftlichen Organen eine nahezu einstimmige Ablehnung
erfahren. Man beruft fich daselbst auf den in das Nechtsbewußtsein des Volkes übergegangenen
Begriff der allgemeinenErbtheilung des französischen Rechts; auch wird im Allgemeinenbehauptet,
baß die Natural-Theilung ländlicher Besitzungenim Erbgange, ja selbst daß Subhastationen durch
Ueberfchuldungwegen Abfindung der Miterben verhältnißmäßigselten vorgekommen seien, da in der
Regel durch Testament oder Verfügung unter Lebenden, sowie durch freie Vereinbarung der Erben
die lebensfähigeErhaltung ländlicher Besitzungenin der Familie gewährleistetund den Nachtheilen
der Erbtheilung somit vorgebeugt werde."

Es ist sodann die Regierung zu Trier, die auch in einem sehr ausführlichenpro nieinoi-i«.
über einzelne Gesetzes-Veränderungen,die sie für ersprießlich erachtet, sich ausspricht, die aber dann
doch in einen präcis gefaßtenSatz sagt: „Insbesondere muß die Konstituirung eines Anerbenrechts
ad intLstNto im Sinne des Schorlemer'schen Entwurfs, welchesdem Rechtsgefühlder hiesigen
Bevölkerunggeradezu widerspricht,unbedingt ausgeschlossen erscheinen, zumal auch der Grundbesitz
hier nicht aus den im Laufe der Jahrhunderte historisch gewordenen,organisch zusammengewachsenen
Bauernhöfen besteht, sondern aus stets wechselnden,zufällig vereinigten Grundstücks-Komplexen",
und an einer andern Stelle, am Schluß heißt es — es sind da pia, äosiäeria, in Bezug auf die
Veränderung gesetzlicherBestimmungendes <üoäe angegeben:„Eine solche Modifikation würde aber
nicht durch ein Spezial-Gesetz,wie es der Beschlußdes Abgeordnetenhausesvom 3. December ins
Auge gefaßt hat, sondern nur gleichzeitigmit einer neuen Kodifikationdes gesammtenCivilrechts,
wie eine solche für das deutsche Reich bereits der Erörterung unterliegt, erreicht werden tonnen.
Eine Regelung durch Spezial-Gesetz wäre äußersten Falls nur hinsichtlichder Vorschläge unter
I und II möglich."

Es wird sich nachher vielleichtGelegenheit bieten, darauf zurückzukommen, es ist die
Pflichttheil-Berechnung,die man geändert wünschtund die auch von der Majorität des Ausschusses
als ihr Antrag aufgestellt ist, und ebenso ein freieres Recht der testamentarischen Dispositions-Befngniß.

Sie sehen also, meine Herren, daß die sämmtlichenfünf Regierungen — ich darf sagen:
die sämmtlichenfünf Regierungen — übereinstimmendder Frage verneinend gegenüberstehen,ob
ein Bedürfniß für eine Abänderung des Erbfolgerechts in der Provinz hervorgetreten sei. Die
Königliche Regierung zu Düsseldorf hat auch noch die sämmtlichen Berichte der einzelnen Landräthe
beigefügt, es würde aber zu weit führen, die einzelnenWünscheund Hoffnungen, die darin aus¬
gesprochen sind, hier des Näheren zu erörtern. Demnach, meine Herren, glaube ich, daß aus dem
Material, soweit es bis jetzt uns vorliegt, ich mit gutem Recht sagen kann: Ich finde für meine
persönliche Anschauungdie vollste Bestätigung in den Berichten der KöniglichenRegierungen. Es
ist das Gesetz, wie wir es seit nahezu 80 Jahren haben, was man so sagt, der Bevölkerung in
Fleisch und Blut übergegangen,und Sie würden, meine Herren, durch Abänderung des Erbfolge¬
rechts, fei es im Allgemeinen,sei es in Bezug auf ländliche Immobilien, in das Rechtsbewußtseindes
Volkes einschneiden, was meines Erachtens nicht zum Wohle, wohl aber zum Fluche der Bevölkerung
gereichen würde. (Widerspruch.)
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Meine Herren! Wenn Sie in der Praxis erführen, wie die Erben sich stellen, wenn ein
Vater ober eine Mutter von dem jetzt bestehenden Recht, ein, Kind auf das Pflichttheil zu setzen,
Gebrauch macht, was für Verwünschungen ihnen in das Grab nachfolgen!— In den allerseltensten
Fällen werden Sie bei uns erfahren, daß ein Vater oder eine Mutter ein Kind auf das Pflicht¬
theil setzt, es müßten dann ganz besondere Gründe dazu vorliegen in der Person, um die es sich
handelt, und wenn es geschieht, ich wiederholeden Ausdruck:der Fluch der benachtheiligten Kinder
in das Grab hinein ist die Folge. — Wenn Sie dieses Recht noch mehr erweitern wollten, so
würden Sie in den Familien keinen Segen, sondern Zwietracht säen. Ich bitte Sie, meinen An¬
trag anzunehmenund den der Majorität des Ausschusses zu verwerfen.

Landtags-Marschall: Der Herr Korreferent hat das Wort.
Korreferent AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Meine Herren! Wir haben es hier

mit einer ganz außerordentlichwichtigen und tief einschneidenden Frage zu thun, und da ist es,
wie Ihnen schon der Herr Referent gesagt hat, ganz gewiß zu bedauern, daß uns von der Behörde,
die uns zur gutachtlichen Aeußerung aufgefordert hat, nicht ein umfangreicheres Material zur Ver¬
fügung gestelltworden ist. Der Herr Referent hat Ihnen einiges von dem Material genannt;
es ist geschöpftaus den Berichten der Bürgermeister und der Landräthe, aus deuen dann die
Regierungen wieder ihre an den Herrn Ober-Präsideuten gerichteten Berichte zusammengestellt
haben. Es ist im Ausschuß darauf hingewiesen worden, — ich werde mich bemühen, möglichst
getreu das wieder zu geben, was im Ausschußzur Sprache gebracht worden ist, — welchen Werth
eigentlich heutzutage der Bericht eines Bürgermeisters oder Landrathes über die sozialen Ver¬
hältnisse im Allgemeinenhaben können. Es gibt ja Ausnahmen davon, aber es ist hervorgehoben
worden, wie in der größten Mehrzahl der Fälle weder die Bürgermeister, noch die Landräthe mit
der Bevölkerungin einem Verband ständen, aus der Bevölkerung so hervorgegangen, daß sie in
der Lage wären, die Verhältnisse der Bevölkerungzu kennen. Das würbe ja der Fall sein, wenn
bei Besetzung der Bürgermeister-Stellen in erster Linie die Gemeinde-Ordnungberücksichtigt würbe,
es würde der Fall sein, wenn die Landrathsstellenin der Weise besetzt würden, wie das auch die
gesetzlichenBestimmungen in erster Linie bedingen. Trotzdemalso, meine Herren, die Königlichen
Regierungen sich auf diese Berichte zum größten Theil gestützt haben, ist doch das Material, was
wir von dieser Seite bekommen haben, ein nicht so ganz unbedeutendes. Ich werde Ihnen nachher
noch einiges andere Material nennen; ich bin zunächst genöthigt, einiges zu ergänzen aus den
Berichten der Regierungen, was, namentlich bei der Kürze der Zeit, der Herr Referent Ihnen
gewiß nicht hat mittheilen wollen. Die Regierungen von Aachen, Köln und Koblenz— ich fasse
dieselben summarisch zusammen — sprechen sich im Allgemeinen gegen den Schorlemer'schen
Gesetzentwurfaus. Das ist überhaupt bei der ganzen Enquete, die bis jetzt stattgefundenhat,
festzuhalten. Dieser Schorlemer'sche Gesetzentwurf ist wie ein Gespenstdurch das ganze Rhein¬
land gezogen, und es ist in dem ganzen Rheinland den Leuten die Furcht in die Glieder gefahren,
es möchte ein Zwang in der Erbfolge, irgend eine feste Erbfolge in der Provinz eingeführt werben,
wir möchten in die alten feudalen Verhältnisse zurückfallen,und unter diesem Eindruck— das
geht aus den drei Berichten der drei Regierungen hervor — sind die Aeußerungenerfolgt. Ich
habe weiter zu konstatiren, daß die Berichte dieser drei Regierungen im Verhältniß zu der Wich¬
tigkeit des Gegenstandeseine bewunderungswürdigeKürze haben: der Bericht der Aachen'erRegie¬
rung über diesen wichtigenGegenstandist 1 ^2 gebrocheneSeiten lang, der von Köln und Koblenz
ist ein wenig länger, es muß aber rühmlich hervorgehobenwerden, daß sowohl die Düsseldorfer
wie die Trier'sche Regierungmit einer bei weitem größerenGründlichkeit,wenn auch nicht erschöpfend
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— das will ich nicht behaupten — den Gegenstandbehandelt haben, und da bin ich so frei, einige
kleine Stellen mitzutheilen,um das Referat, welches Sie eben gehört haben, nach dieser Richtung
hin zu ergänzen.

Die Düsseldorfer Regierung theilt die Frage in zwei Theile, nämlich inwiefern der
Schorlemer'sche Gesetzentwurf namentlichfür die rechtsrheinischen Theile von Wichtigkeit sei und
inwiefern er für die linksrheinischen Theile von Wichtigkeit sei. Ich erlaube mir zunächsteinen
Satz weiter fortzusetzen,den der Herr Referent vorgelesen hat. Es handelt sich um die Anwen¬
dung des S chorlemer'schen Gesetzentwurfesauf die rechtsrheinischen Kreise, Es heißt: „Wie
wir bereits mittelst unsers, den Erlaß eines Konsolidationsgesetzes betreffenden Berichts vom
18. Mai pr. I. III ^ 1076 hervorzuhebendie Ehre hatten, hat sich die Vererbung der geschlos¬
senen Höfe in den nördlichenDistrikten unseres Bezirks noch in ausgebreitetemMaße und mit
einer Zähigkeit erhalten, welche sich beispielsweise im Kreise Essen, selbst unter den ganz anders
gearteten Bedingungen einer alle LebensverhältnissebeherrschendenIndustrie als ein im Volke
historischentwickelter Trieb zur Erhaltung des Familien-Eigenthums darstellt" — meine Herren,
der Satz ist nicht zu Ende, ich will nur einschalten, ich glaube, daß diese Leute, die mit solcher
Zähigkeit daran festhalten, auch zu den praktischen Leuten gehören, auf die sich der Herr Referent
am Eingange seines Referates bezogen hat — „und um so mehr auf die Umwandlung feines ge-
wohuheitsrechtlichenCharakters in feste gesetzliche Normen hinweist, als die freie Theilbarkeit des
Bodens und die außerordentlich schwankenden Verkaufs-Werthedesselben inmitten einer so starken
Bevölkerung,wie hier, dem Güterschlusse offenbar manigfacheGefahren bereiten müssen."

Meine Herren! Die Königliche Regierung sagt also, die Bevölkerunghabe dort mit großer
Zähigkeit an den alt hergebrachten Verhältnissen, trotz der Gesetzgebungfestgehaltenund es sei
wünschenswerth,daß dieser Stimmung der Bevölkerung in Form eines Gesetzes Ausdruck gegeben
werde. Ich will Ihnen die langen weiteren Ausführungen nicht vorlesen,die Königliche Regierung
sagt, sie bedaure sehr, nicht umfangreicheresstatistisches Material mittheilen zu können, sie würde
für den RegierungsbezirkDüsseldorf solches Material eingeforderthaben, sie setze aber voraus, daß
der Minister bei der Wichtigkeitder Sache, eine solche Enquete für die ganze Rheinprovinz ansetzen
würde, sie habe daher in die Sache nicht eingreifen wollen. Am Schlüsse ihres Berichtes spricht
die Negierung von Düsseldorf von den anderen Theilen und sagt: „In den französisch-rechtlichen
Landesthcilenunseres Bezirks, hat derselbe bei den Behörden und landwirtschaftlichen Organen
eine nahezu einstimmige Ablehnung erfahren". Das ist der Satz, den der Herr Referent auch
verlesenhat. Der Bericht fährt fort: „Man beruft sich daselbst auf den in das Rechtsbewußtsein
des Volkes übergegangenen Begriff der allgemeinen Erbtheilung des französischenRechts; auch wird
im Allgemeinenbehauptet, daß die Naturaltheilung läudlicher Besitzungen im Erbgange, ja selbst
daß Subhastationen durch Ueberschuldungwegen Abfindung der Miterben verhältnißmäßig selten
vorgekommen seien, da in der Regel durch Testament oder Verfügung unter Lebenden, sowie durch
freie Vereinbarung der Erben die lebensfähige Erhaltung ländlicher Besitzungen in der Familie
gewährleistetund den Nachtheilender Erbtheilung somit vorgebeugtwerde."

Meine Herren! Sie sehen, die Königliche Regierung sagt, die Bevölkerungsuche sich auf
andere Weise gegen die Schäden der durch den Ooäo oivil bedingten Erbtheilung zu schützen; ich
glaube, das sind wieder die „praktischen Leute." Der Bericht fährt fort: „Wir können uns vor¬
behaltlich eines nach Ausführung der Enquete abzugebenden definitiven Urtheils der Ueberzeugung
nicht verschließen, daß es sich empfiehlt,auch für die linksrheinischen Kreise unseres Bezirks, wo
die ländlicheProduktion noch nicht durch vorwiegende Industrie verdrängt worden ist, den Güter-



schluß durch die Gesetzgebung mehr, als bisher zu schützen, denn es läßt sich nicht verkennen, daß
in zahlreichenFällen, wo eben nicht durch Testament, Schenkung oder freie Vereinbarung der
Miterben dafür gesorgt ist, daß der Uebernehmer des Guts nach Abfindung der Miterben noch
existenzfähig bleibt, diefe Existenzgefährdet werden muß, weil der der gleichen Erbtheilung gesetzlich
zu Grunde zu legende Verkaufswerth eines Landgutes den Rentenwerth in der Regel sehr erheblich
übersteigt,und einen falschenMaßstab über den wirthschaftlichcn Werth des Gutes abgibt." Meine
Herren! Ich denke, da sind wieder diese beiden Punkte bestätigt, entweder schützt sich die Bevölke¬
rung neben dem Gesetz her gegen die als schädlich erkanntenFolgen desselben— ooer, so sagt die
Regierung, wo sie das nicht kann, da muß eine neue gesetzliche Regelung den großen Schäden, die
durch die französische Gesetzgebung herbeigeführt sind, zuvorkommen und vorbeugen.

Ich komme zu der Regierung von Trier, die auch mit recht anerkennenswertherGründ¬
lichkeit, wenigstensim Vergleichzu den drei genannten Regierungen,sich ausspricht, um auch hier
Einiges kurz vorzulesen. Ich kann den ganzen Bericht eben nicht vorlesen, dazu ist er zu lang,
ich muß aber doch etwas länger ausholen, ich könnte sonst unklar werden. Die Regierung von
Trier sagt: Bei uns hat seit jeher eine kleine Parzellcn-Eintheilungbestanden, daneben waren
große Flächen Holzungen, Oebcn und Weiden, ja selbst von Ackerland im Besitze der Gemeinden
und Gehöferschaften,die kleinen Eigenthümer benutzten diese nebenbeials Viehtriften u. s. w., und
sie fährt dann fort: „Daneben war es — gleichfalls abweichendvon der sächsischenStammes-
sitte — nicht Regel, daß der Grundbesitzdes Vaters ungetrennt auf ein Kind vererbte; die Theilung
des Grundbesitzeswie des Mobilars war vielmehr vorherrschend. Der gebirgige Charakter des
Landes, durch welchen Nutzbarkeitund Werth der einzelnenGrundstücke je nach Lage und Boden»
beschaffenheit ein außerordentlichverschiedener ist, sowie ferner der Umstand, daß schon der Sonder»
Grundbesitz des Erblassers aus vielen im GemeindebannezerstreutenParzellen zu bestehen pflegt,
führte ferner dazu, daß die mehreren Erben, wenn sie überhaupt zur Real-Auseinandersetzung
schritten, sich nicht mit der Vertheilung der Nachlaß-Grundstückenach den vorhandenenParzellen
begnügten, sondern jedes der letzteren in so viele Stücke, als Mitcrben vorhanden sind, zerlegten."
Meine Herren! Es wurde also faktisch in der Regel bei jeder Erbtheilung parzellirt, ich habe es
als thatsächlich zur Schilderung des dortigen Zustandes gehörend angeführt. Die Regierung fährt
dann fort: „Alle diese, auf häufigen Wechsel und Zersplitterung des Grundeigenthums drängenden
Momente sind unter der Herrschaft des französischen Rechts nur noch in ihrer Wirkung verstärkt.
Es ist dadurch, wie wir in dem Berichte vom 23. September». I., 1^,. 12 954. über die Noth¬
wendigkeit der Konsolidationdarzulegenuns erlaubten, allmählich ein Zustand erwachsen,welcher
dem einzelnenLandwirth jede Art des Fortschrittes im rationellen Betriebe, beim Ackerbau, in der
Viehzucht, in der Pflege der Wiesen und namentlich in der freien Wahl für Art und Zeit der
Bestellung, wie der Ernte auf's Aeußerste erschwert, wenn nicht unmöglich macht," Also die
Regierung sagt, daß diese Parzellirung einen rationellen landwirthschaftlichenBetrieb kaum zuläßt.
Der Bericht fährt fort: „Ein Bedürfniß zur Aenderung dieser Zustände liegt unzweifelhaftvor."
(Hört! Hört!)

Die Regierung spricht sich bann gegen eine Aenderungdurch Zwang aus, ich will dies
nicht vorlesen, denn darüber sind wir Alle einig, sie sagt: „Insbesondere muß die Konstituirung
eines Anerbe-Rechtsad intsLtllto im Sinne des Schorlemer'schen Entwurfs, welches dem Rechts¬
gefühl der hiesigen Bevölkerung geradezu widerspricht,unbedingt ausgeschlossen erscheinen,zumal
auch der Grundbesitzhier nicht aus den im Laufe der Jahrhunderte historisch gewordenen,organisch
zusammengewachsenenBauernhöfen besteht,sondernaus stets wechselnden, zufällig vereinigtenGrund.
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stucks-Komplexen."Sie ist also gegen den Zwang, sie fährt bann fort: „Diese durch irgend welche
(auch nur eventuell beim Mangel eines Testaments eintretende)Zwangsvorschriftenfür alle Zukunft
zusammenzuhalten,wäre gewiß nicht zu rechtfertigen. Es kann sich vielmehr für die Gesetzgebung
nur darum handeln" — meine Herren! Ich bitte Sie, diesen Satz etwas genauer zu hören —
„die positivenHindernisse zu beseitigen,welche das französische Recht der freiwilligenZusammen¬
haltung des einmal vereinigtenGrundbesitzesbereitet und zu diesem Behufe namentlichdem Grund¬
besitzer eine ausgedehntere Freiheit der Disposition murti» oausn. einzuräumen, wie solche ihm
durch das französische Ehe- und Erbrecht gewährt wird." Sie fährt dann recht klar fort:

„Die revolutionäreUeberstürzung,welchem der ooäs civil seine Entstehung verdankt,zeigt
sich auch darin, daß — während gegenüber der früheren Gebundenheit durch Lehn nnd Fideikomiß-
Nexus die größtmöglichste persönliche Testirfreiheit gesichert werden sollte — diese formell durch das
Verbot gemeinschaftlicher Testamente und Erbverträge und materiell durch Konstituirung eines dem
Prinzipe der „Gleichheit" huldigenden abnormen Pflichttheilsrechts in einem Maße beschränkt
wurde, wie es der germanischen Rechtsentwickelungstets fremd geblieben." Sie sagt also: man
hat von Freiheit geredet und hat Beschränkung eintreten lassen. „Das Gleichheitsprinzip hat
ferner (ebenfalls entgegendem germanischen Prinzipe der Schonung berechtigter Eigenthümlichkeiten)
dahin geführt, daß das komplizirteGewohnheitsrechtder Weltstadt Paris schablonenmäßigals
allgemeineNorm des ehelichen Güterrechts, somit auch für das Landvolk aufgestellt wurde, für
dessen einfache Verhältnisse es am wenigsten paßt". Meine Herren! Ich glaube, ich habe Ihnen
genug daraus vorgelesen. Am Schlüsse steht das, was Ihnen der Herr Referent mitgetheilt hat,
die Königliche Regierung weist allerdings darauf hin, daß ein gleichartigesbürgerliches Erbrecht
für das ganze Reich in Aussichtstehe und ob es nicht gerathen sei, bis dahin zu warten; aber,
meine Herren, aus der verlesenenStelle werden Sie erkannt haben, daß sowohl die Regierung
von Düsseldorf, als diejenige von Trier sich auf das ausführlichste dahin ausspricht, daß ein
Bedürfniß nach anderweitiger Regelung der Erbfolge bestehe; die Königlichen Regierungen
sprechen sich namentlich im Sinne eines freiheitlicherenErbrechts aus.

Wir haben hier noch anderes Material, es ist nicht sehr viel, aber es ist doch einiges
dabei, was auch noch zu der Kategorie der „praktischen Leute" zu rechnen ist. Der Kreis Rees
hat sich sehr eingehend mit der Frage befaßt, sowohl der dortige Landrath, als die Lotal-Abtheilung
des lcindwirthschaftlichen Vereins. Dieselben sprechen sich auch auf das Entschiedenstegegen die
feste Successions-Ordnungdes S chorle mer'schenGesetz-Entwurfes,aber für eine veränderte Gesetz¬
gebung zur Erhaltung des bäuerlichenBesitzes aus. Der Direktor der dortigen Lokal-Abtheilung,
der Bürgermeister Arntzell von Ringenberg hat zur Klarstellungder Sache einen ganz praktischen
Gedankengehabt; er hat sich an einen großen Theil der Notare der Rhcinprovinz gewendetund
an dieselben einen Fragebogen zur Beantwortung verschickt. Es ist eine Menge von Antworten
eingegangen, ich will sie nicht alle vorlesen, ich will nur zwei Fragen aus diesem Fragebogen
anführen und dann ein paar Antworten mittheilen. Die erste Frage geht dahin: „Ist es Regel,
daß Baucrgüter erst nach Absterbender Eltern und zwar mit oder ohne Testament auf die Nach¬
kommen übergehen oder wird in der Regel der Hof bei Lebzeiten der Eltern einem der Nachkommen
übertragen?" Da sagt z. B. aus dem Kreise Moers der Notar Ho üben in Moers: „Die
Güter werben in der Regel bei Lebzeiten der Eltern übertragen." Die Eltern suchen also bei
Lebzeiten die nachtheiligenFolgen dee Erbtheilung des französischen Gesetzes zu umgehen. Aehnlich
sprechen sich der Notar in Geldern und einige andere Notare aus, während z. B. der Notar
Vasen in Grevenbroichauf diese Frage antwortet: „Es kommt in hiesiger Gegend nur höchst
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selten vor, daß Hofgüter zu Lebzeiten der Eltern an eins der Kinder abgetreten werden."
Das sind die beiden Kategorien, meine Herren, ich habe Ihnen zwei Aeußerungen vorgelesen,
in denen sich diese beiden Kategorien von Antworten der Notare widerspiegeln.Dann heißt eine
Frage, es ist Nr. 8 oder 9, folgendermaßen: „Wenn weder ein Testament noch ein Guts¬
überlassungsvertragvorhanden, wird dann der Hof in der Regel verkauft oder fubhastirt oder
parzellirt? oder einigen sich die Erben in der Regel dahin, daß einer derselben das Gut übernimmt?
Derselbe Notar aus Grevenbroich — ich will wieder zwei Gruppen vorlesen — sagt: „In den
meistenFällen wird das Gut parzellirt, d. h. in nawra, zwischen den Kindern getheilt; wohnen
diese aber zerstreut, so daß ihnen die Selbstbewirthschaftungnicht möglich, und es ist einer der
Betheiligten in der Lage, das Gut übernehmen zu können, so erfolgt käufliche Ucbertragung an
den betreffendenAetheiligten, im anderen Falle gemeinschaftlicher Verkauf des ganzen Gutes an
einen Freunden." Also die Regel, meine Herren, ist danach entwederParzellirung oder Verkauf
an einen Fremden, wenn nicht ein einzelnerErbe durch andere glückliche Umständein der Lage ist,
den Hof zu übernehmen. Die Notare weiter rheinabwärts, wie ich Ihnen vorgelesen habe, aus
Moers, Geldern u. s. w. sprechen sich dahin aus, daß in der Regel intor vivo» zwischen den Eltern
und den Kindern Uebertragsverträge abgeschlossen werben. Am klarsten legt das der Notar
von Aerßen aus Goch dar, er legt die Form der Akte bei, in der das gewöhnlich gemacht wird, und
da ist es in der Regel — Sie können das alles hier einsehen — ein Kaufakt; die Eltern ver¬
kaufen einem der Söhne das Gut zu einem ermäßigten Preise, da sie aber erkennen, daß die
französische Gesetzgebung ihnen im Wege steht, so kommt sehr häufig hinterher noch ein Testament,
welches sagt: wenn die anderenKinder nicht zufrieden siud, so werden Sie auf das Pflichttheilgesetzt.

Also: entwederkommtder Hof oder das Ackergut,der elterlicheBesitz, zum öffentlichen
Verkauf resp. Parzellirung oder bei Lebzeiten der Eltern sucht man das französische Gesetz zu
umgehen und sich auf andere Weise gegen die Schäden desselben, gegen die erstere Eventualität
zu schützen.

Meine Herren! Wir sind in der glücklichen Lage gewesen, in der Kommissionin der
Majorität zu sein, die aus 9 Personen bestand, gegenübereiner Minorität von dreien, und dabei
auch zu den „praktischen Leuten" zu gehören, von denen der Herr Referent gesprochen hat. Wir
haben zu alledem, was wir in dem vorliegendenMaterial gefunden haben, auch unsere eigenen
Erfahrungen genommen, und haben alles das bestätigenköunen, was wir hier in den Antworten
der Notare gefundenhaben: entweder kommt es zum Verkauf und zur Parzellirung oder es werden
bei Lebzeiten derartige Verträge gemacht,wie sie vorher bezeichnetwurden. Meine Herren! Das
gibt Ihnen den Beweis, daß unsere Erbrechts-Gesetzgebung einen ganz wesentlichen Einfluß auf den
Grundbesitzhat, und es fragt sich nur: ist diefer Einfluß ein schädlicher oder ein solcher, wie er
der Natur und den Verhältnisse.«entspricht.

Die Majorität im Ausschuß,meine Herren, hat die Absicht gehabt, in dem Antrage die
wirkliche Situation in der Rheinprovinz, allerdings in wenigen Worten, zum wahren Ausdruck
zu bringen.

Ich möchte nun gleich zwei Gruppen in der Rheinprovinz unterscheiden. Wenn z. B. die
Regierung in Koblenz sich gegen den Schorlemer'schen Gesetzentwurfund gegen eine neue gesetz¬
liche Regelung auöspricht, so glaube ich, daß sie zum großen Theil von ihrem Standpunkt aus
völlig in ihrem Recht ist. Ich unterschreibedas vollständig, was der Herr Referent aus dem
Berichte der Koblenzer Regierung vorgelesen hat und was mit anderen Worten auch in dem Berichte
der Trier'er Regierung steht, daß dort oben am Rhein und an der Mosel, wo Sie die große
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Parzellirung sehen, diese Parzellirung nicht auf der französischen Gesetzgebung,sondern vollständig
in der Natur des Landes, in der dortigen Lage beruht.

Meine Herren! Ich habe die feste Ueberzeugung,daß wenn wir heute eine neue Gesetz¬
gebung bekommen, dieselbe an den dortigen Verhältnissen beinahe nichts ändern kann uud wird;
bort wird die Gesetzgebung eine Aenderung nicht erzwingen wollen, aber auch nicht erzwingen
können. Wo der Weinbauer vorherrscht, der nur einen kleinen Weinberg und ein paar Morgen
Land hat, auf denen er seine Kartoffeln und sein weniges Getreide baut, da kaun von einein eigent¬
lichen bäuerlichen Besitze keine Rede sein. Diese Gruppe möchte ich sofort ausgeschieden haben, und
ich erkläre für meinen Theil ohne Umschweife,daß ich hier ein besonderserheblichesBedürfniß
nicht anerkenne,wenn ich auch sagen muß, daß ich ihnen die Wohlthat, welche wir uns wünschen,
auch gönne, weil ich dies für richtig halte; aber ein großes Bedürfniß liegt dort nicht vor, eben¬
sowenig wie in dem Theil des Grundbesitzes,der von den größeren Städten beherrschtwirb, also
3 bis 4 Meilen um die Städte herum, wo man Blumen zieht, wo man Kappus und anderes
Gemüse baut.

Es handelt sich daher nur noch um den dritten Theil, vorzugsweise um das Flachland,
das den größten Theil der Rheinprovinz bildet. Da paßt das, was wir soeben gehört haben, da
treten jene beiden oben genanntenFolgen ein: entweder tritt der Verkauf und die Parzellirung ein,
oder die Eltern haben sich vorher durch Verkaufsverträgeund andere Uebertragungsverträgegegen
diese Folge zu sichern gesucht.

Sehen wir uns die erste Folge an: es kommt zum Verkauf oder zur Theilung, Wenn
es zur Theilung kommt, so kommt es in der Regel auch zum Verkauf. Was ist die Folge, wenn
es zum Verkauf kommt? Die Folge ist, daß entweder der große Grundbesitzdas Verkaufsobjekt
ankauft, oder es kauft es das große Kapital, oder es kommt in die eigentliche Güterschlächterei
hinein. Ich, meine Herren, für meine Person, bin ein Feind von allem Drei, auch des ersten Falles,
denn dann tritt ein, was wohl Niemand von uns wünschen kann, nämlich, daß große Latifundien
gebildetwerden. Ich glaube, wir Alle hier haben die Ansicht, — und ich kann Ihnen das Werk
eines nationalökonomischen Schriftstellers geben, der sich mit großer Ausführlichkeitdarüber aus¬
spricht —>: derjenige Stand und diejenigeGesellschaft ist die gesundeste, in der es möglichst viele
mittlere Vermögen gibt. Meine Herren! Das ist hier die Aufgabe und die Frage: wie soll der
Mittelstand im Grundbesitze erhalten werden? Darum dreht sich die ganze Frage. Das geschieht
aber nicht, wenn Theilung und Parzellirung eintritt, oder Verkauf.

Den Verkauf habe ich eben berührt. In den Privatgesprächen über diese Frage, welche
die Gemüther etwas bewegt, sind in diesen Tagen viele Zahlen mitgetheilt worden. Alle diese
Zahlen haben gezeigt und bewiesen, daß sich die Zahl der Güter in allen Gegenden der Rhein¬
provinz, ich spreche namentlichvon dem eigentlichen mittleren Grundbesitz, von dem Flachlande,
vermehrt hat. Nun ist es immer noch ein Glück, daß trotzdem nicht die allerschlimmsten Folgen
daraus entstanden sind und sich immer noch ein guter Mittelstand der Grundbesitzererhalten hat.
Aber es ist eben schon eine Zunahme der Zahl, und lassen wir noch 1 oder 2 Generationenweiter¬
gehen, so wird sich dasselbe Exempelin erhöhter Progression weiter ausbilden. Das ist also Folge
unseres Erbrechtes.

Die andere Folge ist, was auch aus dem Berichte der Notare hervorgeht, daß die Be¬
völkerung selbst in einem großen Theile der Provinz es anerkannt hat, daß die Gesetzgebung ihr
schädlich ist, und daß sie sich dagegen schützen muß. Nun wird doch Niemand zugeben, daß es ein
glücklicherund guter Zustand ist, wenn eine Gesetzgebung besteht, namentlich eine Gesetzgebung über
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das Erbrecht, den wichtigsten Gegenstand, den es in materieller Beziehung gibt, welche von der
Bevölkerunggefürchtetwird und gegen welche die Bevölkerungsich auf andere Weise, auf Neben¬
wegen, wenn ich so sagen soll, zu schützen sucht

Sehen wir nach Frankreich, welche Folgen hat in Frankreich die Erbtheilung gehabt?
woher kommtes, daß dort Alles in Bewegung ist? Bloß deswegen, weil der Grundbesitzer von
seinem Eigenthum entfernt ist, weil diese endlose Parzellirung eingetretenist. Woher kommt es,
daß das Familienleben in Frankreich ruinirt ist, und daß die Folgen eingetretensind, die ich nicht
näher bezeichnen will, die zwar zum Theil von der Irreligiosität, zum Theil aber auch von dieser
großen Parzellirung des Grundbesitzesherrühren. Meine Herren! Gehen Sie nach Frankreich
und fragen Sie die Franzofen, sie werden Ihnen sagen: von Jahr zu Jahr ist die Zunahme der
Bevölkerung eine geringere. Doch ich will darauf nicht näher eingehen. Aus allen diesen Gesichts¬
punkten,zu denen sich noch manche andere hinzufügenließen, haben wir in der Kommission mit 9
gegen 3 Stimmen die Bedürfuißfrage bejahen zu müssen geglaubt. Der Herr Referent hat Ihnen
den Wortlaut des Antrages vorgelesen, ich halte denselben in einem Punkte für nicht ganz glück¬
lich. Am Schlüsse heißt es wegen der Vedürfnißfrage:

„für einen erheblichenTheil des Grundbesitzesder Rheinprovinz ist diese Frage zn bejahen."
Meine Herren! Was ist das: „ein erheblicherTheil?" In dem Ausschusse ist die Frage

ventilirt worden: sollen wir mit Rücksicht auf die Verhältnisse, welche ich soeben hervorgehoben
habe, die verschiedenartigen Verhältnisse am Obcrrhein und am Nieberrhein, einen geographischen
Strich durch die Rheinprovinz ziehen und sagen: dort ist ein Bedürfniß, dort nicht. Es ist uns
Allen aber klar geworden, daß dies eine Unmöglichkeitsei, daß vielmehr diejenigenObjekte, für
welche ein Bedürfniß obwaltet und diejenigen, für welche kein Bedürfniß vorliegt, in einem
Gemenge mit einander liegen, daß ein solcher Strich gar nicht zu ziehen ist und daß es daher
auch nicht möglich ist, zu sagen: für soviel ist ein Bedürfniß vorhanden und für soviel nicht
Deshalb habe ich den Ausdruck „für einen erheblichen Theil" nicht für einen glücklichen gehalten
und ich halte ihn auch augenblicklich nicht dafür. Ich würde nichts dagegen haben, wenn man
das Wort „erheblich" fallen ließe.

Wir haben uns bann im Ausschusse gefragt: wie soll dem Bedürfniß abgeholfenwerde»?
Zwei Dinge standen sich gegenüber: Zwang oder Freiheit. Einstimmig hat die Kommission,wie
Ihnen der Herr Referent gefagt hat, den Schorlemer'schen Gesetzentwurf verworfen,weil er eben
ein Zwangs-Succefsionsrechtenthält und weil es, wie der Herr Referent bereits gefügt hat, nach
unserer Ansicht den Anschauungen und den Interessen der Rheinischen Bevölkerung nicht entspricht
eine Zwcmgs-Successionsordnungeinzuführen. Ich halte — das ist meine Privatanficht — eine
solche Zwangs-Successionüberhaupt für nachtheilig.

Die Königliche Regierung zu Trier hat, wie Sie gesehen haben, gesagt, daß die revolu¬
tionären Bestrebungen des vorigen Jahrhunderts in ihren Folgen weit über das Ziel hinaus¬
geschossenseien. Das läßt sich nicht in Abrede stellen, revolutionär waren die Bestrebungen von
1789 und der folgenden Jahre, das wirb Niemand leugnen wollen, aber es läßt sich daneben auch
nicht leugnen daß diese revolutionärenBestrebungen nicht ein solches Resultat gehabt haben würden,
wenn ein gesunder, widerstandsfähigerBauernstand dagewesenwäre. Ich will mit einem Worte
sagen: Das, was man die alten feudalenVerhältuisse genannt hat, war faul geworden,sie brachen
zusammenvor dem leisesten Winde, und weil sie zusammenbrachenund weil ein Widerstand nicht
dagewesenist, um den Anprall auszuhalten, hat eine Ueberstürzung stattgefunden und ist man
über das Ziel hinansgefchossen.Die Regierung von Trier sagt: „Man hat Freiheit geredet, aber
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den Zwang eingeführt". Wie wir nun in der Majorität der Kommissionden Zwang des
Schorlemer'schen Entwurfs nicht haben wollten, ebenso perhorrescirtenwir nun auch den entgegen¬
gesetzten Zwang; denn die französische Gesetzgebung legt unstreitig den Eltern in Betreff der Ver¬
fügung über ihr Vermögen morti» oausH einen Zwang auf. Bei Lebzeitenkann Jeder mit
seinem Vermögen machenwas er will, für den Todesfall soll er es nicht können. Ein derartiger
unfreiheitlicherZwang widersprichtnach meiner Ansicht ebensosehr unseren rheinischen Anschauungen,
wie auch den Interessen.

Meine Herren! Wenn wir diesen Zwang beseitigen,welche nachtheiligenFolgen kann es
eigentlich haben, und was ist der Zustand, den wir dann herbeigeführthaben? Wenn dieser Zwang
beseitigt ist, dann ist es Jedem überlassen,je nach dem er das Bedürfniß erkennt, sich nach seiner
Fayon die Sache einzurichten. Ist ein Bedürfniß nicht vorhanden, dann wird von dieser Freiheit
gar kein oder nur ein sehr geringer Gebrauch gemacht werden; wird aber ein großer Gebrauch
davon gemacht, dann ist das eben ein Beweis, daß ein solches Bedürfniß in ausgedehntemMaße
vorhanden ist. Das ist unsere Ansicht im Ausschusse gewesen.

Man soll es der Bevölkerung selbst überlassen,— ich spreche von der ländlichenBevöl¬
kerung, — sich den Weg zu suchen, der für ihre Bedürfnisse und für ihre Verhälnisse der richtige
ist, der zum richtigen, guteu Ziele, der zur Erhaltung der Familie führt, der auch zur Erhaltung des
Staates führt; denn wenn man einen Faktor unter den verschiedenen Faktoren des Staates hinwegnimmt,
ihm den Boden unter den Füßen wegzieht, dann geräth der ganze Staat und die ganze Gesellschaft
in's Schwanken. Sie werden gewiß Alle sagen, die Industrie, der Handel und das Gewerbe ist ein
nothwendigerFaktor in unseremStaate; aber ebenso nothwendig ist der Grundbesitz; ich glaube
beinahe sagen zu dürfen: er ist noch nothwendiger,weil er der Faktor ist, der am meisten erhal¬
tend im Staatsleben wirkt. Wenn Sie den Grundbesitzin Fluktuation bringen, so ist dem Grund¬
besitz dieser Charakter und diese Nützlichkeit für den Staat genommen.

Ich bitte Sie alfo, indem ich schließe,meine Herren, entscheiden Sie sich bei der Ab¬
stimmung gegen den Zwang nach allen Richtungen hin und sprechen Sie sich aus zu Gunsten
der Freiheit auch auf diesem Gebiete, indem Sie den Antrag des Ausschusses annehmen.

Ich habe kurz noch Eins zu erwähnen. Es ist von Seiten des Herrn Ober-Präsidenten
speziell über die Kreise Rees, Mülheim a. d. Ruhr, Essen und Duisburg eine Frage an uns
gerichtetworden. Die Kreise Essen sowie Mülheim wünschen unter allen Umständenden Schor¬
lemer'schen Gesetzentwurf zu haben — ob Sie das befürworten wollen, weiß ich nicht, der Aus¬
schuß hat sich nicht darüber ausgesprochen— während Duisburg und Rees den Schorlemer'schen
Gesetzentwurf nicht wollen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es haben sich folgende Herren zum Wort
gemeldet: von Eynern, Wolters, Wunderlich, Waldthausen, Dr. Mooren, Pelzer und
Friedeiichs. Zunächst hat Herr von Eynern das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ich setze voraus, daß Sie in eine ein¬
gehende Besprechungdieses Antrags eingehenwollen; sollte das nicht der Fall sein, sollten Sie
wünschen, daß nach den 2 Referenten in Anbetracht der vorgerückten Zeit sofort die Abstimmung
erfolgt, so bin ich bereit, auf das Wort zu verzichten. (Pause.) Es scheint das nicht der Fall
zu sein. Jedenfalls werde ich versuchen, mich so kurz, wie möglich,zu fassen. Es ist eine Materie
so schwieriger und so weitgehenderArt, daß es außerordentlich leicht sein würde, einen Vortrag
über die Ansichten, die ich darüber gewonnenhabe, in sehr langer, stundenweiter Rede auszudehnen.
Ich kann bei kürzerer Fassung also nur gewissermaßeneine Art von Extrakt liefern von dem, was
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ich über diesen Gegenstand gelernt habe, als derselbe schon vor 2 Jahren oem Abgeordnetenhause
vorlag und als derselbe nun wieder dem Landtage der Rheinprovinz vorgelegt wurde. Meine
Herren! Im Abgeordnetenhause hat uns zur Beurtheilung dieser wichtigen Frage nicht annähernd
ein so umfangreichesMaterial zur Verfügung gestanden, wie hier. Wir können dem Herrn Ober-
Präsidenten und der Königlichen Staats-Regierung nicht genug dankbar sein, daß sie dem Ausschuß
dieses hohen Hauses gestattet haben, von den sämmtlichen Gutachten der Regierungen der Rhein¬
provinz und der Landräthe der Rheinprovinz und den Gutachten der landwirthschaftlichen Vereine
der Rheinprovinz, auf welche die landräthlichen Gutachten zum Theil gestützt sind, Einsicht zu
nehmen. Wir haben damit über die Wünsche und Bedürfnisse der Rheinprovinz in unserem
Ausschußein Bild gewinnen können, wie es in einer solchen Ausführlichkeit,ich glaube, keinem
Landtag einer andern Provinz jemals vorgelegenhat.

Meine Herren! Dieses reichlicheMaterial ist von beiden Seiten verwerthet worden,
Jeder hat daraus das entnommen,was für seine vorher festgestellten Ansichten ihm am günstigsten
erschien. Aber das wird der Herr Korreferent und das wird auch die Majorität des Ausschusses
mir nicht bestreiten,die überwältigendenMeinungsäußerungender Regierungenund der Landräthe
gehen dahin, daß eine Abänderung der bestehenden Gesetzgebungnicht wünschenswerthund nicht
nothwendigsei. Es sind nur sehr vereinzelteStimmen unter den Landräthen, die sich im Sinne
der von Herrn von Schorlemer gemachten Vorschläge geäußert haben. Und es ist unter den
fünfen nur eine Regierung, die Regierung von Trier, die sich dem Urtheil dieser Landräthe ange¬
schlossen hat (Unterbrechung. Rufe: Düsseldorf!),Düsseldorf? Düsseldorf mit einer solchen Beschrän¬
kung, daß eigentlich nur ein Satz aus dem Gutachten dafür sich deuten läßt, worin es heißt, daß
am Ende eine andere Erbfolge ganz wünschenswerthsei; wobei es aber weiter heißt, daß die
bestehenden Verhältnisse sich dem doch entgegensetzen.Trier ist somit die einzige Regierunggewesen.
Dieses Outachten ist von einem altländischenPräsidenten verfaßt, und ich kann es gewiß dem
Herrn Korreferentennicht verdenken,wenn er bei seinen übereinstimmendenAnsichten hauptsächlich
daraus seine Stützen nimmt. Es sind in diesem Gutachtcu mancherlei Aeußerungen,die dem Herrn
Korreferentennach seiner politischenStellung Freude und Vergnügen machen müssen. So z. B.
spricht das Outachten von den revolutionären Grundsätzendes Code; ich habe nichts dagegen,daß
hier diese Anschauungen herausgenommenund mitgetheilt werde», wir können ja darüber befinden.
Meine Herren! Nun sind wir im Ausschuß in unserer Berathung weiter fortgegangen,die Geister
sind recht auf einander geplatzt, wie das in den Ausschüssen ganz wünschenswerthist. Die beiden
Parteien haben sich wechselseitig vorgeworfen, die anderen Ansichten seien nicht diejenigen„prak¬
tischer Leute." Ein gemeinsames Resultat aber ist dennoch ans diesen Berathungen hervorgegangen:
die eigentliche Idee des Schorlemer'schen Antrags, durch Zwang eine gebundeneSucccssions-
ordnung in deu Bauerngütern herbeizuführenund eine volle Beschränkung der freien Dispofitions-
befngniß des Besitzers zu bestimmen, ist in den Ausschußberathungeneinhellig beseitigt worden,
und damit ist eigentlich der ganze Schorlemer'sche Entwurf, denn das ist sein wesentlicher Inhalt,
in der Beurtheilung des Ausschusses dieses Landtags gefallen.

Meine Herren! Was übrig geblieben ist, das bezieht sich nur noch darauf, baß, da die
Herren der Majorität des Ausfchusfessich bereit erklärt haben, dem Wunsch des Herrn Ober¬
präsidentenzu willfahren, sie dessen Frage beantworten, in welcherWeise in der Rheinprovinz ein
Bedürfniß nach anderweitigerRegelung der Erbfolge in den Bauernhöfen hervorgetreten sei.
Meine Herren, das ist eine Frage, die hat mit dem Schorlemer'schen Antrag eigentlich gar nichts
mehr zu thun; es ist ein Wunsch des Herrn Oberpräsioenten,den die Herren erfüllen zu müssen
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geglaubt haben. Meine Herren, der Antrag, den nun die Majorität des Ausschusses vorlegt, will
es der Autonomiedes Besitzers überlassen, nach den obwaltende» Verhältnissen Bestimmung zu
treffen. Der Antrag kommt somit auf verhältuißmäßig recht Unbedeutendes, auf nichts Anderes
heraus, als auf eine Aenderungder Bestimmungdes Artikels 913 des ooäo civil, auf eine Abän¬
derung der bort vorhandenenBestimmungenüber das Pflichttheil. Meine Herren, es wird gesagt,
daß in einem erheblichen Theil der Nheinprovinz das Bedürfniß nach einer solchen Abänderung
der Bestimmungenüber das Pflichttheil vorhanden sei.

Der Herr Referent hat ganz richtig den Korreferenten gefragt: wo ist denn das Be¬
dürfniß? Allerdings, dieses Bedürfniß ist in der Besprechung des Ausschussesso zusammengeschrumpft,
daß schließlich nur das Flachland am Niederrhei», wie der Herr Korreferent hervorgehobenhat,
übrig geblieben ist. In unseren Ausschußbcrathungenwurde der ganze Oberrhein sofort aus¬
genommen, weil darin keine wesentliche Veränderungen gewünschtwurden. Man sagt dann: ja,
aber am Niederrhein ist ein Bedürfniß vorhanden. Da ick nun auch am Niederrhein wohne,
und das bergische Land einer der größten Theile des Niederrheines ist, ein Land, welches ungefähr
ein Fünftel der ganzen Bewohner der Nheinprovinz umfaßt, so konnte ich koustatiren, daß nach
meinen Erfahrungen und Kenntnissen ein solches Bedürfniß sich dort nicht geltend gemachthätte
und daß deshalb dieser Landestheil wiederum ausgeschlossen werben müßte. Meine Herren! In
unserer ganzen Gegend ist eine Beeinträchtigung der nachgeborenenKinder etwas, was diejenige
Bezeichnungverdient, die der Herr Referent darauf angewandt hat. Die Freiheit des Besitzers,
sein Hab und Gut nach seinem Belieben unter die einzelnen Kinder zu testiren, wird dort nickt
anerkannt. Die Idee der Gleichberechtigung der Erben an dem Gute der Eltern ist dort in Fleisch
und Blut übergegangen,und wenn etwas anderes zwangsweise bestimmt werden sollte, wie das
der Schorlemer'sche Entwurf wollte, fo würde Zwietracht und Zwiespalt in alle Familien hinein¬
getragen werden. Meine Herren! Es sind die Bestimmungen des ooäs «ivil, wie sie bestehen,
bis jetzt genügend gewesen, die Theilung der Bauerngüter zu verhindern, dadurch daß die Familien
sich freundlich verständigen. Eine freiwillige Vereinigung findet dort statt und man kann kou¬
statiren, daß auf Grund dieser freiwilligen Vereinigung das Bauerngut gar nicht in einem als
beängstigendanzusehendem Maße den Familienbesitz wechselt.

Meine Herren! Ich glaube, es ist richtig, wenn Jeder aus seiner Erfahrnng spricht. Ich
maße mir nicht an, ein Urtheil zu haben, wie es in Rees und Geldern aussieht, aber ich maße
mir wohl ein Urtheil darüber an, wie es in denjenigenLandestheilenaussieht, in denen ich groß
gewordenbin. Es ist dort eine so glückliche Vereinigung von industriellen und gewerblichen Ver¬
hältnissen, eine so glücklicheVerbindung von Gewerbe und Landbau, daß der Wohlstand dieses
Theiles unserer Provinz aus dieser Vereinigung hervorgegangenist, und daß die Erbtheilnng der
Güter, wo sie mittelst Parzellirungen stattgefundenhat zum Segen Denjenigen gereichte, welche mit
diesem kleineren Theil des Gutes eine eigene Wirthschaft errichten konnten.

Meine Herren! Mir liegt hier ein Gutachten von Seiten eines Landraths au« diesen
Theilen der Provinz vor, von einem Landrath, der, wie Wenige in die landwirtschaftlichen und
gewerblichen Verhältnissedes bergischen Landes einen Einblick gewonnenhat, ich meine den Herrn
Landrath Melbeck von Solingen. Ich will aus seinem Gutachtennur ganz kurz dasjenige vorlesen,
was sich auf den Schorlemer'schen Gesetz-Entwurfbezieht. Es heißt da: „Die Verbindung der
Bewirthschaftung eines kleinen Gutes mit dem Gewerbebetriebebegründet den Wohlstand und das
Glück einer großen Anzahl von Familien. Nach dem Tode des Besitzers findet in seltenenFällen
eine Naturaltheilung solcher Güter statt. Entweder werden dieselben von einem der Erben über-
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nommen, oder sie gehen durch Licitation in die Hände dritter Personen über. Eine größere Par-
zellirung als die gegenwärtigschon bestehende, dürfte nicht wohl zu besorgen sein." Weiter heißt
es: „Wenn das Gesetz aber in einzelnenFällen zur Anwendungkäme, so würde wegen der dem
einen Miterben zu Theil werdenden BegünstigungZwietracht und Unfriede in den Familien hervor¬
gerufen werden, da der Grundsatzder Gleichberechtigung der Kinder an dem Nachlasse ihrer Eltern
sehr tiefe Wurzeln geschlagen hat. Würde das Gesetz aber den Effekt äußern, daß die Güter einen
größeren Umfang gewännen, so könnte leicht die Folge davon sein, daß der Fleiß, mit welchem der
Boden augebaut und die sterilsten Strecken ertragfähig gemachtwerden, einen bedeutenden Abbruch
erleidet, was in Betracht der dichten Bevölkerungim Bergischenbedenklichsein würbe."

Meine Herren! Das Urtheil wird, so viel wie ich erfahren habe, uud ich habe mich
vielfach umgehört, ziemlich von allen Bewohnern dieser Landcstheileunterschrieben. Ich für meinen
Theil möchte wünschen, daß wir mit Bestimmungen, die die Bestimmungendes (üoäo Napoleon
übertreffen, verschont bleiben möchten. Wir sind eben konservative Leute, die mit den bestehenden
Zuständen ganz zufriedensind. (Heiterkeit.)

Meine Herren! Nun malt sich Herr von Loö, der Herr Korreferent,ein großes Gespenst
vor; er hat selbst gesagt, die gegenwärtigenZustände seien gar nicht derart, daß eine Veränderung
stattfinden müsse, die gegenwärtigenZustände gäben noch keinen direkten Anlaß dazu, aber, sagt er,
es wird eine Zeit kommen!! Meine Herren! Das Prophezeien ist immer ein sehr bedenkliches
Thun. Ich glaube, meine Herren, wenn wir so lange Zeit unter den gegenwärtigengesetzlichen
Bestimmungen bestandenhaben, so kommen wir damit auch noch weiter. Herr von Loö verweist
uns auf Frankreichund führt aus, wie dort die Zustände unter der allgemeinen Erbtheilung uner¬
träglich gewordenseien.

Meine Herren! Nehmen Sie mir es nicht übel, man kann immer Alles beweisen, bisher
wurden uns in Deutschlanddie Zustände in Frankreich als die glückseligsten geschildert;dort könne
man fünf Milliarden bezahlen; es sei ein unendlichreiches, wir ein armes Land. Thatsächlich
ist Frankreich in einer so günstigenLage, daß es heute 3 Milliarden Ersparniß im Jahr hat,
während wir in Deutschlandnoch immer über unseren mangelnden materiellen Wohlstand klagen.
Eine Hauptursachedieses Wohlstandes in Frankreich wird von sehr vielen Nationalökonomen,die
ich hier auch anführen könnte, ebensogut wie Herr von Loö Autoritäten angeführt hat, gerade
in der Begünstigung der Erbtheilung von Grund und Boden gesucht. Ich glaube, daß wie in
Frankreich, so sehr viele Theile der Rheinprovinz in der Begünstigung der Grund- und Boden¬
theilung in ihrem Wohlstandeden besten Beweis liefern, daß die Verhältnisse bei uns nicht ungün¬
stiger sind, und daß wir unter dieser Gesetzgebung nicht leiben. Meine Herren! Ist diese Gesetz¬
gebung der Erbtheilung eine Folge der revolutionären Gesetzgebungvom Jahre 1789? Meine
Herren! Die Freiheit der Parzellirung von Grund und Boden muß in allen Theilen der Provinz
schon genau in demselben Maße vor dieser Kodifikationdes bestehenden Rechts, — es kann der
Ooä« Napoleon für diesen seinen Theil nichts anders gewesensein, — in gleicher Erleichterung
bestandenhaben, denn die Zersplitterung des Grund und Bodens datirt nicht von 1789, sondern
hat lange Jahrhunderte vorher bestanden. Ich überlasse darüber die näheren Ausführungen den
Herrn Juristen, die in dieser Beziehung bei Weitem eingehendere Studien gemacht haben, aber
thatsächlichdatirt das Recht der Erbtheilung nicht erst von dem Augenblickan, wo der Ooäo
Napoleon in der Rheinprovinz eingeführt wurde. Wenn wir den Vorschlägendes Herrn Korrefe¬
renten folgen, so frage ich, was erreichenwir denn? Wir haben jetzt wenigstenseine einheitliche
provinzielleGesetzgebung, wenn wir aber seinem Vorschlage folgen, dann würden wir eine Art von
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Kreisgesetzgebung bekommen, dann würben wir, sage ich, für diese Kreise diese, für jene
Kreise jene Erbfolge machen,hier wäre die Testirfreiheit so, dort so! Wir würden demnachstatt
zu einer einheitlichen Gestaltung des Civilrechts, zu einer Vielgestaltigleit desselben kommen, und
das würde durch ganz Deutschland gehen, womit die Einheit der Nation in kein schönes Licht
gestelltwerden würde. Wenn die Sache nun so steht, wie ich sagte, wenn konstatirt ist, daß die
bestehendeGesetzgebung keine hervorragenden nachtheiligenEinflüsse auf unsere bäuerlichenVer¬
hältnisse gehabt hat, dann, meine Herren, glaube ich, bleiben wir besser als konservative Männer
bei dem, was besteht. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Wolters hat das Wort.
AbgeordneterWolters: Meine Herreu! Ich möchte zuerst darauf hindeuten, daß ocr

Herr Vorredner gefagt hat: Vieles, was in den Akten steht, hätte Herr von Loe von seinem
Politischen Standpunkte aus angesehen. Ich behaupte, daß unsere Gegner auch etwas zu sehr von
ihrem politischen Standpunkte aus die ganze Sache betrachten. Ich glaube nämlich, daß wir in
der ganzen Diskussion, wenn wir heute vollständigobjektiv sein wollten, den Namen Schorlemer
ganz fallen lassen könnten. (Sehr richtig!)

Meine Herren! Wir haben mit Herrn von Schorlemer und seinem Antrage gar nichts
mehr zu thun, sondern wir haben heute bloß die Frage zu beantworten: liegt ein Bedürfniß vor,
daß eine andere Regelung in der Erbfolge des bäuerlichenBesitzthumseintritt, und da, meine
Herren, muß ich gestehen, — ich hoffe, der Herr Vorredner wird mir das nicht übel nehmen, —
er hätte uns die ganze Einleitung seines Vertrages eigentlich schenkenkönnen,denn diese hatte mit
der Sache gar nichts zu thun. Der Schorlemer'sche Antrag ist längst verdammt. Ich möchte
bemerken, daß ich ausdrücklich weiß, daß die Provinz Westfalen ihn auch nicht will, sondern daß
ein vollständigamendirtes neues Werk in Münster heute schon vorliegt, worüber man nun spricht
und debattirt. Der ursprünglicheSchorlemer'sche Antrag ist, mit einem Worte gesagt, nicht
mehr da. Ich möchte nun weiter darauf zurückgehen,— ich habe mich soeben noch von dem
Datum überzeugt, — daß die sämmtlichen Gutachten der Herren Landräthe, Bürgermeister und der
Königlichen Regierungen von Ende 1879 und Anfang 1880 herstammen, wo also von einer wei¬
teren Frage in der Sache noch gar keine Rede war, sondern wo nur purs der gedruckte Schor¬
lemer'sche Antrag vorgelegenhat, und, meine Herren, ich muß gestehen, ich würde wenig Achtung
vor unseren Landräthen haben, wenn sie dem Schorlemer'sche» Antrag, wie er vorlag, für die
Rheinprovinz zugestimmt hätten. Ich nehme es ihnen nicht übel, ich bin ihnen dankbar, daß sie
gesagt haben: der Schorlemer'sche Antrag paßt für uns nicht, und daß sie es bei jeder Gelegen¬
heit hervorgehobenhaben, er widerspreche auch dein, was seit uralter Zeit in Rheinland in Fleisch
und Blut Übergänge» ist. Ganz anders aber würden die Auslassungen der Herren Landräthe,
Bürgermeister und der Königlichen Regierungen ausfallen, wenn ihnen heute die Frage vorgelegt
würde, welche der Herr Ober-Präsident uns vorgelegt hat.

Ich wieberholealso, meine Herren, und ich bitte Sie dringend darum, wenn Sie objektiv
bleiben wollen, lassen Sie den Namen Schorlemer fallen und nennen Sie bloß die Frage, die
uns heute vorliegt. Sodann möchte ich dem Herrn von Eynern doch erwidern, daß ich nicht
der Ansicht bin, daß die Materie, welche uns vorliegt — nicht der Schorlemer'sche Antrag —
von so ungeheuer großer Wichtigkeit ist. Es soll ja nach dem, was wir beantragen, in keiner
Weise irgend welcher Zwang ausgeübt werden, sondern es soll nur eine Möglichkeit zur Erhaltung
der Bauernhöfe geschaffen werden und, meine Herren, wie sehr nothwendig dieses ist, das geht
aus dem Berichte des Herrn Landraths Melbeck, wenn er ganz verlese» wird, und gerade aus
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dem hervor, was Herr von Eynern gesagt hat. Der Herr von Eynern ist im Belgischen
Lande bekannt, ich bin auch im Bergischen Lande bekannt, und ich kann sagen, daß die Theilungen,
wie Herr von Eynern richtig sagt, meistens glatt abgehen. Aber warum gehen sie glatt ab?
weil sie strikt das Pflichttheil verändern, indem sie dasselbeganz anders feststellen,und vor allen
Dingen das verletzen, was die französische Gesetzgebung eigentlich gewollt hat. Ich muß das hier
mit drei Worten auseinandersetzen,weil gerade Herr von Eynern auf das wohlhabendeund
ziemlich große Bergische Land zurückgekommen ist. Es geschieht meist so, wie wir es gerade
wünschen,daß die Söhne, wenn sie heranwachsen, erklären: einer übernimmt das Gut, — es
braucht nicht immer der Aelteste zu sein, es kann auch der Jüngste sein. Es kommt nun ja oft
auf dem Lande vor, daß ein anderer Bruder, oder eine Schwester nicht heirathen wollen, diese
bleiben dann gewöhnlich, wie ich das noch vor 14 Tagen erlebt habe, wo ich eine solche Sache
durchzusehen hatte, bei demjenigender das Gut übernimmt und machen ein Testament, wonach ihr
Vermögen dem vermacht wird, der auf dem Gute bleibt. Ein dritter Bruder studirt, in dem vor¬
liegenden Falle, der vor 14 Tagen gespielt hat, ist es ein bedeutenderMediziner geworden; der
vierte wird Kaufmann in der Stadt, oder eine Tochter heirathet einen Kaufmann in der Stadt.
(Stimme: sie kommen aber Alle unter.) Meine Herren! Es ist gesagt worden, so und so ist es
im BergischenLande. Ich will den Herren nur an diesem einzelnen Fall den Grund beweisen,
wie das dort möglichgemachtwird. Der Mediziner hat studirt, er verzichtet auf jeden Pfennig,
das ist ihm von vornherein von dem Vater gesagt worden, er hat ans der Universität flott gelebt
(Hört! Hört!) und macht selbst keine Ansprüche. Der Kaufmann hat sich zu Lebzeiten des Vaters
mit dessen Hülfe etablirt und auf weitere Ansprüche verzichtet. Auf diese Weise werden die Erben
zufrieden gemacht und ist es möglich, daß der Besitz einer Scholle in der Familie bleibt, ohne
daß der Uebernehmer des Gutes so überschuldetist, daß er die Zinsen nicht mehr tragen kann.
Dann möchte ich dem Herrn von Eynern noch erwidern, daß es meiner Auffassung nach nicht
mehr eine so große Prophezeiungist, was uns der Herr von LoL gesagt hat: Die Zeit schreitet
sehr schnell. Ich glaube, daß ich im Jahre 1873, wenn ich damals gefragt worden wäre, das
Bedürfniß nicht anerkannt hätte, aber aus meiner Erfahrung gerade nach dem Jahre 1873, nach
dieser Schwinbelzeit,kann ich sagen, daß ich nunmehr das Bedürfniß voll anerkenne. Das alte
patriarchalische,konservative Verhältniß, von dem Herrn von Eynern soeben gesprochenhat, ist
vor 1873 allerdings dagewesen; heute sind die Verhältnisseanders geworden,heute ist ein anderer
Geist in die Bevölkerung gekommen, und ich weiß nicht, meine Herren, wenn wir uns unter der jetzigen
Gesetzgebung nach 10 Jahren wieder sprechen, ob mir dann nicht auch Herr von Eynern Recht
geben würde, daß wir besser gethan hätten, heute etwas zu schaffen, dessen Unterlassung uns nach
10 Jahren reut. Das Beispiel mit Frankreich trifft hier nicht zu. Wer Frankreichkennt, weiß,
daß Frankreich ein sehr reiches Land ist, das mit uns gar nicht zu vergleichen ist. (Stimme:
wodurch?) Durch seinen Natnrreichthum, der so groß ist, wie irgend möglich.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWunderlich hat das Wort,
AbgeordneterWunderlich: Meine Herren! Sie haben gehört, daß auf die Berichte

der Herren Landräthe und Bürgermeister sehr wenig Gewicht gelegt werden könne. Herr von
Lo8 hat das in liebenswürdigerWeise gesagt. Ich glaube aber, das ist viel leichtergesagt, als
bewiesen. Denn woher nehmen die Herren ihre Informationen? Sie gehen nicht zu den Pro«
fefsorenund fragen dieselben um Rath, sie gehen zu den Grundbesitzernund zu den landwirth-
schaftlichen Vereinen und fragen diese, und nach Berathung mit diesen wird geurtheilt. Meine
Herren! Ich bin auch ein Bürgermeister (Heiterkeit), aber im Sinne der Gemeindeordnung,ich
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will sagen, im Sinne des Herrn Korreferentenund glaube, mein Urtheil in dieser Sache abgeben
zu dürfen. Sie haben gehört, was aus einem solchen Volumen Akten referirt werden kann. Der
eine Herr Referent referirt in hellen Farben und der andere Referent in schwarzen, Sie mögen
beide von ihrem Standpunkte aus Recht haben; für uns, meine Herren, kommt es nur darauf an,
daß wir die richtige Mitte finden. Auf mich haben die Referate den Eindruckgemacht,daß erstens
der Schorlemer'sche Gesetz-Entwurf,wie auch schon Herr Wolters gesagt hat, für uns rein
unmöglichist, der ist für uns einfach nicht vorhanden, und zweitens haben sie auf mich den Ein¬
druck gemacht, daß eine Bedürfnißfrage entschieden verneint werden muß. Herr Wolters hat
gesagt, es sei schon lange her, daß die Berichte eingefordertseien. Das aber, meine Herren, kann
ich Ihnen heute noch als Bürgermeister im Sinne der Gemeindeordnungversichern,daß am Mittel«
rhein, am Oberrhein und an der Mosel die Einführung eines anderen Gesetzes undenkbar ist. Ich
wüßte wahrhaftig nicht, was die Leute mit einem anderen Erbfolge-Gesetze anfangen wollten. In
einer Versammlung, die wir vor einiger Zeit hatten, ist auch zum Ausdruckgekommen, daß sich
der größte Theil des vierten Standes entschieden dagegen verwahrt hat, daß eine Aenderung in
dem Erbfolge-Gesetze vorgenommenwerben soll. Ich bitte Sie, was die Bediirfnißfrage anlangt,
diese zu verneinen. Sollte hinterher wirtlich ein Beschluß zu Stande kommen, in dem modifizirten
Sinne des Herrn Korreferenten, dann würde ich noch beantragen, daß man so beschließt,wie ich
auch im Ausschusse beantragt habe, daß man das Wort „erheblich" wegläßt und nur sagt: „in
einem Theile".

Landtags-Marschall: Meine Herren! Als ich vorhin die Rednerliste aufzählte, habe
ich vergessen, Herrn von Heister zu nennen, der sich schon früher zum Wort gemeldet hatte.
Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort.

Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Ich werde nicht allzulang sein. Die
Verhältnissedes Grundbesitzeshaben sich bei uns im Laufe dieses Jahrhunderts außerordentlich
verändert. Seit Einführung der französischen Gesetzgebung ist bei uns sehr viel Gutes geschaffcu
worden; es ist auf diese Zeit eine Zeit des allgemeinenWohlstandes gefolgt, und ist es daher
nicht zu verwundern, wenn man in Verwechselungdes rn-opter lio« und post lwo geglaubt hat,
es hänge dies mit dieser Gesetzgebung zusammen. Meine Herren! Man darf nicht vergessen, daß
wir 50 Jahre beständigenFriedens gehabt haben, ich spreche von der Zeit bis 1865, daß eine
Ansammlungvon Kapital stattgefundenhat, wie man sie früher in Deutschlandnicht gekannt hat,
daß in dieser Zeit sämmtliche Eisenbahnengebaut worden sind, daß die Industrie zu einer Entwickelung
gekommen ist, wie man es vordem in unserem beinahe nur Ackerbau treibendenLande nicht vor¬
aussetzen konnte. Das sind allgemeine Umstände, die auch dem Grundbesitzgeholfenhaben, die ihn
in Verhältnissegebrachthaben, die es ihm erleichterten,die Schwierigkeitendes französischen Erb¬
rechts zu überstehen. Leider haben sich diese Verhältnisse mittlerweile auch schon wieber zum
Schlimmeren gewendet und ist es immer noch zu befürchten, daß sie sich weiter zum Schlimmeren
wenden. Meine Herren! Dann werben alle die Uebelstände,wie sie im französischen Erbrecht
liegen, erst recht zum Vorschein kommen, dann wird sich zeigen, wie selten der Bauer in der
Lage sein wird, den bäuerlichen Besitz zu erhalten, der dann entweder, wie schon gesagt worden ist
von Großgrundbesitzernoder Kapitalisten aufgekauft,oder in unzählige kleine Theile zersplittert wird.
So werden die auf eigenem Hofe sitzendenmittleren und größeren Bauern allmählich mehr und
mehr verschwinden. Nun, meine Herren, liegen die Verhältnisse in unserer Provinz so ungeheuer
verschieben, baß der Provinzial-Landtag ein positives Gesetz, wie eine neue Erbfolge-Ordnung,ganz
gewiß für uns nicht leicht vorschlagen tan». Ganz anders liegt die Sache, wenn man sich darauf
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beschränkt, die Tcstirfreiheit zu vergrößern. Dann ist eben der jeweilige Besitzer in der Lage, je
nach seinen Verhältnissen zu beurtheilen, ob Verkauf, ob Theilung, oder ob die Vererbung auf
einen Sohn mit Abfindung der übrigen Kinder für seine Familie am zweckmäßigstenist und hiernach
in seinem Testament Bestimmung zu treffen. Das ist die große Wohlthat dieser Aenderung des
Erbrechts, die wir hier vorschlagen, daß in der Weise, ganz anders als bisher, den besonderen
Verhältnissen eines jeden Besitzers und jeder Familie Rechnung getragen werden kann. Es ist
dabei, wenn von Testirfreiheit in dem Antrage gesprochen worden ist, nicht an die allgemeine
Testirfreiheit gedacht worden.

Meine Herren! Wir wollen, heißt es in dem Antrage, eine erweiterte Testirfreiheit, also
ein gewisses Pflichttheil, eine den Verhältnissen entsprechende Abfindung der jüngeren Geschwister
soll immer bleiben. Wir sind fern davon, fideikommisfarifche Bestimmungen im Auge zu haben,
wir wollen nicht, daß einer der Besitzer werde, und die Andern in der Hauptsache mit guter
Erziehung abgefunden werden Das jetzige Pflichttheil ist nur viel zu groß, wir wollen, daß die
künftige Abfindung so bemessen wird, daß die Erhaltung des Hofes in der Familie wenigstens in
den meisten Fällen möglich wird. Vor allen Dingen kommt es aber auch auf das an, was im
zweiten Absatz des Antrages enthalten ist, daß bis jetzt immer unseren bestehenden Rechtsverhält¬
nissen entsprechend bei Abschätzungen behufs Erbtheilung der Geschwister der Grundbesitz nach dem
Verkaufswerth taxirt werden muß. Es kaun nämlich jeder Miterbe die Naturaltheilung oder seine
Abfindung nach dem Verkaufswerth des Gutes verlangen. Es ist daher selbstverständlich, daß das
Gut verkauft werden muß, wenn die Erben sich nicht über den Preis einigen, und die Folge ist,
daß, wenn eines der Kinder aus Treue und Anhänglichkeit an den von den Vorvätern überkomme¬
nen Besitz oder im Interesse der gesammten Familie den bestehenden Grundbesitz übernimmt, er
dann derjenige ist, der unter den Verhältnissen zu leiden hat und statt Vortheile, Nachtheile
von seiner Anhänglichkeit an dem ererbten Besitz davon trägt. Meine Herren! Der Gedanke, der
uns hier in dem Antrage beschäftigt, ist auch gar nicht fo etwas Abnormes gegen unsere bisherige
Gesetzgebung. In derselben ist ausgesprochen, daß gleiche Erbtheilung die Regel sein, aber durch
Testament einem jeden Besitzer frei stehen folle, zum Vortheile eines seiner Kinder über die soge¬
nannte disponible Quote zu verfügen. Was heute vorgeschlagen wird, ist nichts anderes, als daß
die disponible Quote etwas erweitert werden soll; der Unterschied ist also nicht prinzipiell, der
Grenzpunkt der freien Verfügung ist blos etwas verrückt, und weil wir behaupten, daß für den
Grund und Boden bei der bisherigen Engheit der Quote die Erhaltung des Gruudbesitzes in der
Familie dauernd nicht möglich ist, aus dem Grunde schlagen wir eine Erweiterung der disponiblen
Quote vor. Ich möchte jetzt noch auf einige Einwürfe, die gemacht worden sind, kurz antworten.
Es hieß vorhin z. B. — ich glaube, der Herr Referent war es — daß, wenn eine derartige
gesetzlicheBestimmung bei uns eingeführt würde, der Streit in den Familien in gewaltiger Weise
wachsen würde, und daß der Fluch der Kinder den Eltern in da« Grab nachfolgen würde.

Meine Herren! Ich will gar nicht sagen, daß das nicht für eine gewisse Uebergangs¬
periode, namentlich so lange derartige Bevorzugungen einzeln und selten sind, vorkommen könnte.
Es ist das demokratische, absolute Gleichheitsprinzip in unsere Bevölkerung so eingedrungen, daß sie
sich für die erste Seit an Entgegenstehendes langsam gewöhnen muß. Meine Herren! Ich gebe
das also zu, aber ich meine, man müsse auch die entgegengesetzteSeite der Medaille betrachten,
wenn die Erziehung der Kinder heutzutage so vernachlässigt wird, daß wegen einer gewissenBenach-
theiligung bei der Erbschaft sie ihren Eltern in das Grab nachfluchen, wenn solche Vorkommnisse
möglich sind, so ist in erster Linie eine bessere Erziehung nothwendig, und zu dieser besseren
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Erziehung gehört vor Allem die Stärkung der Autorität der Eltern. Was tonnen Sie aber besseres
bieten, um die Autorität der Eltern zu starten, als wenn Sie ihnen größere Testirfreiheit geben!
(Bravo! Sehr wahr!)

Herr von Eynern hat dann davon gesprochen,daß das lonservativebergische Land,
dessen Verhältnisse er genau kennt, dazu zwinge, es ebenfalls von denjenigen Theilen unserer
Provinz auszunehmen, für die eine Aenderung des Erbrechts Passe. Ich bin auch so glücklich,
einen Theil des bergischen Landes zu kennen, allerdings nicht den oberbergischen Theil. Von dem
oberbergischen Theil, an den Herr von Eynern denkt, von dem weiß ich aber so viel, daß es
des ZusammengehenssämmtlicherParteien bedarf, um die Sozialisten dort einmal zu besiegen.
(Heiterkeit.)

Meine Herren! Ich will den Gedankennicht weiter ausführen, weil ich nicht zu weitläufig
werden will; aber das will ich doch bemerken, von der konservativenGesinnung in dem ober¬
bergischen Lande habe ich nicht viel gehört, wohl aber von der sozialistischen und dieser arbeiten
wir gerade durch die Erhaltung eines selbstständigen Bauernstandes entgegen. Dann ist uns ent¬
gegen gehalten worden, daß der große Wohlstand in Frankreich wohl in dem Erbrechte seine
Ursache habe. Meine Herren! Der Wohlstand in Frankreich ist auf sehr vielseitigeUrsachen
zurückzuführen. Frankreich hat im großen Ganzen eine glückliche Vergangenheit hinter sich. Es
war in der Lage, einen einheitlichen Staat seit Jahrhunderten zu bilden, und es konnte deshalb
die ganze Gewerbthätigkeitin einer Weise durch staatlicheGesetzgebung und direkte Unterstützung
gehoben werden, wie dies bei uns nicht möglich war. Denn wir, zerrissen in Hunderte von
kleinen Territorien, waren nicht im Stande, der Gewerbthätigkeitin solcher Weise zu helfen und
deren Aufschwung zu befördern. Wir sind außerdem in der traurigen Lage gewesen, daß Frankreich,
worauf ich einen Theil des Wohlstandes von Frankreich zurückführe,seit mehreren Jahrhunderten
beständigRaubkriege geführt und unsere wohlhabendstenProvinzen beinahe 2 Jahrhunderte lang
ausgesogen und in Trümmer gelegt hat. Nicht zum wenigstenist auch der Punkt, auf den der
Herr Korreferent schon hingewiesen, hier heranzuziehen. Weil das französische Erbrecht die gleiche
Theilung ausspricht und Seitens der Besitzer doch wo möglichgewünscht wird, das Gut zu erhalten,
so liegt es nicht im Interesse der Betreffenden, viele Erben zu haben. Die Folge ist das skandalöse
System, auf welches schon hingedeutetist, und welches auch ich nicht weiter hier behandeln will.
Meine Herren! Nun noch zwei ganz kurze historische Bemerkungen, aus denen man doch lernen
sollte. Als das unglückliche Irland, welches uns in der letzten Zeit wieder so vielfach beschäftigt,
endlich am Anfang des 18. Jahrhunderts der brittischenHerrschaft nach den heftigsten Kämpfen
vollständigunterworfen war, wurde diesem Lande, welches immer ein bäuerliches Land war, um
es vollständig zu vernichten,die Testirfreiheit, die es bis dahin besaß, genommen,und eine zwangs¬
weise gleiche Theilung eingeführt. Und zu welchem Zweck geschah es? Es geschah um den dortigen
Besitz in kürzester Frist zu ruiniren, und um dieses um so deutlicherhinzustellen, genügt es auf
eine Bestimmung hinzuweisen,nämlich auf die, daß ein Besitzer, wenn er zu der anglikanischen
Kirche übertritt, auch das englische Erbrecht — wieder die Testirfreiheit — erhalten solle, d. h. er
tonnte den Besitz ungetheilt auf einen seiner Söhne vererben. Ein zweites historisches Beispiel.
Es ist vorhin schon von der französischen Revolutions-Gesetzgebiinggesprochen worden; der ooä«
ist zwar ein Ausstuß der revolutionären Zeit, aber doch erst nach der eigentlichen Revolution ent¬
standen. Aber, meine Herren, der Konvent hat 1793 ein Erbgesetz erlassen, nach welchem unter
sämmtlichen Kindern gleiche Erbtheilung stattfinden müßte, und zwar foweit gehend, daß sogar die
unehelichen Kinder mit den ehelichen vollständigzu gleichen Theilen theilen sollten. So bestimmte



467

die revolutionäreGesetzgebung und weshalb? Weil man einsah, daß man auf diese Weise die immer
noch trotz aller Vortheile, die die Revolution hervorgebracht hatte, an Thron und Altar festhaltenden
Bauern zu wirthschaftlicherOhnmacht herunterdrückenkonnte. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Waldthausen hat das Wort.
AbgeordneterWaldthausen: Meine Herren! Ich will wirklich kurz sein, ich will Sie

nur mit den thatsächlichen Verhältnissen unseres Bezirks bekannt machen. Ich vertrete auch die
Kreise Rees und Duisburg, außer Mittheiln und Essen; die Verhältnisse in Rees und Duisburg
sind mir nicht genau bekannt, wohl aber von Mülheim und Essen. Der Grundbesitzist in Händen
von Fideikommissen, von Bauern und von Industriellen. Meine Herren! Die Besitzerder Fidei-
kommisse tonnen nicht verkaufen,die erwerben und wenn sie vortheilhaft ankommenkönnen, so ver¬
mehren sie ihren Besitz; das sehen wir alle Tage. Die Bauern sind bei uns sehr konservativ,
der Regel nach nehmen sie schon bei Lebzeiten die Theilung ihres Vermögens vor, sie geben in
der Regel dem ältesten Sohn das Gut und finden die anderen Kinder so gut, wie es geht und
es die Verhältnisse erlauben, ab. Ich habe bei uns noch nie gehört, daß die anderen Söhne so
unzufriedenmit dieser Theilung wären, wie es vorhin hier ausgesprochenwurde. Daß der Vater
dem ältesten Sohn solche Vortheilezuwendet,liegt bei uns ganz in den Verhältnissen. Ich behaupte,
daß kein Bauernhof bei uns bestehen kann, der nach dem wirklichen Werthverhältniß, wie die
Grundstücke bei uns bezahlt werden, und in dieser Höhe von dem ältesten Sohn übernommen
werden soll. Die Verhältnisse sind bei uns der Art, daß man die Pachtsummeper Morgen auf
4 bis 8 Thaler annehmen kann, wohingegen der Kaufwerth immer von 300 bis zu 1000 Thaler
geht. Wenn also der Vater seinem Sohne das Gut übergeben soll, um dasselbe in dem Besitz
der Familie zu erhalten, so ist er verpflichtet, ihm Vortheile zuzuwenden. Meine Herren! Die
Industrie ist fortwährend am Erwerben und das wird, ob die Gesetzgebung so oder so ist, seinen
Gang nehmen, und Sie werben es, wenigstensim Kreise Essen, erleben, daß die Industrie einen
größern Theil des Besitzes hat, Unsere Besitzer der Bauerngüter sind mit dem Schorlemer'schen
Gesetzentwurfzufrieden, sie wissen ganz genau, daß man in Münster bereits Aenderungenhat
eintreten lassen, aber im großen Ganzen sind sie mit den Bedingungen, die in demselben aus¬
gesprochen sind, einverstanden.

Landtags-Marschall: Der Vertreter Sr. Durchlaucht des Fürsten von Solms-
Araunfels Herr Dr. Mooren hat das Wort.

Dr. Mooren: Meine Herren! Die Bemerkungendes Herrn Abgeordnetenvon Eynern
sind in der That ganz richtig und korrekt. Ich besitze eine Denkschriftaus dem vorigen Jahr¬
hundert, geflossen aus der Feder des bekanntenPhilosophenIacobi in Pempclfort und gerichtet an
die damalige Regierung in Düsseldorf, die schon nachweist, daß die bäuerlichenund industriellen
Verhältnisse des bergischen Landes mindestensseit Eintritt des 15. Jahrhunderts so gelegenhaben,
wie sie heute liegen, indeß der Herr Abgeordneteübersiehteinen Punkt: der Schwerpunkt des ber¬
gischen Wohlstandes liegt nicht in dem Grund und Boden. Der Grund und Boden bilden nur
das materielle Substrat, um darauf den Wohlstand errichten zu können, der Wohlstand des bergi-
schcn Landes hat stets in seiner Industrie gelegen. Ich ziehe aber aus der Thatsache, die der
Herr Abgeordnetevon Eynern anführt, sowie aus den Umständen,die von Seiten unseres Herrn
Referenten vorgebrachtsind, den allgemein gültigen Schluß, daß es die Konfigurationdes Bodens
ist, die gestaltendans die Entwickelung der bäuerlichen Verhältnisse einwirkt. Indeß, meine Herren,
die Angelegenheit,die wir zum Theil in rein theoretischem Lichte betrachten, hat noch eine ganz
andere Bedeutung, wir müssen uns die große Tragweite der Frage vorlegen, wie ist es möglich
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gewesen, daß der deutsche Bauernstand, der Jahrhunderte lang so viel Elend und Drangsale erduldet
hat, wie kein anderer, immer wieder wie ein Phönix aus der Asche erstieg und zu den Zeiten
scheinbarer Prosperität dem Zersetzungsprozeßentgegenging? Denn der Zcrsetzungsprozeßist da
und nimmt jeden Tag größere Dimensionen an. Meine Herren! Um dieser Frage näher zu
treten, ich möchte sagen, um die Diagnose präzis stellen zu können, gibt es nur einen Weg, das
ist der der historischen Analyse der Symptome, die dazu beigetragenhaben, einerseits den Bauern¬
stand immer wieder sich erholen zu lassen, anderseits ihn wieder zu destruiren, Wenn Sie gestatten,
meine Herren, so werfe ich einen kurzen historischen Rückblickauf diese Verhältnisse, Es ist Ihnen
vielleicht Allen bekannt, daß zur Zeit des Regieruugs-Antritts Karls des V, im Jahre 1525 der
große Bauernkrieg seinen Anfang in Thüringen durch den Aufstand von Thomas Münzer nahm.
Die Schlacht von Frankeuhausen beendete diesen Wirrwarr in kurzer Zeit, dann wälzte
sich der Aufstand nach Schwaben und Franken, bis endlich die Fürsten, Grafen und Herren des
schwäbischenBundes im Verein mit den Städten die Bauern iu der Schlacht von Tuttlingeu
definitiv besiegten. Es ist unnöthig, in die Details einzutreten, es wird genügen, wenn ich dieje¬
nigen Herren, welche sich dafür intercssiren, ersuche, das große Werk von Berthold „Geschichte
des deutschen Bauernkrieges" zu studiren, um dort genauere Auskunft zu erhalten. Ich will nur
auf Eins aufmerksammachen; die Herren, welche Kunstliebhabersind, haben auf der Ausstellung
vielleicht das große Bild gesehen, welches die Gräfin von Helfensteindarstellt, wie sie vor den Bauern
auf den Knieen liegt und um das Leben ihres Gemahls fleht. Dies Bild ist ein Bild der
socialen Zustände der damaligen Zeit und genügt, um die Greuel zu schildern, welche damals
passirten. Ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist, daß die Beziehungen der Bauern zu ihren
Feudalherren in der Zeit des frühesten Mittelalters wirklich patriarchalischer Natur waren. Die
Feudal-Verfassungwar lediglich eine Agrar-Verfassung. Es mag wohl sein, daß es den Einen
oder den Andern gruseln macht, wenn man von Feudal-Verfassungredet, aber wenn Sie sich in
den Geist der damaligen Zeit versetzen, wenn Sie sehen, daß es niemals eine Verfassunggegeben
hat, die so korrekt Pflichten und Gegenleistungengegeneinander präzisirt hat, wie gerade die Feudal-
Verfassung, als sie auf der Höhe ihrer Entwickelung stand, so werden Sie mit Staunen und
Bewunderung für dieses Institut erfüllt werden. ES ist natürlich, daß nach dem Siege, den die
Herren über die Bauern davon getragen hatten, die Zügel fortwährend stramm angezogen wurden.
Die Folgen davon machten sich dadurch bemerklich,daß ein großer Theil der schwäbischen und
fränkischen Bauern Kriegsdienste in fremden Ländern suchte. In Frankreich, wo die Unruheu
zwischen den Liguistenund den Hugenotten bestanden,später in dem Kriege der drei Heinriche,des
Königs Heinrich von Valois, des Herzogs von Guise und des dicken Herzogs von Mayenne
erschienen fast nur deutsche Söldner. Es ist charakteristisch, wie Raumer und Ranke nachgewiesen
haben, daß jene stolzen Siege von Dreux, Iarnac, Montcontons u. s. w., deren die französische
Ritterschaft sich rühmt, zu drei Vierteln von unsern deutschen Landsknechten gewonnenworden sind.
DieselbenVerhältnissekehren in der spanischen Zeit wieder. Vor ein paar Jahren wurde mir ein
spanisches Werk zugeschickt,da« eine Reihe historischer Dokumenteenthielt, welche bis dahin nicht
veröffentlicht waren, es behandelt die Verwüstung der Pfalz mit der Seitens des Marquis
Ambrosius von Spinola der General von Cordova beauftragt wurde und bei der die spanische
Kavallerie durch den damaligen Baron von Vollstem, einem der Ahnherrn des späteren bergischen
Ministers erekutirt wurde. Die Verheerungen von Simmern, Kreuznachund Kaiserslautern sind
durch deutsche Söldner bewerkstelligt worden, welche den spanischen Namen trugen. Dieselben Ver¬
hältnisse finden Sie später am Nicderrhein, als die großen Kämpfe zwischen den spanischen Heeren
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und den Niederländern stattfanden. Ich will Sie mit diesen Details nicht weiter behelligen, ich
bemerke nur, daß ich zufällig im vorigen Jahre eine Reihe von Dokumenten, nämlich aus dem
Archivevon Issum gelesen habe, die mir zeigten, daß dort volle neunzehnJahre kein Acker bestellt
war, so sehr waren die Fluren unter dem Hufe der Rosse von Freund und Feind niedergetreten.
Ich berühre diese Verhältnissenicht weiter, ich will nur eine einzelne Thatsache hervorheben. Es
ist bekannt, daß Deutschland vor dem Beginn des 30jährigen Krieges eine ähnlicheWeltstellung
einnahm, wie heutzutageEngland, und es ist charakteristisch, baß Richelieu, als er feine unseligen
Hände in die deutschen Händel mischte, seinem Bevollmächtigten,dem Kapuziner Joseph bemerkte:
„Handeln Sie mit aller Vorsicht, denn Sie haben es mit Leuten zu thun, die den ganzen Stolz
eines deutscheu Edelmannes an sich tragen. (Avis »um, Loinann» hieß es.

Wie die Verhältnisse nach dem 30jährigen Kriege waren, wissen Sie. Ich führe das
Schlußwort aus Menzel an, womit er seine Darstellung des 30jährigen Krieges schließt:„So war
untergegangendas große Geschlecht und Nichts blieb zurück, als übermüthige Fürsten, grollende
Theologen, ein heruntergekommener Adel, zerlumpte Bürger, feige Bauern und trotzige Soldaten".
Die blutigen Nachspiele des 30jährigen Krieges tangirten den Bauernstand in ganz hervorragender
Weise. Sie wissen, die Türtenkriege und die Raubkriege sind vergessen,nur der Hofhund am
Niederrhein erinnert an die damalige bedeutsame Zeit: der große Haushund heißt Sultan und der
kleine Aja und der bösartigste Melac. Das ist die letzte Reminiscenz der großen Ereignisse, die
damals stattgefundenhaben, Melac war der französische General, der die Pfalz verwüstete,und
sein Helfer war der vue cle Orecqn^, der, als die Bürger von Worms vor ihm auf den
Knieen lagen und ihn um Schonung anflehten, kaltblütig die Liste von 1100 bäuerlichenOrt¬
schaften hervorzog, die noch vom Erdboden vertilgt werden müßten. Das geschah im Auftrage
eines Königs, der die Frechheit hatte, sich den Titel „AllerchristlichsterKönig" beizulegen. Im
vorigen Jahrhundert nahmen wir nach außen hin gewiß einen glänzendenWendepunktdurch die
Thaten Friedrich des Großen und unseren literarischcn Auffchwung. Ich will mich kurz fassen,
die bäuerlichenVerhältnisse wurden schlimmer, als sie es in den vorigen Jahrhunderten gewesen
waren, und es ist dies eine bemertenswerthe Thatsache, daß der Boden anfing die Ernten zu
versagen,weil das Gesetz der Fructisicirnngdes Bodens noch nicht bekannt war; die Kalamität war
so groß, daß kaum noch das nöthige Futter für das Vieh zu finden war. Erst nach und nach
kam man zu dem Kleebau und die Folge war, baß der Bauernstand wieder zu größerem Wohl¬
stände gelangte. Da kam die französische Revolution.

Die kolossalen Kontributionen,welche nach der Eroberung Belgiens dem Lande auferlegt
wurden, übersteigenalle Vorstellung,Belgien und der Niederrheinbezahlten zusammen 220 Millionen
Francs. Damals gab es leine Aktien-Gesellschaften, die in die Bresche traten, sondern die Grund¬
besitzer allein hatten die Last zu tragen, und trotzdem, meine Herren, hat sich unser Bauerstand
erhalten. Es ist die Frage: worin liegt es, daß dies möglich war? Es liegt in der Gesetzgebung.
Der französische National-Oetonom Leplay macht bereits darauf aufmerksam, daß alle Schrift¬
steller, welche in dem vorigen Jahrhundert die bestehende Ordnung der Dinge attaquirten, niemals
und nirgends das bestehende Erbrecht taugirt haben. Selbst Montesquieu, dem wir nicht den
Vorwurf machen können, daß er auf einem engherzigen Standpunkt gestanden hat, sagt ausdrücklich:
I^n, loi naturelle oräunne aux nere» äe nnurrir leur» sutant«, mais «Ho no 1e» odli^s
va» äo 1e» tairs neritier». Also zu deutsch: Die Eltern haben die moralischeVerpflichtung,
für das Wohl und für die Erziehung ihrer Kinder zu sorgen, sie haben aber nicht die Verpflichtung,
ihnen Schätze zu hinterlassen. Die Maßregel der Erbtheiluug galt in den Gesetzen,die zur
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Zeit der Schreckensherrschaft emanirt wurden, nur als eine vorübergehende, von der man aus-
driicklich in den beigefügtenMotiven fagte, sie können auf die Dauer nicht bestehen, denn es gebe
kein Land der Welt, das start genug wäre, um schließlich ihrer zersetzendenWirkung zu widerstehen.
Als NapoleonI. Murat die Krone von Neapel gab, und dieser sich Sorgen wegen der bevorstehenden
Schwierigkeitenmachte, bemerkte er ihm zum Troste: Führen Sie den <üoäs und das Lrbtheilungs-
gesetz in Neapel ein, und der Zersetzungsprozeß kommtvon selbst. Als ich vor einigen Jahren in
Paris Leplah besuchte, den Verfasser des großen Werks: I^a Ii6torius sociale eu tranoG, erzählte
er mir, beim Wiener Kongreß hätte Talleyrand durch seine aalgleicheGlätte den Zorn des
englischen Bevollmächtigtenerregt. Talleyrand aber blieb gleich ruhig und gleich kalt bis der
Engländer aufsprang und sagte: „in Gottes Namen behalten Sie Alles, Sie gehen ja doch an
Ihrem Erbgesetzzu Grunde". Diese Wirkung des Erbgesetzes macht sich auch in Deutschland
geltend. Ich will mich möglichst kurz fassen, um Sie nicht zu lange aufzuhalten, ich will nur
bemerken, im Kreise Kempen gab es, als die Eisenbahn gebaut wurde, nur noch 7 Bauernhöfe, die
nicht schwer mit Hypotheken belastet waren, Die Leute haben das natürliche Bestreben, sich auf
der Scholle fo lange zu halten, wie es irgend möglich ist, weil keiner gern die Gefilde verläßt,
worauf er geboren ist. Ich könnte diese Verhältnisseweiter ausführen, ich will sie nur ganz kurz
berühren und sagen: es gibt nur eine einzige Möglichkeitder Abhülfe, sie besteht darin, die Testir-
freiheit der Eltern herzustellen, denn, meine Herren, darüber geben Sie sich keiner Täuschunghin:
die Sache fängt an brennend zu werden, die Reihen der Sozialdemokratiewerden nicht blos dnrch
den armen Teufel gefüllt, auch die Mitglieder der ^eunssse äor<is, die ihr Erbtheil verpraßt
haben, der Handwerker,der schlechte Geschäftegemachthat, der von seiner Scholle verjagteBauer,
sie alle sind die Faktoren, die mitwirken. Wir haben die natürliche Tendenz und das Bestreben,
den Bauernstand zu halten, damit, wenn einst die Katastrophekommt, wir möglichst viele konservative
Bundesgenossenhaben, denn die Katastrophe wird kommen. Immer erinnere ich mich der Worte,
die Niebnhr als er in Rom Gesandter war im Jahre 1824 an einen Freund schrieb: je mehr
ich den Gang unserer Geschichte verfolge,um so mehr dämmert mir der düstere Gedanke, daß die
germanische Nation einer ähnlichen Katastrophe entgegengeht, wie diejenige war, die das Sinken
des Nömerreichesherbeiführte, das unter den Schritten der Barbaren zusammenbrach. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich will blos von der Gegenwart sprechen und nicht von der

Vergangenheit. Ich kenne die linksrheinischen Kreise des Niederrheins, theils weil ich dort selbst
Besitz habe, theils weil ich besondere Beziehungen dort habe. Dort gibt es noch geschlossene
Bauerngüter, dort ist »och ein Bauernstand. Ich halte das für ein Glück, und stimme dem
Antrage des Ausschusses zu, um eben diese Bauerngüter zu erhalten; die Möglichkeit ist dazu
gegeben. Meine Herren! Die Frage ist allerdings eine brennende, ich habe nicht gehört, ob der
Herr Referent die Auskunft des Notars aus Geldern verlesen hat, wie viel Subhastationen von
Landgütern dort in letzter Zeit vorgekommen sind. Sie sehen, wie jetzt die Sachen stehen, es ist
nunmehr nicht möglich, die Güter anzuhalten. Das Gut wird bei der Theilung auf den letzten
Groschendes Verkanfwerths geschätzt, der Annehmer muß ein großes Kapital aufnehmen, um die
übrigen Kinder abzufinden;das Gut kann nicht aufkommen, wird subhastirt und geht in die Hände
eines reichen Kapitalisten oder eines großen Grundbesitzersüber, und der bisherige Annchmer wird
sozusagenein Höriger, Es geht ein Hauptträger der Gemeinde verloren und damit auch ein
Hauptträger des Staates. Ich meine, wir dürften wohl die Aufmerksamkeit des Gesetzgebers darauf
lenken, wie denn diesem Zustande, der mir nicht der erwünschtescheint, Abhülfe zu schaffe» sei. Ich
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halte es nicht für exorbitant, wenn die Testirfreiheit vermehrt würde. Wir haben uns jetzt in den
Rheinlanden an die Bestimmungen des Ooä« oivile gewöhnt; vor demselbenwar aber eine viel
größere Testirfreiheit. Damit würde schon viel gewonnensein. Meine Herren! Ich denke mir,
wenn eine größere Testirfreiheit geschaffen wird, dann braucht der betreffendeVater noch keinen
Gebrauch davon zu machen, und ich denke, er macht davon nur Gebrauch, wenn es Noth thut.
Ich zweifle nicht, daß er ein Herz für seine Kinder behalten wird, wie er es auch heute hat.
Meine Herren! In diesen Kreisenbestand bis jetzt die Rechtsanschauung,daß es richtig sei, wenn
das Gut in der Familie bleibe; es wurden aber die folgenden Kinder darum keine Proletarier und
sie sollen es auch nicht werden. In der Regel übernahmen derjenige ober diejenigen, welche bei
den Eltern gebliebenwaren, zu billigen Bedingungen das Gut Für die übrigen Kinder war aber
meist schon anderwärts eine Existenzgegründet.

Durch die Hülfe der Gesetzgebung kann jene Rechtsanschauuugwiedergewonnenwerden,
und das ist es, was ich wünsche; und das kann ja kommen, wie umgekehrt sich jetzt die Anschauung
des französischen Rechts — die Errichtung der absoluten Gleichstellung— leider immer mehr
gemäß dem materiellen Zuge der Zeit Bahn bricht. Aus diesem Grunde unterstütze ich den Antrag
des Ausschusses. Eine Bemerkung noch, es ist ein Gedankedes Herrn AbgeordnetenFriederichs
und ich will denselben wiedergeben,weil Schluß beliebt werden soll. Dieser Gedanke scheint mir
sehr schlagend zu sein; er wollte sagen, und ich sage es nun für ihn, daß auch bei der Industrie,
dem Handel und dem Gewerbe gesucht werde da« Geschäft,die wirthschaftliche Einheit, zu erhalten
und zwar im Wege der Association, indem einzelne Söhne einen Gesellschaftsvertragmit dem Vater
abschließen,wodurch die andern Kinder oft eine viel materiellere Einbuße erleiden, als durch eine
letztwillige Verfügung möglich ist und wodurch das erreicht wird, was der Besitzerdes Bauernguts
erstrebt, und was im Interesse des Staats erwünschtist. (Rufe: Schluß!)

Landtags-Marschall: Ich ertheile noch dem Herrn AbgeordnetenPclzer das Wort
und werde dann schließen.

AbgeordneterPelz er: Meine Herren! Ich werde der vorgerückten Stunde möglichst Rech¬
nung tragen und Sie nicht zu lange aufhalten. Ich stimme Herrn von Ehnern darin zu, daß
wir es eigentlich heute kaum noch mit dem Schorlemer'schen Entwurf zu thun haben. Darüber
ist anscheinend Einigkeit in der Versammlung: der Schorlemer'sche Entwurf ist für unsere Ver¬
hältnisse unannehmbar, ich habe wenigstensbis dahin noch keine Stimme weder im Ausschußnoch
in diesem Hanse gehört, die diesem Entwurf ihre Zustimmung gegeben hätte. Dagegen bestreite
ich Herrn von Eynern, daß nun eigentlich die Debatte gegenstandslosgewordensei. Wir sind
eben gar nicht nach dem Schorlemer'schen Entwurf gefragt worden; die an uns gerichtete Frage
geht vielmehr dahin, ob und in welcherWeise ein Bedürfniß nach anderweitiger Regelung der
Erbfolge in den Bauernhöfen eingetretenist; darauf follen wir selbst antworten und uns nicht
durch die Negierungen, Landräthe und Bürgermeister, die auch gefragt worden sind, die Antwort
diktiren lassen; diese Herren mögen ja ihre eigene Ansicht haben, wir haben aber nicht die Auf¬
gabe, zu zählen, wie viel Bürgermeister und Landräthe auf der einen Seite, und wie viel auf der
andern Seite find und danach unsere Antwort zu formuliren, sondern wir haben selbst zu urtheilen.
Ich für meine Person möchte nun von dieser Aefugniß dahin Gebrauch machen, daß ich zunächst
Herrn von Eynern die Frage, wo eigentlich das Bedürfniß hervor getreten sei, beantworte. Herr
von Eynern hat gesagt, darüber sei man im Ausschusse einig gewesen, daß in den gebirgigen
Theilen der Provinz ein Bedürfniß nicht bestehe, und auf die Frage, wo im Flachland ein solches
Bedürfniß hervorgetretensei, hätte kein Mensch eine rechte Antwort zu finden gewußt. Es ist das
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ein starkes Mißverständniß der Ausschuß-Verhandlungen;der Ausschuß hat in dieser Weise gar
nicht die einzelnen Territorien der Provinz unterschieden;sein Antrag bezieht sich auf einen erheb¬
lichen oder, — ich habe nichts dagegen,wenn das Wort „erheblich"gestrichen wird, — auf einen
Theil des Grundbesitzesder Rheinprovinz, für welchen ein Bedürfniß nach Aenderung der Erbfolge
besteht. Dieser Theil, meine Herren, ist nicht territorial abzugrenzen; es kann ebensowohl ein
Grundbesitzerim Trierer oder Koblenzer Bezirk das Bedürfniß fühlen, zur Erhaltung seines Besitzes
in der Familie einzelne Kinder im Erbtheile zu beschränken, wie umgekehrt im Flachland mancher
Grundbesitzer sein mag, der jedem der Kinder ganz gleichen Theil am elterlichenNachlaß lassen
und nicht einmal von der Verfügungs-Freiheit Gebrauch machen will, die ihm das französische
Recht gewährt. Ich antworte demnach dem Herrn von Eynern auf die Frage: wo ist denn
das Bedürfniß? Das Bedürfniß war und ist überall im Rheinlanbe, wie in der ganzen Welt.
(Widerspruch.)

Jawohl, meine Herren, das Bedürfniß war überall; es mag der Herr Referent mir
darauf antworten, wo in der Welt eine Gesetzgebung die Verfügungsfreiheitder Eltern in der Weife
beschränkt hat, wie es unter dem coäc civil geschehen ist. Ueberall bestanden ganz bedeutend
größere Dispositions-Befugnisse der Eltern bis zu den Tagen des ooäs civil. Das römische
Recht, meine Herren, welchesmehr als die halbe Welt beherrscht hat, setzte die Pflichttheilbcrech-
nung auf die Hälfte der Intestaterbportion fest. Nach dem coäc civil aber kann man nur dann
über die Hälfte disponiren, wenn nur ein Kind vorhanden ist; sind 2 Kinder da, so kann man
nur mehr über '/» seines Nachlasses verfügen (^/» müssengleichmäßig vertheilt werden). Sind
3 Kinder da oder mehr, so kann man nur mehr über ^ disponiren.

Das römische Recht hat aber auch noch in anderer Beziehung — ich bitte die Herren,
gerade besondersdarauf zu achten — der Testirfreiheit in hohem Maße Spielraum gelassen; es
gab nämlich nach römischem Recht absolut kein Recht der Erben, Verträge unter Lebenden, die
zwischendem Erblasser und einem der Erben geschlossen waren und welche diesem Erben direkte
ober indirekteVortheile einbrachten, wegen dieser Vortheile anzugreifen Hatte also der Erblasser
einem seiner Kinder ein Bauerngut verkauft, fo war es nicht möglich, daß nachher die andern
Kinder, die nicht an dem Kauf partizipirten, sich darauf beriefen, dem Käufer sei ein indirekter
Vortheil eingeräumt worden, und daß sie nun das Geschäftangriffen, wie sie es nach dem coäc
civil thun können. Drittens gab das römische Pflichttheilrcchtkeinen Anspruch, irgend ein
Nachlaß-Objektin naturu, zu bekommen; die Pflichttheilserben mußten sich für den Werth
ihres Pflichttheils einfach mit einer Geldsummeabfinden lassen.

In welch schneidendem Gegensatz hat das französische Recht sich über diese Rechtsan¬
schauungen hinweggesetzt! Aber sehen Sie auch zu, was noch heute unmittelbar neben uns Rechtens
ist. Nach preußischem Landrechthat ein Vater, der ein oder zwei Kinder hat, diesen nur '/g als
Pflichttheil zu lassen, über ^/» seines Vermögens verfügt er frei; wo 2 bis 4 Kinder sind, da
muß er ihnen die Hälfte laffen und erst bei mehr als 4 Kindern muß er ihnen 2/3 lassen. Er
hat selbst, wenn es über 4 Kinder hinauskommt, noch immer die Freiheit der Verfügung über
ein volles Drittel seines Vermögens. Meine Herren! Das ist kein so uubedeutenderUnterschied.
Der Herr Referent wird mir darin beistimmen, wenn er die Güte haben wollte, einmal in einer
Liste zusammenzustellen wie groß sich dieser Unterschiedfür jeden einzelnenFall gegenüber dem
französifchen Rechte herausstellt; für meinen Theil verlange ich keine größere Erweiterung der
Testirfreiheit, als diese des preußischen Landrechts, und wenn das hier im Hause Beifall finden
sollte, so würde ich gern das Amendementeinbringen, daß unsere Testirfreiheit auf die des preu-
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Aschen Landrechts gebracht würde. Als rheinischer Jurist verkenne ich am Wenigsten die leuchtenden
Vorzüge des lüoä«; diese Vorzüge liegen in seiner bündigen und klassischenForm, in der er ja
gewiß die weitaus meiste«neueren Gesetzgebungen übertrifft, sie liegen uuzweifelhaft auf manchen
Gebieten auch darin, daß er, freilich nicht immer mit zarter Hand, mit einer Masse von uner¬
träglich gewordenenVerhältnissen aufgeräumt hat. Das dankt auch das Rheinische Volk dem
(üoäe und deshalb hängt es mit Recht am doäo; der Ooäo ist aber, — der Herr Kollege
Bremig mag das bestreiken— gerade auf dem Gebiete des Erbrechts und speziell des Pflicht-
theilrechtcs — mit einer gewissen Uebcrstürzungvorgegangen. Er hat nicht nur manchen alten
Zwang, welcher unerträglich gewordenwar, beseitigt, sondern er hat selbst hier und da in um¬
gekehrterRichtung Zwang eingeführt, der auf die Dauer noch unerträglicher wird.

Die Folge dieses Zwanges ist der Zersctzungsprozeß,von dem Herr Dr. Mooren mit
Recht gesagt, daß er allmählich auch bei uns hervortreten müsse. Glauben wir doch nicht so ganz
unbedingt der bei uns hergebrachtenfrommen Sage, als wäre überhaupt etwas Höheres auf dem
Gebiet der Gesetzgebung als der Ooäo in keiner Beziehung zu denken, und thun wir doch nicht,
als wenn mit dem (üocle die ganze Weltgeschichte erst augefangeu hätte. So geschieht es wirklich
vielfach am Rhein. Wie ist es denn aber praktisch bei uns unter dem 6oäo geworden? Ich
behaupte, daß im ganzen Lande, nicht bloß bei den Besitzern der Bauernhöfe, sondern überhaupt
unter dem wohlhabenden Theile der Bevölkerung stetig Versuche gemachtwerden, gegen den
Zwang des <üoäo Napoleon sich zu helfen, so gut wie mau kann; vielfach hat dazu die Pietät
helfen muffen, die noch in weiten Kreisen gegen das elterlicheBesitzthumbesteht, sie kommt oft
vor in altkaufmännischen Familien, wo meist ein Sohn in das elterliche Geschäftfrüh aufgenommen
wird, wo Associationen zwischen Vater und Sohn stattfinden,und wo dem letzterendadurch oft für
das Leben eine bedeutend glänzendereStellung eingeräumt wird, als seinen Geschwistern,die am
Geschäfte nicht Partizipiren. Ucberdies läßt die Art der Abschätzung eine« kaufmännischen Geschäftes,
bei welcher der Werth der Firma nicht mit in Betracht gezogen, und in welcher manche Aktiv¬
bestände oft nur zu den minimalen Werthen, die sie für jeden Dritten haben würden, aufgeführt
werden die Zuwendunggroßer Vortheile an diejenigen Kinder, welche das Geschäftweiter zu führen
bestimmtsind, und die leichtereAbfindungder übrigen zu.

Das geschieht aber im Grunde gegen den Willen und gegen den Geist des lüoäs, denn
das ist eine Uebervortheilung der Andern; wenn diese es sich gefallen lassen, so geschieht es ja
meist, um das elterliche Geschäftzu erhalten. Das aber, was man in kaufmännischenKreisen nach
dieser Richtung hin thut, kommt in viel beschränkteremMaße bezüglich ver Bauerngütern vor. Herr
Waldthauscn hat Zcuguiß abgelegt, wie es damit im Kreise Essen zugeht. So geht es vielfach
auch in den übrigen Kreisen der Provinz zu; die Leute studiren oft herum, wie sie es machen
sollen, an den beschränkenden Bestimmungen des Ooäo vorbeizukommen;sie arrangiren ihren
Nachlaß öfter bei Lebzeiten mit den Kindern; letztere lassen es sich manchmal gefallen, verhältniß¬
mäßig spärlich abgefunden zu werden. Aber die Kreise, in denen man dies sich gefallen läßt,
werden tagtäglich enger, tagtäglich nimmt die Achtung vor der Familie ab, tagtäglich sucht das
Individuum mehr für sich persönlich zu erlangen — in dem Maße, als dies geschieht,als der
Luxus steigt und Jeder mitmacht, was sich mitmachenläßt, wird er gleichgültig gegen den Besitz¬
stand und Wohlstand der Familie. Er beruft sich auf den <üoä^ er fordert die Erbtheilung und
sucht den letzten Vortheil für sich auszupressen, indem er auf Grund feiner Pflichttheilsberech¬
tigung den elterlichen Hof zum Verkauf briugt. Wenn nun Herr von Eynern glanbt, daß wir
beabsichtigen,jetzt einer Kreisgesetzgcbung das Wort zn reden, statt einer mindestenseinheitlichen
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provinziellenRegelung, so ist davon, meine Herren, absolut leine Rede, wir wollen nicht für be¬
stimmte Kreise besondere Rechte, sondernfür alle Kreise der Provinz eine erweiterte Testirfreiheit;
wem diese nicht paßt, braucht keinen Gebrauch davon zu machen. Wir wünschen also nur ein
größeres Maß von Freiheit, das Maß von Freiheit, wie es vor dem (üoäe bestandenhat, wie es
rings um dem Geltungsbereichdes ^oäs besteht auch heutzutage. Dem Herrn Kollegen Bremig
aber möchte ich, was seinen Aussprnchangeht, wir sollen nicht eine Freiheit gewähren, die mög¬
licherweise einem Vater oder einer Mutter den Fluch des Enterbten oder in seinemErbtheil Ver¬
kürzten in das Grab hineinbrächte,erwidern, daß es heutzutageWohl öfter vorkommt, daß Eltern
den Kindern fluchen muffen, welche sie zwingen, das Eibtheil in vollem Maße herauszugeben,das
sie ihnen vernünftiger Weife nicht lassen können, ich möchte lieber diese Kinder vor dem elterlichen
Fluch bewahren. Deshalb, meine Herren, bitte ich Sie, den Antrag des Ausschusses anzunehmen,
der mit dem Feudalwesen, wie dies Einzelne zu glauben scheinen,nichts zu thun hat, der uns
einfach ein erweitertes Maß von Freiheit geben will, wie es bisher die Welt vertragen hat und
wie sie um uns herum verträgt; sollte sich das nur unter der Herrschaft des Ooäs nicht vertragen
lassen? Um Auferlegungeines Zwanges handelt es sich bei diesem Antrage nirgendwo.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist ein Antrag auf Schluß eingegangen.
Erfolgt Widerspruchgegen den Schluß? — Ich konstatire,daß kein Widersprucherfolgt uud schließe
also die Diskussion. Ich gebe zunächst dem Herrn Referenten das Schlußwort und dann dem
Herrn Korreferenten.

Referent AbgeordneterBremig: Meine Herren! Ich werde fo kurz wie möglich fein.
Ich kann mich natürlich mit dem Herrn Kollegen Pelzer hier nicht über den Werth des Ooäs
«ivil auseinandersetzen. Nur einen Wunsch habe ich; daß bei unserer jetzigen Gesetzgebungmit
dem Bedacht, der Umsichtund der Sachkenntniß zu Werte gegangen werde, wie man zur Zeit der
Emanation des lüoäs zu Werke gegangen ist, wir würden dann manches bessere Gesetz bekommen
haben. Dann aber, meine Herren, haben sowohl der Herr Korreferent als fämmtlicheRedner
des Majoritätsbeschlussesden Schwerpunkt der Sache so ganz sachte verschoben,aber so zart wie
möglich, so daß man zwar keinen fühlbaren Ruck verspürt, aber man hat die Drehung doch schließ¬
lich herausgefühlt (Stimmen: hat mitmachenmüssen),nicht mitmachenmüssen, Sie fehen, daß ich
sie nicht mitgemacht,sondern nur beobachtet habe. Ich verweise immer wieder nur auf den Wort¬
laut des Allerhöchsten Propositions-Dekretes, und wiederhole, worüber wir da gefragt sind. Wir
sollen Zeugniß geben, ob, und nicht bloß ob, sondern auch in welcher Weise in der Rhcinprovinz
ein Bedürfniß nach anderweitiger Regelung der Erbfolge hervorgetretenist. Der Herr Korreferent
verzeiht mir den Ausdruck, und die anderen Herren werden darüber wohl auch nicht fchmählen,
wenn ich das wiederhole,was ich im Ausschuß gesagt habe: es ist so etwas Volksbeglücknugstheorie
in dem Antrage der Mehrheit des Ausschusses. Auf diese Volksbeglückungstheorie konnte man aber
nur dann kommen, wenn man wenigstensfür einen Theil der Provinz das Bedürfniß als hervor¬
getreten bezeichnete, in welcher Weife eS dort hervorgetretenfein soll, hat man nicht angeben können
— denn nur dann, wenn man einen Theil oder die ganze Frage bejaht, kommt man zu der Frage,
auf welche Art diefem Bedürfnisse Rechnung getragen werden könne.

Meine Herren! Wenn Sie mit mir die Frage nach dem Bedürfniß verneinen, brauchen wir
die andere Frage gar nicht zu beantworten. Ich will auf die näheren Verhältnisse nicht eingehen,
nicht über Römisches Recht mit meinen Kollegencertiren, darüber haben wir jahrelang auf unseren
Bänken gesessen und in unseren Examinas uns auslassen müssen, es wird Sie nicht interejsiren,
wie viel der Eine mehr von Pandektenstellenweiß, der Andere weniger, aber das Eine wiederhole
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ich: nach meiner Auffassungist in der ganzen Provinz nirgendwo und in irgend einer Weise das
Bedürfniß nach einer Aenderungder Erbfolgeordnunghervorgetreten (Oho!), nirgends! Man ist
den Beweis schuldig geblieben, daß bei den Leuten, die es angeht, ein Bedürfniß nach Aenderung
der Erbfolge-Ordnung sich geltend gemachthat, und ich bin überzeugt, meine Herren, wenn heute
ein Plebiscit extraHirt werden könnte, ^/«o von denen, die es angeht, nicht von den Beglückern,
würden sagen: wir haben kein Bedürfniß, denn das, meine Herren, kann man doch nicht als ein
Bedürfniß nach Aenderungder Erbfolge betrachten, wenn die Familien noch so in sich zusammen«
gehalten sind, daß sie sich freiwillig, wenn es noththut, einigen, und einen größeren Besitz von dem
Nachlaß dem Einen wie dem Andern zuweisen.

Das ist Pietät vor der Familie, die wahrlich dadurch nicht gefördert wird, daß sie dem
Vater noch eine größere Testirfreiheit geben. Eine Vergrößerung der Testirfreiheit würbe aber
auch Angesichts dessen, was jetzt thatsächlich geschieht, gar nicht wirken. Dann wollte ich noch einen
thatsächlichenIrrthum des Herrn Wolters berichtigen. Die Verhandlungen im preußischen
Abgeordnetenhause haben im November 1879 stattgefunden, im December 1879 ist von Seiten
der betreffendenMinisterien das Anschreiben an den Herrn Ober-Präsidenten ergangen, und noch
im December 1879 sind von dem Herrn Ober-Präsidenten die Regierungenund im Anschluß daran
die Landräthe und Bürgermeister um Aufschluß gebeten worden und darin, meine Herren, ist wegen
des Schorlemer'schen Gesetzentwurfesgar keine Frage gestellt worden, sondern sie sind danach
gefragt worden, wonach wir heute gefragt werden, und darauf haben sie eine korrekte Antwort
gegeben, indem sie gesagt haben: ein Bedürfniß liegt nicht vor. Lassen Sie sich also durch den
Popanz des Schorlemer'schen Gesetzentwurfes in der Sache nicht beirren. Der geht uns nichts
an, darnach sind wir nicht gefragt worden. Wenn der Herr Ober-Präsident zum Schluß seines
Schreibens geglaubt hat, auch auf diese Frage eine Antwort von uns erbitten zu sollen, so mögen
Sie, ich habe nichts dagegen,Antwort darauf geben, wie sie am Schluß des Antrags des Aus¬
schusses gegeben ist.

Landtags-Marschall: Der Herr Korreferent hat das Wort.
Korreferent Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Meine Herren! Ein paar Worte

müssenSie auch mir noch gestatten zur Erwiderung auf de» Herrn Referenten, Zunächst ein
paar Bemerkungen den anderen Herren, welche gegen den Vorschlagdes Ausschusses gesprochen haben.

Herr von Eynern hat mir gegenüber von Prophezeien gesprochen. Meine Herren!
Wenn Sie es wünschen, will ich Ihnen die Geschichtealler der Bauernhöfe erzählen, die in
meiner nächsten Nähe liegen, dann werden Sie sehen, wie der eine über und über verschuldet,der
andere getheilt, der dritte unter den Hammer gekommenist. Ich möchte nur die Herren bitten,
sich einmal an die Landräthe zu wenden und zu fragen, was in den Steuerlisteu eingetragen ist.
Ich bin lange Landrath des Kreises Eleve gewesen, »nd wer Eleve kennt, weiß, daß namentlich in
der Rheinniederunggroße Bauernhöfe sind; Herr von Eynern namentlich wird dies wissen —
es sind mehrere Elberfelder Herren, welche bedeutende Besitzungen dort haben — aber wer auch
die Steuerlisten eingesehenhat, der wird wissen, daß die Besitzer der Höfe sich in sehr vielen
Fällen vermöge der Abfindungssumme,welche sie an ihre Geschwister zu zahlen hatten, und in Folge
des Schuldzinses, schlechter stehen, als die Pächter der benachbartenHöfe. So stark ist die Folge
der Erbtheilung in Bezug auf die Verschuldung. Ich habe daher nicht prophezeit.

Der einzige Redner, der noch gegen den Antrag gesprochenhat, ist der Herr Kollege Wunder¬
lich. Ich habe es vorhin schon gewußt, auch wenn er es nicht gesagt und gezeigt hätte, daß er eine
rar», »vig unter den Bürgermeistern ist, es gilt auch hier wieder, daß die Ausnahme die Regel
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bestätigt, und wenn der Herr Kollege dem Gedanken seines Herzens hier AusdruÄ geben wollte,
ich glaube, er würde weine Worte bestätigen. Wenn ich dann vom oberen Theile des Rheines
gesprochen habe, so habe ich selbst gesagt, daß dort ein neues Gesetz keine große Aenderung bewirken
würde, da dort die Theilung auch vor der französischen Gesetzgebung bestanden hat.

Der Herr Referent hat mit der Zuversicht, die er wirklich sehr gut zu verwerthen weiß,
gesagt, ich sei absolut jeden Beweis schuldig geblieben. Er war, glanbe ick), wirklich recht milde
nach seinem ersten Vortrage und hat, wie er dort gesessen hat, nicht recht gehört, was ich verlesen
habe, namentlich die Aeußerung der Notare nicht,

Der Herr Abgeordnete Courth hat so eben proponirt, die Aeußerung des Notars von
Geldern noch mitzutheilen; da muß ich es wohl thun, Zahlen stehen allerdings nicht darin. Es
heißt dort aä 1:

„In der Regel übertragen Eltern, oder nach dem Ableben eines Theiles des Elternpaares,
sei es Vater oder Mntter, immerhin aber mit Zustimmung der übrigen Geschwister, ihr Bauerngut
mit lebendem uud todtem Inventar durch Theilung intor vivo» an eins ihrer Kinder; eine Ueber-
tragung Seitens des Elternpaarcs durch Theilung inter vivo» ohne Zustimmung sämmtlicher Kinder
würde ohne rechtliche Folge sein, Uebertragungen Seitens der Eltern an ihre Kinder durch
Testament kommen nicht vor."

Also sie suchen neben dem Gesetz her mit Zustimmung der Kinder das Gut zu erhalten.
Dann heißt es über die Subhastationen: „Diese Abstandsbeträge sind in den letzten 25 Iahreu
nach meiner Anschauung zu hoch geweseu, indem mehr oder weniger der Verkaufswerth einzelner
Grundstücke iu selbiger Gegend zu Grunde gelegt wurde. Zur Befriedigung dicfer Abständer hat
der Annehmer sich genöthigt gesehen, sein Gut mit Hypotheken zu beschweren; der Ertrag des
Gutes war in den letzten Jahren schlecht, die Zinsen der aufgenommenen Kapitalien konnten nicht
bezahlt werden, daher augenblicklich mehr als je die Subhastationen." Das ist die Antwort ans
die Frage des Herrn Kollegen Courth; eine Zahl ist nicht angegeben, aber mehr als je kamen
Subhastationen vor. Im Ausschuß hat der Herr Abgeordnete von Eerde gesagt, der Notar
Franoux in Gelbern habe 150 Subhastationen in einem Jahre genannt. Die folgende Aeußerung
des Notars ist analog. Soviel in Bezug auf die Frage des Herrn Abgeordneten Courth,

Der Ausschuß und namentlich die Majorität hat das Propositions-Dekret vollständig vor
Augen gehabt, und ist darüber ganz in Uebereinstimmung mit dem Herrn Referenten gewesen.
Wir haben, das sehen Sie aus dem Antrage des Ausschusses, nur am Schluß den Schorlemer'-
schen Autrag für den rechtsrheinifchen Theil berührt, weil wir glaubten, der Frage des Herrn
Ober-Präsidenten gegenüber nicht unhöflich sei» zu dürfe». Der Ausschuß hat sich hier nicht aus¬
gesprochen, sondern nur thatsächlich referirt.

Meine Herren! Warum sind die Herreu, die die Ansicht des Herrn Referenten haben, fo
furchtbar ängstlich vor diesen Aenderungen der Gesetzgebung? Ich kann mir keinen andern Grund
dieser Fnrcht denken, als weil sie glauben, daß die Leute von dem neu zu bietenden Vortheile
Gebrauch machen werden; sonst ist kein Grund da; machen sie aber Gebrauch davon, so ist der
beste Beweis geliefert, daß sie das Bedürfniß anerkennen. Eine Voltsbeglückungstheorie wollen wir
allerdings treiben, ich zum mindesten bin ganz der Ansicht: Wenn im Volke — dazu rechne
ich mich auch und wir Alle gehören dazn — große Uebclstände hervortreten, so ist eine Beglückungs¬
theorie, um diese Uebelstände zu beseitigen, Pflicht des Gesetzgebers, Wir sind gefragt worden, ob ein
Bedürfniß da fei, und wie demselben abgeholfen werden könne; wir haben uns ausgesprochen, und
werden uns freuen, wenn in dieser Hinsicht eine wahre Volksbeglückung herbeigeführt wird, d. h.
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in der Weise, daß es Jedem möglich ist, sich zu beglücken, wie er will. Das bitte ich auch bei
der Abstimmung nicht außer Acht zu lassen: es wird Keiner gezwungen, es soll Jedem überlassen
sein, sich den Weg zu suchen. Dann wird sich finden, was das Beste ist, dann wird sich die
Rechtsanschauung bilden, es wird sich ein Gewohnheitsrecht bilden, welches vielleicht später in
gesetzlicheForm gebracht werden kann.

Meine Herren, ich wiederhole, mir ist an dem Ausdruck„erheblich" nichts gelegen,und ich habe
mit mehreren Herren der Majorität des Ausschusses gesprochen, die in der gleichen Lage sind. Wenn
Sie das Wort wegstreichen wollen, so ist es mir Recht, da ich keine Grenze angebe und auch nicht
angegeben haben will. Ich bitte Sie, meine Herren, recht dringend, den Antrag des Ausschusses
anzunehmen.

Landtags-Marschall: Zu einer persönlichen Bemerkung hat der Abgeordnete
von Eynern das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich muß eine Aeußerung des Herrn
Kollegen Wolters richtig stellen Er hat gesagt, baß ich gemeint hätte, der Herr Korreferent
habe in diesen Akten von seinem politischen Standpunkte aus gelesen und darnach seine Meinung
vom politischen Standpunkt aus gebildet. Das habe ich nicht gesagt. Es ist wichtig, daß das
konstatirt wird. Ich habe, so viel ich mich erinnere, und ich glaube, daß ich das, was ich gesagt
habe, ziemlich gnt hinterher weiß, gesagt, daß er von seinem politischen Standpunkte ans seine
Freude über die Ausdrucksweise des Regierungs-Präsidenten von Trier über die revolutionäre Ein¬
führung des (üoäe Napoleon an den Tag gelegt habe. Das ist ein wesentlicher Unterschied; es
wird mir der Herr Korreferent gewiß nicht übel nehmen, daß ich das gesagt habe. Ich betrachte
diese Frage, wenn sie auch eine politische in etwa sein mag, in erster Linie als eine wirthschaftliche
Frage, sie ist jedenfalls keine Partei frage. Es giebt glücklicherweisenoch sehr wichtige Fragen,
die nicht der Versuchung erliegen, zu Fraktions- und Parteifragen gemacht zu werden. Der
Schorleme r'sche Antrag ist unterschrieben von Mitgliedern aller politischenParteien des Abgeordneten¬
hauses. Dann, meine Herren, hat der Herr Abgeordnete von Heister auf das demokratifche
Gleichheitsgefühl hingewiesen, was mich beseelen soll, und gesagt, das sei auch hier in diesen Saal
eingedrungen. (Widerspruch.)

Ich habe es so verstanden. Geht der Widerspruch auf eine Abwehr des von Herrn von
Heister Gesagten, dann will ich bemerken, daß auch ich von demokratischemGleichheitsgcfühl hier
in diesem Saal nichts bemerkt habe. (Heiterkeit).

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Friederichs hat zu einer persön¬
lichen Bemerkung das Wort.

Abgeordneter Fried erichs: Meine Herren! Die Darstellung des Herrn Abgeordneten
Courth habe ich, was mich in derselben betrifft, dahin zu ergänzen oder klarer zu stellen, daß
wenn ich vor Schluß der Debatte zu Worte gekommen wäre, ich im Weitern auszuführen gedachte,
wie in Handel und Industrie ohne Schädigung der Moral in der Familie die Dispositionsfreiheit
thatsächlich nur im weitesten Maße ausgeübt wirb! Entscheidend für dieselbe ist die Erhaltung
der wirthschaftlich cn Lebensfähigkeit und dieser werden in der Regel die Werthbestimmungen
und die Vertheilung untergeordnet, bezw. angepaßt, — Meine Zweifel sind daher geschwunden
betreffs größerer Dispositionsfreiheit für Erhaltung landwirthschaftlicher Einheiten, die nicht
unter eigener Lebensfähigkeit bleiben

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Heister hat zu einer persönlichen
Bemerkung das Wort.
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Abgeordnetervon Heister: Es liegt wohl ein Irrthum des Herrn von Eynern vor.
Ich habe bloß von dem Umsichgreifen des demokratischen Gleichheitsgedanken des Ooäo in unserer
Bevölkerunggesprochen.

Landtaqs-Marschall: Meine Herren! Ich bitte zum Zwecke der AbstimmuugIhre
Plätze einzunehmen. Meine Herren! Von meiner Stelle glaube ich, daß eine namentlicheAbstim¬
mung in dieser Angelegenheitwohl angezeigt ist. Meine Herren! Wir haben es mit einer König'
lichen Propositiou zu thun, womit sich der Ausschuß befaßt hat, die Abstimmungwiirde also auch
hier gegenüber einer KöniglichenProposition die Zweidrittel-Majorität eventuell zu konstatiren
haben. Nr. 2 des Propofitions-Dekrets heißt es: „Unseren getreuen Ständen wird aus Anlaß
eines Beschlusses des Hauses der Abgeordnetenvom 3. December 1879, betreffendden Erlaß eines
Gesetzes über die Vererbung der Landgüter in der Provinz Westfalen und iu den Rheinischen
KreisenNees, Essen, Duisburg uud Mülhcim a. d. Ruhr, die Aufforderung zugehen, sich gut¬
achtlich darüber zu äußern, ob und in welcherWeise in der Rheinproviuz ein Bedürfniß nach
anderweitigerRegelung der Erbfolge in den Bauernhöfen hervorgetretenist, uud bejahendenFalls,
auf welche Art diesem BedürfnisseRechnung getragen werden kann". Daraufhin ist von dem Aus¬
schuß folgende Antwort vorgeschlagen:

„Dem hohen Landtag zu empfehlen: 1. Auf die in der AllerhöchstenProposition
gestellte Frage sich gutachtlich dahin zu änßern, daß in keiner Weise in der Rhein¬
provinz ein Bedürfniß nach anderweitiger Regelung der Erbfolge in den Bauernhöfen
hervorgetretensei."

Das ist der Antrag der Minorität, von der andern Seite ist vorgeschlagen:
„Der Provinzial-Landtagwolle beschließen,die Frage des AllerhöchstenPropositions-
Dekrets vom 31. Oktober 1881 Nr. 2, ob in der Rheinprovinz ein Bedürfniß nach
anderweitigerRegelung der Erbfolge in den Bauernhöfen hervorgetretenist, für einen
erheblichen Theil des Grundbesitzesin der Rheinprovin; zu bejahen; in Betreff der
zwei dort gestellten Fragen, auf welche Art diesem Bedürfnisse Rechnung getragen
werden kann, zu erklären, daß der in dem von Schorlemer'schen Gesetzentwurf nieder¬
gelegte Grundsatz der gebundenen Erbfolge einen Zwang enthalte, der weder den
Rechtsanschauuugennoch den Interessen der Rheinischen Bevölkerungentspreche, daß
vielmehr dem Bedürfnisse nur durch erweiterte Testirfrciheit abgeholfenwerden könne,
daß auch in Erwägung zu nehmen sei, ob nicht durch Erlaß eines, den besonderen
Rheinischen Verhältnissenentsprechenden Gesetzes, betreffenddie Abschätzung von Land¬
gütern zum Behufe der Pflichttheilsberechnungauf Grund des Ertragswerthes die
Erhaltung der Güter in den Familien bereits wirksamunterstütztwerden tonne, baß
jedoch ein tieferes Eindringen in die vorliegende Materie bei dem Mangel an dem
statistischenMaterial und der Kürze der dem Provinzial-Landtage bemessenen Zeit
unmöglichsei."

Meine Herren! Dies sind die zwei Anträge, welche die Minorität und Majorität des
Ausschusses Ihnen aus Anlaß der Königlichen Proposition vorschlagen. Meine Herren! Ich stelle
also nun zunächst die Bedürfnißfrage der Aenderungder Erbfolge überhaupt zur Abstimmung,und
bitte diejenigenHerren, welche das Bedürfniß anerkennen, mit „Ja" und Diejenigen, welche das
Bedürfniß leugnen, mit „Nein" zu stimmen. Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung.)

Es stimmenalso die sämmtlichen Herren, sowohl diejenigen, welche das Bedürfniß für
die ganze Provinz, als auch diejenigen, welche es nur für einen Theil der Provinz anerkennen
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u»d zwar in der Fassung, wie es vom AusschußIhnen vorgeschlagen wird, zunächst mit Ja. —
Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat zur Fragestellungdas Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Ich glaube, wenn wir einfach über den Antrag des Aus¬
schusses abstimmen,dann ist die Frage beantwortet. Diejenigen, die mit „Nein" stimmen, geben
damit zu erkennen, daß sie für den Antrag des Herrn Referenten sein würden. Damit ist die
Frage auf das Einfachstegelöst,

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFried er ichs hat zur Fragestellung
das Wort.

AbgeordneterFried erichs: Der Antrag des Ausschusses lautet doch, daß ein Bedürfniß
für einen Theil vorhanden ist? (Ja!)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordnetePelzer hat zur Fragestellungdas Wort.
AbgeordneterPelzer: Meine Herren! Ich glaube, es muß getrennt über die einzelnen

Sätze der Ausschuß-Anträgeabgestimmtwerden. (Stimmen: Nein!) Erlauben Sie, meine Herreu,
daß ich Ihnen meine Ansicht motiuire. Zuerst ist die Vedürfnißfragc zu beantworten; in dieser
Hinsicht steht der erste Satz des Ausschußantrags,„der Provinzial-Landtag wolle beschließen, die
Frage für einen Theil des Grundbesitzes in der Rheinprovinz zu bejahen", der absoluten Ver¬
neinung des Herrn Kollegen Bremig entgegen; wir haben also zunächst über diesen Satz abzu¬
stimmen. Nachher wirb erst über den wettern Antrag des Ausschusses abgestimmtwerden können;
denn diese Abstimmungist unmöglich,wenn die Majorität sich für die Bejahung des ersten Satzes
ausgesprochen haben wirb.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich fasse noch einmal zusammen; diejenigen
Herren, welche den Antrag der Minorität des Ausschusses zu dem ihrigen inachen wollen:

„dem hohen Landtage zu empfehlen,auf die in der AllerhöchstenProposilion gestellte
Frage sich gutachtlich dahin zu äußern, daß in keiner Weise in der Rheinprovinz ein Be¬
dürfniß nach anderweitigerRegelung der Erfolge in den Bauernhöfen hervorgetretenfei",

stimmen mit Nein, Diejenigen, welche für den Antrag der Majorität des Ausschusses sind:
„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen: Die Frage des Allerhöchsten Propositions-
Dekretcs vom 31. Oktober 1881 Nr. 2, ob in der Rheinprovinz ein Bedürfniß nach
anderweitiger Regelung der Erbfolge in den Bauernhöfen hervorgetreten ist, für einen
Theil des Grundbesitzesin der Rheinproviuz zu bejahen"

stimmen mit Ja. Meine Herren! Ich habe die Stimmliste hier vor mir liegen. Ich stehe in
derselbenan erster Stelle, ich muß wohl zuletzt abstimmen.

Es folgt nunmehr die Abstimmung. Mit Ja haben gestimmt: Se. Durchlaucht Alfred
Fürst und Altgraf zu Salm-Reifferschcidt-Dyk, als Vertreter Sr. Durchlaucht des Fürsten von
Solms-Braunfels Dr. Mooren, Aretz, Graf Beißet von Gymuich, Bönniger, von
Bönninghausen, Freiherr von Bourscheidt, Breuer, Conze, Courth, Freiherr von
Dalwigk, Dietze, Freiherr von Eerde, Freiherr von Eynatten, Friederichs, Freiherr von
Fürstenberg-Borbeck, Freiherr von Fürstcnberg-Gimborn, Freiherr von Fürstenberg»
Heiligenhoven, Freiherr Friedrich von Geyr-Schweppenburg, von Grand-Ry, von
Groote, von Heister, vom Hövel, Graf Wilhelm von Hoeusbroech, Kockerols, Kreutz-
berg, Lautz, Freiherr Eugen von Loe, Freiherr Felix von Los, Maas, Marcus, Graf
von Mirbach, von Monschaw, Mund, Nels, Pelzer, Freiherr Raitz von Frentz-Garrath,
Raoermacher, Rautenstrauch, Rosen, Schlick, Freiherr von Scheibler, Seul, Vice-
Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler, Graf Franz von Spee. Graf
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Wildcrich von Spee, Freiherr von Spies-Aüllesheim, Waldthausen, von Werner,
Graf zu Westerholt-Gysenberg, Landtags-MarschallWilhelm Fürst zu Wied.

Mit Nein haben gestimmt: Vremig, Croon, von Ehnern, Herrmanu, Henser,
Horstcr, Iagenberg, Ientges, Karcher, Kaesen, Limbourg, Reinhard, Reusch, Roch-
ling, Sahler, Strunck, Theisen, Trapp, Troost, Weidt, Wunderlich.

Gefehlt haben Se. DurchlauchtHermann Fürst zu Solms-Hohensolms-Lich, Freiherr
Clemens von Loe, Mattonet, Graf von Nesselrode-Ehrcshofen, Rumpel, Wolters.

Landtags-Marschall: Meine Herren! 48 ist ^ Majorität, die hier gestellte Frage ist
mit 51 gegen 21 Stimmen bejaht. Der zweite Antrag ist nun der:

„auf die Frage, auf welche Art diesem Bedürfnisse Rechnung getragen werden kaun,
zu erklären, daß der in dem von Schorlemcr'schen Gesetz Entwürfe niedergelegte
Grundsatz der gebundenen Erbfolge einen Zwang enthalte, der weder den Rechts«
anschauungennoch den Interessen der Rheinischen Bevölkerung entspreche, daß vielmehr
dem Bedürfnisse nur durch erweiterte Testirfrciheit abgeholfenwerden könne, daß auch
in Erwägung zu nehmen sei, ob nicht durch Erlaß eines den besonderen rheinischen
Verhältnissen entsprechendenGesetzes, betreffend die Abschätzung von Landgütern zum
Behufe der Pflichttheilsberechnungauf Grund des Ertragswerthes die Erhaltung der
Güter in den Familien bereits wirksam unterstütztwerden könne, daß jedoch ein tieferes
Eindringen in die vorliegendeMaterie bei dem Mangel an dem statistischen Material
und der Kürze der dem Provinzial-Landtagcbemessenen Zeit unmöglich sei.

Bis hierhin, meine Herren, ist es die Antwort auf das Propositious-Dekret. Sollen wir
auch hierüber namentlich abstimmen? (Nein,)

Dann bitte ich also diejenigenHerren, welche gegen den Antrag der Majorität des Aus¬
schusses sind, welchen ich so eben verlesenhabe, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es sind 19 Stimmen dagegen, auch hier ist ^/» Majorität vorhanden. Der Herr Ab¬
geordnete Courth hat zur Geschäftsordnungdas Wort,

AbgeordneterCourth, Ich glaube, daß wir hier auch die Majorität zählen müssen.
(Es ist geschehen.)^

Bei dieser Abstimmungnoch nicht, es ergibt sich schon eine Differenz für die Minorität,
diesmal waren es 19, das vorige Mal waren es 21. Wir müssen wohl die Gegenprobemachen.

Landtags-Marschall: Ich bitte die Gegenprobezu machen und aufzustehen.(Geschieht.)
Der Antrag ist mit 48 Stimmen gegen 19 angenommen. Meine Herren! In dem

Schreiben des Herrn Oberpräsibentcn ist noch Folgendes enthalten: „. . . bemerke ich ganz
ergebenst, daß über den Freiherr von Schorlemcr'schen Gesetzentwurf eine gutachtlicheAeußerung,
sowohl bezüglich der rechtsrheinischen Kreise Rces, Essen, Duisburg und Mülheim a. d. Ruhr, als auch
bezüglich der übrigen Theile der Nheinprovinzerfordertwird". Daraufhin hat der Ausschuß beschlossen:

„daß endlich auf die Anfrage des Herrn Obcrpräsidentenvom 13. November d. I. in
Betreff der 4 landrechtlichenKreise zu erwidern sei, daß deren Bevölkerung, soweit
ihre Ansicht bekannt gewordenist, sich den Grundsätzendes von Schorlemer'fcheu
Gesetzentwurfsgegenübernicht ablehnend verhält, daß jedoch nur die Kreise Essen udn
Mülheim die direkte Uebertragung desselben beantragt haben".

Sind Sie mit dieser Antwort an den Herrn Oberpräsidenten einverstanden?(Ja.)
Ich glaube, ich brauche wohl nicht zur Abstimmungzu schreiten. (Nein.)
Hiermit ist diese Angelegenheiterledigt.
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Meine Herren! Ich habe noch in Bezug auf einen gefaßten Beschluß des Provinzial-
Landtags eine deklaratorische Erklärung zu geben, mit der Sie wohl Alle einverstanden sein werden.
Es handelt sich um die Außerkraftsetzung einer Bestimmung im §. 4 der Geschäfts-Instruktion für
den Landes-Direktor nnd die ihm zugeordneten oberen Beamten. Der Antrag des Herrn Conze
und Genossen ist von Ihnen dahin angenommen worden, daß ans den Feuer-Societäts-Dircktor und
die dem Landes-Direktor zugeordneten oberen Beamten — heute Morgen bei der Verlesung des Pro-
tokolls habe ich ausdriiÄlich bemerkt, daß der Direktor der Provinzial-Hülfskasse als Landesrath
auch dazu gehört — die Bestimmung, daß sie sich vertragsmäßig verpflichten, sich Konventional-
straf'Abzüge bis zu 30 Mark von ihrem Gehalt gefallen zu lassen, keine Anwendung finden soll. Es
bleibt noch deklaratorisch zu bestimmen, daß dieser Beschluß auch auf die bereits angestellten Beamten
Anwendung findet, und zu beschließen, daß denselben die ausgestellten Reverse zurückzugeben seien.
Es ist eine Deklaration zu dem schon gefaßten Beschluß. Sind Sie damit einverstanden? (Zu¬
stimmung.)

Meine Herren! Wir haben noch mehrere Punkte ans der Tages-Ordnung, wir müssen
noch etwas arbeiten, sonst werden wir nicht fertig. Ich möchte die Herren Mitglieder des Pro«
vinzial-Verwaltungsraths noch darauf aufmerksam machen, daß ich Sie bitte, nach der Plenar¬
sitzung noch zu einer kurzen Sitzung des Provinzial-Verwaltungsraths zusammen zu treten.

Wir gehen also weiter zu Punkt 6 der Tages Ordnung. Referat, betreffend Revisions-
Verhandlnngen zu der Rechnung über den Allgemeinen Aedürfnißfonds der Provinzial-Irrenanstalten
pro 1879. Referent ist der Herr Abgeordnete Bönniger.

Referent Abgeordneter Bönniger: Ich will nur das Referat vorlesen, welches lautet
wie folgt:

„Der III. Ausschuß hat die Reoisions-Verhandlungen zu der Rechnung über den allgemeinen
Bedürfnißfonds der Provinzial-Irrenanstalten pro 1879 geprüft und Nichts zu erinnern gefunden,
weshalb er beim hohen Landtage beantragt, Decharge ertheilen zu wollen."

Landtags-Marschall: Es ist ein Antrag auf Decharge gestellt. Da kein Wiederspruch
erfolgt, so erkläre ich die Decharge für ertheilt..

Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend die Dechargirung der Baurechnung
über die Instandsetzung der Direktorwohnung im Landarmenhanse zu Trier. Referent ist der Herr
Abgeordnete Theisen.

Referent Abgeordneter Theisen: Nachdem die vom ständischen Rechnungs-Revisor vor-
revidirte und Seitens des Provinzial-Verwaltungsrathcs supcrrevidirte Aaurechnnng über die Instand¬
setzung der Dircktorwohnung im Landarmenhause zu Trier einer nochmaligen eingehenden Prüfung
unterzogen worden ist und sich dabei keine Anstünde ergeben haben, beehrt sich der III. Ausschuß
dem hohen Provinzial-Landtage diese Rechnung zur Ertheilung der Decharge zu empfehlen.

Landtags-Marschall: Es ist ein Antrag auf Decharge gestellt. Wenn kein Widerspruch
erfolgt, und ich konstatire, daß kein Widerspruch erfolgt, so erkläre ich die Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des V. Ausschusses, betreffend die Aufnahme der Kommunalstraße
von Gelsenkirchen nach Steele unter die Provinzialstraßen. Referent ist der Herr Abgeordnete
Kreutzberg.

Referent Abgeordneter Kreutzberg: Nachdem der petitionirende Bürgermeister von
Stoppenberg laut Schreiben vom 17. d. M. an den Provinzial-Verwaltungsrath seine Petition
vorläufig zurückgezogen, um weiteres Material zur Begründung derselben zu sammeln, erlaubt sich
der V. Ausschuß den Antrag:

01
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„Hoher Landtag wolle über diese Petition zur Tages-Ordnnng übergehen."
(Brovo!)

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des Ausschusses die Diskussion,
— Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung,
Ich bitte Diejenigen, welche gegen den Antrag sind, sich zu erheben.

Der Antrag auf Uebergang zur Tages-Ordnnng ist angenommen.
Es folgt das Referat des V. Ausschusses, bezüglich der Dechargirung der Rechnung über

den Fonds zur Zahlung von Kreis« und Kommunal-Wegebau-Unterstützungen pro 1879. Referent
ist der Herr Abgeordnete Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven.

Referent Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven: Referat des V. Aus¬
schusses, bezüglich der Dechargirung der Rechnung über den Fonds zur Zahlung von Kreis- und
Kommunal-Wegebau-Unterstützungen pro 1879: „Der V. Ausschuß hat in Erledigung des ihm
gewordenen Auftrags die im Nechnungs-Nevisions-Aüreau vorrcvidirte uud Seitens einer Kommission
des Proviuzial-Verwaltungsrathcs superrevidirte Rechnung über den Fonds zur Zahlung von Kreis-
und Kommunal-Wegebau-Unterstntzungen pro 1879 einer nochmaligen genauen Prüfung unterzogen.

Da sich hierbei keinerlei Anstünde ergeben haben, so beehrt sich der V. Ausschuß, beim
hohen Provinzial-Landtage die Dechargirung zu beantragen.

Die Rechnung schließt ab: mit einer Einnahme von 308 258 M. 11 Pf.
„ „ Ausgabe „ 298 242 „ — „

mit einem Barbestände von 10 016 M. 11 Pf.
und mit einem Kapitalbestande (4"Zotiges Depositum bei der Provinzial-Hülfskassc) von Ü0 000 Mark,"

Landtags-Marschall: Es ist ein Antrag auf Decharge gestellt. Wenn kein Wider¬
spruch erfolgt, und ich konstatire, daß kein Widerspruch erfolgt, so erkläre ich die Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses über die Bittschrift der Stadt Crefeld,
die Textil-Industrie betreffend. Referent ist der Herr Abgeordnete Limbourg.

(Der Vice-Lllndtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
Referent Abgeordneter Limbourg: Die früher in Crefeld befindliche Webeschnle wurde

im Jahre 1878 reorganisirt und zu einer Königlichen Lehranstalt für Textil-Industrie erhoben.
Die Stadt Crefeld hat zu jenem Behufe großartige Opfer gebracht und dadurch ihr Interesse an
solchem Institute in höchstem Maße bewiesen. Sie gab nicht allein eine Baustelle im Werthe
von 50 000 Mark her, sondern auch noch 150 000 Mark zu den Baukosten und gewährte kürzlich
noch 33 000 Mark durch Privat-Subskription zur Erweiterung der Anstalt um eine Schule für
Färberei uud Appretur. Gleichzeitig wurde ein Stipendienfonds, als „Wilhclm-Augusta-Stiftung"
für Freistellen gegründet — wirklich eine Leistung, welche bei einem Kommunal - Beischlag von
pr. z»r. 500°/o alle Achtung verdient!

Die Schule selbst wird bereits von 74 Schülern besucht; außerdem besteht eine Sonntags¬
schule von 50 Schülern aus dem Weberstande.

Erfreulich ist's, die Erkenntniß zu vermerken, daß die Schule einem tiefempfnndenen Be¬
dürfnisse entspricht, „die Bildung des Arbeiters und die Heranbildung desselben zum tüchtigen Werk¬
meister". Deutschlands Industrie war auf Abwege gerathen, und das geflügelte Wort „billig
und schlecht" hat Allen die Augen geöffnet.

Es mußte von Grund auf neu gebaut werden: Eine Kommission von zwei Geheimräthcn
aus dem Handels-Ministerium und aus zwei Mitgliedern der Handelskammer und der Stadt¬
gemeinde Crefeld wurde nach Frankreich entsendet; die Kommission fifirt die Beobachtungen in
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einem bemcrkenswcrthcn Referate; den Akten liegt das Programm der neu organisirten Schule bei,
sowie ein Abdruck als Prospekt»« sich in den Händen vieler Mitglieder befindet.

Die neue Lehranstalt bedarf aber noch gesteigerten Besuches, um ihre volle Wirksamkeit
zu entfalten, um die hervorragenden Lehrkräfte, welche die Anstalt zieren, auch auszunützen.

Um den Besuch noch vielen vom Wissensdrang beseelten jungen Leuten der arbeitenden
Klasse zu ermöglichen, sind weitere Stipendien erforderlich.

Der Provinzial-Landtag hat gerade auf diesem Gebiete seine Sachkenntniß und Bereit¬
willigkeit dokumentirt; er hat einer ähnlichen, kleineren Anstalt in Remschcid seine Fürsorge zuge¬
wandt, er hat den landwirthschaftlichen Schulen und landwirthfchaftlichen Lebrkursen seine hohe
Protektion angcdcihen lassen, er wird auch für die Ausbildung des nothwendigen Hülfspersonals
auf dem Gebiete der Industrie, besonders der Textil-Branche, die allein im Bezirke der Handels¬
kammer von Crefeld 33 000 Handstühlc beschäftigt, seine Wohlgewogcnhcit nicht entziehen wollen.

Aus jenem Grunde beehrt sich der kombinirte I. und I V. Ausschuß, dem hohen Provinzial-
Landtage einstimmig vorzuschlagen:

„Aus dem Zinsgewinnc der Provinzial-Hülfskasse auf die nächsten 5 Jahre eine
Beihülfe von 6000 Mark der Stadt Crefeld pro Jahr zur Förderung der nützlichen
Resultate der Lehr-Anstalt für Tertil-Industrie bewilligen zu wollen."

Vice-Landtags-Marschall: Sie haben den Antrag gehört, ich stelle denselben zur
Diskussion. — Es verlangt Niemand das Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag
zur Abstimmung, Ich bitte diejenigen Herren, welche gegen den Antrag sind, sich zn erheben.
(Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Es folgt das Referat des V. Ausschusses über Errichtung einer Sicgbrücke an der Beuel-

Overath'er Prooinzialstraße, zwischenSiegburg uud Siegburg-Mülldorf. Referent ist der Herr Ab¬
geordnete von Bönuingbauscn.

Referent Abgeordneter von Bönuinghauscn: Das Referat über Errichtung einer Sieg¬
brücke an der Benel-Overath'er Prooinzialstraße zwischen Sicgburg und Siegbnrg-Mülldorf, lautet
folgendermaßen:

„Die Bürgermeister der Stadt Siegburg und der Bürgermeisterei Menden haben unter
dem 17. d. M. beim Landtage eiue Petition auf Errichtung einer Siegbrücke an der Beuel-
Ovcrath'er Provinzialstraßc zwischen Sicgburg und Siegburg-Mülldorf eingereicht. Diese Petition
ist wohl die Folge eines Bescheides des Landcs-Direktors vom 19. Mär; d. I., nach welchem die
hiesige Verwaltung Seitens des Provinzial-Verwaltnngsraths beauftragt worden war, die Aufstellung
des Brückcnprojektcs vorzunehmen. Demnächst würde dann, lautete der Bericht weiter, sobald der
Fonds zu Straßen- resp. Brücken^Neubauten die entsprechenden Mittel bietet, das fertige Projekt
dem Provinzial-Verwaltungsrathe behufs der vorbehaltenen Beschlußfassung über die Ausführung
vorgelegt werden und im Fall der Genehmigung der Bau fofort beginnen.

In dem Antrage wird nun die Wichtigkeit der Benel-Overath'er Provinzialstraße als
Verkchrsstraße dargelegt. Es wird in demselben nachgewiesen, daß diese Straße die Verbindung
zwischen dem bedeutendsten Theile dieses großen, 18 Bürgermeistereien umfassenden Kreises und
der Stadt Bonn, dem Sitze des Landgerichts, bilde, außerdem diene diese Straße zu einem
bedeutenden Binnenverkehr im Siegkrcise selbst, namentlich mit der Stadt Siegburg, dem Sitze
eines Amtsgerichts, des Landraths- und Hypothkenaints, der Stenerkasse, des Königlichen Geschoß¬
betriebes und mehrerer bedeutender industriellen Etablissements.

61»
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Dieser bedeutende Verkehr werde bei Siegbnrg Mülldorf durch eine Schalden-Ueberfahrt
sehr erschwert und könne es bei Hochwasser oder Eisgang nicht ausbleiben, daß die Verbindung
gänzlich unterbrochenresp, ohne einen Umweg von ca. 4 Kilonieternicht wieder hergestellt werden
könne. Während dieser stockendenVerbindung könnten die 300 Arbeiter des linken Siegufers,
welche auf dem rechten Ufer ihren Unterhalt finden, nur wenig oder gar nichts verdienen,die die
Sicgburger Schulen und das dortige Gymnasium besuchenden Kinder vom linken Siegufer müßten
zu Hause bleiben und hätten während der Periode der erschwerten Verbindung besondersauch die
Kranken darunter zu leiden, schließlich wird noch darauf hingewiesen, daß die Sieg bei Siegdorf-
Mülldorf täglich von mindestens700 Personen und 50 Fuhrwerkenpassirt würde und die Unter¬
brechungeine Kalamität für den ganzen Siegkreis sei.

Der V. Ausschußhat diese Petition einer sehr eingehenden Prüfung unterzogen und an¬
erkannt, daß das Fehlen einer massiven Brücke au der qu. Stelle einen Uebelstandbilde und
beehrt sich deu Antrag zu stellen: baß

1. die Aufstellungdes Vrllckenprojektes thunlichstgefördert und
2. sobald der Fonds zu Straßen- resp. Brücken-Neubauten die entsprechendenMittel

bietet, mit der Errichtung der Brücke über die Sieg an der Veuel-Overather Pro-
vinzialstraßebegonnenwerde.

Vice-Landtags-Marschall: Der Antrag des Ausschusses lautet also dahin, daß:
1. Die Aufstellung des Brückenprojektsthunlichstgefördert und
2. sobald oer Fonds zu Straßen- resp. Brücken-Neubautendie entsprechendenMittel

bietet, mit der Errichtung der Brücke über die Sieg an der Beuel-Ooerath'er Provin-
zialstraße begonnenwerde.

Ich stelle diesen Antrag zur Disknsston.— Der Herr AbgeordneteFreiherr Eugen von
Los hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr Eugen von Loö: Meine Herren! Ich wollte mir nur das Wort
erbitten, um meiner Freude über den vom V. Ausschuß gestellten Antrag Ausdruckzu geben. Ich
bitte das hohe Haus demselbenzuzustimmen. Ich wollte auch diese Gelegenheitnicht vorüber¬
gehen lassen, um an den Provinzial-Verwaltungsrath das Ersuchenzu richten, bei weiteren Anträgen
die au den Straßen und Arücken-Neubaufondsin der nächstenEtatsperiode gestellt werden, vor
allem den Bau der Siegbrücke bei Mülldorf nicht außer Auge zu lassen. Es ist dringend noth¬
wendig, daß dem dortigen Uebelstandeabgeholfenwird, und wenn weitere Anträge kommen, wodurch
der Fonds absorbirt werden könnte, so würde der Fall eintreten können, daß auf lange Zeit bei
Siegburg die Uebelstände bestehen bleiben, welche jetzt als solche anerkannt worden sind. Nach der
Auskunft, die mir von den oberen Beamten der Provinz gewordenist, ist die Hoffnung, daß die
Ucbelständebeseitigt werden tönuc«, keine sanguinische,da mir die sichere Mittheilung gemacht
worden, daß die Mittel des Fonds in der nächsten Etatsperiode den Bau der Siegbrückeerlauben
werden, wenn nicht ganz besondere Naturereignisse eintreten sollten. Ich bitte, den Antrag des
Ausschusses anzunehmen.

Vice-Landtags-Marschall: Da Niemand weiter das Wort verlangt, so schließe ich
die Diskussion und bringe den Antrag des Ausschusses als ein Ganzes zur Abstimmung. Ich bitte
Diejenigen, welche gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag
ist einstimmigangenommen.

Es folgt das Referat, betreffend die Petition des Kirchenvorstandesin Godesberg um
Beihülfe zur Restauratiou einer Kapelle. Referent ist der Herr AbgeordneteKaesen.
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Referent AbgeordneterKaesen: Die Petition liefert einen durchschlagenden Grund für
die Bewilligung eines Zuschusses aus den Mitteln der Provinz nicht.

Die Kapelle ist kein Bau aus grauer Vorzeit, sondern aus dem Beginn des vorigen
Jahrhunderts; sie hat vom Anfange dieses Jahrhunderts bis in die jüngste Zeit der katholischen
Gemeinde als Pfarrkirche gedient.

Es darf als allgemein bekannt angenommenwerden, daß, wenn irgend eine, die Gemeinde
Godesberg sich seit Jahrzehnten eines bedeutenden Zuzuges, theilweise wohlhabenderFamilien, zu
erfreuen gehabt hat und wenn auch manche derselben nicht dem katholischen Glauben angehören,
so haben sie doch durch ihren Aufenthalt der Gemeindeso reichliche Mittel zugebracht, daß der
verwahrlosteZustand, in welchem sich die Kapelle, nachdem sie als Pfarrkirche kanm verlassen,
befindet, nur dem Mangel an Fürsorge während einer sechzigjährigenBenutzung zugeschrieben
werden kann.

Eine Erhaltung der Kapelle als Kirche ist nach dem Inhalt der Petition nicht erforderlich;
eine Erhaltung als Zierde der malerischen Landschaft wird bei den wohlhabendenBewohnern,
gleichviel, welchen Bekenntnisses, so viel Anklang finden müssen, daß ver dazu erforderliche kleine
Betrag von 3—4000 Mark nicht als unerschwinglich betrachtet werden kann.

Es wird einstimmigAblehnung beantragt.
Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.— Es meldet

sich Niemand zum Wort. Ich schließedie Diskussionund bringe den Antrag auf Ablehnung zur
Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigabgelehnt.
Es folgt das Referat des V. Ausschusses, betreffendPetition um Uebernahmeder Straße

Roggendorf-Tondorfauf Provinzialfonds. Referent ist der Herr AbgeordneteWunderlich.
Referent AbgeordneterWunderlich: Meine Herren! Die Petition behandelt die Ueber¬

nahme der Gemeinde-Chausseevon Roggendorf nach Tondorf auf Provinzialfonds. Im Jahre
1855 schon wurden die Gemeinden Roggendorf und Tondorf angehalten, die chausseemäßige Her¬
stellung dieses Weges zu veranlassen. Die Ortschaften weigerten sich Anfangs im Gefühle ihres
Unvermögens,und erst die Zusicherung des damaligen königlichenLandraths Graf von Beißet
im Jahre 1855, die Uebernahmeder Straße in das staatliche Straßennetz zu veranlassen, ver¬
mochte die Gemeindenzur Inangriffnahme der Arbeit zu bewegen, sie behielten sich jedoch aus¬
drücklich vor, daß die Straße selbst und die Unterhaltungskostender Straße den Gemeindenabge¬
nommen werde. In einem Aktenstück der Aachener Regierung in dem Verzeichniß über die
Bezirksstraßen ist diese Straße auch schon aufgeführt, diese Versprechen, die aber damals
gemachtsind, sind nicht erfüllt. Die Gemeinten haben in der Zeit öfter, schon am 3. März 187?
an den Provinzial-Verwaltungsrath petitionirt, es war damals ein Formfehler in der Petition und
mußte dieselbe zurückgeschickt werden. Nachher ist noch eine Petition hier eingegangen, der IV.
Ausschuß lehnte in seiner Sitzung vom 17. April 187? auch für diefe Etatsperiode die Ueber¬
nahme ab Jetzt pctitioniren diese Gemeindenwiederum,sie haben bei allen ihren vielen Petitionen
noch nicht gelernt, den Sachverhalt vollständig klar zu stellen. Es ist nun jedenfalls für die
Gemeinde sehr schlimm, daß ihr, trotz solcher halben Versprechen, die Straße nicht abgenommen
worden ist, es ist aber von Seiten des Ausschusses gerade, weil die Uebernahmefähigteitnicht
bewiesen ist, weil nicht bewiesen ist, daß sie in das provinzialstänbische Straßennetz hineinpaßt,
folgendermaßenbeantragt:
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„Die betreffende Petition der Vertreter der Bürgermeistereien Iussem, Weiher und Tondorf
wegen Uebernahme der Gemeinde-Clmussee Roggcndorf-Tondorf wurde genau geprüft und beschloß
der V. Ausschuß, dem hohen Landtage vorzuschlagen:

„in Erwägung, daß das Material zur Beurtheilung der Angelegenheit nicht genügende
Klarheit biete, die betreffende Petition dem Provinzial-Verwaltungsrath nochmals zu
überweisen, damit nach genauester Prüfung im nächsten Landtage darüber Beschluß
gefaßt werden könne".

(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Ich habe Ihnen zunächst mitzutheilen, daß hier noch ein Antrag

eingegangen ist:
„es wolle dem hohen Landtage gefallen, den Provinzial-Vcrwaltnngsrath zu autorisiren,
— dies soll wohl heißen: zu beauftragen, — die in Rede stehende Straße auf den
Provinzial-Straßenfonds zu übernehmen, insofern dieselbe vorher durch die Gemeinden
in einen provinzialstraßenmäßigen Znstand gesetzt worden ist".

Unterzeichnet ist der Antrag von dem Herrn Abgeordneten Mattonct. — Herr Graf
von Beißet hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Beißel: Ich verzichte auf das Wort, da ich dasselbe habe aus¬
drücken wollen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Wunderlich: Der Antrag des Ausschusses lautet aber gerade so,

es wird dort auch beantragt, die Sache an den ProvinziabVerwaltungsrath zur weiteren Veranlas¬
sung zu überweisen.

Landtags-Marschall: Herr Graf von Beißel hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Beißel, Es ist nicht dasselbe. Der Antrag des Ausschusses

geht daraufhin, die Sache auf 2 Jahre auf die lange Bank zu schieben. Der Antrag Mattonet
geht dahin, daß dieser Weg, sobald klargestellt ist, daß er dem gesetzlichen Regulativ entspricht,
sofort übernommen werden kann.

Landtags-Marschall: Haben alle Mitglieder die beiden Anträge verstanden, oder soll
ich sie noch einmal verlesen? (Nein.)

Wünscht noch Jemand in dieser Angelegenheit das Wort? — Es ist nicht der Fall. Ich
schließe die Diskussion und bringe die beiden Anträge zur Abstimmung. Der Antrag Mattonct
ist der weitergehende, ich bringe diesen Antrag zuerst zur Abstimmung, und bitte diejenigen Herren,
welche dagegen sind, sich zu erheben. (Geschieht)

Der Antrag Mattonet ist angenommen und der des Ausschusses damit erledigt.
Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend die Petition der Gemeinten

Kreuzau und Winden um Unterstützung zur Herstellung von Brückeurampen und Reguliruug des
Roer-Flusses aus Provinzialfonds. Referent ist der Herr Abgeordnete Graf Wildcrich von Spec.

Referent Abgeordneter Graf Wilderich von Spee. Ich werde zunächst das Referat
des I. und IV. Ausschusses verlesen:

„Die ebenbezeichncte Petition war unterm 24. November vom Herrn Landtags-Marschall
dem V. Ausschüsse übergeben worden. Da es sich jedoch weniger um eine Unterstützung znm
Wegebau, als vielmehr um eine Beihülfe zur Ausbesserung der durch die Rocr-Uebcrschwemmung
entstandenen Schäden handelt, so ist auf Autrag des V. Ausschusses durch den Herrn Landtags-
Marschall die Sache unterm 29. November dem vereinigten I. und IV. Ausschusse überwiese».
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Der I. und IV. Ausschuß hat aus den, der Petition beigefügten Nachweisungen ersehen, daß die
gedachten Gemeinden zur Regulirung des Roer-Flusses an den in Frage kommenden Stellen als
Adjacenten selbst verpflichtet seien, daß diese Gemeinden jedoch arm und mit Schulden belastet, daß
überhaupt, wenn nicht in Folge der Petition Beihülfe gegeben würde, die Kommunal-Umlagen in
Kreuzau und Winden eine Höhe erreichen müßten, wie sie äußerst selten nur vorkommt und für
genannte Dorfer absolut unerschwinglich sein würde. Der I. und IV. Ausschuß hat deshalb ein¬
stimmig beschlossen,bei dem hohen Landtage zu beantragen:

derselbe wolle den Gemeinden Kreuzau und Winden zur Herstellung der Rampen an
der neuen Roer-Brücke, sowie zur Regulirung des Flusses gemäß den vorgelegten, von
der Königlichen Regierung genehmigten, Plänen, eine einmalige Beihülfe von 10 000 Mark
aus dem Ständcfonds bewilligen."

Wünschen die Herren, daß ich die Sache noch genauer auseinandersetze? (Nein.)
Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. Es meldet sich

Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag des Ausschusses auf Be¬
willigung von 10 000 Mark aus dem Ständefonds zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, welche
gegen den Antrag sind, sich zu erheben, (Geschieht.)

Der Antrag ist mit großer Majorität angenommen.
Meine Herren! Wir haben hier noch vom I. und IV. Ausschuß die Vorlage über die

Landtags-Oekonomie, wie in jedem Jahre. Herr Dietze wird im Namen des I. und IV. Aus¬
schusses Vortrag über die zu machenden Bewilligungen halten.

Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Am Schlüsse eines jeden Landtags ist für
diejenigen Beamten, welche eine außergewöhnliche Aufwendung an Mühe, Beschäftigung und Zeit gehabt,
eine Extrabewilligung gemacht worden. Im letzten Landtage hat die Gesammt-Aufweudung dafür
1340 Mark betragen, in diesem Jahre schlagen wir Ihnen 1911 Mark in folgenden Positionen vor:

Sekretär Maurer ..............600 Mark
Rheinert .............250 „

Sekretariats-Assistent Bösenberg .........125 „
Kanzlist Bartel..............100 „
Rendant Vierkötter.............100 „
Ootenmeister Pourrier............125 „
Bote Schulze...............60 „

„ Franken...............60 „
„ Diel................ 60 „

Portier Krähahn..............60 „

Bote Pesch ^ für den Landtag ä, 3 Mark.....63 „
„ Nahmen l pro Tag angenommen......63 „

Frau Pourrier (Garberobe)........... 75 „
Für 6 Putzfrauen ein Pauschquantum von (zur Vertheilung durch

den Aotenmeister) ..........60 „
Den Heizern der Centralheizung (zur Vertheilung durch den

Botenmeister) ...........20 „
Architekt Brand, dem durch die Einrichtung der Räume:c.

(Festessen) viele Mehrarbeiten erwachsen sind . 50 „
3 (stellenweise auch 4) Schreiber im stenographischen Bureau 40 „

Summe . " . 1911 Mark.
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Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des I. und IV. Ausschusses die
Diskussion, Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich bin fiir diese Bewilligungen, wollte aber
eine Bemerkung daran knüpfen. Vor 2 Jahren bat uns Herr von Heister, Mitglied des Ver-
waltungsraths, als wir noch in der Realschule tagten, bezüglich der Bewilligungen, die damals
verlangt wurden, gesagt, diese Forderungen kommen gewiß nicht wieder, wenn wir einmal unser
eigenes Haus haben. Ich will meiner Befriedigung darüber Ausdruck geben, daß diese Prophe¬
zeiung des Herrn von Heister sich so glänzend bewährt hat. (Heiterkeit.)

Landtags-Marschall: Ich möchte bemerken, daß Herr von Heister diese Bemerkung
persönlich ausgesprochen hat und nicht als Mitglied des Verwaltungsraths. — Der Herr Referent
hat das Wort.

Referent Abgeordneter Dietze: Ich möchte doch den Herrn von Eynern dahin rektificiren,
daß auch die Bemerkung ves Herrn von Heister nicht gegen die Generalbewilligung, sondern
gegen eine einzige Position ging, die für Herrn Maurer, und wenn einer eine solche Nenumeration
in diesem Landtage verdient hat, so ist es gerade Herr Maurer, Nur gegen diese Position
richtete sich früher die Bemerkung, nicht gegen die Generalposition.

Landtags-Marschall: Wenn weiter kein Widerspruch erfolgt, so schließe ich die Dis¬
kussion und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu
erheben. (Es erhebt sich Niemand) Die Anträge sind einstimmig angenommen.

Meine Herren! Morgen früh haben wir um 11 Uhr Sitzung in entsprechendem Anzüge,
um 12 Uhr Schluß des Landtags. Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung 8^ Uhr.)

Fünfzehnte Sitzung
im Stänochausezu Düsseldorf, am Samstag den 3. December 1881.

Beginn: 11 Uhr Vormittags.

Tages-Qrdnung:
1. Referat, betreffend Gesuch: 1. des Sparkassen-Rendanten Remles in Crefeld, 2, des

Sparkassen-Rendanten Bürgermeisters a. D. Pasch zu Bockum um Erstattung des
durch verspätete Einlösung ausgelooster 4^°/° Rheinprovinz-Obligationen entstandenen
Zinsverlustes von 236,25 M. resp. 216 M.

Referent: Abgeordneter Dietze, (L. M. 193 und 194.)
2. Referat, betreffend Abpflasterung der Provinzialstraße Köln-Venlo und Brückenanlagen

in der Stadt Grevenbroich.
Referent: Abgeordneter Freiherr von Eerde. (L. M. 210.)
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3. Referat, betreffend das Gesuch des frühern Bürgermeisters Herrn Heinrich Ahns
in Andernach um Entschädigungfür Verluste, angeblich entstanden in Folge Nicht»
genchmiguugeines im Januar 1880 zwischen ihm als Verkäufer und 'der Provinzial-
Verwaltung als Käufer geschlossenenLändereien-Kaufvcrtrags.

Referent: AbgeordneterTh eisen, (L. M. 211.)
4. Referat, betreffenddie Petition des Abgeordneten Herrmann um Bewilligung eines

Betrages von 800 Mark zur Wiederherstellungeines Bildes des Hospitals zu Cues.
Referent: AbgeordneterRadermacher. (L. M. 217.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. — Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung. (Geschieht.)

Ist gegen das Protokoll der letzten Sitzung noch etwas zu erinnern? — Da das nicht
der Fall ist, so erkläre ich das Protokoll für genehmigt.

Meine Herren! Ehe wir in die Tagcs-Ordnung eintreten, habe ich Ihnen mitzutheilen,
daß eine Adresse hier zur Unterschriftanstiegt, wir haben noch zwei Adressen, die noch nicht fertig
gestellt worden sind, die eine betrifft die Veränderung des Vertheiluugsmaßstabs zur Verzinsung
und Amortisation der Rheinprovinz-Obligationen für den Bau und die Einrichtung der Irren¬
anstalten, die andere betrifft das neue Statut der Hülfskasse. Ich bitte Sie um die Ermächtigung,
diefe Ndressen, die unmöglichin dieser kurzen Zeit habeu fertig gestellt werden können, nachträglich
in Ihrem Namen festzustellenuud sodann, nachdem ich sie unterzeichnet,von den Herrn Mit¬
gliedern der verschiedenen Stände, die hier in Düsseldorf anwesend sind, unterzeichnenzu lassen.
Es ist früher auch so der Usus gewesen,ich denke, Sie werden damit wohl einverstandensein. —
Da kein Widersprucherfolgt, so werde ich es so veraulasscn. Ebenso bitte ich um die Ermäch¬
tigung, das Protokoll der letzten Sitzung in Ihrem Namen feststellenzu dürfen, Da auch hier
kein Widersprucherfolgt, so werde ich auch das so vornehmen.

Wir treten nunmehr in die Tages-Ordnung ein uud kommen zunächst zn dem Referat,
betreffendGesuch1. des Sparlassen-Nendanten Remkes in Crcfeld, 2. des Sparkasscn-Rendanten
Bürgermeisters a. D. Pasch zu Aockumum Erstattung des durch verspätete Einlösung ausgelooster
4'/2°/«iger Rheinprovinz-Obligationen entstandenen Zinsverlnstes von 236 Mark 25 Pf. resp.
216 Mark. Referent ist der Herr AbgeordneteDictze.

Referent AbgeordneterDietze: Meine Herren! Ihnen allen ist bekannt,daß, wenn eine
Obligation ober ein Werthpapier aüögcloost und dadurch amortisirt ist, von diesem Tage ab die
Verzinsung aufhört, wenn aber im Laufe der Jahre, wo die Ziuscoupous noch nicht regulirt
sind, also im Laufe von 4 Jahren, Zinscoupons einer solchen Obligation an der Kasse noch prä-
sentirt werden, während die Obligation als ausgeloost selbst nicht zur Einlösung präsentirt wird,
daß nachher bei der Einlösung der Obligation vorab die gezahltenZinsen, die nicht mehr gezahlt
werden brauchten, abgezogen werden. Um einen solchen Fall handelt es sich hier sowohl bei dem
Sparkasscn-RendantenRemkes, als auch bei dem Sparkasseu-RendantenBürgermeister a. D.
Pasch zu Bockum. Beide sind im Besitz von 4'/« °/° Rheinprouinz-Obligationen gewesen,
Beide hätten wissen tonnen, wie man in solchen Fällen zu verfahren habe, weil es eben Fachleute
sind uud nicht Privatleute. Beide bitten nun die Hülfskasse,der Eine, ihm verfallene 236 Mark
25 Pf. und der Andere 216 Mark zu schenken. Die Hülfskasse hat das natürlich ablehnen
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müssen, und auch der I. und IV. Ausschuß, der die Sache geprüft hat, schlägt dem hohen Land¬
tage die Abweisung der unbegründeten Ansprüche vor. Ich verlese das Referat:

„Die Sparkassen-Rendcmten Remkes zu Crefeld und Bürgermeister a. D. Pafch zu
Bockum ersuchen um Ersatz desjenigen Zinsverlustes, welcher den von ihnen verwalteten Kassen
durch verspätete Einlösung von ausgeloosten 4^°/» Rhcinprovinz-Obligationen entstanden ist.

Der Sparkassen-Rendant von Crefeld entschuldigt die Versäumuiß damit, daß die per
1. Juli 1876 stattgehabte Verloosuug nicht in der Berliner Vörsenzeituug enthalten sei. Da der
ß, 6 des jeder Obligation beigcdruckten Regulativs diejenigen Blätter ausdrücklich bezeichnet, in
welchen alle die Rheinprovinz-Obligationen betreffenden Bekanntmachungen zu erlassen sind, hier¬
unter aber die Berliner Börsenzeitung nicht genannt ist, so fehlt es dem Inhaber der Obligation
an jedem Anhalte, die vorstehend erwähnte Einwendung geltend zn machen. Seitens des Spar-
tassen-Rcndanten zu Bockum wird hervorgehoben, daß er die fällig gewordenen Coupons direkt bei
der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse zur Einlösung präseutirt und stets den Einlösungsbetrag un¬
verkürzt erhalten habe. Er hat daraus gefolgert, daß so lange die Zinscoupons von der Hülfs¬
kasse eingelöst wurden, auch eine Ausloosung der bezüglichen Obligationen noch nicht stattgehabt
habe; seinerseits sei daher eine Kontrole über die Ausloosung nicht ausgeübt worden. Auch diese
Motive berechtigen den erhobenen Anspruch iu keiner Weise.

Das Regulativ bestimmt im ß. 5, daß mit den ausgeloosteu Obligationen zugleich die
ausgereichten, nach dem Termine der Auszahlung des Kapitals fällig werdenden Zinscoupons mit
einzuliefern sind und daß der Betrag der fehlenden Zinscoupons am Kapitale gekürzt und
zur Einlösung dieser Coupons verwendet werden muß. Diese ausdrückliche Vorschrift ist Seitens
der Hülfskasse in den vorliegenden Beschwerdefällcn genau beachtet und daher mit Recht die Ab¬
lehnung des Anspruchs auf volle Auszahlung des Nennwerthes der Obligationen, welche erst
lange nach dem Einlösungstermin zur Auszahlung präsentirt wurden, erfolgt. So lange die
Coupons der Rheinprovinz-Obligationen nicht verjährt sind, ist die Hülfskasse zur Einlösung der¬
selben verpflichtet, und es kaun ihr nicht obliegen, zu kontroliren, ob die präsentirten Coupons von
ausgeloosten oder nicht ausgeloosten Obligationen herrühren, in sehr vielen Fällen ist der Inhaber
der Coupons nicht identisch mit demjenigen der Obligationen und es würden dem Ersteren zum
Vortheile des Letzteren, welcher die rechtzeitige Einlösung versäumt hat, eventuell ungerechtfertigte
Nachtheile erwachsen.

Der vereinigte I. und IV. Ausschuß beehrt sich daher, beim hohen Landtag die Abweisung
der unbegründeten Anträge in Vorschlag zu bringen,

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Meine Herren! Ich möchte die Petition befürworten. Bei anderen

Korporationen wird bei solchen Gelegenheiten Rücksicht auf die Person und auf die Umstände
genommen, ich kann z. B. bestätigen, daß von der Stadtverordneten-Versammlung zu Düsseldorf
also gebandelt wird. Meine Herren! Wir haben es hier mit Sparkassen zu thun, entweder
werden die Sparkassen den Verlust tragen müssen, oder die Rendanten. In dem einen vorliegenden
Falle, für den ich mich besonders interessire, ist der Vorsteher ein kleiner Bürgermeister a. D., der
dies Ehrenamt der Sparkassen-Rendantur übernommen hat. Ich meine, in diesem Falle liegt
schon in der Person ein Milderungsgrund; der zweite besteht darin, daß er die Coupons direkt an
die Kasse eingeschickthat. Auch iu dieser Beziehung kann ich sagen, daß anderwärts anders ver¬
fahren wird, daß dann die betreffende Kasse erklärt: die Obligationen, zu denen die Coupons
gehören, sind bereits ausgeloost. Die Kasse wäre wohl in der Lage, eine solche Kontrole zuführen.
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Dadurch, daß die Coupons von der Kasse fortwährend eingelöst wurden, ist der Mann allerdings
in den Irrthum inducirt worden. Ich glaube daher, daß Sie wohl die Bitte der Petenten erhören
sollten. Wir sind sonst freigebig gewesen, ich meine, daß wir am letzten Tage nicht hart verfahren
sollten. Es handelt sich um kleine Beträge.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Ientges hat das Wort.
Abgeordneter Ientges: MeineHerren! Als diese Petitionen eingereicht wurden, hat der Herr

Abgeordnete Courth die eine zu der seinigen, ich die andere zu der ineinige« gemacht. Es war unglück¬
licherweisean dem Tage, an dem die General-Versammlungder Bcrgisch-Märkischen Eisenbahn stattfand,
daß diese Sache in dem Ausschuß vorkam, und so war ich nicht in der Lage, die besonderen Um¬
stände, die dabei mitwirken,zur Kenntniß des verehrlichcn Ausschusses zu bringen, Ich bin durchaus
mit dem Herrn Referenten der Ansicht, daß rechtliche Ansprüche nach dieser Richtung absolut nicht
bestehen; auf der anderen Seite verkenne ich auch nicht, daß die Kasse nach dieser Richtung eine
gewisse Strenge üben muß, aber in allen diesen Dingen, wie schon der Herr AbgeordneteCourth
angeführt hat, werden mitunter die besonderenUmstände berücksichtigt. Wir erleben bei der
Bergisch-MärkischenEisenbahnjedes Jahr, daß Leute mit derartigen Anträgen einkommen, häufig
kommen sie unter dem Deckmantel eiucr armen Wittwe und reichen die Anträge ein, aber wenn
wirklich besondere Umständevorhanden sind, haben wir oft Gnade für Recht ergehen lassen. Das
scheint mir auch in diesem Falle das Richtige zu sein. Der Rendant der Sparkasse von Crefeld
beruft sich darauf, daß er aus der Börsenzeitungdie ausgeloosten Papiere ersehe und daß die
Rheinprovinz-Obligationendarin nicht publizirt worden sind. Es ist allerdings auf den Obligationen
selbst zu ersehen, wo die Publikationsstcllensind, aber auf der anderen Seite ist es im Großen und
Ganzen Regel, daß durch diese weitverbreitetsten Blätter jene Ansloosungenzur Kenntniß des finan¬
ziellen Publikums gebracht werden. Ich darf sagen, es ist ein tüchtiger Beamter, der seit 40 Jahre
die Rendantnr unserer Sparkasse führt und sein Amt stets mit Treue und Aufmersamkeit geführthat.
Anders liegt aber noch die Sache bei dem Landbürgcrmeister in Bockmn. Das ist ein ganz
besondererFall. Der Mann hat Jahr aus Jahr ein die Koupons direkt der hiesigen Hülfskasse
eingeschickt,und da sagt der Herr Berichterstatter: Der Besitzer der Obligationen ist nicht immer
identisch mit dem Besitze der Coupons. Das ist richtig, aber wenn der Mann Jahr für Jahr die
Coupons an die Kasse einschickt, so wäre der angemessene Verlauf der Dinge bei solchem Institute,
daß man dem Manne sagte: Die Obligationen sind auögeloost,komm und hole dein Geld. Das
ist dem Manne erst zum Bewußtsein gekommen,als er die Talons präsentirte. Deshalb möchte
ich Ihnen den letzternFall zur Nachsicht empfehlen. Ein Recht hat der Mann absolut nicht,
aber es ist ein armer Landbürgermeistera. D., der durch diesen Fall betroffen wird, und man
kann nicht sagen, daß er ohne Umsicht gehandelt hat. Deshalb möchte ich ein gutes Wort für
ihn bei Ihnen einlegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wir haben bei der Berathung des Etats
gesehen, daß sich in der Kasse 33 bis 34 000 Mark für verfallene Coupons und ausgelooste
Obligationen befinden, die noch gar nicht präsentirt sind. Es ist dies eine gute Sparbüchse, aus
der dieser kleine Zuschußbewilligt werden könnte.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteKaesen hat das Wort.
AbgeordneterKaesen: Meine Herren! Wir haben immer nach eingehenderErörterung,

aber mit unendlicher Freigebigkeit,die bei mir viel Bewunderung erregt hat, ziemlich hohe Summen
bewilligt, aber ich möchte Sie bitten, in diesem Falle endlich halt zu machen, wenn es auch kleine
Beträge sind. Ein Sparkassen-Rendant muß die Liste sämmtlicher ausgeloosterPapiere vor sich
auf dem Pult liegen haben; Sie haben es hier nicht mit einer armen Wittwe, sondern mit einem
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Sparkasse»-Re»dantenzu thun. Wenn Sie es hier bewilligen,so können Sie sich darauf verlassen,
daß die Leute sich nicht mehr die Mühe geben werden, nachzusehen, ob die Rheiuprovinz-Obligationen
ausgeloost sind oder nicht, sondern werden in dem Genuß der anständigcu Zinsen von 4^/2°/,,
bleiben, bis sie die Gefälligkeithaben, das Geld abzuheben. Ich weiß nicht, wohin diese Sachen
noch führen sollen. Ich bin überzeugt,daß die beideu Leute nicht den Muth haben würden, sich an
die Staats-Regierung mit solche» Gesuche» zu wende», oder sie würden rundweg abgewiesen werden.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solcmacher hat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher: MeineHerren! Die beiden Herren,

welche diese beiden Petitionen zu den ihrigen gemacht haben, haben sich ja dieser übernommenen
Aufgabe in dankenswertherWeise entledigt, aber beide haben anerkennen müssen, daß von Recht
absolut keine Rebe sein kann. Trotzdem die Hcrre» dies anerkannt haben, wünschen sie eine
Bewilligung. Ich halte es für gefährlich, einen Präccdenzfall hier zu fchaffen. Meine Herren!
Sie haben von dem AbgeordnetenIentges selbst gehört; daß noch 30 bis 40 000 Mark außer
den bereits verjährten Obligationen momentan schweben, die »och nicht zur Einlösung vräsentirt
sind. Meine Herren! Wenn für diese die Verjährung eintritt und die Leute kommen nachher und
verlangen die Auszahlung, was dann thun? was dem Einen recht ist, ist dem Andern billig. Sie
sehen, daß wenn es sich auch vorläufig um die Bewilligung von nur 400—500 Mark handelt,
dann die Sache doch ungehenreDimensionenannimmt. Deshalb sage ich: ^rinoi^iis oksta,!

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Los bat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felir von Los: Meine Herren! Unter den schönen Eigenschaften

des Provinzial-Landtags zeichnet sich vor Allem ein gutes Herz aus. Wir sind nicht nur bemüht
gewesen, uns ein angenehmes Heim zu schaffen, sondern haben uns auch in diesen Tagen mit
Beglückungstheorienbeschäftigt, nicht bloß gegenübervon Nothleidenden,sondern auch gegenübervon
solchen, die sich bereits in guten Verhältnissen befinden, wir sind bemüht gewesen, unsere Glücks¬
güter zu vertheile«. Deshalb möchte ich iu diesem Falle für den Bürgermeister eintreten, dessen
Verhältnisse wohl besonders, glaube ich, danach angethan sind, daß man ihm zu Hülfe komme.
Der Herr AbgeordneteKaesen — er ist noch neu im Verwaltungsrath — (Heiterkeit)scheint
mir wirklich noch nicht in den Geist des Verwaltungsraths eingedrungenzu sein. Ich empfehle
Ihnen das zweite Gesuch zur Bewilligung. (Rufe: Schluß!)

(Der Vice-Landtags-Marschallübernimmt den Vorsitz.)
Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Es wird von allen Seiten der Schluß

verlangt. Ich schließe die Diskussionund ertheile dem Herrn Referenten das Schlußwort.
Referent AbgeordneterDietze: Meine Herren! Es ist anerkannt worden, daß von Recht

hier keine Rede sein kann, es ist nur an Ihr mildes Herz appellirt worden, zwei Fachleuten, die
ganz genau wissen müssen, wie man Obligationen und Zinsconpons behandelt, ein Geschenk zu
machen. Ich kann Namens des I. und IV. Ausschusses nur auf diesem Standpunkt stehen bleiben,
ich will aber Ihr Herz dadurch nicht verhärten und muß Ihnen ganz anHeinigeben, wie Sie in
der Sache entscheiden.

Vice-Landtags-Marschall: Der Antrag des Ausschusses lautet:
„Der vereinigte I. und IV. Ausschuß beehrt sich daher, dem Hohen Landtag die Ab¬
weisungder unbegründetenAnträge in Vorschlagzu bringen."

Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort zur Fragestellung.
Abgeordneter Courth: Ich möchte bitten, in der Abstimmung die beiden Sachen zu

trennen, es sind zwei Petitionen.
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Vice-Landtags-Marschall: Wird diese Trennung gewünscht?Die Sachen sind ganz
gleich und vom Ausschuß'zusammenbehandelt. — Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das
Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Eynern: Es ist im Prinzip genau dieselbe Sache, wir wollen zu¬
sammen darüber abstimmen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Wenn Sie beschließen,daß getrennt

abgestimmt werden soll, so würde zuerst der Autrag des Herrn Rendanten Remkes in Crefeld,
welcher behauptet, in der Berliner Oörsenzeitung die Nummer nicht gefundenzu haben und der
236 Mark 25 Pf. geschenkthaben will, zur Abstimmungkommen.

Vice-Landtags-Marschall: Diejenigen Herren, welche für diese Bewilligung sind, bitte
ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist abgelehnt. Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterDietze: Das zweite Gesuch ist dasjenige de« Herrn Sparkassen-

Rendanten Bürgermeisters a. D. Pasch zu Bockum um Erstattuug von 216 Mark. Derselbe
sagt: weil ich früher die Zinscoupons immer direkt zur Einlösung geschickt habe, hätte man mir
schreiben müssen, welche Obligationen ausgeloost sind. Das ist an der Kasse nicht zu kontrolliren,
weil man nicht weiß, ob der Besitzer der Coupons gleichzeitig der Besitzer der Obligation ist.

Vice-Landtags-Marschall: Ich bringe die Sache zur Abstimmung. Diejenigen,
welche für das Geschenk sind, bitte ich sich zu erheben, (Geschieht.) Es sind 34 Abgeordnete,ich
bitte die Gegenprobezu machen. (Gefchieht.)Die Bewilligungist mit 34 gegen 32 Stimmen erfolgt.

Wir kommen zu dem Referat des V. Ausschusses, betreffend Abpflasternngder Provinzial-
straße Hölu-Venlo und Brückenanlagen in der Stadt Grevenbroich. — Referent ist der Herr
AbgeordneteFreiherr von Eerde.

Referent AbgeordneterFreiherr von Eerde: Meine Herren! Ich habe Ihnen noch ein
wichtiges Referat vorzutragen. Die Stadt Grevenbroich wird durch die Provinzialstraße Köln-
Venlo durchzogen; das Pflaster dieser Straße ist entschieden schlecht und bedarf einer eingehenden
und umfassenden Reparatur. Auch sind die an der Stadt gelegenen Brücken in schlechtem Znstand
und zu schmal. Der Ausschußhat diese Angelegenheitgeprüft und ist zu dem Resultat gelangt,
welches das Referat, das ich Ihnen vorzulesen mir erlaube, besagen wird:

„Der V. Ausschußerachtet das nebenstehende Gesuch für begründet und beantragt:
Hoher Provinzial-Landtag wolle dasselbe zur Berücksichtigungan den Provinzial-
Verwaltungsrath überweisen".

Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. Der
Herr Abgeordnete Breuer hat das Wort.

AbgeordneterBreuer: Meine Herren! Ich hatte bereits die Ehre, im V. Ausschuß über
diese Angelegenheit des Näheren auszuführen, daß die in der Petition beregtenUcbelstänbewirklich
in hohem Maße vorhanden sind. Herr Landes-Baurath Guinbert hat im V. Ausschusse auch
erklärt, daß Abhülfe geschasst werden müsse. Ich richte deshalb an das hohe Hans die Bitte,
dem Gesuch zn entsprechen, also dem Antrage des V. Ausschusses stattzugeben.

Vice-Landtags-Marschall: Verlangt noch Jemand das Wort? — Es ist nicht der
Fall, ich schließe die Diskussionund bringe den Antrag zur Abstimmung:

„Hoher Provinzial-Landtag wolle das Gesuch zur Berücksichtigung an den Provinzial-
Verwaltungsrath überweisen."
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Diejenigen Herren, welche gegen diesen Antrag sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)
Der Antrag ist angenommen.
Meine Herren! Es ist vorhin bei der Bewilligung für die Zinskoupons nicht ausgesprochen

worden, aus welchem Fonds dies Geld gegeben werden soll. Nachdem anerkannt ist, daß es
nur ein Geschenk ist und gar keine rechtliche Verpflichtungvorliegt, ist es unmöglich,die Summe
aus dem Amortisationsfondszu geben, sie kann also nur aus dem Ständefonds gegeben werden.
Da kein Widersprucherfolgt, so nehme ich an, daß dies beschlossenist und ist dies zu Protokolliren.
Wir kommen zu dem Referate des III. Ausschusses, betreffend das Gesuch des früheren Bürger¬
meisters Herrn Heinrich Byns in Andernachum Entschädigungfür Verluste, angeblichentstanden
in Folge Nichtgenehmigung eines im Januar 1880 zwischen ihm als Verkäuferund der Provinzial-Vcr-
waltung als Käufer geschlossenen Ländereien-Kaufvertrags.Referent ist der Herr Abgeordnete Th eisen.

(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
Referent AbgeordneterTh eisen: Ich beehre mich, zunächst das Referat zu verlesen:
„Im Januar 1880 hat der Einnehmer Da üb in AndernachNamens und im Auftrag

der Provinzial-Verwaltung als Käufer mit dem Herrn Byns als Verkäufer eine Vereinbarn»«,
über Ankauf von 12 Morgen Läudereienzu dem Preise von 12 Mark pro Ruthe geschlossen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat die bei diesem Vertragsschlussevorbehaltene Geneh¬
migung hinterher aber nicht ertheilt, so daß der Vertrag die Rechtskraft nicht erlangt hat,

Darauf bat Herr Ayus unterm 10. Mai v. I. ein Gesuch an den Herrn Landtags-
Marschall gerichtet, in welchem er ausführt, daß er durch die Nichtgenehmigungdes fragliche«
Vertrages Schaden erlitten habe dadurch, daß er den zu jener Zeit günstigen Moment znr Ver¬
äußerung seines Feldes in Parzellen auszunutzenverhindert worden sei und ferner an 24 Pächter
über 80 Thaler Entschädigungfür Ausstehen aus Pachtverträgen habe zahlen müssen. Dieses
Gesuch hat der Provinzial-Vcrwaltuugsrath in der Sitzung vom 1.—4. Juni v, I. in Erwägung
gezogen und für billig erachtet, den Herrn Byns für durch die eingeleiteten Ankaufsverhandlungen
ihm etwa entstandenen nachweisbarenPachtverluste zu entschädigen. Diesen Nachweis hat Herr
Byns bis dahin jedoch noch in keiner Weise geführt, behauptet vielmehr in der zur Entscheidung
des hohen Landtags stehenden neuen Petition nur generell, circa 960 Mark Pacht- und andcrwcite
Verluste aus dem Vertrage erlitten zu haben.

Unter diesen Umständen beantragt der III. Ausschuß:
„Der Provinzial-Landtag wolle über die Petition des Herrn Byns zur Tagesordnung
übergehen."

Ergänzend habe ich noch zu dem Referate mitzutheilen, daß der III. Ausschuß nicht die
Ueberzeugung hat gewinnen können,daß irgend welche Verpflichtungfür die Provinzial-Verwaltung
bestände,dem Gesuche stattzugeben,weil in dem Vertrage die nachträglicheGenehmigungdes Pro-
vinzial-Verwaltungsratbs ausdrücklich vorbehalten ist. Auch hat sich herausgestellt, daß, wenn selbst
der Landtag in diesem Falle der Beschwerde stattgeben wollte, es fraglich wäre, wer eventuell der
Empfangsberechtigtewäre. Ich erlaube mir, den Antrag des Ausschussesauf Abweisungdes Ge¬
suchs dem hohen Landtage zur Annahme zu empfehlen.

Landtags-Marschall: DerAusschuß stellt den Antrag auf Abweisung.Wünscht Jemand
hierzu das Wort? — Da es nicht der Fall ist, so schließe ich die Diskussion und bringe den
Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich
Niemand.)

Der Antrag des Ausschusses ist einstimmigangenommen.
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Meine Herren! Ehe wir in der Tagesordnung weitergehen, möchte ich noch, da der
Herr Ober-Präsident jetzt bald kommen wird, diejenigen Herren, welche den Herrn Ober-Präsidenten
bei der Eröffnung der Landtags-Session empfangen haben, bitten, auch jetzt ihn wieder empfangen
und ihn durch die Mittelthür in den Saal einführen zu wollen.

Der letzte Gegenstand der Tagesordnung ist das Referat, betreffend die Petition des Ab¬
geordneten Herrmann um Bewilligung eines Beitrages von 800 Mark zur Wiederherstellung
eines Bildes des Hospitals zu Cues. Referent ist der Herr Abgeordnete Radermacher.

Referent Abgeordneter Radermacher: Meine Herren! Das Hospital zu Cues hat im
verflossenen Jahre zu der Ausstellung, welche hier in Düsseloorf stattgefunden hat, ein altes Altar¬
gemälde geschickt. Auf dem Riicktransporte von dem Ausstellungsgebäude bis an die Bahn ist
dieses Gemälde verletzt worden. Der Herr Rektor von Cues hatte sich an das Ausstetlungs-
Comits um einen Beitrag zur Wiederherstellung dieses Bildes gewendet. Derselbe ist bisher ab¬
gewiesen worden. In Folge dessen hatte der Rektor von Cues dem Herrn Abgeordneten Herrmann
mitgetheilt, daß er hier eine Petition einreichen würde, in der er um Bewilligung von 2500 Mark
resp. «00 Mark zur Reparatur des Bildes bitten würde. Zwischenzeitlich hat der Herr Rektor
von Cues, wie wir durch ein Mitglied des AusstellungS-Comit«'« hier erfahren haben, 800 Mark
Entschädigung erhalten, und glaubte nun der III. Ausschuß in Folge dessen, daß der Herr Rektor
von Cues die Petition hier nicht hätte eingehen lassen. Das Referat des III. Ausschusses
lautet daher:

„Da es feststeht, daß das Hospital in Cues inzwischen von dem Ausstellungs-Vorstande
eine Entschädigung von 300 Mark erhalten hat, und wohl in Folge dessen der Herr Rektor zu
Cues eine Petition nicht eingereicht hat, beschließt der III, Ausschuß über die Petition Herrmann
zur Tagesordnung überzugehen".

Landtags-M arschall: Es ist der Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung gestellt,
ich eröffne hierüber die Diskussion. Der Herr Abgeordnete Herrmann hat das Wort.

Abgeordneter Herr mann: Meine Herren! Es handelt sich hier um ein Bild von
historischem Kunstwerth, es ist eines von den wenigen Bildern, welche ans der altkölnischen Schule
eristiren. Das Bild ist auf dem Transporte von dem Ausstellungs-Gebäude nach der Eisenbahn
hier in Düsseldorf beschädigt worden. Der Aerr Rektor von Cues hat sich an den Vorstand der
Ausstellung gewendet, Anfangs ist ihm jede Entschädigung verweigert worden, schließlich, wie ich
erst hier gehört habe, hat man ihm 300 Mark bewilligt. Der Rektor des Hospitals von Cues
hat geglaubt, den mageren Vergleich einem fetten Prozeß vorziehen zu müssen und hat diese
300 Mark acceptirt. Das schließt indessen nicht aus, daß wir aus Billigkeitsgründen ein Uebriges
thun und noch 500 Mark bewilligen. Ich reduzire meinen Antrag von 800 Mark auf 500 Mark.
Der berühmte Kardinal Cusanus ist der Stifter des Hospitals; es ist bestimmt für 32 arme
arbeitsunfähige Leute und für Geistliche, welche in Folge ihres Alters ihr Amt nicht mehr ver¬
sehen können. Es werden katholische aber arbeitsunfähige Leute aus der Umgegend aufgenommen
und wenn nur eine jede Gemeinde für ihre Invaliden der Arbeit ein solches „pati-inioiiiuui
der Enterbten" zur Verfügung hätte, so wären viele sozialpolitische Projekte der Neuzeit über¬
flüssig. Ich bedaure eigentlich, daß ich nicht den Antrag gestellt habe, eine Eins vor die
Summe von 500 Mark zu setzen, denn eine wirklich kunstgcmäße Restauration des Bildes hat
Professor Müller auf 1800 Mark veranschlagt, eine ganz gewöhnliche Restauration kostet nur
800 Mark. Davon sind 300 Mark bezahlt, ich stelle daher den Antrag, 500 Mark zu bewilligen;
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sollte aber ein anderes Mitglied des Hauses den Antrag abändern und 1500 Mark beantragen,
so würde ich in erster Reihe für diesen Antrag stimmen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Pelzer hat das Wort.
Abgeordneter Pelzer: Es scheint mir nicht in unserer Aufgabe zu liegen, derartige Ent¬

schädigungen zu zahlen, weil hier jedenfalls irgend wen eine Schuld trifft, entweder die Auöstellungs-
Kommission oder das Hospital von Cues, sofern letzteres versäumt hat, das Bild zu dem Werthe zu
versichern, den es hat. Jedenfalls möchte ich aber den Herrn Abgeordneten Herrmann darauf
aufmerksam machen, daß früher bereits der Kunstverein für Rheinland und Westfalen dasselbe

Bild auf seine Kosten hat herstellen lassen und daß es vielleicht die richtige Adresse sein würde,
sich noch einmal an diesen Verein zu wenden.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Bremig hat das Wort.
Abgeordnete Bremig: Mit dem letzten guten Rathe ist das Bild noch nicht wieder

hergestellt. Meine Herren! Wir haben so verschiedenartige Geschenke gemacht, geben wir den
Herren von Cues auch ein Paar hundert Mark, sie haben auch die großen idealen Ziele und
Bestrebungen der Düsseldorfer Ausstellung begünstigt, sie haben ihr kostbares Bild mit eingeschickt,
nun ist das Unglück geschehen, wer es verschuldet hat, wissen wir nicht, aber wir wissen, daß es
restaurirt werden muß und daß die so reich dotirte Industrie»Ausstellung«-Kommission die Leute
kärglich mit 300 Mark abgefunden hat. Ich möchte dem Antrage des Herrn Abgeordneten
Herrmann beitreten und auch um die Bewilligung von noch 500 Mark bitten.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Wolters hat das Wort.
Abgeordneter Wolters: Ich möchte doch klar stellen, daß die Sache ganz anders liegt.

Ich habe mich auf Veranlassung des Vorsitzenden des Ausschusses genau erkundigt und die Akten
durchgelesen. Erstens ist von Seite der Ausstelluug gar nicht der Wunsch ausgesprochen worden,
das Bild hier zu haben, weil man bereits Mehreres von derselben Schule hatte, die Herren von
Cues haben das Bild hierher geschickt und nachher ausdrücklich erklärt, die zwei Risse, die in dem
Bilde wären, wären schon dagewesen. (Widerspruch.) Ich habe es aktenmäßig; wenn Sie wün¬
schen, kann ich Ihnen die Akten jederzeit zur Verfügung stellen, es liegen Akten vor, daß zwei
Risse in dem Bilde gewesen wären. Das Bilo ist hier gerade so angekommen, das Bild ist unter
6 Zeugen so eingepackt worden und auf einem Wäaelchen, das mit Federn versehen und gepolstert
war, zur Bahn gefahren worden, und auf dem Transport von der Ausstellung, wo es mit Aus¬
nahme der beiden Risse noch intakt war, bis zum Bahnhofe soll das Bild gelitten haben. Nebrigens
möchte ich auch noch hervorheben, daß niemals von mehr als 300 Mark die Rede gewesen ist,
um das Bild wieder herzustellen. Es scheint mir, daß den Herren mit dem Essen der Appetit
gewachsen ist, da diese Snmme jetzt verlangt wiro. Wollen wir dem Hospital etwas bewilligen,
so habe ich nichts dagegen, aber nicht unter der Firma, daß das Bild wieder hergestellt werden
muß. Wie ich von Sachkennern gehört habe, steht fest, daß sich das Bild mit der größten Leich¬
tigkeit wieder herstellen läßt,

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Mirbach hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Mirbach: Es scheint doch, daß sich die Angaben etwas wider¬
sprechen, was richtig und was unrichtig ist, wird nicht gleich zu entscheiden sein. Ich wollte Sie
bitten, diesen Landtag nicht mit einer Ablehnung zu schließen, wo es sich hier um einen so kleinen
Betrag und um die Moselgegenb handelt, welche, wie gesagt ist, so selten mit Petitionen kommt.

Abgeordneter Herrmann: Ich habe noch um das Wort gebeten.
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Landtags-Marfchall: Es ist aber Schluß beantragt. Herr Herrmann hat einen
Antrag auf 500 Mark gestellt, ich gebe ihm noch das Wort.

AbgeordneterHerrmann: Ich habe diejenigen Angaben wieder gegeben, die mir der
Herr Rektor gemachthat; wie ich später in Düsseldorf gehört habe, haben sich die Herren nach¬
träglich geeinigt. So liegt die Sache. Wenn auch Risse darin gewesensind, so lassen Sie uns
doch zur Restauration eine Summe geben, wie wir in vielen Fällen es ähnlich gethan haben,
wenn es auch aussieht, als ob der goldeneStrom der Bewilliguugen aus dem Ständefonds bei
dieser kleinen Summe schließlich im Sande verlaufen wolle.

Landtags-Marfchall: Ich bringe den Antrag des Herrn Herrmann zur Abstimmung.
Eigentlich sollte ich den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung bringen, es ist aber die letzte
Abstimmung, die wir hier haben und fo erlauben Sie mir wohl, daß ich hier in dieser Weise
vorgehe, denn ich bin der Ansicht des Herrn Grafen von Mirbach, daß es schön ist, unseren
Landtag mit einer Bewilligung zu schließen. (Bravo!) Ich bitte also diejenigen Herren, die
gegen den Antrag des Herrn Herrmann sind, 500 Mark zu bewillige,,, sich zu erheben, (Geschieht.)

Es ist die Minorität und der Antrag des Herr» Herrmann auf Bewilligung von
500 Mark angenommen.

Meine Herren! Wir stehen am Ende einer arbeitsvollen Zeit, ich kann aber sagen,
wir stehen am Ende einer freudigen Zeit, denn ich glaube auf allen Ihren Gesichternlesen zu
dürfen, daß wir zusammenzum Besten uuserer Provinz mit Freuden gearbeitet haben. Ich glaube,
daß es unsere allerschönste Aufgabe ist, für unsere schöne Provinz, für „ufere eugere Heimath,
unsere Kraft, unser ganzes Wissen hier an dieser Stelle einzusetzen und Gutes zu fördern. Meine
Herren! Im Anfang dieses Landtags hatte ich die Ehre, Sie darauf hinzuweisen,was die Aufgabe
dieses Landtages sein würde. Heute kann ich fagen, und ich sage es mit Freudigkeit: wir haben
zwei Dinge erreicht, wir haben durch die jetzt gefaßten Beschlüsse unfere Organisation so ausgebaut,
daß sie zu einen, schönen,klaren Krystall gewordenist, zu eiuem Eentral-Krystall, an den, wenn
die weitere Entwickelungunserer Verwaltung es mit sich bringt, kleinere Krystalle sich anschließen
können. Wir haben aber weiter erreicht, daß, wenn eine neue Provinzial-Ordnung neue Männer
an diefe Stelle beruft, wir, die wir bisher berufen waren, für die Provinz zu arbeiten, mit Rnhe
unser Mandat und unsere Aufgabe niederlegenkönnen, denn es wird dann auch künftig anerkannt
werden, daß hier zum Segen unserer Provinz mit allen Kräften und nach bestemWissen gearbeitet
worden ist. Meine Herren! Ihnen habe ich noch persönlichmeinen allerherzlichstenDank anszu-
sprechen für das Vertrauen, welches Sie mir entgegengebrachthaben, ich danke Ihnen von
ganzem Herzen!

AbgeordneterIentges: Meine Herren! Der Herr Marschall hat soeben schon bemerkt,
daß wir am Ende einer langen arbeitsamen Sitzungsperiode stehen, in kurzen großen Zügen hat
er uns die Resultate dieser Session noch vor Augen geführt. Ich glaube, meiue Herreu! Bevor
wir in die Hcimath zurückkehren, einem allgemein getheilten Gefühl dieser Versammlung zu
entsprechen,wenn ich im Namen dieses hohen Hauses unserm allverehrten Herrn Marschall, Sr.
Durchlaucht dem Fürsteu zu Wied den Dank des Hauses aussprechefür die Unparteilichkeit, Aus¬
dauer und, wenn es nöthig war, auch Strenge, mit der er die Verhandlungen dieses Hanses
geleitet hat. (Lebhaftes Bravo.)

Meine Herren! Ich glaube mich aber damit nicht begnügen zu dürfen, sondern an dieser
Stelle unserm verehrten Herrn Marschall auch den Dank der Provinz aussprechenzu müssen für
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all die Sorgen, Mühe und Arbeit, welche er seit Jahren mit Ausdauer und Uneigenuützigkeit den
großen Interessen der Provinz gewidmethat, und wenn Sie, meine Herreu, diese Ueberzeugung
theilen, dann bitte ich Sie zum Zeicheu dessen sich von Ihren Sitzen zu erheben, (Geschieht.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich danke Ihnen nochmals von ganzem Herzen.
Die warmen Worte, welche Herr Ientges soeben an mich gerichtet hat, haben mich wahrhaft
erfreut. Ich hoffe, daß wir uns au dieser Stelle zu neuer Arbeit, zu neuer freudiger Thätigkeit
wieder zusammenfinden. Meine Herren! Nochmals meinen herzlichsten Dank!

Um 12 Uhr tritt der Königliche Landtags-Kommissarius,Herr Ober-Präsident der Rhein¬
provinz Dr. von Bardeleben, von einer Deputation geleitet, in den Saal uub hält folgende
Anspracheau den Landtag:

„HochgeehrteHerren! Nachdem Sie 3 volle Wochen hindurch in angestrengterThätigkeit
Ihreu Geschäftenobgelegen haben, ist es Ihnen unter der kräftigen und umsichtige!, Leitung-Ihres
Vorsitzenden, des Herren Landtags-Marschalls, gelungen, da« gesammteNrbeitsmaterial, welches
Ihuen zu dieser Sitzung in sehr bedeutendemUmfange zugewiesenworden war, vollständig zu
bewältigen. Sowohl die Allerhöchsten Propositionen, welche ich die Ehre gehabt habe, Ihnen zu
übergeben,wie die zahlreichenVorlagen des Provinzial-Verwaltuugsraths und die vielen Petitionen
sind von Ihnen in dieser arbeitsreichen Zeit durchberathenund durch Ihre Bcschlußsassuug erledigt
worden. Sie habe» alle Ursache, auf Ihre Thätigkeit mit großer Befriedigung zurückzublicken.
Durch die von Ihnen bewilligten reichlichen Unterstützungensind wichtigeUuteruehmnugen in den
verschiedensten Zweigen der öffentlichen Verwaltung gefördert, znm Theil sogar überhaupt erst
möglich gemachtworden. Neben den zahlreichenBewilliguugeu für bedeutendeKircheubauten,für
laudwirthschaftlicheMeliorationen, für Straßenbanten, für andere Maßnahmen zur Förderung des
öffentlichen Wohles will ich nur eines Punktes besondersgedenken, es ist das Ihr Beschlußüber
den Bau der Proviuzial-Museen. Dnrch diesen Beschluß ist die Zukunft dieser nützlichen und in
der vollsten und erfreulichstenEntwickelungbegriffeneuAnstalten uulcr demnächstigerentsprechender
Betheiligung des Staats, wie ich hoffe, nunmehr sicher gestellt. Auf audercu Gebiete», z. A. iu
Bezug auf die Frage wegen Benutzung der Prouiuzialstraßcu für die Eisenbahnenuntergeordneter
Beoeutung, haben Sie sich in dcmkenswertherWeise bemüht, die entstandenen Schwierigkeitenzu
beseitigen.

Bei Ihrer eigenen proviuzialstäudischenVerwaltung sind durch Ibrc Beschlüsse sehr
wichtige uud heilsame Umgestaltungen angebahnt worden. Von der nenen Organisation der
Provinzial-Hülfstasseuud der dadurch herbeigeführte»Ausdehuuug und Erleichteruug des Geschäfts-
vertehrs dieses Instituts erwarten Sie mit vollem Rechte bedeutende Erfolge für die Prosperität
der Provinz. Ihrem Bestrebe», in gewissen Vcrwaltimgszweigeuei» einfacheresuud einheitlicheres
System zur Geltung zu bringe», sowie ebenfalls den auf die Hcrbeiführuug zulässigerErsparnisse
gerichtete!,Maßuahiucu taun nur der vollste Beifall gefchentt werdeu. Ebeuso spreche ich mit
Freude mciu Einverständuißdazu aus, daß Sie deu um die Organisatiou Ihrer Verwaltung sehr
verdienten Beamten, welcher bisher an der Spitze dieser Verwaltuug gestauden hat, durch dessen
Wiederwahl zur Fortsetzung seiner ersprießlichen Thätigkeit berufeu habeu.

So gebe ich mich der sichere» Erwartung hiu, daß auch Ihre diesmalige:, Beschlüsse,
gestützt auf die gründlicheVorbereitung Ihrer Beamten und des Provinzial-Verwaltungsrathes,
von Ihue» »ach gewisseichaftester Prüfung und mit Sachkenntniß gefaßt, zum Segen der Provinz,
deren Wohl Ihnen sowie mir am Herzen liegt, gereichen werdeu. Ich habe jetzt nur noch meiner
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hohen Befriedigung darüber Ausdruck zu geben, Zeuge Ihres einmüthigen Zusammenwirkens zu
diesem schönen Zwecke gewesen zu sein, und ich bitte Sie jetzt nur noch, mir das Vertrauen, mit
welchem Sie mich in einer für mich so erfreulichen Weise bisher beehrt und durch welches Sie
meine amtliche Thätigkeit in wesentlichster Beziehung erleichterthaben, auch künftighinzu bewahren.
Hiermit schließe ich im Namen Sr. Majestät des Kaisers und Königs die Sitzuug des 27. Rheinischen
Provinzial-Laudtags!

Landtags-Marschall: Se. Majestät der DeutscheKaiser, unser allergnädigster König,
lebe hoch!

(Die Versammlung stimmt begeistert dreimal in das Hoch ein.)
(Schluß der Sitzung 12>/4 Uhr.)
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